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HINWEISE FÜR DEN LESER 

Die ResoIIIIimhm UDd BescbIlIsse der Oeoemlvcrsamm1nng sind wie foJgt gelrennzeicImeJ: 

OnIentDrhe 'IIIgmJgen 

Bis zur dreIlIIgsbm onfmtIlc!ren Tagung wunIen die ResoIIIIimhm der.Oeoeml,.."....,.."lnng durch eInc arabische 
Zahl ftlrdie laufende N ......... der Resnlutlou UDd eInc in Klammem geseJZte llImische Zahl ftIr die laufende N ......... 
der Tagung gelremmri"""'" (z.B.: J>esoIntion 3363 (XXX). Wurden mehrere Resolutionen DDIer derselben N ......... 
..... !.sclriedet, so wurde jede von ihnen durch einen auf die arabische Zahl folgenden GroBbuchsmben gekenn"."""", 
(z.B.: ResoluJion 3367 A (XXX). ResoluJion .. 3411 A UDd B (XXX). Resollllimhm 3419 A bis D (XXX). Besch1llss. 
wunIen nicht JIIIIIICricrt. 

Als Toll des _ SysJems ftIr die Kennn:lcbtmng der J)nJrnrmm1e der Oeoemlversammlnng werden die 
R...,luJionen UDd Beschlllsse flCit der ~ Tagung durch eInc arabische Zahl ftIr die laufende N_ der 
Tagung UDd eInc weIJme, durch einen ScIttiIgstrich obge!Iennte arabische Zahl ftIr die laufende NUDIDIIlI' der Resnlnrion 
inneIbaJb dieser Tagung gelremmrieJmet (z.B.: Resolution 31/1. Beschluß 311301). Wcm!en mehrere ResoIIIIimhm oder 
BeschlOsse DDIer derselben Ianfendcn N ......... verabschiedet, so wird jedi:(r) durch einen an diesen pnscb!h:I!ondcn 
G'Oßbucbstabcn gekennuleJmet (z.B.: ResolutIon 31/16 A, Resolutionen 3U6 A UDd B. BeschlOsse 311406 A bis B). 

Sonder~ 

Bis ZIIt s!ehenJen 80Ddertngung wunIen die Resolutionen der Oeoeml ..... mmlnng durch eInc arabische Zahl ftIr 
die laufende N_ der Resolution ge!c.nn,eiclmet, der in Klammem der Buchstabe "S" UDd eInc _ Zahl ftIr 
die laufende Nummer der Tegang foJgten (z.B.: Resolution 3362 (S-V1l). BeschlOsse wunIen nicht JIIIIIICricrt. 

Seil deradmm Sonda1ngung wenten die Reso\minnen UDd BescId_ cInn:h den Bm:hsJaben oS· UDd eInc arabische 
Zahl ftIr die 1aufende Nummer der 'iBsons sowie eInc weitere, durch einen SebriIgsJrlch abgettennt.> arabische Zahl ftIr 
die 1aufende Nummer der R...,luJion iJmedJaIb dieserThgung gekennuleJmet (z.B.: Resolution S-8/l. Beschluß 8-8(11). 

NotsfamI"""",.r1agtmgen 

Bis zurftlnften "'~ wunIen dieReso\minnen der GeneIa1versammI cInn:h elne arahIscbeZahl 
ftlrdie 1aufende Nummerder ResohdJun gekrmnzroic"""" der in KIammmt die BnchsJaben "ES" UDd eInc llImische Zahl 
ftIr die laufende N ......... der Tagung foIgJen (z.B.: ResgJgtIon 2252 (ES-V). BeseJ!Iß ... wunIen nicht JIIIIIICricrt. 

Seil der secbsJen NnJs1and .... L .-.gang wenten Reg»ntjonen Und Beschlllsse cInn:h die lIuchslahen "ES" UDd eInc 
arahIscbe Zahl ftIr die 1aufende Nummer der Thgung sowie elne weIJme, durch einen SebriIgsJrlch abgelJeJmle arabische 
Zahl ftIr die laufende Nummer der ResolutIon lnnattaIb dieser Tagung gelremmrieJmet (z.B.: ResgJgtlon ES-6Il. 
Beschlnß ES-6III). 

Injeder der obengenamtten Serien erfolgt die Nnmeriernng jeweils in der Relbenfolge der VerabscIrlOOung . 

• 
• • 

Der vorUrgende Baud 0D!bIIII die Resolutionen UDd BeschItIsse, die von der Oeoemlversammlang in der Zelt vom 
20. September bis 23. Dezember 1994 vembsclrleder wnnInn. Die von der ~ auf ihrer nennnndvlc12igs 
Tagung lIlWh dem 23. Dezember 1994 verabsclrl"'eten ResoIIIIimhm UDd BeseJ!\JI ... erscheinen in BUDd n . 

• 
• • 

BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

DIe Dn1mmenJe der VereInJen NaIkmen, die aufgnmd von Resolution 3355 (XXIX) der Oeoemlvcrsammlnng vom 
18. Dezember 1974 ab 1. JuH 1975 ins Dentscbe zu 1IbaseJZen sind (oDe ResgJgtIonen der Oeoemlversammln. des 
Sichern. "SIals nnti des WirtBcbaflII- UDd SozlaIrats sowie die SOJIS!igen BeIlagen zum 0fIlz!eIIe0 PmJokoD der 
OeoemlVlll'lilllDJJll wenten bei Qgellenangsben in den!seh zidert, lIlWh wenn die 'ÖberscJznng noch nicht erschienen 
isL Dasglelebe gDtftlrdie schon vordem 1. JuH 1975 vembsch'Meten ResgJgtlcu .. der_noten Organe. DIe Titel 
andeI:or Qne11ennngaben wenten zur V."oIufae1ulIIg von BesIeIIongeu nicht fIheJ:setzt. 
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Generalversammlung - Neunundvlendgste 7/Jgung 

L ZUWEISUNG DER TAGESORDNUNGSPUNKTE1 

Plenum 

1. Eröffnung der 'llIgung durch den Leiter der Delegation Guyanas (Punkt 1) 

2. Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung (Punkt 2) 

3. Vo1lmachten der Vertreter fflr die neunundvierzigste Thgung der Generalversammlung (Punkt 3): 

a) Ernennung der Mitglieder des Vo1lmachtenprOfungsausschusses 

b) Bericht des Vo1lmachtenprOfungsausschusses 

4. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung (Punkt 4) 

5. Wahl der Amtstdlger der Hauptausschüsse (Punkt 5) 

6. Wahl der VtzeprlIsldenten der Generalversammlung (Punkt 6) 

7. Unterrichtung durch den Generalsekretllr nach Artikel 12 Absatz 2 der CIurrta der Vereinten Nationeo (Punkt 7) 

8. Annahme der ThgesorcInung und Arbeitsplan: Berichte des Präsidialausschusses (Punkt 8) 

9. Generaldehatte (Punkt 9) 

10. Bericht des Generalsekretärs iIher die Tätiglreit der Vereinten Nationen (Punkt 10) 

11. Bericht des Sicherheitsrats (Punkt 11) 

12. Bericht des Wtrtschafts.. und Sozialrats [Kap. I, TI, m (Abschnitt C), V (Abschnitt A), VI (Abschnitt Kl, XVI und XVll) 
(Punkt 12)' 

13. Bericht des Internationalen Gerichtshofs (Punkt 13) 

14. Bericht der Internationalen Atomenergie-Orgaon (Punkt 14)' 

15. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Hauptorganen (Punkt 15): 

a) Wahl von fDnf nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats 

b) Wahl von achtzehn Mitgliedern des Wn1schaf!s. und Sozialrats 

c) Wahl eines Mitglieds des Internationalen Gerichtshofs 

16. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere Wahlen (Punkt 16): 

a) Wahl von zwölf Mitgliedern des Welternlihrungsrats 

b) Wahl von sieben Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsausschusses 

c) Wahl von siebzehn Mitgliedern der KommIssion der Vereinten Nationen fflr internationales Handelsrecht 

I Auf lJmor 3., 30 .. 48., 56., 61., 74., 88., 93. und 94. _8 am 23. September. 13. und 31. Oklobor. 14. und 21. November. 2.. 14., 20. und 
23. Demnbor 1994 __ dllo aa-Jmpmm!nng dllo TagesonImmgund dlloZuwelsung derTagesordnungolp fUribreneummdvie!Zlgste Tagaog. 
EltrmJhelten _ sielt In AbscImltt IX.B.1, BescbIuB 49/402. AufIJmor 3. Plenarsltamg am 23. September 1994 besch1o.6 dllo VemammlUDg aufgnmd der Im 
emten _ des PriIsfdl_ (Al4912S0. ZIffer 45 a) Iv» entba\tenen EmpfebIung. einen BescbIull Obor dllo Zuweisung von Punkt 51 (Z)peiufJage) 
bis m _ geeigneten ZeItpunkt _ der Tagung _Den. EIn nm:h NUJJIIIlOIIl geordnetes Verzo!c:Imis der Tqesordnun ___ sielt In 
_gm. 

2 zu den KapIte\D I und xvn siehe auch -z __ • Punkt 1. "Drltter _. Punkt 1 und "FIlnfter _". Punkt 31; m den KapIte\D 
ßundm (AbscImltt Cl _auch -z __ . Punkt 1. Auf1hrer3. _g am 23. SepIom!m 1994 beschloßdlloGenemJv~aufgnmd 
der Im __ des __ (Al4912SO, ZIffer 45 a) 1) _ EmpfebIung. den fl1ufundzwanzlS- Jahrestag des BegInns der Ti!tIgkeIt 
des BovöJkerungsfonds der V_ NIIIlomm mtt DonneIstag. den 20. Oklobor 1994. zu bege\lell. 

• Aufllmor 3. Ph>ihi"Iii"'lI am 23. SepIom!m 1994 _ dllo GenemJ"e,.annnlung aufgnmd der Im ersten Bericltt des PrifsIrllabmsscb_ (Al4912SO, 
Zlffer 45 b» entb._ EmpfebJung. den Ernten _Im _ .... 8 mit seiner ~ von Punkt 62 auf dllo ~ ZIffern des 
JnlJre<!berlcbts der __ .... AIontenergIe-Oron (siehe Al49f297) lIafm.dmam m ram:hea. 



'Vi G.n.r.h .... " .... Inng-NemnuuhlmzlpleTagung 

17. Ernennungen zur Besetzung freiwenlender Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennungen (Punkt 17)4: 

h) Ernennung der Mitglieder des Beratungsausschusses des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen fIIr die Frau 

I) Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschusses 

J) Ernennung von Mitgliedern der Gemeinsamen InspektiODSgruppe 

18. Verwirklichung der Erklltnmg Ilber die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker (Punkt 18)' 

19. Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Punkt 19) 

20. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen Rechtsberatungsausschuß (Punkt 20) 

21. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen Staaten (Punkt 21) 

22. Unterstlltzung bei der Minenräumung (Punkt 22) 

23. Internationale Hilfe fIIr die Normalisierung und den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen des Krieges und der 
Naturkatastrophen (Punkt 23) 

24. Notwendigkeit der Beendigung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba verhängten Wntschafts... Handels-
und Fmanzblockade (Punkt 24) 

25. Die Situation in Burundi (Punkt 25) 

26. Vollständiger Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet der baltischen Staaten (Punkt 26) 

27. Zusammenarbeit zwischen den Veremten Nationen und der Konferenz ilber Sicherheit und Z,l1!!!J1Jmenarbeit in Europa 
(Punkt 27) 

28. z,Jsammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten (Punkt 28) 

29. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Lateinamerikanischen Wtrtschaftssystem (Punkt 29) 

30. Slldatlantische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit (Punkt 30) 

31. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz (Punkt 31) 

32. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen Einheit (Punkt 32) 

33. Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat und damit 
zusammenhängende Angelegenheiten (Punkt 33) 

34. Die Situation der Demokratie und der Menschenrechte in Haiti (Punkt 34) 

35. Seerecht (Punkt 35) 

36. Frage der Komoreninsel Mayotte (Punkt 36) 

37. Verstärkte Koordinierung der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen. einschließlich der 
Wtrtscbaftssonderhilfe (Punkt 37): 

a) Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen 

b) Wtrtschaftssonderhilfe fIIr bestimmte Länder oder Regionen 

c) Internationale Dekade fIIr Katastropbenvorbengung 

d) Internationale Zosammenarbeit zur Milderung der Umweltfolgen. die sicb aufgrund der Situation zwischen Irak und 
Kuwait fIIr Kuwait und andere Länder in der Region ergeben 

e) Internationale Nothilfe fIIr Frieden. Normalität und den Wiederautbau des kriegszerst6rten Afghanistan 

J) Internationale Nothilfe fIIr eine Lösung des F1llcbtlingsproblems, die Wiederherstellung des allgemeinen Friedens, den 
Wiederaufbau und die sozioökonomiscbe Entwicklung im kriegszerst6rten Ruanda 

g) Sonderhilfe fIIr Länder. die F1llchtlinge aus Ruanda aufnehmen 

4 Zu den u~ a) bls g) siebe "PfInfter AussclJu8". Punkt 32. 
, Aufihrer 3. PIeum-.g um 23. SepIember 1994 _ die Oenora\vorsammlung aufgrund der im ersIIlD Bericht des Prifsldl"""-hn .... (A/49/2SO, 

Zlffer 45 a) H» en_ Empfehlung, die sich auf brstImmre Hoheftsgabfete boz!e&enden Kapite1 des lIericlits des Sonderausscbuss flIr den _ der 
VerwlddlcInmg der Il:IcUlmogflbor die ~ der Unabhängigkeit Oll koloDIaIo LIInder uad Völker (Al49123) dem _ flIrbesondere ~Ftagen 
und I!ntkoloniallslmung (VImtor _oB) zuzowelsen, um der V_nng die ('mmthehRDdlnng der VerwIddlchung der BrkllInmg im PIemun zu 
ormögllehen. 



L Zuwelstmg derTagesordmnIppuDk 

38. Die Situation im Nahen Osten (Punkt 38) 

39. Die Situation in Bosnien und Herzegowina (Punkt 39) 

40. Pailistinafrage (Punkt 40) 

41. Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen für das südliche Afrika (Punkt 41) 

42. Die Situation in ZentralaJnerika: Verfabren zur Herbeifllbnmg eines tragflIbigen und dauerhaften Friedens sowie Fortsebritte 
bei der Gesta\tung einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung (Punkt 42) 

43. Neug1iederung und Neubelebung der Vereinten Nationen im WIrtSchafts.. und Sozia\bereich und auf damit 
zusammenhlIngenden Gebieten (Punkt 43) 

44. Begehung des filnfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen im Jahre 1995 (Punkt44) 

45. Frage der Fa\kIandinseln (MalWias) (Punkt 45)" 

46. BrkIllnmg der Versammhmg der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit Ober den von der 
gegenwärtigen Regierung der Vereinigten Staaten im April 1986 aus der Luft und von der See aus gefIIhrten mllitirischen 
Angriff auf die Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dscbamabirija (Punkt 46) 

47. Bewaffnete israelische Aggression gegen irakische kemtechnische Anlagen und ihre schwerwiqenden Auswirkungen auf 
das bestehende internationale System für die friedliche Nutzung der Kernenergie. die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
sowie den Weltfrieden und die internationale Sicherheit (Punkt 47) 

48. Ingangsetzung globaler Verhandlungen Ober internationale Entwicklunlll'ztJsammenarbeit auf wirtscbaft\ichem Gebüit 
(Punkt 48) 

49. Durchfllhrung der Resolutionen der Vereinten Nationen (Punkt 49) 

50. Die Situation in Mghanistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit (Punkt SO) 

51. Folgen der Besetzung Kuwaits durch Irak und der irakischen Aggression gegen Kuwait (Punkt 52) 

52. Bericht des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die aeit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das hUll1lUlitlire Völkerrecht (Punkt 149) 

53. Begehung des filnfzigsten Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs (Punkt 150) 

54. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an das Sßdpazitische Forum (Punkt 151) 

55. Neue Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren (Punkt 154) 

56. Der Sport als Mittel zum Autbau einer friedlichen und besseren Welt (Punkt 156) 

57. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlong an den Weltbund der Rotkreuz- und RothaIbmond-Gesell-
scbaften (Punkt 152) • 

58. Unterstiltzung der Bemßbungen der Regierungen um die F6rderung und Kunsolidierung neuer oder wiederhergestellter 
Demokratien durch das System der Vereinten Nationen (Punkt 159) 

59. Namibia-Fonds der Vereinten Nationen: Stipendienprogramm für namibische SchWer und Studenten (Punkt 160) 

60. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Karibischen Gemeinschaft (Punkt 161) 

Erster A'ßIISCbuR 

(ABRÜSTUNG UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE FRAGEN DER INTERNATIONALEN SICIIBRHBlT) 

1. Reduzierung der Milidrhausha1te (Punkt 53): 

a) Reduzierung der MilitIIrhanshalte 

b) Transparenz der Militlirausgahen 

• Auflbrer 3. 1"""""""'''' um 23 • ..".,. .... 1994 bescllIofI die Oenoml~ uufgrund der Im 0I!IIeJI Bericht des Prl!<JIdW ........... (Al49I25O, 
ZIffer 45 a) tiI) __ J!mpfilbhmg. dIesoIIl'Imkt qnmltteIbar Im Plenum zuM_in, mit der Maßgabe, da8 an dieser Frage _ossIml» Otgane und 
Fhrretpemanen ImZoge der I!ebandfnng dieses _Im Plenum Im AussdmB fiIr _ politische Fragen und BnIkolnnlaUskmmg (V\oItm' AvsscJm8) 
angelIlIrt wUrden. 



2. WlSSenscbaftlich-teclmiscbe Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die internationale Sicherheit (Punkt 54) 

3. Die Rolle von WISSenschaft und 'Thcbnologie im Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit 
zusammenhängender Gebiete (Punkt 55) 

4. Änderung des Vertrages über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser 
(Punkt 56) 

5. Vertrag über ein umfassendes Versuchsverbot (Punkt 57) 

6. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region (Punkt 58) 

7. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien (Punkt 59) 

8. Abschluß wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die 
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen (Punkt 60) 

9. Verh!ltung eines Wettrüstens im Weltraum (Punkt 61) 

10. Allgemeine und vollständige Abrüstung (Punkt 62)': 

a) Ankl1ndigung von Kernversuchen 

b) Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung 

c) Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und deren Einsatzmittein unter allen Aspekten 

tl) Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle 

e) Transpareuz auf dem Gebiet der Rüstung 

f) Internationaler unerlaubter Waffenbnadel 

g) Regionale Abrüstung 

h) Maßnahmen zur Eindämmung des unerlaubten Transfers und Einsatzes konventioneller Waffen 

() Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und subregionaler Ebene 

J) Verbot der Herstellung von spaltbarem Material flIr Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper 

11. Überprüfung und DurchfIIhrung des Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalversammlung 
(Punkt 63): 

a) Regionale vertrauenbildende Maßnahmen 

b) Konvention über das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen 

c) Programm der Vereinten Nationen flIr Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste auf dem Gebiet der Abrüstung 

tl) Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung 

e) Regionalzentrom der Vereinten Nationen flIr Frieden und Abrllstung in Afrika, Regionalzentrom der Vereinten Nationen 
flIr Frieden und Abrllstung in Asien und im Pazifik und Regionalzentrom der Vereinten Nationen flIr Frieden, Abrllstung 
und Entwicklung in Lateinamerika und in der Katibik 

12. Überprllfung der Durchfllhrung der Empfehlungen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung der Generalversammlung 
(Punkt 64): 

a) Bericht der Abrüstungskommission 

b) Bericht der Abrüstungskonfereuz 

c) Stand der multilatera1en Abrüstungsübereink1lnfte 

tl) Beirat flIr Abrüstungsfragen 

e) Institut der Vereinten Nationen flIr Abrllstungsforschung 

f) Anwendung der Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen Uber militärische Angelegenheiten 

g) Anwendung der Richtlinien flIr geeignete Arten vertrauenbildender Maßnahmen 
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13. Nukleare Rüstung JsraeIs (Punkt 65) 

14. Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Binsatres bestim!nter konventioneller Waffim, die übermllBige 
Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken können (Punkt 66) 

15. Antarktis-Frage (Punkt 61) 

16. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittehneer-Region (Punkt 68) 

17. Verwirklichung der Erklllrung des Indischen Ozeans zur Friedenszone (Punkt 69) 

18. Wahrung der internationalen Sicherheit (Punkt 70) 

19. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (TIatelolco-Vertrag) 
geschaffenen Rechtsordnung (Punkt 71) 

20. Endgültiger Wortlaut eines Vertrages über eine kernwaffeilfreie Zone in Afrika (Punkt 72) 

21. Rationalisierung der Arbeit und Reform der Thgesordnung des Ersten Ausschusses (Punkt 73) 

22. Chemische und bakteriologische (biologische) Waffen (Punkt 153) 

Aussclluß fDr besondere politische Fragen und 
Entkolon1aUs1erung (VIerter Aussclluß) 

1. Schutz und Sicherl!.eit kleiner Staaten (Punkt 74) 

2. Auswirkungen der atomaren Strahlung (Punkt 75) 

3. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums (Punkt 76) 

4. Hilfswerk der Vereinten Nationen für PaIllstinatlüchtlinge im Nahen Osten (Punkt 77) 

5. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des paIästinensischen 
Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeintrl!chtigen (Punkt 78) 

6. Umfassende Überprlifung aller Thilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze (Punkt 79) 

7. Jnformationsfragen (Punkt 80) 

8. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregiernog, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten Nationen 
(Punkt 81) 

9. Aktivitllten aus1ändischer wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, die die Verwirklichung der Erklllrung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker in unter Kolonialherrschaft stehenden Gebieten behindern 
(Punkt 82) 

10. Verwirklichung der Erklllrung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker durch die 
Sonderotganisationen und die den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen (Punkt 83) 

11. Bericht des W'ntschafts- und Sozialrats [Kap. V (Abschnitt C) und IX] (Punkt 12)' 

12. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung (Punkt 84) 

13. Wissenschaft und Frieden (Punkt 85) 

14. Frage der Zusammensetzung bestimmter Organe der Vereinten Nationen (Punkt 86) 

15. Frage der Überprlifung des Übereinkommens zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten auf dem Mond und anderen 
Himmelskörpern (Punkt 147) 

16. Die Situation in den besetzten Gebieten Kroatiens (Punkt 148) 

17. Erklllrung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker (Punkt 18)' 

18. Frage der Falklandinseln (Malviaas) (Punkt 45)· 

1 Zu KapIte1 VD _1DIl:b -Z_ AusscbuB". Punkt 1. "DrIIter AusscbuB". Punkt 1 und"Fllnllor AusscbuB". Punkt 31. 



" 
Zweiter Ausschuß 

(WIRI'SCIIAFTS- UND FlNANzFRAGBN) 

1. Bericht des Wirtschafts.. und Sozialrats [Kap. I, 11, m (Abschnitte A und C). rv. V (Abschnitte I und J). VI (Abschnitte A 
bis J. L und M). VII bis XI, XIII und XVll] (Punkt 12)' 

2. Fragen der makroökonomischen Politik (Punkt 87): 

a) Verwirklichung der in der "Erklärung ilber internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere ilber die 
Neubelebung des Wirtschaftswach und der Entwicklung in den Entwicklungsländern" vereinbarten Verpf1ichtun
gen und Politiken 

b) Durchfllhrung der Internationalen Entwicklungsstrategie filr die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 

c) Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung 

d) Nettoressourcentransfer zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern 

3. Bestandflihige Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (Punkt 88): 

a) Handel und Entwicklung 

b) ErnIIbrung und landwirtschaftliche Entwicklung 

c) Rohstoffe 

d) Kulturelle Entwicklung 

e) Integration der im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften in die Weltwirtschaft 

f) Industrielle Entwicklungszusammenarbeit 

g) Konferenz der Vereinten Nationen ilber Wohn- und Siedlungswesen (Habitat ll) 

h) Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der Armut in den EntwicklungsllIndern 

i) Initiative der Vereinten Nationen filr Chancenfilrdenmg und 'Thilhabe 

4. Umwelt und bestandflihige Entwicklung (Punkt 89): 

a) Durchfilhtung der Bescblilsse und Empfehlungen der Konferenz der Vereinten Nationen ilber Umwelt und Entwicklung 

b) Schutz des Weltk1imas filr die heutigen und die kommenden Generationen 

c) Bestandfähige Nutzung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen der Hohen See: Konferenz der Vereinten 
Nationen ilber grenzilberschreitende und weit wandernde FischbestlInde 

d) Ausarbeitung einer internationalen Konvention zur Bekämpfung der Wilstenbildung in den von Dilrre oder Wilsten
bildung schwer betroffenen Uindern, insbesondere in Afrika 

e) Weltkonferenz ilber die bestandflihige Entwicklung der kleinen lnselstaaten unter den Entwicklungsländern 

S. Operative Entwicklungsaktivitäten (Punkt 90) 

6. Ausbildung und Forschung (Punkt 91): 

a) Ausbildungs- und Forschungsinatitut der Vereinten Nationen 

b) Universität der Vereinten Nationen 

7. Agenda filr Entwicklung (Punkt 92) 

8. Bericht der Internationalen Konferenz ilber Bevölkerung und Entwicklung (Punkt 158" 

• ZUdell Kapiteln [und XVD _ .... h "Phmum". Punkt 12, "Dritter _. Punkt 1 und "FIlnfler _. Punkt 31: zu .... Kapiteln ß und m 
(~C) _aucli _. Punkt 12; zu de!lKaplmJn VI (~E)undXl_aucli "FIlnfler _. Punkt 31: und zu KaplIeIIX_aucli ·_1lIr __ poIfdsdIe Fragen und EnIkoIoniaIlsIeg (\IIeI1er AusscbulIJ". Punkt 11. "Drltter _. Punkt 1 und "FIlnfler _. 
Punkt31 • 

• Auflhnlr 3. Plauusllzung um 23. SepIombor 1994 besddoB die -VOI'8IIIIlIIIIu aufgnmd der Im 0Ili!eII Berlcbt des Prifsldlal_ (A/4912SO, 
ZIffer 45 d) H» entbaftenenl!mpfeblnng, diesen Punkt llIIIIri1hdhar Im Plemun zu erörtom, mit der Ma8gsbe, dalIlIP!!cbIfl_ zu dlesom Thema Im Z_ 
AusscbulI gefaSt wflrden. 



L Zu ......... derTIIJII!S01'dmmgs 

DriUer Ausschuß 

(SOZIALB, HUMANITÄR!! UND KULTURELLE FRAGEN) 

1. Bericht des WI1'IScbafts- und SoziaIrats [Kap. I, m (Abschnitt B), V (Abschnitte B, D bis H und K),IX. XIV; XV und XVll] 
(Punkt 12)1lJ 

2. Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminierung (Punkt 93) 

3. Selbstbestimmungsrecht der Völker (Punkt 94) 

4. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit der WeltsoziaJlage sowie der Jugend, dem Altern, den 
Behinderten und der Familie (Punkt 95)" 

5. Verbrechensverhlltung und Strafrechtspflege (Punkt 96) 

6. Förderung der Frau (Punkt 97) 

7. Internationale DrogenbeklImpfung (Punkt 98) 

8. Bericht der Hohen Kommissarln der Vereioten Nationen für Flücht1inge, Fragen im Zusammenhang mit Flüchtlingen, 
Rückkebrern und Vertriebenen sowie humanitäre Fragen (Punkt 99) 

9. Menschenrechtsfragen (Punkt 100): 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gehiet der Menschenrechte 

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der 
Menschenrechte und Grundfreilieiten 

c) Menschenrechtssituationen und Berichte der Sonderberichterstatter und Sonderbeauftragten 

d) Umfassende Verwirklichung der Erklllrung und des Aktionsprogramms von Wien und dieshezilgliche 
Anschlußmaßnahmen 

e) Thdesstrafe 

10. Förderung und Schutz der Rechte von Kindern (Punkt 101) 

11. Vorbereitung und Organisation des Jahres der Thleranz (Punkt 102) 

12. Aktivitätenprogramm der Internationalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt (Punkt 103) 

Fiinfter Ausschuß 
(VERWALTUNGS- UND HAUSHALTSFRAGEN) 

1. Fmanzberichte und geprflfte Rechnungsabschliisae sowie Berichte des Rates der Rechnungsprflfer (Punkt 104): 

a) Vereiote Nationen 

b) Entwicklungsprognmnn der Vereinten Nationen 

c) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 

d) Hilfswerk der Vereioten Nationen für PallIstinaflüchtlinge im Nahen Osten 

e) Ausbildungs- und FOIBChungsinatitut der Vereioten Nationen 

f) Freiwillige Fonds, die von der Hohen Kommissmin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge verwaltet werden 

g) Fonds des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 

h) Bevölkerungsfonds der Vereioten Nationen 

I) Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen 

/) Fonds des Programms der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbokllmpfung 

.. Zu den KapIteln! undXVD _auch "PIemnn", Puokt 12, "Zweiter Ausschuß". Puokt 1 und "FIIDfter Ausschuß", Puokt 31; zu Kap\1oI IX _ auch 
• Aussc1mll fflr besondere ~ Fragen und _'w.!! ....... (Vierter Ausschuß)". Puokt 11, "Zweiter Ausschuß", Puokt 1 und "FIIDfter Ausschuß", 
Puokt31. 

11 Auflbrer 3. PhOWi 1"""8 am 23. SepIomber 1994 bescbloß die _"'""'"""!tm. aufgnmd der bn ersten Bedcl!I des f'riIsldlalf!11Pclmsses (N49/2S0, 
ZIffer 45 e)) mflbaItenen l!mpfe1i1img, die den AnscblnRmaBnabmen an des lnIemaIlonalo Jabr der Famillo gowIdmeton Plemmdtzung<m am DIensIag. den 
18.0_1994._ 



xii 

2. Überpriifung der administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen (Punkt lOS) 

3. Programmhaushaltsplan fiIr den Zweijahreszeitraum 1992-1993 (Punkt 106) 

4. Programmbanshaltsplan fiIr den Zweijahreszeitraum 1994-1995 (Punkt 107) 

5. Programmplanung (Punkt 108) 

6. Verbesserung der Fmanzlage der Vereinten Nationen (Punkt 109) 

7. Verwaltungs- und Haushaltskoordinierung der Vereinten Nationen mit den Sonderorganisationen und der Internationalen 
Atomenergie-Organisation (Punkt 110) 

8. Konferenzplanung (Punkt 111) 

9. Beitragstahelle fiIr die Auftellung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen (Punkt 112) 

10. Personalmanagement (Punkt 113): 

a) Strategie fiIr das Management der Humanressourcen der Vereinten Nationen 

b) Personalstruktur des Sekretariats 

c) Achtung der Vorrechte und Immunitäten der Bediensteten der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen und 
der diesen verwandten Organisationen 

d) Sonstige Fragen betreffend die Humanressourcen 

11. Gemeinsames System der Vereinten Nationen (Punkt 114) 

12. Pensionssystem der Vereinten Nationen (Punkt 115) 

13. Finanzierung der Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Nahen osten (Punkt 116): 

a) Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fiIr die Truppenentflechtung 

b) Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 

14. Finanzierung der Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola (Punkt 117) 

15. Fmanzlerung der Aktivitäten aufgrund der Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats (Punkt 118): 

a) Beobachtennission der Vereinten Nationen fiIr Irak und Kowait 

b) Andere Aktivitäten 

16. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen fiIr das Referendum in Westsahara (Punkt 119) 

17. Finanzierung der Beobachtennission der Vereinten Nationen in EI Salvador (Punkt 120) 

18. Finanzierung und Auflösung der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha (Punkt 121) 

19. Fmanzierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen (Punkt 122) 

20. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Somalia n (Punkt 123) 

21. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Mosambik (Punkt 124) 

22. Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (Punkt 125) 

23. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien (Punkt 126) 

24. Finanzierung der Beobachtennission der Vereinten Nationen fiIr Uganda und Ruanda (Punkt 127) 

25. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Haiti (Punkt 128) 

26. Finanzierung der Beobachtennission der Vereinten Nationen in Liberia (Punkt 129) 

27. Finanzierung der Hilfsmission der Vereinten Nationen fiIr Ruanda (Punkt 130) 

28. Finanzierung der Militärischen Verbindungsgruppe der Vereinten Nationen in Kambodscha (Punkt 131) 

29. Verwaltungs- und haushaltstecbnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungseinslltze der Vereinten Nationen 
(Punkt 132): 

a) Finanzierung der Friedenssicherungseinsl!tze der Vereinten Nationen 



L Zuwdswlg der TagesordmmgspmIk 

b) Neuzuordnung von BeIarus und der Ukraine zu der in Ziffer 3 c) der Resolution 431232 der Generalversamm1ung 
genannten Gruppe von Mitgliedstaaten 

30. Finanzierung des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen filr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das hwnanitllre Völkerrecht (Punkt 146) 

31. Bericht des Wntschafts- und Sozialmts [Kap. I, VI (Abschnitt E), IX, XI, xn und XVll) (Punkt 12)" 

32. Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennungen (Punkt 17)13: 

a) Ernennung von Mitgliedern des Beratenden Ausschusses filr Verwaltungs- und H811shaltsfragen 

b) Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses 

c) Ernennuog eines Mitglieds des Rates der Rechuungsprtlfer 

d) Bestätigung der Ernennung von Mitgliedern des AnIageausschusses 

e) Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen 

1> Kommission filr den internationalen öffentlichen Dienst: 

i) Ernennung von Mitgliedern der Kommission 

ü) Bestimmung des Vorsitzenden und des Stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission 

g) Ernennung von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Ausschusses filr das Pensionswesen der Vereinten Nationen 

33. Programmhaushaltsplan filr den Zweijahreszeitraum 1990-1991 (Punkt 155) 

34. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Thdscbikistan (Punkt 162) 

Sechster A..-huß 

(REcirrsFRAGEN) 

1. Gewährung des Beobachterstatus an die von der Organisation der afrikanischen Einheit undIoder der Liga der arabischen 
Staaten anerkannten nationalen Befreiungsbewegungen (Punkt 133) 

2. Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkonunen von 1949 über den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte 
(Punkt 134) 

3. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der diplomatiscben und konsularischen 
Vertretungen und Vertreter (Punkt 135) 

4. Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen (Punkt 136) 

5. Bericht der Völkerrechtskommission über ihre sechsundvierzigste Tagung (Punkt 137) 

6. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen filr internationales Handelsrecht über ihre siebennndzwanzigste Tagung 
(Punkt 138) 

7. Bericht des Ausschusses filr die Beziehungen zum Gastland (Punkt 139) 

8. Bericht des Sonderansschusses filr die Charta und die Stärknng der Rolle der Vereinten Nationen (Punkt 140) 

9. Frage der Verantwortlichkeit filr Angriffe anf das Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal sowie 
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die filr solche Angriffe Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden (Punkt 141) 

10. Maßnalunen zur Beseitigung des internationalen 'ThIrorismus (Punkt 142) 

11. Konvention über die Jmmunitär der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit (Punkt 143) 

12. Antrng anf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (Punkt 144) 

13. Überprüfung des in Artikel 11 der Satzung des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen vorgesehenen Verfahrens 
(Punkt 145) 

14. Frage der Kriterien filr die Gewllbrung des Beobschterstatus in der Generalversammlung (Punkt 157) 

" Zu den KapIteln 1 und xvn siehe auch "PIomtm", Punkt 12, "Zweiter AmmchuB", Punkt 1 und "DrlItor Aussc1m8", Punkt I; m den KapIteln VI (AI>
_ B) und XI siehe auch "Zweiter Aussc1m8", Punkt I; und ZIl KapllelIX siehe auch "AllSSChulI fDr _ po\I1lBche ~ und RntkoloniaUsIerutIg 
(Vierter AmmchuB)", Punkt 11, "Zweiter Aussc1m8", Punkt 1 und "DrlItor Aussc1m8", Punktl. 

tl Zu den Unterpunklen h) bisj) siebe "PIomtm", Punkt 17. 
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Generalversammlung - Neunundvierdgste '1Qgrtng 

n. RESOLUTIONEN OHNE ilBERWElSUNG AN EINEN HAUPTAUSSCBUSS1 

ÜBERSICHT 

-Gewllhrung des BeobachtmsIlIIo in derGeneralversammbmg an das SlkIpazlfiscbe 

Porum (A/491L1 und Add.l) ••••.••.•••••••••••••••.••••••••••••• 
GewIIhrung des BeobachtmsIlIIo in der General"""""""'bmg an den Wellbund der 

Rotlaeuz- und Rotbalbmond.(JeseJlschaften (A/491L3 und Add.l) •••••.• 
FUnfundzwanzlgster Jahrestag der TIIIIgkeit des BevOlkerungsfonds der VereIotim 

Nationen (A/49/L.S undAdd.l) ••••.••.••.•••••••••.•••••••••••.•• 
Vol1macinan der Vertreter auf der neunundvletZ!gsten 'IlIgung der <Jene. 

ralversammlung 
Resolution A (A/49/S17) •••••••••••••.•••••.••.••.•...•••••••••••• 
ResolutIonB (A/49/S17/Add.l) •••••••••••.••••••••••••••••••••••••. 
:msammemuilelt zwiscbeu den Vereinten Nationen und der OrganIsation der 

IIIIIIlrlkaniscben Staaten (A/491L6) .••••.••.••.••••••.••••••••.•••• 
"Ä,"""'""""It zwIscben den Verelnten NatIonen und dem I ate!namerIIgmlscben 
~(A/491L7) ••.••.•..•.•...••..••.•••••••••••••• 

ReglonaJkonferenz über HlJfe ffIr PlUchtlinge, Rt1ckkebrer und Vertriebene Im 
ostafdkmdschen Zwlschenseengebiet (A/49ILI0 und Add.l) •••••••••••• 

Zusammenarbeit zwiscbeu den Vereinten Nationen und dem AsIutIsch-afrIkanI
schen Rechtsberatongsausscb (A/491L4 und Add.l) •.•••••.••••••••• 

Notwendigkeit der BeendIgung der von den Vereinigten Staaten von Amerlka 
gegen Kuba verhlIngten WirtscbafIlI-. HandeJs.. und PlnanzbIockade (A/491L9) 

Die Situutlon in Bosnien und Hetzegowina (A/49/L.I4/Rev.l und Rev.l/Add.l) 
Begehung des fIInfzigsten Jahrestags der Vereinten Nationen (A49/48) •.•••• 
Tilligkelt des Vorbereitungsaus ffIr den flInfzigsten Jabreslag der 

VereintenNationen(A/49/48) ••.••.••.••••••••••••••••••.•••••••• 
Z"sammBwuilelt zwiscbeu den Vereinten Nationen und der Kmämenz über 

Slcherlteit und "Ä,samm"narbeit in Buropa (A/491L2O und Add.l) ••••.•• 
Zusammenarbeit zwiscbeu den Vereinten Nationen und der Liga der ambischen 

Staaten (A/491L16 und Add.l) ••••••.••.•••••••••••••••.•••••.••• 
Zusammenatbeit zwiscbeu den Vereinten Nationen und der OrganIsation der 

Islamischen KonfeJenz (A/49IL23) ••••••••••.••.••••.••.••.••••••• 
Internationale HlJfe ffIr die NormallsiC1Ußg und den Wiederaufbau Nicaraguas: 

Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastrophe (A/49IL2S/Rev.l und 
Rev.lIAdd.l) •••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••.••••• 

Bildungs- und Ausbildungsprogmmm der Vereinten Nationen ffIr das sildJiche 
Afrika (A/491L27 und Add.l) •.••.••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prage der KomoreninBeI Mayotte (A/491L38 und Add.l) .•••••••••.•••••• 
Wirtscbaftssondhilfe ffIr he.thnmle Länder oder Regionen 
A. WlrtschaftsbIJf tl1r Staaten, die von der Don:bflIbnmg der Resolutionen des 

Sicherheitsrats betroffen sind, mit denen SanktIonen gegen die Bundllsre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verhllngt wurden (A/49IL28 
und Add.l) •••.••••••••••••.••••.••.•..••.••..••.•••••.••••• 

B. FlnanziC1Ußg der pal!!stinensiscben PoRzei (A/491L30 und Add.l) ••••• 
C. BesoncIC1e Notbilfe tl1r die wirIscbaftllche Clesllommg und den Wiederaufbau 

Bunmdis (A/491L311Rev.l und Rev.l/Add.l) .•.••.••••.••••••••••. 
D. lIDfe ffIr Mosambik (A/491L26IRev.l) .••••.•••••.•.••.••.••••••• 
B. HlJfe bei der NormaJlsierung der Varhg!tnisse und beim Wiederaufbau in 

Liberia (A/491L321Rev.l) ••••••.••.•••••••••.••.••.••••••••••• 
R Hilfe ffIr den Wiederaufbau und die llntwIcldung DschibntIs 

(A/491L34IRev.1) ••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
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25. Oktober 1994 

26. Oktober 1994 
3. NOVCIDber 1994 
9. NOVCIDber 1994 

9. November 1994 

15. NOVCIDber 1994 

15. November 1994 

15. NOVCIDber 1994 

17. NOVCIDber 1994 

23. NOVCIDber 1994 
28. November 1994 

2. Dezember 1994 
2. Dezember 1994 

2. Dezember 1994 
20. Dezember 1994 

20. Dezember 1994 

20. Dezember 1994 

3 

3 

3 

4 
4 

4 

5 

6 

7 

8 
8 

11 

12 

12 

13 

15 

16 

17 
18 

19 
20 

20 
21 

23 



2 -

49/22 

49/23 

49/24 
49/25 

49/26 
49f27 

49128 
49f29 
49130 

49/62 

49/63 
49/64 

49/65 

49/f{1 

49/88 
49/89 

49190 

49/91 
49/137 

Genl!raI ..... i1iilihmg-Newwud.leizlple~ 

'lIUI 

G. Internationale ZUsammenmbeit und Hilfe zur Milderung der FoJgen des 
Krieges in Kroatien und zur Erlelchterung des Wiederaufbaus 
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22 

23. Dezember 1994 65 
23. Dezember 1994 65 

4911. Gewiihrong des Beobacllterstatus In der General
versammlung an das Siidpaziflsehe Forum 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches des Südpazifischen Forums, 
mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 

1. beschließt, das Südpazifische Forum einzuladen, an 
den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung als 
Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erfonlerIicben Maß
nahmen zur DurcbfDhrung dieser Resolution zu ergreifen. 

34. Plenarsitzung 
17. Oktober 1994 

4912. Gewiihrong des Beobacllterstatus In der General· 
versammlung an den Weltbund der Rotkreuz· und 
RothaIbmond·GeseIlschaften 

Die Generalversammltmg, 

unter Hinweis auf die besonderen Aofgaben der Mit
gIiedgesellschafteo des Weltbundes der Rotkreuz- und 
Rotbalbmond-Gesellsehaften, die auf der Grundlage der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949' von ihren jeweili
gen Regierongen als HiIfsorgane der öffentlichen Beh1lrden im 
humanitärem Bereich anerkannt werden, 

in Anbetracht der von der Internationalen Rotkrenz- und 
Rotbalbmond-Konferenz genauer festgelegten, spezifischen 
Rolle des Weltbundes in den internationalen humanitären 
Beziehungen, 

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Weltbund zu filrdern, 

1. beschließt, den Weltbund der Rotkrenz- und Rot
balbmond-Gesellschaften einzuladen, an den Tagungen und an 
der Arbeit der Generalversammlung als Beobachter teil
zunehmen; 

, VereinteNatiOllOD, TreoJySerles, Val. 7S,Nr. 970.973. 

2. ersucht den Generalsekretär, die erfonlerlichen 
MaßnaInnen zur Durchfilhrnng dieser Resolution zu ergreifen. 

38. Plenarsitvmg 
19. Oktober 1994 

49/3. FIInfundzwanzfg Jahrestag der Tiltigkeit des 
Bevlilkerongsfonds der Vereinten Nationen 

Die Generalversammltmg, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2211 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, aufgrund derer 1967 vom Generalsekretär 
ein Trenbandfonds eingerichtet wurde, der später Fonds der 
Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen genannt wurde, 

!eststeUend, daß der Fonds der Vereinten Nationen für 
Bevlllkerungsfragen, der 1987 in Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen mnbeoannt wurde, seine Tätigkeit im Jahr 
1969 aufgenommen hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3019 (XXVTI) 
vom 18. Dezember 1972, 3U170 vom 21. Dezember 1976 und 
34/104 vom 14. Dezember 1979, in der sie unter anderem die 
filhrende Rolle und die Effektivitllt des Fonds innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Bevölke
rnngsfragen anerkannt und den Fonds als Nebenorgan der 
Generalversammlung bestätigt hat, 

in BekriJftigung der Resolutionen des Wlrtschafts- und 
SoziaIrats 1763 (lJV) vom 18. Mai 1973 und 198617 vom 
21. Mai 1986, in denen die Ziele und der Zweck des Fonds 
festgehalten sind, 

1. beg/ilckwilnscht den Bevlllkernogsfonds der Vereinten 
Nationen aoläßlich seines fllnfundzwanzigsten Jahrestages; 

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den positiven 
Beiträgen, die der Fonds und sein engagiertes Personal im 
Laufe der ersten fünfundzwanzig Jahre des Bestebens des 
Fonds geleistet haben, om ein besseres VerstlIndois der 
Bevlllkernngs. und Entwicklungsfragen und eine entsprechen
de Bewußtseinsbildung zu f!5rdern, die Qualitllt des mensch
lichen Lebens zu verbeasern und den Bntwickhmgslllndern auf 
Antrag systematische und nachhaltige Unterstützung dabei zu 
gewähren, geeignete nationale Programme zu entwickeln, die 
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ihren Bedllrfnissen im Bereich der Bevö\kernngs- und 
Entwicklungsfragen entsprechen. 

39. Plellfl1'Sik.ung 
20. Oktober 1994 

49/4. Vollmac:hten der Vertreter auf der neunund-
vierzigsten 'Il1gung der Generalversammlung , 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des ersten Bericbts des Vollmacbten
prüfungsausscbusses und der darin enthaltenen Empfehlung', 

blUtgt den ersten Bericbt des VollmacbtenprUfungsaus
scbusses. 

B 

Die Generalversammlung, 

40. P/eIIfl1'Sik.ung 
20. Oktober 1994 

nach Behandlung des zweiten Berichts des Vollmacbten
prüfungsausscbusses und der darin enthaltenen Empfehlung', 

billigt den zweiten Bericbt des VollmacbtenprUfungsaus
schusses. 

89. P/eIIfl1'Sik.ung 
15. Dezember 1994 

4915. Zusammenarbeit zwfsehen den VO!i1!Iuten NatIonen 
und der Orgun .... tlml der amerikanischen Staaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/11 vom 29. Oktober 
1992 betreffend die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und der Organisation der amerika
nischen Staaten, 

nach PrlJfung des Berichts des Generalsekretliis vom 
28. September 1994 über die Zusammenarbeit zwlscben den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten', 

unter BerUcksichtigung der Beriebte des Generalsekretlirs 
mit dem TItel "Agenda fIIr den Frieden'" und "Agenda fIIr 
Entwicklung"7 sowie der im Rahmen der Vereinten Nationen 
und mit den Regionalorganisationen gefiIInten Konsultationen 
über diese Themen, 

daran erlnnsmd, daß es unter anderem Ziel der Vereinten 
Nationen ist, eine internationale ZU!!I!1J!menarbeit herbei
zufilbren, um internationale Probleme wirtscbaftlicber, 
sozialer, kultureJJer und htnnanitärer Art zu lösen und die 
Achtung vor den Menscbenrechten und Grundfreibeiten zu 
fIIrdern und zu festigen, sowie ein Mittelpunkt zu sein, in dem 
die Bemühungen der Nationen zur Verwirklicbung dieser 
gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden, 

, A/49/S17. ZIffer 10. 
• A/49/517/Add,I, ZIffer 10. 
s A/49/4SO. 
• A/47/277-S1l4111; _ (]jfJcUzl RecordJI aftIuJ Seauity Cmmc/I, F011y

_ Year. Supp/s1umtfor April, May anti JU1I8 1992, Dokumomt 8/24111. 
7 A/481935. 

eingedenk dessen, daß die Charta der Vereinten Nationen 
das ,Bestehen regionaler Abmachungen oder Einrichtungen 
vorsieht, deren Aufgabe es ist, diejenigen die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationaIen Sicherheit belreftimden 
Angelegenheiten zu bl<bsndeJn. bei denen Maßnahmen 
regionaler Art angebracht sind und deren AktivitlIten mit den 
Zielen und GrundsUtun der Vereinten Nationen vereinbar 
sind, 

sowie daran erlnnsrnd, daß diese Ziele und Grundslltze in 
der Charta der Organisation der amerikanischen Staaten 
bekrllftigt werden, wo es heißt, daß diese Organisation eine 
regionale Einricbtung im Sinne der Charta der Vereinten 
Nationen ist, 

mil Bejrledigung feststellend. daß am 3. und 4. Mai 1993 
am Amtssitz der Organisation der amerikaniscben Staaten die 
zweite allgemeine Thgung der Vertreter des Systems der 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten stattgefunden bat und daß am 28. und 29. April 1994 
in Barbados eine sektnrale Thgung Ober die Bewiiltigung von 
Naturkatastropben auf dem nord- und slIdamerikanischen 
Kontinent abgehalten wurde, 

mit Genugtuung über die dem Thema Frieden gewidmete 
Tagung. die am 1. August 1994 unter Mitwirkung des Ge
neralsekretärs und der Leiter der Regionalorganisationen 
stattgefunden bat, 

eingedenk dessen. daß die GeneralversammJung der 
Organisation der amerikaniscben Staaten am 8. Juni 1994 die 
Resolution AG/RFS.I289 (XXlV-0J94) verabschiedet bat, die 
sicb ebeufaJJs mit der z,wmmenarbeit zwlscben der Organisa
tion der amerikanischen Staaten und den Vereinten Nationen 
befaßt, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47120 A. 47120 B und 
48/27 B vom 24. November 1992. 20. April 1993 und 8. Juli 
1994. 

sich bewqßt, daß die wirksame Konsolidierung einer neuen 
internutionalen Ordnung regionale Maßnahmen erfordert, die 
mit denjenigen der Vereinten Nationen abgestimmt sind, 

1. nimmt mil Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretllrs über die Zusammenarbeit zwIscben den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten sowie von seinen Bemühungen um die Verstlirkung 
dieser Zusammenarbeit; 

2. dankt dem Genemlsekreillr dafilr, daß er die Initiative 
zu der am 1. August 1994 veranstalteten 7.!J!!I!1J!menkunft mit 
den Leitem der Regionalorganisationen ergriffen bat, und 
empfiehlt, ähnlicbe Thgungen bIiufiger zu veranstalten; 

3,. verleiht Ihrer Befriedigung Ausdruck über die enge 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen und 
insbesondere über die gemein!!I!1J!en Einsätze im Rahmen der 
Internationalen ZiviImission in Haiti, sowie über die von dem 
ebernaligen Sonderabgesandten des Generalsekretlirs der 
Vereinten Nationen und des Generalsekretllrs der Organisation 
der amerikanischen Staaten im Zusammenhang mit der 
Situation in Haiti geleistete Arbeit; 

4. begrqfJt das Angebot des Vorsitzenden des Stilndlgen 
Rates der Organisation der amerikaniscben Staaten an den 
PrlIsidenten des Sicherheitsrats betreffend die Bereitschaft der 
Organisation der amerikanischen Staaten. mit den Vereinten 
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Nationen bei ihren Bemilhungen um verbesserte Maßnahmen 
zur Verhütung und friedlichen Lösung regionaler und interna
tionaler Konflikte zusammenzuarbeiten; 

5. verleiht tlIfIJerdem ihrer Befriedigung Ausdruck über 
die enge Zusammenarbeit der beiden Organisationen bei der 
Beobachtung und Verifikation des Wahlprozesses und erkennt 
an, daß diese Zusammenarbeit wirksam ist, wenn einzel
staatliche Behörden darum ersuchen; 

6. begri4ßt die Zusamme1!kunft zwischen dem (Je. 
neralsekretär und dem neuen GeneraIsekretll der Organisation 
der amerikanischen Staaten kurze Zeit nach dessen Amtsüber
naInne sowie die regelmllßigen Zusammenkünfte zwischen den 
Beauftragten der beiden Generalsekretäre im gesamten 
Berichtszeitraum; 

7. ersucht beide Geneta\sekretlire oder deren Beauftragte, 
ihre Konsultationen wiederaufzunehmen, mit dem Ziel, 1995 
ein Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten zu unterzeichnen; 

8. bUligt die Schlußfolgerungen und Empfehlungen der 
im Mai 1993 abgehaltenen zweiten allgemeinen Thgung der 
Vertreter der beiden Organisationen sowie der im April 1994 
veranstalteten sektoralen Thgung über die Bewllltigung von 
Naturkatastrophen auf dem non!- und sOdamerikaniscbn Kon
tinent und bittet die zuständigen Dienststellen der beiden 
Organisationen nachdrUcklicb, die erforderlichen Maßnahmen 
zur Umsetzung dieser Empfehlungen und zur Förderung der 
weiteren Zusammenarbeit zu ergreifen; 

9. empfiehlt, 1995 zur Überprilfung und Bewertung der 
Fortschritte eine dritte allgemeine Thgung der Vertretet des 
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
amerikanischen Staaten zu veranstalten sowie sektorale 
Thgungen und Thgungen der Koordinierungsstellen über 
Schwetpunktbereiche oder einvernehmlich festgelegte Fragen 
abzubalten; 

10. dankt dem Generalsekretär tllr seine Bemilhungen bei 
der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der amerikanischen Staaten und 
gibt der Hoffnung Auadruck, daß er die Mechanismen tllr die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen auch 
weiterhin stilrken und ausbauen wird; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung einen Bericht über die 
Durchfllhrung dieser Resolution zu unterbreiten; 

12. beschließt, den Punkt "Zusanunenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten" in die vorläufige Thgesordnung ihrer einundfünfzig
sten Thgung aufzunehmen. 

41. Plenarsitzung 
21. Oktober 1994 

4916. ZtIS8IIIlD.eJI8rbe1t zwischen den Vereinten Nationen 
und dem I.atefnamerlkanlschen WIrtsehafIssyst 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48122 vom 22. No
vember 1993 über die Zusammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschafts. 
system, 

nach Behtmdlung des Berichts des Generalsekretilrs vom 
14. September 1994 über die Zusammenarbeit zwiscben den 
Vereinten Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirt
schaftssystem8, 

eingedenk des Abkommens zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Lateinamerikanischen Wlrtscbaftssystem, 
in dem die beiden Parteien übereinkommen, ihre Zusammen
arbeit in Fragen von gemeinsamem Interesse in ihrem jeweili
gen Znstlindigkeitsbereich im Einklang mit ihren Satzungen ZU 
verstilrken und auszuweiten, 

Im Hinblick darauf, daß die Wlrtscbaftskommission tllr 
Lateinamerika und die Karibik Kooperationsbeziehungen zu 
dem Lateinamerikanischen Wlrtscbaftssystem entwickelt bat, 
die in den letzten Jahren noch stilrker geworden sind, 

sowie eingedenk dessen, daß das Ständige Sekretariat des 
Lateinamerikanischen WJrtscbaftssystems mit Unterstützung 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen mehrere 
Programme auf Gebieten durchgefllhrt bat, die tllr die wirt
schaftliche Entwicklung der Region als vorrangig angesehen 
werden, 

sowie Im Hinblick darauf, daß das Lateinamerikanihe 
Wtrtschaftssystem jetzt gemeinsame Aktivitäten mit den 
Sonderorganisationen sowie mit den anderen Organisationen 
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen aufbaut, 
so etwa mit der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen 
tllr Erziehung, Wtsseoschnft und Koltur, der Organisation der 
Vereinten Nationen tllr industrielle Entwicklung, der Welt
organisation tllr Meteorologie, der WeltgesundheitsOIganisa
tion, der Weltorganisation tllr geistiges Eigentum, dem 
Umweltprogranun der Vereinten Nationen, der HauptabteiIung 
Unterstlltzungs- und Föbrungsdienste tllr die Entwicklung, der 
Hauptabteilung tllr WIrtSChafts- und Sozialinformationen und 
grundsatzpolitische Analyse, der Hauptabteilung tllr grund
satzpolitiscbe Koordinierung und bestandfilbige Entwicklung, 
dem Amt des Koordinators der Vereinten Nationen tllr Ka
tastrophenbilfe, dem Ausbi1dungs- und Forschungsinstitut der 
Vereinten Nationen und der Internationalen Fernmeldeunion, 

eifreut darüber, daß die Entwicklung der Behandlung von 
Themen im Zusammenhang mit dem System der Vereinten 
Nationen in engem Kontakt mit den Delegationen der Mit
gIied_n, die an diesen Beratungen teilnehmen, fortlaufend 
verfolgt wird, 

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht des 
Genera1sekretilrs; 

2. bittet TI/lChtJrUckllch die Wlrtscbaftskommission fDr 
Lateinamerika und die Karibik, ihre Aktivitäten, welche die 
Koordinierung mit dem Lateinamerikaniscben Wtrtschafts. 
system und die gegenseitige Unterstützung betreffen, weiterbin 
auszuweiten und zu vertiefen; 

3. bittet nachdrlJcklich das Entwick1ungsprograrnm der 
Vereinten Nationen, die vom Ständigen Sekretariat des 
Lateinamerikanischen Wlrtscbaftssystems durchgefllhrten 
Programme stärker und umfassender zu unterstützen, mit dem 
Ziel, die vom I .ateinamerikanischen WJrtscbaftssyste durch
gefilbrten Aktivitäten der technischen Hilfe zu etglinzen; 

• AJ49f3ff2. 
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4. bittet nachdrUcIdich die Sonderorgaoisation und die 
anderen Organisationen und Programme des Systems der 
Vereinten Nationen, ihre Unterstiltzung fiIr die Aktivitäten des 
Lateinamerikanischen WJrtschaftssystems und ihre Mit
wirkung an diesen fortzusetzen und zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Ständigen Sekretär des Lateinamerikanischen WIrt
schaftssystems, zu gegebener Zeit die Durchfllhrung des 
Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Lateinnmerikanischen Wrrtschaftssystem zu bewerten und der 
Generalversammlung auf ihrer tlInfzigsten 'Thgung darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den GeneraJsekretlir, der Generalversammlung 
auf ihrer tlInfzigsten 'Thgung einen Bericht über die Umset
zung dieser Resolution zu unterbreiten. 

41. plenarsitzung 
21. Oktober 1994 

4fJn. RegionalkoDferenz fiber BDfe fiir Fl.ilchtllnge, 
Riickkehrer und Vertriebene im ostafrIkanIschen 
Zwlschenseengebiet 

Die Generalversammlung, 

nach erneuter Behandlung des Punktes "Die Situation in 
Burundi", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/17 vom 3. November 
1993 zur Situation in Burundi, 

sowie unter Hinweis auf die vom Sicherheitsrat ergriffenen 
Maßnahmen, insbesondere die Entsendung einer Mission nnch 
Burundi, und die Erklärungen des Ratspriisidenten vom 
25. Oktober und 16. November 1993" sowie 29. Ju1i, 
25. August und 21. Oktober 19941°, 

im Hinblick auf die wirksamen Maßnahmen des Ge
neralsekretärs und seines Sonderbeauftragten fiIr Burundi, 

sowie im HInbUck auf die wichtige Rolle des Generalsekre
tärs der Organisation der afrikanischen Einheit und seines 
Sonderbeauftragten fiIr Burundi, 

mit Genugtuung über den Einsatz einer internationalen 
Beobachtermission in Burundi im Rahmen des von der 
Organisation der afrikanischen Einheit geschaffenen Mecha
nismus zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten in Afrika, 

mit Genugtuung festsrellend, daß die eingetragenen 
politischen Parteien Burundis beschlossen haben, auf Dialog 
und Verhandlungen zurückzugreifen, um fiIr die institutionel
len Probleme dauerhafte Lösungen zu finden, die auf Billig
keit, Gerechtigkeit und Recht sowie auf dem unerschütterli
chen Willen zu einem Leben in Frieden bernhen, 

sowie mit Genugtuung feststellend, daß am 10. September 
1994 in Bujumbura das Abkommen über einen Regierungspakt 

, S/26631 bezibungsweise Sl267S7;sIehe 0fJkk1ks ProtokoUdesS/cher· 
heltsrats, Achtundvkrdgstes Jahr. Resolutlmum und lJeschJiJsse des Sicher· 
heItsrots. 1993. SeIte IS8. 

" S/PRST11994I38, 47 bezIeInmpwoIse 60; siehe 0fJkk1ks ProtokoU des 
SIcherheItsmts, Neunundvlenlgstes Jahr. Resolutlmum und lJeschJiJsse des 
Slcherlleltsrats. 1994. 

zwischen den KrIIften fiIr einen demokratischen Wandel 
(Präsidialmehrheit) und den politischen Oppositionsparteien 
unterzeichnet wurde, 

zutie.fst besorgt iiber die umfangreichen und unkontrollier
ten Bevölkerungsbewegungen, namentlich die Bewegungen 
bewaffneter Gruppen, die eine ernste Bedrohung des Friedeus 
und der Sicherheit in der ganzen Subregion darstellen, 

In Weilervetfolgung der Resolution 48/118 vom 
20. Dezember 1993, in der um Hi1fe fiIr die Flüchtlinge, ROck
kehrer und Vertriebenen in Afrika gebeten wird, 

besorgt über die nnch wie vor auftretenden Gewalthand
lungen und Verletzungen der Menschenrechte in dem Land, 

in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über die 
Maßnahmen des Hohen K=miSSMl der Vereinten Nationen 
fiIr Menschenrechte und des von i11m in Burundi eingerichteten 
Büros, 

unter gebfJhrender BerfJcksichtigung der Resolution 
CMlRes.1527 (LX) über die Veranstaltung einer Regional
konferenz über Hi1fe fiIr Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver
triebene im ustafrikanischen Zwischenseengebiet, die vom 
Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner vom 6. bis 1l.luni 1994 in 'I\mis abgehaltenen sechzig
sten ordentlichen 'Thgungll verabschiedet und von den Staats
und Regierungscbefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit befilrwortet wurde, 

mit Genugtuung über das der Organisation der afrikn
nischen Einheit von der Regierung Burundis gemachte 
großzügige Angebot, diese Regiona1konferenz auszurichten, 
um alle Aspekte dieses Problems, das die Pläne und Program
me für die politische Stabilisierung des ostafrikanische 
Zwischenseengebiets zunichte macht, zu untersuchen, 

sowie mit Genugtuung über die vom GeneraJsekretär 
vorgenommene Entsendung einer Mission in das Gebiet unter 
der Leitung von Botschafter Dillon, durch die die Vorberei
tung und Veranstaltung einer internationalen Konferenz iiber 
die Probleme der Subregion erleichtert werden soll, und erfreut 
iiber die UnterstOtzung, die der Sicherheitsrat dieser Initiative 
in der Erk1llrung seines Präsidenten vom 21. Oktober 19941

• 

gewährt hat, 

In der Oberomgung, daß eine einvernehmliche Lösung der 
Probleme dazu beitragen würde, das Grauen der Konflikte 
abzuwehren, die die Region im allgemeinen und Burundi im 
besonderen heimgesucht haben, und daß sie ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu Frieden, Freiheit, Entwicklung und 
Demokratie wäre, 

1. bringt gegenüber der Regierung und dem Volk 
Burundis ihre tiefe Genugtuung über ihr Eintreten fiIr die 
nationale Aussöhnung zum Ausdruck und bittet die beteiligten 
Parteien, sich auch weiterhin um die Wiederherstellung des 
Friedeus und der Demokratie in dem Lande zu bemühen; 

2. begl/1ckwUnscht die politischen Führer Burundis zu 
dem glücklichen Ausgang der Verhandlungen über die 
Wiederherstellung der norma1en Arbeitsweise der Institationen 

11 SIebe N49/313, Aahang I. 
u S/PRST1I994I6O; siebe 0fJkk1ks ProtokoU des SIcherheItsmts, 

NeunundvferzIgst Jahr, Resolutlmum und lJeschJiJsse des SIcherIulitsrat, 
1994. 
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und fordert alle Parteien nachdrllcklich auf. sich genauestens 
an die Bestimmungen des am 10. September 1994 unterzeich
neten RegierungspakIs und die anschließenden ZusaIzprotokol
le zu halten; 

3. ermutigt die neue Koalitionsregierung Burundis, 
Kriegstreiber auch weiterhin unerbittlich zu bekämpfen und 
die Volksmilizen und nndere extremistische Gruppen, die die 
Sicherheit des Landes bedrohen, zu entwaffnen; 

4. ersucht die Mitgliedstnaten, die OIgane des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstnatIichen OIganisationen, den Burundiern folgendes zu 
gewiIhren: 

a) HiIfe beim Wiederautbau des Landes und Nothilfe zur 
sozialen und wirtschaftlichen Erholung, NeubeIebung der 
Wu:tschaft und Wiederaufnahme des Entwicklungsprozesaes; 

b) Unterstützung der staatIichen Programme zur Wie
derherstellung des Vertrauens zwischen den verschiedenen 
Teilen des burundischen Volkes, insbesondere durch den 
Einsatz von zivilen Menschenrechtsbeobachtern zur Unterstüt
zung der Ortsverwaltung; 

c) geeignete finanzielle und technische Hilfe, damit das 
Gerichtswesen des Landes besser in der Lage ist, den Teufels
kreis der Straffreiheit zu durchbrechen und es den burundi

. sehen Behörden zu ermöglichen, die für den versuchten 
Staatsstreich vom Oktober 1993 und die anschließenden 
ethnischen Massaker Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 

d) Hilfe bei der Beseitigung des geheimen Untergrund
Radiosenders "Rutomorangingo", der zu ethnischem Haß und 
Gewalt aufstachelt, sowie aller anderen Propagandainstrumen
te, welche die geduldigen Bemilhungen um die nationale 
Aussflhnung untergraben; 

5. unterstfit%t rUckhaltlos das Bestreben der Staats- und 
Regierungschefs der afrikanischen Länder, eine Regional
konferenz über HiIfe für Flüchtlinge, Rllckkehrer und Ver
triebene im ostafrikanischen Zwischenseengebiet einzuberu
fen; 

6. bittet die zuständigen Organe des SysteJßS der Ver
einten Nationen, sich an der Umsetzung dieser Initiative zu 
beteiligen; 

7. ersucht die Mitgliedstaaten, die Umsetzung dieser 
Initiative großzügig zu unterstützen; 

8. dankt allen Staaten, den OIganen der Vereinten 
Nationen sowie den zwischenstaatlichen und nichtstaatIichen 
Organisationen, die Burundi seit dem Beginn der Krise 
humanitäre Nothilfe gewllbrt haben, und bittet sie, wllbrend der 
hevorstehenden Phase des Wiederaufbaus und der wirt
schaftlichen Gesundung ihre Anstrengungen zu verdoppeln; 

9. bittet die internationale Gemeinschaft, sich voll zu 
engagieren. indem sie beträchtliche technische und finanzielle 
Unterstützung zur raschen Umsetzung des Aktionsplans 
gewl!brt, der von einer Regionalkonferenz erarbeitet wird; 

10. ermutigt den GeneralsekretOr der Vereinten Nationen 
und den GeneraIsekret6r der OIganisation der afrikanischen 
Einheit, sich auch weiterhin um die Normalisierung der 
Situation in Burundi zu bemilhen, die nach wie vor prekär und 
besorgniserrege ist; 

11. ersucht den GeneraIsekret6r der Vereinten Nationen, 
in enger Zusammenarbeit mit dem GeneraIsekret6r der 
OIganisation der afrikanischen Einheit und der Hohen Kom
missarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge Ressoun:en 
für diesen Zweck ZU mobilisieren, die Durchfllhrung dieser 
Resolution sicherzustellen und der Generalversammlung auf 
ihrer fünfzigsten 'Thgung Bericht zu etstntten. 

43. P1enal'8lWmg 
25. Oktober 1994 

4918. Z"8P ...... etmrbelt zwfsclJen den Ymelnteü Nationen 
und dem AsIatIsclt-afrlkanfschen Rechtshmatuugs
ausscltuß 

pie Generalversammlung, 

unter Hilfweis auf ihre Resolutionen 36/38 vom 
18. Novmnber 1981, 37/8 vom 29. Oktober 1982, 38137 vom 
5. Dezember 1983, 39/47 vom 10. Pezember 1984,40160 vom 
9. Dezember 1985,41/5 vom 17. Oktober 1986,43/1 vom 
17. Oktober 1988, 45/4 vom 16. Oktober 1990 und 47/6 vom 
21. Oktober 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
18. Juli 1994 Ober die Znsammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen Rechts
beratungsausschuß13, 

nach Anh6rung der am 25. Oktober 1994 abgegebenen 
ErIdllrung des GeneraIsekretärs des Asiatisch-afrikanischen 
Rechtsberatungsausschnsses14 über die Schritte, die der 
Beratnngsausschuß unternommen hat, um eine fortgesetzte, 
enge und wirksame Znsammenarbeit zwischen den beiden 
OIganisationen sicherzustellen, 

1. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von dem Bericht des 
GeneraIsekretür; 

2. nimmt mit Befriedigung Ke1l1ltnls von den BemOhun
gen, die der Asiatisch..afrikanische Rechtsberatungsausschuß 
mittels seiner Programme und Initiativen auch weiterhin 
unternimmt, um die Rolle der Vereinten Nationen und ihrer 
verschiedenen Organe, NoschließIich des InternationaIen 
Gerichtshofs, zu stürken; 

3. nimmt tl1fPerdem mit Befriedigung Kenntnis von den 
anerkennenswerten Fortschritten auf dem Wege zu einer 
verbesserten, weitergehenden Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Berntungsausschuß; 

4. nimmt mit Genugtuung Ke1l1ltnls von dem Beschluß 
des BeratungsaiJsschusses, sich aktiv an den Programmen der 
Vö1ketrechtsdekade der Vereinten Nationen sowie an den 
Prognunmen Ober Umwelt und bestandfllhige Entwicklung zu 
beteiligen; 

5. ersucht den Generalsekretilr, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfUnfzigsten 'Thgung einen Bericht über die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Berntungsausschuß vorzulegen; 

6. beschlleJlt, den Punkt ·zu!!8!!!menarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen Rechts-

u Al49/2ß}.. 
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beratungsausschuß" in die vorläufige Thgesordnung ihrer Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem die 
einundfllnfzigsten Tagung aufzunehmen. Freiheit des Handels und der Scbiffabrt festgeschrieben wird, 

43. Plenarsitl.ung vom Erlaß und von der Anwendung von Gesetzen und Maß-
25. Oktober 1994 nahmen der in der Präambel dieser Resolution genannten Art 

Abstand zu nehmen; 

4919. Notwendigkeit der Beendlgtmg der von den Ver
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba 
verhängten Wirtschafts., JIandels.. und FInanz· 
blockade 

Die Generalversammlung, 

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu 
fördern, 

unter Bekrliftigung, neben anderen Grundsätzen, der 
souveränen Gleichheit der Staaten, der Nicbtintervention und 
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der 
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen 
Scbiffabrt, die außerdem in· zahlreichen internationalen 
Rechtsakten verankert sind, 

unter Hinweis auf die Erklärungen, welche die Staats- und 
Regierungschefs anllIßlich des dritten und vierten Ibe
ro-amerikanischen Gipfels am 15. und 16. Juli 1993 in 
Salvador (Brasilien) beziehungsweise vom 14. bis 16. Juni 
1994 in Cartagena (Kolumbien) zu der Notwendigkeit abge· 
geben haben, die einseitige Anwendung von WJttscbafts.. und 
Hande1smaßnahmen zu beenden, die von einem Staat gegen 
einen anderen ergriffen werden und die den ungehinderten 
Welthandel beeinträchtigen, 

Kenntnis nelunend von dem Beschluß 356, der am 3. Juni 
1994 von dem in Mexiko-Stadt auf Ministerebene abgehalte. 
nen Zwanzigsten Rat des Lateinamerikanischen WJttscbafts.. 
systems verabschiedet wurde und in dem die Aufhebung der 
WJttscbafts.., Handels- und Finanzblockade gegen Kuha 
gefordert wird, 

besorgt darüber, daß Mitgliedstaate'l nach wie vor Gesetze 
und andere Vorschriften erlassen und anwenden, deren 
extraterritoriale Auswirkungen die Souveränität anderer 
Staaten und die legitimen Interessen der ihrer Rechtshoheit 
unterstehenden juristischen oder natürlichen Personen sowie 
die Freiheit des Handels und der Scbiffabrt beeinträcbtigen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No
vember 1992 und 48/16 vom 3. November 1993, 

besorgt darüber, daß seit der Verabschiedung ihrer Re
solntionen 47/19 und 48/16 weitere Maßnahmen dieser Art, 
die darauf abzie1en, die WJttscbafts.., Handels- und Fmanz
blockade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten, erlassen 
und angewandt worden sind, sowie besoIgt über die negativen 
Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die kubaniscbe Bevlll
kerung und auf kubanische Staatsangehörige, die in anderen 
Ländern leben, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekretli 
vom 20. S:T.tember 1994 über die Durcbflibrung der Resolu
tion 48/16' ; 

2. wiederholt ihre AqfJorderung an alle Staaten, in 
Ertll1Iung ihrer Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten 

" Al49/398 muI Add.1. 

3. richtet erneut die dringende AqfJorderun8 an die 
Staaten, in denen solche Gesetze oder Maßnalunen bestehen 
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und 
in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli· 
ehen Schritte zu untemehmen, um sie aufzuheben oder außer 
Kraft zu setzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Durcbflibrung der 
vorliegenden Resolution im Liebte der Ziele und OTUndslitze 
der Charta und des Vlllkerrechts zu erstellen und ihn der 
Generalversamm1ung auf ihrer fDnfzigsten Thgung zu unter· 
breiten; 

5. beschJJeßt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendigung 
der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba 
verhängten Wn1scbafts... Handels- und Finanzh1ockade" in die 
vorlliufige Thgesordnung ihrer fDnfzigsten Thgung auf
zunehmen. 

45. plenars/t:.ung 
26. Oktober 1994 

49110. Die Sltnatlon In Bosnien und Herzegowina 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4ftlgung ihrer ResoIationen 46/242 vom 25. August 
1992, 47/121 vom 18. Dezember 1992 und 48/88 vom 
20. Dezember 1993 sowie unter Hinweis auf aIle einsch1llgigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats zur Situation in der Republik 
Bosnien und Herzegowina wie auch die von der Interna
tionaIen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien aufgestell. 
ten GnlDdslltze, 

abermals bekrliftigend, daß die Republik Bosnien und 
Herzegowina als souveräner, unabbtingiger Staat und Mitglied 
der Vereinten Nationen Anspruch auf alle in der Charta der 
Vereinten Nationen vorgesehenen Rechte hat, einschließlich 
des Rechts auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta, 

betonend, daß die bewaffneten Feindseligkeiten und die 
Fortdauer der Aggression gegen Bosnien und Herzegowina 
eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellen und den Friedensproze8 ernsthaft 
behindern, and in diesem Zusammenhang feststellend, daß die 
einschlilgigen Resolutionen des Sicherheitsrats noch immer 
nicht durchgefOhrt worden sind, 

in Bekrl.lftigung der einsch1llgigen Grundsätze der Charta 
und des Grundsatzes der UnznU!ssigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs sowie der Verpflichtung aller Staaten, im 
Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta zu 
handeln, 

mit Lob för die Anstrengungen, welche die bosniakischen 
und kroatischen Parteien in Bosnien und Herzegowina derzeit 
unternehmen, um eine rasche und vol1stllndige Durcbflibrung 
der Vereinbarungen von Washington über die Föderation 



D. RewaIutIonen ohne thwm a t "'I an einen H8iq'hmsgoJmB , 
Bosnien und Herzegowinal. ZU erreichen, und erkIlirend, daß 
diese Vereinbarungen als Modell fiIr die Gesamtlösung der 
Krise in Bosnien und Herzegowina und die Beziehungen 
zwischen allen Parteien anzusehen sind, 

sich dem in dem Kommuniqu6 der AuBmuninister vom 
30. Juli 1994 ausgefllhrten Friedensvmschlag der Kontakt
gruppel7 anschließend, wie auch den von der Kontaktgruppe 
gefaSten BeschlOssen hinsichtlich des weiteren Vorgehens im 
Falle einer Ablehnung des vorgeschlagenen FriedenspIans, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Regierung der 
Republik und der Föderation BOSDien und Herzegowina, den 
Friedensplao anzunehmen, 

in Anbetracht des AogebotB der Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina, das tatsIlchliche Inkrafttreten der 
De-jure-Aufhebung des Waffenembargos erst mit einer 
Verzögerung von bis zu sechs· Monaten beziehungsweise, 
sofern vom SicheIbeitsrat beschlossen, mit einer noch IlIngeren 
Verzögerung anzustreben, insbesondere fiIr den Fall, daß die 
bosnischen Serben den Friedensplao der Kontaktgruppe 
annehmen und durchfilhren, 

den Generalsekretllr ermutigend, die PIaoung fiIr die 
ordnungsgemllße und sichere Umdislozierung des Personals 
der Schutztruppe der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina fortzusetzen, fiIr den Fall, daß sich dies als 
notwendig erweisen sollte, 

unter Verurteilung der Partei der bosnischen Serben wegen 
ibrer Nichtbefolgung der einsch1llgigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats sowie ibrer Ablehnung des vmgeschlagenen 
Friedensp1aus der Kontaktgruppe, . 

unter Betonung der WIChtigkeit der vollen Durchfilhrung 
der Beschlflsse des Sicherheitsrats Ober die Sicherheitsmnen, 
und in diesem Zusammenhang mit Genugtuung Ober die 
Zusammenarbeit zwischen der SchUlZIIuppe der Vereinten 
Nationen und anderen zuständigen regionalen Sicherheits
organisationen, 

unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses fiIr die 
Beseitigung der Rassendiskriminierung, in dem dieser "mit 
großer Besorgnis festgestellt hat, daß Verbindungen bestehen 
zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und den serbiscben Milizen und paramilitäri
schen Gruppen, die fiIr die massiven, schweren und systemati
schen Verletzungen der Menschenrechte in Bosnien und 
Herzegowina und in den von den Serben kontrollierten 
kroatischen Gebieten verantwortlich sind"l', 

sowie in Bekrtiftlgung Ihrer Entschlossenheit, Völkermord
harulbmgen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie 
andere Verstöße gegen das humsnitäre Vö1kerrecht zu verhü
ten, 

.. "F.......workAgretment establlshlng a FedmIIItm In tIUIAreas oftIUI 
I/splIbIlc of _ and Hensgov/na w/th a MlIjorlty lJosnüzc and Crottt 
Population" und "Otallce of a PreIimIno1)I Agretment for a CoofetkmtIon 
"""'-'tIUI RepubllcofCroat/aandtIUI FedetrztImf', ~mn I. MlIrz 
1994 In WasIdtIgton; _ 0.fJIdtd Recorda ofthe Sa:urlty CmmdI. Forty-n/nth 
Year. Supplement toT JQ1IUlU'j. FeImJary and _ 1994, Do!rnment 
8119941'2SS. 

1'1 811994/916; _ 0JjId0l1lJicords ofthe Securlty Counci1, Forty-n/nIh 
y.,.,.. Supplementfor Ju/J. AugustandSeptember 1994. 

.. _ 0jJkIelIes Proto1rDl/ der GenBralventl11l11llung, ~sIlI 
Tagung. BeIlag. IR (A/48IIB). ZIffer 537 •. 

ernsthqft besorgt über die anhsItende und systematische 
ethnische SlIuberungskampagne, namentlich die Morde, 
Vergewa1tigungen, Folterungen und sonstigen Formen der 
unmenschlichen Beband1ung, die von den Streitkrilften der 
bosnischen Serben in B8Jlia Luka, Bijeljina und anderen ibrer 
KontroDe unterstehenden Gebieten von Bosnien und Herzeg0-
wina verüht worden sind, und betonend, daß diese Praktiken, 
wie sie in den Berichten des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über die Situation der Men
schenrechte im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
beschrieben sind, eindeatlge Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht darstellen, so auch der Genfer Abkommen vom 
12. Au~ 1949' und der enlsp1echenden ZusaIzjn'otokoDe 
von 197719, und die Friedensbemühungen ernsthaft bedrohen, 

in WIlnligung der Arbeit der Sachverstilndigenkommission 
nach Resolution 780 (1992) des Sicherheitsrats vom 
6. Oktober 1992, 

mtt Genugtuung darilber, daß der Sicherheitsrat das 
Internationale Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen 
fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humsnitäre Völker
recht geschaffen hat, und mit der Aufforderung an aDe Staaten, 
mit dem Gericht voll zusammenzuarbeiten, 

feststellend, daß der Internationale Gerichtshof in seiner 
Verfilgung vom 13. September 1993 in dem Fall be!ieffend die 
Anwendung der Konvention über die Verhütung und Be
strafung des Völkermordes (Bosnien und Herzegowina gegen 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro)) eine vOISOl'gliche 
Maßnahme erlassen hat, wonach "die Regierung der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) in Befolgung 
ibrer Verpflichtung nach der Konvention ftber die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermordes vom 9. Dezember 1948 
sofort alle in ibrer Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen 
hat, um die Begehung des Verbrechens des Völkermords zu 
verhindern""', 

Kellllt1lis nehmend von der Verfilgung des internationalen 
Gerichtshofs vom 13. September 1993, in der es heißt, daß 
"die derzeit herrschende gefährliche Situation ... die aufortige 
und wirksame Durchfilhrung dieser [vorsorglichen] Maß
nahmen erforderf'21, 

betonend, wie wichtig die Bemftbungen zur Wiederher
ste1hing des Friedens im gesamten Hoheitsgebiet der Republik 
Bosnien und Herzegowina und zur Erhaltung ibrer territorialen 
Unversehttheit innerhalb der international anerkannten 
Grenzen in Obereinstimmung mit den einscblligigen Resolutio
nen des Sicherlleltsrats sind, und nachdrilcklich darauf 
hinweisend, daß die besetzten Gebiete der Republik einen 
festen Bestandteil ihres Hoheitsgebiets darstellen, 

bestUrzt rmd besorgt über die 'IlItsache, daß die derzeitige 
Situation in den von den Serben kontrollierten Thi1en BOSDien 
und Herzegowinas de facto einen Zustand der Besetzung 
dieser Thi1e der souveränen Republik Bosnien und Her7,egowi
na zuIlIßt und fördert, 

betonend, daß die von den Serben kontrollierten ThiIe 
Bosnien und Herzegowinas wieder in den Rest des Landes 

.. V_ NIlIlonea, Treoty SerIes, Volll25, Nr. 17512 und 17513. 
~~~ofthe~MtIUI~and~oftIUI 

Crime ofGenocltle, ProvIsttmaI Metz.wmi.t, Order of 13 September 1993,1.CJ. 
Reportr 1993, S. 325 (ZIfI'er 37, A (I» • 

21 Ebd.. ZIffer 59. 
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integriert werden milssen, in Übereinstimmung mit dem 
Friedensvorschlag der Kontaktgruppe sowie unter der strikten 
Überwachung durch die internationale Gemeinschaft, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die vor kurzem 
verstlirkte Belagerung Sarajewos und anderer bosniscber 
Stlidte und Sicherbeitszunen, die eine Gefahr flIr das Wohl und 

. die Sicherheit ihrer Bewohner darstellt, 

In Bekrllftigung des Charakters von Sarajewo als Zentrum 
mehrerer Koltoreo. Volksgruppen und Religionen und der 
Notwendigkeit, die Vielfalt der Stadt zu erhalten und ihre 
weitere Zerstörung zu verhindero. 

unter Beto1UUlg der Wichtigkeit der Arbeit des Sonder
koordinators der Vereinten Nationen fIIr Sarajewo bei der 
Wiederherstellung und dem allgemeinen Wiederaufbau der 
Republik Bosnien und HeIzegowina und mit der Aufforderung 
an alle Stanten. diese Bemühungen zu erleichtern, 

Im BewqfJtseln dessen. daß die ernste Situation in Bosnien 
und HeIzegowina auch weiterhin eine Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

1. 1Ierurtellt nachdrlJckllch die Partei der bosnischen 
Serben wegen ihrer Weigerung, die vorgeschlagene Gebiets
regelung anzunehmen. und verlangt, daß sie diese Regelung 
bedingungslos und in ihrer Gesamtheit annimmt; 

2. lobt die unennfldlichen Anstrengungen. welche die 
Schntztruppe der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fIIr FlUchtlinge und 
andere damit zlIsammenhiingende Organisationen unterneh
men, und bekundet ihre größte Anerkennung allen denjenigen. 
die beispielhaften Mut und Thpferkeit bewiesen haben, 
denjenigen, die in Ausübung ihrer Pflicht ihr Leben gelassen 
haben, und del\ienigen, die weiterhin ihre Aufgaben getreu 
erfiUIen; 

3. fotrlert alle Parteien nachdrlJckllch auf, mit der 
Schutztruppe der Vereinten Nationen bei der DurcbfUbrung 
ihrer Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit den 
Sicherheitszonen, voll zusammenzuarbeiten; 

4. 1Ierlangt. daß die Partei der bosniscbeo Serben die 
Belagerung Sarajewos und anderer Sicherheits7Dnen sowie der 
anderen belagerten bosnischen Stlidte ab sofort aufhebt, und 
fordert den Generalsekretlir nachdrücklich auf, die Schutz
truppe der Vereinten Nationen anzuweisen, im Einklang mit 
den einschliigigen Resolutionen des Sicberheitsrats die er
forderlicbeo Maßnaluneo zum Schutz der Sicherheitszonen zu 
ergreifen; 

5. 1Ierurtelltdie anhaltenden militlirischen Aktivitäten der 
bosnischen Serben gegen das Hoheitsgebiet der Republik 
Kroatien und ihre in Zusammenarbeit mit den serbischen 
paramilitlirischen Einheiten von den besetzten Gebieten 
Kroatiens aus verübten koordinierten Angriffe auf das H0heits
gebiet der Republik Bosnien und Herzegowina und verlangt 
die sofortige Einstellung aller derartigen Aktivitiiten; 

6. 1Ierurtellt nachdrackllch die selbsternannten serbi
scbeo Behörden in den von den Serben kontrullierten Gebieten 
Bosnien und Herzegowinas wegen der Handlungen. die sie im 
Zuge der zur Politik erklärten e1lmischen Säuberung dieser 
Gebiete begangen haben; 

7. bekriiftigt ihn Untersttlt'l.ung fIIr den Grundsatz, 
wonach alle unter Nötigung zustande gekommenen Er
klilrungen oder Verpflichtungen. insbesondere soweit sie 

Grund und Boden sowie Vermögen betreffen, völlig null und 
nichtig sind; 

8. erlcIiirt erneut, daß die internationale Gemeinschaft die 
Folgen der ethnischen Säuberung nicht hinnehmen wird und 
daß diejenigen, die sich durch e1lmische Säuberung und durch 
Gewaltanweodung Grund und Boden und sonstiges Vermögen 
angeeignet haben, diesen Besitz im Einklang mit den Nonnen 
des Völkerrechts wieder aufgeben mOssen; 

9. bekriiftlgt abermals das Recht der FlUchtlinge und der 
aus den Konfliktgebieten im Hoheitsgebiet des ebemaligeo 
Jugoslawieo Vertriebenen, in Sicherheit und Würde freiwillig 
an ihre Heimstlltteo zurDckzukehreo, und ersucht daher das 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationeo fIIr 
FlUchtlinge und andere zustlindige Organe der Vereinten 
Nationen, ihnen die RUckkehr zu erleichtern; 

10. fotrlert das Amt des Hobeo KwnmiSSllTli der Vereinten 
Nationen flIr FlUchtlinge IUlChdrUcklich auf, im Rahmen seines 
humanitliren HiIfsprogramms entsprecbeode Hilfe zu gewäh
ren, . um den kulturellen Austausch zwischen SanUewo und 
anderen Teilen Bosnien und HeIzegowinas und der interna
tionalen Gemeinschaft zu erleichtern und die Auslieferung und 
Errichtung eines der Zivilbevölkerung zugute kommenden 
verläBlicbeo Kommnnikatioussystems in Sarajewo zu erleich
tern; 

11. verurteilt entschieden alle von den Konfliktparteien 
verübten Verletzungen der Menschenrechte und des humanitä
ren Vö1kerrechts, insbesondere diejenigen zur Politik erhobe
nen Verletzungen, die von Serbien und Montenegro und den 
bosnischen Serben systematisch, flagrant und in massivem 
Umfang gegen das Volk Bosnien und HeIzegowinas verübt 
werden; 

12. 1Ierleiht ihnr tiefen Beunruhigung Ausdruck aber die 
anhaltende systematische Mißhandlung von Albanern, Bos
niern, Ungarn und Kroaten sowie anderen Minderheiten im 
Kosovn, im Sandschak und in der Wojwodina dureb die 
Behörden Serbiens und Montenegros und verurteilt in dieser 
Hinsicht den Beschluß dieser Behörden, das Mandat der in 
diese Regionen entsandten Überwachungsmissionen der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
nicht ZU verlängern; 

13. 1Ierlangt. daß sich die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) an ihre Verpflichtung hiilt, die 
einschlligigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu befolgen, 
namentlich die Resolution 752 (1992) vom 15. Mai 1992, und 
jede militllrische und logistische UnterstiI1zung der bosnischen 
Serben einzustellen, und unterstiltzt den Beschluß des Rates. 
die teilweise AussetvIßg der Sanktionen automatisch zu 
beenden, falls die Bundesrepublik ihren Beschluß zur Schlie
ßung der Grenze zwischen der Republik Bosnien und Herzeg0-
wina und der Bundesrepnblik im Einklang mit der Rats
resolution 943 (1994) vom 23. September 1994 nicht effektiv 
durchfflbrt; 

14. fotrlert die Repnblik Bosnien und HeIzegowina und 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
zur gegenseitigen Anerkennung innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen auf, als ein wichtiger Schritt zu einer 
dauerhaften Friedensregelung; 

15. fotrlert alle Parteien, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro). auf, alle Resolutionen 
des Sicherheitsrats in bezug auf die Situation in der Republik 
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Bosnien und Herzegowina uneingeschränkt zu befolgen und 
ihre tenitoriale Unversehrtheit streng zu achten, und gelangt in 
dieser Hinsicht zu dem Schluß, daß ihre Aktivitllten, die darauf 
abzielen, die Integration der besetzten Gebiete Bosnien und 
Herzegowinas in das Verwaltungs-, Militär-, Bildungs-, 
Verkehrs- und Kommunikationswesen der Bundesrepublik 
herbeizufllhren, was de facto einem Besatzungszustand 
gleicbkommt, rechtswidrig und null und nichtig sind und 
sofort beendet werden müssen; 

16. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck i1ber die 
Anstrengungen, welcbe die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen unternimmt, um dabei behilflich zu sein, diejenigen 
Voraussetzungen zu schaffen, die der raschen und voll
ständigen Durcbfllhrung der Vereinbarungen von Washington 
über die Fllderation Bosnien und Herzegowina fllrderIicb sind, 
und ermutigt die internationale Gemeinschaft, die durch die 
Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen 
sowie biIateraI tätig wird, ihre UnterstllIzung für die Regierun
gen der Republik und der F6deration Bosnien und Herzegowi
na zu verstärken; 

17. stellt mit tiefer Besorgnis lest, daß es nicht gelungen 
ist, den Flughafen von Thzla wie4erzuijffnen, wie in zabIrei
chen Resolutionen verlangt, und fordert den Generalsekretlir 
abermals nachdrücklich auf, sofortige Maßnalunen zu seiner 
WlCderöffnung zu ergreifen, in dem Bewußtsein, wie wichtig 
dieser Flughafen ist, um im Einklang mit den Bestimmungen 
der Resolution 770 (1992) des Sicherheitsrats vom 13. August 
1992 die Entgegenaalune und Verteilung der internationalen 
humanitären Hilfsgüter zu erleichtern; 

18. verlongt, daß aIle Beteiligten die ungehinderte 
Versorgung mit humanitären HiIfslieferungen ermöglichen, 
insbesondere zugunsten der Sicherheitszonen in Bosnien und 
Herzegowina, so anch die Versorgung mit Wasser, Strom und 
Treibstoff und Kommunikationsverbindungen, und fordert den 
Sicherheitsrat in diesem Zusammenhang nachdrücklich dazu 
auf, seine Resolution 770 (1992) vollstiindig durchzufilhren, 
damit die ungehinderte humanitlire Versorgung, insbesondere 
der Sicherheitszonen, sichergestellt ist; 

19. verurteilt die Handlungen, die von einer der Parteien 
oder anderen Beteiligten unter Verstoß gegen Ziffer 12 der 
Resolation 820 (1993) des Sicherheitsrats vom 17. April 1993 
begangen werden, und verlangt die volle Einhaltung dieser 
Beatimmung; 

20. apricht aIlen Staaten, insbesondere den an die Bundes
republik Jugoslawien (Serhien und Montenegro) angrenzenden 
Staaten und den anderen Donauuferstaate, Ihre Anerkenmmg 
aus für die Maßnahmen, die sie getroffen haben, um den vom 
Sicherheitsrat gegen die Bundesrepublik verhllngten bindenden 
Sanktionsmaßnalunen nachzukommen, und fordert aIle Staaten 
nachdrücklieh auf, diese Sanktionsmaßnahmen auch weiterhin 
wachsam durchzusetzen; 

21. lorden den Sicherheitsrat nachdrlJcklich auf, in 
Wahrnehmung seiner Verantwortung nach Artikel 24 der 
Charta der Vereinten Nationen aIle geeigneten Maßnahmen zu 
Cll!leifen. um in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und der Regierung der Republik Bosnien 
und HeI7.egowina die Souveränitl!t, politische Unabhlingigkeit, 
territoriale Unversehrtheit und Einheit der Republik zu 
erhalten und wiederherzustellen; 

22. ernu.atgt den Sicherheitsrat, ernsthaft abzuwägen, ob 
er nicht die Regierungen der Republik und der F6deration 
Bosnien und HeI7.egnwina von dem ursprfInglich mit Resolu-

tion 713 (1991) vom 25. September 1991 vom Rat verhlingten, 
im achten Pd!ambelabsatz dieser Resolution weiter ausgefDhr
ten Embargo für die Lieferung von Waffen und militliriscbem 
Gerät ausnehmen kann; 

23. lorden die Mitgliedsta4ten sowie die anderen Mit
glieder der internationalen Gemeinschaft, gleichviel ans 
welcher Region, nachdrfJcklJch auf, der Republik Bosnien und 
Herzegowina bei der Wahrnehmung ihres naturgegebenen 
Rechts zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung im 
Einklang mit Artikel SI der Charta ihre Zusammenarbeit 
anzubieten; 

24. ersucht den SicherheiJstat, sofort tätig zu werden, um 
aIle Internierongslager in Bosnien und Herzegowina zu 
schließen und ferner die von den Serben in Serbien und 
Montenegro sowie in Bosnien und Herzegowina errichteten 
Konzentrationslager zu schließen, und bis zur Durcbfllhrung 
dieser Maßnahmen internationale Beobachter zu diesen Lagern 
abzuordnen; . 

25. ersucht dannn, daß dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz ungehinderter Zogang zu a1len in Serbien und 
Montenegro sowie in Bosnien und HeI7.egowina von den 
Serben enichteten InternierongsIaern sowie zu aIlen in diesen 
Lagern gefangengehaltenen Personen gewährt wird und daß 
aIle Gefangenen unverzüglich von dieser Maßnahme unter
richtet werden; 

26. bekr4ftlgt lerner die individuelle Verantwortlichkeit 
für die in der Republik Bosnien und Herzegowina begangenen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderen schweren 
Verstöße gegen das humanitllre Völkerrecht; 

27. begri4fJt die 'llItsache, daß die Verzögerungen, welche 
die Arbeit des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schwere Verstöße gegen 
das hmnanitlire VöIketrecht behindert haben, beseitigt wurden, 
und erwartet mit Interesse, daß das Gerichtsverfahren rasch 
und ohne Einmischung und Verzögerungen aufgenommen 
wird, und ermutigt in diesem Zusammenhang die Staaten 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlicben Organisa
tionen, im Einklang mit dem oben erwähnten Grut!dsatz der 
Nichteinmischung, aIle erforderlichen Ressourcen zur Verfil
gung zu stellen, einschließlich der vollen Finanzierung und 
freiwilliger Beitriige, damit das Gericht die ihm übertragenen 
Aufgaben der Aburteilung und Bestrafung der für die Be
gehung der Verstöße gegen das Völkerrecht Verantwortlichen 
ohne weitere Verzögerungen wahrnehmen kann; 

28. ersucht den Generalsekretlir, innerhalb von dreißig 
Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution einen Bericht 
über ihre Durcbfllhrung vorzulegen sowie den unter der 
Schirmherrschaft der Londoner Konferenz verlangten Bericht, 
der bedanerlicherweise noch nicht heransgegeben worden ist; 

29. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben 
und die Behandlung dieses Punktes fortzusetzen. 

51. Plenarsitzung 
3. November 1994 

49/lL BegeIumg des flInfz.Igsten Jahnstags der Vereinten 
Nationen 

Die Generalversanunlung, 

In Anbetracht des Vorschlags der Königlichen Münzanstalt 
der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
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und Nordirland betreffend die Schaffung eines Programms zur 
Ausgabe von GedenkmUnzen zum fünfzigsten Jahrestag der 
Vereinten Nationen und ihres Angebots, dieses Programm 
zugunsten des Treuhandfonds fIIr die Begehung des fünfzig
sten Jahrestags sowie der beteiligten Staaten: ZU verwalten, 

sowie in Anbetracht des positiven Berichts, den das 
Sekretariat fIIr den fünfzigsten Jahrestag der Vereinten 
Nationen zu dem Angebot der Königlichen Mllnzanstalt 
vorgelegt hat, 

ferner in Anbetracht dessen, daß ein solches Programm die 
Mllglichkeit bietet, dem Treuhandfonds EinnahmlID zu
zufUhren, die zur Finanzierung der Aufklärungs- und Öffent
lichkeitsarbeit über die Tätigkeit der Vereinten Nationen 
verwendet werden könnten, 

in der Erwllgung, daß die Ausgabe von als gesetzliches 
Zahlungsmittel geltenden MUnzen zur Feier des fünfzigsten 
Jahrestags eine passende MllgIichkeit fIIr die Staaten wäre, 
diesen historischen Anlaß zu begehen und ein wflrdiges, 
dauerhaftes Andenken daran anzubieten, 

1. unterst/llV die Schaffung eines Programms zur 
Ausgabe von Gedenkmflnzen zum fünfzigsten JahrCstag der 
Vereinten Nationen sowie das Angebot der Königlichen 
Mllnzanstalt der Regierung des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland, die Verwaltung dieses 
Programms zu übernehmen; 

2. ersucht das Sekretariat fIIr den fünfzigsten Jahrestag 
der Vereinten Nationen, mit der Königlichen Mllnzanstalt die 
erforderlichen Vereinbarungen fIIr die baldige Durchfllhrung 
des Programms zur Ausgabe von Gedenkmflnzen zu treffen; 

3. ersucht den Generalsekretär, alle Staaten sclniftlieh 
auf das Programm zur Ausgabe von Gedenkmflnzen hin
zuweisen und sie dabei zu bitten, sich durch die Ausgabe einer 
GedenkmUnze anIäßlich des fünfzigsten Jahrestags an dem 
Programm zu beteiligen. 

55. Plentusitvmg 
9. November 1994 

49112. TIttigkeit des Vorbereltungsauss filr den 
ffiDfzlgsten Jahrestag der Vereinten Nationen 

Die Genera/versammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des Vorbereitungsaus
schusses fIIr den fünfzigsten Jahrestag der Vereinten 
Nationen", 

1. billigt den Bericht des Vorbereitungsausschusses und 
nimmt von seiner Tätigkeit im Jahre 1994 Kenntnis, nament
lich auch von den Fortschritten, fIber die die allen Mitgliedern 
offenstehende Redaktionsgruppe des Ausschusses berichtet 
hat; 

2. erwartet mit 1_ den vor Ende 1994 vorzulegen
den Bericht des Generalsekretllrs über die eingegangenen 
Antworten in bezog auf die fIIr Oktober 1995 anberaumte 
Sondergedenksitzung, der es ihr ermöglichen soll, einen 
genauen Zeitplan und eine Tagesordnung fIIr diese Sitzung zu 
empfehlen; 

.. o.tf/lJe1Ja Protokoll der Genero/v..........m.,. N~ T_. Bei/oge 48 (A/49/48). 

3. dankt dem Sekretariat des fünfzigsten Jahrestags der 
Vereinten Nationen fIIr seine BemfIhungen, den Gedenkfeier
lichkeiten weltumspannenden Charakter zu verleihen und 
namentlich auch die nationalen Komitees, die nichtstaatlichen 
Organisationen sowie das System und die Bediensteten der 
Vereinten Nationen daran zu beteiligen; 

0\. begrl4ßt das Gedenkprogramm. das vom Sekretariat 
eIwbeitet wird, und ersucht darum, das Schwergewicht auch 
weiterhin auf die Erarbei!UDg von Programmen zu legen, die 
sich an die allgemeine ÖffiittIichkeit und insbesondere an 
Jugendliche und Kinder wenden; 

5. begrl(/Jt es lJl4/Jetdem. daß der Vorbereitungsausscl!uB 
weiter an dem Entwurf einer Erklllrung zum fünfzigsten 
Jahrestag arbeitet; 

6. beschließt, daß der Votbexeitungsausschuß seine 
Tätigkeit fortsetzen und der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung beziehungsweise bei Bedarf wiibrend der 
neunundvierzigsten Tagung darflber Berieht exstatten soll. 

55. Plenars/tomg 
9. November 1994 

49113. Zusennnenarbeit zwIsehen den Vetelnten Nafintten 
und der Konferenz flber SfeherheIt und Zusam· 
menarbelt In Europa 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/19 vom 
16. November 1993 und den BIO 26. Mai 1993 untexzeichneten 
Rahmen fIIr Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 
dem Sekretariat der Vereinten Nationen und der Konferenz 
fIbet' Sicherheit und Znsannnenarbeit in Europa23, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4815 vom 13. Oktober 
1993 über die Gewllbrung des Beobachterstatus in der Ge
neralversammlung an die Konferenz, 

nach Prlifung des Berichts des GeneraIsekretlI vom 
17. Oktober 1994 fIber die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Konferenz>', 

sowie unter Hinweis auf die Erklllrung der Staats- und 
Regierungschefs der ThiIneIunerstaa der Konferenz auf dem 
Gipfeltreffen 1992 in Helsinki. sie seien sieh darin einig, daß 
die Konferenz eine regionale Abmachung im Sinne von 
Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist und als 
solche ein wichtiges Bindeglied zwischen europllischer und 
globaler Sicberheit darstellt", 

ferner unter Hinweis auf die Dokumente der Konferenz, 
insbesondere die BIO 1. August 1975 in HeIsinki untexzeichnete 
Schlußakte, die Charta von Paris fIIr ein neues Europa"', das 
Prager Dokument fIber die weitere Entwicklung der In
stitationen und Strukturen der Konferenz über Sicherheit und 
ZnS8JUmenarbeit in Europa"', das Wtener Dokoment 1992 fIber 

.. A/48/185. Anhang D, AnIago. 

.. A/491S29. 
" SlebeA/47/361.sr2437O, Anhang; siehe OJjIdaIlItJcords ofduJ Set:urlty 

Coundl, Fotty-_ Year, Soppkmmtfor JuIy. August and &1ptmnber 19J12, 
!lo!rnment 8/24370. 

" A/4S/859, Anhang. 
" A/47J89.Sf13'S76, Anhang D; siehe OJjIdaIlItJcords of duJ Set:urlty 

CormcIl, For/y-88IIe1IIh y"",.. Supplement for J_ Februaty and Man:h 
1992. Do!rnment S/23'S76. 
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vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, das HeIsinki
Dokument 199228 und die ZlISammenfa.ssung der Schlußfolge
rungen des am 30. November und 1. Dezember 1993 in Rom 
abgehaltenen vierten Treffens des Rates der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 

in Anerkennung des zunehmenden Beilnigs der Konferenz 
zur Herstellung und Wahrung des Weltfriedens und der 
iBternationalen Sicherheit, den sie durch ihre Aktivilllten RUf 
dem Gebiet der vorbeugenden Diplomatie, des Krisenmanage
ments, der Rüstungskontrolle und der AbrIIstung und durch 
Maßnahmen zur Stabilisierung und Normalisierung iB der 
Krisenfolgezeit in ihrer Region leistet, sowie der enlscheiden
den Rolle, die sie im Bereich der menschlichen Dimension 
spielt, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die beim Autbau und 
bei der Konsolidierung von Kontakten und Zosammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und der Konferenz erzielt 
wurden, iBsbesondere auch was die Tätigkeit der Missionen 
der Konferenz im Feld heIrifft, 

Kennmis nehmend von der Empfehlung, die der Sonderaus
schuß für die Charta und die Stärkung der Rolle der VereiBten 
Nationen iB bezog RUf den Entwurf einer Erklärung über die 
verstlfrkte Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den regionalen Abmachungen oder Einrichtungen zur 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
verabschiedet und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Thgung zur Behnndlung und Verabschiedung 
vorgelegt hat"'. 

unter Hervorhebung der Möglichkeiten für regionale 
Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und der intema
tinnaIen Sicherheit DBCh Kapitel VIII der Charta, I1ber die die 
Konferenz verfllgt, 

erfreut über den weiteren Aushau engerer Kontakte 
zwischen der Konferenz und den nichtteilnehmenden Mittel
meerstaaten sowie über die zunehmende Zosammenarbeit 
zwischen der Konferenz und Llindem iB Asien. 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit iB Europa; 

2. begriJßt die zunehmende Zusammel1lU'beit und 
Koordinierung zwischen den Vereinten Nationen und der 
Konferenz auf der Grundlage des Rahmenabkommens" und 
ersucht den GeneraIsekretllr, gemeinsam mit dem amtierenden 
Vorsitzenden der Konferenz die Möglichkeiten weiterer 
diesbezüglicher Verbesserungen zu sondieren; 

3. nimmt Kenntnis von dem am 1. August 1994 am 
Amtssitz der Vereinten Nationen veranstalteten informellen 
1Ieffen zwischen dem Generalsekretär und Vmtn'telD regiona
ler Abmachungen, Einrichtungen, Organisationen und son
stiger zwischenstastIicher Organisationen, an dem auch die 
Konferenz teilnahm; 

" N471361..st24Y10. Aubang; _ 0jJicial1/4corda of the SecurIty 
CoundI, Fmty-seventh Year, SuppkmentforJuly,AuguslandSeptember 1992. 
Dokument S/24Y10 • 

.. 0jfitJsJI& ProtokoU der ~ Neunundvim%Jgsle 
Tagung. Beilage 33 (N49/33), ZIfI'er 89. 

4. unterstlJlzt die Tätigkeiten der Konferenz, die darauf 
ausgerichtet sind, zur Stabilitllt und zur Wahrung des Friedens 
in ihrem Gebiet beizutragen; 

5. ermut/gtdie ThiInehmerstaat der Konferenz, alles zu 
Ion, um durch Konfliktverhlltung und Krisenmanagement, 
namentlich auch durch friedensichernde Maßnabmen, eine 
friedliche Beilegung der Streitigkeiten in dem Gebiet der 
Konferenz herbeizufilhren; 

6. begriJßt die wichtige und erfolgreiche Arbeit, die alle 
bestehenden Missionen der Konferenz leisten; 

7. betont, daß die Laugzeitmissionen der Konferenz ein 
Beispiel für die im Rahmen der Konferenz entfalteten Maß.. 
nahmen der vorbeugenden Diplomatie siBd und wesentlich 
dazu beigetragen haben, im Kosovo, im Sandschak und in der 
Wojwodina (Bundesrepublik Jugoslnwien) die Stabilität zu 
fllrdero und der drohenden Gewalt entgegenzuwirken, und ruft 
in dieseIn Znsammenhnng zu einer volliBhaltlichen Durch
fUhrung der Resolution 855 (1993) des Sicherheitsrats vum 
9. August 1993 RUf; 

8. unterstlJlzt voll WIll gfJll:t. die Anstrengungen, die die 
Konferenz unternimmt, um eine friedliche Lösung des Kon
flikts in der Region Berg-Karabach der Aserbaidschaniscben 
Republik und ihrer Umgebung herbeizuflIhren und die 
Spnnnungen zwischen der Republik Armenien und der 
Aserbnidschaniscben Republik abzubauen, und begrllßt die 
diesbezögliche Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Konferenz; 

9. unterstreicht die Wichtigkeit des bevorstehenden 
Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Konferenz 
in Budapest und hofft RUf ein erfolgreiches Ergebnis; 

10. beschließt, in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
filnfzigsten Tagung den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa" aufzunehmen, und ersucht den 
Generalsekretlir, der Generalversammlung auf ihrer flinfzig
sten Tagung einen Bericht über die DurchfUhrung dieser 
Resolution vorzulegen. 

57. Plenarsitzung 
15. November 1994 

49/14. Znsammenarbelt zwischen den Vel1!lnten Nationen 
und der Llgn der arabischen Staaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre friIheren Resolutinnen über die 
Förderung der Zusammeuarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Llgn der arabischen Staaten, 

1lIJCh Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die 711Sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Liga der arabischen Staaten30, 

sowie unter Hinweis RUf den Beschluß des Rates der Liga 
der arabischen Staaten, die Llgn als eine regionale Organisa
tion im Sinne des Kapitels VIII der Charta der VereiBten 
Nationen zu betrachten, 

.. N49JS19. 
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feststellend, daß die Vereinten Nationen und die Uga der der Vereinten Nationen und anderer Organisationen des 
arabischen Staaten kurz vor ihrem jeweiligen ftlnfzigsten Systems der Vereinten Nationen und der Vertreter des Ge-
GrIIndungstag den Wunsch bekundet haben, die zwischen neralsek:retarints der Uga der arabischen Staaten und ihrer 
ihnen bestehenden Verhindungen auf politischem. wirt- Fachorganisationen verabschiedet wurden; 
schaftlichem. sozialem. hwnaoitllrem, kulturellem und 
administrativem Gebiet ZU festigen, auszuhauen und weiter ZU 5. dankt den Organisationseinheiten des Systems der 
intensivieren. Vereinten Nationen und der Uga der arabischen Staaten und 

unter BerUckslcht/gung des Berichts des Generalsekretllrs 
mit dem TItel "Agenda fIIr den Frieden.... insbesondere 

. Abschnitt VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen 
Abmachungen und Organisationen. 

Ube17.eugt. daß die Pflege und weitere Stlirkung der 
Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Natio
nen und der Liga der arabischen Staaten zur Förderung der 
Ziele und Gnmdslltze der Vereinten Nationen beitrligt, 

sowie Ube17.eUgt von der Notwendigkeit einer eflizienteren 
und besser koordinierten Nutzung der zur Verfllgung stehen
den wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur Far
dernng der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen, 

In Anerlcenmmg der Notwendigkeit einer engeren Zu
sammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen 
und der Uga der arabischen Staaten und ihren Fachmganisa
tionen bei der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelzieie der 
beiden Organisationen. 

mit GenugtUung Ober das nm 1. August 1994 nm Amtsaitz 
der Vereinten Nationen abgehaltene 1i'effen des Generalsekre
tlIrs und der Leiter der Regionalorganisationen zur Frage des 
Friedens, 

sowie mit GenugtUung Ober die nm 14. und 15. Juli 1994 in 
Wien abgehaltene sektorale Tagung der Vertreter der Sekreta
riate des Systems der Vereinten Nationen und des Generalse
k:retarints der Liga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachmganisationen Ober die Erschließung der Humanressour
cen in 1lIndlichen Gebieten, 

1. nimmt mit GenugtUung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretllrs"'; 

2. spricht der Liga der arabischen Staaten ihnI An
erkennung aus fIIr ihre fortgesetzten Bemflhungen um die 
Förderung der multilateralen Zusammfll1lll'beit zwischen den 
arabischen Staaten und ersncht das System der Vereinten 
Nationen. ihr auch weiterhin Unterstlltzung zu gewllhren; 

3. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen, die auf der sektoralen Tagung der Vertreter der 
Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretarints der Uga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisationen Ober die Erschließung der Humanressour
cen in ländlichen Gebieten verabschiedet wurden"; 

4. dankt dem Generalsekretllr fIIr die von ihm getroffe-

::i~:~.~9:-~=t'::d~~d ~;! 
in Genf abgehaltenen Tagungen der Vertreter der Sekretariate 

" Ebd.. AbsclmItt m. 
.. A/38/299 und Korr.l, AbsclmItt V. 
" Siebe A/4014811Add.1. 
.. A/431Sll9/Add.l. 
" A/48/468/Add.l. 

ihren Fachorganisationen fIIr ihren Beitrag zum Erfolg der 
sektoralen Tagung Ober die ErscblieBung der Humamessour
cen in 1lIndlichen Gebieten; 

6. eTNUCht das Sekretariat der Vereinten Nationen und 
das Generalsekretariat der Uga der arabischen Staaten, in 
ihrem jeweiligen ZustlIndigkeitsbereich ihre Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele und Grundsätrn 
der Charta der Vereinten Nationen. die Festigung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, die wirtschaftliche 
Entwicklung. die Abrilstung, die Entkolonialisierung. die 
Selbstbestimmung und die restlose Beseitigung aller Formen 
des Rassismus und der Rassendiskriminerung weiter zu 
verstärken; 

7, dankt dem Generalsekretllr fIIr seine Initiative, am 
1. August 1994 ein Treffen mit den Leitem der Regional
organisationen zu veranstalten. und empfiehlt, die Ver
ansta1tung weiterer Treffen in Erwägung zu ziehen; 

8. eTNUCht den Generalsekretllr. sich auch weiterhin um 
die Stlirkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwi
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen 
und OJ:ganen des Systems der Vereinten Nationen und der Uga 
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen zu 
hemflhen, damit die beiden OJ:ganisationen ihren gemeinsamen 
Interessen auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem. 
hwnaoitllrem. kulturellem und administrativem Gebiet besser 
dienen köonen; 

9. ersucht den GeneraIsekretIi m4Jertkm, die FoIgemaß
nahmen zur Erleichternng der Umsetzung der auf der Tagung 
von 1\mis 1983 verabschiedeten Vorschliige multilateraler 
Natur auch weiterhin zu koordinieren und geeigaete Maß
nahmen bezilglich der auf frOheren Tagungen verabschiedeten 
Vorschllige zu ergreifen, namentlich folgende Maßnahmen: 

a) Förderung von Kontakten und Konsl!1tatiQnen mit den 
Partnerprogrammen des Systems der Vereinten Nationen; 

b) Binrichtung gemeinsamer interinstitutioneller Arbeits
gruppen fIIr die einzelnen Sektoren; 

10. fordert die Sonderorganisationen und die anderen 
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen auf, 

a) auch kflnfrig mit dem GeneraIsekretlI und unterein
ander sowie mit der Uga der arabischen Staaten und ihren 
Fachorganisationen bei den FolgemaßDahmeu zu den multila
teralen Vmschliigen zusammenzuarbeiten. die darauf gerichtet 
sind, die alle Bereiche mnfassende Zusammenarbeit zwischen 
dem System der Vereiaten Nationen und der Uga der arabi
schen Staaten und ihren Fachorganisationen zu stlIrken und 
auszubauen; 

b) in bezog auf Projekte und Programme die Kontakte 
mit den hebeffenJen Partneipxognu nmen, -mganisationen und 
-institutionen beizubehalten und zu vermehren und den 
Konsoltationsmechanismus zu verbessern, um die Durch
flIhrung der Projekte und Programme zu erleichtem; 
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c) sich bei der Durcbfilbrung und Umsetzung von 
Entwicklungsprojekten in der arabischen Region, wann immer 
möglich. mit den Organisationen und Institutionen der Liga 
der arabischen Staaten ZlIS!tJ!lmenzuschlieBen; 

tfJ den Generalsekretär bis spätestens 15. Mai 1995 Ober 
den Stand ihrer Zusammenarbeit mit der Liga der arabischen 
Staaten und ihren Fachorganisationen und insbesondere Ober 
die Folgemaßnahmen zu den auf frOheren Thgungen der 
heiden Organisationen verabschiedeten multi1ateralen und 
bilateralen Vorschlägen zu unterrichten; 

11. beschlie~t. daß zur Intensivierung der Zusammen
arbeit und zur Überptilfung und Bewertung der erzielten 
For!sclnitte sowie zur Ausarbeitung wnfassender regelmi!ßiger 
Berichte alle zwei Jahre eine allgemeine Thgung der Vertreter 
des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der arabi
schen Staaten stattfinden soll und daß jedes Jahr interin
stitutionelle sektoraIe Thgungen veranstaltet werden sollen, die 
sich mit vorrangigen und filr die Entwicklung der arabischen 
Staaten sehr wichtigen Gebieten befassen; 

12. empfiehlt. anläßlich des filDfzigsten Jahrestages der 
Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten die 
nlichste allgemeine Thgung der Vertretet der Sekretariate des 
Systems der Vereinten Nationen und des Generalsekretariats 
der Liga der arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen 
Ober Zusammenarbeit im Laufe des Jahres 1995 zu ver
anstaJten; 

13. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen. 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Liga der 
arabischen Staaten regelmäßige Konsultationen zwischen 
Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretetints der Liga der arabischen Staaten zur 
Überprflfung und Stärkung der Koordinierungsverfabren zu 
f/lrdem. mit dem Ziel. die Durchf/lhrung der multilateralen 
Projekte, Vorschläge und Empfehlungen sowie entsprechender 
Folgemaßnahmen zu beschleunigen, die auf den Thgungen der 
heiden Organisationen verabschiedet wurden; 

14. ersucht den Generalsekretär llI4ßerdem. der General
versammlung auf ihrer filDfzigsten Thgung einen Sachstands
bericht Ober die Durcbfilbrung dieser Resolution vorzulegen; 

15. beschließt. den Punkt "ZtIS!tJ!lmenarbeitzwischen den 
Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten" in 
die vorläufige Thgesordaung ihrer filDfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

57. Plenarsitvmg 
15. November 1994 

49/15. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der Islamischen Konferenz 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober 
1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 39n vom 8. November 
1984. 40/4 vom 25. Oktober 1985. 41/3 vom 16. Oktober 
1986. 42/4 vom 15. Oktober 1987. 43/2 vom 17. Oktober 
1988. 44/8 vom 18. Oktober 1989. 45/9 vom 25. Oktober 
1990.46/13 vom 28. Oktober 1991. 47/18 vom 23. November 
1992 and 48/24 vom 24. November 1993. 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs vom 
4. Oktober 1994 Ober die Ztlsammenarbeit zwischen den 

Vereinten Nationen und der Organisation der IsIamisclten 
Konferenz"'. 

unter BerUckslchtigung des Wunsches beider Organisatio
nen, im Rahmen ihrer gemeinsamen Suche nach Lösongen filr 
globale Probleme, wie zum Beispiel Fragen des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, der Abrüstung. der Selbst
bestimmung. der Entkolonia1isierung. der grundlegenden 
Menschenrechte und der wirtscbaftIichen und technischen 
Entwicklung. enger ZUS!tJ!lmenzuarbeiten. 

sowie unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver
einten Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der Ziele 
und Grundsätze der Vereinten Nationen auf der Grundlage der 
regionalen Ztlsammenarbeit befürwortet werden, 

angesichts der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Islamischen Konferenz und ihren Fachinstitutionen. 

sowie feststellend, daß in den neun Schwerpunklbereichen 
der Zusammenarbeit sowie bei der Bestimmung weiterer 
Kooperationsbereiche erfreuliche Fortschritte erzielt wurden. 

tJberzeugt. daß die Festigung der Ztlsamm"'lllrbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Islamischen Konferenz zur Förderung der Ziele und Grundsät
ze der Vereinten Nationen beiträgt, 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Genera1sekretärs 
mit dem TItel "Agenda filr den Frieden .... insbesondere des 
Abschnitts in diesem Bericht, der die Zt,sam=beit mit 
regionalen Abmachungen und Organisationen betrifft, 

mit Genugtuung Ober die Entschlossenheit beider Organisa
tionen, die bestehende ZtIS!tJ!lmenarbeit durch die Aus
arbeitung konkreter Vorschläge in den festgelegten Schwer
punklbereichen der Ztlsammenarbeit weitet zu festigen. 

unter BegriJßung der allgemeinen Thgung der Organisatio
nen und Organe des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer Fach
institutionen, die vom 9. bis 11. Mai 1994 in Genf abgebalten 
wurde". 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs"; 

i. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerongen und 
Empfehlungen, die auf der allgemeinen Thgung der Organisa
tionen und Organe des Systems der Vereinten Nationen und 
der Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer Fach
organisationen verabschiedet wurden; 

3. stellt mit Genugtuung fest. daß die Organisation der 
Islamischen Konferenz aktiv an der Arbeit der Vereinten 
Nationen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen mitwirkt; 

4. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer gemeinsamen 
Suche nach Lösungen für globale Probleme, wie zum Beispiel 
Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicberheit, 
der Abrüstung. der SeJbstbestimmung. der Entkolonialisierung. 

36 Al49/46S. 
,., Ebd., Absclmltt m. 
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der grundlegenden Menschenrechte und der wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklung, auch weiterhin zusammen
zuarbeiten; 

5. begriJßt die auf der allgemeinen Tagung gemachten 
Vorschläge, die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Orgnnisationen auf mehreren verschiedenen Gebieten zu 
verstlIrken und M6glichkeiten zur Verbesserung der gegenwär
tigen Kooperationsmechanismen zu prüfen; 

6. begriJßt fl14ßerrIem die Absicht der Sekretariate der 
beiden Organisationen, die Zusammenarbeit untereinnnder auf 
politischem Gebiet zu verstärken und im Wege von Konsulta
tionen die Mechanismen für eine solche Zusammenarbeit 
festzulegen; 

7. legt den Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen nahe, ihre Zu
sammenarbeit mit der Organisation der Islamischen Konferenz 
insbesondere durch die AushandJung von Kooperations
abkommen weiter auszubauen, und bittet sie, häufiger Kontak
te zwischen den Leitstellen für Zusammenarbeit in den 
Schwerpunktbereichen, die für die Vereinten Nationen und die 
Organisation der IsJamischen Konferenz von Interesse sind, 
herzustellen und Zusammenkünfte zu venmstalten; 

8. binet nachdrUcklich die Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, insbesondere die federfi1hrenden 
Stellen, der Organisation der Islamischen Konferenz und ihren 
Fachinstitntionen zur Verstärkung der Zusamm"'lat'beit mehr 
technische und sonstige Hilfe zu gewähren; 

9. dankt dem Gene.mlsekretär für seine fortgesetzten 
BemOhungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordi
nierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz im Dienste der 
gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf 
politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem 
Gebiet; 

10. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, regelmäßig Konsultationen 
zwischen Verl1etelD des Sekretariats der Vereinten Nationen 
und des GeneraJsekretariats der Organisation der Islamischen 
Konferenz abzuhalten, die vor allem Fragen der Durchführung 
von Programmen, Projekten und Anschlußmaßnahmen ge
widmet sind; 

11. ersucht den GeneraJsekretlir der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem GeneraJsekretlir der Organisation 
der Islamischen Konferenz auch kilnftig die Veranstaltung von 
sektoraIen Tagungen in Schwerpunktbereichen der Zu
sammenarbeit anzuregen, wie auf den bisherigen Tagungen der 
beiden Orgnnisationen empfohlen, und namentlich auch 
FoIgMIaSnabmen zu den sektoraJen Tagungen zu fördern; 

12. stellt fest, daß die nl!cbste Tagung der Leitstellen der 
federfOhrenden Organisationen der Vereinten Nationen und 
der Orgnnisation der Islamischen Konferenz 1995 zu einem 
Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten wird, die nach Konsul
tationen zwischen den beiden Organisationen festzulegen sind; 

13. stellt fl14ßerrIem fest, daß der Zeitpunkt, der Ort und 
dns Thema der nl!cbsten sektoraJen Tagung über technische 
zusammenarbeit nach KonsuJtationen zwisehen den LeitsteIJen 
der federfi1hrenden Organisationen der beiden Organisationen 
festgelegt werden; 

14. dankt dem GeneraIsekretlI für seine BemOhungen um 
die Förderung der Zusamme1l8fbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz und 
bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß er die Koordi
nierungsmechanismen zwischen den beiden Organisationen 
weiter ausbauen wird; 

15. ersucht den GeneraJsekretllr, der Gene.mlversammlnng 
auf ihrer fllnfzIgsten Tagung über den Stand der Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation 
der Islamischen Konferenz Bericht zu erstatten; 

16. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fDnfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

57. Plenarsltvmg 
15. November 1994 

49/16. Internationale Hßfe fiIr die NormaJlslerung und 
den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen 
des KrIeges und der Naturkatastrophen 

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/15 vom 

20. November 1990,46fl09 A und B vom 17. Dezember 1991, 
47/118 vom 18. Dezember 1992 und 48/161 vom 
20. Dezember 1993 beI1effend die Situation in ZentraIamerika, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/169 vom 
22. Dezember 1992 und 48/8 vom 22. Oktober 1993 betref
fend den Punkt "Internationale Hilfe für die Nmmalisierung 
und den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen des 
Krieges und der Naturkatastrophen", in denen sie die interna
tionale Gemeinschaft ersucht hat, Nicaragua auch weiterhin zu 
unterstützen und dabei die außergewöhnlichen Umstände zu 
berücksichtigen, denen sich dieses Land gegeDÜbersieht, und 
in der sie den GeneraJsekretllr ersucht hat, in Absprache mit 
den nicaraguanischen Behörden die Hilfe zu gewähren, die 
beim Prozeß der Friedmskunsolidierung beI1ötigt wird, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Naturkatastrophen, die 
sich· in jüngster Zeit in Nicaragua ereignet haben, die Aus
landsscbu)denlast und die schlldlichen Auswirkungen der 
langanhaJtenden Dürre, die die zentralamerikanische Region 
heimgesucht hat, auf die Wirtschaft des Landes die An
strengungen erschweren, die Nicaragua zur Zeit unternimmt, 
um die Kriegsfolgen im Rahmen einer Demokratie und der 
bereits erreichten makroökonomischen Bedingungen zu 
überwinden, 

unter BerUcksichtigung der zeotralen Rolle, die dem Volk 
und der Regierung N'1CatIlgUIIS bei der Suche nach dauerhaften 
Lösungen zur Konsolidierung des im 'Obergangsprozeß bereits 
Erreichten zukommt, 

In Anerkennung der Anstrengungen, welche die interna
tionale CJemeinscbaft und die Regiernng Nicaraguas unterneh
men, um Menschen, die von den Nachwirkungen des Krieges 
und der Naturkatastrophen betroffen sind, humanitllre Hilfe zu 
gewähren, 

ferner in Anerkennung der intensiven Anstrengungen, 
welche die Regierung N'1CatIlgUIIS unternimmt, um einen 
anhaltenden wirtschaftlichen Wiederaufbau zu fördern, sowie 
der betrllchtlichen Fortschritte, welche die Regierung N'teara-



n. ~oImetlbwt"""""'8j .. h .... H.,'P'. hoB 17 

guas dabei er.delt bat, mit Hilfe eines Prozesses des nationalen 
DialOgs einen breiten sozialen Konsens in bezog auf Maß
nahmen herbeizuflIhren, durch die die Grundlagen für den 
WJederaufban und die wirtscbaftIicbe und sozia1e Entwicklung 
geschaffen werden sollen, 

unter Berllckstchtlgung der Verpflichtungen, die die 
zentralamerikanischen Präsidenten im Wege der Allianz für 
die bestandfiUtige Entw!ckIung ZentraIamerikas auf dem 
ZentraIamerikanischen Umweltgi~ für eine bestandfilbige 

. Entwicklung eingegnngen sind • sowie der besonderen 
Aufmerksamkeit, die in diesem Z .. sammo;mbang in Anbetracht 
der außergewöhnlichen SItuation Nicaraguas geboten ist, damit 
mit der Umsetzung dieser wichtigen Verpflichtungen begon
nen werden kann, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. November 1994 Ober die gemäß ResoIntion 48/8 
ergriffenen MaBnahm~n". 

1. wUnligt die Anstrengungen. die die internationale 
Gemeinschaft einschließlich der Organe und der Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen untemimmt, um die 
von der Regierung Nicaraguas im Zuge der Normalisierung 
und des nationalen Wiederaufbaus sowie zur Gewährung von 
Nothilfe getroffenen Maßnahmen zu eJglinzen; 

2. dankt dem Generalsekretär für die Vorlage des 
Berichm Ober die gemllß Resolntion 48/8 ergriffenen Maß
nahmen; 

3. ermutigt die Regierung NIcaraguas, ihre BemObungen 
um den Wiederaufbau und die nationale AlIssöhmmg fort
zufiJbren, die für dauerbafte Fortscbrltte auch weiterhin 
unerIäßlich sind; 

4. ersucht alle Mitgliedstaale1t. die internationalen 
. Finanzierungsorganisationen sowie die regionalen, intra
regionalen und nichmtaatlichen Organisationen. Nicaragua 
auch weiterhin in umfassender und flexibler Form in dem 
erforderlichen Umfang zu unterst!ltzen und dabei die außerge
wöhnlichen Umstlinde Nicaraguas besondem zu berncksichti
gen, damit nicht nur die Nachwirkungen des Krieges und der 
Naturkatastrophen Oberwunden werden. sondem auch der 
Prozeß des Wiederaufbaus, der Investition in die Gesellscbaft, 
der Stabilisierung und der Entwicklung voraugetrieben wird; 

5. ersucht den Generalsekretär. in ZlIsamm"'l81'beit mit 
den zustlIndigen Organen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und in enger Kooperation mit den nicara
guanischen Behörden die Maßnabmen zum WJederaufban, zur 
Stabilisierung und zur Entwicklung dieses Landes auch 
weiterhin in jeder gebotenen Weise zu unterstlltzen und in 
Anbetracht der WIChtigkeit dieser Maßnahmen für die Konso
lidierung des Friedens auch weiterhin die rechtzeitige, UJDfas.. 
sende, flexible und wirksame Formulierung und Koordination 
von Programmen des Systems der Vereinten Nationen in 
Nicaragua sicherzustellen; 

6. ersucht den GeneraIsekretlI ~rrJem, Nicaragua auf 
Ersuchen seiner Regierung jede nur mögliche Hilfe zur 
Konsolidierung des Friedens zu gewllbren. auf Gebieten wie 

" Siehe A/491S80-S/199411217. Anhang I; _ ()jf/d4J Records ufduJ 
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der Betreuung der Vertriebenen, den IlIndlicben Besitz- und 
Pachtverbllltnissen, der unmittelbaren Versmgung von 
Kriegsopfern. der MinenrIlumung und der Überwiitdung von 
Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung der AnbauzimeD 
des Landes sowie allgemein im Hinblick auf einen Prozeß der 
nacbbaltigen wirtscbaftlichen und sozia1en Gesundung und 
Entwicklung. damit der Friede und die Demokratie, die berei1s 
erreicht wurden, irreversibel werden; 

7. ersucht den Generalsekretär ferner. der Generalver
sammlung auf ihrer fllntZigsten Thgung einen Berlebt Ober die 
zur DurcbtlIhrung dieser Resolntion getroffenen Maßnahmen 
vonuiegen; 

8. beschUeßt. den Punkt "Internationale Hilfe für die 
Normalisierung und den Wtederaufbau Nicaraguas: Nach
wirkungen des Krieges und der Naturkntnstrophen" in die 
vorlliufige Tagesordnung ihrer flln&igsten Thgung auf
zunehmen. 

58. Plenarsilvmg 
17. November 1994 

49117. Bildungs- und Ausblldungsprogramm der Ver
einten Nationen fiIr das sildIIche AfrIka 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre ResoIntionen zum Bildungs- und 
AlISbildungsprogramm der Vereinten Nationen für dns 
sOdIiebe Afrika, insbesondere auf die ResoIntion 48/160 vom 
20. J)eu:mber 1993. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolntion 481159 A vom 
20. Dezember 1993 Ober internationale Bemühungen zur 
vollstlindigen und restlosen Beseitigung der Apartheid und 
UnterstOtzung zur Schaffung eines geeinten und demokrati
schen SfIdafrika ohne Rassenscbranken, 

nach Belumdlung des Beriehls des Generalsekretärs vom 
7. Oktober 1994. in dem die Tätigkeit des Berntenden Aus
schusses für dns Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen für dns sildliche Afrika und die Ver
waltung des Programms in der Zeit vom 1. September 1993 bis 
31. August 1994 dargestellt wird'". 

in Anerkennung der wertvollen Hilfe, die dns Programm 
den Völkern SOdafrikas und Namibias gewiibrt, 

In Anbetracht dessen, dnß dns Programm in dem Bestreben, 
dem vorrangigen Bedarfbenachteiligter SiIdafrikaner gerecht 
zu werden, weiter umfangreichere Ressourcen für den Aufbau 
von Institutionen in SOdafrikn beteitstellt, insbesondere indem 
es traditionell achwarze und andere Hochschulen dsdurch 
stärkt, dnß es Programme für den LehrkIlrper und für Stnden
ten veranstsItet, 

erinnernd an die vom 26. bis 28. Oktober 1994 von dem 
Entw!ckIungsprogramm der Vereinten Nntionen, dem 
Commonwealtb-Sekre1ariat und der Regierung SOdafrikas als 
TdIger in Kapstadt veranstaltete Konferenz Ober die Hf.. 
schließung der Humanressourcen. 

feststellend, dnß die sildafrikanischen Behörden uacbdrOck
Iich darauf hingewiesen haben. dnß die ErscbIießung der 
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Humamessourcen einer der Hauptpfeiler des Wiederaufbau- 4!l/18. Frage der KomonmlDsel Mayotte 
und Entwicklungsprogramms ist, 

1. bilUgt deo Bericht des Generalsekretärs i1ber das 
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
flIr das sildJjche Afrika; 

2. spricht dem Generalsekretlir und dem Beratenden 
Ausschuß flIr das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen flIr das s11dliche Afrika Ihre Anerkennung 
aus flIr ihre Bemühungen um die Anpassung des Programms, 
damit dieses optimal dazu beitragen kann, deo Bedarf zu 
decken, der sich aus dem Wandel in Südafrika ergibt, sowie 
flIr ihre Bemühungen um die Förderung großzügiger Beiträge 
an das Programm und um eine Verbesserung der Zusammen
arbeit mit staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaat\ichen 
Stellen, die Sildafrika pädagogische und fachliche HiIfe 
gewähren; 

3. begrqpt die Übertragung der restIichen Mitte\ des 
Trenhandfonds der Vereinten Nationen flIr Sildafrika an das 
Bildungs- und Ausbi1dungsprogramm der Vereinten Nationen 
flIr das südliche Afrika im Einklang mit der Resolution 
48/258 B der GeneralversammIung vom 23. Juni 1994; 

4. billigt tl14ßenJem die Aktivitäten des Programms, deren 
Ziel darin besteht, zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
SUdafrikas während dieser kritischen Entwicklungsperiode 
beizutragen, indem 

a) erweiterte Vorkehrungen flIr eine gemeinsam getrage
ne Ausbildung in Sektoren getroffen werdeo, in denen die 
benachteiligte Mehrheit vorher vernachIässigt worden ist; 

b) unter Ausnutzung der .Kata\ysatorfunktion des 
Programms auch weiterhin Vorkehrungen flIr eine gemein
same Trägerschaft getroffen werdeo, mit dem Ziel, durch eine 
Stärkung der institutionellen Kapazitäten auf dem Gebiet des 
Finanzwesens, des Managements und der Bildung deo poten
tiellen MultipIikatoreffekt der Programmabsolventen zu 
maximieren; 

c) Bildungseimichtongen, nichtstaat\icheOrganisationen, 
Stiftongen und der Privatsektor zum ErIa8 von Studien
gebßhren angeregt, in gemeinsame Trägerschaften einbezogen 
und flIr die Stellenbeschaffung flIr Graduierte sowie flIr die 
Mittelbeschaffung herangezogen werden; 

5. regt zu weiteren das Programm befIeffendeo Kon
takten und Konsultationen zwischen dem Vorsitzendeo und 
dem V1ZeVorsitzendeo des Beratenden Ausschusses und deo 
zustUndigen s1ldafrikanischen Ministerien an; 

6. dankt allen, die das Programm durch Beiträge, 
Stipendien oder StudienplUtze an ihren Bildungseinrichtongen 
unterstützt haben; 

7. appe/Uert an aIle Staaten, Institutionen. Organisatio
nen und Binze\personen, dem Programm die finanzielle und 
sonstige Unterstützung zukommen zu lassen. die es ihm 
gestattet, seine ProgrammaktivitUten durchzufßhren; 

8. bittet deo Generalsekretlir, angesichts des Wandels der 
politischen Lage in Sildafrika der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten Thgung nach Rücksprache mit dem Beraten
deo Ausschuß Empfehlungen über die künftige Rolle des 
Programms zu unterbreiten. 

65. Plenarsttvmg 
23. November 1994 

Die GeneralversammIung. 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 

14. Dezember 1960 mit der ErklUrungi1berdie Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Ulnder und Völker und 2621 
(XXV) vom 12. Oktober 1!l70 mit dem Aktionsprogramm flIr 
die volle Verwirklichung dieser ErklUrung. 

sowie unter Hinweis auf ihre frOheren Resolutionen, 
insbesondere die Resolutionen 3161 (XXVIII) vom 14. !Je.. 
zember 1!l73. 32!l1 (XXIX) vom 13. Dezember 1!l74, 31/4 
vom 21. Oktober 1!l76. 32fT vom 1. November 1977. 34169 
vom 6. Dezember 1!l79, 35/43 vom 28. November 1980, 
361105 vom 10. Dezember 1981. 37/65 vom 3. Dezember 
1982, 38113 vom 21. November 1983. 39/48 vom 11. !Je.. 
zember 1984. 40/62 vom 9. Dezember 1985. 41130 vom 
3. November 1986.42117 vom 11. November 1987,43114 
vom 26. Oktober 1988, 4419 vom 18. Oktober 1989. 45111 
vom 1. November 1990, 4619 vom 16. Oktober 1991. 47f!J 
vom 27. Oktober 1992 und 48/56 vom 13. Dezember 1993. m 
deoen sie unter anderem die Einheit und territoriale Unver
sehrtheit der Komoren bekrllftigte, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 3385 
(XXX) vom 12. November 1!l75 über die Aufnahme der 
Komoren in die Vereinten Nationen, in der sie die Notwendig
keit der Achtung der Einheit und territorialen Unversehrtheit 
des aus den Inseln Anjouan, Grande-Comore. Mayotte und 
MohQi bestehenden Komoren-ArchiPels bekrllftigte, 

ferner unter Hinweis darauf, daß gemäß deo am 15. Juni 
1!l73 zwischen deo Komoren und Frankreich unterzeichneten 
Abkommen über die Erlungung der Unabhängigkeit der 
Komoren die Ergebnisse der Volksbefragung vom 
22. Dezember 1974 in ihrer Gesamtheit und nicht Insel flIr 
Insel betrachtet werdeo sollten. 

lIberz.eugt. daß eine gerechte und dauerhafte Lösung der 
Mayotte-Frage von der Achtong der SouverIinit!lt. Einheit und 
territorialen Unversehrtheit des Komoren-Arcbipels ausgehen 
muß. 

sowie fJberz.eugt. daß eine rasche Lösung des Problems flIr 
die Erhaltung des Friedeos und der Sicherheit, die in der 
RegIon herrschen, unerlä8lich ist, 

eingedenk der vom Präsidenten der Französischen Republik 
zum Ausdruck gebrachten Bereitschaft, sich aktiv um eine 
gerechte Lösung dieses Problems zu bemühen. 

im Hinblick auf den wiederholt zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch der Regierung der Komoren. so bald wie möglich 
einen offenen und ernsthaften Dialog mit der franz!!sischen 
Regierung aufzunehmen. um die WtedereingIiederung der 
Komoreninsel Mayotte in die IsIamiscbe Bundesrepublik der 
Komoren zu beschleunigen, 

Kenntllis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 28. Oktober 199441

• 

sowie eingedenk der BeschlUsse der Organisation der 
afrikanischen Einheit, der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder und der Organisation der Islamischen Konferenz zu 
dieser Frage, 
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1. bekrlifllgt die Souveränität der Islamischen Bundesre
publik der Komoren f1ber die Insel Mayotte; 

2. bittet die Regierung Frankreichs. sich an die Ver
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefragung f1ber die 
Selbstbestimmung des Komoren-Archipels am 22. Dezember 
1974 im Hinblick auf die Achtung der Einheit und territorialen 
Unversehrtheit der Komoren eingegangen ist; 

3. {orden. daß die vom Präsidenten der Französischen 
Republik zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, sich aktiv um 
eine gerechte Lösung der Mayotte-Frage zu bemflhen, in die 
Tht umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankreichs 1I/lChdrilcklich. die 
Verhandlungen mit der Regierung der Komoren zu beschleuni
gen. um die effektive und haldige Wtedereingliederung der 
Insel Mayoue in die Komoren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretllr der Vereinten Nationen, 
hinsichtlich dieses Problems stIlndig Verbindung zum Ge
nera1sekretllr der Organisation der afrikanischen Einheit zu 
halten und im Zuge der Bemflhungen um eine ftiedliche 
VerhandlungslÖSUBg dieses Problems seine Guten Dienste zur 
VerflIgung zu stellen; 

6. ersucht den Genera1sekretlIlll4fJerdem, der General
versamm1ung auf ihrer fllnfzigsten Tagung f1ber diese Angele
genheit Bericht zu erstatten: 

7. beschließt. den Punkt "Frage der Komoreninsel 
Mayotte" in die vorlllufige Tagesordnung ihrer fllnfzigsten 
Thgung aufzunebmen. 

69. Plenarsilvmg 
28. November 1994 

4912L WirfsclJafIssonderldJfe fiir bHlh ..... le Linder oder 
RegIonen 

A 

WnusCllAFl'SHlLFll FÜR S'IlVJBN. Dm VON DER DuRCH
FOHRUNG DER REsoLUTIONEN DES SICHllRHlllTSRATS 
BETROFFEN SIND. MIT DBNEN SANKTIONEN OBGI!N Dm 
BUNDESREPUBIJKJUGOSLAWlEN (SERBmN UND MONTENE
GRO) VERHÄNGT WURDEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die ßestimmlJIlgen der Artikel 25. 48. 49 
und 50 der Charta der Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 843 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 18. Juni 1993. in der der Rat den nach 
seiner Resolution 724 (1991) eingesetzten Ausschuß mit der 
PrOfung der Hilfeantriige der MitgliedShulft\J! gemäß Artikel 50 
der Charta betraut hat, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 943 (1994) des 
Sicherheitsrats vom 23. September 1994. in der der Rat den 
AUS'lChuB nach Resolution 724 (1991) gebeten hat, geeignete 
vereinfachte Verfahren anzuwenden, um die PrOfung von 
Anlrllgen hinsichtlich legitimer humanitärer Hi1fs(jeferungen 
zu beschleunigen, 

unter Hinweis auf die Empfehlungen des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolmion 724 (1991) betreffend Jugo
slawien, die aufgrond der gemliß Artikel 50 der Charta beim 
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Sicherheitsrat eingegangenen HiIfeantriige bestimmter Stsaten 
ausgearbeitet wurden, die mit besonderen wirtschaftlichen 
Problemen konfrontiert sind, 

in Bekrlifllgung ihrer Resolution 481210 vom 21. Dezember 
1993 über Wutscbaftsbilfe für Stsaten, die von der Durch
fflhrung der Resolutionen des Sicherheitsrats betroffen sind, 
mit denen Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) verhl1agt wurden, in der sie die 
genannten Empfch1ungen des Ausschusses des Sicherheitsrats 
unterstützt und alle Stsaten aufgerufen und die zustlIndigen 
Organe und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen gebeten hat, diese Empfehlungen zu befolgen, 

In WUnlJgung der Anstrengungen der internationalen 
Finanzinstiunionen und derjenigen Stsaten, die auf den Appell 
des Generalsekretärs reagiert und in ihren Unterst6tzungs
programmen für die betroffenen Stsaten die besonderen 
wirtschaftlichen Probleme berücksichtigt haben. die sich 
aufgrnnd der Anwendung der Saaktionen ergeben, 

sowie In WUnlJgung der Maßnahmen, die von den zwi
schenstaatlichen und regionalen Organisationen. insbesondere 
der Konferenz Ober Sicherheit und zusammenarbeit in Europa 
und der Europäischen Union, sowie im Rahmen der Mittel
europäischen Initiative unternommen werden, um den betrof
fenen Staaten beim Ausbau der regionalen Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastruktur behilflich zu sein, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 9. §eptember 1994 Ober die Derchfilhrung der Resolmion 
481210" und insbesondere von den darin enthaltenen Schluß
folgerungen. 

Im Vertrauen cIannif, daß die Mitgliedstaatell der Vereinten 
Nationen in Befolgung des Artikels 49 der Charta einander bei 
der Durchfilhrung der vom Sicherheitsrat beschlossenen Maß
nahmen Beistand leisten werden, 

1. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck f1ber die anbsltenden 
besonderen wirtschaftlichen Probleme. mit denen bestimmte 
Stsaten konfrontiert sind, insbesondere die an die Bnndesre
publik Jugoslawien (Serhien und Montenegro) angrenzenden 
Stsaten, die anderen Donauanrainerstn und alle anderen 
Stsaten in der Region, die von den nachteiligen Auswirkungen 
betroffen sind. die sich aus dem Abbruch ihrer Wutschafts
beziehungen zu der Bundesrepublik Jugoslawien und aus der 
Unterbrechung der traditionellen Verkehrs- und Kommunika
tionsverhindungen in diesem 1l:i1 Europas und den anbslten
den nachteiligen Auswirkungen auf die Volkswirtscbsften 
dieser Staaten ergeben: 

2. anerkennt die dringende Notwendigkeit konzertierter 
Maßnahmen seitens der internationalen Gemeinschaft mit dem 
Ziel, den besonderen wirtscbaftlichen Prohlemen der betroffe
nen Staaten in Anbelracht des Ausmaßes dieser Probleme und 
der itachteiligen Auswirkungen der Saaktionen auf diese 
Stsaten wirkaamer zu begegnen; 

3. bittet die interoationalen Finanzinstitutionen, den 
wirtschaftlichen Prohlemen der betroffenen Stsaten, die sich 
aus der Anwendung der Saaktionen und den nachteiligen 
sozialen Auswirkungen ergeben. weiter besondere Beachtung 
zu schenken und unter anderem zu überlegen, 
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a) wie die bestehenden Fazilitliten des Intemationalen 
Wllhrungsfonds den betroffenen Staaten dabei von Nutzen sein 
könnten, ihre besonderen wir1schaftlichen Probleme zu 
mildern; 

b) wie die fIlr 1995 anberaumten Thgungen der Bera
tungsgruppen der Internationalen Bank fIlr Wiederaufbau und 
Entwicklung den betxeffenden UIndem weiter dabei bebilflich 
sein könnten, zusIItzliche Mittel zur Milderung der ihnen 
entstandenen Verluste und Kosten zu mobilisieren; 

4. ersucht die zuständigen Organe, Programme und 
Sonderorganisat des Systems der Vereinten Nationen, bei 
der Programmierung ihrer Entwicklongsaklivitliten die beson
deren BedIIrfnisse der betroffenen Staaten zu berilcksichtigen 
und zu erwägen, ihnen Hilfe aus ihren Sonderprogrammitteln 
zu gewllhren; 

5. ruft alle Staaten erneut auf, den betroffenen Staaten 
sofortige technische, finanzielle ond materielle Hilfe zu 
gewiilu:en, om die nachteiligen Auswirknngen der Anwendong 
der Sanktionen gegen die Bondesrepublik Jugoslawien 
(Serbien ond Montenegro) auf ihre Volkswir1schaften zu 
mildem, indem sie unter anderem die GewlIhrong von Hllfe fiIr 
die Förderung der Exporte der betroffenen Länder und fIlr die 
Förderung von Investitionen in diesen Ländern in Erwiigong 
ziehen; 

6. ersucht den Generalsekretär, von den Staaten ond den 
in Betracht kommenden ÜIganen ond Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin regelmäßig 
Informationen über die Maßnahmen einzuholen, die sie 
ergtiffen haben, om die besonderen wirtschaftlichen Probleme 
der betroffenen Staaten zu mildem, ond dem Sicherheitsrat 
darllber Bericht zu erstatten sowie der GeneraIversammlong 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung einen Belieht über die Durch
fUhrong dieser Resolution vorzuIegen. 

B 

74. Pknars/tvmg 
2. Dezember 1994 

FINANZIBRUNG DER PALÄSTlNBNSISCIIEN PoLIzEI 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/213 vom 
21. Dezember 1993 über Hilfe fIlr das palllstiuensische Volk, 

Kenntnis nehmend von der Schaffung der palilstinensischen 
Polizei gemäß der am 13. September 1993 in Washington 
onterzeichneten Grondsatzerklärung über Regelongen betref
fend eine vorläufige Selbstregierong43 und dem am 4. Mai 
1994 in Kairo onterzeichneten Abkommen über den Gaza
Streifen und das Gebiet von JeLicho", 

sowie Kenntnis nehmend von der Einsetzung des Ad-hoc
Verbindongsausschusses gemäß der am 1. Oklober 1993 In 
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstlltzong des 
Ftiedens im Nahen Osten, 

" A/48/486-S/26SIiO. ADhong; _ 0ff/cIal Records uf the St1C1UIty 
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bn BewqfItsein der Notwendigkeit, einen Mechanismus fIlr 
die Bezablong der palIlstinensischen Polizei zu schaffen, 

1. ersucht den Genernlsekretllr, unter gebfJlmmder 
Berllcksichtigong der Notwendigkeit einer genauen Buchfilh
nmg ein Organ der Vereinten Nationen zu bezeichnen, das fIlr 
einen spIltestens Ende MIIrz 1995 ablaufenden Zeitraum mit 
der Auszahlong der freiwilligen Beiträge betraut wird, die von 
den Gebero im IJchte der Aktivitliten des Ad-hoc-Verbin
dongsausschusses fIlr die Gebälter und andere An1aufkosten 
der palIlstinensischen Polizei geleistet werden; 

2. ermutigt alle Mitgliedstaaten, über das bezeichnete 
Organ der Vereinten Nationen Mittel fIlr diesen Zweck 
bereitzuste1len; 

3. ersucht den Genernlsekretllr tlIfIJerdem, über die 
DurcbfUhrong dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

C 

74. Pknars/tvmg 
2. Dezember 1994 

BESONDERE NOTIIILFI! FOR Dm WIRTSCIIAFl'LICIIB 
Gl!SUNDUNG UND DBN WmnBRAUFBAU BURUNDIS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/17 vom 
3. November 1993 und 49n vom 25. Oklober 1994 betxeffend 
die Sitoation in Burondi, 

In der ErwlJgung, daß die politische Krise, die Burondi seit 
Oklober 1993 erfaßt hat, schlIdliche Auswirkongen auf seine 
W'ntschaft gehabt hat, wie insbesondere die Zerstörung eines 
Großteils der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, das 
schleppende Thmpo der Produktionstätigkeiten und der steile 
R/lckgang der öffentlichen Einnabmen zeigen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sieh Burondi vor der Krise 
durch die Effizienz seiner makroökonomischen Verwaltung 
ausgezeichnet hat, 

feststeUend, daß Burondi sich bemüht, die nachteiligen 
Auswirkongen der jllngsten politischen Unruhen auf seine 
W'trtschnft abzumildem, und somit wesentlich zur Behebong 
der Sitoation beigetragen hat, 

Ilberzeugt, daß das Land fiibig ist, im Rahmen seines 
Strukturanpassungsprognunms merkbare wir1scbaftliche Lei
stungen zu erzie1en, 

sowie davon Ilberz,eugt, daß die jllngste Bildong einer 
KoaIitionsregierong eine rasche wir1schaftliche Gesundung 
und iMen wirksamen Wiederaufbau erhoffen lIißt, 

jedoch berfJckslchtigend, daß es in Anbetracht der on
zureichenden wir1schaftlichen ond finanziellen Ressourcen 
Burondis der fortgesetzten Hilfe der internationalen Gemein
schaft bedarf, damit die von der nenen KoaIitiODSregierong 
festgelegten PlIine und Programme durchgefllhrt werden 
können, 

1. dankt allen Staaten, den Institutionen der Vereinten 
Nationen sowie den zwischenstaatlichen ond nichtstaatlichen 
Organisationen für die humanitllre Nothilfe, die sie Burondi 
seit Beginn der Ktise gewährt haben; 

2. bittet alle Staaten, die Institutionen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
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Organisationen, Burundi wirtschaftliche, finanzielle, materielle 
und tecbnisclte Hilfe fOr die wirtscbaftliche Gesundung und fOr 
den Wiederaufbau der verschiedenen Infrastrukturen zu 
gewlibren, die im Verlauf der Krise beschädigt oder zerstört 
wurden; 

3. ersucht den GeneraIsekretllr, in enger Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär der OrganisatIon der afrikanischen 
Einheit die Aktivitäten zu koordinieren, die vom System der 
Vereinten Nationen durchgefllhrt werden, um den Bedilrf
nissen des Volkes von Burundi enl8preChend nachzukommen 
und die HiIfe der internationalen Gemeinschaft zu mobilisie
ren; 

4. ersucht den Generalsekretär fl14ßerdem, der General
versammlung auf ihrer flinfzigsten Thgung über die Durch
filbrung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

5. beschUeßt, auf ihrer flinfzigsten Thgung die Frage der 
Sonderhilfe fOr die wirtschaftliche Gesundung und den 
Wiederaufbau Burundis zu behaudeln. 

D 

HILFE FÜR MOSAMBIK 

Die Generalversammlung, 

74. Plenars/lvmg 
2. Dezember 1994 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 386 
(1976) vom 17. März 1976 und 782 (1992) vom 13. Oktober 
1992, 

sowie unter Hinweis auf ihre diesbeztlglichen Resolutionen, 
insbesondere die Resolutionen 451227 vom 21. Dezember 
1990 und 47/42 vom 9. Dezember 1992, in denen sie die 
internationale Gemeinschaft eindringlich aufgefordert hat, dem 
Aufruf um Hilfe fOr Mosambik wirksam und großzfigig zu 
enl8preChen, 

In Bekrliftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
46/182 vom 19. Dezember 1991 enthaltenen Grundsätze fOr 
die humanitäte Hilfe, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 4sn vom 
19. Oktober 1993 über Hilfe bei der Minenriiumung sowie mit 
großer Sorge über die \b"breitung von T .andmineß in Gebie

. ten, die in Mosambik Kriegsschauplätze waren, 

eingedenk der im Dezember 1992 in Rom abgehaltenen 
Geberkonferenz und der im Juni 1993 in Maputo veranstalte
ten Anschlußtagung, deren Hauptzweck es war, fOr Program
me zur Unterstützung der W!ederansiedlung und Wtederein
gliederung von rUckkebrenden Flüchtlingen, Binnenver
triebenen und demobilisierten Soldaten in der Kriegsfolgezeit 
Mittel zu mobilisieren, 

sowie eingedenk der Pariser Erklärung und des Aktions
programms fOr die neunziger Jahre zugunsten der BIß wenig
sten entwickelten Länder", die von der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die BIß wenigsten entwickelten 
Länder BIß 14. September 1990 verabschiedet wurden, 

betonend, daß die humanitäte HiIfe in Anbetracht des 
anhaltenden Prozesses der Repatriierung, Wiederansiedlung 

" AlCONF.1471lS._TeIJ. 

und Wiedereing1iederung der rUckkebrenden Flüchtlinge, 
Binnenvertriebenen und demobilisierten Soldaten kontinuier
lich unterstützt werden muß, 

sowie betonend, daß Mosambik einen verheerenden Krieg 
überstanden hat und daß eine angemessene Reaktion auf die 
derzeitige Situation im Lande eine beträchtliche internationale 
Hilfe erfordert, die in umfassender und integrierter Weise 
gewährt wird und bei der die humanitäre Hilfe mit WI11SChafts
hiJfe fOr den nationalen Wiederaufbau und die Entwicklung 
verbunden wird, 

mit Dankbarlcelt davon Kenntnis nehmend, daß die zustlin
digen OrganisatIonen des Systems der Vereinten Nationen 
sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche OrganisatIonen 
Ressourcen fOr ein konsolidiertes Programm 'mmanitllrer Hilfe 
fOr Mosambik in der Kriegsfolgezeit mobilisiert und zu
gewiesen haben, 

erfreut über die Rolle, die alle Parteien und das Volk von 
Mosambik ganz allgemein bei der Durchfilbrung des BIß 
4. Oktober 1992 in Rom unterzeichneten Allgemeinnn Frie
densabkommens fOr Mosambik" gespielt haben, dessen 
wichtigste Ziele die Herbeifllhrung eines dauerhaften Friedens, 
die Stlirkung der Demokratie und die F!lrderung der nationalen 
Aussöhnung in dem Land sind, 

nach Beluzndlung des Berichts des Genera1sekretllrs vom 
16. September 1994 über Hilfe fOr Mosambik", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretlI; 

2. dankt allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen OrganisatIonen, die Mosambik HiIfe gewllhrt 
haben; 

3. stellt mit GeTUJ.gtuung fest, daß in Mosambik mit 
UntAirstützung der Vereinten Nationen und in enger Zu
sammenarbeit mit den Regierungen und zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen ein Minenrliumprogramm 
durchgefilhrt wird, und fordert die internationale Gemeinschaft 
nachdr!lcklich auf, auch weiterhin die erforderliche Unterstüt
zung fOr die erfolgreiche Durchfilbrung des Minenräum
programms in diesem Land zur Verfllgung zu stellen; 

4. spricht dem Volk von Mosambik fOr seinen Einsatz 
und seine unermi1d1ichen Anstrengungen zur Herbeifllhnmg 
von dauerhaftem Frieden und Stabilität in dem Land ihre 
Anerkennung aus; 

5. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die erfolg
reiche Durchführung des t\llgemeinen Friedensabkommens fOr 
Mosambik, das ein günstiges Umfeld fOr die Herbeifllhnmg 
eines dauerhaften Friedens, die Stlirkung der Demokratie, die 
F!lrderung der nationalen Aussöhnung und die Durchfilbrung 
eines Programms des nationalen Wiederaufbaus und der 
Entwicklung in Mosambik geschaffen hat; 

6. begrf4llt die erfolgreiche Durchfilbrung des All
gemeinen Friedensabkommens, die in der Abhaltung von 
Mehrparteienwablen im Oktober 1994 in dem Land ihren 
Höhepunkt gefunden hat; 

1.. fordert die internationale Gemeinschaft sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen OIganisationen auf, 

... SIehe SI24635 und KoIr.l; _ 0jfidaJ _ uflhe Se<urlIy Cotmd1, 
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Mosambik durch finanzielle, materielle und technische 
Unterstützung bei der Repatriierung der Flüchtlinge und der 
Wiederansiedlung und Wiedereingliederung der rilckkehren
den Flüchtlinge, Binnenvertriebenen und demobilisierten 
Soldaten auch weiterhin großzügige Hilfe zu gewähren; 

8. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die 
Regierung und das Volk von Mosambik in ihren Anstrengun
gen zur Herbeiführung von dauerhaftem Frieden und Demo
kratie sowie zur Förderung eines wirksamen Programms des 
nationalen W'tederaufbaus und der Enlwick1ung in dem Land 
zu unterstützen; 

9. ersucht den GeneraIsekretllr, in enger zusammenarbeit 
mit der Regierung Mosambiks 

a) seine Bemühnngen um die Mobilisierung interna
tionaler Hilfe für den nationalen Wiederautbau und die 
Enlwicklung Mosambiks fortzusetzen; 

b) für die Koordinierung der Aktivitäten des Systems der 
Vereinten Nationen Sorge zu tragen, um eine angemessene 
Reaktion auf den Bedarf Mosambiks an hnmanitärer Hilfe und 
auf dem Gebiet der Enlwicklung zu gewährleisten; 

c) einen Bericht über die internationale HiIfe für den 
nationalen Wiederaufbau und die Enlwicklung Mosambiks zur 
Vorlage an die einundfilnfzigste Thgung der Generalversamm
lung zu erstellen. 

E 

93. Plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

HILFE BEl DER NORMALISIERUNG DER VERHÄLTNISSE 
UND BEIM WIEDERAUFBAU IN LmERIA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/232 vom 
21. Dezember 1990,46/147 vom 17. Dezember 1991,47/154 
vom 18. Dezemher 1992 und 48/197 vom 21. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 950 (1994) des 
Sicherbeitsrats vom 21. Oktober 1994, in der der Rat nnter 
anderem beschloß, das Mandat der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia bis zum 13. Januar 1995 zu 
verlängern, in der er alle Parteien aufrief, die Feindseligkeiten 
einzustellen und sich auf einen Zeilplan für die Entwaffnung 
und Demobilisierung zu einigen, und in der er die liberianische 
nationale Übergangsregierung nnd alle Liberianer aufrief, auf 
eine politische Einigung und die nationale Aussöhnung 
hinzuarbeiten, 

nach Beluuullung des Berichts des Genera1sekretllrs vom 
7. Oktober 199448

, 

in ward/gung der anhaltenden Bemühungen, die die 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten im 
Hinblick auf eine Beilegung des Konflikts und die Wiederher
stellung von Frieden und Stabilitlit in Liberia unternimmt, 

sowie in Wardlgung der positiven Rolle des Präsidenten 
Ghanas in seiner Eigenschaft als derzeitiger Vorsitzender der 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten bei den 
Bemühungen um die Wiederingangsetzung des Friedens-

.. A/49/466. 

prozesses und die Erarbeitung einer dauerhaften Lösung des 
Konflikts, 

feststellend, daß die Hilfsm.ßl1lIhmen, insbesondere im 
Landesinneren, trotz der Einleitung eines tragfähigen landes
weiten Nothilfeprogramms nach wie vor durch Sicherheits
und logistische Probleme behindert werden, was den Übergang 
von der Nothilfe zum W'tederautbau und zur Enlwicklung 
verhindert hat, 

emsthojt besorgt über die verheerenden Auswirkungen des 
lange andauernden Konflikts auf die sozioökonomischen 
Gegebenheiten in Liberia und im Hinblick auf die dringende 
Notwendigkeit, zur W'lCderherstellung normaler Verhältnisse 
grund1egende Sektoren des Landes in einer Atmosphäre des 
Friedens und der Stabilitlit wiederaufzubauen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Verpflichtung aller 
Parteien und Splittetgruppen auf den Friedensprozeß sowie der 
Notwendigkeit, ein günstiges Umfeld zu schaffen, in dem die 
Anlieferung von Hilfsgütern möglich ist, 

1. spricht den Mitglied .... ten sowie den internationalen 
und nichtstaatlichen Organisationen Ihren Dank aus, die den 
Aufrufen der Liberianischen nationalen Übergangsregierung 
und des Genera1sekretllrs zur Gewährung von Nothilfe 
entsprochen haben und dies auch weiterhin tun; 

2. spricht fJ14ßenlem dem Generalsekretllr Ihren Dank aus 
für die Anstrengungen, die er weiterhin unternimmt, um die 
internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und 
audere Organisationen zu veranlassen, Liberia Nothilfe zu 
gewähren, und bittet nachdrilcklich um die Fortsetzung dieser 
Hilfe; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft sowie die 
zwischenstaatlichen Organisationen auf, Liberia technische, 
finanzielle und sonstige HiIfe bei der Repatriierung und 
Wiederansiedlung liberianischer Flüchtlinge, R6ckkebrer und 
Vertriebener und bei der Wiedereingliederung der Kombattan
ten zu gewähren, was eine wichtige Voraussetzung für die 
Erleichterung des Übergangs von der Nothilfe zum Wieder
aufbau und für die Abhaltung demokratischer Wablen in 
Liberia ist; 

4. appelliert an die internationale Gemeinschaft und an 
die zwischenstaatlichen Organisationen, die im Bericht des 
Generalsekretärs aufgeführten Programme entsprechend zu 
unterstlltzen, so auch die Ausarbeitung eines neuen Appells zur 
Gewiihrung humanillirer Hilfe zur Deckung des Nothilfebe
darfs und zur Unterstötzong des Friedensprozesses, zur 
StlIrkung bestehender Programme und Projekte zur Stimulie
rung der einheimischen W'Jrtschaft, unter anderem durch eine 
Erhöhung der landwirtschaft1ichen Produktion und die 
Monetisierung der NabrungsmittelbiIfe, sowie die Unter
stützung der Erarbeitung einer Strategie für den wirtschaft1i
ehen Wiederaufbau und eines regionalen Enlwicklungsplans, 
um bei der Wiederansiedlung und Wiedereingliederung der 
betroffenen Gemeinschaften behilflich zu sein; 

5. appelliert erneut an die internationale Gemeinschaft 
und an die zwischenstaatlieben Organisationen, großzügige 
Beiträge an den vom Generalsekretllr geschaffenen Treu
handfonds zu entrichten, um der Militllrbeobachtergruppe der 
W'rrtschaftsgemeinschaft der westafrikaniscbn Staaten die 
ErfU11ung ihres Mandats zu ermöglichen und bei der Deckung 
der Kosten der Dislozierung zusätzlicher Truppen von au
ßerhalb der Subregion behi1f1ich zu sein; 
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6. fordert alle Parteien und Splittergruppen in Uberia 
auf, die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
der Sonderorganisationen sowie der nichtsfllatlichen Organisa
tionen zu gewiihrleisteo, ihre volle Bewegungsfreiheit in ganz 
Uberia zu garantieren und alle erforderlichen Maßnahmen m 
ergreifen, um eine Atmosphäre zu schaffen, die der erfolgrei
chen Beilegung des Iiberianischen Konflikts förderlich ist; 

7. ersucht den Generalsekretär, 

a) seine Bemühungen um die Koordinierung der Aktivi
täten des Systems der Vereinten Nationen und die Mobilisie
rung finanzieller, technischer und sonstiger Hilfe für die 
Ahhaltung demokratischer Wahlen und die Nonnalisierung 
und den Wiederaufbau Uherias fortzusetzen; 

b) sobald die Gegebenheiten es zulassen, in enger 
zusammenarbeit mit den Behörden Uberias eine umfassende 
Einschätzung des Hilfebedarfs vorzunehmen, mit dem Ziel, zu 
gegebener Zeit eine Rundtiscbkonferenz der Geber zur 
Normalisierung der Verhältnisse und zum WIederaufbau in 
Liberia abzuhalten; 

8. ersucht den Generalsekretär ClI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durch
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, auf ihrer filnfzigstea Thgung die Frage der 
internationalen Hilfe bei der Normalisierung der VerhlUtnisse 
und beim Wiederaufbau in Uheria zu prüfen. 

F 

93. plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

HlLPBFÜR DBNWIBDERAUFBAU UND Dm 
ENTwICKLUNG DsCHmUTIS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/157 vom 
18. Dezember 1992 und ihre frIIheren Resolutionen über 
WJrt:schaftshi1fe für Dschibuti, 

sowie unter Hinweis auf die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
weoigstea entwickelten Uinder", die am 14. September 1990 
von der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über die 
am weoigsten entwickelten Uinder verabschiedet wurden, 
sowie die bei diesem Aolaß eingegangenen gegenseitigen 
Verpflichtungen und die Bedeutung, die den Anschlußmaß.. 
nahmen an diese Konferenz beigemessen wird, 

erschlJttert über die große Zahl von Personen, die unter den 
verheerenden Regenfii11en und den beispiellosen Überschwem
mungen in Dschibuti im November 1994 zu leiden hatten, und 
über die erheblichen Schäden und Zerstörungen, die dabei an 
Sachen und an der Infrastruktur angerichter wurden, 

besorgt darüber, daß Dutzende Menschen ums Leben 
gekommen sind, verletzt wurden oder verschollen sind, und 
besorgt angesichts der zunehmenden Bedürfnisse von Tau
senden von Vertriebenen sowie über die Zerstörung von 
Wohnraum, insbesondere in den ärmeren Bezirken, und den 
Zusammenbruch wichtiger Thi1e der Infrastruktur des Landes, 
insbesondere der Straßen- und Schienenverbindungen, der 
Wasserversorgung, von Gesundheitszentren und Krankenhäu
sem, von Bildungseinrichtungen und anderen öffentlichen 
Diensten. 

In Anbetracht der massiven Schllden, die die begrenzten 
IBndwirtschaftlichen Ressourcen Dschibutis davongetmgen 
haben, namentlich auch der Vernichtung seines Viehbestsndes, 

Im BewujJtseln der Anstrengungen, die die Regierung und 
das Volk von Dschibuti unternehmen, um Menschenleben zu 
retten und das Leid der hunderttausend Katastrophenopfer zu 
lindern, 

feststellend, daß die wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lungsanstrengungen Dschibutis, das auf der Uste der am 
weoigsten entwickelten Uinder steht, durch die extremen 
örtlichen KlimaverhlUtnisse behindert werden, insbesondere 
zyklisch wiederkehrende Dürren, wolkenbruchartige Regenfii1-
le und Überschwemmungen, wie sie derzeit stattfinden und 
auch 1989 aufgetreten sind, und daß die Durchführung der 
Wiederaufbau- und Entwieklungsprogramme den Einsatz von 
beträchtlichen Mitteln erfordert, welche die tatsächlichen 
Möglichkeiten des Landes flbersteigen, 

besorgt feststeUend, daß die Lage in Dschibuti durch die 
sich verschlechternde Situation am Horn von Afrika, nnd 
insbesondere in Somalia, weiter erschwert worden ist, nnd 
Kenntnis nehmend von der Anwesenheit von über 
100.000 Flüchtlingen und aus ihren HeimatUlndern ver
triebenen Personen, die zum einen die schwache wirtschaftli
che. soziale und administrative Infrastruktur Dschibutis 
ernsthaft belastet und zum anderen gravierende Sicherheits
probleme aufwirft, 

Im Hlnbltck. auf die kritische WJrt:scbnfts- und Finanzlag<l 
Dschibutis, die zum Thi1 darauf zurückzuführen ist, daß eine 
Reihe von vorrangigen Entwicklungsprojekten angesichts der 
gravierenden Entwicklungen in der internationalen Lage 
vorübergehend eingestellt werden mußten, zum Teil aber auch 
auf die Auswirkungen regionaler Konflikte, insbesondere in 
Somalia, welche die Dienstleistungen, den Verkehr und den 
Handel beeintrllchtigt haben und den Staat des größten Thils 
seiner Einnahmen berauben. 

sowie Im Hinblick auf die Notwendigkeit einer effizienten 
Mobilisierung der am Ort vorhandenen Ressourcen zur 
Ergänzung der AuslBndshi1fe, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom S. Oktober 199449

, 

mit Dank Kenntnis nehmend von der UnterstOtmng, die 
verschiedene Uinder sowie zwischenstaatliche und oicht
staatliche OrgaoisatIonen bei den Nothilfemaßnahmen gewiihrt 
haben, 

sowie mit Dankbarkeit Kenntnis nehmend von der Unter
stiltzung. die die in Dschibuti statiooierten französischen 
Streitkräfte gewIihrt haben, deren in Zusammenarbeit mit den 
Regierungsstreitkdlften ergriffene beispielhafte Maßnahmen 
und Interventionen wiihrend der Oberschwemmungen zur 
Rettung von mehreren Tausend Menschen1eben beigetragen 
haben, 

I. bekundet Ihre Solidarltilt mit der Regierung und dem 
Volk von Dschibuti, die sich den verheerenden Folgen der 
wolkenbruchartigen Regenflille und der Überschwemmungen 
sowie den neuen wirtschnft1ichen Realitäten Dschibutis 
gegenübersehen. die insbesondere auf die andauernde kritische 
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Situation am Horn von Afrika, insbesondere in Somalia, 
zurIlckzufiIhren sind; 

2. fordert alle Staaten flIif, zu den laufenden Hilfsmaß.. 
nahmen und Normalisierungs- und Wiederautbaubemühungen 
großzügige Beitrlige zu leisten; 

3. dankt dem Generalsekretär für die Anstrengungen, die 
er unternommen hat, um der internationalen Gemeinsehaft die 
Schwierigkeiten Dschibutis bewußt zu machen; 

4. begrllßt die am 14. November 1994 erfolgte Unter
zeichnung der Vereinbarung zwischen der Regierung Dschibu
tis und dem Entwic\dungsprogramtu der Vereinten Nationen, 
im März 1995 in Genf eine Rundtischkonferenz zugunslen 
Dschibutis abzuhalten; 

5. richtet die Aufforderung an alle Staaten, alle regiona
len und interregionalen Organisationen, nichtstaatlicben 
Organisationen und sonstigen zwischenstaatlien Organisatio
nen, insbesondere das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das 
Welternährungsprogramtu, die Organisation der Vereinten 
Nationen für industrielle Entwicklung, die Ernährungs- und 
Landwittschaftsorganisation der Vereinten Nationen, den 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung und 
die Weltbank, Dschibuti angemessene bilaterale und multi1ate
rale Unterstützung zukonunen zu lassen, um ihm die BewlUti
gung seiner besonderen Wutschaftsprobleme zu ermöglichen; 

6. Ist der Auffassung, daß die Durchfilhrung des Demobi
lisierungsprogramtuS und des nationalen Wiederaufbaup1ans 
und die Stärkung der demokratischen Institutionen großzilgige 
Hilfe in Form von fmanzieller und materieller Untentiltzung 
erfordert; 

7. betont, wie wichtig die effiziente Nutzung der tech
nischen und finanziellen Auslandsbilfe und die Mobilisierung 
der am Ort vorhandenen Ressourcen für die Durchfilhnmg von 
Aktivitllten ist, die die Konsolidierung der Demokratie und die 
Förderung des Wohls der Bevölkerung zum Ziel haben, und 
unterstiltzt die diesbezilglichen Bemöhungen; 

8. ersucht den Generalsekretär, seine Bemöhungen um 
die Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen für ein 
wirksames Programtu der finanziellen, technischen und 
materiellen Hilfe an Dschibuti fortzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretär at4Jerdem, rechtzeitig zur 
Behandlung dieser Frage auf der fllnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung eine Studie über die Fortschritte zu 
erstellen, die bei der Gewährung von Wutschaftsbilfe an 
Dschibuti erzielt worden sind. 

G 

93. Plenarsitzung 
20. Dezember 1994 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT UND HiLFE ZUR Mn.
DERUNG DER FOLGEN OES KR:oloES IN KROATIEN UND ZUR 
ERLEICHTERUNG DES WIEDERAUFBAUS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 
19. Dezember 1991 und die dazugehörige Anlage sowie auf 
die Resolution 47/166 vom 18. Dezember 1992, 

In BekrlJftigung ihrer Resolution 48/204 vom 21. Dezember 
1993, 

IVJCh Behandlunfi., des Berichts des Generalsekretärs vom 
21. November 1994 ,der Informationen über den Stand der 
DurchfOhrung der Resolution 481204 liefert, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den MaBmmmen, die im 
Rahmen der konsolidierten interinstitutionellen BeitragsappeIIe 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der humanitären Hi\fe 
und im Rahmen des ordentlichen ProgramtuS des Bot
wicklungsprogramms der Vereimen Nationen etgriffen worden 
sind, 

In Bekr4ftlgung der Wichtigkeit der gesamten humanitären 
Maßnahmen der Vereinten Nationen in Kroatien, 

In Bekrliftigung der allgemeinen WIChtigkeit der humanitä
ren Hilfsrnaßnahmen sowie der Notwendigkeit, diese in 
längerfristige Entwicklungsprogramtue umzuwandeln, ins
besondere in den infolge des Krieges zerstörten Gebieten, 

In Anerkennung der fortgesetzten Bem6hungen der Regie
rung Kroatiens, die erforderlichen· Voraussetzungen für den 
Wiederaufbau nach dem Kriege zu schaffen, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel eine Sachverstii.ndigen-EnnittIungsmission für 
Kroatien zu ernennen, mit der Aufgabe, das Ausmaß der 
KriegsschlIden und deren Folgen für die Infrastruktur, die 
Ressourcen, die Umwelt und die Menschen des Landes zu 
erutitteln und den bestehenden Bedarf zu prüfen, um der 
Regierung Kroatiens bei der Erarbeitung eines ProgramtuS für 
die Normalisierung, den Wrederaufbau und die Entwic\dung 
Kroatiens behilflich zu sein, und gegebenenfa1\s einen interna
tionalen Appell zur F"manzierung des ProgramtuS ZU erlassen; 

2. bekrllftJgt Ihmn Aqfruf an alle Staaten, regionalen, 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
anderen zuständigen Organe, Kooperation in verschiedenen 
Formen sowie Sonderhilfe und andere Hi\fe zu gewllbren, 
insbesondere in den am schwersten betroffenen Gebieten, mit 
dem' Ziel, die friedliche Wiedereingliederug durch das 
Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramtu zu erleichtern; 

3. ersucht den Generalsekretär at4Jerdem, der General
versammlung auf ihrer fllnfzigsten Thgnng einen urn1iIssenden 
Bericht über die Durchfilhnmg dieser Resolution vorzulegen. 

H 

93. P/enarsit:.ung 
20. Dezember 1994 

SONDERPLAN FÜR DIS WIRl'SCHAFILlCIIB ZUSAMMENABBEIT 
MIT ZIINTRALAMBRIKA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/1 vom 7. Oktuber 
1987,43/24 vom 15. November 1988,44/10 vom 23. Oktuber 
1989 und 45/15 vom 20. November 1990 und insbesondere 
ihre Resolutionen 421204 vom 11. Dezember 1987,42/231 
vom 12. Mai 1988,43/210 vom 20. Dezember 1988,44/182 
vom 19. Dezember 1989,45/231 vom 21. Dezember 1990, 
46/170 vom 19. Dezember 1991 und 48/199 vom 
21. Dezember 1993, . 

sowie unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Maßnahmen, 
die der Generalsekretär im Hinblick auf die Ausarbeimng des 
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Sonderplans fUr die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
ZentraIiunerika' zur UllteistiltzWlg der Bemöhungen um eine 
poHtische Lösung der zentralamerikanisc Krise ergriffen 
hat, 

in Anerkennung des wertvollen und wirksamen wirt
schaftlichen und finanziellen Beitrags, den die Vereinten 
Nationen und verschiedene staatliche und nichtstaatliche 
Einrichtungen in Ergänzung der einzelslaatlichen Bemilhungen 
um die Förderung des Befriedungs-, Demokratisierungs- und 
Entwicklungsprozesses in ZentraIamerika geleistet haben, 

sowie in Anerke1/:tlU1lg der wichtigen Arbeit, die das 
Bntwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in Wahr-

. nehmung der Aufgaben leistet, die ihm im Einklang mit den 
diesbezßg1ichen BeschlOssen der zentralamerikanischen 
Regierungen im HinbHek auf die Koordinierung des Sonder
plans llherttagen worden sind, und der wichtigen Arbeit 
anderer Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, 

mtt Befriedigung KennInis nehmend von dem Beitrag, den 
der Sonderplan zur Ausarbeitung und Durchfllhrung von 
vorrangigen Entwicklungsprogrammen in der Subregion auf 
den konkreten Gebieten ge\eistet hat, die in dem geml\ß ihrer 
Resolution 48/199 ~Iegten Bericht des Generalsekretlirs 
vom 12. Oktober 1994 beschrieben sind, 

unter Berllcksichtlgung des Abschlusses des durch die 
Internationa1e Konferenz über zentralamerikanische Flllcht
Hoge eingeleiteten Prozesses im Mai 1994 sowie der Er
schllpfung der Ressourcen und des fUr den 31. Dezember 1994 
zu erwartenden AusIaufens des Sonderplans im Einklang mit 
ihrer Resolution 45/231, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretär 
über den Sonderplan fUr die wirtschaft1iche Zusammenarbeit 
mit Zentra\amerika"', in dem die im Rahmen des Sonderplans 
durchgefflhrten Aktivitäten :msammM mit dem Bedarf an 
Ressourcen und finanzieller Hi1fe bescbriehen werden, der fUr 
die weitere Durchfilhrung der vorrangigen Programme und 
Projekte zur Festigung des Friedens- und Entwicklungspro
zesses in der Subregion unabdingbar ist; 

2. dankt dem Generalsekretllr fUr seine zusätzlichen 
Anstrengungen zur Unterstiltzung des Befriedungsprozesses in 
Zentralamerika; 

3. dankt allen Staaten, insbesondere der Gebergemein
schaft, den zwischenstaatlin und nichts1aatlichen OrganIsa
tionen, den ioternationaIen FInanzinstitutionen, den Sonder
organisationen des Systems der Vereinten Nationen und den 
regionalen und subregionalen Organisationen fUr die Unter
stfItzung und SoHdarität, die sie bei der Umsetznng der im 
Rahmen des Sonderplans und der Internationalen Konferenz 
llber zentralamerikanische Flflchtlinge durchgeftlbrten Pro
gramme und Projekte an den Thg gelegt haben; 

4. unterstreicht die WIChtigkeit der Aufrechterhaltung 
der intemationa1en wirtschaftlichen, technischen und finanziel
len ZtlSammenarbeit und Hilfe sowohl auf biIatera1er als auch 
auf multilateraler Ebene zur ErgIInzung der einzelstaatIichen 
Bemflhungen um die Festigung des Friedens, der Demoktutie 
und einer hestandfllhigen Entwicklung und zur Verhinderung 

" AI42J949. Anhang. 
" A/49!H1. 

einer Rllck:gängigmacbung der im Rahmen dieaes Prozesses 
erzielten Fortschritte. 

I 

93. p/enQnitf,ung 
20. Deumber 1994 

IN'rBRNATIONALB HiLFB UND ZUSAMMl!NARBBIT ZUGUNmllN 
DER AwANZ FÜR Dm BBSTANDFÄHlGB BNTWICKUlNG 
ZIlNTRALAMBBIKA 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht der einschlägigen Resolutionen belxetJemJ 
die Wtchtigkeit der internationalen wirtschaftlichen, finanziel
len und technischen Zusammenarbeit und Hi\fe wIIImmd des 
an die Konfliktperiode anschHeßenden ÜbeIgangs zu einem 
gefestigten Frieden, 

unter Hinweis auf die Bemflhungen und Bestrebungen der 
Völker und Regierungen des Isthmus, die darauf abzielen, 
Zentra\amerika zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demokratie und der Entwicklung zu machen, 

eingedenk des Abschlusses des Sonderplans fUr die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ZentraIamerika!l und der 
Internationalen Konferenz lIber zentralamerikanhe FlIIcht
Hoge, deren Umsetzung den Entwicklungsprozeß in Zentral
amerika gefUrdert und sich als nfItzIicher Mechanianms zur 
Erleichterung des Dialogs innerhalb der Subregion und mit der 
kooperierenden Gemeinschaft erwiesen hat, 

in Anbetracht der Erklllrung betlefferul Verpflichtungen 
zugunsten der durch Entwurzelung, Konflikte und extteme 
Armut belxoffenen Bevölkerungsgruppen im Rahmen der 
Festigung des Friedens in Zentra1amerika, die auf der am 
28. und 29.1uni 1994 in Mexiko-Stadt abgehaltenen dritten 
internationalen Thgung des Ausschusses fUr AnschIu8maß.. 
nahmen an die Intemationa\e Konferenz lIber zentralemerika
nische Flflchtlinge verabschiedet wurde und in der anerkannt 
wird, daß es eine noch nicht erledigte Thgesordmmg gibt und 
daß es erforderlich ist, die Austichtung der Nothflfepiogtamme 
zu verlagern und in eine Phase einzutreten, in der der Schwer
punkt auf Strategien zugunsten einer hestandfllhigen menscb
Hehen Entwicklung in vorrangigen Bereichen Hegt, die von 
den Ländern selbst ausgewllhlt werden, mit dem Zie1, den 
Frieden zu festigen und soziale ProbIeme. insbesondere die 
extteme Armut, endgfl1tig zu beseitigen, 

in Anerke1/:tlU1lg dessen, daß es trotz der erzielten Fort
schritte notwendig ist, die Situation in ZentraIamerika weiter 
zu lIberwachen, bis die eigentlichen strukture1Ien Ursachen der 
tiefgreifenden Krise, in die die Region gestIIrzt wurde, 
beseitigt sind, und Rlickschillge in dem Prozeß zu vermeiden 
und . einen tragflihigen und dauerhaften Frieden in ZentraI
amerika zu festigen, 

sowie in Anerkennung der WIChtigkeit und GfIltigkeit der 
Verpflichtungen, welche die zentralamerikaniscen PrIIg 
sidenten vom Bsquipu1as-ll-Gipfe1treffen am 7. August 1987 
bis hente eingegangen sind, insbesondere auf dem vom 
18. bis 20. August 1994 in Gwtcim.o (Cosla Rica) abgehaltenen 
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fOnfzehnten Gipfeltreffeä" , auf dem am 12. und 13. Oktober 
1994 in Managua abgehaltenen Zentralamerikanischen 
Umweltgipfel fIlr bestandfähige Entwicklung'" und auf der am 
24. und 25. Oktober 1994 in Tegucigalpa abgehaltenen 
Internationalen Konferenz über Frieden und Entwicklung in 
Zentra1amerika", auf denen die Prioritliten fIlr die Subregion 
im Hinblick auf die Schaffung des Rahmens fIlr ein nenes 
Programm der internationalen Hilfe und Zusammenarbeit fIlr 
Zentralamerika festgesetzt wurden, 

mit Befriedigung zur Kenntnis nehmend, daß der Ge
nera1sekretär in seinem Bericht vom 12. Oktober 1994 über 
den Sonderplan" erklärt hat, daß weitere Anstrengungen zur 
Lösung der alten Strukturprobleme, die eine Belastung und ein 
Hindernis auf dem Weg zu einem tragfilhigen und dauerhaften 
Frieden in der Region sind, unternommen werden müssen, 

im Hinblick auf die Anstrengungen, die die zentralamerika
nischen Regierungen unternehmen, um Lösungen fiIr die 
bestehenden sozialen Ungleichheiten, die extreme Armut und 
die soziale Ausgrenzung zu finden und im Rahmen der neuen 
Strategie fIlr eine bestandfähige menschliche Entwicklung 
neue und breitere Formen der Partizipation und größerer 
Chancen fIlr ihre Bürger zu fIlrdern, sowie feststellend, daß in 
den Ländern selbst nur begrenzte materielle und finanzielle 
Ressourcen fIlr die voDe und wirksame Verwirklichung dieser 
Ziele vorhanden sind, 

unter Berlicksichtigung der Entschlossenheit der zentral
amerikanischen Präsidenten, auf nationaler und regionaler 
Ebene eine Strategie mit der Bezeichnung "Allianz fIlr eine 
bestandfähige Entwicklung"" als umfassende Initiative auf 
politischem, ethischem, wirtschaftlichem, sozialem und 
ökologischem Gebiet zu verfolgen, die auch eine Neude
finition der Beziehungen Zentralamerikas mit der interna
tionalen Gemeinschaft beinhaltet und auf die Verbesserung des 
Wohls der Völker der Subregion abzielt, 

1. unterstreicht die zwingende Notwendigkeit der 
Erarheitung eines neuen Programms fiIr internationale wirt
schaftliche, finanzielle und technische Z1J!18mmenarbeit und 
Hilfe fIlr Zentralamerika, das den neuen Gegebenheiten in der 
Region Rechnung trägt und auf den Prioritliten beruht, die in 
der von dem Ausschuß fIlr Anschlußmaßnabmen an die 
Internationale Konferenz über zentralamerikanische Flücht
linge verabschiedeten Verpflichtungserkillrung und in der 
neuen subregionalen Strategie, der Allianz fIlr eine bestand
fähige Entwicklung, festgelegt worden; 

2. unterstatzt die Bemühungen, welche die zentral
amerikanischen Regierungen gemäß ihren Verpflichnmgen zur 
Milderung der extremen Armut und zur Förderung einer 
bestandfähigen menschlichen Entwicklung unternehmen, und 
fordert sie nachdrücklich auf, sich im Zuge der Wahrnehmung 
dieser Verpflichtungen verstärkt um die Durcbfilhrung 
geeignetet Politiken und Programme, insbesondere auf 
sozialem und ökologischem Gebiet, zu bemühen; 

3. unterstreicht die Wichtigkeit der internationalen 
wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit 
bei der ErfUllung der im Rahmen der neuen Strategie fIlr eine 
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OOstandfähige menschliche Entwicklung in Zentralamerika 
eingegangenen Verpflichtungen; 

4. ersucht den Genera1sek:retä das Systetn der Vereinten 
Nationen und insbesondere das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, sich weiterhin um die Mobilisierung von 
Ressourcen zu bemühen, um im Wege von Regelungen, die 
von den zentralamerikanischen Ländern gemeinsam mit der 
kooperierenden Gemeinschaft zu treffen sind, die in der 
Allianz fiIr eine bestandfllbige Entwicklung und in der Ver
pf!ichtungserkillrung enthaltene neue Strategie fIlr eine 
integrierte Entwicklung in Zentralamerika durchzuführen; 

S. fordert alle Staaten, zwischenstaatlichen Organisatio
nen, internationalen Finanzinstitutionen, die Organe und 
Sonderorganisationen des Systetns der Vereinten Nationen und 
die regionalen und subregionalen Organisationen nachdrilck
lich ruif, die Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der 
neuen Strategie fiIr eine integrierte Entwicklung in Zentral
amerika auch weiterhin in der erfonlerlichen Weise zu unter
stiltzen; 

6. betont erneut, daß es dringend notwendig ist, daß die 
internationale Gemeinschaft weiter mit den zentralamerika
nischen Ländern zusammenarbeite und Ihnen stetig und 
gegebenenfalls zu weichen Bedingungen die erforderlichen 
Finanzmittel zur Verfügung steDt, mit dem Ziel, das WIrt
schaftswachstum und die Entwicklung der Region wirksam zu 
fIlrdern; 

7. unterstatzt den von den zentralamerikanen 
Präsidenten auf ihrem vierzehnten und fUnhehnten Gipfel
treffen gefaßten Beschluß betreffend die Verfolgung von 
Dezentralisierugspolitiken, die auf die menschliche Entwick
lung auf lokaler Ebene absteUen und gegebenenfalls mit 
geeigneten makroökonomischen Politiken verknüpft werden, 
angesichts der Notwendigkeit, den 'Übergang von hmnanitllrer 
Hilfe zur EntwickIungsZl!!YUll1l!enarbeit und von der Nothilfe
zusammenarbeit zur Erarbeitung und Durchführung von 
Programmen zugunsten einer bestandflIhigen menschlichen 
Entwicklung abzuschließen; 

8. ist der AIDassung, daß es nur durch die Lösung der 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Probleme, die die Ursache von Spannungen und Konflikten in 
der GeseUschaft sind, möglich sein wird, das bisher Erreichte 
zu bewahren und einen trag:IlIhigen und dauerhaften Frieden in 
Zentra1amerika zu gewährleisten; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer flInfzigsten Thgung über die Durchführung. dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, und beschließt, die Frage der 
internationalen Hilfe und Zusammenarbeit zugunsten der 
Allianz fIlr die besfandfilbige Entwicklung Zentralamerikas auf 
dieser 'Thgung und anschließend alle zwei Jabre zu behandeln 
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93. P1enarsitvmg 
20. Dezember 1994 

HILFE FÜR DIlN'WlBDERAUFBAU UND Dm ENTwICKLUNG 
EI. SALVAOORS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolutionen 784 (1992) und 961 
(1994) des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1992 beziehungs
weise 23. November 1994 sowie in Bekrllftigung ihrer 



n. ResoJntkmen ohne Cba wefsung an einen Baup'ij SI huß 

Resolutionen 47/158 vom 18. Dezember 1992 und 481203 vom 
21. Dezember 1993, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretllrs vom 
21. Oktober 1994 über Hilfe für den Wsedemufbau und die 
Entwicklung EI Salvadors"" sowie vom 31. Oktober und 
14. November 1994 über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador"', 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den Fortschritten 
bei der Umsetzung der Verpflichtungen. die aufgrund der am 
16. Januar 1992 in Mexiko-Stadt erfolgten Unterzeichnung des 
Abkommens von Cbapultepec zwischen der Regierung EI 
Salvadors und der Prente Farabundo Martf para Ja Liberaci6n 
Nacional eingegangen worden sind", das dem bewaffneten 
Konflikt in EI Salvador durch einen unter der Schirmherrschaft 
des Generalsekretärs durchgefllhrten Verhandlungsprozeß ein 
Ende gesetzt hat, 

feststellend, daß frotz innerstaatlicher Bemühungen und der 
Unterstützung. welche die internationale Gemeinschaft für die 

. Durcbfllhrung vorrangiger Programme des Plans für den 
nationalen WIederaufban und für die Stlirkung demokratischer 
Institutionen sowie für die Durcbfllhrung bestimmter für die 
Festigung des Friedens entscheidender vommgiger Progtamme 
in Zusammenhang mit dem Friedensabkommen gewährt hat, 
einige dieser Programme unter anderem durch den Mangel an 
Finanzmit;teln nach wie vor beeinträchtigt werden, 

In Anerkennung dessen, daß sich EI Salvador durch die 
ErliIIIung der im Rahmen des Friedensabkommens noch 
verbleibenden Verpflichtungen und die Stärkung von Pr0-
grammen für eine integrierte und bestandfllbige Entwicklung 
in einer entscheidenden Phase des Übergangs von der Frie
denssicherung zur Friedenskonsolidierung befindet, sowie 
betonend, wie wichtig und notwendig dle internationale 
technische und finanzielle Hilfe für die Aufrechterhaltung 
dieser Programme zur Unterstützung der einzeIstaatlichen 
Bemühungen um die Herbeifllhrung eines tragflIhigen und 
dauerhaften Friedens ist, 

unter BerUcksicht/gU1lg der Notwendigkeit, die uneinge
schrIlnkte Umsetzung der im Rahmen des Friedensabkommens 
eingegangenen Verpflichtungen sicherzustellen und die 
ein:reJstaatlj~hen Bimichtungen zu stärken, die nach ErliIIIung 
des Auftrags der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
EI Salvador die Festigung des Friedensprozess überwachen 
werden, 

mit Befriedigung KenntnIs nehmend von der gemeinsamen 
Erklärung der Regierung EI Salvadors und der Frente Farabun
do Martf vom 4. Oktober 1994'", in der sie vereinbaren, eng 
und aktiv zusammellZWU'beiten, um die Umsetzung der 
verbleibenden Verpflichtungen aus dem Friedensabkommen 
und die Entsendung einer gemeinsamen Mission in die 
Geberländer und -institutionen zu beschleunigen. mit dem 
Auftrag, Verhandlungen aufzunehmen, um die für die FOr
derung und Festigung des Friedens und der Entwicklung in EI 
Salvador erforderlichen Resaourcen zu mobilisieren, 
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1. dankt erneut dem Generalsekretär und seinen Beauf
tragten für ihre wirksame und rechtzeitige Mitwirkung. der 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs, Kolumbien, 
Mexiko, Spanien und Venezuela, sowie den Vereinigten 
Staaten von Amerika und anderen interessierten Staaten für 
ihren Beitrag zur Konsolidierung des Friedens in EI Salvador; 

2. dankt erneut der internationalen Gemeinschaft, 
insbesondere den kooperierenden Ulndem, den Sonder
organisationen des Systems der Vereinten Nationen und den 
staatlichen und Dichtstaatllchen internationalen Entwicklungs
und Fmanzierungsinstitutiunen für die technische und finan
zielle Hilfe, die sie EI Salvador in Ergänzung der Bemühungen 
zur Festigung des Friedens gewllhrt haben; 

3. erkenta an, daß die Umsetzung der verbleibenden 
Verpflichtungen aus dem Friedensabkommen, die Fortführung 
der nationalen WIederaufbaupIogtaIwne, die Stärkung der 
demokratischen Institutionen und die Förderung einer bestand
flIbigen Entwicklung die kollektiven Ziele, Bestrebungen und 
Bedürfnisse des Landes im Hinblick auf die Überwindung der 
tieferen Ursachen der Krise und die Festigung des Friedens, 
der Demokratie und des Woblergehens der Menschen dar
stellen; 

4. fordert die Unterzeichner des Abkommens von 
Cbapultepec erneut ll1if, im Einklang mit der am 4. Oktober 
1994 unterzeichneten gemeinsamen Erklärung'" die Umset
zung der verbleibenden Verpflichtungen aus dem Abkommen 
zu beschleunigen, um die Friedenskonsolidierung in EI 
Salvador voll und ganz zu gewiihrleisten und so die interna
tionale Gemeinschaft zu ermutigen, mehr Finanzmjttel für 
vorrangige Projekte für den WIederaufbau, die Entwicklung 
und die Stärkung der demokratischen Einrichtungen in EI 
Salvador zur Vert1Igung zu stellen; 

5. ersucht aIle Staaten und aIle auf dem Gebiet der 
internationalen Entwicklung und Finanzierung tätigen interna
tionalen Institutionen, weiterhin zur Friedenskonsolidierung in 
EI Salvador beizutragen, und fordert sie nachdrücklich auf, 
flexibel und großzügig auf die Anstrengungen zu reagieren, 
die die Regierung EI Salvadors und die Prente Farabundo 
Martf para Ja Uberaci6n Nacional gemeinsam unternehmen, 
um die Ressourcen aufzubringen. die zur vollen Durcbfllbrung 
des Friedensabkommens und anderer vorrangiger EntwIck
lungsprogramme, die die Herbeifilbrung eines tragflIhigen und 
deuerbaften Friedens in EI Salvador fördern, erforderlich sind; 

6. bittet die internationalen F1IIIIIIZOIgIIl1oneD, 
gemeinsam mit der Regierung EI Salvadors die Maßnahmen zu 
prüfen, die ergriffen werden müssen, um die mit dem Frie
densabkommen und dem nationalen WIederaufbaupIan 
verbundenen vorrangigen Programme mit den Politiken zur 
wirtschaftlichen Anpassung und Stabilisierung in Einklang ZU 
bringen und dadurch den Prozeß der Friedenskonsolidierung 
ZU erleichtern und ihm SO größere ErfoIgsaussichten ZU 
verleihen; 

7. ersucht den Generalsekretär erneut, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen und alles zu tun, um die materiellen 
und finanziellen Resaourcen aufzubringen, die zur Deckung 
der Erfordernisae der vorrangigen Programme in BI Salvador 
benötigt werden, die für die erfolgreiche Vollendung des 
Friedensprozesses entscheidend sind; 

8. ersucht den GeneraIsekreIiI, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die Durcbfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, und bescbI1eßt, die Frage der 
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K 
NOTIDLFB FÜR SUDAN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/8 vom 18. Oktober 
1988.43/52 vom 6. Dezember 1988.44/12 vom 24. Oktober 
1989. 45/226 vom 21. Dezember 1990. 46/178 vom 
19. Dezember 1991. 47/162 vom 18. Dezember 1992 und 
481200 vom 21. Dezember 1993 Ober Hilfe tllr Sudan, 

feststellend, daß troIZ der Fortschritte beim NotbilfeeiDsatz 
Sudan und bei der Aktion Überlehensbrflcke Sudan noch ein 
betrIlcbtIicber HiIfebedatf besteht, namentlich auf dem Gebiet 
der Nicbtnabrungsmittel-Hi1fe. insbesondere Hilfe bei der 
Bekämpfung der Malaria, bei der Logistik und der Norma1isie
rung und dem WIederaufbau nach dem Notstand, 

in der Erwllgung. daß es in Notstandssituationen notwendig 
ist, einen gleitenden Übergang von der Soforthilfe zur Wie
derbersteJlung normaler Verhältnisse und zur Entwicklung zu 
gewiibr1eisten, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 12. September 1994 Ober NotbiIfe tllr Sudan" und von 
der Erklärung. die der Vertreter Sudans am 23. November 
1994 vor der Generalversamm1ung abgegeben hat'''. 

1. begrlißt rmd bejUrwortet die verstärkte Zusammen
arbeit der Regierung Sudans mit den Vereinten Nationen, 
Dimmt Kenntois von den Vereinbarungen und Regelungen. die 
zur Erleichterung der Hilti<maRnabmen durch eine Ver
besserung der den betIoffenen Gebieten von den Vereinten 
Nationen gewIIhrten Hi1fe getroffen wurden, und ermutigt die 
Regierung Sudans. ihre Umsetzung weiter zu verbessern; 

2. fonlert die internationale Gemeinschaft auf, auch 
weiterhin großzIIgige Beiträge zur Deckung des NotbiIfe- und 
Wiederaufbauhedar des Landes zu leisten; 

3. /otrien die Gebergemeinscbaft und das System der 
Vereinten Nationen auf, zur Bekllmpfung der Ma1aria in Sndan 
finanzielle, technische und medizinische Hi1fe zu leisten und 
sieb dabei von den Maßnalunen leiten lassen, zu deren 
Etgteifung in den einscbIlIgigen Resolutionen der Generalver
sammlung aofgerufen wird; 

4. appeUien an alle Beteiligten, den Dialog und die 
Verband1ungen fortzusetzen und die Feindseligkeiten ein
zustellen, um die Wiederherstellung von Frieden, Ordnung und 
Stabilität zu ermöglichen und die Hi1fsmaßnalunen zu erleich
tern; 

5. betont, daß es geboten ist, allen. die Nothilfe leisten. 
sicheren Zngang zu allen Hilfsbedllrftigen zu gewlihrleisten; 

6. /otrien alle Beteiligten nachdrUcklIch auf, auch 
weiterhin jede nur mögliche Unterstützung zu gewlihren. 

"Al49ß76. 
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7. ersucht den Generalsekretllr. auch weiterhin Ressour
cen und Unterstiltzung tllr den NotbilfeeiDsatz Sudan und die 
Aktion Überlebensbrflcke Sudan zu mobilisieren und zu 
koordinieren, die Notstandssituation in Sudan zu evaluieren 
und der Generalversammlung auf ihrer fOnfzigsten Thgung 
darilber sowie Ober die Sanierung und den WIederaufbau des 
Landes Bericht zu Illstatten. 

L 

93. PlenarsIIz.ung 
20. De:,ember 1994 

UNTI!RS'I'O'mJNG MIT DEM ZmLDER HUMANITÄREN HILF.H UND 
DES WIIO'SCHAFIUCllBNUND SOZIALEN WIEDERAUFBAUS IN 
SOMALIA 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43J206 vom 
20. Demmber 1988. 44/178 vom 19. Dezember 1989.45/229 
vom 21. Dezember 1990.46/176 vom 19. Dezember 1991. 
47/160 vom 18. Dezember 1992 und 481201 vom 
21. Dezember 1993 sowie die Resolutionen und BeschlUsse 
des Wirtschafts- und Sozia1rats Ober NotbiIfe tllr Somalia, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 733 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 23. Januar 1992 und alle danach ver
abschiedeten einscblägigen Resolutionen, in denen der Rat 
unter andeJ:em. alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia nachdrllcklich aufgefordert bat, die Bemilbungen 
der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisatonen und der 
hnmanitJlren Organisationen um die Bereitstellung dringender 
humanitärer Hi1fe tllr die betroffene Bevölkerung in SomaIla 
zu erleichtern. und worin er erneut dazu aufgefordert bat, die 
Sicherheit des Persona1s dieser Organisationen voll zu achten 
und ilun volle Bewegungsfreiheit in und um Mogndischu und 
in den anderen Thllen Somalias zu garantieren, 

sowie unter Hinweis insbesondere auf die Resolution 9S4 
(1994) des Sicherheitsrats vom 4. November 1994. in der der 
Rat onter anderwn beschloß. das Mandat der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia n ein letztes Mal bis zum 
31. März 1995 zu verlängern und alle Streitkrllfte der Opera
tion vor Ablauf des derzeitigen Mandats abzuziehen, und 
davon Kenntnis nehmend, daß humanitlire Organisationen und 
nichtstantlicbe Organisationen daran Interessiert sind, soweit 
die Sicberheitsbedingungen dies zulassen, mit den Vereinten 
Nationen nach Abzug der Operation bei Obergangsregelungen 
zur gegenseitigen Hi1feleistung zusammenzuarbeiten, 

Kenntnis nehmend von der Z"S8JDmenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen. der Organisation der afrikanischen 
Einheit, der Liga der arabischen Staaten, der Organisation der 
Islamischen Konferenz, den Lllndern des Horns von Afrika 
und den Mitgliedern der BeweJlUOg nichtgehundener Lllnder 
bei den Bemilbungen um die Uberwindong der humanitllren, 
sicherheitsbezogenen und politischen Krise in Somalia, 

mit GenugtUUng Ober die Maßnahmen, die der GeneraIse
kretllr auch weiterhin ergreift, um dem 8(lmaliscben Volk bei. 
seinen Bemilbungen um die Förderung des Friedens, der 
Stabj.litllt und der nationalen Aussöhnung bebilf1ich zu sein, 
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mit Besorgnis feststeUend, daß das Versiiumnis der soma
lischen Parteien, eine politische Aussöhnung herbeizuftlhren 
und in einigen ThiIen des Landes sichere Verhältnisse auf
rechtnJßThalten, den vollstllndigen Übergang von den Hi1fs
maßnahmen zu Wtederautbau und Entwicklung behindert, 

in Bekriiftlgung der Bedeutung, die sie den Ergebnissen der 
vom 29. November bis 1. Dezember 1993 in Addis Abeba 
abgehaltenen Vierten Koordinierungstagung über humanitäre 
HiJfe ffIr Somalia beimißt, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretlirs 
vom 30. September 1994 über die Unterstfltzung mit dem Ziel 
der humanitllren HiJfe und des wirtschaftlichen und sozialen 
Wtederautbaus in Somalia", 

zutiefst dmIkbar ffIr die humanitäre und Wiederautbauhilfe 
die eine Reihe von Staaten gewährt haben, wn die Not und das 
Leid der betroffenen S(lwalischen Bevö1kerung zu lindern, 

in Anerkennung dessen, daß die Notstandspbase der 
derzeitigen Krise als beendet gelten kann und daß in denjeni
gen Gebieten, in denen Sicherheit und Stabilität wiederher
gestellt werden konnten, parallel zu den 1aufenden Sofort

. hi\femaßnahmen Normalisierungs- und Wtederautbaubemü
hungen stattfinden müssen, 

erneut hervorhebend, wie wiChtig die weitere Durch
filhrnng ihrer Resolution 47/160 ffIr die Wiederherstellung der 
grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Dienste auf 
lokaler und regionaler Ebene im ganzen Land ist, 

1. spricht allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, die den Appellen des 
Generalsekretlirs und anderer Stellen durch die Gewllhrung 
von Hilfe an Somalia entsprochen haben, ihren Dank aus; 

2. dankt dem Generalsekretlir ffIr seine fortgesetzten und 
unermlidlichen Anstrengungen zur Mobilisierung von Hi1fe ffIr 
das sClmalische Volk; 

3. begri4fJt die Anstrengungen, die die Vereinten Natio
nen, die Organisation der afrikanischen Einheit, die Liga der 
arabischen Staaten, die Organisation der Islamischen Konfe
renz, die L!Inder des Horns von Afrika und die Mitglieder der 
Bewegung nichtgebundener Länder weiter unternehmen, wn 
die Situation in Somalia zu beheben; 

4. fordert alle Staaten und in Betracht kommenden 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrilckUch fllif, die Resolution 47/160 weiter durch
zufUhren, wn dem soma1ischen Volk dabei behilflich zu sein, 
die Wiederherstellung der grundlegenden sozialen und 
wirtscbaft\ichen Dienste in Angriff zu nehmen und Institutio
nen aufzubauen mit dem Ziel, in allen Teilen Somalias, in 
denen Frieden, Sicherheit und Stabilität herrschen, auf lokaler 
Ebene wieder eine zivile Verwaltung zu schaffen; 

5. appeUiert an alle beteiligten somalischen Parteien, die 
Feindseligkeiten zu heenden und in einen nationalen Aus
söhnungsprozeß einzutreten, der den Übergang von der 
Sofortbilfe zu Wiederaufbau und Entwicklung ermöglicht; 

6. fordert alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia fllif, die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie der nicht-

.. N49/456. 

staatlichen Organisationen uneingesc\nilDkt zu achten und ihm 
volle Bewegungsfreiheit in ganz Somalia zu gewährleisten; 

7. fordert den Generalsekretär fllif, auch weiterhin 
internationale humanitäre Normalisierungs- und Wiederauf
bauhi1fe zugunsten Somalias zu mobi1isieren; 

8. ersucht den Generalsekretlir, angesichts der in Somalia 
herrschenden kritischen Situation alle ffIr die Durchfilhrnng 
dieser Resolution erforderlichen Maßnahmen zu treffen, den 
Wtttschafts- und Sozia1rat auf seiner Arbeitstagung 1995 über 
die erzielten Fortschritte zu unterrichten und der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung dariIber Bericht zu 
erst8tten. 

M 
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SONDIlRHILFB ZUGUNSTBN DER FßONTSTAATI!N UND 
ANDERERNACHBARSTAATEN 

Die Generalversommlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/163 vom 
18. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretlirs vom 
27. Oktober 1994 über Sonderlrllfe ZIlgunsten der Frontstaaten 
und anderer Nachbarstaaten63

, 

im Hinblick darauf, daß die Frontstaaten und andere 
Nachbarstaaten im södlichen Afrika weiterhin unter den 
nachteiligen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
frOherer Destabillsierungsbandlungen in der Region leiden, 

mit Genugtuung über die Stärkung der demokratischen 
StaatsfiIbrnng und andere positive Entwicklungen der jüngsten 
Zeit in der Region, namentlich die Abhaltung von Wahlen und 
die Einsetzung einer demokratischen Regierung in Südafrika, 
dle erfolgreiche DurcbfObrung des am 4. Oktober 1992 in Rom 
unterzeichneten Allgemeinen Friedensabkommens ffIr Mo
sambik"', das in der Abhaltung von MehIparteienwahlen in 
dem Land seinen Höhepunkt fand, sowie über die Abhaltung 
von Meluparteienwah1en in Ma1awi und die Wtederberstellung 
einer demokratischen Ordnung in Lesotho, 

sowie mit Genagtuung über die jüngsten positiven Entwick
lungen in Angola, die ihren Höhepunkt in der Unterzeichnung 
des Protokolls von Lusaka am 20. November 1994 und im 
Inkrafttreten der Waffenruhe am 22. November 1994 fanden, 

ernsthaft besorgt darIlber, daß einige Thile der Region des 
südlichen Afrika auch weiterhin von DiIrre heimgesucht 
werden, 

1. dankt dem Generalsekretär ffIr seine Bemühungen im 
Hinblick auf die Unterstlltzung der Frontstaaten und anderer 
Nachbarstnsten; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der UnterstlIt
zung, die den Frontstaaten und anderen Nachbarstaaten von 
Geberländem, Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und nicbtstaatlichen Organisationen gewllhrt wird; 

3. dankt dem Generalsekretär, den Geberliindem und den 
zwischenstaatliChen und nichtstaatlichen Organisationen 

63 N491581 • 
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aI4fJerdem für die unschätzbare Hilfe. die sie auch weiterhin 
gewähren. um die ernsten Auswirkungen der anhaltenden 
Dlbre in der Region des südlichen Afrika zu mildem; 

4. appelliert an die internationale Gemeinschaft, .den 
Frontstaaten und anderen Nacbbmstaaten des sIIdlicben Afrika 
auch weiterhin Unterstützung zu gew!lbren, um sie in die Lage 
zu versetzen. die negntiven Auswirkungen frlIherer Desta
bilisierungshandlungen in der Region zu überwinden; 

5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdriJckllch 
auf, auch künftig rechtzeitig und wirksam die erforderliche 
finanzielle, materielle und technische Hilfe zu gewähren, um 
die Frontstaatell und andere Nachbarstaaten besser in die Lage 
zu versetzen, einzeIn und gemeinsam verstärkte Bemühungen 
um den Wiederaufbau, die Normalisierung der VerblIItnisse 
und die Entwicklung ihrer Volkswirtschaften zu unternehmen; 

6. ersucht den Generalsekretlir sowie die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen, etwsigen 
Hilfeersuchen einzelner Staaten oder der zusfttndigen regiona
len Organisationen zu entsprechen. und fordert alle Staaten 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatIichen Organisa
tionen nachdrücklich auf. solchen Ersuchen wohlwollend 
entgegenzukommen; 

1. begrlJßt die jüngsten positiven politischen Entwick
lungen in Angola, Lesotho. Malawi. Mosambik und SÜdafrika; 

8. fordert die Regierungen Angolas und die Nntionale 
Union für die völlige Unabhlingigkeit Angolas auf. sich an die 
Bestimmungen des Protokolls von Lusaka zu halten; 

9. appelliert an alle Staaten sowie an die in Betracht 
kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi
sationen, unter anderetn im 'bISammenhang mit der derzeitigen 
Dürre in Teilen der Region die von den Frontstaaten und 
anderen Nachbarstaaten ausgearbeiteten einzelstaatlichen und 
gemeinsamen Notstandsprogramme zur Bewältigung ihrer 
akuten humanitären Notstnndsprobleme zu unterstützen und 
dabei die besonderen Umstände der am meisten betroffenen 
Länder zu berücksichtigen; 

10. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die 
Frontstaaten und andere Nachbarstaaten in Ihren Bemühungen 
zur Förderung des Prozesses der regionalen W11'!SChafts
integration. wie in dem Vertrag vom 11. August 1992 über die 
Schaffung der Entwicklungsgwneinschaft des südlichen Afrika 
vorgesehen. zu der heute auch Südafrika gehört, zu unter
stOtzen; 

11. ersucht den GeneraIsekretli. der Generalversammlung 
auf ihrer einundflInfzigsten Tagung über die Fortschritte bei 
der Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

N 
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HiLFE FÜR DAS PALÄSTlNENSISCHB VOLK 

Die Generalversammiung. 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/29 des W11'!SChafts
und SoziaIrats vom 21. Juli 1994. 

sowie unter Hinweis auf die frlIheren Resolutionen zu 
dieser Frage. 

mit Genugtuung über die am 4. Mai 1?94 in ~ ~urch 
die Regierung des Staates Israel und die ~he 
Befreiungsorganisation, die VwtIeteIin des palästinetlSlSChen 
Volkes, erfolgte Unterzeichnung des ersten Abkommens zur 
DurcbfObrung der Grundsatzerkllig über Regelungen 
betreffend eine vorlllufige Selbstregierung". nIimlich des 
Abkommens über den Clazastreifen und das Gebiet von 
Jericho44 und des Abkommens über die vorbereitende 'Ober
tragung von Befugnissen und Verantwortlicbkeiten vom 
29. August 1994. 

eT7/Slh4ft besorgt über die wirtscbaft1jchen Schwierigkeiten 
und die Beschäftigungsproblwne, mit denen das palästinensi
sche Volk in dem gesamten besetzten Gebiet konfrontiert ist, 

Im Bew14ßtsein der dringenden Notwendigkeit einer 
Verbesserung der wirtscbaftIjchen und sozialen Infrastruktur 
des besetzten Gebietes und der Lebensbedingungen des 
pall1stinensischen Volkes, 

sich dessen bewqJJt. daß Entwicklung in einwn besetzten 
Zustand schwierig ist und am besten unter Bedingungen des 
Priedens und der Stabilität gefördert wird, 

im Lichte der jüngsten Entwicklungen verweisend auf die 
großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. 
denen sich das paIlIstinensische Volk und seine Führung 
gegenübersehen, 

Im Bewqfltsein der dringenden Notwendigkeit interna
tionaler Hilfe für das paIlIstinensische Volk, wobei seine 
Prioritäten zu berücksichtigen sind, 

feststellend, daß vom 20. bis 22. Juni 1994 am Sitz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, WJSSeI1-
schaft und Kultur das Seminar der Vereinten Nntionen über 
den Bedarf der PaIlistinenser auf dem Gebiet des Handels und 
der Inveatitionen abgehalten wurde. 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Abkommen 
zwischen der Pallistinensischen Befreiungsorganisation und 
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nntionen, dem 
ffilfswerk der Vereinten Nationen für Pallistinaflüchtlinge im 
Naben Osten, der Organisation der Vereinten Nntionen für 
Erziehung. WJSSeJlSChaft und Kultur und der Internationalen 
Arbeitsorganisation. 

betonend, daß es notwendig ist, daß die Vereinten Nationen 
an dem Prozeß des Aufbaus pailIstinensischer Institutionen voll 
mitwirken und dem pall1stinensischen Volk weitreichende 
Unterstützung gewähren. namentlich auch Unterstützung in 
den Bereichen Wahlen. Polizeiausbildung und öffentliche 
Verwaltung. 

davon Kenntnis nehmend. daß der Genera1sekretli im Juni 
1994 den Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den 
besetzten Gebieten ernannt hat, 

mit Genugtuung über die Ergebnisse der am I. Oktober 
1993 in Wasbington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt
zung des Friedens im Naben Osten und die Einsetzung des Ad
hoc-Verbindungsausschusses und die von der Weltbank als 
dessen Sekretariat geleistete Arbeit sowie über die Einsetzung 
der Beratungsgruppe, 

sowie mit Genugtuung über die Ergebnisse der Thgnng des 
Ad-Ii.oc-Verbindungsausschusses am 29. und 30. Novwnber 
1994 in Brllssel. 
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nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs vom 
19. Juli 1994"' • 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

2. dankt dem Generalsekretär fIIr seine rasche Reaktion 
und die Maßnahmen, die er ergriffen hat, um dem pallistinensi
schen Volk Hi1fe zu gewähren; 

3. dankt außerdem den Mitgliedstaaten. den Organen der 
Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatIichen Organisationen, die dem palilstinensischen 
VOlk Hi1fe gewährt haben und dies auch weiterhin tun; 

4. unterstreicht die Wichtigkeit der Ernennung des 
Sonderkoordinators der Vereinten Nationen in den besetzten 
Gebieten sowie der unter der Schinnherrschaft des Generalse
kretärs ergriffenen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, daß 
ein Koordinierungsmechanismus fIIr die Aktivitäten der 
Vereinten Nationen in den gesamten besetzten Gebieten 
geschaffen wird; 

5. fordert die Mitgliedstaaten. die internationalen 
Fmanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die 
internationalen zwischeostnatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen sowie die regionalen und interregionalen 
Organisationen nachdrllckl/ch mif, dem palJistinensiscen Volk 
in enger Zusammenarbeit mit der Pallistineusischen Befrei
ungsorganisation und über offizielle palästinensische 
Institutionen so rasch und großzügig wie möglich wirtschaftli
che und soziale Hi1fe zu gewähren. mit dem Ziel. bei der 
Entwicklung des Westjordnnlands und Gazas bebilflich zu 
sein; 

6. fordert die zuständigen Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen mif, in Anbetracht der 
dringenden Bedürfnisse des palästineusischen VOlkes im 
Einklang mit den von der Palästinensischen Behörde festgeleg
ten palästinensischen Prioritäten. mit Schwergewicht auf der 
Durchführung durch einze1staatliche Stellen und dem Aufbau 
von Kapazitiüen. verstärkt Hi1fe zu gewähren; 

7. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck mif, ihre 
Märkte fIIr Ausfuhren aus dem WestjorrJanland und Gaza zu 
den günstigsten Bedingungen und im Einklang mit den 
entsprechenden Handelsregeln zu öffnen; 

8. fordert die internationale Gebergemeinschaft mif, die 
Gewährung der zugesagten Hi1fe an das palästinensische Volk 
zu beschleunigen. um seinen dringenden Bedarf zu decken; 

9. schlllgt vor, 1995 unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen ein Seminar über die im Lichte der neuen 
Entwicklungen gegebenen Bedürfnisse der Palästinenser in 
den Bereichen Verwaltung. Management und Finanzwesen 
und die sich dabei stellenden Herausforderungen zu ver
anstalten; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolu
tion vorzulegen. der folgendes enthält: 

a) eine Evalnierung der vom palilstinensischen Volk 
tatsächlich erhaltenen Hilfe; 

.. A/49i263-ElI994I\12 und Korr.l. 

b) eine Evalnierung der bislang ungedeckten Bedürfnisse 
mit konkreten Vorschlllgen, wie diesen wirksam entsprochen 
werden kann; 

11. beschließt. in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Verstärkte Koordinie
rung der humanitären Nothilfe und Katastrophenhi!fe der 
Vereinten Nationen, insbesondere der Wlrtschaftssonderhilfe" 
einen Unterpunkt mit dem ntel "Hi1fe fIIr das paliislineusische 
Volk" aufzunehmen. 

93. plentJrsittung 
20. Dezember 1994 

491n internationale Dekade fiir Katastrophenvorbeo
gung 

A 

INTERNATIONALE DEKADE FÜR 
KATAsTROPHENVORBEUGUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/169 vom 
11. Dezember 1987. 43n02 vom 20. Dezember 1988, 44n36 
vom 22 Dezember 1989, 45/185 vom 21. Dezember 1990-
46/149 vom 18. Dezember 1991.46/182 vom 19. Dezember 
1991 und 48/188 vom 21. Dezember 1993, 

mit dem Ausdruck Ihrer Unterst/JtvUIg fIIr alle Länder. die 
als Folge von Naturkatastrophen schwere Verluste an Men
schenleben sowie schwerwiegende materielle und wirt
schaftliche Schäden erlitten haben, 

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die Fachorganisa
tionen und anderen nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere wissenschaftlichen und technischen Vereinigungen. 
humanitären Gruppen und Investitionseiorichtungen bei der 
Durchfilhrung der. Programme und Aktivitäten der von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 44n36 verkündeten 
Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung zukommt, 

in Anerkennung der engen Wechselbeziehung zwischen 
Katastrophenvorheugung und bestandfIlhiger Entwicklung. die 
bereits auf der Konfurenz der Ven:inten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung erkennt und in der Agenda 2165 berücksich
tigt wurde. 

nach Behandlung der Botschaft von Yokohama" und der 
Strategie von Yokohama fIIr eine sicherere Welt: Leitlinien fIIr 
die Katastrophenvorbeugun&" die Katastrophenvorsorge und 
die Katastrophenmilderung"7, sowie insbesondere ihres 
Aktionsplans, die von der vom 23. bis 27. Mai 1994 in 
Yokohama (Japan) abgehaltenen Weltkonferenz fIIr Katastro
phenvorbeugung verabschiedet wurden, sowie der Empfeh
lungen und Berichte des Hauptausschusses61 und der Fachaus
schOsse" der Konferenz, 

sowie nach Behandlung der HalbzeitüberprOfung der 
Durchfilhrung des Internationa1en Aktionsrahmens fIIr die 

" /IeporI qf Ihe Unlted Nations Coqferent:t1 on Environment tutd Develop
mellt, RIo de Jane/ro, 3-14 JU1U11992 (AICONF.151/2fi1Rev.1 (Val. 1 und 
Vol. IIKorr.l. Val. n. Val. m und Vol. 1IIIKmr.1» (V_Uclmog der 
VoreInten NB1Ionen. BesL-Nr. E.93J.8 und KorrIgenda), Vol. I: Resolutions 
Mopted by Ihe Coqferent:t1. _on I, ADIago n. 

.. S!ohe A/CONF.I7219. Kap. I, Anhang D. 
61 EIxI.. Kap. ~ Anhang I . 
.. EbcI.. Kap. IV. 
" .EIxI.. Kap. v . 



Internationale Dekade fiIr Katastrophenvorbeugung'" und der breituug finden und daß die Botschaft von Yokohnmn und die 
Empfehlungen. die der Wirtschafts.. und Sozialrat auf seiner Strategie vou Yokohnmn fiIr eine sicherere Welt allen 
Arheitstagung 1994 mit dem Ziel abgegeben hat, Orientie- Mitgliedstaaten. den znstllndigen internntionalen und regionn
rungshilfen fiIr die weitere Durchführung der Dekade zu Jen Organisationen, den multilateralen Finanzinstitutionen und 
geben". den regionalen Entwicklungsbanken zugeleitet werden, mit 

Uberz.eugt. daß es in erster Unie Sache des jeweiligen dem Ziel, sich ihrer aktiven und sachlichen Beiträge zu 
Landes ist, sein Volk. seine Infrastruktur und andere Güter des versichern; 
Landes vor den Auswirkungen von Naturkntastrophen zu S. ermutigt alle EntwicJdungslllnder und alle am wenig
schützeu und Maßnahmen zu ergreifen. um die AnfiilIigkeit sten entwickelten Länder. auch weiterhin eigene Mittel fiIr 
der Bevölkerung in Gebieten. die nntür1ichen Gefahren Aktivitäten zur Katastrophenvorbeugung zu mobilisieren und 
ausgesetzt sind. zu vermindern. deren wirksame Durchführung zu erleichtern; 

feststellend. daß Maßna1nnen zur Katastrophenvorbeugung. 
Katastrophenmildernng und Katastrophenvorsorge die Not
wendigkeit von Autwortmaßnahmen bei Katastrophen ver
mindern und zu erhöhter Sicherheit beitrugen könneu und daß 
sie unabdingbarer Bestandteil integrierter Katastrophenmana
gementprogramme sind. 

sowie feststellend. daß in der Strategie von Yokohnmn fiIr 
eine sicherere Welt verlangt wird, daß die subregionale. 
regionale und internationale Zusammenarbeit bei Aktivitäten 
zur Verminderuug der Auswirkungen von Naturkatastrophen 
und anderen ähnlich gelagerten Katastrophen durch Vorbeu
gungs-. Milderuugs- und Vorsorgemaßnabmen gefllrdert und 
gestlIrkt wird. 

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des GeneraJsekre.. 
tärs" Ober die Dekade und die vom Wirtschafts.. und SoziaJrat 
vorgenommene HalbzeitOberprQfung der Durchführung des 
Internationalen Aktionsrahmens fiIr die Internntionale Dekade 
fiIr Katastrophenvorbeugung sowie von dem Bericht und den 

-Empfehlungen der Weltkonferenz fiIr Katastrophenvorbeu
gung73. 

1. schließt sich der Strategie von Yokohama fiIr eine 
sicherere Welt Leitlinien fiIr die Katastrophenvorbeugung. die 
Katastrophenvorsorge und die Katastropheumilderuug. ins
besondere ihrem Aktionsplan. an, die am '1:1. Mai 1994 von 
der Weltkonferenz für Katastrophenvorbeuguag verabschiedet 
wurden; 

2. schließt sich a14fJerdem der vom Wirtschafts.. und 
Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1994 vorgenommenen 
HalbzeitOberprQfong der Durchführung des Internationalen 
Aktionsrahmens fiIr die Internationale Dekade fiIr Katastro
phenvorbengung an; 

3. /orden die Mitgliedstaaten, die zuständigen zwischen
staatlichen Organe und alle anderen Teilnehmer der Dekade 
erneut auf, sich aktiv an der finanziellen und fachlichen 
Unterstützung der Aktivitäten der Dekade, namentlich auch 
der Aktivitäten des Sekretariats der Dekade. zu beteiligen, um 
die Durchfllhrung des Internntionalen Aktionsrahmens 
sicherzustellen, damit insbesondere die Strategie von Yokohn
ma fiIr eine sicherere Welt und der darin enthaltene Aktions
plan sowie die Empfehlungen des Hauptausschusses und lief 
FachnusschOsse der Konferenz in konkrete Programme und 
Aktivitäten zur Katastrophenvorbeugung umgesetzt werden; 

4. ersucht somit den Generalsekretär. sicherzustellen, daß 
die Ergebnisse der Konferenz möglichst umfassende Ver-

" Resolution44l236,~ 
71 Resolution 1994/31 des Winschafts. und Sozialrats. 
" Al49/453. 
" AlCONF.17:1J9 und Add.1. 

6. empfiehlt den Geberländern. der Katastrophen
vorbeugung. Katastrophenmilderuug und Katastrophenvor
sorge in ihreu bilateralen wie auch multilateralen Hi1fs.. 
programmen und -haushalten, namentlich auch durch höhere 
Beiträge zu dem Theuhnndfonds fiIr die Dekade, größere 
Priorität einzuräumen; 

7·. forden alle kntastrophengefiihrdeten Länder auf, 
weitere Maßnahmen zu ergreifen. um ihre Antlilligkeit zu 
vermindern, indem sie ausgehend von einer Abschätzung des 
Risikos die Katastrophenvorbeugung in ihre Planung fiIr eine 
bestandflIhige Entwicklung einbinden. und ermutigt sie, im 
Uchte der Empfehlungen der Konferenz der Möglichkeit der 
regionalen Zusammenarbeit nachzugehen; 

8. dankt den Mitgliedern des Hochrangigen Sonderrats 
der Dekade für ihren Beitrag zur eraten HIIIfte der Dekade und 
bittet den Generalsekretlir. den Rot ausgehend von den 
bisherigen Erfahrungen zu stlirken, indem seine Ziele, seine 
Aufgaben und seine Zusammensetzung wie folgt gelindert 
werden: 

a) er soll eine wirksame Bewnßtseinsbildung betreiben; 

b) er soll fiIr eine stlirkere Mitwirkung des Privntsektors 
sorgen; 

c) er soll auch weiterhin allgemeinen Rot in bezug auf 
die Dekade erteilen; 

d) er soll fachliche Untersliltzung fiIr die Ausarbeitung 
der Grundsatzpolitiken der Dekade und fiIr die Verwaltung des 
Treuhandfonds fiIr die Dekade gewähren; 

e) er soll bei der VerwirJdichung der Ziele der Dekade 
eine- ungemessene Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Nntznießern. den Gebern und dem System der 
Vereinten Nationen sicherstellen; 

IJ seine Zusammensetzung soll einer ausgewogenen 
gengraphischen und sektoraIen Vertretang Rechnung tragen; 

9. lobt den WISSenSChaftlichen und technischen Ans
schuß der Dekade fiIr die in der eraten Hlilfte der Dekade 
geleistete Arbeit und ermutigt den Ausschuß. die Aktivitäten 
der Dekade auch weiterhin zu unterstützen und jedes Jahr ein 
Drittel seiner Mitglieder turnusmlißig ahzulösen; 

10. lobt a14fJerdem die Austrenguagen, die die nationalen 
Komitees und Koordinierungss fiIr die Dekade untamom
men huben, um die Wichtigkeit von Aktivitäten zur Katastro
phenvorbeugung auf einzelstantlicher Ebene hervorzuheben. 
ermutigt sie. ihre Anstrengungen fortzusetzen. und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf. soweit noch nicht gesche
hen. nationale Komitees oder Koordinierungsstellen ein
zurichten; 



11. spricht denjenigen Ländern ihren tiefempfundenen 
Dank aus, die die Aktivitäten der Dekade finanziell und 
technisch großzflgig unterstiltzt haben; 

12. fordert den GeneraIsekretlI auf, sicherzustellen, daß 
der Untergeneralsekr fDr humanitäre Angelegenheiten die 
operativen Maßnshmen und die AufkIlIrungsmaBnshmen auf 
dem Gebiet der Katastrophenverltlltung, der Katastrophenmil
derung und der Katastrophenvorsorge auch weiterhin enger 
miteinander ver~ insbesundere diejenigen ~vitäten, 
die von den hUJllllll1tären OrganisatIonen und den Bntwick
lungsorganisationen der Vereinten Nationen durchgefllhrt 
werden, wn so der erfolgreichen Verwirklichung der Gesamt
und Einzelzieie der Dekade den Weg zu ebnen; 

13. bittet den Generalsekretllr, bevorstehenden Konferen
zen, die sich mit Entwicklungsftagen befassen, die Strategie 
von Yoknhama fDr eine sicherere Welt und ihren Aktionsplan 
zuzuleiten, damit sie diese, soweit angezeigt, berücksichtigen 
können; 

14. bittet den Generalsekretllr dsher, sicherzustellen, daß 
die Strategie von Yokohamn fDr eine sicherere Welt, ins
besondere der darin enthsltene Aktionsplan wirksam wnge

. setzt wird, unter anderem durch eine möglichst enge Zu
sammenarbeit und Koordinierung zwischen dem Sekretariat 
der Dekade und denjenigen Einheiten der Sekretsrlats-Haupt
shteilung Hwnenitäre Angelegenheiten, die sich mit der 
KatastrophenverhOtung, der Katastrophenmllderung und der 
Katastrophenvorsorge befassen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, das Mandat des Len
kungsausschusses der Vereinten Nationen fDr die Intema
tionn1e Dekade fDr Katastrophenvorbeogung und der ver
gleichbaren anderen 1988 vom Generalsekretllr geschaffenen 
Organisationseioheiten zu überprllfen und zu verUingem, damit 
die Aktivitäten der beteiligten Organisationen innerhalb des 
JntemationaIen Aktionsrshmens fiIr die Internationale Deknde 
fDr Katastrophenvorheugung weiterhin koordiniert werden und 
damit es, wo dies angezeigt ist, zu einer engen Zusammen
arbeit zwischen dem Lenkungsausschuß und dem Stlindigen 
interinstitutionellen Ausschuß der Vereinten Nationen kommt; 

16. fordert alle Orgnne und Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen auf, sich aktiv an der Umsetzung des in 
der Strategie von Yokohamn fDr eine sicherere Welt enthslte
nen Aktionsplans zu beteiligen und diese Frage auf den 
künftigen Thgungen ihrer jeweiligen Leitungsgremlen zu 
behandeln; 

. 17. lobt diejenigen Organisationen, die im Einklang mit 
dem offenen, alle Seiten einbeziehenden Charakter der Deknde 
bereits bedentsame Beiträge zu dem Programm der Deknde 
geleistet haben; 

18. ersucht den Generalsekretllr, alle Mitgliedstaaten, die 
internationalen Finanzinstitutionen und den Privntsektor 
aufzurufen, zur Finanzierung der in der Strategie von Yokoha
ma fDr eine sicherere Welt und deren Aktionsplan vorgesehe
nen Aktivitllten großzllgige Beiträge an den 'Ireuhandfonds zu 
entriclnen; 

19. bittet den Generalsekretllr, zur Gewl\hrleistung der 
fristgerechten Umsetzung der Strategie von Yokohama fiIr eine 
sicherere Welt und des darin enthsltenen Aktionsplans der 
Generalversammlung auf ihrer lilnfzigsten Thgung unter 
Betücksichtigung der Konferenzempfehlungen Vorschllige 
über alle denkbaren Möglichkeiten zur Gewährleistung der 
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funktionellen Sichetheit und Kontinuitllt von Maßnahmen zur 
Katastrophenverltlltung, Kalastropbenmildenmg und Ka1astro
pbenvorsorge ZU unterbreiten; 

20. erwartet, daß die Internationale Deknde fDr Kntastro
phenvorbeugung bei den Aktivitäten zur Begebung des 
lilnfzigsten 1ahrestages der Vereinten Nationen den ent
sptechenden Raum einnehmen wird; 

21. beschließt, spIItestens im 1ahr 2000 eine zweite 
Weltko~ über Katastrophenvorbeugung einzuberuf'en, 
wn pine GesamtiIberpriIg des während der Deknde Er
reichten vommebmen und eine Strategie fDr weitere Aktivitä
ten zur Vorbeugung von Katastrophen im einundzwanzigsten 
Jahrhundert auszuarbeiten; 

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer flInfzigsten 'Thgung auf der Grundlage der bewährten 
Vorkehrungen fDr die erste Konferenz erste BIIlp&bbmgen fDr 
eine zweite Weltkonferenz fDr Katastrophenvorbeugung zu 
unterbreiten; 

23. ersucht den Generalsekretllr aqßerdem, der Versamm
lung auf ihrer lilnfzigsten Thgung einen Sachstandsbericht 
über die Durchfflhrung dieser Resolution und die \l:rwirkli
chung der Empfehlungen der vom Wutschafts- und SoziaIrat 
auf seiner Arbeitstagung 1994 vorgenommenen Halbzeiti1ber
prüfung der Durchfflbrung des Internationalen AktiODBJshmens 
filr die Internationale Deknde fDr Katastrophenvorbeugung 
vOIZUlegen. 

B 

74. Plenmsltvmg 
2. Dewnber 1994 

FRilHWARNKAP.AZlTÄTBN DES SYSTEMS DER VBREINTI!N 
NATIONEN IN·BIlZUG AUF NATURKATASTROPIIEN 

Die Generalversammlung, 

In Bekr4ftigung ihrer Resolutionen 461182 vom 19. De
zember 1991, 47ß68 vom 22. Dezember 1992 und 48157 vom 
14. Dezember 1993. 

unter Hinweis auf die Strategie von Yokohamn fDr eine 
sicherere Welt: Leitlinien fDr Vorbeo/!UOg, Vorsorge und 
Folgemuilderung bei Naturkatastrophen"';' die das Etgebnis der 
vom 23. bis 27. Mai 1994 in Yokohamn (Japan) shgehaItenen 
Weltkonferenz fDr Katastrophenvorheugung ist, und insbe
sondere darauf, daß die Frühwarnung und die effektive 
Verbreitung solcher Informationen SchIllsselfaktoren einer 
erfolgreichen Katastropbenvorbeugung und -vorsorge sind, 

in Anbetracht desaen, daß Naturkntastrophen und IIhnliche 
Katastrophen mit schlldlichen Auswirkungen auf die Umwelt 
alljährlich eine sehr große Anzahl von 'lbdesopfem fordern 
und hohe Sachschäden VerutSl!Chen, 

Ilberzeugt, daß im ZlIsammeubang mit Naturkatastrophe 
und lIholichen Katastrophen mit schädlichen Auswirkungen 
auf die Umwelt eine vennehtte Sensibilisierung, Vorbeugung 
und Folgemuilderung sowie Vorsorge ootwendig sind, 

unter BerIlcksIchtlgung der bereits vorhandenen FrDhwarn
kapazitllten innerhalb des Systems der Vereioten Nationen, 
insbesondere innerhalb der Sekretariats-Hauptshteilung 
Humanitäre Angelegenheiten, des Umweltprograouns der 
Vereimen Nationen, der Weltorganisation fDr Meteorologie, 



34 GeneIaI ..... "lIIdung-Neammd.letzlpte~ 

der WeltgesundheitsoJ:ganisation und der ErnlIhrungs- und 
Landwirtscbaftsorganisation der Vereinten Nationen, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, bei den OJEanen der 
Vereinten Nationen, die mit Frilhwamkapazitllten befaßt sind, 
DoppeIarbeit zu vermeiden, 

sich dessen bewqßt, daß die FrfIhwarnung zur VOrbeugung, 
Folgenmilderung und Vorsorge im Zusammenhang mit 
Naturkatastrophen und ähnlichen Katastrophen mit schädli
chen Auswirkungen auf die Umwelt ftIr alle Lilnder wichtig 
ist, insbesondere ftIr die Entwicklungslllnder, 

In Bekr4ftigung dessen, daß ein nachhaltiges Wutschafts
wachstum und eine hestandfähige Entwicklung ftIr die 
Vorbeugung und Vorsorge im Zusammenhang mit Naturkata
strophen und ähnlichen Katastrophen mit schädlichen Aus
wirkungen auf die Umwelt von wesentlicher Bedeutung sind 
und daß die betroffenen Regierongen und die internationale 
Gemeinschaft der Katastrophenvorbeugung und -vorsorge 
besondere Aufmerksamkeit widmen sollen, 

1. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Frilhwamkapazitllten 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen Bericht zu 
tastatten und Vorschläge zu unterbreiten, wie diese verbessert 
und besser koordiniert werden können, um eine entsprechende 
Reaktion auf Naturkatastrophen und ähnliche Katastrophen mit 
schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt zu gestatten, und 
außerdem in diesem Zusammenhang konkrete Vorschläge über 
den Thchnologietransfer im Zusammenhang mit der FrfIhwar
nung ZU unterbreiten, insbesondere in die Entwicklungs1Bnder, 
unter Berncksichtigung von Kapitel 34 der Agenda 21'" sowie 
der Gmndsätze der Strategie von Yokohama ftIr eine sicherere 
Welt: Leitlinien ftIr Vorbeugung, Vorsorge und Folgenmilde
rang bei Naturkatastrophen; 

2. ersucht den Generalsekretllr ClI4Perdem, in seinen 
Bericht Vorschläge über die Kapazitllt des Systems der 
Vereinten Nationen zur effektiven Koordinierung von Infor
tuntionen über Naturkatastrophen und ähnliche Katastrophen 
mit schlidlichen Auswirkungen auf die Umwelt aufzunehmen 
und diese Informationen an regionale, nationale und sektorale 
Frilhwarnkapazitllten weiterzuleiten. 

93. Plenmsiltung 
20. Deumber 1994 

49123. Internatinnale Nothilfe mr eine L6sung des FJflebt.. 
Hngsproblems, die WlederherstelIuug des all
gemeinen Friedens, den Wiederaufbau und die 
sozioilkonomlsche Entwicklong Im krIegszerstiIrten 
Ruanda 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resniution 812 (1993) des Si
cherheitsrats vom 5. Oktober 1993, in der der Rat den Mit
gliedstaaten, den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
und den nichtstaatlichen OIganisationen eindringlich naheIeg
te, wirtschaftliche, finanzielle und humanitlire Hilfe zugunsten 
der ruandlschen Bevölkerung und des Demokratisierungs
prozesses in Ruanda zu gewähren und diese Hilfe zu ver
stärlcen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/211 vom 
21. Dezember 1993 mit dem TItel "Nothilfe ftIr den sozio
ökunomischen Wiederaufbau Ruandas", 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekietlirs 
vom 3. August 199411ber Ruanda" und von der ~ des 
Präsidenten des Sichetbellsrats vom 10. August 1994 im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes "Die Situa
tion betreffend Ruanda", 

nach BeJumdbmg des Berichts des GeneraIsekretli vom 
14. Oktober 1994 über Nothilfe ftIr den sozioökonomischen 
Wtederaufbau Ruandes76

, 

Unter BerllcksichtJgung der schwerwiegenden Folgen des 
Völkermords und der Zerstörung der wirtschaftlichen, sozia
len, biIdungsbezogenen und administrativen Infrastruktur, 

mit ekmAusdruck ihrer tiefen Besorgnis über die katastlo
phale lnnnanitIIre Lage der ruandischen Bevö1kerung, nament
lich der 2 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die in die 
C""",Uschaft und den Arbeitsmarkt integriert werden mllssen, 

In Anerkennung dessen, daß bedingt durch aufeinan
derfolgende Episoden des Konflikts die Flüchtlinge ver
schiedenen Kategorien angehIIren, 

In Anbetracht dessen, daß der Konflikt viele verschiedene 
Arten von Opfern hervorgebracht hat, das heißt Flüchtlinge, 
zahlreiche Waisen, Witwen und Witwer, Behinderte, junge 
Menschen, die eine Schulausbildung benötigen, und andere 
Opfer der Situntion, 

betonend, daß die Krise in Ruanda in Anbetracht ihrer 
Auswirkungen auf die Länder der Region bei der Durch
ftlhrung des AktionspIans, der von der Regierung Ruandas, 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftIr 
F1ftchtlinge und der OIganisation der afrikanischen Einheit im 
Rahmen des am 4. August 1993 in Aruscha (Vereinigte 
Republik 'limsania) untel7.eichneten Friedensabkommens 
zwiachen der Regierong der Ruandischen Republik und der 
Ruandischen Patriotischen Front empfohlen WlllU,{', in einem 
regionalen Kontext gesehen werden muß, 

unter Berf1cksichtJgung des Umstands, daß infolge des 
völligen Zusammenbruchs der '\4lIkswirtschaft, des Mangels 
an menschlichen und technischen Ressourcen und des finan
ziellen Desasters in Ruanda Nothilfe, Normalisierung und 
Wiederautbau ftIr die wirtschaftliche Gesundung und die 
Entwicklung des Landes unabdingbar sind. 

In der ErwlJgung, daß das Friedensabkonunen von Aruscha 
einen geeigneten Rahmen ftIr die nationale Aussöhnung 
darstellt, 

mit ekm Ausdruck Ihres Dankes an diejenigen Stauten und 
zwiachenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
dem lnunani1liren Bedarf Ruandas entsprochen haben und auch 
weiterhin entsprechen, sowie an den Generalsekretli, der die 
Verteilung der humanitliren Hilfsgftter mobilisiert und koordi
niert hat, 

.. 8119941924; siehe OJIIdalll8cords uflhe Securlty Councll, Fony..nInth 
Year. Suppkmentfor July. August anti September 1994. 
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1. legt der Regierung Ruandas 1Illhe, sich auch weiterhin 
ZU bemühen, Bedingungen ZU schaffen, die der Rilckkehr der 
FlOchtllnge und ihrer WIedenmsiediung fllrderlich sind und die 
es den Vertriebenen ermöglichen, unter Bedingungen des 
Friedens, der Sicherheit und der Würde wieder in den Besitz 
ihres Eigentums zu gelangen; 

2. beglilckwilnscht den Generalsekretär zu den An
strengungen, die er unternommen hat, um die Autinerksamkeit 
der internationalen Gemeinschaft auf die humanitäre Krise zu 
lenken, in der sich Ruanda befindet; 

3. fordert alle StnRten, OJganisatIonen der Vereinten 
Nationen, SonderorganiRationen und Rnderen zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen OJganisatIonen sowie die 
internationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen nach
driicklJch auf, jede mögliche finanzielle, technische und 

. materielle Hilfe zu gewIIbren, damit die Wtederherstellung der 
Grundversorgung erleichtert wird, die WJrtschaft wieder in 
Gang kommt und der Wiederaufbau der sozialen und wirt
schaftllchen Infrastroktnr Ruandas sowie die Rilckkehr und 
Wtederansiedlung der Flllchtlinge und Binnenvertriebenen in 
Ruanda gesichert ist; 

4. bittet alle StRRten, die OJganisatIonen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, Nothilfe zu gewähren, um die Wiedereinglie
derung der Flüchtlinge und Vertriebenen in die Gesellschaft 
und den Abschluß des demokratischen Prozesses zu erleich
tern, damit in Ruanda wieder ein dauerhafter Frieden her
gestellt wird; 

S. fordert alle StnRten, insbesondere die GeberIIlnder 
nachdriicklich auf, großzügige Beiträge an den Trenbandfnnds 
zu entrichten, der vom Generalsekretär am 14. Juli 1994 zur 
Finanzierong der humanitären HiIfs- und Wiederaufbau
programme in Ruanda geschaffen wurde; 

6. bittet alle StRRten sowie die internationalen Finanz
inatitutionen, auf die finanziellen BedflIfnisse Ruandas zu 
reagieren, damit Ruanda die Wiederherstellung und die 
ordaungsgemllße Tlltigkeit der staatlichen InstItutionen 
gewllhrleisten kann; 

7. ersucht die Regierong Ruandas und die Rnderen 
beteiligten Partner (die Organisation der afrikanischen Einheit 
und das Amt des Hohen KommiSSlJl'$ der Vereinten Nationen 
fIIr FlOchtllnge), insbesondere auch die StRRten der Suhregion, 
unverzftglich zusammenzutrete, um sich im Rahmen des 
aufgnmd des Friedensabkommens von Aruscha verabschiede
ten Aktionsplans auf einer suhregionalen Konferenz mit den 
Problemen im Zusammenbaug mit den mandischen Flllcht
lingen auseinanderzusetzen; 

8. ersucht den Generalsekretär, in jeder erdenklichen 
Weise behilflich zu sein, um die Festigung des allgemeinen 
Friedens in Ruanda zu unterstIItzen und der Generalver
sammlung auf ihrer fnnfzigsten 'Thgung einen Bericht üher die 
DurchfUbrung dieser Resolution vo:rzulegen; 

9. beschlitifJt, auf ihrer fnnfzigsten 'Thgung den Punkt 
"Internationale Nothilfe fIIr eine Lösung des Flllchtlings
problems, die Wiederherate11ung des allgemeinen Friedens, 
den Wtederaufbau und die sozioökonomische Entwicklung im 
kriegszerstörten Ruanda" zu behaudeln. 

74. Plenan/tvmg 
2. Dezember 1994 

49124. Sonderbllfe fiIr LiInder, die F1l1chtliDge aus Ru· 
anda anfnebm~ 

Die Generalversammlung, 

1IfJCh Behtmdlung des Punktes "Sonderhilfe fIIr Länder, die 
Flüchtlinge aus Ruanda aufnehmen", 

eingedenk der ernsten Krise, die Ruanda in seInen Grund
festen erschüttert hat, 

tief beunruhigt über die massenhafte Anwesenheit von 
FlOchtllngen aus Ruanda im Hoheitsgebiet der Nachbarlllnder, 
das heißt in Burundi, Uganda, der Vereinigten Republik 
Thnsania und Zaire, 

besorgt üher die offenknndigen Auswirkungen dieser 
massiven Flllchtllngsstr!lme auf die gnmdlegende Infrastruktur 
und auf das Leben und die Vermögenswerte der örtlichen 
Bevölkerong in den Nachbarstaaten Ruandas, 

sowie eingedenk der umfangreichen materiellen Zer
stlIrungen, der Verschlechterung der wirtschaftlichen, sozialen 
und medizinischen Infrastruktur und der ökologischen Verwft
stung in den Gebieten, die Flllchtllnge aus Ruanda aufnehmen, 

ernstJu{t besorgt über die Auswirkungen, die Epidemien in 
diesen Gebieten auf die Gesundheit der Bevölkerong in den 
Ländern haben, die Flüchtlinge aus Ruanda aufnehmen, 

feststellend, daß bei der in diese Gebiete gesandten humani
tären Hilfe nach Möglichkeit das Ausmaß der BedfIIfnisse der 
örtlichen Bevölkerong berIIcksichtigt werden sollte, 

ih der Erkenntnis, daß die Länder, die Flllchtlinge aus 
Ruanda aufnehmen - und bei denen es sich durchweg um aJn 
wenigsten entwickelte Länder handelt -, sich nach wie vor 
einer äußerst kritischen wirtschaftlichen Situation gegen
übersehen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierongen der 
Länder, die FlIlcht1inge aus Ruanda aufnehmen, fIIr die Opfer, 
die sie auf sich nehmen, indem sie ihnen Zuflucht und Gast
freundschaft gewähren, 

besorgt üher die spfIrliche Hilfe, die der örtlichen Bevölke
rung der Länder gewllhrt wird, die Flllchtlinge aus Ruanda 
mdnehmeQ, und betonend, daß diesen Ländern auch weiterhin 
Sonderhilfe gewährt und diese Hilfe noch erhöht werden muß, 

1. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck üher die gra
vierenden sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und 
ökologischen Auswirkungen der maasenhaften und un
vorhergesehenen Anwesenheit von Flüchtlingen in den 
NachbarIlIndern Ruandas; 

2. spricht den Regierongen Burundis, Ugandas, der 
Vereinigten Republik Thnsania und Zaires Ihre Anerkennung 
aus fIIr die Opfer, die sie gebracht haben, und fIIr ihre Ent
schlossenheit, auch weiterhin ihr möglichates zu tun, um den 
FlIlcht1ingen aus Ruanda beizustehen, !rotz der Beschrilnknn· 
gen, ·die ihnen ihre begrenzten Ressourcen auferlegen; 

3. bittet nachdriicldlch alle StRRten sowie die zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und fmdert die 
internationalen F'manz- und Entwick1ungsinatitutionen auf, 
jede mögliche finanzielle, technische und materielle Hilfe ZU 
gewähren, um die Wiederherstellung der grundlegenden 
Dienste in den Ländern, die Flüchtlinge aus Ruanda auf
nehmen, ZU erleichtern; 



4. ersucht den GeneraIsekreUIr, der Genera1\'e[1!1l1J1mlung 
auf ihrer flInfzigsten Tagung einen Bericht Uber die An
schlußmaßnahmen an diese Resolution vorzulegen. 

74. Pleruus/tvuIg 
2. Dezember 1994 

4'125. Begebnng des fflnfzIgsfen JIIhn!sIags des Endes des 
Zweiten Weltkriegs 

Die Generalversanunlwtg, 

unter Hinweis darauf, daß es 1995 flInfzig Jahre her sein 
wird, daß der Zweite Weltkrieg, der unsägliches Leid über die 
Menschheit gebracht bat, zu Ende ging, 

betonend, daß dieses historische Ereignis die Bedingungen 
tllr die Schaffung der Vereinten Nationen schuf, die aufgeru
fen sind, die kommenden Generationen vor der Geißel des 
Krieges zu bewahren, 

In feierUcher Bekrliftigung des entschlossenen Eintretens 
aller Mitgliedstaaten tllr die Ziele und GnmdsllJ7e der Charta 
der Vereinten Nationen und der von ihnen als Mitglieder der 
Organisation übernommenen VerpfIicbtongen, 

sowie betonend, daß das Erbe des Zweiten Weltkriegs 
überwunden werden sollte und daß alle M"ttglioosJaaten bei der 
Schaffung eines nenen KIimas der internationalen Harmonie 
zusammenarbeiten sollen, 

die Aqffassung vertretend, daß die MitgiiedsJaaten alles in 
ihren Kräften Stehende tun sollen, um den gegenwärtigen 
bewaffneten Konflikten ein Ende zu seJzen, das Auftreten 
solcher Konflikte in Zukunft zu verbindern und Strei\igkeiten 
ausschließlich mit friedlichen Mitteln beizulegen, in Oberein
stimmung mit der Charta und auf eine Weise, die den Welt
frieden, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit 
nicht gefährdet, 

ferner betonend, daß es im lntel 55 E der gesamten Mensch
heit ist, die Rolle und Effizienz der Vereinten Nationen als 
zentraler Bestandteil des Systems der kollektiven Sicherheit 
und als wirksames Instrument zur Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit aktiv zu tllrdern, 

1. erkliJrt das Jahr 1995 zum Internationalen Jahr des 
Gedenkens an die Opfer des Zweiten Weltkriegs; 

2. fordert alle Staaten und Völker auf, den flInfzigsten 
JabresJag des Endes des Zweiten Weltkriegs feierIicb zu 
begehen; 

3. beschließt, am 18. Oktober 1995 zum Gedenken an die 
Opfer des Krieges eine feierliche Sondersitzung zu ver
anstalten; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
MaßnaIunen zur DurchtlIbrung dieser Resolution zu ergreifen. 

74.Ple~ 
2. Dezember 1994 

4'/26. SUdatJantlsehe Zone des FrIedens und der Zu
sammenarbeit 

Die Genera1versanunlwtg, 

unter Hinweis auf ihre Reso1ution 41111 vom 27. Oktober 
1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der Region zwi-

schen Atiikn und SIIdamerikn feierlich zur 'SOdatJantiscben 
Zone des Friedens und der 7.osammenarbeit" erkUlrt bat, 

sowie unter Hinweis auf ihre spliteIen Resolutionen zu 
dieser Angelegenheit, so auch Resolution 45/36 vom 
27. November 1990, in der sie erneut erkUlrt bat, daß die 
Staaten der Zone entschlossen sind, auf politischem, wirt
schaftlichem, wissenschaftllchem, technischem und kuItnrel
Iem Gebiet sowie in anderen Bereichen verstib:kt und schneller 
zusammenzuarbeiten, 

erneut erklilrend, daß die Fragen des Friedens und der 
Sicherheit sowie diejenigen der Entwicklung miteinander 
verknflpft und nicht _einander zu trennen sind, und die Auf
fassung ~e.tlletend, daß eine auf Frieden und Entwicklung 
gerichtete Zusammenarbeit zwischen allen Staaten, ins
besondere zwischen den Staaten der Region, filr die Fan:Ierung 
der Ziele der SOdatJantischen Zone des Friedens und der 
ZlIsammelJllfbeit unerlliBIich ist, 

Im BewqfJtsein der Bedeutung, die die Staaten der Zone der 
Erhaltung der Umwelt der Region beimessen, und in An
erkennung der Bedrohung, die eine Verscbmutzung jedweden 
Ursprungs filr die Meeres- und KOatenumwelt, ihr ökologi
sches Gleichgewicht und ihre Ressourcen darstellt, 

im Hinblick auf die zum Ausdruck gebrachte Besorgnis 
über die F'IScbereimetboden und _praktiken, die zur Uber
mäßigen Ausbeullmg der lebenden MeeresIessourcen fIlbren, 
insbesondere der weit wandernden und gtenzllberschreitenden 
Fischbestilnde, sowie darauf, daß diese Methoden und Prakti
ken sich nachteilig auf die Erhaltung und Bewirtschaftung der 
lebenden Ressourcen der Meeresomwelt sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der ausschließlichen Wn1SCbaftszonen aus
wirken, 

1. unterstrrdcht, wie wichtig Zweck und Zielsetzung der 
SOdatJantischen Zone des Friedens und der ZusammelJllfbeit 
als GrandIage filr die F!lrderung der Znsamm<anarbeitzwischen 
den Ländern der Region sind; 

2. fordert alle Staaten auf, hei der Förderung der in der 
Erk1/lrung des SUdatJantl'k zur Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit festgelegten Ziele des Friedens und der 
Zusammenarbeit zu kooperieren und alle Maßnahmen zu 
unterlassen, die mit diesen Zielen sowie mit der Charta der 
Vereinten Nationen und einscblllgigen Reso1utionen der 
Vereinten Nationen unvereinbar sind, insbesondere Maß
nahmen, die Spannungs- und potentielle Kont1iknritnationen in 
der Region verursachen beziehungsweise verscbllrfen können; 

3. begrqfJt mit Btifriedtgung die Veranstaltung der dritten 
Tagung der MitgliedsJaatM der Zone am 21. und 22. Sep
tember 1994 ln Brasilin und nimmt Kenntnis von der Schluß
erk1/lrung, der Erk1/lrung Ober die Entnnk\earisierung des 
SOdlIt1antik, der Erk1/lrung Ober die MeeresomweIt, der 
Erk1/lrung Ober Zusammenarbeit zwischen GescblIftsunterneb
men im SOdatIantik und von dem von der Tagung verabschie
deten Beschluß über die Einsetzung eines Stlindigen Aus
schusses der SOdatJantischen Zone des Friedens und der 
Znsammenarbeit78; 

4. begrlfJt das Übereinkommen, das in Brasilin mit dem 
Ziel geschlossen wurde, die Demokratie und den politischen 
Pluralismus zu fIIrdern und im Einklang mit der Erklärung und 

" A/49/467. _gel-V. 



D. BerintIonenobnetlbe:&welsu:uganelmmHa"IoIPi 11,,8 

dem Aktionsprogramm von Wien, die am 23. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschemechte verabschiedet 
wurden,., die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu verteidigen und darl1ber hinaus im Hinblick auf die 
Erreichung dieser Ziele zusammenzuarbeiten; 

5. nimmt Kennlnis von dem gemtIß ihrer Resolu
tion 48/23 vom 24. November 1993 unterbreiteten Bericht des 
GeneralsekretiIrs vom 14. Oktober 199480; 

6. beg1#ßt mYJeniem die Fortsclnitte, die in jüngster Zeit 
auf dem Wege zum vollen Inkrafttreten des Vertrages über das 
Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kanbik 
('I1atelolco-Vertrag)·' ffIr alle Staaten in Lateinamerika und der 
Karibik erzielt worden sind, wodurch die Stellung der Ver-
tragsregion als kernwaffenfreie Zone in nächster Zeit konsoli
diert werden kann; 

7. beg1#ßt ferner die Bemlihungen um die umsetzung 
der Erklllrung über die Entnuklearisierung Afrikas82, die zum 
Abschluß eines Vertrages über eine kernwaffenfreie Zone in 
Afrika ffIhren; 

8. bekriJftJgt die Wichtigkeit des SDdatiantiks ffIr den 
globalen Seeschiffabrts- und Handelsverkebr sowie ihre 
Entschlossenheit, die Region ffIr alle Tätigkeiten zu erhalten, 
die durch das Völkergewohnheitsrecht, wie es in dem See
rechtsiIbereinkommen der Vereinten Nationen" seinen Nie
derschlag gefunden hat, geschlitzt werden; 

9. heißt SDdafrika in der Gemeinschaft der siIdatlanti
schen Staaten wlJrmstens willkommen; 

10. dankt der intemationalen Gemeinschaft ffIr ihre 
Bemlihungen, insbesondere ffIr die kilIZlich verabschiedeten 
Resolutionen des Sicherheitsrats, die auf die Herbeifilbrnng 
eines dauerhaften Friedens in Angola und Liberin abzielen, 
und begrllßt insbesondere die am 31. Oktober 1994 erfolgte 
Paraphierung des Protokolls von Lusaka durch die Regierung 
Angolas und die Nationale Union ffIr die völlige Unahhlingig
keit Angolas; 

11. spricht den Mitgliedstaaten und humanitären Organi
sationen ihre Anerkennung aus ffIr ihre Bemlihungen um die 
Gewllhrung von Notstandshilfe an Angola und Liberia und 
bittet sie nachdrilcklich, diese Hilfe fortzusetzen und zu 
verstärken; 

12. beglUckwlJnscht die Regierung Nigerins zu der 
wertvollen Arbeit, die sie seit der Thgong in Abuja im Jahre 
1990 als Koordinator der slIdatlantischen Zone des Friedens 
und der Zusammenarbeit geleistet hat, und verleiht ihrer 
Befriedigong Ausdruck Dber die konstruktlve Mitwirkung aller 
Mitglieder der Zone in demselben Zeitraum; 

13. beg1#ßt die Angebote der Regierung Südafrikas, 
Argentiniens und Benins, 1995, 1996 und 1997 die vierte, 
flInfte und sechste Ministertagung der Zone auszurichten; 
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14. beg1#ßt at4Perdem das Angebot der Regierung 
Namibins, Anfang 1995 eine Thgung der HandeJs.. und 
Industrientinister der Staaten der Zone auszurichten; 

15. betont, wie wichtig die Ergebnisse der im Juni 1992 in 
Rio de Janeiro veranstalteten Konferenz der Vereinten Natio
nen Dber Umwelt und Entwicklung ffIr die Zone sind, und hebt 
als besonders bemerkenswerte Ergebnisse die Verabschiedung 
der Rio-Erklllrung über Umwelt und Entwicklunt' und der 
Agenda 21"' sowie des RabmenlIbereink der Vereinten 
Nationen Dber KlimaJinderungenSS und des Übereinkommens 
Dber die biologische Vielfalt'" hervor, in der Oberzeugong, daß 
ihre Durchfilhrung die Gnmdlage ffIr die Zusammenarbeit 
innerhalb der Zone und zugonsten der internationalen Gemein
schaft insgesamt stärken wird; 

16. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, den Staaten der 
Zone auf Wunsch geeignete Hilfe bei ihren gemeinsamen 
Bemlihungen um die Verwirklichung der Ziele der Zone 
gewiibren; 

17. ersucht den Generalsekretär, die Durchfilhrung der 
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen zu dieser Ange1e
genheit zu verfolgen und der Generalversammhmg auf ihrer 
filnfzigsten 'Thgung einen Bericht vorzulegen, in dem er unter 
anderem die Auffassungen der Mitgliedstaaten berlIcksichtigt; 

18. beschließt, den Punkt 'SlIdatIantische Zone des 
Friedens und der Znsammenarbeit" in die vorläufige 'IlIges
ordnung ihrer filnfzigsten Thgong lI1Ifzunebrnen. 

74. Plenarsitvmg 
2. Dezpmber 1994 

49/27. Dle Situation der Demokratie und der Menschen
rechte In Haiti 

Die Generalversammlung, 

nach erneuter Belumtllung des Punktes "Die Situation der 
Demokratie und der Menschemechte in Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46fT vom 11. Oktober 
1991, 46/138 vom 17. Dezember 1991, 47/20 A vom 
24. November 1992, 47120 B vom 20. April 1993, 48IZ1 A 
vom 6. Dezember 1993 und 48/27 B vom 8. Juli 1994, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen und Beschlilsse 
des Sicherheitsrats, des Wirtschafts.. und Sozinlrats und der 
Menschenrechtskommission zu dieser Frage. 

ferner unter Hinweis auf die einsch1llgigen Resolutionen 
der Organisation der amerikanischen Staaten zu dieser Frage, 

.. Repott of Ihe Unlted Nations Coo{eTen&8 os _ tmtl 
DeveIopment, RIo tIe JQM/ro. 3-14 June 1992 (AiCONF.lS1I26IRev.l (VoJ.l 
und Vol J/Kmr.l, VoJ. n. VoJ. m und VoJ. III/Korr.l» (VoriIfIImtllclmog der 
V_ NatIonen, Best.-Nr. E.93.I.8 mit KmrIgonda), VoJ. I: _ 
Adopted by Ihe Coofermc., ResoIution I, Anlage L 

" AlAC.'J37nB (Teil ß)/Add.l und Korr.l, AnImog L 
.. SIebe UmweItprogmmm der V_ NatIonen, ComI<mlIon on 
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unter Hinweis auf die Vereinbarung von Governors Js1and8'1 
und den damit zusammenhängenden Pakt von New York"", 

eingedenk der am 22. August 1994 in Paris veranstalteten 
Geberkonferenz, 

betonend, daß es notwendig ist, daß die internationale 
Gemeinschaft die techniscl)e, wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit mit Haiti auch weiterhin unterstfltzt, 

mit Genugtuung über die betd!chtlichen Fortschritte, die bei 
der Durcbftihrung der Vereinbarung von Governors Jslaod, des 
Paktes von New York und der Verwirklichung der in ihren 
Resolutionen enthaltenen Zielsetzungen der Vereinten Natio
nen erzielt worden sind. 

sowie mit Genugtuung darliber, daß PrIlsident Jean
Bertrand Aristide am 15. Oktober 1994 nach Haiti zurflckge
kehrt ist und mit ibm die Demokratie im Geiste der nationalen 
Aussöhnung wiederheIgestellt worden ist, 

ferner mit Genugtuung aber die nach der ROckkehr von 
PrIlsident Aristide eingetretene Verbesserung der Menschen
rechtssituation, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
vom 23. November 1994 über die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti", insbesondere von seinen 
Empfehlungen betreffend das Mandat der Internationalen 
Zivi1mission in Haiti, 

I. spricht allen Staaten, die das baitianische Volk bei 
seinen Bemfthungen um die Rflckkehr zu einer verl'assungs
mäßigen Ordnung und Demokratie begleitet haben, Ihren Dank 
aus; 

2. verleiht Ihrer Genugtuung Ausdruck über die Rflck
kehr von PrIlsident Aristide in sein Land. die zur HerbeifUh
rung eines dauerhaften Friedens, zur Förderung der Demokra
tie, zu nationaler Aussflhnung und zur Schaffung der ent
sprechenden Vomussetzungen für die DurcbfiJbrung der 
verschiedenen Wiederaufbau- und Entwicklungsprogmmme 
Haitis beiträgt; 

3. wUrd/gt die Bemfthungen Präsident Aristides, seiner 
Regierung, der baitianischen Führungsspitze und der recht
mäßigen staatlichen Organe, die geschaffen wurden, um das 
Land aus der Krise und in die Gemeinschaft der Nationen 
zurflckzuf!lhren; 

4. Ist etfreut über die Fortschritte, die bei den Vor
bereitungen für die möglichst baldige Abhaltung von ParIa
meots- und Gemeindewahlen im Einklang mit der Verfassung 
Haitis erzielt worden sind, als weiteren Schritt auf dem Wege 
zur Stärkung der Demokratie in Haiti: 

5. begr4fJt mit lebhqfter Genugtuung die Emennung des 
neuen Sonderbeauftragten des GeneraIsekretli und dankt dem 
ehemaligen Sooderabgesandten des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen und des Genera1sekretllrs der Organisation 
der amerikanischen Staaten für seine Arbeit; 

" SleheAl47i97S-S126063.ZIlTer 5; siebe OjJkfalRecords uftheSecurity 
Counci/, Forty-sevemh Year. Suppkmsafor JuJy, Augusttmd September 1993. 
Dokument SI26063. 

.. Al47/IOOO.st26297, Anhang; siebe 0jJkfal Records uf the Security 
CounciI, Forty-seventh Yem; Suppkmsafor JuIy. AugusttmdSep/8mber 1993, 
Dokument Sf1Jl2rl1 • 

.. Al49/689. 

6. wlJnligt die Zusamwmarbeit zwischen dem Ge
neralsekretllr der Vereinten Nationen und dem Generalsekretllr 
der Organisation der amerikanischen Staaten und ersucht um 
die rasche Rilckkebr aller Mitglieder der Internationalen 
Zivilmission nach Haiti mit der Aufgabe, die Einbaltung der 
Menscbenrecbtsverpflichtungen zu verifizieren, die Haiti 
eingegangen ist, nlimlich die Acbtung vor den Recbten aller 
Haitianer zu fördern und zur Stärkung der demokratiscben 
Institutionen beizutragen; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft und die 
staatlichen und oichtgtaatJjcben OIgaoisationen nac1uJracklich 
auf, ihre techniscbe, wirtschaftliche und finanzielle Zu
sammenarbeit mit Haiti auszuweiten, um die wirtscbaftlicben 
und sozialen Entwicklungsaostrengungen Haitis zu unter
stlItzen und die für die Rechtsprecbung und die Gewähr
leistung der Demokratie, der Achtung vor den Menscbenrecb
ten, der politischen Stabilillit und der wirtscbaftlichen Entwick
lung verantwortlichen baitianischen lnatitutionen zu stärken: 

8. ersucht den Generalsekretär, die Regierung Haitis bei 
ihren Bemfthungen um den nationalen Wiederaufbau und die 
Entwicklung Haitis zu unterstlItzen, um ein gIIostiges Umfeld 
für die Eo:ichtung einer dauerhaften Demokratie und die volle 
Achtung vor den Menschenrechten zu schaffen: 

9. ersucht den Generalsekretlir tl14/Jerdem, die Koordioie
rung der Bemfthungen sicherzustellen, die das System der 
Vereinten Nationen unternimmt, um im Rahmen angemessener 
Antwortmaßnahmen humanitäre Hilfe zu gewähren und den 
Eotwicklungsbedarf Haitis zu decken; 

10. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung einen Bericht über die DurcbfiJbrung dieser 
Resolution vorzulegen: 

11. beschließt, den Punkt "Die Situation der Demokratie 
und der Menschenrechte in Haiti" in die vorläufige Thges
ordnung ihrer flInfzigsten Thguog aufzunehmen. 

49128. Seerecht 
Die Genemlversammlung, 

75. Ple1VJ1'Sitvmg 
5. Dezember 1994 

im Bewußtsein der grundlegenden B~ des See
rechtsflbereinkommens der Vereinten Nationen für die 
Wahrung und Stärkung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit, 

in Anerkennung des universellen Charakters des Überein
kommens und der durch das Übereinkommen geschaffenen 
Rechtsordnung für die Meere und Ozeane, die die interna
tionale Kommunikation erleichtern und die friedliche Nutzung 
der Meere und Ozeane, die faire und effiziente Nutzung ihrer 
Ressourcen, die ErhaIbmg ihrer lebenden Ressourcen und das 
Studium. den Schutz und die Erhaltung der MeeresumweIt 
fördern wird. 

In Anbetracht desaen, daß sie in ihrer Resolution 2749 
(XXV) vom 17. Dezember 1970 erkllirt hat, daß der Meeres
baden und der MeeresunteIgrund jenseits der Grenzen des 
Bereichs nationaler Hoheitsbefugoisae (IID folgenden als "das 
Gebiet" bezeichnet) sowie die Ressourcen des Gebiets das 
gemeinsame Erbe der Menschheit sind, sowie in Anbetracht 
dessen, daß das Öbereinkommen die für das Gebiet und seine 
Ressourcen geltende Recbtsordoung festlegt, 
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mit GenUgtuun~ die am 28. Juli 1994 erfolgte Ver
abschiedung des inkommens zur Durchfllhrung des 
Teiles XI des Seerechtsilbereinkommens der Vereioten 
Nationen vom 10. Dezember 1982"" (im folgenden als "Durch
filhnmgsübereinkommen" bezeichnet), durch das die weltweite 
Thilnabme ao dem Seerechtsi1bereinkommen erleichtert 
werden soll, 

in Anbetracht dessen, daß das Inkraftbeten des Seerechts
übereinkommens am 16. November 1994 ein historisches 
Ereigois in den internationalen Beziehungen und in der 
Entwicklung des Völkerrechts darstellt, 

sowie mit Genugtuung über die Abhaltung der ersten 
Thgung der Internationalen Meeresbodenbehörde ao ihrem Sitz 
in Jamaika, 

erfreut über die Abhaltung einer Thgung der Vertragsstaa
ten des Seerechtsübereinkommens über die Schaffung des 
Internationalen Seegerichtshofs BOl 21. und 22. November 
1994 in New York, 

feststellend, daß gemäß dem Durchfllhrungsübereinkom
men die durch das Seerechtsübereinkommen geschaffenen 
Institutionen kostengünstig sein müssen, 

sowie feststellend, daß gemäß dem Durchfllhrungsilberein
kommen die Internationale Meeresbodenbehörde einen 
eigenen Haushalt hat und daß die Verwa1tungskosten der 
Behörde zunächst aus dem ordentlichen Haushalt der Ver
eioten Nationen bestritten werden"', 

Q1U!rkennend, daß die Internationale Meeresbodenbehörde 
nach dem Seerecbtsilbereinkommen eine autonome Organisa
tion ist, 

unter Hervorhebung des in dem Seerechtsi1bereinkommen 
festgelegten Grundsatzes, wonach die Probleme des Mee
resraumes eng miteinaoder verbunden sind und als Ganzes 
berrachtet werden müssen, 

daher Uber.teuc:ü der Bedeutung, die der jährlichen 
Behaod1ung und fung der das Seerecht betreffenden 
Gesamtentwicklungen durch die Generalversammlung als der 
filr eine solche 'ObCrprnfung zuständigen glohalen Institotion 
zukommt, 

sich der strategischen Bedeutung bewl!ßt, die dem See
rechtsilbereinkommen als Rahmen filr das nationale, regionale 
und globale Vorgehen im Meeresbereich zukommt, wie dies 
auch von der Konferenz der Vereioten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung in Kapitel 17 der Agenda 21 aoerkaont 
wurde"', 

im Bewt#tsein der Bedeutung, die der wirksamen Durch
führung des Seerechtsilbereinkommens und seiner einheitli
chen und kohilrenten Anwendung zukommt, sowie der 
Notwendigkeit, eio harmonisches Zusammenwirken bei der 
Nutzung der Ozeane zu f6rdern und günstige Bedingungen filr 
Frieden und Ordnung in den Ozeanen zu schaffen, 

unter Hinweis daranf, daß sie in ihrer Resolution 37/66 
vom 3. Dezember 1982 hiIligle, daß der Generalsekretlir die 

.. Resolution 4&'263, AoJage. 
" __ 481263, 2'Jffer 8 uad außerdtmAbsclmllt 12'Jffer 14 der 

AoJage zu dem 0bereInIr0mmen zur DurchffIImmg des Telles XI des 
~derV_Nadonenvom 10. Dezember 1982. 

ihm gemäß dem Seerecbtsilberelnkommen und den damit 
znsammeuhllngenden Resolutionen der Dritten Seerechts
konferenz der Vereioten Nationen übertragenen Verant
wortlichkeiten sowie die sich daraus ableitenden Aufgaben 
übernimmt, die spitter im Bericht des Generalsekretärs im 
einzelnen ~ftIhrt und von der Genera1versammlung 
gebilligt wurden", 

Kenntnis nehmend von den zusätzJichen Veraotwort1ich
keiten, die dem Genera1sekretllr aus dem Inkrafttreten des 
Seerechtsübereinkommens erwachsen, 

in Anerkennung der Folgen, die sich filr die Staaten aus 
dem Inkraftbeten des Seerecbtsilbereommens aufgrund der 
sich daraus ableitenden Rechte und Pflichten ergeben, sowie 
des zunehmenden Bedarfs der Staaten, inabesondere der 
Entwicklungsstaaten, ao Rat und Hilfe bei der Durchfllhrung 
des Obereißkommens und beim Auf- und Ausbau ihrer 
Kapazitäten, damit sie aus der durch das Übereinkommen 
geschaffenen Rechtsordnung filr die Meere und Ozeane vollen 
Nutzen ziehen können, 

im Bewl!ßtsein der Notwendigkeit, die internationale 
Zusammenarbeit, insbesondere auf subregiona1er und regiona
ler Ebene, ZU fllrdem und ZU erleichtern, um die genrdnete und 
bestandfähige Entwicklung der Nutzung der Ressourcen der 
Meere und Ozeane ZU gewährleisten, 

1. erinnert an die historische Bedentung des Seerechts
übereinkommens der Vereioten Nationen als eioes wichtigen 
Beitrags zur Wahrung des Friedens. der Gerechtigkeit und des 
Fortschrittes filr alle Völker der Welt; 

2. bringt Ihre tiefe Befriedigung Vl1II Ausdruck über das 
Inkraftbeten des Übeieinkommens; 

3. fordert alle Staaten auf, soweit noch nicht geschehen, 
Yertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens wie auch des 
Übereinkommens zur Durchfllhrung des 'ThiIes XI des See
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. De
zember 1982 zu werden, um das Ziel der weltweiten Teil
na1une zu erreichen; 

4. bringt Ihre Befriedigung Vl1II Ausdruck über die 
Schaffung der Internationalen Meeresbodenbehörde; 

S. begrtqJt die erste Thgung der Vertragsstaaten des 
Seerechtsübereinkommens zur Frage der Errichtung des 
Internationalen Seegerichtshofs; 

6. bringt artJerdem Ihre Befriedigung Vl1II Ausdruck über 
die Fortschritte, die bei der Errichtung des Internationalen 
Seegerichtshofs und der Kommission zur Begrenzung des 
Festlandsockels verzeichnet werden; 

7. bekr4frlgt den einheitlichen Charakter des Seerechts
übereinkommens; 

8. fordert die Staaten auf, ihre einzeIstaatlichen 
Recbtsvorschriften den Bestimmungen des Übereinkommens 
anzupassen und die konsequente Anwendung dieser Be
stinnnungen sicherzustellen; 

9. ersucht den Generalsekretlir, seinen Beschluß in 
Ziffer 8 der Resolution 481263 vom 28. Juli 1994 umzusetzen 
und dabei die Beschlüsse und Empfehlungen der Vorberei-

" Al38lS7O, ZIll'em 41 und 42. 
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tungskommission für die Internationale Meeresbodenbcbörde 
und für den Internationalen Seegericbtshof (im folgenden als 
"Vorbereitungskommission" bezeichnet) zu betl!cksichtigen; 

10. ersucht den Generalsekretär tll4Perdem, aus den 
vorhandenen Ressourcen die für die Thgungen der Vertrags
staaten des Übereinkommens und für die Kommission zur 
Begrenzung des Festlandsockels erforderlichen Dienste 
bereitzustellen; 

11. ersucht den Generalsekretär ferner, im Rabmen der 
vorhandenen Ressourcen vom 15. bis 19. Mai 1995 in New 
York eine Thgung der Vertmgsstaaten über die Organisation 
des Internationalen Seegerichtshofs abzubalten und ent
sprechend den Empfehlungen der Vorbereitungskonunission 

. und des Beschlusses der Thgung der Vertragsstaaten vom 
22. November 1994 vor dem 16. Mai 1995 einen Bediensteten 
der Vereinten Nationen zu bestimmen, der mit der Aufgabe 
betraut wird, mit Unterstl!tzung eines Sekretariats die prakti
schen Vorbereitungen für die Organisation des Gerichtshofs zu 
treffen und namentlich auch eine Bibliothek einzurichten; 

12. beschließt, jllbrlich eine Überprl!fung und Bewertung 
der Durchfilbrung des Übereinkcmmens und anderer die 
Meeresangelegenbeiten und das Seerecht betreffender Ent
wicklungen vorzunehmen; 

13. dankt dem Genemlsekretär für seinen gemäß Ziffer 24 
der Versammlungsresolution 48/28 vom 9. Dezember 1993 
erstellten Bericht vom 16. November 1994'" und ersucht ihn, 
die darin beschriebenen Aktivitliten sowie die auf eine Stär
kung der Rechtsordnung der Meere und Ozeane abzielenden 
Aktivitären durchzufl!hren; 

14. nimmt mit Genugtuung KennmJs von den Aufgaben 
und der Rolle der Abteilung Meeresangelegenheiten und 
Seerecht im Sekretnriats-Bereich Rechtsangelegenheiten, die 
zur breiteren Akzeptanz und rationalen und konsequenten 
Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens bei
getragen hat; 

15. ersucht den Generalsekretär, die iIun mit der Ver
abschiedung des Übereinkommens übertragenen Aufgaben"' 
weiter wahrzunehmen und ebenso die sich aus dem Inkraft
treten des Übereinkommens ergebenden Aufgaben zu erfiIIlen, 
insbesondere durch 

a) die jllbrliche Erstellung eines umfassenden Berichts, 
zur PrlIfung durch die Versammlung, über Entwicklungen im 
Zusammenhang mit dem Seerecht unter Berücksichtigung der 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritte auf diesem 
Gebiet, der auch als Grundlage für die Berichte an alle 
Vertrngsstaaten des Übereinkommens, die internationale 
Meeresbodenbcbörde und die zustlindigen internationalen 
Qrganisationen dienen könnte, dessen Brste\1ung nach dem 
übereinkommen zu den Aufgaben des GeneralsekretlI 
gehört."'; 

b) die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Prüfung und 
Beschlußfsssung durch die Versammlung oder andere zustän
dige zwischenstaatliche Foren sowie die Durchfllbrung von 
Sonderstu:lien, unter anderem durch die Vemnstaltung von 
Thgungen von Sachverständigengruppen mit dem Ziel, zu 

" A/491631 und Kotr.1. 
.. SIebe ResoIUIioJJ 37166. 
" Anikel319 Absatz 2 a) und Absatz 3 a) I) des Üborefnkmnmens 

einem besseren Verstlindnis der Bestimmungen des Überein
kommens zu gelangen und ihre wirksame Anwendung zu 
erleichtern; 

c) die regelmäßige Erstellung von Sonderberichten zu 
bestimmten aktueDen Themen, insbesondere auf Anforderung 
von zwischenstaatlichen Konferenzen und Organen, und die 
Bereibrellung von SekretariatsdIe für solche Konferenzen 
im Einklang mit den BeschlOssen der Versammlung; 

d) die Stärkung des bestehenden Systems für die Samm
lung, Zusammenstellung und Verbreitung von Informationen 
über das Seerecht und damit zusammenhllngende Fragen 
sowie, in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen 
Organisationen, den Aufbau eines zentmlisierten Systems mit 
integrierten Datenbanken zur BereibreUung von koordinierten 
Informationen und Beratung unter anderem aber Rechtsvor
schriften und Meerespolitik, unter BerOcksichtigung von 
Kapitel 17 Absatz 17.117 e) der Agenda 21", sowie die 
Scbsffung eines Systems zur Unterrichtung der MitgliedSlsaten 
und der zustlindigen internationalen Organisationen und 
Organe über von den Staaten und zwischenstaatlichen Organen 
vorgelegte Informationen allgemeinen Interesses; 

e) die Ergreifung von Maßnahmen, die gewllbrleisten, 
daß die Organisation über die institutionelle Kapazität verfilgt, 
um Anträgen von Staaten, insbesondere Entwicklungsstaaten, 
und 7J'stllndigen internationalen Organisationen auf Beratung 
und Hilfestellung entsprechen zu können und zuslitzliche 
MHgIicbkeiten der Unterstützung für auf nationaler, subregio
nalet und regionaler Ebene unternommene Anstrengungen zur 
DurchfiJhrung des Übereinkommens aufzeigen zu können, 
unter Berllcksichti@mg der besonderen Bedllrfnisse der 
Entwicklungsländer'''; 

J) die Schaffung geeigneter Einrichtungen, wie durch das 
tlbeleinkcmmen vorgeschrieben, für die Hinterlegung von 
Karten, Seekarten und geographischen Koordinaten betreffend 
einzelstsatlicbe Meereszonen und die Schaffung eines Systems 
für ihre Registrierung und Veröffentlichung als Thil eines 
integrierten Programms für Seerecht und Meeressngelegenhei
ten, das sich von den üblichen Verwahraufgaben des Ge
neralsekretärs unterscheidet""; 

g) die Vorbereitung und Einberufung der Thgungen der 
Vertmgsstsaten des Obereinkommens und die Bereitstellung 
der erforderlichen Dienste für diese Thgungen in ÜbereiJi
stimmung mit dem Übereinkcmmen"; 

h) die Vorbereitung der Thgungen der Kommission zur 
Begrenzung des Festlandsockels und die Bereitstell~ der 
erforderlichen Dienste für die Kommission in ÜbCi:ein
stimmung mit dem Übereinkcmmen'oo; 

16. ersucht den Generalsekretär tll4Perdem, im Rabmen 
des integrierten Programms die erforderlichen Vorkehrungen 
für die Verwaltung und Ufltelstlltzung der Vergleichs- und 
Schledsverfahren für die Beilegung von Streitigkeiten zu 
treffen, wie es das Übereinkcmmen von iIun verlangt"!; 

" SIebe auch Kap. 17. ZIffer 17.116 der Agenda 21. 
" SIebe Al38l57O, Zlffer42 und Resolution 48128, ZIffer 14. 
.. SIeho AnikeI 16 Absatz Z. AnikeI 47 Absatz 9. AnikeI 75.Absatz Z. 

Anikel76 Absatz 9 und Anikel84 Absatz 2 des tlberefnJmmmens 
.. Anikel319 Absatz 2 0) des tlberefnJmmmens 
,0) Anikel76 Absatz 8 ",wh> AnIago n des tlberefnJmmmens 
'01 Siebe Anlagen V. vn und vm des ÜIJon>!n!mmmens 
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17. fordert alle Staaten und znstllnd1gen intematIonalen 
OrganisatIonen ~ mit dem GeneraIsekretlI bei der ErfiIIlung 
seines Auftrags voll zusammenzuarl:leiten; 

18. bittet die zustllmtigen internationalen 0lgaDisatI0nen, 
die Auswirkungen des InkrafttreteDs des 0bereiDk0mmens in 
ihrem jeweiligen Zustllndigkeitsbereich zu bewerten und 
aufzuzeigen, welche zusälzlichen Maßnahmen infolge seines 
Irdaaftbe1ens gegebenenfalls etgIiffen werden mfIssen, um ein 
einheitliches, konsequentes und koordiniertes Vorgehen bei 
der Anwendung der Bestimmungen des ÜbereinkotIunen im 
gesamten System der Vereinten Nationen sicherzuste\len'''; 

19. ersucht den Oenera1sekre1är, einen umfassenden 
Bericht i1ber die Auswirkungen des In1aa:i\lte1ens des Überein
kommens auf damit zusammenhl!ngende bestehende oder 
geplante ÜbereinldInfte und Programme im gesamten System 
der Vereinten Nationen auszuarbeiten und diesen der Ver
sammlung auf ihrer einundfiJnfzigsten Thgung vorzulegen; 

20. bittet die zustlindigen internationalen Organisationen 
sowie die Entwicklungs- und Finanzierungsinstitutionen, im 

. Rahmen ihrer PrognuDl!le und Aktivitäten die Auswirkungen 
des InkrafttreteDs des Übereinkommens auf den Bedarf der 
Staaten, insbesondere der EntwicklungssJaaten, an technischer 
und finanzieller Hilfe besonders zu berilcbichtigen und die 
auf subregionaler und regionaler Ebene unternommenen 
Initiativen zu~ der Zusammenarbeit bei der wirksamen 
Anwendung des Übereinkommens zu untersti1tzen; 

21. bittet die MitglIedstaaten und andere, die dazu in der 
Lage sind, zum weiteren Ausbau des Stipendienprogramms 
und der Bildungsaktivitäten auf dem Gebiet des Seerechts 
beizutragen, die von der Versammlung in ihrer Resolu
tion 351116 vom 10. Dezember 1980 geschaffen wurden; 

22. ersucht den Generalsekretlir aqJJerrJem, bei der Aus
arbeitung eines integrierten Programms i1ber Meeresange1e
genheiten und Seerecht, das in dem Entwurf des Programm
hm'sha1tsplans für 1996-1997 und im mittelfristigen Plan für 
1998-2003 entsprechenden N1ederschlag finden sollte, die sich 
ans dem Obeieinkommen und ans dieser Resolution er
gebenden Erfordernisse voll zu berilcksichtigen; 

23. ersucht den 0enera1sekre1är fe1'M1', im Binklang mit 
Ziffer 15 a) der Versammlung beginnend mit ihrer fUnfzigsten 
Thgung jllhrlich i1ber die Entwicklungen im Zusammenhang 
mit der DurchfOhrung des Übereinkommens, Ober andere 
Entwicklungen im Zusammenhang mit Meeresange1egenheiten 

. und dem Seerecht sowie i1ber die DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu Clstatten; 

24. beschließt, den Punkt "Seerecht' in die vorläufige 
'IlIgesordnung ihrer fUnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

78. PlenarsiIvmg 
6. Dezember 1994 

49129. Das olympische Ideal 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/10 vom 25. Oktober 
1993, in der sie durch die Erklllrung des Jahres 1994 zum 

to. SIebe Kap. 17 der Agenda 21. 1asI ... "" ...... die ZIII'em 17.116 und 
17.117. 

Internationalen Jahr des Sports und des olympischen Ideals des 
l00jllhrigen Bestehens des Internationalen Olympischen 
Komitees gedachte, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/11 vom 
25. Oktober 1993 Ober die Einhaltung der olympischen 
Waffenruhe, durch die unter anderem die antike griechische 
TradItion der Ekechelrle oder 'olympischen Waffenruhe" 
wiederbelebt wurde, der zufolge wllhrend der Olympischen 
Spiele alle Feindseligkeiten eingestellt werden und so die 
Jugend der Welt für die Sache des Friedens mobilisiert wird, 

rmter Berllckslchligung der Resolution CMlRes.1530 (LX), 
die vom MinisIetrat der Organisation der afn'kanischen Einheit 
auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Tunis veranstnlteten 
sechzigsten ordentlichen Thgung verabschiedet wurde", 

erneut erkII.trend, daß das olympische Ideal darin besteht, 
die internationale Verstlindigung unter den Jugendlichen der 
Welt im Interesse einer harmonischen Entwicklung der 
Menschheit mit Hilfe von Sport und Kultur zu fördern, 

In Anerkennung dessen, daß zwischen dem olympischen 
Ideal und dem Jahr der 'Ibleranz, das von den Vereinten 
Nationen im Einklang mit der Resolution 48/126 der General
'YClsanunlung vom 20. Dezember 1993 im Jahre 1995 began
gen wird, ein Zusammenhang besteht, 

mit Befrledigung Kenntnis nehmend von den Koopexutions
abkommen, die zwischen dem Intemationalen Olympischen 
Komitee und den zuständigen Organen. Organisationen, 
Programmen und Sonderorganisatlonen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere dem Programm der VeI'
einten Nationen für die internationale Drogenbeklimpfung, 
dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dem Umwelt
programm der Vereinten Nationen, dem Amt des Hohen 
K(l!DmiManl der Vereinten Nutionen für Flüchtlinge, der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, W'tssen
schaft und Kultur und der WeltgesundheitsoTganisatioo 
geschlossen wurden, die a11en Bete1ligten zugute kommen, 

bn Bewl{/Jtseln der Zunahme der Zahl der humanitIIren 
Aktivitäten. die das Intemationale Olympische Komitee 
unternimmt, wie beispielsweise die Gewllhrung von 
NshrungsmiItel-Sofortbilfe an Kinder in vom Krieg verwIIste
ten Gebieten in Z!1sammellllt'beit mit dem Amt des Hohen 
Kommissms der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, sowie im 
Bewußtsein der Zusage des Komitea, beim W'tederautbau der 
vom Krieg zerstörten Sporteinrichtungen, wie beispielsweise 
der bei den Olympischen W'mte.tspielen 1984 in Sara,jewo 
benutzten Ao1agen, behilflich zu sein, 

1. beglllckwtlnscht das Internationale Olympische 
Komitee zu seinexn hundertjllhrigen Bestehen sowie zu den 
Aktivitäten, die es zur Begehung des Internationalen Jahres des 
Sports und des olympischen Ideals im Jahre 1994 in Zu
sammenmbeit mit den internationalen Sportverhiinden und den 
Nationalen Olympischen Komitees organisiert hat; 

2. beg,qjJt den Bericht des PrIIsidenten des Interna
tionalen Olympischen Komitees, der den Mitgliedem der 
Generalversammlung im Zusammenhang mit der Begehung 
des Internationalen Jahres des Sports und des olympischen 
Ideals im Jahre 1994 übermittelt wurde'''; 

... A/49fT20. Anhmtg. 
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3. ersucht den Generalsekretär, die lugend- und Sport- 2. ersucht den Genera1sekretllr tnfIJerdem, der General-
miuister oder die entsprechenden Amtstriiger der MitgJiedstaa- versammlung auf ihrer fiInfligsten Thgung einen umfassenden 
ten der Vereinten Nationen einzuladen und zu ermutigen, sich Bericht darlIber vorzulegen; 
an der Behandlung eines Punktes mit dem TItel ·Schaffung 

. einer friedlichen und besseren Welt mit Hilfe des Sports und 3. beschließt, den Punkt "UnterstlJtzung der BemOhungen 
des olympischen Ideals" zu beteiligen, welche die Versamm- ~ ~::r~~U:: :C~:~yu:m ne: 
lung auf ihrer fllnfzigsteu Thgung, kurz vor dem hundertsten 
Inhrestag der Wiederbelebung der Olympischen Spiele im Vereinten Nationen" in die vorlliufige 'l1Igesordnung Ihrer 
lahre 1896 in Athen vornehmen wird, und ersucht den fllnfzigsteu Tagung aufzunehmen. 
Generalsekretär außerdem, den Präsidenten des Internationalen 
Olympischen Komitees zur Thilnahme einzuladen; 

4. forden die Mitgliedstnnten auf, bei der fllnfzigsteu 
Versammiungstagung zu bekräftigen, daß sie die olympische 
Waffenruhe achten werden, die wiihrend der nächsten, 1996 in 
Atlanta (Vereinigten Stauten von Amerika) anbernumten 
Olympischen Sommerspiele eingehalten werden wird; 

5. bittet den Präsidenten des lnJernationalen Olympi
schen Komitees, die olympische Bewegung zur Unterstützung 
der bevorstehenden Begehung des fllnfzigsten lahrestags der 
Vereinten Nationen und des lahres der Thleraoz im lahre 1995 
zu mobilisieren; 

6. beschlh:ßt, den Punkt • Autbau einer friedlichen und 
besseren Welt mit Hilfe des Sports und des olympischen 
Ideals· in die vorläufige 'l1Igesordnung ihrer fllnfzigsteu 
Tagung aufzunehmen. 

49130. 

79. Pknmsitvmg 
7. Dezember 1994 

Unterstötmng der Bemilhnngen der Reglernngen 
nm die FIIrdernng nnd K"ßS!ludlerung neuer oder 
wiederhergestellter Demokratien durch das System 
der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

mit Befriedigung feststellend, daß die zweite Internationale 
Konferenz neuer oder wiederhergestellter Demokratien vom 
4. bis 6.1uli 1994 in Managua nbgehalten wurde, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Erkllirung"14 und des 
Aktionsplans'" von Managua, die von der Konferenz ver
nbschiedet wurden, 

insbesondere feststellend, daß die Konferenz in dem 
Aktionsplau beschlossen hat, den Genera1sekretllr der Ver
einten Nationen zu ersuchen, im Einklang mit den gebräuchli
chen Verfahren auf der neunundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung eine Untersuchung der Frage vor
zunebmen, auf welche Weise des System der Vereinten 
Nationen die BernOhungen der Regierungen um die Förderuug 
und Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter Demokra
tien unterstlltzen könnte, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen zu untersuchen, mit welchen Mitteln und 
Mechanismen des System der Vereinten Nationen die Bemü· 
hungen der Regierungen um die Förderung und Konsolidie
rung neuer oder wiedethergeste11ter Demokratien unterstlltzen 
könnte; 

... Al49nt3. Anhang I. 
'" Ebd. Anhang D. 

49/62. PaIlIsIInafrage 

A 

80. Plenorsilvmg 
7. Dezember 1994 

AUSSCHUSS FOR DIB AUsOBUNG DER UNVERÄUSSBRLJCIIBN 
RilcH1:E DES PALÄSTlNBNSJSCHEN VOLKES 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (11) vom 29. No
vember 1947, 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948, 3236 (XXIX) 
vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376 (XXX) vom 
10. November 1975, 31120 vom 24. November 1976, 32/40 A 
vom 2. Dezember 1977, 33fl8 A und B vom 7. Dezember 
1978, 34/65 A vom 29. November 1979 und 34/65 C vom 
12. Dezember 1979, ES-712 vom 29.1uli 1980, 35/169 A und 
C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A und C vom 10. De
zember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 37/86 A vom 
10.l.lemmber 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983,39/49 
A vom 11. Dezember 1984, 40196 A vom 12. Dezember 1985, 
41143 A vom 2. Dezember 1986,42/66 A vom 2. Dezember 
1987, 431175 A vom 15. Dezember 1988, 44/41 A vom 
6. Dezember 1989, 45/67 A vom 6. Dezember 1990,46/74 A 
vom 11. Dezember 1991,47164 A vom 11. Pezember 1992 
und 481158 A vom 20. Dezember 1993, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
~ der unverllnßerlichen Rechte des pallistlnensischen 
Volkes' , 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Grundsatz
erklllrung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung samt AnhlIngen und Binvernebmlichem Protokoll 
durch die Regierung des stantes Israels und die PalIistinensi
sche Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washlngton43 sowie übet die darauffolgenden DurchfOhrungs
nbkommen, namentlich des am 4. Mai 1994 in Kairo 1JJIter.. 
zeichnete Abkommen übet den Gaza-Streifen und das Gebiet 
von lericho44

, 

erneut erklilrend, daß die Vereinten Nationen im Hinblick 
auf die PaIlIstinafrage so lange eine ständige Verantwortung 
tragen, bis diese Frage unter Binbeziebung nller ihrer Aspekte 
und entsprechend den Maßstäben des Völkerrechts zufrieden
stellend gelöst ist, 

1. dankt dem Ausschoß für die Ausübung der unyer.. 
äußerlichen Rechte des pa1lIstinensischen Volkes für seine 
BemOhungen bei der Durchfilhrung der ihm von der Gene
ralversammlung übertragenen Aufgnben; 

2. ist der Artfassung, daß der Ausschoß auch ldI:nftig 
einen wertvollen und positiven Beitrag zu den internationalen 

,,, OjfIzJ8lks ProJoIr.oIl der Cle1u!raIv""""""",, N~ 
Tagung. Beilage 35 (Al49J3S). 
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. BemDbnngen mn die Fl!rderung der wirksamen Umsetnmg der 
ClnmdsatzerkIlIg Dber Regelungen belieffend eine vorläufi
ge Selbstregierung und die Mobilisierung internationaler 
Unterstlltzung und Hi1fe flIr das palIistinensische Volk wäh
rend der Übefgangszeit leisten kann; 

3. schUeßt sich den Empfehlungen des Ausschusses in 
Abschnitt vn seines Berichts an: 

4. ersucht den Ausschuß. di,e Situation im Zusammen
hang mit der PaIlIstinafrage weiter zu verfolgen und je nach 
Bedarf der Generalversammlung beziehungsweise dem Sicher
heitsrat Bericht zu erstatten und Vorschlilge zu unterbreiten; 

5. ennlichtigt den Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun. 
mn die Ausiibung der unveräußerlichen Rechte des paIlIsti
nensischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten Arbeits
programm alle Anpassungen vorzunehmen, die er unter 
Umständen flIr angebracht und im Lichte der Entwicklungen 
flIr notwendig hält, sowie besonderes Gewicht auf die Notwen
digkeit der Mobilisierung von Unterstiltzung und Hi1fe fIIr das 
palIistinensische Volk zu legen und der Generalversamm1ung 
auf ihrer fOnfzigsten 'Thgung und danach darilber Bericht zu 
erstatten: 

6. ersucht den Ausschuß aqperdem, auch weiterhin mit 
. den nichtstaatUchen Organisationen l'usammenznarbeiten, die 
einen Beitrag dazu leisten. die Weltllffentlicbkeit besser mit 
den Fakten im ZUS8JJJmenhang mit der PaIlIstinafrage vertraut 
zu machen und sich fIIr UnterstlItzung und Hilfe zur Deckung 
der BedIIrfnisse des pall!stinensisc Volkes einzusetzen, und 
ersucht ihn. die erforderlichen Schritte zu unternehmen. mn 
weitere nichtstaatIiche Organisationen in seine Arbeit ein
zubinden: 

7. ersucht die Schlichtungskommission der Vereinten 
Nationen flIr PaIlIstina nach Resolution 194 (Ill) sowie andere 
mit der Pallistinafrage befaßte Organe der Vereinten Nationen, 
mit dem Ausschuß auch weiterhin voll ZlJS8JJJmenzuarbeiten 
und ihm auf Ersuchen die ihnen vorliegenden einach1ilgigen 
Informationen und UnterIagen zur Verfllgung zu stellen: 

8. ersucht den Generalsek:retllr. den Bericht des Aus
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
zuzu1eiten, und bittet diese nachdr!lcklich, gegebenenfalls die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen: 

9. ersucht den Generalsekretär aqßerdem, dem Ausschuß 
auch weiterhin alle erforderlichen Hi1fen zur Durchfllhrung 
seiner Aufgaben zur Verfllgung zu stellen. 

88. Plenarsitzung 
14. Dezember 1994 

B 

SilKRBTARIATS-Alm!ILUNG FÜR DIE RIlCHTB OHR 
PALÄSTlNBNSBR 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
~ der unveräußer1ichan Rechte des palIistinensischen 
Volkes' • 

Insbesondere Kenntnis nehmend von den in Abschnitt V.B 
dieses Berichts enthaltenen einschlllgigen Infonnationen. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/40 B vom 2. De
zember 1977. 33/28 C vom 7. Dezember 1978.34165 D vom 
12. Dezember 1979. 35/169 D vom 15. Dezember 1980. 
36/120 B vom 10. Dezember 1981. 37/86 B vom 10. De
zember 1982, 38158 B vom 13. Dezember 1983. 39/49 B vom 
11. Dezember 1984.40/96 B vom 12. Dezember 1985.41/43 
B vom 2. Dezember 1986, 42/66 B vom 2. DezembeJ: 1987. 
43/175 B vom 15. Dezember 1988.44141 B vom 6. Dezember 
1989. 45/67 B vom 6. Dezember 1990. 46/74 B vom 
11. Dezember 1991. 47/64 B vom 11. Dezember 1992 und 
481158 B vom 20. Dezember 1993. 

1. nimmt mit Genugtuung R'emItnIs von den Maßnabmen. 
die der Generalsek:retllr gemllß ihrer Resolution 481158 B 
ergriffen hat; 

2. vertrl# die Mtfassung. daß die Sekretarlats-Abteilung 
flIr die Rechte der PaUIstinenser durch die Veranstaltung von 
Seminaren und Treffen der nichtstaatlichen Organisationen 
sowie durch ihre Forschungs- und Überwachungstlitigkeiten. 
die Etstellung von Studien und Veröffentlichungen und die 
Sammlung und Verbreitung von Informationen in gedruckter 
und elektronischer Form über alle Fragen im Zusammenhang 
mit der PaIlIstinafrage nach wie vor einen nützlichen und 
positiven Beitrag leistet; 

3. ersucht den Generalsekretär. der Abteilung die Res
sourcen zur Verfllgung zu stellen, die sie benötigt, mn lns
besondere das Infonnationssystem der Vereinten Nationen 
über die PaIlIstinafrage'07 weiter auszubanen, und sicher
zustellen, daß sie im Benehmen mit dem Ausschuß flIr die 
AusDbung der unveräußerlichen Rechte des palilstinensischen 
Vo1kes und unter Anleitung dieses Ausschusses die in Ziffer 1 
der Resolution 32/40 B. in Ziffer 2 b) der Resolution 34165 D. 
Ziffer 3 der Resolution 36/120 B. Ziffer 3 der Resolution 
38158 B. in Ziffer 3 der Resolution 40196 B. in Ziffer 2 der 
Resolution 42/66 B. in Ziffer 2 der Resolution 44/41 B. in 
Ziffer 2 der Resolution 46/74 B und in Ziffer 2 der Resolution 
481158 B im einzelnen angetllbrten Aufgaben auch weiterhin 
wahrnimmt; 

4. ersucht den Generalsekretli aqßerdem, sicherzu
stellen, daß die Hauptabtellung Presse und Information und 
andere Stellen des Sekretariats auch weiterhin mit der Ab
teilung zusammenarbeite indem sie sie in die Lage versetzen, 
ihre Aufgaben waIu:zuneIunen, und indem sie angel I essen Dber 
die verschiedenen Aspekte der PallIstinafrage berichten; 

5. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem 
Ausschuß und der Ahteilung bei der Wahrnehmung ihrer Auf
gaben znsammenzuarbeiten; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
der Mitglied!!laaten zur alljäbrlichen Begehung des Inter
nationalen 'll1ges der Solidarität mit dem palästinensischen 
Volk um 29. November und ersucht sie, die Begehung dieses 
Tages auch weiterhin einem möglichst breiten Publikum be
kannt zu machen. und ersucht den Ausschuß, im Rahmen der 
Begehung des Tages der Solidarität in 7nS8JJJmenarbeit mit der 
Ständigen Beobachtervertretung Ptilistinas bei den Vereinten 
Nationen auch künftig jedes Jahr eine Ausstellung über die 
Rechte der Palästinenser zu veranstalten. 

107 Ebd.. ZIffer 67. 

88. Plenarsitvmg 
14. Dezember 1994 
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c 
SBKRBTAROO'S-HAlJPI'ABTl!lUJNG PRI!ssB 

UND INFoRMMION 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des pall1stineruJiscbe 
Volkes""'. 

insbesondere Kenntnis nehmend von den in Abschnitt VI 
dieses Berichts enthaltenen Informationen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/158 C vom 20. De
zember 1993. 

Uberzeugt. daß die weltweite Verbreitung genauer und 
auafilhrlicher lnformationen und die Rolle der nir.htstaatUchen 
Organisationen und Institutionen nach wie vor von entschei
dender Bedeutung fIIr eine bessere Kenntnis und stärkere 

. Unterstlltzung der unveräußerlichen Rechte des pall!stjnensi
sehen Volkes sind, 

In Kenntnis der von der Regierung des Staates Israel und 
der PaIlistinensischen Befreiungsorganisation am 13. Sep
tember 1993 in Washington unterzeichneten Grundsatz
erklärung Ober Regelungen betreffend eine vorlilufige SeIhst
regierung" und der darauffolgenden Durchfilbrungsabkom
men, namentlicb des am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichneten 
Abkommens aber den Gaza-Streifen und das Gebiet von 
Jericho44

• sowie ihrer positiven Implikationen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Malbudunen. 
welche die Sekretariats-HauptabteiIung Pralse und Information 
in Befolgung der Resolution 48/158 C elgIiffen hat; 

2. vertritt die Ar4fassung, daß das besondere Informa
tionsprogramm der Hauptabteilung Pralse und Information 
aber die PaIlistinnfrage mit dazu beitrligt, die Frage und die 
Situation im Nahen Osten im allgemeinen, namentlicb auch die 
Fortschritte im Friedensprozeß, stiirker in das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit zu rOcken und auch kUnftig wirksamer zu einem 
Klima beizutragen, das dem Dialog und der Unterstlltzung des 
Friedensprozesses tilrderlich ist; 

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit dem Ausschuß fIIr die AustIbung der 
unverlIußerlichen Rechte des pa\listinensisehen Volkes und mit 
der aufgrund von Bntwick1ungen, die sich auf die PalUstinafra
ge auswirken, unter Umständen gebotenen F1exibilitiit ihr 
besonderes lnformationsprogramm aber die PaIlistinnfrage im 
Zweijnbreszeiliaum 1994-1995 mit spezieller Ausrichtung auf 
die öffentliche Meinung in Buropn und Nordamerika fort
zusetzen und vor allem 

a) Informationen Ober alle die PaIlistinnfrage betref
fenden Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu ver
breiten, einschlleßlich der Berichte Ober die von den zustlln
digen Organisationen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit; 

b) auch weiterhin Publikationen Ober die verschiedenen 
Aspekte der Pallistinafrage auf aUen Gebieten herauszugeben 
und auf den neuesten Stnnd zu bringen, insbesondere auch 
Informationen Ober die jQngsten diesbezOgllchen Entwick
lungen, insbesondere die Fortschritte im Friedensprozeß; 

c) ihr audiovisueUes Material Ober die Pallistinafrage, 
namentlich auch die Produktion von solchem Material, zu 
erweitern; 

d) fIIr Journalisten Erkundnngsreisen in die Region, 
insbesondere auch in die besetzten Gebiete, zu veranstalten 
und zu tilrdern; 

e) internationale, regionale und nationale 1ournalisten
treffen zu veranstalten; 

fl in 711l!mnmenarbeit mit den SondermgImisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere der Organisa
tion der Vereinten Nationen fIIr Erziehung, W'iBSCIIschaft und 
Kultur, dem pal!!stinensisehen Volk Hi1fe bei der Entwicklung 
der Medien zu gewIIbren. 

D 

88.PIenarsiIvmg 
14. Dezember 1994 

FRnmUCIIB REom.oNG DER PALÄSTlNAPRAClII 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einsch1llgigen Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf die einschlJigigen Resolutionen des 
SicherheitsraIs, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom 
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, 

nach Behandlung des Berichts vom 3. November 1994, den 
der 0eneraIsekretlI gemli8 dem Ersuchen in ihrer Resolution 
48/158 D vom 20. Dezember 1993 vorgelegt hat""', 

Uberzeugt, daß die HerbeifOhrung einer endgIlltigen 
friedlichen Regelung der PaIlIstinafrage die der Kanpunkt des 
arabisch-israelischen Konflikts ist, eine zwingende Vorausset
zung fIIr die HerbeifiIbrung eines umrnssendeu und dauerhef
ten Friedens im Nahen Osten ist, 

Steh dessen bewqfJt, daß der Grundsatz der Gleichberechti
gung und der Selbstbestimnnmg der Völker zu den Zielen und 
Grundsll1zen der Charta der Vereinten Nationen gehört, 

In Bekrliftlgung des Grundsatms der Unzu1lfssigkeit des 
kriegerischen Gebietserwerbs, 

sowie In Bekriiftigung der Unrechtmllßigkeit der israe
Hschen Siedlungen in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der 
israelischen Maßnahmen zur Verilnderung des Stntns von 
1erusalem, 

in abel'1lll1llger Bekr4ftigung des Rechts aI1er Stauten der 
Region, in Frieden innediaJb sicherer, international anerkann
ter Grenzen ZU leben, 

in Kenntnis der gegenseitigen Anerkennung der Regierung 
des Staates Israel und der Palllstinensiseben Befreiungs
organisatilJil als VetlieteIin des palistinensischen Volkes und 
der am 13. September 1993 in Washington durch die beiden 
Parteien vorgenommenen Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung Ober Regelungen belieft'end eine vorlilufige SeIhst
regierung" sowie der darauffolgenden Durchfllbnmgsabkom
men, nmnentlich des am 4. Mai 1994 in Kairo UJlteilAir.bneten 
Abkommens Ober den Gaza-Streifen und das Gebiet von 
1ericho44, 

eitreut aber den Abzug der israelischen Armee aus dem 
Gaza-Streifen und dem Gebiet von 1ericho im Einklang mit 
den von den Parteien geschlossenen Abkommen und die 

llII A/49J636.S119941124O; _ 0jJIt:üzl Records qflM &auity eo-u. 
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Aufnahme der AmtsgeschlIfte durch die Palästinensische 
Behörde in diesen Gebieten, 

sowie im Bewt4ltsein dessen, daß die Vereinten Nationen 
als extraregionaler 'Thi1nebmer voll an den am Nahost-Frie
dellSpl'OZeß beteiligten multilateralen Arbeitsgruppen mitge
wirkt haben, 

feststellend, daß der GeneraIsekretlI den Sonderkoordinator 
. der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten ernannt hat, 

mit Genugtuung aber die Abhaltung der Konferenz zur 
Unterstiltzung des Friedens im Nahen Osten am 1. Oktober 
1993 in Wasbington, 

1. bekr4ftlgt die Notwendigkeit, eine friedliebe, alle 
Aspekte einbeziehende Regelung der PaIIistinafrage des Kerns 
des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizufObren; 

2. gibt ihrer voUen UnterstUtzung Ausdruck fiIr den in 
Madrid begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß 
und die Grundsatzerklllrung aber Regelungen bebeffend eine 
vor\liufige Selbstregierung sowie die darauffolgenden Durch
fllbrungsabkommen und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß 
dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassenden, gerechten und 
dauerhaften Friedens im Naben Osten fllbren wird; 

3. fantert die fristgerechte und strikte Durchfllbrung der 
Vereinbarungen, welche die Parteien im Hinblick auf die 
Ausbandlung einer endgilltigen Regelung wzielt haben; 

4. unterstreicht die Notwendigkeit 

a) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst
bestimmung; 

b) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten 
. pall1stinensischen Gebiet; 

S. unterstreicht tlI4Penlem die Notwendigkeit der Lösnng 
des Problems der PaIästinafIUchtiinge in Obereinstinun.u mit 
ihrer Resolution 194 (Ill) vom 11. Dezember 1948; 

6. bittet die Mitgliedstaaten nachdrfJcklich, die Gewäh
rung von wirtschaftlicher und technischer Hilfe an das paIäati
nensische Volk in dieser kritischen Zeit zu bescblennigen; 

7. betunt, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen 
in dem derzeit vonstatten gebenden Friedensprozeß und bei der 
Verwirklichung der Grundsatzerklärung eine aktivere und 
umfassendere Rolle spielen; 

8. ersucht den Genetalsekretllr, die BemUbungen fort
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen 
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in der 
Region zu fiIrdern, und Sacbstandsberlchte aber den Fortgang 
dieser Angelegenheit vorzulegen. 

88. Plenarsitzung 
14. Dezember 1994 

49/63. Aufnahme der Republik PaIau In die Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Eingang der Empfehlung des Sicherheitsrats vom 
29. November 1994, die Republik PaIau in die Vereinten 
Nationen aufmnehmenlO9, 

... Al49rrD.. 

nach Behond1ung des Aufnabmeantrags der Republik 
PalaullO

, 

beschließt, die Republik PaIau als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

89. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/64. Z,.sammenarbelt zwischen den Verebdm NatioDen 
lIJld der OrganIsatiOD der afrIkanIsehen EInheit 

Die Generalversammlung, 

nach Behond1ung des Berichts des Generalsektetllrs vom 
7. Oktober 1994 aber die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Binheit11l 

, 

unter Hinweis auf das Altkommen vom 15. November 1965 
aber die zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der nfrikanischen Binheit in der aktuaIi
sierijm, am 9. Oktober 1990 von den GenetaIsekretlI der 
beiden Organisationen unterzeichneten Fassung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ilber die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afriktmischen Einheit, 
insbesondere die Resolutionen 43/12 vom 25. Oktober 1988, 
43/27 vom 18. November 1988, 44117 vom 1. November 
1989,45/13 vom 7. November 1990, 46/20 vom 26. Novem
ber 1991, 471148 vom 18. Dezember 1992 und 48/25 vom 
29. November 1993, 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihren Resolutio
nen 46/20, 471148 und 48/25 unter anderem dem Generalse
kretär der Vereinten Nationen und den zustlIndigen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Nationen eindringlich 
nahegelegt bat, die Grilndnng einer nfrikanischen Wtrtschafts
gemeinschnft zu unterstiltzen, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen, Beschlilssen und 
Erklärungen, die der Ministerrat der Organisation der afrika
nischen Einheit auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Thnis 
abgehaltenen sechzigsten mdentllchen ThgungI1 und die Ver
sammlung der Staats- und Regierungschefs dieser Organisation 
auf ihrer vom 13. bis 15. Juni 1994 in Thnis abgebnltenen 
dreißigsten mdentllchen ThgunglJ. verabschiedet haben, 

in Anbetracht der wichtigen Erkillrung, die der Vertreter 
des amtierenden Vorsitzenden der Versammlung der Staats
und Regierungschefs der Organisation der nfrikanischen 
Einheit am 3. Oktober 1994 vor der Generalversamm1ung 
abgegeben hatlJ3

, 

eingedenk der Notwendigkeit einer fortgesetzten und 
engeren Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen und der Organisation der 
afriktmischen Einheit, insbesondere auf politischem, wirt-

ll. Al49f679.S1199411315; _ 0jJU:UtI R«ord3 olIM &cur/ty CouncI/, 
Fony.n/nlh Year, Supplement Jor October. November and December 1994. 1»_ S/1994J13IS. 

nt Al49/490. 
'" SIebe Al49/313, ADhang n. 
11' Siebe 0jJU:UtI R«ord3 olIM C1enoml Assembly. Fony-nImh-" 

P1enmy Meeting •• IS. SIIzuJJg, und Konigemlum. 



GenoraI .. , Sri"'mlnng-Neummd,lelZlgste T_ 

schaftlichem, sozialem, technischem, kulturellem und ad
ministrativem Gebiet. 

im Hinblick darauf, daß die Versammlung der Staats- und 
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit im 
Juni 1993 einen Mechanismus zur Verhütung, Bewältiwng 
und Beilegung von Konflikten in Afrika geschaffen hat", . 

sowie im Hinblick auf die Bemllhungen der Organisation 
der afrikanischen Einheit um die Förderung der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten in Afrika und der 
harmonischen Fortfilhrung des Demokratisierungsprozesses 
sowie auf die diesbezügliche Unterstlltzung und Hilfe seitens 
der Vereinlen Nationen, 

in großer Sorge darilber, daß die wirtschaftliche Lage in 
den meisten afrikanischen Ländern trotz der von ihnen zur Zeit 
durchgeführten Reformpolitik nach wie vor kritisch ist und daß 
die Gesundung und Entwicklung Afrikas durch den anhaltend 
niedrigen Stand der Rohstoffpreise, die schwere Schuldenlast 
und die mangelnden Fmanzierungsmöglichkeiten auch 
weilerhin ernstlich behindert wird. 

wissend um die derzeitigen Bemllhungen der Organisation 
der afrikanischen Einheit und ihrer Mitgliedstaale'l auf dem 
Gebiet der Wrrtschaftsinlegra!ion und insbesondere das 
Inkrafttreten des Vertrages zur Gründung der Afrikanischen 

. Wrrtschaftsgemeinschaft am 12. Mai 1994, 

sowie zutiefot besorgt über die ernsIe Situation der Flücht
linge und Vertriebenen in Afrika und die dringende Notwen
digkeit. den Flüchtlingen größere inleroationale Unterstützung 
zu gewähren und damit den afrikanischen Asylländern zu 
helfen. 

in Aner/amnung der Hilfe. die namentlich den Flücbtlingen, 
den Vertriebenen und den afrikanischen Asylländern von der 
internatiooalen Gemeinschaft bereits gewährt worden ist. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Geoeralsek:retärs 
über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinlen Nationen 
und der Organisation der afrikanischen Einheit und von seinen 
Bemllhungen um die Festigung dieser zusammenarbeit und die 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen; 

2. stellt mit Genugtuung fest. daß die Organisation der 
afrikanischen Einheit sich weiterhin und in zunehmendem Um
fang an der Arbeit der Vereinten Nationen und der Sonder
organisationen beteiligt und einen konstruktiven Beittag dazu 
leistet; 

3. fordert die Organe der Vereinten Nationen. ins
besondere den Sicherheitsrat und den Wrrtschafts- und 
Sozia1rat, aJif, die Organisation der afrikanischen Einheit auch 
weilerhin eng in ihre gesamte Afrika betreffende Tätigkeit mit 
einzubeziehen; 

4. spricht der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit ihre An
erkennung aus ffIr die Schaffung eines Mechanismus zur 
Verhütnng. Bewältigung und Beilegung von Konflikten in 
Afrika im Juni 1993 und lobt dessen FunkrionstUchtigkeit; 

5. spricht den Vereinten Nationen und der Organisation 
der afrikanischen Einheit Ihre Anerkennung aus ffIr ihre Zu
sammenarbeit bei der Beilegung von Konflikten in Afrika und 
unlerstreicht die Notwendigkeit einer Verbesserung und 

u. Siebe Al4SI322. Allbang ß, AHGIDecl. 3 (XXIX)JRev. 1. 

Stlirkung der bestehenden Modalitäten für den Informations
austausch und für Konsultationen, insbesondere auf dem Ge
biet der vorbeugenden Diplomatie. der friedenschaffenden 
Maßnahmen und der Friedenssicherungseinsätze; 

6. fordert die Vereinten Nationen aJif, ihre Bemllhungen 
zu koordinieren und mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit im Kontext der friedlichen Beilegung von Streitigkei
ten und der Wahrung des Weltfriedens und der inlernationalen 
Sicherheit in Afrika zusammenzuarbeiten, wie nach Kapi
tel VIII der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen; 

7. fordert die Vereinten Nationen nachdrlJcklich aJif, im 
Ra1unen der vorhanden Mittel der Organisation der afrika
nischen Einheit bei der Stlirkung ihrer Kapazität zur Kon
fliktbeiIegung bebi1flich zu sein, und ermutigt ihre Mitglied
staaten, ein Gleiches zu tun. insbesondere auf folgenden 
Gebieten: 

a) Schaffung eines Fröbwarnsystems; 

b) KonfliktverhUtung UIld -bewältigung und Beilegung 
von Streitigkeiten; 

c) Ausbildung von Bediensteten der Organisation der 
afrikanischen Einheit und von afrikanischen Friedenssoldaten; 

d) logiatische UnteIstiitzung; 

8. ermutigt die Mitgliedstaaten, zu erwägen. wie sie der 
Organisation der afrikanischen Einheit finanzielle UnterstiIt
zung bei ihren Aktivitäten zur Konfliktbeilegung gewähren 
können; 

9. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hi1fe, welche 
die Vereinten Nationen und ihre Organisationen den afrikani
schen Ländern im Ra1unen des Demokratisierungsprozesses 
gewähren; 

10. fordert die Vereinten Nationen nachdrlJcklich aJif, die 
Organisation der afrikanischen Einheit bei ihren Bemllhungen 
um die Herbeifllhrung eines friedlichen Übergangs zur 
Dell!0kratie in Afrika auch weiterhin zu unterstützen; 

11. fordert alle Mitgliedstsstell UIld alle regionalen und 
inlernationalen Organisationen. insbesondere diejenigen des 
Systems der Vereinten Nationen. sowie die nichtstsatlichen 
Organisationen nachdrlJcklich aJif, den Flüchtlingen und Ver
triebenen sowie den afrikanischen Asylländern die benötigte. 
zweckmäßige wirtschaftliche, finanzielle und technische Hi1fe 
zu gewähren und dabei die beunruhigenden diesbezüg1ichen 
Entwicklungen der jüngsten Zeit zu berücksichtigen; 

12. wllrdlgt die anhaltenden Bemllhungen der Organisa
tion der afrikanischen Einheit um die Förderung der multila
teralen Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen Staaten 
sowie deren Wrrtschaftsimegration und ersucht die Organisa
tionen der Vereinten Nationen, diese Bemilhnngen auch wei
lerhin zu UIllerStützen; 

13. betont. daß die von den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen gewährte wirtschaftliche. technische 
und entwicklUllgshezogene Hi1fe für Afrika fortgesetzt werden 
muß, und weist nachdrücklich ~ hin, daß diese Organisa
tionen Afrika auf diesem Gebiet zur Zeit Vorrang einräumen 
mllssen; 

14. fordert den Generalsekretär. die MitgliedstasteIl, die 
regiooalen und inlernatiooalen Organisationen. insbesondere 
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diejenigen des Systems der Vereinten Nationen, sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen nocluJriJcJdich atif, die 
Tlitigkeit der Afrr1canischen Wtrtschaftsgemei zu _ 
stfltzen und bei der Wtrtschaftsintegration und wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit in Afrika behilflich ZU sein; 

15. ersucht den Generalsekretllr, die Bemühungen des 
GeneralsekretliIs der Organisation der afrikanischen Einheit 

. um die Veranstaltung von sektoralen Thgungen in den Schwer
punkthereichen der Zusammenarbeit zu unterstützen, ins
besondere soweit die Thgungen vom Wtrtscbafts.. und 
Sozinlrat der Afrikanischen Wtrtschaftsgem.einschaft ver
anstaltet werden; 

16. ersucht die in Afrika tlItigen Organisationen des Sy
stems der Vereinten Nationen, in ibr Programm auf nationaler 
und regionaler Ebene Aktivitllten aufzunehmen, durch welche 
die regionale Zusammenarbeit in ibrem jeweiligen 
Tätigkeitsbereich verstärkt wird, und die Verwirklichung der 
Ziele des Vertrages zur Grilndung der Afrikanischen Wirt
schaftsgemeinschaft ZU erleichtem; . 

17. fordel1 die Organisationen der Vereinten Nationen atif, 
ihre regionalen Programme in Afrika stärker zu koordinieren, 
damit sie ineinandergreifen, und die Abstimmung ihrer 
Programme mit den Programmen der regionalen und suhregio
nalen afrikanischen Wtrtschaftsorganisatinen sicherzustellen; 

18. betont, wie wichtig und notwendig es ist, die Umset
zung der Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahrenll5 durch geeig
nete Maßnahmen sicherzustellen, insbesondere was die 
Ressourcenströme, die Schuldenerleichternng und die Diver
sifizierung der afrikanischen Volkswirtschaften betrifft; 

19. erlnnel1 an den von der Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Nationen erstellten und vom 
Generalsekretllr übermittelten Bericht über die Frage, ob es 
notwendig und durchführbar ist, einen Diversifizierungsfonds 
fiIr afrikanlsche Rohstoffe zu schaffenll6

; 

20. fordel1 den Generalsekretllr auf, in enger Abstimmung 
und Zusammenarbeit mit dem Generalsekretllr der Organisa
tion der afrikanischen Einheit vorzugehen, insbesondere soweit 
es um AnschlußmaßnaIunen an die Neue Agenda und deren 
wirksame Umsetzung geht; 

21. erlnnel1 an ihre Resolution 48/214 vom 23.lJemmber 
1993, worin sie den Generalsekretllr in Ziffer 10 bat, die 
Kapazität zu verstärken, über welche das der Sekretariats
Hauptabteilung fiIr grundsatzpolitische Koordiniernng und 
bestandflihige Entwicklung unterstehende Büro des Sunder
koordinators fiIr Afrika und die am wenigsten entwickelten 
Länder verfilgt, um die Maßnahmen zu verfolgen und zu 
fördern, mit denen das System der Vereinten Nationen und die 
intemationale Gemeinschaft auf die in der Neuen Agenda zum 
Ausdruck gebrachten Entwicklnngsanliegen Afrikas eingehen; 

22. biUlgt die zwischen den OrganisatIonen des Systems 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit erzielte Einigung über die Einberufung eines Treffens 
zwischen den Sekretariaten der beiden Organisationen, das 
1995 in Addis Abeba abgehalten werden soll, um über die 
Fortschritte bei der Verwirklichung der im September 1993 

." Resolnllon 461151, Anlage, _ n. 
116 A148133S und Add.1 und 2. 

vereinbarten Vorschlilge und Empfehlungen betreffend die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen in den 
Jahren 1994-1995 Bilanz zu ziehen und neue wirksame 
gemeinsame Maßnahmen zu beschließen; 

23. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen atif, an ihrem jeweiligen Amtssitz und bei ihren regionalen 
Feldioinslltzen die wirksame, gerechte und ausgewogene 
Vertretung Afrikas in den herausgehobenen und tlIbrenden 
Positionen sicherzustellen; 

24. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß das Informatiunssystem der Vereinten Nationen 
auch künftig Informationen verbreitet, um die Öffentlichkeit 
in stärkerem Maße über die sozinIen und wirtschaftlichen 
Probleme, die Erfolge und die Bedürfnisse der afrikanischen 
Staaten und ihrer regionalen und subregionaleu Institutionen 
aufznkUiren; 

25. ersucht den Generalsekretllr m4Jerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung über die Durch
führung dieser Resolution und über die Entwicklung der 
Zusammenarbeit zwischen der OrganisatIon der afrikanischen 
Einlieit und den Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen Bericht zu erstatten. 

89. plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/65, BerIcht der Jntemationalen Atomenergle-Orga
nIsation 

Die Gimeralve1'Sll11ll1lbmg, 

noch Eingang des Berichts der Internationalen Atom
~Organisation an die Generalversammlung fiIr das Jahr 
1993117, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirektors 
der Intemationalen Atomenergie-Organisation vom 
17. Oktober 1994118, der zusiitzliche Informationen über die 
wichtigsten Aspekte der Tlitigkeit der Organisation im Jahr 
1994 enthält, 

In Anerkenmmg der Bedentung der Arbeit der Organisation, 
die darin besteht, die Anwendung der Kernenergie fiIr friedli
che Zwecke weiter zu fI!rdern, wie in ihrer Satzung vorgesehen 
und im Einklang mit dem unverllußerlichen Recht der 
V~ des Vertrages über die Nlcbtverbreitung von 
KernwaffenuO und anderer einschlägiger, völkerrechtlich 
verbindlicher ÜbereinkiInfte, die mit der Organisation ent
sprecbendeKernmaterialüberwacbungsa\1kommen geschlossen 
haben, um ohne Diskriminierung und in Obereinstiimnung mit 
den Artikeln I und 11 des Vertrages, anderer einschlägiger 
Artikel und mit dem Ziel und den Zwecken des Vertrages die 
Forschung, Erzeugung und Nutzung von Kernenergie fiIr 
friedliche Zwecke voranzutreiben, 

.11 1ntema1I0!IIlW AIomonetgie-OJgSldioo, TIuJ Antuud J/epDrl for 1993 
(ÖSIeJrelcb, Juli 1994) (GC(XXXV1II)f2 und Kort.I); den MI1gJIedem der 
Clenendversamm1 durch ..... MItIlIIlung dlls OeremJsekroUlrs (Al49/'N1 
und Korr.1)_ 

118 S_ QffIdaI Records ojths GentmllA.r3emb/y, Forty-_ Ses.rlon, 
PImuuy Meetings, 33. Sl1zuog, und Korrigendum. 
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Bowle anerkennend. daß die Entwicklungsländer einen 
besonderen Bedarf an technischer Unterstfltzung seitens der 
Organisation haben, damit sie aus der Anwendung der Kern

. technlk fIlr friedliche Zwecke sowie aus dem Beitrag der 
Kernenergie zu ihrer wirtschaftIichen Entwicklung wirklichen 
Nutzen ziehen können. 

im Bewqßtsein der wichtigen Arbeit, die die Organisation 
durch die Anwendung der die KernmateriaJüberwachung 
betreffenden Bestimmungen des Vertrages über die Nichtver
breitung von Kernwaffen und anderer. auf ähnliche Ziele 
gerichteter internationaler Verträge. Übereinkönfte und 
Abkommen sowie dadurch leistet, daß sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dafIlr sorgt, daß die von ihr oder auf ihr 
Ersuchen beziehungsweise unter ihrer Überwachung oder 
Kontrolle gewährte Hilfe im Einklang mit Artikel n ihrer 
Satzung nicht zur Förderung militärischer Zwecke benutzt 
wird, 

ferner in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die 
Organisation in Fragen der Kernenergie. der Anwendung 
kemtechnischer Methoden und Verfahren. der nuklearen 
Sicherheit, des Strahlenschutzes und der Behandlung radioakti
ver Abflille leistet, insbesondere auch ihrer Arbeit zur Untel'
stIItzung der Entwicklungsländer auf allen diesen Gebieten. 

unter erneuter Betonung der Notwendigkeit strengster 
Sicherheitsnormen bei der Planung und beim Betrieb kemtech
nischer An1sgen. damit die Risiken fI1r Leben, Gesundheit und 
Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

der Erklärung des Generaldirektors entnehmend. daß die 
Organisation nunmehr in der Lage ist, ihren Plan fI1r die lan
fende Überwachung und Verifikation in Irak durchzufllhren, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen GOV/2711 vom 
21. MlIrz 1994 und GOV12742 vom 10. Juni 1994 des Gon
verneursrats und GC(XXXVllI)IRES16 der GeneraJkonferenz 
der Organisation vom 23. September 1994'''' im Zusammen
hang mit der Durchfllhrung des Abkommens zwischen der 
Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation über die Anwen
dung der Kernmaterialüberwachung im Zusammenhang mit 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen'21 
sowie von den Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 31. März, 30. Mai und 4. November 1994122; mit dem 
Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis darI!ber. daß die Demokrati
sche Volksrepublik Korea ihren Verpflichtungen in bezug auf 
die Kernmaterialüberwachung nicht nachgekommen ist; und 
alle Bemühungen unterstfltzend. so auch die 1aufenden 
bilateralen Gespräche. die zur vollstlindigen ErffI1lung des 
Abkommens über die Kernmaterialüberwachung durch die 
Demokratische Volksrepublik beitragen können. 

eingedenk der Resolutionen GC(XXXVIII)IRESI6 über 
Maßnahmen zur Lösung von internationalen Problemen im 
Zusammenhang mit der Behandlung von radioaktiven Ab
flIIlen, GC{XXXVIII)IRESn Ober einen Plan fIlr eine wirt
schaftliche 1i:inkwasserherstellung, GC(XXXVIIl)IRES üher 

die Sllirkung der TlItigkeiten der Organisation auf dem Gebiet 
der technischen 7nsammenarbeit, GC(XXXVIII)IRESI0 
Ober die Erböhung der Bffektivitllt und die Verbesserung 
der Effizienz des Kernmaterialüherwachungssystems, 
GC(XXXVIII)IRESI15 Ober MaßnaJnnen gegen den un
erlaubten Handel mit KernmateriaJ, GC(XXXVIII)IRES16 
Ober die Durchführung des Abkommens zwischen der Organi
sation und der Demokratischen Vo1ksrepublik Korea Ober die 
Anwendung der KernmateriaJlIbachungimZusammenhang 
mit dem Vertrag Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen, 
GC(XXXVlll)JRESJ17 üher eine kemwaffenfreie Zone in 
Afrika, GC(XXXVIII)IRES19 Ober die Durchführung der 
Resolutionen des Sicherheltsrats 687 (1991). 707 (1991) und 
715 (1991) zu Irak und GC(XXXVII1)IRESl üher die 
Anwendung der KernmateriaJüberwachung der Organisation 
im Nahen Osten. die von der GeneraJkonferenz der Organisa
tion auf ihrer achtunddreißigsten onIentlichen Thgung am 
23. September 1994 verabschiedet wurden''''. 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 
GC(XXXVlIl)IRESI14 üher die Änderung von Artikel VI der 
Satzung belieffend die Zusammensetzung des Gouverneursrats 
der Organisation''''. 

mir GenugfUUIIg Ober die Resolution GC(XXXVIII)I 
RESIl8 der Generalkonferenz der Organisation. in der 
SOdafrika eingeladen wurde, seine Mitwirkunf,. an allen 
Tiitigkeiten der Organisation wiederaufzunebmen • 

im Hinblick auf die am 17. Juni 1994 erfolgte Verabschie
dung des Obereinkommens über nukleare Sicherheit und 
dessen AufleFg zur Unterzeichnung am Sitz der Organisa
tion in Wien' • 

1. nimmt Kennfnis von dem Bericht der Internationalen 
Atomenergie-Organisaton; 

2. bekriiftlgf ihr w,rrrauen in die Rolle der Organisation 
bei der Anwendung der Kernenergie fIlr friedliche Zwecke; 

3. forden alle Staaten nachdrUckllch azif, sich bei der 
satzungsgemliBen Arbeit der Organisation. bei der Förderung 
der Nutzung der Kernenergie und der Anwendung der er
forderlichen Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Si
cherheit von kerntechnischen An1sgen und zur möglichst 
weitgehenden Verminderung von Risiken fIlr Leben, Gesund
heit und Umwelt, beim Ausbau der technischen Hilfe und Zu
sammenarbeit zugunsten der Entwicklungs1änder und bei der 
Gewllhrleistung der Effektivität und Effizienz des Kernmateri
alOberwachungssystems der Organisation um eine wirksame 
und harmonische internationale Zusammenarbeit zu bemühen; 

4. begrlifJt die von der Organisation getroffenen :Maß.. 
nahmen und BeschiOsae zur Sllirkung ihres Kernmaterial
üherwachungssystems; 

5. begrlifJr flI4IIerdem die von der Organisation getroffe
nen Maßnahmen und BeschiOsae zum Ausbau ihrer Aktivitäten 
der technischen Hi1fe und Zusammenarbeit; 

6. wilniJgt die unparteilichen Bemühungen des GeneraJ
direktors und des Sekretariats der Organisation um die 
Durchführung des zwischen der Organisation und der Demo
kratischen Volksrepublik Korea nach wie vor in Kraft befind1i
chen KernmateriaJOberwachungsabkommens und fordert die 

'" ln!ema!Ionale~on, 1NFCIRC/449. 



Demokratische Volksrepublik Korea nachdrOcklich auf, mit 
der OrganisatIon bei der vollstllndlgen Durchfllhrung des 
KemmateriaIliberwachungsabkommens ohne weitere Verzöge
rungen ZUS8JDmenzuarbeiten und der OrganisatIon Zugang zu 
aIleu für die KernmateriaUlberwachung maßgeblicheu Infor

. mationen und Orten zu gewähren; 

7. w/lnlIgt tllf!JenIem die energischen Anstrengungen, die 
der GeueraldIrektor der Organisation und seine Mitarbeiter im 
Hinblick auf die Durchfllhrung der Resolutionen des Si
cherheitsrats 687 (1991) vom 3. April, 700 (1991) vom 
15. August und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 unternom
men haben, und betont, daß Irak seine Zusammenarbeit mit der 
OrganisatIon fortsetzen muß, damit die vollstllndlge Durch
fDhrung der einschIligigen Resolutionen des Sicherheitsrats auf 
lange Sicht sichergestellt ist; 

8. forden aIle Staaten mif, aIles zu tun, um deu un
erlaubten Handel utit Kerumaterial zu unterbinden, und 
begrOßt die Initiativeu, die die OrganisatIon ergriffen hat, um 
die dlesbez!Iglicheu internationalen KoopetationsbemOhungen 
zu verstärken; 

9. appellien an alle Staaten, Ver1ragsstaaten des Überein
kommens über uukleare Sicherheit zu werden; 

10. ersucht deu GeueraIsekretii, dem Generaldirektor der 
Organisation das Protokoll der neunundvieIzigsten Thgung der 
Generalvers8!Dmlung zu übermitteln, soweit es sich auf die 
Tätigkeit der OrganisatIon bezieht. 

90. PlenorsIIvmg 
15. Dezember 1994 

49187. DIe SltoatiOD Im Nahen Osten 

A 

JBRUSALEM 

Die Generalversammlung, 
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/120 E vom 

10. Dezember 1981, 37/123 C vom 16. Dezember 1982, 
381180 C vom 19. Dezember 1983,39/146 C vom 14. Dezem
ber 1984,401168 C vom 16. Dezember 1985,411162 C vom 
4. Dezember 1986, 421209 D vom 11. Dezember 1987, 43/54 
C vom 6. Dezember 1988, 44/40 C vom 4. Dezember 1989, 
45183 C vom 13. Dezember 1990,46182 B vom 16. Dezember 
1991,47163 B vom 11. Dezember 1992 und 48159 A vom 
14. Dezember 1993, in deuen sie festgestellt hat, daß alle 
Gesetzgebungs- und VerwaltungsmaBnahmen der Besatzungs
macht Israel, die den Charakter und den Status der Heiligen 
Stadt lernsa1em geändert haben oder lindern sollten, ins
besondere das sogenannte "Grundgesetz" über lernsa1em und 
die ErkUlrung Jerusa1ems zur Hauptstadt von Israel, null und 
nichtig sind und unverzl1glich rllckgllngjg gemacht werden 
mllssen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 478 (1980) des 
Sicherheitsrats vom 20. August 1980, in der der Rat unter 
anderem beschlossen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuer
kennen, und diejenigen Staaten, die diplomatische Ver
tretungen in lerusalem eingerichter haben, aufgefordert hat, 
diese Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen, 

ruu:h Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs vom 
20. Oktober 19941:14, 

". AJ49/SS6. 

4!1 

1. stellt fest, daß Israe1s Beschluß, die Heilige Stadt 
Jernsa1em seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und 
nichtig ist und keinerlei Gilltigkelt besitzt; 

2. mlfJbillJgt die von einigen Staaten unter Vemtoß gegen 
die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats durchgefiJhrte 
Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen nach lerusalem 
und ihre Weigernng, der genannten Resolution Folge zu lei
sten; 

3. forden diese Staaten erneut mif, sich in Übereinstim
mung mit der Charta der Vereinten Nationen an die einschli
gigen Resolutionen der Vweiaten Nationen zu halten; 

4. ersucht deu GeueraIsekretii, der Generalversammbmg 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

B 

DER SYRISCHB GaLAN 

DIe Generalversammlung, 

91. Ple1uusttzung 
16. Dezember 1994 

ruu:h Behandlung des Punktes "Die Situation im Nabeu 
Osten", 

KeMlnis tuJhmend von dem Bericht des Generalsekretllrs 
vom 20. Oktober 1994"4, 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 

in Bekriiftigung des Grundprinzips der Unzu1lIssigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

erneut bekriqtlgend, daß das Genfer Abkommen vom 
12. A~ 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten auf deu besel.teu syrischen GoIan Anwendung findet, 

tutIefst besorgt darüber, daß sich Israel unter Vemtoß gegen 
die einschIligigen Resolutionen des Sicherheitsrata und der 
Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Besatzung 
stehenden syrischen Galan zurllckgezogen hat, 

TfIlt Befriedigung über die Veranstaltung der Friedens
konferenz über deu Nahen Osten in Madrid auf der Grundlage 
der Resolutionen des Sicherheitsrata 242 (1967) vom 
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, in 
der Hoffnung, daß bei deu Verbandlungen mit Syrien und 
Libanon betrllchtllche konkrete Fortschritte im Hinblick auf 
die HerbeifOhrung eines gerechten, umfassenden und dau
erhaften Friedens in der Region wzielt werden, 

1. erldllrt, daß Israel die Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats bislang nicht befolgt bat; 

2. erklllrt tlI!fJerdem, daß der Beschluß der Knesset vom 
11. November 1991 über die Annexion des besetzten syrischen 
Galan einen schweren Verstoß gegen die Resolutinn 497 
(1981) des Sichwheits.tats darstellt und daher null und nichtig 
ist und keinwlei GOltigkeit besitzt, und fordert Israel auf, ihn 
rilckgllngig zu machen; 

'" V_ NIIIIomm, 7hmty Serles. Vol. 75. Nt. 973. 
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3. bekrliftigt Ihre Feststellung, daß alle einschlägigen 
Bestimmungen der Kri~nung in der Anlage zum Haager 
Abkommen von 1907 sowie des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Scbutze von Zivilpersonen in Kriegs

> zeiten nach wie vor auf das seit 1967 von Israel besetzte 
syrische Hoheitsgebiet Anwendung finden, und fordert alle 
Verttagsparteien dieser Obereinkilnfte auf, ihre Verpflichtun
gen aus diesen ÜbereinkiInften unter allen Umständen ein
zuhalten beziehungsweise deren Einhaltung sicherzustellen; 

4. stellt erneut fest, daß die andauernde Besetzung des 
syrischen Galan und dessen De-facto..Annexion ein Hindernis 
auf dem Wege zur HerbeifOhrung eines gerechten, umfassen
den und dauerhaften Friedens in der Region darstellen; 

5. verlangt erneut, daß sich Israel in Durchfilhrung der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem 
gesamten besetzten syrischen Galan zurückzieht; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm1ung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

91. Plenars/lvmg 
16. Dezember 1994 

49188. Frledensprozeß Im Nahen Osten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweu auf ihre Resolution 48/58 vom 14. Dezember 
>1993 und die Resolution 1994/29 des Wirtschafts- und 
Sozia1rats vom 27. Juli 1994, 

betonend, daß die Herbeifilbrung einer nmfassenden, ge
rechten und dauerhaften Regelung des Nahostkonflikts maß
geblich zur Festigung des Weltfriedens und der intemationaIen 
Sicherheit beitragen wird, 

unter HinweU auf die Abhaltung der Friedenskonferenz 
l1ber den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf der 
Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 und die anschließenden bilateralen Verhandlungen sowie 
die Thgungen der molti1atera1en Arbeitsgruppen und erfreut 
über die breite internationale Unterstützung für den Friedens
prozeß, 

feststellend, daß die Vereinten Nationen an der Tätigkeit 
der molti1atera1en Arbeitsgruppen auch weiterhin voll und 
positiv als extraregiooaIer Thilnehmer mitwirken, 

eingedenk der von der Regierung des Staates Istael und der 
PaIästioensischen Befreiungsorganisation am 13. September 
1993 in Washington unterzeichneten Gnmdsatzerklärun~11ber 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung und 
des danach am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichneten Ab
kommens über den Gaza-S1reifen und das Gebiet von Jericho" 
sowie ihrer Vereinbarung vom 29. August 1994 über die 
vorbereitende Übertraguiig von Befugnissen und Verant
wortlichkeiten, 

sowie eingedenk des am 14. September 1993 in Washingtun 
unterzeichneten Abkommens zwischen Israel und Jotdanien 

'" SIehe C8rnogIe __ for _ -. The HtIgue 

Conventions and DfJc/amtIons of 1899 and 19f1l (New Ymk, 0xf0nI 
UDivemity ~ 1915). 

über eine gemeinsame 'Thgesordmmg, der am 25. Juli 1994 
von Jotdanien und Israel unterzeichneten BrkllIrung von 
Wasbiogton127 und des Jordanisch-Israelischen Friedensver
trags vom 26. Oktober 1994, 

mit Genugtuung über die Erklärung des vom 30. Oktober 
bis 1. November 1994 in Casahlanca ahgehaItenen Wirt
schaftsgipfels für den Nahen Osten und Nordafrika128

, 

1. begrl4fJt den in Madrid begunnenen Friedensprozeß 
und unterstützt die danach eingeleiteten bllateralen Verhand
lungen; 

2. betont die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen 
Osten; 

3. bekundet Ihre uneingeschrilnkte Unte:rstfJt1.ung für die 
bisherigen Fortschritte im Friedensprozeß, insbesondere die 
von der Regierung des Staates Istael und der Pallistinensiscben 
Befreiuagsorganisation unterzeichnete Clrundsatzerkllg 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung. 
das danach von der Regierung des Staates Israel und der 
PalIIstinensischen Befreiungsorganisation, der VdilleteJm des 
palfistinensiscben Volkes, unterzeichnete Abkommen über den 
Gaza-Streifen und das Gebiet von Jericho, ihre Vereinbarung 
vom 29. Angust 199411ber die vorbereitende Übertragung von 
Befugaisaen und Verantwortlichkeiten und das Abkommen 
zwischen Israel und Jordanien über eine gemeinsame Thges
ordnung, die von Jotdanien und Israel am 25. Juli 1994 
unterzeiehnete Erklärung von Wasbington und den jordanisch
israelischen Friedensvertrag vom 26. Oktober 1994, die 
wichtigen Schritte auf dem Wege zu einem umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten darstellen, 
und fordert alle Parteien nachdtl1ck1ich zur Umsetzung der 
getroffenen Vereinbarungen auf; 

4. betont die Notwendigkeit, bei den anderen 'Thil
verhandlungen der arabisch-israelischen Verhandlungen im 
Rahmen des Friedensprozess rasche Fortschritte zu erzielen; 

5. begrl4fJt die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in 
Washington ahgehaltenen Konferenz zur UntersHltzllng des 
Friedens im Nahen Osten, namentlich die Einsetzung des Ad
hoc-Verbindungsausschusses und die anschließende Arbeit der =::e::t:' der Weltbank, begrüßt außerdem die vom 

vorgenommene Ernennuag des 
"Sonderkoordin der Vereinten Nationen in den besetzten 
Gebieten" und fordert die Mitgliedstaaten nachdrilcldich auf, 
dem paJllstinensischen Volk wilhre.nd der Übergangszeit rasch 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu gewilbren; 

6. forden alle Mitgliedstsaten at.if, den Parteien in der 
Region wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu 
gewllhren und den Friedensprozeß zu unterstl1tzen; 

7. ur der A14tfassung, daß die Vereinten Nationen durch 
eine aktive Mitwirkung am Friedensprozeß im Nahen Osten 
und durch die Unterstl1tzung der Verwirklichung der Gnmd
satzerklärung einen positiven Beitrag leisten können; 

'" Al49ßOO.S/19941939, Anhang; siehe 0jfIcIal RßctmIs oftIuJ Security 
Cound/, Forty-1IinIh r ...... SuppIement/o,July. AusustandSeptanlJe 1994, 
l»Immont SlI9941939. 

'" Al49/645, AIIIIang. 



ß. Res"J"tLdlen olme 'OLm weJsuug an einen H .. iiP''' S4'1118 51 

8. btifiJrwortet die regionale Entwicklung und Zusam
~~~~~~E~~~~~ 
von Madrid bereits mit ~ Arbeit begonnen wurde. 

91. PlenarsItvmg 
16. Dezember 1994 

49189. Verwirklichung der ErkIIInmg iiber die GewIIh
nmg der UDBI>bI!ngIgkeIt. an koloDlale LiInder und 
VIIIker 

Die GeneralversCl1ll11llung, 

. 1/IlCh Pr4fung des Berichts des Sonderausschusses fIIr ~ 
Stand ~ Verwirklichung ~ Erklärung über die Gewllhrung 
~ Unabhängigkeit an koloniale Län~ und Vößrer12", 

unter Hinweis ~ ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. JJezember 1960 mit ~ Erklärung Ober die Gewllhrung ~ 
Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer sowie ~ alle 
ihre danach verabschi~ Resolution~ betreffend die Ver
wirklichung ~ Erklärung, zuletzt Resolution 48152 vom 
10. Dezember 1993, und die einschillgigen Resoluti~ des 
Sicherheitsrats, 

in Anerkennung dessen, daß die restlose Beseitisung des 
Kolonialismus eine ~ Prioritäten ~ Vereinten Nation~ fIIr 
die 1990 bego=e Dekade ist, 

sich zutiefst ~ Notw~di~t, rasch Maßnahmen 
zur Beseitigung ~ l~ des ~lonialismus bis 
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 vom 
22. November 1988 gefordert, 

von neuem ihn;r tJberzeugung Ausdruck verk/hend, daß es 
notwendig ist, ~ Kolonialismus zu beseitigen, und daß es 
ebenso erforderlich ist, die Rassendiskriminierullg und 
Verletzungen ~ grundlep~n Mensch~hte vo1lstlindig 
und restlos zu beseitigen, 

mit GenugtuUlig darflber, daß Palan am 1. Oktober 1994 
die Unabhängigkeit erlangt hat, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem, WIIlI der Son
deransschuß E Hinblick auf die wirksame und vo1lstlindige 
Verwirklichung ~ Erklärung und die DurchfDhnmg ~ 
an~ einschlägig~ Resolutio~ ~ Vereinten Nationen 
zur Entko1onialisierung bereits geleistet hat, 

betonend, wie wichtig es ist, daß sich die Verwaltungs
mächte an ~ Arbeit des Sonderausschusses beteiligen, 

sowie mit Genugtuung Kenntnis nehmend von ~ Mitarbeit 
und aktiv~ Beteiligung einiger Verwaltungsmächte an ~ 
Arbeit des Sonderausschusses sowie von ihrer fortbesteh~ 
Bereitschaft, in ~ unter ihrer Verwaltung steh~ Gebieten 
Besuchsdelegatio~ ~ Vereinten Nation~ zu empfang~, 

mit Besorgnis feststellend, daß sich die Nich1betei1igung 
bestimmter Verwaltungsmächte negativ ~ die Arbeit des 
Sonderausschusses ausgewirkt hat, da ihm dadurch eine 
wichtige Informationsquelle über die unter ihrer Verwaltung 
stehendoo Gebiete vorenthalten wurde, 

sich bewqfJt, daß die vor kurzem unabhängig gewo~~ 
und die kurz vor ~ Unabhängigkeit ste~~n Staaten ~ 

... 0ßIde/Jes PraIokDll tkr GeneraIversmnmIg, Netl1III1IdvIm:Igsts 
Tasung, BeIIose 23 (A/49123). 

wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf ~ 
Gebieten drinpd die Hi1fe ~ Vereinten N~ und ihres 
systimJs von Orgsnisation~ ~ötigen, 

sowie sich bewqfJt, daß die verblei~den Gebiete ohne 
Selbstregierung, darunter insbeson~ die kleinen Insel
gebiete, ~ wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie ~ 
an~ Gebieten dringend die Hi1fe ~ Vereinten Natio~ 
und ihres Systems von OrgsniS8tio~ ~ötigen, 

1. bela4fIlgt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle ancfe. 
= . Resolutio~ zur Entkolonialisierung, namentlich ihre 
Resolution 43/47, in ~ sie die 1990 beg~e Dekade zur 
Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus 
erk1lirt hat, und fordert die Verwaltungsmächte gemBß diesen 
Resolution~ ~, alles Erforderliche zu tun, um ~ Völkern 
~ hetreffe~n Gebiete die möglichst baldige uneinge
schränkte Wahrnehmung ihres Rechts ~ Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit zu ermöglichen; 

2. stellt abermals fest, daß das Fortbestehen des ~lonia
Iismus in jedweder Erscheinungsform - einschließlich Rassis
mus und wirtschaftlicher Ausbeutlmg - mit ~ Charta ~ 
Vereinten Nati~, ~ Allgemeinen Erklärung ~ Men
sch~hte13O und ~ Erklärung über die Gewllhrung ~ 
Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer unvereinbar 
ist; 

3. bekriijligt ihn; Entschlossenheit, auch künftig aIIes zu 
tun, . was fIIr eine vo1lstlindige und rasche Beseitigung des 
~loniaIismus und die gewissenhafte Einba1tung ~ ent
sprechenden Bestimmungen ~ Charta, ~ Erklärung Ober die 
Gewllhrung ~ Unabhängigkeit an koloniale ~ und 
Völlrer und ~ Allgemeinen Erklärung ~ M~henrechte 
durch alle Staaten erforderlich ist; 

4. bela4fIlgt abermals ihn; UnterstQlzung fIIr die Bestre
bung~ ~ unter ~lonialherrschaft steh~ Völker, ihr 
Recht ~ Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahrzu
~; 

5. billigt ~n Bericht des Sonderausschusses fIIr den 
Stand ~ Verwirklichung ~ Erkliirung über die Gewllhrung 
~ Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer Ober seine 
TIltigkeit E Jahre 1994, mit ~ Arbeitsprogramm fIIr 
1995131; 

6. fonJen alle Staaten, ins~ die Verwaltungs
mlIchte, sowie die ~rganisatio~ und an~ Organi
satio~ des Systems ~ Vereinten Nation~ mif, innerhalb 
ihres jeweilip Zuständigkeitsbereichs ~ Empfehlunp des 
Son~husses E Hinblick ~ die Verwirklichung ~ 
Erklärung und die DurchfDhnmg an~ einsch1llgiger 
Resol~ ~ Vereinten Natio~ Geltung zu verschaffen; 

7. fonJen die Verwaltungsmächte mif, sicherzustellen, 
daß keine Aktivität ausländischer wirtschaftlicher ~ 
sonstiger Interessen in ~ unter ihrer Verwaltung stehen~ 
Gebieten ohne Selbstregierung ein Hindernis fIIr die Wahr
nehmung des Rechts ~ Völlrer dieser Gebiete ~ Se1bst
bestimm1mg und Unabhängigkeit darstellt; 

8. fonJen die Verwa1tungsmächte .rdem mif, 
militlIrische Aktivitäten in ~ unter ihrer Verwaltung steh~
~n Gebieten einzustellen und in Befolgung ~ entspre-

". ResoIutIm! 217 A (lD). 
131 0ßIde/Jes ProtoIwIl tkr GeneraIversmnmI N~ 

Tagung, BeIIose 23 (A/49/2!), Kap. I, Absc1mIII J. 



G.llm.bOi"'''lIIhmg-N_.lmzlple~ 

chenden Resolutionen der Generalversammlung ihre 
Militärstiitzpunkte dort zu beseitigen, und richtet die dringliche 
Aufforderung an sie, diese Gebiete nicht in Angriffs- oder Ein
mischungshandlungen gegen andere Staaten hineinzuziehen; 

9. fordert alle Staaten IlIJChdriJcklich auf, den Völkern 
von Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwen:len 
in den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle 
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs

. mlIchte im Benehmen utit den Regierungen der unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gebiete Schritte unternehmen, um jede 
erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur SIfir
kung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch zu 
nehmen und effektiv zu nutzen; 

10. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin JIlICh ge
eigneten Mitteln zu suchen, um die unverztlgliche und voll
stlindige Verwirklichung der ErkIlirung zu erreichen, und in 
allen Gebieten, die ihr Recht auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit noch nicht wahrgenommen haben, alle von 
der Generalversammlung gebilligten Maßnahmen betreffend 
die Internationale Dekade zur Beseitignng des Kolonialismus 
durcbzufllhren, und dabei insbesondere 

a) konkrete Vorschläge für die Beseitignng der letzten 
Überreste des Kolonia1ismus auszuarbeiten und der General
versammlung auf ihrer flInfzigsten Thgung darUber Bericht zu 
erstatten; 

b) konkrete Vorschllige zu unterbreiten, die dem Si
cherheitsrat dabei helfen könnten, bei Entwicklungen in den 
Kolonialgebieten. die geeignet sind, den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit zu bedrohen, zweckdienliche Maß
nahmen aufgnmd der Charta zu erwägen; 

c) die Durchfilhrung der Resolution 1514 (XV) und 
anderer einschlägiger Resolutionen zur Entkolonia1isierung 
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen; 

tl) den kleinen Gebieten auch weiterhin besondere Auf
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regelmllßige 
Entsendung von Besuchsdelegationen, und der Generalver
sammlung Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeignet 
sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, 
ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahr
mnelnnen; 

e) alles Erfmderliche zu tun, um sich für die Erreichung 
der Ziele der Erkllirung und für die Durchfilhrung der ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen der welt
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch seitens 
der nationalen und internationalen Organisationen zu versi
chern; 

11. fordert die Verwaltungsml!chte auf, den Sonderaus
schuß bei der Wahrnehmung seines Auftrags auch kOnftig ZU 
unterstiltzen und Besuchsdelegationen in den Gebieten 
aubunehmen, damit sie sich Informationen aus erster Hand 
verschaffen und die Wflnsche und Bestrebungen der Ein
wohner in Erfahrung bringen können; 

12. fordert aqßerdem diejenigen Verwaltungsmllchte, die 
sich nicht an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligt haben, 

. auf, dies auf der Ausschußtagung 1995 zu tun; 

13. beschließt. daß der Sonderausschuß auf seiner Thgung 
1995 im Kontext der Begehung des flinfzjgsten Jahrestages der 

Vereinten Nationen eine Halbzeitflberprilfung des AktIons
p1nns der Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonia
lismus132 vornehmen wird; 

14. er.suchtden GeneraIsekretii die Sonderorganisatonen 
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, den Gebieten ohne Selbsttegierung auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten Hilfe 
zu gewIIhten und damit gegebenenfalls auch nach der Wahr· 
nehmung des Rechts dieser Gebiete auf Selbstbestimrmmg und 
Unabhängigkeit fortzufahren; 

15. er.sucht den GeneraIsekretii dem Sonderausschuß alle 
Einrichtungen und Dienste zur Verflignng zu atellen, die für 
die DurchfDhrung dieser Resolution sowie der anderen die 
Entkolonialisienmg be!ieffcnden Resolntionen und Bescblllsse 
der Generalversammlung und des Sonderanaschusses erfor
derlich sind. 

9 L PlenarsiI:omg 
16. Der,ember 1994 

49190. Verbreitung von lDformatlonen Ober cIfe Enßro!o. 
nIalIsIerung 

Die Generalversammlung, 

IlIJCh PrUfuns des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der ErklIirung 8ber 
die Gewährung der UnabbJingigkeit an kolonia1e Länder und 
Völker, dss die Verbteitong von Infonnationen 8ber die 
Entkolonia1isierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit 
8ber die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entkolonia1isierung betrlfft"'. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erkllirung 8ber die Gewährung der 
Unahh!!ngigkeit an kolonia1e Länder und Völker sowie auf die 
anderen Resolutionen und BeschlUsse der Vereinten Nationen 
zur Verbreitung von Informationen 8ber die Entko1onia1isie
rung. insbesondere die Resolution 48/53 der Generalversamm
lung vom 10. Dezember 1993. 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlich· 
keitsarbeit als Instrument zur Fönlerung der Zielsetzungen der 
Erklllrung sowie eingedenk der Rul1e, welche die Welt
öff'entlichkeit dabei spielt, die Völker der Kolonia1gebiete bei 
der Brringnng der Selbstbestimmung und Unabh!!ngigkelt 
wirkaam zu unterstlltzen, 

Im Bewt4fltseln der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Verbteitong von Informationen 8ber 
die ~onia1isierung. 

1. bl/Ugt dss im Bericht des Sonderausscbusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erkllirung Ober die Gewllhrung 
der Unabb!!ngigkeit an kolonia1e Länder und Völker entbaltene 
Kapitel be!ieffend die Verbteitung von Informationen 8ber die 
Entkolonialisierung und die AufklIirung der Öffentlichkeit 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entkolonia1isierung; 

2. hiIlt es filr wichtig. daß die Vereinten Nationen im 
Entkolonia1isierungsprozeß auch weiterhin eine aktive Rolle 
spielen und ihre Bemilhungen um eine miIglichst weite 

'" SlebeA/46I634IRev.l undKorr.1. 
". OjfIzIe/lea ProtokoU der Genemlvsnmnmltmg, N~ 
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Verbreitung von Informationen fIber die Entkolonialisierung 
intensivieren. mit dem Ziel. die internationale öffentliche 
Meinung noch stlIrker flIr die vollstllndige Entkolonialisierung 
bis zum Jahr 2000 zn mobilisieren; 

3. ersucht den Generalsekretär. unter BerlIcksichtigung 
der Anregungen des Sonderausschusses auch weiterhin durch 
konkrete Maßnahmen über alle ihm zur Verfilgung stehenden 
Medien, einschließJjch Presse, Rundfunk und Fernsehen, daflIr 

. zn sorgen, daß die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung kontinuierlich einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, und unter anderem 

a) im Benelni:ten mit dem Sonderausschuß auch weiterhin 
grundlegende Daten, Studien und Artikel über die Probleme 
der Entkolonialisierung sammeln. ausarbeiten und verbreiten 
zn lassen und insbesondere die Zeitschrift Objecttve: Justice 
(Ziel: Gerechtigkeit) sowie andere Publikationen. Sonder
artikel und Studien, so auch die Reihe Decoloniztltlon (Entko
lonialisierung). weiter zu veröffentllchen und mehr informa
tionen fIber alle Gebiete zu geben. mit denen sich der Sonder
ausschuß befaßt, indem er geeignetes Material zur weiteren 
Verbreitung durch Nachdrucke in verschiedenen Sprachen 
auswäblen liißt; 

b) sich bei der ErffIllung der vm:genannten Aufgaben um 
die uneingeschränkte Kooperation der Verwaltungsmächte zu 
bemühen; 

c) die auf die Entkolonialisiernng ausgerichteten Aktivi
täten aller Informationszentren der Vereinten Nationen zn 
verstärken; 

cl) durch regehnllßige Konsultationen und den Austausch 
von Informationen Arbeitsbeziehungen zu den entsprechenden 
regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen, ins
hesondere in Afrika, im Pazifik und in der Karibik, zu un
terhalten; 

e) sich im Benehmen mit den Informationszentren der 
Vereinten Nationen um die Unterstiltzung der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Informationsverbreitung über die 
Entkolonialisierung zu bemühen; 

f) auch kllnftig umfassende Pressemitteilungen über alle 
Sitzungen des Sonderausschusses und seiner Nebenorgane 
herausgeben zn lassen; 

g) daflIr zu sorgen. daß die zu diesem Zweck erforderli
chen Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung stehen; 

h) dem Sonderausschuß über die zur Durchfllhrung 
dieser Resolution ergriffenen MaßnaInnen zu berichten; 

4. ersucht alle Stnsten, insbesondere die Verwaltungs
milchte. sowie die Sonderorganisationen und dle anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
auch die besonders an der Entkolonialisierung interessierten 
nichtstaat1ichen Organisationen, in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits
bereichs die großange1egte Verbreitung der in Ziffer 2 genann
ten Informationen zn veranlassen beziehungsweise zn intensi
vieren; 

s. ersucht den Sonderausschuß, die DurchflJbrung dieser 
Resolution zu verfolgen und der Generalversamm1ung auf 
ihrer fflnfzigsten Tagung darüber Bericht zn erstatten. 

91. Plenarsttvmg 
16. Dezember 1994 

49/91. NamIbIa-FoD der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2248 (S-V) vom 19. Mai 
1967. mit der sie den Rat der Vereinten Nationen flIr Südwest
afrika als rechtmäßige Verwaltungsbehörde des Gebiets bis zu 
dessen Unabhängigkeit geschaffen hat"'. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2679 (XXV) vom 
9. Dezember 1970. mit der sie den Namibia-Funds der 
Vereinten Nationen eingerichtet hnt, sowie auf ihre Resolution 
3112 (XXVIII) vom 12. Dezember 1973. mit der sie den 
Namibia-Rat der Vereinten Nationen als 'Il:\"lIhRnder des 
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen eingesetzt hnt, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 8-18/1 vom 
23. April 1990. mit der sie die Republik Namibia in die 
Vereinten Nationen aufnahm, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/243 A vom 
11. September 1990. ia der sie die Auflösung des Nami
bis-Rats der Vereinten Nationen beschloß. nachdem dieser sein 
wichtiges Mandat ertlIllt hatte. dns ihm von der Generalver
sammlung in ihrer dns Gebiet betreffenden Resolution 2248 
(S-V) übertragen worden war. und ia der sie den General
sekretär 'ersuchte. im Benehmen mit der Regierung Namibias 
unverzllglich Vorkehrungen zn treffen, um die Üliergabe der 
Programme. Aktivitäten und VermÖgeDSWerte des Nami
bia-Rats der Vereinten Nationen an die Regierung NamtDias zn 
koordinieren, so auch der Archivsammlungen. die unter 
anderem die wichtigsten Resolutionen und Beschlllsae der 
Vereinten Nationen zur Namibiafrage und andere einschlligige 
Dokumente und den offiziellen Schriftverkehr sowie ins
besondere auch die Dokumente im 711sa!1!1Dßllbang mit der 
Durchfllhrung der Verordnung Nr. I zum Schutz der Datflrli
chen Ressourcen Namibias"" und im 7lJsammenhang mit dem 
Beitritt Namibias zn internationalen ÜbereiokiInften und seiner 
Vertretung in den Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen und in den zwischenstaatlichen Organisationen enthn1ten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 44/243 B vom 
11. September 1990. in der sie beschloß. daß der Nami
bia-Fonds der Vereinten Nationen seine Tlltigkeit fortsetzen 
wird. um den ordnungsgemäßen Abschluß aller zn diesem 
Zeitpunkt aus dem Fonds finanzierten und in An1age II zn der 
Resolution aufgefilbrten Programme und Aktivitäten sicher
znstelJen, und daß der Generalversammlung zu gegebener Zeit 
ein diesbezflglicher Bericht vorgelegt wird, und außerdem 
beschloß. daß das Namibia-lostitut der Vereinten Nationen iu 
Anbetracht dessen. daß es seinen Auftrag ertlIllt hnt, der darin 
hestand, im Rahmen seiner Zuständigkeiten den Freiheits
kampf der Namibier und die Errichtung eines unabhängigen 
Namibis fachlich zu unterstlltzen, und angesichts seiner akuten 
finanziellen Schwierigkeiten seine Arbeit am 30. September 
1990 einstellen soll. 

1. nimmt KennlnIs von dem Bericht des 'Ii'eubandaus
schusses flIr den Namibia-Fonds der Vereinten Nationen136

; 

.34 MIt Ibrer R.,.rnntfnn 2372 (XXII) vom 12. J!IIli 1968 __ die 
Geoera1........mung. daß SfldweslDfiikakllnftis den Namen "N_' ~ 
weIde, und boscb\oJI, doll Rat der V_ NBIionen ftIr Sfldweslafrika in 
"NamIbIa-Rat der V __ ' mnznbenennen 

'" 0jft1Je/1es ProtokoU der General1Iersammg. F/bifunddteiJlIg 
Tagung, &JlIag. 24 (AI35I24). Vo1. J, AnbaJJg D. 

'" Al49n82. 
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2. beschließt. daß der einzige Student, der noch aus dem 
Namibin-Fonds der Vereinten Nationen finanziert wird, aus 
verwa!tungstechnischen Griinden mit den erforderlichen 
Mitteln bis zum Abschluß seines Studiums im Jnhre 1996 in 
das von der Sekretnriats-Hauptabteilung Unterstiltzungs- und 
FiIhruogsdienst fIIr die Entwicklung verwaltete Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen fIIr das 
siIdliche Afrika übernommen wird; 

3. beschließt atfIIerdem, daß in Anbetracht der Beendi
gung der aus den drei Konten - dem Konto des Programms 
zum Aufbau der namibischen Nntion. dem Allgemeinen Konto 
und dem Konto des Namihin-Instituts der Vereinten Natio
nen - finanzierten Aktivitäten des Namibin-Fonds der Ver
einten Nationen diese drei Konten des Fonds geschlossen und 
ihre Vermögenswerte an die Regierung Namibias übergeben 
werden. dsmit sie fIIr den dafiIr vorgesehenen Zweck, nämlich 
die Ausbildung der Nandbier. verwendet werden; 

4. beschUeßt hiermitfemer die Auflösung des Treuhand
ausschusses fiIr den Namibin-Fonds der Vereinten Nationen. 
da dieser sein Mandat erfiIIlt hat. 

92. P/enarsItzung 
19. Dezember 1994 

49/137. Die SItuation In Zentralamerlka: Vertahnm zur 
Herbelfiihnmg eines tragfilhlgen und dauerhaften 
FrIedens sowie Forlsc:hrltte bei der Gestaltung 
einer Region des FrIedens, der FreIheIt, der Dem0-
kratie und der Entwicklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats und ihre eigenen Resolutionen. insbesondere die 
ResoIutionen 4711 18 vom 18. Dezember 1992 und 481161 vom 
20. Dezember 1993. in der sie anerkannt hat. daß sich der 
uneingeschrlinkten. Verwirklichung von Frieden. Freiheit, 
Demokratie und Entwicklung in Zentralamerika nach wie vor 
große Hindernisse in den Weg stellen und daß ein globaler 
Bezngsrahmen notwendig ist, der es der internationalen 
Gemeinschaft gestattet, die UnteIstiltzung der Bemühungen 
der zentralamerikanischen Regierungen in geeignete Bahnen 
zn lenken. und daß es wilnscbenswert wllre, die Unterstiltzung 
zn erhöhen, indem Mittel fIIr die Konsolidierung der gesetzte4 
Ziele bereitgestellt werden. dsmit die erzielten Fortschritte 
nicht infolge der begrenzten materiellen Möglichkeiten der 
Region geschmJUert oder zunichte gemacht werden. 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gilltigkeit der Ver
pflichtungen. welche die zentralamerikanischen Präsidenten 
am 7. August 1987 auf dem Esquipu1as-ll-Gipfeltreffen" 
sowie auf ihren späteren Gipfeltreffen. insbesondere auf dem 
vom '1:1. bis 29. Oktober 1993 in Guatemala-Stadt abgehalte
nen vierzehnten Gipfeltreffen. dem vom 18. bis 20. August 
1994 in Gukimo (Costa Rica) abgehaltenen filnfzehnten 
Gipfeltreffen". dem am 12. und 13. Oktober 1994 in Manngua 
abgehaltenen Zentra1amerikanisc Umweltgipfel fIIr eine 
bestsndfähige Entwicklung'" und der am 24. und 25. Oktober 
1994 in 'Thgucigalpa abgehaltenen Internationalen Konferenz 
über Frieden und Entwicklung in Zentralamerika'" eingegan
gen sind, auf dem ein Prioritätenrabmen fiIr die Ausarbeitung 
und Umsetzung einer neuen Strategie fiIr eine bestnndfähige 
Entwicklung festgelegt wurde. die politische. moralische, 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte mit ein
bezieht, 

im BewqfJtseln dessen. wie wichtig es ist, daß die An
strengungen der zentralamerikanischen Völker und Regierun
gen zur Konsolidierung eines trngftIhigen und dauerhaften 
Friedens in ZentmIamerika unte!StllIzt wenlen, und eingedenk 
dessen, daß das Zentralamerikanische Integrationssystem den 
institutionellen Rahmen fIIr die subregionale Integration 
darstellt, der es gestattet, die integrierte Entwicklung in einer 
wirksamen. geregelten und kohlirenten Weise zn fIIrdem, 

llbel7.eugt von den Hoffnungen. die die Völker Zentral
amerikas bewegen. Frieden, Aussöhnung. Entwicklung und 
soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. sowie von der Ver
pflichtung. ihre Meinungsverschiedenheiten mittels Dialog. 
Verhnndlung und Achtung der legitimen Interessen aller 
Staaten beizn1egen. entsprechend ihrer eigenen Entscheidung 
und ihrer eigenen historischen Erfahrungen unter gleichzeitiger 
voller Achtung der Grundsätze der Selbstbestimmung und der 
Nichtintervention. 

In Anerkennung der Wichtigkeit der Friedenssicherungsein
sätze, die aufgrund der Beschlüsse des Sicherheitsrats und mit 
UnterstlItzung des Generalsekretärs in Zentralamerika durch
gefilhrt worden sind, 

sowie In Anerkennung der Notwendigkeit einer Bewalmmg 
und WeiterllIbrung der dabei erzielten Ergebnisse durch neue 
und iunovative Initiativen. welche die in der Region herr
schenden neuen Gegebenheiten berIIcksichtigen. die einen 
neuen. auf einer integrierten Strategie fIIr eine bestnndfllhige 
Entwicklung in der Region aufbauenden Kms erfordern, 

In Bekr4ftigung der Überzeugung. daß es in ZenIralnmerikn 
keinen Frieden geben kann ohne bestandf!ihige EntwicIdung 
und Demokratie, die unnbdingbar sind fIIr die Umgestaltung 
der Region und die Verwirklichung der Hoffnung der zentral
amerikanischen Völker und Regierungen. daß Zentralamerika 
zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der bestnndf!lhigen Entwicklung wird, 

nachdrlJcklich hinweisend auf die Wichtigkeit der intemn
tionalen zusammenarbeit, was die Unterstiltzung der auf den 
jüngsten 1i'effen der zentralamerikanischen Präsidenten. 
insbesondere dem Zentralamerikanisn Umweltgipfel fIIr 
eine bestnndfähige Entwicklung und der Internationalen 
Konferenz über Frieden und Entwicklung in Zentralarnerika, 
vereinbarten integrierten Vorlage fIIr eine bestandfl!ldge 
Entwicklung angeht, 

betonend, daß es geboten ist, die Verpflichtungen in bezng 
auf die beschleunigte Schnffnng eines nenen Modells der 
regionalen Sicherheit in Zentralamerika einzuhalten. wie in 
dem Protokoll von 'Thgucigslpa vom 13. Dezember 1991137 

und in der Agenda und dem Programm fIIr konkrete Maß
nahmen zngunsten einer bestandf!ihigen Entwicklung vor
gesehen, die auf dem flinfzehnten 1i'effen der zentralamerika
nischen Prlisidenten in Gukimo verabschiedet wurden. 

etfn!ut über die Fortschritte, die bei den Friedensverhand
lungen erzielt worden sind, welche die Regierung Gnatemalas 
und die Unidad Revolucionaria Nacional Guntemaltecn mit 
Hilfe des Generalsekretärs und mit UnteIstiltzung der Gruppe 
der Freunde des guatemaltekischen Friedensprozesses (Kolunt
bien. Mexiko. Norwegen, Spanien, Venezuela und Vereinigte 

131 A!46/829-8/23310, AnhaDg lliö siehe 0jflcf0J Records ofthe Security 
Onmd/, FOTIy-s/xth Year, SUpp/mlemforOClDber, NovemberondDeamber 
1991, Do1mment 8/23310. 
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Staaten von Amerika) fUhren, sowie Ilber den Beitrag der 
VersammJung der Zivilgesellschaft und anderer Guatemalte
ken im Rahmen der Verfassung und der Friedensabkommen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48f267 vom 
19. September 1994. in der sie bescbloß, im Bink1ang mit den 
Empfehlungen des Generalsekretli die Mission der Vereinten 
Nationen zur Verifikation der Menschenrechte und der 
ErfIlDung der Vetpf1ichtungen des Umfassenden Ahkommens 
Ilber die Menschenrechte in Guntema1a zu schaffen, 

betonend. welche große Bedentung sie dem Ahschluß der 
Verltand1ungen. der raschen Beendigung des internen bewaff
neten Konflikts und der vollständigen Einhaltung der verein
barten Vetpflichtungen durch die beiden Parteien beimißt, 
alles Faktoren, die mit dazu beitragen werden. daß das Volk 
von Guntema1a die sozialen und wirtschaft1ichen Probleme, 
denen sich das Land gegenllbersieht, erfolgreich Ilberwindet, 

unter Berl1cksichtigung dessen. daß sich die !leiden 
Parteien. die Regierung Guatemalas und die Unidad Revolu
cionaria Nacional Guntema1teca, verpf1ichtet haben. die 
uneingeschränkte Ausilbung der Menschenrechte herbei
zufUhren und mittels Dialog und Verltandlung nach Frieden zu 
streben. 

mit Genugtuung Ilber die AbbaJtung freier und demokrati
scher Wahlen in m Salvador. die Fortschritte bei der ErfIlDung 
der noch ausstehenden Vetpf1ichtungen. die im Rahmen des 
Friedensabkommens eingegungen wurden. den von seinen 
Unterzeichnern inuner wieder zum Ausdruck gebrachten 
politischen Willen sowie die UntelsUilzWlg seitens der 
verschiedenen politischen Krlifte in m Salvador fDr die 
beschleunigte Ulsung wichtiger noch offener Fragen, was fDr 
die Förderung der Aussöhnung und die Wahrung und Konsoli
dierung des Friedens in m Salvador unabdingbar ist, 

sowie unter Berlk:ks/chtigung der Anstrengungen, welche 
die Regierung Nicatag1l8S unternimmt, um breites nationales 
Einvernehmen zu fOrdern, was der beste Weg zur Konsolidie
rung des Friedens, zur nationalen Aussöhnung. ZIll Demoktntie 
und zu OOofandflibiger Entwicklung bei sozialer Gerechtigkeit 
ist, 

mit Genugtuung die Verabschiedung der Resolution 49116 
vom 17. November 1994 mit dem Titel "Internationale Hilfe 
fDr die Nonna1isierung und den Wiederaufbau N'"tcalllgnas: 
Nachwirkungen des Krieges und der Natnrkatastrophen" 
begrijJlend. in der die im Falle von NicatagUII herrschenden 
außergewöhn1ichen Umstllnde anerkannt weIden. 

In der Erwl:lgrmg. daß die Konsolidierung des Friedens in 
N"roaragea ein Schlllsse1faktor im zentralamerikanhen Frie
densprozeB ist und daß es dringend geboten ist, daß die inlet
nationale Gemeinschaft und das System der Vereinten Natio
nen NicatagUII auch weiterhin die Untetstlltzung gewähren, die 
es benötigt, um die Nonna1isierung und den Wiederaufbau auf 
wirtschaft1ichem und sozialem Gebiet VOlllßZUbringen. damit 
die Demokratie gestärkt und die Nachwirkungen des Krieges 
und der jllngsten Natnrkatastrophen Ilberwunden weIden, 

sowie In Anerkennung des wertvollen und wirksamen 
Beitrags der Veteinten Nationen und verschiedener staatlicher 
und nichtstaatlicher Mechanismen zu dem Prozeß der Demo
kllItisierung. Befriedung und Entwicklung in Zentralamerika 
wie auch der Wichtigkeit, die im Hinblick auf die allmllhliche 
Umgesta1tung Zentllllamerikas in eine Region des Friedens. 
der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung sowohl dem 

politischen Dialog als auch der wirtschaft1ichen Zusammen
arbeit zukommt, die durch die Ministerkonferenz der Europäi
schen Union und der zentralamerikanisc Länder sowie 
durch die gemeinsame Initiative der Industrieliinder (Gruppe 
der Vierundzwanzig) und der Gruppe der kooperierenden 
Liinder (Gruppe der Drei)138 im Rahmen der Partnerschaft fDr 
Demokratie und Entwicklung in ZentraIamerika in Gang 
gesetzt wurden. 

eingedenk dessen, daß der durch die Internationale Konfe
renz Ilber zenttalamerikan FlOcht1inge eingeleitete ProzeB 
im Mai 1994 abgeschlossen wurde, daß das Entwicklungs
progmmm der Vereinten Nationen die Rolle der federfDbren
den Organisation übernommen hat, die zuvor vom Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fDr FlOcht1inge 
wahrgenommen wnrde, und daß das Mandat des Sonderp\ans 
fDr die wirtscbaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika'l 
abgelaufen ist, in dessen Rahmen das System der Vereinten 
Nationen wie auch die internationale Gemeinschaft und 
insbesondere die kooperierenden Länder den zentllllamerika
nischen Friedensprozeß untetstlltzt haben. 

in Anbetracht der Verpf1ichtungsetldlirung zugunsten der 
von Entwntzelung und von Konflikten und extremer Atmut 
betroffenen Bevlllkerungsgtappen. die im Rahmen der 
Konsolidierung des Friedens in Zentralamerika auf der letzten 
internationalen Thgung des Ausschusses fDr AnschluBmnB
nahmen an die Intetnationale Konferenz Ilber zentralamerika
nische FlOcht\inge am 29. Juni 1994 in Mexiko-Stadt ver
abschiedet wutde und in der die Regierungen der einberufen
den Staaten nachdrilcklich auf die Notwendigkeit hinwiesen, 
dem Beistaud fDr die entwntzelten Bevölkerungsgruppen 
Kontinuitllt zu verleihen, indem das Hauptgewicht nunmehr 
statt auf Nothilfeprogmmme auf StllItegien fDr eine bestund
flihige menschliche Entwicklung in del\ienigen Gebieten oder 
Bevölkerungsgruppen gelegt wird, denen die betreffenden 
Länder im Hinblick auf die Konsolidierung des Friedens und 
die Beseitigung der extremen Atmut Vorrang einräumen, 

In dem BewqfJtseIn, daß die zentralameriknnischen Länder 
die A11innz fDr die bestandfllhige Entwicklung ZentllIl
amerikas'" geschlossen haben, eine Initiative, die eine vielver
sprechende Phase der Neuausrichtung der regionalen Prioritä
ten einleitet, deten wirksame Umsetzung gtöBte Anstrengun
gen seitens der Regiernogen und der verschiedenen Sektoren 
det zentmlamerikanlhen Liinder sowie die Unterstfltnmg der 
internationalen Gemeinschaft erfordert, damit die tiefer 
liegenden strukturellen Ursachen der Krise in der Region 
überwunden werden, 

KenntnJs nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. Oktober 19941lber die Situation in Zentralamerika139

• 

mit tiefer GenugtUung die VelJ'f1ichtungen von Thgucigal
pa zu Frieden und Entwicklungl'" begr4ßend. die auf der 
Intetnationalen Konferenz Ilber Frieden und Entwicklung in 
Ze$l1amerika verabscbiedet wurden. 

1. wIlrdlgt die" Anstrengungen. welche die zentral
amerikanischen Völker und Regierungen im Hinblick auf die 

'" Die Gmppo der koopeden"'den Länder. die __ "Gmppo der 
Drei-t besteht aus KoInmbfen Mexiko und Venezuela. 

'" N49/489 und Kmr.1. 
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. Konsolidierung des Friedens unternehmen, indem sie die vernOnftigen Kräftegleichgewicht, dem Primat der zivilen 
ÜbereinkfInftci umsetzen, die auf den jllngsten Treffen der Macht, der Beseitigung der extremen Armut, der Förderung 
zentraIamerikanen Prflsidenten, insbesondere auf ihrem in einer bestandfIlhigen Entwicklung, dem Schutz der Umwelt 
GUJicimo (Costa Rica) abgehaltenen fllnb.ehnten Treffen, dem und der Beseitigung von Gewalt, Korruption, Thrrorismus und 
in Managua abgehaltenen Zentralamerikanischen Umweltgip- Drogen- und Waffeabundel aufbaut, eine Vetpflichtung, die 
fel fIIr eine hestandftlhige Entwicklung und der in Thgucigalpa auf dem fllnb.ehnten Treffen der zentraiamerikanischen 
abgehaltenen Internationalen Konferenz aber Frieden und Prflsidenten eingegangen wurde; 
Entwicklung in Zentralamerika, verabschiedet wurden, und 
ersucht den Genera1sekretär, die zentralamerikanischen 
Regierungen bei ihren Initiativen und Aktivitliten auch 
weiterhin nach Kräften zu unterstiltzen; 

2. unterstfltzt den Beschluß der zentralamerikanischen 
Prflsidenten, Zentralamerika zu einer Region des Friedens, der 
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung zu erklliren, wie 
in dem Protokoll von Tegucigaipa137 niedergelegt, und be
fürwortet die Initiativen, welche die zentralamerikanischen 
Länder im Rahmen der integrierten Strategie fIIr eine hestand
fähige Entwicklung und ausgehend von den jllngsten zentral
amerikanischen Treffen ergreifen, um diejenigen Regierungen 
zu stärken, die ihre Entwicklung auf Demokratie, Frieden, 
zusammenarbeit und der vollen Achtung der Menschenrechte 
aufbauen; 

3. verweist nachdrilcklich auf den in der Erklärung von 
GUJicimo141 enthaltenen und anf dem Umweltgipfel von 

. Managoa verabschiedeten Beschluß der zentralamerikanisc 
Präsidenten, durch welchen die als "Allianz fIIr eine bestand
fIlhige Entwicklung" bezeichnete nationale und regionale 
Strategie, eine umfassende zentralamerikanische Initiative anf 
politischem, moralischem, wirtschaftlichem, sozialem und 
ökologischem Gebiet, konkretisiert und in ein Sofortmaß.. 
nahmenprogramm umgesetzt wurde, durch das die zentral
amerikanischen Länder hoffen, mit Unterstlltzung der inter
nationalen Gemeinschaft fIIr andere Regionen zum Vorbild fIIr 
eine hestandfähige Entwicklung zu werden; 

4. begrf4Pt die Anstrengungen der zentralamerikanhen 
Länder, das WJrtschaftswachstom im Kontext der mensch
lichen Entwicklung zu fIIrdern, sowie die bei der Festigung der 
Demokratie und der Konsolidierung des Friedens in der 
Region erzielten Fortschritte, die durch die erfolgreichen fairen 
und transparenten Wahlvorgllnge in Costa Rica, m Salvador, 
Honduras und Panama hinreichend unter Beweis gestellt 
wurden; 

5. verweist IJIfßerdem nachdracklich auf das seit 
1. Februar 1993 bestehende Zentralamerikanische Integrations
system und das beim Sekretariat der Vereinten Nationen 
registrierte Protokoll von Thgucigalpa, gibt ihrer vollen 
Unterstlltzung Ausdruck fIIr die Anstrengungen, welche die 
Zentralamerikaner unter der politischen FOhrung ihrer PrII
sidenten unternehmen, um den Integrationsprozeß im Rahmen 
des Zentralamerikanischen Integrationssystems voranzutreiben 
und auszuweiten, und fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationalen Organisationen auf, mit Zentralamerika 
wirksam zusammenzuarbeiten, damit es die subregionale inte
gration nachhaltig fIIrdern und festigen und diese somit zu 
einem wirksamen Mechanismus zur HerbeifUhrung einer 
bestandftlhigen Entwicklung machen kann; 

6. erkllirt e17U!Ul, wie wichtig es ist, daß ein neues Modell 
der regionalen Sicherheit geschaffen wird, das auf einem 

• 41 Al49f34O..S1l994/994. Anhang; siebe 0jJlciaI Reco,ds ufthe lIecurlty 
CmmcU, Forty-nInIh y...,. Supp-fo, JuIy. August and September 1994. 
DoImment 811994/994. 

7. forden die internationale Gemeinschaft und das 
System der Vereinten Nationen auf, vermehrte toohnische und 
finanzielle Unterstlltzung fIIr die fachgerechte berufliche 
Ausbildung der Polizei in den zentralamerikanischen Ländem 
zu gewäbren, um den Bestsnd der demokratischen institutio
nen zu sichern; 

8". nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der UnteIzeich
nung des Rabmenabkommens aber die Wledenmfnabme des 
Verhandlungsprozesses zwischen der Regierung Gm""""'l •• 
und der Unidad Revolucionaria Nacinnal GnatemaitecaI42, des 
Umfassenden Abkommens t1ber die Menschenrechte und des 
Abkommens aber einen Zeitplan fIIr die Verhnndiungen t1ber 
einen tragflibigen und dauerhaften Frieden in GuntemaiaI4', des 
Abkommens aber die WIederansiedlung der durch den be
waffneten Konflikt entwurzelten Bevölkerungsgruppen und 
des Abkommens aber die Einsetzung der Kommission zur 
Klärung vergangener Menschenrechtsverletzungen und G&
walthandl~ die der guntemaltekischen Bevölkerung Leid 
zugefilgt hnben 44; 

9. anerkennt die :Redenhmg des Beschlusses der Regie
rung Guntemalas und der Unidad Revolucionatia Nacional 
Guntemalteca, ernsthaft und entschlossen zu verhandeln, damit 
ohne weitere Verzögerungen Friedensabkommen erzielt 
werden; 

10. forden die Beteiligten auf, den guntemaltekischen 
Friedeusprozeß rasch voranzutreiben, damit möglichst in
nerhalb der mit 31. Dezember festgesetzten Frist entsprechend 
den im Rabmenabkommen eingegangenen Verpflichtongen ein 
Abkommen aber einen tragfähigen und dauerhaften Frieden 
erzielt wird; 

11. dankt dem Genera1sekretär und der Gruppe der 
Freonde erneut fIIr ihre Anstrengungen zur Unterstfltzung des 
guntemaltekischen Friedensprozess sowie der Versammlung 
der Zivilgesellschaft und anderen Guatemalteken fIIr den 
Beitrag, den sie im Rahmen der Verfassung und der Friedens
abkommen zur Unterstlltzung dieses Prozesses leisten; 

12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Schaffung 
der Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der 
Menschenrechte und der Erfilllung der Verpflichnmgen des 
Umfassenden Abkommens t1ber die Menschenrechte in 
Guntemala und fordert im Zusammeabung mit den Men
schenrechten diejenigen, die es betrifft, nachdrOck\ich auf, 
ihren Verpflichtungen nach den bereits unterzeichneten 

, .. N49/61.Sfl994/S3. Anlumg; siebe 0jJlciaI Recotds uf thß lIecurlty 
CoundI. FDt/y-Il/nth Year. Suppkmentfo, January. FebtItary and Match 1994. 
00_ S/1994153. 

.0 N48IIJ28.SIl9941448. AnhfIIIge 1 und B; siebe OjJlciaIRecotds ufthe 
SeauIIy CoundI. Fotty-ninIh Year, SuppkmentfotAprll, MayandJrme 1994. 
OolnIIIIft11! 8/19941448 • 

... N48/954-SI19941151. AnhfIIIgeI andß; siebe siebe o.tfIdolRecotdsuf 
the lIecurlty Counct1, Fotty-ninIh Year, SuppI<mwIt 10' Jaly, August und 
Septembe, 1994.])0_ 8119941751. 
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ÜbereinkiInften namentlich dem Abkommen bebeffend die 
Mission, in vollem Umfang nachzukommen; 

13. nimmt Ql{/Jerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Anstrengungen, die der Clenemlsekretilr, die Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen und die internationale 
Clemeinscbaft insgesamt unternehmen, um ihre Unterstiltzung 
tlIr den Friedensproze!l und insbesondere tlIr die Umsetzung 
der ÜbereinkiJnfte zu koordinieren, und ermutigt sie, auch 
weiterhin Unterstllt:zung tlIr den Frieden, die nationale Aus
söhnung, die Demokratie und die Entwicklung in Guatemala 
zu gewllbren; 

14. ermcht den Genera1sekretilr, den gl!!!lemaltekischen 
Friedensproze!I durch seinen Beauftragten weiter zu unter
stIItzen und auch weiterhin bei der Umsetzung der Überein
kfInfte behllflich zu sein; 

15. fordert die Regierung EI Salvadors und alle an dem 
FriedensprozeII beteiligten politischen Kriifte auf, a1les zu tun, 
um ihren wichtigen, noch nicht erfDllten Verpflichtungen 
entsprechend dem ~lan tlIr die Umsetzung der wichtigsten 
noch nicht ert1lIlten 0bereink0nfte'14:I nachzukommen und die 

, ÜbereinkIInfte in jeder Hinsicht voUinha1t1ich WIlZUlIeIZen, und 
ersucht den Clenemlsekretilr, im Benehmen mit der Regierung 
EI Salvadors, den Mitgliedstanten und den Sonderorganisatio
neo Verfahren auszuarbeiten, damit EI Salvndor im Rahmen 
des Friedensabkommens in der Zeit nach dem Abzug der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salvndor die 
Unterstllt:zung und Hilfe erhlilt, die notwendig ist, um den 
Frieden und die Festigung und Konsolidierung der nationalen 
Anssöhnung, der Demokratie und einer beotandfllhigen 
Entwicklung zu gewllhrleisten; 

16. ermcht alle Staaten und bittet die internationalen 
Entwicklungs- und Finanzinstitutionen, rasch und großzögig 
BIIf den gemeinsamen Appell der Regierung EI Salvndors und 
der Frente Farabundo Mart( para Ja Liberaci6n Nacional um 
die Bereitstelhmg der zusätzlichen Mittel zu reagieren, die zur 
vous1i!ndigen Umsetnmg des Friedensabkommens erfmderlich 
sind; 

17. spricht dem Genera1sekretilr und seinen Beauftragten 
erneut seine Anerkennung aus tlIr ihre wirksame, rechtzeitige 
Partizipation und ermutigt sie, ancb weiterhin a1les Erforderli
che zu tun, um zur erfolgreichen BrfIIIlung aller Vetpflichtun
gen beizu1ragen, welche die Parteien in dem Friedensabkom
men in EI Salvndor eingegangen sind, und sich insbesondere 
auch zu bemühen, die erforderlichen Mittel tlIr den Wieder

,aufbau und die Entwicklung des Landes zu mobili.sieren, die 
tlIr die Konsolidierung des Friedens und der Demokratie in EI 
Salvndor unabdingbar sind; 

18. wanUgt die Fortschritte, die das Volk und die Regie
rung N"teamgWIS bei ihren Bemoh.mgen um die Konsolidie
rung des Friedens, der Demokratie und der Aussöhnung unter 
den N"u:araguanern erzielt hoben, sowie den politischen Dialog 
und den wirIIIchaft1ichen und sozialen Konsuitationsprozeß 
zwischen allen Sektoren des T .andes, durch welchen die 
Grund1agen t1lr den Wtederaufbau des Landes gefestigt werden 
sollen; 

19. rmterstfl/V die Bebandlung, die Nicaragua in An
betracht der nach wie vor herrschenden außergewöhnlichen 
Umstlinde zuteil wird, damit die internationale Gemeinschaft 

und die FinanzinsIituti eine solche SonderbehnDdIung bei 
ihren Programmen zur Unterstllt:zung der wirtschaftli.ch 
Gesundung und des sozialen Wiederaufbaus des Landes 
berilcksichtigen können; 

20. gibt Ihrer Genugtuung Ausdruck i1ber die Einsetzung 
einer vom GeneraIsekretII koordinierten Unterstf1tzungsgruppe 
tlIr Nicaragua, die das Land aktiv bei den Anstrengungen 
unterstiltzt, die es zu seiner wirtscbaftlichen Gesundung und 
sozialen Entwicklung unternimmt, insbesondere was die 
Lösung seines Auslandsverschuldungsproblems sowie die 
Mobilisierung von Investitionen und nenen Mitteln anbetrifft, 
die es ihm ermöglichen werden, seine wirIIIchaft1ichen und 
sozialen Wiederaufbauprogramme fortzusetzen, und ersucht 
den Generalsekretilr, diese Anstrengungen auch weiterhin zu 
unte.rstiltzen; 

21. betont, wie wichtig der im Rahmen der Minister
konferenz zwischen der EuropIlischen Union und ihren 
MitgliOOsh!ale!! und den zentralamerikanhen U1Ddern unter 
Beteiligung der Gruppe der Drei138 als kooperierende LIlnder 
vonstatten gehende politische Dialog und die wirtscbaftliche 
Zusammenarbeit fiIr die BemDhungen der zentra1amerika
nischen U1Dder um die HerbeiflIhrung des Friedens, die 
Konsolidierung der Demokratie und die Gewllbrleistung einer 
bestandfllhigen Entwicklung sind; 

22. ermcht den Genera1sekretilr, den zentra1amerika
nischen UlDdemjede erdenkliche Hilfe bei der Konsolidierung 
des Friedens und der Strategie einer bestandfIIhigen Entwick
lung in der Region zu gewähren; 

23. aneriamnt die Wichtigkeit der bereits durchgefilhrten, 
der fortgeschriebenen und der noch nicht durchgeftlhrten 
Programme und ersucht die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, sowie die internationalen Inatitutio
neo, 'in Anbetracht des Umstands, cIaß die dem Sondetplan fiIr ' 
die wirtscbaftliche Zusammenarbeit mit Zentra1amerika 
zugewiesenen Mittel erschöpft sind, die erforderlichen Mittel 
zu mobilisieren, damit zur Unterstlltzung der Ziele der Er
klärung von Gu4eimo'4J, der BIIf dem Gipfeltreffen in Mana
gua geschlossenen Allianz tlIr die bestandfllhige Entwicklung 
Zentra1amerikns38 und der BIIf der Internationalen Konferenz 
i1ber Frieden und Entwicklung in Zenbalamerika verabschie
deten Verpflic:htungen von Thgucigalpa i1ber Frieden und 
Entwicklung'" neue nationale und regionale Programme 
Bllfgestellt werden, mit dem Ziel zu verbindern, cIaß das in 
ZentraIamerika bisher Etreichte zunichte gemacht wird, ond 
sicherzustellen, cIaß der Frieden in der Region durch eine 
integrierte, bestarulfllhige Entwicklung konsolidiert wird; 

24. dankt der Hohen Knmmiasarin der Vereinten Nationen 
t1lr Flüchtlinge und dem Entwicklungsprogramm der Veteinten 
Nationen erneut tlIr die BrfIIIlung des Auftrags, der ihnen im 
Rahmen der Internationalen Konferenz tlIr zentraIamerikani
sehe Flüchtlinge erteilt wurde, und ersucht die internationale 
(lemejnschaft, die Region ancb weiterhin bei den Anstrengun
gen zu unterstfltzen, die zur Verwirklichung der am 29. Juni 
1994 in Mexiko-Stndt ve.rabschiedete Verpflichtungs
erklllnmg notwendig sind, die Thil der nenen Strategien t1lr 
eine bestamffilhige menscbliche Entwicklung zur Beseitigung 
der extremen Armut und zur Konsolidierung des Friedens in 
dem'neuen, in Zentra1amerika herrschenden Klima ist; 

25. weist nachtb1Jckllch hin BIIf die Vetpflichtungen zu 
einer bestandfllhigen Entwicklung, die BIIf dem fllnfzehnten 
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Treffen der zentralamerikaniscen Prilsidenten, dem Zentral
amerikanischen Umweltgipfel fIIr eine bestandfllhige Entwick
lung und der Internntionalen Konferenz über Frieden und 
Entwicklung in Zentralamerikn eingegangen wurden, und 
fordert die Mitgliedstnaten und die Organe des Systems der 
Vereinten Nationen nachdr!lcklich auf, diese in jeder Welse zu 
unterstützen; 

26. spricht dem Genera1sekretllr erneut Ihre volle An
erkennung und ihren Dank fIIr die Anstrengungen aus, die er 
zugunsten des Bcfriedungsprozesses in Zentralamerikn 
unternimmt, insbesondere in denjenigen Ländern, in denen es 
notwendig ist, Frieden, nationale A"SSÖhmmg, Detnokratie und 
eine bestandflihige Entwicklung herbeizuflIhren und zu 
konsolidieren, wie auch den Gruppen der befreundeten Länder. 
die direkt zur Erreichung dieser Ziele beigetragen haben; 

27. beschließt. den Punkt "DIe Situation in Zentra1ameri
ka: Verfuhren zur Herbeif!lbrung eines tragflIhigen und 
dauerhaften Friedens sowie Fortschritte bei der Gestaltung 
einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der EmwickIung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 

. fllnfzigsten Thgung aufzunelunen; 

28. ersucht den Genera1sekretllr, ihr auf ihrer fllnfzigsten 
Tagung über die Durchf!lhrung dieser Resolution Bericht zu 
etStatten. 

92. P/enms/lvmg 
19. Dezember 1994 

4!1m!l. Verstlirkte Koordinlernug der bmnonltilren Not
bßfe der Vereinten Nntinnen 

A 

VERSTÄRKTB KooRDINIBRUNG DER HUMANITÄREN 
NOT.IIILFJl DER VIlRmNTEN NATIONEN 

Die GeneralversammlJmg, 

In Bekrlijtlgung ihrer Resolutionen 461182 vom 
19. Dezember 1991. 47/168 vom 22. Dezember 1992 und 
48/57 vom 14. Dezember 1993. 

sowie In Bekriiftlgung der in Abschnitt I der Anlage zu 
ihrer Resolution 461182 enthaltenen Leit1inien, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Beschl!lsaen der 
. operativen Organisationen, Programme und Fonds des Systems 
der Vereinten Nationen betreffend ihre Mitwirkung an 
koonlinierten Maßna1unen in humanitllren Notstandssituatio-
nen, 

besorgt darüber. daß Naturkatastrophen und sonatige 
Notstandssituationen die Bemühungen der betroffenen Länder 
um eine hestandflihige Entwicklung behindern, 

In der Erkenntnis. da8 ein zunebmender Bedarf an humani
tären Hi1fsgfitem und ausreichenden finanziellen Mitteln 
besteht, um eine rasche, rechtzeitige und wirksame Reaktion 
der Vereinten Nationen auf humanitäre Katastrophen und 
Naturkntastrophen sowie sonstige Notstandssihlationen zu 
gewährleisten, sowohl was die Hilfsmaßuahmen als auch was 
den gleitenden Ühetgang zur Entwicklung betrifft, 

sowie In der Erkenntnis. daß die Koordinierung der 
humanitären Hilfsmaßna1uuen, insbesondere vor Ort, weiter 

verstllrkt werden muß, unter Berilcksicbtigung dessen, daß die 
Koonlinierung auf die Tlltigkeiten im Feld ausgerichtet sein 
soll, 

mil Genugtuung über die Anstrengungen, die der Ständige 
interinstimtione AusscbuJ! znr Zeit unternimmt, um Metho
den eines kohärenten und komplementllren Vorgehens zu 
eImbeiten, welche die zuständigen operativen Orgnuisationen 
und Entwicklungsakteure bei den Aktivitäteti anwenden 
können, die auf einen gleitenden Ühetgang zur Entwicklung 
ausgerichtet sind, 

sowie mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die 
Sekretariats-Hauptnbteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
insbesondere im Znsammenhang mit der Internationa1en 
Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung, unternimmt, um 
Maßnahmen der Katastrophenvorbeugung, Katastrophenmi1-
derung und Katastrophenbereitschaft ZU fördern. 

im Hinblick auf die ermutigenden Ergebnisse der Tlltigkeit 
des Zentralen revolvierenden NotBtaIIdsfonds und der immer 
stIIrkercn Inanspruchnahme des Fonds seitens der operativen 
Orgnuisationen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekretllrs 
vom 21. Juni und l. November 1994'46; 

2. nimmt Kenntnis von dem an die Generalversammlung 
gerichteten Bericht des Prilsidenten des Wlrtschafts.. und 
Sozia1mts über die informellen Konsultationen, die er gemiIß 
dem Beschluß 1994J291 des WIllSchafts.. und Sozia!rats vom 
Tl. Juli 1994 abgehalten hat; 

3. nimmt mtJerdem Kenntnis von den in dem Bericht des 
GeneraIsekretIl aufgefllhrten Maßnahmen zur verstIIrkten 
Koordinierung der hnmanitllren Hi1fe im Feld'" und anerkennt 
die Notwendigkeit, die systemweite Koordinierung weiter 
auszubauen und zu verstärken. namentlich auch die Zu
saminenarbeit zwischen den operativen Orgnuisationen, der 
Hauptabteilung Hnmanitäre Angelegenheiten und den 
nichtstaatlichen Orgnuisationen im Einklang mit der Resolu
tion 461182, mit dem Ziel, die Fähigkeit zu einetn raschen und 
koonlinierten Vorgehen im FaIlc von Naturkatastrophen und 
anderen Notstandssituationen zu verbessern und gleichzeitig 
den nichtpolitischen, neutralen und unparteiischen Charakter 
der humanitllren Aktivilliten zu wuhren; 

4. nimmt ferner Kenntnis von den Maßnabmen und 
Verfuhren. die vom S!lIndigen interinstitutionellen Ausschuß 
in bezog auf einen im jeweiligen Land IUlSll&!igen Koordinator 
vorgeschlagen wurden, und ersucht den Generalsekretär, unter 
enlspreChender Berllcksichtigung von Ziffer 39 der An1age zu 
Resolution 461182, über den WJrtschafts- und Sozia1rat im 
Jabre 1995 über die Angelegenheit weiter Bericht zu etStntten, 
namentlich auch über die Auswirkungen dieser Empfehlungen, 
unter voller Ber!lcksichtigung der Ansichten der Regierungen 
zu diesen Empfehlungen; 

5. betont, da8 es notwendig ist, daß der Ständige interin
stitutione1Ie Ausschuß unter der FiIhrung des Koordinators fIIr 
Nothilfe als Hauptmechani8JDus fIIr die interinstitutionelle 
Koordinierung fungiert, daß er häufig Zllsammentritt und daß 
er seine Tlltigkeit, unter anderem durch eine rasche Bekannt
machung seiner Schlußfolgerungen, auf transparente Welse 
wahrnimmt; 

". Al49/rn·Bl1994l8O und Kotr.l und Add.1. 
'41 Al49/177/Add.l-EIl994I8UIAdd.l, Kap. n. 
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6. anerkennt die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit 
zwischen der Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
und sonstigen in Betracht kommenden Stellen weiter auszu
bauen und zu verstärken. um die Fähigkeit zu einem raschen 
und koordinierten Vorgehen im Falle von Naturkatastrophen 
und andere Notstandssituationen zu verbessern; 

7. stellt fest. daß die Niltzlicbkeit des Zentralen revol
vierenden Nothilfefonds von den operativen Organisationen 
voll anerkannt wird, insbesondere weil er sie besser heflIhigt, 
den dringenden Erfordernissen in der FrOhphase von Naturka
tastrophen und anderen Notstandssitoationen, die eine 
systemweite Reaktion im Binldang mit Resolution 46/182 
verlangen, rasch zu entsprechen; 

8. anerkennt. daß es notwendig ist, fIIr eine ausreichende 
Mittelausstattung im Zentralen revolvierenden Nothilfefonds 
zu sorgen, und ersucht den Koordinator fIIr Nothilfe. die 
Staaten davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Mittel diese 
Schwelle unterschreiten; 

9. ersucht den Genem1sekretllr. weiterhin durch ent
sprechende Maßnahmen die Mittelausstattung im Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds zu sichern. unter anderem indem 
er den Staaten nahelegt, die Kosten von aus dem Fonds 
finanzierten Projekten mit hohem Vorrang zuriIckzuerstat 
und von den operativen Organisationen verlangt zu be
scheinigen, daß Vorschllsse aus dem Fonds in Überein
stimmung mit der Resolution 46/182 entnommen wurden, 

. welche die ordnungsgemllße Nutzung der Fondsmittel regelt; 

10. ersucht den Genera1sekretllr tl14fJenlem, festzustellen, 
inwieweit es möglich ist, Sachspenden zur Deckong der 
Erfordernisse in der FrOhphase VOn Notstnndssituationen ZU 
erbitten; 

11. anerkennt tl14fJerdem die Notwendigkeit, die im 
Rahmen des Zentralen revolvierenden Notstnndsfonds zur 
Verfügung stehenden Mittel zu erhöhen. so auch durch die 
rechtzeitige Rückzahlung der Mittel, bittet potentielle Geber. 
zusiltzliche Beitdlge an den Fonds zu entrichten. und ersucht 
den Generalsekretllr. weiterhin dieshezfigliche Konsoltntionen 
zu fiIhten und dabei voll zu berficksichtigen. daß fIIr den Fonds 
zusiltzliche Beitdige auf gesicherter, breiter Grundlage 
beschafft werden müssen; 

12. bittet den Generalsekretllr, sich weiterhin darum zu 
bemühen. die Tlltigkeit des Zentralen revolvierenden Nothilfe.. 
fonds in technischer und verfahtenstecbnischer Hinsicht zu 
verbessern und Mittel und Wege zu finden, damit der Fonds 
und die jeweiligen Notstnndsfonds der operativen Organisatio
nen sich stllrker ergänzen; 

13. fonlert die Staaten auf, auf konsolidierte Appelle zur 
Gewlihrung bmnanitllrer Hilfe rasch und großzfigig zu reagie
ren. unter BerOcksichtiF.g des Finanzierungsbedsrfs sowohl 
fIIr das schnelle Eingreifen als auch fIIr den Wlederautbau und 
die langfristige Entwicklung; 

14. fonlert alle in Betracht kommenden operativen und 
humanitllren Organisationen nachdrl1cklich auf, bei der 
Aufstellung der kollSOlidierten Beitragsappelle uneinge
scbrllnkt zusammenzuarbeiten und mitzuwirken, um den 
raschen Erlaß solcher Appelle auf der Grundlage spezifischer 
Prioritllten sicherzustellen; 

15. ersucht darum, daß die Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten und die Organisationen bei der Aufstellung 

der Appelle die Mittel hervorheben, die vom Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds entliehen worden sind, und 
angeben, welche Projekte daraus unterstfitzt wurden; 

16. betont, daß die Organisationen. die aus dem Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds Mittel entnommen haben, 
gehalten sind, dem Fonds diese Mittel als erstes aus den als 
Antwort auf konsolidierte Beitragsappelle eingegangenen 
freiwilligen Beitdlgen zurückzuerstatten, und fordert mit 
Nachdruck, die von dem Fonds vmgestreckten Mittel voll
stlindig und rechtzeitig zurückzuerstatten; 

17. unterstfUzt die Empfehlung des Stitndigen interin
stitutionellen Ausschusse'\, die Regelung beizubehalten. 
wonach die Koordinierung der Schnelleingreifmaßnahmen aus 
den Zinsen des Zentralen revolvierenden Notbilfefonds 
finanziert werden kann; 

1'8. fonlert alle operativen Organisationen nachdrl1cklich 
auf, mit der Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
insbesondere in der FrOhphase einer Notstnndssituation. 
dadurch voll zusammenzuarbeiten, daß sie ausreichende 
finanzielle und humane Ressourcen fIIr eine rasche Koordinie
rung zur VerfI1gung stellen, um so das Schnelleingteifver
mögen des gesamten Systems zu stllrken; 

19. betont die Notwendigkeit der Schaffung einer gesun
den und stabilen finanziellen Grundlage fIIr die Hauptabteilung 
Humanitäre Angelegenheiten und bittet den Genera1sekretllr, 
alle Lösungsmöglichkeiten zu sondieren, um eine ausreichende 
Mittelausstattung aus dem ordentlichen Haushalt zu etZielen; 

20. begrl4fJt die Verabschiedung der Konvention über die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Nutionen und bei
geordnetem PersonalJ". 

B 

93. Plenarsitvmg 
20. Devnnber 1994 

TmLNAHMB VON FRmwIlLIGBN, DEN SOGENANNTEN "Wmss
HELMI!N", AN AKTIVITÄTEN DER VEREINTBN NATIONEN IM 
BEREICH HlIMANiTÄRl! HILFB, WIEDERAUFBAU UND TBCH
NISCIIB EN1'WIcKLllNGSZUSAMMENARBBIT 

Die GeneralverstlJ1l1lllung, 

In BekrIiftIgung ihrer Resolutionen 46/182 vmn 
19. Dezember 1991, insbescndere der in der Anlage dazu 
enthaltenen Leitlinien, der Resolution 47/168 vom 
22. Dezember 1992 und der Resolution 48/57 vmn 
14. Dezember 1993, 

unter Hinweis auf die Resolution 19931205 des Wirtschafts.. 
und Sozialrats vmn 12. Februar 1993 und die einvernehmli
chen Schlußfolgerungen des 'IlIgungstei1s, den der Rat 1993 
Koordinienmgsfragen gewidmet iiat""', sowie den Rats
beschluß 1994/291 vom 27. Juli 1994, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/264 vmn 
13. Mai 1991 und 48/162 vmn 20. Dezember 1993, 

In der ErwlJgung. daß es angesichts der wachsenden Zahl 
und Größenordnung und der Komplexität der Naturkatnstro-

l,u Resn!qtlan 49/S9. Anlage. 
... Siehe 0ß/'lJelIes Proto/aJ/I der Generalversammlung, AdltrmdvIs1%ipts 

T_s. Bo/lag. 3 (Al48f.!/Rev.l), Kap. m. 
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phen und sonstiger Notstandssitnationen notwendig ist, das 
jeweilige Potential der LlInder. die Aktivitliten der Vereioten 
Nationen im Bereich der humanitären NothiIfe auf Bereit
schaftsbasis zu unterstiltzen und einen reibungslosen ÜbeJ:gang 
von der Nothilfe zu NormaIisierung. Wtederaufban und 
Entwicklung zu fördern, voll zu nutzen, 

sowie in der ErwlJgll1lg. daß es geboten ist, die FIlhigkeit 
der einzelnen LlInder zur Durchfiihrung von Maßnabmen der 
Katastrophenvorbeugung. Katastrophenmilderung und Kata
strophenbereitschaft zu stärken und die Annut io den Entwick
lungs\lIndern zu beseitigen. um die Anfl!IUgke\t dieser LlInder 
zu mindern, 

mit Genagtuung Ober einzelstaatliche Initiativen. wie etwa 
die Aufstellung nationaler FmiwilIigenkorps unter der Be
zeichnung "Weißbe\me". die die EntwicklungsJiioder besser io 
die Lage versetzen sollen, die Aktivitilten der Vereioten 
Nationen im Bereich der humanitären Nothilfe sowie der 
Förderung eines reihungslosen ÜbeJ:gangs von der Nothilfe zur 
NormaIisierung. zum Wiederaufbau und zur Entwieklung auf 
Bereitscbaftsbasis zu unterstfltzen. 

ferfUlr in Anerkennung der Rolle der Entwicklungshelfer 
der Vereioten Nationen. namentlich auch bei der Mobilisie
rung der flir die Bereitstellung humanitllrer Nothilfe, den 
Wiederaufbau und die technisclre Entwicklungszllsammen
arbeit erforderlichen Ressourcen. 

1. nimmt mit BefriedIgung Kenntnis von den Initiativen. 
die die ioternationale Gemeinschaft ergriffen bat, um eine 
rasche und angemessene Reaktion auf humanitäre Notstands
situationen zu ermöglichen und die Normalisierungs- und 
EntwicklungsbemOhungen der betroffenen LlInder wirksam zu 
unterstfltzen; 

2. regt zu freiwilIigen Maßnahmen auf nationaler und 
regionaler Ebene an, die darauf abzielen, dem System der 
Vereinten Nationen auf Bereitscbaftsbasis !lpCziaIisierte 

. menschliche und technische Ressourcen flir die Nothilfe und 
die NormaIis~ zur Verfügung zu stellen, und nimmt io 
dieser Hiosicht DIlt GenugbJong davon Kenntnis, daß ins
besondere io den Entwicklungsländern nationale Freiwil
Iigenkorps geschaffen wurden; 

3. legt diesen nationalen Freiwilligenkorps flI4IJenlem 
nahe. die FIlhigkeiten zu entwickeln. die sie brauchen, um auf 
Feldebene und auf ihrem jeweiligen Fachgebiet mit dem 
System der Vereinten Nationen und den nichtstaatJicben 
Organisationen im Einklang mit den entsprechenden Be
stinunungen der Resolution 46/182 und der anderen ein
schlägigen Resolutionen der Vereioten Nationen ztJsammen
zuarbeiten; 

4. bittet die Regierungen, auf nationaler Ebene die 
Entwicklung innovativer Mechanismen zur Finnnzierung 
dieser nationalen Bereitscbaftskapazitäten, unter anderem 
durch Binbeziehung des privaten Sektors, zu fördern; 

5. ersucht den Generalsekretär. dem WJrtschafts- und 
Sozialrat auf seioer Arbeitstagung 1995 einen Bericht vor
zulegen. der die Ansichten der Regierungen und der ent
sprechenden zwischenstaatliben Organisationen und zuständi
gen Stellen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, 
tnabesondere der Sekretariats-HauptabteUung Humanitäre 

. Angelegenheiten und der Freiwilligen der Vereinten Nationen. 
zu der Frage enthlIIt, wie die nationalen und regionaien Bereit
schaftsvorkehrungen gestllrltt werden können, namentlich auch 

durch die Schaffung und volle Nutzung nationaler Freiwil
Iigenkorps im Bereich der humaniti!ren Nothilfe sowie bei der 
Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe zur 
NormaIisierong. zum WIederaufbau und zur Entwicklung, 
unter Berllcksichtigung der bestehenden Mandate und AktIvi
tliten des Systems der Vereinten Nationen; 

6. bittet den GeneraIsekretii io diesem Zusammenhang, 
in dem auf der Arbeitstagung 1995 des WirtBchafls- und 
Sozialrals zu prIIfenden Bericht unter anderem ancb dar
zustellen, wie er das Potential der nachstehenden MaBnahl1!ll!! 
bewertet: 

a) die Koordioierung der von I'iomlstaatUchen Fmiwil
Iigenkorps durchgeftlhrten Aktivitilten durch die ~ 
abteilung Humanitäre Angelegenheiten und die FmiwilIigen 
der Vereinten Nationen, einschließlich der unterstlltzenden 
Rolle des residierenden Koordinators auf LlInderebene; 

b) die EinrichbJog eines eigenen Schalters innerhalb des 
FreiwilIigen Sonderfonds des Entwicklungshelferprogramms 
der Vereinten Nationen flir die Weiterleitnng von Finanz
mitteln flir operative Zwecke; 

c) die Verwendung von Datenbanken innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zur KoordioieruDg und 
Erleichterung der raschen Unterstlltzung des Systems der 
Vereinten Nationen durch nationale FmiwilIigenkorps; 

ti) die Sammlung von Erfahrungen auf nationaler Ebene, 
unter anderem hinsichtlich der Auswabl und Ausbildung. der 
Dislozierung, derRechlsstellung und Sicherheit sowie der 
wirksamen Nutzung von VerfDgungsbereitschaftsabkommen; 

7. ersucht den Genera1sekretllr außerdem, der General
versammlung auf ihrer fIInfzigsten Thgung im Rahmen seines 
Jahresberichts Ober die verstärkte Koordioierung der fmrmmitJi
ren Nothilfe der Vereinten Nationen, im Einklang mit Resolu
tion 46/182, Ober die Durchflllmmg dieser Resolution Bericht 
ZU erstatten. 

93. Pknarsitvtng 
20. Der.ember 1994 

4'1140. Internationale Notbllfe fUr Frieden, Normalltllt 
und den WIederaufbau des krIegszersI6rte Afgha
nIstan 

Die Generalversammlll1lg. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/119 vom 
18. Dezember 1992 und 48/208 vom 21. Dezember 1993 
belXeffend die Internationale Nothilfe flir Frieden, NormaIitl1t 
und öen Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan, 

Kenntnis ne1unend von dem Bericht des GeneraIsekreUlrs 
vom 22. November 1994"". 

dem Volk MghanistaDS Frieden und Wohlstand wfJn
sehend, 

UJtlefst besorgt Ober die enormen Verluste an Menschenle
ben. die ZeIstörung von Sachwerten und die schweren Schä
den an der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur Afgha
nistans nach fOnfzebn Kriegsjabren, 

... A/49/688. 
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in Bekriiftigung der Bereitschaft der Vereinten Nationen, eben. BemOhungen des EntwickIungsprogmmms der Vereinten 
das Volk von Afghanistan bei seinen BemOhungen zu unter· Nationen, 
stiI1zen, die internen politischen Differenzen beizulegen, indem 
sie die nationale Aussöhnung erleichtern, die zur Wu:derher· 
stellung einer wirklich repräsentativen Regierung auf breiter 
Basis sowie zur Einleitung des Prozesses der Normallsierung 
und des Wiederaufbaus in seinem Land fUhren wird, 

mit Genugtuung darüber, daß der Generalsekretär Mah· 
moud Mestiri zum Leiter der Sondermission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan ernannt hat, und mit dem AUsdruck 
ihrer Anerkennung für die BemOhungen der Snndermlasion um 

· die Wiederherstellung des Friedens, der NonnaIität und der 
nationalen Aussöhnung sowie die Verwirklichung des Ziels 
der NonnaIiBierung und des Wtederaufbaus des kri .......... • 
Btörten Afgbanis1an, - .. -

mit dem Ausdruck Ihrer UnterstfJtomg für die kontinuierli· 
chen BemOhungen der Sondermission, namentlich die ersten 
Schritte, die von dieser Mission unternommen wurden, um 
einen politiachen Prozeß einzuleiten, in dem alle 'Thile der 
afgbanisehen Gese1lachaft vertreten sind, 

in Anerkennung der BemOhungen, welche die Organisation 
der Islamischen Koaferenz und andere internationale Organi. 
sationen zur Unterstiltzung der Sondermission unternehmen, 

mit wachsentler Besorgnis feststellend, daß die bewaffneten 
Feindseligkeiten zwischen den Gruppen im Land trotz der 
wiederholten Appelle des Sicherheitsrats und des Generalse
kretlb:s zur Einstellung der Feindseligkeiten andauern, so auch 
die unterschiedslosen Angriffe auf Zivilpersonen und andere 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, insbesondere 
soweit sie unter der Zivilbevölkerung eine Hungersnot her· 
vorrufen, was zu einer beträchtlichen Anzahl von Toten, zur 
Vertreibung der Bevölkerung und zur Zerstörung der wirt· 
schaftlichen und sozialen Infrastruktor des Landes gefilhrt bat, 

zutiefst besorgt über das Problem, das die Millionen von 
ScIriItzenabwelnminen in Afghanistan darstellen, die nach wie 

· vor viele afgbanisebe Flüchtlinge daran hindem, in ihre Dörfer 
zurilckzukebren und ihre Felder zu bestellen, 

In Anbetracht der engen Wechselbeziehung, die zwischen 
der Neubelebong der WJrtschaft und der Stärkong der FI1hig. 
keit Afghanistans besteht, wirksame Schritte in Richtung auf 
die Verwirklichung dieser Ziele und die Gewiihrleistung von 
Frieden und NonnaIität im Land zu ergreifen, 

unterstreichend, wie wichtig die Normallsierung und der 
Wiederaufbau Afghanistans für den Wohlstand seines Volkes 
sind, das in den ftlnfz.ebn Jahren des Krieges und der Zer· 
atörung viele Entbehtungen auf sich nehmen mußte und 
wiihrend der gesamten Dauer des Konflikts nicht die Möglich· 
keit hatte, seine Entwicklung zu betreiben. 

in dem Bewl4ßtsein, daß Afghanistan als ein zu den am 
wenigsten entwickelten Llindern zlIblender und vom Krieg 
heimgesuchtet Binnenstaat nach wie vor unter einer äußerst 
kritischen Wtrtschaftslage leidet, 

mit Genugtuung die BemOhungen begrijßend, welche der 
Generalsekretär unternimmt, um die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gemeinschaft auf die akuten Probleme des 
Wiederaufbaus in Afghanistan zu lenken, 

erkl4rend, daß dtingend internationale Maßnahmen 
eingeleitet werden ml1ssen, um Afghanistan bei der Wu:derhCl'-

· stellung der Grundve.t'S011!UDg und der Infrastruktor des Landes 
beb/Wich zu sein, und mit Genugtuung über die diesbezl1gli· 

mit Dank für die Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das die Repatriierung 
afgbanischer Flüchtlinge aus den Nachbarillndern auch 
weiterhin untersti1tzt, 

allen Regierungen dankend, die den afgbnnischen FlÜCht
lingen Hilfe gewIIhrt haben, insbesondere den Regierungen 
Pakistans und der Islamischen Republik Iran, und in An· 
erkennung der Notwendigkeit internationaler Hilfe bei der 
freiwilligen Repatriierung und Wtederausiedlung der F1ücht· 
Iinge und Binnenvertriebenen, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Staaten sowie die 
zwiscbenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
Schritte zur Deckong des humanitären Bedarfs Afghanistans 
unternommen haben und auch weiterhin unternehmen, und mit 
dem Ansdruck ihres Dankes an den GeneraIsekretII und seinen 
Persönlichen Beauftragten, die die entsprechende humanillire 
Hilfe mobilisiert und ihre Auslieferung koordiniert haben, 

unter Hinweis auf die Erk1llrungen des PrIIsidenten des 
Sicherheitsrats zu Afgbanistan vom 24. Januar. 23. MIItz, 
11. August und 30. November 1994"'1, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIseIaetII 
und .schließt sich den darin enthaltenen Bemerkongen und 
Empfehlungen an; 

2. ersucht den GeneraIsekretlI, die nach Resolution 
481208 eingerichtete Snndermlasion der Vereinten Nationen in 
Afghanistan ZU ermächtigen, ihre BemOhungen um die 
Erleichterung der natiODBlen Aussöhnung und des Wiederauf· 
baus in Afghanistan fortzusetzen. indem sie insbesondere die 
möglichst baldige Schaffung eines in jeder Weise reprIIsentati. 
yen und auf breiter Grundlage beruhenden Hohen Rates 
fördert, der befugt ist, 

a) eine sofortige und dauerhafte Waffenruhe auszu· 
handeln und zu Überwachen; 

b) eine nationale Sicherheitsstreitkraft zu schaffen und zu 
überwachen. deren Aufgabe darin besteht, die Sicherheit im 
genzen Lande zu gewiihrleisten und die Einsammlung und 
Sicherung der schweren Waffen im Land zu beaufsichtigen; 

c) eine annehmbare Übergangsregierung zu bilden, die 
unter anderem die nationale Sicherheitsstreitkraft llberwachen 
könnte, bis die für freie und faire Wahlen im gesamten Land 
erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, gegebenenfalls 
unter Rückgriff auf traditionelle Entscheidungsstrukturen wie 
eine "Gruße Versamm1ung". die bei der Schaffung dieser 
Voraussetzungen behi1flich sein könnte; 

3. fordert alle Afghanen, ~ndere die FiIhrer der 
kriegfilbrenden Parteien, arif, einer sofortigen Waffenruhe und 
einer raschen MachtiIbergabe zuzustimmen und die BemOhun· 
gen der Snndermission um die Erleichterung des nationalen 
Wiederaufbaus zu unterstiltzen. den Prozeß im Hinblick auf 
die zilgige Bildung einer annehmbaren Übergangsregierung zu 
beschleunigen und in Afghanistan eine in jeder Weise re
präsentative und auf breiter Grundlage beruhende Regierung 
wiederherzustellen; 

'" S/PRSTß99414. 12, 43 bozIeIumgsweIse 77; _ 0jf/dßu.. ProkotkDll 
desSidretheitsnltsN~JQ/u;_I·! .. ,und_des 
SicIuIrheitsrats, 1994. 



4. fordert alle Staaten auf, 

a) die Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
Mghanistnns zu achten. jedwede Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten Afghanistans strikt zu unterlassen und das 
Recht des afghanischen Volkes, selbst über sein Geschick zu 
bestimmen. zu achten; 

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Frieden in Mghnnistno zu fördern, den weiteren Zustrom von 
Waffen an die Parteien zu verhindern und diesem zerstöreri
schen Konflikt ein Ende zu setzen; 

5. ersucht den Generalsekretär. auch weiterhin alles zu 
tun. um auf der Grundlnge der in seinem Bericht enthaltenen 
Empfehlungen Pläne für den nationalen Wiederaufbau und die 
Nonna1isierung auszuarbeiten, beginnend mit den Bereichen 
des Friedens und der Sicherheit; 

6. appeUiert eindringlich an alle Staaten, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen. an die 
Sonderorganisationen und anderen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen. vorrangig jede finanzielle, 
technische und materielle Hilfe für die Wiederherstellung der 
Grundversorgung und den Wiederaufbau Mghanistans sowie 
für die Wiederansiedlung der Flüchtlinge und Binnenver
triebenen bereitzustellen. und appelliert an die internationalen 
F"manz- und Entwicklungsinstitntionen. bei der Planung des 
Wiederaufbaus Mghanistans behilflich zu sein; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, auf den 
vom Generalsekretär für den Zeitraum vom 1. Oktober 1994 
bis 30. September 1995 erlassenen konsolidierten Appell zur 
Gewlihrung humanitärer Nothilfe für MgbanistaD zu reagieren, 
und dabei das Besteben des Notbi1fe-Treubandfonds für 
Afgbanistan zu berllcksichtigen; 

8. ersucht den Generalsekretär llI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer fIIn1Zigsteo Thgung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt. den Punkt "lnternationale Notbi1fe für 
Frieden. NonoaIität und den Wiederaufbau des kriegszer.. 
störten Mgbanistann in die vorlliufige Tagesordnung ihrer 
fIIn1Zigsten Tagung aufzunehmen. 

93. P/enQnitzung 
20. Dezember 1994 

49114L ZUSIIIIlIIleJIa1 zwischen den Vereinten Nationen 
nnd der KarIbischen Gemeinschaft 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/8 vom 16. Oktober 
1991. mit der sie der Karibischen Gemeinschaft Beobachter
status gewährt hat, 

sowie unter Hinweis darauf. daß die Vereinten Nationen 
unter anderem das Ziel verfolgen. eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuflIhren. um internationale Probleme 
wirtschaftlicher. sozialer. kultureller und humanitärer Art zu 
lösen. 

ferner unter Hinweis darauf. daß in der Charta der Ver
einten Nationen das Bestehen regionaler Abmachungen oder 
Einrichtungen zur Behandlung von Angelegenheiten vor
gesehen ist, bei denen mit den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen zu vereinbarende Maßnahmen regionaler 
Art und andere Aktivitäten angebracht sind. 

eingedenk dessen, daß mit dem am 4.1u1i 1973 in Chagna
ramas ('Iiinidad und Tobago) unterzeichneten Vertrag von 
Chaguaramas152 zur Errichtung der Karibischen Gemeinschaft 
ein ständiges Organ für die innerregiona1e Zusammenarbeit, 
Konsultation und Koordinierung geschaffen wurde, mit dem 
Auftrag. die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick
lung' voranzutreiben und insbesondere die verfögbaren 
H\lIIIWIl'eSSO\I auf die bestmögliche Weise für eine 
bestandfllhige Entwicklung zu nutzen. 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Genera1sekretlI 
vom 11.1uni 1992 mit dem TItel n Agendn für den Frieden" 
und seines Berichts vom 6. Mai 1994 mit dem TItel n Agenda 
für Entwicklung·' und der diesbezüglichen Konsultationen 
innerhaIb der Vereinten Nationen und der Regionalorgsnisatio-
nen. 

Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 der vom 4. bis 
7.1u1i 1994 in Bridgetuwn abgehaltenen filnt7.ehnten Tagung 
der Konferenz der Regierungschefs der Karibischen Gemein
schaft .... 

in Bekriiftlgung der Notwendigkeit, die zwischen Stellen 
des Systems der Vereinten Nationen und der Karibischen 
Gemeinschaft bereits bestehende Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie 
der politischen und humanitäten Angelegenheiten zu ver
stätken, 

Ilberzeugt von der Notwendigkeit der Koordinierung der 
Verwendung der verftlgbaren Ressourcen, damit die den 
beiden Organisationen gemeinsamen Ziele gefördeitwerden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Beschluß der Regierungs
chefS der Karibischen Gemeinschaft, wonach sie die Ver
stätkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen 
den Sekretariaten der Vereinten Nationen und der Karibischen 
Gemeinschaft für wiinschenswert halten. und von ihtem an den 
Generalsekretär der Kan"bischen Gemeinschaft gerichteten 
Ersuchen. diese Angelegenheit mit dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu verfolgen"'; 

2. bittet den Generalsekretär. im Benehmen mit dem 
Genera1sekretlI der Karibischen Gemeinschaft die erforderli
che Maßnnhmen zu ergreifen. um die ZnsammC118fbeit und 
Koordinierung zwischen den beiden SeIae1ariaten zu fnrdern 
und auszuweiten. damit die beiden Orgsnisationen besser in 
der Lage sind, ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen; 

3. ersucht den Oeneralsekretllr. im Benehmen mit dem 
Genera1sekretlI der Karibischen Gemeinschaft Zusammet!
kIinfte zwischen ihten Vertretern zu fnrdern, die Konsultatio
nen über Politiken, Projekte, Maßnahmen und Verfahren zur 
Erleichterung und Ausweitung der Zusammenarbeit und 
Koordinierung dienen sollen; 

4. fordert die Sonderorganisationen und anderen Orgsni
sationen und Pwgiamme des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrUcklich auf, mit dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und dem Generalsekretär der Karibischen Gemein
schaft zusammenzuarbeiten, damit mit der Karibischen 
Gemeinschaft und den ihr angeschlossenen lnatitutionen 
Konsultationen und Programme im Hinblick auf die Er
reichung ihrer Ziele eingeleitet, aufrechterhalten und intensi
viert werden; 

'" V_ NaIIonen, n....ty &rli13. VoL 946, Nt. 13489. 
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, .. SIehe A/49/229. Anbang. 



5. ersucht den Generalsekretär fl14IIerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Thgung einen 
Bericht Ober die Durcbfllbrung dieser Resolution vorzulegen; 

6. beschUeßt. den Punkt 'Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Karibischen Gemeinschaft" in die 
vorll\ufige Thgesordnung ihrer einundfDnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

93. plenarsttzung 
20. Dezember 1994 

49n42. Neue Agenda der Vereinten Nationen fIir die 
Entwicklnng Afrikas In den uoonzlger Jahren 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451200 und 45/253 
vom 21. Dezember 1990. die sich utIt Rohstoffen beziehungs
weise mit der Programmplanung befassen und in denen die 
wirtschaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas als eine 
der fOnf Gesamtprioritäten im mittelfristigen Plan fIIr den 
Zeitraum 1992-1997'" bezeichnet wird. 

in Bekri;ifligung ihrer Resolution 461151 vom 18. Dezember 
1991. deren Anlage die Neue Agenda der Vereinten Nationen 
fIIr die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren enthält, 

sowie in Bekr4fllgung ihrer Resolution 48/214 vom 
23. Dezember 1993 Ober die Neue Agenda der Vereinten 
Nationen fIIr die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren, 

eingedenk dessen. daß die afrikanischen Länder ihre 
VoIkswirtschaften. insbesondere ihre Grundstoffe, diversifi
zieren müssen. mit dem Ziel, die afrikaniscben Produktions-. 
Verteilungs- und Vennarktungssysteme zu modernisieren. die 
Produktivität zu steigern und trotz der fortbestehenden 
Instabilität der Preisc zahlreicher Grundstoffe, der kontinuierli
chen Verschlechterung der Austauschrelationen der afrikani
schen VoIkswirtschaften. der schweren Belastung durch die 
Schulden und den Schuldendienst und der sich daraus fIIr die 
afrikanischen Volkswirtschaften ergebenden schwerwiegenden 
Beschränkungen die afrikanischen Ausfuhrerillse zu stabilisie
ren und zu erhöhen. 

mit Besorgnis feststellend. daß sich die afrikanischen 
Staaten bei ihren Bemühungen. sich zu ihrem Nutzen am 
Welthandel zu beteiligen, nach wie vor wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten gegenOhersehen und daß zahlreiche Länder. 
insbesondere in Afrika, im Hinblick auf ihre Exporterillse von 
einer begrenzten Anzahl von Rohstoffen abhlingig sind, 

in der Erwllgung. daß in Anbetracht insbesondere des 
Abschlusses der Verhandlungen im Rahmen der Uruguay
Runde bei der Diversifizierung der Volkswirtschaften dieser 
Länder weitere Fortschritte erzielt werden müssen und daß die 
internationale Gemeinscbaft die afrikanischen Länder bei ihren 
Bemühungen um die Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften 
unterstOtzen muß, damit sie aus der Umsetzung der Uruguay
Runde vollen Nutzen ziehen können. 

betonend. daß Diversifizierungsprojekten in afrikanischen 
Ländern. insbesondere in den am wenigsten entwickelten 
Ländern. der Zugang zu bilateraler und multilateraler Fi
nanzierung und zu teehnischer Zusammenarbeit, namentlich 
auch zur SOd-SOd-Zusammeoarbeit, erleichtert werden muß. 

'" OJfId$lks ProtoIcoU tkr Generalversammlung, S~ste 
Tagung,BeIlage 6 (A/47/61R8v.1). Val. I, PJOgIannn4S. 
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in Anerkennung der positiven Auswirkungen der betdlcht
lichen MittelzutlOsse an Afrika im Rahmen der öffentlichen 
Entwicklungshilfe, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, welche die Initiative 
des Privatsektors bei der Benennung und Einleitung von 
bestandfilhigen Diversifizierungsprojekten und bei der 
Programmdurcbfllbrung zu spielen hat, 

in Bekrllftlgung der in den Ziffern 29 und 30 der Nenen 
Agenda entbaltenen Verpflichlung zu MittelzutlOsseo, ein
schließlich privater Direktinvestitionen. und der wichtigen 
Rolle, die sie bei bestandfllhigen Diversifizierungsprojekten 
spielen. 

Ke1lfl11lis nehmend von den Operationen des zweiten 
Schalters des Gemeinsamen Fonds fIIr Rohstoffe sowie 
Kenntnis nchmend von den jOngsten diesbezüglichen in
itiativen und Erörterungen, welche die Aktivierung eines 'Ibils 
der Mittel des ersten Schalters ermöglichen sollen, mit dem 
Ziel. Maßnahmen zur Entwicklung des Rohstoffmarkts zu 
unters1lltzen. 

eingedenk der laufenden Verhandlungen Ober die Wieder
aufflllIung des im Rahmen der AfrikanIschen Enlwicklungs
bank bestehenden Afrikanischen Entwicklungsfonds. 

feststellend, daß der Gemeinsame Fonds fOr Rohstoffe im 
Rahmen seiner UntclstOtzUllg fIIr die Entwicklung Projekten 
der am wenigsten entwickelten Länder und der kleinen 
Brzeuger-lExportlllnder höchsten Vorrang einräumt, 

eingedenk dessen, daß die afrikanischen Länder mehr eige
ne Mittel fIIr eine bestendfllhige Entwicklung autbringen utits
sen, unler anderem durch Politiken zur Förderung der heimi
schen Spartätigkeit, verbesserte und leicht zugllngliche 
Bankeinrichlungen und die weitere Verbesserung der her
kömm1ichen Praktiken der Kapitalbildung auf lokaler Ebene, 

Ke1lfl11lis nehmend von dem Bericht der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen Ober die 
Notwendigkeit und DurchfOhrbarkeit der Schaffung eines 
Diversifizierungsfonds fIIr afrikanische Rohstoffe und über 
Probleme im ZUS8mmeabang mit der Diversifizierung der 
afrikanischen Volkswirtschaften. insbesondere die Schaffung 
eines Diversifizierungsfonds fIIr afrikanische Rohstoffe .... 

1. bekri;ifligt die hohe Pri.orität. die im mittelfristigen Plan 
fIIr den Zeitraum 1992-1997 der wirtschaftlichen Gesundung 
und Entwicklung Afrikas beigemessen wird, insbesondere 
auch der wirksamen Umsetzung der im Programm 45"" 
beschriebenen Neuen Agenda der Vereinten Nationen fOr die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren; 

2. legt allen Organen. Organisationen und Programmen 
der Vereinten Nationen eindringlich nahe. die Prioritäten der 
Neuen Agenda in ihr Mandat einzubeziehen, fIIr ihre Umse\
zung ausreichende Mittel zuzuweisen und die Nutzung der 
vorhandenen Mittel weiler zu verbessern; 

3. empfiehlt. daß interessierten afrikanischen UIndem im 
Rahmen der Hilfe zum Aufbau von Kapazitäten geholfen wird, 
die Auswirkungen der im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Neuen Agenda unternommenen Maßnahmen zu überwa
chen und die Mitwirkung von Gruppen auf Gemeinwesen
eben.e, insbesondere von Frauen, sicherzustellen; 

,,, Siehe Al48/33S und Add.1 und 2. 
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4. fordert die internationale Gemeinschaft erneut mif, 
ihren Verantwortlichkeiten und· Verpflichtungen nach der 
Neuen Agenda tatkrIlftig nachzukommen, damit den An
strengungen Afrikas eine volle und spUrhare UnterstOtzung 
zuteil wird; 

5. fordert die multilateralen Finanzinstitutionen, die Em
pt1ingerländer und die GebeIländer nachdrllckllch mif, bei der 
Konzipierung, Ausgestaltung und Durchft1hrung von Struktur-
8D)lAl!S'mgspolitiken in Afrika besonderes Augenmerk auf die 
Beseitigung der Armut und auf die Bewältigung der sozialen 
Auswirkungen dieser Politiken zu legen und sich dabei VOlIIID
gig auf öffentliche Investitionen, Fmanzreformen, Reformen 
der öffentlichen Unternehmen, die Ausweitung der Exporte 
und eine effiziente öffentliche Verwaltung zu konzentrieren; 

6. bekr4ftigt die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur 
Förderung der Diversifizierung der afrikanischen Volkswirt
schaften; 

7. unterstreicht die Notwendigkeit, die Lücken zu 
schließen, die bei der Bereitstellung von Mitteln filr die 
Diversifizierung damit zusammenbiingender Aktivitliten in 
Afrika gegebenenfalls bestehen; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrilc1dich 
mif, die Mitte1zut1i1sse nach Afrika zu erhöhen, da diese filr die 
Neubelehung des Wachstums und filr eine hestandfäbige 
Entwicklung der afrikanischen Volkswlrtschaften, die wirk
S8JDC UnterstOtzung der politischen und wirtschaft1ichen 
Reformen, die zahlreiche afrikanische Länder zur Zeit durch
fIIhren, und die Ahfederung nachteiliger sozialer Auswirkun
gen unerläßlich sind; 

9. bekriJftigt die in den Zlft'ern 23 bis 28 der Neuen 
Agenda enthaltenen Empfehlungen in bezog auf das Schul
denprohlem Afrikas und hinet die internationale Gemeinschaft 
in diesem Zusammenhang, sich utit der Auslnndsverschul
dungskrlse Afrikas und den Schuldenproblemen der afrika
nischen Länder zu befassen und dabei den Vorscblng der 
Einberufung einer internationalen Konferenz iIher die Ans
lnndsverschuldung Afrikas auch weiterhin ernsthaft in Erwä
gung zu ziehen; 

10. fordert die Staaten, die sich erneut verpflichtet haben, 
die international vereinhatten Ziele zu verwirldichen, nämlich 
0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts filr die öffentliche 
Entwicklungsbilfe und 0,15 Prozent filr die am wenigsten 
entwickelten Länder aufzuwenden, nachdrilckllch mif, den von 
ihnen in dieser Hinsicht eingegangenen Verpflichtungen so 
bald wie möglich nachzukommen, und fotdert alle Staaten 
nachdrücklich auf, ein besseres Umfeld filr die Verwirklichung 
der als notwendig emchteten Anhehung des Fmanzmittel
zuflusses an Afrika um real vier Prozent pro Jahr zu schaffen, 
wie in Zlft'er 29 der Neuen Agenda ausgefilhrt; 

11. anerkennt die dringende Notwendigkeit, auf die 
konkreten wlrtschaftlichen Prohleme einzugehen, denen sich 
die afrikanischen Staaten bei ihren Bemühungen um die 
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften und ihrer Grundstoffe 
gegenühersehen, sowie auf die Schwierigkeiten, auf die sic bei 
der in Inanspruchnahme der im Rahmen der internationalen 
Organisationen bereits bestehenden FllIlI11ZD1echanismen 
stoßen; 

12. bittet die Staaten, die sich an dem im Rahmen der 
Afrikanischen Entwicklungshank bestehenden Afrikanischen 
Entwicklungsfonds beteiligen, der Diversifizierung der 
afrikanischen Rohstoffe besondere Beaclnung zu schenken, 

damit dieser Prozeß beschleunigt wird, und bittet sie, umge
hend die Bereitstellung eines angemessenen ersten Sonder
heitrags zur Fmanzierung der Vorhereitungsphase von 
Rohstoffdiversifizierungsprojekten und -prognunmen in 
afrilgmischen Uindem in Erwägung zu ziehen; 

13. bittet die entsprechenden multilateralen Institutionen, 
der filr die Rohstoffdiversi6zierung in Afrika bestimmten Hilfe 
hohe Prioritlit einzuriiumen, insbeaondere in der Vorherei
tungsphase solcher Projekte, unter Berflcksichtigung der 
Dringlichkeit der Angelegenheit; 

14. fordert die entwickelten Länder nachdrilckllch mif, die 
Anstrengungen der afrikanischen Länder im Hinblick auf die 
Diversifizierung ihrer Rohstoffe auch weiterldn zu unter
stIItzen, indem sie ihnen unter anderem technische und 
finanzieUe Hilfe filr die Vorhereitungsphase ihrer Rohstoff
diversifizierungsprogramme gewähren; 

15. ermutigt die afrikanischen Länder erneut, im Zu
sammenhang mit der Aufstellung neuer Fmanzierungsrege
lungen zur Diversifizierung der afrikanischen Rohstoffe im 
Einklang mit Resolution 48/214 der Generalversammlung 
nationale Diversifizierungsrilte einzusetzen; 

16. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
Interinstitutionelle Arbeitsgruppe filr die Umsetzung der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen fIIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren der Behandlung der Di
versifizierung der afrikanischom Volkswlrtschaften und der 
Koordinierung der Aktivitllten der zuständigen Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet hohe Prioritlit einräumt, und bittet die Arbeits
gruppe, der Afrikanischen Entwicklungshank in Fragen 
betreffend die Diversifizierung der afrikanischen Rohstoffe 
Bero1llngsdienste zur Verfllgung zu stellen; 

17. bittet den Verwaltungsrat des GwwinS8JD1I1J Fonds filr 
Rohstoffe, bei der PrIIfung der weiteren Aktivitliten des Fonds 

a) im Rahmen seiner Untersliltzung filr die Entwicklung 
von Rohstoffen die besonderen Bedilrfnisse der afrikanischen 
Länder zu herilcksichtigen, die im Hinblick auf ihre Export
erlöse in hohem Maße von einer kleinen Anzahl von Roh
stoffen ahbiingig sind; 

b) Untersti1tzungsmnalunen,namentlichDurchf1lhrbar.. 
keitsstudien, zur Diversifizierung ihres Exportsektors zu 
erwägen; 

c) praktische Möglichkeiten und angemessene Mittel zu 
erwägen, um den Zugang zur Finanzierung von VOlbeIeitemIen 
Studien filr Diversifizierungspjekte in Afrika zu ermöglichen 
und zu erleichtern, so auch Uber regionale und subregionale 
Stellen; 

18. bittet die Gruppe der Afrikanischen Entwicklungs
hank, einen Katalog von Kriterien filr die Ermittlung von 
Diversifizierungsjekten auszuarbeiten und nach Bedarf jede 
sonstige Hilfe zu gewllbren; 

19. bittet die Geberlllnder, in ihren bilateralen Hillli
protirammen auch weiterhin das Hauptgewicht auf die Di
versifizierung der afrikanischen Volkswlrtschaften, ins
besondere der Rohstoffe, zu legen; 

20. fordert die afrikanischen Länder nachdrllc1dich mif, 
ihre BemUhungen zur Verbesserung des Investition-klimas 
fortzusetzen, und fotdert die Geherländer nachdrUcklich auf, 
diese Bemilhungen unter anderem dadurch zu unterstIItzen, 
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daß sie vermehrte UnterstillzuDg fiIr die Erschließung der 
Humanressourcen und den Wiederaufbau und die Entwicklung 
der sozialen und wirtscbaftlichen Infrastruktur gewilbren; 

21. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversammlung 
auf ihrer filDfzil!llteD. 'Thgung einen Bericht Ober die Durch
fIIhrung dieser Resolution vorzulegen: 

22. beschließt. in die vorlllufige 'IlIgesordmmg ihrer 
fllnfLigsten Thgung einen Punkt mit dem Titel "Umsetztmg der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen fiIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Iahren" mri'znnehmen; 

94. Plenanit.vmg 
23. Detember 1994 

411/143. FInanz!. der Vereinten Nationen 

DIe Generalverstl11ll1llung. 

unter Hinweis auf Artikel 17 der Charta der Vereinten 
Nationen. 

mlt tkm Ausdruck ihm' tiefen Besorgnis Ober die Fmanzla
ge der Organisation, 

in Anbetracht der von den Mitgliedstaaten wllhrend der 
Generaldehatte zum Ausdruck gebrachten Auffassungen Ober 
die finanziellen Schwierigkeiten der Organisation. die unter 
anderem dadurch entstanden sind, daß die MitgJiedstaaten ihre 
finanziellen VeIpflich!nngen der Organisation gegenOber nicht 
rechtzeitig und vollstllndig erftIllt haben, 

Ke1l1lt1lis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretärs 
Ober die Tätigkeit der Vereinten Nationenm und von seiner am 
12. Oktober 1994 vor der Generalversammlung abge~n 
Brklllrung Ober die preldire Finanzlage der Organisation .... 

sowie in Anbetracht der von den Mitgliedataaten in! 
Verlauf der Plenarsitzung bei der Behandlung der Finanzlage 
der Organisation unter Punkt 10 der 'Thgesordnnng ihrer 
neunundvierzigaten 'Thgnng geiiußerten Anaichten, 

sich bewl!fJt, wie wichtig und dringlich es ist, der Organisa
tion eine tragflIhige finanzielle Baaia zu sichern. 

sich ebetifalls b~t. daß die Lösung der ernsten Finanzla
ge der Organisation politische Mallnabmen erfordert, 

in BekriIftlgung der Rolle des F!Inften Ausschusses der 
Generalversammlung in bezog auf Haushalts- und Finanz
angelegenheiten und der Wichtigkeit dessen, daß alles getan 
wird, um eine möglichst breite Einigung in! EinIdanIl mit der 
in! FIInften Ausschuß festgelegten Praxis und in Uberein
stimmung mit Versammlungssesolution 41/213 vom 19. De
zember 1986 herbeizuf!lbren. 

1. beschlltlfJt. zusilIzliche Maßnahmen zu prüfen, die eine 
solide und tragflIhige finanzielle Baaia fiIr die Organisation 
gewllbr1eisten sollen; 

2. beschlltIfJt ~ zu diesem Zweck eine hochran
gige. allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe unter 
dem '&:si1z des PrIIsidenten der Generalversammbmg und mit 
zwei atellvertretenden Vorsitzenden einzurichten; 

1$1 0jfIde/ks ProJokoll der ~ NBU1IU1IdvIerzIgste 
T_ &!/kJ", 1 (A14911). 

'" SIehe 0.fJIcIal1hcmds oftllll Genel'lll AssembIy. Forty-ninIh SessIon, 
PImtJrj Me8Ifngs. 2S. Si1zung, und Korrigendum. 

3. ersucht die hochrangige Arbeitsgruppe, der General
versammlung Ober den F!Inften Ausschuß einen Bericht Ober 
den ·Stand ihrer Arbeit, bei der m!lglichst breite Einigung 
herbeigef!lhrt worden sein soll, zur PrDfung vor dem Ende 
ihrer neunund'Vierzil!llteD. 'Thgnng vorzulegen. 

94. Plenanit.vmg 
23. Dezember 1994 

411/215. Unterstiltmng bei der MInendlumuug 

Die Generalvel'Sll1llllÜung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4sn zur UnterstIItz!mg 
bei der Minenrllumung. die am 19. Oktober 1!193 ohne 
Abstimnnmg verabschiedet wurde, 

in Bekr4ftlsung ihrer tiefen Besorgnis Ober daa enorme 
humsoitlIre Problem, daa ilnrch daa Vorhandensein von Minen 
und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen 
verursacht wird, die ernsthafte und langfristige soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen fiIr die Bevölkerung verminter 
Länder mit sich bringen und ein Hindernis fiIr die R!lclckebr 
von Fl!Ichtlingen und anderen Vertriebenen, fiIr humanitIIre 
Hilfsmaßnabmen und fiIr den Wiederaufbau und die wirt
scbaftliche Entwicklung sowie fiIr die Wiederherstellung 
normaler sozialer Verhliltnisse darstellen, 

mlt tkm Ausdruck hlJchster Beunruhlgung über die stIIndig 
wachsende Zahl von Minen und anderen nicht zur Wirkung 
gelangten Vonichtungen infolge von bewaffneten Konflikten, 

zutiefst besorgt darlIber. daß die Anzahl der jedes Iahr 
gelegten Minen die Zahl der Minen, die ionerhalb des gleichen 
Zeitraums geräumt werden können, exponentiell !lbersteigt, 
und lIbeJ:zeugt von der Notwendigkeit und Dringlichkeit einer 
Verstllrkung der Minenriiumbemöhungen der internationalen 
Gemeinschaft, 

in der ErwIJsung. daß es notwendig ist, gegebenenfalls die 
Orte aufzuzeichnen. an denen Minen gelegt worden sind, 

mlt tkm erneutenAusdruck Ihrer Bes/f.lr:oIIIg Ober die groBe 
Zahl der Minenopfer. insbesondere unter der Zivilbevölkerung, 
und in diesem Znsammenhang Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1994/94 der Menschenrechtskommission vom 
9. März 1994 Ober die Auswirkungen bewaffneter Konflikte 
auf daa Leben von Kindern .... 

eingedenk der ernsthaften Bedrohung, die Minen und 
andere nicht zur Wirkung gelangte Vonichtungen fiIr die 
Sicherheit, die Gesundheit und daa Leben des an humanitären, 
friedensichernden und Wiederaufbauprogr mitwir
kenden Personals darstellen, 

diesbez!lglich verweisend auf ihre Resolution 4sn9 vom 
16. Dezember 1993 zu dem Übereinkommen Ober daa Verbot 
oder die Beschrilnkung des Einsatms bestimmter konventio
neller Waffen, die !IbermlIßige Ver1etzungen verursachen oder 
unterschiedslos wirken können"·. und darauf. daß der Ge
neralsekretlir eine Konferenz zur ÜberprIIfung und Ab
IIndernng dieses Übereinkommens einberufen hat, unter 
besonderer Ber!lcksichtigung der Arbeit der Gruppe von 
Regierungsaachverstlindigen, die derzeit mit den Vorbereitun-

.. , SIehe 0.fJIcIal Records of tIIII EcoJ/omIc und SocIaI CtnmcJ/, Il194. 
Supplement No. 4 und Korrigeudum (B/1994/24 und Kmr.l). Kap. n. Ab
scImInA. 

... SIehe T718 UnIkd NtJIions DIstmnament YetJTbook, VoL S: 19S0 
(V_uebung der V_ NeIionen. Best.-Nr. E.8!JX.4), Anhang vn. 



gen zur Überprüfung dieses Übereinkommens, namentlich mit 5. betont in diesem Zusammellbang erneut, wie wichtig 
Vorrang des Protokolls Ober das Verbot oder die Bescbrän- es ist, daß die Vereinten Nationeo die Aktivitllten im Zu
kung des Einsatzes von Mineo, Sprengfalleo und anderen lWDmeohang mit der Minemiimnnng koordinieren, so anch 
Vorrichtungen (Protokollll)'''', beschäftigt sind; diejenigen der RegionaIorganisatioeo, insbesondere soweit sie 

AufklIInmg und Ausbildung betieft'eo; sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48175 K vom 
16. Dezember 1993, in welcher zu einem Moratorium ftIr die 
Ausfuhr von Schlltzeoabwehrmineo aufgerufen wird, 

eingedenk dessen, daß in dieseo Bereicheo bedeutende 
Fortschritte erzielt werdeo mOssen, 

In der ErwlJgung, daß neben den Staaten, deneo die 
Hauptrolle zukommt, auch die Vereinten Nationeo auf dem 
Gebiet der Unterstlltzung bei der Minenräumung eine wichtige 
Aufgabe haben, 

diesbeziIgIich mit Genugtuung Ober die Anstrengungen der 
Vereinten Nationen, die Einrichtung nationaler Minenräum
kapazitIIten in jeoeo Ländern zn fördern, in deoeo Minen eine 
ernsthafte Bedrohung der Sicherheit, der Gesundheit und des 
Lebens der örtlichen Bevölkernng darste11eo, 

mit Genugtuung feststellend, daß in das Mandat mehrerer 
Friedenssicherogseinsätu Bestimmungen betreffend Mineo
rlhnnarbeiten aufgenommeo Wotdeo sind, die unter der Leitung 
der Sekretarials-Hanptahteilung FriedenssichernngseinslUze im 
Rahmen solcher Einsätu durchgefllhrt werdeo, 

mit Lob ftIr die vom System der Vereinten Nationen, deo 
Geber- und Empflingerregiernngen, dem Internationaleo 
Komitee vom Roten Kreuz und nichtstaatIicheo Organisatio
neo bereits eotfa(teten Aktivitäten mit dem Ziel, Lösungen ftIr 
Probleme im zusammenhang mit dem Vothandeosein von 
Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtun
gen zu findeo, 

insbesondere mit Lob ftIr die vom Geoera1sekretlir bereits 
eotfa(teten Aktivitäten, namentlich die Bestimmung der 
Sekretarials-Hanptahteilung Hnmanitäre Angelegenheiten zur 
An1auütelle innerbaIb der Vereinten Nationen ftIr die Koordi
nierung der Minemiimnnng und damit zusammenhllngender 
Fragen, 

1. dankt dem Geoeralsekretlir ftIr seineo omfassendeo 
Bericht über die UnleIstiitzung bei der Minenrllumung'O' und 
nimmt mit Interesse die darin enthaltenen Vorschläge sowie 
die in dem Addeodum zn dem Bericht eothaltenen Beiträge der 
Mitgliedstaaten und der Gremien mit Beobachterststus in der 
Generalversamm1ung zur Kenntois; 

2. begrliJlt die Einrichtung eines freiwilligen Treu
handfonds durch deo Generalsekretlir, nameotlich zur Fi
nanzierung von Informations- und Ausbildungsprogrammeo 
im Zusammenhang mit der Mineru:äumung und zur Erleichte
rung der Einleitung von Minenrliumoperationen; 

3. rI4ft die Mitgliedstaaten sowie die zwischenstaat1icheo 
und nichtstaatIichen Organisationen und Stiftungen auf, 
Beiträge zn dem freiwilligeo Treuhandfonds zu entrichten; 

4. bittet alle zustiindigeo multi1ateraIen und nationaleo 
Programme und Gremien, in Abstimmung mit den Vereinten 
Nationeo Aktivitäten im Zusammenhang mit der Minenräu· 

. mung in ihre Tätigkeiten zur hnmanitären, sozialeo und 
wirtschaftlichen Unterstlitzung aufzunehmeo; 

.01 A/4913S7 und Add.l. 

6. /obt deo Geoeralsekretlir ftIr seine BemiIhungeo um 
die Nutzung vorhandener Ressoun:eo zur Stärkung der 
Kootdioienmgsrolle der Vereinten Nationeo und ermutigt ihn, 
diese Bemllhungen im Hinblick auf eine wirksamere UnterstIIt
zung bei der Mineorilnmung durch die Vereinten Nationeo 
fortzusetzen; 

7. nimmt in diesem Zusammenhang davon KenntnIs, daß 
im Zuge der derzeitigen Neucnganlsation der Sekre1ariats
Hauptabteilung Hnmanitäre Angelegenheiten eine Gruppe 
Minenrilumung und Gruudsatzfrageo eingerichtet wotdeo ist, 
die mit UnterstIi1znng anderer Sekretarintseinheteo, insbe
sondere mit der facblicheo Unterstiltzung der Hauptabteilung 
Priedenssicherungsein ftIr die Wahrnehmung des 
Kootdioierungsaufttags der Hauptabteilung verantwortlich ist; 

8. forrJert die Mitgliedstaat"'!, die Regionalcnganlsatio
nen,.die staatIicheo und nichtstaatIicheIi Organisationeo und 
die Stiftungen nochdrilckUch auf, dem Geoeralsekretlir 
weiterhin ihre volle Untersliltznng und Znsa1DJDooarbeit zutei1 
werdeo zu lassen und ihm insbesondere alle Informationeo und 
Daten sowie eotsprecheode sonstige Ressoun:eo zur Verfi1-
gung zu stellen, die bei der Stärkung der Koordinierungsrolle 
der Vereinten Nationen in den Bereicheo Aufk1Ilrnng Ober die 
Minengefahr, Ausbildung, Erfassung, Mineosuche und 
-riinmung, wissenschaftliche Forschung betreft'eod Minen
riinm- und Minensuchtechnologie sowie Infotmationeo Ober 
medizinische AusrOstungsgegenstiinde und VeIsorgungsgOter 
und deren Verteilung nützlich sein könnten; 

9. forrJert alle Staaten, insbesondere soweit sie die 
eotsprecheodeo Kapazitäten besitzen, auf, die erforder1icheo 
Infonnationeo und gegebenenfalls technische und materielle 
Hilfe zur Verfilgung zu stelleo und im Einklang mit dem 
Völketrecht die angelegteo Minenfelder. Minen und Spreng
falleo zu entfernen oder zu eotschlirfeo; 

10. forrJert die Mitgliedstaateo und die staatlicheo und 
nichtstaatlicheo Organisationen, die dazu in der Lage sind, auf, 
die wissenschaftliche Forschung zu fördern, die darauf 
gerichtet ist, rasche Fottschritte bei der Mineosuch- und 
Minenrliumtechnologie herbeizufilhreo; 

11. ersucht den Geoera1sekretlir zu erwiigeo, so bald wie 
möglich eine internationale 'llIgung Ober Minenräumung 
abzuha1ten, bei der gleichzeitig anch ein Sachverständigen
treffen und ein Treffen potentieller Geber stattfindeu sollte, mit 
dem Ziel, die Arbeit der Vereinten Nationen und die interna
tionale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fördern; 

12. ersucht den Genera1sekretlir aqfJerdem, der General
versammlung vor iIner fIInfzigsteo Thgung eineo Bericht Ober 
die im vergangeneo Jahr eotfalteten Aktivitllten der Vereinten 
Nutionen zur Unterstlltznng bei der Minenrliumung und 
insbesondere Ober die Tätigkeit des freiwilligen Treuhand
fonds vorzu1egen; 

13. beschließt, deo Punkt nUnterstIi1znng bei der Minen
riiumungn in die vorläufige 'Thgesordnung iIner :t1Infdgsten 
Thgung aufzunehmeo. 

95. PIeMt'Slt:umg 
23. Dezember 1994 
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49/66. Objektive informationen iIber mIIitIIrfsdIe Angele
geuhelten, insbesondere die Tnmsparenz der MIII· 
tilraosgaben 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom 
12. Dezember 1980. mit der das System der Vereinten Natio
nen flIr die standardisierte Berichterstattung über Militllraus
gaben eingefOhrt wurde, und ihre Resolution 48/62 vom 
16. Dezember 1993. mit der alle Mitgliedstaaten aufgefordert 
wurden, sich an diesem System zu beteiligen. sowie die 
Resolution 47/54 B vom 9. Dezember 1992. mit der die 
Leitlinien und Empfehlungen belIeffend objektive informatio
nen über militllrische Angelegenheiten beftlrwortet und die 
Mitg1iedstanten gebeten wurden. dem Generalsekretär sach
dienliche Informationen über deren Umsetzung vorzulegen. 

feststellend. daß seitdem eine Reibe von Mitgliedstaaten, 
die verschiedenen geographischen Regionen angehören. 
einzelstaatliche Berichte über ihre Militllrausgaben und über 
die Leitlinien und Empfehlungen belIeffend objektive Infor
mationen über militlirische Angelegenheiten vorgelegt haben, 

dem Genemlsekretär datlIr tia:nlai1nd. daß er den Mitglied
staaten die Berichte über die von den Staaten in standardisier
ter Form gemeldeten Militärausgaben' und über die Leltlinien 
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 

. militllrische Angelegenheiten' zur Verfflgung gestellt hat. 

eifreut über den EntsehIuß vieler Mitgliedstaaten Infonna
tionen über ihre Militärhaushalte auszutauschen und jährlich 
zu veröffentlicben und die Leit1inien und Empfehlungen 
betreffend objektive Informationen über militärische Angele
genheiten entsprechend tunzusetzen. 

• A/49/190und Add.1 und2. 
, A/491225. 

in Bekr4ftlgrmg ihrer festen Oben.eugung, daß ein besserer 
Fluß objektiver Informationen über rnlIitlIrische Angelegenhei
ten zum Abbau internationaler Spannungen sowie ZID' Ver
trauensbildung zwischen den Staaten und zum Abschluß von 
konkreten AbrDstungsvereinbarungen beitragen kann, 

Uben,eugt. daß das Ende der Ost-West-Konfrontation und 
die sich daraus ergebende Verbesserung der internationalen 
Beziehungen eine solide Grundlage tllr die Förderung weiterer 
Offenheit und Transparenz in a11en miIitlirischen Angelegen
heiten bilden. 

unter Hinweis darauf. daß in den Leitlinien und Empfeh
lungen belIeffend objektive Informationen über miIitlirische 
Angelegenheiten bestimmte Gebiete ZID' weiteren Behandlung 
empfohlen wurden. beispielsweise die Verbesserung des 
Systems der Vereinten Nationen flIr die standardisierte Be
richterstattung über Militlirausgaben. 

I. empJ1eh/t die Leit1inien und Empfehlungen betteffend 
objektive Informationen flber miIitlIrische Angelegenheiten 
a11en MitgliedS!!lllteu zur Umsetznng. unter voller Berücksich
tigung der besonderen politischen, mi1itärischen und sonatigen 
Gegebenbeiten einer jeweiligen Region sowie auf der Grundla
ge von Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der 
betreffenden Region; 

2. folrleft alle Mitgliedstaaten aJf/, dem Genemlsekretär 
jährlich bis zum 30. April flber ihre Mi1itlIrausgaben in dem 
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, flIr das Daten 
verfflgbar sind, und datlIr vorlllufig das in ihrer Resolution 
35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstrmnent heran
zuziehen; 

3. ersucht den Generalsekretär. die Berichte über Mili· 
tlirausgaben, die von den Mitgliedstaaten eingehen,jährlich zu 
verteilen; 
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4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, die Ansichten 
der Mitgliedstaateq zu der Frage einzuholen, wie die Leit\iulen 
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über 
militlIrische Angelegenheiten umgesetzt werden können, 
namentlich insbesondere auch zu der Frage, wie die Be
teiligong an dem System der Vereinten Nationen fiIr die 
standardisierte Berichterstattung über Militlirausgabeo gestärkt 
und erweitert werden kann, und der Generalversammlung auf 
ihrer einundt1lnfzigsten Thgung einen diesbezüglichen Bericht 
vOIZUlegen; 

5. besChließt, den Punkt "Objektive Informationen über 
militärische Angelegenheiten, insbesondere die Thmsparenz 
der Militärausgaben", in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

·49/67. WI""""""haftJlch-teclmlsehe Neuentw1cldungen und 
Ihre Auswirktmgen auf die lntematIonale Sicher
heit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie auf ihrer zehnten Sonderta
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, einmütig 
betont hat, daß fiIr den Abrüstungsprozeß sowohl qualitative 
als auch quantitative Maßnahmen wichtig sind, 

Im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische 
Neueotwicklungen sowohl fiIr zivile als auch fiIr militlIrische 
Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen
dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden 
müssen, 

mit Besorgnis darilber, daß technische Errungenscbaften 
militllrische Anwendungsmllglichkeiten bieten, was zu 
perfekteren Waffen und neueo Walfensystemen fßhren könnte, 

unter Betonung des Inte.t ,es der internationaleo Gemein
schaft an diesem Thema sowie der Notwendigkeit, wissen
schaftlich-technische Neuentwicklungen, die negative Aus
wirkungen auf das Sicherheitsklima und auf den Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsprozeß haben können, genau ZU 
verfolgen und wissenschaftlich-technische Neneotwicklungen 
auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzuIenken, 

betonend, daß der in ihrer Resolution 43n7 A vom 
7. Dezember 1988 enthaltene Vorschlag Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen, die fiIr friedliche Zwecke unter
nommen werden, nicht beeinträchtigt, 

mit dem Ausdruck des Bedauerns darüber, daß die Abrü
stnngskommission nicht in der Lage gewesen ist, aufgrnnd 
ihrer Beratungen zu dem Thgesordnungspunkt "Die Rolle von 
WJSSeDSChaft und Technologie im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhlln
gender Gebieten. Richtlinien zu entwickeln, 

Ube17.eugt, daß sich echte Nichtverbreitung nur dann 
erreichen 1lIßt, wenn die Weitergabe von Spitzentechnologie 

• Offide/Jes Proto/coU tkr Generalversammlung. NBlI1Ill1IIMudgste 
T_g. BeIlage 42 (A/49/42), Ziffer 22 (ZIffer 6 des zItieIIen T ..... ). 

mit militllrischen Anwendungsmög\ichkeiten im Binklang mit 
allgemein akzeptierten, multilateral ausgehandelten nichtdis
ktiminiereoden Rechtsakten erfolgt, 

I. begrl4fJt den Bericht des Generalselaetllrs mit dem 
TItel "WISSenSChaftlich-technische Neueotwic~ und ihre 
Auswirkungen auf die internationale Sicherheit" ,der gemIiß 
ihrer Resolution 48/66 vom 16. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. teilt voll und ganz die Auffassung, daß die Anwen
dung neuer Thchnolngieo zur qualitativen Verbesserung von 
Waffensystemen den Bemühungen om die Rednzierung und 
Beseitigung der bestehenden Arsenale zuwider1liuft"; 

3. ersucht den GeneraIsekretil wissenschaftIic-teclmiscbe 

Neueotwicklungen zu verfolgen und unter Zugrnndeiegung der 
Kriterien, die der Genera1versammlung auf ihrer fDnfund
vierzigsten Thgung vorgelegt wurden7, eine enlSptechende 
Evaluierung vorzunehmen und der Versammlung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung einen Bericht vOIZUlegen; 

4. ersucht den Generalsekretär llIIßerdem, eine Daten
bank mit den Namen interessierter Forschungseinrlchtungen 
und Sachvers1l!ndigen zu erstellen, mit dem Ziel, Thmsparenz 
und internationale Zusammenarbeit bei der Anwendung von 
wissenschaftlich-technischen Neuentwicklungen zur Verfol
gung von Abrüstungszielen, wie etwa der BeseItigung von 
Waffen, der Rüstnngskonversion und der Verifikation ZU 
fiIrdern; 

5. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre 
Anffassungen und Evaluierungen mitzuteilen; 

6. beschließt, den Punkt "WISSenSChaftlich-technische 
Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die interna
tionale Sicherheit" in die vorläufige Thgesordnnng ihrer 
fDnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

9O.P~ 
15. Dezember 1994 

49/68. Die Rolle 'fon WIssenschaft und ThehnIk im Kon
text der internationalen S1eherheIt. der Ablilstuug 
und anderer damit ZIIIIIUDIIleJIh GebIete 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmionen 47/44 vom 9. De
zember 1992 und 48/67 vom 16. Dezember 1993, 

Kelllltnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
kommission über ihre Arbeits1agung 1994", insbesondere über 
die Tätigkeit der Arbeitsgrnppe II zu 'Thgesordnungspunkt 5 
mit dem 'fitel "Die Rolle von WISSenschaft und Thchnik im 
Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete"', 

, N49/502. 

• Ebd., Ziffer 7. 
1 A/4S/S68. 
• Offide/Jes ProtokoU tkr Generalversamml:mg. N~gste 

Tagung. Beflage 42 (A/49142) • 

• Ebd.. Ziffer 22. 
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in der ErwlJgung, daß Wissenschaft und Thchnik an sich als 
neutral gelten, daß wissenschaftlich-technische Neuentwick
lungen sowohl zivile als anch militllrische Anwendungs
möglichkeiten haben können und daß wissenschaftlich
technische Fortschritte zugunsten ziviler Anwendungsmöglich
keiten aufrechterhalten und gefördert werden milssen, 

eingedenk. dessen, daß die Anwendung von WlSIlCDSCbaft 
und Technik ffIr Massenveraichbmgswaffen und konventionel
le Waffen nicht zu einer exzessiven und destabilisierenden 
Akkumulierung von Waffen f1Ihren darf, durch die quantitative 
Aufstockung oder qualitative Verbesserung von Waffen, die 
deu Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen, 

in der Erkenntnis, daß Fortschritte bei der Anwendung von 
WlSSCIISCbaft und Thchnik maßgeblich zur Durchfllhrung von 
RÜSbmgskontroll- und Abrüstengsübereinkünften beitragen, 
unter anderem anf dem Gebiet der Beseitigong von Waffen, 
der Rüstungskonversion und der Verifikation, 

sich dessen bewqfJt, daß internationale Transfers von 
friedlichen Zwecken dienenden spitzentechnologischen 
Produkten, Dienst\eistengen und Know-how ffIr die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung der Staaten wichtig sind, 

daran erinnernd, daß die Normen und Richtlinien ffIr den 
Transfer von Spitzentechnologie mit militllrischen Anwen
dungsmöglichkeiten den legitimen Anforderungen im Hinblick 
auf die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit Rechnung tragen sollten, ohne dabei jedoch den 
Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, Dienst\eisbm
gen und Know-how ffIr friedliche Zwecke zu verstellen, 

sich dessen bewußt, daß die Liefer- und Empfllngerstaaten 
ihre Zusammenarbeit anf diesem Gebiet verbessern sollten, 
indem sie sich entschlossen und gemeinsam dazu verpfIichten, 
zu verhindern, daß ausschließlich friedlichen Zwecken 
dienende 'Il:aosfers von Spitzentechnologie mit militllrischen 
Anwendungsmöglichkeiten nicht in nichtfriedliche Anwen
dungsmöglichkeiten umgelenkt werden, und daß diese 
Zusammenarbeit auf klar festlegten, ausgewogenen Rechten 
und Pflichten, geeigneten Maßna1unen zur Herstellung von 
Transparenz und zur Verifikation, anf Ausgewogenheit und 
Fairneß und auf vorhersehbaren Anreizen und Vorteilen 
beruhen sollte, 

I. erkllirt, daß wissenschaftlich-technische Errungen
schaften zugonsten der gesamten Menschheit genutzt werden 
sollten, um die bestandfähige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung aller Staaten zu fIIrdern und die internationale 
Sicherheit zu gewährleisten, und daß die internationale 
Zusammenarbeit bei der Nutzung von WISI1Cnschaft und 
Technik durch den Transfer und Austausch von technischem 
Know-how ffIr friedliche Zwecke gefördert werden sollte; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengongen 
zu unternehmen, um WlSI1Cnschaft und Thchnik ffIr Abrü
stungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten Abrü
stengstechnologien zur Verfllgong zu stellen; 

3. empfiehlt den Mitgliedstaaten, völkerrechtsgemäße 
einzelstaatliche Maßnalunen zur Regulierung des Transfers 
von Spitzentechnologie mit militllrischen Anwendungs
möglichkeiten zu verabschieden und anzuwenden, um mög
lichst sicherzustellen, daß diese Thmsfers den Weltfrieden und 
die internationalen Sicherheit nicht untergraben und der 

Zugang zu friedlichen Zwecken dienenden spitzentechnologi
schen Produkten, Dienstleistungen und Know-how nicht 
verstelJt wird; 

4. bittetdie Mitgliffistaale1) mUJetriem, den multilaleralen 
Dialog auszuweiten, der auf die Entwicklung allgemein 
annehmbarer Nonnen oder Richtlinien zur Regelung des inter
nationalen Thmsfers von Spitzentechnologie mit militllrischen 
Anwendungamöglichkeiten abzielt; 

5. ermutigt die Vereinten Nationen, im Rahmen beste
hender Mandate die Anwendung von Wissenschaft und 
Thchnik ffIr friedliche Zwecke zu fIIrdern; 

6. beschließt, den Punkt "Die RoIJe von WlSI1Cnschaft 
und Technik im Knntext der internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung und anderer damit Zllsammenhängender Gebiete" 
in die vorlilufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

. 90. Plenarsitvmg 
15. Dezember 1994 

49/69. Änderung des Vertrages iIber das Verbot von 
Kernwaffenversuehen In der AtmosphlIre, Im 
Weltraum und unter Wasser 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/106 vom 15. De
zember 1989, 45/50 vom 4. Dezember 1990, 46/28 vom 
6. Dezember 1991,41/46 vom 9. Dezember 1992 und 48/69 
vom 16. Dezember 1993, 

mit dem erneuten Ausdruck Ihrer Obe/T,eugung, daß einem 
Vertrag über das umfassende Verbot von Keroversuchen im 
HinhIick auf die Einstellung des nuklearea WettrOstens und die 
Erreichung des Ziels der nuklearen Abrüsteng höchster 
Vorrang zukommt, 

unter Hinweis auf die zentrale Rolle der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der nuIdearen Abrüsteng und insbesondere 
bei der Einste1Iung aller Keroversuchsexplosionen sowie auf 
die unermüdlichen Bemilhungen der nichtstaatlichen Organisa
tionen um die Herbeifilhrung eines Vertrages über das nmfas.. 
sende Verbot von Keroversuchen, 

Im Bewußtsein der weltweit zunehmenden Sorge um den 
Zustand der Umwelt und die negativen Umweltfolgen, welche 
Keroversuche gehabt haben und in Zukunft haben köunen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1910 (XVIII) vom 
TI. November 1963, in der sie den am 5. Auguat 1963 unter
zeichneten Vertrag über das Verbot von Kerowaffenversuchen 
in der Atmospbllre, im Weltraum und unter Wassert. mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen und gebiIligt hat und in 
der sie die Konferenz des Achtzehn-Nationen-Abrüstungs
ausschussesll ersucht hat, dringend ihre Verhandlungen fort-

10 V_ Natiomm, Trtat)I Serles, VoI. 480, Nr. 6964. 
11 Am 26. August 1969 beschlolI dlo iCoDferenz des AcIt1zebn-NatIonen

AbtUstaagsenssclmsses. sieb in "Konferenz des AlJrOstongsa, SB t".gscs'" 
umznbenonnen Von der _ Sondet1aguog der ClonentIversommIuog an 
wurde _ V~ "AJnf1sttrogsanFB" gemmnt. Seit dem 
7. Febtuar 1984 trigt der Abri's1nuasH1Isscbnß die Pmdrlnmng 
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zusetzen, um die in der Präambel des Vertrages genannten 
Ziele zu verwirklichen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß mehr als ein Drittel der 
Vertragsparteien die VerwabrregienmJll'll um die Einberufung 
einer Konferenz zur PrI1fung einer Anderung ersucht haben, 
durch die der Vertrag in einen Vertrag über ein umfASsendes 
Versuchsverbot umgewandelt würde, 

ferner unter Hinweis darauf, daß im Januar 1991 in New 
York eine Arbeitstagnng der Änderungskonferenz der Ver
tragsstaaten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen
versuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser 
abgehalten wurde, 

_ mit dem erneuten Ausdruck Ihrer Obel7.l!ugung, daß die 
Andenmgskonferenz die Erreichung der in dem Vertrag 
genannten Ziele erleichtern und somit den Vertrag stärken 
wird, 

mit Genugtuung über die von mehreren Kernwaffenstaaten 
verkündeten einseitigen Kernversuchs-Moratorien, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, ihrem Ad-hoc-Ausschuß t1Ir das Verbot von Kernver
suchen ein Mandat zur Aushandluug eines umfassenden 
Versuchsverhots zu erteilen12

, 

unter Hinweis auf ihre Empfehluug, durch entsprechende 
Vorke_hrungen sicherzustellen, daß uuter der Scbirmherrschaft 
der Anderungskonferenz weiter intensive Anstrengungen 
entfaltet werden, bis ein Vertrag über das umfassende Verbot 
von Kernversuchen zustandegekommen ist, sowie ihre 
Aufforderung an alle Parteien, an der Änderungskonferenz 
teilzunehmen uud zu ihrem Erfolg beizutragen, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der Änderungs
konferenz13

, wonach der Präsident der Konferenz in Anbe
tracht der Notwendigkeit weiterer Arbeiten zu bestimmten 
Aspekten eines Vertrages über ein umfassendes Versuchsver
bot, insbesondere was die Verifikation der Einhaltung uud 
mögliche Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung betrifft, 
Konsultationen föhren soll mit dem Ziel, in diesen Fragen 
Fortschritte herbeizuflIhren, dnmit die Konferenz zu einem 
geeigneten Zeitpunkt ihre Arbeit wiederaufnehrnen kann, 

sowie mit Genugtuung darUber, daß der Präsident der 
Änderungskonferenz derzeit entsprechende Bemühungen 
unternimmt, 

ferner unter Hinweis auf die abschließende ErkUlrung des 
Präsidenten der Änderungskonferenz auf der am 10. August 
1993 abgehaltenen Sondertngung der Vertragsstaaten14, bei der 
breite Einigung erzielt wurde über 

a) die Fortsetzung der Arbeit der Änderungskonferenz 
und der Abrüstungskonferenz, in gegenseitiger Unterstlltzung 
und Ergänzung, zur HerbeifUhrung eines umfassenden Ver
suchsverbots; 

b) die Abhaltung einer weiteren Sondertagung Anfang 
1994 zur Überprüfung der weiteren Entwicklungen und zur 
Bewertung der Lage hinsichtlich eines umfassenden Versuchs-

12 _ O,OIzIellmt ProtokoII <kr Genertzlversmnm AclllundvlfnJgsUI 
Tagung. Beilage 27 (Al48I27), ZIffer 31 (Z!Il'or 2 .... _ Textes). 
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verbots sowie zur PrI1fung der möglichen Wiederaufnahme der 
Arbeit der Änderungskonferenz im späteren Verlauf des 
Jahres; 

c) die Fötderung der Universa1ität eines umfassenden 
Versuchsverbots dadurch, daß der Präsident der Änderungs
konferenz enge Verbinduugen ZU der Abrüstungskonferenz 
und den tlInf Kernwaffenstaaten wahrt; 

1. stellt mit Befrledlgung fest, daß die AbriIstmtgs
konferenz 1994 die multilateralen Verhandlungen über ein 
universales uud wirksam llbeiprilfbares umfassendes Verbot 
von Kernversuchen eingeleitet bat, das wirbam zur Verhiltung 
der Verbreitung von Kernwaffen uuter allen Aspekten sowie 
zum Prozeß der nuklearen AbrOstung und somit zur Fötdenmg 
des Weltfriedens und der internntionnlen Sicherheit beitragen 
wörde; 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Präsidenten der 
Konferenz, nach entspIechenden Konsultationen und im Lichte 
der von der Abrüstungskonferenz durchgefilhrten Arbeit eine 
weitere Sondertagung der Vertragss\aaten des Vertrages llber 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphllre, im 
Weltraum uud uuter Wnsser einzuberufen, wie von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 48/69 vorgesehen, 
um die weiteren Entwicklungen zu i1berprIIfen und die Lage 
hinsichtlich eines umfassenden Versuchsverbots ZU bewerten 
und die mögliche Wiedenmfnabme der Arbeit der Änderungs
konferenz zu prüfen; 

3. empfiehlt, Vorkehrungen zu treffen, um die möglichsl 
vol1stlindige Beteiligung der nichtstaatlichen Organisationen 
an der Änderungskonferenz sicherzustellen; 

4. bringt erneut ihre Obel7.l!ugung:r.umA1lsdruck, daß die 
Kernwaffens!a!!lffll bis zum Abschluß eines Vertrages llber das 
umfassende Verbot von Kernversuchen auf dem Wege llber 
ein einvernehm1iches Moratorium oder einseitige Moratorien 
alle Kernversucbsel!.plosionen aussetzen sollten; 

5. beschließt, den Punkt • Änderung des Vertrages llber 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und uuter Wnsser" in die vor1liufige Thgesordnuug 
ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. D_mber 1994 

4!1no. Vertrag iiber das nmfAS!l!!Jlde Verbot von Kern
versudlen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48170 vom 16. flezember 
1993, in der die gesamte internationale Gemeinschaft emmaIs 
den Beginn von multilateralen Verhandluugen llber einen 
Vertrag llber das umfassende Verbot von Kernversuchen 
unterstiltzt bat, 

erneut erkllJrend, daß ein umfassendes Verbot von Kern
versuchen eines der vorrangigsten Ziele der internntionalen 
Gemeinsehaft auf dem Gebiet der AhrUstung und Nichlver
hreitung ist, 

In der Obel7.l!ugung, daß der wirksamste Weg, eine 
EInstelluug der Kernversuche zu erreichen, der Ahschluß eines 
universalen und internntiona1 und wirksam verlflzierbaren 
Vertrages über das umfassende Verbot von Kernversuchen ist, 
der geeignet ist, alle Staaten zum Beitritt zu bewegen, und der 



in jeder Hinsieht zur Verhütnng der Verbreitong von Kern
waffen, zum Prozeß der nuklearen AbrDstong und somit zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beitragen wird, 

in Bekrifftigung der Überzeugung, daß äußerste Zuri1ckha1-
tung in bezog auf Kernversuche angebracht wäre im Zu
sammenhaug mit der Aushandlung eines Vertrages über das 
umfassende Verbot von Kernversuchen, 

feststellend, daß die Parteien des Vertrages von 1963 über 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser'" zum Ausdruck gebracht haben, 
sie seien bestrebt, darauf hinzuwirken, daß alle Kernwaffen
versuchsexplosionen fiIr alle Zeiten eingestellt werden, woran 
in der Prilambel zu dem Vertrag von 1968 über die Nichtver
breitnng von Kernwaffen!' erinnert wird, 

mit Genugtuung aber die Ausaibeitnng eines vorlllufigeo 
Thxts im Ad-hoc-Ausschuß der Abrüstungskonferenz fiIr das 
Verbot von Kernversuchen, wie aus dem Bericht der Konfe
renz und dessen Anhang"' hervorgeht, und Kenntnis nehmend 
von dem Beschluß der Konferenz, ihre Arbeit außerhalb der 
kaIendermäßigen Thgungen fortzusetzen, 

1. begrt{ßt die multilaterale Aushandlung eines Vertrages 
über das mnfassende Verbot von Kernversuchen im Ad-hoc
Ausschuß der AbrDstongskonferenz fiIr das Verbot von 
Kernversuchen und die positiven und bedeutsamen Beiträge 
der an diesen Verhandlungen teilnehmenden Staaten zur 
Ausaibeitnng des vorläufigen Thxts; 

2. fordert alle Teilnehmer an der AbrDstongskonferenz 
~ die Arbeit während der Verhandlungsperiode außerhalb 
der kaIendermäßigen Tagungen auf der Grundlage des vor
läufigen Thxts voranzutreiben, damit wesentliche Fortschritte 
erzielt werden; 

3. fordert die Abrftstnngskonferenz ~ nach der 
Wiedereinsetzung des Ad-hoc-Ausschusses zu Beginn ihrer 
Thgung 1995 und der Verlängerung seines Mandats eine neue 
Verhandlungsphase zu beginnen; 

4. bittet nachdrUck/ich alle Thilnchmerstaaten an der 
Abrüstungskonferenz, insbesondere die Kernwaffens1aaten, als 
Aufgabe von hohem Vorrang intensive Verhandlungen zu 
fl1hren und einen universalen und multilateral und wirksam 
verifizierbaren Vertrag über das umfassende Verbot von 

. Kernversuchen zu schließen, der zur nuklearen Abrüstung und 
zur Verhütnng der Verbreitnng von Kernwaffen in allen ihren 
Aspekten beiträgt; 

5. fordert alle Staaten erneut ~ die im Rahmen der 
Abrüstungskonfe gefIIhrten multilateralen Verhandlungen 
Ober einen Vertrag über das umfassende Verbot von Kern
versuchen und deren baldigen Abschluß zu unterstl1tzen; 

6. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
AbrDstongskonferenz fiIr diese Verhandlungen angemessene 
administrative und fachliche Unterstiltzung sowie Konferenz
betreuung erhlllt; 

U Vereinte NaIioneD. TreQty Serles. Val. 729. Nr. 10485. 
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7. beschließt, den Punkt "Vertrag über das umfassende 
Verbot von Kernversuchen" in die vorläufige Thgesordnung 
ihrer flinfLigsten Thgung aufzuneboten. 

90. Ple1lflTSilz.ung 
15. Dezember 1994 

49nt. Sdutfl'ung einer kemwaffeufreien Zone In der 
Nahost-Region 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31nl vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34n7 vom 
11. Dezember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 
vom 9. Dezember 1981. 37n5 vom 9. Dezember 1982, 38/64 
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 
40/82 vom 12. Dezember 1985, 4U48 vom 3. Dezember 1986, 
42/28 vom 30. November 1!187, 43/65 vom 7. Dezember 1988, 
44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. Dezember 
1990,46/30 vom 6. Dezember 1991,47/48 vom 9. Dezember 
1992 und 4snl vom 16. Dezember 1993öber die Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region, 

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen zur Schaffung 
einer solchen Zone im Nahen OSlen entsprechend den Ziffern 
60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des Schlußdokuments 
der zehnten Sondertagung der Genemlversammlung!7, 

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen der 
geminnten Resolutionen, in denen alle direkt Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnahmen fiIr die Verwirklichung des V0r
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region in Erwägung zu ziehen und fiIr die Zeit bis zur 
Schaffung einer solchen Zone und während deren Schaffung 
feierlich zu erklliren, daß sie auf der Grundlage der Gegensei
tigkeit darauf verzichten, Kernwaffen und Kemsprengk6rper 
zu erzeugen, zu erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu 
besitzen oder Dritten die Stutionierung von Kernwaffen in 
ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer 
gesamten kerntechnischen Anlogen unter die SicherungsmaB
nahmen der Internationalen Atomenergie-Orgsnisation zu
zustimmen sowie ihre Unterstiltzung fiIr die Schaffung einer 
soIchen Zone zu erklären und sulche Erklärungen zur etwaigen 
Behandlung beim Sicherheitsrat zu hinterlegen, 

in lJekrifIIgung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie fiIr friedliche Zwecke zu erwerben und zu 
erschließen, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter 
Maßnahmen in der Frage des Verbots militärischer AngrIffe 
auf kerntechn/sche Aulagen, 

eingedenk des von der Genemlversammlung auf ihrer 
fllnfunddreißign Thgung erzielten Konsenses, wonach die 
Schaffung elner kernwaffenfreien Zone In der Nahost-Region 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlieh 
festigen würde, 

l' Reso'ntfnn S-10fl. 
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in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend weitrei
chende Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in der Nahost-Region zu erzielen, 

mit Genugtuung über alle Iuitiativen, die zur allgemeinen 
und vollstlindigen Abrflstung fIIbren, einscblieBlich in der 
Nahost-Region, und insbesondere über die Schaffung einer 
von Massenvernichtungswaft'en, einscblieBlich Kernwaffen, 
freien Zone in dieser Region, 

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im 
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten 
Rahmen tlIr die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der 
Region vorgeben sollten, 

in Anerkennung der WJchtigkeit einer glaubhaften regiona
len Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer gegen
seitig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone, 

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den 
Vereinten Nationen bei der Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-Region zukommt, 

nach Pr/ifung des Berichts des GeneralsekretiI über die 
Dun:hflIhrung der Resolution 48171 ", 

1. fortkrt alle direkt Beteiligten nachdrllcklich mif, 
gemlIB den entsprechenden Resolntionen der Generalversamm
lung die erfonferlichen praktischen und dringlichen Maß
nahmen tlIr die Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Regien ernsthaft in 
BrwlIgung zu ziehen, und bittet die be1Ieffenden Länder, zur 
Förderung dieses Ziels dem Vertrag über die Nichtverhreitung 
von Kernwaffen" beizutreten; 

2. fortkrt alle Länder der Region auf, bis zur Schaffung 
einer solchen Zone der Unterstellung ihrer gtM!!Ileil nuklearen 
Aktivitäten unter die SicherungsmaBnahmen der interna
tionalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen, soweit sie 
dies nicht bereits getan haben; 

3. nimmt Kenntnis von der ResobuioD GC(XXXVIII)I 
RBS/21 über die Anwendung der Sicherungsmaßnabmen der 
Organisation im Nahen Osten'", die am 23. September 1994 
von der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie
Organisation auf ihrer achtunddreißigsten ordentlichen Thgwtg 
verabschiedet wmrle; 

4. nimmt Kenntnis von der Wichtigkeit der laufenden 
bilateralen Nahost-Friedensverhandlungen und von der 
Tiltigkeit der multiIatera\en Arbeitsgruppe über Rüstungskon
trolle und regiona1e Sicherheit zur Förderung des gegenseiti
gen Vertrauens und der Sicherheit im Nahen Osten, lns
besondere auch der Schaffung einer kernwaffenfreien Zone; 

5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region entsprechend 
Ziffer 63 d) des SchluBdokuments der zehnten Sondertagung 
der Generalversamm\ung ibre Unterstlltzung tlIr die Schaffung 
einer solchen Zone zu erklllren und diese Erklärungen heim 
Sicherheitsrat zu hinterlegen; 

.. A/491Y1.4. 
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6. bittet diese Länder tU4fJenlem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
mproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Statio
nierung von Kernwaffen oder KernsprengkiIIp in ihrem 
Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten 
pmdassen; 

7. bittet die Kernwaffelu!\Daten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone QJitzuhe\fen und gleichzeitig alles 
zu unter1assen, was dem Buchstaben und dem Geist dieser 
Resolution zuwiderläuft; 

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretiI 

9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mitte\ 
geeignet wären, zu dem ZIel der allgemeinen und vollstlindi
gen AbrfIstung und zur Schaffung einer von Massenver
nichtungswaffen freien Zone in der Nahost-Region bei
zutragen; 

10. ersucht den GeneralsekretlI im Einklang mit Ziffer 7 
der Resolution 4680 und unter Berücksichtigung der Entwick
lung der Lage in der Region die Konsnltationen mit den 
Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden 
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu 
den in den Kapiteln m und IV der Studie im Anhang zu 
seinem Bericht'" dargelegten Maßnahmen oder anderen 
einschlllgigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu fort
schritten auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-Region knmmt; 

11. el'$UCht den Genera\sekretllr tU4fJenlem, der General
versammlung auf ihrer fflDtZigsten Thgwtg einen Bericht über 
die DurcbfDhrung dieser Resolution vorzulegen; 

12. beschIJejJt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in der Nahost-Region" in die vorläufige 'Thges
ordnung ihrer fflDtZigsten Thgwtg QJlmmehmen. 

90. PleTlll1'Sit?Jmg 
15. Dezember 1994 

4<Jf12. Schaffung einer kernwaI'fenfreIen Zone in Südaslen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibre Resolutionen 3265 B (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3476 B (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31n3 vom 10. Dezember 1976,32/83 vom 12. Dezember 
1977,33/65 vom 14. Dezember 1978, 34178 vom 11. De
zember 1979, 35/148 vom 12. Dezember 1980, 36/88 vom 
9. Dezember 1981, 37n6 vom 9. Dezember 1982, 38/65 vom 
15. Dezember 1983, 39/55 vom 12. Dezember 1984,40183 
vom 12. Dezember 1985, 4U49 vom 3. Jlezember 1986,42/29 
vom 30. November 1987,43/66 vom 7. Dezember 1988, 
44/109 vom 15. Dezember 1989, 45/53 vom 
4. Dezember 1990,46/31 vom 6. Dezember 1991,47/49 vom 
9. Dezember 1992 und 48172 vom 16. Dezember 1993 über die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien, 

von neuem Ihrer ObeTUlugll1lg Ausdruck verleihetul, daß 
die ,Schaffung kernwaffenfreillr Zonen in verschiedenen 
Regionen der Welt eine der Maßnahmen ist, die wirksam dazu 
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beitragen können, die Ziele der Nichtverbreitung von Kern- 5. enucht den 0eneraJ.sekretlir llI.fIIenJem, der Gene
waffen und einer allgemeinen und voDstiindigen Abrüstung zu ralversammlung auf ihrer filnfzigsten Tagung zu diesem 
erreichen, Thema Bericht ZU erstatten; 

die Auffassung vertretend, daß die Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in Südasien ebenso wie auch in anderen 
Regionen dazu beitragen wird, die Sicherheit der Staaten der 
Region vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatres 
von Kernwaffen zu erhöhen, 

mit Genugtuung über die von den Regierungen sf1dasiati
scher Staaten, die ihre Programme zur friedlichen Nutzung der 
Kernenergie weiter ausbauen, aufhöcbster Ebene abgegebenen 
Erklärungen, in denen sie sich erneut verpflichten, Kernwaffen 
weder zu erwerben noch herzustellen und ihre Nuklear
programme aussch1ießlich dem wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt ihrer Völker zu widmen, 

unter Begrl4ßung des jilngst unterbreiteren Vorschlags 
betreffend den Abschluß eines bilateralen oder regionalen 
Übereinkommens über das Verbot von Kernversuchen in 
Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, möglicbst bald 
. unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine 
Konferenz über die Nicbtverbreltung von Kernwaffen in 
Süc!asien einzuberufen, unter Beteiligung der Staaten der 
Region und anderer in Betracht kommender Staaten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, Konsultation
en zwischen ftlnfNationen zu fIIbren, mit dem Ziel, die Nicht
verbreitung von Kernwaffen in der Region sicherzustellen, 

die Auffassung vertretend, daß es nützlich sein könnte, 
wenn sich zu gegebener Zeit auch andere Staaten, soweit ange
bracht, an diesem ProzeB betei1igen würden, 

eingedenk der Ziffern 60 bis 63 des Schlußdoknments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung'7 betreffend 
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, namentlich auch in der 
Region Sildasien, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralseIaetlb:s21
, 

1. erkUJrt erneut, daß sie das Konzept einer kernwaf
fenfreien Zone in Südasien grundsätzlich unterstfJtV; 

2. blUet erneut nachdrUckl/ch die Staaten Südasiens, 
auch künftig alles zu tun, um eine kernwaffenfreie Zone in 
SOdasien zu schaffen, und bis dahin alle diesem Ziel zuwider-
1aufenden Maßnahmen ZU unterlassen; 

3. begrl4ßt die Unterstützung dieses Vorschlags durch 
alle fünf Kernwaffenstaaten und fordert sie auf, den Bemü
hungen um die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in 
Sildasien die erforderliche UnterstOtzung zukommen zu lassen; 

4. ersucht den Generalsekretllr, mit den Staaten der 
Region und anderen in Betracht kommenden Staaten in 
Verbindung zu treten. um ihre Auffassungen zu dieser Frage 
zu ermitteln und Konsultationen zwischen ihnen anzuregen, 
mit dem Ziel, festzustellen, wie die Bemühungen um die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Sildasien am besten 
gefördert werden köDDCD; 

.. A/491296. 

6. besch1Je.Pt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in SOdasien" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
filnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

90. Plenarsilzung 
15. Dezember 1994 

4'Jn3. Ahsehluß wirksamer intematIoDaIer VereInbarnn· 
gen zur Skhenmg der N1ebtkernwaft'enstaaten 
gegen den E/nsafz oder die Androhuug des EIn· 
satzes von Kemwaft'en 

DIe Generalversmnmtung, 

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewtibrleistnng dauerhafter Sicherlteit 
fIIr ihre Völker Rechnung zu tragen. 

In der tJbervmgung, daß Kernwaffen die größte Bedrohung 
fIIr die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation 
darstellen. 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den 1etzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionel1en 
AbrIIstung emelt worden sind, 

feststellend, daß !rotZ der JÜDgsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen AbrIIstung weitere Anstrengungen 
notwendig sind, damit das Ziel der allgemeinen und voll
stlindigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
erreicht wird, 

sowie In der tJberzeugung, daß die nuk1eare AbrOstung und 
die vo1Istlindige Beseitigung der Kernwaffen unerläß\ich sind, 
well11 die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden soll, 

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmun
gen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwen
dung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

bn HInbUck darauf, daß die UnahbJingigkeit, die tenitnria\e 
Unversehrtheit und die Souverlinitlit der N'lChtkernWaffenstaa
ten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, das 
heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des Ein
satzes von Kernwaffen. geschlitzt werden müssen, 

die Auffassung vertretend, daß die internationale Gemein
schaft bis zur Herbeit1lhrung einer universalen nuklearen 
Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Verein
barungen ausarbeiten muß, um die Sicherheit der Nicht
kernwaffenstaBten vor dem Einsatz oder der Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen. gleichviel von welcher Seite, zu 
gewährleisten, 

sowie bn Hinblick darauf, daß wirksame Maßnahmen und 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen darstellen können. 

eingedenk der Ziffer 59 des Schlußdoknments der ze1mten 
Sondertagtmg der Oeneralversammlnng17

, der ersten Sonderta
gung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten 
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nachdrflcklich gebeten hat, sich, soweit angebracht, um den 
. Abschluß wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen zu bemOhen, sowie in 
dem Wunsche, die Anwendung der I'insch1ägigen Bestimmun
gen des Schlußdokuments zu flIrdern, 

unter Hinweis auf die einsch1ligigen Thile des Sunderbe
richts des AbrOstungsaussch22, der der Generalversamm
lung auf ihrer zwölften Sondertagung", der zweiten Sonderta
gung Oher Abrüstung, vorgelegt wurde, des Sonder berichts der 
AbrDstungskonferenz, der der Versamm1ung auf ihrer fIInf
zehnten Sondertagung'-', der dritten Sondertagung über 
Abrüstung, vorgelegt wurde, sowie des Berichts der Konferenz 
Oher ihre Thgung 1992"', 

sowie unter Hinweis auf Ziffer 12 der in der AnInge zu 
ihrer Resolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen 
!kkUlrung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrilstungsdekade, 
m der es unter anderem heißt, der Abrilstungsansschuß solle 
alles in seinen Kräften Stehende tun, um eilends Verhand
lungen zur Erzielung einer Einigung über wirksame interna
tionale Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes 
von Kernwaffen zu fi1bren, 

In Anbetracht der eingehenden Verhnndlungen, die in der 
Abrilstungskonferenz und in deren Ad-hoc-Ausschuß flIr 
wirksame internationale Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen'" mit dem Ziel einer 
Einigung in dieser Frage gefIIhrt werden, 

Kennmls nehmend von den Vorschlllgen, die in der 
Abrilstungskonferenz unter diesem Punkt vorgelegt wurden, 
namentlich die Entwürfe eines internationalen Überein
kommens, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluß der im 
September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen LiincIef' 
sowie von den einschlägigen Empfehlungen der Organisation 
der Jslamischen Konferenz. die im Scblußkommuniqu6 der im 
August 1991 in Istanbul abgehaltenen Zwanzigsten Isla
mischen Außeuministerkoereßz2" wiederholt wurden und mit 
denen die AbrDstungskonferenz aufgefordert wurde, umge
hend eine Einigung über ein internationales Übereinkommen 
zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zn erzie1en, 

ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaffen
staaten abgegebenen einseitigen ErkUlrungen über ihre Politik 

" Der AbriJsh __ B wurde ab 7. _ \984 In AbtOstungs__ nmbenmmt 

" 0ff/1Je1les Protokoll der GeneraIversammI ZwIJ(fte StmdeTtogung, 
BeIlage2 (AfS..I2f2). ~m.c. 

" Ebd., FIIrif.<ehnte Sondertogrmg, BeIlage 2 (AfS..ISI2). ~ID.F. 
" Ebd., SlebenundvlsnJg.ste Tasung, BeIlage 27 (A/47trT), ~ m.p. 
" Ebd.,AchtundvIerzIgste Tagong. BeIlage 27 (AJ48fE1). ZIffer 39. 
" Siehe A/47/67S-8/24816. Anhang, Kap. n. ZIffer 47; siehe 0ßIcial 

_ ofthe SecuriIy Coundl, Forty-_ Year. Suppkmentfor Oelob .... 
November and Dscember 1992. Dokumen1 Sl24816 • 

.. SIehe A/46I486-S/230SS, Anhang I; siehe OßIcialIkeorda of the SecuriIy 
Coundl, Forty-sbth Year, Suppknumtfor July. August and Ssptsother 1991, 
Ilokmnent Sf23OSS. 

des N'tcbteinsatres und der N'w1rtandrohung des Einsatzes von 
Kernwaffen gegen N'whtkernwaffenstaaten, 

In Anbetracht der in der Abrilstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekummenen Untemtllt
zung flIr die Ausarbeitung eines internationalen Überein
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen 
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen 
sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der 
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon
zeption, 

sowie In Anbetracht der größeren Bereitschaft zur ÜbeJ:.. 
windung der in frIIheren Jahren aufgeUetenen Schwierigkeiten, 

1J{lIer Hinweis auf ihre in frIIheren Jahren verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 
45/54 vom 4. Dezember 1990,46/32 vom 6. Dezember 1991, 
47/50 vom 9. Dezember 1992 und 48173 vom 16. Dezember 
1993, 

I. bekrtiftlgt die dringende Notwendigkeit, eine baldige 
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur 
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder 
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen: 

2. steUt mit Genugtuung fest, dn8 es in der AbrDstungs
.. onfelenz keine grundsiitzlichen Einwände gegen den Gedan
ken eines intemationa1en Übereinkommens zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch auf 
die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der Ent
wicklung einer a1lseitig annehmbaren gemeinSlllDeJI K0nzep
tion gibt; 

3. appelliert an alle Staaten, inabesundere an die Kern
waffenstaaten, sktiv auf eine baldige Einigung über eine 
peinsame Konzeption und inabesondere über eine gemein
same Fonnel binzuarbeiten, die Bestandteil eines verbindli
chen internationa1en Rechtsskts werden könnten: 

4.. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsamen 
Konzeption oder gemeinsamen Formel weiter intensive 
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati
ven, so insbesondere auch die in der AbrIlstun,.gskonferenz 
behandelten Konzeptionen, im Hinblick auf eine Uberwindung 
der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen; 

5. empfiehlt tJlf!Ientem der AbrDstungskonferenz, auch 
weiterhin sktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf eine 
baldige Einigung und den Abscbluß wirksamer internationaler 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen zu fUhren und dabei die hreite Unterstlltzung flIr 
den Abschluß eines internBtionaIen Übereinkommens ZIl 

beriicksichtigen und alle anderen auf dasselbe Ziel gerichteten 
Vorschläge in Erwägung zu ziehen: 

6.. beschließt, den Punkt "Abschluß wirksamer interna
tionaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes 
von Kernwaffen" in die vorläufige 'Thgesordmmg ihrer 
fIInfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenars/tz.ung 
15. Dezember 1994 
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49n4. VerhOhmg eIoes Wettrilstells Im Weltraum 

Die Generalverstl1ll1lllung, 

in Anerkennung des gemeinsamen Iateresses der gesamten 
Menschheit an der Erforschung und Nutzuag des Weltraums 
zu friedlichen Zwecken, 

eT1IItut erldlinmd, daß es der Wille aller Staaten ist, daß die 
Erforschung und Nutzuag des Weltraums einscbließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken 
dient, zum Vorteil und im Jateresse aller UIader ohae Aasehea 
ihres wirtschaftlichen und wisseaschaftlichen Eatwicklungs
staades durchgefllhrt winl und Sache der gesamten Menschheit 
ist, 

sowie in Bekr4ftlgung der Artikel m und IV des Vertrages 
iIber die Gtuadslltze zur Regelung der TIl.tigkeiten von Stanten 
bei der Erforschung und Nutzuag des Weltraums einschließ
llch des Mondes und anderer Himme1s~, 

unter H~els darauf, daß alle Staaten verpflichtet sind, die 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen betJeffend 
die Anwendung oder Aadrohuag von Gewalt in ibrea interna
tioaalen Beziehungen, einscbließlich ihrer WeltrmlßlaJctjvitä
ten, einzuhalten, 

femer in Bekr4ftlgung von Ziffer 80 des Scblußdokuments 
der zehnten Sondertagung der Generalversamm1ung", wo es 
heißt, daß zur Verhßtung eines Wettrüstens im Weltraum 
weitere Maßnahmen eIgriffen und entsprechende interna
tiona1e Verhll1ldlungen im Geiste des VertnJges gefIIhrt werden 
sollten, 

sowie unter H~ef8 auf ihre friIheren Resolutionen zu 
dieser Frage und auf das Scblußdokument, das von der im 
September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen LIiader 
verabschiedet wurde". und Kenntnis nehmend von den 
VorscbllIgen, die der Geaeralversamm1ung auf ihrer zehnten 
Sondertegung und auf ibrea ordentlichen Tagungen vorgelegt 
wurden, sowie von den Empfehlungen, die den znständigen 
Organen der Vereinten Nationen und der Abriistungskonf 
unterbreitet wurden, 

im Bewqßtsein der schwerwiegeadea Gefahr, die ein 
WettrOsten im Weltraum und dazu beitragende Entwicklungen 
ffIr den Weltfrieden und die interaationale Sicherheit bedeuten 
WOrden, 

unter Hervor hebung der überragenden Bedermmg der 
strikten Einha1tung der bestehenden Rllstungsbegrenzungs
und Abriistungsllbereinkllnf über den Weltraum, einscbließ
lieh der hi1atere1en Abkommen, und der besteheadea Rechts
ordnung betreffend die Nutzuag des Weltraums, 

die Aqffassung vertretend, daß eine breite Thilnahme an der 
ffIr den Weltraum gII1tigen Rechtsordnung zu ihrer größeren 
WlJ'ksamkeit beitragen kOnnte, 

im Hinblick darauf, daß die 1985 zwischen der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Stanten 
von Amerika begonnenen hi1atera1en Verhandlungen mit dem 
erk1lirtea Ziel gefIIhrt wurden, wirksame Vereinherungen unter 

29 Reso'uthm 2222 (XXI), Anlage. 

anderem zur Verhlllung eines Wettrilstens im Weltraum 
8IJSZ!l81'beiten, 

mit Genugtuung darIIber, daß die AbriistungskonfereDz auf 
ihrer Tagung 1994 in Wabrnehmung ihrer Verhandlungsauf
gabe als einziges mlllti1aterQ1es Gteminm ffIr AbriIstungsfrag 
den Ad-hoc-Aussc1I11ß zur Verhlllung eines Wettrilstens im 
Weltraum wiedereingesetzt hat, der durch sachbezogeDe und 
allgemeine Behandlung die PrIIfung und Abgrenzung der 
Fragen im Zusammenhang mit der VerhlIIung eines Wet
trfIstens im Weltraum fortsetzen soll, 

sowie im HinbUck darauf, daß der Ad-hoc-AusschuB zur 
VedUltuog eines Wetttllsteiw im WelIranm unter BerOcksichti
gung der von ihm seit seiner Einsetztmg im Jahre 1985 
unternommenen Jlemfthungen und mit dem Ziel der qualitati
ven "erh esserung seiner Arbeitsweise die PrIIfung und 
Abgrenzung venchiooener Fragen, be.stehender 0berein1dinfte 
und Vorscblllge sowie kDnftiger Initiativen betJeffimd die 
Verhiltung eines Wettrilstens im Weltraum fortgesetzt hat'" 
und daß dies zu einem hessenm Verständnis einer Reihe von 
Problemen und zu einem k1areren Bild der verschiedenen 
Standpunkte beigetragen hat, 

hervorilebend, daß bilaterale und multi1atera1e Ansmmgun
gen auf dem Gebiet der VerhlIIung eines Wettrilstens im 
Weltraum einander ergIInzen, sowie in der Hoffnung, daß diese 
Ansmmgungen möglichst bald zu konkreten Brge1miIIsen 
flIhren, 

ilberuugt, daß im Hinblick auf die Verhlllung eines 
Wettrilstens im Weltraum weitere Maßnahmen zur Erreichung 
wirksamer und verifizierbarer bi1atera1er und multilateraler 
Obereinkonfte geprüft werden sollten, 

betonend, daß die vermehrte Nutzung des Weltraums die 
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines hessenm 
InformatiM"""""es der internationalen Gemeinschaft erhöht, 

in diesem z,1!l8JI!menhll1lg unter H~ef8 auf ihre frIIheren 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 4SISS B vom 
4. Qezember 1990, 47/S1 vom 9.lJezember 1992 und 48/74 A 
vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem die 
WIChtigkeit vertrauenbildend Maßnahmen als Mitte1 zur 
Erreichuag des Zie1s der Verhiltung eines Wettrilstens im 
Weltraum bekräftigt hat, 

im Bewqßtsein der Vorteile von vertrauen- und sicherheit
bildenden Maßnabmea auf militIIrischem Gebiet. 

in der Erw/Jgullg, daß im Ad-boc-Ausschuß weitgehendes 
Einvernehmen cIarOber bestand, daß der Abscbluß einer oder 
mehrerer internationaler Obereinkonfte zur Verhiltung eines 
Wettrüstens im Weltraum aach wie vor die Hauptaufgabe des 
A1IBichusses ist und daß die konkreten VorscbllIge betJeffead 
vertrauenbilden Maßnahmen einen integrierenden Bestand
teil derartiger Obereinkonfte bilden kiImden, 

1. bekr4ftlgt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der 
Verhßtung eines Wettrilstens im Weltraum sowie die Bereit
schaft aUer Staaten, in Übereinstimlßlmg mit dem Vertrag iIber 
die GnJnds/ltze zur Regelung der TIl.tigkeiten von Stanten bei 
der Erforschung und Nutzuag des Weltraums einschlieBllch 



des Mondes und anderer Himmelskörper ihren Beitrag zur 
Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 

2. bestiitlgt erneut Ihre Erkenntnis, wie auch im Bericht 
des Ad-hoc-Ausschusses zur Verhlltung eines Wettrüstens im 
Weltraum festgestellt wird, daß die für den Weltraum gIIltige 
Rechtsordnung allein noch keine Gewllbr für die Verhlltung 
eines WetIrllstens im Weltraum hietet, daß diese Rechts
ordnung eine bedeutende Rolle bei der Verhlltung eines 
WettrDstens in diesem Umweltberelch spielt, daß es er
forderlich ist, diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu 
stärken und ihre Wirksamkeit zu erhöhen, und daß es wichtig 
ist, die bestehenden bilateralen und multilateralen Oberein
kfInfte strikt einzuhalten; 

3. betont, daß zur Verhlltung eines WetIrllstens im 
Weltraum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksnmen 
Verifikntionsbestimmungen notwendig sind; 

4. fordert alle Staaten, insbesondere die Staaten mit 
größeren Fähigkeiten zur Raumfabrt, mif, aktiv zur Verwirk
lichung des Ziels der friedlichen Nutzung des Weltraums und 
der Verhlltung eines WettrOstens im Weltraum beizutragen und 
im Interesse der Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit sowie der F6rdernng der internationalen 
7mmmmenarbeit alles zu unterlassen, was diesem Ziel und den 

. bestehenden Verträgen auf diesem Gebiet zuwiderll1uft; 

5. weist von neuem darauf hin, daß die AhrIlstnngs
konferenz als das einzige Forum für multilaterale AhrIlstungs
verhandlungen die Hauptrolle bei den Verhandlungen I1ber 
eine multilaterale Üherelnkunft oder gegebenenfalls mehrere 
multilaterale Obereinkl1nfte zur Verhlltung eines WetIrllstens 
im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt; 

6. ersucht die AbrIlstungskonferenz, die Frage der Ver
hl1tnng eines WetIrllstens im Weltraum mit Vorrang zu 
behandeln; 

7. ersucht die AbrIlstungskonferenz O14fJerdem, ihre 
Behandlung der Frage der Verhlltung eines WetIrllstens im 
Weltraum unter allen seinen Aspekten zu intensivieren, auf 
den bestehenden Bereichen der Obereinstinunung aufzubauen 
und einschlägige Vorschlllge und lnitintiven zu herI1cksichti
gen, insbesondere auch diejenigen, die auf der Thgung der 
Konferenz im JaIrr 1994 im Ad-hOC-Ausschuß und auf der 
neunundvierzigsten Thgung der Generalverssmmlnng unter
breitet worden sind; 

8. ersucht die Abrilstungskooferenz ferner, zu Beginn 
ihrer Thgung 1995 wieder einen Ad-hoc-Ausschuß mit einem 
entsprechenden Mandat einzusetzen und unter BerI1cksichti
gnng der seit 1985 geleisteten Arbeit weiter auf den bestehen
den Bereichen der Obereinstimmung aufzuhauen, mit dem 
Ziel, Verhandlungen zum Abschluß einer Obereinkunft oder 
gegebenenfalls mehrerer 0bereinkfInfte zur Verhlltung eines 
WetIrllstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten zu 
fUhren; 

9. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Oberein
stimm1mg in bezog auf die Ausarbeitung von Maßnahmen zur 
Stllrknng der Transparenz, des Vertrauens und der Sicherheit 
bei der friedlichen Nntzung des Weltraums; 

10. richtet die dringende Al4forderung an die Russische 
Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre 
bilateralen Verhandlungen zwecks einer baldigen Einigung 
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hinsichtlich der Verhlltung eines WetIrllstens im Weltraum 
wiederaufznneIu und die AhrI1stungskonferenz zur Erleich
terung ihrer Arbeit regelmäßig I1ber den Fortgang ihrer 
bilateralen Gespräche zu unterrichten; 

11. beschließt, den Punkt "Verhl1tnng eines Wettrüstens 
im Weltraum" in die vor1llofige 'Thgesordnung ihrer fiIofzig
sten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenanitvmg 
15. Dezember 1994 

4lJns. AlIgemeine und voßstJlndllJ" Abrflstung 

A 

VERBOT DBRABLAGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄlLB 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der afri
kanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen CMJRes.1153 
(XLVIll) ausdemJaIrr 198831 undCM/Res.I225 (L) aus dem 
Jahr 1989"l1ber die Ablagerung von nuklearen Abfill1en und 
Industrieabfll.))en in Afrikn, 

mit Genugtuung öher die Resolution GC(XXXIII)IRESI09 
I1ber die Ablagerung nuklearer Ahfill1e, welche die General
konferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation am 
29. September 1989 auf ihrer dreiunddreißigsten ordentlichen 
Thgung verabschiedet hat", 

sowie mit Genugtuung öher die Resolution GC(XXXIV)I 
RES/530, mit der ein VerflIhrenskodex für die internationale 
grenzilherscbreitende Verhringnng radioaktiver Abfill1e 
aufgestellt wurde, die die Generalkooferenz der Jntemntionalen 
Atomenergie-Organisnon am 21. September 1990 auf ihrer 
vierunddreißigsten ordentlichen Thgung verabschiedet flat'4. 

Im HinbUck auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom 
16. Dezember 1969. in der sie die Konferenz des AhrI1stnngs
ausschusses'" unter anderem ersucht hat, effektive Kontroll
verfahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im Kriege 
zu prI1fen, 

unter Hinweis auf die vom Ministerrat der Organisation der 
afrikanischen Einheit verabschiedete Resolution CMlRes.1356 
(LlV) aus dem Jahr 199136 betreffend das 'Obereinkommen von 
Bamako öher das Verbot der Biofuhr geflIhrlicher AhflUIe nach 
Afrika und I1ber die Kontrolle ihrer grenzl1berschreitenden 
Verbringnng imterhaIb Afrikas, . 

" Siehe Al431398, Anbang I. 
" SIehe Al44I603. Anbang I. 
" SIehe __ gl!H)rganlsation ResoIuIio1IsandOlJun 

DecIsIons ojtIuJ General Conforence, '11dtty-IIdrdJlßsll1or SessIon, 25.-29. Sep
_1989 (GC(XXXIII)IRESOLtlTIONS (1989». 

"Ebd., ThJrty-jmuth JIesuIar Seasüm, 17.-21. September 1990 
(GC(XXXIV)IRBSOLONS (1990». 

" Dlo Konfenmz des ____ wurde ab der _ 

Sondertagung der Generalversammlung ZlDD Atmls!nng "sscbnB Der 
AbrlI_gsensscbnB wurde ab 7. Februar 1984 In AIIrIImmgskont\ 
umbwumt 

" ,SIehe Al46139O, Anhang L 
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im Bem4Jltsein der potentiellen Gefahren, die mit jeder 
Verwendung radioaktiver Abflille verbunden sind, die radiolo
gischer Kriegfilbrung gleichkäme, sowie deren Folgen t11r die 
regionale und internationale Sicherheit, insbesondere die 
Sicherheit der Entwicklungsländer, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n5 Q vom 7. De
zember 1988, 44/116 R vom 15. Dezember 1989, 45158 K vom 
4. Dezember 1990,46/36 K vom 6. Dezember 1991, 47/52 D 
vom 9. Dezember 1992 und 4snS D vom 16. Dezember 1993, 

in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des 
Scblußdokuments der Zehnten Sondertngung der Generalver· 
samm1ungl7 ZU fBrdern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der 
AbrOstungskonferenz, der sich auf ein künftiges Überein
kommen über das Verbot radiologischer Waffen bezieht"; 

2. bringt ihre ernste Besorgnis vun Ausdruck über jede 
Verwendung nuklearer Abfälle, die radiologischer KriegfBh
rung gleichkäme und ernste Folgen t11r die nationale Sicherheit 
nIIer Staaten hätte; 

3. forden nIIe Staaten auf, geeignete Maßnabmen zur 
Verhütungjeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven 

. AbflUlen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten 
verletzen würde; 

4. ersucht die AbrOstungskonferenz, bei den Verhand
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi
scher Waffen radioaktive Abflille als eine Frage zu berücksich
tigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Überein
kommens fliIIt; 

5. ersucht die Abrflstungskonferenz tnjJ/erdem, ihre 
Bemühungen zum baldigen Abschluß eines solchen Überein
kommens zu verstärken und in ihren Bericbt an die fünfzigste 
Thgung der Generalversammlung auch Angaben über die bei 
den Verhandlungen über dieses Thema erzielten Fortschritte 
aufzunebmen; 

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministmratder O!:ganisa
tion der afrikaniscben Einheit 1991 verabschiedeten Resolu
tion CM/Res.13S6 (LIV) betteffend das Übereinkommen von 
Bamsko über das Verbot der Einfuhr gefilbrlicher Abflille nach 
Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüberschreitenden 
Verbringung innerhalb Afrikas; 

7. bringt die Hoffnung vun Ausdruck, daß die wirksame 
Anwendung des Verfahrenskodex der Internationalen Atom
energie-Organisation fiIr die internationale grenzflberschreiten
de Verbringung radioaktiver AbflUle nIIen Staaten einen 
besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver AbfliIIe auf 
ihrem Hoheitsgebiet gewährleisten wird; 

8. ersucht die Internationale Atomenergie-Organlsation, 
sich aucb weiterhin aktiv mit diesem Thema zu befassen, 
insbesondere auch mit der Frage der Zweckmäßigkeit des 
Abschlusses einer rechtsverbindlichen ÜbereinkUnft auf 
diesem Gebiet; 

"OffitJe/Jl1$ Protokoll der GeMralversammlung. NetmII1IdvieIzIgste 
Tagung, &llage Nr. 27 (A/49/ZT), Abscholtt m.F. 

9. beschließt, den Punkt "Verbot der Ablagerung 
radioaktiver AbflUle" in die vorlilufige Thgesordnung ihrer 
fünfzigsten Thgung anfzunehmen. 

B 

90. Plenarsitvmg 
15. Dezember 1994 

iisBRPROFtlNo DERERKLÄRUNG DER NEUNZlGBRJAHRE 
ZUR DRrrnlN ABR()STlJNGSDBKADB 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/62 A vom 
4. Dezember 1990, mit der sin den Wortlaut der Erklärung der 
neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade verabschiedet 
und die neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade erklärt 
hat, 

In Anbetracht der großen Veränderungen, die seit der 
Verabschiedung der Erklärung im Jahre 1990 in den interna
tionalen Beziebungen stattgefunden haben, 

Insbesondere In Anbetracht des Endes des Kalten Krieges 
und der Rivalitäten zwischen Ost und West, das den Beginn 
einer Denen Ära der ZnsJllDmenarbeit in den internationalen 
Beziehungen anklIndet, 

nichtsdestoweniger hiJchst beUlll'Uhlgt über den Ausbruch 
ethnischer und natitlDaUs!jSCher Konflikte sowie über beunru
higende Probleme auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und 
der Abrflstung in verschiedenen Teilen der WeIt und die sich 
daraus ergebende Verschlechterung der Sicherheitssitnation in 
diesen Gebieten, die nachteilige Auswirkungen auf den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit mit sich bringt, 

davon flberz,eugt, daß es notwendig ist, die Verwirklichung 
der Ziele der Erklärung zu iIberprIIfen und zu bewerten und sie 
nötigenfnlls anzupassen, damit sie den nenen Herausforderun
gen in der Ära nach dem Kalten Krieg gerecht werden, 

1: beschließt, auf ihrer fflnfzigsten Thgung, zur Mitte der 
Dekade, eine ÜlierpriIfung und Bewertung der Umsetzung der 
Erklärung der neunziger Jahre zur Dritten AbrfIstungsdekade 
durcbzufllbren; 

2. ersucht die AbrtIstungskommission, auf ihrer Thgung 
1995 eine vorlllufige Bewertung der Umsetzung der ErkllIrung 
durchzufl!hren sowie VorscblIIge abzugeben, die geeignet sind, 
entsprechende Fortschritte herbeizufl!hren, und der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung einen Bericht 
VOIZUlegen; 

3. ersucht die AbrtIstungskommission tnjJ/erdem, in die 
Thgesordnung ihrer Arbeitstagung 1995 einen Gegenstand mit 
dem TItel "ilberprofung der Erklärung der neunziger Jahre zur 
Dritten AbrOstungsdekade" aufzunehmen; 

4. forden die AbrfIstungskommission auf, in ihre 
Bewertung sachdienliche Angelegenheiten anfzunehmen, die 
nach Auffassung der Mitgliedstaaten einer derartigen Über
prilfung bedOrfen; 

5. ersucht die Mitgliedstasten, dem Generalsekretär hts 
spätestens 30. April 1995 ihre Ansiebten und Vorschllige zu 
einer derartigen Überprüfung vorzulegen; 
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6. elTUCht den Generalsekretär, der AbrOstungskommis
sion bei der Umsetzung dieser Resolution jegliche erforderli
che Unterstiltzung zu gewähren; 

7. beschließt. den Punkt "Überpröfung der Erkllinmg der 
neunziger Jahre zur Dritten Abri1stnngsdekade" in die vorläufi
ge Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

c 
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TRANSPARENZ AUFDEM OImmr DER RtlSTUNO 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 
9. Dezember 1991. 47/52 L vom 15. Dezember 1992 und 
48(15 E vom 16. Dezember 1993 mit dem TItel "Transparenz 
auf dem Gebiet der Rilstung". 

nach wie vor die Al4!fassung vertretend, daß mehr Thms
parenz auf dem Gebiet der Rilstung maßgeblich zur Ver
trauensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt 
und daß die Schaffung des Registers der Vereinten Nationen 
für konventionelle Waffen'" einen wichtigen Schritt auf dem 
Wege zu größerer Thmsparenz in militärischen Angelegenhei
ten darstellt, 

mit Genugtuung über den zusammengefaßten Bericht des 
. Generalsekretärs über das Register'". welcher die Antworten 
der Mitgliedstaaten für das Jahr 1993 enthält, 

sowie mit Genugtuung über die Reaktion der Mitgliedstaa
ten auf das in den Ziffern 9 und 10 der Resolution 46/36 L 
enthaltene Ersuchen. Angaben üher ihre Einfuhren und 
Ausfuhren von Waffen sowie vorhandene Hintergrund
informationen über ihre Rilstungsbestlinde. die Beschaffung 
aus der nationalen Produktion und die diesbezüglichen 
Politiken bereitzustellen. 

betonend, daß die Fortführung des Registers und seine 
Weiterentwicklung überprüft werden sollten. um ein Register 
mit möglichst breiter Beteiligung zu erreichen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
konferenz über ibren Tagesordnungspunkt "Transparenz auf 
dem Gebiet der Rftstung""'. 

I. beIaifftIgt Ihre Entschlossenheit, die effektive Führung 
des Registers der Vereinten Nationen für konventionelle 
Waffen. wie in den Ziffern 7. 8. 9 und 10 ihrer Resolution 
46/36 L vorgesehen. sicherzustellen; 

2. nimmt KennmJs von dem Bericht des GeneralsekretIIrs 
vom 22. September 1994 über die FortffIhrung des Registers 
und seine Weiterentwicklung" und von den darin enthaltenen 
Empfehlungen; 

" Siehe _on 46/36 1.. 

" A/4913S2 und Kotr. ! sowie Add.! und 2-
., SIehe 0jJItJsIIes ProJokoU tkr -11I'SI21IIlIIbm NeunttIIdvisrzJ!814 

TD8fU!B. &llage Nr. 27(A/49fE1). ~lU.H. 
41 A/49/316. 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die erbetenen Daten 
und Informationen für das Register auf der Grundlage der 
Resolutionen 46136 L und 47/52 L und der Anhänge und 
Anlagen zu dem Bericht des Generalsekretärs über die 
FortffIhrung des Registers und seine Weiterentwicklung dem 
Generalsekretiir alljährlich bis spätestens zum 30. April 
vorzulegen; 

4. beschJil!jJt. im Hinblick auf die Weileientwicklung des 
Registers seinen Geltungsbereich und die Beteiligung an dem 
Register zu überprüfen. und ersucht zu diesem Zweck 

a) die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auf
fassungen über die FortffIhrung des Registers. seine Weiter
entwicklung und über Maßnabm~n zur Erhöhung der Thms
parenz im Zusammenhang mit Massenvemichtungswaffen 
mitzuteilen; 

11) den GeneraIsekretii. mit Unterstiltzung einer Gruppe 
von Regierungssachverstllndigen, die 1997 auf der Grundlage 
der ausgewogenen geograpbischen Vertretung einberufen 
werden soll, einen Bericht über die FortffIhrung des Registers 
und seine Weiterentwicklung zu erstellen, unter Berücksichti
gung der Arbeit der AbrOstungskonferenz, der von den 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen und 
des Berichts des Generalsekretärs von 1994 über die FortfiIh
rung des Registers und seine Weiterentwicklung, damit die 
Versanunlung auf ihrer zweiundfilnfzigsten Tagung einen 
Beschluß fassen kann; 

5. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen. daß dem 
Sekretariat ausreichende Mittel zur Fl1hrung und laufenden 
Aktualisierung des Registers zur Verftlgung gestellt werden; 

6. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen. ihre 
Arbeit in bezog auf die Transparenz auf dem Gebiet der 
Rftstung fortzusetzen; 

7. wIederholllhre Aq(forderung an alle Mitgliedstaaten. 
auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Berück
sichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen 
Region oder Subregion zusammenzuarbei mit dem Ziel, die 
internationalen BemlIhungen zur Erhöhung der Offenheit und 
Transparenz auf dem Gebiet der Rftstung zu stärken und zu 
koordinieren; 

8. ersucht den Generalsekretär lII4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung über den Stand der 
DurchfUhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließ4 den Punkt "Transparenz auf dem Gebiet 
der Rilstung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

D 
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MORATORIUM FÜR Dm AuSFUHR VON ScHO'rzBNMINEN 

Die Generalversammlung. 

mit Genugtuung hinweisend auf ihre Resolution 4sn5 K 
vom 16. Dezember 1993. mit der sie unter anderem die Staaten 
aufgerufen hat, einem Moratorium für die Ausfuhr von 
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SclriItzenminen zuzustimmen. welche fIJr das Leben der 
Zivilbevölkerung eine groBe Gefahr darstellen, und in der sie 
die Staaten nachdrücklich aufgefordert bat, ein solches 
Moratorium anzuwenden, 

feststeHend, daß es auf der ganzen Welt mindestena 
8S Millionen im Boden verlegte Schützenminen gibt und daß 
viele Tauaende solcher Minen nach wie vor wahllos verlegt 
werden, 

ihrer tiefen Besorgnis dartJber Ausdruck verleihend, daß 
Schützenmjnen jede Woche Hunderte von Menschen, meist 
unbewaffnete Zivilisten. töten oder verstümmeln. die wirt
schaftliche Entwicklung und den Wiederautbao behindero und 
andere schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. namentlich 
anch die Erschwerung der Rückfilhrung von Flüchtlingen und 
der Rückkehr von Binnenvertriebenen. 

mit Genugtuung über das Vorbandensein von Unterstüt
zongsprogrammen fIJr die Minenräumung und die bomanitllre 
Unterstützung der Opfer von Schützenminen, 

zutiefst besorgt über das Leid und die Opfer unter den 
NlChtkomhattaoten, die durch die Verbreimog und den 
wahllosen und unverantwortlichen Einsatz von Scbfltzeominen 
verursacht werden. 

In dßr ErkennInis. daß Staaten dem lelztendlichen Ziel der 
voUkommenen Beseitigung von Schützenminen in dem Maß 
am wirksamsten näherkommen köunen. indem gangbare und 
menschliche Alternativen entwickelt werden. 

mit Genugtuung hinweisend auf den Bericht des Ge
neralaekretärs" über die Fortschritte, die im Hinblick auf die 
in der genannten Resolution unternommene Initiative erzielt 
werden konnten. 

I1bel?eUgt. daß Moratorien der Staaten. die Schützenminen 
aosffIbren, welche eine ernsthafte Gefahr fIJr die Zivilbevölke
rung darstellen. einen bedeutenden Beitrag dazu leisten 
könnten, die durch den Einsatz solcher Vorrichtungen ver
ursachten menschlichen und wirtschaftlichen Kosten betd!cht
lieh zu verringern. 

mit Genugtuung feststeHerui. daß viele Staaten bereita 
Moratorien fIJr die Ausfuhr. die Weitergabe oder den Ankauf 
von Schützenminen und l!bolichen Vorrichtungen erklJlrt 
haben, wobei viele dieser Moratorien aufgrund der genannten 
Resolution erklJlrt wurden. 

die At4lassUIlg vertretend, daß die derzeit stattfindenden 
Bemühungen zur Stärkung des Übereinkommens über das 
Verbot oder die Beschriinkuog des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen. die übennäßige Verletzungen 
verursachen oder unterschiedslos wirken können4

'. ins
besondere seines Protokolls Il"". einen wichtigen Teil der all
gemeinen Bemühungen darstellen. die durch Schützenminen 
verursacbteo Probleme anzugehen. 

.. Af49I27SUDdAdd.1. 
" _ The UnJud Natkms Dt.rannament Yearbook, Val. 5: 1980 

(V_lchnng der V_ NIIIioDen, Best.·Nr. B.8!.1X.4.J, Anhang vn. 
.. EIld.. Protokal1 Ober das VedxJt oder die BescIuiinkung des _ von 

MImm, Spnmgfallen UDd anderen Vonicbtun_ 

mit GenugtUung hinweisend auf ihre Resolutinn 48fT vom 
19. Oktober 1993. in der sie zur Unterstützung bei der Minen
rilumung aufruft, 

1. begr4fJt die bereita von bestimmten Staaten erklJlrten 
Moratorien fIJr die Ausfuhr von Schützenminen; 

2. fordert die Staaten, die dies noch nicht getan haben. 
1/IlChdrilckIich auf, so bald wie möglich solche Moratorien zu 
erklären; 

3. ersucht den Geoera1sek:retlir einen Bericht über die 
von den Mitgliedstaaten unternommenen Schritte zur Anwen
dung solcher Moratorien zu erstellen und ihn der Generalver
sammlung auf ihrer fflnfzigsten 'Th.gung unter dem Punkt 
• Allgemeine und vollständige Abrüstung" vorzulegen; 

4. betont die Wichtigkeit des Übereinkommens über das 
Verbot oder die Beschriinkuog des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen. die übermlißige Verletzungen 
verorsachen oder unterschiedslos wirken können. und seiner 
Protokolle als maßgebliche internationale Rechtaakte, die den 
verantwort1ichen Einsatz von Sch!ltzenminen und ähnlichen 
Vorrichtungen regeln; 

5. fordert die Staaten, die dies noch nicht getan haben, 
1UlChdrilckIich auf, dem Übereinkommen und seinen Protokol
len beizutreten; 

6. regt weitere internationale BemOhllngen an, mit dem 
Ziel, Lösungen fIJr die durch Schützenminen verursachten 
Probleme zu finden. um sie endgültig zu beseitigen. 

E 
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SCI!RiTrWBISE VERRINGERUNG DER NUKLRAREN BEDROHUNG 

Die Generalversammlung. 

eingedenk des Ziels, die Kernwaffen vollstllndig zu 
beseitigen, 

In dem WUnsche. die durcb Kernwaffen verorsacbte Gefahr 
schrittweise und systematisch zu verringern. 

mit Genugtuung darüber. daß in dem erbitterten Wettlauf 
um die AnhIIufung von waffeof1lbigem spaltbarem Materlal, 
die Herstellung atomarer Gefechtsköpfe und die Dislozierong 
von Kerowaffeosystemen, der den Kalten Krieg kennzeichne
te. eine Pause eingetreten ist, 

eingedenk der Tatsache, daß die Herstellung von be
sonderem spaltbarem Material fIJr Waffenzwecke und die 
Herstellung atomarer Gefecbtsk6pfe in einigen Staaten stetig 
vorangeht und daß viele 1lwsende von Kernwaffensystemen 
fIJr den KriegsfaU disloziert bleiben, 

sowie mit Genugtuung über die Reduzierung des Bereit
schaftsgrades einiger Kerowaffensysteme und die Beseitigung 
bestimmter Kategorien von Waffen. 

sowie eingedenk dessen, daß die Militilrdoktrinen in bezug 
auf die Androhung des Einsal7es von Atomwaffen unveriindert 
bleiben und daß die meisten vereinbarten Reduzierungen keine 
Zerstörung der atomaren Gefechtsköpfe oder deren Binsatz.. 
mittel vorsehen, 
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fenwr mit Genugtuung Ilber die in bezog auf die Erhöhung 
der Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung unternommenen 
Schritte und die sich herausbildende Praxis der Schließung 
oder UmrOstung von ProduktionsanJagen fiIr Kernwaffen, 

.ferner eingedenk des Umstandes, daß es nach wie vor keine 
verifizierten Bestandaverzeichnisse der Kernwaffenbestlinde 
gibt und daß PIIine fiIr die UmrOstung von KernwaffenanJagen 
fiIr die Aufgabe des Abbaus der Kernwaffenbestlinde erst im 
Anfangsstadium. ihrer Entwicklung stehen, 

in dem Wunsche, die derzeit stattfindenden Bemühungen 
hinsichtlich multilateraler VerltandIungen und Ohereinkoiifte 
zu fördern, und sich desaen bewußt, daß dringend rasche 
Maßnahmen zu diesem Zweck mgtiffen werden milssen, 

im W1rtrauen dartnif, daß die Abrtlatnngskonferenz als ein 
wirksames multilaterales Organ fiIr Abrtlatnngsverhnndlungen 
dienen kann, wie auf ihrer Sondertagung 1978 Ilber Abrn
atnng'" vorgesehen und wie vor kurzem durch den erfolgrei
chen Abschluß des Übereinkommens Ilber dna Verbot der Ent
wicklung, Herstellung. Lagerung und des Ei_ chemi
scher Waffen und Ilber die Vernichtung solcher Waffen'" unter 
Beweis gestellt wurde, 

zu der tJbe17.eugung gelangt, daß eine Einigung Ober ein 
FOnf- bis Zehnjahresprogramm auf dem Gebiet der nuklearen 
RDatnngskontro11e den weltweiten AbrUstungabemiJhungen die 
benötigte Ricbtung verleihen könnte, . 

davon Ube17,eugt, daß die erfolgreiche Verfolgung eines 
solchen Programms dna Ziel der Beseitigung von Kernwaffen 
aus den nationalen R.ilstungabeständen wesentlich voranbrin
gen wiIrde, 

1. nennt die folgenden allgemeinen Bereiche fiIr eine 
schrittweise Verringerung der nuklearen Bedrohung: 

Bereich A. Maßnahmen unter anderem gegen 

1.1) den Ankauf und die Verarbeitung von besonderem 
spaltbarem Material fiIr Kernwaffenzwecke; 

b) die Herstellung und Erprobung von atomaren Ge
fechtsköpfen und deren Einsalzmitteln; 

c) die Zusamme1l8tellung und Disloz!erung von Kern
waffensyatemen; 

unter anderem mit Hilfe der folgenden Mittel: 

I) Verbot von Kernwaffenversucbsexploslonen; 

ü) Beendigung der Herstellung von besonderem spalt
barem Material fiIr R.ilstungszwecke; 

üi) Beendigung der Herstellung von atomaren Gefechts.. 
kl!pfen; 

Iv) Beendigung der Herstellung und der Erprobung von 
ballistischen Flugköxpem mittlerer und llIngerer 
Reichweite fiIr Kernwaffenzwecke; 

v) wirksame und rechtlich verbindliche Maßnahmen zur 
Abschreckung von dem Binsatz oder der Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen; 

.. _ ResoIutlDD 8-1012, ZIlTet 120. 

.. Sfobo 0ßI>k/k1s protolaJlJ tkr Generalversmnm/ SkbentmdvImIgst 
T_ BeIlage NT. 27 (Al47/27), Anhang L 

vi) sonstige damit zusammenhängende Maßnahmen; 

Bereich B. Maßnahmen unter anderem zur Herbeifilhrung 

1.1) des Abzugs von Kemwaffensyatemen aus dem Dis
lozierungaraum sowie der Demontage dieser Systeme; 

b) der sicheren Lagerung und Zerlegung von atomaren 
Gefechtsköpfen und ihteo Einsatzmitteln; 

c) der Beseitigung von besonderem spaltbarem Material 
fiIr Kernwaffenzwecke; 

tinter anderem mit Hilfe der folgenden Mittel: 

i) Reduzierung des Bereitschaftsgrades der Kernwaffen
systeme; 

ü) Trennung der atomaren Gefechtskl!pfe von ihteo 
Eiosatzmitteln; 

üi) sichere Lagerung der atomaren Gefechtsköpfe; 

Iv) gegebenenfalls UmtOatnng von Einsatzmitteln fiIr 
friedliche Zwecke; 

v) Entfernung besonderen KermnateriaIs von den Ge
fechtsköpfen; 

vi) Umwandlung besonderer Kernmaterialien fiIr friedll
cheZwecke; 

vü) sonstige dnmit znsammenhängende Maßnahmen; 

Bereich C. Schritte unter internationaler Schirmherrschaft 
zur 

1.1) EIstellung eines Bestandavmzeichn!sses der Kern
waffenbestlinde, einschließlich: 

i) jeglichen besonderen spaltbaren Materials, atomarer 
Sprengköpfe und ihrer Einsatzmittel; 

ü) aller Einricbtungen fiIr die Verarbeitung, Heratellung, 
Zusammenatellung und Dislozierung dieser Gegen
stände; 

b) Umwidmung der ADlagen, bei denen dies zur Umset
zung der Maßnahmen in bezog auf Bereich B notwendig ist; 

c) Schließung oder UmrOstung aller anderen solchen 
Anlagen fiIr friedliche Zwecke zur Förderung der Maßnalunen 
in bezog auf Bereich A; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, inabesondere die Kern
waffellslaaten, Scbritte ZU prlIfen, die sie unilateral, auf bi1ate
raler Ebene oder in Zusammenarbeit mit anderen Stnaten 
unterne1unen kllnnten, um Fortschritte in den genannten 
Bereichen ZU fördern, und die internationale Gemeinschaft 
Ober alle in dieser Hinsicht unternommenen Schritte voll
ständig zu informieren; 

3. empftehlt der Abrtlatnngakonferenz. im labre 1995 

1.1) aus den in Ziffer 1 dieser Resolution genannten drei 
allgemeinen Bereichen einen umfassenden Katalog von prak
tischen, verifizierbaren Maßnalunen herauszuarbeiten, die in 
den Dllchaten ffIDf bis zehn Iahten Gegenatnnd von Verhand
lungen werden könnten; 



b) ausgebend von diesem Katalog eine jabresweise 
Abfolge und Kombination von Verhandlungen llber konkrete 
Maßnahrru:n festzulegen, die im Verlauf der nächsten fIInf bis 
zehn Jabre in Angriff genommen werden sollen, unter gebiIh
render Berilcksichtigung der nach Ziffer 2 unternommenen 
Schritte; 

4. ersucht die AhrIIstungskonferenz, in ihren Bericht des 
Jahres 1995 an die Generalversammlung einen Abschnitt llber 
die Maßnahmen aufzunehmen, die im Einklang mit der in 
Ziffer 3 ausgesprochenen Empfehlung unternommen wurden; 

5. beschließt, den Punkt "Schrittweise Verringerung der 
nuklearen Bedrohung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
fllnfzigsten Thgung anfzunehmen. 
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KONFERENZ VON 1995 DER VERTRAGSPAIm!IEN DES VER
TRAGES OllER Dm NIClITVERBRElTUNG VON KERNwAFFEN 
ZUR ÜBERPR1lF!JNG UND VERLÄNGERUNG DES VERTRAGES 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2373 (XXll) vom 
12. Juni 1968, deren Anlage den Vertrag llber die Nichtver
breitung von Kernwaffen" enthält. 

im Hinblick daratif, daß Artikel X Absatz 2 dieses Ver
trages vorschreibt, daß filnfundzwanzig Jabre nach Inkraft
treten des Vertrages eine Konferenz einberufen wird, die 
beschließen soll, ob der Vertrag auf unbegrenzte Zeit in Kraft 
bleibt oder um eine oder mehrere bestimmte Frist oder Fristen 
verlllngert wird, 

in dem Wunsche, die Konsolidierung des Vertrages im 
Hinblick auf die le1ztendliche Verwirklichung der Beseitigung 
der Kernwnffen sicherzustellen, 

in dem Bewl4fJtsein, daß es notwendig ist, den Beitritt aller 
Staaten zu dem Vertrag zn erreichen. 

in der Oben.eugung, daß der BeschlußlIber die Verlllnge
rung des Vertrages zn weiteren Fortschritten bei der nuklearen 
Abrllstung fllhren sollte, im Einklang mit der Präambel und 
Artikel VI des Vertrages, 

daher feststellend, daß es notwendig ist, alle Möglichkeiten 
sorgflIltig zn prüfen, um einen Beschluß zn fassen. der 
geeignet und in der Lage ist, das Nichtverbreitungsregime in 
Verfolgung des letztendlichen Ziels der Beseitigung der 
Kernwaffen zu stlIJXen, 

im Bewl4fJtsein der 'Thtsache, daß hinsichtlich der Anwen
dung von Artikel X Ziffer 2 des Vertrages verschiedene 
Auslegungsmöglichkeiten zum Ausdruck gebracht wurden, 

I. fordert die Vertragsstaaten des Vertrages llber die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen auf, die Wichtigkeit des 
Vertrages in seiner Gesamtheit gebllhrend zu berllcksichtigen 
und dnbei Artikel X Ziffer 2 des Vertrages besonders zn 
beachten; 

2. bittet die Vertragsstaaten ihre rechtliche Auslegung 
des Artikels X Ziffer 2 des Vertrages sowie ihre Auffassungen 
llber die unterschied1ichen Möglichkeiten und Maßnahmen, 

die in Betracht kommen, beknnntzngeben, so daß sie vom 
Generalsekrellir frOh genug vor der Abhaltung der Konferenz 
von 1995 der Vertragsparteien des Vertrages llber die Nicht
verbreitung von Kernwaffen zur ÜberprIIfung und Verlllnge
rung des Vertrages als Hintergrunddokument fflr diese 
Konferenz zusammengestellt werden k!lonen. 
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UN11lRSTOTZUNG VON STAATIlN ZUR EiNDÄMMUNG DES 
UNERLAUBTEN HANDBLS MIT KLmNwAFFEN UND ZUR 
EINSAMMLUNG DmsER WAFFEN 

Die Genera/versammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46136 H vom 
6. Dezember 1991,47/52 G und 47/52 J vom 9. Dezember 
1992 sowie 48175 Hund 48/15 J vom 16. Dezember 1993, 

die Ar4ffassung vertretend, daß der Umlauf IlbergroBer 
Mengen von Kleinwaffen auf der ganzen Welt die Entwick
lung behindert und eine QueUe erhöhter Uusicherheit dnrsteIlt, 

sowie die Ar4ffassung vertretend, daß der unerlaubte 
internntionale Transfer von Kleinwaffen und ihre Anhliufung 
in vielen Ländern eine Bedrohung der Bevölkerung sowie der 
natiouslen und regionalen Sicherheit und einen Destnbilisie
rungsfaktor fflr die Staaten darstellen, 

sich at/lIzenII auf die Brkllirung des Genera1sekretII im 
Zusammenhang mit dem Ersuchen Ma1is um Hilfestellung 
seitens der Vereinten Nationen hei der Einsammlung von 
Kleinwaffen, 

ZJItiefst besorgt llber das Ausmaß der Unsicherheit und des 
Bandenwesens im ~lsammenhang mit dem unerlaubten 
Handel mit Kleinwaffen in Mall und den anderen betroffenen 
Staaten der Sahara-Sahel-Suhregion, 

Ke1l1ltnis nehmend von den ersten Schlußfolgerungen der 
Berntennission der Vereinten Nationen, die vom GeneraIsekr&
tär mit dem Auftrag nach Mall entsandt wurde, festzustellen, 
wie der unerlaubte Handel mit KIeinwaffen am besten einge
dämmt und ihre Binsammlung sichergestellt werden kann, 

darcuif hinweisend, we1ches Interesse die underen Staaten 
der Suhregion an einem Besuch der Beratennlssion der 
Vereinten Nationen gezeigt haben, 

sowie unter Hinweis auf die Maßnahmen, die auf den in 
Banjul, Algier und Bamako abgehaltenen Thgungen der 
Staaten der Suhregion getroffen und empfohlen wurden, mit 
dem Ziel, eine enge regionale Zusammenarbeit zur Stärkung 
der Sicherheit herzustellen, 

1. begrqpt die von Mall etgliffene Initiative in der Frage 
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und deren Einsamm
lung in den betroffenen Staaten der Sahara-Sahel-Subregion; 

2. beg,.qfJt flI4IJerdem die vom Genera1sekretär in 
Umsetzung dieser Initiative ergriffenen Maßnahmen; 

3. dankt der Regierung Ma1is fflr die erhebliche Hi1fe, die 
sie der Beratermission der Vereinten Nationen gewiihrt hnt, 
und begrllßt die von underen Staaten der Suhregion zum 
Ausdruck gebrachte Bereitschaft, diese Mission zu empfangen; 



4. beglfJckwllnscht den Genera1sekretllr zu den von ihm 
im Rahmen der einschlligigen Bestimmungen der Resolution 
40/151 H vom 16. Dezember 1985 getroffenen Maßnahmen 
und ermutigt ihn. seine Bemilhungen zur Eindämmung des 
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und zur Einsamm1ung 
solcber Waffen in den betIoffenen Staaten. die dies wOnschen, 
fortzusetzen. mit Unterstützung des Regionalzentrnms der 
Vereinten Nationen fiIr Frieden und AbrOstung in Afrika und 
in enger Zusammenarbeit mit der Organisation der afrika
nischen Einheit; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, nationale Kontroßmaß
nahmen durchzufiihren, mit dem Ziel, den unerlaubten Handel 
mit Kleinwaffen zu kontrollieren. insbesondere durch die 
Eindämmung der illegalen Ausfuhr solcber Waffen; 

6. binet die internationale Gemeinscbaft, den von den 
betroffenen Lllndern unternommenen Anstrengnngen zur 
Unterdr!lckong des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen. der 
geeignet ist, ihre Entwicklung zu behindern, angemessene 
Untetstiitzung zu gewähren; 

7. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung aber diese Frage Bericht zu 
erstatten. 
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NuKLEARE ABRÜSTUNG MIT DEM ZmL DER BNDG'OLTIGEN 
BESRITIGUNG DER KERNwAFFEN 

Die Generalversammlung. 

in der Erkenntnis. daß das Ende des Kalten Krieges die 
Möglichkeit erhöht hat, eine Welt frei von der Furcht vor 
einem Atomkrieg zu schaffen, 

mit Genugtuung aber die Bemühungen der Russischen 
Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika nm die 
nukleare Abrüstung und den Abschluß von zwei Vertrligen 
lIber die Redozierung und Begrenzung strategiscber Offensiv
waffen und in Erwartung ihres baldigen Inkrafttretens, 

sowie mit Genugtuung lIber die Bemühungen anderer 
Kernwaffenstaaten auf dem Gebiet der nuklearen AbrOstung. 

großen Wert legend auf den Bei~. den der Vertrag aber 
die Nlchtverbreitong von Kernwaffen' seit seinem 1Dkraft
treten im Jahre 1970 zum Frieden und zur Sicberheit in der 
Welt geleistet hat, 

mit Genugtuung lIber die positiven Entwicklungen bei den 
Verhandlungen nm einen Vertrag aber das nmfassende Verbot 
von Kernversuchen auf der Grundlage des auf ihrer achtond
vierzigsten Thgung erzielten Konsenses. 

1. fordert die Stanten, die nicht Vertragsparteien des 
Vertrages aber die Nichtverbreitong von Kernwaffen sind, 
eingedenk der Bedeutong der Universalität des Vertrages 
1/ßChdrfJck1ich ar4. diesem so bald wie möglich beizutreten; 

2. fordert die Kernwaffenstaaten ar4. ihre Bemühungen 
nm die nukleare Abrüstung mit dem letztendlichen Ziel der 
Beseitjgong der Kernwaffen im Rahmen der allgemeinen und 
vo1lstllndigen Abrüstung weiterzuverfolgen. und fordert alle 

83 

Stanten auf. ihren Vetpflichtongen auf de·n Gebiet der 
AbrOstong und der Ntcht\lwbteitImg von Massenvernichtongs
waffen voll nachzukommen. 

I 
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BlNBBRUFUNG DER VII!RTEN SONDElUAGUNG DER GBNBRAL
VERSAMMLUNG ÜBER ABRÜSTUNG 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis darauf. daß in den Jahren 1978. 1982 und 
1988 drei Sondertagungen der Generalversammlung aber 
AbrOstung abgebalten wurden. 

eingedenk des Scbll1ßdokwnents der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung". der ersten Sondertsgung lIber 
Abrüstung. und des letztendJichen Ziels der allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler 
Überwachung. 

mit Genugtuung lIber die positiven Veränderungen, die sich 
in jilngster Zeit in der internationalen Landschaft vollzogen 
haben. wofiIr das Ende des Kalten Krieges, die weltweite 
Entspannung und das Aufkommen eines neoen Geistes in den 
Beziehungen zwischen den Staaten kennzeichnend sind. 

unter Betonung der zentralen Rolle der Vereinten Nationen 
bei der Förderung der Abrüstung. des Friedens und der 
Sicherheit. 

1. beschlleßt grundsätzlich, nach Möglichkeit 1997 die 
vimte Sondertagung der Generalversammlung lIber AbrOstung 
einzuberufen. deren Thrmin auf ihrer fllnfzigsten Thgung 
festgelegt werden soll; 

2. beschließt flI4!Jerdem, den Punkt "Vimte Sondertagung 
der Generalversammlung lIber Abrüstung" in die vorläufige 
'Thgesordnung ihrer fllnfzigsten Thgung aufznnebmeu. 

J 
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ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ABRÜSTUNG UND ENTwICKLUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die J!estimm lmgen des SchIußdokwnents 
der zehnten Sondertsgung der Generalversammlung17 betref
fend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick
lung. 

sowle unter Hinweis auf die am 11. September 1987 
erfolgte Verabschiedung des SchJußdolnunents der Interna
tionalen Konferenz lIber den Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung4'l. 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48175 A vom 
16. Dezember 1993. 
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eingedenk. der Schlußdokumen1e der im September 1992 in Vernichtung solcher Waffen'" und das Obeteinkommen iIber 
Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und das Verbot der Entwicklung, Herstellnng. Lagerung und des 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder". Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernic1rtrtng 

solcher Waffen". 
unter Betonung der immer größeren Bedeutung, din der 

Symbiose zwischen AbrDstung und Entwicklung in den 
heutigen internationalen Beziehungen Zllkommt, 

1. begrqpt den Bericht des Generalsekretärs vom 
5. Oktober 199448 und die im Einklang mit dem Schlußdoku
ment der Internationalen KonfeJenz über den Zusammenhang 
zwischen AbrUstung und Entwicklung ergriffenen Maß
nahmen; 

2. ersucht den Generalsekretllr. über die entsprechenden 
Organe und im Rahmen der verfilgbaren Mittel auch kIlnftig 
Maßnahmen zur Umsetzung des auf der Internationalen 
KonfeJenz verabschiedeten Aktionsprogramms'" zu treffen: 

3. ersucht den Generalsekretllr llI4fJerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten 'Thgung einen Bericht 
VOtZUlegen; 

4. beschließt. den Punkt .Zusammenhnng zwischen 
AbrfIstung und Entwicklung· in die vorillufige Thgesordnung 
ihrer fllnfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

K 
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ANFoRDERUNG EINES GllTAClITENS DES INTERNATIONALBN 
GERIClITSHOFS ilBER Dm RI!CHTMÄSSIOKBI.T DER AN
DROHUNG ODER DES EINSATZES VON KERNwAPFBN 

DIe Generalversammlung. 

In dem BewqfJtseln, daß die· Existenz und die Weiter
entwicklung von Kernwaffen ernsthafte Gefahren fiIr die 
Menschheit in sich bergen. 

eingedenk. dessen, daß die Staaten nach der Charta der 
Vereinten Nationen ve.rpflichtet sind, jede gegen die territorin
Ie Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von Gewalt zu 
unterlassen. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1653 (XVI) vom 
24. November 1961. 33m B vom 14. Dezember 1978, 34/83 
G vom 11. Dezember 1979. 35/152 D vom 12. Dezember 
1980. 36192 I vom 9. Dezember 1981. 45/59 B vom 
4. Dezember 1990 und 46/37 D vom 6. Dezember 1991. worin 
sie erk1llrt hat, daß der Einsatz von Kernwaffen eine Ver

.1etzung der Charta und ein Verbrechen gegen die Menschlich
keit darstellt, 

mit Genugtuung über die in bezog auf das Verbot und die 
Beseitigung von Massenvemichtungswaffen erzielten Fort
schritte, namentlich das Übereinkommen iIber das Verbot der 
Entwicklung. Herstellnng und Lagerung bakteriologischer 
(biologischer) Waffen und von Thxinwaffen sowie über din 

.. A/49/476. 

.. V_!Ir!nmg der Vereinten NaIioneu, Best.-Nr. E.S7 .IX.8. ZIffer 35. 

fJberzeugt. daß nur die vollstllDdige Beseitigung von 
Kernwaffen eine Garantie gegen die Bedrohung eines At0m
kriegs darstellt, 

angesichts der im Verlauf der vierten ÜberpriIfungs
konfeJenz der Vertmgsparteien des Vertrages iIber din N'tcht
verbreitung von Kernwaffen zum Ausdruck gebmchten 
Bedenken. wonach unzureichende Fortschritte in Richtung auf 
din möglichst haldige vollstllndige Beseitigung der Kernwaffen 
erzielt wurden seien, 

unter Hinweis dtumif, daß sie, flberzeugt von der Notwen
digkeit, din Herrschaft des Rechts in den internationalen 
Beziehungen zu stärken, den Zeitraum 1990-1999 zur 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen erk1llrt hafl. 

feststellend, daß Artike1 96 Absatz 1 der Charta din 
Generalversammlung ermIIchtigt, iIber jede Rechtsfrage ein 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs anzufordern, 

unter Hinweis auf die Empfehlung des GeneralsekretI! in 
seinem Bericht • Agende .fiIr den Frieden·... wonach din 
Organe der Vereinten Nationen, din dezu ermIIchtigt sind, von 
der gutachter1ichen Kompetenz des Internationalen Gerichts
hofs Gebrauch zu machen, sich hllufiger zwecks Einholung 
solcher Gutachten an den Gerichtshof wenden sollen, 

mit Genugtuung iIber Resolution 46/40 vom 14. Mei 1993 
der Versammlung der Weltgesundheitsorganisation, in der din 
Organisation den Internationalen Gerichtshof ersucht hat, ein 
Rechtsgutachten darüber abzugeben, ob der Einsatz von 
Kernwaffen durch einen Staat im Krieg oder in einem bewaff
neten Konflikt einen Verstoß gegen seine Verpflichtungen 
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Satzung der 
Weltgesundheitsorganisation, darstellen würde, 

b.eschließt. gemlIß Artike1 96 Absatz 1 der Charta der 
Vereinten Nationen dringend ein Rechtsgutachten des Interna
tionalen Gerichtshofes zu der folgenden Frage anzufurdern: 
"Ist der EInsatz oder die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen nach dem Völkerrecht unter irgendwelchen 
Umstlinden zulässig?· 

L 

9O.P~ 
15. Dezember 1994 

BILATI!RALI! KERNwAFFBNVERIIANDLUGBN UND 
NUKLBARB ABRÜSTUNG . 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre früheren elnscblllgigen Resolutio
nen, 

.. Resolution 2826 (XXVI). AoIage. 

" R_'Ulion 44123 • 
" A/47trn-8l1Alll; _ 0jfIdal_ ofth2 &curity CoundI, Forty

ninIh Year; Supp-forAprll. May andJune 1992, TloIcumenfS/24111. 
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in Anbetracht der grundlegenden Veränderungen, die sich 
im Hinblick auf die internationale Sicherheit vollzogen haben 
und die den Abschluß von ÜbereinIdinften über maßgebliche 
Veningerungen der nuklearen Rflstungen der Staaten mit den 
größten Beständen an solchen Waffen ermöglicht haben, 

in Anbetracht dessen, daß alle Staaten die Verantwortung 
und die Pflicht haben, zur internationalen Entspannung und zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch Abrf1stung ist, 

nachdrfJcklich darmif hinweisend, daß die nukleare 
AbriIstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Zeit darstellt, 

sowie betonend, daß alle Staaten die Verantwortung haben, 
Maßnahmen zur Verwirklichung der allgemeinen und voIl
ständigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
zu beschließen und durchzufllhren, 

mit Genugtuung darüber, daß auf dem Gebiet der nuklearen 
Abrf1stung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu ver
zeichnen waren, insbesondere der am 8. Dezember 1987 
zwischen der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetre
publiken und den Vereinigten Staaten von Amerika geschlos
sene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer 
und kürzerer Reichweite" und die Verträge über die Reduzie
rung und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch beträchtliche Kern
waffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, ins
besondere diejenigen, die über die größten Bestände verfllgen, 
die Hauptverantwortung fflr die nukleare Abrflstung mit dem 
Ziel der vollständigen Beseitigung der Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Dislozierung dieser 
Waffen zu beenden, sowie flber biIateraJe Vereinbarungen flber 
die Frage der Löschung von Zielen der strategischen nuklearen 
Flugkörper, 

in Anbetracht des neuen Klimas in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
Staaten der chemaligen Sowjetunion, das es ihnen ermöglicht, 
ihre kooperativen Anstrengungen zur Gewllbrieistung der 
Sicherheit und der umweltvertrllglichen Vernichtung der 
Kernwaffen zu verstärken, 

sowie im Hinblick darmif, daß die Russische Föderation 
und die Vereinigten Staaten von Amerika übereingekommen 
sind, daß sie, sobald ihr Vertrag über die weitere Reduzierung 
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen ratifiziert 
sei, darangeben würden, aJIe nach dem Vertrag zu reduzieren
den strategischen Einsatzsysterne zu deaktivieren, indem sie 
ihre atomaren Gefechtsköpfe entfernen oder andere Schritte 
unternehmen, um sie aus dem Zustand der Alarmbereitschaft 
zunehmen, 

ferner im Hinblick auf die zwischen der Russischen 
Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika getroffe-

" UnftdNations Disonnom8nt Yearl>ook. Vol. \2: \987 (VerilII'entlIclng 
der Vereinten Natiomm, Best.-Nr. a88.IX.2), Anhang Vß. 

ne Vereinbarung zur Intensivierung ihres Dialogs zum 
Vergleich ihrer konzeptione1Ien AnsIIIze und zur Ausarbeitung 
konkreter Schritte mit dem Ziel der Anpassung der nuklearen 
Streitkrlifte und Praktiken beider Seiten an die geänderte 
internationale Sicherheitssituation, einschließlich der Mög1ich
keit, nach der Ratifikation des Vertrages flber die weitere 
Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensivwaf
fen eine abermalige Reduzierung und Begrenzung der ver
bleibenden nuklearen Streitkrlifte vorzunehmen, 

nachdrfJcklich zur weiteren Verstärkung dieser Bemühun
gen fllfifonlernd, mit dem Ziel, die Durchfilhnmg der Überein
klInfte und einseitigen Beschlflsse flber die Reduzierung der 
Kernwaffen zu beschleunigen, 

mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in· einigen ihrer Kernwaffenprogramme 
vorgenommen haben, und aJIe Kernwaffenstaaten dazu 
ermutigend, geeignete MaBna1unen im Zusammenhang mit der 
nuklearen Abrflstung zu prflfen, 

erklllrend, daß bilaterale und multiIatera1e Abrflstungs
verhandlungen einander fördern und ergänzen sollen, 

1. begrqJlt die MaBnahmen, die zur Ratifikation des am 
31. Juli 1991 von der ehemaJigen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika in 
Mosksu unterzeichneten Vertrages über die Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen und des am 
23. Mni 1992 in Lissabon von den vier Vertragsparteien 
unterzeichneten dazugebörigen Protokolls ergriffen worden 
sind, und fordert die Parteien nachdrOcldich auf, die er
forderlichen Schritte zu unternehmen, um das möglichst 
baldige Inkrafttreten des Vertrages sicherzusteI1en; 

2. begrqJlt flI4IIerdem die Uoterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Russischen FIlderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die weitere Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 3. Januar 
1993 in Moskau und fordert die Parteien nachdrllcJdich auf, 
die erforderlichen Schritte zu unternehmen, damit der Vertrag 
möglichst bald in Kraft tritt; 

3. bringt ihre Befriedigung darilber zum Ausdruck, daß 
der Vertrag flber die Beseitigung der Flugkörper mittlerer und 
kürzerer Reichweite" auch weiterhin durchgefllhrt wird und 
daß insbesondere die Vertragsparteien die Vernichtung aller 
von ihnen gemeldeten Flugkörper, die nach dem Vertrag der 
Beseitigung unterliegen, abgeschlossen haben; 

4. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerikn, die 
Russische Föderation, BeIanJs, Kasachstan und die Ukraine. 
ihre kooperativen Bemflbungen um die Beseitigung der 
Kernwaffen und stx.I~~=nsivwaffen auf der Grund
lage der bestehenden . fortzusetzen, und begrilßt 
die Beitrilge, die auch andere Staaten zu dieser Zusammen
arbeit leisten; 

S. ermutigt und unterst/lt:l die Russische FIlderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren Bemühungen, 
ibre Nuklearrilstungen zu veningern und diesen BemOhnngen 
auch in Zukunft höchsten Vommg einzurlIumen, um zur 
Erreichung des Ziels der Beseitigung der Kernwaffen bei
zutragen; 

6. bittet die Russische Föderation und die Vereinigten 
Stsaten von Amerika, die anderen MitgIiedstaaten der Ver-
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einten Nationen über den ~ ihrer Erörterungen und den 
Stand der Durcbfilhrung ihrer üiieremkonfte und einseitigen 
ßescbIUsse über ihre strategischen Offensivwaffen gebührend 
unterrichtet ZU hallen. 

M 

90. Plenarsif7.Wlg 
15. Dezember 1994 

MAssNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES UNERLAUBTEN 
'fRANsFERs UND EINSAlZES KONVENTIONELLER W AFFI!N 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/36 H vom 
6. Dezember 1991 und ihren Beschluß 47/419 vom 
9. Dezember 1992 über internationale WaffentnmsfCIll, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48nS F und 
48nS H vom 16. Dezember 1993 über internationale Waffen
transfCIll und Maßna1unen zur Eindämmung des unerlaubten 
'fransfers beziehungsweise des Einsatzes konventioneller 
Waffen, 

In Erkenntnis der dringenden Notwendigkeit, Konflikte zu 
bereinigen, Spannungen abzubauen und die Bemühungen im 
Hinblick auf eine allgemeine und volIstllndige Abrüstung zu 
bescbleunigen, um den regionalen und internationalen Frieden 
und die Sicherheit zu erhallen, 

In der ErwlJgung, daß die Verfügbarlreit übergroßer 
Mengen an konventionellen Waffen und insbesondere ihr 
unerlaubter Transfer, oftmals im Verein mit destabilisierenden 
Aktivitäten, äußerst störende und gefllhrliche PhlInomene 
darstellen, insbesondere in bezug auf die interne Situation der 
betroffenen StaaJen und die Verletzung von Menschenrechten, 

unter Hervor hebung der Notwendigkeit wirksamer natio
naler Kontrollmaßna1unen für den Transfer konventioneller 
Waffen, 

sowie In der Erwligung, daß die Eindämmung des un
erlaubten Waffentmnsfers einen wichtigen Beitrag zum Abbau 
der Spannungen und zu friedlichen Aussöhnungsprozessen 
darstellt, 

fibert.eugt, daß Frieden und Sicherheit mit der wirtschaftli
chen Entwicklung und dem Wiederaufbau in einem untrenn
baren Zusammenhnng stehen und in vielen Fällen eine 
Grundvoraussetzung dafür sind, 

1. bittet die Abrüstungskommission, 

a) ihre Behandlung des Thgesordnungspunktes über 
internationale WaffentmnsfCIll mit besonderer Betonung der 
nnchteiligen Folgen des unerlaubIen ThmsfeIs von Waffen und 
Munition zu beschleunigen; 

b) Maßnahmen zur Eindilmmung des unerlaubten Trans
fers und Einsatzes konventioneller Waffen zu untCIlluchen; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, dem Genera1sekretär im 
-Hinblick auf die Verhinderung unerlaubter WaffentmnsfCIll 
sachdienliche Informationen über nationale Kontrol1maß
nahmen für WaffentmnsfCIll zur Verfügung zu stelJen und in 
diesem Zusammenhang sofort geeignete und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Beendigung unerlaubter 
WaffentransfCIll zu gewllhrleislen; 

3. ersucht den Generalsekretär. 

a) die Auffassungen der MitgiiedSlaaJen über wirksame 
Mittel und Wege zur Einsammlung von Waffen. die un
erIaubtetweise in interessierte Länder transferiert wutden, 
sowie f1ber konkrete Vorschlilge beneffend Maßnahmen auf 
nationaler. regionaler und internationaler Ebene zur Ein
dämmung des unerlaubten ThmsfeIs und Einsatzes konventio
neller Waffen einzuholen; 

b) im Rahmen der vorhandenen Mittel auf Antrag der 
betroffenen Mitgiiec!Slaate'l die MöglichkeiJen der Einsamm
lung von unerlaubtetweise transferierten Waffen im Liebte der 
von den Vereinlen Nationen auf diesem Gebiet gewonnenen 
Erfahrungen und der von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
gebmchlen Auffassungen zu ptIIfen und der Generalversamm
lung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Bericht über die 
Ergebnisse dieser Studie votzulegen; 

4. ersucht den GeneralsekretiIIllfPenJem, der Versamm
lung auf ihrer filnfzigsten Thgung f1ber die Durchfilhrung 
dieser Resolution Bericht zu CIlltatten; 

S-. beschlltifJt. den Punkt "Maßnahmen zur Eindämmung 
des unerlaubIen 'liansfers und Einsatzes konventioneller 
Waffen" in die vorläufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

N 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

REGIONALBABROSTUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 4S/S8 P vom 
4. Dezember 1990.46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/S2 J 
vom 9. Dezember 1992 und 48nS I vom 16. Dezember 1993 
über regionale Abrilstung. 

die Ar4fassung vertretend, daß die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft Dm die Verwirklichung des 
Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet 
sind von der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach 
wahrem Frieden und echter Sicberheit, der Beseitigung der 
Kriegsgefabr und der Freisetzung wirtschaftlicher. geistiger 
und sonstiger Ressouteen für friedliche Zwecke, 

iiI Bekrijftlgung der bleibenden Verpflichlimg aller Staaten, 
bei der Gestallimg ihrer internationalen Beziehungen die in der 
Charta der Vereinlen Nationen verankerten Ziele und Grund
sätze zu achlen, 

im Hinblick darauf, daß auf der zehnlen Sondertagung der 
Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fortschritte 
auf dem Weg zur allgemeinen und vollstlindigen Abrüstung" 
verabschiedet wOtden sind, 

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen 
für regionale Aosätze zur Abrüstung im Kontext der we1t
weilen SicherlJeit", die von der Abtllstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verabschiedet WUtden. 

50 OßhIeUes ProtokoU der Generalversamm/, AchIundvIenJgSk 
Tagung, BeIlage Nr. 42 (Al48I42), Anhang ß. 



m. ResoIntIonen -Erlder_ 
mit Genugtuung dariIber, daß sich in den letzten Jahren 

dank der Verhandlungen zwischen den beiden Supermlichten 
Aussichten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrtl
stung eröffnet haben, 

sowie Kenntnis nehmend von den jl!ngst unterbreiteten 
Vorschlilgen zur Abrtlstung und zur Nichtverbreitung von 
Kernwaffen auf regionaler und subregionaler Ebene, 

in Anbetracht der Bedentung vertrauenbildender Maß
nahmen für Frieden und Sicherheit auf regionnler und interna
tionnler Ebene, 

iJbeIT.eugt, daß Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen Abrtlstung, unter Beriicksichtigung der be
sonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und im 
Einklang mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit 
auf dem niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit der kleine
ren Staaten stärken und so durch die Verminderung des 
Risikos regionaler Konflikte zum Weltfrieden und zur interna
tionalen Sicherheit beitragen wIirden, 

I. betont, daß nacbhaltige Anstrengungen im Rahmen 
der AbrtIstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der 
gesamten Bandbreite der AbrtIstungsfragen zu erzielen; 

2. erklilrt, daß weltweite und regionale Ansätze zur 
AbrOstung einander ergänzen und daher im Hinblick auf die 
FIlrderung des Friedens und der Sicherheit auf regionnler und 
internationaler Ebene gleichzeitig Verfolgt werden sollten; 

3. fordert die Staaten auf, wo immer dies möglich ist, 
ÜbereinidInfte iIber die NICbtverbreitung von Kernwaffen, die 
AbrtIstung und vertrauenbildende Maßnnhmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene zu schließen; 

4. begrijfJt die von einigen Ländero auf regionnler und 
subregionnler Ebene ergriffenen Initiativen zugunsten der 
AbrOstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der 
Sicherheit; 

S. unterstUtV und ermutigt die Anstrengungen, die zur 
FIlrderung Vertrauenbildender Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale 
Spannungen abzuhauen und Maßnahmen zur Abrtlstung und 
zur Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und 
subregionnler Ebene zu fördern; 

6. beschließt, den Punkt "Regionale AbrtIstung" in die 
vorlllufige Tagesordoung ihrer fünfzigsten Tagung auf-
znnehmen. 

o 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

KONVl!NTlONBLLB RÜSTUNGSKONTROlLI! 
AUF REGIONALEll UND SUBREGIONALI!R EIlEN!! 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48nS J vom 
16. Dezember 1993, 

In Anerkenntmg der wichtigen Rolle, welche die konventio
nelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens und 
der Sicherheit auf regionaler und internationnler Ebene spielt, 

davon iJberz.eugt, daß die konventionelle RfIstungskontrolle 
in erster Linie auf regionaler und subregionnler Ebene durch
gefIIhrt werden muß, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die 
meisten Bedrohungen für den Frieden und die SicherlIeit vor 
allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Region 
oder Subregion befinden, 

sich dessen bewl4fJt, daß die ErbaItung eines Gleichgewichts 
der Verteidigungskspazitäten der Staaten auf dem niedrigsten 
RüstUngsstarul zum Frieden und zur Stabilitlit beitragen wiIrde 
und eines der Hauptziele der konventionellen Rüstungskon
trolle sein soIlte, 

in dem Wunsche, Übereinkf1nfte zu fördern, die den 
regionalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem 
niedrigstmöglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte 
festigen, 

die Aqffassung vertretend, daß die militlIrisch bedeutenden 
Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitliten eine 
besondere Verantwortung für die Förderung dernrtiger 
Obereinkllnfte zugunslen der regionalen Sicherheit tragen, 

sowie die Auf/ossung vertretend, daß eines der Hauptziele 
der konventioneIlen ROstungskontrolle darin bestehen sollte, 
die Möglichkeit eines militärischen Überraschungsangriffs zu 
verhüten, 

I. beschJießt, vordringlich die Fragen zu prilfen, die sich 
im Zusammenhang mit der konventioneIlen RüstungskontroIle 
auf regionaler und subregionaler Ebene steIlen; 

2. ersucht die AhrIIstungskonf als ersten Schritt die 
Ausarbeitung von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als 
Rnhmen für reglonale Übereinkf1nfte iIber konventionelle 
Rüstungskontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse 
einen Bericht der Konferenz zu dieser Frage; 

3. beschUlfPt, den Punkt "Konventionelle ROstungskon
trolle auf regionaler und subregionaler Ebene" in die vorlänfi
ge ~esordaung ihrer fllnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

P 

90. P/enorsitvmg 
15. Dezember 1994 

BILA11lRALI! KBRNwAFPENVERHANDLUNGBN UND 
NUKLIlARB ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre frilheren diesbezllglichen Resolutio-
nen, 

In Anbetracht der grundlegenden Veränderungen, die sich 
im Hinblick auf die internationale Sicherheit vollzogen haben 
und die den Abschluß von Obereinkllnflen iIber maßgebliche 
Verringerungen der nnklearen Rüstungen der Staaten mit den 
größten Beständen an solchen Waffen ermöglicht haben, 

in Anbetracht dessen, daß alle Staaten die Verantwortung 
und die Pflicht haben, zur internationalen Entspannung und zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch Abrtlstung ist, 
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nachdriJckllch darauf hinweisend, daß die nukleare 
AbriIstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Zeit darstellt, 

. sowie betmumd, daß alle Staaten die Verantwortung haben, 
Maßnahmen zur Verwirklichung der allgemeinen und voll
stlIndigen AbriIstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
zu beschließen und durchzufUhren, 

mit Genugtuung darIIber, daß auf dem Gebiet der nuklearen 
Abrilstung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu 
verzeichnen waren, insbesondere der am 8. Dezember 1987 
zwischen der ehemaIigen Union der Sozialistischen Sowjetre
publiken und den Vereinigten Staaten von Amerika geschlos
sene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer 
und kfIrzerer Reichweite" und die Verträge über die Reduzie
rung und Begrenzung der strategischen Qffensivwaffen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch betrIlchtliche 
Kemwaffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, 
insbesondere diejenigen, die über die größten Bestände 
verfflgen, die Hauptverantwortung für die nukleare Abrllstung 
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Dislozierung dieser 
Waffen zu beenden, sowie über bi1ateraIe Vereinbarungen fIber 
die Frage der Lösebung von Zielen der strategischen nuklearen 
Flugkörper, 

in Anbetracht des nenen K1imas in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
Staaten der ehemaIigen Sowjebmion, das es ihnen ermöglicht, 
ihre kooperativen Anstrengungen zur Gewlibrleisbmg der 
Sicherheit und der umweltverträglichen Vernichteng der 
Kernwaffen zu verstärken, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Russische Filderation 
und die Vereinigten Staaten von Amerika übereingekommen 
sind, daß sie, sobald ihr Vertrag über die weitere Reduzierung 
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen ratifiziert 
sei, darangehen wIIrden, alle nach dem Vertrag zu reduzieren
den strategischen Einsatzsysteme zu deaktivieren, indem sie 
ihre atomaren Gefechtsköpfe entfernen oder andere Schritte 
unternehmen, um sie aus dem Zustand der A1armbereitschaft 
zunehmen, 

ferner im Hinblick auf die zwischen der Russischen 
Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika getroffe
ne Vereinbarung zur Intensivierung ihres Dialogs zum 
Vergleich ihrer konzeptionellen Ansätze und zur Ausarbeiteng 
konkreter Maßnahmen mit dem Ziel der Anpassung der 
nuklearen Streitkräfte und Praktiken beider Seiten an die 
gelinderte imernationale Sicherheltssituation, einschließlich der 
Möglichkeit, nach der Ratifikation des Vertrages über die 
weitere Reduzierung und Begrenzung der strategischen 
Offensivwaftim weitere Reduzierungen und Begrenzungen der 
verbleibenden nuklearen Streitkriifte vorzunehmen, 

nachdriJckllch zur weiteren Verstärkung dieser Beml1hun
gen Il1{/fordemd, mit dem Ziel, die DurchfOhrung der Überein
kIInfte und einseitigen Bescblllsse über die Reduzierung der 
Kernwaffen zu bescbleunigen, 

mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in einigen ihrer Kernwaffenprogramme 

vorgenommen haben, und alle Kernwaffenstaaten dazu 
ermutigend, geeignete Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
nuklearen Abrilstung zu prfIfen, 

erk1iirend, daß bilaterale und mu1tilaterale AbriJstungs
verltandlungen einander fiIrdern und erglinzen sollen, 

1. begrl/Pt die Maßnahmen, die zur Ratifikation des am 
31. luli 1991 von der ehemaligen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika 
unteIZeichneten Vertrages fIber die Reduzierung und Be
grenzung der strategischen Offensivwaftim und des am 
23. Mai 1992 in Lissabon von den Verttagsparteien unter-
zeichneten dazugehörigen Protokolls ergriffen worden sind, 
unter anderem die trilateraIe Erkllirung der PrIlsidenten der 
Russischen Fllderation, der Ukraine und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, die am 14. lanuar 1994 unterzeichnet 
wurde", und fordert die Parteien nachdrilcklich auf, die 
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um das möglichst 
baldige Inkrafttreten des Vertrages sicherzustellen; 

2. begrl/Pt fl14/Jerdem die Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Russischen FIlderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die weitere Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 3. lanuar 
1993 in Moskau und fordert die Parteien nachdrllcklich auf, 
die erforderlichen Schritte ZU unternehmen, damit der Vertrag 
möglichst bald in Kraft tritt; 

3. bringt Ihre Befrledlgung dorIJber zum Ausdruck, daß 
der Vertrag fIber die Beseitigung der Flugkörper mittlerer und 
kfIrzerer Reichweite" auch weiterhin durchgefilhrt wird und 
daß insbesondere die Vertragsparteien die Vernichtung aller 
von ihnen gemeldeten Flugkörper, die nach dem Vertrag der 
Beseitigung unterliegen, abgeschlossen haben; 

4. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerika, die 
Russische FIlderation, BeIarus, Kasachstan und die Ukraine, 
ihre kooperativen Bemllbnngen um die Beseitigung der 
Kernwaffen und strategischen Offensivwaffen auf der Grund
lage der bestehenden 'ObereinkIIn:ft fortzusetzen, und begrflßt 
die Beiträge, die auch andere Staaten zu dieser 'Zusammen
arbeit leisten; 

S. begrl/Pt den Beitritt von BeIarus und Kasaehstan als 
Nichtkernwaffenstaaten zu dem Vertrag über die Nichtver
breiteng von Kernwaffen" und wfIrde einen lIIm1ichen Schritt 
seitens der Ukraine begriIßen; 

6. ermutigt und unterstIJ/V die Rnssische FIlderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren Bemllhungen, 
ihre Nuklearrllstungen zu veningern und diesen Bemllhungen 
auch in Zukunft höchsten Vorrang einzuriIumen, um zur Errei
chung des Ziels der Beseitigung der Kernwaffen beizutragen; 

7. bittet die Russische FIlderation und die Vereinigten 
Staaten von Amerika, die anderen Mitglled!ItI!ßIM der Ver
einten Nationen fIber den ~g ihrer Erörterungen und den 
Stand der Durchführung ihrer 0bereinkiInfte und einseitigen 
Bescblllsse über ihre strategischen Offensivwaffen gehfIhrend 
untmrichtet zu balten. 

90. PIenars/tvmg 
15. Dezember 1994 

" A/49/66-SIl994/91, AoImag; siehe Ojfü:üzl Records of ths &auity 
Counc/l, Forty-n/nIh Year, SupplmnentforJf11IlIIUy, FebruaryandMtudJ 1994, 
~S/1994/91. 



49n6. tlberprlifuug und DurclIfiIbnmg des AbsehJIeIIen. 
den DoIuuueiif5 der zwiIIften Sonderfagung der 
GeneraJ:versamm 

A 

lNFoRMA110NSPROORAMM DER VilRmNTBNNATIONEN 
1lBBR ABR1lSTIlNG 

Die Generalversammlung. 

U1I1er Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Sonderta· 
gnng. der zweiten Sonder!agung über AbrIIstung. gefaßten 
Beschluß. mit dem die Weltnbrilstnngskame eingeleitet 
wurde"". 

eingedenk ihrer verschiedenen Resolutionen zu dem 
Thema, namentlich Resolution 47/53 D vom 9. Dezember 
1992, in der sie unter anderem beschloß, daß die WeltahrQ· 
strmgskampagne von nun an die Bezeichnung "lnformations
programm der Vereinten Nationen über Abrflstung" und der 
Freiwillige Treuhandfonds flIr die Weltnbrflstungskampagne 
die Bezeichnllng "Freiwilliger 'lreuhandfonds für das lnfm:ma
tionsprogramm der Vereinten Nationen über AbrfIstung" 
fIIhren wird, . 

nach Prfl/ung der Berichte des Generalsekretärs vom 
9. September 1994 über das lnformationsprogrnmm der 
Vereinten Nationen über Abrflstung'" und vom 2. September 
1994 über den Beirat für AbriIstungsfrng'". soweit dieser die 
Durchfllhrung des 1nformationsprogramms über Abrflstung 
betrifft, sowie der Schlußakte der am 28. Oktober 1994 
nhgebnItenen Zwölften BeitrngsankOndigungskonferenz der 
Vereinten Nationen für das Programm"'. 

mit Dank KenntnIs nehmend von den bisherigen Beitrllgen 
der Mitgliedstaate'! zu dem Programm, 

1. begr4J!t den Bericht des Generalsekretllrs vom 
9. September 1994 über das lnformationsprogramm der 
Vereinten Nationen über Abrflstung"'; 

2. spricht dem GeneraIsekretli ihre Anerkennung aus für 
seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
wirksam einzusetzen, um lnformationen llber Rüstungs
begrenzung und AhrlIstung bei den Jnhnbern von Wahllimtern, 
den Medien, nk-JrtstaatUchen Organisationen, in plldngogiscben 
Kreisen und bei ForschllllgSinstituten möglichst weit zu 
~wbteiten und ein aktives Seminar- und Konferenzprogramm 
clurcbzufllhren; 

3. nimmt mit Dank Kenntnis von den Beitrllgen der 
1nformaIionszentten der Vereinten Nationen und der Regional
zentren flIr AbrfIstung zu den Aktivitäten des Programms; 

4. empfiehlt, daß das Programm seine Anstrengungen 
weiter darauf konzentrieren sollte, 

a) auf sach\iche, ausgewogene und objektive Weise über 
multilaterale Maßnahmen, insbesondere auch seitens der 
Vereinten Nationen und der Abrflstungskonferenz, auf dem 
Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Abrilstung zu informieren 
und ßnfnJ!clllren sowie in der Öffentlichkeit Verständnis für 

.. SfI!J!e (JjJ/dtIJ l/4amIa '!fths GmumJlAB8embIy. Twelflh spedal &...Ion, 
P/tmarJMeetinga,I.SflzmIs,ZIffom 110""" 111. 
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die WIChtigkeit solcher Maßnahmen zu wecken und um 
Unte.stützWlg dafür zu werben; 

b) den ungehinderten Zugeng zu informationen und den 
Gedanlren8mt!ansch zwischen dem öffentlichen Sektor und 
lIffentIicben lnteI -engruppen und Organisationen zu erleich
tetn und als unahhllngige Quelle ausgewogener und sachlicher 
lnformationen zu dienen, die einem ganzen Spektrum von 
Auffassungen Rechnung trIIgt, um eine sachlich fundierte 
Auseinandersetzg mit Fragen der Rüstungsbegrenzung, der 
AhrlIstung und der Sicherheit zu fördern; 

c) Th>ffen zur Erleichterung des Meinungs- und lnforma
tionsanstauschs zwischen dem staatlichen und dem ulcht
staat1ichen Sektor und zwisehen Regierungssachverstilndigen 
und anderen Experten zu veranstnIten, um die Suche nach 
Bereichen der Obereinstimmung zu erleichtern; 

5. bittet alle Mitglied ..... ten• BeitdIge zum Freiwilligen 
Treuhandfonds für das lnformationsprogramm der Vweinten 
Nationen über Abrflstung zu lelsten; 

6. spricht dem GeneraIsekretli ihre Anerkennung aus flIr 
seine Unterstützung der Bemühungen, die UnivwsiWen, 
andere akademische Institutionen und in! Erziehungsbereich 
tätige nichtstaatliche Organisationen untetneltmen, um welt
weit mehr Abrflstungserziehung anzubieten, und bittet ihn, 
Bildnngsinstitutionen und nichtstaatliche Organisationen, die 
solche Bemühungen untetnehmen, auch weiterhin zu unter
stützen und mit iItnen zusammenzuarbeiten, ohne daß dabei 
Kosten flIr den ordentlichen Hanshalt der Vereinten Nationen 
entstehen; 

7. beschließt. daß auf ihrer fünfzigsten 'Thgung eine 
dreizehnte BeitrngsankOndigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für das lnformationsprogramm der Vereinten 
Nationen über AhrlIstung stattfinden soll, und gibt der Hoff
nung AIISdruck, daß bei dieser Gelegenheit alle diejenigen 
MitglieAstaaten• die noch keine freiwilligen BeitdIge angekün
digt haben, dies eingedenk der Ziele der Dritten AbrfIstungs
dekade'" und der Notwendigkeit, ihren Erfolg zu gewähr
leisten, nunmehr tun werden; 

8. ersucht den GeneraIsekretli. der Generalversammlung 
auf ihrer einundi'üufligs 'Thgung einen Bericht vorzulegen, 
aus dem hervorgeht, wie das Systetn der Vereinten Nationen 
in den beiden vorangegnngenen Jahren die AktiviIlIten des Pr0-
gramms dnrchgefflhrt hat und welche es fIIr die kommenden 
zwei Jahre vorgesehen hat; 

9. beschließt 0lf!Ierdem, den Punkt "Informations
programm der Vereinten Nationen über AbrfIstungo in die 
vor1lufige 'Illgesonlnung ihrer einundfDnfzigsten 'IlIgung 
aufzunehmen. 

B 

90. Plenarsltvmg 
15. Dewnber 1994 

PRooRAMM DER VilRmNTBN NATIONEN FIlR STIPENDIEN. 
AUSBILDUNG UND BBRATBNDB DIENSTE AUF DEM GBImIT 
DER ABR1lSTIlNG 

Die Generalversammlung • 

naCh Belumdlung des Berichts des GeneraIsekretl! über 
das Programm der Vereinten Nationen für Stipendien, Aus-



bildung und Beratende Dienste auf dem Gebiet der durchzut1lhren und der Genemlversammlung auf ihrer einund-
AbrOstung''', fi1nfzigsten 'Thgung darUber Bericht zu etSfatten; 

unter Hinweis auf ihren Beschluß in Ziffer lOS des Schluß
dokumenm der zehnten Sondertagung der GeneralVetll8llllll
lung", der ersten Sondertagung über AbrOstung, ein Stipen
dienprogramm fIIr AbrOstung einzurichten. sowie auf ihre 
Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden Dokumenm der 
zwölften Sondertagung der Genemlversammlung, der zweiten 
Sondettagung über AbrOstung61, mit denen sie unter anderetn 
bescbloß, das Programm fortzusetzen, 

mit Genugtuung feststellend, daß im Rahmen des Pr0-
gramms bereim eine betriichtliche Anzahl von Staatsbeamten 
aus den im System der Vereinten Nationen vetlXetenen ge0-
graphischen Regionen ausgebildet worden ist, von denen die 
meisten inzwischen in ihrem Land oder bei ihrer Regierung in 
verantwortlicher Position fIIr Abrüstungsfragen zlIstlindig sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/100 G vom 
13. Dezember 1982, 38n3 C vom 15. Dezember 1983, 
39/63 B vom 12. Dezember 1984, 40/151 H vom 16. De
zember 1985,41/60 H vom 3. Dezember 1986, 42/39 I vom 
30. November 1987, 43/76 F vom 7. Dezember 1988, 

.441117 E vom 15. Dezember 1989,45/59 A vom 4. DezemMt 
1990,46/37 E vom 6. Dezember 1991,47/53 A vom 9. De
zember 1992 und 48n6 C vom 16. Dezember 1993, 

sowie mit Genugtuung feststeUend, daß das Programm, so 
wie es konzipiert worden ist, es einer größeren Anzahl von 
Staatsbeamten, insbesondere aus den Entwicklungsllindern, 
ermöglicht hat, mehr Fachkompetenz auf dem Gebiet der 
AbrOstung zu erwerben, 

die Auffassung vertretend, daß die Formen der Unterstüt
zung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwicklungs
ländern, im Rahmen des Programms zur Verff1gung stehen, 
ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den 
laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und 
Verhandlungen über Abrüstung zu folgen, 

1. bekrilfttgt ihre Beschlüsse, die in Anlage IV des 
Abschließenden Dokumenm der zwölften Sondertagung der 
Genemlversammlung und in dem mit Resolution 33nl E vom 
14. Dezember 1978 gebilligten Bericht des Generalsekretlirs" 
enthalten sind; 

2. dankt den Regierungen Denmcblands, Finnlands, 
Frankreichs, Japans und Schwedens dsfIIr, daß sie im Jahr 
1994 Stipendiaten zum Stndium ausgewllblter AbrOstungs
aktivitäten eingeIaden und so zur Verwirklichung der Gesamt
ziele des Programms beigetragen haben; 

3. steZIl mit Genugtuung fest, daß der Sekretariats-Be
reich AbrOstungsftagen im Rahmen des Programms regionale 
AbrOstungs-Workshops fIIr Afrika, Asien und den Pazifik 
sowie Lateinamerika und die Karibik veranstaltet; 

4. spricht dem Generalsekretlir ihre Anerkennung fIIr die 
Sorgfalt aus, mit der das Programm weiter dorchgefllhrt wird; 

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedelte 
Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen weiter 

" N49/S04. 
" Slebo QIJidß/ Records ojthe GenmtI_/y, 7WeUlh SpecIalllesslon, 

J\nnQes, TagesonInungspun9 bis 13, Dokument NS-I2132. 
.. A133I.lOS. 

6. beschließt, einen Punkt mit dem 1ite1 "Stipendien, 
Ausbildung und Beratende Dienste der Veteinten Nationen auf 
dem Gebiet der AbrOstung" in die vorlliufige Thgesordnung 
ihrer fi1nfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

c 

90. P1enars/tvmg 
15. Dez.ember 1994 

RBoIONALB VBKI'RAUBNBILDBNDI! MAssNAHMI!N 

Die Generalvel'Sll1ll11llung, 

unter Hinweis auf die Ziele und Gnmdslltze der Vereinten 
Nationen und ihre HauptverantworlImg fIIr die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang 
mit ihrer Charta, 

eingedenk der auf ihrer zehnten Sondertagung, det ersten 
Sondertagung über AbrOstung, verabschiedeten Leitlinien fIIr 
die allgemeine und vo11stlindige AbrOstung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n8 H und 
43/85 vom 7. Dezember 1988,44121 vom 15. November 1989, 
45/58 M vom 4. Dezember 1990,46/37 B vom 6. Dezember 
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992 und 48n6 A vom 
16. Dezember 1993, 

In Anbetracht dessen, daß vertrauenbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen 
Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale 
der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig und 
wirksam sind, als sie in Obereinatimmung mit den Grundsät
zen der Charta zur regionalen AbrOstung und zur interna
tionalen Sicherheit beitragen köunen, 

davon Uberzeugt, daß die dorch die Abrüstung, insbesonde
re auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen fIIr 
die WirmchaftIiche und soziale Entwicklung und fIIr den 
Schutz der Umwelt zum Nutzen al1er Völker, insbesondere der 
Völker der Entwicklungslllnder, verwendet werden können, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretlir am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuß fIIr Sicherhei1B
fragen in Zentralafrika eingesetzt hat, dessen Aufgabe darin 
besteht, die Rüstungsbegrenzung, die Abrüstung, die NJchtver.. 
breilImg und die Entwicklung in dieser Suhregion zu fIIrdern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretlI 
über regionale vertrauenbildende Maßnahmen", der sich 
hauptsäcblich mit den im April und September 1994 in 
Yaound6 abgehaltenen 'Thgungen des Stlindigen beratenden 
Ausschusses fIIr Sicherheitsfragen in Zentralsfrika befaßt; 

2. be/a'iqtigt ihre Unterstiltvmg fIIr die Bemühungen zur 
Förderung von vertraueDbjldenden Maßnahmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene mit dem Ziel, regionale Spannungen 
abzubauen undAbrilstungs- und N'tchtverbreitungsmaßnabmll!! 
und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten in Zentralafrika 
voranzubringen; 

3. bekrilfttgt fII4I1erdem ihre UnterstfJtzung fIIr das 
Arbeitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das 

.. N491S46. 



auf der im 1uli 1992 in Yaound6 abgehaltenen Organiaations- und 43n6 G vom 7. Dezember 1988 Ober das Regionalzen-
tagung des Ausschusses verabschiedet worden ist; trum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und AbrIIstung in 

4. nimmt Kenntnis von der Bereitschaft der Mltgliedstaa- Asien sowie 44/117 F vom 15. Dezember 1989. 45/59 E vom 
ten der Wtrtscbaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen 4. Dezember 1990 und 46/37 F vom 9. Dezember 1991 über 
S~ die Streit,kräfte. die mi~tllrische AusrOstung ond die das Regionalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und 
Militlirhaushalte 1ß der Snbregion zu reduzieren und auch AbrIIstung in Afrika, das Regionalzentrum der Vereinten 
weiterhin die zu diesem Thema dun:h ..... ' ..... - Studien zu Nationen fIIr Frieden und AbrIIstung in AsIen und das Regio
prüfen. mit dem Ziel. in dieser ~hlV';,mbarungen nalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden, AbrIIstun und 
herbeizufUhren; Entwicklung in T ateinamerika und in der Karibik. g 

5. begrl4fJt mit GenugtUUng die Paraphierung des 
Nichtangriffspaktes zwischen den Mltg\iedstaaten der Wut>
schaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten. der 
geeignet ist, ZDI Verhütung von Konflikten und ZDI Ver
trauensbildung in der Snbregion beizutragen. und legt diesen 
Staaten nahe, den Pakt so bald wie mOglich zu unterzeichnen; 

6. begrl4fJt ~ mit GenugtUUng den Beschluß der 
Mitgljer!staateTI der W11'Ischaftsgeme der zentraIa1iika
nischen Staaten. sich an den Friedenssicherungseinsä1zen der 
Vereinten Nationen und der Organiaation der afrikanischen 
Einheit zu beteiligen und zu diesem Zweck im Rahmen ihTer 
jeweiligen Streitkräfte eine Einheit zu schaffen, die auf 
Friedenssicherungseinslltze speziaIisiert ist; 

7. ersucht die Mltg\iedstaaten und die oichtstaatlichen 
Organiaationen. in den MitgliedsIlIndern des Stiindigen 
herntenden Ausschusses die Ausbildung und Bereitstellung 
von Einheiten zu erleichtern und zu fIIrdern. die auf Friedens
sicherungaeinsiltze spezialisiert sind; 

8. ersucht den Generalsekretllr. die zenttalafrikanischen 
Stauten bei der Durohfllhrung des AIbeitsProgramms des 
Stllndigen herntenden Ausschusses auch kflnftig zu unter
stIItzen; 

9. ersucht den GeneralsekretIIr QljjIerdem, der General
versammlung auf ihTer fünfzigsten Tagung einen Bericht über 
die DurohflIhrung dieser Resolution vorzulegen; 

10. beschließt. den Punkt "Regionale verttauenbildende 
MaRnahmen" in die vorlliufige 'lltgesordnung ihTer fünfzigaten 
Tagung aufzunehmen. 

D 

90. PlenIlrsItvmg 
15. Dezember 1994 

REmONALZENTRUM DER VIiRIlINTBN N.mONEN FOR FRnmBN 
UND ABROSTUNG IN AFRIKA, REmoNALZENTRUM DER 
VIiRIlINTBN N.mONEN FOR FRnmBN UND ABROSTUNG IN 
AsmN UND IM PAZIFIK UND REmONALZENTRUM DER 
V'l!RmNTEN N.mONEN FOR FRnmBN. ABROSTUNG UND 
ENTwICKLUNG IN LATmNAMBRIKA UND IN DER KARmIK 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihTe Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985.41/60 D vom 3. Dezember 1986.42/391 
vom 30. November 1987 und 43n6 D vom 7. Dezember 1988 
Ober das Regionalzentrum der Vereinten Nationen fIIr Frieden 
und Abrüstung in Afrika, 41/60 1 vom 3. Dezember 1986. 
42/39 K vom 30. November 1987 und 43n6 H vom 
7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden, AbrIIstung und Entwicklung in Latein
amerikn und in der Karibik, 42/39 D vom 30. November 1987 

In Bekr4ftlgung ihTer Resclutionen 46136 F vom 6. Dezem
ber 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 überregionale 
Abrllstung einschließlich vertrauenbildender MaRnahmen, 

sowie unter Hinweis auf ihTe Resolution 4Bn6 E vom 
16. Dezember 1993 über die Reginnalzentren. 

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben der 
Genera1versammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen 
Gmndslitzen der Zusammenarbeit ZDI Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der 
Grundsätze fIIr die AbrIJstung und die ROstungsbegrenzung, ZU 
befassen, 

eingedenk dessen, daß das verllnderte intemationaIe Umfeld 
neue Gelegenheiten fIIr die Fortsetzung der Abrilstung 
geschaffen sowie neue Herausforderungen mit sich gebracht 
hat, 

Ke1l1ltnls nehnumd von dem Bericht des Generalsekretllrs 
Ober die Tlitigkeit der Regionalzentren"'. 

davon lJberzeugt. daß die von den Mitgliedstaaten der 
einzeluen Regionen vereinbarten Initiativen und Aktivitliten 
ZDI Förderung des gegenseitigen Vertrauens und der gegenaei
tigen Sicherheit sowie die Durohfllhrung und Koordioierung 
regionaler Aktivltllten im RahJnen des Informationsprogrnmms 
der Vereinten Nationen über Abrllstung die Ausarbeitung 
wirksamer Maßnahmen auf dem Gebiet der VertraueasbiIdu. 
der Rilstungsbegrenzung und der Abrllstung in diesen Regio
nen unteratlltzen und erleichtern würden. 

mit Genugtuung über die von den Regionalzentren dun:h
geführten Tlitigkeitsprogramme, die wesentlich ZDI Ver
atIIndigung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten der 
einzeluen Regionen beigetragen und somit die Funktion 
gesIlIrkt haben, die jedes Regiona1nmtrum auf dem Gebiet des 
Friedeas, der AbrIJstung und der Entwicklung wahrzunehmen 
hat, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, den Regionalzentren 
finanzielle Lebensfilhigkeit und Stabilität zu verleihen, um 
ihnen die wirksame Planung und DurohflIhrung ihTer jeweili
gen Tlitigkeitsprograrnme zu erleichtern, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Mitgliedstaaten 
sowie an die internationalen staatlichen und oichtstaat\ichen 
Organisationen und Stiftungen, die BeltriIge zu den Treu
handfonda der drei Regionalzentren ge1eiatet haben, 

1. wUrdigt die von den Regionalzentren ZDI Zeit dun:h
gefilhrten Aktivitäten mit dem Ziel, dringende AbrOatunga
und Sicherheitsfragen Qnf?1lzeigen und fIIr ein besseres 
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VeIStlIndnis dieser Fragen zu sorgen sowie im Einklang mit 
ihrem Mandat nach den besten Lösungen unter den in der 
jeweiligen Region hemchenden konkreten Gegebenheiten zu 
suchen; 

2. ennut/gt die Regionalzentren, ihre Bemühungen um 
die Filrderung der Zusammenarbeit mit subregionalen und 
mgionalen Organisationen sowie zwischen den Staaten in ibrer 
. jeweiligen Region weiter zu verstllrken, um die Ausarbeitung 
wirksamer Vertranensbildunga-, ROatungsbegrenzungs- und 
AbrlIstnngsmaßnahmen zu erleichtern, mit dem Ziel, den 
Frieden und die Sicherheit zu festigen; 

3. ennut/gt tJIf!Jerdem dazu, die Möglichkeiten der 
Regionalzentren zur Aufrechterhaltong des vermabrten 
Interesses und der Im.puIse fIIr eine Neube1ebung der Vereinten 
Nationen weiter zu nutzen, um den Hemusfordenmgen einer 
nenen Phase der internationalen Beziehungen zu begegnen und 
die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen in 
bezog auf den Frieden, die Abri1stung und die Entwicklung zu 
verwirklichen, unter Berücksichtigung der von der AbrO
stongakummissjon auf ibrer Arbeitstagung 1993 verabschiede
ten Leitlinien und Empfehlungen fIIr regionale AbrOstungs
ansIItze im Kontext der weltweiten Sicherbeif'; 

4. appelltert erneut an die Mitgliedstaaten sowie an die 
internationalen staatlichen und nicbtstaat!ichen Organisationen 
und Stiftungen, freiwi1lige Beitrilge zu leisten, damit die 
Tiitigkeitsprog der Regionalzentren und ihre wirksame 
Durchfilbrung noch verstllrkt werden; 

5. e1'8llCht den GeneraIsekretllr, den Regionalzentren 
auch weiterhin jede erforderliche Unterstützung bei der 
Durchfilbrung ihrer Tätigkeitsprogramme zu gewähren; 

6. e1'8llCht den Generalsekretär aqfIerdem, sicherzustel
len, daß die Direktoren der Regionalzentren vor Ort residieren, 
damit die Tätigkeit der Zentren neubelebt wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr ferner, der Generalver
sammhmg auf ibrer flInfzigsten 'Ihgung Ober die Durchfllbrung 
der Resolution 46/37 F und dieser Resolution Bericht zu 
erstaDen; 

8. beschlltifJt, den Punkt "Regiona1zentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden und AbrOstung in Afrika, Regionalzen
trum der Vereinten Nationen fIIr Frieden und AbrlIstnng in 
Asien und im Pazifik und Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen fIIr Frieden, AbrlIstnng und Entwicklung in Latein
amerikn und in der Karibik" in die vorläufige 'IlIgesordnung 
ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

E 

90. Plenarsitvmg 
15. IJeze..mber 1994 

tiBBRElNKOMMBNtlBBR DAS VERBOT DES E1NSATZBS 
VON KERNwAFFEN 

Die Generalversammlung, 

davon Uberz.eugt, daß der Einsatz von Kernwaffen die 
größte Gefahr fIIr den Fortbestand der Menschheit darstellt, 

sowie davon Uberz.eugt, daß ein multilaterales tiberein
kommen Ober das Verbot des Einsatzes oder der Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen die internationale Sicherheit 

sUlrken und zur Schaffung eines Verband1UOgskJ/mas beitragen 
wUrde, das zur endgOltigen Beseitigung der Kernwaffen fiIbrt, 

mit Genagtuung ober den am 3. 1anuar 1993 in Moskau 
unterzeichneten Vertrag zwischen der Russjschen Föderation 
und den Vereinigten Staaten von Amerika Ober die weitere 
Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensivwaf
fen, mit dem Ziel, bis spliIesIeDs zum 1ahr 2003 die strategi
schen Waft'enbestiInde auf insgesamt ma,.;mal 3.500 dlsIozier. 
te strategische ClefechIskI!pfe fIIr jede Seite zu reduzieren, 

sich dessen bewqJIt, daß die jIIngsten Maßnahmen der 
Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten von 
Amerika zur Reduzierung ihrer Kernwaffen sowie zur Bes
serung des internationalen Klimas zu dem Ziel der voll
stlIndigen Beseitigung der Kernwaffen beitragen klInnen, 

unter Hinweis darauf, daß es iiI Ziffer 58 des SchlnBdoku
ments der zehnten Sondertagung der Genendversammlung 
heißt", alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilha
ben, in den intemationaIen Beziehungen zwischen den Staaten 
Bedingungen zu schaJfen, unter denen ein Kodex des friedli
chen. Verhaltens der Staaten in internationalen AngeJegenhei
ten vereinbart werden klInnte und die den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen fflwschlieBen wIIrden, 

erneut erlc/.lJmrd, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine 
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver
brechen gegen die Menscblichkeit wIIre, wie sie in ihren 
Resolutionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B 
vom 14. Dezember 1978, 34183 G vom 11. Dezember 1979, 
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 
9. Dezember 1981 erklärt hat, 

betonend, daß ein internationales Obereinkommen ein 
Schritt in Richtung auf die vollstllndige Beseitigung der 
Kernwaffen wIIre, der zur allgemeinen und vollstllndigen 
AbrlIstnng unter strikter und wirksamer internationaler 
Kontrolle fflhren wUrde, 

mit BedauemfeststeUend, daß die AbriIstungskonf auf 
ihrer 'Ihgung 1994 Dicht in der Lage war, Verbarul!ungen Ober 
dieses Thema zu filhren, 

1. wiedetlwll ihr EmlChen an die AbrlIstnngskunferenz, 
gegebenenfalls ausgehend von dem in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Entwurf eines Obereinkoiiunen Ober 
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen vorrangig Verhand
lungen aufzllnehmen, um Einigung Ober ein internationales 
~mmen Ober das Verbot des Binsatzes oder der 
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Um
stllnden zu erzielen; 

2. emlCht die AbrOstungakunferenz, der Genendver
sammlung Ober die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht 
zu erstaDen. 

ANLAGE 

90. Plenar8/tzImg 
15. Dezember 1994 

Entwurf eInes tiberemkommeus Ober das Verbot des 
Elnspfzes von Kernwaffen 

Die Vertragsstaaten dieses Oberefnkommens, 

hOckst beunruhigt Ober die Bedrohung, die die ExIstenz 
von Kernwaffen fIIr den Fortbestand der Menschheit darstellt, 
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aberzeugt, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine Verlet
zung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit ist, 

sowie aberzeugt, daß dieses Übereinkommen ein Schritt zur 
voIlstllndigen Beseitigung der Kernwaffen wäre und schließ
lich zu aI\gemeiner und vollslllndiger AbrOstung unter strenger 
und wirksamer internationaler Kontrolle fIIhren wIIrde, 

entschlossen, die Verhandlungen zur VerwirkIichun,g dieses 
ZieJs weiterzufllbren. 

sind wie folgt aberelngelwmmen: 

Artlkell 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten 
sich feierlich, unter keinen Umständen Kernwaffen ein
zusetzen oder ihren Einsatz anzudrohen. 

Artikel 2 

Dieses Obereinkonnnen gilt auf unbegrenzte Zeit 

ArtIkel 3 

1. Dieses Übereinkommen liegt fiIr alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. Ein Staat, der das 0bereinJr0mmen vor 
seinem Inkrafttreten gemäß Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, 
kann ihm jedeIzeit beitreten. 

2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch 
die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations- oder Beitritts
urkunden werden beim Genera1sekretiir der Vereinten Natio
nen hinterlegt 

3. Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald fftnfund
zwanzig Regierungen, einschließlich der Regierungen der fIInf 
Kernwaffenstsaten, ihre Ratifikationsurkunden gemliß Ab
satz 2 hinterlegt beben. 

4. Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
nach Inktafuxeten dieses Übereinkommens hinterlegt wird, tritt 
es mit Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

5. Der Verwabrer unterrichtet umgehend alle Unterzeich
nerstaaten und beitretenden Staaten über den Zeitpunkt einer 
Unterzeichnung, den Zeitpunkt der Hinterlegung einer 
RatifiJrntimls.. oder Beitrittsnrlamd, den Thg des Inktafuxetens 
dieses Übereinkommens sowie über den Eingang anderer 
Mitteilungen. 

6. Dieses Übereinkommen wird vom Verwahrer gemäß 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen registriert. 

Artikel 4 

Dieses Obereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, 
engIischer, französischer, russiscber und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindIich ist, wird beim Generalsekretlir der 

. Vereinten Nationen hinterlegt, der den Regierungen der 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten gehörig 
beglaubigte Abschriften übermittelt 

Zu URKUND DESSEN beben die von ihren Regierungen 
hietzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses am __ des 
1ahres neunzehnhundertund_ in_ zur Unterzeich· 
nung aufgelegte Übereinkommen unterzeichnet 

41Jm. 'OberprilfoDg der DurdlfIibnmg der Empfebbm
sen und BesrJiIIIsR der zelmfen Sondertagung der 
GeneralversammInng 

A 

BERICIIT DER ABROSTUNGSKOMMISSION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des' 1ahresberichts der AbtOstnngs
kommissionM, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993 und 48177 A vom 
16. Dezember 1993, 

In Anbetracht der der AbrOstungBommission zugedachten 
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prnfung und Vorlage 
von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf dem 
Geb!et der AbtOstnng und durch die Förderung der Durch
führung der von der Generalversammlung auf ihrer zehnten 
Sondertagung verabschiedeten einschlilgigen Beschlüsse 
leisten soll, 

Kenntnis nehmend von den verschiedenen Anregungen 
betreffend Fragen, die die Abrüstungskommission zu einem 
geeigneten Zeitpunkt behandeln könnte, SO insbesondere auch 
von der Anregung, das Thema "Die Rolle von WISSenschaft 
und Technik im Kontext der internationalen Sicherbeit, der 
Abrüstung und anderer damit zusammenhängender Gebiete" 
erneut zu behandeln, 

1. nimmt Kenntnis von dem 1ahresbericht der Abrü
stnngskomm is.9ion; 

2. stellt mit Bedauern fest, daß die Abrüstungskom
mission im Rahmen ihres Thgesordnungspunktes "Die Rolle 
von WlllSeDSChaft und Technik im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhän
gender Gebiete", dessen Behandlung 1994 abgeschlossen 
wurde, keine Einigung über Richtlinien und Empfehlungen 
erzielen konnte; 

3. stellt fest, daß die Abrilstungskomutission ihren 
Thgesordnungspunkt "Prozeß der nnklearen Abrüstung im 
Rahmen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
mit odem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen", dessen 
Behandlung 1995 abgeschlossen werden 8011, weiter behandelt 
hat; 

4. stellt aqfJetriemfest, daß die AbtOstnngskommission 
einen vorläufigen C.et!ankenamtt!!lIsch über ihren Thges
ordnungspunkt "lnternationale Waffentransfers, unter be
sonderem Hinweis auf die Resolution 46/36 H der Generalver
sammlung vom 6. Dezember 1991" abgebaIten hat; 

5. erkllirt erneut, wie wichtig es ist, den Dialog und die 
Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuß, der Abrü
stungskommission und der AbtOstnngskonferenz weiter zu 
verstärken; 

6. bekr4ftigt Q/(ßenIem die Rolle der AbriIstungskomm 
sion als fachlich spezialisiertes Beratungsgremium innerbaIb 

.. 0jfItie1/es ProtolwU der GeneralverslJ1lllllhmg, NBllIIIIIUMerdga 
Tagung. Beiloge 42 (A/49/42). 
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des multilateralen AbrOstungsmechaDismus der Vereinten 
Nationen, das eingehende Erörterungen tlber bestimmte 
AbrOstungsfragen ennllglicht, die zur Vorlage von konkreten 
Empfehlungen zu diesen Fragen fObren; 

7. ermutigt die AbrUstungskonllnission, auch weiterhin 
nlles zu tun, wn ihre Arbeitsme1hoden zu verbessern, damit sie 
in der Lage ist, sich gezielt auf eine begrenzte Anzahl von 
Schwerponktthemen auf dem Gebiet der Abrüstung zu 
konzentrieren, eingedenk des von ihr gefaSten Beschlusses, 
ihre Thgesordnnng auf die gestaffelte Behandlung von jeweils 
drei Gegenständen wnzusteUen; 

8. ersucht die AbrOstungskommission, ihre Arbeit im 
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlußdokwnents der 
zehnten Sondettagung der Generalversammlungl7 festgelegten 
Mnndnt und Ziffer 3 der Resolation 3m8 H VOID 9. Dezember 
1982 fortzusetzen und ZU diesem Zweck nlles ZU tun, wn ZU 
konkreten Empfeh[ungen zu den Punkten auf ihrer Thges
ordnung zu ge1nngen, unter Bert\cksichtigung des verabschie
deten Dokwnents betreffend "Mittel und Wege zur Ver
besserung der Arbeitsweise der AbrOstungskwnmission""'; 

9. empfiehlt der AbrOstungskommission, auf ihrer 
Organisationstngung 1994 die folgenden Gegenstände zur 
Behnndlung auf der Arbeitstngung 1995 anzunehmen: 

a) Prozeß der nuklearen Abrüstung im Rahmen des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit dem Ziel 
der Beseitigung der Kernwnffen; 

b) internationale Waffentrausfers, unter besonderem 
Hinweis auf die Resolution 46/36 H der Generalversammlung 
vwn 6. Dezember [991; 

10. empfiehlt der AbrOstungskwnmission <l14fJerdem, auf 
ihrer Organisationstagnng 1994 im Einklang mit dem Be
schluß, jeweils drei Gegenstände gestaffelt zu behnndeln, die 
Aufnalune eines neuen dritten Gegenstands in die Thges
ordnung ihrer Arbeitstngung 1995 zu erwligen, und nimmt in 
diesem Zusammenhang unter anderem Kenntnis von den 
folgenden Vorschlägen: "AUgemeine Richtlinien flIr die 
Nichtverbreitung, unter besonderer Berticksichtigung der 
Massenvemichtungswaffen" und "Überprüfung der Erklllrung 
der neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade"; 

11. ersucht die AbrOstungskwnmission, 1995 flIr einen 
Zeitraum von höchstens vier Wochen zusanunenzutreten und 
der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung einen 
Bericht tlber ihre Sacharbeit vorzulegen; 

12. ersucht den Genera1sekretär, der AbrOstungskommis
sion den Jnhresbericht der Abrüstungskonferenz"" zusammen 
mit nllen AbrOstungsfragen betreffenden Thilen des offizieUen 
Protokolls der neunundvierzigsten Thgung der Generalver
sammlung zu tlbermitteln und der Kommission jede zur 
Durchfilhrung dieser Resolution benötigte Unterstiltzung zu 
gewlihren; 

13. ersucht den Generalsekretär <l14fJenJem, sicherzustel
len, daß die Kommission und ihre Nebenorgane nlle 
Dolmetsch- und Obersetzungsdienste in den Amtsspmchen 
erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig nlle erforderlichen 

., NCN.IOß37 vom 27. AprlIl990. 

.. Off/tJe/les Protolwll der GeneraIversamml. Net<IIIDUlvtm.Igste 
Thgung. BelIage 27 (A/49127). 

Ressourcen und Dienste, einschließlich WOllptatokollen, 
zuzuweisen; 

14. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungs
kwnmission" in die vorll!ufige Thgesordnung ihrer fünfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

B 

90. Plenarsilzuns 
15. DevJmber 1994 

ERHÖHUNG DERZAIIL DERMlTOLmDIlR IN DER 
ABRÜSTUNOSKONFBRENZ 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der AbrOstungskonferent", 

im Bewqßtseln der Notwendigkeit einer umfassenden 
Konzeption flIr den AbrIJstungsprozeß sowie einer Ver
besserung der Arbeitsweise und Effizienz der multilateralen 
RtistungskontroU- und Abrüstungsorgane, wie sie auch in dem 
Bericht des Generalsekretärs tlber neue Dimensionen der 
R~lnng und Abrüstung in der Zeit nach dem Kalten 
Krieg vorgesehen ist, 

unter Hinweis auf ihre einschJllgigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 48f17 B vwn 16. Dezember 1993, 
in denen es unter anderem darwn geht, daß die Abrüstungs
konfelenz zur Zeit ihre Thgesordnung, zUSIImmensetzung und 
Arbeitsme1hoden flberprlIft, wobei deutlich geworden ist, daß 
die Zahl der Mitglieder in der Konferenz beträchtlich erhöht 
werden muß. 

vol1mff dmmn ilber%eugt, daß es erstnlbenswert ist, die Zahl 
der Mitglieder zu erhöhen, wn unter Nutzung des derzeit 
herrschenden gtInstigen internntionaIen K1imas auf der soliden 
Grund\age einer reprllsentativeren Betei1ignng einen Vertrag 
tlber ein umfassendes Versuchsverbot und andere wichtige 
ÜbereinldInfte aqsznhan<leln, die den Beitritt a1Ier Stanten 
erfordern. 

daran erlnnenul, daß der AbrOstungskonferenz, die aus 
dem ordentlichen Haushalt finanziert wird, gemäß 
Resolution 48f17 B unter anderem in Erwartung ihrer Erweite
rung znslUzliche administrative, fachliche und Konferenzunter
stfItzungsdienste gewiibrt worden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 1722 (XVI) vom 
20. Drwnber 1961 betreffend die Schaffung der AbrfIstuogs
konferenz, die damals die Bezeichnung Achtzehn-Nationen
AbrOstungsausschuß föhrte, 

nachdrlJcklich darauf hinweisend, daß die Mitgliederzahl 
der Konferenz trotz der tiefgieifenden Verlindernngen in der 
internationalen Lage und trotz fort1aufend gefIIhrter Konsulta
tionen in den 1etzten filnfzehn Jahren nicht erhöh! worden ist, 

mitGenugtuung darüber, daß die Abrüstungskonferenz, wie 
aus ihrem Jahresbericht hervorgeht, die Absicht hat, mit Hilfe 
von ihr wieder eingefilhrter eigener Verfahren regelmf!ßig eine 
Überprüfung ihrer Zusammensetznng vorzunehmen, 

jedoch mit Bedauern darüber, daß die AbrIIstungskonf 
nicht zu einem Konsens ge1angt ist, der die Erhöhnng ihrer 

" Ne.1I47fl. 
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Mitgliederzahl vor Beginn ihrer 'IlIgung 1994 gestattet blItte, 
wie es die Generalversammlung in ihrer Resolution 48fl7 B 
nachdrilcklich erbeten hat, und !rotz intensiver Bemilhungen 
des Freundes des Vorsitzenden auch danach nicht in der Lage 
war, diese Frage zu lösen, 

1. erkennt an, daß diejenigen Länder, die sich um die 
Mitgliedschaft bewerben. zu Recht bestrebt sind, voll an der 
Tl!tigkeit der AbrOstungskonferenz teilzunehmen; 

2. erinnert an den Bericht des von der AbrÜstungs
konferenz bestimmten Sonderkoordinators fIIr die !'rage der 
Erhöhung der Mitgliederzahl vom 12. August 199310 und die 
anschließende Erklärung des Sonderkoordinators vom 
26. August 199371

, in der eine dynamische Lösung der Frage 
der Erhöhung der Mitg1iederzahl empfohlen wurde, sowie an 
den Bericht der AbrOstungskonferenz"" Ober ihre Thgung 1994; 

3. fordert die AbrOstungskonferenz nachdrUcklIch mif, 
alles zu tun, um eine Lösung herbeizufDhren, so daß bis zum 
Beginn des Jahres 1995 eine beträchtliche Erhöhung ihrer 
MitgJiederzahl zustandekommt, dergestalt, daß ihr dann 
mindestens sechzig Länder angehören. 

C 

90. Plenars/tvmg 
15. Dezember 1994 

BERICHT DERABRÜSTUNGSKONFBRBNZ 

DIe Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der AbrOstungskonferenz", 

fiberz.eugt, daß der AbrOstungskonferenz als dem einzigen 
Forum der internationalen Gemeinschaft fIIr multilaterale 
AbrOstungsverhandlungen bei den Sachverhandlungen über 
vorrangige AbrOstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

in dieser Hinsicht die Auffassung vertretend, daß das 
derzeitige internationale Klima den multilateralen Verhandlun
gen, die mit dem Ziel konkreter ÜbereinklInfte gefiIhrt werden, 
zusätzlichen Anstoß verleihen wird, 

mit Genugtuung über die 1aufenden Verhandlungen der 
AbrOstungskonferenz Ober einen Vertrag über das IImfllS_de 
Verbot von Kernversuchen. 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den bisherigen 
Ergebnissen in bezug auf eine verbesserte und wirksame 
Arbeitsweise der Abtüstungskonferenz sowie von dem Be
schluß, Konsultationen zu fUhren, mit dem Ziel, bis zum 
Beginn der Konferenztagung 1995 einen K~ in der Frage 
der Erhöhung der MitgJiederzahl herbeizufUhren. sowie von 
dem Beschluß, auf der 'IlIgung 1995 die Konsultationen über 
die Frage der Tagesordnung fortzusetzen, 

In der Erwllgung, daß sich die AbrOstungskonferenz mit 
einer Reihe dringender nnd wichtiger Verhandlungsthemen 
befaßt, 

1. bekriiftlgt die Rolle der AbrOstungskonferenz als des 
einzigen Forums fIIr multilaterale Abrüstungsverhandlungen, 
über das die internationale Genteinschaft verfljgt; 

.. _ 0ßId<J1Ies ProtokDU der Generalversmnrn1ung, AchtutuIvImJgsu 
'llIgrmg,lkIlage 27 (A/48f27). Ziffor 13 (_ Dokument CD/1214~ 

" Ebd., Ziffor 14. 

2. beg. die Entschlossenbeit der AbrOstungskon
ferenz, dieser Aufgabe im Lichte der Entwicklung der inter
nationaJen Lage nachzn]commen, mit dem ZieJ, bald wesentli
che Fortscbritte in bezug auf die vorrangigen Gegenstände 
ihrer 'Thgesordnung zu erzieJen; 

3. fordert die AbrOstungskonferenz nachdrUcklich mif, 
ihre Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluß eines 
Vertrages Ober das lImfas_de Verbot von Kernversucben 
vorrangig fortzusetzen; 

4. nimmt Kenntnis von der Empfehlung der AbrOstungs
konferenz, wonach die Konferenz den übrigen 'Thil ihrer 
klInftigen Arbeit genauer prüfen soll, bevor sie beschließt, 
welche Ad-hoc-Aussch6sse neben dem Ad-hoc-Ausschuß fIIr 
das Verbot von Kernversuchen 1995 noch eingesetzt werden 
sollen; -: 

S. fordert die AbrOstungskonferenz IJljj/erdem nach
drllckllch mif, alles zu tun, um bis zum Beginn ihrer 'IlIgung 
1995 zu einer Lösung hinsichtlich der Erhöhung ihrer Mit
gliederzahl zu gelangen; 

6. unterstilW die 1aufende ÜberprIlfung der Thgesord
nung, der Zusammensetzung und der Arbeitsmethoden der 
Abrüstungskonferenz; 

7. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß die AbrOstungskonferenz angel I ssene administra
tive, fachliche und Konferenzunterstiltzungsdienste erhlIlt; 

8. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten ThglIng einen TI1tigkeitsbericbt 
vorzu1egen; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungs
konferenz" in die vorläufige Thgesordnung ihrer fflnfzigsten 
ThglIng aufzunehmen. 

D 

90. Plenars/tQmg 
15. Dezember 1994 

ANWBNDUNG DER RlcHTLINJBN FÜR GEElGNI!TB 
AR:r.RN VEKl'RAVBNRILDI!NDBR MAssNAHMBN 

Die Generalversommlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 43n8 H vom 
7. Dezember 1988, in der sie die Richtlinien fIIr geeignete 
Arten vertmuenbildender Msßnahm!l1l und fIIr die Anwendung 
solcher Maßnahmen auf globaler oder regionaler Ebene 
gebilligt bat, und ihre Resolution 47/54 D, die am 9. ))ezernber 
1992 ohne Abstimmung verabschiedet wurde, 

feststellend, daß seither eine Reihe von Mitg1iedstaaten, die 
verschiedenen geographischen Regionen angebören, einzeJ
staatliche Berichte Ober die Anwendung der RichtliDien fIIr 
geeignete Arten vertrauenbildender Maßnahmen vorgelegt 
haben, 

U{lter erneuter Bestlltlgung Ihrer UnterstfJtvmg fIIr die 
Richtlinien fIIr geeignete Arten vertrauenbildender Maßnah
men und fIIr die Anwendung solcher Maßnahmen auf globaler 
oder regionaler Ebene, 

daran erinnernd, daß die Leitlinien und Empfehlungen fIIr 
regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltweiten 
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Sicherheit, die von der Generalversammlung auf ihrer achtund
vierzigsten 'IlIgung gebilligt wurden, unter anderem auch auf 
vertrauen.- und sicherheitbildende Maßnahmen im Rahmen der 
Wahrung und Festigung des regionalen Friedens und der 
regionalen Sicherheit Bezug nelunen, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die dank des mit 
ihrer Reso1ntion 35/142 B vom 12. Dezember 1980 eingeffIhr
ten Systems der Vereinten Nationen fDr die standardisierte 
Berichterstnttung fDr Militärausgaben, der in ihrer Resolu
tion 47/54 B vom 9. Dezember 1992 enthaltenen Billigung der 
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive luformatio
nen über militärische Angelegenheiten sowie des aufgrund 
ihrer Resolution 46/36 L vom 9. Dezember 1991 geschaffenen 
Registers konventioneller Waffen bei der Fönlerung von 
'Ii'ansparenz auf militärischem Gebiet, einer der Grundvoraus
setzungen der Vertrauensbildung, weltweit erzielt wurden, 

mit GenugtUUng Kennlnis nehmend von den ermutigenden 
Ergebnissen der in einigen Regionen vereinbarten und ange
wandten konkreten vertrauenbildenden Maßnahmen, die das 

. gegenseitige Vertrauen und Verständnis f6rdern, Spannungen 
abbauen und freundschaftliche Beziehungen zwischen den 
Staaten begünstigen, 

insbesondere mit Genugtuung über die Schaffung von 
regionalen Mechanismen, Institutionen und Foren, deren 
Aufgabe darin besteht, Konflikte zu verhüten und auf friedli
chem Wege beizulegen und vertrauenfördernde Maßnahmen 
auszuarbeiten, 

inAnerkennung des Wertes regionaler Workshops, Semina
re und Konferenzen über regionale Vertrauensbildung und Si
cherheit, die zur regionalen Abrüstung und Sicherheit beitra
gen, 

erneut erkllJrend, daß es sehr wichtig ist, die Sicherheit und 
Stabilität in allen Regionen durch geeignete Maßnahmen zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu erhöhen, 

jedoch mit tiefer Besorgnis feststeUend, daß die Span
nungen in einigen Regionen zunehmen und daß in einigen 
Fällen trotz aller Anstrengungen zur Friedensschaffung und 
Friedenssicherung sogar gewalttätige bewaffnete Konflikte 
ausgehrochen sind und weiter andauern, 

betonend, daß vertrauenbiIdende Maßnahmen, insbesonde
re wenn sie umfassend angewandt werden, dem Aufbau von 
Sicherheitsstrukturen förderlich sein können, die auf Zu
sammenarbeit und Offenheit bernhen, und so zu dem umfas
senderen Ziel des Verzichts auf die Androhung oder Anwen
dung von Gewalt beitragen, 

I. betont, daß es notwendig ist, als konkretes Mittel zur 
Erleichrerung des Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungs
prozesses und zur Verbesserung der Aussichten fDr eine 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten, vertrauenbildende 
Maßnahmen auszuarbeiten und anzuwenden und so zur 
Wahrung und Festigung des Friedens und der Sicherheit auf 
regionaler und internationaler Ebene beizutragen; 

2. empfiehlt die Richtlinien fDr geeiguete Arten ver
trauenbildender Maßnahmen allen Staaten zur Anwendung 
unter voller Berücksichtigung der besonderen politischen, 
mililllrischen und sonstigen Bediugungen, die in einer Region 
herrschen; . 

3. empfiehlt allen Staaten und Regionen, die bereits mit 
der Anwendung vertrauenbildender Maßnahmen begonnen 
haben, diesen Prozeß weiter fortzusetzen und zu intensivieren; 

4. appeUiert an alle Staaten, zu erwIlgen, in ihren 
internationalen Beziehungen, so auch bei bilateralen, regiona
len und globalen Aktivitäten, möglichst weitreichenden 
Gebrauch von vertrauenbildenden Maßnahmen zu machen, als 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur KonfIiktverhütung und in 
politischen Spannnngs- und Krisenzeiten als Instrument zur 
friedlichen K(UlfliktbeUegung; 

s. fordert insbesondere alle Staaten, in deren Region 
militiirische Spannungen herrschen oder bewaffnete Konflikte 
stattfinden, tlI4f, neben anderen geeigneten Maßnahmen und 
erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Staaten 
bestmöglichen Gebrauch von vertrauenbildenden Maßnahmen 
zu machen, um Spannungen abzubauen und zur Friedens
schaffung und Friedenskonsolidierung beizutragen; 

6. bittet den Generalsekretär, von allen Mitgliedstaaten 
auch weiterbin einschlägige lnfonnationen einzuholen; 

7. beschließt, in die vorlllufige 'Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgung einen Punkt mit dem TItel "Ver
trauenbildende Maßnahmen" aufzunehmen. 

90. Plenarsitvmg 
15. Detember 1994 

49nB. DIe Gefahr der Verbreitung von Kernwaft'en Im 
Nahen Osten 

Die Generalvenammlung, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen, 

Kennlnis nehmend von den von der Generalkonferenz der 
luternationalen Atomenergie-Orgsnisation verabscbiedeten 
einschlHgigen Resolutionen, zuletzt die Resolu
tion GC(XXXVIII)IRES1 vom 23. September 1994'9, sowie 
im Hinblick auf die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen, 
insbesondere in Spannnngsgebieten, 

sich bewt4Pt, daß die Verbreitung von Kernwaffen in der 
Region des Nahen Ostens eine schwere Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen 
wOrde; 

sich bewt4Pt, wie wichtig es ist, daß alle kemtechnischen 
Anlagen der Region den umtiIssenden SicherungsmaBnabmen 
der luternationalen Atomenergie-Orgsnisation unterstellt 
werden, 

ermutigt durch die jüngsten positiven Entwicklungen im 
nahöst1ichen Friedensprozeß, die weiter gefestigt wlIrden, 
wenn die Staaten der Region praktische vertrauenbildende 
Maßnahmen zur Konsolidierung des Nichtverbreitungsregimes 
ergreifen wIIrden, 

I. fordert Israel und alle anderen Staaten der Region, die 
riocl! nicht Vertragsparteien des Vertrages über die Nichtver
beeitung von Kernwaffen" sind, tlI4f, Kernwaffen weder zu 
entwickeln, zu erzeugen, zu erproben noch auf andere Weise 
zu erwerben, auf den Besitz von Kernwaffen zu verzichten und 
dem Vertrag beizutreten; 



2. fimlert die Staaten der Region auf, soweit noch nicht 
geschehen. als wichtige vertl'lllleDbildde Maßnahme zwi
schen a11en Staaten der Region und als Schritt auf dem Wege 
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit, ihre gesamten 
kemtechnischen Anlagen den umfassenden Sicherungsmaß
nahmen der lnternationa1en Atomenergie-Organisaton zu 
unterstellen; 

3. ersucht den GenetaIsekretIi, der GeneraI~etSiiJhlll"mg 
auf ihrer fIlnfzigsten Tagung Ober die Durchfflhrung dieser 
Resolntion Bericht zu erstatten; 

4. beschUeßt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung 
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorlllufige Thges
ordnung ihrer fIlnfzigsten Tagung aufzunehmen 

90. Pknarsltvmg 
15. Dezember 1994 

49rJfJ. ÖbereInkommen fiber das Verbot oder die Be
schrIInkung des EIn"9tms bestimmter konventio
neller Waffen, die lIhenniißige Verletzungen 
vemrsadlen oder UDterschledslos wirken kIInnen 

Die Generalvel'Si1l1ll1llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolntionen 321152 vom 19. De
zember 1977,35/153 vom 12. Dezember 1980, 36/93 vom 
9. Dewnber 1981, 37n9 vom 9. Dezember 1982, 38/66 vom 
15. Dezember 1983, 39/56 vom 12. Dezember 1984, 40/84 
vom 12. Dezember 1985, 41150 vom 3. Dezember 1986, 42/30 
vom 30. NoVetDber 1987,43/67 vom 7. Dezember 1988, 45/64 
vom 4. Dezember 1990,46/40 vom 6. Dezember 1991,47/56 
vom 9. Dezember 1992 und 48/79 vom 16. Dezember 1993, 

mit Genu&::~ hinweisend, daß sm 10. Oktober 
1980 das ". Ober das Verbot oder die Be
schränkung des Einsalm! bestimmter konventioneller Waffen, 
die IIbermlIßige Verle1zungen verunlIIChen oder unterschiedslos 
wirken können"" samt dem Protokoll Ober nicht entdeckbare 
Splitter (Protokoll 1)43, dem Protokoll Ober das Verbot oder die 
Beschrllnkong des Einsatzes von Minen, Sprengfa11en und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll ll)43 sowie dem Protokoll 
lIber das Verbot oder die Beschrllnkong des Einsalm! von 
Brandwaffen (Protokoll ~ verabschiedet wurde, 

unter Hinweis auf die Rolle, die das Interoationale Komitee 
vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, 

mit GenugtUUngfeststelkntl, daß das Übereinkommen und 
die drei dazugehörigen Protokolle nach ErfIIIlung der in 
Artikel 5 des OhereiDkommens genannten Bedingungen am 
2. Dezember 1983 in Kraft gelleten sind, 

sowie unter Hinweis auf die von den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle einge
gangene Verpflichtung, die Ziele und Bestimmungen dieser 
Rech!salde zu achten, 

.feststellend, daß nach Artikel 8 des Übereinkommens 
Konferenzen einberufen werden können. um Änderungen des 
Übereinkommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu 
prlIfen, VJsl!tz1iche Protokolle Ober andere Kategorien konven
tioneller Waffen, die durch die bestehenden Protokolle nicht 
erfaßt werden, zu prIIfen. die Tragweite und die Wirkungs
weise des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle 

zu llbeqnllfen und etwnige Änderungsvorschliige oder ZUIIi!tzIi
ehe Protokolle zu prlIfen, 

mit GenugtUung feststelkntl, daß eine Gruppe von Regie
rungssachverslllndigen eingesetzt wurde, um nach ArtIkel 8 
Absatz 3 des Obeleinkommens eine Konferenz zur 'Ober
prIlfung des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto
kolle vorzubereiten, 

sOwIe mit Genugtuung.feststelkntl, daß die Gruppe der 
Regietungssachvers1ilndigen 1994 dreimal zusammengetteten 
ist und maßgebliche FortschrlUe erzieh hat, wobei der Frage 
der Schlltzenabwehrminen Vorrang eingeIllmnt worden, 

sowie feststellend, daß mögliche Beschrllnkongen des 
Einsatzes anderer Waffenkstegorien, die durch das Überein
konnnen und die dazugehörigen Protokolle derzeit nicht erfaBt 
wetden, von der Gruppe von Regietungssachverslllndigen und 
auf anderen internationa1en Tagungen erörtett worden sind, 

in BekrlJ,ftigung ihrBr Obeneugung, daß eine allgemeine 
und verifizierbare Vereinbarung Ober das Verbot oder die 
Beschrllnkong des Einsatzes bestimmter konventionaller 
Waffen das Leid der Zivilbevölkerung und der Klimhattanltal 
betrilchtlich verringern wfIrde, 

in dem WUnsche, die internationale ZusammenarlIeit auf 
dem ClebIet des Verbots oder der BeschrIInkong des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen ZU verstIIrken, insbesonde
re im Hinblick auf die Beseitigung von Minenfeldern, Minen 
und Sprengfa11en, 

in dieser Hinsicht hinweisend auf ihre Resolntionen 48n 
und 49/215 Ober HiJfe bei der Minenrllumung, 

h nJmmt mit BefrlmIigung Kenntnis von den Berichltal 
des Generalsekretllrs~; ----

2. vermerla mit Genugt/lll1lg, daß weitere Staaten das am 
10. April 1981 in New York zur Unterzeichnung aufgelegte 
""Obereinkomme Ober das Verbot oder die Beschriinkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die ObermllLl.ige 
Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken 
können" unterzeichnet, ratifiziert oder angenommen haben 
beziehungsweise ihm beigel!eten sind; 

3, bittet nachdrllckllch alle Staaten, soweit nicht bereits 
~~ tun, um mtlglichst bald Vertragspartei des 

• zu werden, sowie alle NachfoIgesmaten, 
geeignete Maßnnhmen zu "'weifen, damit schließlich alle 
Staaten Vertragsparteien des tJbereinkommens werden; 

4. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
seiner Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens und 
der drei dazugehörigen Protokolle auf, die Generalversamm
lung auch weiterhin rege1mllßig Ober Beitritte zu dem Überein
kommen und den Protokollen zu unterrichten; 

5. beg. das von den Vertragss1aaten sm 22. Dezember 
1993 an den Genera1sekretIi gerichtete BIsuchen, zu einem 
c:.,:mkt eine Konferenz zur ÜbeIprlIfung des 

• nach dessen Artikel 8 Absatz 3 einzuberufen 

" SIehe N491l75. 
" N49/4ZI, N491l75 und Add.1 sowie N49/3Y1 und Add.1. 
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und eine GruI!Jlß von Regierungssachverständigen zur Vor
bereitung der UberprOfungskonferenz einzuse?zen; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Fort
scbritten, die die Gruppe von Regierungssachverständigen bei 
der Überprüfung des Protokolls über das Verbot oder die 
Beschrlinkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll II) und bei der Erfuterrn:g 
anderer Waffenkategorien, die durch das Übereinkommen 
derzeit nicht erlaßt werden, erzielt bat; 

7. nimmt Kenntnis von den BeschlOssen der Gruppe von 
Regierungssachverstllndigen, vom 9. bis 20. Januar 1995 in 
Genf eIne weitere '11!gung abzuhalten und den GeneralsekreJlir 
ZU ersuchen, die überPrfifungskonferenz in der Zeit vom 
25. September bis 13. Oktober 1995 nach Genf einzubernfen: 

8. ersucht den Generalsekretär. der ~ von Regie
run~verständigen und der Konferenz zur "ÖbetprI1fung 
desnkommens auch weiterhin die erforderliche Unter
stOtzung zu gewähren und die Bereitstellung von Diensten 
sichenuste11en; 

9. fonlert die Staaten erneut mif, möglichst zablreich an 
der Konferenz te11zunebmen. zu der die Vertragsstaaten inter
essierte nichtstaat1iche Organisationen. insbesondere das 
1nternationale Komitee vom Roten Kreuz, einladen können; 

10. beschließt. den Punkt "Übereinkommen über das 
Verbot oder die Beschrlinkung des Einsat'MS bestimmter kon
ventioneller Waffen. die übermäßige Verletzungen ver
ursachen oder unteISchiedslos wirken können" in die vorlliufi
ge Thgesordnung ihrer filnt'Ligsten Thgung aufzunehmen. 

90. ple1uusitzung 
15. Dezember 1994 

4\1180. Antarktis-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Punktes • Antarktis-Frage". 

unter Berllcksichtigung der Debatten, die seit ihrer achtund
dreißigsten Thgung über diesen Punkt stattgefunden haben, 

das Interesse der internationalen Gemeinschaft an Informa
tionen Ober die Antarktis bekrlJftigend. 

eifreut darOber. daß die Konsultativparteien des Antarktis
Vertrags dem Generalsekretär den Scblußbericht der vom 
11. bis 22. April 1994 in Kyoto (Japan) veranstalteten Acht
zehnten Konsultativtagung zum Antarktis-Vertrag" zur Ver
fügung gestellt haben, 

im lJewqfJtllein der besonderen Bedeutung. die die Antarktis 
fiIr die internationale Gemeinschaft besitzt, insbesondere was 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, die globale 
und regionale Umwelt, ihre Auswirknngen auf die globalen 
und regionalen K1imaverbältnisse und die wissenschaftliche 
Foracbung betrifft, 

erneut erkliinmd, daß die Bewirtschaftung und Nutzung der 
Antarktis in Übereinstimmung mit den ZIelen und GnIDdslltzen 
der Charta der Vereinten Nationen und im Interesse der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 

" SIehe A/49mo. 

sowie der Fönlerung der internationalen Zusammenarbeit zum 
Nutzen der gesamten Menschheit erfolgen sol\, 

in Anerkennung dessen, daß der Antarktis-Vertrag", der 
unter anderem die Entmilitarisierung des Kontinents, das 
Verbot von Kernexplosionen und die Beseitigung radioaktiven 
AhfaIIs, die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und den 
ungehinderten Austausch wissenschaftlicher Informationen 
vorsieht, die Ziele und GnmdsHrze der Charta fIlrdert, 

sowie im Bewr4Jtsein der Wechselbeziehung zwischen der 
Antarktis und den physika1ischen, chemischen und biologi
schen Prozessen. die das gesamte Erdsystem regeln, 

unter BerIlcksichtigung des von den Parteien des Antarktis
Vertrags am 4. Oktober 1991 in Madrid verabschiedeten 
Umweltscbutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag, 

mit Genugtuung darOber, daß die Antarktis in dem Proto
koll als ein dem Frieden und der Wisseoschaft gewidmetes 
Natw:reservat bezeichnet wird, sowie über die in dem Protokol1 
enthaltenen Verfahren zum Schutz der antarktischen Umwelt 
sowie der abhlingigen und verbundenen Ökosysteme bei der 
Plat!ung und Durcbfllhrung el\er Tätigkeiten in der Antarktis, 

in WlJrdigung des in dem Protokoll entbaltelJell Verbots 
von Tätigkeiten im Zusammenhang mit mineralischen Res
sourcen, 

mit Genugtuung darOber, daß .die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung den Wert der Ant
arktis als Gebiet fiIr die Durcbfllhrung wissenschaftlicher 
Forschungsmbeiten, insbesondere soweit sie grundlegend fiIr 
das Verstlindnis der globalen Umwelt sind, anerkannt bat". 

sowie mit Genugtuung darOber, daß die Liinder, die in der 
AnJarktis wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchfIIbren, 
auch weiterhin V'sammenarbeiten, was dazu beitragen kann, 
daß die Auswirknngen der Tätigkeit des Menschen auf die 
antarktische Umwelt auf ein Mindestmaß bescbrllDkt bleiben, 

ferner mit Genugtuung darüber, daß sich die internationale 
Gemeinschaft zunehmend mit der Antarktis befaßt und fiIr 
diese interessiert, und überzeugt von den Vorteilen, die eine 
bessere Kenntnis der Antarktis fiIr die gesamte Menschheit mit 
sich bringt, 

In Bekr4ftigung Ihrer tJbe17,eUgung. daß die Antarktis im 
Interesse der gesamten Menschheit auch weiterhin fiIr el\e 
Zeiten ausschließlich fiIr ftiedliche Zwecke genutzt und nicht 
zum Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht 
werden sollte, 

1. nimmt KennInis von dem Bericht des Generalsekretllrs 
über die Antarktis" und dem Bericht der Achtzehnten KonsuJ... 
tativtagung zum Antarktis-Vertrag"; 

2. begrlfJt die Praxis, wonach die Konsultativparteien 
des Antarktis-Vertrags dem GeneralsekreJlir rege1mlIBlg 

" Vetelnte NIIIionoD, 7'teaIy Serles. VoL 402, Nr. ST18. 
,. Siebe Rsport of the Un/ted Natkms Cot(erenaI Im _ and 

DweIopment, RIotkJfJtUIim. 3-141_ 1992 (A/CONF.lS1I26IRev.\ (Voll 
lIJId VoLlIKorr.l. VoL n. VoL m und VoLlDIKmr.l» (Verilfl\mtJJcJnrng der 
Vore!nton Nati ..... Bost.-Nr. B.93.1.8 und Korrisem!a), Vol I! ResoIat/ons 
Adoptedbythe COI!f8rence. Reso!utlon I. Anlage n. Kap. 17._ \7.104. 

11 A/49mO. 
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Informationen über ibre Konsu1tativtagungen und ibre TIltig
keiten in der Antarktis zur Verfllgung stellen, ermutigt die 
Parteien, dem Generalsekretllr und anderen int=ssierten 
Staaten auch weiterhin Informationen über die Entwicklungen 
im Zusmmnenbang mit der Antarktis zur Verfügung zu stellen, 
und ersucht den GeneraIsekretIl, der Generalversammlung auf 
ihrer einundfiJnfZigsten Thgung diese Informationen im 

. Rahmen eines Berichts zu unterbreiten; 

3. nimmt K.enntnIs von der Rolle, die der GeneraIsekretIl 
dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen in den die 
Antarktis beIleffenden Angelegenheiten zugewiesen bat; 

4. legt den Parteien des Antarktis-Vertrags eindrlngUch 
nahe, den Exekutivdirektor des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen einzuladen, kilDftigen KonsultativtagUngen 
beizuwohnen, damit er ihnen bei der Sacltarbeit bebUflicb sein 
kann; 

S. begrlfJt die Erk1llrung in Kapitel 17 mir von der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt- und Entwick
lung verabschiedeten Agenda 21'''', wonach Staaten, die in der 
Antarktis Forschungsarbeiten durchfilhren, wie in Artikel m 
des AntarktIs-Vertrags vorgesehen, auch weiterhin 

a) sicherstellen sollen, daß die aus diesen Forschungs
arbeiten hervorgehenden Daten und Informationen der 
internationalen Gemeinschaft frei zur Verfilgung stehen; 

b) den Zngang internationaler wissenschaft1lcher Kreise 
und der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen zu 
diesen Daten und lnformatIonen ~etb '11 sollen, namentlich 
indem sie die regelmäßige Veranstaltung von Seminaren und 

. Symposien filrdern; 

6. legt den Konsultativparteien des AntarktIs-Vertrags 
eindringlich nahe, bei ihren Berstungen die Ergebnisse der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung, insbesundere die in Ziffer 5 erwilhnten Ergebnisse, zu 
berilcksichtigen; 

7. ersucht die Parteien des Antarktis-Vertrags, auch 
weiterhin Informationen über die Antarktis zur Verfilgung zu 
steI1en, um die WIChtigkeit der Antarktis fi1r die g!obale und 
regiona1e Umwelt noch stlirker ins Bewußtsein der Öffentlich
keit zu rflcken; 

8. fordert die Parteien des AntarktIs-Vertrags nach
drUcklich az(, zu erwIIgen, so bald wie möglIch Vertrags
parteien des Umweltschutzprotokolls zum Antarktis-Vertrag 
zu werden, damit das Protokoll in Kraft treten kann und 
stärkere Maßnahmen zum Schutz der antarktisehen Umwelt 
sowie der ahbllngigen und verbundenen Ökosysteme getroffen 
werden; 

9. fordert die Länder, deren Staatsangehörige TIltigkeiten 
in der Antarktis durchfilhren, iuwhdrlJcklich az(, sicher
zustellen, daß alle diese TIltigkeiten auf eine mit den 0r0ndsiIt
zen des Protokolls zu vereinbarende Art und Weise durch
gefllhrt werden; 

10. beSChließt, den Punkt n Antarktis-Fragen in die 
vorillufige Tagesordnung ihrer einundfiJnfZigsten Thgung 
autZunehmen. 

90. plentJrsltvmg 
15. De:ember 1994 

4918L Festigung von Sicherheit nnd ZUSAI!II!I!!!Iurbeit in 
der MltteJmeer..Reglon 

Die Generalverstmll1llung, 

unter Hinweis auf ibre früheren Resulutionen zu diesetD 
Thema, insbesondere auch ibre Resolution 48/81 vom 
16. Dezember 1993, 

erneut erk1iirend, daß die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der 
Mittelmeer-Region in erster Linie Sache der Mittelmeerlllnder 
ist, 

eingedenk a11er früheren Erk1llrungen und Verpf1ichtungen 
sowie a11er Initiativen, die von den Anrainerstnaten bei den 
jüngsten Gipfeltreffen, Mi:nistertreffe und verschiooenen 
Begegnungen betreffend die Frage der Mittelmeer-Region 
ergriffen worden sind, 

in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mittel
meerllInder und ihrer Entschlossenheit, den Prozeß des Dialogs 
und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die in 
der Mittelmeer-Region bestehenden Probletne zu lösen und die 
Ursachen von Spannungen und die sich daraus ergebende 
Bedrohung des Friedens und der Sicherheit zu beseitigen, 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Sicherheit im Mittel
meerraum untei1bar ist und daß eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitteimeerilindem, die auf die Förderung der 
wirtschaft1lchen und sozialen Entwicklung a11er Völker der 
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilitllt, Frieden und Si
cherheit in der Region beitragen wird, 

ferner In Anbetracht dessen, daß die Aussichten auf eine 
engere, alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen 
den europäischen Ländern und den Mittelmeerilindern durch 
positive Entwicklungen in der ganzen Welt, insbesundere in 
Europa und im Nahen Osten, verb e rsert werden kHunen, 

mit Genugtuung über die positiven Entwicklungen im 
naitöst1ichen Friedensprozeß, die zur Herbeifilhrung eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften FriOOens in der 
Region und deshalb zur Förderung von vertrauenbildenden 
Maßnahmen und zu einetn VerhlIltnis der guten Nachbarschaft 
zwischen den LiIndem dieses Raumes filhren werden, 

Ihrer Genugtuung Ausdruck verleihend über die zuneh
mende Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer An
strengungen aller Mitte1meerllinder zur Festigung der wirt
schaft1ichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Zu
sammenarbeit in der Region, 

erneut erkllirend, daß alle Stnaten gehalten sind, zur 
Stabilität und Prosperität der Mittelmeer-Region beizutragen, 
und daß sie sich verpf1ichtet halten, die Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen 
der ErkllIrung über völkerrechtliche Grundsälm fi1r freund
schaft1iche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen'" 
zu achten, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militllrischen Aktivitäten in 
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Teilen des Mittelmeemmms, die die Bemilhungen um die 
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Regiun 
behindern. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genera1sekretilrs 
zu diesem Punkt'". 

1. erklilrt erneut. daß die Sicherheit des Mittelmeerraums 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dmn Welt
frieden und der internationalen Sicherheit verknilpft ist; 

2. bringt Ihre Genugtuung VII1l Ausdruck i1ber die von 
den Mittelmeerllindem auch weiterhin unternommenen 
Bernilhungen. aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen 
in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter. 
mit friedlichen Mitteln herbeigefilhrter Lösungen der in der 
Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den 
Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die 
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversebrtheit 
aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbst
bestinunung zu achten. und fordert deshalb die uneinge
schrllnkte Einhaltung der Grundsätze der Nichll'inmischung. 
der Nichtintervention. der Nichtanwendung und Nichtan
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewaltsamen 
Gehietserwerhs in1 Einklang mit der Charta und den ein
schlägigen Resolutionen der Vereinll'n Nationen; 

3. erkennt an. daß die Beseitigung der Unterschiede in1 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand sowie 
anderer Hindernisse in1 Mittelmeerraum zur Festigung des 
Friedens. der Sicherheit und der Zusammenarbeit zwischen 
den Mittelmeerländern in1 Rahmen der bestehenden Foren 
beitragen wird; 

4. wfJrdigt die Bemilhungen. die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um die Initiativen und Verhandlungen weiter
zufilhren und Maßnahmen zu treffen. die die Vertrauens- und 
Sicherheitshildung sowie die Abrilstung in der Mittelmeer
Region f!lrdern werden. und ermutigt sie, diese Bemilhungen 
fortzusetzen; 

S. begrqßt mit Befriedigung die AnkiIndigung A1geriens. 
es habe beschlossen, seine Beitrittsurkunden zum Vertrag i1ber 
die Nichtverhreitung von Kernwaffen'" zu hinlerlegen. und 
fordert alle anderen Staaten in der Region auf. soweit noch 
nicht geschehen, sich an alle multilateral ausgehandelten, den 
AbrIIstungsherech betreffenden Rechtsinstrumente zu halten 
und so die erforderlichen Voraussetzungen fiIr die Festigung 
des Friedens und der Zusammenarbeit in der Mittelmeer
Region zu schaffen; 

6. ennutJgt alle Staaten der Region. echte Offenheit und 
.1l:ansparenz in allen militärischen Angelegenheiten zu fördern, 
insbesondere durch die Thilnahme an dem System der Ver
einten Nationen fiIr die standardisierte Berichterstattung i1ber 
Militärausgahen sowie durch die Bereitstellung kmrekter 
Dsten und Informationen an das Register der Vereinten 
Nationen fIIr knnventionelle Waffen; 

7. ermutigt die Mittelmeerländer. ihre Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung von terroristischen Aktivitäten, die eine 
ernste Bedrohung fIIr den Frieden. die Sicherheit und die 
Stabilität in der Region und somit fiIr die Verbesserung der 
derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und sozia1en Sitoation 
darstellen, weiter zu verstärken; 

'" A/491333 und Add.1. 

8. bittet alle Staaten der Region, durch verschiedene 
Formen der Zusammenarbeit den Problemen und Gefahren zu 
begegnen, mit denen die Regiun konftontiert ist - so auch dmn 
'Thrrorismus und der Kriminalität sowie der illegalen Her
stellung und dmn illegalen Konsum von Drogen sowie dmn 
illegalen Verkehr damit - und weIche die freundsehaftIl.hen 
Beziehungen zwischen den Staaten geflIhrden, den Ausbau der 
internationalen Zusammenarbeit hehlnderq und zur Negierung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati
schen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft filhren; 

9. befUrwonet die unter den MiIIeImeerlIInd nach wie 
vor gegebene breite Untmstätzung fIIr die Einberufung einer 
Konferenz lIher Sicherheit und Zusammenarbeit in1 MitteI
meenaum sowie die laufenden regionalen Konsultationen zur 
Schaffung der geeigneten Voraussetzungen fIIr ihre Ein
berufung; 

10. ersucht den GeneralsekretIIr. einen Bericht lIher 
Möglichkeiten zur Festigung von Sicherheit und Zusammen
arbeit in der Mittelmeer-Region vorzulegen; 

11. besc1lließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in der Mittelmeer-Region" in die vorlllufige 
1lIgesordnung ihrer fDnfzigsten 'Thgung aufmnehmen. 

90. PIenarsiIvmg 
15. Dezember 1994 

49182. VerwlrkIlchtmg der Erkllinmg des Indfspben 
Ozeans zur Frfede"s,ODe 

Die Generalve1'8ll1llllllung. 

unter Hinweis auf die Erkllirung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer ResoIution·2832 (XXVI) vom 16. De
zember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre Resolu
tion 48182 vom 16. Dezember 1993 und andere diesbezilgliche 
Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht der in1 Juli 1979 
abgehaltenen Konferenz der AnraineI" und Hinterlandstaaten 
des Indischen Ozeans". 

Im HInbUck darauf. daß das sich abzeichnende interna
tionale K1ima des Vertrauens und der Zusmnmenarbeit durch 
bedeutsame nene Entwicklungen in der Region des Indischen 
Ozeans. so auch durch die Btrichtung der demokratischen 
Regierung SiIdafrikas ohne Rassenschranken und die ermuti
genden Entwicklungen in1 Nahen Osten. weiter konsolidiert 
wurde, 

eifreut aber diese positiven Entwicklungen. die in der 
Tätigkeit des Ad-hoc-Ausschusses fiIr den Indischell Ozean 
dahin gehend ihren Niederschlag gefunden heben, daß sie 
gilnstige Gelegenheiten fIIr eine globale und regionale Zu
sammenarbeit in der Region des Indischen Ozeans eröffnen, 

nach Behtmdlung neuer A1ternativansl1tz in1 Ad-hoc
Ausschuß mit dem Ziel, eine baldige Einigung herbeizufilhren, 
um dem Prozeß der stärkeren ZrJS81!!menarbeit neue Impulse 
zu verleIhen und Frieden, Sicherheit und Stahi1itiit in der 
Region des Indischen Ozeans zu gewlihrleisten, 

.. 0jfi:ieJIes ProtoIaJIl d8r ~ ~ 
Tagung, BeIlage 45 und Korrlgendum (A/34/4S und Kmr.Il. 
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In tkr AujfflSSllng. daß vertrauenblldende Maßnahmen auf 
verschiedenen regionalen Ebenen, die sich auf einen progressi
ven Ausbau der Zusamm\lll8fbeit zwischen verschiedenen 
regionalen und gegebenenfaIIs auch anderen Parteien in 
bestimmten Fragen grilnden. einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung der Ziele des Friedens, der Sicherheit und der 
Stabilität in der Region des Indischen Ozeans geleistet haben 
und weiterverfolgt werden sollten, 

unter Hervorhebrmg der Notwendigkeit der Mitarbeit und 
'Thilnabme der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats und 
anderer wichtiger Nutzer des Indischen Ozeans im Ad-hoc
Ausschuß. insbesondere zu einer Zeit, in der der Ausschuß sich 
aktiv mit der Entwicklung neuer A1ternativansiltze befaßt, 

1. nimmt Kennlnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus
schusses für den Indischen Ozean"; 

2. ersuchtdenAd-hoc-Ausschuß,dieAusarbeimngneuer 
A1ternativansiltze. namentlich auch soweit sie während der 
Thgung 1994 erörtert wurden, fortzusetzen. mit dem Ziel. dem 
Prozeß des Ausbaus der Zusammenarbeit und der Gewlihr
leistung von Frieden. Sicherheit und Stabilität in der Region 
des Indischen Ozeans neue Impulse zu verleihen; 

3. stellt fest. daß das InktaftlIeten des Seerecbtsiiberein
kommens der Vereinten Nationen82 am 16. November 1994 
die Aussichten auf in einem Geiste des gegenseitigen Ent
gegenkommens getroffene Maßnahmen der Zusammenarbeit 
auf regionaler und globaler Grundlage, einschließlich der 
Freiheit der Hohen See in Übereinstimmung mit dem Überein
kommen. verbessert; 

4. bringt von neuem Ihre tJbel7.eugung vun Ausdruck, 
daß die 'Thilnahme aIler ständigen Mitglieder des Sicherheits
rats sowie der wichtigsten Nutzer der Meere an der Tiltigkeit 
des Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und die Einleitung eines 
für aIle Seiten nutzbringenden Dialogs zur Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region des 
Indischen Ozeans erhehlich erleichtern wlIrde; 

5. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses. 
die Regierungen der in Frage kommenden ständigen Mit
glieder des Sicherheitsrats und die wichtigsten Nutzer der 
Meere vom Fortgang der Arbeiten im Ausschuß in Kenntnis zu 
setzen und Konsultationen mit ihnen zu führen. um sie wieder 
zur Beteiligung und Mitarbeit im Ausschuß zu veran1assen; 

6. verweist auf das allgemeine EInvernehmen hinsichtlich 
der Notwendigkeit, sich gegenseitig ergänzende globale und 
regiooale Anstrengungen zu unternehmen, eingedenk dessen. 
daß die Staaten der Region ihren eigenen konstruktiven 
Beitrag zur Festigung des Friedens. der Sicherheit, der 
StabilitlIt und der Zusammenarbeit in der Region des Indischen 
Ozeans leisten könnten; 

7. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß. 1995 eine Thgung von 
höchstens fünf Arbeitstagen abzuhalten; 

8. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß llI(/Jerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer filnfLigsten Thgung einen umfassen
den Bericht über die Durchfflbrung dieser Resolution vor
zulegen; 

81 Bbd., Nl!U1IlDIdvIenJgste Tagung. BeIlag. 29 (A/49f29). 
" 0jfIcIaI Records uf tite 7Idrd UnJted NationlI Couference on tite Law uf 

tite Sea, Val. xvn (ver6I'IImIIIcluI der V_ NlIIiOJlBll, 
Best.-Nr. B.84.V.3), DoJaunont A/CONF.62II22. 

9. ersucht den Generalsekretär. dem Ad-hoc-Ausschuß 
auch weiterhin jede erforderliche Hilfe zu gewlihren, ein
schließlich der Bereitstellung von Kurzprotokollen; 

10. best:hließt. den Punkt "Verwirklichung der Erkllirung 
des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die vorll!ufige 
Tagesordnung ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. P/enm'sitQmg 
15. Dezember 1994 

49/83. Festigung der mit dem Vertrag fiber das Verbot 
von Kernwaffen In I atelnamerlka und der KarfbIk 
(TIatelolco-Vertrag) gt'SdIaffenen ReclltsonImmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf. daß sie in ihrer Resolmion 1911 
(XVIll) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum Aus
druck gebracht hnt, daß die Staaten Lateinamerikas die ge
eigneten Maßnahmen treffen werden, um einen Vertrag 
abzuschließen, der Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in derselben Resolution 
ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hnt, daß nach Ab
schluß eines solchen Vertrages alle Staaten, insbesondere die 
Kernwaffenstaaten. im HinbliCK auf die erfolgreiche Ver
wirklichung seiner friedlichen Ziele voll ZlIsammellJllbeiten 
werden. 

In Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2028 
(XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehm
baren Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten 
und Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und 
Staaten. die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hnt, 

unter Hinweis darauf. daß der Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der KarIbik (TlateloJoo.. Ver
trag)" am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Unterzeich
nung aufgelegt wurde. 

sowie unter Hinweis darauf. daß in der Präambel zum 
TIatelolco-Vertrag festgestellt wird, daß militlirisch entnuklea
risierte Zonen kein Selbstzweck, sondern vielmehr eine Mög
lichkeit sind, um später eine aIlgemeine und vollstllndige 
Abrüstung zu erzielen, 

ferner unter Hinweis darauf. daß sie in ihrer Resolution 
2286 (XXll) vom 5. Dezember 1967 den TIatelolco-Vertrag 
mit besonderer Genugtunng als ein Ereignis von historischer 
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen und die Förderung des Welt
friedens und der internatiooalen Sicherheit begrDßt hnt, 

eingedenk dessen. daß der TIateIolco-Vertrag mit dem 
vollen Beitritt von Argentinien, BeIize. Brasilien und Chile im 
Jahre 1994 für neunundzwanzig souverllne Staaten der Region 
in Kraft ist, 

Unter Hinweis darauf. daß die GeneraIkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in I.ateinamerUca 
und der Karihik 1992 einen von Argeotinlen, Brasilien, Chile 
und Mexiko gemeinsam \IIlleibleitetea Katalog von Änderun
gen des TIateloJoo.. Vertrags" gebilligt und zur Untetzeichnung 

.. Vereinte NatiOJlBll, Treaty Serles. Val. 634. Nr. 906B. 

.. A/47/467. Anhang. 
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aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten dieses 
Rechtsaktes zu ennöglichen, 

mit Genugtuung feststellend, daß die Regierung von 
SI, Kitts und Sevis am 18. Februar 1994 dem TIatelolco
Vertrag beigetreten ist, 

sowie mit Genugtuung über den Beschluß der Regierung 
Kubas, den TIatelolco-Vertrag in nlicbster Zukunft zu unter
zeichnen, was zu einer verstärkten Integration der Völker 
Lateinamerikas und der Karibik im Hinblick auf die Ver
wirklichung der Vertragsziele beiträgt, 

femer mit Genugtuungfeststellend, daß sich der TIate1olco
Vertrag in seiner geänderten Fassung für Argentinien, Brasi
lien, Chile, Mexiko und Suriname voll in Kraft befindet; 

1. begri4fJt die konkreten Schritte, die von mehreren 
Ländern der Region im Laufe des vergangenen Jahres unter
nommen wunlen, um die mit dem Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (TIatelolco
Vertrag) geschaffene Rechtsordoung für die mi1itlirische 
Bntnuklearisierung zu festigen; 

2. ve1'1llSrkt mit Genugtuung den vollen Beitritt von Ar
gentinien, Belize, Brasilien und Chile zum TIatelolco-Vertrag; 

3. bittet nachdrlJcklich die Länder der Region, soweit 
nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden betreffend 
die von der Generalkonferenz der Organisation für das Verbot 
von Kernwaffen in Lateimunerika und der Karibik in ihren 
Resolutionen 267 (E-V) vom 3. Juli 1990, 268 (XII) vom 
!.O. Mai 1991 und 290 (VII) vom 26. August 1992 gebilligten 
Amlerungen des TIateloleo-Vertrages zu hinterlegen; 

4. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Vertrag 
über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der 
Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung" in 
die vor1liufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung auf
zunehmen. 

90. Plenarsltvmg 
15. Dezember 1994 

4!1J84. Die sfldatlanflsche Region als kernwaffenfrefe Zone 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Erkl!lrung über die Entnuklearisierung des 
Südatlantik", die am 22. September 1!194 auf der dritten 
Thgung der Mitgliedstaaten der Südatlantischen Zone des 
Friedens und der Zusammenarbeit in Brasilia verabschiedet 
wurde, 

entschlossen, auch weiterhin zu dem Prozeß der all
gemeinen nnd vollständigen Abrl1stung unter wirksamer 
internationaler Kontrolle, insbesondere auf dem Gebiet der 
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen bei
zutragen, mit dem Ziel, den Weltfrieden und die intemationa1e 
Sicherheit zu festigen, 

betonend, daß der symbiotischen Beziebung zwischen 
Abrüstung und Entwicklung bei dem derzeitigen Stand der 
intemationalen Beziehungen wachsende Bedeutung zukommt, 
und anerkennend, wie wichtig die Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung und der internationalen Zn
sammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist, 

.. A/49/461. Anhang ß. 

unter Hinweis auf die auf den Meeresraum anwendbaren 
völkerrechtlichen Grundslltze und Normen, insbesondere die 
Nutzung der Hohen See für friedliche Zwecke und die Freiheit 
der Schiffabrt und die Freiheit des Überflugs, 

im BewqJJtsein der Unterstützung, die das volle Inkraft
treten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen in 
Lateimunerika und der Karibik (TlateIolco-Vertrag)" und die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika gefunden 
hat, 

1. begri4fJt die von den Staaten der Südatlantischen Zone 
des Friedens und der Zusammenarbeit eingegangene Ver
pflichtung, die Verbreitung von Kernwaffen im Einklang mit 
international anerkannten Rechtsakten ZU verhüten; 

2. begri4fJt flI4IIerdem die im Hinblick auf das volle 
Inkrafttreten des TIatelolco-Vertrages für alle Staaten Latein
amerikas und der Karibik injüngster Zeit erzielten Fortschritte, 
die es gestatten werden, in naher Zukunft den Status der 
gesamten Region als kernwaffenfreie Zone zu konsolidieren; 

3. begrlfPtfemerdie Aosttengungen, die im Hinblick auf 
die Umsetzung der Erkl!Irung über die Bntnuklearisierung 
Afrikas" mit dem Ziel des Abschlusses eines Vertrages zur 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika unternom
men wunlen; 

4. billigt feierlich das Ziel der Staaten der SOdatlanti
sehen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit, die 
südatlantische Region in eine kernwafl'enfreie Zone zu 
verwandeln; 

5. nift alle Staaten auf, im Hinblick auf das Ziel, die 
gQdatlantische Region in eine kernwaffenfreie Zone zu 
verwandeln, uneingescbriinkt zusammenzuarbeiten. 

90.P~ 
15. Deumber 1994 

4!1185. Ratlonallslenmg der Arbeit nnd Reform der 
'llIgesordnung des Ersten A!!!l!!tdmsses 

Die Generalversmnmlung, 

in Bekriiftigung ihrer Resolutionen 47/54 G vom 8. April 
1993 und 48/87 vom 16. Dezember 1993, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 481499 vom 
14. September 1994, 

in dem WUnsche, die Effektivität ihres Braten Ausschusses 
hinsichtlich der Wahrnehmung seiner Rolle und Verant
wortung auf dem Gebiet der Abrüstung und der internationalen 
Sicherheit zu steigern, 

b.etonend, daß es gilt, die Arbeit des Braten Ausschusses so 
rationell und wirksam wie möglich zu gestalten, 

in A.nerk8nnung der Notwendigkeit, wilhrend der Jahresta
gungen der Abhaltung von intensiven und zielgerichteten 
Kuoso1tationen über die im Braten Ausschuß behandelten 
Gegenstlinde ausreichend Zeit elnzurllumen, 



ermutigt über den tbemenbezogenen AnsaIz, den der Erste 
Ausschuß im zweiten Abschnitt seiner Arbeit wlIbrend der 
neunundvierzigsten Thgung gewllhlt hat, 

1. beschließt, fiIr die Beratungen des Ersten Ausschusses 
im Einklang mit dem in Ziffer 2 der Resolution 48187 enthalte
nen themenbezogenen Ansatz die folgende gestnffelte Be
hnndlung fiIr die Punkte auf der Thgesordnung des Aus
schusses zu wIIhlen: 

a) Generaldebatte über alle Thgesordnungspunkte im 
Zusammenhang utit der Abrtistung und der internationalen 
Sicherheit; 

b) informelle themenbezogene Beratung über einzelne im 
Ersten Ausschuß zur Behnndlung anstehende Gegenstände; 

c) Behnndlung aller Resolutionsentwthfe, die zu allen 
Thgesordnungspunkten im Zusammenbang mit der Abrüstung 
und der internationalen Sicherheit vorgelegt wurden; 

d) Beschlußfassung Z\l a11en ResolutionsentwOrfen, die 
zu allen Thgesordnungspunkten im Zusamm~nhnng mit der 
AbrlIstung und der internationalen Sicherheit vorgelegt 

. wurden; 

e) Generaldebatte, Behnndlung von Resolutionsentwür
fen zu dem Punkt • Antarktisfrage" und entsprechende Be
schlußfassung; 

2. beschließt iJ1(ßerdem, daß die Amtstrilger des Ersten 
Ausschusses im Benehmen mit den Delegationen und dem 
Sekretarint empfehlen werden, wieviele Sitzungen der Erste 
Ausschuß wIlhrend der ordentlichen Thgung der Generalver
sammlung abhalten wird; 

3. ersucht den neuen Vorsitzenden des Ersten Aus
schusses, die Konso1tationen über die weitere Rationalisierung 
der Arbeit und die effektive Aufgsbenwahroehmung seitens 
des Ausschusses fortzusetzen; 

4. ersucht den Ersten Ausschuß, das in Ziffer 1 gebilligte 
Arbeitsprogramm weiterzuverfolgen; 

5. fordert den Generalsekretär TltlChdrUckUch auf, dem 
Ersten Ansschuß wIlhrend der fiInfzigsten Thgung im Rabmen 
der vorhandenen Mittel ausreichende Unterstützung zu 
gewähren und ihm einen größeren Anteil der verfügbaren 
Konferenzräumlichlreiten zuzuwei_, damit er sein Arbeits
programm entsprechend durchfUhren kann; 

6. beschließt, die Frage der weiteren Rationalisierung 
und Verbesserung der Arbeit des Ersten Ausschusses auf ihrer 
fllnfzigsten Tagung zu prüfen. 

90. PlentJTSitvmg 
15. Dezpnber 1994 

49186. 'Obereinkommen tiber das Verbot der EntwIcklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer 
(bIologischer) Waffen und von 'lbxInWllfl'en sowie 
lIher die Vernichtung solcher Waffen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen im Zu
sammeabang mit dem vollständigen und wirksamen Verbot 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 'lbxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen, 

sowle unter Hinweis auf ihre am 6. Dezember 1991 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 46/35 A. in der sie 
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unter anderem die aufgrund der Empfehlungen der Dritten 
Konferenz der Vertragsparteien zur tlberprüfuiig des Überein
kommens über das Verbot der Entwicklung, Hemelllmg und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher WaffenS'l 
erfolgte EinselZlmg einer allen Vertragsstaaten offenstehenden 
Ad-hoc-Gruppe von Regienmgssachverstlindigen begrDßt hat, 
deren Aufgabe darin besteht, mögliche Verifikationsmaß
nahmen vom wissenschaftlichen und technischen Standpunkt 
zu ermitteln und zu prfIfen, 

forner unter Hinweis auf ihre am 16. Dezember 1993 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 48/65, in der sie den 
Schlußbericht der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachver
ständigen zur Ermittlung und PrOfung m.ögIicher Verifikations
maßnahmen vom wissenschaftlichen und technischen Stand
punkt"', den diese auf ihrer letzten Thgung am 24. September 
1993 in Genf im Konsens angenommen hat, zur Beachtung 
empfahl, 

mit Getulgtuung feststellend, daß dem 'Obereinkommen 
üher das Verbot der Entwicklung, Heme11ung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Thxinwaffen 
sowie über die Vernichtung solcher Waffen" mehr als 
einhundertdreißig Vertragsstallten angehören, einschließlich 
aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 

eingedenk dessen, daß sie alle Vertragsstaa!en des Überein
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der Emp
fehlungen der Dritten Überprilfungskonferenz zu beteiligen, 
insbesondere auch an dem in der Schlußerkllirung der Dritten 
Überprilfungskonfereni'" vereinbarten Informations- und 
Datenaustausch, und dem Generalsekretär solche informatio
nen und Daten nach dem eiabeitlichen Verfahren jährlich 
splItestens bis zum 15. April zu übermitteln, 

upter Hinweis auf die Bestimmungen des 'Öbereinkommens 
in bezog auf die wissenschaftlich-technische ZnsammeQ
arbeit''' und die diesbezüglichen Bestimmungen des Schlußdo
kuments der Dritten ÜI:ierprlIfungskonferenz. den Schlußbe
richt der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverstlindigen und 
den Schlußbericht der vom 19. bis 30. September 1994 
abgehaltenen Sonderkonferenz der Vertragsstallten des 
'Oliereinkommens92, 

1. vermerkt, daß eine Mehrheit von Vertragsstallten des 
'Obereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen 
und von 'lbxinwaffen sowie über die VerniclJtong solcher 
Waffen die VerwabrmlIchte ersucht hat, eine Sunderkonferenz 
einzuberufen, um den abschließenden Bericht der Ad-hoc
Gruppe von Regierungssachverstllndigen zur Ennittlung und 
PrOfung möglicher Verifikationsmaßnalunen vom wissen
schaftlichen und technischen Standpunkt zu behandeln; 

2. begr/qJt den am 30. September 1994 im Konsens 
verabschiedeten abschließenden Bericht der Sonderkonferenz 
der Vertragsstallten des 'Obereinkonunens, in dem die Ver-

'" Siehe BWClCONF.DII23. 
.. BWClCONF JIIJVBREXI9 umI Kort.!. 
.. Resolutlon 2826 (XXVI), AnIago. 
.. 'BWC/CONF.D1123. Tell n. 
" Siehe RlosoJut!on 2826 (XXVI). AnIago. Artiko1 X. 
" BWCJSPCONF/!. 
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tragsstaaten übereinkamen, eine allen Vertragsstaaten offen
stehende Ad-hoc-Gruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, 
geeignete Maßnabmen, namentlich auch mögliche Verifika.. 
tionsmaßnabmen, und Entwllrfe von Vorschlligen zur S1iIrkung 
des Übereinkommens zu prüfen, die gegebenenfalls in ein den 
Vertragsstaaten zur Prüfung zu unterbreitendes, rechts
verbindliches Dokument aufzunehmen wIIren; 

3. begrqJlt die bislang zur Verfilgung gestenten Informa
tionen und Osten, und fordert alle Vertragsstaaten des Über
einkommens erneut auf, sich an dem in der SchluBerkllirung 
der Dritten Konferenz der Vertragsparteien zur 'Öbe.rpri1fung 
des Übereinkommens Ober das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffeo und von Thxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen vereinbarten Informations- und Dstenaus
tausch zu beteiligeo; 

4. ersucht den Generalsekretär, den VerwaImnllcltte des 
Übereinkommens die notwendige Unterstlltzung zu gewähren 
und die erforderlichen Dienste fIIr die Umsetzung der Be
schlUsse und Empfehlungen der Dritten Überprüfuiigskonfe
renz sowie der im SchIußbericht der Sonderkonferenz enthalte
nen BeschlUsse bereitzustellen, namentlich auch jede Unter
stDtzung, die die Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachver
ständigen benötigt; 

5. /orden alle Unteneicboersraaten, die das Übereinkom
men noch nicht ratifiziert haben, auf, dies unverzllglich zu tun, 
und fordert außerdem diejenigen Slasten, die das Überein
kommen noch nicht unterzeichnet haben, auf, bald Vertrags
&tasten zu werden und dadurch zur Universalität des tlberein
kommens beizutragen, 

6. beschließt, den Punkt "Übereinkommen Ober das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
bskteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen 
sowie Ober die Vernichtung solcher Waffen" in die vorJllufige 
Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. Dezember 1994 

49/138. Schafl'ong einer kemwaffenfrelen Zone In Afrika 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Erklllnmg Ober die Entnuklearisierung 
Afrikas", die von der Versammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Organisation der afrikanischen EInheit auf ihrer 
1964 in Kairo abgehaltenen ersten ordentIichen Thgung verab
schiedet wurde, in der sich die Staats- und Regierungschefs 
feierlich bereit erklllrt haben, sich durch eine unter der Schirm
herrschaft der Vereinten Nationen zu schließende interna
tionale Übereinkunft zu verpflichten, Kernwaffen wedet 
herzustellen noch die Verfljgungsgewalt darüber ZU erwerben, 

unter Hinweis auf ibre Resolutionen 1652 (XVI) vom 
24. November 1961 und 48/86 vom 16. Dezember 1993, ibre 
erste und ibre 1etzte Resolution zu dieser Frage, sowie auf alle 
ibre früheren Resolutionen Ober die Verwirklichung der 
Erklärung Ober die Entnuklearisierung Afrikas, 

In dem WUnsche, die Umsetzung der Ziffern 60 bis 63 des 
SchIußdoknments der zehnten Sondertagung der Generalver
sammlung" sicherzustellen, 

mit der Aufforderung an alle Staaten, den afrikanischen 
Kontinent und die umliegenden Gebiete als kernwaffenfreie 
Zone zu bettachten und zu respektieren, 

eingedenk der Bestimmungen der 
Resolutionen CMlRes.I342 (LIV)36 und CMIRes.139S (LVI) 
Rev.l93 Ober die Verwirklichung der Erklärung Ober die 
Eutnllklearlsierung Afrikas, die vom MinisteIrat der Organisa
tion der afrikaniscru.,. EInheit auf seiner im Mai und Juni 1991 
in Abuja beziehungsweise im Juni 1992 in Dakar abgehalte
nen vierundfiIDfzig beziehungsweise sechsundfllnfzigsten 
ordentlichen Thgung verabschiedet wurden, 

Kenntnis nehmend von der Resolution CMIRes.1529 (LX) 
Ober die {Tmsetnmg eines Vertrages Ober eine kernwaffenfreie 
Zone in Afrika, der vom Ministerrat der Orgsnisation der 
afrikanischen Einheit auf seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in 
Tunis abgehaltenen sechzigsten ordentlichen Thgung ver~ 
abschiedet WIJ1'de"4, 

unter Hinweis auf die Resolution GC(XXXVIII)IRBS17 
Ober eine kernwaffenfreie Zone in Afrika, die von der General
konferenz der Internationalen Atomenergie-Orgsnisation am 
23. September 1994 verabschiedet WIJ1lIe9', 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die auf der vom 
16. bis 25. März 1994 in Wmdhuk beziehungsweise vom 
11. bis 14. Mai 1994 in Addis Abeba abgebaltenen vierten und 
filnften Thgung der gemeinsam von der Orgsnisation der 
afrikanischen EInheit und den Vereinten Nationen eingese1Zten 
SachveIlllllndigengruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs eines 
VerI!'ßges über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika erzielt 
wurden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht Ober die vierte und 
fDnfte Thgung der Sachverstllndigengruppe zur Ausarbeitung 
des Entwnrfs eines Vertrages Ober eine kernwaffenfreie Zone 
in Afrika"; 

2. nimmt flI4Ilerdem Kenntnis von dem Angebot der 
Regierung SDdafrikas, den Sitz der Afrikanischen Kernen
ergiekommision nach deren Scbaffung in Südafrika ein
zurichten; 

3. erkliJrt erneut, daß die Verwirklichung der von der 
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisa
tion der afrikanischen EInheit verabschiedeten Erklllnmg über 
die Eutnuklearisierung Afrikas ein wichtiger Schritt zur 
Verhinderung der Verbreitung von Kernwaffen und zur 
Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
wäre; 

4. begrtVJt mit Genugtuung die AnkI\ndigPng Algeriens, 
daß es beschlossen habe, seine Beitrittsurkunden zu dem 
Vertrag Ober die Nichtverbreitung von Kernwaffen!! zu 
hinterlegen; 

5. wiederholt nachdrlJcklich Ihre Aufforderung an alle 
Stasten, den afrikanischen Kontinent und die nm1iegenden 

" SIehe A/47/SSS. AnIumg I. 
.. Siehe A/49ßJ3. AnIumg I. 
" A/49/S5O, AnIumg D-
.. A/49/436, AnbaDg. 
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Gebiete als kernwaft'enfteie Zone ZU betrachten und zu 
respektieren; 

6. nimmt KenntnIs von dem Bericht des CleneraIdirektors 
der Internationalen Atomenergie-Orgon lIber die 
VerIfikatIonstlgkeiten der OrganisatIon in SlIdafrika97

; 

7. sprlchtdem 0eneraIseIaeIlI ihre Anerkennung aus fiIr 
die Smgfa1t, mit der er der Organisation der afrikanischen 
Binbeit bdkrliftige Hilfe bei der Veranstaltung der 1lIgungen 
der gennnnten Sachverstllndigengroppe gewlibrt hat; 

. 8. ennutlgt die afrikanischen Staaten, ihre lobenswerten 
Anstrengnngen im Hinblick auf den Abschluß des Entwurfs 
eines Vertrages lIber eine kernwatfeDfteie Zone in Afrika 
fortznseImn; 

" SIebe Al49/S50. _ 4. 

9. ersucht den Generalselaetlir, in Abstimmung mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit geeignete MaBna!mJen 
ZU treffen, um es der von den Vereinten Nationen in Zu
sammenarbeit mit der OrganisatIon der afrikanischen Binbeit 
bestimmten Sacbverstiindlgengr zu erm6glicben, gemein
sam mit der Zwischenstaatlic:hen Sachverstllndigengroppe der 
Organisation der afrikanischen Einheit Anfang 1995 in 
Pretoria zu tagen, um den Entwnrf eines Vertrages lIber eine 
kemwatfeDfteie Zone in Afrika endglIltig fertigznstellen, nnd 
der Generalversammlnng auf ibm flinfzigsten 1lIgung unter 
dem Punkt "Endgllltlger Wortlaut eines Vertrages lIber eine 
kemwaft'enfteie Zone in Afrika" den Wortlaut des Vertrages 
vorzulegen. 

92. Plenarsilvmg 
19. Dezember 1994 
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49J3L Sehutz und Sicherheit kleiner Staaten 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44151 vom 8. De
zember 1989 und 46143 vom 9. Dezember 1991, in denen sie 
anerkannt bat, daß kleine Staaten für Bedrohungen von außen 
und für Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten 
besonders anflUIig sein können, 

In Bekriifttgung ihres Einlretens für den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit, 

sowie unter Hinweis auf die Erklilrung über völkerrecht
Uche GrundsJI!Ze für freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammllnarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 

. Charta der Vereinten Nationen', 

sich dessen bewqfJt, daß kleine Staaten für Bedrohungen 
von außen und Einmiscbungen in ihre inneren Angelegenhei
ten besonders anflUIig sein können und daß sie unter Um
stIInden llII8 dem Recht auf Souverllnität und territoriale 
Unversehrtheit erwachsende besondere Bedürfnisse haben, 

besorgt über die Gefahr, die Söldner und Terroristen sowie 
Dmgenhlindler für kleine Staaten darstellen können, 

unter Verurteilung aller Angriffsbandlungen, einschließlich 
derjenigen, die sich gegen die Souveränität und territoriale 
Unversehrtheit kleiner Staaten richten, 

1IIJCh PrIifung des Berichts des GeneraIsekretlI über die 
Durchführung der Resolution 46143, 

1. spricht dem Genemlsekretär Ihren mifrlchtIgen Dank 
aus für seinen Bericht über die Durchführung der Resolution 
46143; 

2. erkennt an, daß kleine Staaten für Bedrohungen von 
außen und für Einmischungen in ihre inneren Angelegenheiten 
besonders anflUlig sein können; 

3. betont, wie entscheidend wichtig es für alle Staaten ist, 
daß alle Gl1IndsJItze der Charta der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Grundsätze der souverilnen Gleichheit, der 
territoria1en Unversehrtheit, der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten anderer Lllnder und der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten von allen Staaten bedingungslos 
geachtet und konsequent angewendet werden; 

• a-_ 2625 (XXV), Anlage. 
, Al4913.53. 

4. betontfllf!Jerdem, wie wichtig es ist, daß die regi0na
len Sicherheitsabmachungen durch vermehrte Inte!aktion, 
Zusammenarbeit und Konsultation gefestigt werden; 

5. appeUJen an die zu!!tllndigen regionalen und interna
tionalen Organisationen, kleinen Staaten auf An1rag Hl1fe ZIIl' 
Festigung Ihrer Sicherheit Im Einklang mit den Grundslltzen 
der Charta ZU gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der OberwacJumg der 
Sicherheits1age k1einer Staaten auch weherhin besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen und die Anwendung der Be
stimmungen des Artikels 99 der Charta ZU erwiIgen; 

7. forrIert den Sicherheitsiat und die andenm ZIIst!Jndigen 
Organe der Vereinten Nationen tnif, dem Schutz und der 
Sicherheit k1einer Stsaten bei der Neugliederung und NeubeJo. 
hung der Arbeit der Vereinten Nationen besondere Aufinmit
samkeit zu widmen, besonders im Rahmen des Sonderaus
schusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der 
Vereinten Nationen und bei den Aktivililten in Weherwedbl
gung des Berichts des GeneraIsekretl1 • Agenda für den 
Frieden" vom 17. Juni 1992. 

83. PIenanitvIng 
9. Dezember 1994 

49132. Auswlrlmngen der atomaren Strabhmg 

J?ie Generalve1'Sll11ll1llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De
zember 1955, mit der sie den WISSellSchaft\ic AusscJmB der 
Vereinten Nationen ZIIl' Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung eingesetzt bat, sowie auf ihre nachfolgen
den Resolutionen zu der gleichen Frage, so aw:h Resolution 
48138 vom 10. Dezember 1993, in der sie unter anderem den 
WISSenschaftliChen Ausschuß ersucht bat, seine Arbeit 
fortzusetzen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des WIssen
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen ZIIl' Untersu
chung der Auswirkungen der atomaren StrahIung', 

erneut erldlJrend, daß die Fortsetzung der Arbeit des 
WissenschaftIic Ansscbn e 9 wIInschenswert ist, 



besorgt über die schädlichen Auswirkungen. die sich aus 
der Strahlenbe1astung des Menschen und der Umwelt für die 
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können. 

sich dessen bewußt. daß es weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und 
zusammenzustellen und die Auswirkungen dieser Strahlung 
auf den Menschen und die Umwelt zu analysieren. 

1. beglllckwfJnscht den WlliSeDSChafdiehen Au&<!chuß der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wIIh
rend der vergangenen neununddreißig Jahre seit seiner 
Einsetzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Ver
ständnis der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren 
der atomaren Strahlung geleistet hat, sowie dazu. daß er sein 
ursprüngliches Mandat mit wissenschaftIicher Autorität und 
unabhllngiger Urteilsktnft wnhrnimmt; 

2. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis. daß der 
WlliSeDSChaftIiche Ausschuß 1994 seinen zwölften umfassen
den Bericht mit dem TItel Sources and FJ!ects of lonWng 
Rodilltion6 (Quellen und Auswirkungen der ionisierenden 
Strnhlung) fertiggestellt hat, in dem er der Fachwelt und der 
Weltgemeinschaft seine neuesten Evaluierungen der Quellen 
und Auswirkungen der ionisierenden Strahlung vorlegt; 

3. ersucht den WJSSenSChaftIichen Ausschuß nm die 
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen 
Aktivitäten zur Erhöhung des Keontnisstands hinsichtlich der 
Mengen. Folgewirkungen und Gefahren ionisierender Strah
lung jeglichen Ursprungs; 

4. U1IterstiItU die Absichten und PlIlne des WlliSeDSChaft
lichen Ausschusses bezilgIich seiner künftigen wissenschaftIi

. cben Untersuchungs- und Bewertungstlltigkeit im Auftrag der 
Generalversammlung; 

5. ersucht den WlSSenSChaftIichen Ausschuß tll4fJerdem. 
auf seiner nächsten Thgnng die Untersuchung der wichtigen 
Probleme auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer fUnfzigsten Thgnng darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. ersucht das Umweltprognmun der Vereinten Nationen, 
den WissenschaftIichen Ausschuß im Hinblick auf die erfolg
reiche DurchfUhrung seiner Arbeit und die Weitergnbe seiner 
Arbeitsergeboisse an die Generalversammlung. die Fachwelt 
und die öffentlichkeit weiter zu unterstlltzen; 

7. danIa den Mitgliedstaaten. den Sonderorgnoisationen, 
der Interaationalen Atomenergie-Organisaton und den nicht
staatlichen Organisationen für ihre Unterstlltzung des WISSen
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet weiter ZU verstlirken; 

8. bittet die Mitgliedstaaten. die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kom
menden nicbtstaatIichen Organisationen. weitere wichtige 
Daten über die mit verschiedenen Strahlnngsquellen verbunde
nen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur 
Verfflgung zu stellen. was für den WlSSenschaftIichen Aus
schuß bei der Ausarbeitung seiner könftigen Berichte an die 

. Generalversammlung sehr hilfreich wäre. 
83. Plenanltvmg 
9. Dezember 1994 

6 VerIIffent'WnmgdorV_NIlIiomm,Best..Nr.B.94.JX.l1. 
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49/33. Erh6Jumg der MitgIieden:ahl des AlIBlhqsses fiIr 
die friedliche Nutzung des Weltmums 

DIe Generalversammlung. 

mit Genugtuung darüber. daß Staaten aus mehreren 
regionn1en Gruppen ihr Intel: sse bekundet haben, Mitglieder 
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums zu 
werden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusses für 
die friedliche Nutzung des Weltraums über seine siebenund
dreißigste Thgnng7. 

beschließt, die Zahl der Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums von dreiundfUnfzig auf 
einundsechzig zu erhöhen, das heißt nm nicht mehr als zwei 
Sitze für jede der regionalen Gruppen, die ihr Interesse an 
einer stlirkeren Vertretung im Ausschuß bekundet haben, und 
den Präsidenten der Generalversammlung zu bitten. nach 
Konsultationen mit den betreffenden regionalen Gruppen 
höchstens acht neue Mitglieder des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums zu ernennen. 

83. PlenarsiJzrmg 
9. Dezember 1994 

49/34. lutetuatlouale Z"881111111lD111"be bei der friedlichen 
Nutzung des Weltraums, efnsebIleIIJIeh der Frage 
der Oberprilfong des ÖbereInkommens zur Rege
lung der TlWgkeIten von Staaten auf dem Mond 
und anderen HlmmeJsJdllpem 

DIe Generalversammlung, 

U1Iter Hinweis auf ihre Resolution 48/39 vom 10. Dezember 
1993. 

zutiefst fJberz.eugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung 
der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwschsenden 
Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der 
interaationa1en Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die 
Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle 
sein sollten. 

in BekTlIftigung der Wichtigkeit der internationn1en 
Zusämmenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts, 
einschließlich der einschIilgigen Normen des Weltraumrechts 
und deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke, 

besorgt über die Möglichkeit eines Wettriistens im Welt
raum, 

in der Erkenntnis. daß alle Staaten, insbesondere die 
flIbrenden Raumfahrtnationen. als wesentliche Voraussetzung 
für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 

, 0jJkJß1les ProtoIwIl der Genera/118TSQ17III!/ung. Ntl1I1IU11IMImJgSle 
T"II""B. BBilaBe 20 (A/49f1JJ). 
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Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verlifltung eines WettriIsteJIs im 
Weltraum beitragen sollten, 

in der Erwligung, daß die Frage des We1traummOlls für alle 
Nationen von Belang ist, 

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der 
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie 
bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen 
Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet beitragen, und der Wichtigkeit der weiteren 
internationalen zusammenarbeit auf diesem Gebiet, 

KenntnIs nehmend von dem Bericht des Generalsekretlirs8 

lIber die Umsetzung der Empfeblungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 

. Nutzung des Weltraums", 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
friedliche Nutzunp des Weltraums über seine siebenund
dreißigste Thgung , 

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche 
Nutzung des Weltraums; 

2. bittet die Staaten, die noch nicht Vertragspartei der 
internationalen Verträge zur Regelung der Nutzung des 
Weltraums'o geworden sind, die Ratifikation dieser Verträge 
beziehungsweise den Beitritt zu denselben zu erwägen; 

3. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner 
dreiunddreißigsten Thgung im Rahmen seiner Arbeitsgruppen 
seine Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Genera1ver
samm1ung in Resolution 48/39 fortgesetzt hatll ; 

4. billigt die Empfehlungen des Ausschusses, der 
Unterausschuß Recht solle auf seiner vierunddreißigsten 
Thgung unter Berücksichtigung der Belange anderer LIInder, 
insbesondere der Entwicklungs1änder, damit fortfabren, 

a) auch weiterhin die Frage der baldigen ÜberprOfung 
und der möglichen Revision der Grundsätze für den Einsatz 

. nuklearer Bnergiequellen im Weltraum12 zu erwilgen; 

b) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe auch weiterhin die 
Fragen der Definition und Abgrenzuug des Weltraums sowie 
der Merkmale und der Nutzung der geostationllren Um
lautbabn zu behaudeln, einschließlich, unbeschadet der Rolle 
der Internationalen Fernmeldeunlon, der Mittel und Wege zur 

• Al4912ßO • 

• Siebe Report ufthe Seamd U_NotUms Cm(ilrence on the &plomtltm 
mulPeat:tdW UsesufOuterSpace, VIenruz, 9-21 August 1982 und Kmrigenda 
(AiCONF.101l\O und Korr. 1 und 2). 

10 VertmgUberdle ClI_ zur Regehmg derTliIlgkol1en von _ bei 
der Erl'omcbung und Nutzung des Wellmums elnscblleRlh:h des Mondes und 
__ &per (Resolution 2222 (XXJ). Anlage); tlbenoinkommen 
Uberdle Rel!ungund RUckfllbrung von Raumlilhrmn sowie dle RIII:kgabe von 
In den WeIImum geotm_ ~den (Rosolntlnn 2345 (XXII), Anlage); 
tlbereInkmnmeo über dle ._ Haftung fiIr Schlldeo durch 
W~ (Resolution m7 (XXVI), Anlage); tlbenoinkommen 
Obar die Rcgistrlenmg VOtt in den Weltraum gestarteten Gegensln!!de" 
(Reso1ntion 323S (XXIX). Anlage); ÜflereInkommen zur Regelung der 
Tl!tigkelten von Staaten IWf dom Mond und anderen lIlmmeIskIIrpem 
(ResolutIon 34/68, Anlage). 

U Siebe 0jf/tieIles l'rrMTtQ/l du Generalvor.rammlung. NI!U1Ul1Idvie1Zigsts 
Tagung. Beilage 20 (Al4912O), Abscbnin n.e. 

" Siebe Reso1ntion 47/68. 

Gewllbrleistung einer rationellen und gerechten Nutzung der 
geostationllren Umlautbabn; 

c) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe auch weiterhin die 
rechjlichen Aspekte der Anwendung des Grundsatzes zu 
untersuchen, wonach die Erforschung und Nutzung des 
Weltraums zugunsten und im Interesse a11er Staaten unter 
besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwick
lungslIinder erfolgen soll; 

S. btlligt aqßerrJem die Empfehlung des Ausschusses, der 
Unterausschuß Recht solle auf seiner vierunddreißigsten 
Tagung die Behandlung der Grundsätze für den Einsatz 
nuklearer Energiequellen im Weltraum in seiner Arbeitsgruppe 
bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Arbeiten im Unteraus
schuß Wtssenschaft und Thchnik 8Ussetze'l, unbeschadet der 
möglichen Wiedereinberufung seiner Arbeitsgruppe zu diesem 
Punkt, wenn IIlICh Auf1'aSSlmg des Untersusschusses Recht auf 
der Thgung des Unterausschusses Wissenschaft und Thchnik 
1995 genügend For1l!Chritte mzielt wurden, um die Wiederein
berufung der Arbeitsgruppe zu rechtfertigen; 

6. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht, wie aus 
seinem Bericht" hervorgeht, die Frage der geostationllren 
Umlautbabn erilrtert hat, unter Zugrundelegung der nenesten 
Vorschllige, die eine neue und bessere Grundlage für die 
künftige Arbeit bieten könnten; 

7. blUtat die Empfehlungen und Vereinbarungen des 
Ausschusses beb:effend die Arbeitsplanung im Unterausschuß 
Recll!; 

8. btlligt aqßerrJem die Empfehlung des Ausschusses, der 
Vorsitzende des Unteraussclmsses Recht solle auf seiner 
vierunddreißigsten Thgung ausführliche. allen Mitgliedern 
offenstehende infmmelle KoDSU!tationen mit allen Mitgliedern 
des Unterausschusses über seine Arbeitsmethoden und seine 
Tagesordnung führen, unter anderem auch lIber die Frage der 
Aufnahme möglicher ZusaIzgegenstiI in die Tagesordnung, 
wie im Bericht des Ausschussesl3 dargelegt; 

9. stellt fest, daß der Unterausschuß WJSseDSChaft und 
Thchnik des Ausschusses für die friedliche Nutzung des 
Weltraums auf seiner einunddreißigsten Thgung seine Arbeit 
entsprechend. dem Auftrag der Generalversamm1ung in 
Resolution 48/39 fortgesetzt hat"; 

10. begrlfJt den Beschluß des Ausschusses, sich mit der 
Frage des WeltraummOlls zu befassen und der Tagesordnung 
des Untersusschusses Wtssenschaft und Thchnik einen neuen 
Punkt "Weltraummüll" hinznzufilgen; 

11. stellt fest, daß der Unterausschuß WISsenschaft und 
Thchnik unter diesem Punkt die wissenschaftlichen For
schungsarbeiten im Zusammenhang mit dem WeltnnllDmilll 
behandelt hat, einschließlich einschlägiger Studien, ma
thematischer Modelle und anderer analytischer Arbeiten über 
die Merkmale der Umwelt von Weltraommi!U; 

12. bllUgt die Einigung des Ausschusses dahin gehend, 
daß der Unterausschllß WISSeDschaft und Thchnik auf seiner 
zweiunddreißigsten Thgung seine Aufmerksamkeit auf die 

" Siebe 0jff:JsIles ProIoIoJU der GenemIverstmrm/ Nl!U1Ul1IdvienJgsts 
Tagung. Beilage 20 (A/49I2O), Abscbnin n. ll.S und AnIIaug. 

I" BbcL, Abschnitt ß.B. 
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Gewinnung und das Verständnis VQII Daten über die Merkmale 
der Umwelt von WeltraummOlI richten und auf seiner zwei
unddreißigsten Thgung auch einen laufenden. systematischen 
und konkreten Mehrjabresplan fiIr seine Arbeit zu diesem 
'llIgesordnungspuokt aufstellen soll; 

13. bURgt a/f/JerrJem die Empfehlungen des Ausschusses. 
der Unterausschuß Wissenschaft: und 'Thchnik solle auf seiner 
zweiunddreißigsten Thgung unter BerOcksichtigung der Be
lange aller Länder. insbesondere der Entwicklungs1änder. 

a) folgende Punkte mit Vorrang behandeln: 

i) Programm der Vereinten Nationen fiIr angewandte 
Weltraumtechnik und Koordinierung der Weltraum
aktivitäteo im Rahmen des Systems der Vereinten 
Natiooen; 

ü) Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums"; 

ili) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkundung 
durch Satelliten, so unter anderem auch Anwendungs
möglichkeiten fiIr die Entwicklungsländer; 

iv) Einsatz nnklearer Energiequellen im Weltraum; 

v) WeltraUmmOll; 

b) folgende Punkte behandeln: 

i) Fragen im Zusammenhang mit Weltraumtransport
systemen und deren Imp1ikationen fiIr künftige Welt
f8nmaktivitiiten; 

ü) 

ili) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und 
der technischen Merkmale der geostationären Um
laufbahn sowie ihrer Nutzung und Anwendungs
möglichkeiten, unter anderem auch auf dem Gebiet der 
Weltraumkommnnikation, sowie anderer Fragen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Weltraum
kommunikation. unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungs
länder; 

Fragen im Zusammenhang mit den Biowissenschaften, 
einschließlich der Weltraummedizin; 

Fortschritte bei nationalen und internationalen Welt
mllmaktivitliten im Zusammenhang mit der terre
strischen Umwelt, insbesondere Fortschritte im Pr0-
gramm Geosphllre-Biosphllre (weltweite Verlinderun
gen); 

Fmgen im Zusammenhang mit der Erforschung der 
Planeten; 

Fragen im Zusammenhang mit der Astronomie; 

Das fiIr die Thgung 1995 des UntemnsscJll'sses WIS
senschaft und 'Thchnik festgelegte Schwerpunktthema 
• Anwendung der Weltraumtechnik im Bildungs
bereich. unter besonderer Berllcksichtigung ihrer 
Anwendung in den Entwicklungsländern"; der Aus
schuß fiIr Weltraumforschung und der lnternationa1e 
Astronantische Bund sollen gebeten werden. in Ver
bindung mit den Mitgliedstaaten ein Symposium zu 
veranstalten, das in der ersten Woche der Tagung des 
Unterausachusses unter möglichst breiter Beteiligung 

abgehalten werden und die im Unterausachuß statt
findenden Erörterungen über das SchwetpUnkUhema 
ergänzen soll; 

14. ist im Zusammenhang mit Ziffer 13 a) ü der Aqf
fassung. daß die Umsetvmg der nachstehenden Empfehlungen 
besonders dringend geboten ist: 

a) Alle Länder sollen die Gelegenheit haben, die sich aus 
medizinischen Studien im Weltraum ergehenden 'Thchniken ZU 
nutzen; 

b) Die nationalen und regionalen Datenbanken sollen 
ausgebaut und erweitert werden, und es soll ein internationaler 
Weltrauminformatioenst gesc!taffim werden, der als Koor
dinierungszentrum dient; 

c) Die Vereinten Nationen sollen die Schaffung ge
eigneter Ausbildungszentren auf regionaler Ebene unter
stf1tzen, die nach Möglichkeit mit lnstitutionen verbunden sein 
sollen. die Weitraumprogmmme durchfübren; die erforderli
chen Mittel fiIr den Aufbau solcher Zentren sollen über 
Finanzinstitntionen bereitgestellt werden; 

d) Die Vereinten Natiooen sollen ein Stipendienpro
gramm aufstellen, in dessen Rahmen sich ausgewilhlte Gradu
ierte oder postgraduierte aus Entwicklungs1ändern über 
längere Zeit hinweg gründlich mit der Weltraumtechnik und 
ihren Anwendungen vertrantmru:hen könoen; darüber hinaus 
soll darauf bingewirkt werden, daß Gelegenheiten hierfiIr auch 
anderweitig. außerbalb des Systems der Vereinten Nationen. 
auf bi1ateraIer oder mnlti1ateraler Grundlage angeboten 
werden; 

15. baugt die Empfehlung des Ausschusses, der Unteraus
schuß WISSenschaft und Thchnik solle auf seiner zweiund
dreißigsten Thgung die Plenararbeitsgruppe zur Evaluierung 
der Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die friedliche Nutzung des Weltraums 
wieder einsetzen, damit sie ihre Arbeit fortsetzt; 

16. bimgt a/f/Jerdem die vom Ausschuß gebilligten. im 
Bericht der P1enararbeitsgruppe enthaltenen Empfehlungen der 
Plenararbeitsgruppe des Unterausachusses WISsenschaft und 
Thchnik"'; 

17. beschließt. daß die Arbeitsgruppe fiIr den Einsatz 
nnklearer Energiequellen im Weltraum während der zweiund
dreißigsten Thgung des Unterausachusses WJSseDSChaft und 
Thchnik wieder zusammentreten soll. und bittet die Mitglied
staaten. dem Genera1sekretiI regelmäßig über nationa1e und 
internationale Forschungsarbeiten über die Sicherheit von 
kemenergiebetriebenen Satelliten Bericht zu erstatten; 

18. billigt das Programm der Vereinten Nationen fiIr 
angewandte Weltraumtechnik fiIr das Jahr 1995. das der 
Sachverständige fiIr angewandte We1tnmmtechnik dem Aus
schuß vorgeschlagen Iuit"'; 

19. unterstreicht. wie dringend und wichtig die volle 
Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums ist; 

~ AlAC.IOSIS7I. Anhang n. 
16 AlAC.IOS/SSS. AbscImitt I. 
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20. bekrllftigt ihre Billigung der Empfehlung der Konfe
renz hinsichtlich der Einrichtung beziehungsweise Stärkung 
regionaler Kooperationsmechanismen sowie deren Förderung 
beziehungsweise Schaffung durch das System der Vereinten 
Nationen; 

21. danJa allen Regierungen, die Beiträge zur Umsetzung 
der Empfehlungen der Konferenz geleistet oder ihre dahin 
gehende Absicht bekundet haben; 

22. bittet alle Regierungen, wirksame Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz zu eJg!eifen; 

23. ersucht alle Organe, Organisationen und Gremien der 
Vereinten Nationen und die anderen zwischenstaatlichen 
Organisationen, die sich mit dem Weltraum oder damit 
zusammenhängenden Fragen befassen, bei der Umsetzung der 
Empfehlungen der Konferenz zusammenzuarbeiten; 

24. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Tagung Ober die Umsetzung der Empfeh
lungen der Konferenz Bericht zu erstatten; 

25. stellt fest, daß der Unterausschuß WISSenSChaft und 
Technik gemäß dem in Ziffer 22 ihrer Resolution 48139 
enthaltenen Ersuchen auf seiner einunddreißigsten Tagung die 
Möglichkeit erörtert hat, eine dritte Konferenz der Vereinten 
Nationen über die Erforschung und friedliche Nutzung des 
WeItraums abzuhalten, und daß der Ausschuß diese Er6rterun
gen auf seiner siebenunddreißigsten Tagung fortgesetzt hat, 
damit er in dieser Angelegenheit rasch einen Beschluß fassen 
kann; 

26. stimmt darin iiberein, daß eine dritte Konferenz der 
Vereinten Nationen Ober die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums in naher Zukunft einberufen werden 
könnte, und stinunt außerdem darin Oberein, daß vor einer 
Empfehlung Ober einen Termin für die Konferenz eine 
Konsensempfehlung Ober die Thgesordnung, den Konferenzort 
und die Fmanzierung der Konferenz vorliegen soUte; 

27. empfiehlt, daß der Unterausschuß WISSenschaft und 
11:chnik auf seiner zweiunddreißigsten Tagung eine gründliche 
Analyse vorninunt und eine Tagesordnung für eine solche 
Konferenz festlegt, und stinunt darin Oberein, daß der Unter
ausschuß ein breites Spektrum von Themen erörtern soll, die 
in einer klaren und detaillierten Tagesordnung zusammenge
faßt werden könnten, und daß er außerdem seine Prüfung 
anderer Mittel zur Erreichung der für eine solche Konferenz 
festgelegten Ziele fortsetzt; 

28. bittet interessierte Mitgliedstaaten, weitere Ideen und 
Vorschläge für eine dritte Konferenz der Vereinten Nationen 
Ober die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums 
so rechtzeitig vorzulegen, daß sie auf der zweiunddreißigsten 
Tagung des Unterausschusses WISSenSChaft und Technik 
behandelt werden können, und unterstützt die Bitte des 
A1J&'iChusses, das Sekretariat möge rechtzeitig zur Behandlung 
auf der zweiunddreißigsten Tagung des Untersusschusses ein 
Dokument zusammenstellen, das die verschiedenen dem 
Ausschuß vorgelegten Ideen betreffend die Tagesordnung und 
die Organisation der Konferenz beinhaltet; 

29. stimmt darin iiberein, daß die Erörterungen des 
Unters1J&'iChusses WISSenschaft und 11:chuik die Grundlage für 
einen raschen Beschluß des Ausschusses Ober eine Empfeh
lung an die C-eneralversammlung betreffend die Tages-

ordnung, den Termin, die Finanzierung und die Organisation 
einer solchen Konferenz bilden sollen; 

30. onefkenns den Beitrag der 1994 in Bangkok abgehalte
nen Ersten Asiatisch-Pazifischen Konferenz über die multiIate
rale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Weltraumtechnologie 
und deren Anwendungen, der 1994 in Beijing abgehaltenen 
Ministetkonferenz Ober angewandte Weltraumtechnik im 
Dienste der Entwicklung und der zweiten Tagung des 1994 in 
Tokio abgehaltenen regionalen Asiatisch-Pazifischen Forums 
der WeltraumOIglUlisationen zur Förderung der regionalen 
Zusammenarbeit bei Weltrallmaktivitllten, sowie den Beitrag 
der in Ziffer 13 des Berichts des Generalsekretär8 genannten 
Tagungen Ober die Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen Ober die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums und fortIert die Regional
koJUl]lissionen auf, diese Initiativen zu unterstOtzen; 

31. empfiehlt, a1len Aspekten im Z,JS8!DmCIlhang mit dem 
Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt mehr Beach
tung zu schenken, insbesondere soweit diese die Umwelt auf 
der Erde beeinflussen könnten; 

32. hiilt es für unerllißlich, daß die Mitgliedstaaten dem 
Problem der ZnsammenstöBe von WeltraumgegenstIlnden, so 
auch von nuklearen EnergiequeIlen, mit WeltraummOll sowie 
anderen Aspekten des W .. ltraummOlls mehr Beachtung 
schenken, fordert die Fortsetzung nationaler Forschungs
arbeiten Ober diese Frage, die Entwicklung besserer Technolo
gien zur fiberwacbung von WeltraummOlI und die 'blsammen
stellung und Verbreitung von Daten Ober WeltraummOll und 
vertritt außerdem die Auffassung, daß dem Unterausschuß 
WISsenschaft und 11:chnik im Rahmen des Möglichen 
Informationen darüber zur Verftlgung gestellt werden sollen; 

33. nimmt mit lnremsse KenntnIs von dem vom Sekretariat 
ausgearbeiteten analytischen Bericht17 mit aktualisierten 
Informationen über die Umsetznng der Agenda 2118 durch das 
System der Vereinten Nationen, Informationen Ober die 
Aktivitäten des Progranuns für angewandte Weltraumtechnik 
in bezug auf die Umwelt und die Entwicklung sowie Anregun
gen, wie die Aktivitäten des Programms für angewandte 
Weltraumtechnik auf diesem Gebiet ausgeweitet werden 
köunten; 

34. macht sich die Entscheidung des Ausschusses zu 
eigen, den Ausschuß für bestandflihige Entwicklung zu er
suchen, seinen Mitgliedern die wertvoll .. Funktion der Welt
raumtechnik und ihrer Anwendungen bei der DurchfOhrung 
von Programmen der bestandfllhigen Entwicklung zur Kennt
nis zu bringen; 

35. fordert alle Staaten, inabesondere die fOhrenden 
Raumfabrtnationen, 1IIlChdrilcklich auf, als wesentliche Vor
wJS"etzImg für die Förderung der internationalen Zusammen
arbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für 
friedliche Zwecke aktiv zu dem ZIel der Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum beizutragen; 

11 NAC.IOSIS471Add.I. 
I' Repon of th8 Un11e4 Nations Cmference on _ muI 

DeveIopmsnt, RIo de 1_.1·14 IUM 1992 (A/CONF.IS1I26IRov.t (Vol. I, 
Vot. 1I.Korr.I, Vol. D, VoI. mundVoI. 1DIKoJr.1)) (V_uc!mng der 
Vereinten NatIonett, Best·Nt. B.931.8 und Kotrlgenda)' Vol. t: RßsolutIons 
/tdopIId l7y th8 Cmference, Resolution I, Alltage D, 
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36. rmtel'lllmicht die Notwendigkeit. stlbketen Nutzen aus Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIbeauf-
der WelttmllDtechnik und ihren Anwendungsmöglichkeiten zu tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Weltnunn- flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
aktivitliten beizutragen, die dem sozioökonomlschen Fort- 30. Juni 199421, 

schritt der Menschheit, insbesondere der Menschen in den 
Bntwicklungsllindern, filrderlich ist; 

37. nimmt Kenntnis von den auf der siebenunddreißigsten 
Tagung des Ausschusses und auf der neunundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen zn der Frage. wie der Weltraum einer friedlichen 
Nutzung vorbehalten werden kann; 

38. enucht den Ausschuß, auch weiterhin mit Vorrang 
Mittel und Wege zn prIIfen, wie der Weltnunn friedlichen 
Zwecken vorbehalten werden kann, und der Generalversamm
lnng auf ihrer flInfzigsten Tagung darIIber Bericht zn erstatten: 

39. enucht den Ausschuß lllfIJerdem, auf seiner achtund
dreißigsten Tagung die Behandlung des Thgesordnungs
punktes "Nl1tz1iche Nebenprodukte der Weltraumtecbnik' 
Oberbllck über den derzeitigen Stand" fortzusetzen; 

40. enucht die Sonderorganisationen und anderen inter
nationalen Organisationen, ihre Z"samm~beit mit dem 
Ausschuß fortzusetzen und gegebenenfalls zn vertiefen und 
ihm Sachstendsberichte über ihre Tiltigkeit auf dem Gebiet der 
friedlichen Nutzung des Weltraums zn ilbermitteln; 

41. begrqßt den Bericht des Genera1sekretllrs über die 
internationale Zusammenarbeit bei We1trallmaktivitäten zur 
Erhöhung der Sicherheit in der Zeit nach dem Kalten Krieg'" 
und fordert die zuständigen Organe auf, den Inhalt dieses 
Berichts zn berUcksichtigen; 

42. nimmt Kenntnis von der Empfehlung des Ausschusses, 
die Generalversammlung solle auf ihrer laufenden Tagung bei 
der Behandlung der Frage einer Revision des "Obereinkom
mens zur Regelung der Tilti~ von Staaten auf dem Mond 
und anderen Himmelskörpern'" vorläufig keinen Beschluß 
fassen; 

43. enucht den Ausschuß, seine Arbeit entsprechend 
dieser Resolution fortzusetzen, neue Projekte im Bereich der 
Weltmumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, soweit ihm dies 
angebracht erscheint, und der Generalversammlung auf ihrer 
fIlnfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der auch seine 
Auffassungen darIlber enthIIlt, welche Themen in Znkunft zn 
untersuchen wären. 

83. PIlmDnItvmg 
9. Dezember 1994 

49/35. Hilfswerk der Vereinten Nationen fOr Pal!lstlnp
ßOt:btllnge Im Nahen Osten 

A 
HlLFBFORPALÄSTJNAPL1l"CHllJNGE 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/40 A vom 10. De
zember 1993 und alle ihre früheren Resolutionen zn dieser 
Frage. so auch Resolution 194 (Iß) vom 11. Dezember 1948, 

.. A/481221. 
.. Resolution 34/68. AoIago. 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Wasbington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates Ismel und die Palifstinensische 
Befreiungsorganisation" und die darauffolgenden DurchfDh
rungsabkommen, 

in Wtlrdlgrmg der Arbeit der im Rahmen des Friedens
prozesses im Nahen Osten eingesetzten Mn1ti1atera1en Arbeits
gruppe für Flüchtlinge. 

mit Genugtuung über die Ernennung eines Sonderkoordina
tors der Vereinten Nationen in den besetzten Gebieten durch 
den GeneralsekretII, 

sowie mit Genugtuung über den Beschh,ß, den Amtssitz des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für PallIstinaflüchtlinge im 
Nah~ Osten in sein Einsatzgebiet zu verlegen. 

1. stellt mit Bedauern fest, daß die in Ziffer 11 ihrer 
Resolution 194 (Iß) vorgesehene Repatriierung beziehungs
weise Entschlldigung der FliIchtlinge noch nicht stattgefunden 
hat und daß daher die Situation der Flüchtlinge weiterhin zn 
Besorgnis An1aß gibt. 

2. dankt dem GeneraIbeauftra und allen Mitmbeitern 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pal!!stjnaßüchtlinge 
im Nahen Osten, erkennt an, daß das Hilfswerk innerhalb der 
Grenzen der verfUgbaren Mittel alles in seinen KrIIften 
SIehende tot, und dankt außerdem den Sonderorganisationen 
und privaten Organisationen ffIr ihre wertvolle Arbeit zur 
Unterstiltzung der Flüchtlinge; 

3. schließt sich dem Beschluß des Generalsekretllrs an, 
den Amtssitz des Hilfswerks zu verlegen. ersucht den Ge
nera1sekretär, diesen Best:hluß so durchzufilbren, daß die 
eIliziente und kontinuierliche Tätigkeit des HiJfswerks auf 
a1len Gebieten in seinem Einsatzbereic:h nicht beeintrilchtigl 
wird, und ersucht den Genera1sekretär, einen detaillierten 
Fmanzplan zu erstellen, der der Arbeitsgruppe zur Frage der 
Fmanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
PaJl!stinaflßchtlinge im Nahen Osten so bald wie möglich, auf 
jeden Fall jedoch noch vor dessen Verlegung vorzulegen ist; 

4. stellt mit Bedauern fo,lt, daß es der St:h1ichtungs
kommisaion der Vereinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen Weg zn finden, um Fortschritte bei der 
Durchfllhrung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III)" zu 
erzielen, und ersucht die Kommission, sieh auch weiterhin um 
die DurchfDhrung der besagten Ziffer zu bemühen und der 
Generalversammlung zn gegebener Zeit, splItestens jedoch bis 
zum 1. September 1995, darIlber Bericht zu erstatten; 

5. nimmt Kenntnis von dem betriichtlichen Erfolg, den 
das Programm des Hilfswerks zur Verwirklichung des Fric-

" 0jfIas1Jes Proto/rQU der GeIumzlvIlT8Q1l1ll//ung Neununtl1>ienJgm 
Tagung. BeIlage 13 (A/49n3). 

" A1481486-S/26S60. Anhang; siebe 0fficIaJ II«tmls qf the Seauity 
Cowteil, Forty-sewmIh Year. Supplement tor October. N_r and 
Det:ember 1993. Dot.t-nt SI22656O • 

" _ A/49/Sf1J. AtthaDg. 
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dens im ersten Jahr nach der Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Seihst
regierung verzeichnet hat; 

6. begrqpt die Ergebnisse, die auf der am 1. Oktober 
1993 in Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstüt
zung des Friedens im Naben Osten im Hinblick auf die 
Gewllhrung dringender finanzieller und wirtschnftlicher HiJfe 
zur Unterstützung der wirtschaftIichen und sozialen &!Wick
lung des pailIstinensischen Volkes mzie\t worden sind, begrüßt 
außerdem die diesbezüglichen Beiträge der Mitgliedstaaten 
und fordert alle Mitgliedstnaten nachdrücklich auf, so rasch 
wie möglich Hilfe und Unterstiltzung zu gewiihren, damit die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der besetzten Gebiete 
vorangetrieben wird; 

7. lenkt die Arifmerksamkelt darauf, daß die im Bericht 
des Generalbeauftragten dargestellte Finanzlage des Hi1fs. 
werks nach wie vor ernst ist; 

8. stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß das Problem des 
strukturellen Defizits, mit dem das Hilfswerk konfrontiert ist, 
fast mit Sicherheit eine Verschlechterung der Lebensbedingon
gen der Pallistinaflüchtlinge erwarten läßt und sich somit auf 
den Friedensprozeß auswirken könnte; 

9. fordert alle Regierungen auf, dringend möglichst 
großzügige Anstrengongen zu unternehmen, um den voraus
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, namentlich auch 
die Kosten für die Verlegong des Amtssitzes nach Gaza, und 

. fordert die nichtbeitragszahlenden Staaten nachdrücklich auf, 
rege1mlißig Beiträge zu entrichten, und die beitragszahlenden 
Staaten, eine Erhöhung ihrer rege1mlißigen Beiträge in 
Erwägung zu ziehen. 

B 

83. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 

ARBElTSGRUPPB ZUR FRAGE DER FINANZIERUNG DFS HlLFs
WERKS DER VIlREINTEN N..mONEN FÜR PALÄS11NAFLÜClIT
lJNGE IM NAHEN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reaolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 
2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 48/40 B vom 
10. Dezember 1993 und die fröheren Reaolutionen zu dieser 
Frage, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 36/462 vom 
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits
gruppe zur Frage der Fmanzierung des Hilfswerks der Ver
einten Nationen für PalUstinafJ1lchtlinge im Naben 0sten24 zur 
Kenntnis nahm, 

nach Beluuullung des Berichts der Arbeitsgruppe" , 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für PaIlIstina
flüchtlinge im Naben Osten für die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 199421

, 

.. AI36I866 und Kort. I: siehe BUCb AI'>I1S91. 
" A/491S70. 

In großer Sorge über die kritische Finanzlagn des Hi1fs. 
werks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwendigen 
Dienst1eistnngen des Hi1fswerks an die Palästinaflüchtlinge, so 
auch auf die Notstandsprogram, ausgewirkt hat und noch 
immer auswirkt, 

betonend, daß auch künftig außergewöhnliche Anstrengun
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hi1fswerks wenigstens auf dem gegenw6rtigen Mindestniveau 
weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bau
arbeiten vornehmen kann, 

1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pal6atinaflüchtlinge 
im Naben Osten Ihre Anerkennung aus für ihre Bemühnngen, 
zur Gewlihrleistnng der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks 
beizutragen; 

2.. nImmI den Bericht der Arbeitsgruppe zustimmend zur 
Kenntnis; 

3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin daram zu bemühen, die Finanzierung des Hi1fswerks 
für ein weiteres Jahr sicherzustellen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Arbeit erforderlichen Dienste und HiJfen zur VerfIlgung 
zn stellen. 

c 

83. Plenmsitvmg 
9. Dezember 1994 

INFOLGEDERFBiNDSBLJ.GKB\IHNVOMJ'UNI 1967 UND 
SPÄTERER F'i!lNDSBLIGKI!ITEN vmmuEBENB l'BRsoNBN 

Die GeneralverstlllUllbmg, 

unter Hinweis auf ihre Reaolutionen 2252 (ES-V) vom 
4. Juli 1967, 2341 B (XXI) vom 19. Dezember 1967 und alle 
danach verabschiedeten Reaolutionen zn dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf die Reaolutionen des Sicherheits
rats .237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom 
27. September 1968, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalsekre
tIIr gemäß Reaolution 48/40 F der Generalversammlung vom 
10. Dezember 1993 vorgelegt haf6, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
beauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
PaIlIatinaflüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 
1993 bis 30. Juni 199421, 

besorgt über das anhn\tende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und sp/Itere Feindselig
keiten verursacht wird, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen 
der durch die Regienmg des Staates Israel und die Pallistinen
sische Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washington unterzeichneten Grundsatzerklllrung über Rege-

" A/49/441. 



Itmgen betreffend eine vorlliufige Selbstregierung'Z betreffend sowie 1IfJCh Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
:b:Uwurden·täten filr, die Aufnahme von Personen, die 1967 tragtcn des Hilfswerks der Vereinten Nationen filr Palästina

flüchtlinge im Nahen Osten filr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 1994', 

1. be/aiiftl.gt das Recht aller infnlge der Feindseligkeiten 
vom Juni 1967 und splIterer Feindseligkeiten verbiebenen 
Personen auf Rftckkehr an ihre HeimstfitWl oder frI1heren 
Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten; 

2. verleiht der Hoffiumg Ausdruck, daß die Rnckkehr der 
verlrlebenen Personen dank des von den Parteien in Ar
tikel XII der Gnmdsatmr1dilrtmg über Regeltmgen bebeffend 
eine vorillufige Selbstregierung vereinbarten Mechanismus 
beschleunigt wird; 

3. unterstUtzt in der Zwischenzeit die Bemühungen des 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
filr PaIlIstinafIftchtiinge im Nahen Osten, Personen in diesem 
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
splIterer Feindseligkeiten gegenwärtig verbieben sind und 
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands
maßnahm., im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter
hin humanitllre Hilfe zu gewähren; 

4. appeUiert nachdriJc1dich an alle Regierungen sowie an 
Organisationen und Einzelpersonen, hierfilr großzllgige 
Beibllge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten 
zwischcnstaatlichen und nichtstaat1ichen Organisationen zu 
entrichten; 

5. ersucht den Generalsekretär, nach Absp:rachc mit dem 
Generalbeauftragten der Generalversammlung vor ihrer 
ftlnfzigsten Thgung über den Stand der DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

D 

83. plenan/tf.ung 
9. Dezember 1994 

VON MiTGLmDsTAATEN ANGEBOTBNB ZUSCHOSSB UND 
S11PBNDIBNFÜRDmHOCIISCIIUL- UND BERUFSAUSBILDUNG 
VON PALÄSTINAFLilCIITLINOEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (Ill) vom 
19. November 1948 über Hilfe filr Palästinaflüchtlinge, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35113 B vom 
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, 
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. De

. zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D 
vom 16. Dezember 1985,41/69 D vom 3. Dezember 1986, 
42/69 D vom 2. Dezember 1987,43/57 D vom 6. Dezember 
1988,44/47 D vom 8. Dezember 1989, 4Sn3 D vom 11. De
zember 1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D vom 
14. Dezember 1992 und 48/40 D vom 10. Dezember 1993, 

in Kenntnis der Thtsachc, daß die PaIästinafIftchtiinge seit 
vier Jahrzehnten ohne Heimstfittcn, Land und Existenz.. 
grundlage sind, 

1IfJCh Belumdltmg des Berichts des Generalsekretärs27
, 

., A/49/439. 

I. fordert alle Staaten nacJrdrllckIlch tIlff, auf den in ihrer 
Resolution 32190 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und 
in spliteien einschlligigen Resolutionen wiedeIholten Appell in 
einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der PaUlstinatlncbt
linge an Hochschnl- und Berufsallsblldllngsmöglichkeiten 
Rechnung triIgt; 

2. appelliert nachdrIlcIdich an alle Staaten, Sonder
organisationen und IllchtstaatUchen Organisationen, zuslltz!h:h 
zu ihren BeitrlIgen zum ordcntIichen Haushalt des Hilfswerks 
der Vereinten Nationen filr PaIästinafIftchtiinge im Nahen 
Osten mehr Sonderzuweisongen filr Zuschüsse und Stipendien 
filr PaIästinafIftchtiinge bereitzustellen; 

3. dtmkt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen 
41/69 D, 42/69 D, 43/57 D, 44/47 D, 4Sm D, 46146 D, 
47/69 D und 48/40 D nachgekommen sind; 

4. bittet die bebeffenden Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
in lhrcnt jeweiligen Znstiindigkeitsbereich auch künftig . 
studierenden Pal!!stinaflftchtlingen Hilfe filr die HochschuIaus
bildung zu gewähren; 

S. appeUiert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universitfit der Vereinten Nationen, den pa1lIstinensl
sehen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten 
pa1lIstinensischen Gebiet großzllgige Beibllge zukommen zu 
1!!ssen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Uni
versität von Jerusa1em (EI Kuds) filr PaIästinafIncbtlinge; 

6. appeUiert aqßerdem an alle Staaten, Sonderorganisa
tionen und sonstigen internationalen OIganc, BeibIIge zur 
Errichrong von Berufsbildungszben für PaIlIstinaflftchtlinge 
bereitzustellen; 

7. ersucht dus Hilfswerk, als Empfl!nger und 'nellh!!nder 
der Sonderzuweisungen filr Zuschüsse und Stipendien zu 
fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
PallIstinafIiIchtlingen zu vergeben; 

8. ersucht den Generalsekretilr, der Generalversmnmlung 
auf ihrer fünfzigsten Thgung über die DurchfOhrung dieser 
Resolution Bericht zu crststten. 

E 

83. plenan/tf.ung 
9. Dezember 1994 

AKTiVITÄTEN DES HILFSWERKS DER VEREINTBN NA110NBN 
FÜR PALÄSTINAFLilCIITLINGB IM NAHBN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (Ill) vom 
11. Dezember 1948, 212 (Ill) vom 19. November 1948, 302 
(IV) vom 8. Dezember 1949 und alle dan!!ch verabschiedeten 
Resolutionen zu dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf die einschlligigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 
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nach Behand/.ung des Berichts des Generalbeauftragte des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen fIIr PaIlistinaf1Ocht1inge im 
Naben Osten fIIr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 30. Juni 199421• 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden 
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen fIIr Palllati· 
naflllcht1inge im Naben osten an den Generalbeauftragten. 
datiert vom 15. September 1994. das im Bericht des General· 
beauftragten wiedergegeben ist, 

nach Be1umdlung der Berichte. die der Generalsekretär 
gemlIß ihren Resolutionen 48/40 E"'. 48/40 H"" und 48/40 1" 
vom 10. Dezember 1993 vorgelegt hat, 

unter Hinweis auf die Artikel 100. 104 und lOS der Charta 
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die 
Vorrechte und Immunitäten der Ven:inten Nationen". 

erneut erklilrend. daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf das seit 1967 besetzte pa1lIstinensische Gebiet 
einschließlich Jerusalems anwendbar ist, 

bn Bewt4fJtseln dessen, daß die PaIlistinaf1Ocht1inge seit 
. mehr als vier Jahrzehnten ohne HeimstJitten.· Land und 
Existenzgrundlage sind, 

sowie bn Bewt4fJtseln der nach wie vor bestehenden 
Bedürfnisse der PalästinaflOcht1inge im gesamten besetzten 
paJllstinensischen Gebiet und in den anden:n Einsatzgebieten, 
namentlich in Libanon. Jordanien und in der Syrischen 
Arabischen Republik, 

mit dem Ausdruck Ihrer Anerkennung fIIr die Rolle. die das 
Hilfswerk der Vereinten Nationen fIIr Palästinaflflcht1inge im 
Nahen Osten im Laufe der Jahre im Dienste der Pal!!stina. 
flflcht1inge gespielt hat, sowie im Bewußtsein der Wichtigkeit 
seiner Präsenz und der Zunahme seiner Arbeit unter den neuen 
Gegebenheiten, 

ferner bn Bewt4fJtseln der wertvollen Arbeit, die die utit 
F1f1cht1ingsfragen befaßten Bediensteten des Hilfswerks 
geleistet haben, indem sie dem pallIatinensischen Volk, 
insbesondere den PalIlstinaflOcht1ingen, Schotz gewiihrt haben, 

In gTOßer Sorge über die kritische F1nanz1~ des Hi1fs.. 
werks und den:n Auswirlamgen auf die weitere Bereitstellung 
der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an die 
PaIlistinaf1f1chtlinge, so auch auf die Notstandsprogramme, 

bn Bewt4fJtseIn des vom Hilfswerk eingeleiteten neuen 
Prognunms zur Verwirklichung des Friedens, 

flberteugt von der Notwendigkeit, den Amtssitz das Hi1fs.. 
werks in das besetzte paIlIstinensisce Gebiet zu verlegen. das 
ein ThiI des Einsatzgebiets des Hilfswerks ist, 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Gnlßd .. ~k1iirung 
über Regelungen betreffend eine vorUlufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Sraates Israel und die Pal!!stinensisce 

.. A/49/440. 

.. A/49/442. 

.. A/491443. 

.. Resobrtlnn 22A (1). 

" V.- NIIIioneJI, TreoJy!leriu. Vol. 75. Nr.973. 

Befreiongsorganisation'" und die darauffolgenden Durch· 
flIhrungsabkommen, namentlich das am 4. Mai 1994 in Kairo 
unterzeichnete Abkommen über den Gaza·Streifen ond das 
Gebiet von Jericho33

• 

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten 
Abkommen, das in dem Briefwechsel zwischen dem Hilfswerk 
und der PallIstinensischen Befreiungsorganisation enthalten 
ist", 

Ullter Hinweis auf ihren Beschluß 48/417 vom 10. De
zember 1993 über die Herstellung von Arbeitsbeziehungen 
zwischen dem Beirat des Hilfswerks und der Pallistinensischen 
Befreiungsorganisation, 

1. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen fIIr PaIUstinafillcht1inge im Naben Osten 
sowie a11en Mitarbeitern des Hilfswerks fIIr ihre unermiIdli
eben Anstrengungen ond ihre wertvolle Arbeit; 

2. dankt at4fJerdem dem Beirst des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen fIIr Pall!stinaflflchtlinge im Nahen Osten 
und ersucht ihn, seine 1Ierni1lulßgen fortzusetzen und die 
Generalversammlung über seine .AktivitlIten, namentlich die 
vo11inhaltliche Durcbfilbrung des Beschlusses 48/417, unter
richtet zu halten; 

3. anerkennt die Unterstützung, welche die Gaststsaten 
und die Paillstinensisclte Befreiungsorganisation dem Hi1fs.. 
werk bei der Ert11I1ung seiner Aufgaben gewilhren; 

4. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die De-juro
Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten12 zu akzeptie
ren und sich genaneste\lS an seine Bestimmungen ZU halten; 

5. fordert Israel at4fJerdem auf, sich hinsichtlich der 
Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks und des Schutzes 
seiner Institutionen sowie der Sicherung der Einrichtongendes 
Hilfswerks in den besetzten Gebieten einschließlich Jefllsa1ems 
an die Artikel 100, 104 ond lOS der Charta der Vereinten 
Nationen und das Übereinkommen über die VOl'RlChte nnd 
Immunitäten der Vereinten Nationen" zu halten; 

6. fordert die Regierung Israels abel7llllls auf, dem 
Hilfswerk fIIr die Schliden, die durch die Handlungen der 
israelischen Seite an seinem Eigentom und seinen Einrichtun
gen entstanden sind, Schadenersatz zu leisten; 

7. ersucht den Generalbeauftra die Ausstellung von 
Personalausweisen an PalästinaflOcht1inge ond den:n Nacll
kommen in dem besetzten paliistinensischen Gebiet fort-
zusetzen; 

8. SleUtfest, daß das neue Umfeld, das durch die von der 
Regierung des Sraates Israels und der Palistinenslschen 
Befreiungsorganisation unterzeichnete Grundsatzerk1iirung 
betreffend eine vor1llufige Se1bstregierung" ond die dar
auffolgenden Durchfllhrungsabkommen geschaffen wurde, 
weitreichende Folgen fIIr die Tlitigkeit des Hi1fswerks gehabt 
hat, welches kllnftig aufgerufen ist, in enger ZusammenarbeIt 
mit dem Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den 

" A/49ß8O-SI19941727. Anhang; s1ehe 0jfIcIal Rectmis oftlte Secm1ty 
Courrcil, Forly-llelHmlh y...,.. Supp/ßnwrt /0, April. May and ltmß 1994 • 
Dolmment 8/19941727 • 

". O.f/Ide/les PmtoluJll tkr Genenz/versammlung, N~ 
T..,.",. BetJase 13 (A/49ß3).Aabaag L 



besetzten Gebieten, den Sonderorganisationen und der 
Weltbank auch weiterhin dazu beizutragen, daß sich die 
wirtschaftliche und soziale Stabilität in dem besetzten Gebiet 
bessert; 

9. stellt at4/eniemJest, daß die Arbeit des Hilfswerks auf 
allen Tlitigkeitsgebieten auch in Zukunft unverzichtbar ist; 

10. nimmt ferner Kenntnis von dem betriichtlichen Erfolg, 
den das Progmmm zur Verwirklichung des Friedens im ersten 
Jahr nach der Unterzeichnung der Grundsatzerkllirung ver
zeichnet hat; 

11. fonkrt alle Staaten, Sonderorganisatonen und nicht
staatlichen Organisationen nachdrilckllch auf, auch weiterhin 
Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Beiträge zu 
erhöhen, damit die gegenwärtigen finanzießen Schwierigkeiten 
gemildert werden, und das Hilfswerk zu unterstfItzen, damit es 
den PaIIlstinaf1f1chtlingen auch weiterhin wirksam die notwen
digste Hilfe gewähren kann. 

F 

83. P1enarsilz.ung 
9. Det.ember 1994 

EINKoMMEN AUS DEM EIGENTUM 
VON PALÄSTlNAFLÜCH1UNOBN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (Ill) vom 
11. Dezember 1948, 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und 
alle danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, 

Kenntnis nelunend von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemliß Resolution 48140 G vom 10. Dezember 1993"', 

sowie Kenntnis nelunend von dem Bericht der Schlich
tungskommission der Vereinten Nationen ffIr PallIstina ffIr die 
Zeit vom 1. September 1993 bis 31. August 1994", 

unter Hinweis darauf, daß in der Allgemeinen Erklllrung 
der Menschenrechte31 und in den Grnndslltzm des Völker
rechts das Prinzip verankert ist, daß niemand willkllrlich seines 
Privateigentums beraubt werden darf, 

die Auffassung vertretend, daß die arabischen PaIllstina
f1fIcht1inge nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
Anspruch auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende 
Einkommen haben, 

insbesondere U1Iter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) 
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Schlichtungskommis
sion der Vereinten Nationen ffIr PallIstina anwies, in Ab
sprache mit den beteiligten Parteien Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte, des Grundbesitzes und der Interessen der arabi
schen PallIstinaflflcht1inge vorzuschreiben, 

Kenntnis neIunend davon, daß das Progmmm zur Erfassung 
und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiund
zwanzigsten Sachstandsbericht der Schlichtungskommission 
der Vereiaten Nationen ffIr PallIstina'" abgeschlossen ist und 

.. Al49/488. 

.. Al49/SC19, Anhang. 
" amutfon 217 A (1D). 
" 0jfJdI1l Recmds qftlre Gen.emlAssemb/y, NInetunth SessIon. Anneu8, 

Anhang 11, Dokument Al5700. 
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daß das Katasteramt Uber ein Verzeichnis der· arabischen 
Grundeigeatilmer und über Unterlagen über Lage, FlIlche und 
andere Merkmale arabischer GrundstfIcke verfilgt, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
ScbIichtungsrommission der Vereinten Nationen ffIr Pal!1stina 
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grund
besitzes sowie arabischer VermögeDswerte und GnmdatiIcks
rechte in Israel zu ergreifen und zugunsten der rechtmll1ligen 
Eige'ntömer einen Fonds ffIr das daraus erwachsende Ein
kommen einzurichten, 

2. fonkrt Israel abermals auf, dem Generalsekretllr zur 
Durchfilhrung dieser Resolution alle Bimichtungen und HiJfen 
zur Verfilgung zu stellen; 

3. fonkrt die Regierungen aller anderen in Betracht 
kommenden Mitgliedstuaten auf, dem GeneraIsekretär alle in 
ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen Informationen über 
arabischen Gnmdbesi\z sowie arabische Vermögenswerte und 
Grundstflcksrechte in Israel zur Verfilgung zu stellen, die ihm 
bei der Durchfllhnmg dieser Resolution dienlicb sein könnten; 

4. ersucht den Genemlsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fönfzigsten Thgung Ober die DurchflIbrung dieser 
Resolution Bericbt zu erstatten. 

G 

83. PlenarsiIz.ung 
9. Dezember 1994 

UNIVERSITÄT VON JBRUSALEM (BI. KUDS) 
FOR PALÄSTlNAFLÜCHTI.INGE 

Die Generalversommbmg, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 vom 
16. Dezember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 
38/83 K vom 15. Pezember 1983, 39199 K vom 14. Dezember 
1984,40/165 D und K vom 16. Dezember 1985, 4U69 K vom 
3. Dezember 1986,42169 K vom 2. Dezember 1987, 43/57 J 
vom 6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. Dezember 1989, 
45n3 J vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 
1991, 47/69 J vom 14. Dezember 1992 und 48140 I vom 
10. Dezember 1993, 

nach Behandlang des Berichts des GeneraIsekretII, 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeanf
tragten des Hilfswerks der Vereiaten Nationen ffIr Pal!1stim .. 
flflcht1inge im Nahen Osten ffIr die Zeit vom 1. Juli 1993 bis 
30. Juni 199421

, 

I. bettmtdie Notwendlgkeit eines Auabuus des Bildungs
systems in dem seit 5. Juni 1967 von Israel besetzten paIiisti
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und insbesondere 
die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten UDiversitilt; 

2. ersucht den Generalsekretllr, gemlIß ihrer Resolution 
35/13 B vom 3. November 1980 und unter gebilhrender Be
rücksichtigung der mit dieser Resolution im Einklang stehen
den Empfehlungen auch weiterhin alles zur Errichtung der 
UDiversität von Jerusalem (BI Knds) zu tun; 

" Al49/SOS. 



UB Geaeral'Ohi1iIlllIl!nng-Neummd,le .. "", T_ 
3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals m4. die 

Durchfllhrung dieser Resolution zu unterstiltzen und die 
· HIndernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Uni
versität von lerusalem (EI Kods) entgegenstellt; 

4. ersucht den Generalsekretär Cl14!Jerdem, der General
versammIung auf ihrer filnfzigsten Thgung Ilber den Stand der 
DurchfIlhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitz.ung 
9. Dezember 1994 

49136. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuclnmg 
lsraeIisclter Praktiken, dle die Menschenrechte des 
paJUstinensfsehen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gehlete beelntrih:htlgen 

A 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowle geleitet von den Grundsätzen des humanitären 
Völkerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten32, sowie von den internationalen Normen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, Insbesondere der Allgemeinen 

· Erk1llrung der Menschenrechte" und den Internationalen 
Menschenrechtspakten40, 

unter Hinweis auf ihre einschlllgigen Resolutionen, 
einschließlicb Resolution 2443 (XXIIT) vom 19. Dezember 
1968, und die einschlllgigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

in Kenntnis des Aufstands ("Intifadah") des pa1IIstinensi
schen Volkes, 

In der lJberzeugung, daß die Besetzung an sich bereits eine 
grundlegende Verletzung der Menschenrechte darstellt, 

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des pa1IIstinensiscen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträcbtif.'D41, sowie der einschlllgigen Berichte 
des Generalsekretäts 2, 

in Anbetracht der am 13. September 1993 in Washington 
erfolgten Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung samt 
AnhIingen und Binvernebmlichem Protokoll durch die Regie
rung des Staates Israel und die PaIästinensische Befreiungs-

· organisation22 sowie der darauffolgenden DurchfDhrungsver
einbsrungen, einschließlich des am 4. Mai 1994 unterzeichne
ten Abkommens Ilber den Gaza-8treifen und das Gebiet von 
lericho", 

I. wiJrdigt die Bemllbungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 

.. _ 2200 A (XXI). AnJage. 

.. A/49/67. A/49/17:I undA/49/SlI. 

.. A/491598 bfs A/49/601. 

des pallistinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen, bei der Wahrnehmung der ihm von 
der Generalversammlung Ilhertragenen Aufgaben sowie seine 
Unparteilichkeit; 

2. verlangt, daß Israel mit dem Sonderausschuß bei der 
Erll1Ilung seines Auftrags zusammenarbeitet; 

3. mj/JbUUgt die Politiken und Praktiken Israels, die die 
Menschenrechte des pallistinensischen Volkes und anderer 
Araber der bes_ Gebiete -letzen, wie aus den Berichten 
des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum hervOl'
geht"; 

4. verleiht der HojJmmg Ausdruck, daß diese Politiken 
und Praktiken im Lichte der jilDgsten positiven politischen 
Entwicklungen sofort ein Ende finden; 

S-. ersucht den Sunderausschuß, bis zur vollSlllndigen 
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen 
Politiken und Praktiken in dem besetzten pa1IIstinensiscben 
Gebiet einschließlich lerusalems und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu 
untersuchen, sich zur GewiibrIeistung des Wohls und der 
Menschenrechte der Völker der bes_ Gebiete nach Bedarf 
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im 
Einklang mit dessen Vorscbriften ins Benehmen zu setzen und 
dem Generalsekretllr so bald wie möglich und danach je noch 
Notwendigkeit Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Sonderausschuß Cl14!Jerdem, dem Ge
neralsekretär regelmäßig periodische Berichte über die 
jeweilige Sitnation in dem ~n pa1IIstinensischen Gebiet 
vorzulegen; 

7. ersucht den Sonderausschußfemer, die Behandlung 
von Gefangenen in dem besetzten pa1IIstinensiscben Gebiet 
einschließlich lerusa1ems und anderen seit 1967 von Israel 
besem-n arabischen Gebieten auch weiterhin zu untersuchen; 

8. ersucht den Generalsekretlir, 

a) dem Sonderausschuß nlle erforderlichen Hi1fen zu 
gewiibren, auch soweit diese für Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution 
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen 
kann; 

b) dem Sonderausschuß erforderlichenfnlls auch kilnftig 
zusätzliche Mitarbeiter zur VerflIgung zu stellen, die ihn bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgnben unterstiltzen; 

c) den Mitgliedstnnten die in Ziffer 6 erwilhnten periodi
schen Bericbte regelutiißig zukommen zu lassen; 

d) über die Sekretnrints-Hauptnbteilung Presse und 
Information mit nllen verflIgbaren Mitteln für eine möglichst 
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie 
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeits
ergebnisse zu sorgen und nötigenfnlls vergriffene Berichte des 
Sonderausschusses neu aufzulegen; 

e) der Generalversamm1ung auf ihrer fiJnfligsten Thgung 
über die ihm mit dieser Resolution übertragenen Aufgnben 
Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen
rechte des pallistinensischen Volkes und anderer Araber der 
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besetzten Gebiete beeintrl!chtigen" in die vorlilufige Tages- eingedenkder einscblägigen Resolutionen des Sicherheits-
ordnung ihrer fllnfzigsten Thgung aufzunehmen. rats, zuletzt Resolution 904 (1994) vom 18. MIlIz 1994, 

83. Plenanttvmg 1IIJCh Behandlung der Berichte des Sonderausschn"SM zur 
9. Dezember 1994 Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschoorechte 

des palIistinensischen Volkes und nnderer Araber der besetzten 
Gebiete beeintrl!chtigen41, sowie der Berichte des GeneraIse-

B kretlirs42
, 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, 

1/ßCh Belumdlung der Berichte des SonderausschU"SM zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschoorechte 
des paUlstinensischen Volkes und nnderer Araber der besetzten 
Gebiete beeintrl!cbti§fn41, sowie der einschlägigen Berichte 
des Generalsekretlirs , 

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der Achtung der 
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen 
völkerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden 
Verpflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen gchllrt, 

betonend, daß sich die Besalznngsmncht Israel genauestens 
an ihre Verpflichtungen aufgrund des VöIkerrechts halten 
soUIe, 

1. erkllJrt erneut, daß dns Genfer Abkonunen vom 
12. Augnst 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf dns besetzte paUlstinensische Gebiet einschließlich 
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet; 

2. verlangt, daß Israel die De-jure-Anwendbarkeit des 
Abkommens auf dns besetzte palästinensische Gebiet ein
schließlich Jernsalerns und andere seit 1967 von ihm besetzte 
arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die 
Bestimmungen des Abkonunens hIIlt; 

3. fordert a11e Vertragsstaalen des Abkonunens mif, alles 
im Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer 
Abkonunen43 zu tun, um in dem besetzten paIlIstinensischen 
Gebiet clnschließlich Jernsalerns und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner 
Bestimmungen sicherzusteUen; 

4. ersucht den GeneraIsekretII, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

Im Bewqßtsein der Verantwortung der internationalen 
Gemeinschaft fIIr die Förderung der Menschoorechte und die 
Gewllhrleistung der Achtung des Völkerrechts, 

in Bekr4ftigung des Grundsatzes der UnzullIssigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs. 

erneut erk1iJrend, daß dns Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf dns besetzte palUstinensische Gebiet einschließlich 
Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet; 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklllrung 
über. Regelungen betreffend eine vorlilufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem ProtokoU durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei
ungsorganisation22 sowie über die darauffolgenden Durch· 
fllhnmgsvereinbarungen, einschließlich des am 4. Mai 1994 in 
Kairo unterzeichneten Abkommens über den Gaza-Streifen 
und dns Gebiet von Jericho", 

Kenntnis nehmend vom Abzug der israelischen Armee aus 
dem Gaza-Streifen und dem Gebiet von Jericho, im Einklang 
mit den von den Vertragsstaaten getroffenen Vereinbarungen, 
und der Einsetztmg der PalUstinensischen Behörde in diesen 
Gebieten, 

beso18f über die anhaltende Verletzung der Menschenrech
te des palästinensischen Volkes dnrch die Besatzungsmacht 
Israel, insbesondere über die Anwendung der koUektiven 
Bestrafung, dns Schließen von Gebieten, die AnDellinn und die 
Errichtung von Siedlungen, sowie über die MaBnahmeu, die 
Israel auch weiterhin zur Änderung des Rechtsstatus, der 
geographischen Beschaffenheit und der demographischen 
Zusammensetzung des besetzten pallIstinensisc Gebiets 
ergreift, 

insbesondere besorgt über die gefährliche Sitnation, die 
durch die Handlungen der illegalen, bewaffneten israelischen 
Siedler in dem besetzten Gebiet hervorgerufen wurde, wie sie 
durch dns Massaker von palästinensischen Gottesdienst· 
besuchern durch einen illegalen israelischen Siedler am 
25. Februar 1994 in Al·Kbalil veranschaulicht wird, 

83. Plenarsllvmg Ubel7J!Ugt von der positiven WIrkung einer vorllbergehen· 
9. Dezember 1994 den internatinnalen beziehungsweise ausländischen Präsenz in 

dem besetzten palIistinensischen Gebiet auf die Sicherheit und 
C den Schutz des palästinensischen Volkes, 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen und die 
Resolutionen der Menschenrechtskommission, 

" V_ Nationen, Treaty Se1l .... Vol75, Nr. 970-973. 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die an der Vorüber· 
gehenden internationalen PrIIsenz in Hebron beteiligten Länder 
fIIr ihren positiven Beitrag, 

außerdem Ube17.eugt von der Notwendigkeit der voU· 
inhaltlichen Durchfilhrung der Resolution 904 (1994) des 
Sicherheitsrats, 



1. stellt fest. daß alle Maßnahmen und Handlungen. 
welche die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten Gebiet 
einschließlich lerusa1ems unter Verletzung der einschlägigen 
Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. Augost 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und unter 
Zuwiderhandlung gegen die einschIligigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats entfaltet hat, unrechtmllßig sind und keine 
Gllltigkeit haben, und verlangt, daß Israel sofort alle derartigen 
Maßnahmen oder Handlungen unterläßt; 

2. erkliirt Insbesondere erneut. daß die israelischen 
Siedlungen in dem besetzten pall1stinensischen Gebiet ein
schließlich Jerusalems und den anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten unrechtmlißig sind und ein 
Hindernis fOr eine umfassende Regelung darstellen; 

3. nimmt mit BefriedigUllg Kenntnis von der Rl1ckkebr 
einer Anzahl von Aosgewiesenen in das besetzte pall1stinensi
sche Gebiet und fordert die Besatzungsmacht Israel auf. die 
RlIckkebr der übrigen Ausgewiesenen zu erleichtern; 

4. fordert die Besatzungsmacht Israel mif, im Einklang 
mit den erzielten Vereinbarungen die Freilassung aller übrigen 
willkilrlich festgenommenen oder inhaftierten PaIlistinenser ZU 

beschleunigen; 

5. fordert die Besatzungsmacht Israel mif, alle Grund
freiheiten des palästinensischen Volkes bis zur Ausweitung der 
Regelungen betreffend die Selbstregierung auf das übrige 
Wesijordanien vollstllndig zu achten; 

6. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversammlung 
_ auf ihrer filnfzigsten Tagung über die Durchfllhrung dieser 

Resolution Bericht zu erstatten. 

D 

Die Generalversammlung. 

83. PlenorsItvmg 
9. Dezember 1994 

zutiefst besorgt darüber. daß sich der seit 1967 besetzte 
syrische Golan weiter unter israelischer militärischer Beset
zung befindet, 

unter Hinweis auf Resolution 497 (1981) des Sicherheits
rats vom 17. Dezember 1981. 

sowie unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen 
Resolutionen. zuletzt Resolution 48/41 D vom 10. Dezember 
1993. 

ntlCh Behandlung des Berichts des GeneralsekretllIS vom 
31. Oktober 1994 .... 

ferner UIIter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen 
Resolutionen. in denen sie Israel unter anderem aufgefordert 
hat, seine Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden, 

erneut die Unrechtmlißigkeit des israelischen Beschlusses 
vom 14. Dezember 1981 bekrtiftigend, den besetzten syrischen 
Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltong zu unterstellen. was zur faktischen Annexion 
dieses Gebiets-gefilbrt hat, 

.. A/49/fiOI. 

erneut erldilrend, daß der gewaltsame Gebietserwerb nach 
der Charta der Vereinten Nationen unzulllssig ist, 

sowie erneut erldilrend, daß die Bestimmungen des Genfer 
Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper
sonen in Kriegszeiten32 auf den besetzten syrischen Golan 
Anweodung finden. 

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14.1uni 1967. 

mit Genugtuung über die Einberufung der Friedens
konferenz über den Nahen Osten in Madrid gemIiß den 
Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. No
vember 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973. die die 
Verwirklichung eines gerechten, umfassenden und danerhaften 
Friedens zum Ziel haben, und die Notwendigkeit von mschen 
Fortscbritten in allen bilateralen Verhandiungen betonend, 

1. fordert die Besatzungsmacht Israel mif, sich an die 
eInscbll!gigen Resolutionen über den besetzten syrischen 
Golan zu halten. insbesondere an die Resolution 497 (1981) 
des Sicherheitsrats, in der der Rat unter anderem beschlossen 
hat, daß der Beschluß Israels. den besetzten syrischen Golan 
seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung 
zu unterstellen. null und nichtig und ohne völkelTechtliche 
Wirkung war. und verlangt hat, daß die Besatztmgsmacht 
Israel ihren Beschluß umgehend rilckgiingig macht; 

2. fordert Israel m41erdem mif, die Änderung des phy
sischen Charakters, der demographischen Zusammensetzung. 
des institutionellen Aufbaus und des Rechtsstatus des besetzten 
syrischen GoIan und insbesondere die Errichtong von Sied
lungen ZU unterlassen; 

3. stellt fest. daß alle bisherigen oder könftigen gesetz
geberischen und administrativen Maßnalnnen und Handlungen 
der Besatzungsmacht JsraeI, die eine Veränderung des Charak
ters und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Golan zum 
Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Verletzung des 
Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten dar
stellen und keinerlei Rechtswirkung haben; 

4. fordert Israel ferner mif, aufzuhören. den syrischen 
Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israelische 
Staatsbilrgerschaft und israelische Personalausweise auf
zuzwingen. und von seinen gegen die Bevölkerung des 
besetzten syriscben Golan gerichteten Unterdrilckungsma1l
nahmen abzulassen; 

5. mißbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens 
durch Israel; 

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut mif, keine der 
genannten gesetzgeberischen oder administrativen Maß
nahmen und Handiungen anzuerkennen; 

7. ersucht den Generalsekretllr. der Generalversammlung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsttvmg 
9. Dezember 1994 



4')137. Umfassende tlbeIpIilfuDg aJIer 1\!IIaspekte des in Anbetracht der verschiedenen Vorschllige und Ideen 
Frageukomplexes der Frlrdensslo:hemngselnslUa hinsichtlich der Friedenssicherung durch die Vereinten 

Nationen, die im Laufe der Generaldebattc auf ihrer neunund-
Die GeneralveTSflllll1lltmg, vierzigsten 'Thgung zur Sprache sekommen sind, 

WIIer Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 
18. Februar 1965 und alle anderen einscblägigen Resolutionen, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48142 
und 48143 vom 10. Dezember 1993, 

mil Genugtuung über die Fortschritte, die der Sonderaus
schuB für Friedenssicberungseinslltze auf seinen jllngsten 
'Thgungen eIZielt bat, 

aberteugt, daß die Friedenssicberungseinslitze einen be
deutenden Thil der von den Vereinten Nationen unternODlllle
nen Anstrengungen zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit ausmachen und die diesbezßgliche 
Wirksamkeit der Vereinten Nationen erhöhen, 

in der Erwllgung, daß die friedenscbaffenden Aktivitllten 
des 0eneralsekretIi und der Organe der Vereinten Nationen, 
das beißt Maßnahmen, dereI' Ziel darin besteht, im wesentli
chen durch friedliche Mittel, wie sie in Kapitel VI der Charta 
der vereiirten Nationen vorgesehen sind, eine Einigung 
zwischen verl'eindeten Parteien berheizufiIbren eine wesentli
che Aufgabe der Vereinten Nationen darstellen und zu den 
wichtigen Mitte1n zur Verhlltung, Eindärmmmg und Bei1egung 
von Streitigkeiten zIIh1en, dereI' Fortdauer geeignet ist, die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu geftIbrden, 

Kenntnis nehmend von den ErkllIrungen des Präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 3. Mai'" und vom 4. No\'elllber 199446 

und insbesondere mit Genugtmmg über die darin berichteten 
Fortscbritte, was Konsultationen mit den truppenstellenden 
LlIndern bet:tifft, 

eingedenk dessen, daß die Vereinten Nutionen angesichts 
ihrer zune>hmenden Aktivitllten auf dem Gebiet der Friedens
sicherung mehr menschliche, finanzielle und meterielle 
Ressourcen benötigen und daß diese besser verwaltet werden 

.mOssen, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretits über die TIltigkeit der Vereinten Nationen", nach 
PrIIfuug des Berichts des Sonderausschusses für Friedens
sicherungseinslltze" und ferner Kenntnis nehtnend von dem 
Bericht des Generalsekretits'" sowie von der Erk1lIrung des 
Präsidenten des Sicherheitsrats vom 27. Juli 1994'" über 
VCIfi1gungsbereihaftsabkommen für die Frledenssicberung, 

.. S/PRST11994122; siehe 0fIIdmJea Pro1wtkoIl des ~ 
NezmundvlenJgSle3 Jahr, I/mJIutioMn und _ des lIkherludtJmzIa 
1994. 

.. S/PRST11994162; siehe 0fIIdmJea proktJtkDll des ~ 
NezmundvlenJssta Jahr, I/mJIutioMn und _ des SIcherheitsrats. 
1994. 

"0JjIde1lM Protokoll des Gmeralversammlung. NllU1ItJ1IthIerdgSle 
T_ &Ilage 1 (Al4911). 

... A/491136. 

.. S/19941717: siehe 0JfId4l RI!ctm1s oflh8 &crufty Councll. Fol'Iy-IIJnth 
Year, Supplmumtfor Aprll. MayundJuns 1994. 

51) S/PRST11994136: siehe 0fIIdmJea ProtokoU des ~ 
NezmundvlenJgSle3 Jahr, I/mJIutioMn und _ des ~ 
1994. 

sowie in Anbetracht der flestebenden hmnanjtJ!nm AktiYitll
ten zur Unterstiltzung bestimmter Friedenssic1teruugseinsl\t 
der Vereinten Nationen und der Nfltzlicbkeit bi1ateraler 
Vereinbarungen zwischen den beteiligten Mitg1iedstanten 
betreffend Konsultationen Ober die ClewIIbruug von recht
licbem Schutz für das an diesen AktivitIIten betei1igte Personal, 

1. begrqpt den Bericht des SonderansschIJsses für Frie
denssicherungseinslltze"; 

FI!S1LEmJNo UND DtlRcHFOHRUNG DBRMANDA'I1! 

2. betonJ, daß die Achtung der Gnmdslltze der Sonveril
nitlIt, territorialen Unversebrtbeit und politischen Unabhllngig
keit der Staaten sowie der Nichtintervention in Angelegenhei
ten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustllndigkeit eines 
Staates sehören. für gemeinsame BemOhungen zur Förderung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, ein
schließlich Friedenssiebenmgseinsli17fl, von aussc:bJaggeben 
Bedeutung ist; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die tieferen UI'SIIIlben 
von Konf1ikten wirksam zu beseitigen; 

4. unters1re1cht flIIßerdem, daß Friedenssichenmgsein
sIi17fl zur politischen Beilegung von Streitigkeiten beitragen, 
diese jedoch nicht ersetzen und daß vorher beziehungsweise 
s'eil;hzeitig alle denkbaren Mittel zur friedlichen JIeileguug 
von Streitigkeiten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen eingesetzt werden sollen, und fordert bei bereits 
lange andauernden EinsIItreu die beteiligten Parteien nach
dri1cklich auf, für die bisher nicht beigelegten Streitigkeiten 
politische Lösungen zu finden; 

5. vertritt die At.tfassung, daß es von höchster Wwhtig
!reit ist, daß die Mandnte von FriedenssicbenmgseinsUI '6" klar 
und präzise formuliert werden, auf der Grundlage einer 
umfassenden Analyse und Beurteilung der Situation auf dem 
Boden durch den Genera1sekretUr und den Sicbetheitstat und 
unter Binschluß von Zielen, die innerhalb eines klaren zeitli
chen Rahmens zu erreichen sind, zu einer politischen Lösung 
beitragen und in einem klaren Verbliltnis zur Verfllgbarkeit der 
für ihre Verwirk1ichung unverzlcbtbaren Ressourcen stehen 
sollten; 

6. unters1re/cht, wie wichtig es isI, je nach den Um
stlInden des Einze1fa11s die Schaffung entmilitarisierter Zonen 
sowie den Rflckgriff auf den vorbeugenden Einsatz von 
Truppen gemiiB ihrer Resolution 47/120 B vom 20. September 
1993 zu erwiigen; 

7. betont, daß es gilt, unter Berücksichtigung der 
GrundsIItze, welche die Friedenssicherungseinslltze geleitet 
hnben, und der Zlmebmenden Komp1exiW; dieser EinsJ!tze 
einen Katalog von Gnmd!!lltmn und Richtlinien auszuarbeiten, 
und daß es notwendig ist, die Koordinierung zwischen 
politischen, mi1i1llrischen, zivilen und humanitlIren Aspekten 
je nach den Umständen des Einze1fa11s zu priIfen, und daß es 
notwendig ist, daß die Friedenssichenmgseinslltze der Ver
eieten Nationen ihr jeweiliges Mandnt weiterhin unparteiisch 
wahrnehmen, und ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen 
mit den Mitgliedstaaten weitere gemeinsame Definitionen von 
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Begriffen auszuarbeiten, die bei friedensichernden ond d!!mit 
zusammenhiingenden Aktivitäten verwendet werden; 

KONSULTATIONS- UND KOORDlNlllRUNOSMECIIANJSMBN 

8. betont, daß der Sicherheitsrat zwar die Hauptverant
wartung fiIr die Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit trägt, daß die Charta diesbezllglich !iber 
anch Aufgaben ond Befugnisse der Generalversammlung 
festIegt, ond daß die Versammlung zusiitzIich zu ihrer Vemnt
wortung fiIr die Fimmziernng der Friedenssichernngseinslltz 
unter anderem gemäß den einschlägigen Artikeln des 
Kapitels 1V der Charta Empfehlungen in bezog auf Gmnds!!tze 
ond Richtlinien zur Durchfllhrung von Friedenssichernngsein
sätzen, zu ihrer wirksamen Steuernng und, in ÜbereiDstim
mung mit der Chart!!, zur Förderung von Unterstlltzung fiIr ihr 
Mand!it abgeben könnte; 

9. steUt fest, daß die Auffassungen der truppenstellenden 
Länder'1 von maßgeblicher Bedeutung sind, ond fordert 
bessere Vorkehrungen fiIr Konsultationen ond den Infonna
tionsaustansch mit !ruppenstellenden Ländern llber die 
Friedenssicherungselnslltze. namentlich deren Planung, 
Steuerung und Kourdiniernng, während der gesamten Dauer 
der Einsätze; 

10. begT#ßt die jllngste Praxis der Mitglieder des Si
cherheitsrat!!, einschließlich desPrlisidenten, an Sitzungen 
zwischen dem Sekretariat und den truppenstellenden Ländern 
teilzunehmen, stimmt mit dem Genemlsekretllr d!irin llberem, 
daß dies einen Schritt zur Entwicklung besserer Mechanism"'l 
fiIr wirksame Konsultationen darstellt, und vertritt die Auf
fassung, daß derartige Konsultationen besonders wichtig sind, 
wenn der Rat Änderungen oder eine wesentliche Verlllngerung 
des Mandats bestehender Missionen in Erwägung zieht; 

11. begT#ßt avtJerdem die ErkIlIrung des Präsidenten des 
Sicherheitsrat!! vom 4. November 1994 llber Konsultationen 
zwischen den Ratsmi~edern, den truppenstellenden Ländern 
ond dem Sekret!iriat ; 

12. verweist auf die wichtige Rolle, die die Länder der 
jeweils betroffenen Region bei der Unterstlltzung von Frie
denseinslitzen spielen, begrilßt die in der Erklärung des 

. Präsidenten des Sicherheitsral!! vom 4. November 1994 zum 
Ausdruck gebrachte Anerkennung der Praxis der iufonnellen 
Kommnnibtjon zwischen dem Ratspräsidenten oder Rat!imit
gliedern ond Nichtmitgliedern, ond regt an, daß die jeweils 
betroffenen Länder der Region je nach den Umstlinden des 
Einzelfalls in diesen Kommunikationsprozeß mit einbezogen 
werden, wenn es sich um BeschlUsse llber einen Friedens
einsatz handelt, der sie direkt betreffen könate; 

13. empJ/ehlJ die regelmäßige Übermittlung von Lagebe
richten llber alle Friedenssichenuigseinsätze an die !ruppen
stellenden Länder, die Mitglieder des Sicherheitsrat!! und nach 
Möglichkeit an andere Mitgliedstaaten; 

EVALUJBRUNG DER EiNSÄTZE 

14. ersucht den Genemlsekretllr abennaIs, den Mitglied
staaten regelmäßig analytische Berichte llher die Ergebnisse 
aller Friedenssichernngseinslltze zur Verfllgung zu stellen; 

15. nimmt Kenntnis von dem Sacbstandsbericht des 
Generalsekretllrs über die eingehende Evaluierung der An1auf
~ Friedenssichernngsl'inslitzen>2 und bringt ihre 

g zum Ausdruck, daß ein kontinulerlicher ProzelI 
der eingehenden Evaluiernng der verschiedenen Phasen ond 
Aspekte der Friedenssichernngseinslltze fiIr die Beratungen 
llber die Verbesserung der Kapazität der Vereinten Nationen 
auf dem Gehiet der FriedeJll1Sicherung wichtig ist; 

EiNSATZFO:l!RUNG 

16. betont die Notwendigkeit einer einheitlichen und klar 
umrissenen Struktnt fiIr die EinsatzfiJlmmg der Vereinten 
Nationen, die eine kl!ire Abgrenzung der jeweiligen Funktio
nen des Amtssitzes der Vereinten Nationen und der Feldein
sIItze enthlllt, und stellt fest, daß die Verantwortung fiIr 
operative Angelegenheiten zwar im wesentlichen beim 
KommanWIf liegen sollte, daß der Amtssitz jedoch fiIr die 
Gesamt!1lhnmg ond die politische (lesamtleitung zuständig ist; 

17. bestlJtigt als Leitsatz, daß ein Friedensslchernngsein
satz der operativen FIIbrung der Vereinten Nationen unter
stehen soll, im Einklang mit seinem Mand!it ond unter BerIIck
sichtigung der vorgesehenen Aufgaben der zur Verfllgung 
gestellten Einheiten sowie gemäß der zwischen dem Ge
nemlsekretllr ond den truppenstellenden Ländern getroffenen 
Vereinbarung, ond daß der angemessene Weg, konkrete 
Bedenken von Staaten hinsichtlich der bei einem Einsatz 
verfolgten Vorgehensweise vorzubringen, der über den 
Amtssitz ist; 

UI. betolll avtJerdem die Notwendigkeit einer effektiven 
Kourdini zwischen dem Fe1dbauptqWlrtier ond den 
TruppenIroer:!:andeuren, was die Fragen der Planung und der 
Steuernng eines Friedenssicherungseinsatzes angeht; 

19. fordert mit Nochdruck, daß sofort Maßnahmen 
ergriffen werden, um die derzeitigen Regelungen der Vet'
einten Nationen in bezug auf die politische Leitung, die 
militlirische Fllbrung ond Konsultationen zu verstlIrken, sowie 
nach Bedarf die Abstimmung mit den humanitllren und 
sonstigen zivilen Aspekten der FriedenssicherungseinsUtze 
sowohl am Amtssitz als auch im Feld zu verbessern; 

VERSTÄRKUNG DER FRmDIlNSSICIIBRUNGSKAPAZITÄT 
DER VI!REINTIlN NATIONEN 

FlNANZIBRUNG 

20. erkllJrt erneut, daß die Finanzierung der Friedens
sichernngseinslltze im Einklang mit Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta die gemeinS8m~ Verantwortlichkeit aller Mitgliedstaa
ten ist, und wiederholt ihren Aufruf an alle Mitgliedstaaten, 
ihre vemn1sgten Beiträge voßstJindig und pIInktlich ZU 
entrichten. wllrdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die zusl!tzlich 
ZU ihren veranlagten Beitriigen freiwillige Beiträge entrichtet 
haben, und ermutigt andere Mitgliedstaaten, einschließlich 
derjenigen, die direkt von einer Streitigkeit betlOffen sind, die 
zur Dislozierung eines Friedenssicherungselnsatzes gefiIhrt 
hat, ein Gleiches zu tun, namentlich auch durch die Bereit
stellung von Sachleistungen im Einklang mit ihren finanzieUen 
Möglichkeiten ond mit der Fmanzordnung und den Fmanzvor
schriften der Vereinten Nationen; 

" l!IAC.St/t994ß und Korr.1. 



21. bringt Ihte tiefe Besorgnis zum ArtSdruck fIber die 
nachteiligen Auswirkungen der sich verschlechternden 
Finanzlage auf die Kostenerstattung an truppensteIIend 
LIinder, von denen viele Entwicklungsll!nder sind, was eine 
zusätzliche Belastung fUr alle truppenste\lend Länder 
darstellt und die fortgesetzte Bereitstellung von Kontingenten 
tiIr Friedenssicherungseinsälze der Vereinten Nationen und 

· somit die wirksame DurchfIIhrung der Mandate gefIIbrdet; 

22. nimmt Kenntnis von den in Thil V des Berichts des 
Generalsektetärs fIber die Verbesserung der Friedenssiche
nmgskapazitlit der Vereinten Nationen" enthaltenen wichtigen 
Vm:schlägen zur Rationalisierung des Haushaltsverfahrens 
sowie von den im Bericht des Generalsekretll über wirksame 
Planung, Hausha1tsanfstellung und Verwaltong bei Friedens
sicherungseinslitzen" enthaltenen VOrschlägen; 

23. empjlehlt, daß Beschilisse über die Zuweisung 
zusätzlicher Ressonrcen fUr Friedenssicherungseinslltze un
beschadet der BeschlUsse über die Zuweisung kllnftiger 
Ressonrcen fUr die internationale Entwicklungsznsammen
arbeit getJ:offen werden; 

24. fordert ein besseres FinanzkontroUinstrumentarium. 
namentlich die Verstärkung von RechnungsprOfungs- und 
Inspektiousmechanismen, und erinnert an ihre Schaffung des 
Amtes fUr interne Aufsichtsdienste mit Resolution 481218 B 
vom 29. Juli 1994; 

25. unterstreicht die Notwendigkeit der Delegation 
angemessener Fmanz- und Verwaltungabefugnisse an die 
TruprenkmnmandeIJre oder die Sonderbeauftragten, wubei es 
gleichzeitig sicherzustellen gilt, daß Maßnahmen betreffend 
Verantwortlichke und Rechenschaftspflicht verstärkt werden, 
damit die Missionen besser in der Lage sind, sich auf neue 

· Situatinnen und spezifische Anforderungen einzustellen; 

26. ersucht den Generalsekretllr, seine Konsultationen mit 
den Mitgliedstaaten fortzllsetzen, mit dem Ziel, die derzeit von 
ihm durchgefi1hrte Oberprofung der Kostenerstaltongssll1ze fUr 
die Wertminderung der kontingenteigenen Ausrllstungsgegen
stiinde, die auf Ersuchen der Vereinten Nationen disloziert 
wurden, möglichst bald zu beenden und der Generalversamm
lung darüber Bericht zu erstatten; 

Zl. betont, wie wichtig es ist, daß die geltenden Rege
lungen fUr den Schadenersatz im Falle von Krankheit, Unfall 
oder Thd, die auf den Dienst bei Friedenssicherungseinsätzen 
zurilckzufllhren sind, im Hinblick auf die Brarbeitong an
gemessener Regelungen derzeit ilberpriIft werden, nimmt 
Kenntnis von dem diesbez!lglichen Bericht des Generalsekre
tilrs'o und regt an, daß diese Frage in den zustllndigen Foren 
dringend geprilft wird: 

REssoURCEN 

28. begrqpt die Arbeit der Gruppe Verfllgungsbereite 
Truppen der P1anungsabteilung der Sektetariats-Hanpt
abteilung Frioooossicherungseinsätze und stellt fest, daß einige 
MitgliMstaaten gegenflber dem Generalsekretär diesbezüglich 
Verpflichtungen eingegangen sind, erwartet mit Interesse die 

· Vollendung der Zusammenstellung der Listen von Einheiten, 
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nlnlh Year. Supplement for JQ1UII1J1. Feh""", and March 1994, DoIannmIt 
Sl264SO. 

" A/48/94S und Kort.!. 

123 

'Ii'uppen, Ei!!!l!!lzmitteln oder Ressonrcen, die MitgJiOO8taatmt 
grundslltzlich von Fall zu Fall vorbehaltlich der ZustimmJmg 
der betroffenen Regierung den Vereinten Nationen zur 
Verfllgung ste\len wIIrden, und empfiehlt, daß die Liste 
rege1mllBig auf den neuesten Stand und den Mitgliedstaaten 
zur Kenntnis gebracht wird; 

29. erkennt die Notwendigkeit an, die Logistikkapazität 
der Vereinten Nationen zu verstärken, betrachtet das Hand
buch der operativen Unterstlitzung fUr alle Bereiche logisti
scher Unterstiltzung als einen ersten Sehriit in diese Richtong 
und sieht in diesem Zusammenhang der Fertigstellung aller 
Kapitel dieses Handbuchs und ihter Veröffentlicbung fUr die 
truppenstellenden Länder mit Interesse entgegen; 

30. Ist der Ar4f1assung, daß alle Auswirktmgen der 
Schaffung eines begrenzten Lagerbestands an Ausrilstong in 
den entsprechenden Gremien der Vereinten Nationen geprflft 
werden sollten: 

31. nimmt Kenntnis von der wachsenden BedeUllmg des 
zivilen Anteils bei Friedenssicherungseinslltzen, ersucht in 
dieser Hinsicht den Generalsekretllr, einen Vm:schlag zum 
Aufbau rege1mllBig zu akbJalisimender Datenbanken auszu
arbeiten, in denen die Ressoun:e.n, die von den Mitg1iMstaaten 
auf Ersuchen der Vereinten Nationen fUr zivile Aufgaben zur 
Verfllgung gestellt werden könnten, nach Art und Verfllgbar
keit erfaBt sind, und ermutigt den Generalsekretär, seine 
Bemi1hungen um die Aufnahme von Zivilpersona!, beispiels
weise Polizeikriiften, in die derzeitigen Verfllgungsbereit
schaftsabkommen und in die Planung fortzusetzen; 

32. fordert den Generalsekretär rtQChdrllckllch auf, die 
Schaffung einer Gedenkm.edaiIIe fUr zivile 'llillnehmer zu 
erwägen, die als Anreiz fUr eine solche Tlltigkeit dienen 
kOnnte; 

PLANUNG, ORGANISATION UND EJlFEK:nYrrÄT 

33. ermutigt den Generalsekretär, mit seinen PIlinen zur 
Stärktmg der Hauptabteilung Friedenssichenmgseinslitze 
fortzufahren, um bestmögliche strukturelle und kapazitlits
mäßige Voraussetzungen fUr die erfolgreiche Stenerung 
so1cher Einsätze zu gewlJhrleisten, eingedenk der Notwendig
keit, dem Prinzip der ausgewugenen geographischen Ver
tretong gebührend Rechnung zu 1ragen, und nimmt Kenntnis 
von dem organiaatmischen Ansatz des GeneralsekretIi der in 
seinem Bericht fIber die Verb fmnmg der Friedenssicherungs
kapazität der Vereinten Nationen" darge1egt ist; 

34. begr#ßt die Schaffung einer Gruppe Grundsatzfragen 
und Analyse und einer P1anungsahteilung innerbalb der 
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und ist der Anf
fassung, daß diese Dienststelleu weiler gestIIrkt werden sollten, 
mit dem Ziel, die Kapazität der Vereinten Nationen zur 
Steuerung von Friedenssicherungseinsätzen zu verbessern; 

35. hIJlt es fIlr wichtig, daß Truppenkommande und 
sonstiges einsatzwichtiges Personal von Anfang an an der 
Planung von Friedenssicherungsl'inslimm beteiligt werden und 
daß sie, soweit durchfllhrbar, an technischen Vorbeteitungs
missionen im Feld milnehmen sollten, deren Aufgabenstellung 
klsr vorgegeben sein sollte, und hlIlt es außerdem fUr nIItzlich, 
einige Mitglieder der technischen Feldmissionen in der 
Anfangsphase eines Einsatzes zu dislozieren; 
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36. ersucht den GeneraIsekretII. die Funktion der Zivil- ÖFFBNnJCHKBtlSARBBIT 
polizei innerbalb der Hauptabteilung Friedenssicherungsein
sIitze weiter zu verslllrken, unter besonderer BerOcksichtigung 
von Planung. Ausbildung. logistischer UnterstOtzung und 
einheitlichen FtIhrungs- und EinsatzgJ'1lndsätreu und Verfah
ren. und nimmt in diesem Znsammenhang Kenntnis von den 
in seinem Sachstmulsberi.cht über die eingehende Evaluierung 
der Anlanfphase von Friedenssicherungseinslltwt" dargeleg
ten Ansichten; 

37. ersucht das Sekretariat, sofort alle erforderlichen 
Vorkehrungen für die Aktnalisienmg und NenauflaS" der 
Veröffentlichung The Blue Heimets" (Die Blauhelme) im 
lahre 1995 zu treffen; 

S1CHI!RHE\T DES PBRsoNAL'I DER VI!REINTI!N NATIONEN 

38. betont. daß die Sicherheit des Personals einen wesent
lichen Bestandteil der Planung jedes Friedeossicherungsein
satzea bilden muß. und betont außerdem, daß geeignete 
Maßnahmen getroffen werden sollen. um seine Sicherheit zu 
gewDhrleiaten; 

39. begrqfJt die Anusbme der Konvention aber die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei
geordnetem Personal durch ihren Sechsten Ausschuß"'; 

40. erkennt an. daß die Gesamtverantwortung für die 
Sicherheit der Mitglieder eines Friedenssicherungseinsatzea 
dem Generalsekretär obliegt. der außerdem die Entwicklung 
der Lage verfolgen, erforderllchenfalls rechtzeitige An
passungen bei den Sicherheitsvorkehrungen vornehmen und 
mit den truppenstellenden Ländem und dem Sicherheitsrat 
diesbezüglich eng zusammenarbeiten muß. und fordert den 
GeneraIsekretII nachdriIcklich auf. mit den Mitgliedstaaten 
einen Dialog aber mögliche zuslltzUche Sicherheitsmaß
nahmen einzuleiten, die in Situationen ergriffen werden 
k6Dnen. in denen die derzeitigen Maßnabmen für unzulänglich 
erachtet werden; 

41. ersucht den Generalsekretlir. die truppenstellenden 
Länder und die Mitglieder des Sicherheitsrats gegebenenfalls 
über Evakuierungsplline und -vorkehrungen unterrichtet zu 
halten; 

42. fordert den Generalsekretlir nachdrilcklich auf, das 
BUro des Sicherheitskoordinatonl der Vereinten Nationen im 
Rahmen der ver:tllgbaren Ressourcen zu stärken. mit dem Ziel. 
eine bessere KoonIinierung zur Gewllbrleistong der Sicherheit 
des an Friedeosslchenmgseinslltzen beteiligten Personals zu 
en:eicben; 

MUSTERABKOMMEN 

43. stellt fest. wie wichtig es ist, daß die Vereinten 
Nationen und die truppenstellenden Länder Abkommen 
schließen, bevor 'lhIppen disloziert werden. und bittet nach
cJrackUch darum, daß diesen Abkommen das im Bericht des 
Oeneralsekretli vom 23. Mai 1991 enthaltene Mustet
abkommen soweit wie möglich zugrunde gelegt wint"; 

" V_lcJmngder V_ Nadoneo, Best.·Nr. E.9O~18. 
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44. betont, wie wichtig es ist. daß die Vereinten Nationen 
in ihrer Öffentlichkeitsbeit für Friedenssicherungseinsiltz 
aktiver vorgehen. daß sie die einheimische Bevölkerung über 
die Art der Friedenssichenmgseinslltze auf dem laufenden 
halten, unter anderem im Hinblick darauf. konstruktive 
Gesprilche zwiachen den Parteien zu ermöglichen, um truppeD
stellenden Ländem nach Möglicbkeit Iofonnationsmaterlal 
über Friedeossicheru zur Verfi1gung zu stellen, das 
ihnen bei ihrer innerstsntIichen ÖffentliChkeitsarbeit helfen 
könnte, und den internationalen Medien objektive lnforma
tionen bereitznsteI1en mit dem Ziel, ein genaueres Vcntllndnis 
der Maßnabmen der Vereinten Nationen zu fOrdern, und regt 
den InformationsIDJsschnß an, Wege zur Stiirkung der Öfl'eni. 
1icbkeitsarbeit zur UnterstOtzung der Friedenssicherung zn 
aberprllfen; 

45. ersucht den Genera1sekretiI. die UnterstDtznng für die 
P1annng und DurchfiIbrung der Ö!fentlicbkeilsaJbeilSptOgram
me der Friedenssicherungsmission so auch für ibre BedUrf
nisse in bezug auf Presse und Rundfunk, zu verbessern und 
unter RUckgriff auf die Erfahrungen der Veleinten Nationen 
und nationalen Sachverstand Programme und Materialien zur 
Ausbildung von Experten für Öffentlichkeitsarbeit auszu
arbeiten; 

46. ersucht den Generalsekretär flIIIIerrJem, Bedienstete 
am Amtssitz wie auch Personal der Miasionen im Umgang mit 
den Medien auszubilden, damit sie unter anderem Friedens
sicherungseiosI entsprechend begrflnden und wIIbrend ihres 
Ver1äufa Erk1llrungen dazu abgeben können; 

AUSBD..DUNG 

47. erlcennt an. daß die Ausbildung des Personals für 
Frieden:ssicherungseioslltze zwar in erster Linie in der Verant
wordicbkeit der Mitgliedstsaten liegt, legt den Vereinten 
Nationen jedoch nabe, grundlegende Richtlinien und Lei
stungskriterien auszuarbeiten und deskriptive Unterlagen zur 
Verfllgung zu stellen; 

48. begrqpt die Bemühungen des GeneJa1seIaetIb 
Handbacher zu erste11en, einschUeß1ich eines Ansbll
dungsplan-Moduls. und ein Femunterrichtsprogmmm auszu
arbeiten, was es den Mitgliedstaaten ermöglichen winI, dem 
für Friedenssichernogseinslltze der Vereinten Nationen bereit
gestellten Persona1 eine einheitliche und kostenwirksame 
Ausbildung zu erteilen, die den vereinbarten gemeinsamen 
Nonnen, Fllhigkelten. Praktiken und Verfahren entspricbt, und 
sieht der Bereitstellung dieser Handbacher und anderer 
Materialien an die Mitgliedstaaten mit Interesse entgegen; 

49. ersucht den GeneraIsekretII. Mittel zur StlIrkung des 
Filhrungskaders für die Friedenssicherung zu untersuchen, 
unter anderem durch die Koordinierung der einscbliglgen 
Ausbildung für poteatielle 'Ihippenkommand und anderes 
leiteitdes Militär-- und Zivilpersonal für Filhrungs- und 
Steuenmgsaufgabe auf dem Gebiet der Friedenssichern 

50. ersucht den Genera1sekretiI flIIIIerrJem, versuchsweise 
ein Programm zur Koordinierung der Friedenssicherungsans
bildung aufzustellen; ein derartiges von den Vereinten Natio
nen verwaltetes Progmmm könnte AusbildungssemiJIIIRI für 
Ausbilder, eine spezielle Ausbildung für die Bezlchungen zur 
Bevölkerung und für Konfliktlösung. Vorkehrungen zur 



IV. ResoJnIIonen- Aussclmß filrbesomlorepolltlsdte '"-undEnt~ (VJerIer Aussclmß) 

Organisation und auf Ersuchen der Mitgliedstaaten raschen 
Entsendung von Ausbildungsgruppen, die bei nationalen 
Ausbildungsmaßnahmen behilflich sein können, Seminare 
i1her die Steuerung von Missionen sowie kurze Orientierungs
kurse am Amtssitz oder im Feld filr Stabsoffiziere beinhalten, 
ehe diese zu einer neuen Mission entsandt werden; 

51. ermutigt die Mitgliedstaaten, die über Friedens
sicherungsansbildungsprogramme verfügen. Infonnationen 
und Erfahrungen zu teilen und auf AntIag dem Personal 
anderer Mitgliedstaaten zu ermöglichen, an der Arbeit na
tionaler Militllrakademien teüzunebmen. um bei der Auf
stellung von Ausbildungsprogrammen behilflich zu sein. und 
Personal anderer Mitg/iedstaaten aufzunehmen. die an der
artigen Programmen interessiert sind; 

52. befllrwortet die Schaffung von Zentren filr Friedens
sicherungsansbildung filr Militär- und ZivilpersonaI, je nach 
Bedarf auf nationaler oder regionaler Ebene; 

53. empfiehlt. daß die Gruppe Ansbildung als Anlmifstelle 
filr Friedenssicherungsansbildung in der Hauptabteilung 
Friedenssicherungseinslitze als Kootdinierungszentrum filr 
Angelegenheiten der Friedenssicherungsansbildung zwischen 
den Vereinten Nationen und nationalen sowie intematIonaien 
Zentren filr Friedenssicherungsansbildung fungiert, mit dem 
Ziel, Beziehungen mit Partnerorganisationen herzustellen und 
den Austausch von Unterrichtsmateria1 mit und zwischen den 
Mitgliedstaaten zu filtdem; 

54. legt den Mitgliedstaaten 1Il1he zu prüfen. inwieweit es 
möglich ist, in ihren Regionen filr kurze Zeit kleine 
Ansbildungsgruppen ans in der Friedenssicherung erfahrenen 
Mitgliedstaaten zu bilden. die anderen Mitgliedstaaten be
hilflich sein können; 

55. legt dem Generalsekretär 1Il1he zu prOfen, inwieweit es 
möglich ist, eine Beratungsgruppe filr Ausbildung zu schaffen. 
die eine Verbindung zu nationalen und regiona1en Instinrtionen 
filr Friedenssicherungsansbildung gewährleisten würde, mit 
dem Ziel. die Hauptahteilung Friedenssicherungseinsätze bei 
der regelmäßigen ÜbeJ:pr!lfung des Ansbildungsbedarfs zu 
unterstötzen; 

ZUSAMMENARBEIT MIT REGIONALEN ORGANISATIONEN 

56. betont die Notwendigkeit, eingedenk der Bestimmun
gen des Kapitels vm der Charta. die Zusammenarbeit und 
Kootdinierung zwischen den Vereinten Nationen und denjeni
gen regionalen Abmachungen und Organisationen zu ver-
stärken. die ihnen bei ihren Friedenssicherungsaktivitäten im 
Einklang mit ihrem Mandat, ihrem Wltkungshereich und ihrer 
Zusammensetzung bebilflich sein können. und ermutigt den 
Generalsekretär und die Mitgliedstaaten zu prOfen, wie diesen 
regionalen Abmachungen und OIganisationen bei den genann
ten Aktivitäten Unterstützung gewährt werden kann; 

57. nimmt Kenntnis von der jüngsten Initiative des 
Generalsekretärs. BOl Amtssitz eine informelle Sitzung mit 
VeIln,teID regionaler Abmachungen und OIganisationen sowie 
mit anderen zwischenstaatlichen Organisationen zu ver
ansta1ten; 

58. nimmt at4JenIem Kenntnis von der jüngsten Arbeit des 
Sonderansschusses filr die Charta und die Stärkung der Rolle 
der Vereinten Nationen bei der Ausarbeitung des Wortlauts der 

Erk\linmg i1her die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und regionalen Abmachungen oder 
Einrichmngen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
inteIDationaien Sicherbeit"; 

*** 
59. empjiehJt filr den Fall, daß einer der in dieser Resolu

tion enthaltenen Vorschlllge Auswirkungen auf den Zwei
jahreshm1shalt 1994-1995 haben sollte, die zusl!tzlichen Kosten 
ans den von der Generalversamm\ung filr diesen Zweijah
reszeitraum gebilligten Haushaltsmitteln zu bestreiten; 

60. besc1lließt. daß der Sonderansschuß filr Friedens
sicherungseinslllze im Einklang mit seinem Mandat seine 
Bemühungen um eine umfassende Überprüfung aller Thi\
aspekte des Fragenkomp\exes der Friedenssicherungseinslltze 
fortsetzen soll; 

61. enucbt den Sonderansschuß filr Friedenssicherungs
einslitze, der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten 
Thgung einen Bericht über seine Arbeit vorzulegen; 

62. bittet die Mitgliedstaaten. dem Generalsekretär bis 
zum 1. Miirz 1995 weitere Stellungnahmen und Anregungen 
betreffend die Friedenssicherungseinslllze vorzulegen und 
darin in großen Zügen praktische Vorschllige zu bestimmten 
Punkten zu unterbreiten, die der SonderausschllB eingehender 
behandeln könnte; 

63. ersucht den Generalsekretär. im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen eine Zusammenstellung der erwllhnten 
Stellungnahmen und Anregungen anzufertigen und dem 
Sonderansschuß bis zum 30. Miirz 1995 vorzulegen; 

64. besc1lließt, den Punkt "Umfassende ÜheIprilfung aller 
Thi\aspekte des Fragenkomp\exes der Friedenssicherungsein
sätze" in die vorläufige Thgesordnung ihrer fünfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

83. Plenanitzung 
9. Dezember 1994 

4!1J38. lDfonnationsfragen 

A 

INFORMATION IM DmNSTB DER MBNSCHH1!lT 

Die GetIBralversammlung. 

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschusses"'. 

sowie Kenntnis tlBhmend von dem Bericht des Generalse
kretärs über Infonnationsfragen"". 

fordert alle Länder. die Organisationen des gesamten 
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen, die es 
angeht, 11ßChdrlIcklich auf, in Bekräftigung ihrer Verpflichtung 
auf die Gnmdsätze der Charta der Vereinten Nationen und die 

.. Der Wortlaut der l!tkIIirung findet sich In der Ao!age zu ResolIItlOJ! 
491S7. die VOJ! der GeneraI_Iung am 9. )Jewnter 1994...-.J>scbf"" 
wurde. 
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Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie der sen. die in den EntwickbmgsJIIodeI'Il. unter öffentlicher 
UlI8bhlingigkeit, des Pluralismus und der Vielfalt der Medien, wie auch privater Schirmherrschaft bereits UberaIl 
zutiefst besorgt Ober die zwischen den entwickelten LIIndern durchgefllhrt werden; 
und den Entwicklungsländern bestehenden Disparitllten und 
die sich daraus ergehenden vielfllltigen Folgen, die sich auf die 
Fllhigkeit der öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien 
sowie von Einzelpersonen in den Entwick1ungsländern 8U8-

. wirken, Infonnationen zu verbreiten und ihre Auffassungen 
sowie ihre kultureJIen und ethischen Wertvorstellungen mittels 
ihrer eigenen kulturellen Produktion mitzuteilen und die 
Vielfalt der Informationsquellen und den freien Zugang zu 
Informationen zu sichern, und in Anerkennung der in diesem 
Kontext erhobenen Forderung nach einer, wie es in den 
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren 
heißt, "neuen Weltinfonnations- und -kommunikationsord
nung, die als ein in ständiger Entwicklung begriffener Prozeß 
zu sehen ist": 

a) Zllsam menZllarbeiten und zusammenzuwirken, um die 
bestehenden Disparitäten im 1nformationsfluß auf allen 
Ebenen zu veningern, indem sie den Ausbau der Kommunika
tionsinfrastruktun und -kapazitllten in den Entwicklungs
ländern stlIrker unterstlltzen, unter gebührender Berücksichti
gung der BediIrfnisse dieser Länder und des Vorrangs, den sie 
diesen Bereichen beimessen, mit dem Ziel, es ilmen und den 
öffentlichen, privaten oder sonstigen Medien in den Entwick
lungslliJWern zu gestIltten, frei und unabhängig ihre eigene 
Informations- und Kommunikationspolitik zu entwickeln, 
Medien und Einzelpersonen stlIrker am Kommunikations
prozeß zu beteiligen und einen freien 1nformationsfluß auf 
allen Ebenen sicherzustellen; 

b) sicherzustellen, dn8 1ourna1isten ihrer beruflichen 
. Tätigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können 
und alle tIit1ichen Angriffe auf sie entschieden zu verurteilen; 

c) Unterstützung zu gewiihren, damit die praktischen 
Ausbildungsprogramme flIr Presse-, Hörfunk- und Fernseh
joumalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den 
Entwicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden; 

d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit 
zwischen den Entwicklungsländern sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs
ländern zu fördern, um das Kommunlkationspotential zu 
stlIrken und die Medieninfrastruktur und die Kommunikations
technologien in den EntwicklungsIlindem, insbesondere in den 
Bereichen Ausbildung und Informationsverbreitnng, zu 
verbessern; 

e) sich zuslItzlich zur bilateraIen Zusammenarbeit zu 
bemühen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, 
privaten oder sonstigen Medien unter gebührender Berücksich
tigung ihrer Interessen und BedOrfnisse im Informations
bereich sowie der im Rahmen des Systems der Vereinten 
Nationen bereits getroffenen Maßnalunen jede mögliche 
Unterstützung und Hi\fe zu gewähren, wozu insbesondere auch 
folgende Maßnahmen gehllren: 

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen 
Ressourcen, die flIr die Verbesserung der Informa
tions- und Kommunikationssysteme in den Entwick
lungsländern unerllißlich sind, und Unterstiltzung bei 
der FortfIIhrung beziehungsweise beim Ausbau 
praktischer Ausbildungsprognnnme, wie etwa derjeni-

ü) die Schaffung von Bedingungen, die es den Entwick
lungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder 
sonstigen Medien ermöglichen, unter EInsatz ihrer 
nationalen und regionalen Ressourcen Oher die ihren 
natinna1en BediIrfnissen entsprechenden Kommunika
tionstechnologien wie auch Ober die erforderlichen 
Programme, Insbesondere flIr Hörfunk- und Fernseh
sendungen, zu verfllgen; 

ili) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 
subregionalen, regionalen und interreginnalen Fern
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick
lungsländern; 

iv) die den Erfordernissen entsprechende Erleichterung 
des Zugangs der Entwicklungsländer zu den auf dem 
freien Markt erhiIltlichen modernen Kommunikations
technologien; 

f) volle UnterstiltZung flIr das von der Organisation der 
Vereinten Nationen flIr Erziehung, WlSSCIISChaft und Koitur 
getragene Internationale Programm flIr die Entwicklung des 
Kommunikationswesens6J zu gewähren, mit dern öffentliche 
wie private Medien unterstützt werden sollen. 

B 

83. Plenars/tvmg 
9. Dezember 1994 

INFoRMATIONSPOLITIK UND INFoRMATIONSTÄTIGKBlT 
DER VI!RI!INTI!N NXI'IONEN 

Die Generalversammlung, 

in Bekrllftigung ihrer fiIhrenden Rolle bei der Ausarbeitnng, 
Koordinierung und Abstimmung der 1nformationspolitik und 
der Informationstitigkeit der Vereinten Nationen, 

sowie erneut erklilrend, dn8 der Genelaisekretlir sicher
stellen soll, dn8 die Tlltigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Infonnation als KoordinierungssteUe flIr die 
Aufgaben der Vereinten Nationen auf dem Gehiet der Öffent
lichkeitsarbeit unter Berücksichtigung der Ziele und GrundsiIt
ze der Charta der Vereinten Nationen, der von der Generalver
sammlung abgesteckten Schwerpunktbereiche und der 
Empfehlungen des Infonnationsansschnsses intensiviert und 
verbessert wird, 

Kenntnis nehmend von allen Berichten des GeneraIsekre
tIIrs, die dem lnfonnati(lJlsallsschuß auf seiner sechzehnten 
Thgung vorgelegt wurden, 

1. beschließt, die Rolle des lnfonnatioDsausschlJSSCS zu 
konsolidieren, der ihr wichtigstes Nebenorgan flIr die Abgabe 
von Empfehlungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der 
Sckretariats-Hauptabtei\ung Presse und Infonnation ist; 

2. fordert den Generalsekretllr auf, die die Informations
politik und Informationstitigkeit der Vereinten Nationen 



belxeffenden Empfehlungen in Ziffer 2 der Resolution 48/44 B 
vom 10. Dezember 1993 vollinhaltlich umzusetzen; 

3. beschließt jedoch, nach der Schaffung eines geeinten 
und demokratischen SOdafrikas ohne Rassenschranken, die 
Informationsbemühungen der Vereinten Nationen zur Beseiti
gong der Apartheid einzustellen; 

4. nlmm1 mit Genugtuung Kell1lt1lis vom wertvollen 
Beitrag der Hauptabteilung Presse und Information zur 
Beseitigung der Apartheid; 

5. nlmm1 Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretIi 
über die periodischen und die wichtigsten Vetöffentlichungen 
der Hauptabteilung Presse und Information" und bittet nach
drücklich darum, daß alles getan wird. um die rechtzeitige 
Herstellung und Verteilung der wichtigsten Veröffentlichun
gen der Hauptabteilung sicherzustellen, insbesondere der 
Zeitschrift UN Clmmlcle, des Yearbook 0/ the United Nations 
(Jahrbuch der Vereinten Nationen) und der Publikation Afrlca 
Recovery, untet _ Wahrung der redaktionellen Unabhän
gigkeit und einer sachlich richtigen Berichterstattung und untet 
Sicherstellung dessen, daß ihre Veröffentlichungen aus
reichende, objektive und ausgewogene Infonnationen Ober die 
Fragen enthalten, mit denen sich die Vereinten Nationen 
befassen, und daß auch etwaigen abweichenden Meinungen 
Raum gegeben wird; 

6. nlmm1 tJl4Perdem KeII1It1Iis von dem Bericht des 
Generalsekretärs Ober den Status des Development Forum" 
und legt dem Gemeinsamen Infonnationsausschuß der 
Vereinten Nationen nabe, seine Behnndlung der Frage fort
zusetzen; 

7. ersucht die Leitung der Hauptabteilung Presse und 
Infortnation, alle Veröffentlichungen und vorgeschlagenen 
Veröffentlichungen der Hauptabteilung zu prilfen, um sicher
zustellen, daß alle Veröffentlichungen einem nachweisbaren 
Bedarf entsprechen, sich nicht mit anderen VerOffendiehungen 
innerhalb und außerbalb des Systems der Vereinten Nationen 
Oberschneiden und kosteuwirksam sind, und dem Informa
tionsausschuß auf seiner siebzehnten Arbeitstagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

8. bekrlJftlgt, welche WIChtigkeit die Mitg1iedstaaten der 
Rolle der Informationszentren der Vereinten Nationen im 

. Hinblick auf die wirksante und umfassende Verbreilxmg von 
Informationen über die Tätigkeiten der Vereinten Nationen 
beimessen, insbesondere in den Entwicklungslllndern und in 
den Umbruchländern; 

9. nimmt KeII1It1Iis von dem Bericht des GeneralsekretIi 
Ober die Ergebnisse des Versuchs, Infonnationszentren der 
Vereinten Nationen in Ortsbüros des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen einzugliedern", und bittet den Ge
nera1sekretär, dies soweit möglich und von Fall zu Fall untet 
Beröcksicbtigong der Auffassungen des Gastlandes auch 
weitet zu tun und dabei sicherzustellen, daß sich dies nicht 
nachteilig auf die Informationsaufgaben und Informationszen
tren der Vereinten Nationen auswirkt, und dem Informations
ausschuß darüber Bericht zu erstatten; 
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10. bekrlJftlgt die Rolle, die der Generalversammlung in 
~g auf die Eröffnung neuer Infonnationszentren der 
Vereinten Nationen zukommt, und bittet außerdem den 
Generalsekretär, alle von ibm für notwendig eracbteten 
Empfehlungen in bezug auf die Errichtuag und den Standort 
dieser Zentren abzugeben; 

11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekreIlI 
Ober die Zuweisung von Ressoun:en an die Informationszen
tren der Vereinten Nationen im Jabre 1993"' und fordert ihn 
auf, weitetbin Mittel und Wege zu untersuchen, um eine 
ausgewogenere und rationellere Verteilung der verfllgbaren 
Ressourcen an alle Informationszentren der Vereinten Natio
nen zu gewährleisten, und dem InformationSI!!Isschuß auf 
seiner siebzehnten 'Thgong darüber Bericht zu erstatten; 

12. begriIßt die Maßnahmen, die einige Mitgliedstaatell 
ergriffen haben, um die Informationszentren der Vereinten 
Nationen in ihren jeweiligen HauptstlIdten finanziell und 
materiell zu untetstOtzen; 

13. nimmt KeIl1lt1lis von den Fortschritten, die bei der 
Ausarbeilxmg der Vereinbarungen über eine InformationssteUe 
der Vereinten Nationen in Warscbau erzielt wurden, und 
ersucht den Genera1sekretär, im Rahmen der vorhnndenen 
Ressourcen der Hauptabteilung Presse und Information die 
diesbezilglichen Vorbereitungen mit der Regierung Polens 
fortzusetzen; 

14. nimmt cu4ßerdem Kenntnis von den Fortschritten, die 
der GeneraIsekretIl und die deutschen Behörden im Hinblick 
auf die Errichtung eines Infonnationszentrums der Vereinten 
Nationen in Bonn im Rahmen der bestehenden Ressourcen der 
Hauptabteilung Presse und Information erzielt haben; 

15. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
die der Generalsekretär ergtiffen hat beziehungsweise ergreift, 
um Infonnationszentren der Vereinten Nationen in Sanaa, 
Blliumbura, Daressalam und Dhaka zu errichten beziehungs
weise zu reaktivieren oder zu stärken; 

16. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die der Ge
nera1sekre1iir zur Reaktivierung des Informationszentrums der 
Vereinten Nationen in Thheran ergriffen hat, und fordert den 
Genera1sekretlir auf, dem Infonnationsansschuß auf seiner 
siebzehnten 'llIgong über die voDstlindige Reaktivierung dieses 
Infonnationszentrums Bericht zu erstatten; 

17. begr4fJt die fortgesetzte und verstllrkte Zusammen
arbeit zwischen der Hauptabteilung Presse und Information 
und der Friedensuniversitl!t in Costa Rica, die als Koordinie
rungsstelle für die Förderung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen und für die Verbreitung von Infonnationsmaterial 
Ober die Vereinten Nationen fungiert; 

18. nimmt Kenntnis von den Antriigen Bulgariens, Costa 
Ricas, Gabuns, Guineas, Haitis und der Slowakei auf Er
richtung von Informationszentren beziehungsweise Informa
tionsstellen; 

19. bekundet Ihre voUe Umerst/ltt.U1lg für eine umfussende 
und scbnelle Berichterstattung über die Tätigkeiten der 

" AlAC.1981l99416. 
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Vereinten Nationen durch die Portset7llng der Vwöffentli- 411/311. informationen aus den GebIeten ohne Selbst· 
chung der Pressemitteilungeo der Vereinten Nationen in regIerung, lIbermitteIt gemlIß ArtIkel 73 B) der 
beideo Arbeitssprachen des Sekretariats; Charta der ~ Nationen 

20. legt dem Generalsekretär nahe. Mittel und Wege zu 
untersuchen. um dem Hörfunk der Vereinten Nationen 
weltweit hteiteten Zugang zu Hörfunkstationen zu verschaffen, 
in Anbetracht dessen. daß der Hörfunk eines der Irostenwirk
samsten und weitreichendsten Medien ist, die der Haupt
ob:teiIung Presse und Information zur VerfI1gung stehen; 

21. nimmt KennI11is von den int Bericht des GeneralseJae.. 
tärs" enthaltenen Empfehlungen und Bemetkongeo der 
Mitgli...-Jstaatm und bittet diejenigen Mitgliedstaaten. die dies 
wllnschen, dem Generalsekretär bis zum I. Februar 1995 ihre 
Bemetkungen und Vorschlllge fIbet Möglichkeiten zur 
FIlrdenmg des Ausbaus der Kommllnikationsinfrastrukturen 
und -kapazitllten in den EntwicklungsUindem vorzulegen, mit 
dem Ziel. die jüngsten Erfahrungen bei der internationalen 
Znsmnmenarbeit 7IIsmnmenznfas_. damit die Entwicklungs
Uinder ihre eigenen Informations- und Kommunikations
kapazitliten frei und unabhängig entwickeln können. und 
etS1Icht den GeneraIsekretlI. dem lnformationsausscbuß auf 
seiner siebzehnten Tagung darObet Bericht zu etStatten; 

22. empfiehlt. der Vorstand des Informationsausschnsses 
möge zur Erleichterung des stlIndigen Kontakts zwischen der 
Hauptobteilung Presse und Infotmation und dem Informations
ansscboß in der Zeit zwischen den Thgungen gemeinsam mit 
den Vertretern jedet Regionalgruppe, der Gruppe der 77 und 

,Chinas, in enger Zusammenarbeit mit deu Mitgliedern des 
Ausschnsses. je nach Bedarf zusmnmentreten und in regel
mlIßigen AbstlInden mit den VwtIelein der Hauptabteilung 
Konsultationen abhalten; 

23. nimmt KennI11is von dem Ersuchen Belarus' und der 
Ukraine, die Möglichkeit zu etWägen. anIlißlich des zehnten 
lahrestags der KaIasIropbe von 'Ikchernobyl int lahre 1996 ein 
systemweites Progmmm auszuatbeiten und dw:chzufflhren; 

24. ersucht den Generalsekretär, dem Infonnationsaus
schoß auf seiner siebzehnten Tagung und der GenemIver
sammlung auf ihret :fIIttbjgsten Tagung übet die Tätigkeit der 
Hauptabteilung Presse und Information und übet die Durch
fllhnmg der in dieser Resolution enthaltenen Empfehlungen 
Bericht zu etStatten: 

25. beschlUifJt. daß die siebzehnte Tagung des Infonna
tionsausschnsses zehn Arbeitstage dauern soll. und bittet den 
Vorstand des Ausschusses, zu untersuchen, wie die dem 
Ausschoß zur VerfIIgnng stehende Zeit am besten genl1tzt 
werden kI1nnte: 

26. ersucht den lnformationsallsscbllß, der Genemiver
sammlung auf ihret :fIIttbjgsten Thgung Bericht zu etStatten: 

Tl. besch/hißt. den Punkt "lnformationsfragen" in die 
votlllufige Thgesotdnung ihret :fIIttbjgsten Thgung auf
zunehmen. 

.. AlAC.19lll1994/8. 

83. Plenors/tvmg 
9. Dezember 1994 

Die Generalversammlung. 

nach PrlIfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses ffIr den Stand der Verwirklichung der Brldlirung fIbet 
die Gewllhrnng der Unabblingigkeit an koloniale LiInder und 
Völket fIbet die gemlI8 Artikel 73 e) der Charta der Vereinten 
Nationen I1betmittelten Informationen aus den Gebieten ohne 
Selbstregiernng"' und nach Prilfung der vom Sondeiausscbuß 
hinsichtlich dieser Informationen etgIiffenen Maßuahmen. 

sowie nach PrlIfung des Berichts des General.sek:retll zu 
dieser Frage". 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezembet 1963. worin sie den Sonderausschoß etSUcht 
bat, die dem Generalsekretllr gemlI8 Artikel 73 e) der Charta 
I1betmitte1ten Informationen zu UilteISUChen und sie bei der 
PrDfuug des Standes der Verwirklichung der in Resolution 
1514 (XV) der Genemlversmnmlung vom 14. Dezember 1960 
enthaltenen Erldiirung übet die Gewllhrnng der Unabhängig
keit an koloniale Länder und Völket in jeder Weise zu betI1ck
sichtigen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48145 vom 
10. Dezember 1993. worin sie den Sonderausschoß etSUcht 
hat, die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen 
Aufgaben weitet wahrzunehmen. 

betonend. wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmilchte 
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu er
stellendeo Arbeitspapiere fIbet din jeweiligen Gebiete recht
zeitig ansteichende Infomtationen gemlI8 Artikel 73 e) der 
Charta I1betmitteIn, 

1. billigt das Kapitel im Bericht des Snnderaussch~ 
ffIr den Stand der Verwirklichung der Erldiirung fIbet die 
GewlIbrung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und 
Völket. das sich auf die gemlI8 Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen llbermittelten Informationen aus den 
Gebieten ohne Selbstregiernng bezieht; 

2. erkllJrt erneut. daß die jeweilige Verwaltungsmacht 
weitetbiu gemlI8 Artikel 73 e) der Charta Informationen über 
das 6etreffende Gebiet I1betmitleln sou, solange kein Beschloß 
der Genemlversammlung selbst vorliegt, wonach ein Gebiet 
ohne Selbstregiernng din volle Selbstregierung nach Kapitel XI 
der Charta erlangt bat; 

3. ersucht die betreffenden Verwaltnngsmllchte, dem 
GeneraIsekretli jetzt und auch kiinftig splitestens sechs Monate 
nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Gebieten 
die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen Infotmationen 
sowie möglichst ausfilhrlicbe Informationen über politische 
und konstitutionelle Entwicklungen in diesen Gebieten zu 
übetmitteln; 

4. ersucht den GeneraIsekretlI. im Zusammenhang mit 
der Erstellung der Arbeitspapiere übet die jeweiligen Gebiete 
auch weitethin daffIr Sorge zu tragen, daß ausreichende 
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Infmmationen aus a1Ien verffigbaren veröffentlichen Quellen 
herangezogen werden; 

S. ersucht den Sonderausschuß, die ihm mit Resolution 
1970 (XVIll) lIbertragenen Aufgaben nach den IIb1ichen 
Verfabren wnhrzunebmen und der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten Tagung darllber Bericht zu erstatten. 

83.PletuJrsiWmg 
9. Dezember 1994 

49/40. AktMtIiten ansl!lnd/seher wirtsehaftIIche und 
sonstiger Intereiseu. weIehe die VerwIrklIclmng 
der ErkIl\nmg iIber die Gewihnmg der Unabblln· 
glgkett an koloDinle LIInder und Villker In unter 
KolOD!alherrschaft stehenden Gebieten behfndern 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Aktivitl!ten aus1!1ndischer 
wirtschaftli.cher und sonstiger Interessen, welche die Ver
wirklichung der Brk1iirung llber die Gewllbrung der Un
abhllttgigkeit an koloniale Länder und Völker in unter Koloni
alherrschaft stehenden Gebieten behindern", 

nach Prllfung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses flIr den Stand der Verwirkli
chung der Erk1lirung lIber die GewlIbrung der Unabbllngigkeit 
an koloniale Länder und Völket", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erk1lirung lIber die GewlIbrungder 
Unabbllngigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle 
ihre anderen Resolutionen zu diesem Thema, insbesondere die 

. Resolution 46/181 vom 19. Dezember 1991, mit der der 
Aktionsplan flIr die Internationale Dekade zur Beseitigung des 
Kolonialismus beflIrwortet wurde'", 

in JJelcr4Itigung der nach der Charta der Vereinten Nationen 
bestehenden feierlichen Verptlichbmg der VerwaItongsmlicbte, 
den politischen, wirtschaftlichen. sozialen und bildungs
mIIßlgen Fortscbritt der Einwohner der unter ihrer Verwaltung 
stehenden Gebiete zu fördern sowie die menschlichen und 
natilr1ichen Ressourcen dieser Oebiete vor Mißbrauch zu 
sclri!tzen, 

sowie erneut erkllirend, daß jede wirtscbaftliche und 
sonstige Aktivitllt, die ein Hindernis flIr die Verwirklichung 
der Erklllrung llber die GewlIbrung der Unabhllttgigkeit an 
koloniale Länder und Völker darstellt und die Bemilhungen 
um die Beseitigung des Kolonialismus behindert, eine 
unmittelbare Verletzung der Rechte der Einwohner sowie der 
Gnmdslitze der Charta und aller einschlilgigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen darstelh, 

ferner erneut erIdIJrend, daß die oatßr1ichen Ressourcen das 
Erbe der autochthonen Bevölkerung der Kolonialgebiete und 
der Gebiete ohne Selbstregierung sind, 

besorgt llber die Aktivitl!ten derjenigen ausländischen 
Interessen wirtschaftlicher, finanzieller und sonstiger Art. 

. welche die natDr1ichen und menschlichen Ressourcen der 
Gebiete ohne Selbstregierung entgegen den Interessen der 
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Einwohner dieser Gebiete ausbeuten, die sie damit ihrer 
VerfUgongsgewait lIber den Reichtum ihrer Länder berauben, 

eingedenk der einscblilgigen ßestimm.mgen in den Schlu8-
dokomenten der aufeinanderfolgenden Konferenzen der 
Staats- und Regierungschefs der nichtgehundenen Länder 
sowie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit, dem SIIdpa
zifischen Forum und der Karibischen Gemeinschaft ver
abscbiedeten Resolutionen, 

1. bekriiftlgt das unverlluBerliche Recht der Völker der 
Kolonia1gebiete und der Gebiete ohne Selbstregierung auf 
Selbstbestimmung und Unabbllngigkeit und auf die Nutzung 
der natflrlichen Ressourcen ihrer Gebiete sowie ihr Recht, lIber 
diese Ressourcen zn ihrem eigenen Wohl zn verfilgen; 

2. erkIiirt erneut, daß jede Verwaltongsmacht, welcbe die 
Kolonialvölker der Gebiete ohne Selbstregierung nn der 
Ausllbung ihrer legitimen Rechte an ihren oatßr1ichen Ressour
cen hindert oder die Rechte und Interessen dieser Völker 
aus1IIndischen Wn1schafts.. und Fmanzinteressen unterordnet, 
ihre mit der Charta der Vereinten Nationen eingegangenen 
feierlichen Verpflichtungen verletzt; 

3. bekriiftlgt ihre Besolgllis lIber die Aktivitl!ten derjeni
gen auslIIndischen Interessen wirtschaftlicher, finanzieller und 
sonstiger Art. welche die oatßr1ichen Ressourcen, die das Erbe 
der autochthonen Bevölkernng der Kolonialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregienmg in der Karibik, im Pazifik und in 
anderen Regionen sind, sowie deren menschliche Ressourcen 
entgegen den Interessen dieser Bevölkerung auch weiterhin 
ausbeuten und sie dnmit ihrer Verfllgungsgewa!t lIber die 
Ressourcen ihrer Gebiete berauben und die Erft1llung des 
legitimen Strebens dieser Völker nach SelbsIbestimmung und 
Unabbllngigkeit behindem; 

4. verunellt diejenigen Aktivitäten ausländischer wirt
schaftlicher und sonstiger Interessen in den Kolonialgebieten 
und den Gebieten ohne Selbstregierung, welche die Ver
wirklichung der in ihrer Resolution 1514 (XV) enthaltenen 
Erk1lirung llber die Gewllbrung der Unabhängigkeit nn k0-
loniale Länder und Völker sowie die Anstrengungen zur 
Beseitigung des Kolonialismus bebindern; 

5. fordert alle Regierungen obe171lllls fl1If, soweit nicht 
bereits geschehen, im Ejnklang mit den einschIiIgigen ßo. 
stimmungen ihrer Resolution 2621 (XXV) vom 12. Oktober 
1970 gesetzliche, administrative und andere Ma9nabmen 
bezilglich ihrer Staatsangehörigen und der ihrer Rechtspre
chung unterstehenden juristischen Personen zn mgreifen, die 
in Kolonia1gebieten und Gebieten ohne Selbstregierung 
Unternehmen besitzen und be1relhen, die den Intemsen der 
Einwohner dieser Gebiete abtrIIglich sind, dnmit der Tätigkeit 
solcher Unternebmen ein Ende gesetzt wird und Neninvestitio
nen verhindert werden, die den Intere isen der Einwohner 
dieser Gebiete zuwiderlaufen; 

6. erkIiirt erneut, daß die in Verletzung der einscblilgigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende Ausbeutung 
und Plilnderung der Meeres- und sonstigen natDrlichen 
Ressourcen der Kolonia1gebiete ond Gebiete ohne Selbst
regierung durch ausländische Wirtschaftsinte eine 
Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohlstands dieser 
Gebiete darstellt; 



7. binet alle Regierungen und Organisationen des und die den Vereinten Nationen angeschlossenen intema-
Systems der Vereinten Nationen, im Rabmen des Möglichen tionalen Institutionen", 
alles zu tun, um sicberzustellen, daß die ständige SouverIInitlit 
der Völker der KoloniaIgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung über ihre natürlichen Ressouroen voll respektiert und 
geschlitzt wird; 

8. fordert die betreffenden Verwaltungsml!cbte 1ItICh
dTfJckllch flIif, witksam.e Maßnahmen zu ergreifen, um das 
unveräußerliche Recht der Völker der Koltmialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregierung auf ihre natürlichen Ressouroen 
sowie Ihr Recht auf Ausübung und Beibehaltung der Verfi1-
gungsgewalt über die kOnftige BtschIießung dieser Ressouroen 
zu sichern und zu garantieren, und ersucht die Verwaltungs
mlichte, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der 
Elgentumsrecbte der Völker dieser Gebiete zu ergreifen; 

9. fordert die betreffenden Verwaltungsmllchte flIif, 
sicherzustellen, daß in den unter ibrer Verwaltung stehenden 
Gebieten keine diskriminierenden und ungerechten Lohn
systeme oder Arbeitsbedingungen bestehen, und in jedem 
Gebiet fIIr alle Einwohner ohne jede Diskriminierung ein 
einheitliches Lobnsystern anzuwenden; 

10. ersucht den Generalsekretllr, die Weltöffentlichkeit 
mit aI1en Ihm zu Gebote stehenden Mitteln auch weiterhin über 
diejenigen Aktivitäten ausländischer wirtschaftlicher und 
sonatiger Interessen zu informieren, welche die Verwirkli
chung der Erk1iirung behindern; 

11. appeUiert an die Massenmedien, die Gewerkschaften 
und die nicbtstaat1ichen OIganisationen sowie an Einzeipers0-
nen, ihre Bemühungen um die volle Verwirk1ichung der 
Erk1iirung fortzusetzen; 

12. beschließt, die Lage in den Kolonialgebieten und den 
Gebieten ohne Selbstregierung auch weiterhin genau zu 
verfolgen, um sichenustellen, daß die gesamte WJrtschafts.. 
tiitigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diverslfizie
rung ibrer Volkswirtschaften im Interesse der autochthonen 
Völker und auf die FIlrderong der wirtscbaftlichen und 
finanziellen Existenzfäbigkeit dieser Gebiete angelegt ist, mit 
dem Ziel, die Ausübung des Rechts auf SeIbstbestimmun und 
Unabhängigkeit durch die Völker dieser Gebiete zu erleichtern 
und zu beschlennigen; 

13. ersucht den Sonderausscbuß fIIr den Stand der 
Verwirk1ichung der Erk1iirung über die Gewährung der 
Unabh\ingigkeit an koloniale Ulnder und Völker, diese Frage 
weiter zu prüfen und der Generalversamm\ung auf ibrer 

. fllnfzigsten Thgung dariIber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsltvmg 
9. Dezember 1994 

49/4L Verwirklichung der Erk1llnmg 6ber die Gewiih
nmg der Unabhllnglgkel~ an koloulale LIInder und 
Völker durch die Sonderorganlsationen und die 
den VereInten Nationen angeschlossenen Interna. 
tionalen lnstItntionen 

Die Generalversammlung, 

1ItICh Behandlung des Punktes "Verwirklichung der 
Erk1llrung über die Gewährung der Unabhlingigkeit an 
koloniale Ulnder und Völker durch die Sonderorganisationen 

sowie noch BeIumdlung der zu diesem Punkt untedneileten 
Berichte des Generalsekretllrs71 und des VbrsilZenden des 
Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirklichnng der 
Erk\iirung über die Gewährung der Unabh1ingigkeit an 
koloniale Li1nder und Völkern, 

1ItICh PrlJfung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirkli
chung der ErIdllrung über die Gewii\mmg der Unabhlingigkeit 
an koloniale Li1nder und Vö1ker", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. D-zember 1960 mit der Erk\lInmg über die GewlIhrung der 
Unabb!lngigkeit an koloniale Ulnder und Völker und Resolu
tion 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 sowie auf alle ihre 
anderen Resolutionen zu diesem Thema, darunter inlJbesondme 
die Resolution 46/181 vom 19. Dezember 1991, mit der sie 
den Aktionspian fiIr die Internationale Dekade zur Beseitigung 
des Kolonialismus'" gebilligt hat, 

eingedenk der einschlägigen Bestimm1mgen in den Sch\uß
dokumenten der aufeinanderfolgenden Konferenzen der 
Staats- und Regierungschefs der nichtgehnndenen Ulnder 
sowie der von der Versammlung der Staats· und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit, dem Südpa
zifischen Forum und der Karibischen Gemeinschaft ver
abscbiedeteo Resolutionen, 

besorgt cIarilber, daß die Ziele der Charta der Vereinten 
Nationen und der Erk\lIrnng noch nicht vollständig erreicht 
worden sind, 

in Anbetracht dessen, daß die große Mehrheit der ver
hleibenden Gebiete ohne Selhstregierung kleine Jnselgebiete 
sind, 

Sowie inAnbetracht dessen, daß die WeItkonferenz über die 
bestandfllhige Entwicklung der kleinen lnse1stanten unter den 
Entwicklungs1i1ndern im Einklang mit ibrer Resolution 481193 
vom 21. Dezember 1993 vom 25. ApriJ bis zum 6. Mai 1994 
in Barbados abgehalten wurde, 

ferner in Anbetracht dessen, daß einige Gebiete ohne 
Selbstregierung an der Konferenz als assoziierte Mitglieder der 
Regionalkommissionen teilgenommen haben, 

unter Hinweis auf die einschlllgigen Resolutionen des 
Ausschusses fiIr Entwicklung und Znsammenarbeit in der 
Karibik betreffend den Zugang der Gebiete ohne Selbst
regierung zu den Programmen des Systems der Vereinten 
Nationen, 

Kenntnis nehmend von der UnterstDtzung, die den Gebieten 
ohne Selbstregierung bisher von bemmmten Sonderorganisa
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, gewährt worden ist, und die Auffassung 
vertretend, daß diese UnterstOtzung entsprel;bend dem drin-
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genden Bedarf der Völker dieser Gebiete an externer Hi1fe Erklllrung Ober die OewlIbrung der Unabhängigkeit an 
weiter ausgebaut werden sollte, kolouiale Länder und Völker Ober seine Konsultationen mit 

betonend, daß die Planung und VerwirklIchung einer 
bestandfl!Irigen Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den 
Gebieten ohne SeIbstregierung aufgrund ihrer beschränkten 
Entwicklungsmöglichkeiten besondere Heransforderungen 
darstellen, mit denen sie ohne die Zusammenarbeit und 
Unterstlltzung der Sonderorganlsationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig 
werden können, 

sowie betonend, daß es wichtig ist, die erforderlichen Mittel 
" zur Finanzierung der umfangreicheren Hilfsprogramme für die 
Völker dieser Gebiete sicherzustellen, und daß in dieser 
Hinsicht die Unterstlltzllng aller großen Finanzierungs.. 
institutionen im System der Vereinten Nationen gewonnen 
werden muß, 

erneut erk1l.lrond, daß es Aufgabe der Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen ist, innerhalb ihres jeweiligen Zustllndigkeits 
alles Erforderliche zu tnn, um die vo1lstllndige DurchfIIhrung 
der Resolution 1514 (XV) der "Generalversammlung und 
anderer einscblllgiger Resolutionen der vereinten Nationen 
ohne weitere Verzögerungen sicherzustellen, insbesondere 
derjenigen Resolutionen, die sich auf die Gewährung von 
Untetsllllzung an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung 
beziehen, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an die Organisation der 
afrikanischen Einheit, das Slldpazüische Forum und die 
Kan'bische Gemeinscbaftsowie andere Regiona1organisationen 
für die fortgesetzte Unterstiltzung und Hilfe, die sie den 
SonderoIganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht gewIIhrt 
haben, 

ihrer Oberzeugung Ausdruck verleihend, daß engere 
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisatio
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und den Regionalorganisationen sowie untereinander 
mit dazu beitragen, die effektive Ausarbeitung von HiIfs.. 
progtilDlll1en für die betroffenen Völker zu erleichtern. 

eingedenk dessen, daß es unbedingt notwendig ist, die auf 
die Durchff1htung der verschiedenen Beschlllsse der Vereinten 
Nationen zur Bntkolouialisierung gerichtete Tlltigkeit der 
Sonderorganlsatonen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen laufend weiterzuverfoigen, 

in Anbetracht der l!uBerst instabilen Volkswirtschaften der 
kleinen Jnselgebiete unter den Gebieten ohne Selbstregierung 
und ihrer Anfllliigkeit für Naturkatastrophen wie Hurrikane, 
Zyklone und das Ansteigen des Meeresspiegels sowie unter 
Hinweis auf ihre einscblllgigen Resolutionen, insbesondere 
Resolution 47/189 vom 22. Dezember 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/22 vom 
25. November 1992 Ober die Zusammenarbeit und Koordinie
rung der Sonderorganisationen und der den Vereinten Natio
nen angeschlossenen internationalen Institutionen bei der 
Gewährung von Hi1fe an die Gebiete ohne Selbstregierung, 

I. nimmt Kenntnis von dem BerIcht des Vorsitzenden des 
"Sonderansschusses für den Stand der VerwirklIchung der 

dem"Präsidenten des Wirtschafts.. und Sozialrals und macht 
sich die sich daraus ergebenden Feststellungen und Anregun
gen zu eigen74

; 

2. empfiehlt, daß sich alle Staaten in den Sonderorganisa
tionen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen verstlIrkt darum bemühen, die vollständige und 
wirksame Verwirklichung der Erklllrung Ober die Gewährung 
der Unabhängigkeit an kolouiale Länder und Völker und 
anderer einscblllgiger Resolutionen der Vereinten Nationen 
sicherzustellen; 

3. erklIJrt erneut, daß sich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der 
Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen, zur vollstllndigen, 
ohne weitere Verzögerungen erfolgenden Verwirklichung der 
Erklllrung Ober die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker und aller anderen einschlägigen 
Resolutionen der Generalversamm1ung beizutragen, auch 
weiterhin von den Resolutionen der Vereinten Nationen zu 
dieser Frage 1eiten lassen sollen; 

4. erkllJrt m4Jeniem erneut, daß die Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung nach Ausllbung ihres Rechts auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit durch die Generalversamm
lung; den Sicherheitsrat und andere Organe der Vereinten 
Nationen folgerichtig bedingt, daß diesen Völkern jede 
geeignete Hi1fe gewlihtt wird; 

5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der vereinten Nationen, die 
hinsichtlich der Durchfilhrung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten 
Nationen und den regionalen und subregionaleo 0rganisatio
nen zusammenarbeiten, und fordert alle Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen nachdrilcklIch auf, die vo1lstllndige und zilgige 
Durchfilhrung der einscblllgigen Bestimmungen dieser 
Resulutionen zu beschleunigen; 

6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
internationale und regionale Organisationen, die Bedingungen 
in jedem Gebiet genau zu prOfen, damit geeignete Maßnahmen 
zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen Fort,. 
schtitts dieser Gebiete getroffen werden können; 

7. ersucht die Sonderorganisationen und die den Ver
einten Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen 
sowie die regionalen Organisationen m4Jerdem, im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandnts die bestehenden Unters!lltzungs
maßnabmen zu verstärken und angemessene Hilfsprogramme 
für die verbliebenen Treuhnndgebiete und Gebiete ohne 
Selbstregierung zu erarbeiten, mit dem Ziel, den wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt in diesen Gebieten zu beschleuni
gen; 

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationenj'erner, bei 
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der Erstellung ihrer Hilfsprogmmme die untet dem TItel 
"CbaUenges and oppottunities: a sttategic framewotk" (Her
ausforderungen und Möglicbkeiten: ein strategischer Rabmen) 
~ten~~genund~ungender 
im Juni 1990 in New York !!bgehaltenen 'Thgung von 
Regierungssachverstlindigen der Inse1staaten untet den Bot
wicklungslllndem sowie von Gebetllindem und -organisatio
nen" gebl1brend zu betllcksichtigen: 

9. ersucht die Sonderorganisatonen, das von der 
Weltkonferenz aber die bestandfllbige Entwicklung der kleinen 
Jnse1staaten untet den Entwicklungsillndern ver!!bscbiedete 
Aktionsprogramm fflr die bestsndfiibige Botwickl~ der 
kleinen Tnse1staate11 unter den Botwicklungsllindem· ZI1 

. berilcksicbtigen, insbesondere was seine Anwendung auf die 
kleinen Jnse1staaten untet den Gebieten oboe Selbstregierung 
anbelangt; 

10. fordert die Sonderorganisatonen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklkh 
auf, Progmmme zu erstellen, welche die bestandfIIbige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten untet den Gebieten oboe 
Selbstregierung untetstfItzen, und Maßn!!bmen zu etgteifen, 
die sie in die Lage versetzen, Umweltverllndenmgen witksam, 
kreativ und auf Dauer ZI1 bewlUtigen und die Auswirkungen 
auf die Meeres- und Kllstemessourcen ZI1 mildem und ihre 
GeflIbtdung zu vermindern; 

11. fordert die Leitet der Sonderorganisationen und 
anderen Otgtmisationen des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrllcklkh auf, in aktiver zusammenarbeit mit den in 
Betracht kommenden RegiOD!!lorganisationen konkrete Vor· 
scbliige zur vo11inbaItllchen Durchfllbtung der einschiligigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen auszuarbeiten und ihren 
Leitungsgremien und beschluBfassenden Organen diese VOl
scbllige vorrangig zu untetbreiten: 

12. empfiehlt den Leitern der Weltbank und des Intetna
tIonalen Wäbnmgsfonds, die Aufmerk!!amkeit ihrer Leitungs

. gremien auf diese Resolution zu lenken und die Einfi!bnmg 
flexibler Verfabren ZU1 Ausarbeitung gezieltet Programme fflr 
die Völker der 1'reobandgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung zu erwägen; 

13. fordert die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklkh 
auf, in die 'IlIgesordnung der ordentllchen 'Thgungen ihrer 
Leitungsgremien, soweit nicht bereits geschehen, einen 
eigenen Tagesordnungspunkt betreffend die von ihnen 
erzielten Fortschritte bei der Durchfllbtung der Resolution 
1514 (XV) und anderer einscblligiger Resolutionen der Ver
einten Nationen aufzunehmen; 

14. begriifJt es, daß das Botwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen bei der Wahrung einer engen Verbindung 
zwischen den Sonderorganisationen und anderen Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie bei der 
Gewlibrung von Unterstlltzung an die Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung auch weitetbin initiativ liitig ist, und fordert 
die ausfIlbrenden Organe der Sonderorganisationen und 
anderen Otgtmisationen des Systems der Vereinten Nationen 
auf, Beitriige ZI1 den Sofortbi1fe... Normallsierungs- und 

" A/CONP.147fS. TDIBIAC.%/4, Kap. n. 
,. SIebe AICONF.I61/9 und Kmr.1 und 2. Kap. I, Reso!ution I, AnIago n. 

Wiederaufbaubemllhungen in den von Naturkatasttophen 
betroffenen Gebieten ohne Selbstregienmg in Erwägung zu 
ziehen und sich hinsichtlich ihrer Rolle bei der VorbcIeltung 
auf Katastrophen, der Katastrophenmilderung, den Antwort
maßnahmen sowie der Schadensbeseitigwlg von dem Aktlons
programm fflr die bestandfIIbige Entwicklung der kleinen 
Inse1staaten unter den Bntwicklungslllndem leiten zu lassen, 
und dabei die Brgebnisse der Internationalen Dekade fflr 
Katastrophenvorbeugung zu berilcksicbtigen; 

15. ermutigt die Gebiete ohne Selbslregierung, Mal\
nahmen zur Scbaflimg undIoder Stlirkung von lDstitutionen 
und Politiken zu mgreifen. die auf die VorbcIeitung auf 
Katastrophen und deren BewlUtigung ausgerichtet sind; 

16. fordert die beneffenden Verwaltungsmllclrte 1IIlCh
drllcklich auf, die Thjlnahme der Vertreter der Regierungen 
von 1l:eubandgebieten und Gebieten ohne Selbstregierung an 
den einscbUlgigen Thgungen und Konferenzen der jeweiligen 
Organisationen zu erJeichtem, damit diese Gebiete aus den 
entsprechenden Aktivitäten der Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
den größlin6glichen Nutzen ziehen können; 

17. empfiehlt allen Regierungen, sich in den Sonder
organisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, deren Mitglied sie sind, w,slihkt darum 
ZI1 bemOben, die vollständige und effektive Durchfllbtung der 
Resolution 1514 (XV) und anderer einscblligiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen sicherzustellen und in diesem Zu
sammenhang der Frage der Gewiibrung von Nothilfe an die 
Völker der Treobandgebiete und der Gebiete ohne Selbst
regierung Vorrang einzurIlumen; 

18. ersucht den GeneraIsekreIih die Sonderorganisat 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen auch weiterbin bei der Ausarbeitung geeignetet 
MaBnsbmen zur DutcbfIlbnmg der einscblligigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen ZI1 untetstfltzen und mit Hilfe der 
genannten Organisationen einen Bericht zur Vorlage bei den 
zuständigen Organen ZI1 erstellen, in dem die seit der Ver
öffentlichung seines Ietzten Berichts ergriffenen :Ma8nalnnen 
zur Durchfllbtung der einscblilgigen Resolutionen, ein
scbließllcb dieser Resolution, erlllutert werden; 

19. spricht dem WJrtscbafts- und SoziaIrat lIue An
erkennung aus fflr seine Aussprache" und seine Resolution 
1994137 vorn 29. Julll994 zu dieser Frage und ersucht ihn, im 
Benehmen mit dem SonderausschuB auch weiterbin geeignete 
MaBIl!Ibmen ZU1 Koordinlenmg der Politiken und Tätigkeiten 
der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen ZU1 Durchfllbtung der 
einscblligigen Resolutionen der Generalversammlung zu 
erwägen; 

20. ersucht die Sonderorganisatonen, dem Generalsekre
tär regelmli8ig aber die Durchfllbtung dieser Resolution 
Bericht zu etstatten; 

21. ersucht den GeneralsekretII, diese Resolution den 
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisatonen 
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen intema-

" Siebe O.ff/dal Rscorda qf Ihs _ ond Sodal Cmou:/l, 1994, 
P!enmy Mutlngs, 41 .. 44. und 46. bis 48. T_ (I1I19!I4ISR.41,44 und 46 
bis 48). 



tionalen Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die 
erforderlichen Maßnahmen zur Durcbfflbrung dieser Resolu
tion treffen können, und ersucht den Generalsekretär außer
dem, der Generalversamm1ung auf ihrer fiInfzigsten Thgung 
lIber die Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu eIstatten: 

22. ersucht den Sonderallsschuß, diese Frage auch 
weiterhin ZU prüfen und der Generalversamm1ung auf ihrer 
fDnfzigsten Thgung dariIber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsilvmg 
9. Dezember 1994 

4"42. Von den MitglIedstaaten angebotene Studien. und 
AusbDdnngsil .. 'lgIIehkelten ftIr EInwohner der Ge
biete ohne Selbstregieruug 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/48 vom 10. Dezember 
1993, 

nach Priifung des gemllß ihrer Resolution 84S (IX) vom 
22. NovemheI 1954 erstellten Berichts des Generalsekretärs 
lIber von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und 
Ausbildungsm6fichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung , 

Im BewqfJtseIn der Bedeutung, die der Förderung des 
bi1dungsmliBigen Fortschtitts der Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung zukommt, 

fest davon Uberzeugt, daß es sehr wichtig ist, auch weiter
. hin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl dieser 
Angehcte zu erhöhen, damit der wachsende Bedarf der Sch6ler 
und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregierung an 
Bildungs- und Ausbi1dungsbilfe gedeckt werden kann, sowie 
die Auffassung _Iletend, daß Schüler und Studenten in 
diesen Gebieten ermutigt werden sollten, solche Angehcte zu 
nutzen, 

1. nimmt den Bericht des Generalsekretärs z.ur Kenntnis; 

2. dankt deqjenjgen Mitg1iedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfl1gung 
gestellt haben; 

3. blltet alle Staaten, den Einwohnern derjenigen 
Gebiete, die noch nicht die Selbstregierung oder Unabblingig
!reit erlangt haben, jetzt und auch Idlnftig großzügig Studien
und Ausbi1dungsmöglichkeiten anzubieten und den Idlnftigen 
Schfllern und Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur 
Verfl1gung zu stellen; 

4. fordert die Verwaltungsml!chte nachdrfJckllch fJIif, in 
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame 
Maßnahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von 
Informetionen lIber die von den Staaten angebotenen Studien
und Ausbildungsmögllchkeiten zu treffen und alle notwendi
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schöler und 
Studenten diese Angebote nutzen können; 

S. BmlChtdenGeneralsekretär,derGeneralversannnlung 
auf ihrer fDnfzigsten Thgung IlheI die Durcltt'ilbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten; 

" A149/413. 

6. lenkt die Arifmerksamkelt des Sonderausschnsses für 
den Stand der Verwirklichung der Erk1iirung lIber die GewIIh· 
rung der Unabblingigkeit an koloniale Länder und Völker auf 
diese Resolution. 

83. PlenDniIt.ung 
9. Dezember 1994 

4"43. Die Situation In den bese1zteu GebIeten ~ 

Die Generalversammlung, 

In Bekrilftigung der einschlägigen Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, insbesondere des Grundsatzes der 
UnzullIssigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

betonend, wie wichtig die Bemllhungen om die WJederher
stellung des Friedens im gesamten Hoheitsgebiet der RepubIlk 
Kroatien sowie um die Erhaltung der territoria1en Unversebrt
heit Kroatiens innerhalb der international anerkannten Grenzen 
sind; und in dieser Hinsicht betonend, daß die Gebiete, die 
Schutzzonen der Vereinten Nationen bilden, feste Bestandteile 
des Hoheitsgebiets der Republik sind, 

hiJchst beunruhl.gt und besorgt darI1heI, daß die in den 
serbisch kontrollierten Teilen Kroatiens herrschende Lage de 
facto einen Besetzungszustand von ThiIen des souverllnen 
kroatischen Hoheitsgebiets erm6g1icht und fOrdert und somit 
eine ernste Gefahr für die Souverilnitiit und territoriale Un
versebrtheit der Republik Kroatien darstellt, 

die verabscheuungswiirdigen Politiken und Praktiken der 
ethnischen Slluberung und deren Folgen sowie alle anderen 
Verstöße gegen das humanitllre Völketrecht verwerfend, 

betonend, daß die serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens 
unter der strikten Aufsicht der internationalen Clemeinschaft 
friedlich wieder dem Rest des Landes eingegliedert werden 
milssen, 

sowie betonend, wie wichtig es ist, daß alle Staaten in der 
Region des ehema1igen Jugos1awien die internationalen 
Grenzen gegenseitig anerkeunen, und unter Hinweis auf alle 
einschlligigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu dieser Frage, 

1. bekundet Ihre Entschlossenheit, die Achtung der 
Souverilnitiit und territorialen Unversebrtheit der RepubIlk 
Krmitien zu gewllbrleisten; 

2. fordert alle Paneien, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), fJIif, allen Resolutio
nen des Sicherheitsrats betleffend die Sitoation in Kroatien 
uneingeschränkt Folge zu leisten und die territoriale Un
versebrtheit Kroatiens genauestens zu achten, und gelangt in 
dieser Hinsicht zu dem Schluß, daß ihre auf die Integration der 
besetzten Gebiete Kroatiens in das Verwaltungs.., MilltIIr-. 
Bildungs-, Verkehrs- und Kommunikationss der Bundes
republik gerichteten Aktivitliten unrechtmllßig und null und 
nichtig sind und sofort eingestellt werden mlIssen; 

3. ersucht die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro), den selbsternannten Behörden in den serbisch 
konIIollierten 'lbi1en Kroatiens ab sofort keinerlei militiIrische 
und logistische Unterstiltzung mehr zu gewilhren; 

4. verurteilt die selbsternannten serbischen Behörden in 
den serbisch kontrollierten Gebieten Kroatiens entichleden 
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wegenlbrermi1itantenAktionen, die zur etlmischen Sliuberung Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 
der Schutzzonen der Vereinten Nationen gefflhrt haben. und 14. Dezember 1960 mit der Erldiirung lIher die Gewiibrung der 
wegen lbrer konstanten Weigerung. den clnsc:blllgigen Resolu- Unabhängigkeit an kolonia\e Llinder und Völker. 
tionen des Sicherheitsrats Folge zu leisten; 

5. bekrliftlgt Ihre Unte1WlfJtzung fIIr den Grundsatz, 
wonach alle in den serbisch kontrollierten "!eilen Kroatiens 
unter Nötigung zustande gekommenen Erkilirungen oder 
Verpflichtungen. insbesondere soweit sie Grund und Boden 
sowie Vennögen betreffen, gilnzlich null und nichtig sind; 

6. bekrliftlgt das Recht aller Flüchtlinge und Vertriebe
nen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, mit Unter
stötzung der internutionalen Gemeinschaft in Sicherheit und 
Würde freiwillig an ihre Heimstlltten zurückzukehren. und 
stellt in dieser Hinsicht fest, daß die VoIkszllhlung von 1991 
die Grundlage fIIr die Ermittlung der demograpbischen 
Struktur der Republik Kroatien bildet; 

7. fordert nac1ubiJckllch, daß die Staatsgewalt der 
Republik Kroatien im gesamten Hoheitsgebiet Kroatiens 
wiederhergestellt wird, und fordert außerdem nachdrOcklich, 

. daß die Menschenrechte und die Rechte der Minderhclten in 
dem Hoheitsgebiet Kroatiens. so auch das Recht auf Autono
mie im Einklang mit der Verfassung der Republik Kroatien 
und den anerkannten intemationalen Notmen auf das genaue
ste geachtet und Anstrengungen untemommen werden, WB im 
Rahmen der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien eine politische Lösung herbeizufOhren; 

8. fordert die gegenscltige Anerkennung der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) innerhalb lbrer bestehenden intemationa\ an
erkannten Grenzen; 

9. spricht der Schutztruppe der Vereinten Nationen Ihre 
Anerkennung aus fIIr ihre kontinuierlichen Bemühungen bei 
der Wahrnehmung lbrer Aufgaben im Hoheitsgebiet der 
Republik Kroatien und unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die wichtige Rolle, die ihr bei dem Friedensprozeß insgesamt 
und der erfolgreichen friedlichen Wiedereingliederung der 
serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens zukommt; 

10. fordert aqfienIem. daß die Waffenruhevereinbarungen 
im Hoheitsgebiet Kroatiens voll eingehalten werden. und 
spricht sich nachdrOckIich dafIIr aus, daß die direkten Ver
handlungen in enger Zusammenarbeit mit der lntemationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien wiederaufgenom
menwerden; 

11. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversamm\ung 
auf lbrer filnfzigsten Thgung einen umfassenden Bericht über 
die Durchfilhrung dieser Resolution vorzuIegen. 

83. Plenarsitzung 
9. Der.ember 1994 

49/44. Wesfsehara-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach eingehender Behandlung der Westsabara-Frage, 

in Bekrt/ftl8Ullg des unverlloßerlichen Rechts aller Völker 
auf Selbstbestimmung und l.Tnabldlngigkeit gemäß den 
GnnWslltzen der Chatte der Vereinten Nationen und der 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48149 vom 10. Dezember 
1993. 

sowie unter Hinweis darauf. daß das Königreich Marokko 
und die Freute PopuIar pere Ia Liberaci6n de Saguie el-Hamra 
y de Rfo de Oro em 30. August 1988 den VorschIIIgen grund
slItzHch zugestimmt haben, die vom GenereIsekretlir der 
Vereinten Nationen und dem emtierenden Vorsitzenden der 
Versammlung der Staats- und Reglerungschefs der Organisa
tion der afrt1canisc:ben Einheit im Rahmen ihres gemeinsameu 
Gute-Dienste-Auftrags unterbreitet wurden. 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 621 (1988) vom 20. September 1988. 658 (1990) vom 
27. Juni 1990.690 (1991) vom 29. April 1991. 725 (1991) 
vom 31. Dezember 1991 und 809 (1993) vom 2. März 1993 
zur Westsabara-Frage, 

mit Genugtuung erInnemd an das lnktafltreten der Waffen
ruhe in Westsabara em 6. September 1991 im Einklang mit 
dem von den beiden Parteien akzeptierten Vorschlag des 
GeneraIsekretll 

im Hinblick auf die Resolution 907 (1994). die der Si
cherheitsmt em 29. März 1994 verebscbiedet hat, 

Kenntnis nehmmut von der Erkillrung. die der PrIIsident des 
Sicherheitsrats em 29. Juli 1994 abgegeben hat"'. 

mit Genugtuung Ober die Ernennung von Erik Jensen zum 
Stellvertretenden Sondetbeauftragten des Generelsekretärs fIIr 
Westsahara und die Fortschritte, welche die Identifizierungs
kommission der Mission der Vereinten Nationen fIIr das 
Referendwn in Westsabara unter seiner Leitung erzielt hat, 

betonend. wie wichtig und niltzlich die Wiederaufnahme 
der direkten GesprIIche zwischen den beiden genannten 
Parteien ist, demit ein K1ima geschaffen wird, das der zUgigen 
und wirksamen Umsetzung des Regelungsplans filrderlich ist, 

nach Prlifung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sondereusschusses fIIr den Stand der Verwirklichung der 
Erkilirung über die Gewlllmntg der Unabhängigkeit an 
kolonia\e Llinder und VÖlker"'. 

:wwIe nach Prtjfung des Berichts des Generelsekretärs8
'. 

1. nimmt mit DDIIk KenntnIs von dem Bericht des Gene
raIsekretärs; 

2. wIlrdigt die Meßnehmen des Generalsekretllrs und des 
Personals der Mission der Vereinten Nationen fIIr das Referen
dwn in Westsehara mit dem Ziel. die Westsabara-Frage durch 
die Umsetzung des RegelungspIans beizuIegen; 

3. bekundet erneut ihre Unte1WlfJtzung fIIr die weiteren 
Bemühungen des GeneraIsekretli um die Abhaltung eines 
von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der 

"SlPRSTß994/39; siebe 0jf/:IJJl1u l'roIunIroII des __ 
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Organlsation der afrikanischen Einheit orgauisierten und unter Hinweis auf illre Resolutionen 1514 (XV) vom 
Oberwachten Selbstbestimmungsreferendums des Volkes von 14. Oezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 
Westsabara im BiDklang mit den Resolutionen des Sicherheits
rats 658 (1990) und 690 (1991), mit denen der Rat den 
RegelungsplnD fIIr Westsabsml verabschiedet hat; 

4. erkliirt erneut, daß das Ziel, dem alle zugestimmt 
haben, die AbbaItung eines von den Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit der OrganisatIon der afrikanischen 
Einheit und ohne militllrische oder administrative BiDscbrlln
kung orgauisierten und durchgefUhrten Referendums des 
Volkes von Westsabara im Einklang mit dem Regelungsplan 
ist; 

5. schUeßt sich der Erklärung des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 29. Juli 1994 an, in der der Rat unter 
anderem die Fortschritte he~t hat, die in bezug auf die im 
Bericht des GeneralsekreUir angesprochenen Fragen bislnDg 
auf dem Weg zur Umsetzung des Regelungsplans erzielt 
wurden, insbesondere die Arbeit der Identifizienmgskommis
sion und die Bemllbungen des Stellvertretenden Sonder
beauftragten des Generalsekretärs gemäß Resolution 907 
(1994) gelobt hat und die beiden Parteien nachdrücklich 
uofgefOldert hat, mit dem Generalsekretllr und der Mission der 
Vereinten Nationen fIIr das Referendum in Westsabara auch 
weiterhin zusammenzoarbeiten, um die möglichst baldige 
Umsetzung des Regelungsplans sicherzuste11en; 

6. gibt der Hojfnung Ausdruck, daß die direkten Ge
sprilche zwischen den beiden Parteien in KfIrze wieder
aufgenommen werden, damit ein Klima geschaffen wird, das 
der zflgigen und wirksamen Umsetzung des Regelungsplans 
fllrderlich ist; 

7. ermcht den Sonderausschuß fIIr den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung Ober die Gewllbrung der 
UnabhiiDgigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in 
Westsahara unter Ber6cksichtignog des vonstatten gehenden 
Referendumsprozesses weiter zu behandeln und der General
versammlung auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung darllber Bericbt zu 
erstatten: 

8. bittet den Generalsekretär, der GeneralversammIung 
auf ihrer filDfzigsten 'Thgung einen Bericht Ober die Durch
fOhrung dieser Resolution vorzu1egen. 

83. Plenarsitvmg 
9. Dezember 1994 

49/45. Neukaledonlen-Frage 

Die Generalversammlung, 

ntlCh Behandlung der Neokaledooien-Frage, 

ntlCh Priifung des Neokaledonien betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirkli
chung der Erk1lIrung Ober die Gew!lbrung der UnabhiiDgigkeit 
an koloniale Länder und Völker"', 

In Bekrilftigung des in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 

.. 8119941819; _I.!Q/cItllRecords qfthe Seeurity Cmmdl, Fony-ninth 
YeaI', SupplementforJuly, Augustand September 1994. 

feststellend, daß die positiven Maßnabmen wichtig sind, 
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit 
allen 'ThiIen der Bevölkerung in NeukaiPAlonien treffen und die 
daraof gerichtet sind, die politische, wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in dem Gehiet zu fIIrdern, einschließlich Maß. 
Dalunen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und MaßDalunen 
zur Beklimpfung des Drogemnißbraucbs und des Drogen
handels, um so einen Rahmen fIIr die friedliche Fortentwick
lung des Gehiets bis hin zur Selbstbestimmung zu schaffen, 

sowie in diesem Zusammenhang feststellend. daß eine 
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie 
der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in 
Neokaledonien bei der Vorbereitang des Selbstbestimmungs
aktes Neukaledoniens wichtig sind, 

unter Begrq{Jung des Ausbaus des ÜbeJ:prOfungsprozesses 
der Abkommen von Matignon durch eine hllufigere Ein
berufung von Koordinierungstagungen, 

mit BefrIedIgung Kenntnis nehmend von der IDtensivierung 
der Kontakte zwischen Neokaledonien und den Nachbnrllln
dem der Region des Södpazifik, 

1. fordert alle Parteien ntlChdriJckllch auf, im Intel elle 
aller Einwohner Neukaledoniens und unter Zugrundelegnog 
des 'positiven Ergebnisses der HalbzeitDberprflfung der 
Abkommen von Matignon ihren Dialog im Geiste des Einver
nehmens fortzufIIbten; 

2. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen 
Ralunen fIIr die friedliche Frutentwicklung des Gebiets bis hin 
zu einem Akt der Selbstbestimmung zu begönstigen, der alle 
Wahlmöglicbkeiten eröffnet und der die Rechte aller Neokale
donier schOtzt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist der 
Abkommen von Matignon, die auf dem Grundsatz aufbauen, 
daß es Sache der Einwohner Neokaledoniens ist, zu wählen, 
wie sie ihr SchickBaI gestalten wollen; 

3. begrqpt die Maßnalunen, die ergriffen worden sind, 
um die Wl11schaft Nel1ka1edoniens in allen Bereichen zu 
stärken und zu diversifizieren, etwa durch die InbetriebnaIuDß 
des neoen Nickel-Bergwerks durch die Soci6t6 m6tallurgique 
de nickel in Kopeto und die Einrichtung neuer Aquakoltur
Projekte, und befllrwortet im Einklang mit dem Geist der 
Abkommen von Matignon weitere dernrtige Maßnabmen; 

4. ,begrqpr außerdem die Bedeotong, die die Vertrags
parteien der Abkommen von Matignon größeren Fortschritten 
auf den Gebieten Wohnungswesen, Bescbllftignog, Aus
bildung, Bildung und Gesundheitsfllrsorge in Neokaledonien 
beimessen; 

5. anerkennt den Beitrag des melanesischen Kulturzen
trums zum Schutz der einheimischen Koltor von Neokaledo
nien; 

6. n/mml Kenntnis von den positiven Initiativen zum 
Schutz der natilrlichen Umwelt Nenkaledoniens, namentlich 
von der Opetation "Zon6co", deren Auftrag darin besteht, die 
Meeresressoorcen iDnerbaIb der Wl11schaftszone Neokaledo
niens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren; 

7. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neokale
donien und den Völkern des Södpazifik sowie die positiven 
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Maßnahmen, welche die französischen Behörden und die 
Provinzbehörden derzeit ergreifen, um den weiteren Ausbau 
dieser Verbindungen zu erleichtern, einschließlich der Ent
wicklung engerer Beziehungen zu den MitgliedsIlIndern des 
Sildpazifischen Forums; 

8. begrlJßt in diesem Znsammoanhang Insbesondere die 
hochrangigen Besuche, welche Delegationen aus Ländern des 
pazifischen Raums Neukaledonien auch weiterhin abstatten, 
und die hochrangigen Besuche von Delegationen aus Neukalo
dunien in Mitgliedsillndern des Sildpazifischen Forums; 

9. ersucht den Sonderausschuß filr den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung i1ber die Gewährung der 
Unabbilngigkeit an koloniale Länder und Völker, die Prnfung 
dieser Frage auf seiner nächsten Thgung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer ftlnfzigsten Thgung dari1ber 
Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitl.ung 
9. Dezember 1994 

49/46. Die Fragen der AmerlkauIsclten JungfenduseIn, 
AmerlkaDIscll-8amoas, AIIgußJas, Bermudas, der 
BrItIsclten JungfenduseIn, der Cayma nlnse1n, 
Guams, Mo:ntsemds, lbkelaus und der 'lbrks- und 
Calmdnselo 

A 

All.GEMBINFs 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Fragen der Amerikanischen Jung
ferninseln, Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 
Britischen Jungferninseln, der Caymaninseln, Guams, Mont
serrats, Tokelaus und der Torfes- und CaicosinseIn, 

nach Pr/ifung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses filr den Stand der Verwirklichung der 
Erklilrung i1ber die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erldärung i1ber die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf alle 

. diese Gebiete betreffenden Resolutionen und Beschlilsse der 
Vereinten Nationen, darunter insbesondere diejenigen Resolu
tionen, die von der Generalversammlung auf ihrer achtund
vierzigsten Thgung zu den jeweiligen in dieser Resolution 
behandelten Gebieten verabscbiedet wurden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom 
15. Dezember 1960 mit den Gnmdsätren, von denen sich die 
Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob sie 
verpflichtet sind, die gemäß ArtikeJ 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen verlangten Informationen zu i1bermitteln, 

im Bewr4/tsein der Notwendigkeit, in Anbetracht des von 
den Vereinten Nationen gesetzten Ziels der Beseitigung des 
Kolonialismus bis zum Jahr 2000 die vollständige und zUgige 
Verwirklichung der Erklärung hinsichtlich dieser Gebiete 
sicherzustellen, 

.. 0ßIzJe/k.r ProtoIrDIJ der Genera/vel'&ammg. Netl1I1I1Idvisrdlllß 
Tagung, BeIlage 23 (A/49123), Kap. IX. 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland als der Ver
waltungsmacht, im Hinblick auf die Verbesserung seiner 
Beziehungen zu seinen abhängigen Gebieten in der Karibik 
eine neue Politik zu verfolgen, 

e1j'reut i1ber die Mitwirkung JlTeusee'ands an der Arbeit des 
Sonderausschusses. 

iiI Kenntnis der besonderen Gegebenheiten eines jeden 
Gebiets in bezug auf seine geographische Lage und seine 
wirtschaftlichen VerbiUtnisse sowie eingedenk dessen, daß die 
Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und die weitere 
Diversifizierung und Stlirkung der Volkswirtschaften der 
jeweiligen Gebiete eine vordringliche Notwendigkeit iat, 

sich dessen bewr4h, daß die ldeinen Gebiete filr Naturkata
strophen und die Zetstötung der Umwelt besonders anfiiIIig 
sind, und in diesem Zusammenhang eingedenk der Beratungen 
alJer damit Zllsammenhllngenden internationalen Konferenzen, 
namentlich der Konferenz der Vereinten Nationen i1ber 
Umwelt und Entwicklung, auf der die Agenda 21'8 ver
abschiedet wurde, der Wellkonferenz filr Katastrophen
vorbeugung und der Weltkonferenz i1ber die bestandfllbige 
Entwicklung der ldeinen Inse1staaten unter den Entwicklungs
llIndern, 

sich QljjJerrJem bewr4/t, wie ni1tzlich die MItwirkung von 
Ve1l1eteIn der Gebiete me Selbstregierung an der Arbeit des 
Sonderausschusses filr die Gebiete wie auch filr den Sonder
ausschuß ist, 

Ihrer Obel7.eugung Ausdruck verleihend, daß Referenden 
und andere Formen der Volksbefragung iIber den kiInftigen 
Status der Gebiete ohne Selbs1regierung ein geeignetes Mittel 
sind, um sich ein Bild von den Wilnschen der Völker dieser 
Gebiete in bezug auf ihren ldlnftigen politischen Status zu 
verschaffen, 

eingedenk der Thtsache, daß Besuchsdelegationen der 
Vereinten Nationen das wirksamate Mittel sind, um sich von 
der Lage in den Gebieten ohne Selbstbestimmung ein Bild zu 
verschaffen, und die Auffassung YeI ketend, daß die Möglich
keit im Auge behalten werden sou. zu gegebener Zeit im 
Benehmen mit den Verwa!tungsmächten weitere Besuchs
delegationen in diese Gebiete zu entsenden, 

mit Genugtuung i1ber den Beitrag der Sonderorganisatonen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, insbesondere des Entwicklungsprogramms der VIll'
einten Nationen, sowie regionaler Institutionen, wie beispieIs
weise der Karibischen Entwicklungsbank, zur Entwicklung 
einiger Gebiete, 

eingedenk der Fragilität der Wirtschaft der kleinen Gebiete 
und ihrer AnfIilligkeit filr Naturkatastrophen und die Zer
stötung der Umwelt sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 
und den Bericht des Paziflscben RegionaIseminats zur Ober
pri1fung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gego
beabeiten in den ldeinen Inselstaate1l unter den Entwicklungs
llIndern", das im Zusammenhang mit dem Aktionsplan der 
Intm:nationalen Dekade zur Beseitigung des Kol(ll!ialismus'" 
im Juni 1993 in Port Moresby abgehaJten wurde, sowie auf die 
im Bericht des Seminars wiedergegebene Position der Gebiets
regierungen, 

.. AlAC.l09I11S9. 



1. bUllgt das die Amerilamischen JungfemilIseln, 
AmeriIamisch-Samoa, AnguiDa, Bermuda, die Britischen 
Jungfeminseln, die Caymaninseln, Guam, Montserrat, 'lblreIau 

· und die Turks- und Caicosinseln betreffende Kapitel im 
Bericht des Sonderansschusses fOr den Stand der Verwirkli
chung der BrkllIrung Ober die GewIIbrung der Uuabhllngigkeit 
an knloniale. Länder und VÖlker; 

2. bIIkrtf/Iigt das unveriluBerliche Recht der Bevlllkerung 
dieser Gebiete auf Selbstbestimmung und Uuabhllngigkeit im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und Resolu
tion 1514 (XV) mit der BrIdIIrung Ober die Gewllbrung der 
UnabbJIngigkeit an kolODiale Länder und VIIlker; 

3. bekrljftlgt mifJerdem, daß es geml1B den diesbez11gli
chen Bestimmungen der Charta, der Erklärung und der 
eiDscblllgiwm Resolutionen der Genemlversammlung letztlich 
Sache der Bevölkerung dieser Gebiete selbst ist, ihren kDnfti
gen politischen Status frei zu bestimmen, und fordert die 
Verwa1tungsmUehte in diesem Zusammenhang auf, gemeinsam 
mit den <.lebietsregien politische Aufk1Iinmgsprogranune 
in den Gebieten zu ennögiichen, um die Bevölkerung Ober die 
Mögllchlreiten aufzuklllren, die ihr bei der Ausllbung ihres 
Rechts auf Selbstbestjmmung im Einklang mit den in Resolu
tion 1541 (XV) klar abgegrenzten rechtmllBigen Optionen be
treffend den politischen Status offenstehen; 

4. wietkrholt, daß es den Verwaltungsmllchten obliegt, 
· in den Gebieten Bedingongen ZU schaffen, die es ihrer Bevöl
kerung ermögiichen, ihr unverllußerliches Recht auf Selbst
Ns'hillnung und Uuabhllngigkeit frei und ohne Einmischung 
auszuOben; 

5. fordert das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordir1and als Verwaltungsmacht auf, im Rahmen der Ober
prIIfung seiner Politik und der Verwaltung seiner Bbhllngigen 
Gebiete in der Karibik sowie im Rahmen etwaiger kIlnftiger 
Änderungen seiner Grondsatzpolitik mit Auswirkungen auf 
diese Gebiete allen VorscblJigen gebllhrend Rechnung ZU 
tragen, die von den unter seiner Verwaltung stehenden 
Gebieten Ullterbteitet werden; 

6. ersucht die VerwaltungsmlIchte, die Mitwirkung 
gewiIhlter Vertreter der ihrer Verwaltung unterstehenden 
Gebiete ohne Sc1bstregIerung und von diesen Vetbete.tn 
enIsprechend beauftragter Ste1Ien oder Persönlichkeiten an der 
Arbeit des Sonderausschusses und seines Unterausschusses fOr 
kleine Gebiete, Petitionen, Information und Unterstiltzung 
sowie an der Tätigkeit seiner Setninaoo zu unterstl1tzen und zu 
erleichtern; 

7. Ilq/Iert von neuem die Al4ffassung, daß Faktoren wie 
Landesgr6ße, geogIaphische Lage, Einwohnerzahl und 
Knappheit an natilrlichen Ressourcen in keinet Weise als 

· Vorwand dienen sollten, um die zflgige Ausllbung des unver
iluBerlichen Rechts der Bevölkerung dieser Gebiete auf 
Selbstbestimmung zu verzllgernö 

8. erkllJrt erneut, daß es den Verwa1tungsmllchten nach 
der Charta obliegt, die wirtscbaft1iche und ~ Entwicklung 
zu fIIrdern und die kulturelle ldentitlIt dieser Gebiete zu 
erhalten, und empfieh1t, der Stlirkung und Dlversifizierung 

· ihrer jeweiligen Vo1kswirtschaften im BL'DOhmen mit der 
beI1efTonden Gebietsregierun auch weiterhin Vorrang ein
zurIIumen; 
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9. fordert die Verwaltungsmllchte nachdrllcklich auf, 
gemeinsam mit der beI1effenden Gebietsregierung jetzt und 
auch kiInfIig wirksame Maßnahmen zu treffen, um das unver
iluBerliche Eigentum .. , Erschließungs- und Verfilgungsrecht 
der Völker dieser Gebiete Ober deren natllr1iche Ressourcen, 
einschließlich der Meeresressource sowie ihr Recht auf die 
Übernahrne und Beibehaltung der Kontrolle Ober die kDnftige 
Erschließung dieser Ressourcen zu gewllhrleisten und zu 
gamatieren; 

10. fordert die Verwa1tungsmllchte mifJerrJem 1II1Chdrllck
lieh auf, alle erforderlichen Maßuabmen zu treffen, um die 
Umwelt der ihrer Verwaltung unterstehenden Gebiete vor 
jedweder Zerstllrung zu schlitzen und sie zu erbalten, und 
ersucht die zuständigen Sonderorgnnisationen, die Umwelt
verhiiltnisse auch weiterhin zu llberwachen; 

11. fordert die Verwaltungsmllchte auf, gemeinsam mit 
der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin alle erforder
lichen Maßnahmen ZU treffen, um den mit detn Drogenhandel, 
der Geldwäsche und anderen stratbaren Handlungen zusam
JIlenhllngenden Problemen ZU begegnen; 

12. fordert die Verwaltungsmllchte 1II1ChdrllcklIch auf, 
jetzt und auch kDnftig enge Beziehungen zwischen den 
Gebieten und anderen Inse1gemeinschaften in ihrer jeweiligen 
RegIon zu fOrdem und die Zusammenarbeit zwischen den 
jeweiligen Gebietsregierungen und regionalen Institutionen 
sowie den Sonderorganisatonen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zu fOrdern; 

13. fordert die Verwaltungsmllchte aqfJerrJem 1II1Chdrllck
Uch auf, mit detn SondetausschuB bei seiner Tätigkeit jetzt und 
auch kiInfIig Z'J88J!l1!!eDZ'wbeiten, indetn sie ihm im Einklang 
mit Artike1 73 e) der Charta rechtzeitig die nenesten In- . 
formationen fOr jedes ihrer Verwaltung unterstehende Gebiet 
vorlegen und die Entsendung von Besuchsdelegetionen in die 
Gebiete erleichtern, deren Aufgabe es ist, sich aus erster Hand 
Informationen dariIber zu besorgen und sich ein Bild von den 
Wllnschen und Bestrebungen der Bewohner zu machen; 

14. appel1Jert an die Verwaltungsm!k:hte, sich auch 
welter1lin beziehungsweise etnout an den Sitzungen und 
Aktivitliten des Sondernusschusses zu beteiligen und sicher
zustellen, daß Vertreter der Gebiete ohne Selbstregierung an 
der Tätigkeit des Sondemusschusses mitwirken; 

IS. fordert die Mitgiiedstaaten 1II1ChtIrllcklich auf, zu den 
Anstrengungen beizutragen, welche die Vereinten Nationen 
unternehmen, um den Ko1nnia1ismus bis zum Jahr 2000 zu 
beseitigen, und fordert sie auf, die auf die Verwirklichung 
dieses ZIels gerichteten Maßuabmen des SondeJ:ausschusses 
auch kDnftig voll zu untersIIItzen; 

16. bIttetdie Sonderorganisatonen und anderen Otpnisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen, jetzt und auch 
kIlnftig alle erforderlichen Maßnalunen zu treffen, um raschere 
Fortschritie im sozialen und wirtschaftlichen Leben der Ge
biete zu erzielen; 

17. ersucht die Sonderorgnnisationen und anderen 
OrganisatIonen des Systems der Vereinten Nationen, bei der 
Aufste11nng ihrer Bllfsprogramme das von der im Juni 1990 in 
New York abgehaltenen 'll!gung von RegierungBSachver
stlIndigen der Jnse1staaten unter den Entwicklungslllndern 
sowie von Oeberlllndern und -organisationen einstimmig 
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verabschiedete Dokument mit dem TItel "Challenges and 
oppmtunities: a strategie frameworkn75 (Hemusforderungen 
und Gelegenheiten: Ein strategischer Rabmenplan) gebObrend 
zu berilcksicbtigen; 

18. ersucht den Sonderausscbuß, die Frage der kleinen 
Gebiete aucb weiterhin zu prilfen und der Generalversamm
lung die Maßnahmen vorzuscblagen, die es der Bevö1kerung 
dieser Gebiete sm 00_ ermöglicben, ihr Recht auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit auszuflben, und der Ver
sammlung auf ihrer fllnfzigsten Tagung dari1ber Bericht zu 
erstatten. 

B 

EINzELNE GmlIBTB 

L AmerlkanJsch-Samoa 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

83. PlenarsitzJmg 
9. Dezember 1994 

im Hinblick auf die Anstrengungen. die zur Zeit in 
Amerikaniscb-Samoa unternommen werden, um die Nab
rungsmitteleneugung fiIr den ört1ichen Verbraucb zu erhöben, 

sowie im Hinblick auf die BemObungen, die der Gou-
verneur unternimmt, um die öffentlichen Ausgaben und das 
Hausbaltsdefizit des Gebiets zu senken, 

ferner im Hinblick dmauf. daß Amerikanisch-Samoa eines 
von zwei Gebieten der Vereioigten Staaten von Amerika ist, in 
dem die Arbeitgeber den Arbeitnehmern weniger als den auf 
dem Festland festgesetzten Mindestloba zablen dürfen, um die 
Kompatibilität mit den ört1icben Lebenshaltungskosten sicber
zustellen, 

feststellend, daß es dem Gebiet, IIba1ich wie anderen 
isolierten Gemeinwesen mit begrenzten Mittela. nacb wie vor 
an meclizinischen Facbkrilftea mangelt, 

sich bBWlflJt, daß ein Drittel der Bevö1kerung auf dörfliche 
Wasserversorgungssysteme angewiesen ist, die blIufig nicht 
den Mindestanforderungen der Hygiene genügen, 

daran erinnernd, daß 1981 eine Besucbsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt wurde, 

1. fonlert die Verwaltungsmacbt ar4f. gemeinsam mit der 
Gebietsregierung die wirtscbaft1iche und soziale Entwicklung 
des Gebiets aucb weiterhin zu fördern, um seine finanziellen 
Probleme zu mildern; 

2. fon/ert die Verwaltungsmacltt arUJerdem ar4f. in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen regionalen und \atema
tionalen Institutionen dem Gebiet bei der Steigerung seiner 
landwirtschaftlichen Produktion bebilf\icb zu sein; 

3. fordert die Verwaltungsmacbt nachdriJcklich ar4f. 
gemeinsam mit der Oebietsregierung dafiIr zu sorgen, daß die 
den Arbeitnehmern gezablten Gehli1ter den Lebensbalbmg5-
kosten des Gebiets entsprecben; 

4. ersucht die Verwaltllngsmacbt, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung aucb kilaftig mit dazu beizutragen, daß der 
Mangel an JIledizinischem Personal in dem Gebiet behoben 
wird; 

5. ersucht die Verwaltungsmacht außen/em. gemeinsam 
mit der Gebietsregierung die gesamte Bevölkerung des Gebiets 
aucIi weiterhin ausreichend mit Wasser zu versoIgeD, das den 
Anforderungen der Hygiene genligt, und in diesem Rahmen 
die Möglichkeit zu prilfen, das zentrale Wasserversorgung
system der Regierung allgemein zugiinglicb zu macben; 

6. stellt fest, daß es dreizehn labre ber ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht bst, und 
fordert die Verwaltungsmacbt erneut auf. die möglichst 
baldige Entsendung eiaer solchen Delegation zu erleichtern. 

n. AnguJlJa 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der Erk\lirung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordiriand als der 
Verwaltungsmacbt"'. 

sich bewtjfJt. daß es im Bildungssystem in Anguil1a 
schwerwiegende Probleme gibt, nament1icb fIberfIIllte K1assen 
und eine unzureicbende A usstattnng mit Gerät und mit Lehr
und LemmateriaI in den Schulen sowie einen boben Prozent
satz von nicht genilgend ausgebildeten Lehrkräften und die 
Abwandernng von Lehrern in den privaten Sektor und in 
andere Bereiche des 6ffent1icben Dienstes. 

sich arUJerdem dessen bewqßt. daß das Bildungssystem 
Anguil\as nicbt fllbig ist, das Problem der Knappbeit an 
eiabeimiscbem FacbpersonaI. insbesondere auf dem Gebiet des 
W'n1Scbaftsmanngements und des Fremdenverkehrs, zu mil
dern und daß eine Bildungsreform fiIr die Erreichung der 
Iangfriatigen wirtscbaft1ichen ZieJe des Gebiets von aller
größter Wichtigkeit ist, 

Im Hinblick darauf. daß die Regierung großes Gewicht auf 
die Personalentwicklung und -ausbildung \egt, 

sowie im Hinblick darauf. daß das InvestitiODSprogtaIllBl 
der Regierung fUr den öffent1ichen Sektor fUr 1991-1995 
voraussicbtlicb durcb ausliindiscbe Geber in Form von 
Zuscbflasen und Krediten zu Vorzugsbedingungen finanziert 
werden wird, 

sich bew1{/Jt. daß die Nutzung der Hocbseeressourcen dazu 
beitragen würde, die Gefahr der Erschöpfung der eigenen 
F'JScbereiressourn des Gebiets aufgrund einer OberfisCbung 
zu vermindern. 

daran erinnernd, daß 1984 eine Besucbsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, . 

1. ersucht die Verwaltungsmacbt, bei der PriIfung, 
Verabschiedung undIoder Umsetzung von Gnmdsatmlt
scbeidungen. die geeignet sind, sich auf die von ihr abhängi
gen Gebiete auszuwirken, den Interessen, BediIrfnissen und 

.. SIehe AlC.4149/SR.5. 



WIIDschen der Gebietsregierung und des Volkes von Anguilla 1. vertritt die Alj/fassung. daß das Referendum iIber den 
auch kilnftig höchste Aufmerlcsamkeit zu widmen; kllnftigen Status von Bemwda für die Bevölkerung des 

Gebiets ein geeignetes Mittel ist, um iIber ihre eigene Zukunft 
2. fordert nationale.· regionale und internationale plid- zu eirtscheiden; 

agogische Fachinstitutionen f11lf, Anguilla Mittel und Gerät zur 
Vert1lgung zu stellen und zugunsten der Lehrkräfte des Gebiets 
Ausbildungskurse zu veranstalten. damit es seine Probleme im 
Bildungsbereich überwinden kann; 

3. fordert alle Länder. Institutionen und Organisationen, 
die Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Persona1ausbildung 
besitzen, f11lf, Anguilla auf diesem Gebiet Hilfe zu gewiibren; 

4. bittet die internationale Clebergemeinsch großzIIgi
. ge Beiträge zu dem Investitioosprogramm der Regierung für 
den öffentlichen Sektor für 1991-1995 zu entrichten und dem 
Gebiet jede erdenkliche Hilfe zu gewl!bren, damit es die vom 
Exekntivrat des Gebiets festgelegten wichtigsten Entwick
lungsziele erreichen kann; 

5. emJCht alle Ulnder und Organisationen, die Erfahrun
gen auf dem Gebiet der Hochseefischerei besitzen. dem 
Fischereisektor des Gebiets die Anschaffung größerer Boote 
und einer geeigneten F'lSCherelausrilstung zu erleichtern und 
den Fischern des Gebiets Ausbildungsprogramme auf dem 
Gebiet der Hocbseetischerei anzubieten; 

6. stellt fest. daß es zehn Jahre her ist, daß eine Besocbs
delegation der Vereinten Nationen Anguilla besocht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht auf. die möglicbst baldige 
Entsendung einer weiteren Besnchsde1egation in das Gebiet zu 
erleichtern. 

m. Bermutla 

Dis Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der ErkUirung des Vertreters des Ver
. einigten Königreichs Großbritnonien und Nordlrland als der 
Verwaltungsmacht"'. 

eingedenk der im November 1993 in dem Gebiet abgehalte
nen allgemeinen Wahlen und des für 1994 geplanten Referen
dums über die Unabhängigkeit von Bermuda, 

Kenntnis nehmend von den negativen Auswirkungen der 
weltweiten Rezession auf die Wirtschaft Bermudas, 

sowie Kenntnis nehmend von der kUrzlich erfolgten 
Überprf1fung des Strafrechtspflegesystems in dem Gebiet, 

mit Besorgnis davon KenntnIs nehmend, daß die Kriminali
tlit in den Sekundarscho1en zugenommen hat, sowie die 
geplante Neugliederung des öffentlichen Schulsystems zur 
Kenntnis nehmend, 

die Altfassung vertretend. daß die Schließung der Militär
stiIIzpunkte und militärischen Einrichtungen in dem Gebiet die 
vollständige Verwirklichung der Erktärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker 
beschleunigen könnte, 

feststellend, daß das Gebiet noch nie von einer Besocbs
delegation der Vereinten Nationen besucht worden ist, 

2. stellt mit Genugtuung fest, daß sich die Wirtschaft des 
Gebiets zu erholen begonnen bst und daß die GebIetsregieron 
auch weiterhin das Gewicht auf die allgemeine gute Ver
waltung der Wirtschaft von Bermuda legt; 

3. forrJen die Verwaltungsmacht fIlI/ sicherzustellen, daß 
das Strafrecblspflegesystem allen Einwohnern des Gebiets 
gegenüber gerecht ist; 

4. nimmt Kenntnis von den PIl!nen der Gebietsregierung 
im Hinblick auf die Neugliederung des gesamten Bildungs
systems mit dem Ziel, einen breiteren Zugang zu den Hoch
scho1en zu erleichtern und mehr bermudischen Studenten die 
Qualifikationen zu verschaffen, die notwendig sind, um den 
Arbeitskrllftebedarf des Gebiets zu decken; 

5. nimmt außerdem KenntnIs von dem Beschloß Kana
das, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland 
und der Vereinigten Staaten von Amerikn, 1995 ihre jeweili
gen Militilmtlltzpunkte in Bermuda zu schließen; 

6. forrJen die Verwaltungsmacht et7lellt f11lf, die MÖg
liebst baldige Entseodnng einer Besochsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet zu erleichtern. 

Iv. Britische Jungfemlnseln 

DIs Getieralvel'Sllllll1llung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

nach AnhiJrung der ErkUirung des VettLeteIs des Ver
einigten Königreichs Großbrltnonien und Nordlrland als der 
Verwaltungsmacht'" • 

feststellend, daß das Gebiet um Überprf1fung seiner Ver
fassung ersucht hat, und außerdem feststellend, daß die 
Verwaltnngsmacht die Kommission zur Überprf1fung der 
Verfassung eingesetzt hat, 

sowie Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebiets
regierung zur Entwicklung der Landwirtschaft, der Industrie, 
des Bildungswesens und des Kommunikationswesen 

ferner Kenntnis nehmend von dem Wunsch des Gebiets, in 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisati der Ver
einten Nationen und andere regionale und internationale 
Organisationen aufgenommen zu werden, 

feststellend, daß der ungedeckte Bedarf des Gebiets an 
Arbeitskdlften nach wie vor ein Hauptbindernis für sein wirt
schaftliches Wacbstum ist, 

In Anerkennung der Maßnabmß1l, die die Gebietsregierung 
zur Zeit ergreift. um den Drogenhandel und die Geldwllsche zu 
verbindern. 

1. ersucht die Verwaltungsmacbt, den von der Gebiets
regierung und der Bevölkerung des GebIets 1m Zusammen
hang. mit der Überprf1fung der Verfassung zum Ausdruck 
gebrachten Wünschen und Anliegen Rechnung zu tragen; 
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2. ersucht die Verwaltungsmacht und alle Finanz
institutionen flI4IJerdem, dem Gebiet auch weiterhin Hilfe zu 
gewähren, damit es die Auswirkungen der weltweiten WIrt
schaftsrezession mildern und seine Entwicklungsprogramme 
weiter durchfllhren kann; 

3. fordert die Verwaltungsmacht erneut Qlff, die Auf
lIIIlnne des Gebiets als assoziiertes Mitglied in die EmlIhnmga
und Landwirtscbaftsorgaon der Vereinten Nationen aowie 
seine Mitarbeit in anderen regionalen und internationalen 
OJganisationen zu erleichtern; 

4. fordert das Entwicklungaprogramm der Vereinten 
Nationen Qlff, seine technische Hilfe an die Britischen Jung
feminseIo fortzusetzen, unter BeriJcksichtigung der AntiIllig
keit des Gebiets fIIr externe Wirtschaftsfakt und der dort 
herrschenden Knappheit an Facbpersonal; 

S. fordert alle Llinder und alle Organisationen. die Ober 
Facbkompetenz in der Ausbildung von Facharbeitern ver
fügen. Qlff, die Gebietsregierung in jeder Weise bei der 
Durchfilhrung ihrer Bildunga- und Berufsbildungaprogramme 
zu untenrtOtzen; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen. 
die die Gebietsregierung ZIU" Zeit ergreift, um den Drogen
bandel und die Geldwäsche zu verhindern, und fordert die 
Verwaltungsmacht nachdrllcklich auf. das Gebiet bei diesen 
Anatrengungen auch weiterhin zu unteJ:stOtzen; 

7. stellt fest, daß es achtzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
appelliert erneut an die Verwaltungsmacht, die möglichat 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu ermöglichen. 

V. Caymaninseln 

Dle Generalversammlung, 

Ber;ug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der ErkIlirung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht'" , 

feststellend. daß am 1. Februar 1994 auf den Caymaninseln 
eine gelinderte Verfassung in Kraft getreten ist, 

Im Bewt4Jtse1n der PrioritlIten, die die Gebietsregienm auf 
wirtschaftlichem Gebiet festgelegt hat, g 

feststellend, daß ein dringender Bedarf danach besteht, 
Einheimischen eine Fach- und Berufsausbildung sowie eine 
Ausbildung fIIr FOhrungspersonal und akademisch qualifizierte 
Fachkrilfte ZU vermitteln, 

60wk Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Gebiets
regierung mit dem Ziel, ihr Programm zur Einstellung von 
einheimischem Personal durchzufllbren, um eine verstärkte 
Mitwirkung der einheimischen Bevölkerung am Entschei
cIungsprozeß auf den Caymaninseln zu f6rdern, 

ferner feststellend, daß das Gebiet von der Einfuhr 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse abhlingig ist, 

mit BesorgnisfeststeUend. daß das Gebiet fIIr den Drogen
handel und damit zusammenblingende AktiVitäten anfiU)jg ist, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den ADstrengun
sen. die die Gebietsregienmg. die Regierungen anderer LIInder 
der Region und das Veteinigle Königreich GroBbritannlen und 
Nordirland als die Verwaltungsmacht unternehmen, um 
unerlaubte Aktivitlilen wie Geldwliscbe, Ge1dscbmuggel, die 
Ausstellung faIscber Reclmungen und andere damit zu
sammenhängende be1rIIgerische AktivitIiIen sowie den Ge
brauch von illegalen Drogen und den Handel mit dieaen zu 
verhindern und zu unterbinden, 

daran erinnernd, daß 1m eine Besuchadelegation der 
VereinIIm Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. erBucht die Verwaltungsmacht, der Gebietsregionmg 
alle Fachkenntnisse ZIU" Verfllgung zu stellen, die sie benötigt, 
um iIne wirtscbaftIiche Ziele erreichen zu können; 

2. fordert die Verwaltungsmacht ntu:hdrilcklich Qlff, im 
Benehmen mit der Gebietsregienmg die Ausweitung des 
derzeit durchgefilhrlen Programms ZIU" Beschaffung von 
Arbeitspllilzen fIIr die l'inbeimiscbe BeviIlkea:ung. insbes0nde
re auf Leituogaebene, auch weiterlIin zu er1eichtmn; 

3. fordert die Verwaltungsmacht Qlff, im BenehmOlI mit 
der Gebietsregierung die landwirtschaftliche Entwicklung der 
Caymaninse!n auch weiterhin zu ftIrdem; 

4. eraucht die Sonderorganiaat und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen, iIne HiIfil.. 
programme fIIr das Gebiet fortzusetzen und mlazubauen, um 
seine WJrtschaft zu stliIken, zu entwickeln und zu diver
sifizieren; 

5. fordert die VerwaItungsmacht flI4IJerdem Qlff, gemein
sam mit der Gebietstegierung auch weiterhin alle notwendigen 
Maßnahmen ZU treffen, um den Problemen im 7nSllllllllonbang 
mit der Geldwäscbe, dem Geldscbmuggel und anderen damit 
zuSllmrneDblingenden Verbrechen sowie dem Drogenhandel zu 
begegnen; 

6. stellt fest. daß es siebzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besncht hat, und 
fordert die Verwa1bmgsmacht erneut auf. die möglichst bal
dige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

VI. Guam 

Dle Generalversammlung. 

1Jezpg nehmend auf die Resolution A, 

daran erinnernd, daß das Volk von Guam in einem 1987 
abgebaltenen Referendum den Entwurf eines Geseb.es zur 
Konstituierung eines Freistaates Guam gabilligt hat, mit dem 
ein neuer RaIunen fIIr die Beziehungen zwischen dem Gebiet 
und der Verwaltungamacht geschaffen werden ,8011, der die 
interne SelbaIregierung Guams vorsieht und das Recht der 
autochthonen Bevölkerung, der Cbamorros, auf SeJbstbe. 
atimmung in dem Gebiet anerkennt, 

sich dessen bewti/II. daß die VerhandJungen zwischen der 
Verwa1tungsmacht und der Gebietmegierung Ober den Entwurf 
des Gesetzes Ober den Freistaat Guam und Ober den kIlnftigen 
Statna des Gebiets weitergeben, wobei das Hauptgewicht 
inabesondere auf Fragen der weiteren Entwicklung der Be
ziehungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und 
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. Guam, der Selbstbestimmung der Chamorros und der Mit- VII. Montserrat 
wirkung Guams in den intematioDalen Organisationen liegt, 

feststellend, daß die Verwalbmgsmacht am 3. November 
1993 einen Sonderbeauftragten für Fragen des Freistaates 
Guam ernannt hat, 

sich bewl4fJt. daß die Verwalbmgsmacht ihr Progmmm zur 
Übereignung von 6berschllssigem, in Bundesbesitz befindli
chem Grund und Boden an die Regierung von Guam nach wie 
vor durcbfllbrt, 

feststellend, daß die Bevölkerung des Gebiets eine Reform 
des Programms der Verwa1bmgsmacht für die vollstl!ndige und 
rasche Übereignung von Grundbesitz an das Volk von Guam 
verlangt hat, 

sich dessen bewlfl1t. daß die Einwanderung nach Guam 
dazu gefIIbrt hat, daß die autochthone Bevölkerung. die 
Chamorros, zu einer Minderheit in ihrem He.imatland gewor
densind, 

sich der Möglichkeit bewl4fJt. die WJrtschaft von Guam mit 
Hilfe des kommerziellen Fischfangs und der Landwirtschaft 
und anderer tragfähiger TIltigkeiten zu diversifizieren und ZU 
entwickeln. 

mit Besorgnis aber die eskalierende Kriminalitätsrate in 
. dem Gebiet, 

daran erinnernd. daß 1979 eme Besuchsdelegatinn der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. fordert die Verwalbmgsmacht atif, ihre Verhandlnngen 
mit der Gebietsregierung aber den Entwurf des Gesetzes zur 
Konstituierung eines Freistaates Guam und den kf1nftigen 
Status des Gebiets zfIgig fortzusetzen; 

2. gibt der HoJftumg Ausdruck, daß die Emeonung eines 
Sonderbeauftrag für Fragen des Freistaates Guam durch die 
Verwaltnngsmacht die derzeit vonstatten gehenden Erörterun
gen fIher den politischen Status von Guam erleichtern werden; 

3. ersucht die Verwalbmgsmacht, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung die Übereignung von Land an die Bevölke
rung des Gebiets weiter zu beschleunigen und die erforderli
chen Schritte zum Schutz ihrer Eigentumsrechte zu unterneh
men; 

4. ersucht die Verwalbmgsmacht tJt4IIenlem, auch 
weiterhin die politischen Rechte und die kultmelle und 
ethnische Identität der Cbamorros anzuerkennen und zu achten 
und a1les zu tun, um auf die Besorgnisse der Gebietsregierung 
in bezug auf die Einwanderungsfrage einzugehen; 

5. ersucht die Verwalbmgsmachtferner. auch weiterhin 
geeignete Maßnehmen der Gehietsregierung zur Förderung des 
Ausbaus des kommerziellen Fischfangs und der Landwirt
schaft sowie anderer tragfähiger TIltigkeiten zu unterstIItzen; 

6. fordert die Verwalbmgsmacht nachdrllckllch atif, der 
Gebietsregierung auch weiterhin bei der Verbrechensverhfl
bmg behilflich zu sein; 

7. stellt fest. daß es fünfzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwalbmgsmacht erneut auf. die möglichst 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirlnnd als der 
Verwalbmgsmacht"'. 

Im Hinblick darauf. daß die Gebietsregierung die Un
abhllngigkeit zwar für wfinschenswert und unvermeidlich hlUt, 
daß zunächst jedoch die wirtscbaftliche und finanzielle 
Existenztllbigkeit in einem Umfang gewährleistet sein sollte, 
der ausreicht, um den Bestand MontseIrats als unabh1lngiger 
Staat sicherzustellen, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber. daß Drogen
verkehr und Geldwiische in dem Gebiet weit verbreitet sind, 

unter Berllcksichtlgung dessen. daß Montserrat Mitglied 
regionaler und internationaler Organe ist und daß die Be
schlußfassung fIher den Antrag des Gebiets auf Wieder
zulassung als assoziiertes Mitglied der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, WlS!IeDSchaft und KnItur 
immer noch aussteht, 

Im Bewußtsein der Politik der Gebietsregierung. einhei
mische Humanressourcen weiter auszubilden und zu er
schließen, 

sowie im Bewqptsein der Politik der Gebietsregierung. 
innerhalb von fünf Jahren ein Höchstmaß an Eigenstllndigkeit 
in der Nehrungsmittelproduktion zu erreichen, 

daran erinnernd. daß die letzte Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen 1982 in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. ersucht die Verwa1nmgsmac1rt, sich um die Förderung 
der wirtschaftIichen und sozialen Entwicklung des Gebiets zu 
bemflhen. damit dieses die Selbstbestimmung und Unabhlln
gigkeit erlangen kann; 

2. stellt fest. daß die Gebietsregierung der Unabh1lngig
keit im Rnhmen einer politischen Union mit der Organisation 
der ostkaribischen Staaten ausdrUcklich den Vorzug gibt; 

3. ersucht die Verwalbmgsmacht und die zustllndigen 
regioDalen und internatioDalen Organisationen sowie diejeni
gen Länder. die dazu in der Lage sind, der Regierung Montser
rats jede Hilfe zu gewlibren. die sie benötigt, um durch 
Ausbildung auf a1Ien Ebenen ihr erklärtes Ziel der Verbes
serung der Effizienz und Produktivität des öffentlichen 
Dienstes zu erreichen; 

4. forden die Verwa1bmgsmacht erneut atif, in Zn
sammenarbeit mit der Gebietsregierung dringend die erfor
derlichen Maßnehmen zu ergreifen. um die Wiederaufnahme 
Montsemlts als assoziiettes Mitglied der Organisation der VIlI'
einten Nationen für Erziehung. Wissenschaft und KnItnr zu 
erleichtern; 

5. forden die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
regioDale und andere multilaterale Finanzinstitutionen nach
drlJckllch atif, Montserrat bei der StlIrkung, Entwicklung und 
Diversifizierung seiner Volkswirtschaft im Einklang mit seinen 
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mittel- ond langfristigen Entwicklungsplllnen auch weiterhin 
verstärkt zu helfen; 

6. fo1riert die Verwaltungsmacht nachdrlJcklich auf, dem 
Gebiet auch weiterhin Unterstatzung hei der Verhinderung des 
Drol!l'nhande)s und der Geldwllsche zu gewlibren; 

7. stellt fest, daß es zwölf Jahre her ist, daß eine Delega
tion der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht auf, die möglichst baldige 
Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

VIIT. 7Urks- und Caicosinseln 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach AnhiJrung der Erklilrung des Ver1reters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und NordirIand als der 
Verwaltungsmacht'" , 

Kenntnis nehmend von den in jüngster Zeit vorgenomme
nen Änderungen der Verfassung des Gebiets und der Ahsicht 
der Gebietsregierung. sich tl!r weitere Verfassongsändergen 
einzusetzen, 

sowie KennI1IIs nehmend von den verschiedenen Auf
fassungen, die die gewählten Vertreter der Turks- und Caicos
inseln zur Frage des künftigen Statos des Gebiets zum Aus
drock gebracht haben, 

In KennI1IIs des Beschlusses der Verwaltungsmacht, im 
Hinblick auf die Verbesserung des Dialogs, der Koordinierung 
und der zusammenarbeit mit den von ibr abhllngigen Gebieten 
der Karibik eine neue Politik zu verfolgen, 

KennI1IIs nehmend von den NotstandsmaRnahmen, die die 
Gebietsregierung elgIiffen hat, um das HaushaItsdefizit und 
die öffentlichen Ausgaben zu senken, 

sowie KennI1IIs nehmend von der Thtsache, daß sich die 
Gebietsregierung verpflichtet hat, eine Reform des öffentlichen 
Dienstes vorZllnchmen, um gt6ßere Effizienz zu erreichen, und 
ibre Politik der Beschllftigung von Einheimischen durch
zuföhren, 

ferner feststellend, daß die Gebietsregierung erkllirt hat, sie 
benötige Entwicklungshilfe, um ibr erkllirtes Ziel der wirt· 
schaftlichen Unabhllngigkeit bis 1996 zu erreichen, 

feststellend, daß die Gebietsregierung beschlossen hat, eine 
Investitionsbank ZU grIInden, um umfangteiches Kapital aus 
der ganzen Welt tl!r dringend benötigte Ptojekte anzuziehen, 

sowie ferner feststellend, daß 90 Prozent der in dem Gebiet 
verbtauchten Nahrungsmittel importiert sind und daß die 
Regierung um die Verbessetung der Landwirtschaft und des 
FiSChereiwesens bemüht ist, 

Im Bewußtsein dessen, daß sich die Gebietsregierung 
bemüht, einen Bewirtschaftungsplan zur Kontrolle jedwedet 
Ausbeutung von MeeresteSSOurcen auszuarheiten, 

sowie Im Bewt4Jtseln der Piemdenverkebrspolitik der 
Gebietsregierung, deren Ziel darin besteht, nationale Normen 
tl!r die Ptemdenverkehrsindustrie aufzustellen, 

KennI1IIs nehmend von der Zahl der Dicbtqualifizierten 
Lehrer und der Auslllnder im Bildungssystem des Gebiets, 

mit Interesse KennI1IIs nehmend von der Erkllinmg Ober die 
politische, wir1schaftIiche und soziale Gmamtsituation auf den 
Turks- und Caicosinseln, die ein gewähltes Mitglied des 
Gesetzgebenden Rates des Gebiets im März 1993 vor dem 
Unterausschuß tl!r kleine Gebiete, Petitionen, Information und 
Unterstlltzung des Sonderausschusses tl!r den Stand der 
Verwirklichung der Erk\iirung aber die Gewäbrung der 
Unabhllngigkeit an koloniale Länder und Völker abgegeben 
hat, sowie von den darin bereitgestellten diesbezflgIichen 
Informationen, 

1, erldlJrt emeUl, daß es letzdich Sache der Bevölkerung 
des Gebiets selbst ist, ihre eigene Zukunft durch die AnsUbung 
ihres Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhllngigkeit zu 
bestimmen; 

2. bittet die Verwalhmgsmacht, hei der Umsetzung einer 
neuen Politik gegenOber den von ibr abhllngigen Gebieten die 
wUnsche und Interessen der Regierung und der Bevölkerung 
der Thrks- und Caicosinseln auch weiterhin vollauf zu berilck
sichtigen; 

3. fo1riert die Gebietsregierung auf, andere Beschllfti
gungsmöglichkeiten tl!r diejenigen Staatsbeamten zu fOrdern, 
die aufgrund der Reform des öffentlichen Dienstes und des 
geplanten PersonaIabbaus in dem Dienst ibren Atheitsplatz 
verlieren; 

4. fo1riert die Gebietsregierung al4Perdem auf, ein 
umfassendes Ausbildungsprogtamm einzuleiten, um sicher
zustellen, daß die BeschlIftigung von AnsIi!ndern in dem 
Gebiet nicht der Einstellung von entsprechend qualifizierten 
und verfIIgbaren Einheimischen abtIllglich ist; 

S. fo1riert die Sonderorganisationen und anderen In
stibItionen des SystelDS der Vereinten Nationen auf, nach 
konkteten Wegen zu suchen, wie der Regierung der Turks
und Caicosinseln geholfen werden kann, ibr erkllirtes Ziel zu 
erreichen, bis 1996 die wittachaftliche UnabhlIngigkeit zu 
erlangen; 

6. nimmt mit BefrIedlgung davon KennI1IIs, daß die 
Regierung des Vereinigten Königteichs Großbritannien und 
Norditland der Gebietsregierung verstärkt Hilfe, insbesondere 
finanzielle Hilfe, gewährt hat, und bittet die Regierung des 
Vereinigten Königreichs, auch weiterhin im derzeitigen 
Umfang Hi!fe zu gewIIbren; 

7. fo1riert alle nationalen, regiuna1en, interregionalen und 
internationalen FinMzinstibItionen, namentlich auch den 
Internatihnalen Wähnmgsfonds und die Weltbank, auf, aI1es 
Erforderliche zu tun, um der Regierung der Thrks- und Caicos
inseln bei der GrUndung undlbdet Betreibung ihrer Investi
tionsbank bebilf[ich zu sein; 

8. fo1riert die VerwaltnDgsmacht und die entsprechenden 
regionalen und internationalen Organisationen nachdr/lck1ich 
auf, der Gebietstegierung hei der Verbessetung der Lei
stungsfilbigkeit des Agtar- und Fischeteisektors bebilflich ZU 

sein: 

9. fo1riert die Verwaltungsmacht und die entsprechenden 
regionalen und internationalen Organisationen flI4IIerdem 



nachdrUcklich llIif, die Anstrengungen zu unterstlltzen, die die 
Gebietsregierung unternimmt, um dem Problem der Ver
scbmutzung und Zerstörung der Umwelt zu begegnen; 

10. /orden alle Länder und Organisationen mit Erfahrung 
in der Lehrerausbildung llIif, dem Gebiet in diesem Bereich 
großzf1gige Hilfe zu gewiibren und dabei das Hauptgewicht auf 
die Ausbildung von Einheimischen zulegen; 

11. lenkt die Alffmerksamkeit der VerwaItungsmacht auf 
die Erklänmg über die politische, wirtschaftliche und soziale 
Situation in dem Gebiet, die ein gewähltes Mitglied des 
Gesetzgebenden Rates des Gebiets im Miirz 1993 vor dem 
Unterausschuß filr kleine Gebiete, Petitionen, Information und 
Unterstützung des Sonderausschusses filr den Stand der 
Verwirklichung der Erklänmg über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker abgegeben 
hat, sowie auf die darin bereitgestellten diesbezIIglichen Infor.. 
mationen; 

12. stelit fest. daß es vierzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht erneut auf. die möglichst bal
dige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

IX.. Amerlkanische Jungfeminseln 

Dle Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

elngedenk der Ergebnisse des am 11. Oktober 1993 
abgehaltenen Referendums über den politischen Status des 
Gebiets, 

feststellend, daß die Gebietsregierung nach wie vor dnran 
interessiert ist, sich um die assoziierte Mitgliedschaft in der 
OIganisation der ostknribischen Staaten und um Beobnchter
status in der Karibischen Gemeinschaft ZU bemühen, sowie 
feststellend, daß sie nos tinanzielleil Gründen nicht in der Lage 
ist, sieh an der TlI1igkeit der ErnIibrungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen und der Weltgesundheits
organisation zu beteiligen. 

im Bewqlltseln der schwerwiegenden F'manzprobleme der 
Gebietsregierung und der Maßnabmen, die sie zur Zeit exgreift, 
um das Hausbaltsdefizit zu senken, 

feststellend. daß das Gebiet seine W'ntschaft weiter di
versifizieren muß, 

sowie festsfellend. daß die Frage der Übereignung von 
Water Island an das Gebiet noch weiter behandelt wird, 

,ferner feststellend. daß die Gebietsregierung 1993 die 
Vermögenswerte der West India Company erworben hat, die 

. umfangreiches Eigentum an Grund und Boden und Ein
richtungen im Hafen von Charlotte Amalie innehatte, 

mit Besorgnis über die eskalierende Kriminalitätsrate in 
dem Gebiet, 

doran erinnernd. daß 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. ersucht die VerwaitungamllCht erneut. im Einklang mit 
Ihrer Politik und dem Mandat der jeweiligen Organisationen 
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den Erfordernissen entsprechend die Milarbeit des Gebiets in 
der Organisation der ostk8libischen Staaten und in der Karibi
schen Gemeinschaft sowie in verscbiedenen internationalen 
und regionalen OIganisationen zu erleichtern; 

2. ersucht die Verwaltungamacht, der Gebietsregierung 
bei ihren Anstrengungen im Hinblick mrf den Auagleich des 
Haushalts und die Diversifizierung der W'ntschaft des Gebiets 
behilflich zu sein; 

. 3. bittet die VerwaItun~~~~Ch die ~h-
etgnung von Water Island an g ZU erletc -
tetn; 

4. nimmt davun Kenntnis. daß die Gebietsregierung die 
Vermögenswerte der West India Company in dem Gebiet 
erworben hat; 

5.. ersucht die VerwaItung&m!lCbt, der Gebietsregierung 
auch weiterhin bei der Verbrechensverhütung bebilftich zu 
sein; 

6. stelit fest. daß es siebzehn Jahre ber ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die möglichst 
baldige Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

49/47. 1bkeIau-Frage 

Dle Generalve1'Slll1l11llung. 

noch Behandlung der 'lbkelau-Frage, 

83. Plenaraitvmg 
9. Dewnber 1994 

noch Prq{ung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses filr den Stand der Verwirkli
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker"'. .. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Pezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

iiI Kenntnis der drei Optionen betteffend den zukllnftigen 
Status der Gebiete ohne Selbstregierung. die in Grundsatz VI 
des Anhangs zu ihrer Resolntion 1541 (XV) vom 15. Dezem
ber 1960 enthalten sind, 

mit GenugtUung feststellend, daß Thkelan erstma1s als ein 
Volk und eine Nation znsammeogekommen ist, um mit der 
Besuchsdelegation der Vereinten Nationen zu sprechen und die 
Frage des Aktes der Selbstbestimmung von 'lbkelan zu 
behandeln, 

im Bewt4Jtseln der besonderen Probleme, denen sich 
Thkelau aufgrnnd seiner isolierten Lage, seiner geringen 
Größe, seiner begrenzten Ressourcen und seiner mangelnden 
Infrastrnktur gegenübersieht, 

erneut die AI4assung vertretend. daß Faktoren wie 
Landesgrijße, geographische Lage, Einwohneaabl und 
Knappheit an natürlichen Ressourcen in keiner Weise die 

.. QJ1lzie1le8 ProtolwU der Generalv_" NeummdvlstzJgsIß 
Tagung. Beilog. 23 (A/49123). Kap. X. 
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Verwirklichung der Brkliinmg verzögern sollten, die fOr 3. nimmt Kenntnis von der vom Ulu-o-7bkelau im 
Thkelau volle GOltigkeit besitzt, Namen des Volkes und seiner Filhrung verlesenen feierllchen 

nach Prlifung des Berichts der Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen"', die im Juli 1994 auf Einladung der 
Regierung Neuseelands und des Allgemeinen FOlIO (Rates) 
von Tokelau nach Tokelau entsandt worden ist, 

nach AnhIJrung der Brkliinmg des Vertreters Neuseelands 
als der Verwaltungsmacht", 

mit &ifrledigung Kenntnis nehmend von der auch weiterhin 
beispielbaften Kooperation der Verwaltungsmacbt im Rahmen 
der Arbeit des Sonderausschusses betreffend Tokelau und von 
Ihrer Bereitschaft, Besucbsdelegationen der Vereinten Natio
nen Zugang zu dem Thrritorium zu gewllhren, 

1. bekr4ftlgt das unveräußerliche Recht des Volkes von 
Tokelau auf Selbstbestimmung und Unabbllngigkeit gemi!ß 
den Resolationen 1514 (XV) und 1541 (XV); 

2. aprlcht dem Ulu-o-7bkelau (der höchsten Instanz 
Tokelaus), den Ältesten von Thkelau, dem Rat der Faipule 
(der gemeinsamen Vorsitzenden des Allgemeinen FOlIO), den 
Pulenuku (den Dorfvorstehern) und allen anderen Vertretern 
des Volkes von Thkelau sowie der Verwaltungsmacht ihren 
tie.fempftmdene Dank aus fOr die Freundlichkeit, Koopera
tionsbereitscbaft und Hilfsbereitschaft, die sie der nach 
TokeIau eJItsandten Besucbsdelegation der Vereinten Nationen 
bewiesen haben; 

87 AlAC.l09f1JX9. 

Brkliinmg, aus der eine starke Prlifetew: fOr den zukOnftigen 
Status einer freien Assoziierung mit Neuseeland hervorging; 

4. stellt fest, daß das Volk von Thkelau durch den 
Allgemeinen Fono, den Rat der Faipule und andere In
stitutionen seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht bot, die 
voll~ Regierungsverantwortung zu llbe!:nebmen und seine 
eigenen Angelegenheiten im Rahmen einer Verfassung zu 
regeln, die derzeit ausgearbeitet wird; 

5. stellt aqJIerdem fest, daß das Volk von Thkelau ent
schlossen ist, sein Recht auf Selbstbestimmung wahrzuneh
men, sobald im Einklang mit seiner eigenen Verfassung alle 
Funktionsbereiche der Regierung geschaffen worden sind und 
effektiv arbeiten; 

6. begrifJt die Zusicherungen der Regierung von 
Neuseelnnd, Ne"seeland werde seine Verpflichtungen gegen
Ilber den Vereinten Nationen in bezog auf Thkelau erfIIIIen 
und die frei zum Ausdruck gebrachten Wilnsche des Volkes 
von Thkelau . betteffend den kIlnftigen Status Thkelaus 
respektieren; 

7. bllltgt den Bericht der von den Vereinten Nationen 
1994 nach Thkelau entsandten Besucbsdelegation; 

8. ersucht den Sonderausschuß fOr den Stand der 
Brkliinmg llber die Gewllhrung der Unabbllngigkeit an 
koloniale Liinder und Völker, diese Frage auch weiterhin zu 
prIIfen und der Generalversammlung auf Ihrer filnfzigsten 
1ltgung darllber Bericht zu erstatten. 

83. Plenarsitzrmg 
9. Dezember 1994 
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49192. VerwlrkUdmDg der In der Erklllrung iIber fntema.. 
tlouale wirtscbaftllehe 7.usal1l1llfllarbelt, Insbeson. 
dere iIber die Neubelebnng drs WIrtsebaftswadJ 
tums und der Entwiddung In den Entwickl.tJngg,
IlIndem vereinbarten Verpßlebtungen und Polltl· 
Iren und Umsetzung der lntematIoualen Entwiek. 
Inngsstrategle fiIr die Vierte EntwIeklnngsdekade 
der Vereinten Nationen 

48/185 vom 21. Dezember 1993 über die VerwirkUebung der 
Erklllrung und der Strategie, 

Die Generalversammlung, 

In BekrlJftIgung der WIChtigkeit und unveränderten GOItig
keitderin der Anlage zu ihrer Resolution 8-18/3 vom 1. Mai 
1!1!1O enthaltenen Erklllrung über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, insbesondere über die Neuhelebung des 
Wutschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsllindem und der in der Anlage zu ihrer Resolution 45/199 
vom 21. Dezember 1990 enthaltenen Internationalen Entwick
lungsstrategie fIIr die Vierte Entwicklungsdekade der Ver
einten Nationen, die den allgemeinen Rahmen fiIr nachhaltiges 
Wutschaftswachstum und eine bestandflUtige Entwicklung 
bilden, und unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/144 vom 
17. Dezember 1991, 47/152 vom 18. Dezember 1992 und 

sich dessen bewqßt, daß die Erk1lIrung, die Strategie und 
die Agenda fIIr Entwicklung im Hinbllck auf die Förderung 
eines nachhaltigen Wlrtschaftswacb und einer bestand· 
fIlhigen Entwicklung in den Entwicklungslilodem einander 
gegenseitig stützen und eng miteinander verknüpft sind, 

1. nimmt mit Intemsse KennJnis von dem Bericht, den der 
Generalsekretlir über die VerwirkUchung der Erk1llrung über 
internationale wirtscbaftliche 7>Jsammeuarbeit, insbesondere 
über die Neubelebung des Wutschaftswachstums und der 
Entwicklung in den Entwicklungallindem und der Interna
tionalen Entwicklungsstrategie fIIr die Vierte Entwicklungs
dekade der Vereinten Nationen vorgelegt hat'; 

2. ermutigt die Mitgliedstaaten, soweit noch nicht 
geschehen, ihre Berichte über die VerwirkUchung der in der 
Erklärung und der Strategie vereinbarten Verpflichtungen und 
Politiken vorzulegen; 

, A/49/328. 



3. beschließt, zur Verfolgung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Erklilrung und der Strategie und zur 
Erleichterung der Beratungen über den Bericht des Ge
neralsekretärs zu diesem Thema den Punkt "lntemationale 
Zusammenarbeit im Dienste des WIrtscbaftswacbstums und 
der Entwicklung: a) Verwirklichung der in der Erklilrung über 
internationale wirtschaftlicbe Zusammenarbeit, insbesondere 
über die Neubelebung des WIrtscbaftswacbstums und der 
Entwicklung in den Entwicklungsländern vereinbarten Ver
pflicbtnngen und Politiken; b) Umsetzung der Intemationalen 
Entwicklungsstmtegie für die Vierte EntwickJungsdekade der 
Vereinten Nationen" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgung mITzunehmen; 

4. ersucht den GeneralsekreIlI, der Generalversammlung 
. auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung einen umfassenden und 
analytischen Bericht vorzulegen, der es gestattet, 1996 eine 
Übeiprilfung und Bewertung der im Rahmen der Erklilrung 
und der Strategie eingegangenen Verpflichtungen und Verein
barungen vorzunehmen, unter besnnderer Berflcksichtigung 
der Verpflichtungen und Vereinbarungen, die noch nicht 
vollinbaltlich umgesetzt sind, und die Scbwierigkeiten dar
zustellen, die der Umsetzung im Wege stehen; 

5. . ersucht den Generalsekretllr mtJerdem, sicherzustel
len, daß die Agenda für Entwicklung die Umsetzung der 
Erklilrung und der Strategie im erforderlichen Umfang anregt 
und stIIrkt. 

92. plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49193. NeUoressoun:enstrllme und -transfers zwischen 
EntwiekIungsIllndern und entwickelten LIImIern 

Die Generalversammlung, 

in Bekrllftlgung ihrer Resolution 8-l8J3 vom 1. Mai 1990, 
deren Anlage die Erkllirung über internationale wirtscbaftliche 
ZlIsammeuarbeit, insbesundere über die Neube1ebung des 
WIrtscbaftswacbstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländero entbJilt, sowie ihrer Resolution 45/199 vom 
21.l)ezember 1990, deren Anlage die Internationale Entwick
lungsstmtegie für die Vierte Entwicklungsdeksde der Ver
einten Nationen enthlilt, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/232 vom 22. De
zember 1989 über Entwicklongen beim Ressourcentransfer in 
die EntwicJcbmgslunder und aus den Entwicklungsländero und 
die Folgen ffIr das WJrtscbaftswacbs und die bestandflIbige 
Entwicklung dieser Länder sowie 47/178 vom 22. Dezember 
1992 über den Nettoressourcentransfer zwischen Entwick
lungsländern und entwickelten Ländern, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/197 vom 
20. Dezember 1988 und die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedete 
Agenda 21', in denen die Frage der Er:fIIllung der international 
vereinbarten Verpflichtung zur öffentlichen Entwicklungshilfe 
behandelt wird, 

, lIßpoTt afthe Uniled Nati0n3 Cmiference on EmIIronment anti DeIIsIop
_ RIo de 1_1ro, '.]4 lUlle 1992 (AICONP.IS1I26IRev.1 (Vol. 1 und 
VoI. JiKOIr.I, VoI. n, VoI. m und VoL 11I/Kmr.1)) (Ver(Ifflmt1lrJmng der 
Vereinten Nationen, Best.-Nr. B.93J.8 und Korrlgenda), VoI. I: -
Adoptd by the Cmiference, _00 I, A1IllIge n. 

147 

KeTIIIIIIIs nehmend von dem WorM Economic t1IId Soc/Ql 
Survey, 1994 (Welt-WIrtschafts- und Sozialüberblick 1994)" 
insbesondere dessen Kapitel lV mit dem TItel "Internationale 
Ress;ourcentransfers und finanzielle Entwicklung". und von 
dem Bericht des Generalsekretll über den Nettoressourcen
transfer zwischen Entwicklungsländern und entwickelten 
Ländern', 

in der ErwlJgung, daß die internationale Gemeinschaft 
Verantwortung dafür trägt, die Bemf1bungen der Entwick
lungsllinder bei der Lösung ihrer schwerwiegenden wirt
schaft1ichen und sozialen Probleme durch die Scbaffimg eines 
gi1nstigen weltwirtscbaftlicben Umfelds nachdrDcklich zu 
unterstlltzen, 

feststeHend, daß die Kapitalstrf1me in kapitaleinfiJhren 
Entwicklungsländer stark zugenommen haben und daß der 
Nettoressourcentransfer in diese Länder in den 1etzten vier 
Jahren positiv war und seinen bisherigen Höchststand erreicht 
bat, sowie außerdem feststellend, daß die dynamischsten 
Komponenten dieser Entwicklung kurzfristiges Privatkapita1, 
danmter repatriiertes Kapita1, und mIsU!ndische Direktinvesti
tionen ware.;, 

feststellend, daß 'lfie Zunahme des 'D:ansfers fi1lll1lzieller 
Ressourcen aus entWickelten Ländern nur einer begrenzten 
Aozabl von Entwicklungsländern zugute gekommen ist, 

sowie feststeHend, daß die zuk1inftige Entwicklung des 
Nettoressourcent in die Entwicklungs1lider von einem 
wachsbImsorientierten gfInstigen we1twirtscbaftlicben Umfeld 
und von wohldurchdschten einze1staat1ichen WIrtschafts
politiken abhängt, 

fernerfeststeHend, daß die erhebliche Zunahme der Export
erlöse in einer betdlchtlicben Anzahl von Entwicklungsländern 
dazu beigetragen bat, daß mehr Mittel zur Finanzierung von 
Entwicklungsinvestitionen zur Verfllgung sieben, 

mit Besorgnis feststeHend, daß sich die Austauschrelationen 
der Entwicklungsländer weiter verschlechtert haben, was zu 
einer Abnahme der für ihr WJrtscbaftswacbs und ihre 
Entwicklung verfllgbaren Ressourcen geIlIhrt bat, und daß in 
diesem Zusammenhang die Instabilität der Austauscbrelatio
nen höher in denjenigen Ländern ist, die von einigen wenigen 
Exportrobstoffen abhängig sind, 

nachdt1Jck/ich auf den unberechenbaren Charakter kurz
fristiger Privatkapitalbewegungen hinweisend, die in be
sonderem Maße Zinsschwankungen und anderen mög1ichen 
Fluktuationen im nationalen und internationalen Wirtschafts
umfeld unterliegen, 

feststellend, daß in den 90er Jahren der Nettoressourcen
transfer von den Bretton-Woods-Institationen in die Entwick
lungsllinder real zwar negativ, in die Länder in Afrika und in 
einige Länder in Asien jedoch positiv ausgefallen ist, und 
außerdem feststellend, daß der Nettotransfer der Regional
banken in den 90er Jahren insgesamt positiv ausfiel, 

sowie feststellend, daß die Gesamthöbe der öffentlichen 
Entwicklungshilfe in jllngster Zeit zurflckgegangen ist, 

• VetIlfIimt1!rJmng der V_ Nationen, Best.·Nr. B.94.lLC.1 und 
Korrlgendum. 

, A/49/309 und Kurr.1. 
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mit Besol)plis dariiber, daß die melsten Entwick1ungslflnder 
im leIzten Jabrzebut nie über ausreichende Ressourcen fOr ein 
stetiges Wirtschaftswacbstum und eine bestsndflibige Entwick
lung verfIlgt haben, 

unter Hinweis auf den erfolgreicben Abschluß der achten 
'Thgung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen und den Geist des Mnltilateralismus, von dem 
die Konferenz geprligI war, wie aus ihrem ScblußdoJmmeut 
mit dem 1ite1 "Eine neue Bntwicklungspartnerschaft Die 
Verpflichtung von Cartagena" hervorgebt, 

feststellend, daß die historiscbe Leistung, die im Abschluß 
der Uruguay-Runde der mnltilateIalen Handelsverbandlungen 
zum Ausdruck kommt, voraussichtlich zu einer Stlirkong der 

. Weltwirtscbaft und übera1l in der Welt zu mehr Handels
investitionen, Bescbiiftigung und Einkommenswachstum 
fUhren wird, 

unter Begrq{Jung der zehnten W!ederauffIIllung der Mittel 
der Internationalen Entwicklungsorganisation, die allenlings 
gegenüber der neunten Wiederauffflllung nicht zu böheren 
MittelznsageD geflIhrt bat, 

eingedenk dessen, daß alle Länder, vor allem die groBen 
IndustriesIaate die betriIchtlichen Einfluß auf das Wachstum 
der Weltwirtschaft und das weltwirtscbaftlicbe Umfeld aus
üben, llJre Bemühungen zur Förderung von stetigem Wirt
scbaftswachstum und einer bestandfllhigen Entwicklung im 
Hinblick auf die Verringerung von Ungleicbgewicbten und die 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländem fortsetzen 
sollten, um die FIlhigkeit dieser LIInder zu verbessern, llJre 
HaujItprobleme in den Bereichen Geld, Fmanzen, Ressourcen
ströme, Handel, Rohstoffe und Auslandsverschnldung zu 
behandeln und zu mildem, 

darauf hinweisend, daß das vom 8. bis 10. Juli 1994 in 
Neapel (Italien) abgehaltene Gipfeltreffen der Gruppe von 
sieben groBen Industriestaaten' und die vom 4. bis 6. Oktober 
1994 in Madrid abgehaltenen Jabrestagungen der Bretton
Woods-Institutionen anerkannt haben, daß private und 

. öffeutlicbe Mitte1zuflilsse in die Entwicklungsländer er
forderlich sind, 

1. betont, daß verstlirkte Bemi1bungen unternommen 
werden mOssen, um den Zustrom von erheblichen Mitteln fOr 
ein stetiges Wmscbaftswacbstum und eine bestandfl!bige 
Entwicklung in die Entwicklungsländer sicherzustellen, wobei 
folgendes zu berOcksichtigen ist: 

a) Die entwickelten Länder sollten eine Erhöbung ihrer 
Finanzströme in die Entwicklungslllnder crwIIgen, um sie bei 
ihren BemObnßgeß um Diversifizierung und Struktnranpas
SUDg zu untersIiItzen und ihr stetiges WJrtschaftswacbstum und 
llJre bestarulfllhige Entwicklung unter anderem durch die 
Ausweitung mnllilateraler Kredite, die Förderung von ausllin
dischen Direktinvestilionen und die Erhöhung der zu Vorzugs-

, Sfeho ProceedIngs of tIuI Unlted _ Cmifrmmce on Trade tmd 
~ Elghth&sslon, Cattagena de Indios. Colombio. 8-25 Febrruuy 
1992, IIsport tmd AI!nues (TDI364IRev.1) (V_lclnmg der V_ 
NaIIcmen, Best,-Nr. B.93.D.D,SJ, Erster Tell, AbscJudtt A. 

, Sfeho Al49J228.SfI9941827, Anhang I; _ 0jfId0l Records of tIuI 
&curiJy CmmdJ, Fortyfi/nth y.,.,., Supp/emIlnIfor July. Auausttmd September 
1994. Do!rnment S/19941827. 

bedingungen gewlihrten und der schuldermeutralen Mittel zu 
erleichtern; 

b.) Die Regierungen der entwickelten LIInder und anderer 
LIInder, die dazu in der Lage sind, sollten einen angemessenen 
Mitte1zufluß in die Entwicklungsllinder fI!rdem; die entwickel
ten Länder, die sich erneut verpflichtet haben, den von den 
Vereinten Nationen vereinbarten Zielbetrag von 0,7 Prozent 
des Bruttosozia1prod der öffentJichen Entwicklungshilfe zu 
widmen, sollten, soweit ihnen dies bisher nicht gelingt, einer 
Erhöhung ihrer Hilfsprogramme zustimmen, damit sie diesen 
Zielwert SO bald wie möglich erreichen; und betriIchtllche neue 
und zusätzliche Mittel fOr die bestandflihige Entwicklung und 
die UmsetllJng der Agenda 21 werden erforderlich sein; 

c) Um die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe zu et'
höhen, sollten sich die entwickelten LIInder und die Entwick
lungslllnder um die Herstellung einer echten Partnerschaft 
bemühen, wozu unter anderem eine eigenverantwortliche 
DurchfiIbnmg und breitange1egte 'IeIlhabe in den Empfänge!'
Ilindern, die DurchfiIbnmg einer auf die örtlichen Bedingungen 
zugeschnittenen innerstaatlichen Wmscbaftspo1itik, eine 
effiziente Verwaltung, transparente Institutionen und starke 
institutionelle Kapazität, auch auf örtlicher Ebene, gehören; 

d) In vielen Entwick1ungsllindern, wo die Schulden- und 
Schuldendienstlast ein Haupthindemis fOr die Neobelebung 
des Wacbstums und der Entwicklung darstellt, milssen weitere 
Fortschritte bei der Linderung ihrer Last dUIch die Auslands
verscbnldung eIZi.elt werden; 

e) Alle Länder sollten im Einklang mit ihrer spezifischen 
Situation auf nationa1er Ebene BemObungen unternehmen, um 
Strukturanpassnngsmaßnabmen und Reformen durcbzufilbren, 
die sich positiv auf den Zustrom externer Mittel auswirken, 
wozu auch elnscblägige Gesetze zur Förderung ausllindischer 
Privatkapita1inveslitionen und ein offener Rahmen fOr den 
internationalen Handel gebören; 

1) Die Regierungen sollten die Vereinbarungen der Uru
guay-Runde, darunter die besonderen ßelrtjmmungen fOr 
Entwicklungslllnder in der Scbhlßgkte über die Ergebnisse der 
mnltilateIalen Handelsverbandlungen der Uruguay_Runde8, die 
auf der vom 12. bis IS. Aprlll994 in Marrakesch (Marokko) 
abgebaltenen Ministertagung des Handelsverhand1U11JlS1111S" 
schusses unterzeichnet wurde, vollständig umsetzen und ein 
offenes, freies, ausgewogenes, nicbtdiskriminier und 
geregeltes mnltilateIales HandeIssystem unterstlltzen, das den 
Zugang zu den MlIrkten a11er LIInder verbessert, insbesondere 
den Zugang fOr die.Ausfnlu:en der Entwicklungsl!!nder, um so 
ihr stetiges Wn1schaftswacbst und eine bestandfl!bige 
Entwicklung zu gewährleisten; 

g) Erzeuger und Verbraucber von Rohstoffen sollten 
aucb weiterhin nacb Mitteln und Wegen suchen, um llJre 
Zusammenarbeit zu stlIrken, und sollten erwiIgen, sieb aktiv an 
internationalen Robstoffllbereink und -vereinbarungen 
zu beteiligen, die Marktentwicklungen berOcksicbtigen, um 
eine effizientere internationale ZnSamme1J81'beit auf diesem 
Gebiet zu erreichen; 

• Sleheügatl'nstrunwnls EmbodyIng tIuI_ oftlul U,._lIoandof 
Mu1tliaterai Trade NegoI/aIIons, dons at Marmke&h on 15 AprI/ 1994 
(V-"'nms des OATI'-8eIaoIBriaIB, Best,-Nr. OATI'II994-1), VoI. I. 



h) Die EntwicklungsJllnder sollten ihre Bemflhungen um 
eine vertikale und horizontale Diversifizierung fortsetzen, um 
ihre Exportbasis zu verhreitem, und in diesem Zusammenhang 
soUte ihnen UnterstlIIzung gewährt werden, damit die Länder, 
die diese Stufe noch nicht emoicht haben, in die Lage versetzt 
werden, geeignete Bedingungen zu schaffen, um Auslands
kapital anzuziehen: 

f) AUe Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten enger zusammenarbeiten, um ein interna
tionales Finanzsystem ZU fördern, das bessere Bedingungen für 
ein stabiles und stetiges Wn1schaftswachstum schafft, unter 
anderem durch ein höheres Maß an Stabilitllt der Finanzmärl<;
te, die Verringerung des Risikos finanzieller Krisen, die Ver
besserung der Stabilitllt der Wechselkurse, die Stabilisierung 
und nach Möglichkeit langfristige Absenkung der Realzins.. 
sIltze und die Verringerung der Unsicherheiten der Fmanz
ströme; 

. J) Alle Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein gön
stiges weltwirtschaftliches Umfeld zu schaffen: 

k) AUe Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten sich um eine muItilaterale Öberwachung zur 
Behebung bestehender externer und fiskalischer Ungleichge
wichte bemühen, um so den multilateralen Handel und die 
Auslandsinvestitionen, insbesondere in den Entwicklungs
ländern, auszuweiten, und in diesem Zusammenhang soUte 
eine effektivere Mitwirkung der Entwicklungslllnder gefördert 
werden: 

I) Es soUte untersucht werden, auf welche Weise makro
ökonomische Politiken in zust1!ndigen, auf breiter Beteiligung 
beruhenden multilateralen Foren wirksam koordiniert werden 
können; 

m) Die internationale Gemeinschaft soUte prüfen, wie je 
nach Bedarf und in Absprache mit den nationalen Regierungen 
den möglichen negativen Auswirkongen plötzlicher AbfIfIsse 
von Privatkapital aus den Entwicklungsländern auf die Ent
wicklungsprogramme dieser Länder begegnet werden kann; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Entwicklungen im 
Bereich der Nettoressourcenströme und -transfers zwischen 
Entwicklungslllndern und entwickelten LlIndern auch weiterhin 
zu i1berwachen und unter Heranzichung aller einschlägigen 
Berichte, wie jener der Weltbank, des Internationalen W!Ib
rungsfonds und der Regionalbnnken, darUber im World Eco
nomic ond Soclal Survey. 1995 (Welt-Wn1scbafts.. und Sozial
Oberblick 1995) zu berichten, und ersucht den Generalsekretär 
außerdem, der Generalversamm1ung auf ihrer einundfilnfzig
sten 'Thgung über die Durchfllhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstntten. 

92. plenarsltz.ung 
19. Dezember 1994 

. 491!J4. Verstllrkte IntematloD8le Zusammenarbeit Im 
Hfnbllek auf eine dnuerbafte LIlsuDg des Auslands
versclmldUDgsproblems der EntwicldungslHuder 

Die Generalversammltmg, 

rmter Hinweis auf ihre Resolutionen 411202 vom 8. De
zember 1986, 42/198 vom 11. Dezember 1987, 43/198 vom 
20. Dezember 1988, 441205 vom 22. Dezember 1989,45/214 
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vom 21. Dezember 1990,46/148 und 461151 vom 18. Dezem
ber 1991 sowie 47/198 vom 22. Dezember 1992 und in Be
kriiftigung ihrer Resolution 48/182 vom 21. Dezember 1993, 

inBekrl/fIIgung ihrer Resolutionen 48/165 vom 21. Dezem
ber 1993 Ober die Wtederaufnalune des DiHIogs zur Ver
stärkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zugunsten der Entwicklung durch Partnerschaft und 48/166 
vom 21. Dezember 1993 über die Agenda für Entwicklung, 

in Anbetracht der Verbesserung der Schuldensimation einer 
Reihe von Entwicklungslllndern seit der zweiten HIIlfte der 
80er Jabre und des Beitrags, den die Anwendung der sieh 
herausbildenden Schuldenstrategie durch die internationale 
Gemeinschaft zu dieser Verbesserung geleistet bat, 

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Maßnahmen 
zur Schuldenerleiehternng, die G1llubigerlllnder sowohl im 
Rahmen des Pariser Klubs als auch durch Schuldenerlaß oder 
gleichwertige Maßnahmen in bezug auf bi1aters1e öffeD1liche 
Schulden ergriffen haben, 

sowie feststellend, daß aufgrnnd ungleichmäßiger Entwick
lungen im Rahmen der sich hernusbildenden internationalen 
Schuldenstrategie unbedingt weitere Fortschritte erzielt werden 
mflssen, insbesondere auch durch konkrete Maßnahmen und 
innovstive Ansätze, um eine effektive, ausgewogene, entwick
lungsorientierte und dauerhafte Lösung für die AusIandsver
schuldungsprobleme ZIIhlreicher EntwicklungsIlIndern zu 
finden, insbesondere der lInnsten und am stärksten verschulde
ten LlInder, 

mit Genugtuung darüber, daß einige Entwicklungsländer 
bei der Lösung ihrer Schuldenprobleme erhebliche Fortschritte 
erzielt haben, 

mit Besorgnis Ober die anbaItenden Schulden- und Schul
dendienstprobleme der verschuldeten Entwicklungslllnder, ein 
nachteiliger Faktor für ihre Entwicklungsbemühungen und ihr 
WJt!schaftswachstnm, und ement dsraufhinweisend, daß diese 
Probleme durch wirksame Entscbuldungsmaßnabmen, gege
benenfalls auch eine erhebliche Schuldenverringerung, ange
packt und gelöst werden mflssen, wobei die besondere und 
kritische Situation der am meisten verschuldeten Entwick
lungslllnder in Afrika und der am wenigsten entwickelten 
Länder zu berilcksichtigen ist, 

betonend, wie wichtig es ist, die schwere Schulden- und 
Scbuldendienstlast im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Arten von Schulden vieler EntwickluDgsUlnder auf der Grund
lage eines ausgewogenen und dauerhaften Ansatzes sowic 
gegebenenfalls unter VOIl'lUlgiger Berilcksichtigung des 
GesamtschuIdenbestands der ärmsten und am stllrksten ver
schuldeten Entwicklungslllnder zu erleichtern, 

nachdrfJckllch darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
die verschuldeten Entwicklungslllnder auch klInftig ihre An
strengnngen im Zuge ihrer Wn:tscbaftsrefor-, Stabilisierungs
und Struktoranpassungsptogramme weiterverfolgen und 
verstärken, um Ersparnisse und Investitionen zu erhöben, die 
Inflation zu senken und die wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit 
zu verb e em, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, sieh 
mit den sozialen Aspekten der Entwicklung zu befassen, wozu 
auch die Beseitigung der Armut gehört, und der individnellen 
Merkmale dieser Länder sowie der Verwundbarkeit der 
ärmeren Schichten ihrer Bevölkerung, 



mit dem Ausdruck Ihrer Sorge darüber, daß die Schulden
und SchuldendienstIast in einer Reihe von Entwicklungs-
1ändem, die unablässige und mühevolle Anstrengungen zur 
Reform ihrer Wirtschaft unternehmen, auch weiterhin ein 
großes Hindernis fflr die Neubelebung des wlrtschaftIichen 
Wachstums und der Entwicklung dieser Länder und ins
besondere der am wenigsten entwickelten Under darstellt, 

feststel1end, daß diejenigen Entwicklungsllinder, die ihren 
internationalen Schulden- und SchuldendienstveIpflichtungen 
unter großen Opfern weiter rechtzeitig nachgekommen sind, 
dies trotz schwerer externer und interner finanzieller Be
schränkungen getan haben, 

unter Hervorlzebung der Notwendigkeit eines andauernden 
weltweiten WIrtschaftswachstums und eines auch weiterhin 
fflrderlichen weltwirtschaftlichen Umfelds, unter anderem was 
die Austauschrelationen, die Rohstoffpreise, verbesserten 
Marktzugang, Handelspraktiken, Zugang zu Thchnologie, 
Wechselkurse und internationale Zinssätze betrifft, und 
feststellend, daß weiterhin Mittel fflr ein stetiges Wirtschafts.. 
wachstum und eine bestandfähige Entwicklung der Entwick
lungsländer erforderlich sind, 

im Zusammenhang mit den Schuldenproblemen der Ent
wicklungsländer Kenntnis nehmend von der Situntion in eini
gen Gläubigerländem mit im Umbruch befindlichen Volks
wirtschaften, 

Kenntnis nehmend vom Ergebnis der vom 13. bis 
15. August 1994 in Jakarta abgehaltenen Ministertagung der 
nichtgebundenen UInder über Verschuldung und Entwicklung 
sowie von deren Erkenntnissen und Empfehlungen", 

fll4Ierdem Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 der 
am 1. Oktober 1994 in Madrid abgehaltenen einundfilnfzigsten 
Ministertagung der Zwischenstaatlichen Gruppe der 24 fflr 
internationale Wäbrungsangelegenheiten und von dem Kom
muniqu6 der am 3. Oktober 1994 in Madrid abgehaltenen 
neunundvierzigsten Thgung des Gemeinsamen Ministernus
schusses der Gouverneursräte der Weltbank und des Internn
tionaien Währungsfonds, 

ferner Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 des vom 
8. bis 10. Juli 1994 in Neapel (Italien) abgehaltenen Gipfel
treffens der Gruppe von sieben großen Industriestaaten", 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene
ralsekretlirs über die Schuldensitoation der Entwicklungsländer 
Mitte 1994"; 

2. Ist sich dessen bewqfJt, daß eine dauerhafte Lösung der 
Schuldenprobleme der ärmsten und schwer verschuldeten 
Entwicklungsländer Entschuldungsmaßnabmen zu noch giin
stigeren Bediugungen, etwa auch eine Verringerung des Schul
denbestands, sinnvoll erscheinen läßt, und legt dem Pariser 
Klub und seinen Mitgliedern nahe, energische Bemühungen zu 
unternehmen, um die auf die ärmsten und schwer verschulde
ten Entwicklungsländer angewandten Konditionen zu ver
bessern, wozu gegebenenfulls auch eine ausreichende Verrin-

• A/491367, Anhang I. 
I. A/49f228..S!19941827. Anhang J, siehe 0jfidaJ Records af Ihe SecuriIy 
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gerung der bilateralen öffentlichen Verschuldung gehört, um 
ihnen dabei hehiIt1ich zu sein, aus dem Umschuldungsprozeß 
auszuscheiden, und so die Aussichten dieser UInder auf die 
Wiederaufnahme von Wachstum und Entwicklung zu ver
bessern; 

3. betont. wie wichtig es ist, daß die Entwicklungsländer 
ihre Bemühungen zur Förderung eines gOnstigen Umfelds fflr 
ausländische Investitionen fortsetzen, um so wlrtschaftIiches 
Wachstum und eine bestandfiIhige Entwicklung zu fOrdern, 
und unterstreicht die Notwendigkeit, daß die internationale 
Gemeinschaft ein günstiges externes WJrtschaftsumfeld flll'
der!, unter anderem durch einen verbesserten Marktzugang, 
eine Stabilisierung der Wechselkurse, eine effektive Verwal
tung der internationalen Zingsli1ze und höhere MittelzuflOsse 
sowie durch einen verbesserten Zugang der Entwicklungs
länder zu Thchnologie; 

4. fordert die internationale Gemeinschaft cuif, die Ver
einbarungen der Uruguay-Runde der multilateralen HandeJs.. 
verhandlungenl2 vollinhaltlich umZlJSll!?en und auch weiterhin 
ein offenes, freies, ausgewogenes, nicht diskriminierendes und 
geregeltes internationales Handelssystem zu unterstiltzen, das 
den Zugang zu den Märkten aller Under verbessert, um ein 
sletiges WJrtschaftswachs und eine besiandfllbige Entwick
lung zu gewährleisten. und zwar unter BerUcksichtigung der 
fflr die Entwicklungsländer und insbesondere fflr die am we
nigsten entwickelten Under vereinharten besonderen und dif
ferenzierten Behandlung. sowie technische Hilfe fflr die Ent
wicklungsländer zu gewährleisten und so ihre Möglichkeiten 
zu verbessern. unter anderem ihre Schuldenprobleme zu Iin
dem; 

5. begrijßt die Abschreibung eines betrIlchtlichen ThiIs 
der bilateralen öffentlichen Schulden der am wenigsten ent
wiclielten Under durch bestimmte Gläuhigerländer und bittet 
sie, den am wenigsten entwickelten Undern, insbesondere in 
Afrika, wann immer möglich die Schulden aus der öffentlichen 
Entwicklungshilfe zu erlassen oder eine gleichwertige Entla
stung zu gewähren; 

6. fordert die Geberländer und die multilateralen Finanz
institutionen cuif, im Rahmen ihrer Vorrechte geeignete neue 
Maßnahmen fiIr eine erhebliche Erleichterung der Schuldenlast 
der Under mit niedrigem Einkommen zu prIIfen. wobei die 
besondere Situation eines jeden Landes zu berOcksichtigen ist; 

7. legt den privaten Gläubigern und insbesondere den 
Geschäftsbanken nahe, ihre Initintiven und Bemöhungen zur 
Bewältigung der Probleme der Schulden der am wenigsten 
entwickelten UInder und der Entwicklungsländer mit niedri
gem und mittlerem Einkommen bei Geschäftsbanken fort
zusetzen; 

8. nimmt mit Sorge Kenntnis von den fortbe$tehenden 
Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen der Under mit 
mittlerem Einkommen, insbesondere in Afrika, und bittet die 
GIäuhiger, einschließlich der multilateralen Flnanzinstilutionen 
und der Geschäftshanken. sich weiterhin wirksam mit dem 
Problem dieser Verpflichtungen auseinanderzusetzen; 

" Legal1nstrument3 EmbodyIns Ihe _ af Ihe Uruguay Roand af 
Multilatsral Trade Negotlallons, dene at Marrakßsh on 15 April 1994 (Ver
tIffentlichung des GATI-8ekretariats, Best.-Nr. GATII1994-7). 
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9. betont, daß zusätzlich zu den Entschuldungsmaß
nahmen, wozu auch der Schulden- und Schuldendienstabbau 
gehört, der Zustrom neuer Fmanzmittel in die vem:huldeten 
EntwicklungsllInder erforderlich ist, und fordert die GIlInbiger
IlInder und die multiIatera1en Fmanzinstitutionen nachdrück
lich auf, auch weiterhin besonders den am wenigsten entwik
kelten Ländern Fmanzhilfe zu Vorzugsbedingungen zu 
gewllbren, um die Entwicklungsländer bei der Durcbfilbrung 
von WJttschaf!srefonn-, Stabilisierungs- und Struktunmpas
sungsprogrammen sowie bei der Beseitigung der Armut zu 
unlelstlllz.m und sie so in die Lage zu versetzen, sich von dem 
Schuldenüberhang zu befreien, und i1men bei der Herbeifnh
rung von stetigem WU1schaftswachstom und einer bestand
fiihigen Entwicklung behilflich zu sein; 

10. betont ferner, daß es dringend notwendig ist, auch 
weiIeIhin das Vorhandensein eines sozialen Netzes fiIr schwa
che Bevfi1kerungsgruppen zu gewährleisten, die von der Durch
flIhrung wirtschaftlicher Refonnprogramme in den vem:hul
deten Ländern am stlIrksten betroffen sind, insbesondere für 
Gruppen mit niedrigem Einkommen; 

11. nimmt KeTl1llnis von dem hohen Anteil multilatera1er 
Schulden einer Reihe von Entwicklungsländern und bittet die 
internationalen Finanzinstitutionen, Vorschläge zur Lösung der 
Probleme dieser Länder im Hinblick auf die multiIatera1e 
Vem:huIdung zu prüfen und dabei die besondere Sitaation 
eines jeden Landes zu berücksicbtigen und den bevorzugten 
GllInbigerstatus der multiIatera1en Fmanzinstitutionen zu 
wahren, damit sichergestellt wird, daß sie diesen Entwick
lungs1ändern auch weiterhin konzessionäre Mittel zur Unter
stiltzung ihrer Entwicklung zur Verfllgung stellen können; 

12. fonlert die internationale Gemeinschaft nnchdrilcldich 
lJIif, die breitere Anwendung innovativer Maßna1unen, wie die 
Umwandlung von Schulden in Beteiligungen und Schulden
erlaß gegen Natorschutz, zu erwilgeo, unbescbadet dauerhaf
terer Lösungen wie Schuldenabbau und/oder Schuldenerlaß; 

13. bittet die internationale Gemeinschaft, einschließlich 
der internationalen Finanzinstitutionen, auch weiterhin nach 
Wegen zur Durcbfilbrung zusätzlicher und innovativer Maß
nahmen zu einer wesentlichen Erleichterung der Schuldenlast 
der Entwicklungslllnder, insbesondere der hochvem:huldeten 
Länder mit niedrigem Einkommen, zu suchen, um sie dabei zu 
untersti1tzen, ein stetiges WJttschaftswachstom und eine 
bestandfiihige Entwicklung zu erreichen, ohne in eine neue 
Schuldenkrise zu geraten; 

14. ruft die internationale Gemeinschaft, einschließlich der 
in Betracht kommenden internationalen Institutionen,lJIif, die 
in letzter Zeit bei vem:hiedenen Thgungen über Schulden
fragen entstandene Dynamik zu nutzen und die SchuldenprD
bleme der Entwicklungsländer, vor allem der am wenigsten 
entwickelten Länder, im Rahmen der Ausarbeitung einer Agen
da für Entwicklung anzugeben, um effektive, ausgewogene und 
dauerbafle Ulsongeo für diese Probleme weiter zu f!Irdem; 

15. bittet die GllInbigerlllnder, die Privatbanken und die 
multilateralen Finauzinstitutien, im Rahmen ihrer jeweiligen 
Vorrechte, die Gewilhrung einer angemessenen nenen finan
ziellen Unterstiltzung an Länder mit niedrigem Einkommen 
und erheblicher Schuldenlast zu erwilgeo, die unter großen 
Opfern weiter ihre Schulden bedienen und ihren interna
tionalen Verpflichtnngen nachkommen; 

16. ist sich dessen bewt.fl1t, daß die Entwicklungslllnder bei 
der FIlissigmachung der für ihre Entwicldungsbemnhungen 
erforderlichen Mittel Unterstlltzung benHtigeo, und ist sich 
ferner dessen bewußt, daß SchnIdenerleichterungen einen 
Beitrag zur Freisetzung innerstaatlicher Mittel und zur Unter
stiltzung ihrer Entwicklungsbernfihungen, insbesondere im 
sozialen Bereich, leisten könnten; 

17. emlCht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung über die Durcbfilbrung dieser 
Resolution Bericht zu wslatten. 

92. Pk1UlTS/tvmg 
19. Dezember 1994 

49/95. WlederallßU!June des DIn10gs iIber die VersIiIrkung 
derlnlthWtl .. na)m whlsclwßRrI ..... Z,iSlllllIi .... WrlJe!t 
zngiiIiSleLt der EntwIekIung durdl PartnersclJaft 

Die Generalversammlung, 

Unter Hinweis auf ihre Resolution 48/165 vom 21. De
zember 1993 über die Wiederaufnahme des Dialogs über die 
Verstlirkung der internationalen wirtschaftlichen ZlIsammen
arbeit zugunsten der Entwicklung durch partnerschaft, 

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Berichten des 
Generalsekretllrs über eine Agenda für Entwicklung, die In 
ihren Resolutionen 47/181 vom 22. Dezember 1992 und 
48/166 vom 21. Dezember 1993 angefordert wnrden13

, 

mit Interesse feststellend, daß es Aufgabe des Genera1-
sekretllrs ist, alle Länder zu ermutigen, sich an einem konstruk
tiven Dialog zur Fnrderung der Entwicklung zu betei1igen, und 
ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu erleichtern, 

unter Betonung der Bedeutnng eines fruchtbaren Dialogs 
zur Sicherstellung eines günstigen politischen und wirtschaft
lichen Umfelds für die Förderung der internationalen Entwick
lungszusammenarbeit, 

I. begrl4fJt mit Genugtuung die Mitteilung des General
sekretIIrs über die Wtederaufnalnne des Dialogs über die Ver
stIlrkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zugunsten der Entwicklung durch Partnerschaft'4; 

2. bekrliftlgt die Notwendigkeit, einen konstroktiven 
Dialog und Partnerschaft ZU verstllrken, mit dem Ziel, die 
internationale wirtschafdiche Zusammenarbeit zugunsten der 
Entwicklung weiter voranzubringen; 

3. erklilrt al4Peniem erneut, daß ein solcher Dialog von 
der unabdingbaren Notwendigkeit des gegenseitigen In!ei es 
und Nutzens, echter Interdependenz, geteilter Verantwortnng 
und der Partnerschaft zur Herbeifllhrung eines nachhaltigen 
WlrtsChaftswachstums und einer bestandfiihigen Entwicklung 
sowie zur Verbesaerung des luternationn1en wirtschaftlichen 
Umfelds mit dem Ziel der Begünstigung einer solchen Ent
wicklung ausgehen sollte und daß das System der Vereinten 
Nationen bei der Erleichterung eines solchen Dialogs eine 
zentrale Rolle spielen sollte; 

13 A/481689, A/48/93S mtd AI49/66S. 
14 A/49/S42. 
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4. erkliirt ferner erneut, daß den Vereinten Nationen eine 
zentrale Rolle zukommt, wenn es darum geht, die interna
tionale Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und die 
Aufmerksamkeit der interationalen Gemeinschaft aufEntwick
lungsfragen zu lenken, und ersucht den GeneraIsekretär, auf 
der Grundlage der von den Mitgliedstaaten im Zusammenhang 
mit den diesbez!iglichen Debatten in der Genera\versammlung 

. und dem Wntschafts.. und SoziaIrat abgegebenen ErkIärungen 
zu verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Fragen eine 
Reihe von Fragen oder Themen zur Prflfung vorzuschIagen, 
die von gemeinsamem Interesse sind, die allen Ländem zugute 
kIimen und die außerdem fOr die Ausarbeitung einer Agenda 
fIIr Entwicklung von Belang sind; 

5. bittet die Arbeitsgruppe zur Agenda fOr Entwicklung, 
den Vorschlag des Genera\sekretärs zu prflfen, wonach die 
Anwesenheit hochrangiger Vertreter während des ersten Teils 
der Thgungen der Generalversammlung genlltzt werden sollte, 
um einen Dialog zu fiIhren und Sondertagungen der Versamm
lung lIbe.r wichtige Themen einzuberufen, die fOr derzeitige 
und zuldinftige wirtschaftIiche und soziale Fragen auf der 
g10halen Thgesordnung von Belang sind, namentlich jene, die 
in der Agenda fOr Entwicklung genannt werden; 

6. ersucht den Genera\sekretlI, der Generalversammlung 
auf ihrer fIlnfzigsten Thgung einen Bericht über die Durch
filhrung dieser Resolution vorzulegen; 

7. beschUeßt, den Punkt UWrederaufnahme des Dialogs 
lIber die Verstärkung der internationalen wirtschaftIichen 
Zusammenarbeit zugunsten der Entwicklung durch Partner
schaft" in die vorläufige Thgesordaung ihrer fIlnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

92. Ple1lQrsttvmg 
19. Detember 1994 

49/96. Konferenz der Vereinten Nationen ilher die SiId
Sild.Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

In Bekrliftigung der Gültigkeit der von der Genera\ver
sammlung und anderen Organen der Vereinten Nationen 
vereinbarten Ziele und Verpflichtungen in bezug auf die 
internationale wirtschaftIiche Zusammenarbeit und die 
Entwicklung, namentlich des AktionspIans von Buenos Aires 
zur Förderung und Verwirklichung der technischen Zu
sammenarbeit zwischen EntwickiungslllndernlS, der ErkIärung 
ilher internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, ins
besondere üher die Neubelebung des Wrrtschaftswachstums 
und der Entwicklung in den EntwickiungsIändernl., der 
Internationa1en Entwicklungsstrategie fOr die VIerte Entwick
lungsdekade der Vereinten NationenI?, der Neuen Agenda der 
Vereinten Nationen fOr die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger JahrenI', des Aktionsprogramms fOr die neunziger 

" lIßpmt qf /Ire Unlted Nations Conference on Technical Cooperation 
among Developlng Cotmtrle.r. BUSIOs AIres. 30 August·12 SspJember 1978 
(V_Uebung der V_ NatitJmm, Best.-Nr. E.78.ll.A.ll und 
Korrigendum). Kap. L 

.. _S-IIII3,AnIago. 

" RosoIuIion4S!199,AnIago. 
... lIesohttfon 46/151. AnIago. _ ß. 

Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Ländefl9, der 
Verpflichtung von Cartagena", der Rio-Erkllinmg lIber Umwelt 
und Entwicklung"', der Agenda 213 und des Aktionspro
gramms der Internationa1en Konferenz lIbe.r Bevö\kerung und 
Entwicklung'I , die einen Gesamtrahmen fOr die Förderung der 
internationalen ZUS8JDmenarbeit auf dem Gebiet der wirt
schaftIichen Entwicklung vorgeben, 

Kenntnis nehmend von der Ministererkllinmg der Gruppe 
der 7722, die aoläßlich des achtzehnten jährlichen Außen
mini"l", lIeffens der Gruppe der 77 am 30. September 1994 in 
New York verabschiedet wurde und in der die Minister die 
Vereinten Nationen aufgefordert haben, die Einberufung einer 
internationalen Konferenz über SiId-Sild-Zusammenarbeit im 
Jahre 1996 zu prflfen, 

In lkkrIJftigung ihrer Resolution 331134 vom 19. Dezember 
1978, in der sie den AktionspIan von Buenos Aires zur 
Förderung und Verwirklichung der technischen Zusammen
arbeit zwischen Entwicklungsllindem gehiIIigt hat, und ihrer 
Resolution 48/172 vom 21. Dezember 1993 über die wirt
schaftIiche und technische 7JJs8JDmenarbeit zwischen Bot
wicliIungsllindern, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/181 vom 22. De
zember 1992 und 48/166 vom 21. Dezember 199311be.r eine 
Agenda fOr Entwicklung sowie ihre Resolution 48/165 vom 
21. Dezember 1993l1berdie Wiedemufnabmedes DialogS zur 
Verstärkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zugun8ten der Entwicklung durch Partnerschaft, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/205 vom 
20. Dezember 199111ber die Einberufung einer intemationaIen 
Konferenz über EntwickJungstimmzierung sowie ihre Resolu
tion 47/152 vom 18. Dezember 1992 über internationale 
Zusammenarbeit fOr Wrrtschaftswachstum und Entwicklung, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 46/155 vom 
19. Dezember 1991 über den Bericht mit dem TItel TM 
Chollenge to the South: TM &port ofthe SouIh Commissitnf' 
(Die Herausforderung an den Silden: Bericht der Sild-Kommis
sion) und Resolution 48/164 vom 21. Dezember 199311be.r die 
Weiterverfolgung dieses Berichts, 

Kenntnis nehmend von der ErkIärung von 'lbkio, die auf 
der im Jahre 1993 in Thkio abgehaltenen Internationalen 
Konferenz lIber die Entwicklung Afrikas verabschiedet wurde 
und. die hervorheht, wie wichtig verstärkte Kooperations
beziehungen zwischen den Entwickiungs\lIndem fIIr den 
Austausch ihrer Erfahrungen und ihres WIssens sind, und mit 
Genugtuung über das vom 12. his 16. Dezember 1994 in 
Indonesien abgehaltene Asien-Afrika-Forum, 

.. IIeportqf/lre_ UnitedNatitms Coqfenmc8 on/lre last DlmIqped Co_ Paris. 3-14 &ptembsr 1990 (AICONF.147118J, _ TeiL 

'" IIeport qf/lre Unlted Nations Coqferenes on EnvIronment und DBveJop
menl. Rio t1e JtlI!Il/ro. 3-14 IU1UII992 (AICONF.1511261Rev.1 (VoI.1 und 
Val. 1IKorr.1, VoI. n. Vol. m und VoI. ßIIKorr.I)) (V ............... g der 
V_ Nationen, Best.-Nr. E.93J.8 und KotrlgendaJ, VoI.1: Re.wbdiona 
AdDpted by /Ire Coqfenmce, Resolution I, AoIage I. 

21 AlCONF.!71113. Kap. L Resolution I, AnIago. 
" Al49/462 und Kort.I. AoIttmg. 
" Now YOlk. Oxford Unlvomlty i'nlss, 1990. EIn tlbotbIlck und eitle 

zusammenfassung des _ der SOd-KommIsslon finden sieb In Al4SI810 
und Kort.I. Anhang. 



v. Besotntlgnen - Zweiter Amsc:Imß 

. in Bekriiftiglm/I der Wichtigkeit einer verstärkten interna
tionalen Zusammenarbeit, insbesondere der Zusammenarbeit 
~ ~I~ Ländern und Entwicklungs1ändern so
::n~ mtemationaler Fmmen einer solcher Zusammen-

bn Bewl4fJtsein der Notwendigkeit einer besseren ZU
sammenarbeit zwischen den Entwicklungsl!lndern selbst auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen, der technischen und der SUd
SUd-Zusammeoarbeit, 

in dem BewqfJtsein, daß eine verstärkte internntionale 
l!~ 00: wirtschaftIi~ und technischen Koopern
tionstfltigkeit ZWISChen Entwicklungs\ilndern wesentlich zur 
Verstärkung der internntionalen Zusammenarbeit fDr eine 
globale Partnerschaft zwischen allen Ländern, insbesondere 
zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern 
beitragen wird, , 

mit Genugtuung Ober die wnchsende UnteJ:sllltzung, die das 
System der Vereinten Nntionen AktIvitäten der wirtschaftIi

. chen und technischen Znsammenarbeit zwischen Entwick
lungsliIndern gewiIbrt, sowie betoneild, wie wichtig es ist, daß 
die Kapazität der Vereinten Nntionen zur Förderong der 
intemntionalen Znsammenarbeit auch weiterhin gestlirkt wird, 
damit das breite SpekIrum der mit der Entwicklung und dem 
Wachstum der Entwicklungs\ilnder zusammenhängenden 
Fragen in vollem Umfang angegnngen wird, 

feststellend, daß der Genern\sekretlir deIZeit an einem Be
richt gemlI8 Resolution 48/164 Uber den Stand der SUd-8lld
ZUsammenarbeit arbeitet, 

1. ersucht den Oenern\sekretlir, gemlI8 den Bestimmun
gen der Resolution 48/164 der Genera\versamm\ung auf ihrer 
filnfzigsten Thgung einen umfassenden Bericht mit dem Titel 
"Stand der SUd-SUd-ZUsammenarbeit" vorzulegen, der einen 
Überblick und eine Analyse der SUd-SUd-Zusammenarbeit 
weJ.tweitsowie Empfehlungen zur Stärkung dieser Zusammen
arbeit enthält, unter Berncksichtigung des Vorschlags eine 
Konferenz der Vereinten Nntionen Uber SUd-SUd-ZnsaU:men
arbeit einznbeTufen; 

2. ersucht den Hochrangigen Ausschuß fDr die Ober
prIIfung der technischen Zusammenarbeit zwischen den Ent
wic~gsIändern, auf seiner neunten Thgung vom 30. Mai bis 
3. Jum 1995 den Punkt "Neue Formen der technischen Znsam

. menarbeit zwischen Entwicklungslilndern" in seine Thges
ordnung aufzunehmen; 

3. beschließt, in Absprache mit den Mitgliedstaaten im 
Jnhre 1995 in New York im Rahmen der vorbandenen 
Ressourcen oder unter Verwendung auße.tplanmäßiger Mittel 
eine zwischenstaatlicbe Sacbverstllndigentag einzuberufen, 
mit dem Auftrag, unter BerUcksichtigung der Ergebnisse der 
'l\igungen des Stllndigen Ausschusses fDr wirtschaftliche 
Znsammenarbeit zwischen Entwicklnngs\ilndern der Handels
und Entwicklungskunferenz der Vereinten Nntionen und des 
Hocbrangigen Ausschusses fDr die Überprl\fung der tech
~ ~t zwischen Entwicklungs\ilndern und 
on Hinblick auf emen Ausbau der SUd-SUd-Zusammenarbeit 
auf weltweiter Ebene praktische Mndn1itäten und Sachfragen 
zu empfeh1en, die vom GeneraIsekretIi bei der Abfassung des 
genannten Berichts berllcksichtigt werden sollen. 

92. Ple1lt11'Sitzung 
.19. Dewnber 1994 

49N1. StIIrkuog der Intematlcmalen OrganIsatIonen auf 
dem Gebiet da multilateralen Handels 

Die Genuralversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reso\utionen 45/201 vom 21. De
zember 199O,46/2CTT vom 20. Dezember 1991,47/184 vom 
22. Dezember 1992 und 48/54 vom 10. DezeIilber 1993, in 
denlUl sie den Generalsekretär eraucht hat, Berichte Ober die 
inntitutionellen Entwicklungen auszuarbeiten und dabei alle 
einscblllgigen Vorschlige im ZUsammenhang mit der Stärkung 
der internntionalen Organisationen auf dem Gebiet des 
multilateralen Handels zu berUcksichtigen, 

mit Genugtuung Ober die Fortschritte, die die Hande1s- und 
Entwicklungskunferenz der Vereinten Nntionen bei der Um
setzung der Ergebnisse ihrer achten Thgung erzielt hat, ins
besondere die positiven Ergebnisse der Ha1bzeit-Oberpdlfung 
des Arbeitsprogramms, 

sowie mit Genugtuung Ober den erfo\gteichen Abschluß der 
Urugusy-Runde der mlllh1atenden Handelsverhandlgen auf 
der vom 12. bis 15. April 1994 in Matrakesch (Marokko) 
abgehaltenen Ministertngung des Anssclmsses fDr Hande1s
verhnndlungen, iusbesondere das Obereinkununen zur Er
richtung der We1thande1sorganisntion24

, 

Kenntnis nehmend von der Erk1lirung des Hande1s- und 
Entwicklungsrats anlllBlich des dreißigsten Jahrestnges der 
Hande1s- und Entwicklungakonferenz der Vereinten Nntio-
nen25, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretärs Ober die Stlirkung der internntiona1lUl Orgnnlsationen 
auf c!em Gebiet des multilateralen HandeIs"', 

In der Erwllgung, daß die Hande1s- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten NntionlUl und die Welthande1sorgnnisa
tion aufgrund ihrer sich erglinzenden Aufgaben konstruktiv 
und wirksam ZlIsammtmarbeiten sollten, 

1. nimmt Kenntnis von dem laDfend stattfindenden Ge
dankenaustausch zwischen dem GeneraIsekretli und dem 
Generaldirektor des Allgemeinen Znll- und Handelsabkom
mens Ober die Frage der Herstellung von Beziehungen zwi
I17ben den Vereinten Nationen und der Welthnnde1sorgnnls
lion; 

2. fonJmt alle Regierungen, die zustilndiglm Oxganiantio
nen der regionalen Wtrtschaftsintegon und die Leiter der 
zustilndigen Sonderorganisatonen sowie der anderen Organi
sationen und Progmmme des Syatem der Vereinten Nationen 
nachdrUckllch mif, dem Generalsekretär auch weiteIhln ihre 
Auffassungen zu den inntitutionellen Entwicklungen im 
zusammenhang mit der Stärkung der intemntionalen Organisa
tionen auf dem Gebiet des multilateralen Handels zu unter
breiten; 



3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung sowie mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die geringen 
auf ihrer einundfflnfzigsten Thgung Ober die weiteren in- Fortschritte, die bislang bei der Durchfilhrung des Aktions
stitutionellen Entwicklungen im Znsammenhang mit der programms erzielt worden sind, 
Stärkung der internstionalen Organisationen auf dem Gebiet 
des multilateralen Handels Bericht ZI1 erstatten und bei der 
Erstellung dieses Berichts die Auffassungen aller Regierungen, 
der zuständigen Organisationen der regionalen Wn1schafts
integration und der Leiter der zuständigen Sonderorganisatio
nen sowie der anderen Organisationen und Progrnmme des 
Systems der Vereinten Nationen zu den institutionellen 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Stärkung der 
internationalen Organisationen auf dem Gebiet des multilatera
len Handels einZIlholen. 

49J98. 

92. PlenarsIt7.ung 
19. Dezember 1994 

Dw.-clIfiIbnmg des AktIollSfllOlll'llll fOr die 
nennzIger Jahre zugnnsten der am wenigsten ent· 
wickelten LIInder: Zwlsehenstaatlfehe Thgung auf 
bober Ebene zur globalen lIaIbzeitiIberp 
der Dw.-clIfiIbnmg des AktIOIlSfllOlll'llll fOr die 
nennzIger Jahre zugnnsten der am wenigsten ent· 
wickelten LIInder 

DIe Generalvernmunlung, 

U1IIer Hinweis auf ihre Resolution 451206 vom 21. Dezem
ber 1990, in der sie sich die Pariser ErIdlIrung und das 
Aktionsprogramm fiIr die neunziger lahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder'" zu eigen gemacht hat, ihre 
Resolution 461156 vom 19. Dezember 1991 über die Durch
fIIImmg des Aktionsprogramms sowie ihre Resolution 47/173 
vom 22. Dezember 1992 Ober die Auswirkungen der Anwen
dung der neuen Kriterien zur Bestimmung der am wenigsten 
entwickelten Länder auf die Durchfilhrung des Aktions
programms, 

sowie U1/1er Hinweis auf ihre Resolution 48/171 vom 
21. Dezember 1993, in der sie beschlossen hat, Anfang 
September 1995 oder zu einem anderen geeigneten Zeitpunkt 
in der zweiten Hä\fte des lahres 1995 eine zwischenstaatliche 
'Thgung auf hoher Ebene einzuberufen, mit dem Auftrag, im 
Einklang mit Ziffer 140 des Aktionsprogramms und ihrer 
Resolution 451206 eine globale HalbzeitOberpriIfung der 
Durchfilhrung des Aktionsprogramms vorzunehmen, 

Kenntnis nehmend von der Erkllirung der am 4. Oktober 
1994 am Amtsaitz der Vereinten Nationen abgehaltenen 
Ministertagung der am wenigsten entwickelten Llinder", die in 
Befolgung des Beschlusses der im Februar 1990 in Dhaka 
abgebaltenen Ministertagung verabschiedet wurde, 

ferner U1IIer Hinweis darauf, daß es oberstes Ziel des 
Aktionsprogramms ist, der weiteren Verschlechterung der 
sozioökonomischen Situation der am wenigsten entwickelten 
Länder BInbalt zu gebieten, ihr Wachstum und ihre Entwick
hmg neu zu beleben und ZI1 beschleunigen und ihnen den Weg 
zu einem nachbaltigen WJItschaftswachstum und einer be
t<landfllhigen Entwicklung zu ebnen, 

mit dem Ausdruck Ihrer emsthqften Besorgnis darüber, daß 
sich die wirtschaftliche und soziale Lage der am wenigsten 
entwickelten Länder insgesamt weiter verschlechtert, 

'" A/491S06, Anbaug. 

in der ErwlJgung, daß die globale Halbzeitflberprflfung der 
Durchfilbrung des Aktionsprogramms besonders wichtig ist, da 
sie der internationalen Gemeinschaft Ge\egeIIheit geben wird, 
neue und korrektive Politiken und Maßnahmen fes1zu1egen, 
einscbließlich einer stärkeren externen UnterstOIZung der am 
wenigsten entwickelten LlIncIer auf allen Gebieten, mit dem 
Ziel, ihre Anstrengungen zu unterstiltzen, damit die fristge
rechte, wirksame und vollstlindige Durchfilbrung des Aktions
programms in den verbleibenden Inhren der Dekade gewlihr
leistet ist, 

betonend, wie wichtig es ist, daß rechtzeitig angemessen., 
Vorbereitungen fiIr die globale Halbzeitflberprflfung der 
Durchfilhrung des Aktionsprogramms getroffen werden, 

sowie betonend, daß angemessene Mittel btaeitgestel\t wer
den sollten, um sicberzustellen, daß die am wenigsten entwik
kelten Lllnder in vollem Umfang und wirksam an der Zwi
schenstaatlichen Thgung auf hoher Ebene zur globalen 
Halbzeitflberprilfung der Durchfilhrung des Aktionsprogramms 
fiIr die neunziger lahre zugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder teilnehmen können, 

U1IIer Hinweis auf den Bescbblß 412 (XL) des Handels- und 
Entwicklungsrat8 vom 29. April 1994 Ober die Zwischen
staatliche Thgung auf hober Ebene zur globalen Halbzeitllber.. 
pIilfung der Durchfilhrung des Aktionsprogramms'", 

Kenntnis nehmend von den einveroehmJichen Schlo8folge
rungen 413 (XL) des Hande\s- und Entwicldungsrats vom 
29. April 1994 beI1effend die ÜbeJprIIfung der Fortschritte bei 
der Durchfilhrung des Aktionsprogramms fiIr die neunziger 
lahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder"', die 
sich· unter anderem auf den Bericht The Least Developed 
Countrles 1993-1994 Report'" stOtzen, 

1. bekrliftlgt die Verpflichhmg der internstionalen Ge
meinschaft auf die Pariser Erklllrung und das Aktionspro
gramm fiIr die neunziger lahre zugunsten der am wenigsten 
entwickelten LlIncIer und fordert alle Regierungen, internn
tionaIen Organisationen, mnltilateAlen Finanzinstitutionen und 
EntwickIungsfonds, die Organe, Organisationen und Program
me des Systems der Vereinten Nationen und alle anderen in 
Betracht kommenden Organisationen auf, dringend konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um das Aktionsprogramm als vor
rangige Ange1egeoheit auf allen Gebieten vollstllodig und 
wirksam durchzufllhren; 

2. betont, daß es nur dano zu Fortschritten bei der Dorch
führung des Aktionsprogramms kommen wird, wenn die am 
wenigsten entwickelten LlIncIer ihre einzelstaatlicben PolItiken 
und Prioritllten fiIr ihr Wn:tschafIswachs und ihre Entwick
lung wirksam 1I1DSetzen und wenn zwischen ihneo und ihren 
Entwicklungspartnern eine starke und entschlossene Partner
schaft entsteht; 

3. fordert die Geberländer auf, ihren in dem Aktions
programm enthaltenen HiJfeznsagen vorrangig nachzukommen 

.. SIeboO,ffkJelks P_ der _g, NetllIU1IJ/o;ImzgsU 
Tapng, Beilage 15 (Al49/1S), Vol. J, Kap. I, AbscImItt A. 

" V_g der Vorelnten NIIIionen, BesJ.·Nr. E.94.ß.D.4. 



und diese so zu erltöhen, daß sie dem zusl!tzUchen Mittelbedarf 
der sm wenigsten entwickelten Länder voll Rechnung tragen, 
namentlich auch dem Bedarf derjenigen Länder, die im 
Anschluß an die Zweite Konferenz der Vereinten Nationen 
über die sm wenigsten entwickelten Länder der Liste der sm 
wenigsten entwickelten Länder binzugeftlgt wurden; 

4. beschließt, 

a) die Zwischenstaatliche 'Thgung auf hoher Ebene zur 
globalen Ha\bzeitf1berprg der Durcbfllhrung des Aktions
programms für die neunziger Jabre zugunsten der sm wenig
sten entwickelten Länder vom 26. September bis 6. Oktober 
1995 in New York abzuhnlten, wobei dieser Thgung sm 
25. September 1995 ein eintägiges Treffen hochrangiger 
Vertreter vorausgehen soll. Sollte ein Mitgliedstaat anbieten, 
diese Thgung auszurichten, so würde der Handels- und 
Entwicklungsrat dieses Angebot auf seiner. FrUhjahrstagung 
1995 enrspxechend in Erwägung ziehen. Die Thgung wird die 
globale Halbzeitliberprilfug vornehmen, gegebenenfalls neue 
Maßnahmen erwägen und der Generalversammlung über die 
bei der Durcbfllhrung des Aktionsprogramms erzielten Fort
schritte Bericht erstatten; 

b) zur Vmbeteilldlg der ZwischenstentIichen Thgung auf 
hober Ebene Anfang 1995 für die Dauer einer Woche in Genf 
eine Thgung der Regierungssachverstllndigen der Geberllinder 
und der multi1atera1en und bilateralen Institotionen für 
finAnzielle und technische HiJfe mit VeilleleiR der sm wenig
sten entwickelten Länder einzuberufen; 

c) regionale Folgetreffen der zuständigen Regional
kommissionen der Vereinten Nationen in enger Abstimmung 
mit der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen auszurichten. mit dem Ziel, die bestehenden Rege
lungen für die Zusammenatbeit auf regionaler und subregiona
ler Ebene zu vetbessern und zu stIIrken und sachdienliche 
BeitriIge zu der ZwischenstentIichen Thgung auf hober Ebene 

. zu leisten; 

d) die Otgane, Otganisationen und Prognmune des 
Systems der Vereinten Nationen zu bitten. in wem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich sektorale Bewertungen der Durch
ff1hrung des Aktionsprogramms vOlZUnehmen; 

e) darum zu ersuchen, daß Anfang 1995 eine interin
stitotionelle Thgung einberufen wird, um die volle Mobilisie
rung und Koordination a\Ier Organe, Otganisationen und 
Prognmune des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen 
der Vorbereitungen für die globale Halbzeitilberprilfung si
cherzustellen; 

5. beschließt artJerdtlm, die Kosten der Thilnahme von 
zwei Vexlteletn aus jedem der sm wenigsten entwickelten 
Länder an der Zwischenstaatlichen Thgung auf hoher Ebene 
aus den nicht ausgeschöpften außeIplanmlißigen Mitteln des 
nach Resolution 44t228 der Generalvenwmmhmg vom 22. De
zember 1989 eingerichteten freiwilligen 'li'euhandfonds sowie 
erfordetIichenfa\ls durch die U1DBChichtung von vorhandenen 
Mitteln im otdentlichen Haushalt zu bestreiten. Außerdem 
sollte die Möglichkeit untersucht werden, daflIr außeIplan
mäßige Mittel heranzuziehen, insbesondere anch zur Fi
nanzierung der Kosten der Thilnahme eines V...- aus 
jedem der sm wenigsten entwickelten Länder an der in Zif
. fer 4 b) genannten Thgung; 

6. begriifJt die Maßnahmen, die das Sekretariat der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
exgxiffen bat, um Vorbereitungstteffen von Sacbverstllndlgen
gxappen einzuberufen, und bittet die Geber, für diesen Zweck 
sowie insbesondere für die Vorbereiteng der Fachdokomenta
tion angemessene außeIplanmlißige Mittel bereitzustellen; 

7. wiederholt Ihr in Resolution 461156 an den Ge
netaIsekteti!r gerichtetes Emu:hen, nußerpIanmIiIIige Mittel zu 
beschaffen, um die Thi\nahme von mirulßSIMs einem Vertreter 
aus jedem der sm wenigsten entwickelten Länder an der 
FtOhjabxstagung des Handels- und Entwick\ungstnts sowie die 
angemessene Thilnalune der sm wenigsten entwickelten 
LlInder an den Vorbereitungs-, Sachvetstiindigen- und Sektor
treffen für die globale Halbzeitprf1fung sicherzustellen; 

8. fordtlrt a\Ie Länder sowie die multilateralen und bi
lateralen Institotionen für finanzielle und technische HiJfe 
nachdrllckl/ch mq, die erforderlichen MaBnaIxmen zu er
greifen, um die angemessene Vorberei:tang der Zwischen
stsatIichen Thgung auf hober Ebene zu gewlibr1eisten; 

9. ersucht a\Ie zuständigen Organe, Otganisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, Berichte vor
zulegen, die eine ÜberprIJfung der Durcbfllhrung des Aktions
programms in ihrem ZustIlndigkeltsbereich enthalten. untet 
besonderer Berllcksichtigxmg derjenigen Bereiche, in denen die 
eing!lg81lgenen Verpflichtungen bislang noch nicht erfDIIt 
wotden sind, sowie gegebenenfa\ls Vorschläge für neue 
Maßnahmen, als weitetet Beittng zu den Vorbereitungen für 
die globale Halbzeitllbetpxilfung; 

10. bittet den Genera1sekretlir, der Generalversammlung 
auf ibret fUnfzigsten 'Thgung Empfehlungen zu unterbreiten. 
um sicherzustellen, daß das Sekretariat der Handels- und 
EntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen über genügend 
Kapnzitllt verfIIgt, um die Ergebnisse der globalen Halbzeit
ilbetpxilfung wirksam weitetzuvexfolgen und Anschlußmaß
nahmen an die Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu 
ergreifen, die von den großen Konferenzen der Vereinten 
Nationen im Hinblick auf die sm wenigsten entwickelten 
Länder vexabscbiedet wurden; 

11. ersucht den Genera1sekteIlI, der Generalversammlung 
auf ibret fiInfzigsten Thgung einen Bericht über die Zwischen
staatliche Thgung auf hober Ebene sowie ilber die Durch
ff1hrung dieser Resolution vorzulegen: 

92. Plenarsilzung 
19. Dezember 1994 

4919'). JnternatloDaler Handel und Entwld<Jung 

Die Generalversammlung, 

In Bekriiftlgung der Erklllrung ilber internationale wirt
schaftliche Zl1sammenatbeit, insbesondere über die Nenbele
bURg des W'Jrtschaftswacbstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsllindem16, der Internntionalen Entwicklungs
sttategie fIIr die V'1etIe Entwicklungsdeknde der Vereinten 
Nationen", dex Neuen Agendn der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren'·, des Aktions
programms für die neunziger Jabre zugunsten der sm weni!!.
sten entwickelten LlInder'", der Verpflichtung von Cartagena , 
der Agendn 213 und der verschiedenen 'ObereinkIInfte die 
einen Gesamttnhmen für ein nachhaltiges W'Jrtschaftswachs.. 
turn und eine bestandfllhige Entwicklung zur Bewllltigxmg der 
Herausforderungen der neunziger Jabre vorgeben, 



unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1995 (XIX) vom 
30. n-ber 1964 in der gelinderten Fassung'" über die 
Scludl'ung der Handels- und EntwicklungskoDferenz der 
Vereint!m Nationen als ein Organ der Generalversammlung, 
47/183 vom 22. Dezember 1992 über die achte 'Thgung der 
Konferenz sowie 48/55 vom 10. Dezember 1993 über interna
tionalen Handel und Entwicklung, 

Kenntnis nehmend von den FOrIscbritten, die von der 
Hande1s- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
bei der Umsetnmg der Ergebnisse ihrer achten 'Thgung erzielt 
worden sind, insbesondere von dem Beitrag, den sie 1m 
Rahmen ihres Mandats zu Handels- und Entwicklungsfragen 
geleistet bat, 

betonend, wie wichtig ein offenes, auf Regeln gestiltztes, 
g=htes, sicheres, Dicht diskriminierend, transparentes und 
berechenbares multilaterales Handelssystem ist, 

sowie betonend, daß ein gIInstiges und förderliches interna
tionales wirtscbaftliches und finanzielles Umfeld und ein 
positives Jnvestitionsklima für die wirtscbaftliche Gesundung 
und das Wachstnm der Weltwirtschaft, insbesondere für das 
nachhaltige Wmschaftswachstum und eine bestandflihige 
Entwicklung der Entwicklungslllnder, notwendig sind, 

mit Genugtuung über den erfolgreichen Abschluß der 
UJ:UgII8y-Runde der multilateralen Handelsverhandlungen auf 

. der vom 12. bis 15. April 1994 in Marrakesch (Marokko) 
abgehaltenen Ministertagung des Handelsverhandlungsaus
schusses und feststellend, daß die ÜbereinkIInfte der Uruguay
Runde" eine historische Errungenschaft darstellen und daß 
von ihnen erwartet wird, daß sie zur StlIrkong der Weltwirt
schaft beitragen und in der ganzen Welt zu einer Zunahme des 
Handels, der Investitionen, der Beschliftjgung und der Ein
kounnen fIIhren und insbesondere in den Entwicklungs11indern 
ein nachhaltiges Wirtscbaftswachstum und eine bestandfIIhige 
Entwicklung ftIrdem werden. 

jeslstellend, daß die ObereiDkllnfte der Uruguay-Runde 
eine betrilchtliche Liberalisierung des internationalen Handels, 
die StlIrkong der multi1nteralen Regeln und Disziplinen zur 
Gewllhrleistung größerer Stabilitllt und Berechenbarkeit in den 
Handelsbeziehungen, die Festlegnng von Rege1n und Diszipli
nen auf neuen Gebieten und die Schaffung eines neuen 
institutionellen Rahmens in Gestalt der Welthande1sorgsnisa
tion bedenten, die mit einem integrierten Mechanismus zur 
Streitbeilegnng ausgestattet ist, der gegen die internationalen 
Handelsregeln versto8ende einseitige Maßnahmen verhindern 
sollte, 

in der Erwllgung. daß die Entwicklungslllnder einen wich
tigen Beitrag zum Erfolg der UJ:UgII8y-Runde geleistet haben, 
indem sie sich insbesondere der Herausforderung der Refor
. men und Maßnahmen der Hande1s1iberalisierung gestellt ha
ben, und betonend, daß es gilt, positive Maßnahmen zu ergrei
fen, um zu gewilbrleisten, daß die Entwicklungslllnder, ins
besondere die am wenigsten entwickelten Länder, an dem 
Wachstum des internationalen Handels in einem Umfang An
teil haben, der den BedfJrfnissen ihrer wirtscbaftlichen Ent
wicklung entspricht, 
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sowie in der ErwlJgung, daß die Pm e der subreglonalen 
und regionalen Wirtschaftsinteon, lI8.1IIOJItiich auch 
zwischen Entwicklungsillndern, die in den le1zten Jahren 
zugenommen haben, dem Welthandel eine beJ:rilchrljcbe 
Dynamik . verleihen und vermehrte Hande1s- und Entwick
lungsm6glicbkeiten für alle Länder schaffen, und betonend, 
daß sich die Mitgliedstaaten und die enJsptecbenden Zu
sammenschlüsse bem.Dhen sollten, nach außen offen zu bleihen 
und das multilaterale Handelssystem zu nnterstl1tzen, damit die 
positiven Aspekte solcher Integrationsabmachungen erhalten 
bleiben und ihre dynamischen Wacbstnmseffekte auch 
weiterhin zum Tragen kommen, 

ihmr Besof81ÜS Ausdruck verleilumd, daß die am wenigsten 
entwickelten Länder und die Nettonahrungsutittellmporteure 
unter den Entwicklungslllndern während des Reformpro
granpns, das zu einer größeren Liberalisierung des Agrarban
dels fiIhrt, negative Auswirkongen verspüren können, was die 
Verfllgbarkeit ausreichender Mengen an GrundnaImmgs
mitteln aus externen Quellen zu vernünftigen Bedingungen 
beIrifft, nameatlich auch kurzfristige Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung von kommerziellen Importen von Grund
nahrungsmitteln in einer norma1en Menge, und in diesem Zu
sammenhang unterstreichend, wie wichtig die Schaffung 
geeigneter MechaniSIDen ist, wie in Ziffer 3 des Beschlusses 
der Schlußakte über die Etgebnisse der IDIdti1ateraien Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde8 über Maßnahmen 1m 
Zusammenhang mit den m6glichen negativen Answirkungen 
des ReformptOgramms auf die am weuigsten entwickelten 
Länder und die Nettonalmmgsmittellmporteure unter den 
Entwicklungsillndem vorgesehen, sowie betonend, daß es 
notwendig ist, die besonderen BedIItfnisse der sm wenigsten 
entwickelten LIlnder laufend zu verfolgen und auch weiterhin 
positive Maßnahmeo anzustreben, die die Ausweitung der 
Handelsmög1ichkeiten zngunaten dieser Länder erleichtern, 

in der ErkenntnJs, daß es wichtig ist, insbesondere den 
afu1caniscben Ländem und den JnseIstaaten unter den Entwick
lungsllIndern Hilfe zu gewiIbren, damit sie voll von der 
Umsetnmg der Obereinkünfte der Uruguay-Runde profitieren, 

sowie in der Erkmntnls, daß die volle Integration der 1m 
Umbruch befindlichen Volkswirtschaften in das multilaterale 
Handelssystem positive Auswirkongen auf den Welthandel 
und das weltweite Wmscbaftswachstum und eine bestand
flihige Entwicklung hätte, und in diesem Zusammenhang 
betonend, wie wichtig es ist, daß der Handel der Entwicklungs
llinder mit den 1m Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
sowie die Prot.esse der regionalen Wll!schaftsintegration und 
die Zml"mmenarbeit zwischen den 1m Umbruch befindlichen 
Volkswirtschaften sowie zwischen diesen und den Entwick
lungsllIndern geft\nlert werden, 

nachdrfJcklich hinweisend auf die Notwendigkeit, den 
Zugsng zn und den Transfer von umweltgerechten 'Thchnolo
gien und dem enJsptechenden Know-how, insbesondere 
zugunsten der Entwicklungsillmfer, zu gegenseitig vereinbaxten 
günstigen Bedingungen, nameatIich auch Kon_sions- und 
Vorzugsbedingungen, zu fürdern, zu erleichtern und gegebe
neDf~zum~un~~~gungderN~ 
digkeit des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums sowie 
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungslinder 1m Hin
blick auf die Umsetzung der Agenda 21, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem BeschluB in 
bezug auf Handel, Umwelt und eine bestandfähige Entwick-
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Jung, den die Kommission flIr bestandflihige Entwicklung auf 
ihrer zweiten Tagung verabschiedet bai", und in diesem 
Zusammenbang im Geiste einer neuen weltweiten Partner
schaft flIr eine bestandfllbige Entwicklung anerkennend, daß 
es beim Herangeben an Umwelt-, Handels- und Entwicklungs
fragen eines ausgewogenen und integrierten Ansatnls bedarf, 

In Anerlumnung der Bedeutung der Schaffung einer Ad
boc-Arbeitsgruppe flIr Handel, Umwelt und Entwicklung im 
Rahmen der Handels- und Entwicklungsknnferenz der Ver
einten Nationen, wodurcb das Zusammenwirken der Konfe
renz mit anderen Institutionen gefördert wird, die ein Mandat 
auf diesem Gebiet haben, insbesondere mit der Weltbandels
organisation und dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen, 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Handels- und 
Entwicklungsrats Ober den zweiten Thil und den wieder
aufgenommenen zweiten Thil seiner vierzigsten Thgung" und 
den ersten Thil seiner einundvierzigsten Tagung" und fordert 
alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der 
Ergebnisse dieser Tagungen zu ergreifen; 

2. betont, wie wichtig die Weiterverfo(gung und Überwa
. cbung der Umsemmg der in der VeIpflicbtung von Cartagena 
entbaltenen Politiken und Maßnahmen ist, die auf der im 
Februar 1992 in Cartagena de Indias (Kolumbien) abgehalte
nen achten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz 
verabscbiedet wurde; 

3. unterstreicht die dringende Notwendigkeit der Han
delsliberalisieg, namentlich durcb einen erbeblicben Abbau 
von Zölten und anderen Handelsscbranken und die Beseiti
gung der diskriminierenden Behandlung in den internationalen 
HandeIsbeziebungen, sowie der Verbesserung des Zugangs zu 
den Märkten aller Länder, insbesondere zu denjenigen der 
entwickelten Länder, damit ein weltweites Wlrtschaftswacbs
tum und eine bestandflibige Entwicklung geflIrdert werden, die 
aJlen LiIndem, insbesondere den Entwicklungslllndem, zugute 
kommen; 

4. unterstreicht tlI4fIerrJem, wie wicbtig die dringende und 
vo11stllodige Durcbfilbrung der in der Schlußakte Ober die Er
gebnisse der multilateralen HandeIsverbnnd1ungen der Uru
guay-Runde entbaItenen ÜbereinkIInfte ist und welcbe Bedeu
tung dem Iulaafttreten des Übereinkommens zur =~~, 
der WeltlumdelsUlganisation bis zum 1. Januar 1995 ; 

S. weist nochdrllcklich daratif hin, wie wicbtig die 
vo11stilndige Umsetzung der in der Schlußakte enthaltenen 
Bestimmungen ist, die den Entwicklungsländern eine beson
dere und differenzierte Bebnnd1ung einräumt, wobei ins
besondere der Situation der am wenigsten entwickelten Länder 
besondere Aufmerlcsamkeit geschenkt wird; 

6. weist ~n:,:kO':ehdrUcklich daratif hin, daß die 
Umsetzung der • der Urugnay-Runde laufend be-
wertet werden muß, damit die Ausweitung des Welthandels 
gewiibrleistet wird und somit weltweit ein nacbbaltiges WIrt-
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scbaftswacbstum und eine bestandfilbige Entwicklung ge
fördert werden; 

7. m/ßbUligt jeden Versuch der Umgehung oder Unter
grabung der tnnltiJater,.( vereiabarten Maßnalunen zur Handels
h'beralisierung durch den Rilckgriff auf einseitige Maßnahmen, 
die Ober die in der Uruguay-Runde vereinbarten hinausgeben, 
und erkIlirt erneut, daß Umwelt- und soziale Belange nicht zu 
protektionistischen Zwecken eingesetzt werden sollten; 

8. erlumnt an, daß zur Förderung eines nachhaltigen 
Wntscbaftswachsfmns und einer bestandfilbigen Entwicklung 
Umwelt- und Hande1spo1itiken einander gegenseitig ergänzen 
sollten, und nimmt in diesem zusammenhang mit Genugtnnng 
Kenntnis von dem auf der Ministertagung des Handels
verhand!ungsauS'!Cllusses gefaSten Bescbloß, einen Ausschoß 
flIr Handel und Umwelt zu schaffen; 

9. weist 1IIlChdrUcklich daraz{hin, wie wichtig es ist, den 
am wenigsten entwickelten Ländern besondere Aufmerksam
keit zu schenken. damit ihre volle Thilnahme an dem multilate
ralen Hande\ssystem gefördert wird, und betont, wie wichtig 
VeIpflichtungen zu besonderen und differenzierten Maß
nahmen zur Milderung etwaiger nacbteiliger Auswirkungen 
der Umsetzung der Uruguay-Runde sind; 

10. weist außerdem nochdrUcklich daratif hin, daß die 
afrikanischen Länder von den Ergebnissen der Uruguay-Runde 
voll profitieren sollten, und unterstreicbt die Notwendigkeit 
der GewIlhrung technischer Hilfe an die afJ'I'kaniscben Liinder, 
um es ihnen zu ermllglicben, unter anderem die Auswirkungen 
der Umsetzung der Schlußakte zu bewerten, damit sie An
passungsmaßna!unen fest1egen können, die es ihnen gestatten, 
ihre Wettbewerbsfllhigkeit zu erhöhen, und die ihnen den 
Zugang zu den Mlirkten der entwickelten Länder erleichtern; 

11. ersucht die Länder, die eine Vorzugsbebnnd1ung ge
währen, VerbesseIungen ihrer PrIIferenzsystee in Erwilgung 
zu ziehen, und bittet darum, daß im Rahmen der Grundsatz
OberprOfung 1995 des Allgemeinen Präferenzsystems mllgli
ehe Anpassungen des Systems geprOft werden, unter Berilck
sichtigung der Ziffern 134 bis 140 der VeIpflichtung von 
Cartagena; 

12. bekrli/tigt die Rolle der Hande1s- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen als. zustllndige Koordinie
rungsstelle im Rahmen der Vereinten Nationen flIr die inte
grierte Behandlung von Entwicklungs- und damit Z!lsammen
hIlngenden Fragen auf den Gebieten Handel. F'manzen, Tech
nologie, Investitionen, Dienstleiatungen und bestandfllhige 
Entwicklung, und ersucbt die Konferenz, ihrer Aufgabe auf 
dem Gebiet des Handels und der Umwelt auch weiterhin nach
zukommen, indem sie insbesondere grundsatzpolitiache Ana
lysen durcbffthrt, konzeptionelle Arbeit leistet und sich um die 
HerbeifUhrung eines Konsenses bemOht, mit dem Ziel, Tnms
parenz und Kobllrenz bei dem Bestreben zu gewilbr\eisten, ein 
synergistisches VerblUtnis zwischen Umwelt- und Handels
politiken herzustellen, und dabei die Arbeiten zu berflcksicb
tigen, die von dem Allgemeinen 7.011- und Handelsabkommen 
und anderen zuständigen regionalen Wlrtschaftsinstitutionen 
durcbgefDhrt werden; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit der vo11stilndigen 
Integration der im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
SOWle anderer Länder in die Weltwirtschaft, insbesondere 



durch verb lIeu Marktzugang fIlr ihre Exporte, namentlich Handels ist, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm fIlr die 
auch durch den Abbau und die Beseitigung von disk:riminie- bestaudfilhige Entwicklung der kleinen Inselstanten unter den 
renden tarifillen und nichttarifliren Maßnahmen im Einklang Entwicklungslllndem34 ZU ergIInzen, das auf der vom 25. April 
mit den multiIaternlen Handelsregeln, und die weitere LiberaJi- bis 6. Mai 1994 in Bridgetown abgebaltenen Weltkonferenz 
sierung ihrer Handelssysteme, auch gegenüber den Entwick- Ober die bestaudfähige Entwicklung der kleinen Jnselstaaten 
lungsländem, und unterstreicht in diesem Zusammenhang unter den Entwicklungsllindern verabschiedet wurde, 
außerdem die Nützlichkeit von Studien und der Gewllhrung 
technischer Hilfe durch das System der Vereinten Nationen bei 
Handels- und hnndeIsbezogene Problemen, denen sich die im 
Umbruch befindlichen Volkswirtschaften bei ihrer Integration 
in das multi1ntern1e Hande1saystem gegenObersehen; 

14. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, ihre technische Hilfe im Lichte der 
'Obereinldlnfte der Uruguay-Runde neu auszurichten und zu 
verstlIrken, mit dem Ziel, die Kapazität der Entwicklungs
länder, inabesondere der am wenigsten entwickelten Länder, 
der afrikanischen Länder und der JnseIstanten unter den 
Entwicklungsländern, zu erhöhen, damit sie wirksam an dem 
internationalen Hande1saystem teilnehmen können; 

15. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, Vorschllige dnhin gehend zu unterbreiten, 
wie die auf der Ministertagung des Hande1sverhandlungsans
schusses in bezug auf die am wenigsten entwickelten Länder 
und Länder, die Nettonnhrungsmittelimporteure sind, einse
gangeneu Vetpflichtnngen umgesetzt werden können. 

92. Plenorsitzung 
19. Dezember 1994 

491100. Besondere Maßnahlße!1 zoguusten der lnseIstaaten 
nnter den EntwieklnngsUindem 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451202 vom 21. De
zember 1990 und 47/186 vom 22. Dezember 1992 und ihre 
anderen einschlägigen Resolutionen sowie diejenigen der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, 

Im Hinblick daratif, daß viele Jnse1staaten unter den 
Entwicklungsländern zusätzlich zu den allgemeinen Proble
men, denen sich Entwicklungs1änder gegenOhersehen, noch 
durch spezifische Handels- und Finanzschwierigkeiten benach
teiligt sind und daß viele dieser Faktoren in den Jnselstnnten 
unter den Entwicklungsländern gleichzeitig auftreten, was zu 
wirtschaftlicher und sozialer Anfä11igkeit und Abbltngigkeit 
fiIhrt, insbesondere soweit es sich um kleine undIoder geogra
phisch weit verstreute Länder handelt, 

eingedenk der Tatsache, daß sich die Jnselstaaten unter den 
Entwicklungsländern, insbesondere die kleinen Jnselstaaten 
mit extrem offenen und instnbilen Volkswirtschaften, in den 
neunziger Jahren einem internationalen wirtschnft(jchen Um
feld gegenObersehen, das ihre Handelsmöglichkeiten mögli
cherweise nngllnstig beeinflußt, 

betonend, daß Unterstlttzungsmnalnnen ergriffen werden 
müssen, um es den Inse1sh .. rten unter den Entwicklungsländem 
zu ermöglichen, aus der Schlußakte Ober die Ergebnisse der 
moIti1ntern1en Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde' 
größtmöglichen Nutzen zu ziehen, 

unterstndchend, wie wichtig die internationale Zusammen
arbeit zur Unterstlltzung der Politiken und Maßnnhmen der 
JnseIstanten unter den Entwicklungsländern im Bereich des 

feststellend, daß zahlreiche Inse1staatmt unter den Entwick
lungsländern zu den am wenigsten entwickelten Ländern 
gehören, 

1. dankt den Stnnten sowie den Organisatinnen und 
Gremien innerhalb und außerha(b des Systems der Vereinten 
Nationen, die auf die besonderen BedOrfnisse der JnseIstanten 
unter den Entwicklungs1ändem eingegangen sind; 

2. begrqJlt das Aktionsprogramm fIlr die ltestandflihige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklnngs
ländem34 und die Erklllrung von Barbados", die auf der Welt
konferenz über die bestamlfJ!hige Entwicklung der kleinen In
se1staaten unter den Entwicklnngsiändem (im folgenden "Kon
ferenz von Barbados" genannt) verabscbiedet wurden; 

3. nimml mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs Ober eine Entwicklun~gie fIlr die 
Jnse1staaten unter den Entwick1ungsländern"'; 

4. begrqJ/t die von den JnseIstanten unter den Entwick
lungsländern auf nationaler und regionaler Ebene unternom
menen Bemühungen, ihre internationale WettbeweJ:bdlIbjt 
zu erhöhen und ihre Handelsmöglichkeiten auszuweiten; 

5. fordert die internatiunale Gemeinschaft atif, alle auf 
der Konferenz von Barbados eingegangenen VetpflichbJngen 
zu erfiIllen und die dort abgegebenen Empfehlungen in die Tht 
umzusetzen sowie die erforderlichen Maßmwmen zu etgIeifen, 
um das Aktionsprogramm wirksam weiterzuveIfo[gen, und 
wiederholt im Zusammenhang mit Handels- und Entwick
lungsfragen betreffend lnse1staate'l unter den Entwicklungs-
1ändem die in Ziffer 6 der Resolution 47/186 erlassenen 
Aufrufe; 

6. vermerkt die wertvolle Rolle der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen bei der Unterst6t
zung der Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, auf die 
in Resolution 47/186 verwiesen wird, und begrilßt die in 
Ziffer 13 ihrer Resolution 49/122 vom 19. Dezember 1994 
getroffenen Vorkehrungen zur Stärkung der Kapazität der 
Konferenz, im Einklang mit ihrem Mandat die erforderlichen 
Forschungs- und Ana1ysearbeiten in Ergänzung der Arbeit der 
Hauptabteilung fIlr grundsatzpolitische Koordinierung und 
bestandfllhige Entwicklung durcbzufilhren; 

7. bittet die K=mission fIlr ~ge Entwick1ung, 
im Verlauf ihrer Thgung 1996 eine hochrangige Gruppe 
einzuberufen, welche die Herausforderungen exÖltmn soll, 
denen sich die JnseIstanten unter den Entwicklnogsillndern 
gegenl!bersehen, insbesondere im Bereich des Aullenhanl.!els, 
und die Kommission bei i1uer ÜbexprIIfung der Umsemmg des 

.. Reporf of the Global CoojerencB on the SUsItlInBb/e lJswJIopmsJt of 
SmoJl l./mul Devefqplng Staus, Brldgetawn, 2S AprU May 1994 
(A/CONF.I671!1 und Kotr. 1 und 2) (V_lnmgcler VeRIÜIIeII Nadonim, 
Best.-Nr. 94J.18 und KorrIgenda), Kap. I, _I, Anlage n. 

M Ebi,AnlageI. • 
" N491227 und Add.! und 2. 
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auf der Konferenz von Barbados vereinbarten Aktions
programms unterstlltzen soll. und bittet außerdem die HandeIs
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die Ar
beit dieser Gruppe in Zusanuneruu:beit mit der Hanptabteilung 
fiIr grundsatzpolitische Koordinierong und bestandflihige 
Entwicklung zu organisieren; 

8. ersucht den GeneralsekretIir, die Belange und BedIIrf
nisse der Inselstaaten unter den Entwicklungsländern auch 
weiterhin in koordinierter Art und Welse zu überwachen und 
zu übeIpriIfen, unter anderem innerhalb des Interinstitutionel
len Ausschusses fiIr bestandfllhige Entwicklung und der 
Sekretariate der Kommission fiIr bestandfllhige Entwicklung 
und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen; 

9. ersucht den GeneralsekretIir tlIißerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfl1nfzlgsten Thgung über die 
Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu erstatten, und 
ersucht den GeneralsekretIir ferner, unter Berücksichtigung des 
einander ergänzenden Charakters der Anschlußmaßnahmen an 
die Konferenz von Barbados und der laufenden Programme fiIr 
InseIstaaten unter den Entwicklungsländern Maßnahmen zu 
ergreifen, um eine integrierte Berichterstattung und die 
synergetische Behandlung dieser Fragen sicherzustellen. 

92. Plenarsitvmg 
19. Dezember 1994 

491101. Jntel'llBfionales Symposium der Vereinten Natio
nen iiber Hande[sefl1zlenz 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf das Dokument "Eine neoe Entwicklungs
partnerschaft: die Verpflichtung von Cartagena"', das von der 
HandeIs- und Entwicklungskonferenz auf ihrer achten Thgung 
verabschiedet wurde, auf der unter anderem der Begriff der 
HandeIseffizienz eingefllhrt und der zur Abhaltung des 
Internationalen Symposiums der Vereinten Nationen über 
Handelseffizienz ~de Prozeß eingeleitet wurde, 

sowie unter Hinweis auf inre Resolution 47/183 vom 
22. Dezember 1992 mit dem TItel "Achte Thgung der Handels
und Eutwicklungskonferenz der Vereinten Nationen", in der 
sie die Einberufung eines internationalen Symposiums der 
Vereinten Nationen über HandeIseffizienz befllrwortete, 

In der Erwligung, daß die Ergebnisse des Internationalen 
Symposinros der Vereinten Nationen über Handelseffizienz" , 
das vom 17. bis 21. üktober 1994 in Columbus, ühio (Ver
einigte Staaten von Amerika) abgehalten wurde, einen kon
kreten und praktischen Beitrag zur Verwirklichung der 
Entwicklungsziele und -bemühungen der Vereinten Nationen 
darstellen, 

unter Betonung der Wichtigkeit des Handels als maß
gebendes Instrument fiIr das Wrrtschaftswachstum und die 
bestandfllbige Entwicklung fiIr alle Länder, insbesondere die 
Entwicklungsländer, sowie der Notwendigkeit, fiIr Probleme 
im mikroökonomischen Bereich des internationalen Handels 
Lösungen zu finden, die maßgeblich zum Autbao offenerer, 
dynamischerer uitd effizienterer Handelsbeziehungen beitragen 
können. 

37 Siehe TDISYMP.TEI6. 

im Bewlj/ltsein der wesentlichen Bedentnng, die der Infor
mationstechnologie und der Anwendung effizienter Handels
praktiken in den kommenden Jahren bei der Förderung der 
WeUbewerbsflihigkeit der Länder und UnterßeJnnen durch den 
Einsatz des eIektronischen Handels zukommen wird, 

Im Hinblick auf den wertvollen Beitrag verschiedener 
Organisationen innerhalb und außerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen, und insbesondere der Arbeitsgruppe IV 
der Wrrtschaftskommission fiIr Europa, zum erfolgreichen Ab
schluß des Symposiums, 

In Bekriiftlgung der Notwendigkeit, den Problemen der 
Entwicklungsländer, insbesondere der sm wenigsten entwik
kelten Länder, vommgige Aufmerksamkeit zu schenken, und 
alle Entwicklungsländer ermutigend, sich auch weiterhin aktiv 
an den internationalen Handelsangelegenheiten zu betei1igen 
und sich bewäbrter und erfo1greicher Handelsmethoden und 
-praktiken zu bedienen, 

1. bringt ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber der Regierung 
und dem Volk der Vereinigten Staaten von Amerika sowIe der 
Stadt Columbus (ühio) zum Ausdruck fiIr die Ausrichtung des 
Internationalen Symposiums der Vereinten Nationen über 
Handelseffizienz, fiIr die den Thilnehmern erwiesene Gast
freundschaft sowie fiIr die dem Symposium beteitgestellten 
Einrichtungen; 

2. begrl4ßt die Verabschiedung der MinistererkIärnng 
von Columbus über HandeIseffizienZ'l, die einen grundsatz.. 
politischen Rahmen und einen Katalog von praktischen Maß
nahmen und Empfehlungen fIIr einen effizienteren Handel auf 
der ganzen Welt darstellt, der fiIr alle Länder wesentliche Vor
teile mit sich bringen könnte; 

3. begrf4Pt tlIißerdem die offizielle Eröffnung des Wel*
netzes der Handelszentren, das allen Mitgliedstaaten durch die 
elektronische Verbindung von Handelszentren auf der ganzen 
Welt erlauben wird, auf effizientere Weise miteinander Handel 
zu treiben. und denjenigen Stsaten, die hislaog im Randbereich 
des internationalen Handels verblieben sind, dabei behilflich 
sein wird, aktiv und mit Gewinn darao teilzuhaben, namentlich 
den sm wenigsten entwickelten Ländern und den Klein- und 
Mittelbetrieben in allen Ländern; 

4. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die 'Thil
naIune hocbraogiger Vertreter an dem Symposium und über 
die innovativen Verfahren, die eingefllhrt wurden, um die 
Beratungen des Symposiums dynamischer und handlungs
orientierter zu gestalten, namentlich durch eine bessere Inter
aktion zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Thilnehmem; 

5. bittet alle Staaten, aktiv an der Umsetzung der MIni
stererklilrung mitzuwirken, und unterstreicht die Wichtigkeit 
aller Akteure, insbesondere der .Akteure des Privatsektors, 
sowie der engen Zusammenarbeit zwischen diesen und den 
nstionalen und örtlichen Regierungsbehörden zum Zwecke der 
Umsetzung der ErkIärung; 

6. dankt der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen fiIr die Organisation des Symposiums, 
welches die Bedeutung der Marktkdlfte und der HandeIs
liberalisierung fiIr die Verwirklichung der wirtschaftlichen 
Entwicklung unterstrichen hat, die Notwendigkeit der Ab
stimmung von Politik und Praxis gezeigt hat, eine ~er.tlb:kIe 
Zusammenarbeit zwischen entwickelten Ländern, Entwick-
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hmgslllmlem und Umbrucbländem gefllrdert und den offenen anstrengungen dieser Ufnder behindern, die sich bemiIhen, 
Meinungsaustausch llber praktische und marktorientierte durch die Schaffung eines llinderIIbelgreifenden Thmsit
Lösungen fiIr Probleme der wirtschaftlichen Bntwicklung unter systems auf die Weltmlirkte vorzustnßen, 
Einbeziehung aller Handelsakteure, der öffentlichen wie auch 
der privaten, angeregt hat; die Anstrengungen ll1/Ie1'SIIJIw1 die zur Zeit von den vor 

kurzem unabbllngig gewordenen Binnenentwicklungslllndern 
in Zentralasien und den ihnen benachbarten Thmsitentwick
lungslilndem im Rahmen der einschlligigen multilateralen, 
bilateralen und regionalen Abmachungen untemommen WCl'
den, um die Probleme im zusammenhang mit dem Autbau 
einer bnmchbaren Transitinfrastruktur in der Region zu be
wllltigen, 

. 7. ennut/gt die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, ihre Bemllbungen um die Fönlerung der 
Nutzuog des Weltmarkts zur Unterstl1t7.ung der Entwicklung 
sowie der Durcbfllbrung der Ministererkllirung fortzuset
zen, insbesondere im Hinblick auf die Enichtung von Handels
zentren und ihre Einbindung in das Weltnetz der Handelszen
tren auf der Grundlsge von offenen Systemen und intemational 
anerkannten Normen, die gleichen Zugang zu dem Netz fiIr 
alle Ufnder gewährleisten, gegebenenfalls mit Znsmnmenmbeit 
des Privntsektors und der zustllndigen Organe des Systems der 
Vereinten Nationen; 

8. bemm die Bedeutung eines geschlossenen Vorgehens 
innerhulb des Systems der Vereinten Nationen bei der Umset
zung des Konzepts der HandeIseffizienz, und ersucht die 
HandeIs- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, 
ihre Bemllbungen in den Bereichen der Handelseflizienz 
fortzusetzen, indem sie enge Zusammenarbeit mit den zustIIn
digen OIganen und Organisationen wahrt, um die sich er
gebenden Synergieeffekte voll auszunutzen; 

9. nimmt Kenntnis von dem Interesse des Handels- und 
Entwicklungsrats, Folgemaßnahmen zu dem Internationalen 
Symposium der Vereinten Nationen llber Hande1seffizienz zu 
prIIfen, und bringt ihr Interesse zum Ausdruck, lIber die 
diesbezllgfichen Entwicklungen im Rahmen ihrer Behandlung 
des Unterpunktes "Handel und Entwicklung" unter dem Punkt 
"ßestandflihige Entwicklung und internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit" auf dem laufenden gehuIten zu werden. 

92. Plenarsltz.ung 
19. Dezember 1994 

491102. fiausitsysteme ln den Blnneustaaten ln Zentral
asIen und den lbnen bena,.bbarten 'lhmsltentwick
hmgslPndern 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/169 und 48/170 
vom 21. Dezember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die einvernehmliclten Scblnßfolge
rungen und Empfehlungen der Thgung von Regierungssach
verständigen aus Binnen- und TransilStaaten unter den Ent
wicklungslilndem sowie von Vertretern der Geberlllnder und 
der F'manz- um! Entwicklungsinstitutionen, die vom 17. bis 
19. Mai 1993 vom Handels· und Entwicklungsrat nach New 
York einberufen wurde", und insbesondere die Schlußfolge
rungen und Empfehlungen der genannten Thgung zu den vor 
kurzem unabhängig gewurdenen Binnenentwicklungslllndern 

. in Zentra1asien und den ihnen benachbarten Thmsitentwick
lungslllndern, 

in der Erkenntnis, daß der fehlende tetritoriaIe Zugang zum 
Meer sowie die Abgelegenheit und die Isolierung von den 
Weltmlirkten die gesamten sozioöknnomischen Entwicklungs-

" Sleho TDIB/4O(I)I2·'I'DJJllLDCJAC.l/4. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralsekretII 
mit dem Titel "Transitverkebrssysteme der vor kurzem unab
blIngig gewordenen Bjnnenentwickluogsllinder in Zentralasien 
und der ihnen benachbarten Thmsitentwicklungsll!nder: die 
derzeitige Situation und Vorschläge fiIr kilnftige Maßnah-
men"39, 

feststellend, daß der Bericht, wie es in Ziffer 1 seiner 
EinIeitung heißt, nur eine erste Annäherung an eine umfassen
dere Ausarbeitung konkreter Aktionsprogramme zur Bewlllti
gung dieser Probleme darstellt, 

in der Erkenntnis, daß eine Transitverkeh:rsstratege fiIr die 
vor kurzem unabbllngig gewordenen Binnenentwicklungs
llinder in Zentralasien nnd die ihnen benachbarten Thmsit
entwicklungslllnder nur wirksam sein kann, wenn sie Maß
nahmen entbllit, die sowohl die mit der Benutzung der beste
henden Transitstrecken als auch mit der huldigen Ausmbeitung 
und dem reibungslosen Funktionieren neuer alternativer 
Strecken verbundenen Probleme beheben, 

nachdrl1cldich darmif hinweisend, wie wichtig es ist, die 
intemationalen UnterstIIlzllngsmaBnahmen zu verstärken, um 
auch kl1nftig den Problemen der vor . kurzem lInabhängig 
gewordenen Binnenentwicklungsll!nder in Zentralasien und der 
ihnen benachbarten Transltentwicldungslllnder zu begegnen, 

1. bittet den Generalsekretlir der Handels- und Entwick
lungskonferenz, im Benehmen mit den belleffenden Regierun
gen und in Znsammlll1llrbeit mit dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, der WJrtscbafts.. und Sozialkommis
sion fiIr Asien und den Pazifik, der Wlrtscbaftskmnmission fiIr 
Europa und den einschlägigen reginnalen Organisationen im 
Einklang mit den gebilligten Programmprioritäten und im 
Rebmen der vorhandenen FinanzmitteI ein Programm zur 
Steigerung der Effizienz der derzeitigen 1'ransitsysteme in den 
vor kurzem unabbllngig gewordenen Binnenentwicklungs
lIIndern in Zentralasien und den ihnen benachbarten Thmsit
entwicklungslllndern auszuarbeiten und eine ",nfessende 
Analyse um! Studie des Thmsitsystems der zentraIasiatischen 
LIInder vorzunehmen und dabei der Ausarbeitung aller neuen, 
geeigneten nnd praktikablen alternativen Thmsitstrecken und 
-korridore, insbesomlere der kllrzesten, besondere Anfinerk
samkeit zu schenken; 

2.· bittet die Geberlllnder und die muItiJatera1en F'manz
und Entwicklungsinstitutionen, den vor kurzem lInahhUngig 
gewordenen Binnenentwicklungslllndern in Zentralasien und 
den ihnen benachbarten Thmsitentwicklungslilndem ent-

" A/491Zl7. 
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sprechende finanzielle und technische Unterstützung ftIr die 
Verbesserung der Thmsitsysteme dieser Länder zu gewähren: 

3. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit den in dieser 
Resolution genannten zustiIndigen internationalen und regiona
len Organisationen die Möglichkeit zu untersuchen, im 
Rahmen der vorhandenen Finanzmittel und unter Mitwirkung 
anderer interessierter Staaten ftIr die vor kurzem unabhllngjg 
gewordenen BinnenentwicklJlngslllruler in ZentraIasien und die 
ihnen benachbarten Transitentwicklongs!llnder ein regiona1es 
Symposium über Verkehrs- und Transitfragen in der Region 
abzuhalten, sobald die in Ziffer 1 erbetene Jlmfassende Ana
lyse und Studie abgeschlossen ist und bevor die Generalver
. sammlung sich auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung mit dieser 
Frage befaßt; 

4. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, zur Vorlage an 
die Generalversammlung auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung 
einen Bericht über die Durcbfllhrung dieser Resolution 
auszuarbeiten. 

92. PlenarsIIvmg 
19. Dezember 1994 

49/103. EmIIhnmg und landwfrtsehaftllche EntwiekIung 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4ftlgung der Wichtigkeit und unverllnderten GOltig
kelt der Erklärung über internationale wirtschaftliche Zu
sammenarbeit, insbeanndere über die Neubelebung des Wnt
schaftswachstum und der Entwicklung in den Entwicklungs
llindem'o, der Internationalen Entwicklungsstrategje ftIr die 
Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen", der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen ftIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger 1abren18

, des Aktionsprogramms ftIr 
die neunziger 1ahre zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder'9, der Verpflichtung von eartagena6, der Agenda 21' 
und der verschiedenen Konsensvereinbarungen und -überein

.1dInfte, die im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurden, 

sowie in Bekrliftlgung ihrer Resolutionen 4512CY1 vom 
21. Dezember 1990. 47/149 vom 18. Dezember 1992 und 
47/193 vom 22. Dezember 1992. 

in der Erkenntnis. daß die SiißwassetnlSSOurcen in immer 
mehr Ländern knapp werden und daß es notwendig ist, die 
Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungslllndern zu 
erhöhen, zum Teil durch bessere Bewässerung und die Be
wirtschaftung der Wasserressourcen in einer ftIr den landwirt
schaftlichen Anbau geeigneten Weise, und in diesem Zu
sammenhang betonend, daß den von der Kommission ftIr 
bestandflihige Entwicklung vereinbarten Fragenkomp1exen 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muß, lns
besondere den Fmgenkomp1exen in Ziffer 139 des Berichts der 
Kommission über ihre zweite Thgung411. 

sowie in der Erlu",ntnls. daß es geboten ist, 1aufende 
Projekte lIIDzngesta!ten und zu verbessern und knappe Wasser
und Bodenressourcen durch bessere Bewässerung und die 
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Bewirtschaftung der Wassmressourcen in einer ftIr den land
wirtschaftlichen Anbau geeignetM Art und Welse zu erhalten, 

betonend. daß es geboten ist, die BeschlUsse der Kommis
sion ftIr bestandflihige Entwicklung voll 'IIDZlISemm, und 
insbesondere die Wichtigkeit der Arbeiten anerkennend, die 
die Kommission auf dem Gebiet der Siißwasserressource 
durchfflhrt, 

mit Besorgnis 1/OChdrIJcklich daratif hinweisend, daß 
Hunger und Mangelernihrung in zahlreichen LIIndern, inslJe.. 
sondere in Afrika, zugenommen haben, 

in Bekrliftlgung ihrer Verpflichtung. zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Frauen in lllndlichen Gebieten 
beizutragen, in Anerkennung der entscheidenden Ro11e, die sie 
in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion 
spielen, 

die Notwendigkeit unterstrelcIumd die auf dem Gehiet der 
Ernllhrung und der Landwirtschaft IJItigen Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen mit ausreichenden 
Mitteln auszustatten, damit sie ihr Mandat erfIlllen können, 

in der ErIr8nntnIs. daß es notwendig ist, die Nahrungs
mittelproduktion und die Produktivität des Nahrungsmittelsek
tors in den Entwicklungs11Indern durch geeignete Po1itIken 
anzuregen, die der Agenda 21. insbesondere Kapitel 14. voll 
Rechnung tragen, und ein bestandflihiges wirtschaftliches 
Umfeld zu gewllbrleisten, so auch ein offeneres Handels
system, das dem Autbau eines 1ebensflihigen Agrarsektors und 
größerer BmlIhrungssicherheit förderlich ist, 

1. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretllrs über die Nahrungsmittelproduktion, nament
lich auch llber agroindastrielle &zengnisse, internationale 
Märkte ftIr Agrarprodukte und ~e Bmmgnisse und die 
weltweite Ernllhrungssicherheit': 

2. stellt mit Besorgnis fest, daß die insgesamt bereit
gestellten Ressowcen ftIr die Entwicklung des Nahrungsmittel
und Agrarsektors in den Entwicklungslllndern ungeachtet der 
gewaltigen Herausforderungen auf dem Gebiet der landwirt
schaftlichen Entwicklung und der Ernl!Immgssiche weiter 
zurl1ckgegangen sind: 

3. forrJert die intemationale Gemeinschaft nachdrlicklich 
auf, der Entwicklung des Nahrungsmittel- und Agrarsektors in 
der Entwicklungsagenda hohen Vorrang einzuriIumen und zur 
Unterstützung einer bestandflihigen produktiven Landwirt
schaft und der BmlIhrungssicherheit in den EntwicklnDg8-
lllndern auf nationaler. bilateraler und multi1ateraler Ebene 
Mittel zu mobilisieren: 

4. er1diJrt, daß eine Steigerung der Nahrungsmittel
produktion und die Verbesserung des Zugangs einkommens
schwacher Menschen in den EntwicklungslUndero zu Nah
rungsmitteln zur Linderung der Armut und zur Beseitigung der 
Mangelernlihrung beitragen und mithelfen werden, den 
Lebensstandard dieser Menschen anzuheben: 

5. stelltfest. daß die im Rahmen der Schlußakte über die 
Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Um
guay-Runde erzielten ObereinkiInfteB eine GruruDage ftIr die 
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Einleitung einer Reform des Agrarhandels geschaffen haben 
und wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung der Nah
rungsmittelproduktinn, der agrolndustriellen Erzeugnisse und 
der intematinnalen Märkte fIIr Agrarprodukte und ttopische 
Erzeugnisse sowie auf die weltweite Ernlibrungssicherheit 
haben werden; 

6. fonJert alle Länder, insbesondere die entwickelten 
Länder, nachdrilcklich fllif, verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um ein gfInstigeres internationales wirtschaftli
ches Umfeld, insbesondere ein offeneres AgrarhandeJssystem, 
zu schaffen, das die NahnmgsmitteJproduktion und die Pro
doktivität des Nahnmgsmittelsektors in den Entwicklungs
\lindern anregt, und betont in diesem Zosammenhang, daB es 
gilt, die in der Schlußakte der Uruguny-Runde enthaltenen 
Obereinkonfte dringend voll umzusetzen; 

7. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von den Anstrengun
gen, die die in Rom angesiedelten Otgane auf dem Gebiet der 
. Ernlibrung und der Landwirtschaft, die EmlIImmgs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der interna
tionale Fonds fIIr landwirtschaftliche Entwicklung und das 
Welternlihrungsprgramm, einzeln und gemeinsam unterneh
men, fordert diese Organisationen auf, ihre Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der ErnIlhrung und der Landwirtschaft ZU 

verstärken, Insbesondere auch mit dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen, und begrllßt die Programme 
dieser Otganisationen, die auf die Nahnmgsmittelproduktion 
zur Herbeifllhrung von ErnIlhrungssicherheit in Ländern mit 
niedrigem Einkommen und Nahrungsmltteldetizit ausgerichtet 
sind, insbesondere auch die Einleitung von zwei Sonderpro
graromen der ErnlIhrungs- und Landwirtschaftsorganisation; 

8. mißt der Hilfe besondere Bedeutung bei, weIche die 
ErnlIhrungs- und Landwirtscbaftsorganisation der Vereinten 
Nationen den Entwicklungsllindero im Lichte der Schlußakte 
der Uruguny-Runde und im Kontext des Beschlusses der 
Uruguny-Runde über MaBnaJunen im Zusammenhang mit den 
möglichen nachteiligeoAuswirkungen des Refwmpxognunms 
auf die am wenigsten entwickelten Länder und die Netto
oahrungsmittelimporteure unter den Entwicklungslilndero bei 
der Umgestaltung ihrer Grundsatzpolitik sowie bei der tech
nischen Hilfe gewlibrt; 

9. fonJert die internationale Gemeinschaft nachJrUcklich 
fllif, der Förderung und Neubelebung des Wirtschaftswachs
toms und einer bestandfähigen Entwicklung In den Entwick
IungsIlindern besondere Aufmerksamkeit zu schenken, indem 
sie unter anderem fIIr eine stärkere Diversifiz!erung des Nah
rungsmittel- und Agrarsektors sorgt und sich Insbesondere auf 
die agroindustrielle Wrrtschaft der Entwicklungs\linder kon
zentriett; 

10. bittet die Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen und die auf dem Gebiet der Emlibrung und 
Landwirtschaft tätigen multilateralen Flnanzinstitotionen, die 
Anstrengungen der Entwicklungsländer beim Aufbau kleiner 
und mittlerer Agroindustrien und Geoossenschafteo und bei 
der Verbesserung der Modalitäten fIIr die Verarbeitung, den 
1l:ansport, die VetteiJung und die Vermarktung Ihrer Nah
rungsmittel und sonstigen Agrarprodukte zu unterstützen; 

11. begrllfJt den erfolgreichen Abschluß des Übereinkom
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüsten
biIdung in den von DflITe oder Wüstenbildung schwer betroffe-

nen Ländern, insbesondere in Afrika" und gibt der Hoffnung 
Ausdruck, daB das 'Übereinkommen die Untetstfltzung der 
Internationalen Gemeinschnft fIIr die Lösung des wichtigen 
Problems finden wird, dem sich Insbesondere Afrika auf 
diesem Gebiet gegenübersieht, und unterstiltzt in dieser 
Hinsicht unter anderem den Beitrag, den die EmlIhrungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der 
Internationale Fonds fIIr landwirtschaftliche Entwicklung zur 
Bewllltigung des Problems der Bodendegradation in Afrika 
leisten, und bittet die genannten Otganisationen, die Auswei
tong Ihrer Programme auf andere hiervon betroffene Regionen 
in Erwägung zu ziehen; 

12. fonJert die :mstllndigen Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen, die mnIti1atera1eo FI
nanzinstitotionen und die nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrllcklich fllif, ihre Anstrengungen im Hinblick auf eine 
umfassende Bewertung der Sfißwassmessourcen zu vet'
stlIrkeo, um die Verfllgbarkeit dieser Ressourcen und den v0r
aussichtlichen kiInftigen Bedarf zu ermitteln und die Probleme 
aufzuzeigen, mit denen sich die Generalversammlung auf Ihrer 
Sondettngung 1997 auselnandeJ:setzen sol\; 

13. ersucht die Organisationen und Otgane des Systems 
der Vereinten Nationen und die multilateralen FinanzInstitotio
nen, interessietteo Entwicklungsllindero bei der Ausarbeitung 
und Umsetzung von einze1staatlicheo WasserpoUtiken und 
-~gien bebiltlich zu sein; 

14. bittet die Regierungen, die internatinnalen Organisa
tionen und gegebenenfaIIs die wissenschaftlich-technischen 
Organisationen, die bestandflibige NotzuDg von Wasser fIIr die 
Erzeugung von Nahrungsmitteln und die IlindIiche Entwick
lung durch eine effizientere Nutzung von Wasser fIIr die 
Bewlisserung in den Entwicklungs11indern, Insbesondere auf 
dllrflicher Ebene, zu fördern; 

15. ersucht die zustiindigeo regionalen und internationalen 
Organisationen, den Entwicklungs11indern bei ihren Koopera
tiOß!1bemllhungen auf dem Gebiet der Erhaltung, der bestand
fähigen Nutzung und der integrietteo Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen bebilflich zu sein, und unterstreicht die 
Notwendigkeit der vollinhaltlichen DorchffIhrung der Be
schlüsse der Kommission fIIr bestandfilhige Entwicklung, 
insbesondere was die Sflßwasserressourcen betrifft; 

16. begrifJt die Beiträge, die die MngIiedstaaten zu der 
Vtetteo Wiederauffilllung der MitteJ des Internationalen Fonds 
fIIr landwirtschaftliche Entwicklung angekOndigt haben, und 
bittet in diesem zusammenhang die Länder, soweit noch nicht 
geschehen, zu erwägen, ihre Beitriige so bald wie möglich 
anznklIndigen und dabei den Beschlflsaen Rechnung zu tragen, 
die vom Sonderausschuß fIIr Ressourcenbedarf und damit zu
sammenhängende Verwaltongspxobleme des Fonds gefaSt 
wurden; 

17. ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen mit den 
zuständigen Otganen, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen der Generalversammlung auf 
ihrer einundfllnfzigsten Thguog einen Bericht über die 
Durcht1lhrung dieser Resolution vorzulegen, der sich schwer
l'unktmfiBig insbesondere mit der Nutzung von Sflßwasserres
sourcen sowie mit den Auswirkungen der Ergebnisse der 
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Uruguay-Runde der multilateralen Handelsverbandlungen auf 
die Nabrungsmittelproduktion, namentlich auch auf agroindu
strieDe Et?:eugnisse und die allgemeine Emlihrungssicherbelt 

. in den Entwicklungsllindero, befaßt; 

18. beschUt>lJt, in die vorläufige Tagesorduung ihrer 
einlllldfilrtfLigs Thgung unter dem Punkt "Bestandfllhige 
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit" den Unterpunkt "EmlIImmg und landwirtschaftliche 
Entwicklung" aufzunehmen. 

491104. Rohstoffe 

DIe Generalversammlung, 

92. Plerui7silvmg 
19. Dezember 1994 

inlJefat(ftigung ihrer Resolutionen 451200 vom 21. Dezem
ber 1990,47/185 vom 22. Dezember 1992 und 48/214 vom 
23. Dezember 1993 und betonend, daß es dringend notwendig 
ist, diese vo1linha1t1ich umzusetzen, 

mit Genugtuung aber die WIChtigkeit, die in der von der 
Konferenz der Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwick
lung verabschiedeten Agenda 21' Robstofffragen im Kontext 
der bestandfllhigen Entwicklung beigemessen wird, 

unter Hinweis auf die in der Schlußakte der Ergebnisse der 
MnltiIatera1en Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde8 in 
bezog auf den Marklzugang eingegangenen Verpflichtungen 
und die Bedeu .. mg, die den ~erb ess = Iten Exportmllgllcbkeiten 
der Entwicklungsländer darin beigemessen wird, 

in der Erwllgung, daß in vielen EntwicklungsIlIndern, 
insbesondere in den afrikanischen Lllndem und den am we
nigsten entwickelten Lllndero, Exporterlöse, Arbeitspllltze, 
Ein1mmmen und Brspamisse nach wie vor in erster Linie dem 
Rohstoffsektor entspringen, der außerdem einen wichtigen 
Investitionsberei.ch darstellt und wesentlich zur Neubelebung 
von Wachstum und Entwicklung beiträgt, 

Kenntnis nehmend von der jllngsten Erhöhung einiger Roh
stoffpreise, in der Erkenntnis, daß dies möglicherweise kein 
langfristiger Trend ist, sowie in Anerkennung der Notwendig
keit besser funktionierender Rohstoffmlirkte und der Notwen
digkeit stabiler und berechenbarerer Rohstoffpreise, so auch 
der Vermeidung von exzessiven Preisschwankungen und der 
Suche nach langfristigen Lösungen fDr die Rohstoffprobleme, 

besorgt aber die Schwierigkeiten. denen sich die Entwick
lungsländer bei der F'manzierung und DurchfDhrung trag
fähiger Diversifizierungsprogrumme gegenabersehen, 

eingedenk der Notwendigkeit, daß die Entwicklungsländer, 
insbesondere die afrikanischen LIInder und die am wenigsten 
entwickelten LIInder, ihre Vnlkswirlschaften und insbesondere 
den Robstoffsektor diversifizieren, mit dem Ziel, ihre Pro
doktions-, Verteilungs- und Vermarktungssysteme zu moderni
sieren. die Produktivität zu steigern und ihre Exporterl!lse im 
Kontext des allgemeinen Preisverfalls von Grundstoffen zu 
erhöhen, 

1. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des 
CleneraIsekreti der Handels- und Entwicklungskonferonz der 
Vereinten Nationen aber die Rohstotfsituation, entwicklungs
relevante Verbindungen zwischen dem Robstoffsektor und 
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anderen Sektoren und notwendige Maßnahmen zur HmsIeIlung 
solcher Verbindungen im Kontext der Diversifizlerung43

; 

2. betont, daß die stark von Grundstoffen abhlingigen 
Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein 
institationeDes Umfeld fördern mftssen, die eine Diversifizie
rang beglInstigen und die Wettbewerbsflihit erhöhen; 

3. erklllrt, daß flankierende internationale Politiken drin
gend notwendig sind, um das Funktionieren der Rohstoft
märkte durch effiziente und transparente Preisbildungsmecha
nismen, namendich Robstoftbörsen, und durch die Hemnzie
hung von Instrumenten zur Risikobegrenzung bei Rohstoft
preisfluktuationen zu verbessern; 

4. stellt fest, daß die EntwickIungsllinder, insbesondere 
die rohstoffabhlingigen Entwicklungsländer, die Notwendig
keit .stabiler und berechenbarerer Rohstoffpreise zum Aus
druck gebracht haben; 

5. unteTsI1ekhI die WIChtigkeit der Rohstoffdiversifizie
rang als Mittel zur Erhöhung der Exporterl!lse der Entwick
lungsländer und zur Vetbesserong ihrer Wettbewerbsfllhigkeit 
tro1Z anbaJtender PreIsinstabilit bei einigen Grundstoffen und 
der allgemeinen Verschlechterung der Austauschverhllltnisse; 

6. fordert die entwickelten LIInder nackdrfJcIdIch aqf, die 
Bemühungen, die die Entwicklungsländer, insbesondere die 
afrikanischen LIInder, zur Rohstoffdiversifizierung unterneb
men, auch weiterhin zu unterstiltzen, indem sie ihnen unter 
anderem lf'1:!mjsche und finauzieDe Hilfe fDr die Vmbeteitungs
phase ihrer Rohstoffdiversifizierungspgrumme gewäbren; 

7. wiederholt, wie wichtig es ist, den Beitrag des Roh
stoffsektors zum Wo:tschaftswachstum und zu einer bestand
fIlbigen Entwicklung in den rohsIoft'abhängigen Entwicklungs
ländern zu maximieren, und betont in dieser Hinsicht unter 
anderem, 

a) daß ein entsprechendes innerstaatliches und ein gün
stiges internationales Umfeld fDr eine erfolgreiche Diversifi
zierung und die Herstellung entwicklungsrelevanter Verbin
dungen zwischen dem Rohstoffsektor und anderen WJrt. 
schaftssektoren sowie fDr den Zugang zu den Märkten un
verzichtbar ist; 

b) daß handelsvetzenende Politiken und Praktiken, na
mentlich tariflIre und nichttarifllre Hindernisse, progressive 
Zölle und Wettbewetbsbinde die Fäbigkeit der Entwick
hmgsländer zur Exportdiversifizlerung und zur erforderlichen 
Umstrukturierung ihres Robstoffsektors beeinträchtigen; 

c) daß die Ausweitung des SIId-SIId-Rohstoffbandels 
Möglichkeiten fDr intersektorale Verbindungen innerha1b der 
exportierenden LIInder und zwischen diesen bietet; 

d) daß es notwendig ist, Forschung und Entwicklung zu 
fördern, Jnfrastruklur und Untersti1tzungsdienste bereitzustel
len und zu Investitionen lIIlZUnIgeII, so auch zur GrIIndung von 
Gemeinscbaftsunternehmen in den Entwicklungsländern, die 
im Robstoft'sektor und roIJstoff\IetwLei.enden Sektor tIIIig sind; 

8. betont, daß es wichtig ist, daß die Entwicklungsländer 
einen beträchtlichen ThiI ihrer Rohstoffe weiter\'erarbeilen, 
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und betont in dieser Hinsicht, daß fIlr ihre Rohstoff-Fertigwa
ren und H.aIbfertigwa:r neue Absatzmöglichkeiten gefunden 
werden müssen; 

9. erkllJrt, daß die ÜbereinkiInfte der Uruguay_Rundel2 

voDinhaltlich durchgefflbrt werden mOssen, unter BerOcksich
tigung der fIlr die Entwicklungslilnder vereinbarten '-"'deren 
und differenzierten Behandlung, so auch der vorgesehenen 
Bestimmungen betleffend die aftikanischen Länder und die am 
wenigsten entwickelten Länder; 

10. begriiflt die von der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen geleistete Arbeit über die Aus
wirkungen der Ergebnisse der Uruguay-Runde auf bestimmte 
Rohstoffe, die fIlr die Entwicklungsländer von besonderem 
Interesse sind, und bittet den GeneraIsekretIi der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die diesbe
zilglichen Anstrenguagen in enger zusammenarbeit mit den 
ExekutivsekretIiren der Regionalkommissionen und anderen 
betroffenen Organisationen zu vemtlirken; 

11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Arbeiten, die 
die EmUhmngs- und Landwirtschaflsorgaon der Ver
einten Nationen zur Zeit unternimmt, um die Auswirkungen 
der Uruguay-Runde auf die Märkte fIlr Agrarrohstoffe ZU 
bewerten, und ermutigt die Organisation, ihre Arbeit fort
zusetzen und der Generalversamm11mg über ihre Erkenntnisse 
Bericht zu erstatten; 

12. forden die Erzeuger und Verbraucher von bestimmten 
Rohstoffen nachdrUcklich auf, größere Anstrengungen zur 
Verstlirkung ihrer Znsammenarbeit und gegenseitigen Unter
stützung zu unternehmen; 

13. begrijfJt es, daß der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen das weltweite Mandat der Ver
einten Nationen im Hinblick auf Bodensch!ltze i1bertragen 
wurde, und fordert nachdriIcklich, daß Anstrengungen unter
nommen werden, um F'manzmittel zu mobilisieren, damit die 
Konferenz den EntwicklnngsIDndern in enger zusammenarbeit 
mit den Regionalkommissionen in diesem Bereich mehr 
technische Hilfe gewllhren kann; 

14. begrijfJt ClI4fJerdem den Beschluß des Ständigen Aus
schusses fIlr Rohstoffe des Handels- und Entwicklungsrats, 
worin das Sekretariat der HandeIs- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen nachdrilcklich aufgefordert wird, 
seine Arbeit über die Risikobegrenzung bei Rohstoffen, insbe
sondere in bezug auf die EntwicklungslDnder, fortzusetzen; 

15. betont, wie wichtig es ist, die WeUbewerbsfllhigkeit 
von mit Umweitvorteilen verbundenen Naturer7.eugDiss zu 
verbessern, und unterstreicht die Auswirkungen, die dies auf 
die Förderung aufrechterhaItbarer Konsum- und Produktions
weisen haben könnte, und fordert dazu auf, den Entwicklungs
IDndern finanzielle und technische Unterstlltzung fIlr die Er
forschung und Entwicklung solcher Erzeugnisse zu gew!lbren; 

16. nimmt Kenntnis von der wachsenden Zahl der beim 
Zweiten Konto des Gemeinsamen Fonds fIlr Rohstoffe einge
henden Hilfeersuchen, erklärt, daß die vorhandenen Mittel auf 
effiziente Weise zugewiesen werden milsaen, und stellt außer
dem fest, daß die MitgiiedslDnder des Fonds ihren Erwartun
gen in bezug auf weitere freiwillige Beiträge Ausdruck gege
ben haben; 

17. beschließt, die Frage der Rohstoffe in die vorlllufige 
Thgesordnung ihrer einundfllnfzigsten 'Thgung aufzunehmen 

92. Plenarsitvlng 
19. Dezember 1994 

49ß.OS. Kulturelle EntwlekIung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4 tn.Pr1 vom 8. Dezember 
1986, mit der sie den Zeitraum 1988-1997 zurWeltdekade fIlr 
kulturelle Entwicklung erk1llrt hat, die unter der ScJtirmhel:r. 
schaft der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Vereinten Nationen fIlr Erziehung, W'JSSeJISChaft und Kultur 
begsngen werden soll, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/157 vom 
19. Dezember 1991, in der sie den GenemIsekretIir der 
Vaeinten Nationen und den Generaldirektor der Organisation 
der Vereinten Nationen fIlr Erziehung, W'JSSenSChaft und 
Kultur gebeten hat, Vorbereitungen fIlr eine weltweite Halb
zeitbiIanz der Dekade zu treffen, einschließlich einer Prilfung 
des vom Generaldirektor zu erstellenden 7'JsammenfaSSb'lden 
Evaluierungsberichts durch den Zwischenstaatlichen Ausschuß 
der Weltdek!lde fIlr kulturelle Entwicklung, 

unter BerlJcksichtlgung der Resolution 27 CI3.2 vom 
13. Nnvember 199344, die von der Generalkonferenz der 0r
ganisation der Vereinten Nationen fIlr Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur auf ihrer siebenundzwanzigsten 'Thgung ver
abschiedet wurde, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/158 vom 19. De
zember 1991, in der sie die Einrichtung einer unabhängigen 
Weltkommission fIlr Kultur und Entwicklung unterstlilzte, 

unter Berlkksichtigung der Resolution 1994/32 des Wirt
schafts- und SozialIats vom 27.1u1i 1994, 

1. nimmt KenntnIs von dem Bericht des Generaldirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen fIlr Erziehung, 
W'lSSeD8Chaft und Kultur über die im Zeitraum 1992-1993 
erzielten Fortschritte in bezug auf die Weltdek!lde fIlr kulturel
le Entwicklung"; 

2. nimmt tllf!Jerdem Kenntnis von der Prilfung des 
zusammenfassend Halbzeit-Evaluiernngsberichts des Gene
raldirektors der Organisation der Vereinten Nationen fIlr Er
ziehung, Wissenschaft und Kultur über den Aktionsplan fIlr die 
Dekade46

; 

3. anerkennt die von den Mitgliedstaaten und den zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen erzielten 
Fortschritte bei der DurchfIIbrung des Aktionsplans fIlr die 
Debde fIlr kulturelle Entwicklung47 und ermutigt sie, ihre 
Bemühungen in dieser Hinsicht im Verlauf der zweiten Phase 
der Dekade fortmsetzen; 

'" OtganIsatfon der VemiDten Nationen fllr Erzlefmng, WIssens l'8ft und 
Kultur. _ ufthe GetwmJ Cmtfemu:e, 7Wenty-seventh SessIon, Pori8, 2S 
Oetober", 16 Navember 1993. VoL I, ResoIuJlons, AbscJmltt m.3. 
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4. begriVit die Einrichtung der unabhllngigen WeItkom
mission fIIr Kultur und Entwicklung und sieht ihrem Bericht, 
wie in Resolution 461158 gefordert, mit Interesse entgegen; 

5. bittet alle Staaten und die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen OrganisatIonen sowie im Rahmen der vorhan
denen Haushaltsmittel die Organe, Organisationen und Gre
mien des Systems der Vereinten Nationen, 

a) bei ihren Aktivitäten im ZuSllmmenhang mit der 
Dekade die BemOhungen auf interdiszIpliniire Projekte re
gionaler oder interregionaler Reichweite zu konzentrieren und 
die Bildung unterschiedlicher Arten voo Partnerschaften fIIr 
ihre Umsetzung anzuregen; 

b) geeignete Wege zu finden, um kulturelle Faktoren bei 
aIIeo BemOhungen um soziale und wirtschaftliche Entwick
lung zu integrieren und gleichzeitig das gegenseitige Ver
ständnis und die WertscblftzlIng der verschiedenen Kulturen 
fllreinander zu fördern; 

6. bittet die Regionalkommissionen, als Beitrag zum ab
schließenden Eva1uierungshericht der Dekade und in Abspra

. che mit den Regierungen und den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen zu erwllgen. eine Studie der 
kulturellen Faktoren zu erstellen, welche sich auf die Entwick
lung als mögliche Quelle von Arbeitupliltzen und Einkommen 
auswirken; 

7. beschließt, den Unterpunkt "Kulturelle Entwicklung" 
in die vorlliufige Thgesordnung ihrer einundfDnfzlgsten Ta
gung aufzunehmen. und ersucht den Geoeralsekretilr der Ver
einten Nationen und den Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Entwicklung, WJSSeIISChaft und Kultur. 
der Generalversammlung im Jabre 1996 Ober den Wlrtschnfts
und Sozialrat einen weiteren Suchstandshericht über die 
Umsetzung der Dekade vorzulegen. 

92. plenarsitzung 
19. Der.ember 1994 

49/106. Integration der Im Umbrnch beflndlich.en Volks
wirtschaften In die Weltwh1schaft 

Die Generalversammlung, 

In Bekri{/tlgung ihrer Resolutionen 47/175 und 47/187 vom 
22. Dezember 1992 und 481181 vom 21. Dezember 1993 
sowie aller ihrer anderen einsch1ligigen Resolutionen, 

KenntnIs nelunend von den einschlligigen BeschlOssen der 
Wlrtschaftskommissioo fIIr Europa, das heißt voo den Be
schlüSSM B (49) und C (49) vom 26. April 199448• sowie von 
den einsch1ligigen Resolutionen der Wlrtschnfts- und Sozial
kommission fIIr Asien und den Pazifik, das heißt von den 
Resolutionen 50/1 und 50/2 vom 13. April 1994'", 

sowie Kenntnis nelunend von dem Bericht des Generalse
kretlIrs"'. dem Economlc SlIrvey of Europe In 1993-1994" 

.. Siehe 0ff/dt1I Records of the Economic tmd SocIal Cound/, 1994. 
Supp_No.17(E1l994l37), Kap. IV . 

.. Bbd., Supp_ No. 16 (Ef1994136). Kap. IV. 

" A/49J330. 
ß V_InmgderVOIelnIenNat!~BesL.Nr.E.94.D.E1. 

(WJrtschaftsIlberblickEmopa 1993-1994).demEconomicand 
SockIl Survey of AsIa and the PaciJic, 1993" (WJrtschaftlicher 
und sozialer Überblick fIIr Asien und den Pazifik, 1993) und 
dem World Economlc and Social Survey, 1994" (Wirtschaftli
cher und sozialer WeitOberblick 1994). 

In Anbetracht der Anstrengungen, die der IntematIonaIe 
Wllbrungsfonds und die Weltbank zur Zelt unternehmen, um 
wohldurchdachte makroökonomische Politiken zu fördern, 

In Bekr4ftlgung der Notwendigkeit der vollen Integration 
der im ÜbeJ:jpuig von der zentralen Planwirtschaft zur Markt
wirtSchaft befindlichen Länder sowie a11er anderen Länder in 
die Weltwirtschaft, was fIIr eine bestandfähige Entwicklung 
unverzichtbar ist, 

I. bittet das System der Vereinten Nationen, auch weiter
hin die Anstrengungen zu unteIslÜtzen. welche die Umbruch
llInder ontemehmen. WB ihre Volkuwirtschaften umzugestalten 
und sie unter anderem durch die Einfllhrung der interna
tionalen Nonnen und Praktiken der marktwirtschaftJic 
Länder in die Weltwirtschaft zu integrieren; 

2. begrfVitdie Maßnahmen, die das System der Vereinten 
Nationen ergriffen hat, um seine Fähigkeiten entsprechend der 
Resolution 481181 Ober die im Umbruch befindlichen Volks
wirtschaften zu stärken. und fordert das System der Vereinten 
Nationen auf. auch weiterhin analytische Tätigkeiten durch
zufIlIu:en und den im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
Beratung in gnmdsatzpolitischen Fragen sowie technische 
Hi1fe zu gewähren, die dem jeweiligen Stand der wirtschaftli
chen Umgestaltong eines jeden Landes angepaBt sind; 

3. fordert das System der Vereinten Nationen fllIf, im 
Ruhmen der Durchfllhrung dieser Resolution und bei gleich
zeitiger Fortse1ZUng der bestehenden Zu_arbeit mit den 
zuständigen internationalen Institutionen und Stellen auch 
~ Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaft1ich. 
und technischen zusammenarbeit zwischen den Ländern mit 
im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften sowie mit den 
Entwicklungsländern zu untersuchen und dabei lmfmwgen, 
wie das System der Vereinten Nationen unter Vermeidung von 
DoppelarbeIt die Zusammenarbeit stlIrken kann, um diese 
Länder zu einer stärkeren BeteilIgung an der Weltwirtschaft zu 
ermutigen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalwisammlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Bericht Ober die 
Durchfllhrung dieser Resolotion vorzulegen. 

92. PlenarsiIvmg 
19. Der.ember 1994 

49/107. Programm fftr die Zweite Dekade fftr die Imin
strIeIle Entwicklnng AfrIkas (1993-2002) 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolotion 471177 vom 22. Dezem
ber 1992, mit der sie das Progrnmm fIIr die Zweite Dekade fIIr 
die industrielle Entwicklung Afrikus verabschiedet hat, und 
ihren Beschluß 481456 vom 21. Dezember 1993. mit dem sie 

" V..-HohungderVOIelnIenNaIIonon,BesL.Nr.E.94.D.P.8. 



166 

sich die Resolutiun 1993/65 des Wlrlschafts.. und SoziaIrats 
vom 30. Juli 1993 zu eigen gemacht bat, 

sowie unter Hi1Eweis auf die Erkllirnng von Mauritius aber 
die beschleunigte industrielle Gesundung und Entwicklung 
Afrikas im Kontext der Zweiten Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas (1993-2002) und danach, die von der 
Konferenz der afrikanischen Industrieminister auf ihrem vom 
31. Mai bis 3. Juni 1993 in Port Louis abgebaltenen elften 
lIeffen verabschiedet wurde, 

Kenntnis nehmend von der Gri1ndung der Afrikanischen 
WJrtschaftsgemeiJlschaft und der Notwendigkeit sicbel2ustel
Jen, daß sie ihre Tätigkeit wahrnehmen kann, 

ferner unter Hinweis auf die von der GeneralkoDferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Entwick
lung auf ihrer tl10ften Thguog verabschiedeten Resolutionen", 
insbesondere die Resolution GC.5/Res.12 aber die Zweite 
Dekade ffIr die industrielle Entwicklung Afrikas, die Resolu
tion GC.51Res.16 aber die Industrialisierung der am wenigsten 
entwickelten Länder und die Resolution GC.5IRes.20, die die 
ErkIlirung von YaotmtJ6'4 entb/llt, in der betont wurde, daß die 
Organisation der Industrialisieroog der am wenigsten entwik
kelten Länder besondere Aufmerksamkeit widmen und der 
lndusIriaIisieruog Afrikas sowie der Verwirklichung der Ziele 
der Zweiten Dekade hoben Vorrang eimflumen solle, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretllIs 
aber die Durchfllbrung des Programms ffIr die Zweite Dekade 
ffIr die industrielle Entwicklung Afrikas (1993-2002)"; 

2. bekrliftigt die WIchtigkeit der IndusIriaIisierg als ein 
dynamisches Instrument zur Herbeifllhruog von Wachstum, 
das ffIr die bestandfiibige wirtscbaftIlche und soziale Entwick
lung der Entwicklungsländer, insbesondere in Afrika, un
verzichtbar ist; 

3. vertritt die Ar4fassung, daß die industrielle Entwick
lung ein wichtiges Instrument ffIr die Beseitigung der Armut, 
die Scbatl'ung von Einkommen und Arbe.itspllitzen,.die soziale 
Integration und die vertikale Diversifizierung ist; 

4. anerkennt die Notwendigkeit, die afrikanische Indu
strie stärker in die weltweite verarbeitende Industrie zu inte
grieren, und fordert die internationale Gemeinschaft zu diesem 
Zweck auf, die Verwirklichung der Ziele der Zweiten Dekade 
zu unterstiitzeo; 

5. anerkennt at.fIJerdem die Verantwortung der afrika
nischen Länder bei der DurcltfIIbrung der Prognonme der 
Zweiten Dekade und fordert sie auf, auch weiterhin geeignete 
Maßnahmen zur Förderung des Wlrlscbaftswachstums und 
einer bestandfiibigeo Entwicklung zu ergreifen, so aocb durch 
die kontinuierliche Förderung eines gftnstigen KIimas ffIr 
ausländische Investitionen; 

6. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen ffIr 
industrielle Entwicklung um ihre volle Unterstlltzung bei der 
Verbesserung der Wettbewerbsflihigkeit des industriellen 

" SIehoO<pn!satlon derV __ fllrlndustrieJleEntwlckhmg, 
D_and ResoluJlmvJ uftlw GeneroI ConfeTe1lCe, Ff/Ih I/esularSess/on, 
YaoandI, 6-10 December 1993 (GC.5IINF.4) • 

.. Auch abpdtucld in Al491347, AnbarJg, AnIIIge. 
" A/491372. 

Sektors in Afrika und bei der Ausarbeitung von Maßnahmen, 
die geeignet sind, sie im Licht des Abschlusses der Urnguay
Runde der multilateralen Handelsverbandlungen zu ver
bessern; 

7. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen ffIr 
industrielle Entwicklung lIlfIJerdem, den afrikanischen Ländern 
in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Entwicklungsbank 
und anderen subregionalen, regionalen und internationalen 
Fmanz.. und Bankinstitotionen UnterstIltzung zu gewähren, 
insbesuodere bei der Ausarbeitung neuer und innovativer 
MaßnaInnen zur MobiIisieruog von Ressourcen und zur Förde
rnng ausländischer Direktinvestitionen; 

8. fordert die WJrtschaftskonooission ffIr Afrika und die 
Organisation der afrikanischen Einheit lJIif, die Zusammen
arbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen ffIr in
dustrielle Entwicklung zu erleichtern und so zur Verbesserung 
der industriellen Zusammenarbeit in Afrika und zur Integration 
der Afrikanischen Wn1Schaftsgemeinschaft auf industriellem 
Gebiet beizutragen, insbesondere in den Bereichen Industrie
politik, Technologie, _Erschließung der Humanressourcen, 
industrielle Investitionen, Kleinbetriebe, Unterne1uoeßSellt. 
wicklung und institutionelle Infrastruktur. die alle ffIr die Be
seitigung der Armut, die Scbatl'ung von ArbeitspIlitzen und die 
soziale und vertikale Integration unverzichtbar sind; 

9. ersucht den Generalselaetlir, der Genera1versammlung 
auf ihrer ftlnfzigsten Thguog aber die DurcltfIIbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, 

92. Plenarsitzung 
19. Derpmber 1994 

491108. Industrielle Entwieldnngszusmnmenarbelt 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die "Erklärnng aber internationale wirt
schaftliche Znsammeuarbeit, insbesondere aber die Neubele
bung des Wlrlschaftswacbstoms und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern"I', die Interoationale Entwicklungs
strategie ffIr die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
NationenI? und die Neue Agenda der Vereinten Nationen ffIr 
die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren", 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/196 vom 
21. Dezember 1990, 46/146 vom 17. Dezember 1991 und 
47/153 vom 18. Dezember 1992 aber industrielle Entwick
lungszusammenarbeit und die Diversifizierung und Moderoi
sieroog der Produktionstl!tigkeit in den Entwicklungsländern 
sowie die Resolution 1992/44 des Wlrlschafts.. und Sozialrats 
vom 31. Juli 1992 aber die Zweite Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas, 

ferner unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Entwick
lung auf ihrer fiInften Thguog verabschiedeten Resolutionen", 
insbesondere die Resolution GC.5IRes.20, mit der sie die 
Erklärung von Yaound6" verabschiedet bat, und die Resolu
tion GC.51Res.12 aber die Zweite Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIdirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Ent.
wieklung aber industrielle Entwicklungszusammenarbei und 

.. A/491347, Anhtutg. 
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dem Bericht des Generalsekretllrs aber die Durchfllhrung des 
Programms filr die Zweite Dekade filr die industrielle Ent
wicklung Afrikas (1993-2002)"'. 

. 1. ~lcht die WIChtigkeit der Industrialisierung als 
em dynannsches Instrument zur Herbeifilbrung von Wachs
tum, das filr die rasche wirtschaftliche und soziale Entwick
lung der Entwicklungsll!nder unverzichthar ist; 

2. betont. wie wichtig die industrielle Entwicklungs
_beit und ein der Investitions- und HandeJstlitigket 
filrderliches Klima auf internationaler. regionaler. subregiona
ler und nationaler Ebene filr die Förderung der Ausweitung. 
der Diverslfizierung und der Moderoisierung der Produktions
kapazitIit in den Entwicklungaiändern sind; 

3. bekrliftigt die grundlegende Rolle der industrialisie
rung und des Unternehmertums als ein Mittel. um eine in 
sozialer Hinsicht nIl1zIiche wirtschaftliche Entwicklung herbei
zufIlhren, indem die Armut beseitigt, produktive Arbeitspllltze 
geschaffen und die soziale Integration. namentlich die in
tegration der Frauen in den Entwicklongsprozeß. erleichtert 
werden; 

4. bekr4ftigt außerdem die zentrale Koonlinierungsrolle, 
die die Organisation der Vereinten Nationen fllr industrielle 
Entwicklung im System der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der industriellen Entwicklung der Entwicklongslllnder spielt; 

S. verweist auf den Umstrukturierungsprozeß. der im 
System der Vereinten Nationen derzeit im Gang ist, und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die in jüngster Zeit vor
genommene Reform und Umstrukturierung der Organisation 
der Vereinten Nationen fllr industrielle Entwicklung, die diese 
in die Lage versetzen sollte, bei der Förderung der industriel
len Entwicklung wirksam auf die Bedürfnisse der Entwick

.lunga1änder. insbesondere der am wenigsten entwickelten 
Länder unter ihnen und der afrikanischen Länder. einzugehen. 
indem sie Dienste von hoher Qualität erbringt, die auf genau 
abgesteckte Ziele ausgerichtet sind; 

6. bittet die Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen. insbesondere die Organisation der Ver
einten Nationen fllr industrielle Entwicklung. im Rahmen ihrer 
Programme und Aktivitäten zur Verwirklichung der auf der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung" und der Internationalen Konferenz aber Bevölkerung 
und Entwicklung>" verabschiedeten Ziele und Aktionspro
gramme beizutragen, und fordert sie auf. sich an den Vor
bereitungen filr den Weltglpfel filr soziale Entwicklung. die 
Vierte Weltfrauenkonferenz und die Konferenz der Vereinten 
Nationen aber Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) zu 
beteiligen; 

7. ersucht den Generalsekretär. der GeneraIversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten 'IlIgung einen Bericht aber die 
DurchfIlhrung dieser Resolution vorzulegen. 

92. Ple1UJTSiJz.ung 
19. Dez.ember 1994 

" Siehe &port of the Unlted NatIon3 ~ on EIWInmment and 
Developmont, RWdeJOJIßiro. 3-14JU1UII992 (AfCONF.!Sl!26IRov.! (Vol. 

. I, VoI.l/Korr.!. VoI. n, VoI. m und VoI.lJIIKotr.!» (Ver6ffent11chung der 
Vorebden Nationen, Best.-Nr. E.93.L8 und Kmrlgerula), VoI.I: Resolutions 
A40ptrdbythe ~. 

.. Siehe AfCONF.171113 und AdeI.1. 

491109. Konferenz der Vereinten Nationen lIber Wohn
umI Sledluogswesen (IIabltat ll) 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/180 vom 22. Dezem
ber 1992. in der sie beschloß, vom 3. bis 14. Juni 1996 die 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat II) abzuhalten und einen Vorbereitungsaus
schuß sowie ein Ad-hoc-Sekretarint filr die Konferenz ein
zusetzen. 

emeul der Regierung der TIlrkei ihmI Dtmk aussprechend 
filr das Angehnt, die Konferenz in Istanbul auszurichten. 

in Bekr4ftlgung der Bedeutung, die unter anderem den 
Grnndslltzen in der Rio-Erklärung aber Umwelt und Entwick
lun~ und den Zielen, der Handlungsgrundlage, den Aktivitä
ten und Mitteln zur Durehfllbrung in Kapitel 7 der Agenda 213 

mit dem Titel "Förderung einer bestandflIbigen Entwicklung 
des Wohn- und Siedlungswesens" und in den einschlägigen 
Bestimmungen von Kapitel 28 mit dem Titel "Initiativen 
6rtIicher Ste11en zur UnteIsltltzung der Agenda 21" filr die 
Konferenz zukommt, 

1I!it Interesse KeTlJ'll1i/s nehmend von den Fortschritten, die 
bei den VorbereibIDgen filr die Konferenz bisher erzielt und in 
den Berichten des VorbereibIDgsausschusses filr die Konferenz 
aber seine vom 3. bis 5. März 1993 abgehaltene Organisations
tagung'" und seine vom 11. bis 22. Apri11994 in Genf abge
haltene erste Tagung'" sowie im Bericht des Generalsekretilrs 
aber den Stand der Arbeiten des Vorbereitungsaushusses und 
des Ad-hoc-Sekretarials filr die Konferenz'" beschrieben 
wurden. 

sowie mit Interesse Kenntnis nehmend von dem Bericht der 
Kommission filr Wohn- und Siedlungswesen Qber ihre vier
zehnte 'IlIgung62. 

Kenntnis nehmend von den sich auf das Wohn- und Sied
lungswesen beziehenden Empfehlungen im Bericht der Kom
mission für bestandfilhige Entwicklung auf ihrer zweiten Th
gung .... 

mit Sorge feststeUend. daß die Ressourcen. die dem Kon
ferenzsekretariat gegenwllrtig dnrch freiwillige Beitrlige und 
aus anderen Quellen. etwa durch die Umverteilung von Res
sourcen des Zentrums der Vereinten Nationen filr Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat). zur VerfI1gung stehen, nach wie vor 
nicht ausreichen. um den Vorbereitungsprozeß filr die Konfe
renz in dem von der Generalversammlung in der Resolution 
471180 vorgesehenen Umfang zu unterstiItzen, insbesundere 
was die Fähigkeit des Sekretariats betrifft, Entwicklungslllnder 
und andere Länder zu unterstiItzen. die eine solche UnterstIIt
zung bei ihren innerstaatlichen VorbereitungsbemOhungen filr 
die Konferenz benötigen. 

1. ninunt Kenntnis von den Berichten des Vorbereitungs
ausschusses für die Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) aber seine Organi-

.. Siobe 0jJIziel1es Protokoll der Geneml1ISmlDJIIIlung, Adztun4v/snJg8ll1 
TIII/1UIS. BeilaS" 37 (AI48I37). 

.. Ebd., NeroJIIIIdvi8nJg8ll1 Tagung, IlBI1age 37 (A/49J37} • 

" Siehe Af49fE/2. 
"0jJIziel1es ProtoIu1U der Genma1wIrsamm1u. ~ 

TlII/1UIg. Beilag. 8 (AI48I8). 
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sationstagung und seine erste Arbeitstsgung und macht sich 
die darin enthaltenen BeschlUsse zu eigen; 

2. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene
ralsekretärs ilher die bei den Konferenzvorbereitungen erziel
ten Fortschritte"; 

3. billigt die Empfehlung in Beschluß Yl des Vor
bereitungsausschusses", der zufolge Anfang 1996 am Amtssitz 
der Vereinten Nationen eine relativ kurze dritte Arbeitstngung 
des Vorhereitungsausscbusses veranstaltet werden soll, um die 
Vorbereitungsarbeiten fIIr die Konferenz abzuschließen; 

4. begri4ßt die Empfehlungen des Vorbereitungsaus
schusses in seinem Bescbluß Y2 betteffeod die Vorbereitungen 
auf nationaler, regionsler und globaler Ebene, betreffeod den 
Entwurf einer Grundsntz- und Verpflichtungserklilrung und 
betreffend den Entwurf eines Weltnktionsplans, der sich um 
die beiden Hauptthemen der Konferenz gliedern soll: "An
gemessene Unterkünfte fIIr alle" und ·Bestaudfl!bige Entwick
lung des Wohn- und Siedlungswesens in einer von Verstädte
rung gekennzeichneten Welt"; 

5. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Aufforderung 
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, der Konferenz 
die Dimension eines ·Städtegipfels" zu verleihen, und bekräf
tigt ihren Beschluß, die Konferenz aufhllcbstmöglicher Ebene 
einzuberufen"; 

. 6. empfiehlt, daß der weltweite Aktionsplim der Konfe
renz die Ergebnisse aller einschlägigen Weltkonferenzen der 
Vereinten Nationen berücksichtigen soll; 

7. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß alle 
in Frage kommeoden Organe, Organisationen, Gremien und 
Programme ihre Bemühungen intensivieren und bei der 
Vorbereitung der Konferenz eng zusammenarbeiten; 

8. empfiehlt, der Einbeziebung von Fragen eines bestand
fllhigen Wohn- und Siedlungswesens, wie sie in Kapitel 7 der 
Agenda 21 enthalten sind, bei der Ausarbeitung einer Agenda 
tlIr Entwicklung, gemäß den Resolutionen 47/181 und 48/166 
der Generalversammlung vom 22. Dezember 1992 und 
21. Dezember 1993 gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, 
und etkllIrt erneut, daß die Gesamtzielsetzung im Bereich des 
Wohn- und Siedlungswesens darin besteht, die soziale, 
wirtscbnftliclu; und ökologische Qualitlit der menschlichen 
Siedlungen und die Lebens- und Arbeitsumgebung aller Men
schen, insbesoodere der städtischen und lIindlichen Armen, zu 
verbessern: 

9. sprlchtden Staaten und OQlanisationen Ihren mifrlch
tJgen Dank aus, die zur UnterstfllZUng der VOJbereitungsadleit 
tlIr die Konferenz finanzielle oder sonstige Beiträge geleistet 
beziehungsweise nngekündigt haben, und ersucht den Ge

. neralsekretlir der Konferenz, weiterhin alles zu tun, um die tlIr 
die Arbeit und Vorbereitung der Konferenz erforderlichen 
auBerplnnmäßigen Mittel zu mobilisieren; 

10. erneuert Ihren AIffru! an alle Regierungen, ins
besoodere an die Regierungen der entwickelten Ulnder und 
andere Ulnder, die hierzu in der Lage sind, sowie an interna
tionnle und regionn1e Finnnzinstitutionen, substantielle Bei-

" SIehe 0;I1IzJeIks ProtoIr.oIJ der GenemlversammJung, Neummdviet</g1l4 
Tagung, BeJlase 37 (A!49/'37), Anhtmg I . 

.. Resolulion47/180.ZifferI. 

trlIge zu den freiwilligen Fonds zu Ieisten, die von der General
versammhmg mit Resolution 471180 eingerichtet worden sind, 
um die 'lA>rbeteitungsarbeilen fIIr die Konferenz zu finanzieren 
und die EntwickbmgsIlin, insbesondere die am wenigsten 
entwickelten Ulnder unter ihnen, dabei zu unterstützen, voll 
und wirksam an der Konferenz und ihrem Vorbereitungs
prozeß teilzunehmen: 

11. ersucht darum, daß die Arbeiten des Vorbereitungs
ausschnsses und des Ad-hoc-Sekretariats der Konferenz wei
terhin im Rnbmen der vorhandenen Hausbaltsml.ttel der Ver
einten Nationen finanziert werden, damit sichergestellt wird, 
daß die Konferenz verglichen mit anderen weltweiten interna
tinnalen Konferenzen der Vereinten Nationen eine angemesse
ne Behandlung erfIIbrt; 

12. nimmt Kenntnis von den BeitrlIgen, die Organisatio
nen, Orgnne und Programme der Vereinten Nationen und 
andere auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens tätige 
Organisationen zur Arbeit des Vorhereitungsauhusses im 
Rnbmeo der Wabrnehmung seines Maodats leisten, und bittet 
sie, finanzielle Mittel bereitzustellen, um die Entwicklungs
llinder auf deren Ersuchen bei der Ausarbeitung ihrer na
tionslen Berichte zu unterstlltzen; 

13. ermutigt alle in Betracht kommenden interessierten 
nicbtstaatlicben Organisationen, insbesoodere aus Entwick
lungsllindern, sich unter Zugrundelegung der Verfahren, die 
auf den klIrzIich von den Vereinten Nationen veranstalteten 
Konferenzen Anwendung fanden, an der Konferenz und ihrem 
Vorhereitungsprozeß zu beteiligen und einen Beitrag hierzu zu 
leisten; 

14. ermutigt aqperdem die genannten Organisationen, 
einen umfassenden Beitrag dazu zu Ieisten, die Weltöffentlicb
keit stärker Ober die Probleme und dns Potential des Wohn
und Siedlungswesens n1s eines wichtigen Faktors des sozialen 
Fortschritts und des wirtschnftlicben Wachstums aufznldllren, 
und die filhrenden Politiker der Welt, sich dafllr einzusetzen, 
in den Städten und Dörfern ihrer Ulnder gesunde, sichere, 
gerechte und bestnodfIIhige Bedingungen zu schaffen; 

l~. ersucht die Regiona1kommissionen, in ihr Tätigkeits
programm tlIr 1995 einen Gegenstand betreffend die Konfe
renzvorbereitungen aufzunehmen, dabei dns Schwergewicht 
insbesoodere auf die Vorbereitungen in ihren jeweiligen 
Regionen zu legen und der Generalversammlung auf ihrer 
fllnfzigsten Thgung einen Bericht über diese Vorbereitungen 
zu unterbreiten; 

16. fordert alle StDDten auf, sich fIIr eine breitangelegte 
Thilnabme der GebietsköIperscbnften und aller in Frage kom
menden Akteure, so nucb der wissenschnftlicben Kreise, der 
Industrie, der Gewerkscbnflen, der nicbtstaatlicben Organisa
tionen und des priVDlen Sektors, am nationalen, regionalen und 
internationalen Vorbereitungsprozeß einzusetzen und einen 
umfassenllen diesbezllglichen Informations- und Erfahrungs
oustnusch zu flIrdem, insbesoodere Ober die ArbeitsPlOglWIiJIIC 
und die Tätigkeiten der nationalen Komitees; 

17. ersucht den Generalsekretlir der Vereinten Nationen, 
im Benehmen mit dem Generalsekretär der Konferenz der 
Generalversamm\ung auf ihrer fllnfzigsten Thgung Ober den 
Stand der VOlbeteitwlgen tlIr die Konferenz, elnscbIießlich der 
Durchfilhrung dieser Resolution, Bericht zu erstntten; 
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18. beschließt, unter dem Punkt "ßestandfllbige Entwick
lung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" den 
Untmpunkt "Knnferenz der Vereinten Nationen über Wohn
und Sied1ungswesen (Habitat ll)" in die vorillufige 'Thges
ordnung i!mIr fDnfzigsten 'IlIgungallfz1l1lehmen. 

92. plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

4!1ßlO. InteuIBtionale Z"'S!!IIlIIdlnarlJelt zur BeseItIgung 
der Armut in den EntwlekIungsIlindern: Inter
naIlonalea Jahr fUr die BeseItIgung der Armut 

Die Generalversammlung. 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/183 vom 21. Dezem
ber 1!1!13. in der das Jahr 1996 zum Jntemationalen Jahr fIIr die 
Beseitigung der Armut erk1llrt worden ist, 

in Bekr4ftigung i!mIr Resolutionen 43/195 vom zo. De
zember 1988. 44/212 vom 22. Dezember 1989. 451213 vom 

. 21. I>ezember 1990. 46/141 vom 17. Dezember 1991. 47/197 
vom 22. I>ezember 1992 und 48/184 vom 21. Dezember 1993 
über internationale Zuamnmenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den BntwicIdungslllndern, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/196 vom 
22. Dezember 1992 mit dem Titel "Begehung eines inler1l1!
t1unalen 'lhges für die Beseitigung der Armut". 

Ke1llll1lls nehmend von dem Bericht des Generalsekretllrs 
über das Internationale Jahr fIIr die Beseitigung der Armut"'. 

in der Erkenntnis. daß es zwar in allen Lilndem Armut gibt, 
daß ihre Auswirkungen in den EntwickiungaUindern und unter 
den schwächeren Gesellscbaftsgtuppen jedoch besonders ernst 
und weit verbreitet sind, 

Im BewqfJI3ein dessen, daß es notwendig ist, die Ursachen 
und Folgen der Armut besser zu veratehen, 

inAnerkennung dessen, daß die Beseitigung der Armut und 
die vollstilndige Verwirklichung von sozialen, wirtschaftlichen 
und omweltbezogenen Zielen und Strategien miteinander 
verkufipfte Zielsetz!lßgen sind, 

sowie in Anerkennung der zentralen RoUe, die den Frauen 
. bei der Beseitigung der Armut zukommt. 

betonend, wie wichtig einze1slaatliche Strategieu und Poli
tiken zur Bekilmpfung der Armut und die Koordination der 
internationalen Zusammwarbeit auf diesem Gebiet sowie der 
Austansc1i erfolgreicher diesbezflglicher Erfahrungen zwischen 
den LiIndern sind, 

in der Erkenntnis. daß das schwere Leid der groBen 
Mehrzahl der in Armut lebenden Menschen es verlangt, daß 
die inler1l1!tionale Gemeinschaft dieser Frage sofortige Auf
merksamkeit schenkt und daß im Rahmen der bevorstehenden 
einschlligigen Konferenzen der Vereinten Nationen, insbe
sondere des Weitgipfels fIIr soziale Entwicklung. und im 
Kontext des Internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der 
Armut konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Armut et'
griffen werden, 

" N49/m 

1. erkliJrt erneut. daß die HauptaktivitIIt zur Begehung 
des Internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der Armut auf 
allen Ebenen durchgefilhrt und vom System der Vereinten Na
tionen unterstlItzt werden sollen, mit dem Ziel, den Staaten, den 
politischen Entscheldungstrilgern und der WeItIlffentlichk 
stlirker bewußt zu machen. daß die Beseitigung der Armnt. die 
ein komplexes und meJmIimensionales Problem darstellt, fIIr die 
Festigung des Friedens und die Herbeifilhrung einer bestand
flIhigen Entwicklung von grundlegender WIChtigkeit ist; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Bedentnng, 
die der bevorstehende Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung der 
Frage der Beseitigung der Armut einräumen wird; 

3. betont, daß es notwendig ist, im Rahmen des 1ahres 
eine eingehende und vollstllndige Uutersuchung der Art, der 
Ursachen und der Folgen aller Formen der Armut dorch
zufUhren, von denen die Menschen in den Entwicklungs
IIIndem be!iotfen sind, und dabei auf den Ergebnissen des 
Weitgipfels fIIr soziale Entwickl1l1lg aufzubauen; 

4. eT8Ut:ht den Generalsekretllr, auf dem Weg über das 
Sekretariat des Weitgipfels fIIr soziale Entwicklung, das 
Forsch1l1lgsinatitnt der Vereinten Nationen fIIr soziale Entwick
lung und die Universitllt der Vereinten Nationen, bei der 
Ausrichtung i!mIr Forschungsarbeiten und Studien über alle 
Formen der Armut die eigenen Erfahr1l1!gen der Armen ent
sprechend zu berücksichtigen und so dazu beizutragen, daß 
ihre Lage besser verstanden wird; 

S. eT8Ut:ht den GeneraIsekreIlI tll!fienlem, im Benehmen 
mit allen Staaten, den in Frage kommenden SonderoIgaDiBatio
nen, Programmen und Organen des Systems der Vereinten 
Nationen, den zustilndigen internationalen Organisationen, 
nichtstaatlichen Organisationen und interessierten Gruppen so 
baId.wie möglich den Progrwnmentwurf fIIr die Vorbereitung 
und die Begehung des 1ahres auszuarbeiten, in dem die Ziele, 
Grundsätze, Themen und wichtigaten Empfehlungen für das 
1ahrenthalten sind, die mit der Herausforderung, welche die 
Armut darstellt, sowie mit der ErkUlrung und dem Aktions
programm des Weltgipfels für soziale Entwicklung im EIn
klang stehen sollten, und der Generalversamml1l1lg auf i!mIr 
fDnfzigaten Thgun einen abschlieBenclen diesbezflglichen 
Bericht zur ~g vorzulegen, damit sichergestel1t wird, 
daß das 1ahr einen konkreten und bedeutsamen Beitmg zu den 
Bemilhnngen um die Beseitigung der Armut leistet; 

6. ersucht das Vorbereitungsorgan für das 1ahr, im 
Benehmen mit allen Lllndem und in Frage kommenden 
Gruppen ein Emblem für das Jahr auszuwi1hl.en, und ersucht 
ferner darum, daß deDjenigen, die das gewilhlte Emblem 
gestaltet haben. im Rahmen der Feierstunde zum Beginn des 
internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der Armut ein 
symbolischer Preis verliehen wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr ferner. im Dezember 
1995 während der fDnfzigaten Thgung der Generalversamm
lung eine Feierstunde zum Beginn des Internationalen 1ahres 
fIIr die Beseitigung der Armut zu veranstalten; 

8. bi#et alle Staaten, die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, die Zllstlindigen intemationaleu Orgenisa
tionen, die in Frage kOmmenden einzeh>taatlichen Organisatio
nen, die nichtstaatllchen Organisationen und interessierte 
Gruppen, den Vorbereitungen und der Begehung des 1ahres 
die gehotene Aulinerksamkeit zu schenken; 
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9. beschließt, sich anf ihIe! fünfzigsten Thgung unteI 
dern UnteIpunkt "Internationale Zusammenarbeit zur Beseiti
gung der A1mut in den Entwicklungslllndern" mit den Vor
bereinmgen für das Internationale Jabr für die Beseitigung der 
A1mut zu befassen. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

4911l1. Bericht der KolDlDlsslon flIr hestandfllhlge Ent
wieklnng Ilber Ihre zweite 'IlIgung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis anf ibIe Resolution 47ß90 vom 22. Dezem
ber 1992, in der sie sich den Etgebnissen der Konferenz der 
Vereinten Nationen flber Umwelt und Entwicklung ange
schlossen baI, 

sowie unter Hinweis anf ibIe Resolution 47/191 vom 
22. Dezember 1992 aber die institutioneIlen Vorkehrungen im 
Anschluß an die Konferenz der Vereinten Nationen flber 
Umwelt und Entwicklung, 

In Bekr4ftlgung der Notwendigkeit eines ausgewogenen 
und ganzheitlichen Herangeheos an Umwelt- und Entwick
lungsfragen sowie der nenen weltweiten Partnerschaft für eine 
bestandfiIhige Entwicklung, zu der die Konferenz den Anstoß 
gegeben baI, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission für be
stsndfiIhige Entwicklung flber ibIe zweite Thgung"', die vom 
16. bis 27. Mai 1994 in New York abgehalten wurde, 

unter BerIlcksIchtigung der in jflngster Zeit anf nationa1er, 
subiegionaler, ICgionaier und inte.t:regionaler Ebene unternom
menen Anstrengungen und Initiativen zur F6!derung einer 
bestsndfJ!bigen Entwicklung, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Kommission für 
bestandfiIhige Entwicklung flber ibIe zweite Thgung und 
schließt sich den darin enthaltenen Empfehlungen an; 

2. begri4ßt die von einer Reibe von Regierungen und 
Organisationen anf der zweiten· Thgung der Kommission 
freiwillig vorgelegten Mitteilungen betreffend die Umsetzung 
der Agenda 21' und die Maßnahmen, die in zshlreichen 
LlIndem ergriffen worden sind, um die entsprechenden 
einrelstsatlichen Strategien und Aktionsplllne für nine bestand
fiihige Entwicklung auszuarbeiten, und ermutigt die Regierun
gen, ibIe ErfaInungen mit der Umsetnmg der Agenda 21 auch 
kflnftig untereinander auszutauschen; 

3. betont, wie wichtig es ist, daß je nach Bedarf einm1-
stsatIiche Strategien, ProgIllD11l1e oder Aktionsplllne für eine 
bestandfiIhige Entwicklung ausgePlbeitet und durchgefDhtt 
werden, und verlangt zu diesem Zweck die Bereitstellung 
finanzieller Mittel und die Weitergabe von 'Thclmologien; 

4. nimmt Kenntnis von den laufenden A1beiten zur Er
. stellung von Indikatoren für eine bestsndfl!ldge Entwicklung; 

5. verleiht ihrer tiefen Besorgnis dariiber Ausdruck, daß 
die finanzieIlen Empfehlungen und Verpt1ichttmgen der Agen
da 21, insbesondere was die öffentliche Entwicklungshilfe 
betrifft, trotz der Zunahme der Privatinvestitionen in einigen 
LlIndem hinte! den Erwartungen und Erfordernissen zurflck-

geblieben sind und daß die derzeit für eine bestandfllhige 
Entwicklung zur Verfllgung stehenden finanziellen Mittel und 
die begrenzte Bereitstellung von angem 8 "en, bclrechenbaren 
neuen und zuslltzlichen finanziellen Mitteln die wirksame 
Durchfilhrung der Agenda 21 erschweren werden und die 
Grundlagen für die weltweite Partnerschaft für eine flest!indige 
Entwicklung untergraben kÖDJlten, und bringt in diesem 
ZUSIIßIDIeDbang ihre Besorgnis zum Ausdruck, daß die 
öffentliche Entwicklungshilfe seit der Konferenz der Vereinten 
Nationen flber Umwelt und Entwicklung insgesamt sogar noch 
zurDckgegangen ist"; 

6. betont, daß es unbedingt notwendig und wichtig ist, 
insbesondere den EntwicIdungsllIndern die MiUe1 zur VerfII
gang zu stellen, die es ihnen ermöglichen, die Agenda 21 und 
andere Beschlosse der Konferenz der Vereinten Nationen flber 
Umwelt und Entwicklung umzusetzen, indem den Bntwick
lungslJlndem wie vereinbart insbesondere neue und zuslltzliche 
FinanzmiUel und umweltschonende 'Thclmologien zu giInstigen 
Bedingungen, so auch zu Kor:ressi'JDS- und Vorzugsbedingun
gen, aberlassen werden; 

7. unterstreicht llIfIJerdem die Rolle, welche der Kom
mission für bestandfilhige Entwicklung als einzigartigem 
internationalem Forum zur Erleichterung von muitiJ.arera1en 
Verhundlungen und zur Förderung von Maßnahmen anf dem 
Gebiet der sich wandelnden Konsum- und Produktionsweisen 
zukommt, fordert die Kommission anf, sich dafilr einzusetzen, 
daß dringend Maßnahmen zur UmSll!z!mg der entsprechenden 
Kapitel der Agenda 21 e.tgIifi'en werden, die sich mit dem 
entscheidenden Problem der nicht aufrechterhaItbaren Kon
sum- und Produktionsweisen insbesondere in den entwickelten 
Ländern anseinandersetzen, die nicht nur die Hauptursache für 
die weiter IlDhaltende weltweite Umweltverscblecbtenmg sind, 
sondern auch die Armut und die UngleIchgewichte noch 
verscblirfen, und erklärt in diesem Zusammenhtmg erneut, daß 
sich die einmlstsatlichen Behörden bemöhen sollten, die 
InternaJisimung der Umweltkosten und die Heranziehung von 
wirtscbaftlichen Instrumenten zu fIIrdern, wobei zu berUck
sichtigen ist, daß der Verursacher grundsiltzlich die Kosten für 
die Verschmutzung zu tragen hat; 

8. nimmt Kenntnis von den Arbeiten, die das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen/die WeIthandeIsorg1Uon, die 
Handels- und EntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen 
und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen anf dern 
Gebiet des Handels, der Umwelt und einer bestsndflibigen 
Entwicklung bislang durchgefllhtt haben, untelslIelcht die 
Notwendigkeit, sicherzustellen, daß sie eng mit der K0mmis
sion für bestsndfJ!bige Entwicklung zusammenarbeiten und 
daß sich ibIe A1beit e.tglinzt, und empfiehlt, daß die Kommis
sion, die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und 
die ErnlIhrungs- und LandwirtschaftsoIgaon der Ver
einten Nationen im Handels- und UmwellIWsachuß der 
WeltbandelsoIganisation auch weiterhin angemessen ~e.tlIeten 
sein sollen; 

9. unterstreicht die Wichtigkeit der Beschlflsse, welche 
die Kommission für bestsrulll!blge Entwicklung unteI anderem 
im Hinblick anf die Gesundheit, menschliche Siedlungen, 

&6 Aus dem Bericht der Organisatkm flIr w1rtscbaftI1che Z.'SH""'bii i"rbe1t 
und I!ntwlddung geht hervor. daß die iHIimtIIcbo Bntwil:IduDgshI um 
10 _ ZIIIiIckgegange Ist. 
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. Silßwasser, toxische Chemikalien und gefllhrliche AbflUle 
verabschiedet bat, da diese konkrete Schritte auf dem Weg zur 
Umsetvmg der sektoralen MaBnahmenbflndel der Agenda 21 
darstellen; 

10. regt an, daß an den Tagungen der Kommission fIIr 
bestandfähige Entwicklung auch weiterhin Minister teilneh
men, so auch die fIIr Entwicklung, Planung, Finanzen und 
Handel zuständigen Minister an den Kommissionstagungen 
auf hoher Ebene; 

11. fordert die Kommission fIIr bestandfllhige Entwick
lung at4. im Binklang mit Kapitel 38 der Agenda 21 enge und 
k1are Beziehungen zu anderen zustJlndigen intemationalen 
Organisationen und Stellen, beispielsweise den Konferenzen 
der Vertragsstaaten des Rahmenübereinkommens der Ver
einten Nationen über K1imallnderungen67, des Übereinkom
mens über die biologische VIelfalt'" und des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen zur Bekllmpfung der WOstenbildung 
in den von Dürre oder WOstenbildung schwer betroffenen 
Ländern, insbesondere in Afrika'" und der G10halen Um
weltfazilitlit, aufzubauen, damit sie die Umsetzung der Agen
da 21 und der anderen BeschlOsse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung wirksamer über
wachen kann; 

12. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die Geberliinder, 1UlChdrUckllch at4. alles zu tun, um die 
Finanzierungskapazität der internationalen Finanzinstitntionen, 
Regionalbanken und anderen internationalen Organisationen 
weiter zu stlIrken, und betont, daß diese sich wirksam und 
nachweislich stlIrker bemühen mOssen, Mittel fIIr die Umset
zung der Agenda 21 bereitzustellen; 

13. empfiehlt den Mitgliedern der internationalen F'manz
institutionen, im Rahmen ihrer jeweiligen Leitungsgremien die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß ihre Programme und Aktivitäten die Agenda 21 stlIrker 
berücksichtigen, insbesondere soweit es darum geht, auf die 
BediIrfnisse der Entwicklungsliinder einzugehen; 

14. schlilifJt sich der Empfehlung der Kommission fIIr 
hestandfllhige Entwicklung an, wonach eine Matrix von 
gn\ndsatzpolitischen Alternativen und Finanzinstrumenten und 
-mecbaoismeo ausgesrheitet werden soll, die es erleichtern 
würde, fIIr jedes der sektoraIen MsBnabmeobllndel, die zur 
Zeit geprüft werden, optimale F'manzstrategien auszuarbeiten; 

15. ersucht den Geaeralsekretllr, die Mitwirkung des 
Hochrangigen Beirats fIIr bestandflibige Entwicklung an der 
Arbeit der Kommission weiter zu fördern, indem die Mit
glieder des Beirats ermutigt werden, sich in ihrer Eigenschaft 

. als Sachverständige an den infonnelleo Sitzungen der Kom
mission und an ihren TrelJen außerbalb der kaIeodermllßigeo 
Tagungeo unutittelbarer zu beteiligen, und lnformationssit
zungen zu veranstalten, die allen interessierten Parteien 
offenstehen, und die Ergebnisse der Tagungen des Beirats 
herauszustellen mit dem Ziel, die Transparenz seiner Arbeit zu 
erhöhen und die Kommunikation und Interaktion zwischeo 
dem Beirat und der Kommission zu verbessern; 

" AlACZ37118 (feil D)/Add.1 und Kmr.I. Anbang I. 
u SIehe Umwe1tptOgIwmn der Vetelnten NationeD, Conventitm on 

BiD/ogkol DIvetsIty (ZeIIInun lIlr _ des ProgtWDülS lIlr UmweJtrecht 
und Umwo_onen). Juni 1992. 

16. unterstreicht die Notweodigkeit ausgewogener, trans
parenter und kohllreoter Mecltanisml!ll partizipatorischer Art 
zwischen den Tagungen, die der Kommission und ihten Ad
hoc-Arheitsgruppen ihre Arbeit erleichtern, und dankt fIIr die 
verschiedenen Initiativen, die Regierungeo und internationale 
Organisationeo zwischen den Tagungen wgtiffen haben; 

17. unterstreichttu4lerdemdieNotweodigkeitwirksamer 
Ansch\lIBmaBnahmeo an die von der Kommission auf ihrer 
zweiten Tagung gefaßten BeschlUsse und stellt fest, daß sich 
die Mitglieder verpflichtet haben, die zwischen den Tagungen 
wgJiffetulll Initiativeo weiterzuverfolgen und so zur .nn1jIMeo
den Üherprflfung der Agenda 21 im 1ahr 1997 beizutragen; 

18. nimmt Kenntnis von der unverzichtbaren Funktion, 
welche große ZnsammeoschW_ bei der Umsetzung der 
Ageoda 21 wahrnehmen, und ermutigt diese, zur Arbeit der 
Kommission fIIr bestandfiIhige Entwicklung beizutrngeo; 

19. nimmt UlflJerdem Kenntnis von der Tlltigkeit des 
Interinstitotionelleo Ausschusses fIIr bestandfllbige Entwick
lung und der Leiter seiner Fachbereiche und bittet den Ge
neralsekretllr, der Kommission die Berichte des Ausschnsses 
zur Verfügung zu stellen; 

20. ersucht den Geaeralsekretär, diese Resolution allen 
Mitgliedern der imemationaIeo Gemeinschaft, den zullfllndigen 
zwischeostsatIi Organisationen, Einrichtungen, Program
meo und Organen innerhalb und auBerhalb des Systems der 
Vereinten Nationeo sowie den in Betracht kommeoden 
nichtstaatlicheo Organisationeo zur Keontols zu bringen. 

92. Plenors/Wmg 
19. Dezember 1994 

49/112. UntendUlZilugdesWeltweitenPrugrammsfUrUm
welterzlclnmg und Beobachtungen zuguusten der 
Umwelt (GLOBE) 

Die Generalversammlung, 

In der tJberzeugung, daß die anhaltende Verschlechterung 
der g1obaleo Umwelt auf aIleo Ebenen als Folge der Aus
wirkungen der stIIndIg zunehmeodl!ll menschlicheo Aktivitllt 
nach wie vor ein ernstes An\iegen ist, das weitere Aufmerk
samkeit erfordert, insbesondere auch eine stlIrkere Sensibilisi&
rung der Öffentlicbkelt und nachhaltigere MaBnabmeo, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/190 vom 22. Dezem
ber 1992, in der sie sich den Brgebnissea der Konferenz der 
Vereinten Nationeo über Umwelt und Entwicklung, nameot
lieh der Agenda 21', aageschlossen bat, 

Kenntnis nehmend insbesondere von KapitellS der Ageo
da 21 mit dem TItel "Kinder und 1ugendliche und bestand
fähige EntwickIung", Kapitel 36 mit dem '11Iel "Förderung der 
Schulbildung, des öffentlichen Bewußtseins und der berufIi
cheo Aus- und Fortbildung" sllwie Kapitel 40 mit dem '11Ie1 
"Informationeo fIIr die Entscheidungsfindung", in deneo zu 
größeren Anstrengungen aufgerufen wird, um die Einbezio. 
hung der 1ugeodlicheo zu gewähr1eisten, eine öffeotliche 
Bewußtseinsbildung zu fördern und im lntmesse einer bestand
flIbigen Entwicklung die Sammlung und den Austausch von 
Umweltdaten zu verb essern. 
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feststellend, daß das RahmenUbereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimalin<ierunp67 und das 'Übereinkommen
Uber die biologische Vielfalt"" vor kurzem in Kraft geIIeten
sind, daß das Seerecbtsilbereinkommen der Vereinten Natio
nen"" in Kraft getreten ist und die Verhandlungen iIber das 
Übereinlmmmen der Vereinten Natiouen zur BeklImpfung der 
Wllstenbildung in den von DOrre oder WOstenbildung schwer 
beliuffenen Ländern. insbesondere in Afrika<> kIIrzlich er
folgreich abgeschlossen wurden und daß die wirksame 
Umsetzung dieser ÖbereinkUnfte eine weitaus umfassendere 
und wirksamere Sammlung einschlägiger Umweltdaten und 
einen entsprechenden AusJausch dieser Daten erfordert, 

unter Hinweis auf ihre Resolutiou 48/192 vom 21. De
zember 1993 Uber die Stärkung der internationalen Zu
sammenarbeit bei der Überwachung weltweiter Umweltpro
bleme. 

in der tJbe1?eugung. daß es gilt, die Jugendlieben in der 
ganzen Welt fllr die Erhaltung und den Schutz der globalen 
Umwelt unter allen Aspekten und fllr die Verwirklichung einer 
bestandflIblgen Entwicklung zu begeistern und sie zur Mit
wirkung an diesen BemUhungen zu ermutigen und dabei zu 
un~ 

1. begrqpt das von der Regierung der Vereinigten Staa
ten von Amerikn am 22. April 1994 eingeleitete weltweite 
Progrnmm fllr Umwelterziehung und Beobachlimgen zugun
sten der Umwelt (GLOBE). dessen Ziel darin besteht, die 
gesamte Öffentlichkeit in der ganzen Welt stärker fllr Um
weltbelange zu senstbilisieren, die wissenschaft1iche Kenntnis 
von der Erde zu verbessern und allen SchUlern und Studenten 
dabei bebilflich zu sein, in Naturwissenschaften und Ma
thematik den höchsten WIssensstand zu erreichen; 

2. begrf4llt außerdem die von zahlreichen Regierungen 
bekundete Bereitschaft, sich an der GestaIIiIßg und Durch
ftlhrung der GLOBE-Initiative zu beteiligen; 

3. ermutigt die Regierungen, Organe, Organisationen und 
Progrnmme des Systems der Vereinten Nationen, so auch die 
Organisation der Vereinten Natiouen fllr Erziehung. WISSeI1-
schaft und Kultur. und andere zwischenstaat1iche und nicht
staatliche Organisatiouen. sich an der Ausarbeitung und 
Durchftlhrung der GLOBE-Initiative entsprechend zu be
teiligen, unter voller BerUcksichtigung der souverllnen Rechte 
und Interessen der Staaten und im Rahmen des jeweiligen 
Mandats der betreffenden Organe. Organisatiouen und Pro
gnnnme, so auch was die Verwirklichung einer bestandfäbigen 

. Entwicklung betrifft; 

4. ersucht den Generalsektetär. sicherzustellen, daß der 
GLOBE-Initiative bei den BemUhungen, die das System der 
Vereinten Natiouen unternimmt, um die Umsetzung der Agen
da 21 zu unterstUtzen. insbesondere den BemUhungen im 
Rahmen der Koordinierungsaufgaben des Interinstitutionellen 
Ausschusses fllr bestandflIbige Entwicklung des VerwaJ
hmg8"u sschusses fllr Koordinierung. entsprechend Rechnung 
getragen wird; 

.. 0JjIcIDl RecrmJs oftIuJ ThInl Unlted Nationa Coofe- on tIuJ Law of 
tIuJ Sea, Vol XVß <V"",,",",11t:Jmng der v ....... Na!lonen, Best.-Nr. 
8.84. V.3J.1loJnnnettt AICONF.fi2ll22. 

5. ersucht darum, daß der WJrtschafts- und SoziaIrat und 
seine NebenorgllDe, insbesondere die Kommissiou fllr besIaDd
flIhige Entwicklung. der GLOBE-Iuitiative im Koutext der 
bestandflihigen Entwicklung bei der tibmprofung und för
derung der Umsetzung der Agenda 21 voll Rechnung tragen; 

6. bittet die Regi.eningen, der Kommission fllr bestand
flIhige Entwicklung im Binklang mit der Resolutiou 47/191 der 
CleneraIvetsammlung vom 22. Dezember 1992 InfOJmatiODen 
iIber iIue Mltwirkung an dem GLOBE-Programm im Rahmen 
der Umsetzung der Agenda 21 zukommen ZU lasseD, lDs
besondere was die KapitellS. 36 und 40 der Agenda betriftl. 

92.P'lmltusitlung 
19. Dezember 1994 

4911l3. Verbreitung der GrqndsIitze der Rfo..ErJdllruag 
ilber Umwelt und Entwle1dung 

Die Generalversammlung, 

in der (Jbe1?eugung, daß in der Rio-ErkIli:nmg iIber Um
welt und Entwicklung=' die Grundprinzipien fllr die HetbeIffIh.. 
rung einer bestandfllhigen Entwicklung auf der ClrundIage 
einer nenen und gleichberechtigten weltweiten Partnerschaft 
enthalten sind, und in Bekrliftigung der Agenda 21'. 

sich der Talsache bew14ßt, daß die Vetbteibmg der in der 
Erkl/irung enthaltenen Gnmdsllf7e dazu beitragen wird, die 
Notwendigkeit eines ausgewogenen und ganzheit1ichen 
Herangehens an Fragen der Entwick\ung und der Umwelt 
verstärkt in das Bewußtsein der Öffent1ichkeit zu rIIcken, 

sich dessen bewqflt, daß die VeJbteitung der in der Er
k1lIrung enthaltenen Grundslltze den Anstoß zu VeJ'JJIlIbtten 
Anstrengungen auf nationaler und internationaler Ebene zur 
Förderung einer besttIDdflIhigen und umweltgerechten Ent
wicklung in a1\en Ländern geben kann, 

unter Berllcksichtlgung ihrer Resolutiou 47/191 vom 
22. Dezember 1992. insbesondere Ziffer 4 a), in der sie 
empfohlen hat, die Kommission fllr bestandfiihige Entwick
lung möge bei der Umsetzung der Agenda 21 die Binhezie.. 
hung der Gnmdslltze der Erk1lInmg ftIrdem, und unter Hinweis 
auf Kapitel I Ziffern 32 und 42 des Berichts der ICmnmjsslon 
fllr bestandfiIhige Entwicklung iIber ihre eJSte 'llIgung .... 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/190 vom 21. Dezem
ber 1993 und feststellend, daß die Minister und anderen 'Illl1-
nehmer der 'Il:effen auf hoher Ebene während der eJSten und 
zweiten Thgung der Kommissiou betont haben, daß es notwen
dig ist, die weite Verbreitung der (JnmdsJltze der llrk1lIrung auf 
a1\en Ebenen zu ftIrdem, um das Bewußtsein der Öffuntlic\tkeit 
fllr die bestandfllhige Entwick\ung zu schIIrfenll. 

1. fotrlert alle Regierungen lIIlCIuJriJcIdl at4. die weite 
Verbteitung der Rio-Erk1lInmg iIber Umwelt und Entwicklung 
auf allen Ebenen zu ft!rdem; 

2. ersucht den Genera1seIaetli. sicherzuste11an daß die 
zustllndigen Organe und Gremien des Systems der Vereinten 

.. 0jJ1d0J_oftluJlkonomIcandSoclalCmmdl,I993.~ 
No. 5 (I1I1993J25/Rev.IJ. Z_Teß. 

n )lbd., Kap. n. ZIffer 17""" OjJ1doJRecrmJs oftIuJ lkonomIcand SocIal 
Cmmdl, 1994. ~ No. 13 (I1II994I33IRev.1J. Kap. n. 
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Nationen der Erkllirung weite Verbreitung verschaffen und 
auch weiterhin dafflr Sorge tragen, daß ihre Grundsätze in 
Übereinstimmung mit Kapitel I Ziffern 32 und 42 des Berichts 
lIher die erste 'Thgung der Kommission fiIr hestandfähige Ent
wicklung in iIne ProgIwnme und AktivitIIten einbezogen werden. 

92. P/enarsitvmg 
19. Dezember 1994 

49nt4. Intematlnnaler Thg fiIr die Erhaltung der Ozon
schicht 

Die Generalversamtnlung, 

in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, die Ozon
schicht zu erhalten, die das Sounenlicht filtert und verhindert, 
daß die schlldlichen Auswirkungen der ultravioletten Strahlung 
die Erdoberfläche erreichen, und somit das Lehen auf unserem 
Planeten erhält, 

betonend, welche Bedeutung der Umsetzung des am 
16. September 1987 in Montrea1 abgeschlossenen Montrealer 
Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht 
ffIhren, und seiner späteren Änderungen zukommt, und unter 
Hervorhebung der diesbez11glichen Rolle des Exekotivaus
schusses seines Multilateralen Fonds, 

in Anerkennung des starken Engagements, das die Unter
zeicbnerstaaten und die Vertragsstaa!en des Montrea1er Proto
kolls sowie verscbicdene interessierte nichtstaatliche 0rglInisa
tionen unter Beweis gestellt haben, 

1. erkllirt zum Gedenken an den Thg im Jahr 1987, an 
dem das Montrealer Protokollilher Stoffe, die zu einem Abbau 
der Ozonschicht f!Ibren, unterzeichnet wurde, den 16. Septem
ber zum Internationalen Thg fiIr die Erhaltung der Ozon
schicht, der ab 1995 feierlich begangen werden soll; 

2. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen Schrit
te zu unternehmen, um dafilr zu sorgen, daß der Internationale 
Thg fiIr die Erhaltung der Ozonschicht in angemessener Weise 
begangen wird; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten, diesen besonderen Thg der 
Förderung konkreter Aktivitäten auf nationaler Ebene im 
Einklang mit den Zielen und Zielsetzungen des Montrealer 
Protokolls und seinen Änderungen zu widmen; 

4. ersucht den Generalsekretär lJlIßenJem, Empfehlungen 
darDber abzugeben, wie das System der Vereinten Nationen 
unbeschadet seiner laufenden 'nitigkeiten die erforderlichen 
Mittel mohilisieren und zur Verfilgung stellen kann, um bei 
der Durcbfllhtung und Förderung verschiedener TlItigkeiten im 
Zusammenhang mit der Begebuug des Internationalen 1llges 
fiIr die Erhaltung der Ozonschicht mit den Mitgliedstaaten 
znsammenzuarbeiten. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49/11S. Begehung des Welttages fiIr die Bekilmpfung von 
WtistenbIIdung und Dürre 

Die Generalversammlung, 

in Bekriifttgung der einsch1llgigen Bestimmungen des 
Kapitels 12 der von der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Agenda 213

, 

In Anbetracht dessen, daß es zur Förderung von Maß
nahmen zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von 
Df1rre oder Wüstenbildung schwer betroffenen Llindern, ins
besondere in Afrika", notwendig ist, daß sich die Öffentlich
keit auf lokaler, nationaler, subregionaler, regionaler und 
internationaler Ebene des Problems bewußt ist, 

in der Erkenntnis, daß Wüstenhildung und Df1rre Probleme 
von globaler Tragweite sind, da sie alle Regionen der Welt 
betreffen, und daß die internationale Gemeinschaft gemein
same Maßnahmen ergreifen muß, um Wüstenhildung ond 
DOrre, insbesondere in Afrika, zu bekämpfen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Notwendigkeit inter
nationaler 7l!Sammenarbeit und Partnerschaft bei der BeklImp
fung der Wüstenhildung in den von Df1rre oder Wüstenhildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, im Ein
klang mit dem Übereinkommen, das am 17. Juni 1994 vom 
Zwischenstaatlichen Verbandlungsausschuß fDr die Ausarbei
tung eines solchen ObereinkommelJS in Paris verabschiedet 
wurde, 

sowie anerkennend, daß sich die internationale Gemein
schaft fest verpfliChtet hat, das Übereinkommen und dessen 
Anhänge fiIr die regionale Umsetzung durcbzuf!lbren, 

1. beschließt, den 17. Juni zum Wehtag fDr die Bekämp
fung von Wüstenhildung und Df1rre zu erklären, der ab 1995 
begangen werden soll; 

2. bittet alle Staaten, diesen Welttag der öffentlichen 
Bewußtseinsbildung zu widmen, durch die Veröffentlichung 
und Verbreitung von Reportagen. die Veranstaltung von Kon
ferenzen, Rundtiscbgesprächen, Seminaren und Ausstellungen 
lIher die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Wüstenhildung und der Df1rrefolgen sowie die DurcbfUbrung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
der Wüstenhildung in den von Df1rre oder Wüstenhildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, und 
dessen Anhängen fiIr die regionale Umsetzung; 

3. bittet den Generalsekretär, Bmpfehlungen zu der Frage 
vorzulegen, wie das Sekretariat den Mitgliedstaaten auf deren 
Ersuchen bei der Gestaltung ihrer einmlstaatUchen Aktivitäten 
zur Begehung des Welttages bebilflich sein könnte; 

4. ersucht den Generalsekretllr, die erforderlichen Vor
kehrungen zu treffen, um eine erfolgreiche Begebuug des 
Welttages durch die Vereinten Nationen sicherzustellen; 

5. bittet alle zuständigen 0Igane der Vereinten Nationen, 
im Rahmen ihres Mandats, sowie die nichtstaatlichen Organi
sationen, den Welttag fiIr die Bekämpfung von Wüstenhildung 
und Df1rre zu fördern. 

92. Plenarsit%ung 
19. Dezember 1994 

49nt6. Nicldgenehmlgte FIsehereIIn Zonen des nationalen 
Hohelfsberelclls und deren AuswIrknngeD anf die 
lebenden MeeresftSSOIJlCe der Oa!ane und Meere 
der Welt 

Die Generalversammlung, 

mit der Bitte an alle Mitglieder der internationa1en Gemein
schaft, insbesondere soweit sie FISCbereiinteressen besitzen, 
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ihre Zusammenarbeit bei der Erhaltung nnd Bewirtschaftung von Fischereitätigkeiten nnd die Durchsetzung der Fischerei-
der lebenden Ressourcen des Meeres im Einklang mit den im vorschriften zu verbessern. mit hohem Vorrang zu _ 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen" niederge- stOtzen, so auch durch die Gewährung von tinanzie11er 
legten völkerrechtlichen Bestimmungen zu verstärken, und/oder technischer Hilfe; 

unter Hinweis auf die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen Ober Umwelt nnd Entwicklnng verabschiedete Agen
da 21'. insbesondere deren Kapitel 17. betreffend die nach
haltige Nutzung nnd Erhaltung der lebenden Meeres.teswurcen 
von Gebieten im Bereich nationaler Hoheitsbefugnisse. 

sowie unter Hinweis auf das von der Weltkonferenz Ober 
die bestandflihige Entwicklnng der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungs1llndern verabschiedete Aktionsprogramm 
für die bestandflihige Entwicklnng der kleinen Inselstaaten 
unler den Entwicklnngs1ändem34

, insbesondere dessen Kapitel 
IV; betreffend die nachhaltige Nutzung und Erhaltung der 
KOsten- und Meeresressourcen von Gebieten im Bereich 

. nationaler Hoheitsbefugnisse, 

feststellend, daß die internationale Gemeinschaft in der Rio
Erk1lIrnng über Umwelt und Entwicklung'" anerkannt hat, daß 
der besonderen Situation und den besonderen BedOrfnissen der 
Entwicklungsländer. insbesondere der am wenigsten entwik
kelten Länder und der Länder. deren Umwelt am stärksten 
gefilhrdet ist, hesonderer Vorrang geschenkt werden sollte, 

zutiefst besorgt Ober die schi!dlichen Auswirknngen der 
nichtgenehmigten FISCherei in Zonen des nationalen Hoheits
hereichs. woher der größte Thil der weltweit gefangenen 
Fische stammt. auf die nachhaltige Nutzung der Fischereire&
sourcen der Welt sowie auf die Ernährungssicherheit und die 
Volkswirtschaften zahlreicher Staaten. insbesondere der Ent
wicklungs1änder. 

in Bekriiftigung der Rechte nnd Pflichten der KOstenstaa
ten, im Bink1ang mit dem Völkerrecht, wie im SeerechtsOber
einkommen der Vereinten Nationen niedergelegt, dafür zu 
sorgen, daß geeignete MaßnaIunen zur Erhaltung nnd Bewirt
schaftung der lebenden Ressourcen in den Zonen im Bereich 
ihrer nationalen Hoheitsbefugnisse ergriffen werden, 

Kenntnis nehmend von den Erörterungen. die in jOngster 
Zeit auf internationaler, reglooaIer nnd subregionaler Ebene 

. üher Fischereierhaltungs- und -bewirtschaftungsmaßnaIunen 
sowie über deren Biabaltung nnd Durchsetzung gefllhrt wur· 
den, 

1. fordert die Staaten atif, im Einklang mit ihren Ver
pflichtungen nach dem Völkerrecht, wie im SeerechtsOberein
kommen der Vereinten Nationen niedergelegt, die Verant· 
wortung dafür zu Obernehmen, durch entsprechende Maß. 
nahmen sicherzustellen. daß ein FISChereifabrzeug. das 
berechtigt ist, ihre Flagge zu fllhren. nur dann in Zonen des 
nationalen Hoheitsbereichs anderer Staaten fischt, wenn es 
dazu eine ordnungsgemäße Genehmigung der zuständigen 
Behörden des betreffenden KOstenstaats oder der betreffenden 
KOstenstaaten erhalten hat; eine solche genehmigte FlScherei
llitigkeit ist im Einklang mit den in der Genehmignng nieder
gelegten Bedingnngen auszuOben; 

2. fordert die Entwicklungsbilfeorganisationen auf, die 
Anstrengungen, welche die KOstenstaaten nnter den Entwick
lungs1ändern. insbesondere die am wenigsten entwickelten 
Länder und die k1einen Inselstaaten nnter den Entwicklungs
llindem, unternehmen. um die Überwachnng nnd Kontrolle 

3. ersuchtden GeneralBekretII. die Aufmerksamkeit aller 
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, der 7J1llfI!ndlgen 
zwischenstaatlichen Organisationen, der Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen, der regionalen 
und subreglonaJen Fischereiorgane und der zustlindigen nicht
staatlichen Organisationen auf diese Resolution zu lenken: 

4. ersucht den Generalsekretär ll14fJenlem, der General
versammlung auf ihrer fUnfzigsten 'llIgung und danach 
entsprechend den Beschlilssen der Versammbmg einen Bericht 
über die ergriffenen Maßnahmen und über die bei der Durch
filhrung dieser Resolution aufgelletenen Probleme vorzulegen. 

92. PlenarsIIvmg 
19. D~er 1994 

491l17. Cberelnlmmmen flber die blologlsehe VIeJfaIt 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologi
sche Vielfalt"". 

sowie unter Hinweis auf die Agenda 21'. insbesondere 
deren KapitellS über die Erhaltung der biologischen VieJfa1t 
und die damit 7J' sam lMohlingenden Kapitel, 

:r.ulieftt besorgt über den anhaltenden Verlust an biologi
scher Vielfalt in der ganzen Welt und auf der Grundlage der 
Bestimmnogen des Oiiereinkmnmens erneut erklllrend, daß sie 
für die Erhaltung der biologischen Vtelfalt und die bestand
flihige Nutzung ihrer Bestandteile sowie die ausgewogene und 
gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile eintritt, 

1. begrtqJt das rasche 1nIaaftlleten des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt und die Einberufung der ersten 
'llIgung der Konferenz der VerJragsparteien des Überein
kommens Ober die biologische Vielfalt, das vom 28. Novem
ber bis 9. Dezember 1994 in Nassau abgehalten wurde: 

2. bittet den Exekutivsekre1lir des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt, der Kmnmission für bestanrlflibige 
Entwicklung als Beitrag zu der Arbeit ihrer dritten 'llIgung die 
Ergebnisse der ersten 'llIgung der Konferenz der Vertrags
parteien des Übereinkommens zur VerfOgung zu stellen; 

3. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen 
bislang noch nicht ratifiziert haben. atif, ihre innerstaatlichen 
Verfahren zur Ratifikation, Annabme beziehungsweise Geneh
migung zu beschleunigen; 

4. beschließt. auf ihrer fUnfzigsten 'llIgung unter dem 
Punkt ·Umwelt nnd bestandfIIhige Entwicklung" den Stand der 
UmSetzung des Übereinkommens zu prOfen, und bittet den 
Exekutivselaetllr des Übereinkommens, über die Kommission 
für bestanrIfli!tig Entwicklung und den Wirtschafts- und 
Sozia1rat über die Ergebnisscl der ersten 'llIgung der Konferenz 
der Vertragsparteien des Übereinkommens Bericht zu er-

statten. 92. Plenarsltvmg 
19. D~er 1994 
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.49/118. BeIflIDge und Rilekwllrfe In der FIsebereI und 
deren Auswirkungen auf die bestandfllblgll Nut
ZDDg der lebenden Meeresressourc:e der Welt 

Die Generalversammlung, 

"! der Erwilgung, daß die Staaten in den einschlägigen 
Bestimmungen des Seerechlsllbereinkommens der Vereinten 
Nationen" aufgefordert sind, beim Ergreifen von ErhaltungS
und Bewirtschaftungsmaßnabmen fIIr befischte Arten unter 
Heranziehung der besten zur Verfilgung stehenden wissen
schaftlichen Angaben die Wirkung dieser Maßnahmen auf 
vergesellschaftete oder abhlingige Arten zu berücksichtigen, 

unter Hinweis darauf, daß die im Joni 1992 in Rio de 
Janeiro abgehaltene Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung'l2 und die im Mai 1992 in Canc1ln 
(Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über verant
wortungsvolle FIscherei" übereingekommen sind, die Ent
wicklung und Verwendung von selektiven FlSChereiaus
rilstungen und -praktiken zu fllrdern, die den Abfall beim Fang 
von Zielfischarten sowie die Beifilnge von Nichtziolarten 
gl~i~h~el ob FISChe oder andere lebende Meeresressourcen: 
ID1D1Dl1eren, 

sowie unter Hinweis darauf, daß auf dem 1992 in Athen 
abgehaltenen Weltfischereikongreß verschiedene Aspekte der 

. Frage der Rflckwürfe erörtert wurden, 

Kenntnis nehmend von der Arbeit der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen über 
Beifilnge und Rückwürfe im Rahmen der Ausarbeitung eines 
internationalen Verhaltenskodex fIIr verantwortungsvolle 
FIscherei und der 'Thtsache, daß die Konferenz der Vereinten 
Nationen über grenzüberschreitende und weit wandernde 
FIschbestände zur Zeit Bestimmungen über Beifilnge und 
Rückwürfe prüft, 

In Anerkenmmg der Anstrengungen, welche die interna
tionalen Organisationen und die Mitglieder der internationalen 
Gemeinschaft unternommen haben, um die Beifilnge und 
Rückwürfe in der FISCherei zu reduzieren, sowie der Notwen
digkeit der weiteren internationalen Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet, 

• so-:vte In der Erwilgung, daß es auch weiterhin notwendig 
1St, die Überwachung und Bewertung von Beifilngen und 
Rückwürfen sowie die Verfahren zur Verminderung von 
Beifilngen zu verbessern, 

1. nimmt Kenntnis von der wichtigen Rolle, die der 
FISCherei im Hinblick auf ihren Beitrag zur bestandflihigen 
Nahrungsmittelversorgung der heutigen und der kommenden 

. Generationen sowie zur bestandfllhigen Gewllbrleistung ihres 
Unterhalts zukommt; 

2. vertritt die Auffassung, daß die Frage der Beitlinge und 
Rückwürfe in der FISCherei es verdient, daß sich die interna
tionale Gemeinschaft ernsthaft damit auseinandersetzt; 

n Report q{dw UnJted Nations Coqferetu:e on _ tmd D",tJIop
_ RIodslaneiTO. 3-141une 1992 (A/CONF.ISJ.l16IR<w.1 (Vo!.1 und VoI. 
1IKorr. I. VoI. 11. Vol. mundVoI. 0JIK0rr. I» (VertWfuntllc1nmg der 
Vorolnten Nat1onon, Best.-Nr. E.93J.8 und Kmrlgenda), Vol.I:_ 
Adoptml by dw Cmiferencs, Resolullon I. Anlage 11. 

" SIebe A/CONF.164IINF12. Anhang 2. 

3. vertritt flII!Ierdem die Aljffassung, daß es notwendig 
ist, laufend und wirksam auf die Frage der BeifiInge und 
ROckwOrfe in de; FISCherei einzugehen, um den langfristigen 
und bestandflihigen Ausbau des FIschereiwesens sicher
zustellen, unter Berücksichtigunjl der in der Rio-Erk!llnmg 
über Umwelt und Entwicklung'" enthaltenen einschlägigen 
Grundslltze; 

. 4. bittet die ErnIlbrungs- und Landwirtschaflsorga
Uon der Vereinten Nationen, Bemmmungen über BeifiInge 
und Rückwürfe in der FISCherei auszuarbeiten und in ihren 
internationalen Verha1tenskodex fIIr verantwortungsvolle 
FISCherei aufzunehmen und dabei anderweitig durchgeführte 
Arbeiten zu berDcksichtigen; 

5". biltet die Konferenz der Vereinten Nationen über 
grenzüberschreitende und weit wandernde FJSChbestände 
Bestimmungen fIIr Beifilnge und Rück:würfe in der FIscherei 
auszuarbeiten und dabei anderweitig durchgefilbrte Arbeiten 
zu berücksichtigen; 

6. bittet die zuständigen subregionalen und regionalen 
Organisationen und Abmschungen auf dem Gebiet der FI
schereiwirtschaft sowie die ErnIlbrungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich zu prIIfen, welche Auswirkungen Bei
filnge und Rück:würfe auf die bestandfllhige Nutzung der 
lebenden Meeresresso.rrcen haben, und dabei nach Bedarf die 
einschlägigen Beratnngen der ErnIlbrungs- und Landwirt
schaftsorganisation über den internationalen Verhaltenskodex 
fIIr verantwortungsvolle FIscherei sowie die einschl!lgigen 
Beratungen der Konferenz der Vereinten Nationen über grenz
überschreitende und weit wandernde Fischbestände zu berück
sichtigen; 

7. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Umwelt und bestaudflihige Entwicklung" zu 
behandeln. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49/119. JnternatIoDaler 'DIg der bfologiscllen VIelfalt 

Die Generalversammlung 

I. begrl4ßt die Empfehlung der vom 28. November bis 
9. Dezember 1994 in Nassau abgehaltenen Konferenz der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens über binlogische Viel
falt, den 29. Dezember zum Internationalen 'llIg der biologi
schen Vielfalt zu bestimmen; 

2. erkllJrt den 29. Dezember. den 'Thg des Inlaafttretens 
des Übereinkommens über biologische Vielfalt"", zum Interna
tionalen 'llIg der biologischen Vie1fa1t; 

3. enucht den Generalsekretilr und den Exekutivdirektor 
des Umwe1tprogramms der Vereinten Nationen, alles zu tun, 
um sicherzustellen. daß der Internationale 'Thg der biologi
schen Vle1fa1t gebührend begangen wird. 

92.Plenarsttvmg 
19. Dezember 1994 



4!l112O. Schutz des Weltkllmas fiIr die heutigen und die prozeß und an den Thgungen der Konferenz der VerIragSstaa-
kommenden Generationen ten sicherzustellen; 

Die Generalversmnmlung, 

unter Hinweis anf ihre Resolutionen.45/212 vom 21. De
zember 1990. 47/195 vom 22. DezeJnber 1992 und 48/189 
vom 21. DezeJnher 1993. 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschusses flIr ein RahmenUherein
kommen Ober Klimalinderungen Uber seine sechste bis zehnte 
Thgung74 sowie von dem Bericht des Generalsekretärs". 

mit dem emeuten Ausdruck ihres tiefempfundenen Danks 
an die Regierung Deutschlands flIr ihr großzUgiges Angebot, 
die erste Tagung der Konferenz der Vertragsstaalen des 
RahmenUhereinkommens der Vereinten Nationen Uber Klima
änderungen vom 28. März bis 7. April 1995 in Berlin auszu
richten. und erneut erklllrend, daß sie dieses Angebot annimmt, 

1. begrl/ßtdasInkrafttretendesRahmenflbereinkommens 
der Vereinten Nationen Uber K1imainderungen67 am 21. März 
1994. stellt mit Genugtuung fest, daß zahlreiche Staaten und 
eine Organisation der regionalen Wn1schnftsintegration 
Maßnahmen ergriffen huben. um das Übereinkommen zu 
ratifizieren. und fordert die anderen Stasten anf. entsptechende 
diesbezUgliche MaßnaIunen zu treffen; 

2. fordert den Zwischenstaatlichen Verhandlungsans
schuß flIr ein Rahmenf1bereinkmnmen Uber K1imainderungen 
IIIlChdrilckllch auf, auf seiner vom 6. bis 17. Februar 1995 in· 
New York anberaumten elften Thgung seinen Plan der Vor
hereitnngsarbeiten flIr die erste Thgung der Konferenz der 
Verttagsstaaten des Übereinkommens fertigzustellen; 

3. ersucht den Generalsekretlir. nach Möglichkeit in der 
Woche vor der elften Thgung des Zwischenstaatlichen Ver
handlungsausschusses alle Dienste zur VerfI1gung zu stellen. 
die notwendig sind, um allen Staaten eine entsprechende 

. 'ThIlnahme an der Konsultation zu erleichtern. die der Vorsit
zende des AuaschuSSl'S. wie vom Auaschuß anf seiner zehnten 
Thgung vereinbart. während dieser Woche abhalten wird; 

4. ersucht den Leiter des vorläufigen Sekretariats, sich 
auch weiterhin fIIr die Zusammenarbeit und Koordinierung mit 
anderen zustlIndigen Stellen. SO auch Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen. einzusetzen, wo die wirksame Umsetzung 
des Übereinkommens zu unterstlltzen. wobei das Ziel ins
besondere darin besteht, den Entwicklungsländern unter den 
Vertragsstaaten rechtzeitig finanzielle und technische Hi1fe zu 
gewähren, damit sie ihren Vezpflichtnngen aus dem Überein
kommen nachkommen können; 

5. nimmt mit Dank Kenntnis von den bereits entrichteten 
Beiträgen und bittet um weitem Beiträge zu den außerplan
mf!3igen Fonds, die gemäß den Ziffern 10 und 20 der Resolu
tion 45/212 eingerichtet und im Einklang mit Resolution 
47/195 beibehalten wurden. wo die volle und wirksame 
Mitwirkung der Entwicklungsländer. insbesondere der am 
wenigsten entwickelten unter ihnen, sowie der kleinen Insel
stasten unter den EntwicklungsIllndem an dem Verhandlungs-

" II1AcmfJI.. 31, 41, 53 beziehungsweise 76. 
" 11149/485. 

6. ersuchtden GeneralsekretlI atUJenlem, im z,JSaJ!!J!!en
hang mit den Vorkehrungen, die im Rahmen des laufenden 
Programmhaushaltsplans gelioffen wurden, um bis zum 
31. l)ezember 1995 eine vorlllufige Sekretariatsbetre des 
Übereinkommens sicherzustellen, die genannten außerplan
mäßigen Fonds br.izubehalten; 

7. beschliejJt in demselben Zusammenhang. die Thgun
gen der Nebenorgane der Konferenz der Vertragsstaaten, 
welche die Koufenmz 1995 unter Umstlinden einberufen mu.ß, 
in den Konferenz- und Sitzungskalender 1994-1995 anf
zunehmen; 

8. beschließt. den Punkt ·Schutz des Weltklimas flIr die 
heutigen und die kommenden Generationen" anf ihrer fünfzig
sten Thgung weiter zu behandeln. unter Berilcksichtigung des 
in Ziffer 20 der Resolution 47/195 erbetenen Schlußberichts 
des Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen Verhandlungsans
schusses sowie des Berichts der Konferenz der Vertragsstaalen 
Ober ihre erste Thgung. und ersucht den Generalsekretlir. ihr 
anf ihrer filnfLigsten Thgung Ober die Durchfllhrung dieser 
Resolution und Uber die Auswirkungen Bericht zu eJstaUen, 
die sich aus dem Bericht der Konferenz Ober ihre erste Thgung 
möglicherweise wgeben. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49/121, Konferenz der Vereinten Nationen fiber grt'J'ZiIber
sclneltende und welt WIUIdernde Flsehheatilnde 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis anf ihre Resolutionen 47/192 vom 22. De
zember 1992 und 48/194 vom 21. Dezember 1993 Ober die 
Konferenz der Vereinten Nationen Ober grenzUberschreitende 
und weit wandemde F"ISChbestilnde, 

mit Genugtuung Ober den Bericht des Generalsekretiirs uber 
die von der Konferenz anf ihrer dritten und vierten Thgung 
1994 erzielten Fortschritte"". 

KenntnIs nehmend von der Empfehlung der Konferenz an 
die Generalversamm1ung. 1995 zwei weitem Thgungen ein
zuberufen, damit die Konferenz ihre Arbeit ahschließen kann". 

davon fJber.t.eUgt. daß eine möglichst breite Beteiligung an 
der Konferenz flIr den Erfolg der Konferenz wichtig ist, 

1. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die die Konfe
renz der Vereinten Nationen Ober grenzllberschreitende und 
weit· wandernde F"ISChbestände anf ihren vorangegangenen 
Thgungen erzielt hat; 

2. bllUgt im Einklang mit der Empfehlung der Koufenmz 
die Veranstaltnng von zwei weiteren 1hgungen der Konferenz 
vom 27. März bis 12. April 1995 und vom 24. Joli bis 
4. August 1995 in New York; 

" 11149=. 
71 Siebe AICONF.l6412S. ZIffer 30 und 1114915'12, ZIffern 24-26. 
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3. ersucht den GeneraIsekretii. die erforderlichen Dien
ste fDr diese beiden 'Thgungen der Konferenz zur Verfügung zu 
stellen, so auch Einrichtungen, damit während der 'Thgungen 

. zwei Sitzungen gleichzeitig stattlinden köunen; 

4. fordert die Konferenz nachdrllcklich atif, ihre Arbeit 
vor der fflnfzigsten 'Thgung der Generalversammlung abzu
sch1ießen; 

S. ersucht die Regierungen und die Organisationen der 
regionalen WlrtschaftsiDtegration erneut. Beitrllge zu dem 
freiwilligen Fonds zu leisten, der gemiUI Ziffer 9 der Resolu
tion 47/192 eingerichtet wurde, um den Entwicklungsländern, 
vor a1Iem denjenigen. die am meisten an dem Gegenstand der 
Ko~ interessiert sind, insbesondere den am wenigsten 
entwickelten Lilndern unter ihnen, dabei behilflich zu sein, voll 
und wirksam an der Konferenz teilzunehmen. und dankt fDr 
die bislang an den Fonds entrichteten Beitrilge; 

6. ersucht den GenemIsekretllr Ql4/Jerdem. der General
_S8I1111ilimg auf ihrer fflofzigstM 'l1Igung den abschlieBenden 
Bericht Ober die 'l"li1igImit der Konferenz vonulegen; 

7. beschließt. in die vorläufige Thgesordnung ihrer fünf
zigsten 'Thgung unter dem Punkt "Umwelt und bestandflihige 
Entwicklung" einen Unterpunkt mit dem TItel "BestBndfIihige 
Nutzung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen der 
Hohen See: Konferenz der Vereinten Nationen über grenz
überschreitende und weit wandernde Fischbestllode" auf
zunehmen. 

92. PlenarsiIz.ung 
19. Dezember 1994 

4lI1U2. WeltkoDl'enmz über die bpstpnrlfllhlge Entwleklung 
, der kleinen InseIstaaten unter den EntwIclrlnngs

Ilindern 

Die Generalvel'Slll1ll1ÜUng. 

unter Hinweis auf den Bericht der Konferenz der VereiDten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung und insbesondere auf 
Kapitel 17 Abschnitt G der Agenda 213 über die bestandfllhige 
Entwicklung der kleinen Inse1stanten unter den Entwicklungs
lIlndem. 

sowie U1I1er Hinweis auf ihre Resolution 47/186 vom 
22. Dezember 1992 über besondere Maßnahmen zugunsten der 
Inse!staaten unter den EntwicklungslIIndem, 

insbestmtlere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/189 
vom 22. flezember 1992 und 48/193 vom 21. Dezemlvlr 1993. 

erneut erklJlrend, daß die kleinen Insel!lt!!ate'l unter den 
EntwickbmgsUind aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungs
m!IgIichkeiten bei der Konzipierung und Umsetzung von PII!
nen fDr eine bect!!ndflihise Entwicklung mit besonderen Her
ausfm:denmgen konfrontiert sind und daß sie ohne die Zusam
menarbeit mit der internationalen Gemeinschaft our bedingt in 

. der Lage !!ein werden, diesen Herausforderungen zu begegnen. 

nach Behandlung des Bericht!! der Weltkonferenz über die 
bestandflllrige Entwicklung der kleinen Inse!staaten unter den 
Entwicklungsl!h!dem"'. die vom 25. April bis 6. Mai 1994 in 

'" Rspmt of the Glolml Cm(Bnmce on the SustIlInabk D .. elopment of 
SmoIl Is10ntl D8tIeIopIng _. 1Irldgetown, 25 AprU-6 Mo:y 1994 
(AICONF.I67/9 und Kort.l und 2) (V.,.,.,.,.,.u.tn der V_ Na!iomm, 
IIesI.-Nr. B.94J.18 und Ko1Iig1mda). 

Bridgetown stattfand und zu der auch ein 'Thgungsteil auf 
hoher Ebene gehörte. der am S. und 6. Mai 1994 stattfand, 

Ihrer Genugtuung dDrflber Ausdruck gebend, daß a1le 
MitgIiedst!!aten der Vereinten Nationen und Mitglieder ihrer 
SonderOIganiBatonen auf hoher Ebene, Beobachter sowie 
zwisclum!lt!!atliche OIganisationen und nichtstaatliche Organi
sationen aus aIlen Weltregionen an der Konferenz und ihrem 
VorbereitungsaDllSchuB teilnehmen konnten, 

mit dem Ausdruck ihre> tIefempfiuuJene Dankes an die 
Regierung und das Volk von Barbados fDr die den Konferenz
teilnehmern erwiesene Gastfreundschaft und fDr die her
vor:mgenden Einrichtungen. MitmbeiteI und Dienste, die ihnen 
zur Verfügung gestellt wmden. 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
We1tkonferenz über die bestandfI!hige Entwicklung der kleinen 
Inselst!!aten unter den Entwicklungsländern; 

2. unterstll/zt die Erklllrung von Barbados'" und das 
Aktionsprogramm fDr die be!It!!ndfI!hig Entwicklung der 
kleinen Insel!lt!!aten unter den Entwicklungs\lindem34. die am 
6. Mai 1994 von der Konferenz verabschiedet wmden; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Z,JSRI!!1l!!lQ_ 

fassung des 'IlIgungsteiJs auf hoher Ebene'" mit dem Schwer
puoktthema ·Schaffung von Partnerschaften fDr eine bestand
fllhige Entwicklung·; 

4. fordert die Regierungen sowie die Organe. 0rganisa
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen sowie 
andere zwischeost!!atliche und nichtstaatliche Organisationen 
atif, aIle auf der Konferenz eingegmgenen Verpflichtungen 
und abgegebenen Empfehlungen umzusetzen und die notwen
digen Maßnahmen fDr eine wirksame Weiterverfolgung des 
Aktionsprogramms zu etgteifen. indem sie insbesondere auch 
sicherstellen. daß die in Kapitel XV vorgesehenen Mittel zu 
dessen DurchfDhrung bereitgestellt werden; 

S. nimmt mit Dank Kenntnis voo dem Bericht des Gene
ralsekretlirs über die Maßnahmen, die die Organe, OIganisatio
nen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen zur 
DurchfDhrung des Aktionsprogramms ergriffen haben"'; 

6. begrijfJt inabesoodere die Fortschritte, die die Ernilh
rungs- und Landwirtschaftsorgaon der VereiDten Natio
nen. die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. das 
Zentrum der Vereinten Nationen fDr Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat). das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und die Weltorganisation fDr Meteorologie bei der 
Beneunung von Verbindungsstellen und lIhnIichen Meche
nlsmen zur Komdinierung der Ma1\nahmen zur DurchfDhrung 
des Aktionsprogramms etzielt haben; 

7. begrqjJt es. daß das EntwicklllIlgsPlOgtWWD der 
Vereinten Nationen Durchfllhrbarkeitsstudien über die Schof
fung eines Programms der technischen Hilfe" und ein Infor-

.,. Ebd., AnhlIIIge, Aabang m. 

.. A/49/42S und Add.1. 
SI A/49/459. Anbang. 
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mationsnetzwerk'" für die kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklongslilndern durchgefilhrt bat; 

8. bittet das EntwicklllJlgsptogramm der Vereinten 
Nationen, sein Mandat als federfllbrende Organisation bei der 
Systematisierung der Bemilhungen des Systems der Vereinten 
Nationen um den Kapazi.tI!tsauf auf örtlicher, nationaler 
und regionaler Ebene entsprechend der Agenda 21 und bei der 
Stllrkung des gemeinsameu EintreteDs der Vereinten Nationen 
für die Durchfilhrung des Aktionsprogramms, insbesondere 
durch ihr Verbundsystem von Landesbllros, weiterhin wahr
zunehmen; 

9. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na
tionen tD4fJenJem, 

a) die Durchfilhrung des Programms der technischen 
Hilfe für kleine TnseJsfaaten unter den Entwicklongslilndem in 
die Wege zu leiten, indem es entsprechend Ziffer 106 des 
Aktionsprogramms ein Verzeichnis eIStellt, und mit den klei
nen Inselsfaateu unter den Entwicklungs1llndem und anderen 
interessierten Parteien weitere Kot!$u1tationen zu fUhren, um 
festzustellen, wie das Programm, der technischen Hilfe am 
wirksamsten durchgetllbrt werden kann; 

,b) weitere inter- uud intraregionale Konsultationen,zwi
schen den zustlIndigen technischen Sachverständigen der klei
nen Inselstaaten unter den Entwicklungslllndern uud anderen 
interessierten Staaten, Organen uud zustlIndigen Organisatio
nen zu koordinieren, um das Informationsnetzwerk für die 
kleinen 1nse1stnaten unter den Entwicklungs11Indem weiter 
anszuarbeiten und festzusteHen, wie es unter Berilcksicbtigung 
der Anforderungen des Programms der technischen Hilfe und 
des Aktionsprogramms am wirksamsten eingesetzt werden 
kann; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich im 
Wege eines Konsu\tationsprozesses an der Prilfung der Durch
fllhrbarkeitssten zu beteiligen, mit dem Ziel, die BemOhun
gen um die Ingangsetzung des Programms der technischen 
HiJfe uud des Informntionsnetzwerks voll zn unterstiltzen; 

11. ersucht die Konnnission fIIr bestandfl!bige Entwicklung, 
a) Vorkehrungen zn treffen, um auf klare uud identifi

zierbare Weise und im Kontext ihres mebrjllhrigen tbentati
sehen Programms uud ihrer jährlichen Bebandlung sektoriIbCr
greifender Fragen die DurchfOhrung der im Aktionsprogramm 
vereinbarten Bestimmungen zu prüfen uud zn llberwachen; 

b) 1996 eine eISte 'Öberprilfung der erzielten Fortschritte 
und der zur DurchfOhrung des Aktionsprogramms ergriffenen 
Maßnahmen vorzunehmen; 

c) im Kontext der Gesamtilherprflfung der Agenda 21 
1997 konkrete Modalitäten für eine umfassende Obe.iprnfung 
des Aktionsprogramms im Jahr 1999 zn empfehlen, wozu auch 
die Frage der Einberufung einer zweiten Weltkonferenz gemäß 
Kapitel 17 Abschnitt G der Agenda 21 gehört; 

12. ersueht den Genera1sekretII die in Frage kommenden 
Regionu\kommissionen in die Lage zu versetzen, Tätigkeiten 
zur Koordinierung der Umsetzung der Konferenzmgebnisse 
auf regionaler uud subregionaler Ebene zu unterstiltzen, unter 
anderem indem ihren snbregionaJen Bilros und Durchfflh
nmgszentren gemlIß Ziffer 134 des Aktionsprogramms uud 

" A/49/414, Anbang. 

unter BerOcksichtigung des DezentraIisierungsprozesses die 
notwendige Autonomie uud ausreichende Ressourcen gewllhrt 
werden; 

13. ersueht den GeneraIsekretII außeIflem, dafIIr Sorge zu 
tragen, daß die Handels- uud Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen verstärkt in die Lage versetzt wird, im 
Einklang mit ihrem Mandat die erforderlichen Forschungs
arbeiten und Analysen durchzufDhren, um die Arbeit der 
Sekretarials-HaupIabteilung für gnmdsatzpolitiscbe Koordinie
rung und be!dandfllbige Entwicklung im Hinblick auf die 
DurchfOhrung des Aktionsprogramms zn ergänzen; 

14. spricht der Hauptabteilung für grundsatzpolitiscbe 
Koordinierung und bestandfllbige Entwicklung ihre Aner
kennung aus für die Effizienz, die sie bei den Vorbereitungen 
für und der Berichtetstattung iIber die Konferenz bewiesen bat; 

15. ersueht den Generalsekretär ferner, innerhaJb der 
Hauptabteilung für grundsatzpolitische Koordinierung nnd 
bestandfllbige Entwicklung eine klar abgegrenzte Einheit 
einznrichten und sie mit den Ressourcen uud dem qualifizier
ten und fllhigen Fach- uud HiJfspersonal auszustatten, die sie 
braucht, um ihre vielfl1tigen Aufgaben im Hinblick auf die 
Unterstiltzung der systemweiten Durchfilhrung des Aktions
programms wahrnehmen zu können, unter möglichst effizien
ter und kostengiInstige Nutzung von Ressourcen im Einklang 
mit den Bestimmungen von Ziffer 123 des Aktionsprogramms; 

16. ersucht den Genera1sekretllr, iIber die Sekretariats
HaupIabteilung Presse und Information für eine weitreichende 
und wirksame Verbreitung des Aktionsprogramms zu sorgen; 

17. beschließt, unter dem Punkt "Umwelt nnd bestand
flIhige Entwicklung" einen Unterpunkt "Umsetzung der Er
gebnisse der Weltkonferenz iIber die bestaudfllbigJ) Entwick
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklongslllndem" 
in die vor1liufige Thgesordnung ihrer flInfzigsten 'l1lgung 
aufzunehmen; 

18. ersuehtdenGeneralsekretll,derGenerahmsammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die zur Umsetzung der 
vorJiegenden Resolution ergriffenen Maßnahmen und iIber die 
von den Organen, Organisationen und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen zur Umsetnmg des Aktionsprogramm 
für die bestandfäbige Entwicklung der kleinen 1nse1stnaten 
unter den Entwicklungs11Indem ergriffenen Maßnahmen 
Bericht zu m~ und ersucht den Generalsekretllr in diesem 
Zusammenhaug außerdem, die Organe, Organisationen uud 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen zu bitten, soweit 
noch nicht geschehen, die Einrichtung von Leitstellen uud 
anderen lIbnJichen Mechanismeu in Erwägung zu ziehen, 
damit sie im Hinblick auf die Umsetzung des Aktionspro
gramms wirksam tlItig werden können. 

92. Plenarsitvmg 
19. Dezember 1994 

4!1/123. Entwlcklnngsprogramm der Venofnten Nationen 
~BnM~er~~~ 

Die Gemlralversammlung, 

In BekriiftJgU1l8 ihrer Resoluticn 47/199 vom 22. JlezemMr 
1992 über die dreijährliche Grundsatzilberprllf der 0perati
ven Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten Na-
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tionen und ibrer Resolution 48/162 vom 20. Dezember 1993 
Ober weitere Maßnahmen zur Neugliedenmg und Neubelebung 
der Vereinten Nationeu im WIrtSchafts- und Sozialbereich und 
auf damit zusammenhllngenden Gebieten. 

: daran erinnernd, daß der Bericht aber die menschliche 
Entwicklung das Ergebnis eines unabhängigen gedanklichen 
Prozesses ist und daß die Grundsa!zpolitik tlIr die operativen 
Bntwicklungsaktivitliten des Systems der Vereinten Nationen 
nach wie vor von den Mitgliedstaaten festgelegt wird, 

1. steUt fest, daß der Bericht aber die menschliche 
Entwicklung ein tlIr sich allein stehendes, gesondertes Werk 
ist, bei dem es sich nicht um ein offizielles Dokument der 
Vereinten Nationen handelt, und daß die Grundsatzpolitik tlIr 
die operativen Entwicklungsaktivitliten des Systems der 
Vereinten Nationen nach wie vor von den Mitgliedstaaten 
festgelegt wird; 

2. bekrliftlgt den Beschluß 94/15 des Exekutivrats des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen vom 10. Juni 
1994". mit dem der Rat den Beschluß des Administrators 
hegrfIßt hat, den KonsuItationsprozeß mit den Mitgliedstaaten 
und anderen in Betracht kommenden internationalen Organen 
zu verbessern, mit dem Ziel. die in dem Bericht angewandten 
Methoden zu verfeinern und so die Qua1itllt und Genauigkeit 
des Berichts zu verbessern. ohne dabei seine redaktionelle 
Unabblingigkeit in Frage zu stellen; 

3. ersucht den Genera1sekretllr. sicherzostellen. daß der 
Generalversammlung in dem entsprechenden Abschnitt des 

. Berichts des Wutschafts- und SoziaIrats Ober seine Arbeits
tagnng 1995 Ober die Durobfilhrung dieser Resolution Bericht 
erstattet wird. 

92. Plenarsltvmg 
19. Dezember 1994 

49/124. UDiversltAt der Vereinten Nationen 

Die Generalversammhmg. 

In Bekrliftlgung ibrer frOheren Resolutionen über die 
Universitllt der Vereinten Nationen. 

11IlCh Behll1uJlung des Berichts des Rates der Universitllt der 
Vereinten Nationen über die Tiltigkeit der Universitllt im Jahr 
199384 und ihre Entwicklung im Jahr 1994. der vom Rektor der 
Universitllt der Vereinten Nationen am 7. November 1994 
mfindlich vorgetragen wurde"'. 

Kenntnis nehmend von dem Besebluß 4.2.2, den der 
Exekutimtt der Organisation der Vereinten Nationeu tlIr 
Erziehung, WISlleII8Chaft und Kultur auf seiner vom 25. April 
bis 5. Mai 1994 in Paris abgehaltenen einhundertondvierund
vierzigsten 1hgung verabschiedet hat'". 

" _ 0fIIdaI &cords of the &:mrmnIc and Socia/ Coundl, 1994. 
SuppkmmIlNo.1S(EII99413SIRov.l). 

.. 0jfIzIeu.. ProtoIwU der GenemJvemmunlung. N~gste 
T"I/Jl1I8. BeIlag. 31 (Al49ßl). 

a 0fIIdaI &cords ofthe GenemJ AssBl7lbly. Fotty-n/nIh SessIon. Sectmd 
CommiIIe8.2O. _go 

.. _~derV __ IlirI!r.deJnmg. __ 

und KuIJur. DeclsIons AJIopted by the Elcecutlve Botud at Its 144th SessIon. 
Paria. 25 Aprl/ to S MtJy 1994 (144 BX/I)lc!s!ons). 

mit tiefer Genugtuung über die freiwilligen BeitdIge, die 
von Regierungen und anderen öffentlichen und privaten 
Stellen bislang zur UnterstOtzung der Universitllt entrichtet 
wurden, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Anstrengnn
gen, die der Rektor unternommen hat, um die Verwaltungs
kosten zu senken und das Programm der Universitllt zu 
konsolidieren, jedoch besorgt Ober die finanziellen Schwierig
keiten, denen sich die Universitllt nach wie vor gegenf1bersiebt, 

sowie mit Genugtuu1!g Kenntnis nehmend von dem Be
schluß des Rates, eine vorausschauende Bewertung der 
Tiltigkeit der Universitllt im Rahmen ibrer mittelfristigen 
Perspektive für den Zeitraum 1990-1995 vorzunehmen, um 
den Kurs für ihre kilnftige Tiltigkeit festzulegen, 

besorgt darüber, daß insbesondere andere Organe der Ver
einten Nationen nicht ausreichend Ober die Arbeiten informiert 
sind, welche die Universitllt durcbfiJhrt, sowie cIarDber, daß 
von den Ergebnissen dieser Arbeiten nicht so ausgiehig 
Gebrauch gemacht wird, wie dies möglich wl\re, 

In Anerkennung dessen, daß die Universitllt als glohales 
Sammelbecken für Ideen der internationalen Gemeinschaft im 
allgemeinen und dem System der Vereinten Nationeu im 
besonderen immer mehr Beiträge liefert, und davon ausge
hend, daß diese im dritten Jahrzehnt ihres Besteben •• das 1995 
beginnt, noch weiter zunehmen werden, 

1. vermerkt mit Genugtuung, daß der Rat der Universität 
der Vereinten Nationen einen Prozeß zur Konsolidierung des 
Programms der Universitllt und zur Herbeifübrung einer 
engeren Abstinunung mit den Prioritliten und Anliegen der 
Vereinten Nationen und der akademischen Welt eingeIeitet hat, 
und betont, daß dieser Prozeß fortgesetzt werden muß; 

2. ersucht in diesem Zusammenhang den Rat und den 
Rektor der Universitllt der Vereinten Nationen, weitere Maß
nahmen zu ""gteifen, um die Universitllt insbesondere bei den 
Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen und ihren Organisa
tionen besser bekannt zu machen, ihre Kontakte zu diesen zu 
verstlirken und für eine weitere VerbIeitung der Ergebnisse 
ihrer Arbeit zu sorgen, und diesbezügliche Maßnabmen in den 
Bericht des Rates an die einllndfilnfzigste Thgung der General
v~ung aufzunehmen; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die Koordinierung 
und die ZusammenarbeIt zwischen den Forschungs- und Aus
hildungszentren der Universitllt weiter zu verbessern; 

4. ersucht den GeneraIsekretllr, innovative Maßnabmen 
in Erwägung zu zieben, die es gestatten. die Kommunikation 
und das Zusammenwirken zwischen der Universitllt und 
anderen Organen des Systems zu verbessern, und dafür Sorge 
zu tragen, daß die Arbeit der Universitllt in alle einscblllgigen 
Tiltigkeiten des Systems der Vereinten Nationen einbezogen 
wird, unter Berücksichtigung der Resolution 47/199 der 
Generalversammlung vom 22. Dezember 1992, damit das 
System der Vereinten Nationen umfassender auf die Arbeit der 
Universitllt zurllckgreifen kann, und der Versammlung auf 
ihrer einundfllnfzigsten 1ltgung einen diesbezüglichen Bericht 
vorzulegen; 

S. ersucht den Rat und den Rektor, auch weiterhin alles 
zu tun, um die Effizienz und Wutscbaftlichkeit der Aktivitliten 
der Universität sowie ihre finanzieUe ThmspareDz und Rechen-
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schaftspfIicht sicherzustellen, sieb noch stärker um eine Er
höhung ihres Stiftungsfonds zu bemiIben und Beitrilge zur 
Finanzierung ihrer Ianfenden Kosten sowie anderweitige Un
terstIlIzung fIIr die Programme und Projekte zu mobilisieren; 

6. ersucht den GeneraIsekretii flI4IJerdem, auch weiterhin 
alles zu tun, damit der reale Wert des Kapitals des Stiftungs
fonds der Universitllt erhalten bleibt und noch wIIcbst; 

7. appelllert an die internationale Gemeinschaft, freiwil
lige Beitriige an die Universililt, insbesondere an ihren Stif-
tungsfonds, zu entrichten. I 

92. Plenarsllvmg 
19. Dezember 1994 

491125. Ausbfldnngs- und Fo ... li!IItgtdlwfllll' der Veteluteu 
Natlonen 

Die Gensralversommlung, 

, unter Hinweis auf ibte Resolutionen 46/180 vom 19. De
zember 1991, 47n:rt vom 8. April 1993 und 481207 vom 
21. Dezember 1993. 

lIIlCh Behtmdlung des Berichts des Genera1sekretllrs87 und 
des Berichts des nmtierenden ExekutivdirektoIs des Aus
bildungs- und FarscbungsinstihIlS der Vereinten Nationen Ilbet 
die Aktivitäten des Institots88, 

in Anerkennung der zunehmenden Wichtigkeit und Rele
vanz der Ausbildung im Rahmen der Vereinten Nationen und 
des neuen AusbiIdungsbedar aller Mitgliedstaaten 

in Anbetracht der Relevanz der Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der Ausbildung, die des Institut im Rahmen seines 
Mandnts durcbfllbrt, 

anerlcennend, wie wichtig es ist, daß des neugegliederte 
Institnt auch weiterhin engere Beziehungen mit in Betracht 
kommenden nationalen und internationalen Institutionen in 

,den Industrie- und Entwick1nngs1!1ndern anknüpft, damit des 
System der VeJeinten Nationen dem Ausbildungsbedarf 
möglichst kostensparend und im Einklang mit den Interessen 
der MitgUedstaaten nachkommen kann, 

mlt Interesse Kenntnis Mhmend von den Maßnahmen, die 
mgriffen wurden, um den Neugliedenmgsprozeß des Instituts 
abzuschließen und es zu der dynamiscbeu Ausbildungs
Institution zu mncben, als die es ursprünglich konzipiert war, 

1. nimmt Kenntnis von den Bmpfeblungen des Kuratori
ums des Ausbildungs- und Forscbungsinatitots der Vereinten 
Nationen: 

2. fonlert die Mitgliedstaaten nachdrlicJdich auf, freiwil
lige Beitriige an des neugegliederte Institut zu entrichten, 
insbesondere an seinen Allgemeinen Fonds, um seinen 
Fortbestand und den weiteren Ausbau seiner Ausbildungs
programme sicherZlIstelien; 

3. eridlJrt erneut, daß der gesamte Verwaltllngsballsbelt 
und die Ausbildungsprogramm des Institots aus freiwilligen 

" AJ49/634 • 
.. 0jftI;Is1Ja _11 der GensralversammI. NeuntlIIdvietdg8le 

Tagung. BoIIags14 (AJ49114), 

Beiträgen, Spenden, zweckgebnndenen SonderzuscbfIsse 
sowie zu Lasten der Getueinkosten der DurcbfIIbrungs
mgapisation finanziert werden; 

4. ersucht den GeneraIsekretli, dem Inatitut kOnftig 
sowie rflckwirkend von der Verlegung seines AmtssIIZes nncb 
Genf Bllroriiumlicbkeiten in Genf und administrative und 
logistische Unterstiltzung zu einem angemessenen Preis zur 
VerfI1gung zu stellen, der auf den den Vereinten Nationen 
seIbst defIIr entstehenden Kosten beruht, und ibm die gleiche 
Behandlung wie anderen Einrichtungen der Vereinten Natio
nen zuteil werden zu lassen; 

5. ersucht den GeneraIsekretli tllfPerdem, dem Inatitut 
Räumlichkeiten fIIr sein VerbindungsbiJro in New YOlk zu 
einem angemessenen Preis zur Verfflgung zu stellen, der auf 
den den Vereinten Nationen selbst defIIr entstehenden Kosten 
beruht, und ibm die gleiche Behandlung wie anderen Ein
richtungen der Vereinten Nationen zuteil werden zu 1essen, 
und ersucht des Kuratorium in diesem ZU!l!!mmenhang, diesen 
Fragen die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken, um zu 
venneiden, daß dem Inatitut finanzielle Necbteile erwncbsen: 

6. bhtet des Inatitut sowie die Vereinten Nationen und 
ibte Fonds und Programme, insbesondere des Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, ibte Zusammenarbeit 
weiter anszubeuen und zu verstllrken, damit des Inatitut im 
System der Vereinten Nationen zu einem wichtigen Zentrum 
fIJr die Ausbildung und fIIr ausbildungsbezogene Forschungs
arbeiten wird und unnötige Doppelarbeit vermieden wird; 

7. ersucht den Genera1sekretlir, die Znsammenarbeit 
zwischen dem Institut und anderen qua1ifizierten einzel
staatlichen und internationalen Institutionen, so auch mit dem 
Internationalen Ausbildungszentrum der Internationalen 
Arbeitsorgenisation in Turin (Italien), im Einklang mit deren 
jeweiligem Mandat zu verstlirken; 

8. ersucht den GeneraIsekretii tllfPerdem, der General
versamm1ung auf ibter fiinfzigsten Tagung einen Bericht Ilbet 
die zur Durcbfllbrung dieser Resolution eIgxlifenen Maß
nahmen vormlegen. 

92.PIentmdtvmg 
19. Dezember 1994 

491126. Agenda mr Entwiekbmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibte Resolutionen 47/181 vom 22. De
zember 1992 und 48/166 vom 21. Dezember 1993, 

KenmnJs Mhmend von den vom GeneraIsekretii vmge
legten Berichten über eine Agenda fIIr Entwicklung", 

mlt Genugtuung über die Weltenbörungen tIber Entwick
lung, die auf Anregung des Präsidenten der ecbtundvletzigsten 
Thgung der Genera1versammlung vom 6. bis 10. Juni 1994 in 
New York ebgebelten wurden und die einen fundierten Beitrag 
zu den laufenden Erörterungen Ilbet eine Agenda fIIr Entwick
lung erbmcbt beben, sowie Kenntnis nehmend von der Mit
teilung des PrIIsidenten der achtundvierzigsten 'IIIgnng der 
Generalversammlung und von seiner Zusammenfassung der 
Weltenbörungen", 

.. SIelIeAf49/32O, Anhaog. 
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im Hinblick auf die Erörterungen, die im Rabmen des 
TagungsteiIs auf hoher Ebene der ArbeilBtagUng 1994 des 
Wtrtschafts.. und SoziaJrats stattgefunden haben. sowie KelIm
Dis nebmend von der znsamm'lllfassung und den Schlußfolge
rungen des Ratspräsidenten"', 

• WJ!er Betommg ihrer Entschlossenheit, einen handlungs
onentterten KonsensuaIrahme zur Förderung der interna
tionalen Entwicklungsznsammenarbeit und zur Stärkung der 
RoUe der Vereinten Nationen im Wirtschafts.. und Sozia1-
bereich auszuarbeiten, 

1. beschließt, eine in der Besetzung nicht begrenzte 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Generalversamm1ung zur weiteren 
Ausarbeitung einer handlungsorientierten, umfassenden Agen
da für Entwicklung einzusetzen, wobei diese Arbeitsgruppe 
ihre Tätigkeit so bald wie möglich im Jahre 1995 aufnehmen 
soll; 

2. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe. bei ihren Beratun
gen die vom Genera1sekretii gemllB den Resolutionen 471181 
und 48/166 vorgelegten Berichte13 samt den darin enthaltenen 
Empfehlungen, das Etgebnis des Thgungsteils aufhoher Ebene 
der Arbeitstagung 1994 des Wirtschafts.. und SoziaIrats, die 
von den Vertretern im Rabmen der Debatte auf hoher Ebene 
wiihrend der neunundvierzigsten Thgung der Generalversamm
lung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen sowie die 
Zusammenfassung der Weltanhörungen über Entwicklung"" 
und die von den Gruppen und/oder Staaten vorgelegten VOr
schIlige, namentlich auch den Vorschlag über die Einberufung 
einer Konferenz der Vereinten Nationen über Entwicklung, zu 
berl1cksichtigen; 

3. e1'SUJ:ht den Wirtschafts- und SoziaIrat, auf seiner 
Organisationstagung für das Jahr 1995 Mittel und Wege zu 
. prüfen, die es dem Rat ermöglichen, weitere sachbezogene 
Beitrilge zur Arbeit der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu leisten: 

4. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe aujJeniem, ge
eignete ModaIitIIten fIIr die Fertigstellung und Verabschiedung 
einer Agenda für Entwicklung zu prüfen; 

5. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe ferner, der General
versammlung vor Abschluß ihrer neunundvierzigsten Thgung 
einen Bericht über den Stand ihrer Arbeit vorzulegen; 

6. beschließt, den Punkt • Agenda für Entwicklung" in die 
vorlilufige Thgungsordnung ihrer fllofzigsten Thgung auf
zunehmen. 92. Plenars/tvJllg 

19. Dezember 1994 

49/127. Jntemationale Wanderung und EntwIekhmg 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4/llgung der unveränderten Gllltigkeit der GrundsIIt
ze, die in den Rechtsakten zum internationalen Schutz der 
Menschenrechte n1edergelegt sind, insbesondere in der 
Allgemeinen Erk1änmg der Menschenrechte''', den interna
tionalen Menschenrechtspakten", dem lnternationalen Über
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriml-

.. E/19941109. 

.. Resolullon 217 A (111). 

" _2200 A (XXI), Anlage. 

nierung"', der Konvention l1bet die Beseitigung jeder Form 
von Dis~ der Frau" und der Konvention l1ber die 
Rechte des Kindes , . 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451158 vorn 18. Dezem
ber 1990, mit der sie die in der An1age dazn enthaltene inter
nationale Konvention zum Schutz der Rechte aller wanifer.. 
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen verabschiedet 
nnd zur Unterzeichnung, zur Ratifikation sowie zum Beitritt 
auflegte, 

im BlIW!f!Jtsein dessen, daß es trotz des Vorbandenseins 
eines Katalogs bereits festgeschriebener Gnmdsiltre notwen
dig ist, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um sicher
zustellen, daß die Menschenrechte und die WI1tde aller Wan
detarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen geachtet wer
den, und daß es wI1nlIchenswert ist, die Lage aller legalen 
Wanderer und ihrer Familienangehörigen zu verbessern, 

nach Behmullung des Berichts der vom 5. bis 13. Septem
ber 1994 in Kairo abgehaltenen lnternationalen Konferenz 
l1ber Bevölkerung und Entwicklung"", 

eingedenk dessen, daß die geregelte intetnationale Wande
rung positive Auswirkungen auf die Emwicklung und unter
schiedliche Auswirkungen auf die Entsendell!nder wie auch die 
Empfängerländer haben kann, 

betonend, wie wichtig es ist,. daß die legalen Wanderer 
unter gebDhrender Achtung ihrer religiösen und kultnre11en 
Zugehörigkeit in die Gesellschaft des Gastlandes integriert 
werden, und daß es notwendig ist, ihnen im Einklang mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und den nniversa1 aner
kannten Menschenrechten die gleichen sozialen, wirtschlIftIi
chen und gesetzlichen Rechte zu gewiihren, die die Staats
angehörigen genießen, 

daran erinnernd, daß im Einklang mit Artikel 10 des 
Übereinkommens l1ber die Rechte des Kindes und allen ande
ren einschlligigen nniversa1 anerkannten Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte alle Regierungen, insbesondere die 
Regierungen der AufnabmelIInder die entscheidende WIChti -

'der .. g kert Famd1enznsammenftlhrung anerkennen und ihre 
Eingliederung in ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
fIIrdem roßS"eD, damit der Schutz der Einheit der Familien von 
legalen Wanderern gewllhrleistet ist, 

mit Genugtuung über die Verabschledung des Aktions
programms der lnternationalen Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung" und Kenntnis nehmend von der breiten 
UnteIstl!tzung. die die Einberufung einer Konferenz der 
Vereinten Nationen über intetnationale Wanderung und 
Entwicklung gefunden hat, 

unter Hinweis auf die in dem Aktionsprogramm der 
Intetnationalen Konferenz l1ber Bevl1lkerung und Entwicklung 
enthaltenen Empfehlungen in bezog auf internationale Wan
derung und Entwick1ung, 

1. nimmt mit Genagtuung Kß1IntnIs von dem Bericht der 
Intema1ionalen Konferenz l1ber Bevölkerung und Entwicklung; 

.. ResolutIon 2106 A (XX). AnJage. 

.. Resolution 341180. Anlage. 
9:! Resn1udnn 44f2S9 Anlage. 
" AICONP.171113undAdd.l. 
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2. ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen mit allen 
Staaten und den zuständigen internationalen und regionalen 
Organisationen einen Bericht über internationale Wanderung 
und Entwicklung auszuarbeiten, der auch Aspekte der Ziele 

. und Modalitllten der Veranstaltung einer Konferenz der Ver
einten Nationen über internationale Wanderung und Entwick
lung behandelt und dem WIrtschafts- und Sozia1rat auf seiner 
Arbeitstagung 1995 zur Erörterung vorgelegt werden soll; 

3. ersucht den Generalsekretär arUJerdem, der Genera1-
versammlung auf der Grundlage der Erörterungen im 
WIrtschafts- und Sozia1rat auf ihrer filnfzigsten Thgung über 
dieses Thema Bericht zu erstatten, damit sie unler anderem 
einen Beschluß über die Veranstaltung einer Konferenz der 
Vereinten Nationen über internationale Wanderung und 
Entwicklung fassen kann; 

4. beschließt, einen Punkt mit dem TItel "Internationale 
Wanderung und Entwicklung, einschließlich der Veranstaltung 
einer Konferenz der Vereinten Nationen über internationale 
Wanderung und Entwicklung" in die vorläufige Thgesordnung 
ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

92. PlenarsItvmg 
19. Dezember 1994 

4'1128. Bericht der lnternationa1en Konferenz lIber Bev61-
kenmg und Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/176 vom 22. De
zember 1992 und 48/186 vom 21. Dezember 1993 über die 
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
sowie ihre Resolution 48/162 vom 20. Dezember 1993 über 
die Neugliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen 
im Wrrtschafts- und Sozialbereich und auf damit znsammen
hlingenden Gebieten, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des WIrtschafts
und Sozialrats 1989/91 vom 26. Juli 1989, 1991/93 vom 
26. Juli 1991, 1992/37 vom 30. Juli 1992, 1993/4 vom 
12. Februar 1993 und 1993n6 vom 30. Juli 1993, worin der 
Rat Beschlüsse in bezug auf die Einberufung, das Mandat und 
den Vorbereitungsproze!l der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung gefaSt hat, 

ferner unter Hinweis auf den Beschluß 1994/227 des 
WIrtschafts- und Sozialrats vom 14. Juli 1994, mit dem der Rat 
die vor1llufige Thgesorduung und die Dokumentation fiIr die 
achtundzwanzigste Thgung der Bevölkerungskommission 
sowie die Aussprache über die Auswirkungen der Bmpfeh
hmgen der Konferenz gebilligt hat, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des WIrtschafts.. und 
Sozialrats 3 (III) vom 3. Oktober 1946, 150 (VII) vom 
10. August 1948 und 1985/4 vom 28. Mai 1985 über das 
Mandat der Bevölkerungskmnmission sowie die Ratsresolutio
nen 1763 (LIV) vom 18. Mai 1973 und 1986n vom 21. Mai 
1986 über die Ziele und Aufgaben des Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen, 

nm:h Behandlung des Berichts der vom 5. bis 13. Septem
ber 1994 in Kairo abgehaltenen Internationalen Konferenz 
über Bevölkerung und Entwicklung"", 

In 1JeIcrqfIigung der WIChtigkeit der Ergebnisse der 1974 in 
Bukarest abgehaltenen Weltbevölkerungskonferenz und der 
1984 in Mexiko-Stadt abgehaltenen Internationalen Bevö!ke
rungskonferenz und in voller Anerkennung des auf der Inter
nationa1en Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung ge
wIIblten integrierten Ansatzes, der dem inneren Zusammenhang . 
zwischen Bevölkerung, einem nachhaltigen WU1schaftswachs
!Um und einer bestandflihigen Entwicklung Rechnung trägt, 

In Anerkennung dessen, daß die Umsetzung der im Ak
tionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevö1ke
rung und Entwicklung enthaltenen Bmpfehlungen21 das 
souveräne Recht eines jeden Landes ist, im Einklang mit 
seinen inuerstaatIichen Rechtsvorscbriften und Entwicklungs
prioritllten, bei uneingescbriinkter Achtung der verschiedenen 
religiösen und sittlichen Werte und kulturellen Traditionen 
seiner Bevölkerung sowie in Übereinstimmung mit den allge
mein anerkannten Menschenrechten, 

ibrer tJberzeugung Ausdruck verleihend, daß die Ergeb
nisse der Konferenz einen Beitrag zu dem bevorstehenden 
Weltgipfel fiIr soziale Entwicklung, zur Vierten Weltfrauen
konferenz und zur zweiten Konferenz der Vereinten Nationen 
über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat U) leisten werden, 
insbesondere was die Forderung nach höheren Investitionen 
zugunsten der Menschen und zur MachtgJl'ichstelbmg der Frau 
im Hinblick auf ihre volle Thilhabe an allen Ebenen des 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens ihrer 
Gemeinwesen betrifft, 

ihrer Befriedigung darlJber Ausdruck verleihend, daß die 
Konferenz und ihr Vorbereitungsproze!l den Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen, den 
Beobnchtem und den verschiedenen zwischenstaatlichen 
Organisationen sowie den Vertretern von nichtstaat1ichen 
Organisationen aus allen Regionen der Welt eine volle und 
aktive Beteiligung gestattet hat, 

mit dem Ausdruck Ihtes tiefempfundenen Dankes an die 
Regierung und das Volk von Ägypten für die den Konferenz
teilnehmern erwiesene Gastfreundschaft und fiIr die Ein
richtungen, das Personal und die Dienste, die ihnen zur Ver
fögung gestellt wurden, 

1. nimmt mit Genugtuung Kennlnis von dem Bericht der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick
lung; 

2. macht sich das am 13. September 1994 verabschiedete 
Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevöl
kerung und Entwicklung zu eigen; 

3. anerkennt den Beitrag, den der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und der Genera1sekretär der Konferenz zur 
erfolgreichen Veranstaltung der Konferenz geleistet haben; 

4. erklilrt, daß sich die Regierungen bei der Umsetzung 
des Aktionsprogramms auf höchs!er politischer Ebene ver
pflichten sollen, die darin entba1tenen Gesamt- und Einzelziele 
zu erreichen, in denen eine neue ganzheitliche Bevölkerungs
und Entwicklungskonzeption zum Ausdruck kommt, und daß 
sie bei der Koordinierung der Durchflibrung, Überwachung 
und Bewertung der Anschlllllmaßnabmen eine F6luungsrolle 
übernehmen sollen; 

5. fordert alle Regierungen, Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und anderen wichtigen Gruppen, die 
sich mit Bevölkerungs- und Entwickluogsfragen befassen, so 
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auch die zwiscbenstaat!ic1ten und nichtstaatlichen Organisatio
nen, Parlamentarier und anderen Repräsentanten der Bevö1ke
rung, auf, dafür zu sorgen, daß das Aktionsprogramm einer 
möglichst breiten Öffentlichkeit bekannt gemru:ht wird, und 
sich darum zu bemflhen, die Unterstiltzung der Öffentlichkeit 
fUr die darin enthaltenen Gesamt- und Einzelzieie und die 
vorgesehenen Maßnahmen zu gewinnen; 

6. erkennt voll an, daß die Faktoren Bevölkerung, Ge
sundheit, Bildung, Armut, Produktions- und Konsumstruktu
ren, Machtgleicbstellung der Frau und Umwelt eng mitein
ander verknüpft sind und im Rahmen einer ganzheitlichen 
Konzeption behandelt werden sollten und daß die Anschluß
maßnahmen an die Konferenz dieser Tatsache Rechnung 
tragen ntössen; 

7. fonlert alle Länder nachdrllcklich auf, ihre derzeitigen 
Ausgabenprioritllten mit dem Ziel zu prüfen, zusätzliche Bei
triige fIIr die Umsetzung des Aktionsprogramms zu entrichten, 
und dabei die Bestimmungen in den Kapiteln xm und XIV 
des Aktionsprogramms sowie die wirtschaftlichen Schwierig
keiten zu berilcksichtigen, denen sich die Entwicklungsllinder, 
insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, gegen
übersehen; 

8. anerkmnt die Wichtigkeit der subregionalen und 
regionalen AktivitlIten, die während der Vorbereitungsarbeiten 
fIIr die Konferenz durchgefflhrt wurden, namentlich der als 
Teil dieses Prozesses verabschiedeten regionalen Strategien, 
PIlIne und ErkIl!rungen, und bittet die Regionalkommissionen, 
die sonstigen regionalen und subregionalen Organisationen 
und die Entwicklungsbanken, die Konferenzergebnisse im 
Rahmen ibres jeweiligen Mandats im Hinblick auf die Durch
fi1hrung von Anscblllßmaßnahmen und die Umsetzung des 
Aktionsprogramms auf regionaler Ebene zu prüfen; 

9. betont, daß internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet Bevölkerung und Entwicklung fIIr die Umsetzung der 
auf der Konferenz verabscbiedeten Empfehlungen unverzicht
bar ist, und fordert die internationale Gemeinschaft in diesem 
Zusammenhang auf, bilateral und multilateraI angemessene, 
wnfangreiche Hilfe und Untersti1tzung fIIr Bevölkerungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen zu. gewähren, so aucb über den 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und andere Organe 
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und 
die Sonderorganisat die auf allen Ebenen an der Umset
zung des Aktionsprogramms mitwirken werden; 

10. fonlert die Organe und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen auf, die 
notwendigen Maßnahmen zur vollen und wirksamen Unter
stlltznng der Umsetz1mg des Aktionsprogramms zu ergreifen; 

11. unterstreicht die Notwendigkeit, eine wirksame Part
nerschaft mit nicbtgtaatIichen Gruppen und Organisationen zu 
pf1egen und zu verstärken, damit sichergestellt wird, daß sie 
bei Bevölkerungs- und Entwicklungsmaßnahmen auch künftig 
in jeder Hinsicht ihren Beitrag und ihre Zusammenarbeit ein
bringen, und fordert alle Länder nachdrOcklich auf, in Partner
schaft mit den nichtstaatIicben Organisationen,.lokalen Grup
pen und Ve.dtetelD der Medien und der. akademiscben Welt 
geeignete innerstantIiche Anschlußmechanismen zu schaffen 
und sich um Unterstiltzung seitens der Parlamentarier zu 
bemflhen, damit die vollständige Umsetzung des Aktionspro
gramms sichergestellt witd; 

12. erkennt an, wie wichtig die SiId-Slld-ZlIsmmnenarbeit 
bei der Umsetzung des Aktionsprogramms ist; 

13. erkennt flI4IIerdem an, daß die wirksame Umsetzung 
des Aktionsprogramms ein stIIrkeres finanzielles Engsgement 
im l;ande selbst wie auch von auswärtigen Quellen erfordern 
witd, und fordert die entwickelten Länder in diesem zUsam
menhang auf, im Einklang mit den entsprechenden Beatim
mungen des Aktionsprogramms die finanziellen Eigenanstren
gungen der Entwicklungsllinder auf dem Gebiet der Bevölke
rung und Entwicklung zu ergiInzen und sich verstärkt darum 
zu bemflhen, den Entwicklungslllndern neue und zusätzliche 
Mittel zukommen zu lassen, um die Verwirklichung der Ge
samt- und Einzelziele auf dem Gebiet der Bevölkerung und 
Entwicklung sicherzustellen; 

14. erkennt an, daß die UmbruchUinder in Anbetracht der 
schwierigen wirtscbaftlichen und sozialen Probleme, mit denen 
sic augenblicklich konfrontiert sind, vorübergehend Hilfe fIIr 
Bevölkerungs- und Entwicklungsmaßnabmen erhalten sollten, 
und regt daher an, daß die Sonderorganisatonen und alle dem 
System der Vereinten Nationen nahestebenden Organisationen 
ihre Programme und Aktivitllten im Einklang mit dem Ak:
tionsprogramm dementsptechend anpassen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um dessen vollständige und wirksame 
Umsetzung zu gewiibrIeisten; 

15. betont, wie wichtig es ist, daß alle Mitglieder der 
interuationalen Gemeinschaft, namentIich auch die regionalen 
Finanzinstitutionen, bald vetfilgbare Finanzmittel aufzeigen 
und zuweisen, damit sie ibren Vetpflichtlmgen in bezug auf 
die Umsetzung des Aktionsprogramms nachkommen können; 

16. ersucht den GenersIsek:retllr, Konsultationen mit den 
verscbiedenen Organen des Systems der Vereinten Nationen 
sowie mit den internationalen Finanzinstltutionen und den 
verscbiedenen biIatera1en Hilfsotganisati und ~
richtungen zu fUhren, mit dem Ziel, zwischen diesen den 
Infotmationsanstanscb übet den Bedarf an internationaler Hilfe 
zu fördern, regelmllßig die konkteten BediJrfnisse der Länder 
auf dem Gebiet der Bevölkerung und Entwicklung zu prUfen 
und dafür zu sorgen, daß möglichst mnfangreiche Mittel zur 
Verfügung stehen und diese so wirksam wie möglich einge
setzt wetden; 

17. bittet den GeneraIsektetllr, dafür Sorge zu tragen, daß 
fIIr die Aktivitllten, die das Sekretariat 1995 im Anschluß an 
die Konferenz dutcbfllhren soll, angemessene Mittel bereit
gestellt wetden; 

18. ersucht den Genera1sekretllr, fIIr die Arbeitstagungen 
des W1rIschafts- und Sozialrats periodische Bericbte über den 
Zufluß von Finanzmitteln zur UnteIstiltZldlg der Umsetzung 
des Aktionsprogramms auszuarbeiten und zwischen den 
Mitgliedetn der Geber$emeinscha den Informationsaush 
über den Bedarf an internationaler Hilfe zu fördern; 

19. fonlert die interuationale Gemeinschaft nachdrllcklich 
auf, mit Hilfe maktoökonomiscber Politiken, die ein Dacbbaltj-
ges WJrtschaftswacbs und eine beslll1!C1flIhige Entwicklnng 
begilnstigen, zur Schaffung eines förderlichen internationalen 
W1rIschaf1sumfelds beizutragen; 

20. betont, wie wichtig es ist, daß alle zuständigen OIga
oe, Organisationen und Prngtamme des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die Sonderorganisatonen bei der Umsetz1Jng 
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des Aktionsp1ans auch weitethin und noch stärker zusammen
aIbeiten und ihre Aktivitäten koordinieren; 

21. unterstreicht die Notwendigkeit von Anschlußaktivi
tlIten an die Konferenz und das AktiIlilSpiOl!fllll damit die 
im System der Vereinten Nationen anf dem Gebiet der Be
vö1keIung und Entwicklung vorhandene Kapazität, namentlich 

. die Bevö1keIungskommission. die Ahteilung Bevlllkerungs
fragen der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschafts- und So
zia1informationen und grundsatzpolitische Analyse und der 
Bevö1kenmgsfonds der Vereinten Nationen sowie die anderen 
Organisationen, Programme und Fonds der Vereinten Nationen 
und die Sonderorganisatonen, deren Untetsti11zung und Enga
genIent zur eIfolgreichen Umsetzung der gesamten Spanne der 
im Aktionsprogmmm vorgesehenen AktivitJlten notwendig ist, 
möglichst gut genutzt wird; 

22. ersucht die Sonderorganisationen und alle dem System 
der Vereinten Nationen angeschlossenen Organisationen. ihre 
Programme und Aktivitäten zu piIlfen und sie eIforderlichen
falls an das Aktionsprogmmm anzupassen und geeignete 
Maßnahmen zu ergIeifen, um dessen vo11ständige und wirk
same Umsetzung unter .Beri1cksichtigung der besonderen 
Bedilrfnisse der Entwicklungsländer zu gewlihrleisten, und 
bittet sie, dem WJrtschafts- und Sozialrat anf seiner Arbeits
tngung 1995 zwecks Koordinierung und der Generalversamm
lung anf ihrer flinfzigsten Thgung zwecks Prüfung der grund
satzpolitischen Auswirkungen Bericht zu eIStatten; 

23. beschließt. daß die GeneralveIS8DlJll!ung infolge ihrer 
politikgestaltenden Funktion. der Wirtschafts- und Sozialrat 
infolge seiner Funktion bei der Gesamtleitung und -koordinie
rang gemlIß Versammlungsresolution 48/162 und die neube
lehte Bevlllkenmgskommission einen dieig1iedrigen zwischen
staat1ichen Mechanismus bilden werden. der bei den An
schlu8maßnabmen zur Umsetzung des Aktionsprogramms die 
Hauptrolle spielen wird, unter Berlicksichtigung der Notwen
digkeit, einen gemeinsamen Rahmen fiIr kohärente An
schlußmaßnahmell an die Gipfeltreffen und Konferenzen der 
Vereinten Nationen zu schaffen. und beschließt ZIl diesem 
Zweck, daß 

a) die Generalversammlung als höchste zwi.schenstaat. 
liche Einrichtung fiIr die Ausarheitung und Bewertung von 
Politiken im ZtJsammenhang mit den Anschlußmaßnabmen an 
die Internationale Konferenz Ober Bevö1keIung und Entwick
lung eine rege1mllßige ÜbetpiIlfung der Umsetzung des 
Aktionsprogramms vornehmen wird; 

b) der Wirtschafts- und Sozialrat zur Untetstfltzung der 
GeneralveIS8DlJll!ung ein ganzheitliches Vorgehen fllrdern. fiIr 
die systemweite Koordinierung und Bembmg bei der Überwa
chung der Umsetzung des Aktionsprogramms sorgen und 
diesbezllg1iche Empfehlungen abgeben wird; 

c) die neubelebte Bevölkerungskommissn als den 
Wirtschafts- und Sozia1mt unterstfltzende Fachkommission die 
Umsetzung des Aktionsprognunms aof national« und intema
tiona1er Ebene llberwachen, llbeIpillfen und bewerten und den 

. Rat in dieser Hinsicht beraten wird; 

24. beschließt tl14ßerdem. die neubelebte Bevölkenmgs
kommission in "Kommission fiIr Bevölkenmg und Entwick
lung" lImzl1benennen, um verstärkt anf die im Aktions
programm enthaltene neue. umfassende Bevölkenmgs- und 
Entwicklungskonzeption zu verweisen; 

25. beschließtfemer. daß die Kommisoion fiIr Bevölke
rung und Entwicklung ab 1996 jlihrIich tagen wird; 

26. empfiehlt dem Wirtschafts.. und SoziaJrat, anf seiner 
Arbeitstagung 1995 die Aufgabenstellung und das Mandat der 
Kommission ZIlIlberprOfen, damit sie den Bestimmungen von 
Ziffer 23 c) voll entsprechen; 

27. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat aqfJerrJem, 
gemlIß den BeschlOssen Ober die AufgabenstelIung und das 
erweiterte Mandat der neubeIebten Kommission anf seiner 
Arbeitstagung 1995 die ZusammenselZllDg der Kommission ZU 
prOfen, um sicherzustellen. daß die Kommission ihren in 
Ziffer 23 vorgesehenen Aufgaben voll nachkommt, und dabei 
der gauzheitlichen multidisziplinllren und umfassenden Kon
zeption des Aktionsprogramms sowie der Zusammensetzung 
der anderen Fachkommissionen des Rates Rechnllng ZIl tragen; 

28. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, anf seiner 
Arbeitstagung 1995 folgendes zu erwägen: 

a) die Einsetzung eines eigenen Exekutivrats des Bevöl
kerußgsfonds der Vereinten Nationen; 

b) die Vorlage von Empfehlungen an den Generalsekre
tär betreffend Vorkehrungen fiIr eine Sekretariatsbetreuung 
sowie fiIr die Koordiniereng im Rahmen des Systems der 
Vereinten Nationen; 

c) die Vorlage von Empfehlungen an den 0enmaIsekre
tär bebeffend die Scbaftimg eines geeigneten interinstitutinnel
len Mechanismus, der die Koordinlerung.die ZlJsmmnenar1leit 
und die Abstimmung bei der UmseIZIlDg des Aktionspro
gramms erleichtem soll; 

29. ersucht den Wirtschafts- und SoziaIrat aqfJerrJem, anf 
seiner Arbeitstngung 1995 die Berichtsverfahren im Rahmen 
des Systems der Vereinten Nationen im Zt1samlDß1lhang mit 
Bevölkerungs- und Entwicklungsftagen zu prilfen, einschließ
lich einer fDnfjlihrlichen 'Obetprofung und Bewertung der 
Fortschritte bei der Erreichung der Gesamt- und Einzelziele 
des Aktionsprogramms, mit dem Ziel, die volle Unterstlllzung 
seiner Umsetzung ZIl gewlihrleisten, und dabei die Bericb:ts
verfahren fiIr alle Konferenzen der Vereinten Nationen anf 
wirtschaft(jchem und sozialem Gebiet ZIl berilcksichtigen; 

30. ersucht den Gelle.ralsekretilr. im Benehmen mit den 
Staaten einen Bericht Ober institutionelle Anschlußfragen und 
Berichtsverfahren im System der Vereinten Nationen 1llISZIl
arbeiten, der dem WJrtschafts- und Sozialrat anf seiner 
Arbeitstngung 1995 vorgelegt werden soll; 

31. ersucht den WJrtschafts- und Sozialrat, 

a) einschlägige Fragen im Zt1sammeOOang mit der 
Durchfllhrung von Programmen anf dem Gebiet der Bevö1ke
rung und Entwicklung sowie Fragen der Ahstimmung und 
Zosammenarbeit im Rahmen des Systems der Vereinten Na
tionen bei der UmseIZIlDg des Aktionsprogramms zu eIö,tetn; 

b) die Berichte ZIl eIÖltetn, die von den einzelnen Gre
mien und Organen ZIl veISChiedenen Fragen im Zt1l!!!Dlmen
hang mit dem Aktionsprogramm vorgelegt werden; 

32. bittet das Leitungsorgan des Bevö1kenmgsfonds der 
Vereinten Nationen, im Rahmen seines 7,ustlIndigkeilsbereichs 
regelml!8ig ZIl prOfen. wie der Fonds anf die BedIIrfnisse der 
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Lllnder in bezug auf Aktivitllten zur StIlTkuug der einzel
staatlichen Programme auf dem GebIet der Bevö11wnmg und 
Entwlcklung eingeht, so auch auf die konkreten I!nruchen der 
EntwIcklungsl!!nder um Hilfe bei der Ausarbeitung von einzel
staatIlchen Berichten, und dem Wn1lIChafts.. und Sozialrat dar
ilher Bericht zu erstatten; 

33. fordert die Programme des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die Regionn1kommissionen und regionalen 
Fonds mif, die Umsetzung des AktiOnsPlogIlill1lD8, ins
besondere auf FeIdehene, im Rahmen des Systems der residie
renden KoonIinatoren der Vereinten Nationen voll und 
tntkrIiftIg zu unterstötzen, und bittet die zuständigen Sonder
m:ganIsationen, ein Gleiches zu tun; 

34. ersucht die Kommission fUr Bevölkernng und Ent
wicklung, auf ihret achtundzwanzigsten Thgung in ihrem 
Z.ust!!mljgkeitsbereich das Aktioosprogmmm und dessen Aus
wirkungen ZU prDfen und dem Wn1schafts- und SoziaIrat auf 
seiner Atbeitstagung 1995 ihre Auffassungen vOlZUlegen; 

35. ersucht den Generalsekretli der Generalversammlung 
auf ihret fIInfzigsten Thgung ilher den WJrtschafts- und 
Sozialrat ilher die Dutchfllhnmg dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

36. beschließt, in die Thgesotdnung ihret kflnftigen 
. Thgungen im Rahmen der bestehenden Fragenkomplexo einen 
Punkt mit dem TItel "Umsetzqng des Aktionsprogramms der 
lntetnationaIen Konferenz übet Bevölkernng und Entwick
lung" aufzunehmen. 

92. PlentJrsitzung 
19. Dezember 1994 

4!1/U9. BegeIumg des tansendjl\hrlgen Bestehens des kJr. 
gIsIsehen Nationalepos Manos 

Die Generalversammlung, 

in der Erwltgung, daß es 1995 eintausend Jahre her sein 
wird, daß das kitgisische National.epos ManJJS entstand, das 
den Gtllru!sätzen der Weltdelmde fUr kolturelle Entwicklung 
(1988-1997)"" entspricht, 

unter Hinweis auf die Resolution 'l:1 C/13.22 der General
konferenz der Organisation der Vereinten Nationen fUr Erzie
hung, WISSCII8Chaft und KnItur betreffend die Begehung von 
Jahrestagen im Zweijahreszeitmum 1994-1995"", 

unter BerUckslchtlgung dessen, daß das Manas-Epos ein 
wichtiges Verbindungselement gewesen ist, das den Völkern 
Zentralasiens während ihret 1angen Gescbichte Bestand und 
Einigkeit verliehen hat, 

in der Erkenntnis, daß das Epos nicht nur der Ursptung der 
Jmgisischen SpIDChe und Literatur, sondem auch die Grundla
ge der knlture11en, siUlichen, historischen, sozialen und 
religiösen Traditionen des kitgisischen Volkes ist, 

eingedenk dessen, daß das Epos menschliche Ideale und 
Werte ftlrdett, die von vielen Menschen geteilt wetden, 
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sowie eingedenk des Beitrngs, den die Begehung des tau
sendjllhrigen Bestehens des MtIIItl8-Epos zum knlture11en und 
menschlichen Erbe und zur Fönlenmg der internationalen Zu
sammenarbeit und VetsIlIndigung leisten kenn, 

Im Hinblick auf das Vennllebtnis der Freiheitsliebe, das die 
Völker der Region dem Epos verdanken, 

sowie Im Hinblick auf die JdeaIJ> und Gtundslltm, die in dem 
Progtamm "Weitged!lclttnis" der Oxganisation der Ven:inten 
Nationen fUr Etziehung, Wissenschaft und KoItur ent1m1ten sind, 

1. erklltrt, daß 1995 das tausendjllhrige Bestehen des 
kitgisischen National.epos Manas begangen wetden soll; 

2, beg. es, daß die Organisation der Vereinten Natio
nen fUr Etziehung, WtsSenSCbaft und KnItnI die Fedetfllhnmg 
fUr die Begehung des tausendjllhrigen J!estehens des Manas
Epos übernommen hat; 

3. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen fUr 
Erziehung, WJSSe1ISChaft und KnItur, in Zusammenarbeit mit 
der Regierung der Republik Kirgisistau und anderen inter
essierten internationaIen Organisationen alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um 1995 als Jaht des tausendjäh
rigen J!estehens des Manas-Epos zu begehen; 

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den interna
tionalen Aktivitllten, welche die Organisation der Vereinten 
Nationen fUr Erziehung, WJSSe1ISChaft und KnItnI in Zu
sammenarbeit mit der Regierung der Republik Kirgisistnn 
unternimmt, um das Verm!lclttnis des Manas-Epos weltweit 
bekannt zu machen. . . 

92.Plenarsitvmg 
19. DflV/mber 1994 

49/130. EIngHrdenmg der Kommission mr tra!l!lll!dloqa!e 
Unternehmen in die instIlulioneUe Struktur der 
Baudels- und Eutw/eklungskoDt'eul4Z der Verein
teu l\Iat"meu 

Die Generalversammlung, 

In Bekrlflllgung ihret Resolntion 471212 B vom 6. Mai 
1993, die im Kontext der vonstatten gehenden Umstruktntie
rung der Vereinten Nationen im Wtrtschafts- und Sozia1-
bereich vetuhschiedet wntde, und den Besch1uß des Ge
neralsekrelllrs billigend, alle die ttansnationaIen Unternehmen 
hetieffenden Tlltigkeiten im Rahmen der Handels- und Ent
wicklungskoDferenz der Vereinten Nationen zusammen_ 
fassen, 

in Anerkennung der Sch1O.sseIro11e internationaler In
veatitionen und der Rolle sonatiger internationaler markt
gesteuerter KapitaIsttöme bei der Fötderung des WJrtschafts
wachstoms und der Entwicklung auf weltweiter Ebene, 

erkllJ.rend. daß die zwischenSlagtlicl!en Beratungen der 
Vereinten Nationen zu diesen Fragen fUr die intemationale 
Gemeinschaft von einzigartigem Wert sind, 

in der Erwltgung, daß Fragen heIreffend intemationale 
Investitionen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
auf effizientere und effektivere Weise angegnngen wetden 
müssen und daß Verbessenmgen dieser Art mit Hl1fe einer 
slllrkeren Rationalisiernng der zwischenstaatlichen Thgungen 



der Vereinten Nationen und der Ressourcen des Sekretariats 
erzielt werden können, 

In Anbetracht dessen, daß die Abteilung Transnationale 
Unternehmen und Management der ehemaligen Haupt
abteiIung ftIr wirtscbaftIiche und soziale Entwicklung des 
Sekretariats der Vereinten Nationen 1993 unter der Bezeich
nung Abteilung Transnationale Unternehmen und Investitio
nen in das Sekretariat der Haudels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen verlegt worden ist, 

eingedenk der von der Kommission ftIr transnationale 
Unternehmen im Verlauf ihrer letzten zwanzig Thgungen 
geleisteten Arbeit und der 'Jldsache, daß sich der Schwmpunkt 
der Kommissi"nstärigke~ in den letzten Jahren Zlmebmend auf 
den Beitrag transnationaler Unternehmen zu wirtscbaftIichem 
Wacbstnm und Entwicklung, eine stärkere 7J1sammenarbeit 
zwischen Gastentwicklungsillndem und tnmsnationaien Unter

. nehmen, die ErIeichternng des Zuflusses IDJslllndischer Direkt
investitionen und die Untersuchung der Verknüpfung zwischen 
Kapitalströmen, der Verbreitung und dem Erwerb von Thchno
logie und dem Handel mit Giltern und Dienstleistnngen 
verlagert hat, und eingedenk dessen, daß dies dazu gefUbrt hat, 
daß die Tlitigkeit der Kommission und diejenige des Handels
und Entwicklungsrats und seiner Nebenorgane nunmehr ilber 
eine gröBere Zahl gemeinsamer Elemente verfilgen, 

eingedenk der Notwendigkeit, unnötige Doppelarbeit zwi
schen Organen der Vereinten Nationen zu vermeiden, 

eingedenk der Resolution des Wirtschafts- und SozialraIs 
1913 (LVII) vom 5. Dezember 1974, insbesondere der Ziffern 
3 und 4, des Dokuments "A New Partnership far Deve10pment 
Tbe Cartagena Commitment" (Eine neue Partnerschaft im 
Dienste der Entwicklung: Die VeIpflichtung von Cartagena)", 
das von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen auf ihrer im Febrnar 1992 in Cartagena de 
Jndias (Kolumbien) abgehaltenen achten Thgung verabschiedet 
wurde, und der Resolution 411183 der Generalversamm1ung 
vom 22. Dezember 1992, in der die Versammlung die wichtige 
Rolle der Konferenz bekräftigte, unter anderem als der 
geeignetsten Koordinierungsstelle im Rnhmen der Vereinten 
Nationen ftIr die integrierte Behnndlung von Fragen der Ent
wicklung und damit msammenhllngenden Fragen in Schlilssel
bereichen wie Handel, Rohstoffe, Finanzen, Investitionen, 
Dienstleistungen und Technologie im Interesse aller Länder. 
insbesondere der EntwickiungsIänder. 

1. beschließt, daß die Kommission ftIr transnationale 
Untemehmen ZU einer Kommission des Handels- und Entwick
lungsrats werden und die Bezeichnung "Kommission ftIr 
internationale Investitionen und transnationaie Unternehmen" 
tragen soU; 

2. emtCht den Handels- und Entwicklungsrat, sich drin
gend mit der Frage der Ausrichtung des Arbeitsprogramms der 
Kommission ftIr internationale Investitionen und transnationale 
Unternehmen zu befassen. ausgehend von den von der Kom
mission ftIr tnmsnationale Unternehmen auf ihrer zwanzigsten 
Thgung"" abgegebenen Empfeh1ungen, wonach der Rat die 
Arbeit so ausrichten soll, daß nach Möglichkeit die Mitwir-

.. Slelle 0jfkIal RecortJs of the _ and SocIol Counct/, 1994. 
Supplement No. 12 (E/l994132). 

kung zustiindiger leitender Beamter des öffentlichen Sektors 
sowie von Ve.tb:etem des privaten Sektms begiInstigt wild, und 
wonach folgendes geleistet werden soU: 

a) die Förderung eines Meinungs- und Erfahrungsaus
tauschs zwischen interessierten Regierungen, Unternehmen, 
zwi"!'henstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, Ge
werkschaften und Sachverständigen zu Fragen im Zusammen
hnng mit internationalen Investitionen, transnationalen Unter
nehmen und der Schaffung eines förderlichen Umfelds fIIr die 
Entwicklung des Privatsektors und von Privatunternehmen; 

b) die Überp.rIIfung der vom Sekretariat entfalteten Far
schungstätigkeit und der Bereitstellung von Informationen zu 
Politiken, Programmen und Entwicklungen im ZlISllllJlllenhang 
mit internationalen Investitionen, tnmsnationa1en Unternehmen 
und der Scbaffimg eines förderlichen Umfelds ftIr die Entwick
lung des Privatsektors und von Privatunternehmen sowie eine 
diesbezilgliche Beratong des Sekretariats; 

c) die Überprflfung der technischen Hi1fe an Regierun
gen, die daran interessiert sind, einen ordnungspolitischen 
Rahmen fDr Investitionen und förderliche Rabmenbedingnn
gen zu schaffen, um mehr 8nslllndische Investitionen an
zuziehen und die Unternehmensentwicklung zu untmstlltzen 
und so zu dem wirtscbaftIichen Wachstum und der Entwick
lung der ClastIlinder beizutragen, sowie eine diesbezOgliche 
Beratong des Sekretariats; 

3. emtCht den Generalsekretllr, dem Programm fDr trans
nationale Unternehmen wieder sämtliche Mittel zur VerfUgung 
zu steUen, die ibm im Entwurf des Programmhaushaltsplans 
ftIr den Zweijabreszeitraum 1994-1995 und im Einklang mit 
der ~Iution 48/228 A der Generalversammlung vom 
23. Dezember 1993 ursprIinglicb zugewiesen worden waren; 

4. bittet die Mitgliedstaaten und interessierte Parteien, die 
technische ZlJsammenarbeit, die Beratungsdienste und die 
Ausbildungs-, Forschungs- und Informationstlltigkeiten im 
Bereich Auslandsinvestitionen finanziell stärker zu _ 
stiltzen; 

5. beschließt. daß die Kommission die Arbeit der 
Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe von Sachverstllndigen fIIr 
internationale Normen des Rechnungswesens und der Rech
nungslegung weiter verfolgen wird, deren nlIcb.ste Thgung im 
ersten Halbjahr 1995 in Genf stattfinden soll; 

6. beschließt fl14Perdem, daß die nlIcb.ste Thgung der 
Kcnnmission im ersten Halbjahr 1995 in Genf stattfinden soU. 

92. P/enarsllzung 
19. Dez.ember 1994 

411113L Frage der Er1dilnmg des Jahns 1lIlI8 zum interna
tionalen Jahr des 0J:eans 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/48 des WJrtschnfts
und Sozia1rats vom 29. Juli 1994, 

eridlirt das Jahr 1998 zum Internationalen Jahr des Ozeans. 

92. PlenanItvmg 
19. Dez.ember 1994 



4'/132. WIrtsehaftIlehe und soziale AuswIrkungen der 
fsraeIIseben Siedlungen auf das pall1st1nensfsclte 
Volk In dem seit 1967 besetzten pamstlnensJscben 
Gebiet, efnsclilleßlfch Jemsalems, und auf die 
arabfsdte Bevlllkenmg des syrischen GoJan 

DIe Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf die Resolution 1994/45 des WIrtSChafts.. 
und Sozialrats vom 29. Juli 1994, 

in Bekriiftigung des Grundsatzes der stllndigen Souverilnitlit 
der unter fremder Besetzung stehenden Völker Ober ihre 
nationalen Ressourcen, 

geleitet von den Gnmdslltzen der Charta der Vereinten 
Nationen, in Bekrilftigung der Unzullissigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 1967 und 497 
(1981) vom 17. Dezember 1981, 

rmter Hinweis auf die Resolution 46S (1980) des Sieber
heitsrats vom 1. März 1980 sowie die anderen Resolutionen, 
in denen die Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. Au~ 1949 zum Schutze voo Zivilpersonen in Kriegs
zeiten' auf das besetzte pa\Ilstinensische Gebiet, einschließ.. 
lich Jerusa1ems, und andere seit 1967 von Israel besetzte 
arabische Gebiete bekrllftigt wird, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 904 (1994) des 
Sicberheitsrats vom 18. März 1994, worin der Rat unter ande
rem die Besatmngsmacht Israel aufgefordert hat, auch weiter
hin Maßnahmen zu beschließen und durchzufllhren, so unter 
anderem die ßeschlagoabmung von Waffen, um rechtswidrige 
GewaIthandiungen seitens der israelischen Siedler zu verhin
dern, und worin er verlangt hat, daß Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Sicherheit und den Schutz der pallistinensi
schen Zivilpersonen in dem besetztell Gebiet zu gewiihrIeisten, 

im Bewl4fJtsein der schwerwiegenden nachteiligen wirt
schafllichen und sozialen Auswirkungen, welche die israe
lischen Siedlungen auf das pa\Ilstinensische Volk in dem seit 
1967 besetzten pallistinensischen Gebiet, einschlleßlich 
Jerusa1ems, und auf die arabische Bevö\kerung des syrischen 
GoIan haben, 

mit Genugtuung Ober den in Madrid hegonnenen Nahost
Friedensprozeß, insbesondere dartlber, daß die Regierung des 
Staates Israel und die PaIllstinensisce Befreiungsorganisation, 
die Vertreterin des pa\Ilstinensischen Volkes, am 4. Mai 1994 
in Kairo das erste Abkommen zur Umsetzung der Grundsatz.. 

. erklllruog Ober Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung'·', nämlich das Abkommen Ober den Gazastreifen 
und das Gebiet von Jericho"IZ

, unterzeichnet halten, 

1. nimmt KenntnIs von der Mitteilung des Generalsekre
tärs103; 

.., V_ N-. Tremy Serles, VoL 75, Nr. 973. 
,ot A/48/486-SI26S6O, Anhang; siebe 0jfIc/tJl Records qf thB SeauiIy 

CmmcI1. Forty.<1Jgh1h Year, SupplenumtjiJrO<tober; NovemberantI December 
1995, Dokument SI26S6O. 

... A/49118D-S1t9941727, Anbang; siehe OjfIc/tJlRecords qf thB Securlty 
Cormd/, Forty-ninJh Year, Suppknumt jiJr April. May anti JIUI8 1994, 00_ SI19941727. 

,,, A/491169-F/1994/73. 

2. erkliJrt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem 
palJlstinensischen Gebiet, einschließlich Jerusa1ems, und den 
anderen seit 1967 besetzten arabischen Gebieten rechtswidrig 
sind und ein Hindernis filr die wirtscbaft\iche und soziale 
Entwickhmg darstellen; 

3. Ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen bewl4fJt, welche die israelischen Siedlungen auf das 
paUlstinensische Volk in dem seit 1967 von Israel besetzten 
pa\Ilstinensischen Gebiet, einschließlich JenlSlilems, und auf 
die arabische Bevö\kerung des syrischen Golan haben; 

4. bekrll/tlgt das unveräußerliche Recht des paUIsti
nischen Volkes und. der Bevö\kerung des syrischen Golan auf 
ihre natürlichen und alle anderen wirtschaftlichen Ressourcen 
und erachtet alle Verletzungen dieses Rechts als illegal; 

5. ersucht den GeneralsekretIIr, der Generalversammluog 
auf ihrer filDfzigsten Thgung Ober den WIrtSChafts.. und 
SoziaIrat einen Bericht über den Stand der Durchftlhrung 
dieser Resolution vorzulegen. 

92. Plenarsitvulg 
19. Dezember 1994 

4'1133. Bericht des AusstIn ES für Entwkklnngsplammg; 
allgemeine tTherprllfuDg der IJste der am wenig
sten entwicl«!lten LlInder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451206 vom 21. De
zember 1990 und 46J206 vom 20. Dezember 1991, 

KenntnIs nehmend von dem Beschluß 1994/225 des Wirt
schafts.. und SoziaJrats vom 14. Juli 1994 Ober den Bericht des 
Ausschusses ftlr Entwicklungsplanung Ober desseo neunund
zwanzigste Thgung'04, worin der Rat beschloß, die in Kapitel V 
Abschnitt B des Berichts enthaltenen Empfehlungen zur Billi
gung an die neunundvierzigste Thgung der Generalversamm
lung weiterzuleiten, 

mit Besorgnis feststeHend, daß die Zahl der am wenigsten 
entwickelten Länder insbesondere in Afrika zugenommen hat, 
und unterstreichend, wie wichtig die Schaffung eines filr das 
Wachstum und die Entwicklung der Entwicklungsl!!nder, 
insbesondere der am wenigsten entwickelten Lllnder, gilnstigen 
internationalen WIrtSChaftsumfe1ds ist, 

in der Erwilgung, daß der Beschluß Ober die Aufnahme 
eines Landes in die Gruppe der am wenigsten entwickelten 
Lllnder utit der gchllrigen Zustimmung des betleffenden 
Landes gefaßt werden sollte, 

1. nimmt KenntnIs von der allgemeinen t)berpriIfung der 
Liste der am wenigsten entwickelten Lllnder'"', die von dem 
Ausschuß ftlr Entwicklungsplanung vorgenommen wurde, um 
festzustellen, welche Länder in die Gruppe der am wenigsten 
entwickelten Lllnder aufgenommen beziehungsweise aus ibr 
gestrichen werden sollen; 

'00 OjJit:Io1RecordsqfthB_antISodtd Cormd/, 1994, Suppknumt 
No. 2 (BIl994122). 

'" EbcL, Kap. V. 
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2. schIleßt sich den Empfehlungen des Ausschusses an, 
Angola und Eritrea in die Liste der am wenigsten entwickelten 
Länder aufmnebmen und Botsuana mit sofortiger Wirkung aus 
der Liste . h 106 

zu streic en . 92. Plenarsitl.ung 
19. Dezember 1994 

491134. StIlrkJmg der Infol'JlUllfoDssyst Im HInblIck auf 
dfe wIrtsebaftIIche Gesuudnng und dfe bestand. 
flibIge Entwlekltmg Afrikas 

Die Generalve1'Sll11111llung, 

im Bewl4Ptseln dessen, wie wichtig Informationssysteme 
und InformatiODStechnologie fIlr die wirtscbaftliche Gesun
dung und die hestandfliltlge Entwicklung Afrikas sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/42 des Wtrtschafts.. 
und SoziaIrats vom 29. Juli 1994. worin der Rnt die General
versammlung bat, den Pro~mmbausbaltsp1an fIlr den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995 zu iIberprOfen, mit dem Ziel, die 
Dun:bfiIhrung der Tätigkeiten des Unterprograunns der WIrt
schaflsJmrnmission fIlr Afrika fIlr den Aufbau von Statistik
und Informationssystemen zu enoöglichen. sowie unter Hin
weis auf den Beschluß 481453 der Generalversammlung vom 
21. Dezember 1993. worin die Versammlung Obereinkam, 
dafIIr zu sorgen, daß fIlr das Unterprogramm genOgend Per
sonal und Mittel bereitgestellt werden, 

macht sich die Resolution 789 (XXIX) der Ministerkon
ferenz der WllIBCbaftskommission fIlr Afrika vom 4. Mai 
1994'" ZU eigen und ersocht den Generalsekretär. die Resolu
tion im Rahmen der ymbandenen Mittel der Vereinten Na
tionen voll durcbmfilhren. 

92. Plenarsitl.ung 
19. Dezember 1994 

491135. Vorbeugende Maßnahmen gegen MalarIa und 
verstllrkte MaIarIabeldImpfung In den EntwIck. 
lungsJllmlem, Insbesondere In AfrIka 

Die Generalversammlung, 

In BekrlIftigung der einvernehmlichen Schlußfolgerungen 
des Thguogsteils fIlr Koordinierungsfragen der Arbeitstagung 
1993 des Wtrtschafts.. und Sozlalrats Ober die Koordinieruog 
der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganlsationen und 
anderen Organe des Systems der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der vorbeugenden Maßnahmen gegen Ma1aria und 
dianböische Erkrankungen, insbesondere Cholera, und deren 
verstllrkter Beklbnpfungl

"', 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/34 des WIlIBChafts.. 
. und SoziaIrats vom 29. Juli 1994, namentlich die vorbeugen
den Maßnahmen gegen Ma1aria und die verstllrkte Malatiabe
klImPfung in den Entwicklungsllirulern, insbesondere in 
Afrika, 

I" Ebd., ZIffer 264. 
107 0jJIde1hts Protolu>U du Genemlversammlung. AchIundvferzigste 

'Rlgrmg. BeIlag. 6A (Al48I6IRev.UAdd.l) • 
... SloIte 0Jf/cial Rm:ords of ths EcotwmIc anti Sodal Cound/, 1994. 

Supplement No. 20 (El1994140), Kap.IV. 
I" 0jJIdeIh1s Protolu>U du Generalverstzmm AchtuntlvlBl%Jgste 

'Rlgrmg. Beilage 3 (At48I3IRev.1J, Kap. m, AbscbDItt B. 

OI/erkennend wie wichtig es ist, daß diejenigen Länder. in 
denen diese Krankheit endemisch ist, Ober eine moderne 
Strategie zur EiDdJimm1mg dieser ti!dlichsten aller 1iopen
krankheiten verfügen, die weltweit jährlich mehr als eine 
Million Menschenleben fordert, davon allein 900.000 in 
Afrika, 

tief besorgt darnber. daß jedes Jahr mehr als dreihundert 
Millionen neue Fälle von Malaria auftteten und daß eine neue 
arzneimi1teIreste Malatiaform aufgetaucht ist, 

mit BegorgnJs feststellend, daß eines der Hauptprobleme. 
welches die BeharufJung der Malaria erschwert und somit zur 
Zahl der malariabedingten Todesft!lIe beiträgt, darin besteht, 
daß die Resistenz der Parasiten gegen MalariabekIimpf 
mittel ständig ZIInimmt und sich immer weiter ausbreitet, 

mit Bedauern feststellend, daß auf Chloroquin, das her
kömmlicherweise zur Prophylaxe wie auch zur Therapie 
verschrieben wird, kein yoller Verlaß mehr ist, 

In der Erkenntnis, daß die auf Malaria zurOckzufilhrenden 
TodesfIIlle verhOtet werden könnten, wenn die Llinder, in 
denen die Krankheit endemisch ist, Ober geeignete Gesund
heitsdienste verfilglen, 

1. mocht sich die neue Globale ~ der Weltgesund
heitsorgaoisati zur Malariahekämpfungl 0 ZU eigen, die von 
der 1992 in Amsterdam abgehaltenen Ministerkonfere über 
Ma1aria befIlrwortet wurde und darauf abzielt, TodesfllIle zu 
verbllten und die Zahl der Erknmkungen zu senken und den 
durch Ma1aria verursachten sozialen und wirtscbaftlicben 
Schaden zu vermindern; 

2. Ist sich dessen bewqpt daß sich die ma1ariabedingten 
Prob1eme in den LiIndern, in denen die Krankheit am stArksten 
VeIbteitet ist, aufgrund epidemiologischer. sozialer. wirt
schaftlicher und opemtiver Faktoren von Situation zu Situation 
betrilchtlich voneinander unterscheiden; 

3. betont, daß es zur Verwirklichung der Stmtegiezie1e 
notwendig sein wird, die lokalen, nationalen, regionalen und 
internationalen Mittel und Möglichkeiten schrittweise zu 
verbessern und zu stärken. insbesondere mit dem Ziel, mehr 
partnerschaftliche und KoordInieruogsmmmmen auf Gebie
ten wie Bildung, Landwir1schaft und Umwelt zu etgieifen, und 
diese Aktivitäten in die Programme zur Beklbnpfung liIm1icher 
Krankheiten einzubeziehen; 

4. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von den Bemohlw
gen, welche die Regierungen trotz ihrer knappen Mittel unter
nehmen, um die Krankheit einzudflmmt:n, so auch von den 
Maßnahmen, die sie mgdffen haben, um ihr Ausbrechen durch 
großangelegtes VersprOhen von Insektiziden und durch die 
Zurverfilguogstellung geeigneter MalariabekllmPfungsmittel 
ZU verhindem; 

5. begrqpt es. daß die Weltgesundbeitsorganlsation sieb 
seit kurzem verstlirkt fIlr die MalariabekIimpfung einsetzt, 
insbesondere in Afrika, wo die Oberwiegeode MebrzahI. der 
Erknmkungen und Todesflille auftreten; 

110 weItgesundl.... 8 n1"J1tion, A Global Stmtsgy tor Ma1ar/a Cootrol 
(Oettf, 1993). 



V. BesofutJonen - Zweller AussdmlI 

6. begr4/Jt es aqße1rJem, daß Dr. Manuel Elkin Patarroyo 
(Kolumbien) im Juni 1993 großzIIgig angeboten hat, der Welt
gesundheitsorsaon als Spende alle Lizenzrechte seines 
Impfstoffs SPF-66 zu 0ber1assen; 

7. stellt fest, daß tro1Z der konzertierten internationalen 
Anstrengungen, die auf Initiative der Weltgesundheitsorgaoi· 
sation und anderer zustliDdiger regionaler und internationaler 
Organe unternommen werden, um die für die weltweite Be
kIlmpfuog der Malaria erforderlichen Mittel zu mobilisieren, 
nach wie vor dringend mnfangreichere Mitte1 benötigt werden; 

8. 174ft atifzur weiteren Unterstfllzung, insbesondere des 
SondeJ:programm des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, der Weltbank und der Weltgesundheitsorgaoisation 
für Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Tropen
knmkheiten sowie der Abteilung der Weltgesundheitsorganisa.. 
tion zur BeklImpfung von Tropenkrankheiten; 

9. appeUiert an die internationale Gemeinschaft, die 
internationa1en Organisationen, die multilateralen Finanzinsti
totionen, die Sonderorganisatonen, die Organe und Program
me des Systems der Vereinten Nationen und die nichtstsatii
chen Organisationen sowie an alle ~ Gruppen, den 
Entwicklungsländer:n. insbesondere den afrikanischen Län
dern, technische, medizinische und finanzielle Hi1fe in einem 
Umfang zu gewiihren, der es gestattet, die zur Bekämpfung 
dieser endemischen Krankheit notwendigen Maßna1unen zu 
ergreifen; 

10. bittet den Generaldirektor der Weltgesundheitsorgani
sation, der federführenden Organisation auf diesem Gebiet, 
sich im Hinblick auf technische, medizinische und finanzielle 

. Unterstlltzung ftIr vorbeugende Maßnahmen gegen Malaria 
und eine verstiirkte Malarlabekllmpfung an die Organisationen, 
Institutionen, Organe und Programme des Systems der Verein
ten Nationen zu wenden und einen Aktionsplan auszuarbeiten. 
in dem dargelegt wird. wie Aktivitäten auf diesem Gebiet zu 
koordinieren sind; 

11. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer fllnfzigsten 
'DIgung den in Zusammenarbeit mit anderen zustliDdigen 
Organisationen, Inatitntionen, Organen und Programmen des 
Systems der Vereinten Nationen zu erstellenden Bericht des 
Oeneraldirektor der Weltgesundheitsorgaoisation über die 
DurchfUhrung dieser Resolotion vorzu1egen, der unter ande
rem auch Antworten auf die zahlreichen noch offenen Fragen 
enthalten sollte, sowie Informationen über den Einsatz eines 
wirksamen Ma1ariaimpfstoffs im Rahmen eines ganzheitlichen 
Ansatzes und andere Methoden der Ma1ariabekllmpfung, so 
auch die Hcranziehung geeigneter 'Jl:chnologien zur Ma1aria
bekllmpfung, unter besonderer Berücksichtigung der Ergeb
nisse der neuesten wissenschaftlichen Forschungen auf diesem 
Gebiet. 

92. Plenarsl1vmg 
19. Dezember 1994 

491l36. Öffentliche Verwaltung und Entwicldung 

Die Generalversammlung, 

in Anerkenntmg der wichtigen Rolle, welche die Regierun
gen und die öffent1ichen Verwaltungen im Hinblick auf die 
neuen Aufgaben spielen können, die sich aufgrund des Stra
bens aller Länder einem nachhaltigen WJ1'Ischaftswachstum 

und einer bestandfllhigen Entwicklung ergeben und zu denen 
unter anderem der Aufbau von grundlegenden Infrastruktur
einrichtungen, die Förderung der sozialen Entwicklung, die 
Bekllmpfung von sozioökonomischen Ungleichheiten und 
Armut, je nach Sachlage die Schaffung geeigneter Bedingun
gen ftIr den Privatsektor und der Schutz der Umwelt gehören. 

sowie in Anerkennung der Notwendigkeit einer Stiirkong 
der Kapazitllt der öffentlichen Verwaltung, um daftIr Sorge zu 
tragen, daß der öffentliche Dienst auf die BediIrfnisse der 
Bevö1kerong eingeht und ihr qualitativ hochwertige Dienst
leistungenerbringt, 

feststellend, daß es das souveräne Recht und die Verant
wortung der Staaten ist, in Übereinstimmung mit ihren eigenen 
Entwicklungsstrategien, -bedOrfnissen und -schwerpunkten 
Entscheidungen über ihre öffentliche Verwaltung zu treffen, 

in der ErwlJgung. daß das Vorhandensein effizienter und 
kompetenter, ihrer eigenen Bevö1kerong verantwortlicher ein
zelstaatlicher Verwaltungen zur Förderung eines nachhaltigen 
WI1'Ischaftswach und einer bestandflIhigen Entwicklung 
beitr/lgen sollte, 

sowie in der ErwlJgung, daß die Erschließung der Human
ressourcen eine wichtige Voraussetzung ftIr ein nachhaltiges 
WJJtschaftswacbstum und eine bestandfllbige Entwicklung und 
ein wesentlicher Faktor des Fortschritts und Wohlergehens ist, 

femer in der ErwlJgung, daß einige Initiativen, die von 
bestimmten Ländern im Rahmen von Struktoranpassungspro
grammen zur Reform ihrer öffentlichen Verwaltung ergriffen 
wurden, manchmal nicht auf einer langfristig konzipierten und 
aosgelegten Politik berohten, 

inAnerlcenmmg der wichtigen, komplernentlixen RoDen, die 
der öffentliche und der private Sektor bei der Förderung eines 
nachhaltigen WJJtschaftswacbstums und einer bestandfllhigen 
Entwicklung spielen können, 

sowie anerkennend, wie wichtig eine effiziente und kompe
tente, ihrer eigenen Bevö1kerong verantwortliche öffentliche 
Verwaltung für die erfolgreiche Durcbfflhrung von WIrt
schaftsreformen in a11en Ländern, insbesondere in den Um
bruchländern, ist, 

nachdrUcklich darazif hinweisend, wie wichtig die interna
tionale Zusammenarbeit bei der Unterstlltzung der einzel
staatlichen Anstrengungen ist, we1che die Entwick1ungsländer 
zum· Aufbau von KapazitIit auf dem Gebiet der öffentlichen 
Entwicklungsverwaltung unternehmen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Aktivitäten, die im 
Rehmen des Programms der Vereinten Nationen für öffentli
che Verwaltung und Fmanzen durchgeflihrt werden, um die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in den 
EntwicklungslllDdern und UmbruchllIndem, zu erhöhen, 

sowie in Anerkennung der WIChtigkeit eines Gedanken- und 
Erfahrungsaustauschs, damit die Rolle der öffentlichen Ver
waltung bei der Entwicklung besser verstanden und die interna
tionale Zusammenarbeit in diesem Bereich verstärkt wird, 

1. nimmt Kenntnis von der Erk1ärung von nmger1I1, die 
auf der am 20. und 21. Juni 1994 in Marokko abgehaltenen 

IU _ Al49/49S, AohaDg. 



190 

Panafrikanischen Konferenz der Minister tlIr den öffentlichen 
Dienst verabscbiedet wurde; 

2. besch/U:Pt, ihre filnfzigste Thgung im MlirzIAprill996 
wiederaufzunehmen, um die Frage der öffeatIichen Verwal
tung und der Entwicklung zu behandeln, Erfahrungen 'IUSZU

. tauschen, eine Bilanz der Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf diesem Gebiet zu ziehen und nach Bedarf Empfehlungen 
abzugeben; 

3. bittet alle Staaten, sich aktiv an der wiederaufgenom
menen Thgung zu beteiligen und Vertreter auf möglichst hober 
Ebene zu entsenden; 

4. ersucht die Sachverständigengruppe tlIr öffentliche 
Verwallung und Finanzen, aber den WtrtschafIs- und Sozialrat 
einen Beitmg zur Arbeit der wiederaufgenommenen Thgung 
zu leisten, ausgehend von den Erfahrungen mit der Unterstllt
zung von Entwicklungsländern und UmbruchlJindern beim 
Kapnzitätsaufbau auf dem Gehtet der öffentIichen Entwick
lungsverwaltung; 

5. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und andere zuständige Organisationen der Vereinten 
Nationen, aber den Wirtschafts- und Sozialrat einen Beitmg 
zur Arbeit der wiederaufgenommenen Thgung zu leisten; 

6. bittet interessierte nichtstantIiche Organisationen, nach 
Bedarf einen Beitrag zur Arbeit der wiederaufgenommenen 
Thgung zu leisten; 

7. ersucht den Generalsekretär, ihr auf der wieder
aufgenommenen Thgung aber den Wtrtschafts- und Sozialrat 
einen konsolidierten Bericht vorzulegen, der eine Analyse der 
Rolle der öffentlichen Verwaltung auf dem Gebiet der Ent
wicklung sowie Empfehlungen dszu enth1ilt, wie die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der öffentlichen Ver
waltung und der Entwicklung zugunsten von interessierten 
Entwicldungs- und UmhmchIändern gestlIrkt werden könnte; 

8. bittet die RegionaIkommissionen der Vereinten Natio
nen, 1995 die Rolle der öffentIichen Verwaltung auf dem 
Gebiet der Entwicklung zu prilfen und ihr auf der wieder
aufgenommenen Thgung aber den Wirtschafts- und Sozialrat 
Bericht zu erstatten; 

9. beschlUifJt, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Organisationstagung zu empfehlen, in die vorläufige Tages
ordnung Seiner Arbeitstagung 1995 unter dem Punkt "Pro
grammaktivitliten" einen Unterpunkt "Öffentliche Verwaltung 
und Entwicklung" aufzunehmen; 

10. beschließt at4Jerdem. auf ihrer filnfzigsten 'Thgung 
unter dem Punkt "Bericht des Wirtschafts- und Sozia\rats" die 
Frage der öffentlichen Verwaltung und Entwicklung zu behan
deln. 

92. Plenarsltvmg 
19. Dezember 1994 

491234. Ausarbellung eines Internationalen ilbereInkom
mens zur BekIImpfung der WflatenbRdUDg In den 
von DIIne oder. Wtistenh1Idnng scliwer betroffenen 
IJIndem, Insbesondere In AfrIka 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reso\ntionen 44/172 vom 19. De
zember 1989, 441228 vom 22. Dezember 1989 und ihre an-

deren einsch1ligigen Resolutionen und BeschIOsse sowie die 
Empfehlungen in der Agenda 21', die von der Konferenz der 
Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwicklung ver
abschiedet wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre Reso\ution 47/188 vom 
22. Dezember 1992, mit der sie den ZwischensmmIichen 
VerhandJungsausschuß tlIr die Ausarbeitung eines interna
tionalen Obereinkonunens zur Bekämpfung der WfIsten
biIdung in den von DiIrre und WilstenbiIdung schwer betr0ffe
nen Ländern, insbesondere in Afrika, mit dem Ziel eingerichtet 
hat, ein solches Übereinkommen bis Juni 1994 fertigzustellen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/191 vom 
21. Dezember 1993, mit der sie den ZwischensmmIiche 
VerhandJungsausschuß nachdrilcklich gebeten hat, seine 
Verhandlungen bis Juni 1994 abzuschließen, 

feststellend, daß in Artikel 35 des am 17. Juni 1994 in Paris 
verabschiedeten Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der WUstenbiIdung in den von DiIrre oder 
WUstenbiIdung schwer be1Joffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika" vmgesehen ist, daß die Sekretariatstimonen bis zum 
Abschluß der ersten Thgung der Konferenz der Vertrags
parteien interimistisch von dem Sekretariat wahrgenommen 
werden, das die Generalversammlung in Resolntion 47/188 
geschaffen hat; sowie feststellend, daß der ZwischenmatHche 
Verhandiungsallsschuß in Ziffer 5 seiner Reso\ntion 5/2112 den 
Genera1sekretär ersucht hat, VorschIIIge zu unterbreiten, die es 
dem nach Resolntion 47/188 eingesetzten Sekretariat er
möglichen soIlen, seine Aktivitliten vorläufig fortzusetzen, bis 
die Konferenz der Vertragsparteien das ständige Sekretariat 
des Übereinkommens bezeichnet, 

in dankbarer AIUlrkennung der dem Sekretariat bei seiner 
Tätigkeit während des Jahres 1994 gewiIhrten Unterstlllznng 
durch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
namentlich auch das Bilro der Vereinten Nationen tlIr die 
Sudnn-Sahel-Region und den Kapi1alentwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen, sowie durch das Umweitprogramm der 
Vereinten Nationen, die BrnlIhrungs- und Landwirtschafts.. 
organisation der Vereinten Nationen, den Internationalen 
Fonds für Iandwirtschaft\iche Entwicklung, die Weltorgaoisa
tion tlIr Meteorologie, die Handels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen, die Regionalkommissionen und 
die biIatetaIen Geber, 

MCh Behandlung des Berichts des GeneraIsekretll aber 
die Durchfilbrung der Resolntion 48/191 und die seitens der 
zwischenstaatIichen Stellen und des Sekretariats unter Um
ständen erforderlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Übereinkommens und seiner Anhänge betref
fend die regionale Umsetzung'13 sowie nach Behandlung der 
Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen VerhandJungsall8-
schusses"2 aber dringende Maßnahmen zugunsten Afrikas, die 
in der Zeit bis zur und während der ersten 'IlIgung der Konfe
renz der Vertragsparteien des 0bereink0mineDs' getroffen 
werden müssen, 

die Al4ffassung vertretend, daß das Übereinkouurum eine 
der wichtigsten Anschlußmußnahmen an die Konferenz der 
Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwicklung darstellt, 

,u SlebeAl491841Add.2, Anlsge.AnbangR. 
u, Al49/4n. 



V. B.....Jnf!omm - _ Aussdm8 1!11 

1. begrqJJt die am 17. Juni 1994 erfolgte Verabschieduog 
des ÜbereiDkOmmens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
der Wllstenbildung in den von DIIrre oder Wllstenbildung 
. schwer betroffenen Llindern, insbesondere in Afrika, durch 
den Zwischenstaatlichen VerbandlungsllllSSCbuß und begrüßt 
außerdem die Unterzeichnung des Übereinkommens am 
14. und 15. Oktober 1994 in Paris durch eine groBe Anzahl 
von Staaten sowie eine Organisation der regionalen WIrt
scbaftsintegration; 

2. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen 
bislang noch nicht unterzeichnet haben, nachdrlJcklich auf, 
dies im Einklang mit Artikel 33 des Übereinkommens wllhrend 
der Janfenden Thgung der Generalversammlung und spätestens 
bis 13. Oktober 1995 zu tun, und fordert die Staaten und 
Organisationen, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, 
nachdrlicklich auf, es zu ratifizieren, dnmit es so bald wie 
möglich in Kraft treten kann; 

3. bittet die Unterzeichner des Übereinkommens, zusätz
lich zu den zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vorgelegten 
Infotmationen dem vorläufigen Sekretariat des .'Obereinkom
mens auch weiterhin Informationen über die Maßnahmen 
zukommen zu Jassen, die sie im Hinblick auf die Umsetzung 
der Bestimmungen der Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen 
Verbandlungsausshusses über dringende Maßnabmen zugun
aten Afrikas ergriffen beziehungsweise vorgesehen haben; 

4. beschließt, daß der Zwischenstaatliche Verhandlungs
. ausschuß seine Tlltigkeit 8Ilch weiterhin ausllben wird, um 

a) die erste Thgung der Konferenz der Vertragsparteien 
des Übereinkommens vorzubereiten, wie in dem Überein
kommen vorgesehen; 

b) die Umsetzung der Bestimmungen seiner Resolution 
5/1 belieffund dringende Maßnahmen zugunaten Afrikas durch 
den Austausch von Informationen und die PrIIfung der dies
bezIIglichen Fortschritte zu erleichtern; 

c) Maßnabmen einzuleiten, um eine Organisation zu 
benennen, in die der weltweite Mechanismus zur Förderung 
von Maßnabmen zur Mobilisierung und Weiterleitung von 
beträchtlichen Fmanzmitteln integriert werden kann, und die 
Modalitilten für seine Tlltigkeit festzulegen; 

d) die Geschäftsordnung der Konferenz der Vertrags
parteien auszuarbeiten; 

e) andere einschll!gige Fragen zu behandeln, so 8Ilch 
Maßnahmen, welche die Umsetzung des Übereinkommens und 
seiner Anhänge betreffend die regionale Umsetzung sicher
stellen; 

5. beschließt Ql4jJerdem, zu diesem Zweck zusätzlich zu 
der secbaten Thgung des Zwischenstaatlichen Verhandlungs
anssch_ die ab 9. Januar 1995 für die Dauer von bis zu 
zwei Wochen in New York stattfinden wird, vom 7. bis 
18. August 1995 eine zweiwöchige Thgung des Ausschusses 
in Nairohi abzuhalten und bis zum Inkrafttreten des Überein
kommens 1996 und 1997 nach Bedarf weitere Thgungen 
abzuhalten, deren Thgungsort und Thnnin von dem Ausschuß 
empfohlen werden wird; 

6. bittet den Zwischenstaatlichen Verbandinngsausschuß, 
hierzu rasch einen Arbeitsplan für die Zeit bis zur ersten Th· 

gung der Konferenz der Vertragsparteien zu beschließen und 
durchzufllhren, und ersucht den Generalsekretllr, im Rahmen 
des allgemeinen KonferenzkaIenders die erforderlichen Vor
kehrungen zu treffen, dnmit der Ausschuß seine nllchaten Th
gungen abhalten kann; 

7. enucht alle Staaten, das System der Vereinten Natio
nen, einschließlich der RegionaJkommiasionen, die zuständi
gen subregionalen und regionalen Organisationen und die in 
Betracht kommenden wissenschaftlichen Kreise und die Ge
scbllftswelt, die Gewerkschaften, die zuständigen nichtstaat
liehen Organisationen und andere interessierte Gruppierungen, 
Maßnahmen zur raschen UmselZlmg des 0bereinIa:iiiun und 
seiner Anhänge betteffend die regionale Umsetzung zu ergrei
fen, sobald das Übereinkommen in Kraft getreten ist, und in 
dieser Hinsicht wirksam auf die Bedtlrfnisse der Regionen 
Afrika, Asien sowie Lateinamerika und Karlbik zu reagieren; 

8. fordert alle Staaten, das Syatem der Vereinten Natio-· 
nen, einschließlich der Regionalknmmissionen, die in Betracht 
kommenden subregionalen und regionalen Organisationen 
sowie alle anderen interessierten Akteore nachdrlJcklich auf, 
Maßnahmen zur vollsWndigen und wirksamen Umsetzung der 
Bestimmungen der Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses über dringende Maßnahmen zugun
aten Afrikas ZU ergreifen; 

9. beschließt, daß die Tlltigkeit des Zwischeustaatlichen 
Verhandlungsansschusses und des vorläufigen Sekretariata 
olme Beeinträchtigung der Programmaktivitilten auch weiter
hin aus den vorhandenen Haushaltsutitteln der Vereinten 
Nationen sowie aus freiwilligen Beitdlgen an den Treuhand
fonds finanziert werden soll, der gemlIß Resolution 47/188 
eigeus zu diesem Zweck eingerichtet worde und vom Leiter 
des vorlllufigeJi Sekretariats unter der Aufsicht des Genera1se
kretärs verwaltet wird, mit der Möglichkeit, den Fonds nach 
Bedarf in Anspruch zu nehmen, um die 'Thilnahme von 
Vertretern nichtstaatlicher Organisationen an der Arbeit des 
Ausschusses zu unterstOtzen, und die eingegangenen BeitriIge 
von einem Haushaltsjahr auf das nIIchste zu übertragen; 

10. nimmt Kenntnis von den Vorkehrungen, die der 
Generalsekretär getroffen hat, sowie von den Beiträgen zur 
Arbeit des Zwischenstaatlichen verhandlungsausschusses in 
ErftlIlung seines Mandats, die von dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen, einschließlich des Büros der 
Vereinten Nationen für die Sndan-SaheI-Region, sowie dem 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der ErnlIbrungs
und Landwirtschaflsorgaon der Vereinten Nationen, dem 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, der 
Handels- und BntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen, 
der Organiaation der Vereinten Nationen für Erziehung, WIS
senschaft und Kultor, der WeJtorganisation für Meteorologie, 
der Weltbank und anderen auf dem Gebiet der Wtlstenbildung. 
der DIIrre und der Entwicklung tätigen internationalen Organi
sationen geleistet wurden, und bittet sie, diese Untersttl1zung 
ldInftig zu vers1firken und auszuweiten; 

11. vermerkt mit Genugtuung, daß der Administrator des 
Entwicklungsprogratl!lllS der Vereinten Nationen nach der 
Verabschiedung des Übereinkommens und im Einklang mit 
Ziffer 38.27 der Agenda 21 vorgeschlagen hat, daß das 
Programm die Umsetzung des 0bereink0nuUens in der ganzen 
Welt unterstf1tzen und dabei Afrika besondere Beachtung 
schenken solle, und hlttet das EntwiCklungsplOgtanun und das 



BOrn der Vereinten Nationen für die Sudan-Sahel-Region, sich 
um die erforderlichen Finauzmittel und andere Formen der 
Unterstillzung zu bemllhen, damit sie in der Lage srnt!, dieser 
Aufgabe wirksamer nachzukommen; 

12. nimmt mit Genugtuung KennmJs von den bislang an 
den Treuhandfonds entrichteten Beiträgen und bittet die 
Regierungen, die Organisationen der regionalen Wirtschafts
integration und andere interessierte Organisationen, zur Unter
Sllltzung des vorläufigen Sekretnriats des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsansschusses und der Arbeit des Ausschusses 
auch weiterhin freiwillige Beiträge an den Fonds zu entrichten; 

13. nimmt fl14IIeniem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Beiträgen zu dem freiwilligen Sonderfonds, der mit Resolution 
47/188 eingerichtet wurde, um den von Wüstenbildung [".er 
DIIIre betroffenen EntwickIungslllndern, insbesondere den am 
wenigsten entwiclrelten Ländern, dabei behilflicb zu sein, voll 

. und wirksam am Verbandiungsprozeß mitzuwirken, und bittet 
die Regierungen, die Organisationen der regionalen WIIt
schaftsintegration und andere interessierte ÜQ!IIDisationen, 
auch weiterhin großzjjgige Beiträge an den Fonds zu ent
richten, damit diese Länder in vollem Umfang und wirksam an 
der Arbeit des Zwischenstaatlichen Verbandlungsansschusses 
mitwirken können; 

14. ersucht den Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen 
Verbandlungsausschusses, der Generalversamm1ung, der 
Kommission für bestandfähige Entwicklung und den anderen 
zuständigen OJganen der Vereinten Nationen Zwischenbe
richte über die Tlltigkeit des Ausschusses vorzulegen; 

IS. ersucht den GeneraIsekretllr, diese Resolution allen 
Regierungen, den zuständigen Sonderorganisationen und 
Programmen der Vereinten Nationen, den internationalen 
Finanzinstitutionen, anderen zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen ÜQ!IIDisationen und anderen zustflndigen In
stitutionen zur Kenntnis zu bringen; 

16. ersucht den GeneraIsekretllr fl14IIenlem, der General
versammlung auf ihrer filnfLigsten Thgung unter dem Punkt 
"DurchffIhrung der Beschlüsse und Empfehlungen der Konfe
renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" 
einen Bericht über die Durcbfilhrung dieser Resolution 
betreffend dns Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüslenbildung in den von DIIIre oder 
Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika, vorzulegen. 

95. Plentlrsimmg 
23. Dezember 1994 
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49/144. Stand des JntematIonalen 'ObereIukommens zur 
Beseitigung jeder Form von R!!!!Se!!dlskrlmbde
nmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre seit 1973 verabschiedeten ein
scbUlgigen Resolutionen, zuletzt Resolution 47n8 vom 16. De
zember 1992, 

mit GenugtuWlg darDber, daß der Ausschuß für die Beseiti
gung der Rassendiskriminierung seit dem 3. Dezember 1982 
die Zustllndigkeit besitzt, von EinzeIpersonen oder Personen
C~:!ungen nach Artikel 14 des Internationalen 

. zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung' entgegenzunehmen und zu behandeln, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/111 vom 16. De
zember 1992, in der sie ihre Genugtuung über den am 15. Ja
nuar 1992 auf der vierzehnten Tagung der Vertragsstaaten des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung gefaSten Beschluß bekundet hat, 
Artikel 8 Absatz 6 des tl"bereinkommens zu lindern und dem 
Artikel g einen neuen Absatz 7 hinzuzufiIgen, worin die Finan
zierung des Ausschusses aus dem ordentlichen Haushalt der 
Vereinten Nationen vorgesehen wird', 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der vierzehnten 
'IlIgung der Vertragsstaaten, daß die Änderungen in Kraft 
treten werden, sobald zwei Drinel der Vertragsstaaten dem 
Generalsekretllr als dem Verwahret ihre Zustimmung zu den 
Änderungen notifiziert haben, 

feststeUend, daß die Änderungen trotz dieses Beschlusses 
bisher noch nicht in Kraft getreten sind, 

1. nimmt Keuntn/s von dern Bericht des Generalsekre
tärs', 

I 2. bringt Ihre Genugtuung zum Ausdruck über die Zuhl 
der Staaten, die das Intemationale Übereinkommen zur Be
seitigung jeder Form von Rassendiskriminerung ratifiziert 
haben beziehungsweise ihm beigetieten sind; 

3. bekriiftlgt erneut Ihre Obeneugung, daß es zur 
Verwirklichung der Ziele der Drinen Dekade zur Bekllmpfung 
von Rassismus und Rassendiskriminierung und für die Maß
nahmen über die Dekade hinaus erforderlich ist, daß die 
Ratifikation des Obereinkommens beziehungsweise der Beitritt 
ZU ihm auf universeller Grundlage erfolgt und daß seine Be
stimmungen umgesetzt werden; 

4. ersucht diejenigen Staaten, die noch nicht Vertrags
parteien des Übereinkommens sind, es zu ratifizieren bezie
hungsweise ihm beizutreten; 

S. ersucht die VertragsstaateD des Übereinkommens, zu 
erwägen, die in Artikel 14 des Übereinkommens vorgeSehene 
Erk!lIrung abzugeben; 

6. legt allen Vertragsstaaten eindrlng/lch nahe, soweit 
nicht bereits geschehen, alles Erforderliche zu tun, damit die 
Änderungen des 'Obereinkommens vom 15. Januar 1992 so 
bald wie möglich in Kraft treten können; 

• Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
, Siehe A/49/499, AnhaDg L 
• A/49/4f13. 

7. ersucht den Genemlsekretär, der Genemlvemammhmg 
gemäß Versamm1ungsresolution 2106 A (XX) vom 21. De
zember 1965 auf ihrer einundfllnfzlgsten 'IlIgung einen Be
richt über den Stand des ÜbereinkonImens vorzulegen. 

94. PlentusItvmg 
23. Dezember 1994 

49/145. Berleht des A11!!SeI .. ES ftIr die BeseItIguog der 
RassendJskrlmiD 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu den 
Berichten des Ausschnsses für die Beseitigung der Rassendis
kriminierung sowie auf ihre Resolutionen über den Stand des 
Intemations1en 'Obereinkommens zur Beseitigungjeder Form 
von Rassendiskriminierung', 

_r erneutem Hinweis auf die Bedentung des Überein
kommens, das eine der am weitreichendsten akzeptierten 
Menschenrechtsllbereinkllnfte ist, die unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen verabschiedet wurden, 

im BewqfJtsein der Bedeotung des Beitrags, den der Aus
schuß zu den Bemühungen der Vereinten Nationen zur Be
kIlmpfung des Rassismus und aller anderen Formen der Diskri
minierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstam
mung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft geleistet 
hat, 

unter nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit, den 
Kampf zur weltweiten Beseitigung des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung, insbesondere ihrer brutalsten Formen, 
zu verstllrken, 

mit dem nochdrlick/lchen Hinweis auf die Verpflichtung 
aller Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch den Erlaß 
von Rechtsvorschrif sowie durch gerichtliche und sonstige 
Maßnahmen die volle Durchfllhrung des ÜberelnkommeiIs 
sicherzustellen, 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wten, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Men
schenrechte verabschiedet wurden', insbesondere des .Ab
schnitts II.B über Gleichberechtigung, Wlirde und Toleranz, 
sowie der Resolution 48/121 der Generalversamm1ung vom 
20. Dezember 1993, insbesondere deren Ziffer 9, 

mit der At4[orderung an die Verti:agsstaaten dem Ge
neralsekretlIr umgehend auf schriftlichem Weg ihre Zu
I'fimmung zu der die Finanzierung des Ausschusses betteffen
den Änderung des Übereinkommens zu notifizieren, die am 
15. Januar 1992 von der vierzehnten Thgung der Vertragsstaa
ten des Internationalen ÜbereinkommenS zur BeseItigungjeder 
Form von Rassendiskriminierung beschlossen" und von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 47/111 vom 16. De
zember 1992 befürwortet wurde, 

mit Genugtuung ober die Bemühungen des Generalsekre
t!Irs, finanzielle Zwischenregelungen zur finanzierung der 
Ausgaben des Ausschusses ZU treffen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß der Ausschuß reibungslos 
funktionieren kann und über alle Einrichtungen verfilgt, die 

, AICONF.1S7124 (Tell I), Kap. m. 



zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben nach dem Übereinkommens mgtllfenen Maßnahmen rechtzeitig vor-
Übereinkommen erfon:Ierlich sind, zulegen und ihre ausstehenden Beitdige ZU entrichten; 

noch Behandlung des Berichts des GeneraIsekretärs tIber 
die finanzielle Lage des Ausschusses", 

1. spricht dem A1l&'ICbuß fiJr die Beseitigung der Rassen
diskriminierung Ihre Anerkennung aus fiJr seine Arbeit im 
Zusammenbang mit der Durchfflhrung des Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und 
des Aktionsprogramms fiJr die Zweite Dekade zur Bekiimp
fung von Rassismus und Rassendiskriminimung' sowie fiJr 
seinen Beitrag ZU den Vorbereitungen fiJr die Dritte Dekade 
zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung; 

2. ermutigt den Ausschuß, voll zur Durchfilhrung der 
Dritten Dekade und ihres Aktionsprogramms" beizutragen, so 
auch durch die Einberufung einer gmneinssmen Tagung des 
Ausschusses und der Unterkommission fiJr die Verhiltung von 
Diskriminimung und den Schutz von Minderheiten; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß der A1l&'ICbuß und der 
Hohe Kommissar der Vereinten Nationen fiJr Menschenrechte 
Verbindung aufgenommen haben, und legt ihnen eindriuglich 
nahe, diese beizubehalten; 

4. begrqpt fll4ßerdem die innovativen Verfahren, die der 
Ausschuß eingefilhrt hat, um die Durchfflhrung des ilberein
konnnens in Staaten zu priIfen, deren Berichte iIherfiillig sind, 
und um abschließende Bemerkungen zu den Berichten der 
Vwtragsstaaten des Übereinkommens zu formulieren; 

5. spricht dem A1l&'ICbußIhre Anerkennung aus fiJr seine 
Bemühungen auf dem Gebiet der Verlriltung von Rassendis
kriminimung. namentlich die Frühwamung und die Driuglich
keitsver1'ahren und begrOßt seine dieshezllglichen Besch!l!sse"; 

6. bringt ihre tiefe Besorgnis dariiber 'lJ.lIfI Ausdruck, daß 
eine Reihe von Vertragsstaaten des Übereinkommens ihre 
finanziellen Verpflichtnngen noch immer nicht erl1llIt haben, 
wie aus dmn Bericht des GeneraIsekretllrs hervorgeht; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Aussclmsses tIber seine vierundvierzigste und fI1nfundvierzig
ste Tagung!.; 

8. fordert die VeItragsstaaten nochdrUcklich Qlff, ihre 
innerstaatlichen Verfahren zur Ratifikation der ÄndeIUDg 
betreffend die Finanzierung des Ausschusses zu heschlenni
gen; 

9. ersucht den GeneraIsekretiI. durch ausreichende 
finanzielle Vorkehrungen und geeignete MitteI auch weiterhin 
sicherzustellen, daß der Ausschuß funktionsfiihig bleibt; 

10. fordert die V~ Qlff, Ihren Verpflichtungen 
nach Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkonnnens nacbznlrommen, 
ihre periodischen Berichte Ober die zur Durchfilhrung des 

• Af491499. 
, ResoluIion381I4,AnIaga 

• _on43J9I,AnIaga 
• SIebe OjJlrJelles Protokoll der~, Neunundtlle1%lpte 

Tagung, Beilag. 18 (Af49/18), AbschnItt n uud AnbaDg m. 
10 OjJlrJelles Protokoll der ~ N~ Ta. 

gung, Beilag_18 (Af49/18.) 

11. appeUiert nochdrilcTcllch an alle VertragsstaaIen, die 
sich mit Ihren Zahlungen im Rflckstand befinden, Ihren 
ausstehenden finanziellen Vmpflichtnngen nach Artikel 8 
Absatz 6 des Übereinkommens nachzukommen; 

12. ersucht den GeneraIsekretiI, die Vertragsstaaten mit 
Zahlungsrilckstllnden zu bitten, die fliIIigen BetrIlge zu 
entrichten, und der Generalvmsammlung auf ihrer filnfzigsten 
Tagung darüber Bericht zu mstatten; 

13. beschließt, auf ihrer fiInfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Beseitigung von Rassismus und Rassendiskrimin 
rung" den Bericht des GeneraIsekretlI tIber die finanzialle 
Lage des Ausschusses sowie den Bericht des Aussehess

, ZU 

behandeln. 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

4!1/146. DrItte Dekade zur BekBI!qd1mg von Ra """I!snnd 
R_endWtrlmbderung 

DIe GeneralverstJmllllung, 

In Bekr4ftigung ihrer in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziele. eine internationale Zusammenarbeit herhei
zufilhren, um intemationale Probleme wirtschaft1icher. s0-

zialer. kultureller und humanitärer Art ZU lösen und die Ach
tnng vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten fiJr alle, 
ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fönIem und zu festigen, 

sowie In BekrtJftlgung Ihrer festen Entschlossenheit und 
ihres Willens, den Rassismus in allen seinen Formen und die 
Rassendiskriminmung vo1lstllndig und bedingungslos ZU be
seitigen, 

unter Hinweis auf die Allgclllleine Erkllirllng der Men
schemechte!1, des Internationale Übereinkommen zur Beseiti
gungjeder Form von Rassendiskriminmung' und das von der 
Organisation der Vereinten Nationen fiJr Erziehung, WUIsell
schaft und Kultur am 14. Dezember 1960 verabschiedete 
Übereinkommen gegen Diskriminimung im Unterrichtswe-
sen1Z

, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis der beiden 1978 und 
1983 in Genf abgehaltenen WeItkonferenzen zur Bekämpfung 
von Rassismus und Rassendiskriminimung. 

mit Genugtuung Ober das Ergebnis der im 1uni 1993 in 
Wien abgehaltenen Weltkcnferenz Ober Menschenrechte und 
insbesondere darüber, daß in der Erklllnmg und dem Aktions
programm von W'ten' der Beseitigung von Rassisums, Rassen
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen 
der Intoleranz Aufmerksamkeit gewidmet wird, 

davon Kenntnis nehmend, daß die Unterkommission fiJr die 
Verllütnng von Diskriminierung und den Schutz von Min
derheiten der Menschenrechtskommission empfoblen hat, auf 
ihrer einundfilnfzigsten Tagung die Möglichkeit der Ein
berufung einm Weltkcnferenz gegen Rassismus, Rassendls-

II RIISObttIM 217 A (Iß). 
U V __ ..... n..tJtySerlR, VoI. 429, Nr. 6193. 



kriminierung und ethnische Diskriminierung, Fremdenfeind
licbkeit und andere damit zusammenblingende heutige Formen 
der Intoleranz zu erwägen, die 1997 stattfinden soll13, 

betonend, wie wichtig die TIltigkeit des Sonderbericht
erslattets der Menschemechtskommission flIr heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriming, der Fremdenfeind
licbkeit und damit znsammeohängender Intoleranz ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 38/14 vom 22. No
vember 1983, deren An1age das Aktionsprogramm flIr die 
Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassen
diskriminierung enthIUt, 

mit großer Besorgnis feststellend, daß die wichtigsten Ziele 
der heiden Dekaden zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung trotz der BemOhungen der. interns
tionalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind und daß 
Millionen Menschen selbst heute noch Opfer verschiedener 
Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung sind, 

Vltleftt besorgt über die gegenwärtige Tendenz dahin 
gelhend, daß der Rassismus die Gestalt diskriminierender 
Maßnahmen annimmt, die auf der Ku1tur, der Nationalitllt, der 
Religion oder der Sprache beruhen, 

unter Hinweis auf ihre Resolu1ion 48191 vom 20. Dezember 
1993, mit der sie die Dritte Dekade zur Bekämpfung von Ras
sismus und Rassendiskriminierung verkündet hat, 

nach Behandlung der Mittei1ungl4
, die der Generalsekretär 

im Rabmen der Durchfflbrung des Aktionsprogramms flIr die 
Dritte Dekade vo:rgelegt hat, 

fest dflvon fiberzeugt, daß es geboten ist, auf nationa1er und 
internationaler Ebene wirksamere und nachhaltigere Maß
nahmen zur Beseitigung aller Formen von Rassismus und 
Rassendiskrimin zu ergreifen, 

mit Genugtuung lIber den friedlichen Übergang Sildafrikas 
zu einer demokratischen Gesellschaft ohne Rassenscbranken, 

anerkennend, wie wichtig die Stärkung der einzeIstaatli
chen Rechtsvorschriften und Institulionen zur Förderung der 
Harmonie zwischen den Rassen ist, 

Vlt/eftt besorgt darilber, daß das PhIInomen des )ilassismus 
und der Rassendiskriminerung gegen Wanderarbeitnebmer 
trotz der Bernllhungen, welche die internationale Gemeinachaft 
unternimmt, wo den Schutz der Menachenrechte von Wander
arbeitern und ihren Familienangehörigen zu verb essern. immer 
weiter wo sich greift, 

unter Hinweis auf die auf ihrer filnfundvierzigsten Tagung 
verabschierlete Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnebmer und ihrer Familienangehöri
gen!!, 

in der Erlamntnis, daß autochthone Bevölkerungsgruppen 
mitnnter Opfer besonderer Formen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung sind, 

u SIeboEICN.4I199512-ElCN.4ISub.2l1994/56,Kap.IJ,AbsdmittA.Reso
Iudon 1994/2. 

.. A/49/464. 
" Resolution 451158, Anlage. 

1. eridi.irt erneut, daß alle Formen des )ilassismus und der 
Rassendiskriminerung, gleichgll1tig ob in inatituliona1isierter 
Form oder als Ergebnis offizieller Doktrinen der raasischen 
Obe.rlegenheit oder der rassischen Abgrenzung, wie die 
ethnische Säuberung, zu den schwerwiegendsten Menschen
rechtsverletzungen in der heutigen Welt gehören und mit aI1en 
verftlgbaren Mitteln bekämpft werden niOssen; 

2. begrfllJt die Verkilndung der Dritten Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung, die 
1993 begann, verabschiedet das in der An1age zu dieser 
Resolu1ion entbaltene ilberarbeitete Aktionsprogramm flIr die 
Dritte Dekade und ersucht den Generalsekretär, eine weitere 
ÜberprII.fung des Aktionsprogramms vorzunehmen, mit dem 
Ziel, seine Wirksamkeit zu erhöhen und es stärker auf Maß
nahmen auszurichten; 

3_ fordert die Regierungen auf, mit dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission flIr heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind
licbkeit und damit znsammenhängender Intoleranz 7J]1l8mmen
zuarbeiten, wo ibm die ErfOllung seines Auftrags zu ermög
lichen; 

4. legt allen Regierungen eindringlich nahe, alle er
forderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung neuer Formen des 
Rassismus zu ergreifen, indem sie insbesondere die Mitte1 zu 
deren Bekämpfung laufend anpassen, namentlich auf den Ge
bieten der Gesetzgebung, der Verwaltung, der Bildung und der 
Information; 

5. beschließt, daß die internationale Gemeinschaft im 
allgemeinen und die Vereinten Nationen im besonderen 
Programmen = Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung höchste Priorität einräumen und sich wilbrend 
der Dritten Dekade verstärkt darwn bemühen sollen, den 
Opfern des Rassismus und aI1er Formen der Rassendiskrimi
nierung Unterstlltzung und Sofortbilfe zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Lage der W~
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen auch kilnftig 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in seine Berichte 
rege1mlißig vollstllndige Infonnationen lIber Wanderarbeitneh
mer aufzunehmen; 

7. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ~t Vorrang die 
Unterzeichnung und )ilatjfjkatj()n der Internationalen Konven
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnebmer und 
ihrer Familienangehörigen beziehungsweise den Beitritt zu der 
Konvention zu erwägen; 

8. ersucht den Generalsekretär, seine Untersuchung über 
die Auswirkungen der Rassendiskriminierung in den Berei
chen BtzIehung, Ausbildung und BeschlIftigung auf die Kiml;er 
von Minderheitengruppen, insbesondere von Wanderarbeit
nebmern, fortzusetzen und unter anderem konkrete Empfeh
lungen flIr Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen 
dieser Diskriminierung vorzu1egen; 

9. legt dem Generalsekretär, den Organen der Vereinten 
Nationen, den Sonderorgsnisationen, aI1en Regierungen,.den 
zwischenstaatlichen Organisationen und den zustilD~gen 
nichtstaat1ichen Organisationen eindringlich nahe, bei der 
Durcbfilhrung des Aktionsprogramms flIr die Dritte Dekade 
der Lage der autochthonen Bevölkerungsgruppen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 



10. ersucht den Gene.mIsekretli, den Entwurf der Muster
rech1svorschriften, von denen sich die Regierungen beim Erlaß 
weiterer Rechlllvorscbriften gegen Rassendiskriminierung 
leiten lassen können, unter BerOckslchtigung der von den 
Mitgliedern des Ausschusses für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung auf dessen vierzigster und einundvierzigster 
Thgung abgegebenen Stellungnahmen zu Oberarbeiten und 
fertigzustellen und den Wortlaut so bald wie möglich zu 
veröffentlichen und zur Verteilung zu bringen; 

11. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur erneut, die Ausarbeitung 
von Unterrichtsmateria1 und Lebrmitteln zur Förderung von 
Unterrichts-, Ausbildungs- und Bildungsaktivitliten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte und gegen Rassismus und Rassen
diskriminierung zu beschleunigen und dabei besonderes Ge
wicht auf den Grund- und Sekundarscholunterricht zu legen; 

12. vertritt die Allffassung, daß zur Verwirklichung der 
Ziele der Dritten Dekade allen Thilen des Aktionsprogramms 
für die Dritte Dekade gleiche Aufmerksamkeit geschenkt 
werden sollte; 

13. bedauert es, daß einige der für die Zweite Dekade zur 
Beklimpfung von Rassismus und Rassendiskriminiernng ge
planten Aktivitllten wegen unzureichender Ressourcen nicht 
durchgefilbrt worden sind; 

14. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 
während des Zweijahreszeitraums 1994-1995 die für die 
Durchfllhrung der Aktivitllten der Dritten Dekade erforderli
chen Flllanzmittel zur Verfllgong gestellt werden; 

15. ersucht den Generalsekretär CU4/lerdem, den Aktivitä
ten des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade höchsten 
Vorrang einzuräumen; 

16. ersucht den Genera1sekretär/emu, dem WJrtschafts.. 
und Sozialrat jedes Jahr einen detaillierten Bericht Ober alle 
Aktivitäten der Organe der Vereinten Nationen und der Son
derorganisationen vorzulegen, der eine Analyse der eingegan- . 
genen Infonnationen Ober die Aktivitllten zur BeklimpfImg des 
Rassismus und der Rassendiskriminierung enthlilt; 

17. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
Vorschllige vorzulegen, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm 
für die Dritte Dekade erforderlichenfal1s zu ergänzen; 

18. bittet alle Regierungen, die Organe der Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen und anderen zwischen
stnatlichen Organisationen sowie interessierte nichtstnatliche 
Organisationen mit Konsultativstatos beim Wirtschafts- und 
Sozialrat, sich voll an der Dritten Dekade zu beteiligen; 

19. bittet alle Regierungen, zwischenstnatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen und Einzelpersonen, die dazu 
in der Lage sind, großzllgige Beiträge an den 'freubundfonds 
für das Programm der Dekade zur Beklimpfung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung zu entrichten, nnd ersucht zu die
sem Zweck den Generalsekretlir, auch weiterhin entsprechende 
Kontakte anfzunehtnen und Initiativen zu ergreifen; 

20. beschließt, den Punkt "Beseitigung von Rassismus nnd 
Rassendiskriminierung" auf Ihrer Thgeson:Innng zu belassen 
nnd ihn auf Ihrer f!Infzigsten Thgung mit höchstem Vorrang zu 
behandeln. 

94. PIentJrs/tvmg 
23. Dezember 1994 

ANLAGE 
'Oberarbeitetes AkUonsprogramm fiIr die Dritte Dekade 
. zurBe1dim.pfuDgvonPessJs, ••• wundRaaendJskrlmbde 

rang (1993-2003) 

EInleitung 

1. Die Gesamt- und Einzelzieie der Dritten Dekade zur 
Beklimpfnng von Rassismus und Rassendiskrimin sind 
jene, die die Generalversammlnng in Ziffer 8 der Anlage zu 
Ihrer Resolution 3057 (XXVIII) vom 2. November 1973 für 
die eI!Ite Dekade beschlossen hat: 

"Die Dekade verfolgt letztendlich die folgenden Ziele: 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ohne 
irgendeinen Unterschied nach Rasse, Hautfarbe, Ab
stannnung oder nationaler oder ethnischer Herkunft, zu 
ftInIem, insbesondere durch die Beseitignng von rassischen 
Votutteilen, Rassismus nnd Rassendiskriminerung; der 
Verbreitung rassistischer Politiken Einhalt zu gebieten, 
fOltbestehende rassistische Politiken abzuschaffen und der 
Enllltehnng von Allianzen, die auf dem gemeinsamen 
Eintreten für Rassismus und Rassendiskriminierung 
beraben,entgegenzuwirken; allen Politiken und Praktiken 
Widerstand entgegenzusetze die zur StlIrknng der rassisti
schen Regime filhren nnd zur Aufrechtetbaltung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung beitragen; die 
irrigen und irrationalen Überzeugungen, Politiken und 
Praktiken, die zu Rassismus nnd Rassendiskriminierung 
beitragen, mlfzumigen, auszusondern und zu verwerfen; 
und den rassistischen Regimen ein Ende zu setzen." 

2. Bei der Aufstellnng der votgeSCblagenen Bestandteile 
des Aktionsptogramms für die Dritte Dekade worde berück
sichtigt, daß die de!zeitigen weItwir!schaftI Bedingungen 
viele Mitgliedstaaten zur Forderung nach Hausballllein
scbrilnkungen veranlaBt haben, was wiederum ZurDckbaltung 
bei der AnzabI nnd der Ausgestaltung der Aktionsprogramme 
erfordert, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Erwägung 
gezogen werden können. Der Generalsekretär bat außerdem 
die entsprechenden VorscbIIIge berOckslchtigt, die der Aus
schuß für die Beseitigung der Rassendiskriminierung auf 
seiner einundvierzigsten Thgung vorgelegt hat. Es worde 
vorgeschlagen, die nachstehend aufgefOhrten Bestandteile des 
Programms als wesentlich zu betrachten, faI1s die für ihre 
Umsetzung erforderlichen Ressourcen zur Verfllgung gestellt 
werden. 

MAssNAHMBN ZUR BESl!lTlGUNG DES VBRMÄCHTNIS8ES 
KUCJ:tJRBLLRR, WIlITSCHAFILlCH UND SOZIALER UN
GLElCllHl!lTEN, DAS Dm APAImIEID HINTBRLASSBN HAT 

3. In Si1dafrika sind trotz des erfolgreichen, friedlichen 
Übergangs zu einer demokratischen Gesellschaft ohne Rassen
schranken, in der die Menschenrechte durch eine fest ver
ankerte Charta der Grundrechte geschOtzt sind, noch kolturelIe, 
wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten bestehen geblieben, 
die das Ergebnis einer historischen Benachteiligung sind. 
Entsprechende AbbilfemaBnahmen der Menschenrechtsorgane 
werden anf diesem Gebiet einen kcPStruktiven Beitrag leisten. 

MAssNAHMBN AUFINTBRNATIONALBR EBENE 

4. Wäbrend der Erörterungen Ober die Zweite Dekade 
zur Beklimpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung 
auf der Arbeitstsgung 1992 des Wlrtschafts-und Sozialrats 



äußerten viele Delegationen ihre Besorgnis über neue Aus
drucksformen des Rassismus, der Rassendiskriminerung, der 
Intoleranz und der Fremdenfeindlichkeit in verscbiedenen 
Thilen der Welt. Betroffen sind davon insbesondere Min
derheiten, ethnische Gruppen. Wanderarbeiter, autochthone 
BevOlkerungsgruppen, Nomaden, Einwanderer und FlOcht-
~. 
5. Den größten Beitrag zur Beseitigung der Rassendis
kriminierung werden die von den Staaten in ihrem eigenen 
Hoheitsgebiet getroffenen Maßnahmen leisten. Die interna
tionalen Maßnahmen, die im Rahmen eines Programms fiIr die 
Dritte Dekade gelloffen werden, sollen daher darauf ausge
richtet sein, den Staaten ein wirksames Vorgehen ZU erleich
tern. Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriming' hat fiIr die Staaten Nonnen 
festgelegt, und es soll alles getan werden, um sicherzustellen, 
daß diese Nonnen universell akzeptiert und angewandt wer
den. 

6. Die Generalversammlung soll wirksamere Maß.. 
naltmen erwIIgen, um sicherzustellen, daß alle Vertragsstaaten 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Fenn vun Rassendiskriminierung ihren BerichtetstaUungs
pflichten und ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. 
Einze\staatliche Maßnaltmen gegen )lassismus und Rassendis
kriminierung sollen überwacht und verbessert werden, indem 
ein sschverstllndiges Mitglied des Ausschusses fiIr die Beseiti
gung der Rassendiskriminierung gebeten wird, einen Bericht 
über die Hindernisse zu erstellen, die sieh der wirksamen An
wendung des Übereinkommens durch die Vertragsstaaten ent
gegenstellen, und AbbiJfemaßnahmen vorzuschlagen. 

7. Die Generalversamm\ung ersucht den Generalsekretlir, 
regionale Workshops und Seminare zu veranstalten. Ein aus 
MitgIiedem des Ausschusses gehildetes Tham soll gebeten 
werden, diese Veranstaltungen zu beobachten. Folgende The
men werden fiIr diese Seminare vorgeschlagen: 

a) ein Seminar zur Bewertung der bei der Anwendung 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Fenn von Rassendiskriming gesammelt.en Erfahrungen. 
Das Seminar wUrde auch die Effizienz der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Beschwerdeverfahren bewerten, die 
Opfern von Rassismus zur Verfügung stehen; 

b) ein Seminar über die Beseitigung der Anstiftung zu 
Rassenhaß und Rassendiskriminierung, eiascbließ\ich des 
Verbots von Propagandaaktivitäten und daran beteiligten 
Organisatiunen; 

c) ein Seminar über das Recht auf gleiche Behandlung 
vor den Gerichten und anderen Einrichtungen der Justiz, 
einschließlich des Anspruchs auf Wiedergutmachung der 
molge vun Diskriminierung erlittenen Scbliden; 

d) ein Seminar über die Übertragung der rassischen 
Ungleichheit von einer Generation auf die nlIchste, unter 
besonderer Berücksichtigung der Kinder von Wanderarbeitern 
und des Auftretens neuer Fonnen der Rassentreunung; 

e) ein Seminar über Einwanderung und Rassismus; 

1) ein Seminar über die internationale Z"sammenarbeit 
bei der Beseitigung der Rassendiskriminerung, namentlich 
über die Zusammenarbeit zwischen den Staaten, den Beitrag 
der niehtstaat\lchen Organisationen, nationaler und regionaler 

Institutiunen und der Organe der Vereinten Nationen sowie 
über Petitionen an die zur Kontrolle der VeItragseinhaltung 
eingesetzten Organe; 

g) ein Seminar über den Erlaß iunerstaatlicher Rechtsvor
schriften zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung, die ethnische Gruppen, Wanderarbeiter und 
Flüchtlinge in allen 'Thilen der Welt betreffen; 

h) ein Seminar über FIOchtiingsströme, die durch 
ethnische Konflikte oder die politische Neugliederung mul
tietbnischer Gesellschaften hervorgerufen werden, die sich in 
einem sozioökonomischen Umbruch befinden, und über den 
bestehenden Z!Jsammenhang mit Rassismus im Gastland; 

i) ein Ausbildungskurs über innerstaatliche Rechtsvor
schriften zum Verbot der Rassendiskriminierung sowohl fiIr 
Staatsangehörige von Ländern, in denen es solche Rechtsvor
schriften gibt, als auch fiIr Staatsangehörige von Ländern, in 
denen es sie nicht gibt; 

J) RegionaIsemlnar über Nationalismus, Ethno-Na
tionalislDu8 und Menschenrechte könnten ebenfalls Gelegen
heit bieten, das Verständnis der Ursachen der ethnischen 
Konflikte der heutigen Zeit, insbesondere der sogenannten 
Politik der ethnischen Säuberung, zu vertiefen, um Lösungen 
zu finden; 

k) ein Seminar fiIr Sachverständige auf dem Gebiet der 
Bildung und AushIIdung, unter Einschluß der nichtstaat1ichen 
Organisationen, in Zusammenarbeit mit der Organisatiun der 
Vereinten Nationen fiIr Erziehung, WJSSCD8Chaft und Kultur 
und anderen in Betracht kommenden Organisationen, mit dem 
Ziel, LehrmateriaI und Ausbildungskurse fiIr Lehrer und 
andere Meinungsbilder über die Beseitigung von Vorurteilen 
und die Förderung der Thleranz zu erstellen. 

8. Die Generalversammlung ersucht die Sekretariats
Hauptsbtei\ung Presse und Information, sich mit konkreten 
Aktivitäten zu befassen, die von den Regierungen und ent
sprechenden I'in,.,lstaatUchen nichtstaat1ichen Organisationen 
durchgeführt werden könnten, um sm 21. März eines jeden 
Jahres den JnternationaIen 'Thg fiIr die BeseitIgung der Rassen
diskriminierung zu begehen. KOnstIer sowie flthrende Vertreter 
der Religionen, Gewerkschaften, Unternehmen und politische 
Parteien sollen um ihre Untersllltzllog geheten werden, um der 
Bevölkerung die Obel des Rassismus und der Rassendis
kriminierung bewußt zu machen. 

9. Die Hauptsbteilung Presse und Information soll 
außerdem P\akate fiIr die Dritte Dekade herausbringen und 
Informationsbroschüren über die fiIr die Dekade geplanten 
Aktivitäten veröffentlichen. Darüber hinaus sollen 
Dokomentarfilme und Berichte sowie Hörfunkprogramme 
über die Sl'bHdlichen Auswirkungen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung in Betracht gezogen werden. 

10. InZusatnmenarbeitmitderOrgsnisatiunderVereinten 
Nationen fiIr Erziehung, Wissenschaft und Kultur und der 
Hauptabtei\ung Presse und Information unterstützt die Ge
neralversammlung die Veranstaltung eines Seminars über die 
Rolle der Mas_medien bei der Bekämpfung beziehungsweise 
Verbreitung rassistischen Gedankenguts. 

11. In Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeits
organisatiun soll die Möglichkeit der Veranstaltung eines 
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Seminars über die Rolle der Gewerkschaften bei der Bekämp
fung von Rassismus nnd Rassendiskrimin im Erwerbs
leben geprüft werden. 

12. Die Generalversamminng bittet die Orgamsation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehnng, WISSenschaft nnd Kultur, 
die Ausarbeitung von Unterrichtsmaterial nnd Lehrmitteln zur 
Förderung von Unterrichts-. Ausbildnngs- nnd Bildnngs-. 
aktivitäten gegen Rassismus nnd Rassendiskriminernng zu 
beschleunigen nnd dabei besonderes Gewicht auf den Grund
nnd Sekundarschulnnterricht zu legen. 

13. Die Generalversammlnng fordert die Mitglied .... teq 

auf. besondere Anstrengnngen zu nnternehmen, 

a) um das Ziel der Nichtdiskriminiernng in allen Bil
dnngsprogrammen nnd -politiken zu fördern; 

b) um der staatsbürgerlichen Bildnng der Lehrer be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist nnerilißlich. daß 
die Lehrer die Grundsätze nnd den wesentlichen 1nhalt der fIIr 
Fragen des Rassismus nnd der Rassendiskriminierung relevan
ten Rechtxtexte kennen nnd mit dem Problem der Beziehnngen 
zwischen Kindern. die verschiedenen Bevö1kerungsgruppen 
angehören, umgehen können; 

c) um Zeitgeschichte bereits in einem frühen Alter zu 
nnterrichten nnd Kindern ein genaues Bild der von faschisti
schen nnd anderen totalitären Regimen begangenen Ver
brechen nnd insbesondere von den Verbrechen der Apartheid 
nnd des Völkermordes zu vermitteln; 

d) um sicherzustellen, daß die Lelupiline und LehrblIcher 
antirassistische Grundsätze widerspiegeln und die interkultu
relle Erziehnng fördern. 

MAssNAHMBN AUF NATIONAL1lR UND REGIONAL1lREBBNE 

14. Im Kontext der auf nationaler nnd regionaler Ebene zu 
treffenden Maßnahmen stellen sich die folgenden Fragen: Giht 
es erfolgreiche einzeIstaatliche Modelle zur Beseitignng von 
RaMismns nnd Rassenvorurteilen. die den Staaten empfohlen 
werden könnten, beispielsweise zur Erziehnng der Kinder, 
oder gibt es Gleichheitsgrnndslitze, mit denen der gegen 
Wanderarbeiter, ethnische Minderheiten oder autochthone 
Bevölkerungsgruppen gerichtete Rassismus bekämpft werden 
könnte? Welche Art von Programmen der "positiven Dis
kriminiernng" giht es auf nationaler nnd regionaler Ebene zum 
Ausgleich der Diskriminiernng bestimmter Gruppen? 

15. Die Generalversamminng empfiehlt den Staaten, 
soweit noch nicht geschehen, Rechtsvorschriften zum Verbot 
von Rassismus nnd Rassendiskriminiernng zu vernbSchieden, 
zu ratifizieren nnd anzuwenden, wie das lnternationale 
Übereinkommen zur Beseitignng jeder Form von Rassendis
kriminierung' und die Internationale Konveation zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer nnd ihrer Familien
angehörigen!.!. 

16. Die Generalversammlnng empfiehlt den Mitgliedstaa
ten, ihre llfaatiichen Programme zur Beklimpfung der Rassen
diskriminiernng und deren Auswirknngen zn überprüfen, um 
Gelegenheiten zur Überwindnng der unterschiedlichen Si
tuation verschledener Gruppen zn erkennen nnd zn nutzen nnd 
insbesondere Wobnnngs-, Bildungs- nnd BeschlIftignngspro
gramme durchzufilhren, die sich im Kampf gegen Rassen
diskriminiernng nnd Fremdenfeindliehkeit als erfolgreieh 
erwiesen haben. 

17. Die Generalversammlnng empfiehlt den Mitglioostaa
ten, die Mitwirknng von louma1isten und Menschenrechts
aktivisten aus Minderheitengruppen und -gemeinschaften in 
den Massenmedien zu 1IIIIeISIfItzen In Hörfunk nnd Fernsehen 
soll die Zahl der Scodnngen, die von oder in 2'aJsommenarbeit 
mit rassischen nnd kulturellen Minderheitengruppen heigestellt 
werden, erhöht werden. Multikulturelle Aktivitliten der Medien 
sollen außerdem Oberall dort nnterstfltzt werden, wo sie zur 
Unterdrilcknng von Rassismus nnd FremdenfeindHchkeit bei-

. tragen können. 

18. Die Generalversamminng empfiehlt den Regional
organisationen, mit den Vereinten Nationen bei deren Bemü· 
hnngen um die Bekämpfung von Rassismus nnd Rassendis
kriminiernng eng zusammenzuarbeiten. Die mit Menschen
rechtsfragen befaßten Regionalorganisationen könnten die 
Öffentlichkeit in ihrer jeweiligen Region gegen die 0beJ. des 
Rassismus nnd der Rassenvorurteiie mobilisieren, die gegen 
benachteiligte rassische nnd ethnische Gruppen gerichtet sind. 
Diese Institutionen könnten insofern eine wichtige Aufgabe 
wahrnehmen, als sie den Regiernngen dabei behilflich sein 
könnten, Innerstaatliche Rechtsvorschriften gegen die 
Rassendiskriminierung zu erinssen nnd die VernbSchiednng 
nnd Anwendnng der internationalen 'Übereinkünfte zu fördern. 
Die regionalen Menschenrechtskommissionen sollen aufge
fordert werden, den grundlegenden Dokumenten Ober die 
bestehenden Menschenrechts1nstrumente breite Publizität zu 
verschaffen. 

GRUNDLAGENFORSCHUNG UND STUDIEN 

19. Die lnngfristige Bestandfiihigkeit des Programms der 
Vereinten Nationen gegen Rassismus und Rassendiskrimine
rung wird zum Thil von der weiteren Erforschnng der Ursa
chen des Rassismus und der neuen Erscheinnngsformen des 
Rassismus nnd der Rassendiskr:iminieru abhängen. Die 
Generalversamminng könnte prilfen, in welchem Maße die 
Erstellnng von Studien über den Rassismus wichtig ist. Unter 
den zu untersuchenden Aspekten wlIren insbesondere folgeode 
zn nennen: 

a) . Die Anwendnng von Artikel 2 des Internationalen 
tlbereinkommens zur Beseitignng jeder Form von Rassendis
kriminiernng. Durch eine solche Studie könnten die Stanten 
darIlber Aufschluß erhalten, welche Maßnahmen in anderen 
LIindern zur Anwendnng des Übereinkommens getroffen 
wurden; 

b) die wirtschaftlichen Faktoren, die zur perpetuiernng 
von Rassismus nnd Rassendiskriminiernng beitragen; 

c) Integration oder Wahrung der kulturellen Identität in 
einer multirassischen oder multietbnischen Gesellschaft; 

d) politische Rechte, einschließlich der Mitwirknng 
verschiedener Rassengruppen an den politischen Prozessen 
nnd ihrer Vertretung im Staatsdienst; 

e) blIrgerliche Rechte, einschließlich der Migration, der 
Staatsangehörigkeit nnd der Meinnngs- nnd Vereinignngs
freiheit; 

1) Aufklärungsmaßna1nnen zur Bekämpfung von 
Rassenvorurteilen nnd Rassendiskriminiernng nnd zur Be
kanntmachnng der GnlDdslltze der Vereinten Nationen; 

g) die sozioökonomischeu Kosten des RaMismns nnd der 
Rassendiskriminiernng; 
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h} das Zlr:meJ\wachsen der Welt und die Frage des 
RaSSlSDltlS und Nationalstaates; 

i) einzelstaatIiche Mechani_ zur Bekllmpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung in den Bereichen 
Einwanderung. Erwerbstätigkeit, Entlohnung, Wohnen. 
Bildung und Eigentum. 

KooRDINJI!RUNG UND BERICBTBRSTAlTIlNG 

20. WIe erinnerlich, beauftragte die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 38114 vom 22. November 1983. mit der sie 
die Zweite Dekade zur Bekllmpfung von Rassismu. und 
Rassendiskriminierung verkOndete, den Wirtschafts- und 
Sozia1rat mit der Koordinierung der Durcbfilhrang des 
Aktionsprogramms fiIr die Zweite Dekade und mit der 
Evaluierung der Aktivitlilen. Die VeIlI8ID1lI!ung bescbließt, daß 
folgende Maßnahmen gettoffen werden sollen, um den Beitrag 
der Vereinten Nationen zur Dritten Dekade ZU stärken: 

a) Die Genem1versammlung lIbertdlgt dem WJrtscbafts
und SoziaJrat und der Menschemechtskommission in Zu
sammenarbeit mit dem GeneraIsekretli die Verantwortung fiIr 
die Koordinierung der Programme und die Evaluierung der im 
Zl'sammeuhang mit der Dritten Dekade durchgefflhrten 
Aktivitllten; 

b) Der Generalsekretllr wird gebeten, konkrete Infonna
linnen Ober die zur Bekllmpfung des Rassismus durchgefflhrten 
Aktivitllten in Form eines Jahresberichta zur Vertilgung ZU 
stellen, der umfassend angelegt sein und einen aI1gemeinen 
Überblick Ober alle auftmgsgemIIlIe Aktivitllten bieten sollte. 
Dies wird die Koordinierung und Evaluierung erleichtern; 

c) Es k6unte eine allen Mitgliedstaaten olfenatehende 
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommlssion oder eine 
andere geeignete der Kommission onterstehende Einrichtung 
geschaffen werden mit dem Auftrag, auf der 0rundIage des ge
nannten Jahresberichta alle die Dekade betreffenden Informa
tionen sowie einsch1llgige Untersuchungen und Berichte von 
Seminaren zu priIfen und der Kommission so bei der Aus
arbeitong entsprechender Empfehlungen an den WJrtscbafts
und SoziaJrat betteffend einzelne Aktivitllten, die Festlegeng 
von Prioritllten usw. behilflich zu sein. 

21. Ferner soll unmittelbar nach der VerkOndung der 
Dritten Dekade eine interinstitutionelle 'Thgung zur Planung 
der Arbeitstagnngen und anderer Aktivitllten abgehalten 
werden. 

RIlGELMÄSSIGE SYSTEMWI!lTI! KoNsut:rATlONEN 

22. Jedes 1ahr sollen zur Überprilfung und P1anong der die 
Dekade betteffenden Aktivitllten KonsuIIationen zwischen den 
Vereinten Nationen. den Sonderorganisati und den 
nichtstaat1ichen Organisationen stattfinden. In diesem Rahmen 
soll das Sekretariats-Zentrum fiIr Menschenrechte interin
atitntione11e Tagungen veranstalten. bei denen weitere Maß
nahmen zur Verstärkung der Koordinierung und der 
Zusammenarbeit der Progtamme in bezug auf Fragen der 
Bekllmpfung von Rassismus und Rassendiskriming 
geprOft und erörtert werden sollen. 

23. Das Zentrum fiIr Menscbemecbte soll außerdem seine 
Beziehungen zu den nichtstaatlichen Organisationen, die 
Rassismus und Rassendiskriminerung bekllmpfen, chm:h die 
Abhaltung von Konsultationen und Informationssitzungen mit 

diesen Organisationen stärken. Diese Zusammen\dlnfte 
kötn\ten ihnen dabei belfen, VorschUIge zum Kampf gegen 
Rassismns und Rassendiskrimin zu konzipieren, 
auszuarbeiten und vorzulegen. 

24. Der Generalsekretllr soll die wlihrend der Dekade 
durchzufDhrenden Aktivitllten sowie den entsprechenden 
Mittelbedarf in die Entwtlrfe der Progmmmbapsbaltspläne. 
mrlDebmen. die wIihrend der Dekade alle zwelJahre vorgelegt 
werden, beginnend mit dem Entwmf des Programmbanshaits
planS fiIr den Zweijahreszeitraum 1994-1995. 

49/147. MaRnahmenzurBekllmpllmgheutlgerFormendes 
Re km"s, der RessendlskrJmlnenmg, der Frem
clenfelndlfrhkelt. und cIemit zusemmenhilngender 
Jntolerenz 

DIe Generalversammlung. 

nach Prtifung des Berichts des Sonderbericbterstetters fiIr 
heutige Formen des Rassisom .. der Rassendiskriming, der 
Fremdenfeindllcbkeit und damit znsammeohilngender Jntnlo
ranz16, 

1. verleiht ihrer rmnngeschrllnJaen UntemlitzUng 
Ausdruck fiIr die Arbeit des Sonderberichtetstettels der 
Menschenrechtskommission fiIr heutige Formen des Ressis
MUS, der Rassendiskriming. der Fremdenfeiudlichkeit und 
damit zusammenhlingender Jntnleranz; 

2. fordert die Mitg1iedslaeten nachdrtlcldich mif, zu 
erwägen, im Rahmen des 'Ii'euhendfonds fiIr das Programm 
der Dekade zur Bekllmpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung eigens fiIr das Mandet des Sonderbericht
etstetteIs bestimmte zweckgebundene Mittel bereitzuetellen 

3. ersucht den GenemIsekretlIr. dem Sonderberlcht
etsteUm ohne weitere Verz6genmgen jedwede personelle und 
finanzielle HlIfe zu gewlihren. die er bei der Wehrnehmung 
seines Mandats benötigt und der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzIgsten Tagung unter dem Punkt "Beseitigung von 
Rassismus und Rassendiskriminerung" termingerecht einen 
Zwiscbenbericht vorzulegen. 

94. Plenanitvmg 
23. De;ember 1994 

49/148. UnIverseIeVerwIrIdIdumgdes SelIlStbesllm"""iP' 
reehts der VIIIker 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, wie wichtig fiIr die tetsilchliche Clewiihr
leietnng und Binbeltnng der Menschenrechte die universale 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechte der Völker ist, 
das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in den 
lnternetione1en Menschenrechtspakten" sowie in ihrer 
Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 enlhaltenen 
Erk1iIrung über die Gewllbrung der Unebbllngigkeit PD 
koloniale LlInder und Völker festgelegt worden ist, 

den Umetand begrljfJend, daß die unter kolonialer. fremder 
oder wlSUlndiscber Jlese!z!mg stehenden Völker in zunehmen-

.. A/49tm, AahImg. 
11 Jleso)utlnn i200 A (XXI). An!age. 
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dem Maß das SelbstbestinunllDgsrecht ausüben und sich zu 
souveränen IIDd unabhängigen Staaten entwickeln, 

zutiefst besorgt darüber, daß es nach wie vor zu fremder 
milillirischer Intervention IIDd Besetzlmg beziehongsweise zur 
Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das Selbst
bestimmungsrecht einer zunehmenden Anzahl souverllner 
Völker und Nationen IIDterdrilckt zu werden droht oder bereits 
unterdrückt worden ist, 

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, daß als Folge 
des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millionen von 
Menschen als F1i1cht1inge und Vertriebene heimatlos geworden 
sind beziehungsweise heimatlos werden, IIDd nachdrflcklich 
darauf hinweisend, wie dringend erforderlich konzertierte 
internationale Maßnahmen zur Milderung ihrer Lage sind, 

unler Hinweis auf die von der Menschenrechtskommission 
auf ihrer sechsonddreißigstenl8, sichemmddreiBigsten19, 
achtunddreißigsten"', neununddreißigsten", vierzigsten22, 
einundvierzigsten", zweiundvierzigsten"', dreiundvierzig
sten"', vierundvierzigsten"', filnfundvierzigsten27, sechsund
vierzigsten28

, siebenundvierzigsten", achtundvierzigsten'", 
neunundvierzigsten" und filnfzigsten" Thgung verabschiede
ten einschlägigen Resolutionen über die Verletzong des 
Selbstbestinunongsrechts der Völker und anderer Men
schenrechte als Folge fremder miliIlIrischer Intervention. 
Aggression und Besetzung, 

In Bekriiftlgung ihrer Resolutionen 35135 B vom 
14. November 1980, 36110 vom 28. Oktober 1981, 37/42 vom 
3. Dezember 1982, 38/16 vom 22. November 1983, 39/18 vom 
23. November 1984, 40fl4 vom 29. November 1985, 411100 
vom 4. Dezember 1986,42194 vom 7. Dezember 1987,43/105 
vom 8. Dezember 1988,44/80 vom 8. Dezember 1989,45/131 
vom 14. Dezember 1990, 46188 vom 16. Dezember 1991, 
47/83 vom 16. Dezember 1992 und 48/93 vom 20. Dezember 
1993, 

" Stelle O.I/Idol Records of the Economic und Social Cormdl, 1980, 
Supplement No. 3 und Konigendum (FJ1980/13 und Kmr.l), Kap. XXVI, 
_A. 

~ EbcI., 1981, SuppkmentNo. Sund Konigendmn (FJ1981125 und Kmr.11 
Kap. xxvm,_A. 

.. EbcI., 1982, Suppkment No. 2 und Kmxigendum (FJl982ll2 und Kmr.l1 
Kap. XXVI,_A. 

U EbcI., 1983. SuppkmentNo.!lund Kmxigendum (FJl983/13 und Kmr.11 
Kap. XXVII, _A. 

" EbcI., 1984, Suppkment No. 4undKonigendum (FJl984/14 und Kmr.l1 
Kap.n._A. 

.. Ebd.,1985. Supplement No. 2 (FJl98SI22), Kap. n. _ A. 

.. Ebd.,1986, Supplement No. 2 (FJl986/22), Kap. n. _ A. 
" Ebd .. 1987, Supplement No. 5 und Konigenda (FJl987ß8 und Kmr.l 

und 2), Kap. n. _ A. 

" EbcI., 1988. Suppkment No. 2 und Konigendmn (FJl98llll2 und Kmr.1), 
Kap.n._A. 

21 EbcI., 1989. Supplement No. 2 (B/198912O), Kap. n. _ A. 
"EbcI., 1990, SuppkmentNo. 2undKmxigendum(FJl990/22und Kmr.l1 

Kap.n._A. 
" Ebd.,1991. Supplement No. 2 (B/19911221 Kap. n. _ A. 
30 Ebd.,I992, Supplement No. 2 (B/1992122), Kap. n. _ A. 
" Ebd.,1993, Supplement No. 3 (B/1993123), Kap. n. _ A. 
" EbcI., 1994, Suppkment No. 4 und Konigendmn (FJl994/24 und Kmr.11 

Kap.n._A. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretlI 
über das Selbstbestinunongsrecht der VÖlker", 

1. erkllJrt erneut, daß die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einsch1ießlich derjeni
gen, die unler kolonialer, fremder oder aus1lIndischer Herr
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsiichliche 
Gewähtleistung und Einha1tung der Menschenrechte und für 
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt; 

2. bekundet ihre entschiedene Zurl1ckwelsung fremder 
miliIlIrischer Intervention. Aggression und Besetzung, da diese 
in bestimmten Thi1en der Welt zur Unterdrücktmg des Selbst
heatimmongsrechts der Völker und anderer Menschenrechte 
gefIIhtt haben; 

3. fotrJert die dafOr verantwortIichen Staaten m4. ihre 
milillirische Intervention in fremden Ländern und Gehieten 
und deren Besetzung sowie jede Unterdrilcktmg, Diskriminie
rung, Ausbeutung und Mißhandlung sofort einzustellen, 
insbesondere die brutalen und Immenschlichen Methoden, die 
Berichten zufoIge bei der Begehung dieser HandlllDgen gegen 
die betroffenen Völker angewendet werden; 

4. beklogt das ffiend der Millionen Flüchtlinge IIDd 
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur
zelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, 
sichere und ehtenvolle Rückkehr an ihre Heimstätten; 

5. emu:htdieMenschemechtskommission,derFrageder 
Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbst
bestimmungsrechts, als Folge fremder miliIlIrischer Interven
tion, Aggression oder Besetzung auch kflnftig besondere 
Aufmerksam)rejt zu widmen; 

6. ersucht den GenemIsekretlIr, der GeneralversammIlIDg 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung unler dem Punkt "Selbstbestim
mllDgsrecht der Völker" über diese Frage Bericht zu erstatten. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/14!1, Das Recht des pgJ!l..tiueusisrhen Volkes auf SeJbst. 
...... UliiiilUDg 

Die Generalversammlung, 

im Bewl4fltse1n dessen, daß die Entwicklung freund
schaft)jcher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhender 
Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, wie sie in ihrer 
Charta festgelegt sind, 

unter Hinweis auf die Internationalen Menschenrechts
pakte17

, die Allgemeine Erkll!rung der Menschenrechte", die 
Erklilrung über die Gewllhtung der Unabhllngigkeit an 
koloniale Länder IIDd VÖlker" sowie auf die Erklärung und 
das Aktionsprogramm von Wien. die am 25, Juni 1993 auf der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden', 

KennmJs nehmend von den im Friedensprozeß im Nahen 
Osten erzielten Fortschritten, insbesondere von der gegenseiti-

" Al49/402 und Add.1. 
" ResoltdiOD 1514 (XV). 



gen Anerkennung und der am 13. September 1993 in Wa
sbington erfolgten Unterzeichnung der GrundsatzerkIlIg 
Ober Regelungen betreffend eine vorlllufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates JsraeI und die PaIlIstinensische 
Befreiungsorganisation" sowie von den darauffolgenden 
Entwicklungen vor Ort, 

in Bekrllftigung des Rechts aller Staaten der Region. in 
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter 
Grenzen zu leben, 

1. bekrllftigt das Recht des pallIstinensiscben Volkes auf 
Selbstbestimmung; 

2. bringt dJe Hojfnung zumAusdruck, daß das pailistinen
sische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedensprozess Dein 
Recht auf Selbstbestimmung bald ausiIben kann; 

3. fordert alle Staaten, SonderOIganisatonen und 
Organisationen des Systerna der Vereinten Nationen 1IIJCh
drilcklich tuif, das paIlIstinensiache Volk in Deinem Streben 
nach Selbstbestimmung auch weiterhin ZU unteratl1tzen. 

94. Plenarsitzung 
23. Det.ember 1994 

49/150. Der EInsatz von SIIldnem als MIttel zur Verfelzung 
c!er Meusehenreehte und zur Behblllenmg der 
AusiIbuDg des SeIl_lIeS!!"''''''''!!'\! eclds der VUlker 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihte Resolution 48/92 vom 20. Dezember 
1993. 

in Bekrllftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundslltze betteffend die strikIe 
Einhaltung der Grundslltze der souveränen Gleichheit, der 
politischen Unabhlingigkeit und der territorialen Unveraehrt
heit der Staaten und der Selbstbestimmung der Völker. 

mit der 1IIJChdrlJcklichen Alffforderung zur strengen 
Achtung des Grundsatzes der Nichtanwendung und N"IChtan
drohung von Gewalt in den internationalen Beziehungen, wie 
er in der Erklärung Ober völkerrechtliche Grundslltze fIIr 
freundsehaftliche Beziehungen und zUSßmmenarbeit zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen'" weiter ausgef1lhrt wird, 

in der Erkenntnis. daß Söldner fIIr Aktivitäten eingesetzt 
werden, die gegen diese Grundsätze verstoßen, 

besorgt über die Bedrohung, die die Tätigkeit von Söldnern 
fIIr alle Staaten, insbesondere fIIr die afrikanischen Staaten und 
andere EntwicklungslUnder, darstellt, 

hlJchst beunruhigt darOber, daß Söldner nach wie vor 
internationalen kriminellen Aktivitäten nachgehen und dabei 
mit DrogllnhUndlern gemeinsame Sache machen, 

unter Hinweis auf alle ihte einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die die An-

" Al4&'486-SI265IiO, Anhang; _ OJfIdalRlcords ofthe SecutIty CotuJ· 
cIl, Fony.e/ghlh Year. SuppIsnumt Jor JuIy. August mrd !Ißptmnber 1993. 
""_ SI26S6O. 

.. Resolnt/on 262S (XXV). AnIage. 
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werbung, die FinanzIerung, die AnsbiIdung, die Zusammenzi.,.. 
hung, die Durcbreise und den Einsatz von Söldnern zufassen 
oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines Mitgliedstaatg 
der Vereinten Nationen, insbesondere eines Entwicklungs
landes, zu stiIrzen oder gegen nationale Befreiungsbewegun
gen zu klImpfen, sowie unter Hinweis auf die einschlägigen 
Resolutionen des SicherheilStids, des Wirtschafts.. und Sozial
rats und der Organisation der afrikanischen Einheit, 

tief besorgt Ober die Verluste an Menschenleben, die 
beträchtlichen Sachscbllden und die kurz- und langfristigen 
negativen Auswirkungen auf die VolkswirtBchaften der 
bettoffenen LIInder infolge von Söldnerangriffen, 

aberumgt von der Notwendigkeit, die internationaIe 
Zusamm'lllllfbeit zwischen den Staaten zur Verlriltung, 
Verfolgung und Bestrafung von Söldneraktivitäten Auszubauen 
und aufrechtzuerhalten, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderbericht
exslattets der Menschenrechtsfrommission fIIr den Einsatz von 
Söldnern37 und insbesondere von der darin geliu8erten Be
sorgnis, daß mit dem Söldnextum verbundene Aktivitäten trotz 
der Resolution 48/92 weiter andauern; 

2. erldlJrt erneut, daß der Einsatz von Söldnern sowie 
ihte Anwerbung, Fmanzierung und Ausbildung allen Staaten 
ernste Sorge bexeiten und die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Ziele und GrundaUtze verletzen; 

3. fordert alle Staaten 1IIJChdrIJcklich tuif, die erforderli
chen Schritte einzoleiten und gegenüber der Bedrohung dorch 
SöldneraktivitUten höchste Wachsamkeit an den Thg zu legen 
und durch Gesetzgebungsma sicherzustellen, daß ihr 
Hoheitsgebiet und andere unter ihrer Kontrolle befindliche 
Gebiete sowie ihte Staatsangehörigen nicht fIIr die Anwer
bung, die Zusammenziehung, die Fmanzierung, die Aus
bildung und die Durchreise von Söldnern oder fIIr die Planung 
von Tätigkeiten verwender werden. die auf die Destabifisie.. 
rung oder den Sturz der Regierung eines Staates, die Be
drohung der territorialen Unversehrtheit souveräner Staaten 
oder auf die Beklimpfung nationaler Befreiungsbewegungen 
gerichtet sind, die gegen Koloninlherrschaft und fremde 
Interveation oder Besetzung kIIm;pfen; 

4. fordert alle Staaten tuif, soweit nicht bereits gesche
hen, die baldige Unterzeicbnung oder Ratifikation der Interna
tionalen Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz. die 
Finanzierung und die Ausluldung von Söldnern'" zu erwllgen; 

S. richtet dJe dringende Alffforderung an alle Staaten, mit 
dem Sonderberichter bei der ErfiIIlung seines Auftrages 
Z'tsammenzuarbeiten; 

6. ersucht das Sekretatia1s-Zentrum fIIr Menschenrechte 
erneut. sich vorrangig stärker um die Bekanntmachung der 
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten zu bemO
hen, denjenigen Staaten, die unter den Auswirkungen solcher 
Aktivitlilen leiden, beratende Dienste zu leiaten und im 
Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Veranstaltung von 
Arbeitstteffen zu erwIIgen, mit dem Ziel, die politischen und 
rechtlichen Aspekte der in dem Bericht des Sonderbericht-

'" A/49f362. ADbang. 
SB Resolntfnn 44134, Anlage. 
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mslatteIs enthaltenen Empfehlongen zn analysieren ond zn 
prIlfen; 

7. ersucht den SonderberichtetSlatteI, der Genera1ver
samm1ung auf Ihrer fDnfzigsten 'lhgung einen Bericht mit 
konkreten Empfehlongen zn den im Znsammenhang mit dem 
Einsatz von Söldnern festgestellten neuen E1mnenten vor
zulegen. 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

49n51. Wichtigkeit der UDiversalen VerwlrkllehUDg des 
SelbstbesU"'''''",W'",ehts der VIIIker und der 
rasehen Gewllhnmg der Unabhllnglgkelt an lmIo
DIale LInder und VIIIker fiIr eile tatsIIchllehe 
GewiIhrleIstung und EInhaltung der Mensehen
reebte 

Die Generalvenammlung, 

In Bekrllftlgung ihmr tJberzeugung von der Wrohtigkejt der 
Verwirklichung der in Ihrer Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen ErkIlirung über die Gewäh
rung der UnahhJingigkeit an koloniale Under und Völker, 

In BekrlIftlgung der Verpt1ichnmg der Mitgliedstaaten sieh 
an die Grondslltze der Charta der Vereinten Nationen und die 
Resolutionen der Vereinten Nationen über die Ansf1bong des 
Selbstbestimmungsrechts durch die unter Kolonial- und 
Fremdherrscbnft stehemlen Völker zn halten, 

unter Hinweis auf die Erklärung und das AktiOIJBptogtwnm 
von Wten, die am 2S.luni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

In Bekriiftigung der nationalen Einheit ond territorialen 
Unverselntheit der Komoren, 

1. forrlert alle Staaten mif, alle einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen über die AusIlbung des Rechts auf 
Selbstbestimmung ond Unabhängigkeit durcb die unter 
Kolonial- und Fremdherrscbnft stehenden Völker vollinhaltlich 
und gewissenbnft durchzufilbren; 

2. bekrliftigt die WICbtigkeit der universalen Ver
wirkllchong des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 
nationale SouveriInität ond territoriale Unverselntheit sowie 
der raschen Gewäbrong der Unabhängigkeit an koloniale 
Under und Völker als Vonn1l!setPmg fIIr die oneingeschrilnkte 
Wahrnehmung aller Menschenrechte; 

3. fordert diejenigen Regiernngen, die das Recht e11er 
noch unter Kolonialherrschaft, fremder Untmjochong und 
ausländischer Besetzung stehenden Völker auf Selbstbestim
mong ond Unabhängigkeit nicht anerkennen, mif, dieses Recbt 
nunmehr anzuerkennen; 

4. ll1Itt!mIJtztden Genera1sekretlIvolllllld ganz in seinen 
Bemilhongen, den Plan zur Regelong der Westsabarafrage 
durch die Abhaltong eines SelbstbestimmIlJlgsn,t'eiendnms des 
Volkes von Westsahara in Zusammenarbeit mit der Organisa. 
tion der afrilcaoischen Einheit und im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats umzusetzen; 

5. nimmt Kenntnis von den Kontakten, welche die 
Regierung der Komoren und die Regierung Frankreichs in dem 
Bemühen nm eine gerechte Lösung des Problmns der In-

tegra!ion der Komoreninsel Mayotte in die Komoren im 
Einklang mit den Resolutionen der Organisation der afrika
nischen Einheit und der Vereinten Nationen zn dieser Frage 
aufgenommen haben; 

6. verurteilt t/QChdrllcldich die fortgesetzte Verletzung 
der Menschenrechte der noch unter Kolooialhemcbnft und 
fremdem loch lebenden Völker; 

7. fontert eine erhebliche Steigerong e11er Formen von 
~ welche mc: S~ die ~e der Vo:;reinten N~cnu:n
die SondetOIga"b'ationen und die mcht8laatlichen 0Iga0iaati0-
nen den Opfern von RassismUl! und Rasaendiskrimin 
gewähren; 

8. verlllngt die sofortige und bedingonga1oae Freilassong 
e11er Pexsonen, die aufgnmd ihres Kampfes nm Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit in Haft oder Strafgefangenscbnft 
geha1ten werden und die keine Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit begangen haben, verlnngt die volle Achtong Ihrer 
grundlegenden Individualrechte und die Einhaltnng von 
Artikel 5 der Allgemeinen Erklllnmg der MenschenrechtelI, 
wonach niemand der Folter oder grallSmOer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Bebandlong unterwmfen werden darf; 

9. dankt fIIr die materielle und sonstige Hilfe, we1che die 
unter Kolonialherrscbnft atehemlen Völker von Regierungen, 
Orgaoiaationen des Systems der Vereinten Nationen und 
nnderen zwischenstaattichen Organisationen auch weiterhin 
erhalten, ond fordert eine erhebliche Erhöhung dieser Hilfe; 

10. fontert alle Staaten sowie die Sonderorganiaatonen 
ond anderen zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen t/QChdrllcklich mif, alles zn tun, nm die 
vol1stllndige Verwirklichong der Erklllnmg über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und Völker 
sicheJ:znatelle, und ihre Bemilhongen zur Untetstillzung der 
unter Kolonial- ond Fremdherrscbnft atehemlen Völker in 
ihrem gerechten Kampf nm Selbstbestimmung und Un
abbJlngiglcel.t zn verstärken; 

11. beschlJeßt, diese Frage auf Ihrer fflnb:igaIen 'IlIgong 
unter dem Punkt "Selbstbestimmongsrecht der Völker" zn 
behandeln 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

491151 lDtemaI10llllles Jahr der Jugend 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/103 vom 
14. Dezember 1990 und 4718S vom 16. J'lemmber 1992 sowie 
ihre anderen einscblägigen Resolutionen, 

im HlnblJck darauf, daß es 1995 fUnfzig labre her sein wird, 
seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, 
und fUnfzig labre seit der GrIIndong der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehung, Wissenschaft und Koltnr 
sowie zebn labre seit der Veranstaltong des Internationalen 
lahres der lugend und daß 1995 der We1tgipfel fIIr sozia1e 
Entwicklong ond die Vierte Weltfrauenkonfer Mallnahmen 
fIIr Gleicbberechtigung, Entwicklong und Frieden abgehalten 
werden, 



VL ResoIutImum - DrItter Aussdmß 

eingedenk dessen, daß die Vorbereitung und Begehung des 
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Jugend im 
Jahre 1995 eine besondere Gelegenheit bietet, die BediIrfnisse 
und Bestrebungen der Jugend erneut in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu rOcken. die ZlIsammllllllrbeit bei der 
Behandiung von Jugendfragen auf a11en Ebenen zu verstlIrken 
und konkrete Maßnahmen zugunsten der Jugend zu ergreifen. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tlIrs3ll und den darin enthaltenen Empfehlungen; 

2. ersucht die Kommission fiIr soziale Entwicklung, auf 
ihrer vierunddreißigsten Thgung den Entwurf des Weltaktions
programms fiIr die Jugend bis zum Jahr 2000 und dnnach40 

vorrangig weiter zu prüfen und ihn auf dem Weg aber den 
Wrrtschafts- und Sozialrat der Genera1versammlung auf ihrer 
filnfzigsten Thgung vorzulegen; 

3. beschUeßt. der Begehung des zehnten Jahrestags des 
Internationalen Jahres der Jugend auf ihrer filntZigsten Thgung 
bis zu vier Plenarsitzungen zu widmen und das Weltaktions
programm fiIr die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach im 
Hinblick auf seine Verabschiedung zu prl1fen; 

4. bittet die Mitgliedstanten, aufhnher politischer Ebene 
an den Plenarsitzungen reil,.mebmen, und ersucht das Sekretn
riat, diese Sitzungen m!lgJichst mn den 24. Oktober 1995 
anzubernmnen, mn eine solche ThiInalune zu erleichtere; 

5. beschließt, den zehnten Jabrestag der Venmsta1tung 
des Internationalen Jahres der Jugend zu begeben, indem sie 
1995 auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Tag zum Internn
tionalen 'Illg der Jugend bestimmt; 

6. legt den Mitgliedstanten nahe, sicherzustel1en, daß den 
Jugendlichen und den Jugendorgnnisationen enlsptechende 
Gelegenheit geboten wird, sich an der einzeIstaatlichen 
Aussprache im Vorfeld des zeboten Jahrestags der Vet'
anstaltung des Internationalen Jahres der Jugend zu beteiligen 
und dazu beizutragen; 

7. bittet die Regierungen, ganz besonders die Möglich
keit ins Auge zu fassen, in ihre staatlichen Delegntionen fiIr die 
vierunddreißigste Thgung der Kommission fiIr soziale Ent
wicklung und die fiJntZigste Tagung der Generalversammlung 
auch Vertreter der Jugend anfzuoebmen; 

8. fordert den Genera1sekretllr nachdrfJckllch auf, der 
Umsetzung des Weltaktionsprogramms fiIr die Jugend bis zum 
Jahr 2000 und dnnach besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
und das Programm zu diesem Zweck im Rahmen der vorhan
denen Mittel aus dem ordentlichen Haushalt zu unterstlltzen 
und sich außerdem fiIr die Bereitstellung außerplanmHßiger 
. Mittel einzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretllr. dafiIr So!ge zu tragen, 
daß die zuständigen Organisationen und Organe der Vereinten 
Nationen im Kontext des Weltaktionsprogramms fiIr die. 
Jugend bis zum Jahr 2000 und danach Maßnabmen zugunnten 
der Jugend in ihre Progt8IDIlle aufnehmen. 

" A/4!lI434. 

94. plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

" Siehe IlICN.5I19!l3!IO und PICN.stt!l93lL.lI, AnIIaDs 

49/153. Wege zur voIlstilDdlgen integration Behinderter In 
die Gesell!dmft: Anwendung der RaJunenbestIm
mnogen fiIr die Herstellung der Cltannmglelehheit 
fiIr Behinderte und Umsetzung der Langfrlsdgen 
Strategie zur DurchfiIhrung des Weltakfions
JIlIIIjiWDDiS fiIr Behfnderte bis zum Jahr 2000 und 
danaeh 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/96 vom 20. Dezember 
1993. mit der sie die Rabmenbestimmungen fiIr die Her
stellung der Chancengleichheit fiIr Behinderte verabschiedet 
hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 37/52 vom 
3. Dezember 1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm fiIr 
Behinderte<! verabschiedet hat, 

ferner unter Hinweis auf alle ihre entsprechenden Resolu
tionen, namentlich die Resolutionen 37/53 vom 3. Dezember 
1982, 46/96 vom 16. Dezember 1991. 47/88 vom 
16. Dezember 1992 sowie 48/95 und 48199 vom 20. Dezember 
1993. 

etfreut aber die uneingescbriinkte Bekriiftigung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten Behinderter in der 
ErkIlirung und dem Aktionsprogramm voo Wren'. die am 
25 • .tuni 1993 von der Weltkonferenz aber Menschenrechte 
verabschiedet wurden. sowie dariIber, daß in dem Aktions
programm der lnternationa1en Konferenz aber Bevö11rerung 
und Entwicklung'" unter anderem die dringende Notwendig
keit anerkannt wird, das Ziel der vollen Thilhabe und Gleich
berechtigung fiIr Behinderte zu erreichen, 

in BekriJ,ftigung der weiteren GiIltigkeit und des fort
bestehenden Wertes des Weltaktionsprogramms fiIr Behinder
te, das einen stahileo und innovativen Rahmen fiIr behinder
tenbezogene Fragen darstellt, 

von neuem dmauf hinweisend, daß es Aufgabe der Regie
rungen ist, die Schnmken und Hindemisse zu beseitigen oder 
beseitigen zu helfen, die sich der vol1stlindigeo Integrntion von 
Behioderteo in die Gesellschaft und ihrer Thilhabe an gesell
schaftlichen Belangen entgegeostellen, und ihre Bemühungen 
um die Ausarbeitung einzehrtaatlicher Politiken Z1D' Erreichung 
bestimmter Ziele uoterstfltzend, 

in Anerkennung des Beitrags oichtstant1icher Otgaoisatio
nen, namentlich der Behinderteoorgnnisationen, zu den 
weltweiten Bemftbungen mn die volle Thilhabe und Gleichbe
rechtigung von Behinderten, 

Im Bewußtsein der großen Hindernisse, die sich der 
DurChfnhrung des Weltaktionsprogramms fiIr Behinderte 
entgegenstellen. darunter an erster Stelle die unzulängliche 
Zuweisung von Mittelo. 

unter gebahrender Beachtung der in Abscboitt I der 
Rahmenbestimmungen aufgefilhrten Voraussetzungen fiIr die 
gleichberechtigte 'Thilhabe. namentlich einzelsiaatliche Maß.. 
nahmen Z1D' gese11scbaftlichen Bewußtseinshildung in bezug 

.. _IlICN.5I1993/10 undPICN.5/I!l93IL.lI, Anhang. 

.. A/CONF.17U13, Kap. I. aesolutkm I, Au1age. 
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auf Behinderte, ihre Rechte, ihre Bedürfnisse, ihr Potential und W. bittet die Regierungen und den Privatsektor. den 
die Notwendigkeit, diese zu verwirklichen, sowie auf ihren Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen sinnvoll 
Beitrag, sowie ebensolche Maßnabmen zur Gewährung einer zu unterstfltzen mit dem Ziel, die Anwendung der Rahmen-
wirksamen medizinischen einschließlich psychiatrischen Be- bestimmungen im Rahmen des Weltaktionsprogramms fiIr 
treuung, zur Gewilhrleistung von Rehabilitationsdiensten und Behinderte zusiItzlich zu unleistfllzen; 
zur Schaffung und Unterhaltung von Unterstfl1zungsdiensten. 
einschließlich technischer Hilfen fiIr Behinderte, die ihnen 
helfen sollen, im tlIglichen Leben IInabblingiger zu werden und 
ihre Rechte wahrzunehmen, 

I 

RAllMENBEsTIMMuOEN PÜR Dm Hl!RsTBI.LUNG DER 
CHANCIlNGLElCHHElT PÜR BIlHINDl!1m! 

1. [orden alle Regierungen nochdriJcldlch ar4. in 
:z.II!!I!mmeuarbeit und mit Unterstfltzung entsprechender 
Organisationen die in der Anlage zu ihrer Resolution 48/96 
enthaltenen Rahmenbestimmungen fiIr die Herstellung der 
Chancengleichheit fiIr Behinderte anzuwenden; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit 
Behindertenorganisationen oder deren Vertretern behin
denmgsbezogene Programme fiIr die Anwendung der Rahmen
bestimmungen sowohl auf nationaler als auch auf lokaler 
Ebene zu erarbeiten und behindemngsbezogene Komponenten 
in alle Planungs., Grundsatz- und EntwickIungsprogramme 
aufzunehmen; 

3. bittet die Mitgliedstaaten tl14Perdem, im Znsammeu
hang mit der Erarbeitung von behinderongsbezogenen Pr0-
grammen nach Bedarf Fristen fiIr die Erreichung bestimmter 
Ziele oder Zielgrijßen zu setzen; 

4. bestllrkt die Regierungen, zur vollstlindigen Anwen
dung der Rahmenbestimmungen nach Bedarf rechtliche und 
administrative Maßnahmen zu ergreifen; 

5. setzt sich tl4ftJr ein, daß bei bevorstehenden wichtigen 
Veranstaltungen, so·auch bei dem Weltgipfel fiIr soziale Ent
wicklung 1995 und der Vierten Weltfrauenkonferenz: 
Maßnahmen fiIr Gleichberechtigung, Entwicklung und 
Frieden, Behindertenfrag behsndelt werden, die einen Bezug 
zum Thema dieser VeranstaItungen haben; 

6. begrliPt die Ernennung eines Sonderberichterstatters 
fiIr Behindertenfragen mit dem Auftrag, die Anwendung der 
Rahmenbestimmungen zu überwachen und der Kommission 
fiIr soziale Entwicklong auf ihrer vierunddreißigsten und 
flInfunddreißigsten Thgung Berichte vorzulegen; 

7. begrliflt tl14Perdem die Einsetzung eines Sachver
stliDdigengremiums, wie in Abschnitt IV Ziffer 3 der Rahmen
bestimmungen erwiibnt; 

8. ermutigt den Genera1sekretär und die zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen, in Abstimmung mit 
den Mitgliedstaaten die Erarbeitung eines weltweiten Behin
derungsindikato abzuschlIeßen, und ermutigt außerdem den 
Sonderbericbterstatter, diesen bei seiner zukflnftigen Atbeit 
nach Bedarf heraJlzuzieben; 

9. stellt mit Genugtuung fest. daß mehrere Mitgliedstaa
ten Beitriige zur Unterstfltzung der Arbeit des Sonderbericht
etstalteis geleistet beziebnngsweise ihre Absicht bekundet 
haben, dies zu tun; 

11. ersucht den Generalsekretllr, die wirksame Überwa
chung der Rahmenbestimmungen durch den Sonderbericht
etstattex zu unterstfltzen, und bittet wn freiwillige Beitriige zur 
F'manzierung der diesbezDglichen Tätigkeit des Sonderbericht-
eIstatters; 

12. ersucht den GeneraIsekretlI artJerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfOnfzigsten Thgung fIber die 
DurchfiIhrnng dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

n 
LANGFRISI'IGE S'i'RATEGJB ZUR DuRCHfIOHRUNG DES WEl:r

AKTIONSPROGRAMMS PÜR BmlINDI!RI'B BIS ZUM JAHR 2000 
UND DANACH 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretär 
über die DurcbfDhrung des Weltaktionsprogramms fiIr 
Behinderte"; 

2. [orden die Regierungen ar4. bei der DurcbflIhtung des 
Weltaktionsprogramms die in der Langfristigen Strategie zur 
DurchfiIhrung des Weltaktionsprogramms fiIr Behinderte bis 
zum Jaht 2000 und danach vorgeschlagenen Elemente, die im 
Anhang zu dem genannten Bericht des GeneraIsekretlirs 
beschrieben sind, zu betilcksichtigen; 

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von den verschiedenoo 
Aktivitäten und Beiträgen dutch Programme und 0rganisatio
nen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Behindenmg; 

4. ersucht die Regionalkommissionen und andere 
regionale Organisationen, die Anpassung der auf weltweiter 
Ebene eIwbeiteten Ansätze, Normen und behindertenbezuge
nen 'Il:chnologien an die besonderen Gegebenheiten der 
jeweiligen RegIon sowie ihre Weitergabe zu fördern; 

5. [orden die inteInationaIen Organisationen nochdrllclc
lieh ar4. die regiona1en und nationalen Pläne zu unterstfltzen; 

6. ersucht den Genera1sekretJi, dafiIr Sorge zu tragen, 
daß die wirksame Anwendung der Langfristigen Strategie 
angemessene Unterstfltzung findet; 

7. ersucht den Generalsekretär artJerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfllnfzigsten Thgung fIber die 
Umsetzung der Langfristigen Strategie Bericht zu erstatten. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491154. JugendpoDtiken und Jugendplogtwnme 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 321135 vom 
16. Dezember 1m und 36117 vom 9. NovembeJ: 1981. mit 
denen sie die Richtlinien fiIr die Verbesserung der Kommuni-

" N49/43S. 
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kationsm6glichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und 
der Jugend sowie den Jugendorganisationen verabschiedet hat, 
Resolution 40/14 vom 18. November 1985 mit dem TItel 
"lnternationales Jahr der Jugend: Partizipation, Entwicklung 
und Frieden" und Resolution 45/103 vom 14. IJezember 1990, 
mit der sie beschloß, eine Plenarsitzung auf ihrer fflnfzigsten 
Thgung Jugendfragen zu widmen, 

im Hinblick darauf, daß es 1995 ffInfzig Jabre her sein wird, 
seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, 
und zehn Jabre seit der Veranstaltung des lnternationalen 
Jahres der Jugend, 

In Anerkennung dessen, daß der Wahrnehmung der 
Menschenrechte durch die Jugend, insbesondere des Rechts 
auf Bildung und Arbeit, wie auch der Lösung anderer dringen
der Probleme, mit denen junge Menschen in der Welt von 
heute konfrontiert sind, beispielsweise Hunger, die Ver
schlechterung der Umwelt, Drogenmißbrauch, Behinderung 
und Krankheit, einschließlich des Syndroms der erworbenen 
Immunschwl!che (Aids), bei der Anwendung dieser Richtlinien 
Vorrang eingeräumt werden sollte, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes", die am 2. September 1990 in Kraft getreten ist, die 
Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien", die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet warden, die Welterklärung über das 'Oberleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder" und den Ak
tionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung über das 
'Oberleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 
neunziger Jabren", die vom Weltkindergipfe1 am 30. Sep-
tember 1990 verabschiedet wurden, . 

feststellend, daß im Mai 1991 in WIen das Jugendforom des 
Systems der Vereinten Nationen veranstaltet wurde, unter 
Hervorhehung der bedeotenden Rolle der mit Jugendfragen 
befaßten nichtstaatlichen Organisationen, was ihren Beitrag zu 
den Politiken der Vereinten Nationen im Bereich Jugendfragen 
angeht, sowie erfreut über die immer zahlreicheren Aktivitäten 
des Jugendbeschllftigungsprogramms HOPE '87 und seine 
enge Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen bei der 
Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, insbe
sondere in den Entwicklungsll!ndern, 

1. legt allen Staaten, allen Organen der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem WI11SChafts.. und Sozia1rat über 
die Kommission für soziale Entwicklung, den Sonderurganisa
tionen und den betreffenden zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisationen, insbesondere den Jugendorganisa
tionen, nahe, auch weiterhin nach Kräften alles zu tun, damit 
die Richt1inien für die weitere Planung und geeignete 
Anschlußmaßna1unen im Bereich Jugendfragen'" umgesetzt 
werden; 

2. forrkrt die Mitg1iedstaaft"l mif, jungen Menschen eine 
umfassende Erziehung zu ermöglichen, namentlich zu 
Menschenrechts-, Umwelt- und zu interkulturellen Fragen, mit 
dem Ziel, gegenseitiges Verstllndnis und Toleranz zu fIIrdern; 

.. ResoIution44l2S, AnJage. 

" SIebe A/45f62S, Anhang. 
.. SIebe A/40f2S6, Anhang. 

3. e18UCht den GeneraIsekretli in enger 711Sammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten und Jugendorganisationen Jugend
programme zu bewerten, die als Folgemaßna1unen des 
Internationa1en Jahres der Jugend entwickelt wurden, und der 
Generalversamm1ung auf ihrer zweiundfflnfzigsten Thgung 
Bericht zu erstatten mit dem Ziel, die wirksame Durchfflhrung 
eines Weltsktionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 2000 
und danach sicherzu:steIle; 

4. ermutigt die Mitgliedstaateu, soweit noch nicht 
geschehen, ausgehend von einer auf einzelstaatlicher Ebene 
vorgeoommen"'l analytischen Bewertung der Situation und der 
BedlJrfnisse der Jugend1ichen eine einzeIstaatliche Jugend
politik auszuarbeiten; 

5, forrkrt die Mitgliedstaaten, die Organe der Vereinten 
Nationen und nichtstaatliche Organisationen abermals mif, die 
von 'der Generalversammlung in ihren Resolutionen 32/135 
und 36/17 verabschiedeten Richtlinien für die Verbesserung 
der Kmnmunikationsmöglichkeiten zwischen den Vereinten 
Nationen und der Jugend beziehungsweise den Jugendorga
nisationen in vollem Umfang anzuwenden und insbesondere 
im Einklang mit diesen Resolutionen die Tätigkeiten der von 
Jugendlichen und Jugendorganisationen geschaffenen Ein
richtungen für Jugendliche zu fIIrdern; 

6. nift die Regiona1kom:missionen mif, soweit nocb nicht 
geschehen, gemeinsam mit regiuna1en Jugendorganisationen 
beziehungsweise der Jugend dienenden Organisationen die 
umfasS"'lde PrIIfung der in den einzelnen Regionen seit 1985 
erzielten Fortschritte beziehungsweise angetroffenen Hinder
nisse abzuschließen und EntwOrfe von regionalen Aktions
programmen für die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach zu 
unterbreiten; 

7. bIltet die Mitgliedstaaten erneut, anläßlich des zehnten 
Jubiläums des Internationalen Jahres der Jugend in die 
Delegationen, die sie zur Generalversamm1ung, insbesondere 
zu ihrer flInfzigsten 'IlIgung, und zu anderen in Betracht kom
menden Thgungen der Vereinten Nationen entsenden, nach 
Möglichkeit auch Jugendvertreter aufzunehmen, um so durch 
die Erörterung jugendbezogener Fragen die Kmnmlmikatio1lS
mög1ichkeiten zu _1 In und zu verstärken, mit dem Ziel, 
Lösungen für die Probleme zu finden, denen sich die Jugend 
in der Welt von heute gegenübersieht; 

8. ersucht den Genera1sekretlir, EmpfehInngen zu dem 
Bedarf an gezie1ten Programmen abzugeben, durch die in 
enger Abstimmung mit dem Kinderbllfswerk der Vereinten 
Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, WJSSenSChaft und Kultur. der EmIlhrungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und den 
multi1atera1en Finanzinstitutionen mittels verschiedener 
MaBna1unen der Schnlbesuch gefilrdert werden soll, ins
besondere durch kostenlosen Unterricht, und, nach Bedarf, 
kostenlose Mahlzeiten in der Schule, in Anbetracht dessen, wie 
grundlegend wichtig für die Jugend eine Steigerung der 
Alphabetisierungsquoten entsprechend dem Entwurf des 
We1taktionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 2000 und 
danach ist"; 

9. beschlit>Jlt, die Frage der Jugendpo1itiken und Jugend
programme auf ihrer zweiundfflnfzigsten Thgung unter dem 
Punkt "Soziale Entwicklung" unter Zugrundelegung des 
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Berichts des Genera\sekretärs über die Durcbfilhrung dieser 
Resolution zu bo-bande1n. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491155. Die RoHe der Genossenschaften Im Lichte neuer 
wirtsehaftUcher und sozialer 'l1!ndenzen 

DU: Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47190 vom 16. Dezember 
1992, insbesondere deren Ziffer 2, in der sie den ersten 
Samstag im Juli 1995 zum Internationalen Thg der Genossen
schaften erklärt bat, 

mit Genugtuung über den Bericht des Genendsekretärs über 
die Stellung und die Rolle der Genossenschaften im lichte 
neuer wirtschaftlicher und sozialer Thndenzen47, insbesondere 
die wichtigen Empfehlungen in Abschnitt n des Berichts, die 
darauf ausgerichtet sind, den bestmöglichen Ansatz fiIr die 
Behandlung der Frage der Genossenschaften sicherzustellen, 
unJer Berücksichtigung ihres maßgeblichen Beitrags zur 
Lösung wichtiger wirtschaftlicher und sozialer Probleme, 

In Anerkennung dessen, daß die Genossenscbaften.in ihren 
verschiedenen Formen zu einem unverzichtbaren Faktor der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Länder 
werden, da sie die breitesJmögliche Mitwirkung aller Bevö!ke
rungsgruppen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen, 
Behinderten und älteren Menschen, am Entwicklungsprozeß 
fördern, 

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die 
Genossenschaften in ihren verschiedenen Formen zu den 
Vorbereitungen fiIr den Weltgipfel fiIr soziale Entwicklung 
und die Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleich
berechtigung, Entwicklung und Frieden, die 1995 abgehalten 
werden sollen, und fiIr die 1996 stattfindende Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll) und die entsprechenden Anschlußmaßnabmen leisten 
oder leisten können, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Stellung und die Rolle der Genos
senschaften im lichte neuer wirtschaftlicher und sozialer 
Thndenzen; 

2. bittet die Regierungen, die ZtIstlindigen internationalen 
Organisationen, Sonderorganisationen und nationalen und 
intemationslen Genossenschaftsorganisationen, ab 1995 jfibr.. 
lieh am ersten Samstag im Joli den von der Genemlverssmm
lung in ihrer Resolution 47/90 verklindeten Internationalen 
Thg der Genossenschaften zu begehen: 

3. legt den Regierungen 1Ulhe, bei der Ausarbeitung 
einze1staatlicher Emwicklungsstrategien voH zu berUcksichti
gen, welchen Beitrag die Genossenschaften zur Lösung 
wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Probleme 
leisten können; 

4. legt den Regierungen außerdem 1Ulhe, zu erwägen, die 
rechdlchen und verwaltungstechnischen Hindernisse zu 
überprüfen, die sich der Tätigkeit der Genossenschaften 

., A14!11213. 

entgegenste\len, mit dem Ziel, diejenigen Hindernisse zu 
beseitigen, die nicht auch fiIr andere Handels- und Gewer
beuntem.elmum gelten; 

5. bittet die staatlichen Stellen, in Zusammenarbeit mit 
den Genossenschaften und anderen zuständigen Organisatio
nen Programme zur Verbesserung der statistischen Erfassung 
des Beitrags der Genossenschaften zur Volkswirtschaft zu 
erarbeiten und die Verbreitung von Infonnationen über 
Genossenschaften zu erleichtern; 

6. bittst den Weltgipfel fiIr soziale. Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und die Konferenz &:r 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll), bei der Ausarbeitung ihrer jeweiligen Strategien und 
MaBnah_ die Rolle und den Beitrag der Genossenschaften 
gebührend zu berUcksichtigen; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel> die Programme und Ziele der internationalen 
Genossenschafts auch weiterbin zu 1IJltenlIützen und 
der Generalversammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung 
einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolution vorzu
legen. 

94. PlenarsItvmg 
23:Dezember 1994 

49n56. AfrIkanIsches institut der Vereinten Nationen mr 
Verbl1!dumsverhfttong und die Bebandhmg Straf. 
fiIIlfger 

DU: Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481101 vom 20. De
zember 1993, 

Kennmis nehmend von der Resolution 1994/21 des 
Wirtschafts- und Sozia1rals vom 25. Juli 1994, 

im BewqPtsein der finanziellen Schwierigkeiten, denen sich 
das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen fiIr Ver
brechensverhütung und die Bebandhmg Strafflilliger nach wie 
vor gegeni1bersieht da viele Stssten der afrikanischen Region 
der Kategorie der am wenigsten entwickelten Llinder angehö
ren und daher nicht über die erforderlichen Mittel zur Unter
stützung des Instituts verfügen, 

im BIlWlIfJtseIn der Anstrengungen, die das Institut bislang 
unternommen bat, um seinem Auftrag unter anderen! durch die 
Veranstaltung von Ausbildungsprogrammen und Regionalse
mInaren sowie durch die Gewährung von Beratungsdiensten 
nachzukommen, 

nach Belumdlung des Berichts des Generalsekretär'", 

1. begllJckwUnscht das Afrikanische Institut der Ver
einten Nationen fiIr Verbrechensverhütung und die Be
handlung Strafflilliger zu den Tätigkeiten, die es trotz der 
Schwierigkeiten, die sich ihn! bei der Wahrnehmung seines 
Mandats entgegenste\len, unternommenen bat, wie dem 
Sacl!stsndsbericht des Generalsekretär über die Tätigkeit des 

.. A1491T12. 
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Intetregionalen Forschungsinstituts der Vereinten Nationen fflr 
KriminaUt!!t und Rechtspflege" zu entnehmen ist; 

2. dankt denjenigen Regierungen und zwischenstaatli
chen Organen, die das Institut bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben unterstiltzt haben; 

3. forrJert die Regierungen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtslaatlichen Organisationen ca{. dem Institut finanziel
le und technische Unterstfitzung ZU gewllbren, damit es seine 
Ziele erreichen kann, insbesondere auf den Gebieten Aus
bildung. technische HUfe, Beratung in Grundsatzfragen. 
Forschung und Datensammlnng; 

4. ersucht den Generalsekretär. sicherzustellen, daß dem 
Institut im Rahmen der GesamtmittelhewiDigungen des 
ProgralDlliballsbaltsplaus sowie aus anßeIplanm!!ßigen Mitteln 
ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden. und 
AnIriIge fflr allenfalls erforderliche zusätzliche Mittel fflr das 
Institut im Einklang mit Abschnitt TI Ziffer 32 ihrer Resoln
tion 48/228 vom 23. Dezember 1993 vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär llIIfJerrJem, Vorschllige fflr 
zusIItzliche Mittel fflr das Institut im Rahmen seines Entwurfs 
des Progrmnmhallsbaltsplans fflr den Zweijahreszeitraum 
1996-1997 zu unterbreiten; 

6. ersucht den Administrator des Entwicklungspro
gmmms der Vereinten Nationen. auch weiterhin angemessene 
Finanzmittel fflr die institutionelle Stärkung und die Umset
zung des Arbeitsprogmmms des Institnls bereitzustellen und 
dnbei die schwierige wirtschaftliche und finanzielle Lage zu 
berücksichtigen, der sich viele Länder in der afrikanischen 
Region gegenOhersehen; 

7. ersucht den Genem1sekretllr, in Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten sicherzustellen, daß entsptechende Anschluß.. 
maßnahmen zur Durcbfllhrong dieser Resolution getroffen 
werden, und der Generalversammlung auf ihrer filnfzigsten 
'Thgong sowie der Kommission fflr Verbrechensverhtltnng und 
Strafrechtspflege auf ihrer vierten 'Thgong einen Bericht 
darflher vorzulegen. 

94. P1enar.sitvmg 
23. Dezember 1994 

491157. Neunter Kongreß der Vereinten Nationen fBr 
Verbreehemwerhfltung und die Behamflung Straf· 
fBlIiger 

, Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Verantwortung. die die Vereinten 
Nntionen aufgrand der Resolution 155 C (Vll) des 
Wntschafts.. und Sozialrats vom 13. August 1948 und der 
Resolntion 415 (V) der Generalversamm1ung vom 
1. Demmber 1950 auf dem Gebiet der Verbrechensverhlltung 
und Strafrechtspflege Ilbernommen haben, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verhrechensverhlltong und Strafrechtspflege, insbesondere 
was die Verringerung der Krimina1itllt, eine 1eistungsflibigere 
und wirksamere Rechl8dun:hsemmg und Rechtspflege, die 

.. BlCN.!S/l994/10und Korr.!,Z!ffem 71-84. 

Achtung vor den Menschenrechten und die Filrderung eines 
Hllchstmalles an Faimeß. MenschUchkeit und pflichtgemllßem 
Verhalten betrifft, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 
18. Dezember 1991. in deren An1age es heißt, daß die Kon
gresse der Vereinten Nationen fflr Verbrechensverhtltnng und 
die Bebandlnng StrafflIlliger alle fflnf Jabre I'tattflnden und als 
Forum fflr den Meinungsaustausch zwischen Staaten, zwi
scbenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
einzelnen Sacbverstlindigen, die verscbiedene Berufsgruppen 
und Disziplinen repräsentieren, den Brfahrungsaustah auf 
dem Gebiet der Forschung. des Rechts und der Ausarbeitung 
von Politiken und zur Aufzeigung neuer Thndenzen und 
Probleme auf dem Gebiet der VerbrechensverhOtung und 
Strafrechtspflege dienen sollen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/103 vom 
20. Dezember 1993. in der sie den Generalsekretär ersucht hnt, 
alles zu tun, um die angemessene Ausrichtung des Neunten 
Kongresses der Vereinten Nationen fflr Verhrechensverhlltung 
und die Bebandlung StntffiIlliger im Einklang mit der Resolu
tion 1993/32 des Wirtschafts.. und SoziaJrats vom 27 • Juli 1993 
sicherzuste1len, 

In Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die fflnf 
regionnlen Vorbereitungstreffen und die daraus hervor
gegangenen Empfehl~ die in den Berichten dieser 
Treffen enthalten sind • zur Vorbereitung des Neunten 
Kongresses geleistet haben, 

mit GenugtuUng Uber die Empfehlungen, die die Kommis
sion fflr Verhrechensverhlltong und Strafrechtspflege auf ihrer 
dritten 'Thgong Ober die organisatorischen und fachlichen 
Vorbereitungen fflr den Neunten Kongreß abgegeben hnt, wie 
aus ihrem Bericht'1 und der Resolution 1994/19 des 
Wirtschafts.. und Sozialrats vom 25. Juli 1994 hervorgeht, 

1. nimmt mit GenugtuUng Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretlirs Ober die Fortscbritte bei der DurcbfIIhrong 
der Resolutionen 46/152. 47191 vom 16. Dezember 1992 und 
481103 der Generalversammluntf' sowie von den Fort
schritten, die bislang bei den VOlbexeitungen fflr den Neunten 
Kongreß der Vereinten Nationen fflr Verhrechensverhlltung 
und die Bebandlnng StrafflIlIiger erzielt worden sind; 

2. bUligtdie in der Resolution 1994/19 des Wirtschafts
und Sozialrats enthaltenen Empfehlungen und ersucht den 
Generalsekretär. sie in die Tht IDDZUSetzen; 

3. nimmt Kenntnis von der Verbn1note der Ständigen 
Vertretung Tuneslens beim BIlro der Vereinten Nationen in 
Wien vom 1. Dezember 1994; 

4. nimmt die großzllgige Binlndung der Regi~g 
Ägyptens, als Gastgeberin des Neunten Kongresses zu fungie
ren, der in Kairo abgehalten werden soll, dankbar an; 

SI AICONF.!69lRPM.tJRev.! und Korr.!, AlCONF.!691RPM.2, 
A/CONF.!69JRPM.3 und Kmr.1. AICONF.!691RPM.4 und A/CONF.!69/ 
RPM.5. 
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5. beschlilifJt. den Neunten Kongreß vom 29. April bis tlIteIi des Prograinms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
10. Mai 1995 in Kairo abzuhalten und zwei Thge davon fiIr der Verbrecheosverhlltuog und Strafrechtspflege; 
Vorauskoosultationeo vorzusehen; 

6. gibt der Hofftumg Ausdruck, daß der Neunte Kongreß 
maßgeblich zur Lösung von Problemen im Zusammenltang mit 
der Verbrecheosverhlltuog und Stnd'rechtspflege beitragen 
wird; 

7. ersucht den GeneralsekretJir. sicherzustellen, daß die 
fachlichen und otglIDisatorischen Vorkebrungen fiIr den Neun
ten Koogreß ausreichen, WH den Ert'oJg des Kongresses zu ge
währleisten. und bierfiIr die erforderlichen Mittel bereit
zustellen, auf der Grundlage einer Darstellung der finanziellen 
Auswirkungen der Resolution 1994/19 des WIrtllCbafts- und 
Sozia1rats und dieser Resolution; 

8. bittet die Regierungen erneut. sich aktiv an den 
Vorbereitungen fiIr den Neunten Kongreß zu beteiligen, 
insbesondere durch die Vorlage von nationalen Positions
papieren zu den verschiedenen Thgesordnungspunkteo. 
gegebenenfalls durch die Schaffung von nationalen Komitees 
und KoordinierungssteJlen. die Förderung von Beiliigeo aus 
dem Hochschulbereich und seitens der in Betracht 1mmmeoden 
wissenschaftlichen Institutionen und die Thilnahme von 
nationalen Kollespoodenten auf dem Gebiet der Verbrechens
verhlltuog und Strafrechtspflege an dem Kongreß; 

9. fordert die Sonderorganisationen, die interessierten 
Organe der Vereinten Nationen, die regionalen Instimte und 
andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen 
aIif, sich aktiv am Neunten Kongreß zu beteiligen und na
tionalen, regionalen und internationalen Maßnahmen zur 
Verbrecheosverhlltuog und qualitativen Verbesserung der 
Rechtspflege die erforderliche Aufmerksamkeit und Prioritllt 
zu schenken; 

10. beschUeßt. daß das Thema des Neunten Kongresses 
"Weniger Verbrechen, mehr Gerechtigkeit Sicherheit fiIr alle" 
lauten wird; 

11. ersucht den GeoeraIsekretIl. den Entwicklungsländern 
eine umfassendere Teilnahme ZU ermöglichen, indem im 
Einklang mit Ziffer 13 c) der Resolution 1993/32 des 
Wirtschafts.. und Sozia1rats im Rahmen der zur Verfllgung 
stehenden Mittel die erforderlichen Mittel fiIr die Reisekosten 
und die Aufeothaltsverglltungen von Delegationen aus den am 
wenigsten entwickelten LIIndern· bereitgestellt werden und 
indem die Mllglichkeit sondiert wird, zu diesero Zweck 
Beiträge aus allen verfIIgbaren Quellen zu erhalten, so auch 
von seiten staatlicher. zwischenstaatlicher und in Betracht 
kommender nichtstaatlicher Organisationen; 

12. ersucht den GeneralsekretJir aqßerdem, im Einklang 
mit Ziffer 13 J) der Resolution 1993/32 des WIrtIICbafts- und 
Sozia1rats zwanzig sachverständige Berater auf Kosten der 
Vereinten Nationen zur Thilnabme an dem Neunten Kongreß 
einzuladen; 

13. fordert den Neunten Kongreß aIif, konkrete Empfeh
lungen ZU der Frage auszuarbeiten, wie die Wirksamkeit der 
TlIIigkeiten und Mechanismen der Vereinten Nationen auf dem 
Gehiet der Verbrecheosverhlltuog und Strafrechtspflege 
verbessert werden könnte, unter BerOcksichtigung der von den 
regiona1eo Vorbereitnngstreen unterbreiteten Empfehlungen 
und unter besonderer Berllcksichtigung der operativen Aktivi-

14. ersucht die Kommission fiIr Verbrechensverhlltuog 
und Strafrechtspfleg auf ihrer vierten Thgung den Schlußfol
gerungen und Empfehlungen des Neunten Kongresses vorran
gige Aufmerksamkeit zu schenken, mit dem Ziel, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung lIber den 
Wirtschafts- und SoziaJrat geeignete Aoschlußmaßnahmen zu 
empfehlen; 

15. beschließt. sich auf ihrer fflnfzigsten Thgung mit 
dieser Frage zu befassen. 

94.P~ 
23. Dezember 1994 

4911S8. StlIrImng des Programms der VereInten NatiODell 
auf dem Gebiet der Verbm:hensverhiItuDg und 
Strafreehtspfleg IDsbesondere seiner Kapazltlt 
auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit 

Die Generalverstllll11lb.uzg. 

In Anerkennung der unmittelbaren Wichtigkeit der Ver
brechensverhOtung und Strafrechtspflege fiIr eine nachhaltige 
Entwicklnng. Stabilitllt, Sicherheit und die Verbesserung der 
Lebensqnalitllt, 

Ube17/Jugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Koordi
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der 
Bekllmpfung der Krimina1itllt, SO auch von mit Drogen 
zusammenhllngenden Verbrechen wie Thmni:smus. un
erlaubtem Waff'enhsndel und Geldwäsche. und eingedenk der 
Rolle, welche sowohl die Vereinten Nationen als auch die 
Regiona1OJg8Di.sationen in dieser Hinsicht spielen könoten, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verbrecheosverhg und Stmfrechtspflege. insbesondere 
was die Verringerung der Krimina1itlit, eine effizientere und 
wirksamere Rechtsdurchsetzung und Rechtspflege. die 
Achtung vor den Menschenrechten und die Förderung eines 
Höchstmaßes an Fnirneß. MeoschIichkeit und pflichtgemäßem 
Verbalten betrifit, 

In Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer 
Aosweitung der Aktivitllteo auf dem Gebiet der technischen 
Zusammenarbeit, WH den Ländern, insbesondere den 
Entwicklungs- und Umbruchlllndem, bei ihren BemOhungen 
behilflich zu sein, die Leitlinien der Vereinten Nationen in die 
Praxis .UDZI.sctmQ, so auch was die Ausbildung und die 
Verbesserung der natinna1en Kapazitllteo betrifft, 

betonend. daß es dringend notwendig ist, die regionale, 
interregionale und internationale Zusammenarbeit und 
Koordinierung der Aktivitllteo zur Bekl!mpfung der Krimina1i
tlIt unter ihren vielgestaltigen Aspekten zu verbessern, 

feststellend, daß die Arbeitslast der Sekretariats-Unter
abteilung Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege ständig 
Zllnimmt und daß beträchtliche Hindernisse ihr es aufgrund des 
Fehleos einer angemessenen institutionellen Kapazitllt un
möglich machen, ihre Prograuunaktivitllteo in vollem Umfang 
und wirksam durchzufllhren. 

In der tJberzeugll1lg. daß die Unterabteilung Verbrechens
verhlltuog und Strsfrechtspflege nur dann wirksam sein kann, 
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wenn sie mit Mitteln ausgestattet wird, die ihren Erforder
nissen entsprechen und es ihr gestatten, ihren Auftrag zu 
erfDllen und der wachsenden Nachfrage der Mitgliedstaaten 
nach ihren Diensten rechtzeitig und wirksam nachzukommen, 

unter Hinweis auf die Resolution 1986111 des WIrISchafts.. 
und SoziaIrats vom 21. Mai 1986, in der der Rat den Ge
nera1sekretllr ersqcht bat, die bestehende Struktur und die 
Leitnngsebene der Unterabteilung Verbrechensverhi1tnng und 
Straftechtspflege kritisch zu untersuchen, mit dem Ziel, ihre 
Kapazität und ihren Status entspiechend ihrer Verantwortnng 
zu stärken, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 461152 vom 
18. Dezember 1991 ilber die Schaffung eines wirksamen 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspf1ege, in der sie die 
Grundsatzerk1lirung und das Aktionsprogramm in der Anlage 
zu der genannten Resolution gebilligt bat, worin dem Ge
nera1sekretllr empfohlen wurde, die Unterabteilung Ver
brechensverhi1tnng und Strafrechtspfle so bald wie möglich 
in den Rang einer Ahteilung zu erheben, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/103 vom 
20. Dezember 1993, in der sie den Genera1sekretii emeut 
ersucht bat, das Programm der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege zu 
stIlrken und die UnterabteiIung Verbrechensverhiltung und 
Strafrechtspflege dringend in den Rang einer Abteilung zu 
erheben, 

unter Hinweis auf ihre f'inschlägigen Resolutionen und die 
BeschlUsse des Wirtschafts.. und Soz.iaIrats, in denen den 
Aktivitäten des Programms der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverh6tung und Strafrechtspf1ege hohe 
Priorität eingerliumt und darum ersucht wurde, dem Programm 
einen angemessenen Anteil der Gesamtmittel der Vereinten 
Nationen zuzuweisen, 

besorgt darüber, daß trotz der wiederholten Aufforderun
gen der Generalversammlung und des WIrISchafts.. und So
ziaIrats, die Unterabteilung Verbrechensverhiltung und Straf
rechtspflege in den Rang einer Abteilung zu erheben, keine 
Maßnahmen ergriffen worden sind, um die Vemammlungs
resolutionen 461152, 47/91 vom 16. Dezember 1992 und 
481103 und die Ratsresolutionen 1992/22 vom 30. Juli 1992, 
1993/31 und 1993134 vom 27. Juli 1993 und 1994/16 vom 
25. Juli 1994 umzusetzen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralsekretII 
ilber die bei der DurchfiIlmmg der Resolationen 461152, 47/91 
und 48/103 der Generalvemammlung erzielten Fortschtitte52

, 

1. beg. mit Genugtuung die Resolution 1994/16 des 
WIrISchafts.. und Sozia1rats mit· dem Titel ·Stllrkung des 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege"; 

2. erkllJrt erneut, wie wichtig das Programm der Ver
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhötung 
und Strafrechtspflege ist und welche entscheidende Rolle es 
bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhötung und Strafrechtspflege 
spielt, indem es auf die BedOrfnisse der internationalen 
Gemeinschaft angesichts der innerstaatlichen wie auch der 
grenzIIberschre Krimina1itlIt eingeht und den Mitglied-

staaten dabei bebilflich ist, ihre Ziele in bezog auf die Ver
brechensverhiltung innerhalb der Staaten und zwischen den 
Staaten zu erreichen und die Maßna1unen zur Verbrechens
bekämpfung zu verbessern; 

3. bekrlJjligtflllllenlem den Vorrang, der dem Programm 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege im EinlcJang mit ihren 
Resolutionen 461152, 47/91 und 48/103 zusteht, sowie die 
Notwendigkeit. dem Programm einen angemessenen Anteil der 
den Vereinten Nationen zur Verfügung stehenden Mittel 
zuzuweisen; 

4. ersucht den Generalsekretli ihre Resolutionen 
461152, 47/91 und 48/103 sowie die Resolutionen des 
Wirtschafts.. und Sozia1rats 1992122, 1993/31, 1993134 und 
1994/16 dringend nmzusetzen, indem dem Programm der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhi1tnng 
und Strafrechtspf1ege entsptechend dem hohen Vorrang, der 
dem Programm beigemessen wird, ausreichende Mittel fQr die 
vollslllndige Brföllung seiner Mandste zur Verfügung gestellt 
werden; 

5. erkennt an, daß die operativen Aktivitäten und die 
technische Hilfe unter den Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechensverhiltung und Strafrechts
pflege auch weiterhin vorrangige Aufmerksamkeit erhalten 
sollten; 

6. ersucht den Generalsekretllr, angemessene Mittel fQr 
den Autbau und den Unterhalt der inatitutioitellen Kapazität 
des Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhi1tnng und Strafrechtspflege bereitzustellen, 
damit das Programm dem Ersuchen der Mitgliedstasteu um 
Hilfe auf dem Gebiet der Verbrechensverhiltung und Straf· 
rechtspf1ege nachkommen kann, erforderlichenfalls durcb die 
Umschichtung von Mitteln; 

7. wiederholt ihr Ersuchen an den Generalsekretllr, die 
Sektetariats-UnterabteiIung Verbrechensverh6tung und 
Strafrechtspfleg im EinlcJang mit den Resolutionen 461152, 
47/91 und 48/103 und unter voller Berücksichtigung der 
Züli!m 2 und 11 der Resolution 1994/16 des WJrtschafts.. und 
Sozia1ratsin den Rang einer Abteilung zu erheben; 

8. beg. die Ernennung von zwei interregionalen 
Beratern fQr Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege; 

9. foniert die Staaten und die Finanzierungsorganisatio
nen auf, beträchtliche finanzielle Beiträge zu den operativen 
Aktivitäten fQr Verhtechensverhütung und Strafrechtspfle zu 
1eisten, und ermutigt alle Staaten, zu diesem Zweck freiwillige 
Beitrllge an den 'Il:euhandfonds der Vereinten Nationen fQr 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspf1ege zu entrichten, 
und dabei auch die Aktivitäten zu berücksichtigen, die zut 
Umsetzung der Politischen Erk1lirung und des Weltaktions
plans von Neapel gegen die grenzlIberschreitende organisierte 
Kriminalität" notwendig sind; 

10. ersucht den Genera1sekretii, nach Bedarf die Er· 
greifung von gemeinsamen Initiativen und die gemeinsame 
Ausarbeitung und Durchfllbrung von technischen Hilfe· 
projekten ZU erleichtern, die den EntwicklungsIlIndem und den 

" Sielle N49n48, Anhang, AbscImitt L A 
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Umbruchllindern zugute kommen, unter Einbeziehung vom 16. Dezember 1992 und 48fl03 vom 20. Dezember 1993 
interessierter GeberIänder und Finanzierungsorganisatonen, sowie die Resolutionen des Wirtschafts.. und SoziaJrats 
insbesondere des Entwicklungsprogramms der Vereinten 1992/22 und 1992123 vom 30. Juli 1992 und 1993129 und 
Nationen und der Weltbank, mit dem Ziel, als wesentlichen 1993130 vom 'J:l. Juli 1993 und Kenntnis nehmend von den 
Teil der Entwicklungsanstrengungen wirksame StrafrechIs- Ratsresolutionen 1994/12 und 1994/13 vom 25. Juli 1994, 
pfIegesysteme aufzubauen und zu unteIbalten; 

11. eraucht den Genera1sekretlI ar4Jerdem, die Zusam
menarbeit zwischen der UnlenlbteiIung Verbrechensver1riltuDg 
und Strafrechtspflege und dem Programm der Vereinten 
Nationen fIIr die internationale DrogenbeklImpfung zu ver
stArken; 

12. eraucht den Generalsekretärfemer, aIlo erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission fIIr Ver
brechensverhlltung und Strafrechtspflege als das wichtigste 
richtliniengebende Organ auf dem Gebiet der Verbrechens
verhlltung und Strafrechtspflege bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ZU unterstützen und fIIr die entsprechende Koordi
nierung aller einschiligigen Aktivitllten auf diesem Gebiet zu 
sorgen, insbesondere mit der Menschemechtskommission und 
der Snchtstoffkommission; 

13. begrtUJt die Beitrllge, die das Programm geleistet bat, 
indem es im Einklang mit der Resolution 1992/22 des 
Wirtschafts- und SoziaJrats den Stanten auf Ersnchen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhlltung und Strafrechtspflege 
behilflich war, SO auch aufgrund von Ersnchen, die auf dem 
Weg iIber Friedenssicherongseinslitze der Vereinten Nationen 
eingegnngen sind, und ersucht den Generalsekretlir, auch 
weiterhin Grundkmse über die Nonnen und Richtlinien der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver1riltuDg 
und Strafrechtspflege auszuarbeiten, die erforderlichenfalls zur 
Ausbildung von Personal fIIr Friedenssicherongs- und Not
bilfeeins!!tze sowie auf Ersuchen der Mitgliedstaaten fIIr deren 
einzelslaatJiche Facbkrilfte verwendet werden könnten, wie in 
Ratsresolution 1993134 gefordert; 

14. eraucht den Generalsekretär, der Genemiversammbmg 
auf ihrer flinfzigsten 'Thgung einen Sachstandsbericht über die 
DnrchfDhrung dieser Resolution vorzulegen. 

94. Plenarsttvmg 
23. Dezember 1994 

4'/15'. Politisehe Erklllruug und Weitaktionsplan von 
Neapel gegen die grenziiberschre organlsleroo 
te KrlmInaIltIit 

Die GeneralverstJllll1l1ung, 

beunruhigt über den raschen Anstieg und die geograpbi
sche Ausbreitung der organisierten Krimina1ität in ihren 
verschiedenen Formen, auf nationaler wie auch auf interna
t1ona1er Ebene, wodurch der Entwicklungsprozeß untergraben, 
die LebensqualitlIt beeintrilchtigt und die Menschenrechte und 
Grandfreiheiten bedroht werden, 

In der Erkenntnis. dnß die wachsende Bedrohung, die von 
der organlsierten Kriminalität aufgrund ihres äußerst destabili
sierenden und kornnnpierenden Einflusses auf grundlegende 
soziale, wirtschaftliche und politische Institutionen ausgeht, 
eine Herausforderung darstellt, die eine vermehrte und wirk
samere internationale Zusammenarbeit erfordert, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44rll vom 8. Dezem
ber 1~9, 45/121 und 451123 vom 14. Dezember 1990,47M1 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 461152, in 
der sie die GrundsatzerkIIi und das Aktionsprogramm iIber 
die Schaffung eines wirksamen Programms der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverb1ltung und 
Strafrechtspflege in der An1age zu der genannten Resolution 
gebilligt bat, 

In dankbarer Anerkenmmg der Arbeit der Welt-Minister
konferenz iIber grenzIIherscbre organisierte Kriminalitllt, 
die vom 21. bis 23. November 1994 in Neapel (Itnlien) 
abgehalten wurde, 

sowie In dankbarer Anerkenmmg der Arbeit der vom 
18. bis 20. Juni 1994 in Courmayeur (Italien) abgehaltenen 
Internationalen Konferenz über die Verhütung und Bekilmp
fung der Geldwllsche und der Verwendung der ErtrIige aus 
Straftaten: ein globaler AnsaIz, die von dem Internationalen 
wissenschaftlichen und fachlichen Beirat des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhlltung 
und Strafrechtspflege und der Regierung Italiens unter der 
Scbirmherrschaf der SekreJariats-Unterahteilung Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege veranstaltet wurde, 

Kenntnis nehmend von den regionalen Initiativen auf 
diesem Gebiet, wie beispielsweise der von den LIIndem der 
Europäischen Union und den mitte1- und osteuroplIische 
Ländern abgehaltenen Konferenz iIber Drogen und organisierte 
Kriminalitllt, deren Ergebnisse in der Berliner Erk1lirung vom 
S. September 1994 festgehalten sind, dem vom 18. bis 
20. August 1994 in Gu4cimo (Costa Rica) abgehaltenen ff1nf
zehnten =::~n der zentralamerikanischen Präsidenten 
und dem • mmen des Sftdasiatischen Verbandes fIIr 
regionale Zusammenarbeit über Suchtstoffe und psychotrope 
Stoffe sowie der Erk1lirunS der im Oktober 1994 in Santiago 
abgehaltenen sech7ebnten Plenartagung der Interamerika
nischen Kommission der Organisation der amerikanischen 
Staaten zur BeklImpfung des Drogenmißbrauchs, 

In der Erkenntnis, daß die grenzüberschreitende 0rganisier
te Krimina1ität allen Lllndern große Sorge bereitet und eine 
konzertierte Antwort der internationalen Gemeinschaft 
erfordert, 

betonend, dnß es notwendig ist, die internationale Zu
sammenarbeit auf allen Ebenen zu stArken und zu verbessern 
und die technische Zusammenarbeit zur UoterstfItzung der 
Staaten bei der BeklImpfung der grenzftberschreitenden 0rga
nisierten Kriminalität wirksamer ZU gestalten, 

1. dankt der Regierung Italiens fiIr die Ausrichtung der 
Welt-Ministerkonferenz iIber grenzIIherscbre organisiCl'
te KriminalitAt; 

2. nimmt mit Dank KenntnIs von den Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen der Konferenz'<; 
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3. bi/Ugt die Politische Erklärung und den Weltaktions
plan gegen die grenzllberschreitende organisierte KriminaIi
iIit", die von der Konferenz in Neapel verabschiedet wurden, 
und fordert die Staaten nachdrllcklich auf, sie dringend 
umzusetzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Politische Erklärung 
und den Weltaktionsplan von Neapel gegen die grenzi1ber
schreitende organisierte Kriminalitllt der Kommission für 
Verbrechensverhlitung und Strafrechtspflege zu ühermitteln, 
damit diese geeignete Maßnahmen ergreift, und empfiehlt 
gleichzeitig, daß dem Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhlitung und Strafrechtspflege 
im Rahmen der Vereinten Nationen höhere Prioritllt einge
räumtwird; 

5. fordert alle Stellen des Systems der Vereinten Natio
nen, einschließlich der Regionalkommissionen und Sonder
mganisationen, sowie die zustlindigen zwischenstaatUc1ten und 
nichtstaatlichen Organisationen nachdrilcklich auf, dem 
Programm der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhlitung und Strafrechtspf1ege bei der ErfU11ung 
seiner Aufgaben ihre volle Unterstützung zu gewllhren; 

6. bUtet die Regierungen, Beiträge zn dem Fonds der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhlitung und Strafrechts
pf1ege zn entrichten, um des Programm in die Lage zn verset
zen, auf die dringendsten Bedllrfnisse der Staaten auf dem 
Gebiet der Verhlitung und Bekllmpfung der grenzüberschrei
tenden organisierten Kriminalitllt einzugehen; 

7. trifft den Beschl14fJ, daß sie auf ihrer fünfzigsten 
Thgung auf der Grundlage der vom General.sekretilr vor
zulegenden Vorschläge zur Änderung des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhlitung 
und Strafrechtspflege Beschlüsse über die Zuweisung an
gemessener Mittel an das Programm fassen wird, unter 
Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten, die den Vereinten 
Nationen gemIiß der Politischen Erklärung und dem Welt
aktionsplan von Neapel übertragen werden; 

8. ersucht die Kommission für Verbrechensverhlitung 
und Strafrechtspf1ege, die Umsetzung der Politischen Er
klärung und des Weltaktionsplans von Neapel einer regel
mäßigen Überprüfung zn unterziehen; 

9. enucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Thgung über die Durchfilbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

94. plenarsitzung 
23. D~er 1994 

49/160. Vorgescblagene ZusammenleguDg des interna
tionalen Forselnmgs- und Ansbßdungsi".UtiIts zur 
Förderung der Frau und des EntwIcklungsfonds 
der Vereinten Nationen fiIr die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/111 vom 20. De
zember 1993, in der sie betont hat, daß das Ziel der Neuglie
derung letztlich sein soll, die Programme zur Förderung der 
Frao zn stärken und die Tlitigkeit des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinst zur Förderung der Frau 
und des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die 

Frau im Hinblick auf ihre FunktiOll8fllhigkeit, Struktor und 
Kostenwirksamkeit effizienter zn gestalten, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/51 des WIrt
schatls- und SoziaJrats vom 3. November 1994, in der der Rat 
betont hat, daß die F6rderong der Frau ein integrierender 
Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungs
prozesses im Rahmen der wiehtigsten weltweiten Fragen sein 
sollte, wie der 'Thilhahe der Frau am Friedensprozeß und an der 
Regierungs- und Verwaltungsfilhrong auf nationaler und inter
nationaler Ebene, sowie einer bestandfl!higen Entwicklung und 
der Gleichstellung der Geschlechter, 

1. nimmt KenntnIs von dem gemIiß Resolution 48/111 
vorgelegten Bericht des Generalsekretlirs"; 

2. nimmt fJl4!Jerdem Kenntnis von den im Bericht des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen"" enthaltenen Fragen und Empfehlungen sowie von 
seiner Schlußfolgerung, daß weitere Studien notwendig sind, 
bevor ein endgil1tiger BeschluB über die Frage der vorgescbla
genen Zusammenlegung gefaßt werden kann; 

3. legt dem GeneralsekretIi eindrlngUch 1U1he, geeignete 
Maßnahmen zn eIgIeifen, dsmit den von der Generaiversanun
lung in Resolution 48/111 und vom Wlrtschafts- und Sozialrnt 
in seiner Resolution 1994/51 zum Ausdruck gebrachten 
Ersuchen und Empfehlungen Folge geleistet wird; 

4. ersucht den Genera1sekretl!r, dem Wirtschafts- und 
SoziaIrat über den Berstenden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen einen aktualisierten Bericht vorzu1egen; der 
unter anderem die in dem Ratsbeschluß 1993fl35 vom Xl.1uli 
1993 und in den Ziffern 2 und 3 der Resolution 48/111 
erbetenen InformatIonen sowie die vom Beratenden Ausschuß 
erbetenen zlIsIitz1lchen Informationen enthält; 

5. enucht den Wlrtschatls- und Sozialrat, auf einer 
wiederaufgenommenen Thgung, die nach der Vierten Welt
frauenkonferenz: Maßna1unen für Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden und vor der Behaodl,mg des Punktes 
über die F6rdenmg der Frau im Dritten Ausschuß der General
versammlung auf der fünfzigsten Thgung stattfinden soll, die 
Frage erneut zu prüfen und dabei die Er6rterungen der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer nenn
unddreißigsten Tagung, der Vierten Weltfrauenlrouferenz und 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen über inatitutionelle Vorkehrungen im System der 
Vereinten Natinnen zur Förderung der Frau zn berücksichti
gen; 

6. beschließt. auf ihrer fünfzigsten Tagung einen endgiIl
tigen BeschluB über die vorgeschlagene 7lJsammelllegung des 
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Förderung der Frau und des Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die Frau zu fassen und dabei die Empfehlungen 
des Wlrtschatls- und Sozialrnts und die Er6rterungen der 
Kommission fiII' die Rechtsstellung der Frau auf ihrer 
neununddreißigsten" Thgung sowie der Vierten Weltfrauen
konferenz Ober die institutionellen Vorkehrungen im Ra1unen 
des Systems der Vereinten Nationen zur F6rdenmg der Frau zu 
berücksichtigen; 

" A/49l!17-E/1994/103. 
" A/49136S-E/1994/119. 
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7. ersucht den GeneraIsekreIär der Genemlversammlung der Thtsache, daß einige dieser Organisationen, iosbesundere 
auf ihrer fIlnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser diejenigen aus den Entwicklungsländern, beim WIrtSChafts-
Resolution Bericht zu erstatten. und Sozia1rat keinen Konsu1tativstatus ionehaben, 

94. Ptenarailvmg 
23. Dewnber 1994 

49n61. Um .. ' '''''li der Zrun",nSilb:utegien von Nalrobl mr 
Förderung der Frnn 

Dte Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 44fI7 vom 8. Dezember 1989, 
worin sie sich unter underem fIIr die Zeit bis zum Jahr 2000 
den Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau" 
angescblossen, ihre Wtchtigkeit bekriiftigt hat und Maßnahmen 
zu ihrer sofortigen Umsetzung und zur allgemeinen Ver
wirklichung der untereinander zusammenhängenden Gesamt
und Binzelziele der Frauendekade der Vereinten Nationen fIIr 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden festgelegt bat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/98 vom 
16. Dezember 1991, 47/95 vom 16. Dezember 1992 und 
48/108 vom 20. Dezember 1993, 

unter Berfk:kslchJigung der vom WIItScbafts- und Sozia1rat 
seit seiner Resolution 1987/18 vom 26. Mai 1987 verabschie
deten Resolutionen zu Frauenfragen, 

in Bekrliftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Mit
wirkung von Frauen an wirtschaftlichen, sozialen, knltnrellen, 
bflIgerlichen und politischen Angelegenheiten zu begünstigen 
und die Entwicklung, die Zusammenarbeit und den Welt
frieden zu fllrdern, 

im B~sein des wichtigen und konstruktiven Beitrags, 
den die Kommission fIIr die Rechtsstellung der Frau, die 
Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen und anderen 
Organisationen und Organe des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die entsprechenden nichtstaat1ichen Organisa
tionen zur Verbesserung der Simation der Frau leisten, 

besorgt dari1ber, daß die im Sekretariat fIIr das Programm 
zur Förderung der Frau zur Verfügung stehenden Ressourcen 
nicht ausreichen, um eine angemessene Unterstiltznng des 
Ausschusses fIIr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
und die wirksame Durcbfilhrung anderer Programme1emente, 
insbesondere der Vorbereitungen fIIr die fIIr 1995 anberaumte 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr Gleichberech
tigung, Entwicklung und Frieden, sicherzustellen, 

unter Berfk:ks/chJigung der Resolutionen der Kommission 
fIIr die Rechtsstellung der Frau 36/8 vom 20. März 1992'", 
37n vom 25. März 1993" und 38/10 vom 18. März 1994'" 
Ober die Vorbereitungen fIIr die VIerte Weltfrauenkonferenz, 

eingedenk der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen Organi
sationen bei allen Maßna1uuen zur Förderung der Frau sowie 

" Report uf the World Cmrference to Revl8w1lllll Appra/8e the AchIsv.· 
menl8 uf the United NflIitms l1<Iaufe for Wom.,,: Equality, Deve10pment llIIIl 
peoce, NairobI, 15-26 July 1985 (V_Hebung der V_ Nationen, 
Best.-Nr. E.8SN.I0), Kap. I, Absclmltt A. 

" Sleho Ojfictal Records uf the Et:onomk llIIIl Soc/al Cmmdl, 1992, 
Supplement No. 4 (E/19!/2124), Kap. I, AbsclmItt C. 

so Fbd.,1993, supplement No. 7 (PJ19931l7), Kap. I, AbsclmItt c. 
.. I!bd., 1994, StlppIementNo. 7 (PJ1994127), Kap.I,AbsclmIttc. 

mit Befriedigung /eststelknd, daß die Vorbereitungen fIIr 
die Vierte We1tfrauenkonferenz in die Phase der Sacharbeit 
einge1reten sind, daß die zuständigen Organe der Vereinten 
Nationen, China als das Gastland und andere Länder den 
KonferenzvorbeIeilUDgen alle groBe Bedeutung beimessen und 
daß bei den verschiedenen Vorbereitungsaktivitäten in die 
Tiefe und in die Breite gegangen wird, 

in der ErwtJgung, daß das Jahr 1995 fIIr die Vorbereitungen 
fIIr die VIerte Weltfrauenkonferenz von entscheidender Bedeu
tung sein wild und daß die Kommissioo fIIr die Rechtsstellung 
der Frau den 1nhaIt der Aktionsp1attform auf ihrer neun
unddreißigsten Thgung erörtern wird, 

mit Genugtuung über den Bericht des GeneraJ.sekretl61, 
der die Zusammenfassung des World Survey on the Rote of 
\lIbmen in Deve/opment (WeItlIberb1ick Ober die Rolle der Frau 
in der Entwicklung) von 1994 enthl/lt, 

mit dem Ausdruck Ihrer Genugtuung dari1ber, daß im 
Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevöl
kerung und Entwicklung'" festgestellt wird, daß die Macht
gleichstellung der Frau ein Hauptthema der Vierten 
We1tfrauenkonferenz darstellt, 

wwie mit dem Ausdruck Ihrer Genugtuung dariIber, daß die 
regionalen Vorbereitungskonferenzen fIIr die Vierte Welt
frauenkonferenz Pläne oder Plattfonnen fIIr ihre jeweilige 
Region ausgearbeitet haben, die nOtz1iche Beitriige zur 
Aktionsp1attform der Konferenz darstellen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraJsekre
tlIrs62, 

2. bekriiftigt Abschnitt I Ziffer 2 der E!nPfehlungen und 
Schlußfolgerungen, die aus der ersten Oberprofuig und 
Bewertung der Umsetztmg der Zukonftsstrateg von Nairobi 
zur Fördernng der Frau hervorgegangen und in der Anlage zu 
der Resolution 1990115 des WIrtSChafts- und Sozialrats vom 
24. Mai 1990 enthalten sind, worin dnzu aufgefordert wurde, 
das Thmpo der Umsetzung der Zukunftsstrateg in dem so 
entscheidenden letzten Jahrzehat des zwanzigsten Jahrhunderts 
zu beschleunigen, da der (,uellscbaft im Falle einer NlCbtver
wirklichung der Strategie hohe Kosten in Form einer lang
sameren wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, einer 
unzullinglichen Verwendung der Humanressourcen und eines 
geringeren Fortschritts der Gesellschaft insgesamt entstehen 
würden; 

3. fo1riert die Regierungen, die imernationa1en Organisa
tionen und die nichtstaat1ichen Organisationen nachdrllckllch 
auf, die Empfehlungen umzusetzen; 

4. fo1riert die Mitgliedstaaten erneut auf, im 1ntet Jeder 
Eigenstllndigkeit der Frauen und der Mobilisierung einhei
mischer Ressourcen Politiken und Programmen im Zu
sammenhang mit dem Uaterthema "Beschäftiguag, Gesundheit 
und Bildung", insbesondere der Alpbabetisierung, und Themen 

~ A/49m8. 
" A/49ß49 • 



im 7nS!!TlU!!e\lhang mit der Rolle der Frau bei der wirtschaftli
chen und politischen Entscheidungsfindung, auf den Gebieten 
Bevölkerung, Umwelt, Informationsfra und auf dem Gebiet 
von Wissenschaft und 'Thchnik Vorrang einzuriiumen; 

5. bekr4ftlgt die zentrale Rolle der Kommission fIIr die 
Rechtsstellung der Frau in Angeiegenheiten, die mit der 
Förderung der Frau zusammenhllngen, und fordert sie auf, die 
ttmselzung der Zukunftsstrategen bis zum Jahr 2000 auf der 
Gnnullage der Zielsetzungen der Frauendekade der Vereinten 
Nationen fIIr Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
und des Unterthemas "Beschäftigung, Gesundheit und Bil
dung" weiter zu fördern, und fordert alle zuständigen Organe 
des Systems der Vereinten Nationen nachdriIckIicb. auf, mit der 
Kommission dabei tatkräftig zusammenzuarbeiten; 

6. ersucht die Ko!)unission, bei der Behandlung des Ent
wicklungsfragen betreffenden Schwerpunktthemas auf ibrer 
neommddreißigsten Thgung sicherzustel1en, daß rechtzeitig ein 
Beitrag zu den Vorbereitungsarbeiten fIIr die 1995 bevorste
henden großen internationalen Konferenzen gelelstet wird, na
mentlich die Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden und den Welt
gipfel fIIr soziale Entwicklung, und sich mit den Auswirkun
gen der 'Thchnologie auf das Leben der Frau zu befassen; . 

7. ersucht die Kommission fJl4IIerdem, Frauen in den 
Entwicklungslllndem, insbesondere in Afrika und den am 
wenigsten entwickelten LiIndem, die mehr als andere unter den 
Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise und der 
schweren Auslandsschuldenlast leiden, besondere Aufmerk
samkeit zu widmen und im 7nge der Behandlung des Schwer
punktthemas "Entwicklung" weitere Maßnahmen zur Her
stellung von Chancengleichheit und zur Einbeziehung der 
Rollen und Perspektiven der Frauen sowie ibrer Bedllrfnisse, 
Anliegen und Bestrebungen in den gesamten Entwicklungs
prozeß zu empfehlen; 

8. betont im Rahmen der ZukunftssIrateg wie wichtig 
es in Anbetracht der besonderen und dringenden BedOrfDisse 
der Entwicklungsillnder ist, Frauen jeden Alters vollstllndig in 
den Entwicklungsprozeß zu integrieren, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, fIIr jede Ebene konkrete Zielwerte 
aufzustellen, mit dem Ziel, in ihren Ländem den Anteil der 
Frauen in Fach-, Management- und Leitungspositionen anzu
heben; 

9. betont erneut, daß die Beseitigung sozioökonomischer 
Ungerechtigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene als 
ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur vollstllndigen Ver
wirklichung der Gesamt- und EinzeIzIele der Zukunftsstrate
gien durch die Befriedigung der praktischen und strategischen 
Bedlltfnisse der Frauen dringende Beachtung finden muß; 

10. fonlert die zuständigen Organisationen der Vereinten 
. Nationen und die Regierungen mit allem Nachdruck auf, den 
besonderen Bedlltfnissen behinderter Frauen, lllterer Frauen 
und auch schutzhedflrftiger Frauen wie Wanderarbeitnehme
rionen und FlOchtiingsfrauen sowie deren Kindem besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. fonlert die internationale Gemeinschaft und die 
zuständigen Gremien und Organe der Vereinten Nationen 
nachdrllcklich auf, sich die starke Zunahme der Armut unter 
Frauen in ländlichen Gebieten verstärkt zum Anliegen zu 
machen; 

12. begrf4Pt die auf der KonfeIenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung in allen Programmbereichen 
verabschiedeten Empfehlungen betreffend die Frauen, die 
Umwelt und die Entwicklung, insbesondere die Empfehlungen 
in Kapitel 24 der Agenda 21 mit dem TItel "Globaler Aktions
plan fIIr Frauen zur Erzielung einer bestandfllhigen und 
gerechten Entwicklung .... ; 

13. begrl(/Jt fJl4IIerdem die im Aktionsprogramm der 
imernationalen KonfeIenz über Bevölkerung und Entwicklung 
enthaltenen Empfehlungen zur Förderung der Frau"; 

14. fonlert die Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklich auf, sicber
zustellen, daß Frauen an der Planung und Durchführung der 
Programme flIr eine bestandfllhige Entwicklung aktiv mit
wirken, und ersucht die Regierungen, im Kontext der Resolu
tion ~7/191 der Generalversammlung vom 22. JJezember 1992 
ZU erwägen, Frauen als Vertreterinnen in die Kommission flIr 
bestandflIhige Entwicklung zu bestellen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, bei der Ausarbeitung des 
systemweiten mittelfristigen Plans zur Förderung der Frau fIIr 
den Zeitraum 1996-2001 und bei der EinbezIehung der 
Zukunftsstrateg in die von der Generalversammlung 
veranlaBten Aktivitllten, besonderes Augenmerk aufbesljmm!e 
sektoraIe Einzeltbemen zu richten, welche die drei Ziele 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden übergreifend 
behandeln; hierzu sollten insbesondere AiPhabetisierung, 
Bildung, Gesundheit, Bevölkerungsfragen, die Auswirkungen 
der 'Thchnologie auf die Umwelt und ihre Folgen flIr die Frau 
sowie die volle Mitwirkung der Frau am Entscheidungs
findungsprozeß zählen; und ersucht ihn, die Regierungen auch 
weiterhin bei der Stärkung ibrer nationalen Mechanismll11 zur 
Förderung der Frau zu unterstlltzen; 

16. ersucht den GeneralsekretIIr fJl4IIerdem, den World 
Survey on the Role ofWomen In Developinenl" in Anbetracht 
seiner Wichtigkeit auch kOnftig zu akhl8lisieren und dabei 
besonderes Gewicht auf die nachtelligen Folgen zu legen, 
welche die schwierige WJrtschaftslage flIr die meisten Ent
wicklungsländer, insbesondere flIr die Lebensbedingungen der 
Frauen hat, und den sich verschlechternden Bedingungen fIIr 
die Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt sowie den 
Auswirkungen der sinkenden Sozialsusgaben auf die MögIich
kelten der Frauen auf dem Gebiet der Bildung, des Gesund
heitswesens und der Kinderbetreuung besondere Aufmerksam
keit zu schenken; 

17. ersucht die Regierongen, Bewerbungen von Frauen 
den Vorrang zu geben, wenn sie Bewerbungen flIr offene 
Stellen im Sekretariat, insbesondere auf Leitungsebene, 
1II1Ie.tbtei!en, und ersucht den Generalsekretär, Bewerberinnen 
aus unterrepriisentie und nicht repräsentierten Entwick
lungslllndem bei der Prüfung dieser Bewerbungen besonders 
zu berllcksichtigen; 

" l/ep01t qf/IUJ Unlted Nalions CmpfereIU:s on _ and Dnelopo 
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VoI.IIKoJr.l, Vol. ll, Vol m und Vol 11I/KmT. 1» (Vod!ffentIIclnmg der 
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18. ersucht den Generalsekretllr, die Regierungen, die 
Qrganisationen des Systems der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Regionalkommissionen und der Sonder
organisationen, sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaat
lichen Organiaationen zu bitten, dem WllIschafts.. und 
SoziaJrat flber die KommissilJn fIIr die Rechtsstellung der Frau 
rege1mJIßig flber die auf allen Ebenen unternommenen Aktivi
täten zur Umsetzung der Zukunftsstrategen Bericht zu 
erstatten; 

19. ersucht den Generalsekretär fJl4/Jerdem, im ordentli
chen Haushalt der Vereinten Nationen auch kilnftig Mittel fIIr 
die Ausstrahlung der bestehenden wöchentlichen Rundfunk
programme über Frauen bereitzustellen und dabei ausreichen
de Mittel fIIr Rundfunksendungen in verscbiedenen Sprachen 
vorzusehen sowie die Koordinierungsstelle fIlr Frauenfragen 
in der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information 
auszubauen, die gemeinsam mit der Hauptabteilung fIlr 
grundsatzpolitische Koordinienmg und bestandtllhige J;!nt
wicklung ein wirksameres 1nform.ationspr zum Thema 
"Förderung der Frau" gestalten sollte; 

20. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht 
an die fiinfzigste Tagung der Generalversammlung über die 
Umsetzung der Zukunftsstrategen eine Bewertung der 
jIlngsteo Entwicklungen anfzllnehmen, welche fIlr die auf der 
nächsten Thgung der Kommission zu behandelnden Schwer
punktthemen von Belang sind, und der Kounnission eine 
Zusammenfassung der von den Delegationen im Laufe der 
Debatte in der Versammlung vorgebrachten diesbezl1glichen 
Auffassungen zuzuleiten; 

21. ersucht die Kommission, weiterhin zu prlIfen, welche 
Auswirkungen die Weltkonferenz über Menschenrechte und 
die Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien', die von 
der Konferenz verabschiedet wurden, auf die zentrale Rolle 
haben, die sie im System der Vereinten Nationen in Fragen im 
Zusammenhang mit den Rechten der Frauen innehat, und dem 
Wirtschafts- und SoziaJrat auf seiner Arbeitstagung 1995 
Bericht zu erstatten; 

22. ersucht den GeneraIsekretIl, fIlr die Kommission zur 
Behandlung auf ihrer neununddreißigsten Thgung einen 
Bericht flber die Maßnahmen zu erstellen, die die der Haupt
abteilung fIlr grundsatzpolitische Koordinierung und bestand
:tlihige Entwicklung angchörende Abteilung FrauenfIlrderun 
in Zmlllmm<marbeit mit anderen Organen der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem Sekretariats-Zentrum fIlr Men
schenrechte, ergreifen muß, um sicherzuatellen, daß sich die 
zuständigen Menschenrechtsmechanismeu der Vereinten 
Nationen, wie die zur Kontrolle der VertragseinhaItung 
eingesetzten Organe, Berichterstatter und Arbeitsgruppen, 
syl'lematisch mit Verletzungen der Rechte der Frauen, nament
lich auch geschIechtsspezifishen Mißbräuchen, befassen; 

23. erkennt an, daß die von der Generalversammlung in 
ihrer Resolution 48/104 vom 20. Dezember 1993 verkündete 
Erkllirung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen fIlr 
die Gewährleistung der vollen Achtung der Rechte der Frau 
wesentlich ist und einen wichtigen Beitrag zu den Bemühun
gen um die Verwirklichung der Ziele der Zukunftsstrategien 
von Nairobi zur Fllrderung der Frau bis zum Jahr 2000 leistet; 

24. bringr Ihre Genugruung zum Ausdruck über den 
reibungslosen Abschluß der regionalen Vorbereitungstagun
gen, deren Ergebnisse wichtige Beitd!ge zur AktionspIattform, 

dem Schlußdokument der Vierten Weltfrauenkonferenz. 
darstellen; 

25. ersucht den Generalsekretär, die als Sekretariat der 
Vierten Weltfrauenkonferenz fungierende Abteilung Frauen
förderung durch die Bereitstellung ausreichender finMzleller 
und personeller Ressourcen und eine breite Bekanntmachung 
der Konferenz und ihrer Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der 
vorhandenen Mittel stllrker zu unterstfltzen; 

26. appeUJert an die Länder, soweit noch nicht geschehen, 
sich emstbaft der Eratel1ung ihrer Länderberichte zuzuwenden 
und sie dem Konferenzsekretariat rechtzeitig zu flbermitteln; 

27. beschließE, daß zur UtdeIstiitzung der Entwicklungs-
1lInder, insbesondere der am wenigsteo entwickelten UInder 
unter ihnen, bei der vollen und wirksamen ThiInahme an der 
Konferenz und ihren Vorbereitungsarbeiten jedem der am 
wenigsten entwickelten UInder, nach Maßgabe der zur 
Verfilgung stehenden außeIp1anmäßigen Mittel aus dem vom 
GeneraIsekretlI zur Vorbereitung der Konferenz eingerichteten 
1leuhandfonds die Reisekosten und in Ansoahmefl!llen das 
Thgegeld fIlr die an der neununddreißigsteo Thgung der 
Kommission, dem \Urbereitungsorgan der Konferenz, und an 
der Konferenz selbst tei1nehmenden Vertreter bezahlt werden 
können; 

28. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein
zelpersonen, die bereits Beitrllge an den Tnmhandfonds der 
Vereinten Nationen fIlr die Vierte Weltfrauenkonferenz 
entrichtet haben, Ihren Dank und Ihre Anerkenntmg aus; 

29. empfiehlr die Weiterentwicklung der Methoden zur 
Erfassung und Kompi1ierung von Daten auf den von der 
Kommission benannten Interessensgebieten und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdri1cklich auf, die Sammlung von nach 
Geschlecht aufgegliederten statistischen Daten zu verbessern 
und auszuweiten und diese Daten den zuständigen Organen 
des Systems der Vereinten Nationen zur Verfilgung zu steIlen, 
mit dem Ziel, in allen Amtssprachen als Hintergrunddokunt 
fIIr die Vterte Weltfrauenkonferen eine aktualisierte Ausgabe 
der Veröffentlichung The World:S Women 1970-1990: Trends 
tmd Srat/stics" (Frauen der Welt 1970-1990: 'Ilmdenzen und 
Statistiken) zu erstellen; 

30. unrerstiUV das Ersuchen der Kommission, der Ge
neralsekretär möge in die vorbereitende Doknmentation fIlr 
das von der Kommission auf ihrer neununddreißigsteo Thgung 
1995 zu behandelnde Schwerpnnktthema "Frieden: Frauen in 
der internationalen Entscheidtmgsfindnug" Informationen flber 
Frauen in Leitungspositionen im öffentlichen Leben und auf 
den Gebieten WJSSenSChaft und Thchnik aufnehmen; 

31. ersucht den Generalsekretllr, der Vierten Weltfrauen
konferenz die Berichte und BeschWsse der Weltkonferenz flber 
Menschenrechte, der Internationalen Konferenz flber Bevölke
rung und Entwicklung und des Weltgipfels fIlr sozia1e Ent
wicklung zur Verftlgung zu stellen; 

32. betont, daß der Erfolg der Vierten Weltfrauenkonfe
renz weitgehend von den Anschblßmaßnahmeu an die Konfe
renz abhängen wird; 

" V_lkJmngderVerelnIenNatiDnen, Best.-Nr. B.90.xvn.3. 
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33. bittet die Organe und Sonderorganisatonen der 
Vereinten Nationen und andere zustllndige zwischenstaatlihe 
Organisationen die Möglichkeit zu erwägen, zur Verwirkli
chung der weltweiten Prioritäten zur Förderung der Frau bis 
zum Jahr 2000 konkrete Verpflichtungen einzugehen und 
detaillierte MalInalunen festzulegen. die in die Aktionsplatt
form Eingang finden werden; 

34. bittet die MltgliOOstaafe1l, ebenso zu erwIIgen, welche 
konkreten Mallnaltmen sie in ihren eigenen Ländern eIgreifen 
köonten, um bis zum Jahr 2000 Verlinderungen herbei-
zufilhren; , 

35. bekriifdgt ihnm BeschbfIJ. unter Berilcksichtigung' der 
Resolution 37 n der Kommj"'lion die in der Anlage zu der 
Resolution 481108 der Generalversammlung niedergelegten 
Modalitäten fIIr die Thilnahme von nichtstaatlichen Organisa
tionen, namentlich ans den Entwicklungsländern, an der 
Vierten WeltfrauenkoDferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß 
sowie fIIr deren diesbezllglichen Beitrag anzuwenden; 

36. ersucht den Generalsekretllr. fIIr die fIIr 1995 in 
Beijing anberaumte Vierte Weltfranenkonferenz einen Bericht 
zu erstelIen, in dem dargelegt wird, in welchem Mnße die 
Anliegen der Frauen in die Aktivitllten der in Betracht kom
menden MenschenrechtsmoohMjsmen der Vereinten Natiunen, 
wie der zur Kontrolle der Vertragaeinhaltung eingesetzten 
Organe. Berichte.tsfatte.t und ArheitJIgrnppen einbezogen wor
den sind; 

37. ersucht darum, dnß der Bericht der Vierten Welt
frauenkonferenz der Generalversammlung auf ihrer fUnfzig
sten 1lIgung zur PrlIfung und Besc\lhtßfassung vorgelegt wird; 

38. emu:ht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fUnfzigsten Tagung einen Bericht über die An
schlußmalInahmen an die Vierte Weltfranenkonferenz vorzu-
1egen und dabei die auf der Konferenz abgegebenen Empfeh
lungen zu hedlcksichtigen; 

39. ersucht den Generalsekretllr lll4ßerdem. der General
versammlung auf ihrer fUnfzigsten Tagung über die zur 
Durcbfilhrung dieser Resolution getroffenen Maßnahmen 
Bericht zu erstatten. 

94. Plenorsitl.rmg 
23. Dezember 1994 

49/162. EInhezlelnmg i1terer Frauen In die Entwleklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44n6 vom 8. Dezember 
1989. in der sie daranfhlngewiesen hat, dnß die sozialen und 
wirtschnftlichen Probleme älterer Frauen, neben ihrer ge
schlechmbedingten Stereotypisierung. noch durch ihre Aus
grenzung aufgrund ihrea Alters verschlhft wird und dnß diese 
Frauen oft nur a1a Nutznießerinnen der Entwicklung und nicht 
auch a1a zu ihr Beitragende gesehen werden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40130 vom 
29. November 1985. in der sie hervorgehoben hat, dnß lIItere 
Menschen a1a wichtige und notwendige Mitwirkende im 
Entwickiungsprozeß auf allen Ebenen innerl!alb einer Gesell
schaft angesehen werden milssen. 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 36/4 der Kommjs,. 
sion fIIr die Rechtsate1l1lll8 der Frau vom 20. MIlrz 1992". in 

der die Kommiasion die Notwendigkeit eines AII!!I!I7As zur' 
Förderung der Frau betont hat, der alle Lehensahschnitt 
hedlcksichtigt und es ermöglicht, Maßnahmen aufzuzeigen, 
die den Bedürfnissen der Frau entsprechen, 

unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit, die 
Velöffentlichung von geschlechts- und alterssp',j6schen 
Statistiken mtszuhaueo. und zu verbessern und die vexschiecf&. 
nen Fonnen der Aktivitäten äIteJ:er Frauen aufmzeigen und zu 
evaluieren, insbesondere im infonnellen Sektor. denen in der 
Regel kein wirtschnftliche Wert beigereessen wird, 

unter BeriJcksichtlgung der Tagungsberlchte des im 
September 1987 in Thkio abgehaltenen Intemationa1en 
Symposiwns Ober Bevölkernngsstruktu und Entwicklung. in 
denen darauf hingewiesen wonIe, dnß sich die Zahl der Frauen 
im Alter von 60 Jahren und darIIber Scb!!tznngen der Ver
einten Nationen zufolge im Jahr 1985 auf 208 Millionen belief, 
von denen jeweila die Hlilfte in den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungslllndem 1ehten, und dnß sich diese Zahl 
Hochrechnungen zufolge bis zum Jahre 202S weltweit auf 
604 Millionen ältere Frauen erhöhen wIIIde, von denen nahezu 
70 Prozent in den EntwicklnngsUindem leben wIIIden .. , 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der vom Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
und der Statiatischen Ahtellung des Sekretariats gemeinsam 
hernusgehInchten VeIÖffentlichung The SitutJtion of Elderly 
Women: Availoble StiJtIstics ond Ind/cQtors({/ (Die Situntion 
der älteren Frauen: VerfllgbnIe Statiatiken und Indikatoren) 
und ermutigt das Institut und die Ahtellung, ihre bahnbIechen
de .Arbeit auf diesem Gebiet fortzusetzen; 

2. enucht den Ausschuß fIIr die Beseitigung der Dis
kriminierung der Frau, bei der Bvalnierung der NationaJbe.. 
richte über die DurchfUhnmg der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau" der alters
bedingten Diskriminierung besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; 

3. bittet die zuatftndigen Oigane der Vereinten Nntionen, 
sich bei allen ihren Strategien und Progiammen zur Föiderung 
der Frau eines AnMf7es zu bedienen. der alle Lebensahscbnitte 
hedlcksichtigt; 

4. bittet die Oigane und Organisationen fIIr intema1iona1e 
BntwickiungsfIagen, namentlich den Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen fIIr die Frau und das Entwicklungs
programm der Vereinten Natiunen, das Potential älterer Frauen 
a1a eine wichtige menschliche Ressource fIIr die Entwicklung 
zu hedlcksichtigen und ältere Frauen in ihre Entwicklimgs
stmtegien und -progmmme einzubMiehen. und ermutigt die 
Regierungen, die Einbeziehung von Frauen, unahhllngig von 
ihrem Alter, in die von nationalen und multi1aternlen Finanz
institutionen finanzierten Entwicklungsprqjekte sicheizustel
Jen; 

5. bittet den Vorhereitungsansschu8 fIIr den Weltgipfel 
fIIr soziale Entwicklung. defIIr Sorge zu tragen, dnß die 
Anliegen und Beitriige älterer Frauen zur Entwicklung im 
Rahmen der drei HaupttagesoIdnugspunkte des Oi.pfels: 

.. SIoIto ST/BSAISBR.RI85. 
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"Beseitigung der Annut", "Sozia1e Integration" und "Beschllf
tigung" behandelt werden; 

6. fordert die Kommission fOr die Rechtsstellung der 
Frau als Vorbereitongsorgan fOr die Vierte WeItfrauen
konferenz: Maßnahmen fOr Gleichberechtigung, Entwicklnng 
und Frieden nachdriJcklich tn{. dafiIr Sorge zu tragen, daß die 
Anliegen nnd Beiträge älterer Frauen zur Entwicklnng aner
kannt und in die Strategien, Programme und Politiken der 
Aktionsplattform, die sich mit Gleichberechtigung, Entwick
lung nnd Frieden befassen, einbezogen werden; 

7. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlnng 
auf ihrer flln&igsten Thgung unter dem Pnnkt "Förderung der 
Frau" über die DurchfOhrung dieser Resolution Bericht zu 
erstntten. 

94. Plenars/tz.ung 
23. Dez.ember 1994 

49/163. IntematIouales Forschungs- und AusbfJd .... gslll.lI
tot zur Filrdenmg der Frau 

Die Generalversmnmlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481105 vom 
20. Dezember 1993, in der sie das Internationale Forschnngs
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau nachdrUcklich 
aufgefordert hat, seine Forschungs-, Ausbildungs- und Infor
mationstlltigkeiten weiter auszubauen, die darauf abzielen, 
Frauenfragen durchgängig in Entwicklungsstrategien ein
zubeziehen und Frauen vermehrt ins Blickfeld zu rücken, 
indem ihr Beitrag zur sozialen nnd wirtschaftlichen Entwick
lnng gewürdigt wird - beides wichtige Mittel zur Machtgleich
stellung von Frauen und zur Verbesserung ihres Statuts -, und 
in der sie nachdröcklich auf die einzigartige Funktion verwie
seo hat, die dem Institut als der einzigen Stelle im System der 
Vereinten Nationen zukommt, die sich ausschließlich mit 
Forschung und Ausbildung im Hinblick auf die Einbeziehung 
der Frau in die Entwicklung befaßt, und unterstrichen hat, wie 
wichtig es ist, daß die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten 
fOr die Politikgestaltung und fOr operative Aktivitllten verfüg
bar gemacht werden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481111 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Wichtigkeit einer an
gemessenen Vorbereitung der f!lr 1995 anberaumten Vierten 
Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fOr Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden sowie die dem Institut dabei zu
kommende Rolle anerkannt hat, 

unter BerlJcksichltgung dessen, daß der Wirtschllfts.. nnd 
Sozia1rat in seiner Resolution 1994130 vom 27. Juli 1994 
erneut erklärt hat, wie wichtig es ist, auch weiterhin im der
zeitigen Umfang Mittel fOr unabhängige Forscbnngsarbeiten 
und damit zusammenhl!ngende Ausbildungstlltigkeiten bereit
zustellen, die fOr die Situation der Frau von entscheidender 
Bedentung sind, 

nachdriJcklich darauf hinweisend, daß der W"n18chafts.. und 
Sozialrat in seiner Resolution 1994151 vom 3. November 1994 
betont hat, daß das Institnt dringend mit einer geeigneten 
Leitung und geeignetem Personal ausgestattet werden muß, 
dnmit es seinen Aufttng erfilllen kann, 

unter BerlJcksichtigung dessen, daß der W"n18chllfts.. und 
Sozialrat in seiner Resolution 1994151 betont hat, daß die 
Förderung der Frau ein fester Bestandteil des wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklungsprozesses im Ra1unen der wichtig
sten weltweiten Fragen sein sollte, wie beispielsweise die 
Gleichberechtigung der Geschlechter und die Mitwirkung der 
Frau am FriedensprozeB, an der Lenkung der nationalen und 
internationalen Belange und an einer bestandfIIbigen Entwick
lung, 

1. nimmt KennI1Iis von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemIIß Resolmion 481111"; 

2. nimmt artJerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Beratenden Ausschusses fOr Verwaltungs- nnd Haushalts
fragen"'; 

3. erklJlrt erneut, wie wichtig es ist, auch weiterhin im 
derzeitigen Umfang Mittel fOr unabhängige Forschungs
arbeiten und dnmit zusammenhängende Ansbildungstlltig
keiten bereitzustellen, die fOr die Situation der Frau von 
entscbeidender Bedentung sind; 

4. fordert die Staaten sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen tn{. freiwillige Beiträge an den 
'D:euhandfonds der Vereinten Nationen fOr das Internationale 
Forschnngs- nnd Aushildungsinstitnt zur Förderung der Frau 
zu entrichten und anzukündigen, damit das Institut seinen 
Auftrag weiterhin wirksam erfillIen kann; 

5. fordert den Genera1sekretllr nachdriJckllch tn{. so 
rasch wie möglich einen Direktor des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 
zu ernennen und die derzeit freien Stellen zu besetzen, dnmit 
das Institnt seinen Auftrag wahrnehmen kann; 

6. fordert den Genera1sekretllr artJerdem tn{. geeignete 
Maßnahmen zur Durchführung der Resolution 481111, der 
Resolutionen des W"n18chlIfts.. und SoziaJrats 19!J4/30 und 
1994/51 und dieser Resolution zu etweifen; 

7. ersuchtden GeneralsekreIlI, der Generalversammlung 
auf ihrer fiinfzigsten Thgung nnter dem Pnnkt "Förderung der 
Frau" aber diese Frage Bericht zu erstatten. 

94. Plenarsit:.ung 
23. Devnnber 1994 

49/164. Konvention fIber die BeseItIgung jeder Form von 
DIskrImInIerung der Frau 

Die Generalversammlung, 

In Anbetracht desseo, daß nach den Artike1n 1 nnd 55 der 
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin besteht. 
die 8l1gemeine Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freibeiten liIr alle ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere 
auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu f!Irdern, 

erldiJnmd, daß Frauen und Mlinner gleichberechtigt an der 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung teil
nehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichberechtigt 
an besaeren Lebensbedingungen teilhabeot sollten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/180 vom 18. De
zember 1979, mit der sie die Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau verabschiedet hat, 

sowie rmter Hinweis auf ihre vorangegangenen Resolutio
nen iIber die Konvention und Kenntnis nehmend von der Reso-
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lution 1994n des WIrtSChafts- und Sozia1rats vom 21. Juli 
1994, 

mit Genugtuung lIber die wachsende Anzahl der Vertrags
staaten der Konvention, die sich nunmehr auf 134 be\liuft, 

mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Konvention nach 
wie vor zu den Menschenrechtsilbereinkflnflen gehört, zu 
denen zahlreiche Vorbehalte geltend gemacht wurden, wovon 
viele dem Ziel und Zweck der Konvention widersprechen, 
wenngleich einige Vertragss1aaten ihre Vorbehalte zurOck
genommen haben, 

unter Hinweis auf die Erk1llrung und das Aktionspro
gramm von Wien, die von der Weltkonferenz über Men
schenrechte am 25. Juni 1993' verabschiedet wurden und 
worin es heißt, daß die Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen ein unveräußerlicher, fester und untei1barer Bestand
teil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die KonfeIenz in der 
Erk1llrung und dem Aktionsprogramm von W"ten empfohlen 
hat, daß neue Verfahren zur verstllrkten Umsetzung des 
Bekenntnisses zur Gleichberechtigung und zu den Men
schenrechten der Frau beschlossen und namentlich die 
Kommission fIIr die Rel'lusstelbmg der Frau und der Ausschuß 
fIIr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau aufgefordert 
werden sollen, umgehend die Mög1ichkeit zu priIfen, durch die 
Ausarbeitong eines Fakoltativprotokolls zu der Konvention ein 
Petitionsrecht einzufUhren, 

Kenntnis nehmend von dem am 4. Februar 1992 auf der 
Sechsten 'lhgong der Vertragss1aaten der Konvention ver
abschiedeten Besehluß"', 

sich dessen bewqßt, daß durch die Umsetzung der Zu-
1runftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau" ein 
wichtiger Beitrag zur Beseitigongjeder Form von Diskriminie
rung der Frau und zur gesetzlichen und faktischen Gleich
stellung von Mann und Frau geleistet werden kann, 

TUlCh BeJumdlung der Berichte des Ausschusses fIIr die 
Beseitigung der Diskriminienmg der Frau lIber seine zwölfte'" 
und dreizehnte" 'lhgong, 

Kenntnis nehmend von den VorscblBgen und allgemeinen 
Empfehlungen, die der Ausschuß im Einklang mit seinem 
Mandat abgegeben hat, zu1etzt auf der dreizehnten 'lhgong des 
Ausschusses, auf der der Ausschuß als Beitrag zum 
JnteroatIonalen Jahr der Familie den Vorschlag Nr. 6 zur 
Internationalen Konfurenz lIber Bevölkerung und Entwicklung 
und die allgemeine Empfehlung Nr. 21 zu den Ziffern 9, 15 
und 16 der Konvention verabschiedet hat, sowie von anderen 
allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses, 

feststellend, daß die Arbeitsbelastung des Ausschusses 
aufgrund der wachsenden Anzahl der Vertragsstaaten der 
Konvention zugenommen hat, daß die JahrestaguDg des 
Ausschusses nach wie vor die kOrzeste aller Jabrestagungen 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte ist 
und daß trotz der Empfehlung des WIrtSChafts- und Sozia1rats 

.. Siebe CBDAWISPß992I4. 
"0jfIde/ks ProtDkoU tkr Genemlver:mmmlung, Achtundv/erzJgs/6 

T_g./kIIoge 38 (A/48I38). 

" Ebd., NeunwuJvIen:Igste T"""". _ge 38 (A/49J38). 

in seiner Resolution 1992/17 vom 30. Juli 1992, die von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 47/94 vom 
16. Dezember 1992 unterstOtzt wurde, wonach fIIr jede 
Ausschußtagung drei Wochen anberaumt werden sollten, um 
den Ansschnß in die Lage zu versetzen, die von den Vertrags
staaten vtngeJ.egten Berichte zu prüfen, bis der Rllckstand bei 
der Behandlung von Berichten beseitigt ist, nach wie vor ein 
betriichtlicher ArbeitsriIclcst vorhanden ist, 

in der Oberomgung, daß es notwendig ist, Ma8nabmen zu 
ergreifen, um es dem Ausschuß zu ermöglichen, die von den 
Vertragsstaaten vorgelegten Berichte sorgfli1tig und rechtzeitig 
zu prüfen und alle seine Verautwortlichkeiten nach der 
Konvention wahrzunehnten, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Arbeitsmethoden des Ausschusses und seine Fähig
keit, sein Mandat wirksam wahrzunehmen", der einen Ver
gleich mit anderen Vertragsorganen enthielt, 

mit Genugtuung über die Bemnhungen des Ausschusses, 
seine Arbeitsmethoden weiter zu verbessern, indem er ab
schl/eßende Bemerkungen annimmt, die konkrete VorscblBge 
und Empfehlungen enthnIten, 

unter Hinweis darauf, daß es dem Generalsekretiir nach 
Artikel 17 Absatz 9 der Konvention obliegt, dem Ausschuß 
das Petsona1 und die Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung 
zu stellen, deren dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner 
Aufgaben bedarf, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44n3 vom 
8. J:)e7ember 1989,45/124 vom 14. Dezember 1990 und 47/94 
vom 16. Dezember 1992, in denen sie unter anderem energisch 
die Auffassung des Ausschusses unterstOtzt hat, der Ge
neralsekretllr solle einer verstllrkten Untersti1tznng des Aus
schusses höhere Prioritlit einrllumen, 

die allgemeine Empfehlung Nr. 19 des Ausschusses über 
Gewalt gegen Frauen TUlChdrUcldich unterstatzend. und mit 
dem Aufruf an die Vertragsstaaten, ihre periodischen Berichte 
im Einklang mit dieser und anderen allgemeinen Empfeh
lungen des Ausschusses zu erstellen, 

mit Genugtuung lIber die Ernennung eines Sonderbericht
erstattet. der Menschenrechtskommission üher Gewalt gegen 
Frauen, einschließlich ihrer Ursachen und Folgen, 

1.. gibt Ihrer Genugtuung darlJber Ausdruck, daß mehr 
und mehr Staaten die Konvention über die Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau ratifiziert huben hezie
hun . ihr beigetreten sind, und unterstiltzt die allgemeine 
Em~ des Ausschusses fIIr die Beseitigung der Dis
kriminierung der Frau, auf diejenigen Vorbehalte hinzuweisen, 
die mit dem Ziel und Zweck der Konvention nicht im Einklang 
stehen; 

2. fonJert alle Staaten, die die Konvention noch nicht 
ratifiziert huben beziehungsweise ihr noch nicht beigetreten 
sind, nochdrllcldich aaf, dies möglichst bald zu ton; 

3. weist TUlChdrIJcklich tla:m1ifhin, wie wichtig es ist, daß 
die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen nach der Konven
tion genauestens nachkommen; 

'" A/4913OB. AbscImittIß. 
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4. ermutigt die VertragsstaateD, zu erwIIgen, den Umfang 
der Vorbehalte, die sie gegen die Konvention einlegen, zu 
begrenzen. diese so genau und enggefaßt wie möglich zu 
formulieren und sicherzustellen, daß sie mit dem Ziel und 
Zweck der Konvention nicht unvereinbar sind oder auf andere 
Weise im WtdetspnIch zum Völkerrecht stehen; 

5. ersucht die Vertragsstaatell der Konvention, ihre 
Vorbebalte regelmii8ig zu ilberprilfen, mit dem Ziel, diese 
VbrbebaIte rasch zuriickzunchmen, damit die Konvention voll 
umgesetzt werden kann; 

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraJsekretllrs 
Ober den Stand der Konvention" und emucht ihn, der General
versammlung auch weiterhin jährlich Bericht zu erstatten; 

7. nimmt aq/Jerdem Kenntnis von den Berichten des 
Ausschusses Ober die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau Ober seine zwö!fte'lll und dreizehnte71 Thgung; 

8. empfiehlt, den Vertragsslaaten der Konvention, die Ar
beitssitention des Ausschusses und seine Kapazität zur 
wirksameren ErfiII1ung seines Mandats im Lichte der in den 
Ziffern 6 und 7 erwähnten Berichte zu prilfen und in diesem 
Znsammenhang außerdem die Möglichkeit zu erwIIgen, 
Artikel 20 der Konvention so zu ändern, daß dem Ausschuß 
genilgend Zeit flIr seine Thgung zur Verfllgoog steht; 

9. ersuchJ die Vertragsstaatell der Konvention, im Jabre 
1995 zusammenzutrete um sich mit der in Ziffer 8 erwlllmten 
0berpriIfung des Artikels 20 der Konvention zu befassen; 

10. bittet die Vertragsstanten der Konvention, alles in 
ihren KriIften Stehende zu ton, um ihre Erstberichte sowie die 
Zweitberichte und alle nachfolgenden periodischen Berichte 
Ober die Umsetzung der Konvention geml!ß deren Artike118 
und gemllB den vom Ausschuß vorgegebenen Richtlinien 
VOl2IJiegen und bei der Vorlage ihrer Berichte uneiogeschriinkt 
mit dem Ausschuß zusammenzuarbeiten; 

11. begrlfJt die Anstrengungen, die der Ausschuß unter
nimmt, um seine Verfahren zu rationalisieren und die periodi
schen Berichte rascher zu behandeln, ond legt dem Ausschuß 
IIIIChdrIIcklich nahe, diese Anstrengnogen fortzusetzen; 

12. begrlfJt aq/Jerdem die im RinJcJang mit der allgemei
nen BmpfchIung Nr. 11 des Aosschusses74 exgtiffenen in
itiativen, regionale AlIsblldungslehrgllnge flIr die Ausarbeitnng 
und Redaktion von Berichten der Vertragsstaatell flIr Regie
rungsbeamte sowie Ausbildungs- und lnformatIonsseminare 
flIr Stssten zu vernnstalten, die den Beitritt zu der Konvention 
in Erwägung ziehen, und legt den zuständigen Organen und 
OIgnnisationen der Vereinten Nntionen eindringlich nahe, 
diese lnitintiven zu unterstiltzen; 

13. ersucht den Genem1sekretär, sich auch kßnftig zu 
bemllhen, Sekretnriatsper insbesondere Rechtssachver
ständige flIr die Anwendung von Menschenrechtsvertrligen, 
sowie technisclte Mittel zur Verfllgnog zu stellen, dnmit der 
Aosschuß seine Aofgsben wirksam wahrnehmen kann; 

7JEbd..~n. 

" 0ßI:k/ks Protokoll tkr Genera1verstl1f111li1mg ~ TagtIIIB, 
BeIIDi/I138 (A/44ß8), ~ v. 

14. untersIfJtV energisch die Anffnssung des Ausschusses, 
wonnch der Generalsekretllr im Rabmen der vorhandenen 
Ressourcen der Stärknng der fachlichen und sachlichen 
Unterstiltzung des Aussclmsses höhere Priorität einrIIumen 
soDte, insbesondere um bei den vorbereitenden Forschungs
arbeiten bebiJflich zu sein; 

15. ersucht den Generalsekretllr, im Rabmen der vorhnn
denen Ressourcen und unter Beri!cksichtigung der diesbezllgli
ehen Empfehlungen des Ansschusses auch weiterhin flIr die 
Verbreitung von Infonnntionen Ober den Ausschuß, seine 
Beschlflsse und Empfehlungen, die Konvention ond das 
Konzept der Rechtskondigkeit Sorge zu tragen beziehungs
weise diese zu erleichtern und zu fördern; 

16. untersIfJtV das von dem Ausschuß auf seiner zwölften 
und dreizehnten Thgung ausgesprochene Ersuchen um eine 
Ilingere Thgungsdauer samt einer angeh! seuen Untet81ß!ZIIug 
seitens des Sekretariats, dnmit der Ausschnß auf seiner 
vierzehnten und fflnt'7A!hnten Thgung eimnal im Jahr flIr drei 
Wochen :msammentteten kann, und empfiehlt, daß das 
Ersuchen des Ansschusses um eine Ilingere Thgungsdauer im 
Rabmen der vorbandenen H8nshaltsroittel geprflft wird; 

17. ersuchJ den Generalsekretllr, sicherzustellen, daß der 
Ausschn8 angemessene Unterstiltzung erhlllt, und ersucht 
außerdem darum, daß aus dem vorbandenen ordentlicben 
Hausbait ausreichende MitteI flIr diesen Zweck zur Verfflgoog 
gestellt werden, damit sich der Ausschn8 eingehend und recht
zeitig mit den von den VerIragsStanten vorgelegten Berichten 
befassen kann; 

18. beschließt, auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung erneut 
zu IlberprOfen, ob der Ausschuß seinen Rllckstand bei der 
Behandlung der Berichte verringern konnte; 

1'9. empfiehlt, daß die Thgungen des Ausschusses nach 
Möglichkeit so angesetzt werden, daß die Ergebnisse seiner 
Arbeit der Kommission flIr die Rechtsstellung der Frau noch 
im selben Jahr rechtzeitig nachrichtlich Obermittelt werden 
können; 

20. ersuchtden Generalsekretär der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung einen Bericht Ilber die 
Durchfilhrung dieser Resolution vorzulegen und diesen BIrlcht 
der Kommission flIr die RechtssteDung der Frau auf ihrer 
einundvierzigsten Thgung zu ilbermitteln. 

94. Plenarsltvms 
23. Dezember 1994 

49/165. Gewalt gegen Wandemrbeltnll1l ... e. hmen 

Die Generalvel"BlDlllllllmg, 

unter Hinweis darauf. daß die Charta der Vereinten 
Nntionen den G1auben an die grund1egenden Menschenrechte, 
an die WIlrde und den Wert der menschlichen Person und an 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau bekräftigt, 

in Bekr4ftlgung der Grundsätze in der Konvention Ober die 
Beseitignog jeder Form von Diskriminierung der Frau, die von 
der Generalversammlung mit ihrer Resolution 34/180 vom 
18. Oezember 1979 verabschteder wurde, , 

betonend, daß die Förderung der Menschenrechte der Frau 
einen integrierenden Bestendteil der Menschenrechtsaktivitli-
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100 der Vereinten Nationen darstellt, wie in der Erklllrung und 
im Aktionspioglwnm von WIen bekrllftigt wurde, die 1993 
von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet 
wurden", 

mit GenugtU/l1lg über das Aktionsprogramm der vom S. bis 
13. September 1994 in Kairo abgehaltenen JnternationaIen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", in dem alle 
Uinder dazu anfgeforclert wurden, umfassende MaßnabnIen 
zur Beseitigung aller Formen der Ausbenttmg. der Miß
handlung. der BeIlistIgung und der Gewalt gegen Frauen zu er
greifen. 

feststellend, daß Armnt, Arbeitslosigkeit und andere 
sozioökonomische Situationen in ihren Heituatilindem nach 
wie vor zahlreiche Frauen aus Entwicklongsllindern und aus 
einigen Umbruchllindern dazu veranlassen. sich anf der Suche 
nach einem Lebensunterhalt fUr sich und ihre Familien in 
LIinder zu begeben. in denen gröBerer Wohlsttmd herrscht, und 
gJeich...mg anerkennend, daß es vorrangige Ptlicht der S1aa1en 

. ist, anf die Schaffung von Bedingungen hinzuwlrken. unter 
denen ihre Bilrger Beschllftigung finden können. 

in der ErwlJgung, daß es die Pt1icht der Herkunf1sllinder ist, 
die I:nter eh ihrer BiIrger, die in anderen Uindern Beschäfti
gung snchen oder erhalten. zu schützen und zu fOrdern, ihnen 
eine entsprechende Ausbildung beziehungsweise Bildung zu 
vermitteln und sie über ihre Rechte und Pt1ich1oo in den 
LIIndern. in denen sie beschäftigt sind. zu informieren, 

im Bewl4fJtsein der moralischen Verpflichttmg der 
Aufnahme- beziehungsweise Gast\Iinder, die Menschenrechte 
und Grundfreihei100 aller Menschen innerhalb ihrer Grenzen 
zu gewährleisten, einschließlich der Wanderarbeitnehmer und 
insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen. die anfgrund 
ihres Geschlechts und der 'Thtsache. daß sie Ausliinderinnen 
sind. in zweifacher Hinsicht gefllbrdet sind. 

mit Besorynls über die fOltgeseWen Berichte von schweren 
Mißhandlungen und GewaIttlltigkeiten gegeI! die PeIson von 
Wanderarbeitnehmerinnen, die von Arbeitgebern in einigen 
GastIl1ndern begangen werden, 

betonend. daß Gewalihandlungen gegen Frauen den Genuß 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen 
beeintd!chtigen oder unmllglich !nachen, 

tlbemugt von der Notwendigkeit, alle Formen der Dis
kriminierung der Frau zu beseitigen und sie vor Gewalt 
anfgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu schützen, 

1. bringt ihre ernste Besorynls zum Ausdruck über die 
Not der Wanderarbeitnehmerinnen, die Opfe! kllrperlicher, 
psychischer und sexueller Belilstigung oder Mißhandlung wer
den; 

2. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß einige 
Aufnahmellindel: Anstrengungen unternehmen. um die schwie
rige Situation der Wanderarbeitnehmerinnen zu mildem; 

3. verweist in diesem Zll!l!lJDlDCIlhang anf ihre ResoIntion 
48/104 vom 20. Dezember 1993, mit der sie die Erklllrung 
über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen vmabschiedet 
hat; 

4. begr4flt die Maßnaitmen zur Stlirkung der Menschen
rechte der Frau und zur HeISlellung engeter Beziehungen 
zwischen den mit Frauenfragen und -rechten befaßten Organen 

in den VeIeinten Nationen im Rahmen eines besonderen 
Tiitlgkeitsprogramms, wie in der vorgeschlagenen Revision 
des mittelfristigen Plans fUr den Zeitraum 1992-1997 vOIge
sehen; 

S. bittet die betroffenen Staaten, insbesonde!e die 
Herkunfts- und Anfnaltmellinder von Wanderarbeitnehme
rinnen. regelmäßjge Konsultationen durchzufilhren. um 
Problernbereiche bei der Fö!derong und dem Schutz der 
Rechte von Wanderarbeitnehmerinnen und bei der Bereitstel
lung von Gesundheits- und Sozia1diensten fUr sie zu benennen. 
konkrete Maßnabmtm zur Behandlung dieser Probleme zu 
mgteifen. gegebenenfa\Is geeignete MeI'hanismen zur Durch
fDhrung diese! Maßnahmen einzurichten und ganz allgemein 
Bedingungen zu schaffen. die eine größere Harmonie und 
Toleranz zwischen Wanderarbeitnehmerinnen und dem Rest 
der Gesellschaft. in der sie leben. fOrdern; 

6. ruft die betroffenen LIinder auf, durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen. daß Polizei und Justiz bei der 
Gewähiieistung des vollen Schutzes der Rechte der Wander
arbeitnehmerinnen behilflich sind. im Einlclang mit den 
internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten; 

7. fordert sowohl die Herkunfts1llnder als auch die 
GastIl1nder nachdrllcklich auf, nötigenfalls auch durch den 
Erlnß gesetzlicher Maßnahmen dazu beizutragen. daß der 
Schutz von Wanderarbeitnehmerinnen vor skrupellosen 
Anwerbeprak!iken gewähdeistet ist; 

8. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Unterzeichmmg und 
Ratifikation der Internationalen Konvention zum Schutz der 
Rechte alle! Wanderarbeitnehmer und ilner Fatlli1ienangehöri
genlS beziehungsweise den Beitritt dazu in Erwägung zu 
ziehen; 

9. bittet die Gewerkschaften, die VerwiIklichung der 
Rechte der Wanderarbeitnehmerinnen ZU unle!stiltzen, indem 
sie ihnen helfen, sich zu organisieren, damit sie ihre Rechte 
besse! geltend mschen können; 

10. fordert die zuständigen Organe und Sonc!erorganisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen
staatlichen und die oichtstaatlichen DIganisationen auf, dem 
GeneraIsekretIi über das Ausmaß des Problems Bericht zu 
mstatten und weitere Maßnahmen zur VerwiIklichung der 
Zie1e diese! Resolution zu empfehlen; 

11. ersucht die zur Kontrolle der Verttagseinhalamg 
eingesetzten Organe und fordert die mit der Fmge der Gewalt 
gegen Frauen befaßten oichtstaatlichen Organisationen anf, die 
Situation der Wanderarbeitnehmerinnen gegebenenfa\ls zum 
Gegensttmd ilner Beratungen und Erkenntnisse zu mschen und 
den Organen der Vereinten Nationen sowie den Regierungen 
einschlllgige Informationen zur Vetfügung zu stellen; 

12. bittetdie SonderberichteIstatterin der Menschenrechts
kommission ZU! Frage der Gewalt gegen Frauen. Gewalt gegen 
Wanderarbeitnehmerinnen auch kl1nftig als eine der dringen
den Fragen im Rahmen ihres Mandats zu behandeln; 

1-3. fordert die betteffenden zwischenstaatlichen Organe, 
Sonderorgenisatonen und oichtstaat1ichen Organisationen auf, 
in ZusammcnnIbeit sowohl mit den Herkunfts- als auch mit 
den GastIl1ndern Serninnre und Auabildungsprogramme über 
Menschenrechtsilbereinkllnf durchzufilhren. insbesondere 
soweit sie Wanderarbeitnehmer beb:effen; 



· 14. bittet alle Staaten, mit UnteIstiltzung der zustllndigen mit dem Menschenhandel, wie zwangSweise Hausbaltsarbeit, 
nicbtstaatlichen Organisationen geeignete Maßnahmen ZU Scheinehen, SchWlll7.81"beit und Scheinadoptionen, 
ergreifen, um Wanderarbeitnebmerinnen, die infolge einer 
Verletzung ihrer Rechte unter anderem durch skrupellose Ar
beitgeber undIoder Anwerber tnmmatisim worden sind, Unter
stIltzungadienate zu gewllhren, Ressourcen fIIr ihre physische 
und psychische Rehabilitation zur Verfllgung ZU stellen und 
ihre Rilckkehr in ihre Herkunftslllnder zu erleichtern; 

15. bittet den Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und den Neunten Kongreß der 
Vereinten Nationen fIIr Verbrechensverhiltung und die· 
Behandlung StraffiIlliger, die Frage des Frauen- und Ml!dchen
handels sowie des Handels mit 1ugendlichen in ihre jeweiligen 
Aktionsprogramme aufzunehmen; 

16. ersucht den GeneralsekreUir, der Generalversammlung 
auf ihrer tlinfzigsten Thgung über die Durcbtllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, einscbließlich inabesondere 
über den Bericht der Sonderberichtelstatleiin zur Frage der 
Gewalt gegen Frauen. 

94. PlenarsUvmg 
23. Dezember 1994 

491166. Frauen· und MlIdehenhandel 

Die Generalversammlung, 

in Bekrliftigung Ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an WIltde und Wert der menschlichen Person 
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die in der 
Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben sind, 

sowie in Bekrliftirm,g der in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschentechte ,der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau", den interna
tionalen Menschentechtspakten17, der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe", der Konvention über die Rechte des 
Kindes" und der Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen' • niedergelegten Gnmdsätze, 

daran erinnernd, daß in der Erkli1rung und dem Aktions
progmmm von Wien, die am 25. 1nni 1993 von der WeIt
konferenz über Menschentechte verabschiedet worden', 
hekriiftigt worde, daß die Menschenrechte der Frauen und 
MlIdchen ein unveräußerlicher, fester und unteilbarer Bestand· 
teil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

iJberzeugt von der Notwendigkeit, alle Formen der sexuel
len Gewalt und des Sexhandels zu beseitigen, die die Men
schenrechte von Frauen und MlIdchen verletzen, 

unter Verurteilung der unerIanbten und belmIichen Ver
bringung von Personen über nationale und internationale 
Grenzen hinweg, weitgehend aus EntwicklungslJindem und 
einigen Umbrucblllndem, mit dem Jetztuchen Ziel, Frauen und 
MlIdchen in Situatjonen zu bringen, in denen sie sexuell oder 
wirtschaftlich unterdrilckt und ausgebeutet werden, woraus 
Anwerber, HlIndler und Verbrechersyndikate Profit ziehen, 
sowie anderer rechtswidriger Tätigkeiten im Zu!!llmmenhang 

" Resolution 39/46, AnIaglo. 
" Resolution 48/104. 

davon Kenntnis nehmend, daß eine zunehmende AnzahI 
von Frauen und MlIdchen aus Entwicklungsllindem und aus 
einigen Umbrucblllndem Menschenhl1ndle zum Opfer fallen, 
und feststellend, daß auch 1ungen zu Opfern des Menschen· 
handels werden, 

feststellend, daß die Menschentecbtskommission in ihrer 
Resolution 1994/45 vom 4. März 199432 die Beseitigung des 
Frauenhandels gefonlert hat, 

sich dessen bewt4ßt, daß die Kommission fIIr Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege in ihrer Resolution 3/2 vom 
6. Mai 199471 beschlossen hat, auf Ihrer vierten Thgung im 
Zn!!llmmenhang mit der ErIlrterung der Frage der grenzilber· 
schreitenden organisierten KriminalitJlt den internationalen 
Handel mit Minderjllhrigen zu behandeln, 

in der Ericenntnis, daß auf nationaler, regionaler und 
inteiDationaier Ebene dringend wirksame Maßnahmen zum 
Schutz von Frauen und MlIdchen gegen diesen ruchlosen 
Handel ergriffen werden müßten, 

1. bringt Ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über die 
VerschlIrl'ung des Problems des Menschenhandels, insbes0nde
re die Thtsache, daß der Sexhandel zunehmend in der Hand 
von Verbrechersyndikaten ist und daß sich der Frauen· und 
Mlidchenhandel internationalisiert hat; 

2. begrqfJt das Aktionsprogramm der vom 5. bis 
13. September 1994 in Kairo abgebaJtenen Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", in dem unter 
anderem alle Regierungen aufgefordert worden, den interna
tionalen Menschenhandel mit Migranten, inabesondere zum 
Zweck der Prostitution, zu vmbindem und die Regierungen der 
Aufnahme- wie auch der Herkunftsllinder aufgefordert 
worden, wirksame Sanktionen gegen diejenigen zu ergreifen, 
die illegale Wanderungen organisieren, illegale Wanderer 
ausbeuten oder Handel mit illegalen Wanderern betreiben, 
inabesondere diejenigen, die in irgendeiner Form interna
tionalen Frauen- und MlIdchenhandel betreiben; 

3. legt den Regierungen, den zuständigen Organen und 
Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
den zwischenstaatlicben und den nichtstaatlichen 0rganisatio
nen Rahe, Informationen über alle Aspekte des Frauen· und 
Mädchenhandels ZU sammeln und weiterzugeben, um die 
Ausarbeitung von Maßnahmen zur Bekllmpfung dieses 
Handels zu erleichtern; 

4. foniert die Regierungen NlChdrIJckllch auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um dem Problem des Frauen- und 
Mädchenhandels zu begegnen und sichmzustellen, daß die 
Opfer die Hilfe, die Unterstützung, die Rechtsberatnng, den 
Schutz, die Behandlung und die Rehabilitation erbaJten, die sie 
benötigen, und fonIert die Regierungen nachdrilck1ich auf, in 
dieser Hinsicht zu!!llmmenzuarbeiten; 

5. fonien alle Regierungen auf, geeignete Maßnahmen 
ZU ergreifen, um ZU verhindern, daß die Menschenhlindler 
Wutschaftstlltigkeiten wie den Ansbau des Fremdenverkehrs 

" 0jJküd Records of ths llconomIc anti SodaI Coundl, 1994, SrIppk
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und die Ausfuhr von Arbeitskräften mißbrauchen und aus
nutzen; 

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, die UnteIzeichnung und 
RalifilcatiQl1 der Konvention zur Unterbindung des Menschen
handels und der Ausnutzung der Prostitution anderer", des 
Übereinkommens betteffend die Sklaverei in seiner gelinderten 
Fassung'" und aller anderen einschlägigen internationalen 
ÜbereiDktinfte beziehungsweise den Beitritt zu diesen zu 
erwägen; 

7. bl#et die betreffenden Regierungen und die zuständi
gen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um der Öffentlichkeit 
dieses Problem verstiirkt bewußt zu machen; 

8. lenkt die Arifmerksamkelt der Sonderberichterstatterin 
der Meoscheorechmkommission flIr Gewalt gegen Fraoeo und 
der von der Unterktoomission flIr die Verhatoog von Dis
kriminierung und den Schutz von Minderheiten eingesetzten 
Arbeitsgruppe flIr die modernen Formen der Sklaverei auf das 
Problem des Frauen- und Mädchenhandels; 

9. bittet den Weltgipfel flIr soziale Entwicklung, die 
Vierte Weltfraoeokoofereoz: Maßnahmen flIr Gleichberechti
gung, Bntwick100g und Frieden und den Neunten Koogreß der 
Vereinten Nationen flIr Verbrecheosverhütoog und die 
Behandlung Straffiilliger, zu erwägen, die Frage des Fraoeo
und Mädchenhandels in ihre jeweiligen Aktionsprogramme 
aufzunehmen; 

10. e1IIJ?fiehlt. daß das Problem desFraoeo- und Mädchen
handels im Znsmnmeohang mit der Anwendoog aller ein
schlägigen internationalen ÜbereiokiInfte berilcksichtigt 
werden sollte und daß erforderlicheofaJls Maßna1mteo zur 
Stlirkuog dieser Übereinldlnfte geprüft werden sollten, ohne 
daß dndorch ihre rechtliche Aotorltät und Integrität unleI'
graben wird; 

11. ersucht den Genera!sekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fIInfzigsten Thgoog unter dem Punkt "Förderung der 
Frau" einen vorläofigen Bericht aber die Durchfllhrung dieser 
Resolution vorzulegen. 

94. PlenßniIvmg 
23. Devnn/Jer 1994 

49/167. Verb tUDg der SItuatIon der Frauen Im Sekreta-
riat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 8 der Charta, der bestimmt, 
daß die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung von 
Mäonero und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle 
Stellen in ihren Haupt- und Nebeoorganen nicht einscbrllokeo, 

ferner unter Hinweis auf die entsprechenden Ziffern der 
Zokunftsstrategen von Nairobi zur Förderung der Frau"', 
insbesondere die Ziffern 79, 315, 356 und 358, 

" Resolution 317 (IV). AnIago. 
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unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen und 
BeschlUsse der Generalversamm1ung, des Wirtschafts.. und 
Sozialrals und anderer Organe, die sich seit der Verabschie
dung der Versammlungsresolution 2715 (XXV) vom 15. De
zember 1970, in der die Frage der Beschäftigung der Frauen 
im Höheren Dienst zum ersten Mal behoodelt worde, weiter 
mit dieser Frage befaßt haben, 

besorgt darilber, daß die Fraoen im Sekretariat, insbes0nde
re in den höheren Leitoogsebeoen, nach wie vor stark unterre
präsentiert sind, 

in der Ober:.eugung, daß die Verbesserung der Situntion 
der Fraoen im Sekretariat die Wirksamkeit und Glaubwilrdig
keit der Vereinten Nationen wesentlich erhöhen könnte, so 
auch ihre FiIhrongsrolle bei der Verhesserung der Situntion der 
Frauen in der ganzen Welt und bei der Förderung der vollen 
Teilhobe der Fraoeo an allen Aspekten der Entscheidungs
findung, 

erinnernd an das in ihren Resolutionen 4511ZS vom 
14. Dezember 1990 und 451239 C vom 21. Dezember 1990 
gesetzte und in ihren Resolutionen 46/100 vom 16. Dezember 
1991, 47/93 vom 16. Dezember 1992 und 48/106 vom 
20. Dezember 1993 bekrl!ftigte Ziel, bis 1995 einen Frauen
aoteil von insgesmnt 35 Prozent an den der gengtapbischen 
Verteilung unterliegenden Stellen zu erreichen, 

mit Besorgnis feststellend, daß die derzeitige Steigeroogs
rate bei der Ernennung von Fraoen möglicherweise nicht 
ausreicht, om bis 1995 das Ziel eines 35prozentigen Frauen
anteils an den der gengraphischen Verteilung unterliegenden 
Stellen zu erreichen, 

unter Hinweis auf das in ihrer Resolutioo 451239 C gesetzte 
und in ihren Resolutionen 461100, 47/93 und 48/106 bekrl!ftig
te Ziel, bis 1995 einen Fraoeoanteil von ZS Prozent an den 
Dieos1pOSteD der Besoldungsgruppe 0-1 und darIlber zu 
erreichen, 

mit EnttIJusehung feststeUend, daß der Frauenaoteil an den 
Dienstposten der Besoldongsgruppe 0-1 und dariIber nach wie 
vor unannehmbar niedrig ist und weit unter dem ZS-Prozeot
ZielJiegt, 

Ken:ntnis nehmend von den Anstrengungen, die der 
Geoeralsekretlir und der Bereich Personalweseo und -manage
ment im vergangenen Jabt unternommen haben, om die von 
der GeoeraIversammlung gesetzten Ziele zur Verbesserung der 
S~onderFraoenim~~indieGesmn~flIr 
die Vorwaltoog der Homanressourcen der Organisation zu 
integrieren, sowie davon Kenntnis nehmend, daß ein solches 
omfassendes Konzept der Verbesserong der Simation der 
Frauen im Sekretariat flIrderlich sein wird, 

in Anerkell1lung dessen, wie wichtig es ist, allen Bedien
steten Chancengleichheit in der Beschäftigung zu gewlilJr.. 
leisten, 

s/eh dessen bewllßt, daß eine omfassende Politik zur 
Verhatoog sexoe1ler Bellistigong ein in1egrierender Bestandteil 
der Persona1polltik sein sollte, 

dem Generalsekretllr ihre Anerkennung aussprechend flIr 
die von ihm erlassene Verwaltongsvorscbrift betreffend Ver
fahren zur Behandlung von FiUlen sexoaJler Belllstigong"', 

.. 1rr/AJ1379. 
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eingedenk dessen, daß ein sichtbares Engagement des 9. ersucht den Generalsekretllr fJ14IJenlem, die Leitstelle 
Generalsekretllrs flIr die Erreichung der von der Generalver- flIr Frauenfragen im Sekretariat im Rahmen der vorhandenen 
sammlung gesetzten Zie1e unerllißlich ist, Mittel in die Lage zu versetzen, die Fortschritte bei der 

UmsetZ!mg des strategischen P1ans wirksam zu überwachen 
1. begrqpt den Bericht des Generalsekretllrs1

; oder zu erleichtern; 

2. nimmt Kennmis von dem in Abschnitt W des Berichts 
entbaltenen strategischen Aktionsplan zur Verbesserung der 
Situation der Frauen im Sekretariat (1995-2000) sowie von den 
vom Generalsekretllr vmgeschIagenen Gesamt- und Ein
zelzielen des strategischen Plans; 

3. fordert den Generalsekretär nacluJriJcldlch at.if, den 
strategischen Plan voll durcbzufllhren, und weist dabei darauf 
hin, daß sein sichtbares Engagement flIr die Erreichung der 
von der Generalversammlung gesetzten Ziele und der in dem 
strategischen Plan entbaltenen Gesamt- und EinzelzieIe 
unerlJißlich ist; 

4. begrtqJt die Absicht des Generalsekretllrs, die Durch
fllhrung des strategischen P1ans unter anderem dadurch 
sicherzustellen, daß er klare und konkrete Anweisungen in 
bezug auf die Befugnisse und die Verantwortung aller Fflh
rungskdifte im Zusammenhang mit der UmsetZ!mg des P1ans 
sowie in bezug auf die Kriterien erteilt, nach denen die 
erzielten Ergelnrlsse bewertet werden; 

5. fordert den Generalsekretär nacIuJriJcldich at.if, im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und gemäß 
dem strategischen Plan der Einstellung und Beförderung von 
Frauen in Stellen, die der geographischen Verteilung unterlie
gen, insbesondere in FDbrungs- und Leitungspositionen und in 
denjenigen Thilen des Systems der Vereinten Nationen und 
ihrer Sonderorganisationen, in denen der Frau""anteil 
beträchtlich unterhalb des Durchschnitts liegt, grilBere Priorililt 
einzuräumen, damit die in ihren Resnlutionen 45/125 und 
45/239 C gesetzten Ziele verwirklicht werden, nämlich bis 
1995 einen FranenanteU von 35 Prozent insgesamt und von 25 
Prozent an den Dienstposten der Besoldungsgrnppe 0-1 und 
darlIber zu erreichen; 

6. fordert den Generalsekretär fJ14IJerdem nacluJriJcldlch 
at.if, die derzeitigen Arbeitsregelungen innerbalb des Systems 
der Vereinten Nationen weiter zu prlIfen mit dem Ziel, sie 
flexibler zu gestalten und auf diese Weise die direkte oder 
indirekte Diskriminierung von Bediensteten mit famiIillren 
Verpflichtungen zu beseitigen, und dabei unter anderem 
Fragen wie der Bescbliftigung von Ehegstten, der Arbeitsplatz
teilung, der gleitenden Arbeitszeit, Einrichtungen flIr die 
Kindetbetrenung, PIlinen flIr die Unterbrechung der Laufbahn 
und dem Zugang ZU FortbUdnngsmÖglichkeiten Aufmerksam
keit zu schenken: 

7. fordert den Generalsekretärferner nacluJriJcldlch at.if, 
im Sekretariat mehr Frauen aus den Bntwicklungsliindern, 
insbesondere aus überhaupt nicht vertretenen oder unterre
prilsentierten Entwicklungslllndern, sowie aus anderen LIIndem 
einzustellen, die nor dorch wenige Frauen vertreten sind, 
namentlich auch aus den Umbruchllindetn; 

8. ersucht den Generalsekretär, daflIr Sorge zu tragen, 
daß flIr alle Bediensteten Chancengleichheit in der BeschIifti
gung besteht; 

.. Al491587 und Ko1r.l. 

10. legt den Mitgliedstaaten eindringlich 1IIJhe, den 
strategischen Plan sowie die Anstrengungen der Vereinten 
Nationen und der Sonderorganisationen zur Erhöhung des 
prozentualen Frauenanteils im Höheren Dienst, insbesondere 
in der Besoldungsgrnppe 0-1 und darlIber, zu unterstfll:zen, 
indem sie mehr weibliche Bewerber namhaft machen, indem 
sie Frauen ermutigen, sich um freie Stellen zu bewerben, und 
indem sie nationale Listen wmblicher Bewerber aufstellen und 
diese dem Sekretariat, den Sonderorganisationen und den 
Regionalkommissionen zur Vetfflgung stellen: 

11. ersucht den Generalsekretär, weiter umfassende 
GrundsatzmaBnahmen zur Verhütung von sexueller Bellisti
gang im Sekretariat auszuarbeiten; 

12. ersucht den Generalsekretär fll4IJenlem, sicherzustel
len, daß der Kommission flIr die RechtssteUung der Frau auf 
ihrer neununddreißigsten 'Thgung, im Einklang mit den 
einschUigigen Vorschriften betJeffend die Fristen flIr die 
Vorlage von Dokumenten, sowie der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten 'Thgung ein Sachstandsbericht über die 
Situation der Frauen im Sekretariat unterbreitet wird, der unter 
anderem auch Informationen über Maßnahmen zur Erreichung 
der in dem strategischen Plan entbaltenen Gesamt- und 
Einzelziele sowie GrundsatzmaBnahmen zur Verhütung von 
sexueller Bellistigung im Sekretariat entbäIt. 

94. PIenmsiIzung 
23. Dezember 1994 

491168. Intematlonales Vorgehen zur Beklimpfung des 
Drogennd8brauehs, der unerlaubten Drogengewin
mmg und des lIJIel'Ianbten Dliigenverkebrs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/97 vom 
16. ))ezetnber 1992, 48/12 vom 28. Oktober 1993 und 48/112 
vom 20. Dezember 1993, 

IJt.fIJerst beunruhigt über das AII8IIllIß, in dem die Thndenz 
zum Drogenmißbrauch und zur unerlaubten Gewinnung von 
und dem unerlaubtem Verkehr mit Suchtstoffen und psy
chotropen Stoffen Zlmimmt, welche die Gesundheit und das 
Wohl von Millinnen Menschen, insbesonderen Jngendlichen, 
in allen Lllndetn der Welt bedrohen, 

zutlefst besorgt darilber, daß die unerlaubte Nachfrage nach 
Snchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie deren unerlaubte 
Gewinnung und der unerlanbte Verkehr damit nach wie vor 
eine ernste Bedrohung flIr die sozio6konomischen und 
politischen Systeme sowie flIr die Stabllitlit, die nationale 
Sicherheit und die SouverIInitlit einer wachsenden Zsbl von 
Staaten darstellen, 

ii14Jerst beunruhigt über die zunehmende Gewalttlitigkeit 
und die immer grilBere Wlrtschaftsmach krimineDer Otpnisa
tionen und tetroristischer Groppen, weiche die Erzeugung von 
Drogen, Waffen, Vmprodukten und wesentlichen Cbemilrnllen 
sowie den Verkehr damit und deren Verteilung betreiben, 
wobei sie sich mitunter dem Zugriff des Gesetzes entziehen, 
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Iostitutionen korrumpieren, die volle Ausl1bung der Men
schenrechte untergraben und die Stabilität vieler Gesell
schaften in der Welt bedrohen, 

sich vol1arif dessen bewlifJt, daß die Staaten, die zustlIndi
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und 
die multi1atemlen Entwicklungsbanken dem Kampf gegen 
diese Geißel höheren Vommg einrllumen mil8sen, welche die 
Entwicklung, die wirtschaftliche und politische Stabi1ität und 
die demokratischen Institntionen untergrIIbt und deren Be
kllmpfung den Regierungen eine immer größere wirtschaftJi
che BeIastung auferlegt und mit nicht wieder rückgängig zu 
machenden Verlusten an Menschenleben einhergeht, 

Uberzeugt, daß eine engere Koordlnierung und Z'!S8I!1men
arbeit zwischen den Staaten beim Kampf gegen die mit Drogen 
zusamme1lhllngende Krimina1ität, wie 'Thrrorismus, un
erlaubter Waffenhandel und Geldwllsche, w\lnschenswert ist, 
sowie eingedenk der Rolle, die sowohl die Vereinten Nationen 
als auch die Regionalmganisatim1en in dieser Hinsicht spielen 
könnten. 

erneut erkldrend, daß die bestehenden Übereinkommen 
Ober die Drogenbekllmpfung, die Erk1IIrung"" und die Umfas

. sende Mnltidisziplinllre Konzeption fIlr kflnftige Aktivitllten 
zur Bekllmpfung des Drogenmißbranchs", die Politische 
ErkUlrung und des Weltweite AktiOnsprogmmm84, die von der 
Generalversammlung auf ihrer siebzehnten Sondertagung zur 
Behandlung der Frage der internationalen Zusammenheit 
gegen die unerlanhte Gewinnung von Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen, des unerlaubte Angebot dieser Stoffe, 
die unerlanbte Nachfrage danach, den uner1anhten Verkehr 
damit und die unerlanbte Verteilung dieser Stoffe verab
schiedet wurden, die ErkIllrung, die von dem Welt-Minister
gipfel zur Verminderung der Drl!gennachfrage und zur 
Bekllmpfung der Kokainbedrohung'" verabschiedet wurde, 
sowie der Systemweite Aktionsplan der Vereinten Nationen 
zur BeklIInpfung des Drogenmißbraucbs86 einen umfassenden 
Rahmen fIlr die interoationale Zl!S8l!1menarbeit bei der 
Drogenbekllmpfung bieten, sowie betonend. daß bestifndige 
Bemllhungen zur Umsetzung dieser Dokomente notwendig 
sind, 

In Anerkennung der Anstrengungen der Länder, die 
Suchtstoffe fIlr wissenschaftliche, metliziniscbe und therapeuti
sche Zwecke gewinnen, die Umleitung dieser Stoffe auf 
unerlaubte Märkte zu verhindem und die Gewinnung auf 
einem der erlanhten Nachfrage enisprechenden Stand zu 
halten. im Einklang mit dem Einheits-Öbereinkommen von 
1961 Ilber Suchtstoffe87

, 

In der Erkenntnis, daß unter beatimmten Ums1änden 
zwischen der Armut und der Zunahme der uner1anhten 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und 
des unerlanhten Verkehrs damit ZnsammenbJinge bestehen und 
daß die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der vom 

SI Siebe Report oflhe 1nterna#tmtJl CooI.renes on D11Ig Abuu and 1IUcIt 
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uner1anhten Drogenhandel betloffenen Länder angemessene 
MaßnaIunen etfordert, inabesondere die VlIIstlhkung der 
interoationalen Zusammenarbeit zur UbteIsUlI 'lmg einer 
alternativen und bestandfliIrigen Entwicklung in den betloffe
nen Gehieten dieser Länder, 

unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer Analyse der 
von den DrogenblindIern benutzten Thmsltrouten, die stIindig 
wechseln und eine immer größere Zahl von Ländern und 
Regionen in allen Thilen der Welt einbeziehen, 

unter Hervorhebung der Rolle, welehe die Suchtstoff
kommission als des wichtigste richtIiniengebende Organ der 
Vereinten Nationen fIlr Grundsatzfragen in Fragen der 
Drogenbekllmpfung spielt, 

In 1Jekr4fIlgtmg der Fllhrungsrolle des Progmmms der 
Vereinten Nationen fIlr die interoationa1e Drogenbekllmpfung 
als Angelpunkt fIlr konzertierte intemationale Maßnahmen zur 
BeldImpfung des Drogenmißbranchs sowie in Wflrdigung der 
Art und Weise, in der des Progmmm die ihm Obertragenen 
Aufgaben wabrnhnmt, 

In Anerlumnung dessen, daß des Ausmaß der Drogenbe
drohung die Ausarbeitung von Strategien, KonzeptioJ)en und 
Zielsetzungen sowie eine verstlhkte internstionale Zusammen
arbeit erfordert, um den internationalen Geschl!ften derjenigen, 
die dem unerlanbten Verkebr mit Suchtstoffen, Waffen, 
Vorprodukten und wesentlichen ChemikaUen nachgehen, 
wirksamer entgegentreten zu können, 

I 

AcHruNo VOR DEN INDBRCHAKrADBR VBRB\N'II!NNATIONBN 
UND 1M VÖLKERRECHT VBRANKBRI'I!N GRUNDSÄTZBN 1M 
KAMPF OI!OI!N DROOBNMISSBRAUCH UND UNERLAUBTEN 
DROGBNVERKBHR 

1.. erkllJrt erneut, daß der Kampf gegen Drogenmiß
brauch und unerlanhten Drogenverkebr in keiner WeiSe die 
Verletzung der in der Charta der Vereinten Nationen und im 
Völkerrecht verankerten Grundsätze rechtfertigen kann, 
inabesondere der Grundsätze der Achtung der SouverIinitlIt 
und der tet:ritoria1en Unversehrtheit von Staaten und der 
Nichtanwendung beziehungsweiSe Nichtandrohung von 
Gewalt in den internationalen Beziehungen; 

2. fordert alle StsBten m4. sich vers1iIrkt fIlr die För
derung einer wirksamen Zusammenarbeit bei den Bemllhun
gen um die Bekllmpfung des Drogenmißbnmcbs und des 
uner1suhten Drogenverkehrs einznsetn:n, um so zur Schaftimg 
eines Klimas beizutragen, des der Verwirldichung dieses Ziels 
fIlrderlich ist, auf der Grundlage der GrundsIItze der Gleichbe
rechtigung und der gegenseitigen Achtung; 

n 

INTBRNATIONALl! MAssNAHMBN ZUR BBKÄMPPUNo DES 
DROOENMISSBRAUCHS UND DES UNERLAUBTEN DROOI!N
Vl!RKBIIRS 

1. bekrlifllgt ihre Entschlossenheit, die internationale 
Zusammenarbeit weiter ZU verstlhken und die Bemllhungen 
um die Bekllmpfung der unerlanbten Gewinnung von Sucht
stoffen und psychotropen Stoffen, des uner1anhten Verkaufs 
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dieser Stoffe, der unerlaubten Nachfrage danach. des un- 9. nimmtdavonKenntnU. daß die Mitglieder der Sucht-
erlaubten Verkehrs damit sowie der unerlaubten Verteilung stoftkommission ihre nachdrilckliche Unterstillzung fIIr die 
dieser Stoffe erheblich ausZIIweiten, auf der Grundlage des Initiativen des Programms der Vereinten Nationen fIIr die 
Grundsatzes der gemeinsamen Verantwortung und unter internationale Drogenbeklimpfung belmndet haben, die darauf 
Berilcksicbtigung der bisher gesammelten Erfahrungen; abzielen, einen Dialog mit multilateralen Entwicklungsbanken 

2. fotrien alle Staaten nachdrilcklich atif, das Einheits
Übereinicommen von 1961 über SuchtstoffeB1 in der durch das 
Protokoll von 1972 geänderten Fassung"'. das 'Übereinkommen 
von 1971 über psycho1rope Stoffe'" und das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten 
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen"" zu 
ratifizieren beziehungsweise diesen ÜbßreinkiInften bei
ZIItreten und alle ihre Bestimmungen anzuwenden; 

3. fotrien alle Stenten atif, geeignete innerstnatIiche 
Rechtsvorschriften ZII erlnssen. ihre einzeIstaatli.chen Justiz
systeme ZII stärken und in Zusammenarbeit mit anderen Stnn
ten sowie im Einklang mit den genannten imernationalen 
Rechtsakten wirksame Drogenbeldlmpfungsaktivitäten durch
zufIlhren; 

4. ersucht das Programm der Vereinten Nationen fDr die 
internationale Drogenbeldlmpfung. den Mitgliedstaaten auf 
entsprechendes Ersuchen auch weiterhin Rechtshilfe bei der 
Anpassung ihrer innerstaatlichen Recbtsvorscbriften, Politiken 
und Infrastrukturen im Hinblick auf die Durchfllhrung der 
Übereinkommen zur internationalen Drogenbeldlmpfung ZII 
gewIIbren und sie bei der Ausbildung des fIIr die Anwendung 
der neuen Gesetze verantwortlicben Personals ZII unterstützen; 

5. untersttltzl die Konzentration auf regionnle, subregio
nale und nationale Strategien zur Bekllmpfung des DrogenmiB
brauchs. insbesondere den Leitplan-Ansatz, und fordert das 
Progrnmm der Vereinten Nationen fIIr die imernationale Dm
genbekämpfung nachdrilcklicb auf, diese Strategien auch wei
terhin durch wirksame interregionale Strategien ZII ergIlnzen; 

6. bekr4fligt, welche Gefahr und Bedrohung der Drogen
hnndel und seine Verbindungen zum Thrrorismus. zur Geld
wlische und zum Wnffenhnndel fIIr die bllrgerIiche Gesell
schaft dmste11en. und ermutigt die Regierungen, sich dieser 
Bedrohung ZII stellen und zusammenzuarbeiten. um den 
Thmsfer von Mitteln an die an solchen Aktivitäten Beteiligten 
sowie zwischen ihnen zu verhindern; 

7. erkennt an, daß zwischen der unerlaubten Gewinnung 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der unerlaubten 
Nachfrage danach und dem unerlaubten Verkehr damit und 
den wirtscbaftlichen und sozialen Verhll1toissen in den 
hetroffenen LiIndero Znsammenbllnge bestehen und daß die 
Probleme in jedem Land unterschiedlich und vie1fiUtig 
ausgeprägt sind; 

8. fotrien die internaticnale Gemeinschaft auf, Regierun
gen. die darum ersuchen. verstärkte wirtscbaftlicbe und 
technische Unterstfltzung ZIIgRnSten von Progrnmmen einer 
alternativen und bestandfllldgen Entwicklung in den von dem 
Problem unerlaubter Drogen betroffenen Uindern zu gewäh
ren, bei denen die kulturellen Traditionen der Völker voll 
berilcksichtigt werden; 

.. Ebd., VoI. 976, Nr. 14152-

.. Bbd. VoL 1019. Nr. 149S6. 

.. Verf!ffent1ichun der Vereinten NatioIum. Best-Nr. B.91.KL6. 

herzustellen, damit sie in ihre Kreditvergabe- und Programm
aktivitäten in den interessierten und betroffenen LiIndero 
DrogenbeldlmpfungsmaBnabmen einschließen können, und 
ersucht den Exekativdirektor des Programms, die Kommbwlon 
über die auf diesem Gebiet erzielten weiteren Fortschritte zu 
untenicbten; 

10. unterstreicht. daß wirksame Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um die Um1eitnng von Vorprodukten und we· 
sent1ichen Chemikalien, Materialien und Geräten, die bei der 
unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen verwendet wenIen, auf illega1e Märkte zu verhindem; 

11. sprlchtdem Internationalen SuchtstoIl:kontroDamt Ihm 
Anerkennung aus fIIr seine wertvolle Arbeit bei der iiberwa
chung der Gewinnung und Verteilung von Sucbtstoffen und 
psychotropen Stoffen mit dem Ziel. deren Verwendung auf 
medizjnische und wissenscbaftIiche Zwecke ZII bescbrllnken, 
und fordert sie nachdrilcklicb auf. verstärkte Anstrengungen 
zur ErfiI11ung ihres Auftrags nach Artikel 12 des 'Oberein
kommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten 
Verkehr mit Sucbtstoffen uud psycbotrcpen Stoffen belIeffend 
die Kontrolle von Vorprodukten und wesentlichen Cbemikn
lien zu unternehmen; 

12. fotrJen das Programm der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung auf, Mitgliedstaaten auf 
entsprechendes Ersuchen weiter bei der Errichtung oder dem 
Aushau einze1staat1icher Laboratorien zur Entdeckung von 
Drogen zu helfen; 

13. ermutigt das Progrnmm der Vereinten Nationen fIIr die 
imernationale Drogenbeldlmpfung. seine Laborforscbungs
arbeiten fortzusetzen und sich um Unterstfltzung dieser 
Arbeiten durch andere zuständige Organisationen zu bem!!Iteu. 
um umwe1tvertd1gliche Methoden filr die Vernichtung illegaler 
Kulturen ZII entwickeln. aus denen Sucbtstoffe gewonnen 
werden, zur UnlerStiltzung einze1stnntlicber Drogenbeldlmp
fungsstrategien wenn interessierte Regierungen darum 
ersuchen, und in diesem Kontext internationale Qualitiits
normen fIIr solche Methoden zu fOrdern, und ersucht das 
Progrnmm, der Sucbtstoll:kommission auf ihrer achtund
dreißigsten 'llIgung Ober die in dieser Angelegenheit erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

14. fotrien die Staaten atif, eine Verstärkung i11rer An
strengungen zur Vernichtung illegaler Kulturen, aus denen 
Sucbtstoffe gewonnen werden, zu erwllgen und sich dabei die 
Bemühungen des Progrnmms der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung um die Entwicklung 
umweltvertriigIicher Vemicbtungsmetboden vollauf zunutze zu 
machen; 

15. unterstreicht. daß es notwendig ist, die Kapazität des 
Internationalen Suchtstoll:kontroUamtes aufrechtZllerhalten, 
insbesondere durch die Bereitstellung angemessener Mitte1 
durch den Genera1sekretlI im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen und durch eine entsprechende technische Untero. 
stOtzung seitens des Progl8mms der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung; 



16. erkllirt erneut, wie wichtig es ist, daß die Zie\e der 
Dekade der Vereinten Nationen gegen den DrogenmißbJ:auch 
1991-2000 unter dem Thema "Weltweite Antwort auf eine 
weltweite Herausforderung" durch die Mitgliedstaaten das 
Programm für die Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung und das System der Vereinten Nationen 
verwirklicht werdeo; 

17. empfiehlt der Sochtstoffkommission, auf ihrer acht
unddreißigsten Thgung unter einem bereits bestehenden Thges
ordnungspunkt die Dokwnente zu priIfen, die die sozialen und 
wittschaftIiche Auswirkungen des Drogenmißbraoch und der 
Drogenbekämpfung und das Thema Drogen und Entwicklung 
behandeln, die dem Vmbeteibmgsausschuß für den Weltgipfel 
für soziale Entwicklung vom Bxekutivdirektor des Programms 
der 'Vereinten Nationen ftIr die internationale Drogenbekllmp-
fung vmgelegt wurden"': . 

18. liegrI4ßt den von der Sochtstoffkommission auf ihrer 
siebenunddreißigsten Thgung gefaSten Beschluß", den 
Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen für 
die internationale Drogenbekämpfung zu ersuchen, in Zu
sammenarbeit mit dem Internationalen Sochtstoffkontrollamt 
und mit Unterstiltzung einer zwischenstaatiichen Ad-hoc-Bera
tungsgruppe eine Evaluierung der in den Ziffern 9 und 10 a), 
b), c), e), lJ, und)) der Resolution 48112 der Generalversamm
lung behandelten Fragen sowie der Frage möglicher alternati
ver Finanzierungsmechanismen für die Drogenbekämpfungs
aktivitäten der Vereinten Nationen vorzunehmen: 

19. begrI4ßt alf/1erdem den Beschluß der Sochtstoff
kommission", auf ihrer achtunddreißigsten Thgung die in 
Ziffer 10 d),f), g) und h) der Resolution 48/12 aufgefllhrten 
Fragen ZU prüfen; 

20. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Beschluß 
der Sochtstoffkommission, im Einklang mit Ziffer 10 a) der 
Resolution 48/12 in die vorlllufige Thgesordnung ihrer 
achtunddreißigsten Thgung einen Punkt über die Vermin
derung der unerlaubten Drogennachfrage aufzunehmen: 

21. bittet den Wtrtschafts.. und SoziaIrat, bei der Be
handlung der Frage der internationa1en Zusammenarbeit gegen 
die unerlaubte Gewinnung von Such1stoffen und psychotropen 
Stoffen, den unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, den unerlaubten Verkehr damit und die 
unerlaubte Verteilung dieser Stoffe auf seinem Thgungsteil auf 
hoher Ebene 1995 dem in Ziffer 11 der Resolution 48/12 
erbetenen Bericht der Sochtstoffkommission besondere Auf
merksamkeit zu widmen: 

22. ersucht das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale DrogeI'bekämpfung, in seinen Bericht über den 
unerlaubten Drogenverkehr eine Analyse der weltweiten 
Tendenzen auf dem Gebiet des unerlaubten Verkehrs und 
Transits von Sochtstoffen und psychotropen Stoffen, ein
schließlich der dnbei verwendeten Methoden und Routen, 
mlfzunehmen und Empfehlungen darf1ber abzugeben, wie die 
an diesen Routen liegenden Staaten besser in die Lage versetzt 
werden können, alle Aspekte des Drogeoptoblems zu bewälti
gen; 

" SIebe AICONF.166lPCl2OlAdd2. 
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WBL'l'WElT&'I AKTIONSPROGRAMM 

1. bekr4ftlgt die Wichtigkeit des Weltweiten AktiOllll
progrannns"' als mnfassender Rahmen ftIr nationale, regionale 
und internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der un
erlaubten Gewinnung von Sochtstoffen und psychotropen 
Stoffen, der unerlaubten Nachfrage danach und des un
erlaubten Verkehrs mit diesen Stoffen; 

2. fordert die Staaten auf, die Mandnte und Empfeh
lungen des Weltweiten Aktionsprogramms durchzufllhren mit 
dem Ziel, das Programm in praktische Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Drogenmißbraoch auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene lnnZ1Is~n; 

3. forrIert alle Regierungen und die zuständigen Regio
na1orgsnisationen MCIuJriJcklIch auf, im Rahmen umfassender 
Maßnahmen zur Venninderong der Nachfrage einen aosgewo
geJU<lI Ansatz ZU entwickeln, bei dem der Verhütung, Behand
lung, Forschung, sozialen WtedereingIlederg und Aus
bildung im Kontext einn:JstaatUcher strategischer Pläne zur 
Bekämpfung des Drogenmi8braochs entsprechender Vommg 
eingeräumt wird; 

4. ftmJert die zustlIndigen Organe der Vereinten Natio
nen, die Sondero!ganiBationen, die internationalen Finanz
inatitutionen und die anderen in Betracht kommenden zwi
schenstaatljehen und nichtstaatilchen Organisationen auf, den 
Staaten bei ihren Bemühungen um die Förderung und Durch
führung des Weltweiten AktiollSptnglamms ihre Zusammen
arbeit und Hilfe zuteil werden zu lassen; 

5. begrI4ßt die Anstrengungen, die die Sochtstoff
kommission und das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung untemehmen, um den 
Regierungen die Berichterstnttog über die DurchfDhrung des 
Weltweiten Aktionsprogramms zu erleichtern, und ermutigt 
sie, diese Bemühungen fortzusetzen, mit dem Ziel, die Zahl 
der berichterstattenden Regierungen zu erhöhen; 

6. nimmt Kenntnis von den vom Programm der Vereinten 
Nationen für die internationale Drogenbekämpfung und 
anderen Organen der Vereinten Nationen unternommenen 
Anstrengungen zur Sammlung verlllßlicher Daten über den 
Drogenmißhrauch und den unerlaubten Drogenverkehr, 
insbesondere auch von der Einrichtung des Internationalen 
Systems zur Erfassung des Drogenmißbraochs, ermutigt das 
Programm, zur Vermeidung von Doppe1arbeit in Zusammen
arbeit mit anderen Organen der Vereinten Nationen weitere 
Maßnahmen zur Erleichterung der effizienten Sammlung von 
Daten zu ergreifen, und ermutigt außerdem die MitgIiedstan
ten, aktnaUsierte Informationen rasch und in stIIrkerem Maße 
zur Verfllgung zu stellen; 

7. bittet das Programm der Vereinten Nationen ftIr die 
internationale Drogenbekämpfung, zu prIIfen, wie Mitglied
staaten, die darum ersuchen, bei ihren Bemühungen um die 
Sehaffung geeigneter MechanismIllI für die Smnmluug und 
Analyse von Daten geholfen werden kann, und sich um 
freiwillige Mittel für diesen Zweck zu bemühen; 
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IV 

DURCHFtlHRUNG DES SYSTJlMWl!ITI!N AKTioNSPLANll DER 
\IBREJN'mN NATIONEN ZUR BBKÄMPFIING DI!S DRooBN
MISSBRAUCHS: MAssNAIIMBN DER ORGANISATIONEN DI!S 
SYSTEMS DER \IBREJN'mN NATIONEN 

1. untersttltzt den Systelnweiten Aktionsplan der Ver
einten Nationen zur BeklImpfung des Drogenmißbrauchs" als 
unverzichtbares Mittel zur KoordiDienmg und Verstl!rkung der 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen und ersucht um 
eine zweijährliche AktuaIislerung und ÜberprlIfung des 
Aktionsplans mit dem Ziel, seine formale Gestaltnng und seine 
Natzlichkeit als strategisches Werkzeug der Vereinten Natio
nen zur Bekämpfung des Drogenproblems laufend zu ver
bessern; 

2. erklilrt errutut, daß der Exekutivdirektor des Pr0-
gramms der Vereinten Nationen fiIr die internationale Drogen
bekämpfung die Aufgabe hat, sämtliche DrogenbeklImpfungs
maßnahmen zu koordinieren und wirksam zu leiten, um 
sicherzustellen, daß die Maßnahmen innerhalb des Programms 
kostenwirksamer und kohllrent sind und daß die Koordinie
rung, Komplementarität und Nichtllberschneidung dieser 
Maßnahmen im gesamten System der Vereinten Nationen 
gegeben ist; 

3. beftlrwortet die einvernehmlichen Schlo8folgerungen, 
die der Wirtschafts- und Sozinlrat auf seinem Tagungsteil fiIr 
Koordinierungsfragen im Jahr 1994" im Hinblick auf die 
durch das Programm der Vereinten Nationen fiIr die interna
tionale Drogenbekämpfung erfolgende Koordinierung der mit 
der Drogenbekämpfung znsammenhllngenden Politiken und 
Tätigkeiten des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere 
auch der internationalen Finanzinstibrtionen, verabschiedet 
hat; 

4. fordert die Leitungsorgane der Organisationen der 
Vereinten Nationen, die mit dem Systemweiten Aktionsplan 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs zu tun haben, 1/ßChdrllcJdlch ruif, zu wirksamen 
Anschlußmaßnahmen beizutragen, indem sie das Thema 
Drogenbekämpfung in ihre 'Thgesordnung aufnehmen, mit dem 
Ziel, die im Einklang mit den Plan durchgefilhrten Maß.. 
nahmen zu bewerten und zu prDfen, wie das Drogenproblem 
in den entsprechenden Programmen angegangen wird; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, den Wirtschafts- und 
Sozinlrat auf seinem Tagungsteil auf hoher Ebene im Jahre 
1995 lIber die bei der internationalen Zusammenarbeit erziel
ten Fortschritte zu unterrichten, insbesondere aber konkrete 
einzelstaatliche Bemnhungen, das System der Vereinten 
Nationen und die multilateralen Entwicklungshanken in die 
Auseinandersetzung mit dem Drogenproblem einzubeziehen; 

V 

PRooRAMM DER VERBINTBN NATIONEN FORDm 
IN11!RNATIONALE DROGENBBKÄMPFIING 

1. begrifJt die Anstrengungen, die das Prognunm der 
Vereinten Nationen fiIr die internationale Drogenbekämpfung 

" SIehe QfJizJefJes PrutoIaJIl tkr Generolver.rammlung, Newumdvlerzlgsts 
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unternimmt, um seine Mandate im Rahmen der internationalen 
Verträge aber die Drogenbekämpfung, der Umfassenden 
MultidisziplinlIren Konzeption fiIr ldIuftige Aktivifllten zur 
Bekämpfung des Drogellmißbrauchs, des Weltweiten Aktions
progtanuns und der einschlligigen Konsensdnkumente durch
zufilhren: 

2. fordert alle Regierungen 1/ßChdrilcJdlch ruif, dem 
Programm der Vereinten Nationen fiIr die internationale 
Drogenbekämpfung grölItmögliche finanzielle und politische 
Unterstlltzung zukommen zu lassen, insbesondere indem sie 
die freiwilligen Beiträge an das Programm erhöhen, damit es 
seine operativen Tätigkeiten und seine technische Zusammen
arbeit ausweiten und stIIrken kann; 

3. bittet die Regierungen und das Prognunm der Ver
einten Nationen fiIr die internationale Drogenbekämpfung, 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Koordinierung der mit 
der Drogenbekiimpfug zusammenhllngenden Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen zu prDfen; 

4. begrf4Pt die von der Suchtstoffkommis auf ihrer 
wiedereinberufenen sechsunddreiBigsten Tagung im Zu
sammenhang mit der Behandhmg des Progtall'll,halllwaltsplans 
des Fonds des Programms der Vereinten Nationen fiIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung geleistete Arbeit, im 
Einklang mit dem in Abschnitt XVI Ziffer 2 der Resolu
tion 461185 C der OeneraIversammlung vom 20. Dezember 
1991 enthsltenen Mandat; 

5. nInunt mit Dank Kenntnis von den Anstrengongen, die 
der Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen 
fiIr die internatinnale DrogenbeIdimpfu unternimmt, um sich 
im Einklang mit den I'insch1ägigen Resolotionen der 
Snchtstoft'kommission und der Generalversammlung sowie 
den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses ftIr 
Verwaltongs- und Haushaltsfragen an das gebilligte Format 
und die Me1hodik des ProgrammhanshuI des Fonds zu 
baIten, und ermotigt den Exekotivdirektor, seine Bemnhungen 
um die Verbesserung der formalen Gestaltung und der 'Iraus
parenz des Haushaltsplans fortzusetzen; 

6. U1IIIJrstreicht die Wichtigkeit der Tagungen der Leiter 
der nationalen Snchtstoftbehörden und ermotigt sie, Möglich
keiten zur Verbesserung ihrer Arbeitsweise und zar Ver
stlIrkong ihrer Wirksamkeit zu prilfen, um die Zusammenarbeit 
im Kampf gegen die Drogen auf regionaler Ebene zu ver
stlIrken: 

VI 

1. nimmt Kenntnis von den umer dem Punkt "lnterna
tionale Drogenbekämpfung" vorgelegten Berichten des 
Genera1seIaetll94

; 

2. ersucht den Generalsekretllr, 

a) der OeneraIversanunlung auf ihre einnndfllnfzigsten 
'Thgung einen aktualisierten Bericht lIber den Stand des 
Obereinkommens der Vereinten Nationen gegen den UD
erlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 
VOJ:ZuIegen; 

" A/491139-W19941S7, A/49ß17, A/49134S lI1Id A/49/369. 



b) in seinen Iahresbericht über die Durchfllhrung des 
Weltweiten Aktionsprogramms Empfehlungen über Möglich
keiten zur Verbesserung der DurchflIhrung des Programms 
und der Bereitstellung von Jnfonnationen an die Mitgliedstaa
ten aufzunehmen. 

94. Plenarsi/vmg 
23. Dezember 1994 

49/169. Amt des Hohen Ko"""I .... rs der Vexelnten Natio
nen f6r FlfiehtJfnge 

Die Generalversammlung, 

noch Behandbmg des Berichts der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen ftlr Flüchtlinge über die TIltigkeit ihres 
Amtes" und des Berichts des Exekutivausschusses des 
Programms des Hohen KommifWml über seine filDfundvierzig
ste Thgung'" sowie Kenntois nehmend von der Erklärung, die 
die Hohe Kommissarin am 9. November 1994 abgegeben haf', 

unter Hinweis auf ibre Resolution 481116 vom 20. De
zember 1993, 

mit dem Ausdruck Ihrer tiefen Besorgnis über das un
ermeßliche menschliche Leid und die ungeheuren Verluste an 
Menschenleben, die eine Begleiterscheinung der jüngsten 
Krisen sind, die zu F1üchtIingsströmen und anderen zwangs
weisen Vertreibungen gefUhrt haben, sowie über das Ausmaß 
und die Komplexität der derzeitigen F1üchtlingsprobleme, die 
der Hohen Kommissarin die Wahrnehmung ihrer vordring
lichen Aufgaben erschwext haben, die darin bestehen, den 
völkerrechtlichen Schutz von FlÜChtlingen zu gewährleisten 
und rechtzeitige und dauerhafte Lösungen ftlr ibre schwierige 
Lage zu finden, 

In Bekriiftlgung der Wichtigkeit des Abkommens von 
1951" und des Protokolls von 1961" über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge als Grundlage des völkerrechtlichen Systems 
fIIr den Schutz von F1ücht1ingen und mit Genugtuung fest
stellend, daß inzwischen 127 Staaten Vertragsparteien eines 
oder beider Rechtsakte sind. 

sowie In Bekr4ftigung des rein humanitären und un
politischen Charakters der TIltigkeit des Amtes und der 
entscheidenden Bedeutung der Aufgaben der Hohen Kommis
sarin, Flüchtlingen vö1kerrechtlichen Schutz zu gewähren und 
nach Lösungen ftlr die Probleme der'FIüchtlinge zu suchen, 

mit Genugtuung über die nach wie vor groBe Bereitschaft 
der Staaten, Flüchtlingen Schutz und Hilfe zu gewähren, und 
über die wextvolle Unterstiltzung. welche die Regierungen der 
Hohen Kommissarin bei der ErfIlllung ihrer humanitären 
Aufgaben zuteil werden lassen, 

sowie mit Genugtuung über das von den Mitgliedstasle11 im 
Aktionsprogramm der vom 5. bis 13. September 1994 in Kairo 
abgehaltenen Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 

" 0JfIzIe1la PratoItDlJ der Generalversamnrbmg. NlIU1lU1UMsn;Ig8te 
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Entwicklung" zum Ausdruck gebrachte nachdrtick1Iche En
gagement ftlr das Institut des Asyls sowie ftlr F1i1chtIinge und 
Vertriebene, 

betonend, daß die Staaten der Hohen Kommissarin bei der 
Suche nach dauerhaften und rechtzeitigen Lösungen ftlr die 
Probleme der Flüchtlinge behilflich sein und sich mit darum 
bemühen milssen, keine Situationen entstehen zu lassen, die 
F1iIcht1ingsbewegungen auslösen könnten, und daß sie die den 
F1üchtlingsslrÖmen zugrunde liegenden Ursachen angehen 
müssen, sowie in diesem zusammenhang die Staatenvemnt
wortlichkeit hervorhebend, insbesondere soweit sie die Her
kunftslllnder betrifft, 

mit Lob ftlr die Kompetenz. den Mut und den Einsatz, mit 
dem die Hohe Kommissarin und ibre Mitarbeiter ibre Aufga
ben wahrnehmen, in Würdigung der Mitarbeiter, die in Aus
übung ihres Dienstes ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. und 
mit tiefem BedwICm über den Tod von Mitarbeitern als Folge 
von gewalttlltigen Vorflillen in verschiedenen Liindem der 
Welt, 

mit dem Ausdruck Ihrer Anerkennung ftlr diejenigen 
Staaten, insbesondere soweit sie zu den am wenigsten entwik
kelten LIIndem gehören oder über lange Zeit Millionen von 
Flüchtlingen eine Bleibe geboten heben, die trotz schwerwie
gender eigener WtrtschafIS-, Entwicklungs- und Umweltpro
bleme auch weiterlIin zahlreiche Flüchtlinge in ihrem H0heits
gebiet aufnehmen, und unter Betonung der Notwendigkeit, 
durch internationale Hilfsmaßnabmen, insbesondere durch 
entwicklungsorientierte Hilfe und Hilfe im ZusammenIumg mit 
den Umweltfolgen der Präsenz der groBen Vielzahl von 
F1ücht1ingen und Vertriebenen unter der Obhut des Amtes, ei
nen möglichst groBen Thil der BiIrde zu übernehmen, die diese 
Staaten zu tragen heben, 

besorgt feststellend, daß die Zahl der Flüchtlinge und 
anderen Personen, denen das Amt des Hohen Kommissars 
aufgerufen ist, Hi1fe und Schutz zu gewähren, weiter zu
genommen het und daß ihr Schutz in vielen Situationeo auch 
weiterhin ernstlich in Frage gestellt ist infolge ihrer Nichtanf
naIune. widerrechtlichen Ausweisung, zurOckweisung. unge
rechtfertigten Inhaftnahme sowie infolge anderer Bedrohungen 
ihrer persönlichen Sicherheit, ihrer WiIrde und ihres Wohl
ergehens und der mangeloden Achtung und Gewährleistung 
ihrer Grundfreihelten und Menscheorechte, 

in Anerkennung dessen, daß der in bel>timmten Regionen 
von einzeloen praktizierte Mißbrauch der Asylverfahren das 
Institut des Asyls gefäbrdet und sich nachteiIig auf den raschen 
und wirksamen Schutz von Flüchtlingen auswirkt, 

feststellend, daß die unfreiwillige Vertreibung von Men
schen innerhalb ihres eigenen Landes nach wie vor ein 
gravierendes humanitlires Problem darstellt und daß die 
zahlreichen und unterschiedlichen tieferen Ursachen von 
unfreiwilligen Binnenvertreibungen und Flüchtlingsbewegun
gen einander vielfach ähnlich sind, 

In der ErwiJgung, daß die MaßnaIunen. die die interna
tionale Gemeinschaft im Benehmen und in Abstimmung mit 
dem betroffenen Stsat zugunsten der Binnenvertriebenen 
ergreift. zum Abbau der Spannungen und zur Lösung der zu 
der Vertreibung fIIhrenden Probleme beitragen können und 
einen wichtigen Bestandteil eines umfassenden Ansatzes zur 
Verhiltung und Lösung der F1üchtlingsprobleme bilden, 
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feststeUend, daß die Binnenvertriebenen in einigen FDllen 
mit den F1i1chtlingen, den Ri1ckkehrem oder einer sozial 
schwachen örtlichen Bevölkerung unter Bedingungen Seite an 
Seite leben, unter denen es weder vemi1nftig noch möglich ist, 
hei der Wahrnehmung ihrer Schutz- und Hilfshedi1Ifnisse 
Unterschiede zwischen diesen Kategorien zu machen, 

mit Genugtuung ilber die fortgesetzten Bemilhungen der 
Hohen KommiSlllll'\n, den Schutz.. und Hilfserforderni von 
F1i1chtlingsfrauen und -kindern gerecht zu werden, die die 
Mehrheit der F1i1chtlingsbevöIkerung der WeIt steIIen und 
deren Sicherheit und Wohlergehen oft ernsthaft bedroht sind, 

mit Besorgnis ilber die nach wie vor bestehenden Probleme 
der Staatenlosen in verschiedenen Regionen und ilber das 
Entstehen neuer Situationen der Staatenlosigkeit, 

1. bekr4ftlgt 1IIJChdrilcklIch die fundamentale Bedeutung 
der völkerrechtlichen Schutzfunktion des Amtes des Hohen 
K(lmmiSSllT!! der Vereinten Nationen fiIr F1i1cbtlinge sowie die 
Notwendigkeit einer uneingeschrlinkten Zusammenarbeit der 
Staaten mit dem Amt, um die wirksame Wahrnehmung dieser 
Aufgabe zu erleichtern; 

2. fordert alle Staaten arif, soweit noch nicht geschehen, 
dem Ahkommen von 1951 und dem Protokoll von 1967 ilber 
die RechtssteIlung der F1i1chtlinge und den einschlägigen 
regionalen Rech1sakten zum Schutz der F1i1chdinge beizutreten 
beziehungsweise die Staatennacbfolge in diese Rechtsakte 
anzutreten und diese vollinha1t1ich durchzufllhren; 

3. mflJbllligt, daß F1i1cbt1inge und ROckkehrer und andere 
unter der Obhut des Amtes des Hohen KOlIlIDissan stehende 
Personen in bestimmten Situationen bewaffneten Angriffen, 
Mord, Vergewaltigung und anderen VerIetzungen oder 
Bedrohungen ihrer pers!lnlichen Sicherheit und anderer 
Grundrechte ausgesetzt waren und daß sich FDlle von Zurilck
weisung und Verweigerung des Zugangs zu Sicherheit ereignet 
haben, und fordert die Staaten auf, alle erforderlichen Maß
nahmen zu ergteifen, um die Achtung der Grundsätze des 
F1i1chtliogsschutzes und der humanen Behandlung von Asylsu
chenden im Elnklang mit den imernational anerkannten 
Menschenrechtsnormen zu gewllhrleisten; 

4. ruft alle Staaten arif, am Asylrecht als einem un
verzichtbaren Instrument zum völkerrechtlichen Schutz der 
F1i1chtlinge festzubalten und den fundamentalen Grundsatz der 
Nichtzurilckweisung genanestens zu achten; 

5. erklilrt erneut, daß es wichtig ist, allen Personen, die 
völkerrechtlichen Schutz benötigen, den Zugang zu fairen und 
effizienten Verfahren zur Feststellung der F1i1chtIingseigen
schaft oder gegebenenfalls zu anderen Mechanismen zu 
gewährleisten, um sicherzuste1len, daß Personen, die des 
völkerrechtlichen Schutzes bedDrfen, ermittelt werden und 
ihnen ein solcher Schutz zuteil wird, ohne daß der den F1i1cht
lingen gemäß dem Abkommen von 1951 und dem Protokoll 
von 1967 sowie den einschlägigen regionalen Rechtsakten 
gewährte Schutz geschmlilert wird; 

6. fordert alle Staaten arif, die Hohe Kommissarin bei 
ihren Bemilhungen zu unterstfltzen, Personen, die infoIge einer 
durch Konfliktsituationen bedingten Gefahr fiIr ihr Leben oder 
ihre Freiheit aus ihren HerlmnftslDndern fliehen oder außerhaIb 
derselben leben mußten, auch weiterhin völkerrechtlichen 
Schutz und Beistand im Einklang mit den einschlägigen 

Resolutionen der GeneralversammIung zu gewIlhren und sich 
um Lösungen fiIr die durch die zwangsweise Vertreibung ver
ursachten Probleme zu hemilhen; 

7. erkennt an, daß es in Konfliktsituationen oder bei 
Verfolgungen, die groBe F1i1chtlingsströme zur Folge hoben 
und bei denen die Heimkehr als geeignetste dauerhafte Lösung 
angesehen wird, wilnschenswert ist, zu sondieren, durch 
welche weiteren Maßnahmen völkerrechtlicher Schutz allen, 
die seiner bedDrfen, gewIlhrt werden kann, namentlich auch 
vorilbergeltender Schutz und andere auf die Repatriierung 
ausgerichtete Formen des Asyls, und ermutigt die Hohe 
Kommjssarin, auch weiterhin die internatianale Zusammen_ 
arbeit ZU fördern und weitere Konsultationen und Gespräche 
iIher Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles ZU fiIhren und 
dabei den Wert der dieshezftglichen regionalen Verein
barungen anzuerkennen; 

8. unterstreicht, wie wichtig internationale Solidarität 
und Lastenteilung ist, wenn es darum geht, den völkerrecht. 
lichen Schutz von F1i1cht1ingen zu stIIrken, und fordert alle 
Staaten sowie die zuständigen nicbtstaatlichen Organisationen 
nachdrilcklich auf, sich gemeinsam mit dem Amt des Hohen 
Konimissm an Bemilhungen zu heteiIigen, den Staaten, die 
eine große Anzahl von Asylsuchenden und F1i1chtlingen 
aufgenommen haben, einen 'Ibn der dumit verbundenen BiIrde 
abzunehmen; 

9. erklilrt erneut, daß die freiwillige Repatriierung, 
sofern eine solche praktisch möglich ist, die ideale Lösung fiIr 
die F1i1chdingsprobleme durste1It, fordert die Herkunftslllnder, 
die Asylllinder, das Amt des Hohen Kommissars und die 
internationale Gemeinschaft insgesamt auf, alles in ihrer Macht 
Stehende ZU tun, dumit die F1i1chtlinge ihr Recht auf Rilckkehr 
in Sicherheit und WiIrde frei ausi1ben können, indem sie 
sicherstellen, daß bis duhin vö1kerrechtlicher Schutz gewährt 
wird, und indem sie, wenn nötig, bei· der Ri1ckkehr und 
W!edereingliederung der heimkehrenden F1i1chdinge behilflich 
sind, und fordert die Hohe Kommissarin auf, in Zusammen
arbeit mit den betroffenen Staaten, die freiwillige Repatriie
rung von F1i1chdingen zu fördern, zu erleichtern und zu 
koordinieren und dabei auch ihre Sicherheit und ihr Wohl
ergehen nach ihrer Rilckkehr zu ilherwachen; 

10. fordert eine konzertiertere Reuktion der interna
tionalen Gemeinschaft auf die Bedllrfnisse der Binnenver
triebenen und bekräftigt in Übereinstimmung mit ihrer Res0-
lution 48/116 ihre UnteJ:stlltzung fiIr die BemObllngen der Ho
hen KOJIlI'IIiSIlIII auf der Grund1sge ausdri1cklicher Ersuchen 
des Oenerulsekretlirs oder der zuständigen Hanptorgane der 
Vereinten Nationen und mit Zustimmung der betJ:offen.m Staa
ten sowie unter Berilcksichtigung des erglin7.enden Charakters 
der Mandate und der Sachkenntnis anderer zuständiger Orga
nisationen Binnenvertriebenen humanitäre Hilfe und Schutz zu 
gewähren, und betont dabei, daß die Tätigkeiten zugunsten von 
Binnenvertrlahenen das Institut des Asyls, namentlich auch das 
Recht, in anderen Ländem Asyl vor Verfolgung zu suchen und 
zu genießen, nicht untergraben dOrfen; 

11. forden die internationale Gemeinschaft auf, den mit 
Binnenvertriebenen konfrontierten Ländern rechtzeitig und 
rasch bllmanitlire Hilfe und Unterstiltzung zu gewähren, um 
ihnen dabei behilflich zu sein, ihren Verantworlichkeiten 
gegenilber den Vertriebenen nachzukommen; 



12. fonlert ebenso die Staaten und alle KonfIiktparteien 
atif, im Rahmen des Möglichen alle erforderlichen Maß.. 
nahmen zu ergreifen, um sicheIZustellen, daß Personen, die 
Schutz und Hilfe benötigen, unparteiisch, in Sicherheit und 
rechtzeitig Zugang zu humanitären Diensten haben; 

13. anerkennt die Fortsetzung der engen ZnsammelllU'beit 
zwischen der Hohen Konunissarin und dem Beauftragten des 
Generalsekretärs zugunsten der Binnenvertriebenen in Aus
übung seines Mendats und anerkennt die Wichtigkeit ihrer 

. engen Zusammenarbeit sowie der Kooperation mit dem 
lnternetionalen Komitee vom Roten Kreuz auf dem Gebiet der 
Verhiltung, des Schutzes, der humanitllren Hilfe und der Suche 
nach Lösungen; 

14. legt der Hohen Kommissarin nahe, den Koordinator 
fiIr No1hiIfe auch weiterhin bei seiner Koordinierungsaufgebe 
zu unterstiltzen, insbesondere in großen und komplexen 
Notsituationen; 

15. unterstreicht, daß das System der Vereinten Nationen 
weitere Fortschritte machen muß, was die Frage des kohären
ten und synergie bewußten Herangehens an Aktivitäten auf 
dem Gebiet der blllnanitliren HiJfe, des Wiederaufbaus und der 
Entwicklung, insbesondere in denjenigen LIIndern angeht, in 
die die Flüchtlinge freiwillig zurilckkehren, und fordert den 
Wn1scbafts- und Sozialrat auf, den komplementären Charakter 
der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
daraufhin zu überprilfen; 

16. betont, daß insbesondere in komplexen Notsitnationen, 
die Innnanitlire und Friedenssicberungseinslitze mit ein
schließen, die Achtung vor der Schutzfunktion des Amtes des 
Hohen Kommi!!l!l!N gewährleistet und der unparteüsche und 
rein blllnanitlire Charakter seiner Tätigkeit erhalten werden 
muß; 

17. verleiht ihmr tiefen Besorgnis darIlber Ausdruck, daß 
die Sicherheit der Mitarbeiter des Amtes des Hohen Kommis
sars und anderer Hi1fsOIganisationen durch Verhältnisse in 
einer Reihe von Ländern und Regionen ernsthaft gefährdet 
wird, beklagt die Verluste an Menschenleben unter dem 
Personal, fordert nachdrncklich dazu auf, die von der Hohen 
Kommissarin sowie in der Generalversammlung und im 
Sicherheitsrat im Hinblick auf die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals er
griffenen Initiativen zu unterstiltzen, insbesondere durch die 
Erwägung neuer Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
dieses Personals, und fordert die Staaten und alle Konflikt
parteien auf, a1Ies zu tun, mn die Sicherheit des intemntionalen 
Personals und der 0rtskrIlfte zu gewährleisten, die in den 
betreffenden LIIndern humanitllre Tätigkeiten durchfllbren; 

18. fonlert die Hohe Kommissarin, die Regierungen und 
die anderen zuständigen Organisationen nachdrllcklich aJJf, 
~et.tlhkte Anstrengungen zu unternahmen, mn den Schutz
und Hilfsbedllrfuissen von Flüchtlingskindem, insbesondere 
unbegleiteten Minderjiilnigen, gerecht zu werden, und fordert 
die Staaten auf, die Sicherheit von Flilchtlingskindem zu ge
währleisten und sicherzustellen, daß sie nicht von miIiflhiscben 
oder anderen bewaffneten Gruppen angeworben werden; 

19. ermuIigt die Hohe Kommissarin, weiterhin Initiativen 
zugunsten von Flüchtlingsfrauen auf dem Gebiet der Aus
bildung fiIr Fllhrungs- und Facbaufgsben. der Aufklllrung über 
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ihre Rechte sowie der Bildung und insbesondere auf dem 
Gebiet der reproduktiven Gesundheit zu etgteifen und dabei 
die verschiedenen religiösen und ethischen WertvorsteJIlungen 
und die kolturelle Vielfalt der Flilchtlinge in Übereinstinumlng 
mit den allgentein anerkannten Menschenrechten voll zu 
achten; 

20. fonlert die Staaten aJJf, der Hoben Kommissarin dabei 
hehilflich zu sein, den ihr nach Resolution 3274 (XXIX) der 
Generalversammlung vom 10. Dezember 1974 iIbertragenen 
Verantwort1ichkeiten im Hinblick auf die Verringerung der 
Staatenlosigkeit, namentlich auch der Förderung des Beitritts 
zu den internationalen Rechtsakten Ober die Staatenlosigkeit 
und ihrer vollinhaltlicben Durchfilbrung, nachzukommen; 

21. stellt fest, daß zwischen der Gewährleistung der 
Menscbenrechte und der Verhiltung von FlflchtIingssituaonen 
ein Znsammenhang besteht, und begrOßt die wachsende 
7usammenarbeit zwischen der Hohen Kommissarin und dem 
Hohen Kommissar der Vereinteo Nationen fiIr Menschenrech
te und ihre stJ!ndjge Zusnmmenarbeit mit dem Sekretarints
Zentrum fiIr Menscbenrechte und der Menscbenrechtskommis 
sion; 

22. erkUlrt erneut, daß es wichtig ist, in die Programme 
des Amtes des Hohen Kommi!!l!l!N Umweltgesichtspunkte 
aufzunehmen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten 
Ländem und den Entwicklungsländern, die über lange Zeit 
hinweg Flüchtlinge eine Bleibe geboten haben, in Anbetracht 
der Auswirkongen, die die PrIIsenz der großen Anzahl von 
unter der Obhot der Hohen Kommissarin stehenden Flücht
lingen und Vertriebenen auf die Umwelt hat; 

23. begrllJlt die Anstrengungen, die namentlich im 
Rahmen des Verfahrens "Partoerschaft in Aktion" zur· StlIr
kong der Zusammenarbeit zwiscben den Regierungen, dem 
Amt des Hoben Kommissars und den nichtstaatlichen Organi
sationen untemomnien werden, und ermmigt die nicht
stsatIichen Organisationen, Regierungen und das Amt des 
Hohen Kommissars, Bereiche fiIr eine weitere ZlIsammen
arbeit zu benennen; 

24. fonlert alle Regierungen und sonatigen Geber aJJf, 
Beiträge zu den Programmen des Amtes des Hohen Kommis
sars zu leisten und der Hoben Kl"mmissann unter BerOcksichti
gung der Auswirkongen der zunehmenden BedOrfitisse großer 
FlOchtIingsgruppen auf die AlIfnabme1iinder und der Notwen
digkeit, die Anzahl der Geber zu erhöhen und eine bessere 
Lastenteilung unter den Gebern zu erzielen, dabei behilflich zu 
sein, rechtzeitig zusftlzliche Einnahmen aus den bisherigen 
staatlichen Quellen, von anderen Regierungen und dem Privat
sektor zu beschaffen, mn sicherzustellen, daß den BediIrfnissen 
der unter der Obhut des Amtes des Hohen K('II1Im/!!l!I!N 
stehenden Flüchtlinge, ROckkehrer und Vertriebenen ent
sprochen wird. 

94. p/enarsitvlllg 
23. Dewnber 1994 

491170. Neue Intemationale h1lDlBDitllre Ordnung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471106 vom 
16. Dezember 1992 und die anderen einschlligigen Resolutio-



nen'''' betreffend die Fllrderung einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung und der internationalen Zusammenarbeit 
auf humanitllrem Gebiet, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genemlsekretlirs'o, 
und den frnheren Berichten'" mit den Stellungnahmen und 
Auffassungen der Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlicben Organisationen, 

feststellend, daß eine Reihe von Regierungen ihre Stellung
nahmen zu den genannten Resolmionen bislang noch nicht 
vorgelegt haben. 

1. dankt dem Generalsekretllr fDr seine fortgesetzte 
Unterstlltzung der Bemilbungen IOD die F6rde:nmg einer nenen 
internationalen humanitären Ordnung; 

2. fordert die Regierungen sowie die staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen nachdl'fJcklich m4. dem 
Generalsekretllr. soweit nicht bereits geschehen. ihre Stellung
nalunen und Auffassungen in bezog auf die Fllrderung der 
neuen internationalen humanitären Ordnung zu ilbermitteln; 

3. ersucht die Regierungen. dem Generalsekretllr auf 
freiwilliger Basis Informationen und fachliche Stellungnahmen 
ZU den sie betreffenden humanitären Fragen in ihren eigenen 
Ländern zur VerfI1gung zu stellen, damit mögliche Bereiche 
fDr ein künftiges Tätigwerden aufgezeigt werden können; 

4. binet das Unabhllngige Büro fDr humanitllre Fragen, 
seine Tätigkeit in Zusamm",narbeit mit den Regierungen und 
den zustlIndigen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen fortzusetzen und weiter auszubauen; 

5. ersucht den Generalsekretär. mit den Regierungen 
sowie mit den staatlichen und nicbtstaatlichen Organisationen 
und dem Unabhllngigen Büro fDr humanitäre Fragen auch 
weiterhin Verbindung zu wahren, mit dem Ziel, der General
versammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung über die von 
ihnen erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

6. beschli4Jt. die Frage einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung auf ihrer einundfllnfzigst Thgung 
erneut zu prüfen. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491171. Erweiterung des ExekuUvau_bu des Pr0-
gramms des Hohen Kommls"!1111 der Vereinten 
Nationen fiir F1iiclttlfnge 

Die Generalveraommlung. 

Ke1l1ltnis nehmend von dem Beschluß 1994/235 des 
Wh1schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 1994 betteffend die 
Erweiterung des Exekutiv~husses des Programms des 
Hoben Kommissars der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge. 

'01 ResoIntionen 3&'136 vom 14. J1e7ember 1981. 371201 vom 
18. Dozomlter 1982, 381125 vom 16. J1e7ember 1983, 40/126 vom 
13. Dezember 1985.42/120 und 42/121 vom 1. J1e7ember 1987.43/129 und 
43/130 vom 8. J1e7ember 1988 sowie 4S1101 und 451102 vom 14. De:rembor 
1990. 

rot Af49f371 und Kotr.J. 
'10 Af31f14S. Af38f450, Af40f358 und Add.1 und 2. Af4U412, Af43f134 

und AcId.I. Af45f524 und Af41f3S2. 

sowie Kenntnis nehmend von den Verbalnoten des StlIndi
gen VerbeteIs Bangladeschs bei den Vereinten Nationen vom 
28. Juni 1993'03. der StlIndigen Vertretung der Russischen 
Föderation bei den Vereinten Nationen vom 23. Dezember 
1993'01 und des Stlindigen VerbeteIs Indiens bei den Vereinten 
Nationen vom 28. Dezember 1993"'" an den Generalsekretllr 
bebeffend die Erweiterung des Exekutivausschusses, 

1. beschlf4Jt. die Zahl der Mitg1ieder des Exekutivaus
schosses des Pwgtanuns des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen fDr Flüchtlinge von siebenundvierzig auf flInfzig 
Staaten zu erhöhen; 

2. ersucht den Wh1schafts- und SoziaIrat, die drei 
zlIslItzIichen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Or
ganisationstagung 1995 zu wIIh1en. 

94. Plenanitzunrl 
23. Dezember 199'# 

49/172. HiJfe fiir nnhegleJtete mInderjlIIuige F10ebtUnge 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Mitteilung"'" und des Berichts'" des 
GeneraIsekretli sowie des Berichts der Hoben Kommissarin 
der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge''', 

im Bewußtsein dessen, daß die Mehrheit der Flüchtlings
bevölkerung Kinder und Frauen sind, 

eingedenk dessen, daß unbegleitete minder.jilhrige F1iicht
linge ZU den schutzbedllrftigsten Flüchtlingen ziihlen und be
sondere Hilfe und Betreuung benötigen, 

In Anbetracht dessen, daß die beste Lösung fDr die Not 
dieser unbegleiteten Mindmjllhrigen letztlich die Rückkehr und 
die Wtedervereinigung mit ihren Familien Ist, . 

mit Genugtuung festellend, daß das AmI des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge im Mai 
1994 ilberarbeitete Ricbtliniell fDr Flüchtlingskinder herausge
geben hat, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Bemilbungen, welche 
die Hohe Kommissarin unternimmt, IOD sicherzustellen, daß 
F1iichtlingen, namentlich F1l1cbt1ingskindem und unbegleiteten 
Minderjllhrigen, Schutz und Hilfe zuteil wird, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen betteffend den Schutz 
von minder.jllhrigen F1iichtlingen, die in der Konvention iIber 
die Rechte des Kindes" sowie dem Abkommen von 1951" 
und dem Protokoll von 1967'" über die Recbtsstellung der 
Flüchtlinge enthalten sind, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck iIber die Not 
unbegleiteter minderjllhriger Flüchtlinge und unterstreicht die 
Notwendigkeit ihrer frilbzeitigen Erfassung sowie recht-

103 E/199417. 
11M M99418. 
lOS FJ199419. 
u. Af491411. 
u. Af491643. 
10. O}fIaelles Protokoll der ~ N8IlIIUIIdvierz; 

Tapng. BefIage 12 (Af49f12 und Add.1); und ebd., Beilag. 12A 
(Af49112/Add.1). 



zeitiger, detaillierter und genauer Informationen fIber ihre 
Anzahl und ihren Aufenthaltsort; 

2. fordert alle Regierungen, den Genera1sekre1llr, das 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fUr 
Fillchtlinge und alle anderen Organisationen der V",einlen Na
tionen sowie die zustl\ndigen Dichtstaatlichen Organisationen 
m4. ihr Möglichstes zu tun, um minderjllbrigen F1l1chtlingen 
Hilfe und Schutz zu gewIIhren und die Rückkehr unbeg1Diteter 
minderjiibriger F1üchtJinge und die Wiedervereinigung mit 
ihren Familien zu bescblenDigen; 

3. enuchtdas Amt des Hohen J'{ommissms der Vereinlen 
Nationen fUr Flüchtlinge und die anderen zustlIndigen Organi
sationen der Vereinten Nationen, geeignete Maßnahmen zu 
etgLeifen, um angemessene Mittel zu mobilisieren, die den Be
diIrfnissen und Interessen unbegIeiteIer minderjlllniger F1ücht
Unge entsprechen und ihre Wiedervereinigung mit ihren Fa
milien ermöglichen; 

4. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter minder
jiihriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Soldaten 
oder menschliche Schilde in bewaffneten Konf1ikten und ihre 
Rekrutierung in Streitkrilfte, sowie alle anderen Handlungen, 
die ihre Sicbetheit und ihr Lehen bedrohen; 

S. fordert den Genera1selaetlir, die Hohe Kommissarin, 
die Sekre1ariats-HauptahteiIung HlImanjtlire Angelegenheiten, 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und die anderen 
Organisationen der Vereinten Nationen mif, unbegleiteten 
Minderjlllnigen im Rahmen der vorhandenen Mittel eine 
angemessene Hilfe auf dem Gebiet der Soforthilfe, der 
Bildung. der Gesundheit und der psychologischen Rehabilita
tion angedeihen zu lassen; 

6. ersucht den GenetaIsekreIär, der Geneta1versammlung 
auf ihrer flinfzigsten Thgung über die DurchfDluung dieser 
Resolution Bericht ZU etstatten. 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

4'1173. Umfapende PriIfung und UJJtersncbung der Pr0-
bleme von FliIclIftIDgen, RiIekkebrem, Vertriebe
nen und soDSIigeJ Wanderbewegungen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/113 vom 
20. Dezember 1993. 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekre1IllllJ und 
der darin zum Ausdruck gebrachten Besorgnis über das 
Ausmaß der derzeitigen und mögllcheo kllnftigen Flüchtlings
hewegungen und sonstigen Wanderungen in den UIndem der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betroffenen 
Nachharstaateo. 

erneut erklitrend, daß die internationale Gemeinschaft 
umfassende Ansätze zur Koordinierung der Maßnahmen in 
bezog auf Flüchtlinge. Rückkebrer. Vertriebene und sonstige 
Wanderbewegungen erwägen muß. 

1. fonkrt die Hohe Kommissarin der Vereinlen Nationen 
fUr F1ücht1inge mif, im Bmehmen mit den he1relI'ewlen StaaIen 

... A/49/533. 

und in Absprache mit den in Betracht kommenden zwischen
staatlichen, regionalen und Dichtstaatlichen Organisationen 
anch weitetbin mnfassende regionale Ansätze zur BewiIItignng 
der Probleme der F1ücht1inge und Vertriebenen zu prIlfeo; 

2. fordert die Hohe Kommissarin mtJerdem mif, sich 
anch weitethht um die Förderung und Einleitung eines 
VorbereitnngsPlorase& zu beoiilheo. der splitesteDs 1996 zur 
Binberofung einer regionalen Konferenz zur PrIIfung der 
Probletne der FlUcht1inge, Vertriebenen, anderen unfreiwillig 
Vertriebenen und Rückkebrer in den Ulndem der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten und in den he1roffeneo 
Nacbbarstaaten fiIhreo sou. und fordert die Staaten sowie die 
zustlIndigen zwiscbenstaatlichen. regionalen und Dicht
staatlichen Organisationen nachdiUcklich auf, diesen Prozell. 
einschließlich der Aoscblußmaßnabmen, zu unterstil1zen; 

3. ersucht den GenetaIsekreIär. der Genem1versammbmg 
auf ihrer flinfzigsten Thgung fIber die Durchfllbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

49/174. Bßfe fiIr FHIchtIiDge, Rilckkehnr und Vertriebene 
In AfrIka 

Die Generalversammlung. 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/118 vom 20. De
zember 1993. 

T/OCh Behandlung des Berichts des Genera1sekre1Il"O und 
des Berichts der Hobeo Kommissarin der Vereinten Nationen 
fUr Flüchtlinge .... 

eingedenk dessen, daß es sich bei der Mebrzabl der 
betroffeoen UInder um am wenigsten entwickelte Ulnder 
handelt, 

davon tJberzeugt. daß das System der Vereinten Nationen 
besser befilbigt werden muß. Hi1fsprogLamme fUr Flüchtlinge, 
Rückkebrer und Vertriebene durchzufiIhreo und insgesamt zu 
kooidinieten, 

mit Genugtuung fIber die Aussichten fUr die freiwillige 
RflckfiIImmg und fiIr dauerhafte Lösungen auf dem gesamten 
Kontinent, 

In der Erwllgung. daß die Staaten Bedingungen schaffen 
mllssen. die der VerhOtong von F111cht1ings- und Vertriebenen
strömen und der freiwi11igen Rückfllhrung fUrder1ich sind, 

eingedenk dessen, daß es sich bei der MebIhDit der Flücht
linge und Vertriebenen um Frauen und Kinder handelt, 

mit tiefer Dankbarkeit.feststel/end, daß die Mitgliedstaaten 
der Organisation der afrikanischen Einheit immer bereit und 
willens waren. trotz der wirtschaftlichen Scbwierigkeiten, 
denen sich die mDistan afrikanischen Staaten gegenilberse!b.en, 
F1ücht1inge und Vertriebene aufzunehmen. 

In der Erkennlnis. daß es geboten ist, den GastlIindem. lns
besondere denjenigen LI\ndern, die seit 1I!ngerer Zeit F1Ucht-

110 A/49JS78. 
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linge beherbergen. dabei behilflich zu sein, die Umwelt
schiiden und die nachteiligen Auswirkungen auf die öffentli
chen Dienste und den Entwicklungsprozeß zu beheben, 

In Anerkennung des Mandats der Hohen KommiSS!!J'in, 
F1l1chtlinge und ROckkehrer zu schiltzen und ihnen zu helfen, 
sowie der KatalysatoIToDe, die ihr gemeinsam mit der interna
tionalen Gemeinschaft und den Entwicklungaorganisationen 
bei der Behandlung der allgemeineren Fragen der Entwicklung 
zukommt, soweit sie die F1l1chtlinge, Rilckkehrer und VIll'
triebenen betreffen. 

eingedenk der Notwendigkeit. die Arbeit der humanitären 
Organisationen zu erleichtern, insbesondere bei der Versor
gung der F1l1chtlinge, Rilckkehrer und Vertriebenen mit Nab
rungsmitteIn und Medikamenten und bei ihrer gesundheitli
chen Betreuung. unter Mißbilligung der Angrüfshandlungen 
gegen Personal der humanitftren Otganisationen. insbesondere 
soweit diese Menschenleben gefonfert haben, und betonend, 
daß die Sicherheit des Personals dieser Organisationen ge
währleistet werden muß. 

v.aIeftt beso1[ft über die durch anhaltende DiIrre. Konflikte 
und Bevö1kerungsbewegungen verursachte und nach wie vor 
kritische humanitiire Situation in den afrikanischen Ländern, 
Insbesondere am Horn von Afrika, 

Im B~ der Lage der F1l1chtlinge, ROckkehrer und 
Vertriebenen im östlichen, westlichen, zentralen und si1dlichen 
Afrika, 

mit Genugtuung über die regionalen Bemlihungen, wie 
beispielsweise den Mechanismus fiIr die Verhütung, Bewlllti
gong und Lösung von Konflikten, der von der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrika
nischen Einheit auf ihrer vom 28. bis 30. Juni 1993 in Kairo 
abgehaltenen neunundzwanzigsten ordentlichen Thgung 
geschaffen wntde111

• 

rmter BerUcksichttgtmg der Resolotion CMIRes.lS21 (LX) 
Ober F1l1chtlinge, Rllckkehrer und Vertriebene in Afrika, die 
vom Ministerrat der Otganisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Tunis abgehaltenen sech
zehnten ordentlichen Thgung verabschiedet wurde"'. 

zutiefst besorgt Ober die massenhafte Prllsenz von F1l1cht
lingen und Auslandsvertriebenen in Dschiboti, die 2S Prozent 
der Gesamtbevölkerung des Landes ausmachen, und Ober den 
unablässigen weiteren Zustrom dieser Pmsonen infolge der 
tragischen Situation in Somalia, 

sowie v.aIeftt besorgt Ober die gravierenden Folgen der 
Anwesenheit der F1l1chtlinge und AusIandsvertrieb fiIr die 
ohnehio schon schwierige wirtschaftliche und sozia1e Lage in 
Dschibuti, das unter einer lang anhaltenden DOrre und den 
nachteiligen Auswirkungen der kritischen Lage am Horn von 
Afrika leidet, 

In der Erwllgtmg. daß mehr als die HIilfte der F10chtlinge 
und Auslandsvertriebenen in Dschiboti unter schwierigsten 
Umstllnden ohne unmitteIbate internationale UnterstUtzung in 
Dschiboti-Stadt lebt und einen unzumutharen Druck auf die 

111 Siehe A/48I322, Anbaogß. 
112 SIehe A/49ß13. Anhang I. 

begrenzten Ressourcen des Landes und die soziale Infrastruk
tut ausübt und insbesondere ernsthafte Sicherheitsprobleme 
verursacht, 

sowie In der Erwllgtmg, daß die Regierung Dschibutis und 
die Hobe Kommissarin sowie die in Betracht kommenden 
Organisationen zusammenarbeiten müssen, um andere 
Lösungen fiIr das Problem der Flüchtlinge in Dschiboti-8tadt 
zu fipden und um die zur Deckung ihrer konIaeten Bedfhfnisse 
erfmderliche HiIfe von außen mobilisieren zu können, 

sich dessen bew!ifJt, daß sich die F1l1chtlingahevölkerung in 
den FIilchtlings1agem in ganz Dschiboti in einer prekären Lage 
befindet und von Hunger, Mangelernäbrung und Krankheit 
bedroht ist und daß zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln, 
IIIztIicher HiIfe und der notwendigen Infrastruktur fiIr unter
künfte eine angem_ Unterstf1tzung von außen notwendig 
ist, 

sowie sich dessen bewt4lJt, daß Eritrea durch einen dreißig
jährigen Krieg, der im Mai 1991 sein Ende fand. und durch 
wiedetholte Dilrrekatastrophen im Laufe der Jahre verwflstet 
worden ist, daß seine Wirtschaft und seine Ressourcen 
vernichtet wurden und daß das Land jetzt vor dem Neubeginn 
steht, 

sich der gewaltigen Aufgabe bewt4IJt, weIche fiIr Eritrea die 
Rllckfilbnmg von mehr als einer halben Mitlion F1ücht1ingen, 
insbesondere aus Sudsn, Ober sein Programm fiIr die Wiedlll'
eingliederung von F1l1chtlingen und die Wiederherstellung der 
NeuansiedhlDgsgehiete in Eritrea sowie die Wiederansiedlung 
der sich bereits im Lande befindlichen freiwilligen Rllcklreh
rer. Binnenvertriebenen und demobilisierten ehemaligen 
Kom"-nten bedentet, und im Bewußtsein der enormen 
BeIa,stung. die sich daraus fiIr die Regierung Eritreas ergibt, 

sowie Im Bewt4Jtsein der Notwendigkeit einer Zusammen
arbeit zwischen der Regierung Eritreas und der Sekretariats
HauptabteiIung Humanitäre Ange1egenheiten und den zustIIn
digen Organisationen mit dem Ziel, die erforderliche inter
nationale UnterstUtzung fiIr die Ingangsetzung der Wteder
ansiedlungsprogramme in Eritrea zu mobilisieren, 

v.aIeftt beso1[ft über die massenhafte Prllsenz von F1l1cht
Iingen, freiwilligen Rllckkebrern, Vertriebenen und demobili
sierten Soldaten in Äthiopien und Ober die sich daraus er
gebende ungeheure Belastung der Infrastruktur und der 
spllrlichen Ressourcen des Landes. 

sowie v.aIeftt beso1[ft O~ die schwerwiegenden Folgen, 
die dies fiIr die Fähigkeit Athiopiens gehabt hat, mit den 
Auswirkungen der anhaltenden DiIrre fertig ZU werden und die 
Wirtschaft des Landes wiederaufzubauen, 

Im Bewqfltseln der schweren BOrde, die die Regierung 
Äthiopiens ZU tragen hat, sowie der Notwendigkeit sofortiger 
angemessener HilfsmaBnahmell fiIr die F10chtlinge, freiwil
ligen ROckkebrer. Vertriebenen, demobilisierten Soldaten und 
Opfer von Naturkatastrophen, 

v.aIeftt beso1[ft über die Belastung der Regierung und des 
Volkes von Kenia infolge des Zus1roms von F1l1cbtlingen, die 
den Auseinandersetzu in den Nachbarlll.ndern entgehen 
wollen, und infolge der lnfiltration bewaffneter Banditen und 
in hohem Maße geflIhrlicher und illegaler Waffen aufgrund der 
in SomaIia het:rschenden Situation. 



sich dessen bewl4fJt, daß die Sicherheits1age in der Region, 
insbesondere in den Greuzgebieten, im Lttetesse der Sicherheit 
der F1l1chtlinge, der örtlichen Gemeinwesen und des an 
humanitären Maßnahmen beteiligten Personals verbessert 
werden muß, 

in Anerkennung des großen Beitrags der Regierung Kenias 
und der Opfer, die sie bei der Auseinandersetzng mit dieser 
Sitnation gebracht hat und anch weiterhin bringt, 

betonend, wie wichtig und notwendig es ist, den Schät
zungen zufoIge mehr als 270.000 JliUchtlingen in Kenin weiter 
Hilfe zn gewllhren, bis eine Ändernng in der Lage eintritt, 

ZJitiefst besorgt über die tragischen Auswirkungen auf das 
Leben der somalischen Bevölkerung, die der BflIEerkrieg in 
Somalia nach wie vor hat, ein Krieg, von dem vier bis fIInf 
Millionen Menschen betroffen sind, die entweder als Flücht
linge in Nachbarländern Jeben oder im eigenen Land ver
trieben wurden und dringend bllmanitJlre Hilfe benötigen, 

Im JJewr4ltsein dessen, daß die freiwillige Rilckfllhrnng der 
zahlreichen somalischen FlUchtlinge, die sich in den Nachbar
ländern und anderswo befinden, sowie die Heimkehr der 
Binnenvettriebenen anch weiterhin ein wohldurchdachtes und 
integriertes internationales HiJfsprogramm erfordern wird, das 
auf die Deckung ihrer Grundbedilrfnisse, die Sicherstellnng 
ausreichender Al1fnahmevorkehrungen und die Erleichterung 
ihrer reibnngslosen Eingliedernng in die jeweilige Gemein
schaft abgestellt ist, 

Uberzeugt, daß es angesichts der sich verschlechternden 
Lage der Vettriebenen und Rilckkehrer und des znnebmenden 
Drucks, den die Flüchtlinge nach wie vor auf die Gastländer 
ansühen, geboten ist, umgehend humanitäre Hilfe filr die 
somaIischen Flüchtlinge, Rückkehrer und Vettriebenen zn 
mobilisieren und unverzOglich auszuliefern, 

an die Somalier appeUierend, das Übereinkommen von 
Addis Abeba über die nationale Anssöhnnng durchzufilhren1l3, 
das von den politischen FiIhrern Somalias am 27. MIIrz 1993 
unterzeichnet wurde, um ein günstiges Umfeld filr die Rück
ff1hrnng der sornaUschen Flüchtlinge aus den Nachbarländern 
zn schaffen, 

in Anerke1l1lU1lg dessen, daß Sudan schon seit geranmer 
Zeit eine große Zahl von Flüchtlingen behetbergt, 

Im BllWlIPtsein der wirtschaftliche Schwierigkeiten, denen 
sich die Regierung Sudans gegenilbersieht, und der Notwen
digkeit angmnessener Hilfsmaßnahmen filr die Flllchtlinge und 
Vertriebenen in Sudan sowie der Sanierung der von ihrer 
Anwesenheit betroffenen Gebiete, 

die Anstrengungen wUrdigend, die die Regierung Sudans 
und das Amt des Hohen KttmmiSSIIPI der Vereinten Nationen 
filr Flüchtlinge im Hinblick auf die freiwillige Rilckfilhrnng 
einer großen Zahl von F1l1chtlingen in ihre Heimatll!nder 
unternommen haben, 

ZJitiefst besorgt über die Not der sudanesischen FlUchtlings
kinder, insbesondere das Problem der unhegleiteten Minder
jälnigen, und betonend, daß es notwendig ist, sich ihres Schot-

zes, ihres Woblergehens und der Zusammenff1hrnng mit ihren 
Familien anznnebmen, 

inAnbetracht dessen, daß die Rilckfllhrnng und WICderein
gIieder1!ng der Rilckkehrer und die Wiederansiedlnng der 
Vettriebenen durch Naturkatastrophen erachwert werden und 
daß dieser Prozeß die Regierung 'lSchads vor schwierige 
bllmanitl!re, soziale und wirtscbaftliche Probleme stellt, 

in Kenntnis des an die Mitglledstaaten sowic an die 
zwischenstaatlichen und nichts1aatlichen Organisationen 
ergangenen Appells, der Regiernng 'lSchads anch weitetbin die 
erforderliche Hilfe zn gewtibren, um ihre Probleme zn mildem 
und sie besser in die Lage zn verse1ZeD, das Rilckfilhrnngs-, 
Wiedeteingliedernngs- und Wiederansiedlungsprogramm filr 
freiwillige RUckkehoor und Vettriebene durchzufilhren, 

mit GenugtuUng über die fortgesetzten Bemühungen der 
WJrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und 
der Organisation der afrjJcanischen Einheit um die Wiederher
stellung von Frieden, Sicherheit und StabilitIit in Liberia und 
über die am 2S.1u1i 1993 in Cotonou (Benin) erfolgte Unter
zeichnnng des Friedensilbereiommens zwischen der Ltte
rimsregierung der Nationalen Einheit Liberias, der Patrioti
schen Nationalfront Liberias und der Vereinigten Befreiungs
bewegung Liberias filr DemokratielI' sowie über die Schaf
fung der BeobachteJ:mission der Vereinten Nationen in Liberia 
mit dem Ziel, ein Ende des Konflikts herbeiznfllhren, 

ZJitiefst besorgt über den Zustrom von Binnenvettriebenen, 
ROckkehrern und Flüchtlingen nach Monro"Via und die 
nngeheure Belastung, die sich daraus filr die Infrastruktur und 
die fragile WJrtschaft des Landes ergibt, 

sowie ZJitiefst besorgt darUber, daß die Sitnation trotz der 
Anstrengungen, die unternommen werden, um den Flücht
lingen, Rilckkehrern und Vertriebenen die erforderliche 
materielle und finanzielle Unterstiltznng zn gewllhren, nach 
wie vor prekllr ist und schwerwiegende Auswirkungen auf die 
langfristige Entwicklung Liberias sowie auf diejenigen 
westafrikanischen Länder hat, die Iiberianische F1l1cht1inge 
aufgenommen haben, 

eingedenk dessen, daß den Iiberianischen Flüchtlingen, 
Rückkebrem und Vettriebenen weiterhin humanitllre Nothilfe 
gewährt werden muß, da die Sicherheitslage filr eine groß
angeJegte freiwillige Rückfllhrnng und Wiedereingliedemng 
noch nicht gilnatig ist, 

in großer Sorge über den Zuatrom von Flüchtlingen nach 
Burnndi, Ugandn, in die Vereinigte Republik 1lmsania und 
nach Zaire als Folge der jüngsten Krise in Ruanda, 

in Anbetracht der besorgniserregenden Lage der Binnen
vettriebenen in Burnndi und Ruandn, 

betonend, daß struktorierte und koordinierte Maßnahmen 
seitens aller ParteIen erforderlieh sind, um die Regierung 
Ruandas bei der W!ederherstellnng und dem Wiederaufbau des 
Landes und der Normallsiernng der Lebensbedingungen der 
ziviJen Gesellschaft in dem Land zn unterstillzen und die mit 
der RiIckff1hrnng zusammenbllngenden Akti"Vitäten des Amtes 
des Hoben KommiSSIIPI zn ergänzen, 



mit Genugtuung über die in einigen Llindern des südlichen 
Afrika weiterhin durchgefilhrten Rllckflihnmgsprogra fiIr 
F1i1chtlinge. 

in der tJberzeugU1lg. daß die intemationale Gemeinschaft 
wegen der besorgniserregenden W'trtschaftssituation im 
GefoJge der anhaltenden DfIrre im si!dlicben Afrika und wegen 
der Folgen, die sich fiIr einige Llinder in der Region daraus 
ergeben, daß sie zahlreiche F1fk:htlinge bei sich aufgenommen 
haben. den Llindern des südlichen Afrika, die F1i1chtlingen. 
Rilckkehrern und Vertriebenen Zuflucht gehen, auch weiterhin 
möglichst umfangreiche und konzertierte Hilfe gewibren muß, 

mit Genugtuung über die laufenden Aktivitl!ten des Amtes 
des Hohen Kommissars zur freiwilligen RllckfOhrung und 
W'Iedereingliederung sildafrikaniseher Rilckkehrer. 

in Anerkennung der Notwendigkeit, in die lokalen und 
nationalen Entwicklungsplline fIilchtlingshezogene Entwick
lungsprojekte aufzunehmen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Oeneralsekre
tllrsJIO und dem Bericht der Hohen KommiAABrin der Vereinten 
Nationen fiIr F1i1chtlingeJ08; 

2. spricht den betroffenen Regierungen ihre Anerken
nung aus fiIr ihre Opfer und fiIr die Hilfe, die sie F1iIchtlingen. 
Rilckkehrern und Vertriebenen gewähren, sowie fiIr ihre 
Bemilhungen um die Flb:derung der freiwilligen Rilcktllbmng 
und anderer Maßnahmen, die angemessene und dauetbafIe Lö
sungen zum Ziel haben; 

3. bringt ihre tiefe Besorgnis VD'fI Ausdruck i1ber die 
schwerwiegenden und weitreichenden Folgen der Anwesenheit 
einer großen Zahl von F1i1cht1ingen und Vertriebenen in den 
betroffenen .Llindem und i1ber die Auswirkungen auf das 
Sicherheitsumfeld und die langfristige sozioökonomische 
Entwicklung dieser Llinder; 

4. dtmkt dem 0eneraIsekretlI. der Hohen Kommissarin, 
den Sonderorganisatonen, dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz, den Oeberllindem sowie den zwischenstaatlihen 
und nicbtstaatlichen Organisationen fiIr ihre UnteJ:stiltzuDg bei 
der Milderung der Not der großen Zahl von F1i1chtllngen. 
Rllckkehrern und Vertriebenen; 

S. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß fiIr die all
gemeinen F1i1chtlingsprogramme zusätzliche Ressourcen in 
einer Größenordnung zur Verfllgung gestellt werden, die dem 
Bedarf der FIilchtlinge angemessen ist; 

6. spricht der internationalen Gemeinschaft ihren Dank 
aus fiIr die bmnanitäre Hilfe, die sie F1i1cht1ingen und Ver
triebenen sowie den Asylllindem weiterhin gewilhrt, und 
fordert sie auf. den Millinnen von F1i1chtllngen und Ver
triebeneo in Afrika weiter Hilfe ZU gewiihren; 

7. fordert die Regierungen. die Organisationen der Ver
einten Nationen, die nichts1aatllchen Organisationen und die 
Internationale Gemeinschaft als Ganze auf. die Fähigkeit des 
Amtes des Hohen Kommissars zur Btgreifung von Aut
wortmaßnahmen im Notfall ausgehend von den in dem 
Notstand in Ruanda gessmmelten Erfahrungen zu stärken und 
auch weiterhin die erforderlichen Ressourcen und die ent
sprechende operative Unterstiltzung zur Verfllgung zu stellen, 
um den ruandischen FIilchtlingen und den GastIlindem zu 
helfen, bis eine Dauerlösung in die 1lIt umgesetzt werden 
kann; 

8. fordert die internationale CMleJgemeinschaft auf, 
materielle und finanzielle Hilfe fiIr die DurcbflIhrung von 
Programmen zur Sanierung der Umwelt und zum Wieder
aufbau der Infrastruktur in den von der Anwesenheit der 
FIilchtlinge betroffenen Gebieten in den Asylllindem zur 
Verfllgung zu steIlen; 

9. fordert die MitgIiedstsaten und die zwischenstaatii
ehe!! und nichtstaatiichen Organisationen auf, der Hohen 
Kommissarin auch weiterhin die erforderliche Untetstiltzung 
und finanzjel)e Hilfe zukommen zu lassen, um sie in stiltke.tem 
Maße zu heflihigen, NothiIferna8nahm zu ergreifen, fiIr die 
Betreuung und den Uoterhalt von F1i1chtllngen zu sorgen und 
Rllckfilhrungs- und Wi •. zugun
sten von F1i1chtlingen. Rilckkehrern und gegebenenfalls 
bestimmttm Gruppen von Binnenvertriebenen durchzufllhren; 

10. oppeU/ert an die Mitgliecfsts .... n sowie an die interns
tionalen und nichtstsatiichen Organisationen, angemessene 
finanzielle, materielle und technische Hilfe fiIr Hilfs- und 
W'tedereingliedenmgsprogramme zugunsten der großen Zahl 
von F1iIchtIingen. freiwilligen Rllckkehrern und Vertriebenen, 
der Opfer von NaI!lrlmtastrophen sowie der betroffenen.Llinder 
be.teitzustellen; 

11. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstsatii
ehen und nichts1aatllchen Organisationen. den besonderen 
BedlJrfnissen der F1i1chtllngsfrauen und -kinder besondere 
Aufmerksamkeit ZllZllwenden; 

12. fordert den Oeneralsekretiir. die Hohe Kommisssrin, 
die SckreIaria/B-Hauptabtellung Humanitäre Angelegenheiten 
und die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen 
auf, ihre Bemilhungen um die Mobilisierung bmnanitllrer Hilfe 
fiIr die UntersWtzlIDg. Rllckfilhrung, Wiedereingliedemng und 
W'Jederansiedlung von FIilchtlingen. ROckkehrern und \W
triebenen, einschließlich der FIilchtlinge in städtischen Gebie
ten, fortzusetzen; 

13. ersucht den 0eneraIsekretii. sich im Interesse der 
vollstllndigen Durcbfilbrung der laufenden und kiInftigen 
Projekte in den von der Anwesenheit der F1i1chtllnge, Rllck
kehler und Vertriebenen betroffenen Ilindlichen und städti
sehen Gebieten auch weiterhin um die Mobilisierung einer 
ausreichenden finanziellen und materiellen UDterstf!tznDg zu 
bemilhen; 

14. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemilimngen 
gemeinsam mit den zustlindigen Organisationen der Vereinten 
Nationen, der Organisation der afrikanischen Einheit und den 
zwischenstsatii stsatTicben und nichtstsatiichen Organisa
tionen fortzusetzen. mit dem Ziel, die lebenswichtigen Dienste 
fiIr FIi1chtIinge, ROckkehrer und Vertriebene ZI1 konsolidieren 
und auszubauen; 

15. ersucht die Hohe Kommissarin tllfPerdem, ihre 
allgemeinen Programme in Afrika unter Berllcksichtigung des 
zunelunenden HiIfebedarfs in dieser Region zu i1be.tpxilfen; 

16. ersucht den Cleneralsekn:tl. der Generalversammlung 
auf ihrer flInmgsten 'I8gung unter dem Punkt "Bericht der 
Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen fiIr FJilchtliDge, 
F1i1chtlings-, Rllckkehrer- und Vertrlebenenfragen sowie 
humanitäre Fragen" einen l'fDl1j!ssenden znssmmengefaBten 
Bericht i1ber die Lage der F1iIchtlinge, Rilckkehrer und \W-
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triebenen in Afrika und dem WJrtIIcbafts.. und SoziaJrat auf 
seiner Arbeitstagung 1995 einen milndliehen Bericht vor
zulegen. 

94. P1enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/175. InternatIonale Konvention ZUII) SeIndz der Reehte 
aBer Wanderarbeltnebmer nnd Ihrer Familien
angehörigen 

Die Generalversammlung, 
unter erneuter Bekrllftlgung der immerwährenden Gilltig

keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten aber den internationalen Schutz der Men
schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte", den Internationalen Men
schenrechtspakten17, dem Internationalen Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriming', der Kon
vention aber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau" und der Konvention aber die Rechte des Kindes", 

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderm:ganisationen und in 
verschiedenen Organen der Vereinten Nationen geleisteten 
Arbeit im Zusammenhang mit Wanderarbeltnehm und ihren 
Familienangehörigen, 

erneut e1'kliimnd, daß trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung ihrer Menschenrechte und MenschenwOrde 
unternommen werden milssen, 

Im BewqfJtsein der Lage der Wanderarbeitnehm und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen, ZU denen es insbesondere in bestimmten 
Tei1en der Welt gekommen ist, 

In Anbetracht dessen, daß in der Erklärung und dem 
Aktionsprograuun von WICII', die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz aber Menschenrechte verabschiedet wurden, 
alle Staaten nachdrllcklich aufgefordert werden, den Schutz 
der Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen zu gewährleisten, 

betonend, wie wichtig es ist, daß Bedingungen geschaffen 
werden, die eine gröBere Harmonie und mehr 1b1eranz 
zwischen den Wanderarbeitnchmern und der übrigen Gesell
schaft des Staates, in dem sie 1eben, fördern, damit das in 
Teilen zahlreicher Gesellschaften zunehmende Auftreten von 
Rassismus und Fremdenfeind\ichkeit, die von Einzelpersonen 
oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer verübt werden, 
beseitigt wird, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. De
zember 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnchmer und ihrer Fa
milienangehörigen zur Unterzeichnung, zur Ratifibtion und 
zum Beitritt aufgelegt hat, 

eingedenk dessen, daß die Staaten in der Erk1llrung und 
dem Aktionsprograuun von Wien gebeten werden, die mög
Iicbst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention 
zu erwägen, 

doran erinnernd, daß sie in ihrer Resolution 48/148 vom 
20. Dezember 1993 den Genera1sekretllr ersucht hat, ihr auf 
ihrer neunundvierzigsten 'Thgung einen Bericht aber den Stand 
der ~onvention vorzuiegen, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck aber das 
Zlmebmende Auftreten von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und anderen gegen Wanderarbeitnehmer in verschiedenen 
Thi1en der Welt gerichteten Formen von Diskriminierung und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung; 

2. begrf4Pt es, daß einige Mitgliedstaaten die Interna
tionale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wandet
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen unterzeichnet 
oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten sind; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten mif, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und Ratifibtion der Konvention beziehungs
weise den Beitritt zu derselben zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Konvention bald in Kraft tritt; 

4. ersucht den Genera1sekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel dun:h die Wc\tinformationskampagne aber 
Menschenrechte und das Programm f1Ir Beratende Dienste auf 
dem Gebiet der Menschenrechte alle erforderlichen Ein
richtungen und Hilfen zur Werbung f1Ir die Konvention zur 
Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Organisationen und Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatJichen und nicht
staatlIchen Organisationen, 'fmstihkte Anstrengungen zu unter
nehmen, um Infonnationen aber die Konvention zu verbreiten 
und das Verständnis f1Ir sie zu fördern; 

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tlirlU und ersucht ihn. ihr auf ihrer fünfzigsten Tagung einen 
aktnAlisierten Bericht über den Stand der Konvention vor
zulegen; 

7. beschli8ßt, den Bericht des Generalsekretlirs auf ihrer 
fünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Anwendung der 
Menschenrechtsi1bereinkllnf" zu behandeln. 

94. P1enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/176. Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen fiIr 
Opfer der Folter 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ArtikelS der Allgemeinen Erk1llrung der 
Menschemechteu, wonsch niemand der Folter oder gransamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden darf, 

sowie unter Hinweis auf die Erk1llrung aber den Schutz 
aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder StrafeU

", 

ln Bekr/.lftlgung der Wichtigkeit der Konvention gegen 
Folter und andere gra'11!8TI!e, lInmenscbli~he oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe75

, • 
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mit Genugtuung darlIber, daß die Erklärung und das 
Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden', 
die Empfehlung enth/Ut, daß der Bereitstellung der erforderli
chen Mitte1 zur GewIlhrung von ffiIfe an Opfer der Folter hohe 
Priorität eingerliumt werden soll, unter anderem durch zusätzli
che Beiträge zu dem Freiwilligen Fonds der Vereinten Natio
nen fIlr Opfer der Folter, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/151 vom 
16. Dezember 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis festgestellt 
hat, daß es in verschiedenen Ländern zu Folterungen ge
kommen ist, in der sie die Notwendigkeit anerkannt hat, den 
Opfern der Folter ans rein humanitärer Gesinnung ffiIfe zu 
gewähren, und mit der sie den Fonds geschaffen hat, 

hiJchst beUllTUhigt über das weitverbreitete Vorkommen 
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

iJbe17.eugt, daß zum Kampf um die Beseitigung der Folter 
auch gehört, den Opfern und ihren Angehörigen aus blßnanitll. 
cer Gesinnung ffiIfe zu gewähren, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des General.sek:retI17, 

feststellend, daß der Generalsekretär mit ffiIfe der Bedien
steten des Sekretariats·Zentrums fIlr Menscbenrecbte Maß
nahmen ergriffen hat, um den 1l:enblInderansbnß des Fonds 
bei seinen Bemühungen, den Fonds und seine bumanitäre 
Tätigkeit besser bekannt zu machen, zu unterstützen, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Treuhlinderans
schnsses des Fonds hinsichtlich der Notwendigkeit des 
Eingehens regelmllßiger Beiträge seitens der Regierungen, was 
unter anderem die Unterbrechung von Programmen verbindern 
wiIrde, bei deren FortffIhrung der Fonds eine wichtige Rolle 
spielt, 

unter BerUcksichtigung der Spendenaktion, die anfgrund 
der Empfehlung des Treuhlinderausschnsses auf seiner vom 
22. April bis 1. Mai 1992 abgebaltenen elften Thgung eingelei. 
tet wurde, um den Fonds besser in die Lage zu versetzen, auf 
die zunehmende Anzahl von Anträgen um die Gewllbrung von 
Hi1fe fIlr Opfer der Folter wohlwollender zu reagieren, 

sowie unter BerUcksichtigung dessen, daß die Anzahl der 
Projekte zugenommen hat und daß der Treuhlinderaussnß 
wiederholt um genügend Persona1 fIlr die Tätigkeiten des 
Fonds ersucht hat, 

mit Genugtuung feststeUend, daß ein internationales Netz 
von Rehabilitationszentren fIlr Opfer der Folter geschaffen 
wurde, das bei der Gewährung von Hilfe fIlr Opfer der Folter 
eine wichtige Rolle spielt, und daß der Fonds mit diesen 
Zentren VJsammenarbeitet, 

1. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein
zelpersonen, die bereits Beiträge an den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen fIlr Opfer der Folter entrichtet haben, ihren 
Dank und ihre Anerkennung aus; 

2. appelUert an alle Regierungen, Organisationen und 
Einzelpersonen, die dazu in der Lage sind, anf Ersuchen um 

117 Al491484 und Kmr. 1 und Md. 1. 

Beiträge zu dem Fonds wohlwollend zu reagieren, nach 
Möglichkeit regelmllßig und jedes Jahr vor der Thgung des 
'Iieuhlindemnssusses des Fonds und nach Möglichkeit anch 
durch wesentlich mehr und wesentlich höhere Beiträge, damit 
der ständig zunehmenden Nachfrage nach Hi1fe entsprochen 
werden kann; 

3. ersucht den GeneraIsekretiI, die Appelle der General
vmsammlung um BeitrIIge zu dem Fonds an alle Regierungen 
weiterzuleiten; 

4. dankt den Regierungen, die auf der Beitmgsan!<llndi
gungskonferenz der Vereinten Nationen fIlr Entwicklungs
aktivitäten 1994 Beiträge zu dem Fonds angekiJndigt haben; 

5. e1'8UCht den Genera1sekretär, den Fonds auch klInftig 
jährlich in die Programme aufzunehmen, fIlr die auf der 
BeitmgsanldIodinferenz der Vereinten Nationen fIlr 
Bntwick1ungsaktvitätenMitte1 angeldJndigt werden; 

6. donla dem 1l:enblInderanshnß des Fonds fIlr seine 
Arbeit; 

7. ersucht den Generalsekretät erneut, alle vorhandenen 
Möglichkeiten zu nutzen, so anch die Ausarbeitong, Her
stellung und Verbreitong von lDformationsmaterial, um den 
1l:enblInderanshnß des Fonds bei seinen Bemühungen, den 
Fonds und seine bnmanitäre Tätigkeit besser bekannt zu 
machen, sowie bei seinen Beitragsappellen zu unterstützen; 

8. ersucht den GeneraIsekretiI, im Rahmen des Gesamt
haushalts der Vereinten Nationen fIlr eine angeh essenll und 
stabile Ausstattung mit Persona1 und technischem GerI\t zu 
sorgen, um die effiziente Tl!tigkeit und Verwaltung des Fonds 
zu gewährleisten; 

9. ersucht den Generalsekretär fIl4IJerrlem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten 'Illgung Ober die Tätigkeit 
des Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen fIlr Opfer der 
Folter Bericht zu erstatten. 

94. PIenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491177. BerIcht des A.Wlsehusses gegen Folter Und Stand 
der Konvention gegen Folter und andere grau
same, I11I1III!II!!clche oder emledrIgende Behand_ 
lung oder Strafe 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ArtikelS der Allgemeinen Erk1IIrung der 
Menschenrechte" und Artikel 7 des Internationalen Paktes 
über bi1rgerliche und politische Rechte"S, denen zufolge 
niemand der Folter oder gmnsamer, unmenschIicber oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden 
darf, 

sowie unter Hinweis auf die von der Generalversammlung 
mit ihrer Resolution 3452 (XXX) vom 9. Dezember 1975 
verabschiedete und in der An1age zu der genanaten Resolution 
enthaltene Erk1IInmg Ober den Schntz a11er Personen vor Folter 
und anderer gransamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, 
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ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/46 vom 
10. Dezember 1984, mit der sie die in der Anlage zu der 
genannten Resolution enthaltenene Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenscbliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe vembschiedet und zur Unterzeichnong 
und Ratifikation beziehungsweise zum BeiIritt aufgelegt und 
in der sie alle Regierungen aufgefordert hat, die Unterzeich
nung und Ratifikation der Konvention beziehungsweise den 
BeiIritt zu der Konvention mit Vorrang zu erwägen, sowie auf 
ihre darauffolgenden Resolutionen Ober den Stand der Kon
vention, zuletzt ihre Resolution 47/113 vom 16. Dezember 
1992, und ihre BeschlUsse 46/428 und 46/430 vom 17. De
zember 1991 sowie auf die Resolutionen der Menschen
rechtskommissi01l zu dem Thema, zuletzt Resolution 1994/38 
vom 4. MlIrz 1994"', 

eingedenk der Bedentung, die dem Verhaltenskodex für 
Beamte mit Polizeibefugnissen"' und den GnmdsJitzen 
iirztlicher Ethik im Zusammenhung mit der Rolle von medizi
nischem Personal, insbesondere von Ärzten, beim Schutz von 
Strafgefangenen und Inhaftierten vor Folter und anderer 
gmusamer, unmenschlicher oder emiedrigender Behandlung 
oder Strafe120 für die radiksle Beseitigung der Folter und 
anderer gnu'samer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe zukommt, 

unter Hinweis auf die Verahschiedung des Gronds8tzkata
logs für den Schutz aller irgendeiner Form von Haft oder 
Strafgefangenschaft unterworfenen Personen"1, 

ernsthoft besorgt darOher, dalI aus verschiedenen 'Thilen der 
Welt heunruhigeod viele FiUle von Folter und anderer grau
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe gemeldet werden, und hesorgt darüber, dalI die Zahl der 
Ratifikationen der Konvention im letzten Jahr stagniert hat, 

entschlossen, darauf hinzuwirken, dalI dns nach dem 
Völkerrecht und nach innerstaat1ichem Recht bestehende 
Verbot der Praxis der Folter und anderer grausamer, un
menschlicher oder emiedrigender Behandlung oder Strafe 
uneingeschränkt eingehalten wird, 

unter Hinweis auf die Resolution 1992/32 der Menschen
rechtskommission vom 28. Februar 1992"', in der die Kommis
sion beschlossen hat, dns Mandat des Sonderberichterstatters 
zur Untersuchung von Fragen im Zusammellhang mit der 
Folter um drei Jahre zu verlllngern, 

mit Dank KenntnIs nehmend von den Aktivitäten der allen 
MitgliedstaateIl offenstehenden Arheitsgruppe der Menschen
rechtskommission, jedoch gleichzeitig ihret Besorgnis Aus
druck verleihend Ober dns 'Thmpo ihret Fortschritte bei der 
Ausarbeitung des Entwmfs eines FakoltativprotokoUs zu der 
Konvention, 

1. begliJckwfJnscht den Ausschuß gegen Folter zu seinem 
ausgezeichneten Bericht in der geänderten formalen Gestal
tung1" und zur Verhesserung seiner Arheitsmethoden; 

, .. ResoII11Ion 34/169. Anlage. 

!20 Resohttlon 37/194. Anlage. 
'" ResoII11Ion 43/173. Anlage. 
'" 0fftzJs1ks ProtolaJU der Genemlversamm/ung, Neunundvlm:lgst<l Ta· 

gung, Beilage 44 (A/49/44). 

2. nimmt Kenntnis vom Stand der Vorlage von Berichten 
der Vertragsstaaten der Konvention gegen Folter und andere . 
gmusante, unmenschliche oder emiedrigende lJebandlung oder 
Strafe123

; 

3. weist nachdriIcldJch daratifhin, wie wichtig es ist, dalI 
die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen aus der Konvention 
genauestens nachkommen; 

4. forrkn alle Vertragsstaaten der Konvention nach
drlJcklJch auf, dem GeneralsekretIir mög1ichst bald ihre 
Annahme der~ der Artikel 17 und 18 der Konven
tion zu notifizieren; 

5. legt der allen MitgliMstaaten offenstehenden Arbeits
gruppe der Menschenrechtskommission zur Ausarheitung des 
Entwurfs eines FakoltativprotokoUs zu der Konvention nahe, 
ihre Beratungen zu imensivieren, mit dem Ziel, ihre Arbeit 
bald abzuschließen; 

6. betont, wie wichtig es ist, dalI die Vertragsstaaten sich 
streng an ihre Verpflichtungen aus der Konvention betreffend 
die Fmanzierung des Ausschnsses gegen Folter balten und 
diesen so in die Lage versetzen, alle ihm nach der Konvention 
lIbertrngenen Aufgaben wirksam und effizient wahrzunehmen, 
und fordert die Vertmgsstaaten, die mit ihren Zahlungen 
bereits im ROckstand waren, als der Generalsekretlir Rege
lungen zur Finanzierung des Ausschnsses aus dem ordentli
chen Haushalt getroffen hat, nachdrOcklich auf, ihren Ver
pflichtungen umgehend nachzukommen; 

7. bittet die Vertragsstaaten, als Zeichen ihrer Ent
schlossenheit, die Menschenrechte zu fIlrdern, die Entrichtung 
von Beitrllgen an den Freiwilligen Fonds der Vereinten 
Nationen für Opfer der Folter zu erwägen; 

8. begrqJJt die Aufmerksamkeit, die der Ausschuß gegen 
Folter der Ausarbeitung eines effektiven Berichtssystems Ober 
die Durchfilhrung der Konvention durch die Vertragsstaaten 
gewidmet hat, vor allem seine ÜbeImbeitung der allgemeinen 
Richtlinien für die Vorlage der Berichte durch die 
Vertragsstaaten sowie seine Praxis, nach der Behandlung 
dieser Berichte abschließende Bemerkungen abzugehen; 

9. beglUckwfJnscht dns Sekretariats-Zentnun für Men
schenrechte zu den Beratenden Dienaten und zu der tech
nischen Hilfe, die es den Staaten auf deren Ersuchen hei der 
Erstellung ihret einzelstaatIichen Berichte an den Ausschuß 
gewährt; 

10. begrqfJt die Fortsetzung der engen Kontakte und des 
Austausches von Infonnationen, Berichten und Dokumenten 
zwischen dem A1Isschuß gegen Folter und dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission für Fmgen im 
zusammenhang mit der Folter; 

11. bittet die Oeberlllnder und die Entwickl~, 
soweit sie damit einverstanden sind, zu erwllgen, m ihre 
bilaterale Entwicklungszusammenarbeit Progmmme und 
Projekte im Zusammenhang mit der Ausbildung der Streit
krIIfte und der Polizei in Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Menschenrechte und der Verhlltung der 
Folter aufzunehmen; 
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12. ermcht den GeneralsekretlI, sicberzusteIJen, daß dem 
Ausschuß gegen Folter ausreichende Mitarbeiter nnd Ein
richtungen f1Ir die wirksame Wahrnebmnng seiner Aufgaben 
zur VerfIIgnng stehen; 

13. fonIert alle Staaten TlfJChdrUcldich mif, soweit noch 
nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien der Konvention 
zu werden; 

14. blltet alle Staaten, die die Konvention ratifizieren 
beziehungsweise ihr beitreten, nnd alle Vertrags8taaten der 
Konvennon, soweit noch nicht geschehen, die in den ArtikeJn 
21 nnd 22 der Konvention vorgesehenen Brkllirnngen ab
zugeben nnd zu erwägen, ihre Vorbehalte zu Artikel 20 
zurOckzuziehen; 

15. ersucht den Generalsekretlir, der Menschenrechts
kommission auf ihrer einnndfOnfzigsten 'Thgung nnd der 
GeneralversammJnng auf ihrer einnndfOnfzigsten Thgung 
einen Bericht über den Stand der Konvention gegen Folter nnd 
andere gmusame, unmenschJiche oder erniedrigende Be
handlnng oder Strafe vorzulegen; 

16. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs nnd des 
Ausschusses gegen Folter auf ihrer einnndfOnfzigsten Thgung 
nnter dem Unterpunkt n Anwendnng der Menschenrechtsüber
einkOnfte" zu behandeln. 

94. Plenars/tvmg 
23. Dezember 1994 

49/178. Effektive Anwendung der internationalen Men
schenreehtsfiherelnIdinfte, einschUe8Jich der Be
richtspfUchten aufgrund der internationalen Men
schenrechtsiiherelnkilnfte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/120 vom 20. De
zember 1993 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen, 

erneut erkllirend, daß die effektive Anwendnng der 
Menscbenrechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen von 
größter Bedeutnng f1Ir die Anstrengnngen ist, welche die 
Organisation gemäß der Charta der Vereinten Nationen nnd 
der Allgemeinen BrkIlirnng der Menschenrechte" unternimmt, 
um die allgemeine Achtnng nnd BinhaItnng der Menschen
rechte nnd Grundfreiheiten zu fördern, 

sich bewußt, wie wichtig es ist, die Aktivitäten zu koordi
nieren, welche die auf dem Gebiet der Menschenrechte tlItigen 
Organe der Vereinten Nationen zur Förderung nnd zum Schutz 
der Menschenrechte durchfiIhren, 

in Bekrilfligung Ihrer Verantwortung f1Ir die SichersteIInng 
der ordnnngsgemäßen Aufgsbenwahrnehmnng seitens der 
Vertragsorgane, die aufgrnnd der von der GeneraJversamm· 
Inng verabschiedeten übereinkünfte geschaffen worden sind, 
nnd in diesem Znsmnmenhang erneut erklärend, daß es darauf 
ankommt, 

a) das effektive Funktionieren der Systeme der periodi
schen Berichterstnttung seitens der Vertragsstaaten dieser 
ÜbereinIdlnfte sicherzustellen; 

b) das Vorhandensein ausreichender FinanzmitteI nnd 
Humanressourcen zu gewährleisten, um die derzeitigen 

Schwierigkeiten beim effektiven Funktionieren dieser Systeme 
zu überwinden; 

c) sich bei der Ansarbeitnng weiterer Menschenrechts
ühereinkllnfie sowohl mit der Frage der BerichtspfIichten als 
aw:h mit den finanzieUen Konsequenzen anseinarulerznsetzen, 

Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen nnd 
Bmpfehlnngen der vom 19. bis 23. September 1994 in Genf 
abgehaltenen ftInften Thgung der VOISitzenden der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte12

', 

mit Genugtwmg über die Initiativen, die eine Reihe von 
Vertragsorganen ergriffen haben, um FrOhwarnmaßnnbmen 
nnd Dringlichkeitsverfabren auszuarbeiten, die verhüten 
soUen, daß schwere Menschenrechtsverletzungen auftreten 
oder sich wiederholen, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis L . den zunebmenden 
Rückstand an Berichten über die Anwendnng der Menschen
rechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen durch die Ver
tragsstnnten nnd über die Verzögernngen bei der Behandlung 
der Berichte durch die Vertragsorgane, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß 
zahlreiche Vertragsstaaten ihren finanziellen VerpfIichtnngen 
ans .den einsch1llgigen MenschenrechtsilbereinkOnften der 
Vereinten Nationen nicht nachgekommen sind, 

unter Hinweis nuf die Berichte über die zwischen 1988 nnd 
1993 abgehaltenen Thgungen der Vorsitzenden der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte nnd die durch die 
GeneraJversammlnng in ihrer Resolution 48/120 erfolgte 
BiI1ignng der Bmpfehlnngen bezilglich der Straffung, Ra
tionaIisiernng nnd sonstigen Verbesserung der Berichts
verfahren, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Absätzen der 
Brkllirnng nnd des Aktionsprogmmms von Wien, die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet wunlen', 

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge
neraJsekretärs'" über die Fortschritte auf dem Weg zu einer 
effektiveren Aufgabenwahrnebmnng seitens der Vertrags
organe sowie von der Mitteilnng des Generalsekretärs!", 

mit Genugtuung über den Beitrag, den die Sonderorganisa
tionen nnd andere Organe der Vereinten Nationen zur Arbeit 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte 
leisten, 

1. begrtQJt die Vorlage des Berichts der ftInften Thgung 
der VOISitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschentechte nnd nimmt Kenntnis von den in dem Bericht 
enthaltenen Schlußfolgernngen nnd Bmpfehlnngen!27; 

2. begr/jßt at4Jenlem die Bemiibnngeli, welche die 
Vertragsorgane nnd der Generalsekretlir in ihrem jeweiligen 
Znständigkeitsbereich auch weiterhin zur Straffung, Ra-

'" A/49/S~, AnhmIg, AbscbaItt IV. 
'" A/44/S39. A/46/SOO und A/48/SOS und Kmr.l. 
'" A/49/S~. 
121 Ebd.. AnhmIg, 
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tionalisierung und sonstigen Verbesserung der Berichts
verfahren unternehmen; 

3. fordert die Vertragsstaaten erneut nachdrfJckUch auf, 
alles zu tun, um ihren BerichtspfJichten nachzukollllDml, und 
einzeln sowie durch ihre Mitwirkung an 'llIgungen der 
Vertragsstaaten dazu beizutragen, Methoden zur weiteren 
Sttaffimg und Verbesserung der Bericblsvetfahren zu ermitteln 
und anzuwenden; 

4. fordert die Vertragsorgane IIllChdrfJcklich auf, zu 
priIfen, wie ÜberschneJ.dnngen von BerichtspfJichten aufgrund 
der verschiedenen ÜberelDkiInfte vermindert und die Beln
stung der Mitgliedstaaten durch die BerichtspfJichten ganz 

. allgemein verringert werden könnte, indem sie lnshesondere 

a) feststeßen. in welchen FiiIIen bei der Berichtmstattun 
auf andere Berichte verwiesen werden kann; 

b) gegebenenfalls die Benennung eigener innenlllllltlicher 
Verwaltungseinheiten empfehlen, die die Berichte an alle 
Vertragsorgane koonIinieren; 

c) fiIr die Koordinierung zwischen den Vertragsorganen 
und der Internationalen Arbeitsorganisation sorgen, mit dem 
Ziel, Überschneidungen zwischen den verschiedenen Rechts
akten und ÜbereinkÖmmen aufzuzeigen; 

d) die NlItzlichkeit eines einzigen umfassenden Berichts 
und der Ersetzung der periodischen Berichte durch spezifische 
Berichte und thematische Berichte priifen; 

5. begri4ßt es, daß die Thgung der Vorsitzenden der 
Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte und die 
Menschenrechtskommission der technischen Hilfe und den 
Beratenden Diensten SO hohe Bedeutung beimessen. und zu 
diesem Zweck 

a) emu:ht den Hohen Kflmmissar der Vereinten Nationen 
fiIr Menschenrechte, der Kommission regeIml!ßig über 
mögliche Projekte auf dem Gebiet der technischen Hilfe 
Bericht zu exstaUen, die von den VertragsorganeD benannt 
worden sind; 

b) bittet die Vertragsorgane, im Znge ihrer nonnalen 
PrIIfung der periodischen Berichte der Vextragsstaaten der 
Aufzeigung solcher Möglichkeiten vmrangige Aufmerksnm
keit zu schenken; 

c) bittet diejenigen VertragssIaaten, die der Verpflichtung 
zur VorInge ihres Erstberichts nicht nachkommen konnten, 
technische Hilfe in Anspruch zu nehmen; 

6. fordert die Vertragsstanlen nachdrlJcldich auf, sich auf 
ihren nllchsten p1anmilßigen Thgungen mit Vmrang mit der 
Frage derjenigen Vertmgsstaateu auselnanderzusetzen. die 
ihren Berichtspflichten regelmilßig nicht nachkommen; 

7. fordert alle VertragsstaaIen, deren Berichte von den 
Vertragsorganen geprilft worden sind, nachdrIlckllch auf, den 
Bemerkungen und abschließenden Stell.mgnahmen der 
Vertragsorgane zu ihren Berichten entsprechend Folge zu 
leisten; 

8. bittet die Sonderorganisationen und andere Organe der 
Vexeinten Nationen sowie die Vertragsorgane auf dem Gebiet 
der Menschenrechte. wirksame Methoden zur Verbesserung 
ihrer gegenseitigen Zusammenarbeit auszuarbeiten und dabei 

den Verantwortlichkeiten des Hohen KmnmiSSll1'll der Ver
einten Nationen fiIr Menschenrechte Rechnung ZU tragen; 

9. bittet den Hohen Kmnmissar fiIr Menschenrechte, die 
Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte bei seinen 
Maßnahmen zur Förderung der Znsammenarbeit mit den fiIr 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte zuständi
gen regionalen zwischenstaatlichen Orgaoisationen zu konsu1-
tieren; 

10. begrf4/Jt es, daß die Vorsitzenden der Vertragsorgane 
auf dem Gebiet der Menschenrechte Nachdruck darauf legen, 
daß jedes Vertragsorgao im Rahmen seiner jeweiligen ZustIln
digkeit die Wahrnehmung der Menschenrechte durch die 
Frauen genau llberwacht, und macht sich die Empfehlung der 
Vorsitzenden zu eigen. jedes Vertragsorgan möge eine 
Änderung seiner Richtlinien fiIr die Berichterstattung in 
Erwägung ziehen, dahin gehend, daß von den Vertragsstaaten 
geschlecbtaspezifische Informationen erbeten werden; 

11. erkennt die wichtige Rolle an, welcbe die nicht
staatlichen Organisationen bei der wirksamen Anwendung 
aller Rechtsakte auf dem Gebiet der Menscbenrechte spielen; 

12. macht sich die Empfehlungen der 'llIgungen der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu eigen, was die Notwendigkeit angeht, F'manz
mittel und ausreichende Personalressourcen fiIr die Tiitigkeit 
der Vertragsorgane sicherzustellen, und 

a) bittet in diesexn Sinne den Generalsekretär erneut, den 
verscbiedenen VertragsorganeD ausreichende Ressourcen zur 
Verfilgung zu stellen; 

b) ersucht den GeneralsekretlI. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundflJnfzigsten Thgung und der 
Generalversammlung auf ihrer fllnfZigsten Thgung über diese 
Frage Bericht zu exstatten; 

13. fordert die Vertragsstaaten nachdrllckllch auf, dem 
Generalsekretllr als Verwahrer des Internationalen Oberein
kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie
l1IIIIf und der Konvention gegen Folter und andere grausame. 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafet> 
ihre Annaltme der von den Vertragsstaaten sowie von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 481120 gebilligten 
Änderungen zu notifizieren; 

14. fordert alle Vertragsstaaten auf, ihren finanzjeUen 
Verpt1ichtnngen. einschlleßlich der Zah1ungsrilckstlinde, aus 
dem 1eternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierun und der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, nmnenschliche oder erniedrigen
de Behandllmg oder Strafe ohne Vexzögemngen und in vollexn 
Umfang nachzukQIIIlDmI, bis die Ändilrungen in Kraft treten; 

t5. elWUCht den GeneralsekretlI. auch weiterhin alles 
Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen, daß die 
beiden aufgrund des 1ntematinna1en Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form vun Rassendiskriminierung und der 
Konvention gegen Folter und andere 8"'"""""". tmmenschli<:he 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe eingesetzten 
Ansschilsse bis zum lnk!:afttreten der Änderungen p1anmilßig 
tagen; 

16. ntmmt KenntnIs von der Empfehlung der Thgung der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men-
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schenrechte, dem Ausschuß flIr die Beseitigung der Dis- 22. ersuchtdenGencralsekretli,geeigneteMaßnall!neDZIl 
kriminierung der Frau mögen zusiitz1iche Sitzungen zu- ergreifen, um die jährlichen Tagungen der Vorsilmnden der 
gestanden werden, bis der Rückstand an noch nicht geprüften Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte ab 1995 
Berichten aufgearbeitet ist, sowie von ihrer Empfehlung, der aus den verl1Igbaren Mitteln des onIentlichen Haushalts der 
GencraIsekretli möge dem Ausschuß ausreichende Mitte1 aus Vereinten Nationen ZIl finanzieren; 
dem onIentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zuwei
senl2B

; 

17. ersucht den Hohen Kommissar flIr Menschenrechte, 
im Rahmen des Mandats das ihm von der Generalversamm
lung in ihrer Resolutimi 48/141 vom 20. Dezember 1993 
flbertragen worden ist, sicherzustellen, daß im Rahmen der 
vorhandenen Mittel ein Verzeichnis aller intemationalen 
normsetzenden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschenrech
te erstellt wird, utit dem Ziel, eine von besserer Kenntnis der 
Sachlage getragene Entscheidungsfindung zu erleichtem; 

18. begri/Pt die Empfehlung der 'Thgung der Vorsitmnden 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte129

, die 
Vertragsorgane sollten den Vertragsstaaten nahelegen, den 
vollen Wortlaut der abschließenden Bemerkungen zu ihren 
Berichten an die Vertragsflberwachungsorgane lIbersetzen zu 
1assen, zu veröffentlichen und den Medien zugfinglich zu 
machen, und ersucht den Hohen Kmnmissar flIr Menschen
rechte, sicherzustellen, daß die neuesten Berichte und die 
Kurzprotokolle der diesbezflglichen Ausschußer6rterungen 
sowie die abschließenden Bemerkungen und abschließenden 
Stellungnahmen der Vertragsorgane in den Informationszen
tren der Vereinten Nationen in den LI!ndem, die diese Berichte 
vorlegen, verl1Igbar sind; 

19. bittet die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information, am Ende eines jeden Jahres im Rahmen der 
vorhandenen Mittel als gesonderten Band eine Zusammen_ 
stellung aller von den Vertragsorganen im Laufe des jeweili
gen Jahres verabschiedeten abschließenden Bemerkungen 
herauszugeben; 

20. ersucht den Hohen Kommissar flIr Menschenrechte, 
im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherZDstel1en, daß das 
Manual on Hunum Rights Reportlng (Handbuch flIr die 
Berichterstattung auf dem Gebiet der Menschenrechte) der 
Vereinten Nationen so hald wie möglich in a11en AmIssprachen 
vorliegt und daß den Empfehlungen, die die fflDfte 'Thgung der 
Vorsitmnden der Vertragsorgane auf dem Gehiet der Men
schenrechte in bezug auf das Handbuch abgegeben hatI"', 
geb1Ihrend Rechnung getragen wird; 

21. begri/Pt alle geeigneten Maßnahmen, welche die 
Vertragsorgane auf dem Gehiet der Menscheorechte im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats im Hinblick auf Situationen 
massiver Menschenrechlsver1etzungen ergreifen, insbesondere 
auch indem sie diese Verletzungen dem Hohen Kmnmissar flIr 
Menschenrechte sowie dem GencraIsekretli und den zuständi
gen Organen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menscbenrechte ZIl Kenntnis bringen, und ersucht den Hohen 
Kmnmissar, tätig werdend im Rahmen seines Mandats, die 
diesbezflglichen Aktivitäten im Rahmen des gesamten Systems 
der Vereinten Nationen ZIl koordinieren und darDber Konsulta
tionen zu führen; 

"" Ilbd.. ZIffern 49-51. 
'" Ebd.. ZIffer 44. 
'" Ebd.. ZIffer 57. 

23. beschließt. die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auf ihrer fI!nfzigsten Tagung im 
Lichte der Bemtungen der Menscbenrechtskommission unter 
dem Punkt "Menschenrechtsfragen" wieder mit Vorrang zu 
behandeln. 

94. PlenorsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/179. Meuseheureehte und extreme Armut 

Die Generalversammlung, 

In Bekriiftigung der Allgemeinen Erkllirung der Men
schenrecJrt;;ü: des Internationalen Paktes über bflrgerliche und 
politische Rechtel1

•• des Internationalen Paktes über wirt
schaftliche, soziale und kultorel1e Rechtel1

• und der anderen 
von den Vereinten Nationen verabschiedeten Rechtsakte auf 
dem Gebiet der Menscbenrechte, 

In Anbetracht der einschlägigen Bestinunungen der 
Erkllirung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menscheorechte 
verabschiedet wurden', 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441148 vom 
15. Dezember 1989, 44/212 vom 22. Dezember 1989 und 
451199 vmn 21. Dezember 1990 und ihre anderen einschll!gi
gen Resolutionen, 

eingedenk der Resolutionen der Menschenrechtskommis
sion 1992/11 vom 21. Februar 1992'" und 1993/13 vom 
26. Februar 1993'1 sowie der Resolution 1993/35 der Unfer.. 
kommission flIr die Verhiltung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten vom 25. August 19931'1, 

sowie eingedenk der Resolution 1994/12 der Menschen
rechtsrnmmission vmn 25. Februar 199431

, in der die K0mmis
sion die Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf den 
Widerspruch zwischen dem Vorliegen von Sitoationen 
extremer Armut und sozialer Ausgrenzung, die ilberwunden 
werden müssen, und der Pflicht, den uneingeschränkten <lenu8 
der Menschenrechte ZIl garantieren, gelenkt hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/134 vom 
18. Dewnber 1992, in der sie erneut erklärt hat, daß extreme 
Armut und soziale Ausgrenzung einen Verstoß gegen die 
Menschenwürde darstellen. und in der sie die Notwendigkeit 
einer umfassenden und eingehenden Studie der extremen 
Armut hervorgehoben hat, die von den Erfahrungen und 
Überlegungen der Ärmsten unter den Armen ausgeht, 

In dßr ErwlJgung, daß das Vorhandensein weitverbreiteter 
extremer Armut die vol1sllindige und wirksame Wabmehmung 
der Menschenrechte beeinträchtigt und in manchen Fäl1en eine 
Bedrohung des Rechts auf Leben darstellen könnte, 

'" Siobe EICN.4I1994/2-ElCN.4ISub.2l199314S und Kmr.I. Kap. n. _A. 
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zutiefst besorgt cIarDber. daß sich die extreme Armut in 
allen LIIndem der Welt, unabhlingig von ihrem wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Stand, nach wie vor weiter 
ausbreitet und gravierende Auswirkungen auf die schwächsten 
und am sIIIIksten benachteiligten Einzelpersonen. Familien und 
Gruppen hat, die auf diese Weise daran gehindert werden, ihre 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszuilhen. 

in der Erwllgung. daß die Beseitigung der weitverhreiteten 
Armut und der uneingeschränkte GenuS der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte miteinander verknllpfte Ziele 
sind, 

sowie in Anerkennung der Arbeit, die der Sonderbericht
erstatter fIIr die Frage der Menschenrechte und der extremen 
Armut geleistet hat, und unter BerDcksichtigung seines vor
Illufigen Berichtst". 

erneut erklilTend, welche Bedeutung dem bevorstehenden 
Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung zukommt, der im März 
1995 in Kopenhagen abgehalten werden soll und der sich unter 
den alle Gesellschaften betreffenden Kernfragen auch mit der 
Milderung und Verminderung der Armut befassen wird, 

1. erkUi:rt erneut. daß extreme Armut und sozia1e 
Ausgrenzung einen Verstoß gegen die Menschenwürde 
darstellen und daß daher auf nationaler und internationaJer 
Ebene dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
diese ZustlInde zu beseitigen; 

2. erklilrt tll4ßerdem. daß es im Einklang mit der Er
k1lIrung und dem Aktionsprogramm von Wren wesentlich ist, 
daß die Staaten die Beteiligung der Ärmsten an den Ent
scheidungsprozessen der Gemeinschaft, in der sie leben, an der 
Förderung der Menschenrechte und an den Bemlihungen zur 
Beklimpfung der extremen Armut filrdem; 

3. verleiht Ihrer Bejrledtgung Ausdruck darüber. daß die 
Menschenrechtskommission in ihrer Resolutiun 1994112 den 
Sonderberichterstatter fIIr die Frage der Menschenrechte und 
der extremen Armut gebeten hat, bei der Erstellung seiner Be
richte den folgenden Aspekten auch weiterhin besondere Be
achtung zu schenken: 

a) den Auswirkungen der extremen Armut auf den 
GenuS und die Ausübung aller Menschenrechte und Grund
freiheiten durch die von ihr betroffenen Menschen; 

b) den Anstrengungen. die die Ärmsten selbst unterneh
men, um ihre Rechte auszuilben und voll an der Entwicklung 
der Gesellschaft teilzuhaben, in der sie leben; 

c) den Voraussetzungen. unter denen die Ärmsten ihre 
Erfahrungen und Vorstellungen einbringen und am GenuS der 
Menschenrechte teilhaben können; 

d) den Möglichkeiten, ein besseres Verständnis der 
EtfaImmgen und Vorstellungen der Ännsten und derjenigen zu 
fördern. die beschlossen haben. an ihrer Seite zu arbeiten; 

4. fordert die Stauten. die Sonderorganisationen. die 
Organe der Vereinten Nationen und die anderen interna
tionalen Organisationen. einschließlich der zwischenstaatli
chen Organisationen. erneut at4. diesem Prohlem die er
forderliche Aufmerksamkeit zu widmen; 

'" J!/CN.4ISub.2l1993116. 

S. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den konlaeteri 
Maßnabmen. die das KinderhiJfswerk der Vereinten Nationen 
ergriffen hat, um die Auswirkungen der extremen Armut auf 
Kinder zu mildem, und von den Anstrengungen. die das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen unternimmt, 
um der Soche nach Möglichkeiten zur Milderung der Armut 
im Rahmen der einsch1llgigen Resolutionen Vorrang ein
zurIIumen, und legt ihnen eindringlich nahe, mit diesen 
Bemlihungen fortzufahren; 

. 6. beschließt. diese Frage auf ihrer einundfllnfzigsten 
Thgung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen. 
einschließlich anderer Ansätze zur besseren GewlIhrleistung 
einer effektiven Auslihung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" weiter zu behandeln. 

94. Pleru:usltl.ung 
23. Dezember 1994 

49/180. AehtuDg vor den Grgnds!!tzen der natIolIIIIen 
SouverIIDftIIt und der Nlcbteinm!selnmg In die 
Inneren AIIgeIegenhelten der Staaten bei Wahl
.orgIIngen 

Die Generalversammlung. 

in 1Jekr4fIigung des Zieles der Vereinten Nationen. freund
schaftliche, auf der Achtung vor dem G:nmdasIz der Gleich
berechtigung und SeJ.hstles1illlmtmg der Völker herohende Be
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere 
geeignete Ma8nabmen zur Festigung des Weltfriedens zu tref
fen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution IS14 (XV) vom 
14. JJemmber 1960 mit der Erklilrung Iiher die Gewährung der 
UnabhlIngigkeit an koloniale Under und Völker. 

Sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970. mit der sie die Erk1llrung über völkerrecht
liche Grundslitze fIIr freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereimen Nationen gebilligt hat, 

lerner unter Hinweis auf den in Artikel 2 Absatz 7 der 
Charte der Vereinten Nationen verankerten Gnuufsatz. wonach 
aus der Charta eine Befugnis der Vereimen Nationen zum 
Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur 
inneren Zuständigkeit eines Staates geböten, oder eine Ver
pflichtung der Mitglieder. solche· Angelegenheiten einer 
Regelung aufgrund der Charte zu unterwerfen. nicht abgeleitet 
werden kann, 

in Bekrilft/gung der Rechtml!ßigkeit des Kampfes der 
Völker um Unabhlingigkeit, territoriale Unversehrtheit, na
tionale Binbeit und Befreiung von Kolonial- und Fremd
heJ::rschaft und um die Btricbtung einer Geseuschaft, in der die 
Menschen ungeschtet ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres 
G1auhens g1eichherechtigt volle wirtscbaftliche, soziale, kultu
relle, hflrgerliche und politische Rechte genießen und frei an 
der Be!ltimmung ihres Geschicks mitwirken. 

sowie in diesem Zusammenhang in Bekr4ftigung des 
Recl)ts des pa1IIstinensisc Volkes auf Selbstbestimmung, 

anerkennend. daß die GtundsIII:re der nationalen Souverilni
tIIt und der NlCbteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
der Staaten bei der Abhaltung von Wahlen zu achten sind, 
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sowie anerkennend. daß es kein allein gültiges politisches 
System und kein allein gültiges WahJmodell gibt, das fiIr alle 
Nationen und ihre Völker g1eichennaßen geeignet wäre, und 
daß politische Systeme und Wahlvorgiinge historischen, poli
tischen, kulturellen und reJigiösen Gegebenheiten unterliegen. 

in der Oberzeugung. daß es Sache der Staaten ist, die 
erforderlichen Mechanismen und Verfahren zu schaffen, wel
che die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an 
Wahlvorgiingen gewllhrleisten, 

unter Hinweis auf alle ihre dieshezilglichen Resolutionen, 

mit Genugtuung über die Erkllirung und das Aktions
programm von Wien, die am 25, 1uni 1993 von der Weltkon
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und in 
denen die Konferenz bekräftigt hat, daß die Förderung und der 
Schutz der Menschenrechte im Einklang mit den Zielen und 
Gnmdslltzen der Charta erfolgen sollen, 

1, erklllrt erneut. daß aufgrund des in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der Gleichbe
rechtigung und Selbstbestimmung der Vülker alle Völker das 
Recht haben. frei und ohne Einmischung von außen ihren 
politischen Status ZU bestimmen und ihre wirtschaftliche. 
soziale und kulturelle Entwicklung zu verfolgen und daß jeder 
Staat verpflichtet ist, dieses Recht im Ejnklang mit der Charta 
zu achten; 

2, erldlJrt erneut. daß es ausschließlich Sache der Völker 
ist, die Methoden fiIr den Wahlvorgang festzulegen und die 
dieshezilgIichen Institutionen zu schnft'en sowie in Überein
stimmung mit ihrer Verfassung und ihren innerstaatlichen 
Rechl5vmscbriften zu bestimmen, wie dieser durchgefilhrt 
werden soll, und daß die Staaten daher die erforderlichen 
Mechanismen und Vbrfahren schaffen sol\en, um die volle und 
effektive Mitwirkung des Volkes an diesen Vorgiingen zu 
gewllhr1eisten; 

3, erklllrt alIJIerdem erneut. daß alle Tätigkeiten, mit 
denen versucht wird, unmittelbar oder mittelbar in den freien 
Ablauf innerstaatlicher Wahlvorgiinge, insbesondere in den 
Entwickbmgsilindern, einzugreifen oder mit denen beabsichtigt 
wird, die Ergebnisse dieser Wahlvorgiinge zu beeinflussen, 
gegen den Geist und den Buchstaben der Gnmdsl!tze ver
stoßen, die in der Charta und in der Erkllirung über völker
rechtliche Grundsätze fiIr freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen verankert sind; 

4, erIdIirt ferner erneut. daß keine allgemeine Notwen
digkeit besteht, daß die Vereinten Nationen den Mitgliedstaa
ten WahlhiIfe 1eisten, außer unter besonderen Umstllnden wie 
in FII11en der EntkoloDin1isierung. im Zusamm"nhang mit 
regionalen oder internationalen Friedensprozessen oder auf 
Antrag bestimmter souverliner Staaten, kraft der vom Si
cherheitsrat oder der Geoera1versammhmg inC=lfaIl 
verahschiedeten Resolutionen und in strikter 'ung 
mit den Gnmds!!!?mt der Souveränität und der Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten; 

S, /egtallen Staaten eindringlich nahe. den Grundsatz der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten 
und das souveriine Recht der Völker zu achten, ihr politisches, 
wirtschnt'tlich und sozia1es System zu bestimmen; 

6, appelliert mit Nachdruck an !!IIe Staaten, davon 
Abstand zu nehmen, politische Parteien oder Gruppen zu 
finanzieren oder sie unmittelbar oder mittelbar auf andere 
Weise offen oder versteckt zu untersdltzen, und nichts zu tun, 
was die Wahlvorgiinge in einem Land untergraben wIIrde; 

7, verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen 
FIIhrer; 

8, bekr4ftigt die Rechtmäßigkeit des Kampfes aller unter 
Ko1onia1- und Fremdherrschaft stehenden Völker. insbesonde
re des paUIstinenIIisc Volkes, um die Ausllhung ihres 
unverlluBer1ichen Rechts auf Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, ihr politi
sches, wirtsehaftliches und soziales System ohne Einmischung 
von außen zu bestimmen; 

9, fordert die Menschenrechtskommission mif, der 
Prüfung der grundlegenden F!!ktoren, welche die Be!!Chtnng 
der Gnmds!/t:re der nationalen Souveriinitiit und der N'tchteIn
mischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten bei 
Wahlvorgiingen heeintriichtigen, auch weiterhin Vorrang 
elnzorIIumen und der Geoera1versamm1ung auf ihrer fllnfzig
sten 'Thgung über den WIrtschafts- und Sozin1rat Bericht zn 
eJstatten; 

10, ersucht den Generalsekretär. der Geoera1versammbmg 
auf ihrer fIInfzigsten 'Thgung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen'über die Dun:hfllhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten, 

94, Plenanin;ung 
23, Dezember 1994 

49/181. StlIr10mg der TiitIgkeJt der Vt!i1!Iuten NatIonen auf 
dem Gebiet der MI!IJIIclumJ:ecl cIun:h dfe FIIr
denmg der lnternatioDalen ZmzaIDJDe11ll1'belt und 
WIrMIgkeft der NJebfselekd.ltIItt UnpartelJlclIkeIt 
und ObJeIdIvItI1t 

Die Generalversammlung. 

in Bekrtiftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die WUrde und den Wert der mensch-
1ichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
sowie von großen und k1einen Nationen sowie in Bekräftigung 
ihrer Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen 
besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftIic auf der Achtung vor 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete MaBnabmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuf!lhren, um internationale Probleme 
wirtschaftliche. sozialer. kultureller und humanitllrer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten fiIr alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecbt, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen. 

unter Hinweis darauf. daß die Organi!!ation gemäß Arti
kel S5 der Charta der Vereinten Nationen die allgemeine Ach
tung und Ejnhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
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fiIr alle fiIrdern wird, um jenen Zustand der StabiIitI!t und des 
Wohlergehens herbeizufflhren, der erforderlich ist, damit 
zwischen den Nationen friedliche und freundschaftIiche, auf 
der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen 
herrschen, und daß sich alle Mitgliedstaaten gemliß Artikel 56 
verpflichten, gemeinsam und jeder fiIr sich mit den Vereinten 
Nationen Zl1SammenZUarbei!en, um die in Artikel 55 niederge
legten Ziele ZU erreichen, 

von neuem erkllJmuJ, daß die Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin im Einklang mit 
der Chartn tlItig sein sollen, 

In dem Wunsche, weitere Fortschtitte bei der internn
tionalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen, 

die AuJlassung vertretend, daß sich diese internationale 
Zusammenarbeit auf die Grundslltze stützen soll, die im 
Völkerrecht, insbesondere in der Charta, sowie in der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte", den Internationalen 
Menschenrechtspaktenl7 und anderen einscblligigen Dokumen
ten verankert sind, 

VlIIefst Uberzeugt, daß das Vorgehen der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verstlindnis der breiten Vrelfalt der Probleme getragen werden 
soll, die in allen Gesellscbaften bestehen, sondem auch von der 
uneingescbrl!nkten Achtung der politischen, wirtschaftliche 
und sozialen Realitäten in diesen Gesellschaften, in strikter 
Übereinstimmung mit den Zielen und Gnmdslitren der Chartn 
und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
durch internationale Zusammenarbeit, 

tri Bekr4ftlgung aller ihrer diesbezilglichen Resolutionen, 

eingedenk ihrer Resolutionen 2131 (XX) vom 21. De
zember 1965, 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 und 361103 
vom 9. Dezember 1981, 

erneut erkllJrmuJ, wie wichtig es ist, die Universalität, 
Objektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Men
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklllrung und 
dem Aktionsprogramm von Wren bekrllftigt, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz Ober Menschenrechte verabschie
det wurden', 

im Bewußtsein dessen, daß die Förderung, der Schutz und 
die volle Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grund
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinscbaft von den 
Grundsiltzen der Universalität, der Nichtselektivität, der 
Unparteilichkeit und der Objektivität geleitet sein und nicht in 
den Dienst politischer Ziele gestellt werden sollen, 

erklilrend, wie wichtig es ist, daß die Sonderberichter 
und Sonderbeauftragten fiIr bestimmte Fragen und Länder 
sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahr
nehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhllngigkeit und 
Diskretion beweisen, 

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fiIrdern und zu scldltzen und den Verant
wortlichkeiten nachZlrkommCll, die sie nach dem Völkerrecht, 
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen internatio-

nalen ÜbereinkIInften auf dem Gebiet der Menschenrechte 
eingegangen sind, 

1. weist von neuem tlarm4f hin, daß alle Völker anfgrund 
des in der Chartn der Vereinten Nationen verankerten Grund
satzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker das Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne 
Einmischung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirt
schaftIichen, sozialen und kulturellen Entwicklung nach
zugehen, und daß jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht 
gemäß den Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die 
Achtung der territorialen Unversehrthelt einschließt; 

2. erkllirt erneut, daß es eines der Ziele der Vereinten 
Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in zusammen
arbeit mit der Organisation die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten zu fllrdern und zu festigen und in 
bezog auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleihen, 
wo iinmer diese vorkommen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten Dlif, ihre Tlltigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch fiIr den Ausbau der weiteren internationalen Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta, die Allgemeine 
ErldIirung der Menschenrechte, den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtens, den Internn
tionalen Pakt Ober bilrgerIiche und politische Rechtens und 
andere einscblllglge internationale Rechtsakte zu atiItzen und 
Handlungen zu unterlassen, die mit diesem internntionalen 
Rahmen unvereinbar sind; 

4. vertritt die AuJlassung, daß die internntionale Zu
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhiltnng massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten fiIr alle 
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beitragen soll; 

5. erldilrt, daß die Förderung. der Schutz und die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten als 
legitime AnIiegen der Weitgemeinschaft von den Grundslitren 
der N'lChtse1ektivität, der Unparteilichkeit und der Objektivität 
geleitet sein und nicht in den Dienst politischer Ziele gestellt 
werden sollen; 

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sorufer.. 
beauftragten, unabhängigen Sachverständigen und Arbeits
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt 
dieser Resolution gebllhrend zu berücksichtigen; 

7. gibt Ihrer t1berzeugung Ausdruck, daß eine unvor
eingenommene und faire Auseinandersetzu mit Menschen
rechtsfragen zur Förderung der internntionalen Zusammen
arbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz 
und zur tatsilcblichen Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfrelheiten beitriIgt; 

8. betont in diesem Zusammenhang, daß nach wie vor 
ein Bedarf an unparteiischen und objektiven Informationen 
über die politische, wirtschaftIiche und soziale Lage und ihre 
Entwicklung in allen Ländern besteht; 

9. bittet die Mitgliedstaaten zu erwägen, je nach Bedatf 
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordmmg und entsprechend 
ihren Verpflichtungen nach dem VÖlkerreCht, insbesondere der 
Charta, sowie den internationalen Recbtsakten auf dem Gebiet 
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der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu mgreifen, die 49/183. Recht auf EntwIcldJmg 
sie fIIr angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der 
internationalen Zusammenarbeit zur F6rderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenn:chten und Grundfreiheiten zu 
erzielen; 

10. bittet die Menschenrechtskommission, auf der Grund
Inge dieser Resolution und der Resolution 1993/S9" der 
Kommission vom 9. März 1993 auch weiterhin Möglichkeiten 
zur Stlirkung des Vorgehens der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet zu prfIfen; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Thgung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

49/182. Achtung der UDiversalen ReisefreIheIt und der 
fibenngenden ßedeutnng der FamDienzusammen· 
fiIbrung 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten allgemeingfi1tig und unteilbar sind, einander 
bedingen und miteinander verknllpft sind, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen 
Erklllrung der Menschenrechte", 

betonend, daß die FamilienzusamrnemDhrung von legalen 
Wanderern, wie in dem Aktionsprogramm der vom S. bis 
13. September 1994 in Kairo abgehaltenen 1nternationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung" erklllrt wird, 
ein wichtiger Faktor bei internntionalen Wanderungen ist und 
daß Geldüberweisungen legaler Wanderer in ihre Herkunfts.. 
lIInder oft eine sehr wichtige Devisenquelle darstellen und 
wesentlich zur Verbesserung des Wohls der in den Herkunfts.. 
Ilindern verbliebenen Familienangehörigen beitragen, 

1. fordert alle Staaten auf, allen allsllindisclJen Staats
angehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet autbalten, 
die universal anerknnnte Reisefreiheit zu gewährleisten; 

2. erkllJrt erneut, daß alle Regierungen, insbesondere die 
Regierongen der AnWabmelllnder, die IlbeJ::ragende Bedl'lwmg 
der FamilienzlIsanrmenfUhrung anerkennen und sich fIIr die 
Übernahme dieses Gfllodsal7a in das innetstaatIiche Recht 
einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinbeit der 
legalen Wanderer sicherzustellen; 

3. forden alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorscbriften, den in ihrem Hoheits
gebiet anslIssigen ausllindischen Staatsangehörigen Z1l gestat
ten, ungehindert Geld an ihre Familienangehörigen in ihrem 
Herkunftsland Z1l überweisen; 

4. forden alle Staaten a/4/Jerdem auf, keine Rechtsvor
schriften Z1l erlassen beziehungsweise bestehende Rechtsvor
schriften aufzuheben, die sich auf die Fsmilienzusammenflih
rung legaler Wanderer und auf Geldfiberweiaungen nachteilig 
auswirken; 

S. ersucht die Menschenrecbtskommission, sich auf ihrer 
einundfDnfzigsten Thgung mit dieser Frage Z1l befassen. 

94. PlenarsItr.ung 
23. Dezember 1994 

Die Genetrdversammlung, 

In Bekriiftigung der Erklllrung über das Recht auf Entwick
lungl.13, die sie auf ihrer einundvierzigsten Thgung verkündet 
bat, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 4S/97 vom 
14. Dezember 1990,46/123 vom 17. Dezember 1991,47/123 
vom 18. Dezember 1992 und 48/130 vom 20. Dezember 1993 
sowie die Resolutionen der Menschenrechtskommission über 
das Recht auf Entwicklung und Kenntnis nehmend von der 
Kommissionsresolution 1994/21 vom 1. März 199432

, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht über die Weltweite 
Konsultation über die Verwirklichung des Rechts auf Entwick
lung als Menschenrecht"', 

ferner unter Hinweis auf die in der Rio-Erklllrung über Um
welt und Entwicklung vom 14. Juni 1992 verkündeten Grund
siltzew, 

eingedenk dessen, daß sich die MenschllJll"el'btsknmmission 
auch weiterhin mit dieser Frage befaßt, mit dem Ziel der 
Verwirklichung und weiteren Stlirkong des Rechts auf Ent
wicklung, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, dem Sekretariats
Zentrum fiIr Menschenrechte angemessene Ressourcen zur 
Unterstiltzong der Tlitigkeit der Arbeitsgruppe fIIr· das Recht 
auf Entwicklung zar Verfilgung zu stellen, 

fesJstellend, daß es zur wirksameren Förderung des ;Rechts 
auf Entwicklung im gesamten System der Vereinten Nationen 
einer entsprechenden Koordini.erung und zusammenarbeit 
bedarf, 

In Anerkennung dessen, daß dem Hohen- Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Measchenrechte und dem Zentrum fIIr 
Menschenrechte bei der Förderung und dem Schutz des Rechts 
auf Entwicklung eine wichtige Aufgabe zuflIIIt, 

erneut erklilrend, daß es notwendig ist, daß alle Mitglied
staaten auf nationaler und internationaler Ebene Maßnahmen 
zar Verwirklichung aller Menschenrechte mgxeifen, und daß 
es entsprechender Evaluierungsmecbanismen bedarf, um die 
Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung der in der Er
kIIlrung über das Recht auf Entwicklung enthaltenen GrundslIt
ze zu gewährleisten, 

mit Genugtuung über die Erklllrung und das Aktions
programm von Wien, die sm 25. Juni 1993 von der WeIt
koDfereoz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und 
worin das Recht auf Entwicklung als universelles und unver
llußerliches Recht und als integrierender Bestandteil der 
grundlegenden Menschenrechte bekräftigt und erneut erklllrt 
wird, daß der Mensch das zentrale Subjekt der Entwicklung ist, 

tn Resolution 4Ul28, Anlage. 
'34 ElCN.4I1990/91Rev.1. 
'" Siehe l/epm1 af tIre Unlted Nations Coaference on EnvIronment and 
~ RIodeJrmeIro. 3-14.IuM 1992 (AICONF.1511261Rev.1 (VoLl 
und VoL JJKo.rr.I. Vol n. Vol. m und Vol.IIIIKtnr.I) (V_Udnmgdor 
Vereinten NaIIonlm, BesI.-Nr. &93.1.8 und Kmrlgenda), VoL I: Rmo1utions 
Adopted by tIre Coaference, ResoIuIlou I, An1age I. 



thmm erinnernd, daß in der Erkllirung und dem AktiODS
progtamnt von WIOII der Zusammenhang zwischen Demokra
tie, Entwicklung und den Menschenrechten untersucht wird, 
und anerkennend, wie wichtig die Schaffung eines fllrderlicben 
Umfelds ist, das es jedem Menschen ermöglicht, seine in der 
Erkllirung und dem Aktionsprogramm von Wien dargelegten 
Menschenrechte wahrzunehmen. 

sowie daran erinnernd, daß im Hinblick auf die Förderung 
der Entwicklung die Verwirklichung, die Förderung und der 
Schutz der bürgerlichen, politischen, wirtschaftliche sozialen 
und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringliche 
Beachtung erhalten sollen. und anerkennend, daß alle Men
schenrechte allgemeingll1tig und unteilbar aind, einander 
bedingen und miteinander verknüpft sind und daß die Uni
versaIltIIt, Ohjektivität, Unparteilichkeit und N"tcbtaelektivität 
der Behandlung von Menscbenrecbtsfragen gewlibrleistet sein 
muß. 

feststellend. daß Aspekte des Aktinnsprogramms der vom 
S. bis 13. September 1994 in Kairo abgehaltenen interna
tionalen Konferenz iIber Bevölkerung und Entwicklung" für 
die universelle VerwIrklichung des Rechts auf Entwicklung 
von Bedeutung aind, 

mit Genugtuung llber die Einberufung des Weltgipfels für 
soziale Entwicklung und der Vierten Weltliauenkonferen: 
MaßnabnIOII für Gleicbberecbtigung, Entwicklung und Frieden 
im labt 1995 sowie der Konferenz der Vereinten Nationen 
iIber Wohn- und Siedlungswesen (Habitat ll) im labt 1996 und 
erklllrend, daß diese Konferenzen wichtige internationale 
Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung des Rechts auf 
Bntwick1ung im Rahmen der Förderung und des Schutzes aller 
Menschenrechte darstellen. 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, welche die 
Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung wiibrend ihrer 
drei vom 8. bis 19. November 1993. vom 2. bis 13. Mai 1994 
und vom 3. bis 14. Oktober 1994 in Genf abgehaltenen 
Tagungen geleistet bat"". 
. nach Behandlung des gemliß Resolution 481130 vor
gelegten Berichts des Genera1sekretärs137

• 

1. bekrilftigt die Wichtigkeit des Rechts aufEotwickiung 
für jeden Menschen und für alle Völker in allen Ländern. 
insbesondere in den Entwicklungsländern; 

2. nimmt Kenntnis von dem umfassenden Bericht des 
Generalsekretlirs137; . 

3. ersucht den GeneralsekretiIr. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfUnfzigsten Tagung einen Bericht 

. llber die Durcbfllhrung der Kommissionsresolution 1994/21 
vOIZU1egen; 

4. fordert die Menschenrecbtskommission tZIif, die 
Berichte der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung'" 
sorgflUtig zu prIIfen und die Arbeitsgruppe zu ersuchen. in 
ErfIIllung ihres Mandats auch weiterhin alle verschiedenen 
Aspekte des Rechts auf Entwicklung zu prflfen und ihnen 
Aufmerksamkeit zu schenken. mit dem Ziel. Empfehlungen 
dariIber abzugeben, wie die universelle Verwirklichung des 

... SIehe EICN.4/19941l1 und KoJr.l. BICN.4/l99S/11 bezieInmgsweIse 
E/CN.4/199S1l7. 

'" Al49/653. 
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Rechts auf Entwicklung besser gewlibrleistet werden könnte; 
unter anderem durch die Anwendung der Beatimmungen der 
Erkllirung iIber das Recht auf Entwicklung. die in der Erklll
rang und im Aktionsprogramm von Wien bekräftigt worden; 

5. ersucht das Sekretariats-Zentrum ffIr Menschenrechte, 
der Arbeitsgruppe ffIr das Recht auf Entwicklung auch 
weiterhin angem_ene Dienste und logiatische Unteratlltzung 
zur Verfl1gung zu steI1en, um eine reibungslose Abwicklung 
ihrer Sitzungen zu gewlibrleiaten; 

6. ersucht den Generalsekretilr. die verschiedenen 
TIitigkeiten zur Verwirklichung der Erkllirung llber das Recht 
auf Entwicklung auch kIIoftig zu koordinieren; 

7. ersucht den GeneralsekretiI aqßerdem. das Zentrum 
ffIr Menschenrechte zu bitten, im Rahmen der Maßnabmen zur 
Umsetzung der Erkllirung und des Aktionsprogramms von 
WIOII Anschlußprogramme zur Verwirklichung der Erkllirung 
iIber das Recht auf Entwicklung vorzusehen; 

8. ersucht den Hohen KommiSSlU' der Vereimen Nationen 
ffIr Menschenrechte, im Rahmen seines Mandats auch weiter
hin MaßnabnIOII zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf 
Entwicklung zu ergreifen, unter anderem durch Zusammen
arbeit mit dem Zentrum ffIr Menschenrechte und durch 
Jnanspruchnabme der Sachkompetenz der auf dem Gebiet der 
Bntwick1ung tätigen Fonds. Programme und Sonderorganisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen; 

9. unteTSllltzl die Initiativen, die der Hohe Kommissar for 
Menschenrechte im Rahmen seines Mandats deJ:zeit unter
nimmt, um mit allen zuständigen Organen. Fonds. Program
men und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen Konsultationen dariIber zu fIIhren, wie sie das Recht 
auf Entwicklung fördern köantenö 

10. bittet die RegionaIkommissionen und die regionalen 
zwiscbenatsat1ichen Organisationen. zu erwllgen. wie sie zur 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung beitragen könn
ten, unter anderem durch die Einberufung von 1i:effen von Re
gierongssachverstllndigen und lepdlsentativen nichtstaatlichen 
und Basisorganisationen. mit dem Ziel, zu Regelungen oder 
Vereinbarungen über die Verwirklicbung der Erkllirung iIber 
das Recht auf Entwicklung durch imernationale Zusammen
arbeit zu gelangen; 

11. ersucht den GeneralsekretiIr. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfünfzigsten Tagung und der 
Generalversammlung auf ihrer fOnfzigsten Tagung llber die 
Tätigkeiten der Organisationen, Fonds. Programme und Son
derorganisationen des Systems der Vereinten Nationen zur 
Verwirklich.mg der Erklllrnng iIber das Recht aufBntwicklung 
Bericht zu erstatten; 

12. fordert die Menschenrecbtskommission tZIif, der 
Generalversammlung auch weiterhin llber den Wtrtschafts
und Sozialrat VorschlIIge hinsichtlich des kIIoftigen Vorgehens 
in dieser Frage zu unterbreiten, inabesondere was praktische 
Mallnahmen zur Verwirklichung und Stärkung der Erkllirung 
iIber das Recht auf Entwicklung angeht. und dabei die Schluß
folgerungen und Empfehlungen der Weltweiten Konsultation 
Ober die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung als 
Menschenrecht sowie die Berichte der Arbeitsgruppe ffIr das 
Recht auf Entwicklung zu berücksichtigen; 
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13. wiederholt ihr Bekenntnis zur UmsetZlJog der Ergeh- in der Oberzeugung, daß es bei der Menschenrechts-
oisse der Weltkoofereoz über Menschenrechte, auf der erziehung um mehr gebeo sollte als um die hloße Bereit
bekräftigt wurde, daß alle Meoscbemecbte allgemeiDgllltig und stellung von lofonnationen und daß diese vieImehr ein um
untellbar sind, einander bedingen·und miteinander verknflpft fassender Iebeoslanger Prozeß sein sollte, durch den Menschen 
sind und daß Demokratie, Entwicklung und die Achtung vor aller LIinder, ungeachtet ihres Entwicklungsstaodes, und aller 
den Menschenrechten und Gruodfi:eibeiten eng miteinander Gese1lscbaftsschichten lemeo, die WUrde anderer zu achten, 
zusammeoblingeo und sich gegenseitig stlIrkeo; und darilber aufgeklllrt werden, mit welchen Mitteln und 

14. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
auf, in den Erkllirungen und Aktionsprogrammen, die von dem 
Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung, der Vierten Weltfrauen
konfereoz und der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und SiedIungsweseo (Habitat TI) verabschiedet werden 
sollen, den Faktoren Rechnung zu tragen, die zur Förderung 
und zum Schutz der Grundslitze des Rechts auf Entwicklung 
beitragen, wie in der Erkllirung über das Recht auf Entwick
lung dargelegt; 

15. beschließt, diese Frage auf ihrer filnfzigsteo Tagung 
unter dem UoleIpUDkt "Menschenrechtsfrageo, einschließlich 
anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung einer effektiven 
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreibeiten" zu 
behandeln. 

94. Ple1llJ1'Sitvmg 
23. Dezember 1994 

49/184. Dekade der Vereinten Nationen fiIr Mensch ...... 
rec:hfserzlehnng 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und 
in der Allgemeinen Erklärung der MenschenrechteIl ver
ankerten grundlegenden und universellen Grundslitzen. 

in Bekrliftigung des Artikels 26 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, demzufolge "die Bildung auf die volle 
Entfaltung der menschlichen PersönIichkeit und auf die 
Stärknng der Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten gerichtet" zu sein bat, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen anderer interna
tionaler Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
beispielsweise den Artikel 13 des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kolturelle Rechtel18 und den 
Artikel 28 der Konvention über die Rechte des Kindes", in 
denen die Ziele des erstgenannten Artikels Niederschlag 
finden, 

unter BerfJcksichtigung der Resolntion 1993/56 der 
Menschenrecbtskommission vom 9. März 199331 , in der die 
Kommission empfahl, daß die Kenntnis der Menschenrechte, 
sowohl in ihrer theoretischen Dimension als anch in ihrer 
praktischen Anwendung. eine der Prioritäten der Bildungs
politik sein solle, 

in Anbetracht der Resolntion 1994/51 der Menschenrechts
kommission vom 4. März 199432, in der die Kommission dem 
Hohen KMnnissar der Vereinten Nationen fIlr Menschenrech
te nabelegte, unter seine konkreten ZieIsetzungen auch einen 
Aktionsplan fIIr die Dekade der Vereinten Nationen fIIr 
Menschenrechtserziehung aufzune1uoen, und in der sie den 
Generalsekretär bat, der Genera1versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung über den Wirtschafts- und So
ziaIrat einen Aktionsplan fIlr eine Deknde fIlr Menschenrechts
erziehung vorzulegen, 

Met\todeo die Achtung dieser WUrde in allen Gesellschaften 
gewlihrIeistet werden knoo, 

SOWÜl in der Oberzeugung, daß die Meoscheorecbts
erziehung zu einem Eotwicklungsbegriff beiträgt. der mit der 
WUrde von Frauen und MIlnnern aller AltersgrUppeD im Bin
klang steht und der die vielfältigen Untetgtoppeo der Gesell
schaft, wie Kinder, aotoehthone Bevölkerungligtoppen, Min
derheiten und Behinderte, berücksichtigt, 

unter BerfJckslchtlgung der Anstrengungen, die Pädagogen 
und nichtstaatliche Organisationen in allen 'lbilen der Welt 
sowie zwiscbenstaatliche Organisationen, namentlich die 
Organisation der Vereinten Nationen fIIr Erziehung, WISSeD
schaft und Kultur, die Internationale Arbei1sorganisaon und 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zur Förderung 
der Menschenrechtserziehung unternehmen, 

In der Oberzeugung, daß sich Frauen, Männer und Kinder 
nur dann voll als Meoscbeo entfalten kllnnen, weoa sie sieh 
aller ihrer Menscheorecbte - der bürgerlichen, der kolturellen, 
der wirtscbaftlicben, der politischen und der soziaIen - bewußt 
sind, 

die Alfl!assung vertretend, daß Menschenrechtseebung 
ein wichtiges Mittel Ist, um Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts zu beseitigen und durch die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte der Frauen Chancengleichheit zu 
gewährleisten, 

in Anbetracht des Weltaktionsplaos fIIr die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie138

, der von dem von der 
Organisation der Vereinten Nationen fIlr Etziebnng. W'1SSeD
schaft und KaItur vom 8. bis 11. März 1993 in Montreal 
abgeba1tenen Internationalen Kongreß über die Etziebung zu 
Menschenrechten und Demokratie verabschiedet wurde und 
demzufolge die Erziehung zu Menschemeebten und Demokra
tie an sich schon ein Menschenrecht und eine Voraussetzung 
fIlr die Verwirklichung der Meoscheorecbte, der Demokratie 
und der sozialen Gerechtigkeit Ist, 

daran erinnernd, daß der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen fIIr Menschenrechte die Aufgabe bat, die ein
schlägigen Aufklärungs- und lnformationsprogramme der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Meoscheorecbte zu 
koordiniereot39 , 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen fIIr Menschenrechte!", worin 
dieser in Ziffer 94 erklDrt bat, daß die Menscbenrechtserzie
hung fIlr die Förderung harmonischer Beziehungen zwischen 
Gemeinschaften fIIr gegenseitige Thleranz und Verstlindnis 
und letztlich fIlr den Priedeo unabdingbar ist, 

13. Siehe A/CONF.1S1/PC/421Add.6. 
'" SIohe Resoludon 48/141.ZIlI'er4 e). 

,<0 0JfIzIe1les Prolo""" der~ NeumnuMenJ[pJI8:n.. 
gung, Beilage 36 (Al49I36). 



im Bewqßtseln der Erfahrungen auf dem Gebiet der ganisationen auf dem Gebiet der Menschenrechtserzielnmg 
Menscbenrechtserziehung, die von Operationen der Vereinten unterstiltzt werden sollen; 
Nationen für die Frieden_konsolidierung insbesondere von der 
Beobachtermission der Vereinten Nation:m in m Salvador und 
der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kamb0-
dscha, gesammelt werden konnten, 

eingedenk der Erk1llrung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabscbiedet wurden', insbesondere des 
Abschnitts TI, Ziffern 78 bis 82, 

1. nlmmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
~ über Menschenrechtserzielrung141, der gemIIß 
ihrer Resolution 48/127 vom 20. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. erkllJrt den am 1. Januar 1995 beginnenden Zehn
jabreszeitraum zur Deknde der Vereinten Nationen für Men
schenrechtsmziehung; 

3. begrqJJt den in dem Bericht des Generalsekretärs 
enthaltenen Aktionsplnn für die Deknde der Vereinten Natio
nen für Menschenrechtsmziehung (1995-2004)14' und bittet 
die Regierungen, Stellungnahmen vorzulegen, um den Ak
tionsplnn zu ergänzen: 

4. bittet den GeneraIsekretII, zu dem in Ziffer 3 genann
ten Zweck Vorschllige zu unterbreiten und dabei die von den 
Regierungen zum Ausdruck gebrachten Auffassungen zu 
beri1cksichtigen: 

5. appeUien an alle Regierungen, zur Durchfi1brung des 
Aktionsplnns beizutragen und sich verstärkt um die Beseiti
gung des Analphabetentums zu bemühen und Erziehung und 
Bildung auf die volle Entfaltung der menschllehen Persönlich
keit und die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten auszurichten; 

6. fordert die staatlichen und Dichtstaatliehen Ein
richtungen im Bildungsbereich 1IQChdrtlckl/ch at.if, sich 
verstärkt um die Ansarbeitung und Durchfi1brung von 
Programmen für Menschenrechtserzle1mng zu bemi1hen, wie 
in dem Aktionsplnn empfohlen, indem sie insbesondere 
einzelstaatliche Plllne auf dem GebIet der Menschenrechts
erziehung ausarbeiten und du:rchfllhren: 

7. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
~::;:::=hte, die DurchfDhrung des Aktionsplnns ZU 

8. ersucht das Sektetariats-Zenttum für Menschenrechte 
und die Menschenrechtskonmrission, in Zusammenarbeit mit 
den MitgJiedstanten den Organen für die Überwachung der 
Anwendung der Menschenrechtsilbereinki1n und anderen in 
Betracht kommenden Organen und zustlindigen nlchtstaatU
chen OJganisationen, die Bemühungen des Hohen JCommissars 
zur Koordinierung des Aktionsplnns ZU untersti1tzen; 

9. ersucht den GeneraIsekteIIl, die Schaffung eines vom 
Zentrum für Menschenrechte zu verwaltenden freiwilligen 
Fonds für Menschenrechtsmziehung in Erwllgung zu ziehen, 
aus dem insbesondere die Tlltigkeiten der Dichtstaadlchen Or-

1<' A/491261-EI1994/110 und Add.l. 
1<. A/491261-EI1994/110/Add.l, AnItaog. 

10. bittet die SonderoJ:ganisationen und Progtamme der 
Vereinten Nationen, innerha1b ihres Zustindigkeitsberei.ehs 
einen Beitrag zur DurchfDhrung des Aktionsplnns zu 1eiBten; 

11. ersucht den Generalsekretii, diese Resolution a11nn 
Mitgliedern der intematlona1en Gemeinschaft und den mit 
Menschenrechts- und Bildnngsfragen befaßten zwischen
staatlichen und Dichtstaatliehen Organisationen zur Kenntnis 
zubringen; 

12. fordert die internationalen, regionalen und lllllionalen 
DichtstaatJichen Organisationen, insbesondere soweit sie sich 
mit Frauen-, Arbeits-, Entwicklungs- und Umweltfragen be
fassen, sowie alle anderen für soziale GerechtIgkeit eintre
tenden Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, PlIdagogen, reli
giöse Organisationen und die Medien at.if, sich stärker an der 
schulischen und auBenichulischen Menschenrechtsmziehung 
zu beteiligen und mit dem Zentrum für Menschenrechte bei 
der praktischen Umsetzung der Deknde der Vmeinten Natio
nen für Menschenrechtsmziehung znsammenzuarbeiten; 

13. ersucht die bestehenden Organe für die Oberwaehung 
der Einhaltung der Menschenrechte, besonderes Gewicht 
darauf zu 1egen, daß die Mitgliedstaaten ihrer intemationa1en 
Verpflichtnng zur Fllrderung der Menschenrechtsmzung 
nachkommen; 

14. beschließt, diese Frage auf ihrer fDnfzigsten Thgung 
untm dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln 

94. PlenonIIvmg 
23. Dezember 1994 

49/185. Menscl1eJU"eclrte und 'Thrrorlswns 

Die GeneralveTSlll1l11llung, 

geleitet von den Clrlmdslitwl der Cbartn der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erk1IIrung der MenschenrechteIl 
und der Internationalen Menschenrechtapa17, 

eingedenk dessen, daß das wichtigate und grundlegendate 
Menschenreeht das Recht auf Leben ist, 

unter HInweIs auf die Erklllrung und das Aktionsprogmmm 
von Wten, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/122 vom 
20. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/46 der Men
schenrechtskommlssion vom 4. Mlirz 1994" und der Resolu
tion 1994/18 der Untmkommisoion für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Sehutz von Minderheiten vom 
25. Augost 1994143

, 

erneut erkllJmu:l. daß alle Mitgliedstaaten verpfIlchtet sind, 
die Menschenreehte und Grundfreiheiten zu fl!rdem und zu 
sch\llzen und daß außerdemjedet einmlnc bestrebt sein sollte, 
ihre univmse1le und effektive Anerkennung und Binbaltung zu 
sichern, 
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e1'llStluqt beso'8t Ober die flagranten Verletzungen der 7. beschließt, diese Frage auf ihrer fflnfzigsten 'IlIgung 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen unter dem Punkt "Menschenrechtsfragenn zu behandeln, 
werden. 

kbhqft bek/ogend, daß mehr und mehr uuschuldige Men
schen, duruuter auch Frauen, Kinder und iIltere Menschen, von 
'I.1:mlristen im Zuge wahlloser und willkOrIicher Gewalt- und 
'Thrrorhandlungen. die unter keinerlei Umstlluden gerechtfer
tigt werden kötmeu, getötet, massakriert oder verstilmmelt 
werden, 

mit großer Besorgnis über die immer engere Verbludung 
zwischen terroristischen Gruppen und dem illega1en Waffen
und Drogeulumdel und die damit verbundene Begelmug von 
schweren Verbrechen wie Mord, Entfilbnmg, Kllrperverlet
zuug und Raub, 

eingedenk der Notwendigkeit. die Menschenrechte und die 
Garautieo flir den einzelnen im Eink1aug mit den einschlägigen 
internationalen Qr1mdsätren und Obereinkllnfteu auf dem Ge
biet der Menschenrechte, insbesondere dem Recht aufLeben, 
zu schützen, 

1. verurteilt erneut unmißverstlJndllch alle Handlungen, 
Methoden und Praktiken des Thrrorismus als Aktivitäten, die 
darauf gerichtet sind, die Menschenrechte, die Gnmdfreiheiten 
und die Demokratie zu beseitigen, wobei sie die territoriale 
Unversehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen, recht
mäßig koPStituierte Regierungen destabilisiereu die pluralisti
sche BOrgergese11schaft UDtergtaben und schild1iche Folgen flir 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten nach 
sich ziehen; 

2. bekundet ihre So/üJ4rlU# mit den Opfern des Terr0ris
mus; 

3. fonlert die Staaten arJf, im Einklang mit den interna
tionalen Menschenrechtsnormen alle notwendigen und wirk
samen Maßnahmen zu ergreifen. um alle terroristischen 
Handhmgen, wo inuuer und von wem auch inuuer sie began
gen werden, zu verhindern, zu bekllmpfen und zu beseitigen, 
und fordert die internationale GemeinscIuüt nachdrOcklich auf, 
ihre ZlIS!!!ll!ll~t im Kampf gegen die Bedrohung des 
Thrrorismus auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene ZU verstärken; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitg1ieAstaaten ZU der möglichen Schaffung eines freiwi11igen 
Fonds der Vereinten Nationen flir Opfer des Thrrorismus 
einzuholen und der Genera1versamm1ung auf ihrer flInfzigsten 
Thgung einen Bericht zur Behandlung vorzulegen. der die 
diesbezOglichen Stellungnahmen der Mitgliedstaaten enthlilt; 

S. ersucht den GeneralsekreUlr D14fJenlem, den Wortlaut 
dieser Reso1ution allen Mitg!iedstaateu sowie den zustlIndigen 
Sonderorganisatonen und zwischenstaatficben Organisationen 
zur Behandlung zu Obermitte1n; 

6. ermutigt die Sonderberichterstatter, Sonderbeauf
tragten und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission 
sowie die Vertragsorgane, den Folgen der Handlungen, 
Methoden und Praktiken tertnristischer Gruppen im Rahmen 
Ihres jeweiligen Mandats entsPrechende Aufmerksamkeit zu 
schenken; 

94. Pk1lfJl'Sitvmg 
23. Dezember 1994 

49/186. Andere AnsIi1ze sowie MIttel und Wege hmerbaIb 
des Systems der Vetelnlen Nationen zur Irr J ,'eil 
GewIIhrIeIstung der effektiven AnsIIhtmg der Men
sehennclIte und Grundfreihelten 

Die Generalve1'SlJ1ll11llung, 

unter Hinweis darauf, daß die Völker der Vereinten 
Nationen in der Charta der Vereinten Nationen ihre Ent
schlossenheit zum Ausdruck gebmcht haben, den Glauben an 
die grundlegenden Menschenrechte, an die WUrde und den 
Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie VOD groBen und k1einen Nationen erneut 
zu bela:äftigen und internationale Einrichtungen in .Anspruch 
zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
aller Völker zu fIlrdern, 

sowie unter Hinweis darauf, daß eines der in der Charta 
verankerten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, 
internationale Zusammenarbeit herbeizuflIhren, um interna
tionale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultnre11er oder 
hum8mtllrer Art zu lösen und die Achtung vor den Meu-

. schenrechten und Gruudfreiheiten tlIr alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu flirdem und 
zu festigen. 

unter Hervorhebung der BedentUDg und GDlt!gkeit der 
Allgemeinen Erk1iinmg der Menschenrechtell und der interna
tionalen Meuscheurecbtspaktel1 flir die Farderuug der Achtung 
und Einha1tUDg der Menschenrechte und Gruudfreiheiten, 

unter Hinweis auf ihre Reso1ution 321130 vom 16. De
zember 1977, in der sie beschloß, daß bei der Ausriehtung der 
könftigen Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Meu
schemechtsfragen die in der genannten Resolution enthaltenen 
Gedanken berilcksichtigt werden sollen, 

unter Hervorhebrmg der besonderen Bedeutung der Ziele 
und Gruudsiltze, die in der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung _köndet wenIen, welche in der An1nge zu ihrer 
Resolution 411128 vom 4. Dezember 1986 enthalten ist, 

erneut erklilrend, daß die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwick1ung ein unverzichtbarer BesfandteiI des Prozesses der 
Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen flir die volle 
Ausübung und Wahrung aller Menschenrechte und Gruud
freiheiten ist, 

unter BertJckslchttgug der Schlußdokumente der im Sep
tember 1992 in lakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der 
Staats- und Regierungschefs der Dichtgebundenen Ulnder'44, 

erneut erkIilrtmd, daß das Recht auf Entwick1ung ein 
unverilnßerliches Menschenrecht ist und daß Gleichheit der 
Bntwick1ungschanceu ein Vorrecht sowohl der Nationen als 
auch des einzelnen innerhalb der Nation ist, 
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mit dem Ausdruck Ihrer besonderen Besorgnis über die 
fortschreitende Verscblechtenmg der Lebensbedingungen in 
den Entwicklungslllndem und die damit verbundenen nachtei
ligen Auswirkungen auf die uneingeschriinkte Ausllbung der 
Menschenrechte und insbesondere über die sehr ernste WIrt
schaftsIage des afrikanischen Kontinents und die katastropha
len Auswirkungen, welche die schwere Last der 
Auslandsverscbuldung fIIr die Völker Afrikas, Asiens sowie 
Lateinamerikas und der Karibik mit sich bringt, 

mit dem erneuten Ausdruck Ihrer tiefen tJberzeugrlng, daß 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar sind, 
einander bedingen und miteinander verknilpft sind und daß die 
Verwirklichung, die F!lrderung und der Schutz der bi1rgerli
chen und politischen Rechte sowie der wirtscbaftIiche 
sozialen und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und 
dringliche Beachtung erhalten ilollen, 

zutiefst Uberzeugt davon, daß die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und die Menschenrechte heute mehr dann 
je einander ergänzen und zu ein und demselben Ziel ftIhren, 
nlImlich zur Wahrung des Friedens und der Gerechtigkeit unter 
den Nationen als Grundlage der Menscbheitsideale der Freiheit 
und des Wohlergehens, 

erneut erkllJrend, daß die Zusammenarbeit zwischen allen 
Nationen auf der Grundlage der Achtung der Unabbiingigkeit, 
Souveränität und territorialen Unversebrtheit eines jeden 
Staates, einschließlich des Rechts eines jeden Volkes auf freie 
Wahl seines sozioökonomlschen und politischen Systems, von 
wesentlicher Bedeutung fIIr die Förderung des Friedens und 
der Entwicklung ist, 

sowie erneut erklilrend, wie wichtig die bedingungslose 
internationale Zusammenarbeit fIIr die Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung ist, 

die Al(ffasSll1lg vertretend, daß die von den Entwicklungs
ländern selbst unternommenen Entwicklungsanstrengungen 
durch einen verstäxkten RessourcenzufluB und durch konkrete 
Maßnahmen unterstll1zt werden sollten, die geeignet sind, ein 
der Entwicklung förderliches äußeres Umfeld zu schaffen, 

1. ersucht die Menschenrechtskommission erneut, ihre 
laufenden Arbeiten an einer Gesamtanalyse mit dem Ziel der 
weiteren Förderung und Festigung der Menschenrechte und 
Gnutdfteiheiten fortzusetzen, sich dabei auch weiterhin mit der 
Frage des Programms und der Atbeitsmethoden der Kommis
sion auseinanderzusetzen und darüber hinans ihre laufenden 
Arbeiten an der Gesamtanalyse anderer AnsIitze sowie Mittel 
und Wege zur besserea GewIlhrleistung der effekliven Aus
Übung der Menschenrechte und Grundfteiheiten im Einklang 
mit den in der Resolution 321130 der Generalversammlung 
dargelegten Bestimmungen und Gedanken fortzufllhren: 

2. erkliirt, daß es eines der obersten Ziele der interna
tiona1ea znsanunenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte 
ist, allen Völkern und jedem einzelnen Menschen ein Leben in 
Freiheit, Wßtde und Frieden zu ermöglichen, daß alle Men
schenrechte und Grundfreiheiten unteilbar und miteinander 
verknüpft sind und daß die Fßtdetung und der Schutz einer 
Kategorie von Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung 
zur Förderung und zum Schutz der anderea Rechte entheben 
oder entbinden dllrfen; 

3. stellt/est, daß die im Juni 1993 in Wien abgehaltene 
Weltkonferenz über Menschenrechte die Situationen und Hin-

dernisse, die sich der uneingeschränkten Ausnhung der Men
schenrechte entgegenstellen, aufgezeigt hat; 

4. erk1il.rt erneut, daß das Recht auf Entwicklung ein 
unvetiIußerliches Menschenrecht ist; 

s. erk1iI.rt t/l4JIerr/em erneut, daß der Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit entscheidende Faktoren fIIr die volle 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung sind; 

6. hlllt es ftlr notwendig, daß alle Mitgliedstaaten die 
internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Achtung 
der Unabftllnglgkeit, SouvedInltiit und territoria1en Unversehrt
heit eines jeden Staates, einschließlich des Rechts eines jeden 
Volkes auf freie Wahl seines sozioökonomischen und politi
schen Systems, fördern, um internationale Probleme wirt
schaftlicher, sozialer und humanitllter Art ZU lösen; 

7. fordert alle Staaten nochdrtJcklich mif, mit der 
Menschenrecbtskommission bei der Förderung und beim 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten zusammen
zuarbeiten; 

8. beschließt, daß bei der Austicbtnng der kllnftigen 
Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Menschen
rechtsfragen der Inhalt der ErkJiirung ßbet das Recht auf 
Entwicklung und die Notwendigkeit ihrer Verwitklichung 
beracksichtigt werdea sollen; 

9. beschließt t/l4JIerdem, diese Frage auf ihrer einund
filDfzigsten 'Thgung zu behandeln. 

94. Plel/lJ1"8ltvUlg 
23. De:.ember 1994 

491187. Ausbau der ÖffentlIchkeitsarbeit auf dem Gebiet 
der MenscheDncl1te 

Die GeneralveT8Q1ll1llJung, 

erneut erk1iirend, daß Aklivitäten zur AufklIIrung der 
Öffentlichkeit auf dem Gebiet der Menschentecbte fIIr die Ver
wirk1ichung der in Artikel 1 Absatz 3 der Charta der Vereinten 
Nationen niedergelegten Ziele der Vereinten Nationen von 
wesent1icher Dedeuhmg sind und daß sorgfIiltig konzipierte 
Unterrichts-, Bildungs- und Informationsprogramme fIIr die 
HerbeifOlmmg einer dauerhaften Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfteibeiten unerläßlich sind, 

unter Hinweis auf die von der Generalversammluag und 
der Menschen:rechtskommissicn verabschiedeten einschlligigen 
Resolutionen, 

inAllerkennung der Katalysatorwitlmng, die Initiativen der 
Vereiotea Nationen auf die nations1e und regionale Öffent1ich
keitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte ausßben, 

sowie in Anerkennung der wertvollen Rolle, die niehlstaat
liehe Organisationen bei diesea Bemllhungen spielen können, 

die AII/fasSll1lg vertretend, daß die Weltinformations
knmpsgne ßbet die Menschentecbte eine wertvolle ErgIinzung 
der Tätigkeit der Vereinten Nationen zur weiteren F!lrderung 
und zum weiteren Schutz der Menschenrechte darstellt, und 
datan erinnernd, welche Bedeutung die Weltkonferenz ßbet 
Menschenrechte der StIh1amg der Kampagne beige'" 11 n hat, 

mit Genugtuung ßbet die Ernennung des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen fIIr Menschenrechte, dem unter 
anderem die Aufgabe lIbertragen wurde, die einschlllgigm Bi!-
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dungs- und AufkIlirungsprogramme der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang mit Resolu
tion 481141 der GeneralveJ:SllDUll!ung vom 20. Dezember 1993 
ZU koordinieren, 

anerXennentJ, daß die Sekretariats-Hauptabteilung Presse 
und Information gemiiB Resolution 48144 B der Generalver
sammlung vom 10. Dezember 1993 die zustilndige SteIle ftIr 
die Ausarbeitung, Koordinienmg und Harmonisienmg der 
Politik und der Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf dem 
OehIet der lofonnation ist, 

I. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs Ober den Ausbau der Öffendicbkeltsarbeit auf 
dem OehIet der Menschenrechte, namentlich auch die Welt
informat;onsknmpagne Ober die Menschenrechte14"; 

2. weifJ die Maßnahmen zu wIlnIigen, welche die 
Hauptabteilung Presse und lnformation und das Sekretariats
Zenttnm ftIr Menschenrechte unternommen haben, um in Zu
sammenarbeit mit regionalen, nationalen und lokalen Organi
sationen sowie mit den Regierungen die weitere Herstellung 
und wirksame Verbreitung von InfonnationsmaterialOber die 
Menschenrechte zu gewährleisten; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß die Hauptabteilung 
Presse und lofonnation und das Zentrum ftIr Menschenrechte 
die Erkliirung und das Aktionsprogramm von WIen, die am 
25. Juni 1993 von der We1tkonferenz aber Menschenrechte 
verabschiedet wurden", sowie Informationen Ober die dannch 
ergliffenen AnschIußmaBnabmen verbreiten; 

4. eraucht das Zenttnm ftIr Menschenrechte, in Zu
sammenarbeit mit der HauptabteiIung Presse und Information 
seine umfaSS/rode 'ÜherprIJfung des Informations- und Publika
tionsprogramms auf dem OehIet der Menschenrechte abzu
scbließen, insbesondere auch die Ausarbeitung einer neuen 
lofmmatiODSS1Iategie, und die Wuksamkeit dieses Programms 
zu bewerten, und ermutigt das Zentrum, seine BemOhungen 
um die Stmffimg und klarere Ausrichtung seines Publikations
programms fortzusetzen; 

5. ermutigt das Zentrum ftIr Menschenrechte, auch 
weiterhin AusbiIdungsIchrglinge und -material, namentlich 
auch ftIr Fachleute bestimmte Aushildtmgshandhilcher, auszu
arbeiten und als Belltandteil der tecbnisc1ten HiIüprojekte 
Infonnationsmat Ober die Menschenrechte zu verweilen; 

6. begrllßt die Anstrengungen, welche die Haupt
abteilung Presse und loformation und das Zentrum ftIr Men
schenrechte unternehmen, um lofonnationen aber die Men
!ichenrechte auf elektronischem Weg zu verbreiten, namentlich 
auch mit HiIfe des Bibll.ographillchen lofonnatiOJl55)'StemS der 
Vereinten Nationen; 

7. stellt fest, daß das Zentrum ftIr Menschenrechte eine 
Datenbank ZU! Fön1enmg aller Aspekte der Menschenrechte 
geschaffen hat; 

8. legt der HauptabteiIung Presse und lnformation 
eindringUch nohe, sich auch weiterhin der loformatimw.entren 
der Vereinten Nationen zu bedienen, damit grundlegendes 
lofonnatioll5- und Nach5chlageroateriaI aber die Menschen-
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techIe und Grundfreiheiten namentlich auch die aufgnmd der 
Men!ichenrecbmllbereinkflnf vorgelegten Berichte der 
VertragstlI8aten in ihtem jeweiligen T/itigkei1srnnm rech1zeitig 
ZU! Verteilung ge1angt, und zu diesem Zweck sicherzustellen, 
daß die loformationszentren der Vereinten Nationen Ober 
ausreichende Mengen dieser Unterlagen verfIlgen; 

9. eraucht die HauptabteiIung Presse und Information, 
aoch weiterhin von den ftIr diesen Zweck ZU! Verfilgong 
atelnmden MitteIn Gebrauch zu machen, um audiovlsuellell 
MateriaIOber Menschenrechmfmgen herzu5tellen; 

10. eraucht den Generalsekretllr, sich bei der Durch
fObrung der Weltinfonnatiooskampagne Ober die Men
scheDIechle, namentlich auch bei der Verbreitung von Jnfor.. 
matiOlWDllterialOber die Menschenrechte, soweit wie möglich 
die Zusammenarbeit mit den nichtstaatlichen Organisationen 
zunutze zu machen; 

11. legt a1Ien Mitgliedstaaten nohe, besondere .ADBtren
gungen zu unternehmen, um die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte bekannt zu ma
chen und ihre Ummtmaelnmg zu erleichtern und zu fördern, 
so auch dmch die UnlelIItiItzung der Informationszentren der 
Vereinten Nationen, und der Verbreitung der Allgemeinen Er
kIlinmg der Men5chenrechte", der lntemationaien Menschen
rechmpakte17 und anderer intematiooaier Recbtsal<te sowie der 
Berichte anfgrund der Mensclnmtecbmllbereinkflnf in ihren 
jeweiligen Landes- und Lokalsprachen Vorrang einzuräumen 
und AufkIlIrungs- und InfonnatioD5arbeit dariIher zu leimen, 
wie die in diesen Dokumenten niedergelegten Rechte und 
Freiheiten in der Praxis wahrgenommen werden können; 

12. untersllll:r.t die in AbIichnitt ll.D der Erkllinmg und des 
Aktionsprogmmms von Wien enthaltene Empfehbmg, wonach 
die Mitgliedstnnten spezielle Programme und Strategien 
entwickcln sollen, um eine möglichst umfassende Menschen
rechtse!:7.iehug und eine eotsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
unter besonderer Berllcksichtigung der MenschenrechtII
anliegen der Ftauen sicherzuatellen, und ermutigt die Mitglied
staaten, bei der Aufstellung einzeIstaatlicher Aktionspillne ZU! 
Förderung und zum Schutz der Men!ichenrechte darin auch 
hreitangeIegte Bildungs- und lofonnationsprogtamme Ober die 
Menschenrechle aufzunehmen; 

13. fordert den HoInm Krunmissar der Vereinten Nationen 
ftIr 'Menschenrechte mif, die Informationsstrategien des 
SyatemF der Vereinten Nationen auf dem OehIet der Men-
5Chen!echte zu koordinieren und zu harmonisieren; 

14. fordert das Zentrum ftIr Men!ichenrechte mif, die 
Sacharbeit der Weltinfotmationskampagne Ober die Men
schenrechte gemiiB den Aowelsungen der Generalversamm
lung und der Menschenrech7skommission zu koordinieren und 
bei der Konzeption und DurchfOhnmg der Aktivitäten der 
Kampagne aI5 VerhlndungssteIIe zu den Regierungen, regi0na
len und nationalen ln5titutionen, nichtstaatliclnm Organisatio
nen und interessierten Binzelpersonen zu fungieren; 

15. fordertdieHaoptabteilungPresseundInfonnationmif, 
die im Rahmen der Kampagne dmchgefllhrte Öffentlichlalits
arheit zu koordinieren und in ihre! Eigenschaft als Sekretariat 
des Gemeinsamen Infonnationsan ssc1tusses der Vereinten 
Nationen koonlinlerte, systemweile Informationstl!tigkeiten 
auf dem Gehiet der MeDFChenrechle zu fön:Iem; 
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16. betont, daß es notwendig ist, daß das Zentrum fiIr 
Menschen=hte und die Hauptabteilung Presse und Informa
tion bei der Verwirklichung der fiIr die Kampagne gesetzten 
Ziele eng zusammenarbeite und daß die Vereinten Nationen 
ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschemechte mit denen 
anderer Organisationen abstimmen, namentlich mit dem 
Intematiooaleo Komitee vom Roten Kreuz, was die Ver
breitung von Informationen lIber das hlllDanitäre Völkerrecht 
betrifft, und mit der Organisation der Vereinten Nationen fiIr 
Erziehung, WJSSeDSChaft und Kultur, was die Menschen
rechtseJziehung angeht; 

17. ersucht den Generalsekretlir, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung zur PrDfung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen" einen umfassenden Bericht 
lIber die Durchfllhnmg dieser Resolution vorzulegen. 

94. Plenarsltvmg 
23. Dezember 1994 

491188. BeseitIgung aller Formen rellg111ser Jntoleranz 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis darauf. daß sich alle Staaten nach der Charta 
der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine 
AchJung und Binha1tung der M!:nschenrecbte und Grund
freiheiten fiIr alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion zu fiIrdern und zu festigen, 

In Anerkennung desaen, daß sich diese Rechte aus der 
angeborenen Würde der menschlichen Person herleiten, 

mit Genugtuung über die allgemeine Bemerkung des 
Menschenrechtsausschusses'46 zu Artikel 18 des Intematio
oaleo Paktes über bürgerliche und politische Rechte"s. 

betonend, daß das Recht auf Gedanken-, Gewissens-. 
Religions- und Weltanachauungsfreiheit von weitreichender 
und maßgebender Bedentnng ist und daß dieses Recht die 
Gedankenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen 
Überzeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder 
Weltanachauung mit einschließt, gleichviel oh a1Iein oder in 
Oemeinsc1utft mit anderen, 

unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte, 

erneut erkllirend, daß die Diskriminierung von Menschen 
aufgnmd der Religion oder der Weltanachauung einen Affront 
gegen die Menschenwllrde und eine Verleugnung der Grund
sI!Ize der Charta darstellt, 

In Bek:r4ftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November 
1981. mit der sie die ErkIlirungllber die Beseitigung aller 
Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgnmd der 
Religion oder der Überzeugung verkilndet hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/128 vom 20. De
zember 1993, in der sie die Menschenrecbts\rommission 
ersucht hat, sich weiterhin mit MaBnaltmen zur Verwirkli
chung der ErkIlirung zu befassen, 

sowie Kenntnis 1IIlhmend von der Resolution 1994118 der 
Menscbenrechtskmnmission vom 25. Februar 199432

, 

,<6 OjJWßlIes ProtokoU im ~. AchtundvIenJgsto 
Tagung. BellDge 40 (A/4&'40), Anbmlg VI. 

In Bek:r4ftigung des Aufrufs der Weltkonferenz lIber Men
schenrechte an alle Regierung8n, in ErfflIIung ihrer interna
tiona\en Verpflichtungen und unter gebllhrender Berücksichti
gung ihrer jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maß.. 
naItmen zu eIgteifen, um der Intoleranz und damit Z!!SI!mmen
hängender Gewalt aufgrund der Religion oder der Welt
anschauung, einschließlich Praktiken der Diskriminierung von 
Frauen und der Bntweihung religiöser StlItten, entgegen
zuwirken. in Anerkennung desaen, daß jeder Mensch das 
Recht auf GedanIren-, Gewissens-, Meinungs- und Religions
freiheit hat, 

unter Hinweis auf die Resolution 1992117 der Menschen
rechtskmnmission vom 21. Februar 1992"'. in der die K0mmis
sion beschlossen hat, das Mandat des Souderberichterstatters 
um drei Jahte zu verlIIngern, der ernannt wurde, um mit den 
Bestimmungen der genannten Erklllrong unVeIeinbare VorfIIIIe 
und staatliche Maßnahmen in a1Ien 'Thi1en der Welt ZU untersu
chen und gegebenenfalls Ahhilfemaßnahmen ZU empfehlen, 
sowie unter Hinweis auf den Beschluß 1992/226 des 
Wrrtschafts- und Sozialrats vom 20. Juli 1992, . 

mit dem Arifnif an alle Regierungen. mit dem Sonderbe
richterstatter der Menschenrechtskommission, Ahdelfattah 
Amor. zusammenzuarbeiten, um ihto die uneingeschriinkte 
Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen. 

In Anerkennung dessen. daß die Aufklärungs- und Öffent
lichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu Fragen der 
Religions- und WeltaoscbalDlDgsfreiheit verstärkt werden 
sollte und daß sowohl den Staaten als auch den nicbtstaatlichen 
Organisationen dabei eine wichtige Rolle zufIlI1t, 

betonend, daß nicbtstaatUchen Organisationen und religiö
sen Körperschaften und Gruppen auf allen Ebenen bei der 
Förderung der Toleranz und heim Schutz der Religions- und 
WeltaDscba .. ungsfreiheit eine wichtige Rolle zukommt, 

im BewqfJtsein der Bedentung der Erziehung fiIr die 
Gewährleistung von Toleranz in Fragen der Religion und der 
Weltanschmrong, 

mit Genugtuung darilber. daß im RaItmen der Aktivitäten, 
die während des Jahres der Toleranz unter der FederfOhrung 
der Organisation der Vereinten Nationen fiIr Erziehung, WIS
senschaft und Kultur durchgefllhtt werden sollen, auch 
Veranstaltungen vorgesehen sind, in denen es um Toleranz 
und religiöse Vielfalt geht, 

hlJchst beunruhigt darilber, daß es in vielen 'ThiIen der Welt 
zu ernsten FliIlen von Intoleranz und Diskriminierung auf
grund der Religion oder Weltanschauung. einschließlich 
Gewalthandlungen, kommt, 

z,utJeftt besorgt darilber. daß, wie es im Bericht des Sonder
herichtmstatteIs heißt, zu den aus religiösen GrlInden ver
letzten Rechten unter anderem das Recht auf Lehen gehört, 
fernCr das Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönli
che Freiheit und Sicherheit, das Recht der freien Meinungs
äußerung, das Recht, nicht der Folter oder einer anderen, gtIIIl
samen, llDm ensclilichen oder emiedrigenden BehMdlllDg oder 
Strafe unterworfen zu werden, und das Recht, nicht wilIkiIrlich 
festgenommen oder inhaftiert zu werden'47, 

'" SIehe ElCN.4I1994179. ZIffer \03. 
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sowie VlIII!/st besorgt über die zunehmende Anzahl von 
GewaJthandlungen. Einschi!chterungen und Nötigungen, deren 
Beweggrund religiöser Extremismus in allen seinen Formen 
ist, wodurch in vielen 'leiten der Welt die Wahmehmung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten bedroht wird, 

in Belaiiftigung der Bestürzung und Mißbilligung, denen 
die Weltkonferenz fiIr Menschenrechte angesichts des fortge
setzten Vorkommeus von schweren und systematiscben 
Verstößen und Situationen, wie die religiöse Intoleranz, 
Ausdruck verliehen hat, die die volle Wahrnehmung aller 
Menschenrechte ernsthaft behindern. 

die Artfassung vertretend. daß daher weitere Austrengun
gen zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf Gedanken-. 
Gewissens-. Religions- und Wellllnschauungsfreiheit und zur 
Beseitigung aller Formen von Haß. Intoleranz und Dis
krinrlnierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung 
geboten sind, 

1. erkllirt erneut. daß die Gedanken-. Gewissens-. 
Religions- und Weltanschauungsfreibeit ein Menschenrecht ist, 
das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person 
herleitet und das allen Menschen ohne Diskrinrlnierung 
gewährleistet ist; 

2. [orden alle Stanten nacIuJriJcldich azif, sicherzustellen, 
daß ihre Verfassungs- und Rechtsordnung volle Garantien fiIr 
die Gedanken-. Gewissens-. Religions- und Weltanschauungs
freiheit fiIr alle ohne Diskriminierung vorsieht, einschließlich 
wirksamer Rechtsbehelfe in FIIllen. in denen das Recht auf 
Religions- und Weltanschnnungsfreibeit verletzt worden ist; 

3. [orden die Stanten lJlf!Jerdem nachdrllckllch auf, ins
besondere sicherzustellen, daß niemand. der ihrer Herrschafts
gewalt untersteht, aufgrund seiner Religion oder We1tanschnn
ung des Rechts auf Leben oder des Rechts auf persl!nliche 
Freiheit und Sicherheit beraubt oder der Foher oder will
kürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unterworfen wird; 

4. verurteilt alle FIIlle von Haß und Intoleranz und alle 
Gewalthandlungen, Einschilchtenmgen und Nötigungen, deren 
Beweggrund religiöser Extremismus und religiöse oder 
weltanschnnliche Intoleranz sind; 

5. [orden die Stanten nachdrUcklich azif, im Einklang mit 
den internationalen Menschenrechtsnormen alles Erforderliche 
zu tun, um solche FIIlle zu verhindern. alle geeigneten Maß
nahmen zu ergreifen. um Haß. Intoleranz und GewaJthand
lungen, Einschüchterungen und Nötigungen. deren Beweg
grund religiöser Extremismus ist, zu bekämpfen und Ver
ständnis. Toleranz und Achtung in Fragen der Religions- und 
Weltanschnnungsfreiheit zu filrdern; 

6. erkennt an. daß der Erlaß von Gesetzen allein nicht 
ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, einschließ
lich des Rechts auf Religions- und Weltanschmnmgsfreiheit, zu 
verhindern; 

7. betont. daß, wie der Menschenrechtsansschllß unter
strichen hat, Einschrlinkungen der Freiheit, eine Religion oder 
Weltanschanung zu bekennen. nur zulässig sind, wenn die 
Einschrlinkungen gesetZlich vorgesehen sind, zum Schutz der 
öffentlichen Siche!:heit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit 
oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind 
und in einer Weise angewandt werden, die das Recht auf Ge
danken-. Gewissens- und ReligiOJlSfreiheit nicht beeintrlichtigt; 

8. forden die Stanten nachdrllckllch auf, sicherzustellen, 
daß die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauf
tragten Organe, Beantte, LehrkrIIfte und sonstige Angehihige 
des öffentlichen Dienstes bei der Wabrne\mmng ihrer amtli
chen Aufgsben unterscbiedliche Religionen und Weltanscbau
ungen achten und Personen, die sicb zu anderen Religionen 
oder Weltanschauungen bekennen, nicht diskriminieren; 

9. [orden alle Stanten auf, wie in der Erk1IIrung über die 
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung 
aufgrund der Religion oder der Oberzeugung Vtl1'gesehen, das 
Recbt aller Personen anzuerkennen, im 7mullllmenbang mit 
einer Religion oder Welt9nscbauung KultbandIuugen v0r
zunehmen oder sich ZU Vß.TS8IIIJII!lID sowie eigene Stätten dafIIr 
eiDzuricbten und zu unterhalten; 

10. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
ABgriffe auf religiöse Orte, Stlltten und Heiligtümer und 
fordert alle Stanten auf. in ilbereinstimmung mit ihten inDer
staatlichen Rechtsvorscbriften und im EiDklang mit den 
Internationalen MenschenrechtsDormen alles zu tun. um 
sicherzustellen, daß diese Orte, Stätten und Heiligtflmer voll 
geachtet und gescbützt werden; 

rl. erkennt an, daß es zur vollen Verwirk1icbung der ZieIe 
der Erkllinmg Dotwendig ist, daß Personen und Gruppen 
Thleranz uad Nichtdiskrim1niernng üben; 

12. hOlt es fUr wIlnsclumswen. die AufkIIIrungs- uad 
Öffentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu FrageD der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
sicberzustellen, daß zu diesem Zweck geeignete MaßDahmeD 
im Rahmen der Weltinformationslcampagne über die Men
schenrecbte eJl!Iiffeo werden; 

13. bittet den Geoeralsekretl!r. der Verbreitung des 
Wortlauts der Erkllinmg in aIIeu Amtsspracben der Vereinten 
NatioDeD weiterhin buhe Priorität einzurilumen und alle 
geeigneten MaßDahmeD zu eil!Ieifen, um den Wortlaut der 
Erkllirung den Informationszentren der Vereinten Nationen 
sowie anderen interessierten Stellen zur Verftlgung zu stellen; 

14. untersIilI%tdie anhaltendeuBemühungen des Sonder
berichterstatters, der ernannt worden ist, um mit den Be
stiu!!Ilungen der Erkllinmg unvereinbare Vor.flIlIe und staatli
che Maßnahmen in allen Thilen der Welt ZU untersuchen uad 
gegebenenfalls AbbllfemaBnabmeo ZU empfehlen; 

15. legt den Regierangen 11I1he. ernstbaft die Möglichkeit 
zu pr6fen. den Sonderberichterstatter in ihre l.J1nder ein
zuladen, um es ibm zu ermöglichen, seiDeD Auftrag Doch 
wirkungsvoller zu erfOIIen; 

16. empfiehlt. daß der Förderung und dern Schutz des 
Rechts auf GedankeD-. Gewissens- und Religionsfreiheit in der 
Arbeit des Programms der Vereinten Nationen fiIr Bemtende 
Dieaste auf dem Gebiet der Menschenrechte entsprechender 
Vorrang eingerilumt wird, unter anderem soweit es darum 
geht, grundlegende Rechtstexte auszuarbeiten, die mit den 
internationalen Rechtsakten auf dern Gebiet der Menschen
rechte im EiDklang stehen und der Erkllinmg RechDung tragen; 

17. begrqßtdieBemDh1mgen dernichtstaatlichen Organi
sationen um die Förderung der Verwirklichung der Erkllinmg; 

18. ersucht den GeneraIsekretIi. inteJ:essierte nicht
staatliche Organisationen zu bitten, zu priIfen. welche weitere 



Rolle sie bei der Verwirklichung der Brklärung und ihrer 
Verbreibmg in den Landes- und Lokalspnu:hen noch flhemeh
men könnten; 

19. legt allen Staaten eindringlich nahe, die Verbreibmg 
des Wortlauts der Erklllrung in ihren jeweiligen Landes
sprachen zu erwägen und ihre Verbreitung in den Landes- und 
Lokalsprachen zu erleichtern; 

20. ersucht die Mensc\Jenrechtskommission, ihre Prüfung 
von Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklilrung' fortzu
setzen; 

21. ersucht den Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, der Genera1versammbmg auf ihrer filnfzig
sten Thgung einen Zwischenbericht vorzulegen; 

22. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen der 
religiösen Intoleranz auf ihrer filnfzigsten Thgung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen " zu behandeln. 

94. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49ß89. Regionale Vereinbarungen fBr die Förderung und 
den Schutz der Mensclumrecl1te 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 321127 vom 
16. Dezember 1977 und alle ihre nachfolgenden Resolutionen 
Ober regionale Vereinbarungen für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 47/125 vom 18. Dezember 1992 den 
Genera1sekretllr ersucht bat, der Versammlung auf ihrer 

. neunundvierzigsten Thgung einen Bericht Ober den Stand der 
regionalen Vereinbarungen für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte vorzulegen und darin auch die Ergebnisse 
der aufgrund der genannten Resolution ergriffenen Maß
nahmen aufzunehmen, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 1993/51 der 
Menschenrecbtskommission vom 9. März 1993'·, 

eingedenk der einscblllgigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission betreffend Beratende Dienste auf dem 
Gebiet der Mensc\Jenrechte, namentlich ihrer jOngsten Resolu
tion zu diesem Thema, der Resolution 1994/69 vom 9. März 
1994". 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

erneut erkllJrend, daß regionale Vereinbarungen bei der 
FIlrderungund beim Scbutz der Menschenrechte eine wichtige 
Rolle spielen und die in den internationalen Rechtsakten auf 
dem Gebiet der Menschenrechte enthaltenen universalen Men
schenrechtsnormen sowie deren Schutz stärken sollten, 

daran erinnernd, daß die Weltkonferenz über Menschen
rechte erneut darauf hingewiesen bat, daß es geboten ist, die 
Möglichkeit des Abschlusses von regionalen und subregiona
len Vereinbarungen für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte zu erwiIgen, sofern solche noch Diehl beste
hen, 

nach Behtmdlung des Berichts des Genera1sekretli.48, 

in Anbetracht der Fortschritte, die unter der SchirmheIr
schaft der Vereinten Nationen, der Sondemtganisationen sowie 
der regionalen zwischenstaatlichen Otganisationen bei der 
FIlrderung und dem Schutz der Menschenrechte auf regionaler 
Ebene bislang erzielt wurden sind, 

1. nimmt KenntnIs von dem Bericht des GeneraIsekretlk 

2. begrl4ßt es, daß das Sekretarlats-Zentrum für Men
schenrechte bei der weiteren Stärkung der bestehenden 
regionalen Vereinbarungen und VOrkehrungen für die För
derung und den Schutz der Menschenrechte auch weiterhin 
Kooperation und Unterstlltzung gewiIhrt, insbesondere im 
Hinblick auf Beratende Dienste und technische Hilfe sowie 
Öffentlichkeitsarbeit und AufkllIrung mit dem Ziel des 
Informations- und Erfahrungsaustauschs auf dem Gebiet der 
Menschenrechte; 

3. begrl4ßt es in diesem Zt'sammeubang 0lf!Jerdem, daß 
das Zentrum für Menschenrechte an der Veranstaltong von 
regiona1en und subregionalen Ausbi1dungskursen und Semina
ren auf dem Gebiet der Menschenrechte unmittelbar mitge
wirkt bat, die darauf abzielen, in den einzelnen Regionen ein 
größeres Verständnis für Fragen im Zusammenhang mit der 
FIlrderung und dem Schutz der Menschenrechte herzustellen, 
die Verfahren zu ~erb ~ ssern und die verschiedenen Systeme 
zur Förderung und zum Schutz der allgemein anerkannten 
Menschenrechtsnormen zu prüfen; 

4. betont, wie wichtig das Programm für Beratende 
Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte ist, und appelliert 
erneut an alle Regierungen, die Inanspruchnahme der von den 
Vereinten Nationen im Rahmen dieses Programms gebotenen 
Möglichkeit ZU erwägen, auf nationaler Ebene InformatiODS
und/oder Ausbi1dungskurse für Regierungsbeamte Ober die 
Anwendung der internationalen Menschenrechtsnormen und 
die Erfahrungen der zustlIndigen internationalen Organe zu 
veranstalten; 

5. ersucht den Genera1sekretllr, wie im mitteJfriatigen 
Plan für den Zeitraum 1992-1997.49 vorgesehen, den Aus
tausch zwischen den Vereinten Natioi1eD und den mit Men
schenrechtsfragen befaßten regionalen zwischenstaat1ichen 
Organisationen zu intensivieren, und begrüßt in diesem 
Zt)S!nmneahang, daß das Zentrum für Menschenrechte auch 
weiterhin nationa1e, regionale und subregiona1e Seminare und 
Ausbildungskurse für in der Rechtspflege tIltige und mit der 
Anwendung internationaler Mensc\Jenrechtsl1bereink11nfte be
faßte Regierungsbeamte veranstalten wird und daß 
voraussichtlich mehr Länder in allen Regionen der Welt 
entsprechend ihrem jeweiligen Bedarf Kooperations- und 
Beistandsbeziehungen mit dem Zentrum herstellen werden; 

6. bittet die Staaten in Gebieten, in denen es bislang 
keine regionalen Vereinbarungen auf dem Gebiet der Men
schenrechte gibt, den Abschluß von Vereinbarungen zu 
erwägen, mit dem Ziel, in ihrer jeweiligen Region geeignete 
regionale Einrichtungen für die FIlrderung und den Schutz der 
Menschenrechte zu schaffen; 

... A149/321. 
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7. ermcht die Menschenrechtskommissjon, sich auch Orgauisationen vom 15. bis 18. November 1994 in Simbahwe 
weiterhin besondeJ:s mit der Frage zu befassen, wie die Uinder veransta1tete Afrikaoische Kolloquium lIber die Abwicklung 
der verschiedenen Regionen im Rahmen des Programms ftIr von Wahlen. dessen Ziel darin bestand, einen Beitrag zu dem 
Beratende Dienste auf ihr Ersuchen hin am besten unterstfltzt Demokratisienmgsprozeß in Afrika zu leisten, 
werden könneo. und erforderlichenfalls entsprechende Emp
fehlungen dazu abzugeben; 

8. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer einundfUnfzigsten 'Thgung einen Bericht I1ber den 
Stnnd der regionalen Vereinbarungen ftIr die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte vorzulegen und darin auch die 
Ergebnisse der aufgrund dieser Resolotion ergtiffen.m Maß
nahmen aufzunehmen; 

9. beschließt. diese Frage auf ihrer einundfUnfzigsten 
'Thgung weiter zu behandeln. 

94. Ple1llJTSitzung 
23. Dezember 1994 

49/190. Stlirkung der Rolle der Vmeluten Nationen bei der 
Steigerung der WlrbamkeJt des GrmuIsatzI's 
regeJmltßlger und unverflllschter Wahlen und der 
Förderung ~r Demokratfsienmg 

DIe Generalverst111l1lllung. 

U1Iler Hinweis auf ihre frIIheren Resolotionen zu diesem 
Thema, insbesondere die Resolotionen 47/138 vom 
18. Dezember 1992 und 48/131 vom 20. Dezember 1993. 
sowie auf die Anlage zu der Resolotion 1989/51 der Men
schenrechtskommission vom 7. Ml!rz 1989"'. 

sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktions
programm von Wien. die am 25. 1uni 1993 von der Welt
konferenz I1ber Menschenrechte verabschiedet wurden'. 
insbesondere deraof. daß darin anerkannt wird, daß der auf 
Ersuchen voo Regierungen bei der DurchfUhrung freier und 
fairer Wahlen geleisteten Unterstl1tzung. einschUeßlich der 
Unterstl1tzung bei den menschenrechtlichen Aspekten voo 
Wahlen und der Untenichtung der Öffentlichkeit lIber Wahlen, 
ftIr die Stärkung und den Autbau von Einrichtungen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte sowie ftIr die Stärkung einer 
plurnlistischen Bl1rgergeseUschaft besondere Bedeutung 
zukommt und daß besonderer Nachdruck auf Maßnahmen 
gelegt werden sollte, die zur Erreichung dieser Ziele 
beitragen""; 

erneut erkllirend. daß Wahlhilfe und Unterstl1tzung zur 
Förderung der Demokratisieroog nur auf ausdrI1cklichen 
Antrag des betreffenden Mitgliedstaates gewährt wird, 

in der Erkenntnis. daß ein umfassender und ausgewogener 
Ansatz bei den Aktivitiiten der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet nI1tzlich wäre, da er zur Stärkung der Demokratie und 
der Menschenrechte in dem betreffenden Land beitragen 
wI1rde. 

mit Genugtuungl1ber das. von der Abteilung Wahlbilfe der 
Sekretariats-Hauptabtei1ung Friedenssicheroogseinslilze in 
ZusatDnteJ!arbeit mit der Hauptabteilung Unterstfltzungs- und 
Ffihrungsdienste ftIr die Entwicklung und nichtstaatlichen 

.., A/CONF.157124 (Tell I), Kap. m. ~n, Zitfer 67. 

Kenntnis nehmend von der ErkIlirung lIber die Kriterien ftIr 
freie und faire Wahlen, die von der Interparlamentarischen 
Union anUIBIich ihrer im Ml!rz 1994 in Paris abgehaltenen 
einundneunzigsten Konferenz verabschiedet wurdet ... 

mit Genugtuung lIber die Unterstl1tzung, welche die S1aaten 
den Aktivitiiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
WahIbiIfe gewilhrt hoben, indem sie unter anderem Sachver
stIIndige und Wahlbeobachter zur VerfI1gung gestellt und 
Beitrilge an den 'Ireuhandfoods der Vereinten Nationen ftIr 
Wahlbeobachtung entrichtet hoben, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs I1ber 
die Steigmung der WtrksallllrOO des Grnndsal7ffl regelmäßiger 
und unverfiilschter Wahlen152• 

in Anbetracht dessen, daß von den Mitgliedstaaten nach 
wie vor eine große Anzahl von Ersuchen um WahJhilfe ein-
geht, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretlI 
I1ber die Tätigkeit der Vereinten Natiooen zur Steigeroog der 
Wlfksamkeit des Gnmdsal7ffl regelmllßiger und unver:tlilschtet 
Wahlen152; 

2. wUrdigt die Wahlhilfe, die den Mitgliedstaaten von 
den Vereinten Nationen auf Antrag gewährt wird, ersucht 
dannn, daß diese Hilfe je nach dem EinzeJfaIl und in Überein
stimmung mit den vorgescblsgenen Richtlinien ftIr Wahlhilfe 
fottgesefzt wird, in der Erwägung. daß die Hauptverant
wortung ftIr die Gewllhrleistung freim und fairet Wahlen bei 
den Regierungen liegt, und ersucht außerdem die Abteilung 
Wahlbilfe der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicheru 
einslltze, die Mitglieds1aaten auch weiterhin regelmlißjg lIber 
die eingegangenen AntrIIge, die daraufhin ergriffenen Maß
nahmen und die Art der gewlihrten Hilfe zu unterrichten; 

3. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin danach 
ZU trachten, vor einer Zusage zur Gewllhrung von Wahlbilfe an 
einen antragsteUenden Stsat sicherzustellen, daß ausreichend 
Zeit fI1r die Organisation und DurchfI1hrung einer wirksamen 
Mission zur Gewiihrung dieser Hilfe zur VerfI1gung steht, daß 
die Bedingungen ftIr freie und faire Wahlen gegeben sind und 
daß Vorkehrungen ftIr eine angemessene und umfassende 
Berichterstattung über die Ergebnisse der Misaion getroffen 
werden können; 

4. wUrdigt die Maßnahmen, die die Vereinten Nationen 
unternonunen hoben, um die Fortsetzung und Konsolidieroog 
des Demokratisieroogsprozesses in verschiedenen um Hilfe 
nachsuchenden Mitgliedstaaten sicheIzusteUen, namentlich die 
Gewllhrung von Hilfe sowohl vor als auch nach den Wahlen 
und die Entsendung voo Bedarfsermittlungsmissionen mit dem 
Auftrag, Programme zu empfehlen, die zur Konsolidierung des 
Demokratisierungsprozesses beitrageD. köunten, und ersucht 
dannn, daß diese Maßnahmen verstärkt werden; 

I~ Sfohe ~ Union, Inter.ParlJonumtary BtdIstIn, 
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5. empfiehlt, daß die Abteilung Wahlbilfe den darum 
nac/tsuchenden Staaten sowie Wableinrichtongen Hi1fe auch 
nac~ ~ Wahlen ~ mit dem Ziel, einen Beitrag zur 
StabilitIIt und Kontinuität der Wahivorglinge zu leisten, wie in 
dem Bericht des Generalsekretärs vDl'ge$ehen, nnd daß sie in 
Zusatmnenarheit mit den zust!!ndigen Stellen der Veteinten 
Nationen nntersucht, wie die Aktivitäten klarer abgegrenzt 
werden kllnnen, welche die Veteinten Nationen im Zu
sammenhnng mit der Konsolidierung der Demokratie nutz.. 
bringend durcbfflhren könnten, um interessiMten Staaten bei 
ihren diesbezilglichen Bemühnngen bebilflich zu sein; 

6. ersucht den GeneraIsekretII, weitere Maßnahmen zur 
Unterstiltznng von Staaten zu ergreifen, die um Hi1fe nachsu
chen, indem er nnter anderem dem Hohen Kommissar der 
Veteinten Nationen ftIr Mensch!W""hte entsprechend seinem 
Mandat und üher des Sekretariats-Zentrum ftIr Menschenrech
te ermöglicht, mit Menschenrechtsproblemen zusammenhän
gende Demokmtisierungsaktivitäten ZU nnterstil1zen, nnter 
anderem durch Ausbi1dong und AnfkIllrung auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, Hi1fe bei Gesetzesreforme im Zu
sammenhang mit den Menschenn:chten. StlIrkong und Refonn 
der Rechtsprechung, Gewllhrung von Hi1fe an einzelstaat1iche 
Menschenrechtsinstitutionen sowie von Beratenden Diensten 
im Hinblick auf den Beitritt zu VertdIgen, die Berichterstat
tong und internationale Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit den Menschenrechten; 

7. wUnUgt die Hi1fsprogramme, die des Entwicklungs
programm der Veteinten Nationen im Hinblick auf die Refonn 
des öffentlichen Dienstes nnd die Regierungs- und Ver-
waltongsfllhrung durchfilhrt, insbesondere diejenigen Pr0-
gramme, deren Ziel darin besteht, die MitWirkong inter
essierter Thile der GeseUschaft und die Beziehnngen zwischen 
ihnen nnd den Regierungen zu stlIrken; 

8. erlnnen daran, daß der Genemlsekretir den neu
handfonds der Vereinten Nationen ftIr Wahlbeobachtong 
geschaffen hat, nnd Mt die Mitgliedstaaten auf, die Ent
richtung von Beiträgen an den Fonds in Erwilgnng zu ziehen; 

9. unterstreicht die W'tchtigkeit der Koordinierung im 
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen, lobt das 
Sekretarlats-Zentrum ftIr Menschenrechte ftIr die Beratenden 
Dienste und die technische Hi1fe, die es bereitstellt, und die 
Sekretariats-Haoptabtellung Unterstlltzungs- und FIIhrungs
dienste ftIr die Entwicklung sowie das Entwick1ungsprogramm 
der Veteinten Nationen ftIr die. technische Hilfe, die sie 
antmgstellenden Mitgliedstaaten gewllbren, und ersucht die 
Abteilung WahIhiIfe, mit dem Zentrum ftIr Menschenrechte
gegebenenfalls auch durch den Austausch von Personal -
sowie mit der HauptabteiJung und mit dem Entwicklungs
programm auch weiterhin eng zusammenzuarbeiten und sie 
üher die auf dem Gebiet der Wahlbilfe eingehenden Ersuchen 
zu unterrichten; 

10. empfiehlt, daß die Vereinten Nationen bei der Vor
bereitong und Beobachtong von Wahlen die Koordinierung 
mit zwischenstaatlichen und nicbtstaatlichen OIganisationen, 
die sich ftIr solche Aktivitäten interessieren, weiter fortsetzen 
und nocb verstllrken; 

11. ersucht den Generalsekretllr, die Abteilung Wahlbilfe 
im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen 
und der vorhandenen Mittel mit ausreichendem Personal und 
angemessenen F'manzressourcen auszustatten, damit sie ihr 

Mandat erfD11en kann, und das Zentrum ftIr Menschenrechte 
durch die Umscbichtong von Mitteln und die Verlegung von 
Personal zu stlIrken, um es in die Lage zu versetzen, in enger 
Abstimmung mit der Abteilnng Wahlbilfe der wachsenden 
Zahl der Anlrilge von Mitgliedstaaten auf Beratende Dienste 
auf dem Gebiet der Wahlbilfe zu entsprechen; 

12. empftehlt, daß anll!ßlich der Begehung des fl!nfzigsten 
Jahrestl!gl! der Veteinten Nationen besonders daranf geachtet 
winI, die erfolgreichen Bemühungen der Organisation um die 
Förderung nnverflllschter und regelmll8iger Wahlen sowie die 
zunehmende Ausrlchtong ihrer Bemftlumgen auf dieDemokra
tisierung in der Öfi'entlicbkeit bekannt zu machen; 

13. nimmt Kennmis von den in Anhang m des Berichts 
des Generalsekrelilrs enthaltenen Richt1inien ftIr Mitgliedstaa
ten. die erwägen, einen Antrag auf Wahlbilfe zu l!tellen; 

14. empfiehlt, der Generalsekretllr möge prDfen, wie die 
Koordinierung der Tätigkeit der Abteilnng Wah1hiIfe, des 
Zen1rams ftIr Menschenrechte nnd des Systems der VereInten 
Nationen im aI1gemeinen weiter verbeSl!ert und die von ihnen 
ergriffenen MaßnaJunen weiter gestärkt wetden köonen, damit 
sie ihren vermehrten Aufgaben und ihrem erweiterten Mandat 
auf dem Gebiet der Wahlhilfe nnd der Demokratisierung, wie 
in dieser Resolntion dargelegt, nachkommen können, und 
seine diesbezOgiichen Bmpfehlungen in den Bericht auf
nehmen, den er der Generalversammhmg auf ihrer fIinfzIgsten 
Tagung vorlegen wird; 

15. ersucht den GeneraIsekretiI der Generalversammlung 
auf ihrer fIinfzIgsten Tagung üher die DurchfOhrung der 
Resolution 48/131 sowie der vorliegenden Resolntion Bericht 
zu erstatten, insbesondere üher den Stand der von den Mit
g1iedl!taaten gestellten Anlrilge auf Wahlhilfe und Wahl
verifikation sowie über die Maßnahmen, die er etgtiffen hat, 
um sicherzustellen, daß der DemokratisierungsprozeB in den 
Mitglieds!anten von den Vereinten Nationen stlIrker unterstiItzt 
wird. 

94.P~g 
23. Devnnber 1994 

49/191. SummarIsche oder wIDkiIrJlehe lDDrIehtuugen 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechtett, die das Recht aufLeben, Freiheit und Sicherheit 
der Person verbürgt, 

In Anbetracht des Internationalen Paktes über bllrgerliche 
und po!itische Rechtel18, wonacbjeder Mensch ein angebore
nes Recht auf Leben hat, dieses Recht gesetzlich zu schlitzen 
Ist und niemand wi11kiIrlich seines Lebens berauht wetden 
darf: 

unter Hinweis auf ihre Resolution 36122 vom 9. November 
1981, in der sie die Praxis summarischer und. wi11kiIrlicher 
Hinrichtongen verurteilt hat, nnd auf ihre darauffolgenden 
Resolntionen zum selben Thema, metzt Resolntion 47/136 
vom 18. Dezember 1992, 

etngedenkdessen, daß die im Juni 1993 in W'1eDabgehalte
ne Weltkonferenz über Menschenrechte ihre Bestilrzung üher 
die nach wie vor vorkommenden flagranten nnd systemati
schen Menschenrechlsverletzungen, namentlieh die SlIDImari-
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schen und willkilrlichen Hinrichtungen, zum Ausdruck 
gebracht und diese verurteilt hat, 

in hIIchstem Mqße beunruhigt darilber, dn8 summarische 
oder willkilr1iche Hinrichtungen, namentlich auch außerge
richtliche Hinrichtungen, nnch wie vor in großer Zahl vor
kcmmen, 

insbesondere rmter WlrurteUung der Verletzungen des 
Rechts auf Leben von Mlndetjllhrlgen und insbesondere ob
dachlosen Kindern und Jugendlichen, 

lI1Iter Hinweis auf die Resolution 1984/50 des WIrtschafts.. 
und Sozia1rats vom 25. Mai 1984 und die in der An1age zu der 
genannten Resolution enthaltenen Garantien zum Schutz der 
Rechte von Personen, denen die Todesstrafe droht, eine 
Resolution, der sich der Siebente Kongreß der Vereinten 
Nationen fiIr Verbrechensverhlltunf, und die Behandlung 
StrafflIlliger in seiner Resolution 15' nngeschlossen hat, 

mit Genugtuung Ober die enge Zusammenarbeit des 
Sekretariats-Zentrums fiIr Menschenrechte, der Se1aetariats
Unterabteilung Verbrechensverhlltung und StrafrechlBpflege 
und der Kommission fiIr Verbrechensverhlltung und Straf
rechIBpflege in Fragen im ZlIsammenhang mit außergericht
lichen, summnrischen oder willJdIrlichen Hinrichtungen, 

Uberzeugt von der Notwendigkeit geeigneter Maßnahmen 
zur Bekämpfung und schIießlichen Abschaffung der ab
scheulichen Praxis außergerichtlicher, summarischer oder will
kiir1icher Hinrichtungen, die eine flagrante Verletzung des 
grundlegendsten Menschenrechts. des Rechts auf Leben, 
darstellt, 

1. verurteilt erneut aufdas /!IIISChIedenst die große Zahl 
außergerichtlicher. summarischer oder willJdIrlicher Hin
richtungen, die in verschiedenen ThiIen der Welt nnch wie vor 
vorkommen; 

2. verlangt, dn8 der Praxis summarischer oder wiIIkiIr
licher Hinrichtungen ein Ende gesetzt wird; 

3. appelliert tllJChdrilckllch an die Regierungen. die 
Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganjsationen, die 
regionnlen zwischenstaatlichen Organisationen und die 
nichtstlUlt1ichen Organisationen. wirksame Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Abschaffung von summarischen oder 
wl11kfIrlichen Hinrichtungen, insbesondere auch von auIIerge
richtlichen Hinrichtungen. zu ergreifen; 

4. bekrlJftigt den Beschluß 1992f242 des Wutschafts
und Sozia1rats vom 2O.JuJi 1992, in dem der Rat den Beschluß 
der Menschenrechtskommlssion'" gebilligt hat, fiIr einen 
Zeitraum von drei Jahren einen Sonderberichterstatter mit dem 
Auftrag zu ernennen, Fragen im ZlIsammenhang mit sumnuni
sehen oder willkilr1ichen Hinrichtungen zu behandeln. und in 
dem er außerdem das Ersuchen der Kommission an den 
GenerIIIsekreti gebilligt bat, dem Sonderberichterstatter auch 
kiIoftig jede benötigte UntetstillZUOg zu gewlIbren, und 

'" SIebe Sevent1J UnIted Notions Congress on duJ PreventJon of CrimJ1 and 
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empfiehlt, die Kommission möge sein Mandat auf ihrer 
einundfllnfzigsten 'IlIgung verlIingem; 

5. fonlert alle Regierungen, insbesondere soweit sie auf 
die an sie gerichteten Mitteilungen des Sonderberichtetstattets 
bebmrllch nicht geantwortet haben, und alle anderen Betr0ffe
nen tllJChdrllckllch auf, mit dem Sonderberichterststter 
zusammenzuarbeiten und ihn zu unterstlltzen, dsmit er sein 
Mandat etfolgreich wshmebmen kann; 

6. ersucht den SonderberichlelSbdIer. bei der Wahr
nelmmng seines MandaIs auf die ihm vorgelegten Informatio
nen hin wirksam tlItig zu werden, insbesondere weun eine 
sununm:ische oder willJdIrliche Hinrichtung bevorsteht oder 
droht beziebungsweise weun eine solche Hinrichtung gernde 
stattgefunden bat, und dm:Uber hlnans den Gednnkennostaus 
zwischen den Regierungen und denen, die dem Sonderhericht
eIsbdIer ver1llßllche Informationen zukommen Inssen, zu 
fördern, weun der Sonderberichterstatter einen solchen 
InformatioosaJlstnusch fiIr möglicherweise niltzlich erachtet; 

7. ersucht den Sonderberichterststter aqJIerdem, auch in 
seinem nlIchsten Bericht außergericht1ichen, summarischen 
oder wl11kfIrlichen Hinrichtungen von Frauen und Kindern 
sowie Behauptungen betreffend Ver1etzungen des Rechts auf 
LebI:n im Zuge von Gewalttl!tigkeiten gegen ThiJnehmer an 
Demonstrationen und anderen friedlichen öffentlichen Kund
gebungen oder gegen Angehörige nntionaler oder ethnischer, 
religiöser und sprachlicher Minderheiten wieder besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken; 

8. begrljJlt die auf die Abschaffung von summm:ischen 
oder willJdIr1ichen Hinrichtungen gerichteten Empfehlungen 
des Sonderberichlelstatlels in seinen Berichten an die vierund
vierzigste, fllnfundvierzigste. secbsondvierzigste, siebenund
vierzigste, achtundvierzigste, neunundvierzigste und fflnfzigste 
'IlIgung der Menschenrechtskommlssion'S5; 

9. legt den Regierungen, lntemntionalen Organisationen 
und nichtstlUltlichen Organisationen nahe. Ausbildungs
programme zu organisieren und Projekte zu unterstUtzen, die 
den Zweck haben, Angehörige der Streitkdlfte, Beamte mit 
Polizeibefugnissen und Regierungsbeamte sowie Mitglieder 
der Friedenssicherungs- und Beobachtermissionen der Ver
einten Nationen in menschen- und homnnilllIrechtlichen 
Fragen, die mit ihrer Tlitigkeit 7Hsammenhängen, auszubi1den 
oder anfmklllren, und appelliert an die internntionn1e Gemein
schaft, diesbezilg1iche Anstrengungen zu untersti1tzen; 

10. legtdem SonderberichtelStatteI eindringlich nahe. die 
Aufmerksamkeit des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen fiIr Menschenrechte auch weiterhin auf FII11e von 
außergerichtlichen, summarischen und willkilrlichen Hin
richtungen zu lenken, die ihm besondere Sorge bereiten oder 
in denen frOhzeitige Maßnahmen Schlimmeres verhindern 
könnten; 

11. ersucht den Sonderberichterstatter, die Anwendung 
der bestehenden internationalen Normen betreffend Garantien 
und EinscIninkungen im Zusammenhang mit der VerhlIngung 

'" 1!ICN.41!988i22 und Add.! und 2, 1!ICN.4/I989125.1!ICN.4/I!l9O/21 
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Add.! and2. 



der 1bdesstrafe auch weiterhin zu überwachen und dabei den 
Stellungnahmen, die der Menscherm:chtsausschuß bei seiner 
Auslegung des Artikels 6 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte abgegeben hat, sowie dem 
dnzugehörigen zweiteo Fakultativprotokoll 1$0 Rechnung zu 
trngen; 

12. ist ihr Aljffassung. daß der Sonderberichterstatte bei 
der Wahrnebmung seines Mandats auch kIlnftig von Regierun
gen, Organen der Vereinten Nationen, Sonderotganisatonen, 
regionalen zw:ischenstaatI Organisationen und nichtstaat
lichen Organisationen mit ~ beim W1I'I5Chafts
und Sozialrat sowie von medizinischen und gerichtsmedizi
nischen Sachverständigen Informationen einholen und 
entgegennehmen soll; 

13. enucht den Genera1sekretli. dem Sonderbericht
els!attel auch weiterhin jede benötigte Unterstfltzung zu 
gewIIhren und in Anbetracht der Zllm'hmenden ArbeitsIast des 
SonderberlchletsllltteIs die ihm zur Verfllgung gestellten 
personellen und mnteriellen Ressourcen im Rabmen der 
vorhandenen Mittel betrllchtJich zu erhöhen, damit er sein 
Mandat erfolgreich wahrnehmen kamt; 

14. enucht den GeneIaIsekreIIl erneut, in FIIIIen, in denen 
die in den Artikeln 6, 14 und 15 des Internationalen Paktes 
über bflIgerIiche und politische Rechte vm-gesehenen recht
lichen Mindestgarantien offenbar Dicht eingehalten werden, 
auch weiterhin sein möglichstes zu tun; 

15. enucht die Menschenrechtskommission, auf der 
Grundlage des BerIchts des SonderberiehletsllltteIs auf \hIer 
einundfünfzigsten 'Thgung Empfehlungen über geeignete 
MaBnaIunen zur Bekllmpfung und sch\ießlichen Abschaffung 
der abscheulichen Praxis summarischer oder wiUklII1icher 
Hinrichtungen abzugeben. 

94. P1enarsttt.ung 
23. Dezember 1994 

49/192. WIrksaune Förderung der ErkIIIrung tIber die 
Rechte von Personen, die natlomden oder etbnI· 
sehen, reUglösen und spraeh\lehen MInderheIten 
BIlgI!hören 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 
18. Dezember 1992. in der sie die Erkilirung über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, verabschiedet hat, 
sowie auf ihre Resolutinn 48/138 vom 20. Dezember 1993. 

In dem Bewqßtseln, daß es notwendig ist, die in der 
Erkilirung festgelegten Rechte der Angehörigen von Min
derheiten wiIksnm zu fIlrdern und zu schlitzen, 

mit Genugtuung über die Resolution 1994/22 der Men
schenrechtskommission vom 1. März 1994 über die Rechte 
von Personen. die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehllren". in der die Kommission 
unteI anderem den GeneraIsekretlI eISUCht hat, ihr auf \hIer 
nlIchsten 'Thgung einen analytischen BerIcht vorzulegen. 

... Resolgtion 44/128. Anlage. 

feststellend, daß die Menschenrechtsk(l!llmlssion auf \hIer 
einundfllnfzigsten 'Thgung die Resolution 1994/4 der UnteI
kommission für die Verhütung von DiskrimitIienmg und den 
Schutz von Minderheiten vom 19. August 1994143 1X'handeln 
wiId, 

im Bewqßtsein der Bestimmungen des Artikels 27 des 
InteInationalen Paktes über bflIgerliche und politische 
Rechtens belleffend die Rechte von Angehörigen ethniscber, 
religiöser oder sprachlicher Minderheiten, 

In tkr ErlcenntnIs, daß den VeIeinten Nationen beim Scbntz 
von Minderheiten eine immer wichtigere Rolle zukommt. 
indem sie unteI anderem die Erkilirung geblIhrend berücksich
tigen und verwiIk1ichen, 

mit Besorgnis dariIbeI. daß in vie\en LIIndem Streitigkeiteo 
und Konflikte belIeffend Minderheiten immer blinfiger weIden 
und sich immer mahl verscbJirfen und dabei oft mit tragischen 
Folgen veIbunden sind, 

feststellend, daß wiIksame Maßnahmen und die Schaffung 
günstige! VOI'Il'S"e!ZUngen für die FönIerung und den Schutz 
der Rechte von Angehörigen nationaler oder etbnischer, reli
giöser und sprachlicher Minderheiten, durcb welche eine 
effektive Nlchtdisktiminierung und die Gleichberechtigung 
aller gewäbr1eistet wiId, dazu beitragen, Probleme und Situa
tionen, die die Menschenrechte von Minderheiten geflUu:den. 
zu veIbindern und auf friedlichem Weg zu bereinigen, 

In ihr Erwllgung. daß die FöIderung und der Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und spmch1icben Minderheiten angehören, zur politischen 
und sozialen Stsbilität und zum Frieden beitragen und in den 
Stanten. in denen solche Personen leben, das kulturelle Erbe 
der Gesellschaft als Ganzes bereichern, 

Kenntnts nehmend von der Tätigkeit des Hohen Kommis
S8IS für nationale Minderheiten der Organisation für Sicherheit 
und ZusammlWlfbeit in Europa. 

In BeIcr4JIlgung der Verpf1ichtong der Stanten, sicher
zust\lUen, daß Angehörige von Minderheiten alle Menschen
rechte und Gnmdfreiheiten ohne Diskriminierung und in vo11eI 
Gleichheit vor dem Gesetz im Einklang mit der ErkIllrung voll 
und wiIksnm ausllben köonen, 

nach BeIumdltmg des BerIchts des Genera\sekretlI1S/. 

eingedenk der Empfeblungen in Abschnitt n. Ziffern 25 bis 
27 der Erkliirung und des Aktioll8p1'Ogl'llIll von Wien'. die 
am 25. Juni 1993 von der We1tkonferenz lIbeI Menscbenrecbte 
veIabscbiedel wurden, 

1. nimmt mit Dank Kenntnts von dem Bericht des 
GeneIaIsekretlI; 

2. /orden die Staaten und die internationale Gemein
schaft nachdriickllch mif, die in der Erkilirung festgelegten 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und splIICblicben Minderheiten angehören, zu fIlrdern und 
zu schützen, namentlich dOIcb die ErleichteIung \hIer vollen 
Thi1babe an allen Aspekten des politischen, wiItscbaftlichen, 
sozialen, religiösen und kulturellen Lebens der Gesellschaft 
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sowie am wirtschaftlichen Fortschritt und an der Entwicklung 49/193. Frage des Versdlwlnd ... eJlwl....,IDSIIIi von Perso_ 
ihres Landes; 

3. fonlertdie Staaten1UlCh.drllcklich mif, gegebenenfalls 
alle erforderlichen verfassungsmil8igen. gesetzgeberisch 
administrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die in der Erklärung enthaltenen Gnmdsilfze zu f6rdern und zu 
verwirklichen; 

4. appelliert an die Staaten, gegehenenfalls bilaterale und 
multilaterale Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte 
der Personen. die nationalen oder ethnischen. religiösen und 
sprachlichen Minderheiten in ihren Ländern angehören. im 
Einklang mit der Erklärung ZU schützen; 

5. fonlert die Menschenrechtslrommission mif, vorrangig 
Mittel und Wege zu prUfen, um die in der Erklärung festgeleg
ten Rechte der Angehörigen von Minderheiten wirksam zu 
fördern und zu schützen; 

6. fonlert den Generalsekretär mif, dmch das 
Sekretariats-Zentrom fOr Menschenrechte auf Antrag inter
essierter Regierungen im Rahmen des Programms fOr Beraten
de Dienste und technische HiIfe des Zentrums die Dienste von 
Sachverständigen fOr Minderheitsfragen und Menscbenrebhte 
und fOr die Verhütung und Lösung von Stteitigkeiten zur 
Verfügung zu steIlen. die bei bestehenden oder sich abzeich
nenden Situationen in Verbindung mit Minderheiten behilflich 
sein können; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Zuge der Durch
führung dieser Resolution im Rahmen der vorhnndenen Mittel 
Human- und Finanzressource fOr die Beratenden Dienste und 
die technische HiIfe des Zentrums fOr Menschenrechte bereit
zustellen; 

8. fonlert den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
fOr Menschenrechte mif, im Rahmen seines Mandats die 
Verwirklichung der in der Erklärung enthaltenen Gnmd!!litze 
zu f6rdern und zu diesem Zweck auch weiterhin einen Dialog 
mit den betreffenden Regierungen zu fIIhren; 

9. legt allen VertragsOIganen sowie den Sonderbeauf
tragten. Sonderberichterstattern und Arbeitsgruppen der 
Menschenrechtskommission und der Unterkrnnmission fOr die 
Verhütung von Diskriminierung und den Sehntz von Min
derheiten eindrlngUch nahe, der Förderung und dem Sehntz 
der Rechte der Angehörigen von Minderheiten im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats gebührende Beachbmg zu schenken; 

10. bittet den Generalsekretllr, auch weiterhin Informatio
nen über die Erklärung zu verbreiten und zur Fötderung des 
Verständnisses derselben beizutragen; 

11. ennuttgtdie zwischenstaatiichen und nichtstaatlichen 
Organisationen. auch weiterhin zur Förderung und zum Schutz 
der Rechte von Personen beizutragen, die nationalen oder eth
nischen. reIigiösen und sp1'IICblichen Minderheiten angehören; 

12. fonlert die Staaten und den Generalsekretär mif, der 
Erklärung in den AusbiIdungsprogrammen fOr Amtstriiger 
gebührend Rechnung zu !ragen; 

13. ersucht den GeneraIsekretlI, der Generalversammlung 
auf ihrer ffInfzigsten 'Thgung unter dem Pnnkt "Menschen
recbtsftagen" über die DurchfOhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten. 

94. Plenarsltl.ung 
23. Dezember 1994 

Die Generalverstl1lll1llung, 

In Bekriiftigrmg der nach der Charta der Vereinten Natio
nen.lnsbesondere deren ArtikeI 55, besIehenden Vmpflichbmg 
der Staaten, die allgemeine Achtung und Einhaltnng der 
Me~hte und Grundfreiheiten zu fOrdern, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 33/173 vorn 20. Dezem
ber 1978 ilber verschwundene Personen sowie ihre Resolutio
nen461125 vorn 17. Pewnber 1991 und 47/132 vorn 18. De
zember 1992 über die Frage des Verschwindenlassens, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vorn 
18. Dezember 1992, mit der sie die ErkIllnmg ilber den Schutz 
aller Personen vor dem Verschwindenlassen als ein Grund
satzkatalog fOr alle Sblaten verkfIndet hat, 

betonend, daß die Weltkonferenz ilber Menschenrechte in 
der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien die 
Verabschied.mg der ErkIllnmg ilber den Schutz aller Personen 
vor dem Versehwindenl!l!!sen begril8t und die Staaten aufgeru
fen hat, wirksame Oesetzge.bungs-, VerwaItungs... gerichtliche 
und sonstige Maßnahmen zu eqpeifen. um Akte des Ver
schwindenlassens von Personen zu verbindern. abzusteUen und 
zu bestrafen .... 

feststellend, daß die Arbeitsgruppe zur Frage des Ver
schwindenlassens von Personen die Verabschiedung der 
ErldlIrwtg fOr die erfreulichste Entwicklung hlIlt, die sich seit 
ihrer Einsetnmg bei den Bemühungen nm die Bekiimpfung des 
Versehwindenlassens zugetragen hat, inshesondete da darin 
anerkannt wird, daß die systematische Praxis derartiger 
Handlungen einem Verbrechen gegen die MenschHchkeit 
gleichkommt, 

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihend darüber. daß der 
ArheiIsgruppe zufolge die Praxis einer Reihe von Staaten der 
Erk\lirUng möglicherweise zuwiderläuft, 

Ilberzeugt von der Notwendigkeit, die Bestimmungen der 
Resolution 33/173 und der anderen einschlligigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen zur Frage verschwundener Personen 
auch weiterhin anzuwenden. mit dem Ziel, Lösungen fOr die 
FIUIe verschwundener Personen zu finden und das Ver
schwindenlasseu abzuschaffen. unter geblIbrender Berücksich
tigung der ErkIIIrung, 

suwie davon ilberzeugt. daß weitere Anstrengungen zur 
besseren BekannbDSchung und zur Förderuog der Achtung der 
Erklärung geboten sind, 

fJIIleftt besotgt darfIber. daß die Praxis des Versehwinden-
1assens in der Welt noch immer vorkommt, 

besotgt ilber die zunehmende Zahl von Berichten über die 
Drangsalierung, MiBbaruUl1IIg und Einschüchterung von Zeu
gen des Versehwindenlassens beziehungsweise von Angehöri
gen verschwundener Personen, 

eingedenk der Resolution 1994/39 der Menschenrechts
kommisdon vorn 4. MIlIz 199432

• 

1. bekrtIftlgt. daß jedes Versehwindenl_ von Perso
nen ein Verstoß gegen die Menschenwötde und eine schwere 
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und offenkundige Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreihelten ist, die in der Allgemeinen Erklllrung der 
Menschenrechte" verkilndet und in den sonstigen interna
tionalen 'ÖbereinIdInfte auf diesem Gebiet bekräftigt und 
weiterentwickelt werden. und gegen die Regeln des Völker
rechts verstößt; 

2. erinnert daran, daß jedes Verschwindenlassen nach 
dem Strafrecht als Straftat gilt, die mit angemessenen Strafen 
bedroht ist, welche die außerordentliche Schwere der Tht 
berIlcksichtigen; 

3. bittet alle Regierungen erneut. geeignete Gesetz
gebungs- oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Einklang mit der Erklllrung über den Schntz al1er Personen vor 
dem Verschwindenlassen die Praxis des Verschwindenlassens 
zu verhindern und zu unterbinden und auf nntionaler und 
regionaler Ebene und in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nntionen Maßnahmen zu diesem Zweck zu mgreifen: 

4. foTrlert alle Regierungen flI4f, Schritte zu unternehmen. 
um sicherzustellen. daß bei Erklllrung eines Notstnnds der 
Schutz der Menschenrechte gewährleistet ist, insbesondere was 
die Verhinderung des Verschwindenlassens betrifft; 

5. erinnert die Regierungen an die Notwendigkeit, 
sicherzustellen. daß ihre zustllndigen Behörden unter allen 
Umständen umgehende und unparteiische Nachforschungen 
anstellen, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß in dern 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet ein Akt des 
Verschwinden1assens stattgefunden hat; 

6. erinnert daran. daß die Täter im Falle einer Bestäti
gung der AnsChuldigungen strafrechdich zu verfoigen sind; 

7. fordert die betreffenden Regierungen erneut nach
drlJckllch flI4f, Maßnalunen zu ergreifen, um die Familien 
verschwundener Personen vor jeder Einschüchterung oder 
Mißhandlung ZU schützen. der sie ausgesetzt sein könnten; 

8. ermutigt die Staaten, wie es einige von ihnen bereits 
getan haben, konkrete Informationen über die von ihnen 
ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der Erklllrung sowie 
über die dabei aufgetretenen Hindernisse vorzulegen; 

9. ersucht alle Staaten, die Verbreitung des Wortlauts der 
Erklärung in ihren jeweiligen Landessprachen zu erwlIgen und 
ihre Verbreitung in den Landes- undLoka1sprachen zu er
leichtern; 

10. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, welche die 
nichtstaatlichen Organisationen ergriffen haben, um die 
Umsetzung der Erkll!rung zu begünstigen. und bittet sie. ihre 
Verbreitung auch weiterhin zu erleichtern und zu der Arbeit 
der Unter kommission für die Verhütung von Diskriminierung 
und den Schutz von Minderheiten beizutragen; 

11. dankt der Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwinden
lassens von Personen für ihre humanitlire Tätigkeit; 

12. ersucht die Arbeitsgruppe. bei der weiteren Wahr
nehmung ihres Mandats den Bestimmungen der Erklärung 
Rechnung zu tragen und ihre Arbeitsmethoden gegebenenfalls 
zu ändern; 

13. bittet die Arbeitsgruppe, die Hindernisse aufzuzeigen, 
die sich der Verwirklichung der Bestimmungen der Erklllrung 

entgegenste1Ien, und Mittel und Wege zu empfehlen, wie diese 
Hindernisse überwunden werden können, und dabei die Erör
terungen der Unterkommission zu berücksichtigen; 

14. legt der Arbeitsgruppefemernahe, sichin:Wsaliilllen
arbeit mit dem von der Unterkommission ernannten Ber1cht
elStaUet und unter gebührender Beröcksichtigung der ein
schlägigen Bestimmungen der ErkII!rung auch weiterhin mit 
der Frage der Straffreiheit zu befassen; 

15. ersucht die Arbeitsgruppe. den FiI11en von Kindern, 
die 0pfer des Verschwindenlassens wurden, und von Kindern 
verschwundener Personen größte Aufmerksamkeit zu schen
ken und bei der Suche nach diesen Kindern und bei deren 
Identifizierung eng mit den betreffenden Regierungen zu
sammenzuarbeiten; 

16. appelUert an die betJ:effenden Regierungen, ins
besondere soweit sie noch nicht auf die an sie gerichteten 
Schreiben der Arbeitsgruppe geantwortet haben, mit der 
Gruppe uneingescbrllnkt zusammenzuarbei und insbes0nde
re die an sie gerichteten Informationsersnchen umgehend zu 
beantworten. damit die Gruppe unter Beachtung ihrer auf 
Diskretion beruhenden Arbeitsmethoden ihre rein hnmanitllre 
Aufgabe erfiI11en kann; 

17. legt den betreffenden Regierungen nahe. ernsthaft in 
Bettncht zu ziehen. die Arbeitsgruppe zu einetn Besuch ihres 
Landes einzuladen. damit sie ihr Mandat noch wirksamer 
erfiilJen kann; 

18. spricht den zahlreichen Regierungen, die mit der 
Arbeitsgruppe zusammengearbeitet und auf ihre Ersuchen um 
Information geantwortet haben, sowie den Regierungen, die 
die Arbeitsgruppe zu einetn Besuch ihres Landes eingeladen 
haben. Ihren tiefempfundenen Dank aus. ersucht sie, den 
Empfehlungen det Arbeitsgruppe jede gebotene Beachtung zu 
schenken, und bittet sie, die Arbeitsgruppe fIber alle Maß
nalunen zu unterrichten. die sie auf diese Empfehlungen hin 
unternehmen; 

19. fordert die Menschenrechtskommiasion auf, diese 
Frage auch weiterhin mit Vorrang zu untersuchen und bei der 
Behandlung des Berichts der ~ an die einund
fIlufzigste Tagung der Kommiasion alle Maßnahmen zu 
treffen, die ihr im Hinblick auf die weitere Aufgabenwahr
nehmung durch die Arbeitsgruppe und auf die Umsetzung 
ihrer Empfehlungen erforderlich erscheinen; 

20. bittet die Menschenrechtskommiasion, auf ihrer 
einundtllufzigsten Tagung die Möglichkeit zu erwägen, das in 
der Resolntion 20 (XXXVI) der Kommission vom 29. Februar 
1980 niedergelegte Mandat der Arbeitsgruppe18 unter Beibe
hahung des Prinzips der jährlichen Berlchterstattun durch die 
Gruppe um drei Jahre zu verlängern. und ersucht die Arbeits
gruppe. ihr Mandat auch weiterhin rigoros und konstruktiv zu 
erfiJllen; 

21. ersucht den Genera1sekretllr erneut, der Arbeitsgtnppe 
auch weiterhin alle Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung 
zu stellen, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt, 
insbesondere zur Durcbftlhrung von Missionen und für die 
diesbezllg1ichen Anschlußmaßnalunen; 
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22. ersuchl den Generalsekretllr. die Vetsammlung über 
die Maßnnhmen untenichtet zu hnIten, die er ergreift. um die 
weite Verbreitung und Förderung der ErkUltung zu gewähr
leisten; 

23. ersuchl den GeneralsekretlI QlffJenlem, ihr auf ihrer 
einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht über die zur Durch
flihrung dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen vorzulegen; 

24. beschließt. die Frage des Versehwinden\asse\lS von 
Personen und insbesondere der Verwirklichung der ErkUltung 
auf ihrer einundfilnfzigsten 'Thgung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfragen. einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" zu behandeln. 

94. Plenarsittung 
23. Dezember 1994 

49/194. Stärkung der RecbfpfaatUo:hkeIt 

Die Generalvenammlung. 

unter Hinweis daraIif, daß sich die Mitgliedstaaten mit der 
Annahme der Allgemeinen ErkUItung der Menschenrechte" 
verpflichtet hnben. in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und Eiobalhlng der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

in der festen tJberteugung, daß der Herrschaft des Rechts, 
wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte betont 
wird. wesentliche Bedeutung t1Ir den Schutz der Menschen
rechte zukommt, 

sowie davon fiberzeugt, daß die Staaten im Rabmen ihrer 
eigenen innerstaatlichen Rechts- und Justizsysteme geeignete 
zivil-. straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe gegen 
Menschenrechtsverletzungen vorsehen müssen, 

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle. die das Sekre
tariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte bei der Unterstützung der 
einze1staatlichen Maßnahmen zur Stärkung der rechtsstaatli
ehen Institutionen spielen kann, 

unter Hinweis auf die Empfehlnng der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, im Rabmen der Vereinten Nationen ein vom 
Sekretariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte zu kOOtdinierendes 
umfassendes Programm zu schaffen, das den Staaten bei der 
Aufgabe des Aufbaus und der Stlirkung angemessener na
tionaler Strukturen behilflich sein soll, die eine unmittelbare 
Wirknng auf die aIIgenteine Einhnltung der Menschenrechte 
und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ausllben""; 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481132 vom 
20. Dezember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
19941S0derMenscbenrechtskommison vom 4. März 1994"', 

1. begri4fJt den gemäß Resolution 481132 vorgelegten 
Bericht des Genera1sekretlirs'·'; 

2. nimmt mit Interesse Kennmls von den in dem Bericht 
des Generalsekretlirs vorgelegten Vorschlligen zur Stärkung 

1<0 AlCONP.1S7J24 (Tell!), Kap. m. AbschnItt U. zure,. 69. 
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des Programms t1Ir Beratende Dienste und tlX:hoisc1te Hilfe des 
Se1a'etariats-Zentrums t1Ir Menschenrechte, womit den 
Empfehlungen der Weltkonferenz über Menschenrechte 
betreffend die Gewilhrung von Hilfe an die Staaten bei der 
Stlirkung ihrer rechtssfaatlichen Institutionen entsplOchen 
werden soll; 

3. wilrdJgt die Anstrengungen. die das Zentrum unter
nimmt, um mit den begrenzten ihm zur Verfllgung stehenden 
finanziellen und personellen Ressourcen seinen ständig 
Zlmehmenden Aufgnben naooZllkommen; 

4. gibt Ihmr tiefen Besorgnis Ausdruck über die geringen 
Mittel, die dem Zentrum zur Erff11Iung seiner Aufgaben zur 
Verfilgung stehen; 

5. stellt fest, daß das Programm t1Ir Beratende Dienste 
und technische Hilfe nicht über genflgend Mittel verfilgt, um 
maßgebliche finanzielle Unterstützung t1Ir eioze1staatliche 
Projekte bereitzustellen, die eine unmittelbare Wirknng auf die 
Verwirklichung der Menschenrechte und die Wahrung der 
Rechtssfaatlichkclt haben, in LIIndern, die sich diesen Zielen 
zwar verschrieben haben, sich jedoch wirtschaftliche Schwie
rigkeiten gegeni!bersehen; 

6. ersuchl den Generalsekretlir, zu untersuchen, welche 
Möglichkeiten bestehen, von allen in Betracht kODlDleDden 
Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, so auch von 
den Finanzinstitutionen, im Rabmen ihres jeweiligen Mandats 
technische und finanzielle Hilfe zur Stlirknng der Verwirkli
chung der Menschenrechte und der Wahrung der Rechts
staatlichkeit zu erhnlten; 

7. ersuchl den Generalsekretlir QlffJenlem, der General
versamm1nng auf ihrer fünfzigsten 'Thgung einen Bericht über 
die Ergebnisse der Kontakte vorzulegen, die er gemäß Ziffer 6 
aufgenommen bat, sowie über sonstige Entwicklungen, die mit 
der UmsetZllDg der genannten EmpfehInng der Weltkonferenz 
über Menschenrechte im Zusammenhang stehen''''. 

94. Plenarsitvlng 
23. Dezember 1994 

49/195. Stärkung des SekretarlaI5-Zenh ums für Men. 
schenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/135 vom 
15. Dezember 1989,45/180 vom 21. Dezember 1990,46/111 
und 46/118 vom 17. Dezember 1991, 47/lZ7 vom 18. Dezem
ber 1992 und 481129 und 481141 vom 20. Dezember 1993 
sowie eingedenk aller einschlägigen Resolutionen des 
Wu1schafts.. und Sozialrats und der Menschenrechtskommis
sion; 

in Anbetrachl dessen, daß die Förderung der allgenteinen 
Achtung und Einhnltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und ein 
vorrangiger Tiitigkeitsbereich der Organisation ist, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretlir in seinen 
Beriehten von 1992 und 1994 über die Tiltigkeit der Vereinten 
Nationen festgestellt bat, daß die Charta der Vereinten Natio
nen die Förderung der Menschenrechte als eines ihrer v0rran
gigen Ziele auf die gleiche Stufe stellt wie die Förderung der 



Entwicklung und die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen sicherb.eit"" und daß die stlIndig steigende bbl 
von AntriIgen die ArbeItsbelastung des Sekretariats-Zentrums 
fI!r Menschenrechte hat ansteigen 1assen und immer hiIhere 
Anforderungen an seine Ressourcen stellt''', 

unter BerUckalchtlgung dessen, daß die im Juni 1993 in 
Wien abgehaltene WeItkonferenz über Menschenrechte, 
besorgt lIber das wachsende Ungleichgewicht zwischen der 
Tätigkeit des Zentrums und den dafIIr zur Verfilgung stehen
den personellen, finanziellen und sonstigen Mitteln und unter 
Berllcksichtigung der fI!r andere wichtige Progl'BllUlle der 
Vmeinten Nationen benötigten Mittel den GeneralsekretlI und 
die Generalversammlung in der Erklärung und dmn Aktions
programm' von Wien ersucht hat, unverzf1glich Schritte zu 
unternehmen, um die Mittel fI!r das Menschenrechtsprognunm 
im Rahmen der gegenwiirtigen und kfinftigen ordentlichen 
RmlShaite der Vereinten Nationen erheblich aufzustocken, und 
dringend Schritte zur Erlangung erhöhter außeJ:plamnlißiger 
Mittel zu unternehmen''', 

sowie unter BerUckalchtlgung der Schaffung des Postens 
des Hohen Kommi""""l der Vereinten Nationen fI!r Men

. schenrechte sowie des Mandats fI!r diesen Posten, einschließ
lich seiner Koordinierungsagabe und seiner Gesamtalifsicht 
lIber das Zentrum, sowie der von der Generalversammlung in 
Resolution 48/141 ausgesprochenen Bitte um die Bereit
stellung der erforderlichen Mitarbeiter und Ressourcen, um 
dem Hohen Kommissar die ErfiIllung seines Mandats zu 
ermöglichen, 

feT1U!r unter BerUckslchtlgung der Thtsache, daß es unter 
anderem zu den Veran1WortIichkeiten des Hohen Kommisws 
gehört, im Zuge der DurcbfOhrung seines Mandats einen 
Dialog mit allen Regierungen aufzunehmen, mit dmn Ziel, alle 
Menschenrechte zu fI!rdmn und zu schützen, und das in
strumentarium der Vereinten Nationen auf dmn Gebiet der 
Menschenrechte zu rationalisieren, anzupassen, zu stlirken und 
zu straffen, mit dmn Ziel, seine Leistungsfllhigt und Effek
tivität zu verb essern, 

feststeUend, daß die Weltkonferenz über Menschenrechte 
in der Erklärung und dmn Aktionsprogramm von Wien die 
Wichtigkeit der Stärkung des Zentrums hervorgehoben hat''', 

sowie festsreUend, daß die schwierige Finanzlage des 
Zentrums die Anwendung der verschiedenen Verfahren und 
Mechanismen erheblich behiodert hat und sich nachteilig auf 
die Betreuung der mit Menscbenrechtsfragen befaßten Organe 
durch das Sekretariat ausgewirkt hat, 

mit Dank Kennblis nehmend von den Maßnahmen, die der 
Beigeordnete Generalsekretär fI!r Menschenrechte und Leiter 
des Zentrums fI!r Menschenrechte bereits unternommen hat, 
um die Verwa1tung des Zentrums zu verbessern, 

in der Erkenntnis, daß die Arbeitsweise und die Leistungs
flIhigkeit des Zentrums weiter verbessert werden müssen und 
daß dabei besonderes Gewicht auf gute Maaagementprakt 

'" 0jfI:zie/les prtJtclaJ1J der C1eneraJversamm. SielJ8nululvterS&re 
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gelegt werden muß, damit das Zentrum in der Lage ist, die 
stlIndig zunehmende ArbeitsIast zu bewiltigen, daß gutes 
Management jedoch gleichzeitig durch ZIIlIliIzliche Ressoun:en 
ergänzt werden muß, die den neuen Mandaten Rechnung 
tragen, 

dIlran erinnernd, daß die Menschenrechtskommission in 
ihrem Bericht an die Sonderkommission des Wrrtschafts- und 
Sozialrats erneut erklllrt hat, daß bei der Einstellung der 
Bediensteten al1er RIlnge der Gesichtspunkt als ausschlag
gebend gilt, daß es notwendig ist, ein Höcbstmaß an Leistungs
flIhigkeit, fachlichmn Können und Integritilt zu gewllhrleisten, 
und daß sie ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben hat, daß dies 
mit dmn Grundsatz der ausgewogenen geographischen 
Vmteilung vereinbar sei''', sowie eingedenk des Artikels 101 
Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen, 

Kenntnis nehmend von dmn Bericht des GeneraIselmlIII"", 

sowie Kenntnis nehmend von dmn Bericht des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen fI!r Menschenrechte14

", 

1. untersJflI:t die Bmnfihungen des Generalselaetllrs um 
die Stärkung der Rolle und Wichtigkeit des Sekretariata
Zentrums fI!r Menschenrechte unter der Gesamtanfsicht des 
Hohen ICrnnmissars der Vereinten Nationen fIIr Menschen
rechte; 

2. ersucht den GeneralsekretlI und die Mitgliedstasten, 
sicherzustellen, daß im Zeitraum 1994-1995 aus dmn Pro
grammballshalt fI!r den Zweijahreszeitraum 1994-1995'68 
angemessene zusiiIzliche finanzielle, materielle und penoneIIe 
Ressourcen bereitgestellt werden, um es dmn Zentrum und 
dmn Hohen Kommissar ZU ermöglichen, die ihnen von den fI!r 
Menschenrechtsfragen zustlIndigen Organen übertragenen 
Mandate voI1inbaltlich und rechtzeitig zu erffll1en; 

3. fordert den Generalsekretär auf, in den Programm
haushaltsplan, den er fI!r den Zweijahreszeitraum 1996-1997 
vorlegen winl, unter gebf1brender Berllcksichtigung der 
EntwickJungsaktivilllten und sonstiger vorrangiger Tätigkeits
bereiche der Vereinten Nationen ausreichende Human-. und 
F1I1lIIIZreSIIOurcen fI!r die Menschenrechtstiltigkeiten der Ver
einten Nationen aufzunehmen, die der Zunabme der auftrags
gemäßen Tätigkeiten entspxechen, damit das Zentrum und der 
Hohe Kommissar ihre jeweiligen Mandate effizient und 
wirksam erfDllen können; 

4. ersucht den Generalsekretllr, zusIItzliche Human- und 
Finanzressourcen zur Verfllgung zu stellen: 

a) fI!r den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fI!r 
Menschenrechte. um diesen besser zu beflIhigen, die Tätig
keiten zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte im 
gesamten System der Vereinten Nationen wirksamer zu 
koordinieren. einschließlich der Bereitstellung von Beratenden 
Diensten und technischer Hilfe; 

b) fI!r das Zentrum, um dieses besser zu beflIhigen, al1en 
seinen Mandsten nachzukommen und Verwa1tungs- und Haus-

IM WCN.4I198818S 1I!1d Kmr.1, ZIffer 30. 
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haltsfragen zu behandeln, einscblieBlieh der Bereitstellung von 
Beratenden Diensten; 

c) fiIr den Hohen Kommi ...... und das Zentrum, um diese 
besser ZU hefilhigen, auftragsgemliße operative Aktivitllten 
durchzuftlhren und logistische und administrative Fragen 
wirksam mit anderen zustlIndigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen zu koordinieren; 

5. betont, daß zur Zeit zwar Schritte unternommen 
werden, um die administrative Effizienz des Zentrums zu 
verbessern, und daß sie zwar mit Genugtuung von den Maß.. 
nahmen Kenntnis genommen hat, die der Beigeordnete 
Generalsekretär fiIr Menschenrechte und Leiter des Zentrums 
fiIr Menschenrechte vor kurzem ergriffen hat, um die Ver
waltung des Zentrums zu verbessern, daß jedoch weitere 
Schritte unternommen werden sollten, um die derzeitige und 
ldInftige Nutzung der zur Verfl1gung stehenden Human- und 
Finanzressourcen zu analysieren, sowie zusätzliche Maß
nahmen zur weiteren Verbesserung der administrativen 
Effizienz und Wuksamkeit des Zentrums, erforderlichenfalls 
mit entsprechender techniscb.er Hilfe; 

6. ersucht den Generalsekretl!r, der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfilnfzigs!en Thgung einen Zwi
schenbericht und der Generalversammlung auf ihrer fünfzig
sten Thgung einen ahscbIießenden Bericht über die Stärkung 
des Zentrums und Ilher die zur Durcbfllhrung dieser Resolution 
ergrift"enen Maßnahmen vorzulegen. 

94. P1enarsitomg 
23. Devmlberl994 

49/196. Die MImscltemecllfssltuatlon In der Republik 
ßosnien und Herzegowina, der Republik KroatIen 
und der BmuftsrepubIIkJugoslawlen (Serbien und 
Montenegro) 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den ZieIen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erkllirung der Men
schenrechte", den Internationalen Menschenrechtspakten17, 
dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminerung1, der Konvention Ilher die 

. Rechte des Kindes", der Konvention über die Verhlltnng und 
Bestrafung des Völkermordes"", der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe", der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau" und anderer 
Rechtsakte auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts, 
einschließlich der Genfer Abkommen vom 12. August 1949170 

zum Schulze der Krie~ und der dazugehörigen Zusatz
protokolle von 1977' sowie von den Grundsätzen und den 
Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten der Organisation fiIr 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eingegangen sind, 

"QJt/ejst besorgt Ilher die menschliche Tragödie, die sich im 
Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Herzegowina, der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
hien und Montenegro) abspielt, sowie über die fortgeselZlen 
massenhaften und systematischen Verletzungen der Men-

1159 Resolutinn 260 A (llI). 

110 Vereinte Na1iomm. Treaty Serks. VoI. 75. Nr. 970-973. 
In Ebd.. VoI. 1125, Nr. 17512 und 17513. 

schenrechte in den unter der Kontrolle der bosnischen Serben 
stehenden Thilen Bosnien und Herzegowinaa und in den unter 
der Kontrolle der kroatischen Serben stehenden Thilen Kroa
tiens, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481153 vom 
20. Dewnber 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994/12 der Menschenrechtskommission vom 9. März 199432 

und der Resolution 900 (1994) des sic!ierheitsrats vom 
4. März 1994, in der der Rat alle Parteien aufgefordert hat, die 
Bewegungsfreiheit der ZivilbevöIkerung und der humanitären 
Hilfsgilter nach und aus Sangewo sowie innerhalb der Stadt zu 
gewährleisten, 

Insbesondere unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 808 (1993) vom 22. Fehrunr 1993, 827 (1993) 
vom 25. Mai 1993 und 855 (1993) vom 9. August 1993, in 
denen der Rat unter anderem verlangt hat, daß alle Parteien 
und anderen Beteiligten im ehemaligen Jugoslawien alle 
Verstöße gegen das humanitäre Völkmrecht sofort einstellen 
und unterlassen, in denen er den Generalsekretl!r ersucht hat, 
eine Sachverstiindigt'Dkommission einzusetzen mit dem 
Auftrag,1nformatIonen Ilher im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangene schwere Verstöße gegen das humani
täre Völkmrecht zu prüfen und zu analysieren, und worin er 
ein internationales Gericht zur Verfolgung der fiIr derartige 
Verstöße VerantwortIichen geschaffen hat, 

sowie unter Hinweis auf die Reso!utionen des Sicherheits
rats 824 (1993) vom 6. Mai 1993 und 836 (1993) vom 4. Juni 
1993, in denen der Rat erkIIirt hat, daß Sarajewo, ThzIa, 2epa, 
Gorazde, BibaC und Srebrenica und deren umliegende Gebiete 
als Sicherheitszonen behandelt werden sollen und daß den 
internationalen humanitären ÜIJ!811iSationen freier und 
ungehinderter Zugang zu diesen Zunen gewährt werden sou. 

"QJt/ejst besorgt Ilher die in ganz Bosnien und Herzegowina 
herrschende Situation und die sieh rasch verschlechternde 
r.age in den Sicherheitszonen von Sarajewo, ThzIa, Gorazde, 
~a und Srebrenica, insbesondere die flagranten, sich über 
alle Abmachungen hinwegsetzenden Verletzungen der Sicher
beitszone von BibaC, die wiederholten Angriffen der bos
nischen Serben und der Streitkräfte der kroatischen Serben 
ausgesetzt war, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes fiIr die Bemllhungen, 
welche die VIlrtreter der Vereinten Nationen, der Europliisehen 
Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Rus
sischen Föderation unternommen haben, um den Parteien bei 
der Herbeifllhrung einer Regelung des Konflikts In Bosnien 
und Herzegowina behilflich zu sein, und fiIr die Arbeit, die die 
Botschafter der Vereinigten Stasteu von Amerika und der 
Russischen Föderation sowie die Vertreter der Europäischen 
Union und der Vereinten Nationen in Zagreb geleistet haben, 
um eine Waffenruhe und letztlich eine Beilegung der Situation 
in Kroatien herheizufIIhren was alles, sofern alle Parteien ihre 
Znstimmung geben, zu einer beträchtlichen Verbesserung der 
Menschenrechtssituation der Angehörigen aller ethnischen 
Gruppen in Bosnien und Herzegowina, in Kroatien und in der 
BundesrepublikJugosIawien (Serbien und Montenegro) fIlhren 
könnte, 

mit Genugtuung Ilher die Bemllhungen, welche die Schutz
truppe der Vereinten Nationen unternimmt, um bei der 
Schaffung der Voratlsset71Jogen fiIr die friedliche Regelung 
der Kont1lkte in Bosnien und Herzegowina und in Kroatien 
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behilflicb zu sein und Scbutz fIIr die AusJicfenmg der bumani
tfIren HiIfsgIIter zu gewlibren, und Kenntnis nebmend von den 
Hlndemlssen, denen sich die Sclm1zttuppe der Vereinten 
Nationen bei der ErfIIllung ihres Mandats in Bosnien und 
Herzegowina und in den Schutzzonen der Vereinten Nationen 
in Kroatien gegenllbersieht, 

mit GenugtUUng über die am 1. Mlirz 19941'12 in Washing
Ion erfolgte Unterzeichnung der Rahmenübereinko und 
die Schaffung der FIlderation Bosnien und HeIzegowina, 
welche die Auslieferung der Hi1fsgilter erleichtmt hat und als 
Modell fIIr die etbnische Aussöhnung in der Region dient, 

mit UnJerstUtzung fIIr die Erkllimngen. die musJimische, 
katholische und orthodoxe religiöse Flihrer auf den von der 
Stiftung Appeal ofConscimce 1992 in Zürich und 1994 in 
lstanbu1 abgehaltenen ökumenischen Gipfeltreffen unterzeicb
nethaben, 

die internationale Gemeinacbaft ermutigend, durch die 
Vereinten Nationen und andere internat!onale Organisationen 
sowie bilateral tätig werdend, ihre humaoi.tllre Unterstfltzung 
fIIr die Republik Bosnien und Herzegowina, die Föderation 
Bosnien und Herzegowina und die Republik Kroatien zu 
erhöhen, 

zutUifst besorgt über die Menschenrechtsverle1ZUDgeU in 
Bosnien und HeIzegowina, Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoa1awien (Serbien und Montenegro), insbesondere soweit 
sie im Rahmen der nach wie vor fortdauernden verab
scheuungawilrdigen Praxis der ethnischen Säuberung began
gen worden sind, die die unmittelbare Ursache der IlberwIIlti
genden Mehrheit der dort verIIbten Menschenrechtsverlet
zungen ist und deren Opfer in erster Linie die prakIIsch von 
der Vernichtung bedrohte mnslimiscbe Bevölkerung sowie die 
Kroaten und die Nrohtserben sind, 

bestUl7J über die enorme Anzahl an VermiBten, ins
besondere in Bosnien und HeIzegowiua und in Kroatien, lIber 
deren Verbleib noch immer nichts bekannt ist, 

mißbilligend, daß ethnische Spannungen und u1traua
tiona\iatische PhIInomene fIIr pllitiscbe Ziele ausgenutzt 
werden, wn zu Krieg und Menschemechtsverletzungen auf
zustacheln, 

hIJchst beunruhigt darfIber, daß der Konf1ikt in Bosnien und 
Herzegowina und in Kroatien außerdem dmch die systemati
sche Zerstörung und Entweihung von Moscheen, Kirchen und 
anderen Kultstätten sowie Stiltten des Kulturerbes gekenn
zeichnet war, 

ZIdiefst besorgt lIber die in dem Bericht des CleneraIsekre
tlIrs lIber die Vergewa1tigung und Mißhandlung von Frauen in 
den Gebieten bewaffneten Konflikts im ehemaligen Jugo
slnwienl73 beschriebenen Situationen und unter nachdrOck
liehem Hinweis auf die Notwendigkeit einer eingebenden 
diesbezflglicheu Berichterstattung, 

in UnJerstUtzung der BemOhungen. die im Rahmen der 
Internationalen Konferenz lIber das ehemalige Jugoslawien 
auch weiterhin unternommen werden, wn eine friedliche 
Lösung zu finden, 

mit GenugtU/l1lg lIber die BemIIhungen. welche die Organi
sation fIIr Sicherheit und Zusamme>ulrbeit in Europa zur Zeit 
unternimmt, um ihre PrIIsenz in der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) wieder herzustellen und so 
weitere Menscheurechtsverietzungen zu verbindern, und mit 
tiefer Besorgnis lIber den Beschluß der Behörden in der 
Bundesrepublik Jugoslawien, die I angzeit-Beobachtermissio
nen der Organisation fIIr Sicherheit und z,I!IJ!J!!menarbeit in 
Europa und der EuroplIischeu Union aus dem Kosovo, dem 
Sandschak und der Wojwodina, wo die Menschenrechtssitua
tion auch weiterhin zu großer Sorge An1aß gibt, des Laudes zu 
verweisen, 

sowie mit GenugtUUng lIber die W'tederaufbaubemOungen. 
welche die EuroplIische Union unter anderem dmch ihre 
Beobachtermissionen unternimmt, wn die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreihelten zu fllrdem, 

ferner mit GenugtUUng über die Berichte und Empfeh
lungen des Sonderberichtetstattets der Menschenrechts
kommission für die MenschenrechtssJtuation im Hoheitsgebiet 
der NachfolgestauteD des ebemaIigen Jugoslawien, ins
besondere seinen nenesten Berichf74

, 

1. spricht dem Sonderberichtetstattet der Menschen
rechtsJrommission für die Menschenrechtssinunion im H0heits
gebiet der NachfolgestauteD des ehemaligen Jugoslnwien ihre 
Aneriamnung für seine BerichteI" aus und stellt fest, daß seine 
PrIIsenz dazu beitragen kann, die Menschenrechtsverietzungen 
in der Region zu verringern; 

2. verleiht ihrer emsthc(ten Besorgnis Ausdruck lIber die 
in den Berichten des Sonderberichtetstattets beschriebenen 
FlIIle von massenhaften und systematischen Verstößen gegen 
die Menschenrechte und das Immllllitlire Recht in der Republik 
Bosnien und HeIzegowina, der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro); 

3. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den 
Schlußfolgerungen des Sonderber!chtetstatteIs lIber die huma
nitäre Katastrophe, die Bosnien und HeIzegowina in diesem 
W'mter droht; 

4. verurteilt llIffs schiltfste die von allen KonfIiktparteie 
begangenen Verstöße gegen die Menschenrechte und das 
humanitäre Völkerrecht in Bosnien und HeIzegowina, in 
Kroatien und in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro), wobei sie anerkennt, daß die FIJImmg in den 
unter der Kontrolle der Serben stcheuden Gebieten in Bosnien 
und Herzegowina und in Kroatien. die Kommandeure der 
serbischen paramilltllrischen KriIfte sowie die politischeu und 
miIitlirischen FIIhrer in der Bundesrepublik Jugoslawien die 
Hauptverautwortung für die meisten dieser Verstöße tragen; 

I,. Al49/641-8/1994112SZ, Anhang; siehe 0jJid0J _rds ojdul Seatrity 
CoundI, Fony.nInIh rear, SUpp1snumtjor 0_, Nwemberantl 0.<, 1!beJ 
11194, Dolrnment S/19941I2S2. 

'" Bbd.; und 0jJid0J Rm:ords ojdul Seatrity Counc/I, FOTtyoeIghth rear. 
Supp1snumt jor luly, August anti Septemb8r 1993, Dn_'" SI26383, 
S/264IS und SI2Ii469. 



5. verurteilt die fortgesetzte Weigerung der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und der 
Behörden der bosoischen Serben, dem Sonderberichterstatter 
die Durchfilhrung von Untersuchungen in den ihrer Kontrolle 
unterstehenden Gebieten zu gestatten; 

6. verurteilt ClI4fJerdem die konkreten Verstöße, die vom 
Sonderberichtetstattet aufgezeigt wurden und von denen die 
meisten im Zusammenhang mit der ethnischen Säuberung 
durch die bosoischen Serben begangen werden, darunter 
Tötungen, Folterungen, VerprOgelungen, wiI1kiIrliche Durch
suchungen, Vergewaltigungen, Verschwindenl8ssen, die Zer
störung von Häusern, Zwangs- und widerrechtliche RlIu
mungen, Intemierungen und andere Gewalthandlungen oder 
GewaItandrohungen, durch die Personen mm Ver1assen ihrer 
Heimstlitten gezwungen werden sollen; 

7. verurteilt lerner die wabllose Beschießung und Bela
gerung von StlIdten und Zivilgebieten, die systematische 
Thrrorisierung und Ermordung von Nichtkombattanten, die 
Zerstörung von lebenswichtigen Versmgungseinrichtungen 
und den Einsatz von Mi1iIib:gewa1t gegen die Zivilbevölkerung 
und gegen Notbilfeeinsätze, so auch den Einsatz von Streu
bomben und Napalmbomben gegen zivile Ziele durch die 
Kräfte der kroatischen Serben und der bosoischen Serben; 

8. begri4fJt es, daß das Internationa1e Gericht zur Verfol
gung der Verantwortlichen fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitJlre Vö1kerrecht inzwischen seine Tlltigkeit 
aufgenommen hat, und ennutigt in diesem Zusammenhang 
dam, dem Gericht alle erforderlichen Ressourcen zur Verfil
gung zu stellen, was auch die volle Finanzierung sowie 
freiwillige Beiträge seitens der Staaten und zwischenstaatlicher 
und nichtstaatIicher Organisationen einschließt, damit das 
Gericht ohne weitere Verzögerungen die ihm übertragenen 
Aufgaben erfI1llen kann, nlIm1ich die Personen, die beschuldigt 
werden, Verstöße gegen das Völkerrecht begangen zu haben, 
abzuurteilen und die Verantwortlichen zu bestrafen; 

9. ersucht die Staaten, dem Internationalen Gerleht 
dringend sachverständiges Personal, Ressourcen und Dienst
leistungen zur Verfilgung zu stelIen, um die Ermittlungen 
gegen Personen, die der Begehung schwerer Verstöße gegen 
das humanitJlre Vö1kerrecht beschuldigt werden, und deren 
Verfolgung zu ennög1ichen; 

10. ersucht alle Staaten, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), wie in Resolution 827 
(1993) des Sicherlieitsrats verlaogt mit dem Internationalen 
Gericht zusammenzuarbeiten, indem sie Beweise fiIr die 
Emlittlungen und Verfahren zur Verfilgung stellen und indem 
sie die Personen tlbeJgeben, die der Begehung von Verbrechen 
beschuldigt werden, die unter die.Zuständigkeit des Gerichts 
fallen; 

11. steilt fest, daß alle schweren Verstöße gegen das 
humanitJlre Völkerrecht, die seit dem 1. Januar 1991 im 
Hoheitsgehiet des ehemaligen Jugoslawien begangen wurden, 
unter die Zuständigkeit des Internationalen Gerichts faIIen und 
daß Personen, die im Zusammenbang mit dem derzeitigen 
Konflikt derartige Handlungen begehen, zur Rechenschaft 
gezogen werden werden; 

12. erldIbt erneut, daß Staaten fiIr Menschenrechtsverlet
zungen zur Rechenschaft zu ziehen sind; 

13. verleiht ihrer rllckhaltIosen Unterstatzung fiIr die 
Opfer dieser Verletzungen Ausdruck, bekriIftigt das Recht aller 
Personen, in Sicherheit und WIIrde an ihre Heimstlitten 
zurilckzllkehren, erachtet alle unter Nötigung zustande 
gekommenen Rechtshandlungen betreffend das Eigentum an 
Vermögenswerten und andere damit zusammenhängende 
Fragen fiIr null und nichtig, erkennt an, daß die Opfer der 
ethnischen SIIuberung das Recht auf eine angemessene 
W'tedergutmachung der erlittenen Schäden haben, und fordert 
alle Parteien nachdrOcklich auf, ihre diesbezilglichen Verein
barungen einmhaIten; 

14. verurteilt jede gezielte Behinderung der Auslieferung 
von Nabrungsmitte1n, medizinischen und anderen Hi1fsglltern, 
die fiIr die Zivilbevölkerung lebenswichtig sind, was einen 
schweren Verstoß gegen das Immanitllnl Völkerrecht und das 
Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte darstellt, 
sowie die gezielte Behinderung von Evakuierungen aus 
medizinischen Gri1nden und verlaogt, daß alle Parteien 
sicherstellen, daß alle ihrer Kontrolle unterstehenden Personen 
derartige Handlungen einstellen; 

15. verurteilt ClI4fJerdem die Angriffe und die stlinc!ige 
Drangsa1ierung, denen die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen und das fiIr das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen fiIr FIIlchtlinge und andere humanitJlre 
Organisationen tlltige Personal ausgesetzt sind und die votwie
gend von Kräften der bosnischen Serben begangen werden; 

16. gibt ihrer EmpIJrung Ausdruck darDber, daß die 
systematische Praxis der VmgewaItigung nach wie vor als Mit
tel der KriegfiJbrung gegen Frauen und Kinder und als 
Instrument der ethnischen Sl!uberung eingesetzt wird, und 
erkennt an, daß Vergewaltigung in diesem Kontext ein Kriegs
verbrechen darstellt; 

17. gibt ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
herrschende Rechtslosigkeit in den von den Serben kon
troIIietten Gebieten Kroatiens und den unzureichenden Schutz 
der kroatischen und nichtserbischen Bevölkerung, die in den 
serbisch kontrollierten Stadtgemeinden verblieben ist, wo sie 
auch weiterbin physischer Gewa1t und Unsicherheit ausgesetzt 
ist, wie in dem Bericht des Sonderberichterstatters festgestellt 
wird; 

18. gibt ClI4fJenJem ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck lIber 
die von den Ortsbehörden in den der Kontrolle der Föderation 
unterstehenden Gebiete Bosnien und Herzegowinas begange
nen Verstöße gegen das ImmanitJlre Recht und das Vö1kerrecht 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, die das Recht auf 
FreizOgigkeit einschdInken, namentlich das Recht der Flilcht
linge oder Vertriebenen, an ihre Heimstlitten zuriIckzukebren, 
wie in dem Bericht des Sonderberichterstatters festgestellt 
wird; 

19. verurteilt mit allem Nachdruck die Zunahme der 
Po1izeigewalt gegen die nichtserbische Bevölkerung im 
KoSOvo, im Sandschak, in der Wojwodina und in anderen 
Gebieten der Bundestepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) sowie der Verletzungen des Rechts auf ein faires 
Gerichtsverfahren, wie in demjilngsten Bericht des Sonderbe
richterstatters'14 beschrieben wird; 



20. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) mit alkm Nachdruck auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Achtung aUer Men
scbenrecbte und Grundfreibeiten sicbetzustelleu, und dringend 
Maßnahmen zu mgreifen, um die Rechtsstaatlicbkeit zu ge
währleisten, mit dem Ziel. willkiIrlicbe Zwaugsrllumungen und 
EntJammgen sowie die Diskriminienmg von Angehörigen der 
nichtserbiscben Bevölkerung der Bundesrepublik Jugoslawien 
zu verbindern; 

21. gibt Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die sich 
veISCblecbtemde Menscbenrecbtssituation im Sandschak, wie 
vom Sonderberichterstatter vermerkt wurde. insbesondere die 
systematischen Drangsalierungen, Verprf1gelungen, Folterun
gen. Durchsuchungen ohne Durcbsucbungsbefebl. die will
ktlrlicben Inbnftnabmen und die unfairen Gerichlsverfabren, 
die vorwiegend gegen Angehörige der mllslimiscben Bevölke
rung gerichtet sind; 

22. stellt fest, daß eine unter der Schirmberrscbaft der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien auf 
dem Verbandlungsweg berbeigefllbrte friedliche Lösung der 
Meuschenrecbtssituation in den betroffenen Gebieten sehr 
zugute käme; 

23. verurtelü insbesondere die im Zusammenhang mit 
Internierungen vertlbten Verstöße gegen die Menschenrechte 
und das humanitäre Recht. namentlich Tötungen, Folter und 
die systematische Praxis der Vergewaltigung. und verlangt die 
sofortige, unter internationaler Au1idcbt erfolgende Freilassung 
aUer willkiIrlich oder widerrechtlicb internierten Personen und 
die sofortige Schließung aUer Intemierungsorte. die nach den 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 nicht zugelassen 
sind und mit den darin enthaltenen Bestimmungen nicht im 
Einklang stehen; 

24. verlangt erneut nachtIrllckllch. daß aUe Parteien dem 
lnternationa1en Komitee vom Roten Kreuz sofort die Standorte 
aUer Lager, Gefängnisse und anderen Interoierungsorte in 
Bosnien und HeIzegowina. Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) bekanntgeben und daß 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. dem Sonder
berichterstatter und seinem Personal. dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fIIr Flüchtlinge, den 
Beobachter- und sonstigen Missionen der EuroplIiscben Union 
und der Organisation fIIr Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa und anderen zustlindigen internationa1en und regiona
len Organisationen sofortiger, ungehinderter und stlindiger 
Zugang ZU solchen Interoierungsorten gewährt wird; 

25. fordert aUe Parteien, insbesondere die Regierung der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
nachtIrllckllch auf, mit dem gemllß Ziffer 24 der Resolution 
1994/72 der Meuscbenrechtskommission geschaffenen ·Son
dermecbaoismus' fIIr vermißte Personen im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien bei der Aufk1IIrung des Scbicksals der 
'Thusenden vou Vermißten zusammenzuarbeiten. indem sie 
Infonnationen und Unterlagen über die Insassen in Gefäng
nissen. Lagern und an anderen Interoierungsorten bekannt
geben. damit der Verbleib dieser Personen schließlich gek!1Irt 
und so das Leid ihrer Angehörigen gemildert werden kann; 

26. fordert die Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrlJckllch auf, ihre Weigerung, 
den Missionen der OrganisatIon fIIr Sicherheit und ZlIS!!!!!!!lCI!

arbeit in Europa die Fortsetzung ihrer Tätigkeit zur Oberwa-

chung der Menschenreebtsbedingungen in ihrem Hoheits
gebiet. insbesondere im Kosovo, im Sandschak und in der 
Wojwodina. zu gestatten, zu fIberdenken, ebenso wie ihre 
Weigerung. die Eröffnung einer AußeusteIle des Sekretariats
Zentrums fIIr Menscbenrecbte zu gestatten, wie von der 
Generalversamm1ung in ihrer Resolmion 48/153 gefordert; 

'J:l. fordert den Generalsekretär nachtIrllcklich auf, aUes 
Erfo'rderliche zu tun, um die vollstlindige und wirksame 
Koordlnleruug der Aktivitllten aUer Organe der Vereinten 
Nationen bei der Durcbfilbrung dieser Resolution sicher
zusteIleu, und fordert die mit der Situation im Hoheitsgebiet 
Bosnien und Herzegowinas. Kroatiens und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) befaßten Organe 
nachdrflcldicb auf, sich eng mit dem Sonderberichterstatter 
und dem Internationa1en Gericht abzustimmen und dem 
SonderbericbteIlanfend aUe in ihrem Besitz befindlichen 
sachdienlicben und zuver1lIssigen Infonnationen über die Men
scbenrecbtssituation in Bosnien und Herzegowina. Kroatien 
und der Bundesrepublik Jugoslawien zukommen zu lassen; 

28. fordert den Genera1sekretllr tJ14ßerdem nachtIrllckllch 
auf, im Rahmen der vorhandenen Mittel dem Sonderbericht
erstatter aUe fIIr die DurebfDbrung seines Mandats erforderli
chen Ressourcen zur VerfUgung zu stellen und ibm ins
besondere eine ausreichende Zahl von im Hoheitsgebiet von 
Bosnien und Herzegowina. Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) stationierten Mit
arbeitern zur Verfilgung zu stellen. damit die wirksame 
lanfende Überwachung der dortigen Menscbenrecbtssitnatlon 
und die Koordinierung mit den anderen beteiligten Organen 
der Vereinten Nationen, !II!J!!ll!!tlich auch der SchulZttuppe der 
Vereinten Nationen, sichergestellt ist; 

29. begri4fJt die Anstrengungen, welche die Regierung 
Kroatiens und die Regierung Bosniens und Herzegowinas 
unternebmen. um die Menschenrechte in ihrem Hoheitsgebiet 
zu schützen, und legt ihnen eindringlich nahe, die von ihnen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte eingegangenen Ver
pflicbtungen zu erftI11en; 

30. stellJ mit Besorgnis fest, daß viele der frliberen 
Empfehlungen des Sonderberichterstatters nicht vo1lstllndig 
umgesetzt worden sind. in einigen FlI11en aufgrund des 
Widerstands der Parteien auf dem Boden, und fordert die 
Parteien, aUe Staaten und die zustlindigen Organisationen 
nachdrflcklich auf, sich sofort mit diesen Empfehlungen zu 
befassen, insbesondere mit den Appellen des Sonderbericht
erstatters 

a) zur Öffnung von Korridoren fIIr humanitäre Hi1fsmaB
nahmen, um 'lbdesfli1le und Entbehrungen unter der Zivilbe
vö1kerung zu verbindern. zur Öffnung des Flugbnfens von 
'1Uzla fIIr Hilfslieferungen und zur sofortigen Frei!aSS1!ng der 
Intemierten unter sicheren Bedingungen; 

b) zur Gewllhrung der erfm:derlichen medizinischen und 
psychologischen Betreuung fIIr die Opfer von Vergewaltigun
gen im Rahmen von Programmen zur Rebabilitation von durch 
den Krieg traumatisierten Frauen und Kindern und zur 
Koordinierung der Tätigkeit aUer zuständigen Stellen, mit dem 
Ziel, die soziale Integration der Kinder unter den Opfern zu 
erleichtern; 

c) zur Gewährung großzUgigerer internationaler Hi1fe an 
die vor dem Konflikt fliehenden FlÜChtlinge und die sie auf
nehmenden Staaten; 



d) zur stärkeren Untentützung von Ini1iati.ven zur 
Hilfeleistung an die durch den Konflikt Vertriebenen, unter 
BerOcksicbtigung der besonderen Bedllrfoisse der in den 
Städten lebenden Familien und Waisen; 

e) zur Schaffung eines freiwilligen Fonds zur Gewäbrung 
wirtscbaftlicher und sozialer Hilfe fDr den W"tederaufbau von 
l.\lIstötlen Dörfern und Stl!dten; 

J) zur Beachtung der Notwendigkeit der Ergreifung 
wirksamer Maßnahmen seitens der internationalen Gemein
schaft zur Bekllmpfung der Politik der etbniBchen SlIuberung; 

31. lenkt die Atifmerksatnkeit auf die Notwendigkeit, das 
Massengrab bei Vukovar sowie andere Massengrfiber und 
Orte, an denen Massentlltungen stattgefunden haben sollen, 
sofort und dringend von qualifizierten Sachverständigen 
untersuchen zu Iassen, und ersucht den GenemIsekretfir im 
Rahmen der vorhandenen Mittel die erforderlichen Ressourcen 
fDr dieses VOrhaben zur Verfilgung zu stellen; 

32. bittet die Menschemechtskommission, auf ihrer 
einundfilnfzigsten Thgung den Sonderberichterstatter zn 
ersuchen, der Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 
Thgung Bericht zu elstaUen; 

33. beschließt, die PrOfung dieser Frage auf ihrer fIIDf
zigsten Thgung unter dem Punkt "Menschemechts0 fort
zusetzen. 

94. plenorsitzung 
23. Det.ember 1994 

49/1fJ'1. DIe MensehmreebtssltuatIon In Myamnar 

Die Generalversanunlung, 

erneut erldiinmd, daß alle Mitglirrlstaaten vetpf/ichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten und in 
der Allgemeinen Erklllrung der Menschenrechte", den 
Internationalen Menschenrechtspakten" und anderen anwend
baren Menschenrechtsilbereinkilnften genauer ausgefiIhIten 
Menschentechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
scIriltzen, 

in dem ~ein, daß die Vereinten Nationen im Ein
klang mit der Charta die Achtung VOl den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten fDr alle fDrdem und festigen und daß es 
in der Allgemeinen ErkIlIrung der Menschemechte heißt, daß 
oder W"t11e des Volkes die Grundlage fDr die Autoritllt der 
öffentlichen Gewalt [biIdetj", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481150 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1992158> der 
Menschenrechtslrommission vom 3. März 1m"', in der die 
Kommission unter anderem beschloß, einen Sonderbericht
eIstatteI zu ernennen mit dem Auftrag, direkte Kontakte zur 
Regierung und ZI1iD Volk von Myanmar herzustellen, ins
besondere anch zu ihrer Freiheit beraubten politischen FlIbrern 
und deren Angehörigen und Anwälten, mit dem Ziel, die 
Menschemechtssituation in Myamnar zu untersnchen und alle 
Fottscbtitte auf dem Weg zur Öbertragung der Macht an eine 
ZM1regierung und zur Ausarbeitung einer neuen Vetfassung, 
zur Authehung von Einschrilnkungen persönlicher Freiheiten 
und zur W"tedetherste\lung der Menschenrechte in Myamnar zu 
verfolgen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 199418S der Men
schenrecbtskommission vom 9. März 19943%, in der die 
Kommission bescbloß, das Mandat ihres Sonderbericht
eniIatters lIber die Sintation der Menschenrechte in Myanmar 
um ein Iaht zu verlängem, 

e1'1l8thqft besorgt darIIber, daß die Regierung Myanmars 
ihre Zusiehetungen, sie werde unter BerOcksichtigung der 
Etgebnisse der 1990 abgehaltenen Wahlen alle erforderlichen 
Scbtitte zur Herstellung der Demokratie unternehmen, noch 
immet nicht in die Tat umgesetzt hat, 

sowie e1'1l8thqft besorgt darIlbet, daß dem Bericht des 
Sondetbericbte.tstattelS znfolge die Menschenrechtsverlet
znngen in Myamnar andauern, insbesondere SUIlIIJI8rische und 
wll1kOrliche Hinrichtungen, Folterungen, Zwangsarbeit und 
Zwangsmnsjed!ungen, die MiBbandhmg von Frauen, politisch 
motiviette Felllnahmen und InbaftnaIunen, EinschtIinkunge 
der Grundfreiheiten, einscbließlich des Rechts der freien 
Meinungsllußerung und der Versammlungsfreiheit, und die 
VerhlIngung von UnterdrilckungsmsßnaIunen, die V01 a11etn 
gegen ethnische und religiöse Minderheiten gerichtet sind, 

im Hinblick darauf, daß es infoIge der Menschemechts
situation in Myamnar zu F1llchtlingsstxötDen in die Nachbar
lllnder gelrommen ist, was fDr die betroffenen UInder Proble
mescbafft, 

sowie Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, welche die 
Regierung Myanmsts etgtiffen hat, namentlich ihrem Beitritt 
zu den Genfer Ablmmmen vom 12. August 1949'''' znm 
Schntz det Kriegsopfer, den AbsehIuß von Waffenruheverein
harungen mit mehteren Gruppen ethnischer und religiöser 
Mindetheiten in Myanmar, die ZuriIckziehung ihrer VOr
behalte zu der Konvention lIber die Rechte des Kindes" und 
die Freilassung einer Reihe politischer Gefangener als Re
aktion auf die Besmgnisse, die von der internationalen 
Gemeinschaft, einscbließIich der GenetaI"wssnnnlung und der 
Menschenrec'.blBlrommission, ZI1iD Ausdruck gebtacht WOIden 
sind, 

mit Genugtuung lIber die ZusBmmenarbeit zwischen der 
Regierung Myanmars und dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen fDr FlOchtlinge bei der freiwilligen 
Rllckflllmmg von F1llchtlingen ans Bangladescb nach My-
anmar, 

1. danktdem SondeIberichtet der Menschentechts
Irommission fDr seinen Zwischenbericht lIber die Situation der 
Menschenrechte in Myamnar'7I!; 

2. dankt flI4Perdem dem Oenetalsekretllr fDr seinen 
Bericht'77; 

3. beklagt, daß es in Myanmar nach wie V01 zu Men
schenrechtsverletzungen Irommt; 

4. fordert die Regiernng Myanmsts erneut auf, die 
Nobelpreistrilgerin Aung San Suu Kyi, die seit nunmeht sechs 
Iahten ohne Gerichtsverfahten festgehalten wird, sowie andere 
politische FIIhrer und die Obrigen politischen Gefangenen 
sofort bedingungslos freizulassen; 

5. begrq,6tdiejOngsten neffen zwischen der Regierung 
Myanmars und Aung San Suu Kyi und ermutigt die Regienmg 
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Myanmars. mit Aung San Suu Kyi und anderen politischen 
FOhrern. einschließlich den VeItretem ethnischer Gruppen. 
einen sachbezogenen politischen Dialog mWlIInebmen, als 
bestes Mittel zur F5rderung der nationalen Aussöhnung und 
der vo1lstlindigen und baldigen WiedeIherstellung der Dem0-
kratie; 

6. begrl4fJt ll14PerrJem die jilngsten Gespräche zwischen 
der Regierung Myanmars und dem Generalsekretär und 
ermutigt die Regierung Myanmars ferner. mit dem Generalse
kretär auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten: 

7. fordert die Regierung Myanmars erneut nachdrUck1ich 
auf, entsprechend den von ihr verschiedentlich gegebenen 
Zusicherungen a\1es Erforderliche zur WiedeIherstellung der 
Dmnokratie zu unternebmen, im Einklang mit dem bei den 
demokratischen Wahlen von 1990 zum Ausdruck gebrachten 
Willen des Volkes. und sicherzustellen. daß die politischen 
Parteien ihre Tätigkeit ungehindert ausiIben können; 

8. stellt mit Besorgnis fest. daß die Mebrzahl der 1990 
ordnungsgemäß gewählten Volksvertreter nach wie vor von 
der 'Thi1nahme an den 'Thgungen der Nationalversamm1ung 
ausgeschlossen ist, die geschaffen wurde, um die Grund
elemente fIIr den Entwurf einer neuen Verfassung auszu
arbeiten. und daß eines der Ziele der Versammlung darin 
besteht, daffIr zu sorgen. daß die Streitkräfte auch in Zukunft 
eine fObrende Rolle im politischen Leben des Staates spielen. 
und stellt außerdem fest, daß es bislang weder ein Verfahren 
noch einen Zeitplan fIIr den Abschluß der Arbeit der 
Nationalversammlung gibt; 

9. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nachdruck 
auf, a\1es Erforderliche zu tun. um im Einklang mit den 
Grundsätzen der Allgemeinen Erk1llnmg der Menschenrechte 
a\1en Bürgern die freie 'Thi1nahme am politischen Prozeß zu 
ermöglichen und insbesondere durch die Übertragung der 
Macht an die demokratisch gewählten Vertreter den Übergang 
zur Dmnokratie zu besch1eunigen; 

10. fordert die Regierung Myanmars nachdrlJck/ich auf, 
die volle Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten, einschließlich des Rechts der freien Meinungs
äußerung und der Versammlungsfreiheit, sowie den Schutz der 
Rechte der Angehörigen ethnischer und religiöser Minderhei
ten zu gewllhrleisten und den Verstößen gegen das Recht auf 
Leben und die Unversehrtheit der Person. der Praxis der 
Folterung. der Mißhandlung von Frauen, der Zwangsarbeit und 
Zwangsnmsied1ung sowie dem Verschwindenlassen und 
summarischen Hinrichtungen ein Ende zu setzen; 

11. appeUiert an die Regierung Myanmars. zu erwIIgen, 
Vertragspartei des Internationalen Paktes Ober bflrgerliche und 
politische Rechte"S und des Internationalen Paktes Ober 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte118 sowie des 
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame. un
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe" zu 
werden; 

12. fordert die Regierung Myanmars nachdrllck/ich auf, 
ihren Verpflichtungen als Vertragsstaal des Übereinkommens 
von 1930 über Zwangs- oder Pf\ichtarbeit (Übereinkommen 
Nr. 29) und des tThei:einkommens von 1948 über die Ver
einigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes 
(ObereUikommen Nr. 87) der Internationalen Arbeitsorganisa
tion nachzukommen; 
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13. betont. wie wichtig es ist, daß die Regierung My
anmars den Bedingungen in den Gefängnissen des Landes 
besondere Aufmerksamkeit widmet und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz gestattet, mit den Gefangenen 
uneingescbrlinkt und vertraulich zu verkehren; 

14. bedauert die harten Strafen. die injilngster Zeit Ober 
eine Reihe von Dissidenten verhängt wurden, so auch Ober 
Personen, die abweichende Ansichten hinsichtlich der Verfah
ren der Nationalversamm1ung geäußert haben, und Personen, 
die unter anderem verurtei\t wurden, weil sie mit dem Sonder
berichterstatte Verhindung aufnehmen wollten; 

15. bedtmeTtll14fJerdem, daß zwar eine Reihe von politi
schen Gefangenen freige1assen wurden, daß zahlreichen 
politischen FOhrern jedoch noch immer ihre Freiheit und ihre 
Grundrechte vorenthalten werden; 

16. fordert die Regierung Myanmars auf, die Verpflich
tungen aus den Genfer Abkommen vom 12. August 19491

'10 

und insbesondere die VerpfJichtungen aus dem gemeinsamen 
Artikel 3 der Abkommen uneingescbräukt zu achten und sich 
die von unparteiischen humanitllren OrganIaationen angebote
nen Dieoste zunutze zu machen; 

17. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über den Angriff von 
Soldaten der Arntee von Myamnar auf das Zivilflücht1ings
Iager in Halockhani vom 21. Juli 1994; 

18. ermutigt die Regierung Myanmars, die erforderlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. um ein Ende der Flüchtlings
ströme in die Nachbarländer sicherzuatellen, und die rasche 
Rllckfübrung und volle Wiedereingliederung der Flüchtlinge 
in Sicherheit und Würde zu erleichtern: 

19. enuchtden Generalsekretär. seine GesprlIche mit der 
Regierung Myanmars fortzusetzen, um ihr bei der Durch
ftIhrong dieser Resolotion und bei ihren Bemühungen um die 
Herbeifilhrung eineI nationalen Aussöhnung behDfficb zu sein, 
und der Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung 
sowie der Menschenrecbtskommission auf ihrer einundfllnfzig
sten 'Thgung Bericht zu erstatten; 

20. beschUeßt. ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fllnfzigsten 'Thgung fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/1l1B. DIe Mensehenrechtssltuation In Sudan 

Die Generalversammlung. 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
AI1gemeinen Erk1llnmg der Menschenrechtell

• den Interna
tionalen Menschenrecbtspakten17 und dem Internationalen 
fiberelnkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung'. 

erneut erkliJrend. daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren VerpfJichtungen aus den verschiedenen 
Rechtsakten auf diesmn Gebiet nachzukommen, 

unter Hinweis auf die ResoIotion AHG/Res.213 (XXVIll) 
über die VerstIItkung der Zosammenarbeit und Koordinienmg 
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zwischen den afrikanischen Staaten, die von der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrika
nischen Einheit auf ihrer im Juni und Juli 1992 in Dakar 
abgehaltenen achtundzwanzigsten ordentlichen Thgung ver
abschiedet wurde"", sowie unter Hinweis auf die Erklllrung 
AHG/Decl.l (XXVI), die auf der im Juli 1990 in Addis Abeba 
abgehaltenen sechsundzwanzigsten ordentlichen Thgung ver
abschiedet wurde119

, 

sowie unter Hinweis auf Ihre Resolution 48/141 vom 
20. Dezember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994/79 der Menschenrecbtskommission vom 9. März 1994 
Ober die Menscbenrechtssituation in Sudan", 

tief besorgt über die Meldungen, wonach in Sudan schwer
wiegende Menscbentecbtsverletzungen vorkommen, iJJs.. 
besondere summarische Hinrichtongen, Inbaftierungen ohne 
Gerichtsverfabren, zwangsweise Vertrelbungen und Folter, wie 
unter anderem in den Berichten beschrieben wird, die der 
Menschenrechtskommission auf ihrer achtundvierzigsten 
Thgung von dern Sonderberichterstatter für die Frage der 
Folter und dern Sonderberichterstatter für ~btlicbe, 
summarische oder willkürliche Hinrichtongen! , auf ihrer 
neunundvierzigsten Thgung von dem Sonderberichterstatter 
für die Frage der religiösen Intoleranz"! und auf ihrer filnfzig
sten Thgung von dem Sonderberichterstatter für außergericht
liebe, summarische oder willkOrliche Hinricbton und dem 
Sonderberichterstatter für die Frage der Fol~ vorgelegt 
wurden, 

mit Genugtuung über den letzten Bericht des Sonderbe
ricbterststters für die Menscbenrecbtssituation in Sudan!" und 
mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den anbsltenden Men
schenrechtsverletzungen in Sudan, 

Kenntnis nehmend davon, daß der Vorsitzende der Men
scbenrechtskommission auf der einundsechzigsten Sitzung der 
filnfzigsten Thgung erklärt bat!", daß Sonderberichterstatter 
aufgrund eines feierlichen Beschlusses der internationalen 
Gemeinschaft eingesetzt werden und daß die ADzweiflung der 
Integrität der Sonderberichterstatter einer Anzweiflung der 
Integrität der Kommission selbst gleichkommt, 

besorgt darliber, daß die wiederholten Angriffe von 
Flugzeugen der Regierung Sudans auf zivile Ziele im SOden 
des Landes, unter klarer Verletzung des humanitären VÖlker
rechts, das Leid der Zivilbevölkerung noch erh!lht und zu 
Opfern unter der Zivilbevölkerung und unter den Mitarbeltero 
humanitllrer Organisationen gefllbrt haben, 

betonend, daß alle Konfliktparteien in Sudan verpflichtet 
sind, die Mitarbeiter humanitllrer Organisationen zu schlitzen, 

'" Sielte A/47/SS8, Anhang n. 
"9 Sielte A/45I482, AnJumg n. 
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zutiefst besorgt darliber, daß der ZivilbevIlIkerug nscb wie 
vor der Zugang zu lnupanitärer Hilfe erschwert wird, was eine 
Bedrohung menschlichen Lebens und eine Verletzung der 
Menschenwürde darsteIIt,jedocb mit Genugtuung dariiber, daß 
der Dialog zwischen der Regierung Sudans und den anderen 
Parteien, den Geberregierungen und den privaten intema
tinnalen freiwilligen Hilfswerken Ober die Auslieferung von 
humanitllren Hilfsglltern fortgesetzt wird, und ihrer Hoffnung 
Ausdruck verleihend, daß dieser Dialog zu einer bess Ien 
Zusammenarbeit bei der Auslieferung von bumanitIIren 
Hilfsglltern an alle Hilfsbedlkftigen fIIbren wird, 

hOckst beunrulrlgt über die große Zabl von Personen in 
Sudan, die im eigenen Land zu Vertriebenen und zu Opfern 
von Diskriminierung gewurden sind und zu denen auch 
Angehörige ethnischer Minderheiten zIihlen, die unter Verlet
zung ihrer Menschenrechte zwangsweise vertrieben warden 
und die Sofortbilfe und Schutz benötigen, 

sowie hJJchst beunruhigt Ober die Massenabwandenmg von 
Flüchtlingen in die Nacbbarllinder und im Bewußtsein der für 
diese LIInder dadureb venu:sacbten Belastung, jedoch mit dem 
Ausdruck ihrer Anerkennung für die Anstrengungen, welcbe 
die Gastlilnder und die internationale Gemeinschaft unterneh-
men, um den Flllcht1ingen ZU helfen, . 

zutiefst besorgt über Berichte, wonach im nördlicben und 
im !riIdlichen Sudan die Praxis der Zwangs- oder Pflicbtarbeit 
welterbesteht, obwohl diese nscb I'1Jdanesiscbem Recht und 
nscb dem Völkerrecht verboten ist, 

in hOchslem MqJJe beunruhigt Ober die wiederbolten Ffille 
von Gewalttätigkeit gegen unschuldige Zivilpersonen in 
Sudan, so auch seitens der Regierung gegen Vertriebene im 
Norden und seitens der Rebellen im SOden, 

beunrulrlgt darliber, daß die Regierung Sudans noch immer 
keine voDstiindige und unpmteiisehe Untersuchung der T!ltung 
von sudanesischen Stantsangebörigen vorgenommen hat, die 
für auslIIndiscbe Hilfsorganisationen und 8nslllndische Regie
rungen tlitig waren, 

nachdrllckllch tIora!if hinweisend, daß es unerlllßlich ist, 
der scbwerwiegenden Verschlechterung der Menscbenrecbts
situation in Sudan, namentlich den Menscbenrechtsverlet
zungen, zu denen es in den Nubabergen gekommen ist, ein 
Ende zu setzen, 

zutiefst besorgt Ober das im Bericht des Sonderbericht
erstatters!" beschriebene Problem der unbegleiteten Minder
jllbrigen und der Verwendung von Kindern als Soldaten durch 
alle Parteien, trotz der wiederbolten Aufforderungen der 
internationalen Gemeinschaft, dieser Praxis ein Ende zu 
setzen, 

in Anerkennung der Tatsache, daß in den letzten drei 
Jabtzehnten zablreicbe Flüchtlinge aus mehreren NacbbarIlIn
dem in Sudan Aufnahme gefunden haben, 

mit Genugtuung Ober die Anstrengungen, die die Vereinten 
Nationen und andere bumanitIire Organisationen unternehmen, 
um hilfshedQrftigen Sndanesen lullDanitftre Hilfe zu gewiibren, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
scbwerwiegenden und fortgesetzten Menscbenrecbtsverlet
zungen in Sudan, insbesondere die summarischen Hinricbton
gen, lnbaftierongen ohne ordnungsgemllBes Gerichtsverfahren, 
zwangsweisen Vertreibungen, Folter und Zwangsarbeit; 



2. dankt dem Sonderberichterstatter fIlr seinen jlIng
sten Bericht über die Situation der Menschenrechte in Su
dan1ll3

; 

3. fordert die Regierung Sudans nachdrIlckllch mif, die 
Menschenrechte uneingeschränkt zu achten, und fordert alle 
Parteien zur Zusammenarbeit auf, um die Achtung dieser 
Rechte ZU gewährleisten; 

4. steHt mit MlfJjalIenfest, daß die Regierung Sudans den 
Besuch des Sonderberichterstnlters in Sudan im September 
1993 behindert hat, namentlich durch die Festnahme von 
Personen, die mit ihm zusammengetroffen sind oder dies 
versucht haben; 

5. fordert die Regierung Sudans mif, die anwendbaren 
intemationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech
te, deren Vertragspartei Sudan ist, insbesondere die interna
tionalen Menschenrechtspaktel7, des Intemntionale Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimine
rung', die Konvention über die Rechte des Kindes", des 
'Obereinkommen betreffend die Sklaverei in der geänderten 
Fassung'" und des Zusatzfibereinkommen über die Abschnf
fung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereililmllcher 
Einrichtungen und Praktikeni" , einzuhalten und sicherzu
stellen, daß alle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, so auch die Mit
glieder aller religiösen und ethnischen Groppen, in den vollen 
Genuß der in diesen Dokumenten anerkannten Rechte ge
langen; 

6. fordert die Regierung Sudans nacluJrllckllch mif, 
sofort alle Luftangriffe und sonstigen Angriffe einzustellen, 
die gegen des humanitäre Völkerrecht verstoßen, und un
verzflglich die Umstände der wiederholten Luftangriffe auf 
zivile Ziele im slldlichen Sudan darzulegen; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühun
gen, die die Stsntschefs der Mitgliedstssten der ZwisChen
stsatlichen Behörde fIlr Dllrrebeklimpfung und Entwicklung 
(Ätbiopien, Eritrea, Kenin und U gandn) derzeit auf regionaler 
Ebene unternehmen, um den KonfIik1parteien in Sudan bei der 
Herbeifllhrung einer friedlichen Regelung behilflich zu sein; 

8. fordert alle Kont1iktpnrteien nacIuJrllckllch mif, einer 
sofortigen Waffenruhe zuzustimmen und voll mit der regiona
len Initiative zusammenzuarbeI welche die Stsntschefs der 
Mitgliedstsaten der Zwischenstsatlichen Behörde fIlr DQrrehe
kämpfung und Entwicklung (Äthiopien, Eritrea, Kenin und 
Ugandn) zur Zeit unternehmen; 

9. fordert alle an den Feindseligkeiten heteiligten 
Parteien mit allem Nachdruck mif, verstärkte Anstrengungen 
im Hinblick auf die Aushandlung einer gerechten Lösung des 
bHrgerkriegslibnUchen Konflikts zu unternehmen, um die 
Achtong vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten des 
sudanesischen Volkes sicherzustellen und SO die erforderlichen 
VOJ:IIJ1ssetZ!mgen fIlr ein Ende der Abwnndernng sudanesischer 
Flüchtlinge in die Nachbarlllnder zu schaffen und ihre baldige 
Rückkehr nach Sudan zu erleichtern, und hegrüßt die An
strengungen, die unternommen werden, um den dieshezllgli
chen Dialog zwischen den Parteien zu erleichtern; 

10. fordert alle an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien mif, die anwendbaren Bestimmungen des humanitliren 

'" Vereinte Nelionen, Treaty Sems. VoI. 266, Nt. 3822. 
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Völkerrechts, einscbließlich des genwinsmIlen Artikels 3 der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949170 und der dnzuge
hörigen Zusatzprotokolle von 1977171 uneingeschränkt ZU ach
ten, der Anwendung von Waffengewalt gegen die Zivilbevöl
kerung ein Ende zu setzen und alle Zivilpersonen, namentlich 
Frauen, Kinder und Angehörige ethnischer und religiöser 
Minderlleiten, vor Verstößen zu schützen, insbesondere vor 
Zwangsverscbickungen, wilIkOrlicher Inhaftnnhme, MiUhand
lung, Folter und summarischer Hinrichtung, und bek1agt die 
Folgen, die der Einsatz von T .andminen sowohl durch die 
StreitkriIfte der Regierung als auch durch die Streltkrllfte der 
Rebellen fIlr unschuldige Zivilpersonen bat; 

11. fordert die Regierung Sudans und die anderen Parteien 
erneut mif, den internationalen Organisationen, humanitären 
Organisationen und Geherregierungen die Auslieferung huma
nitlIrer Hilfsgßter an die Zivi1hevölkerung zu geststten und die 
Initiativen der Sekretariats-HaoptabteIlung Humanitäre Ange
legenheiten im Hinblick auf die Auslieferung von humanitliren 
HilfsgUtern an alle HilfshedOrftigen zu unterstützen; 

12. fordert die Regierung Sudans erneut mif, sicher
zustellen, daß die Tötong von sndanesischen Staatsangehöri
gen, die fIlr ausIlIndische Hi1fsorganisationen und wJsliindische 
Regierungen tätig waren, durch die unabbilngige gerichtliche 
Untersuchungskommission vollständig, grDnd1ich und umge
hend untersucht wird; 

13. begr!4Pt den Beschluß der Menschenrechtskommis
sion, des Mandnt des Sonderberichterstatters um ein weiteres 
Jahr zu ver1llngern; 

14. ersuch/den GenmaIsekretIir, dem Sonderberichterstst
ter auch weiterhin jede erforderliche HiJfe bei der Wahrneh
mung seines Mandnts zn gewilhrenö 

15. fordert die Regierung Sudans mif, mit dem Sonderbe
richteIststIe.t voll und vorhebaltlos znsammenzumbeiten und 
ihm bei der Wahrnehmung seines Mandnts behilflich zn sein 
und zn diesem Zweck alle erforderlichen Maßnahmen ZU 

ergreifen, um sicherzustellen, daß der Sonderberich\e1stst1e.t 
ungehinderten und unbegrenzten Zugang ZU jeder .Person in 
Sudan hat, mit der er zllllßJ!lmeillleffen möchte. ohne daß diese 
Person Drohungen oder Repressa1Ien ausgesetzt ist; 

16. empfiehlt, die ernsteMenschenrechtssitoation in Sudan 
und die regionalen Bemühungen um eine BeendIgung der 
Feindseligkeiten und des menschlichen Leids im Süden des 
Landes laufend zu verfolgen, und bittet die Menschenrechts
kommission, sich auf ihrer einundfDnfzigsten Thgtmg vor
dringlich mit der Menschenrechtssituation in Sudan ZU 

befallsenö 

beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer flInfzig
aten Thgtmg fortzusetzen. 

94. Pletuusitvmg 
23. Dezember 1994 

4!I/1lI9. DIe Ml!ßScltenrechtsshnaCfoll in Kpmbodseha 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der VeJ.'o 
einten Nationen, der Allgemeinen Erldlirung der Menschen
rechtell und den Intemationa1en Menschenrechtspaktenl7 ver
ankert sind, 



Kenntnis nehmend von dem am 23. Oktober 1991 unter
zeichneten Übereinkommen Uber eine umfassende politische 
Regelung des Kambodscha-Konflikts'''. einschließlich des 
ThiIs m des Übereinkommens, der sieb auf die Menschenrech
te bezieht, 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/61 der 
MenschenrechlBkommission vom 4. März 199432 sowie unter 
Hinweis auf die Resolution 48/154 der Generalversammlung 
vom 20. Dezember 1993 und frühere einschlägige Resolutio
nen, namentlich die Resolution 1993/6 der Menschenrechts
kommission vom 19. Februar 199331

• in der die Ernennung 
eines Sonderbeauftragten in Kambodscha und desaen spätere 
Ernennung durch den Generalsekretär empfohlen wurde, 

eingedenk der Rolle und der Verantwortlichkeiten. die den 
Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft bei 
der Wtederherstellung und beim Wiederaufbau Kamboc!schas 
zukommen, 

in der Erwligung. daß die tragische jöngste Geschichte 
Kambodschas besondere MaßnaIunen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha 
und zur Verhinderung der RUckkehr zu den Politiken und 
VeIfahrensweisen der Vmgangeaheit erfordert, wie in dem am 
23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkommen' 
verlangt wird, 

mit Genugtuung Uber die Einricbtung des Büros des Sekre
tariats-Zentrums tllr Menschenrechte in Kambodscha, 

1. ersucht den Generalsekretär. den Schutz der Men
schenrechte aller Menschen in Kambodschn zu gewllbrleisten 
und im Rahmen der den Vereinten Nationen zur Verftlgung 
stehenden Mittel angemessene Mittel tllr die operative PriIsenz 
des Sekretmiats-Zentrums tllr Menschenrechte in Kambodscha 
bereitzustellen, damit es seine Aufgabe besser wahrnehmen 
kann; 

2. begrtqJt den ihr vorgelegten Bericht des GeaeraIsekre
tärs Ober die Rolle, die das Zentrum tllr Menschenrechte 
wahrnimmt, um der Regierung und dem Volk von Kamb0-
dscha bei der Förderung und dem Scbutz der Menschenrechte 
behilflich zu sein"': 

3. begrqpt außerdem den Besuch, den der Hohe Kom
missar der Vereinten Nationen tllr Menschenrechte Kambo
dscha abgestattet hat: 

4. begrtqJt und tmterstUtzt die Anstrengungen, die an 
Menschenrechtsaktivitäten in Kambodscha beteiligte Ein
zelpersonen, nicbfslaatljcbe Organisationen, Regierungen und 
internationale Organisationen unternehmen: 

S. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Sonderbeauftragn des Generalsekretlirs Uber die Menschen
rechtsaituation in Kambodschn"8 und macht sich desaen 
Empfehlungen und Schlußfolgerungen ZII eigen, insbesondere 
diejenigen, die darauf abzielen. 

a) die Unabhlingigkeit der rechtsprechenden Gewalt und 
die Schaffimg einer rechtsstaatlichen Ordnung sicherzustellen: 

'" Sloho Af46I!iIllI.SflI77; _ 0jfId0J lIBcorrIs ofthe Secw1ty Cormc/J, 
Fony.sb:Ih Year, Supplement for Ocwber. Novsnber and Det:entbsr 1991. 
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b) die bllrgerliehen Rechte ZII flIrdem und zu schiltzen; 

c) die 'lbleranz zwischen den verschiedenen Kulturen 
und die Akzeptanz der ethnischen Vielfalt innerhalb Kamb0-
dschas ZII fllrdern; 

6. ersucht den Sonderbeauftragten, in Zusammenarbeit 
mit dem Bilro des Zentrums tllr Menschenrechte in Kambo
dscha ZII evaluieren, inwieweit die vom Sooderbeauftrag in 
seinem in Ziffer S genannten Bericht sowie die in seinem 
ersten Bericht'" abgegebenen Empfehlungen weiterverfolgt 
und umgesetzt werden; 

7. ersucht den Generalsekretär. aus dem ordentlichen 
Haushalt der Vereinten Nationen alle erforderlichen Mittel 
bereitzostellen. damit der Sonderbeauftragte seine Aufgaben 
auch weiterhin zilgig wahrnehmen kann; 

8. begrtqJt die Anstrengungen. die die Regierung 
Kambodschas zur Förderung und zum Schutz der Men
schenrechte unternimmt, namentlich die Maßnabmen. die sie 
auf dem Gebiet der Aufkliirung Uber die Menscbenrechte und 
der juristischen Aosbildung ergriffen hat; 

9. begrl4fJt es 0lIfJetrJem, daß sich die Verhältnisse in den 
Geflingaissen gebessert haben und daß bei der Schaffung eines 
iimktioDiereoden Gerichtswesens Fortschritte erzielt wurden, 
und spricht sich nachdrUcklich tllr die Fortsetzung der dies
bezilgIichen DemOb,mgen aus: 

10. verleiht Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck Ober die 
vom Sonderbeauftragten in seinem Bericht im einzelnen 
beschriebenen schweren Menschenrecbtsverletzuagen und legt 
der Regierung Kambodschas nahe, alle behaupteten Men
schenrechtsverletzungen griindlich zu untersuchen und die 
Tl!ter unter Gewllbrleistung eines ordnungsgemäßen Verfah
rens vor Gericht zu stellen; 

11. verleiht fllI!Jerdem Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 
Uber die von den geächteten Khmer Rouge begangenen 
Greueltaten, namentlich das Ms ... ker von etwa fflnfzig 
Dorlbewohnem in der Provinz Battambang im Oktober 1994. 
die zahlreichen EntffIhrongen von Dorfbewobnern in jUngster 
Zeit, die Geise1nabme von Ausländern und deren Tötung und 
anderen im Bericht des Sonderbeauftragten im einzelnen 
aufgefDhrten beklagenswerten VbrfIille; 

12. verurteilt uneIngeschrlinkt alle Drohungen der 
geiichteten Khmer Rouge gegen die Sicherheit von Personen, 
die in den ländlichen Gebieten Kambodschas Entwicklungs
bilfeaktivitäten durchftihren; 

13. verleiht Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck Uber den 
unterschiedslosen Einsatz von SchiItzenabwehrminen in 
Kambodscha und die verheerenden Folgen und destabili
sierenden Auswirkongen dieser Minen auf die kambodscha
nische Clesellschaft und ermutigt die Regierung Kambodschas, 
die Beseitigung dieser Minen weiter ZII unterstiltzen; 

14. fordert die Regierung Kambodschas auf, sicher
zustellen, daß die Menschenrechte aller ihrer Herrschafts.. 
gewalt unterstehenden Personen im Einklang mit den Interna
tinnaIen Menschenrecbtspakten und anderen MellllChenrechts
UbereinIdlnften. deren Vertragspartei Kambodschn ist, voll 
eingehalten werden; 

'" ElCN.4/1994/73!1lld Add1. 



15. ersucht die Regierung Kambodschas, ihren Berichts
pflichten aufgrund von internationalen Vertriigen pßnktUch 
nacbzukommen und dabei gegebenenfaI1s die Hilfe des BOras 
des Zentnnns fiIr Menschenrechte in JCamIvvIscha in Anspruch 
zunehmen; 

16. legt der Regierung Kambodschas 1IDhe, ein Pressege
setz zu erlassen, das den intemationalen NOJIIIeII entspricht 
und die Verantwortlichkeit der Presse fiIrdert und gleichzeitig 
das Recht der freien Meinungallußenmg schützt; 

17. ersucht das Zentrum fiIr Menschenrechte, mit Zu
stimmung der Regierung Kambodschas und in Zusammen
arbeit mit dieser durch die Gewllhnmg von Rat und technischer 
Hilfe bei der Schaffung einer unabhängigen innerstaatlichen 
Inst/tpt!ou zum Schutz und zur FönIerung der Menschenrechte, 
wie beispielsweise einem Ombudsm8!ln oder einer Menschen
rechtskommission, bebi1flich ZU &ein; 

18. spricht dem Büro des Zentruma fiIr Menschenrechte 
in Kambodscha Ihre Anerkennung fiIr die Anstrengungen aus, 
die es weiterhin unternimmt, um die Regierung Kambodschas· 
zu unterstOtzen und ihr hehUflich zu &ein sowie um in Zusam
menarbeit mit der Regierung JCamIvvIscbas nichtstaatliche Or
ganisaIionen und andere auf dem GebIe! des Schutzes und der 
Fllrderung der Menschenrechte tätige Stellen zu unterstlltzen, 
und verurteilt uneingesclnänkt die auf sie verIIbten Angriffe; 

19. steUtmitGenugtuUngfest,daSderGeneralsekretärden 
TreuIuutdforuIs der Vereinten Nationen fiIr ein Aufklärunga
programm über die Menschenrechte in Kambodscha zur 
FinanzIerung des in den Resolutionen der Generalversamm
lung und der Menscbenrechtskommiasion festgelegten Aktivi
tIItenprogramms des BOras des Zentruma fiIr Menschenrechte 
in Kambodscha heranzieht; 

20. ersucht das Zentrum fiIr Menschenrechte, in Zu
sammenarbeit mit den zustiindigenSonderoIganisationen und 
Entwicklungsprogrammen und mit Zustimmung der Regierung 
Kambor!schas sowie in Zusammenarbeit mit dieser in den vom 
Sonderbeauftragte bennnnten Schwerpunktbereichen Pr0-
gramme ZU elwbeiten und umzusetzen und dabei den Frauen 
und den schwllcheren Oese11scbnftsgruppen. namentlich 
Kindern und Flüchtlingen. besondere Aufmerksamkeit ZU 

widmen; 

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fDnfzigsten Tagung dmüber Bericht ZU etstatten, 
welche Rolle das Zentrum fiIr Menschenrechte wahrnimmt, 
um der Regierung und dem Volk von Kambodscha bei der 
FIIrderung und dem Schutz der Menschenrechte bebi1fIich ZU 

sein, und welche Empfehlungen der Sonderbeauftrag ZU 
Fragen nbgegeben hnt, die unter &ein Mnndat faI1en; 

22. beschUeßt, die Behandlung der Menschenrechts
situation in Kambodscha auf ihrer fUnfzigsten Tagung fort
zusetzen. 

94. plenanltzung 
23. De(.ember 1994 

491200. DIe Meuschem:echlIIon In Kuba 

Die Generalvel'9ll1llnllung, 

erneut erldItnmd, daß alle Mitgliedstaaten vetpfIichtet sind, 
die in der Chartn der Veteinten Nationen verankerten und in 

der Allgemeinen Brkllirung der Menscbenrechte", den 
Jntemationalen Menschenrechtspl7 und anderen anwend
baren Menschenrechtsllbereinkllnf genauer ansgefllhrten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fiIrdern und zu 
schiltzen, 

sowie erneut erk1lJrend, daS alle Mitgliedstaaten geholten 
sind, den von ihnen ans freien Stllcken eingeganBC!!en Ver
pflicbtungen ans den verschiedenen intemationalen Oberein
ldInften nachzukonnnon, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481142 vom 20. Oe
zetnher 1993, in der sie die zahlreichen Meldungen über 
Verletzungen der grundlegenden Menscbenrechte und 
Grundfreiheiten zutiefst bedauert hnt, 

tMbesondere Kenntnis nehmmut von der Resolution 
1994171 der Menscbonrechtskmmniwrion vom 9. März 199432

, 

in der die Kommission ihren Dank und ihre tiefempfundene 
Anerkennung über die Anstrengungen zum Ansdruck gebracbt 
hnt, die der 8onderberichte.tSlatte1 unternimmt, um seinen 
Auftrag binsiebt1ich der Menschenrechtssituation in KDbs zu 
erfüllen, 

mit dem A1Isdruck Ihrer Besorgnis über die nach wie vor 
eingehenden Meldungen über schwerwiegende Menschen
rechtsvetletznngen in Kuba, wie ans dem Zwischenbericht 
über die Menscbenrechtssituation in KDbsI

". hervorgeht. den 
der Sondetberichter der Genera1versammlung vorgelegt 
hnt, 

unter Hinweis darauf, daS die Regierung Kubas mit der 
Menschenrechtskoon im Hinblick auf ihre Resolution 
1994nl insofern noch immer nieht ZUSSntl'ßC1l81'beitet, als sie 
sich weigert, dem Sonderberichterstatter einen Besuch Kuhas 
zu gestatten, sowie ~ daß sie auf das jüngste Ersuchen 
des Sonderberichterststters, Kuha im Einklang mit &einetn 
Auftrag einen Besnch abzustatten, nicht reagiert hnt, 

feststsllend, daS der Hohe Kmnmisssr der Vereinten 
Nationen fiIr Menschenrechte Kuha kürzlich einen Besuch 
abgestattet hnt, 

i. spricht dem Sonderberichterst der Menschen
rechtslmmmission Ihre Anerlumnung fiIr seinen Zwischenbe
richt über die Situation der Menschen=hte in KDbs aus; 

2. versichert den Sonderberlchtetstntter ihrer uneinge
schränkten Unterstl\tzuDg fiIr seine Tiltigkeit; 

3. fordert die Regierung Kubas erneut aIf/, mit dem 800-
detberichteIstaIteI in jeder Weise zussm mellZll81'beiten, indem 
sie ihm vollen und ungehinderten Zugang gewiIInt, dmnit er 
mit der Regierung und den StnntabIIrgem von Kuha Kontnkte 
aufnehmen und so den ihm llbertragenen Auftrag erfIIllen 
kann; 

4. bedauert zutiefst die zahlreichen Meldungen über 
Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte und der 
Grundfteiheiten die im Bericht des' 80ndetbetichtetstatters an 
die MenscbenrechtskMnnission\Ol und in seinetn Zwischenbe
richr"" beschrieben sind; 

S. ersucht die Regietung Kubas, das Recht der politi
schen Parteien und der iÜchtstsatlichen Organisationen anzu-

"" A/49f.144._g. 
10' PJCN.4I1994151. 
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erkennen, ihre Tiitigkeit in dem Land recbtmllBig auszullben, 
die Wabrnebmnng des Rechts der freien Meinnngsäu8ernng, 
der Infmmations- nnd Versammlnngsfreiheit sowie des fried
lichen Demonstrationsrechts zu gestatten und die Urteile fOr 
politische Straftaten flherpriIfen zu lassen; 

6. fonlert die Regiernng Kubas fllif, die sonstigen im 
Zwischenbericht des Snnderberichterstatte vmgeschlagenen 
Maßnabmoo zu etgieifen, um die Einha1tnng der Menschen
rechte nnd Grnndfreiheiten in Kuba den internationalen 
Normen anzupassen, die im V6IkeJ:recht und in den anwend
baren internationalen Rechtsalrten anf dem Gebiet der Men
schenrechte verankert sind, und allen Menschenrechtsverlet
zungen ein Ende ZU setzen, indem sie unter anderem die 
internationalen Rechtsakte anf dem Gebiet der Menschenrechte 
ratifiziert, Staatsbflrger nicht mehr aus GrOnden verfolgt und 
bestraft, die mit dem Recht der freien MeinungsiiuBerung und 
der friedlichen Venzammbmg zusammenhlIngen, ein ordnungs
gemäßes Verfahren gewllhrleistet und unabhllDgigen na
tionalen Gruppen und internationalen hnmanitllren 0rganisa
tionen Zugang zu den Strafanstalten gewllhrt; 

7. beschließt, die Behandlung dieser Frage anf ihrer 
fIInfzigsten Thgung fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dl!l.B1IIber 1994 

49120L DIe Menschemechte In Bafti 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis anf ihre Resolution 48/151 vom 20. De
zember 1993, 

geleitet von den in der Charta der Verelnten Nationen. der 
Allgemeinen Erklllrung der Menschenrechte" und den 
Internationalen Menschenrechtspa17 verankerten Grundsfit,. 
zen sowie im Bewußtsein ihrer Verantwortung fOr die FIlr
dernng und Festigung der Achtnng vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten fOr alle, 

erneut erk1lJrend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte zu fOrdern und zu schützen und die 
Verpflichtnngen zu erfIIllen, die in den verschiedenen dieses 
Gebiet betreffenden ÜhereinkfInften festgelegt sind, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994180 der Men
schenrechtskommission vom 9. MIlIz 199432, in der die 
Kommission beschlossen bat, das Mandat des Sonderbericht
erstatters um ein weiteres Jabr zu verlIingem, datnit er der 
GeneralVersammlung anf ihrer neunundvierzigsten Thgung 
einen Zwischenbericht Ober die Menschenrechtssituation in 
Haiti und der Menschenrechtskommission anf ihrer einnnd
flInfzigsten Thgung einen abschließenden Bericht vorlegen 
kann, 

In Anerkennung der Bemühungen des Generalsekretiirs der 
Veteinten Nationen und des Generalsekretärs der Organisation 
der nmerikanischen Stnnten sowie des ebental1gen Sonderabge
sandten um die WIederherstellung demokratischer Institutio

. nen in Haiti, 

mit Genugtuung Ober die Ernennung des nenen Sonder
beauftragten des GeneraIsekretII fOr Haiti, 

In Anerkennung alI dessen, was die Internationale ZiviJmis.. 
sion in Haiti fOr die Verteidigung der Menschenrechte in Haiti 
getan bat, wann immer die Umstllnde dies zuließen, 

mit Genugtuung Ober die Wlederberstellung der dem0krati
schen Ordnung und die Rilckkebr von Jean-Bertnmd Aristide, 
dem verfasstmgsmlIBig gewllhlten Priisidenten der Republik 
Haiti, 

I. verleiht ihrer tiefen BefrledJgung Ausdruck Ober die 
Rückkehr von PrIIsident Jean-Bertrand Ariatide nach Haiti am 
15. Oktober 1994 und Ober die Wiederherstellung der verfas
sungsmllßigen Ordnung; 

2. fonlert die baitianischen Behörden nachdriIcklich fllif, 
die volle Achtong vor den Menschenrechten und Grund
fteiheiten in Übereinstimmung mit den einschlägigen interna
tionalen Menschenrechtspakten weiter zu fOrdern; 

3. ersucht den GeneraIsekretIi, ilber den Hohen Kom
missar der Vereinten Nationen fOr Menschenrechte und das 
Sekretariats-Zentrom fOr Menschenrechte geeignete Maß
nahmen zu etgteifen, um sicheIzustellen, daß Finanzmjtte] und 
H1JJD/IIIreSSOurcen bereitgestellt werden, die es gestatten, ge
meinsam mit der Internationalen Zlvilmission in Haiti umge
hend ein SonderbiIfsprog anfmsteIIen, das der Regierung 
und -dem Volk von Haiti bei ihren Bemllhungen um die Ge
wlIhrleistung der Eiab""'mg der Menschenrechte hebUfUch ist; 

4. nbnmI mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Son
derberichterstatters der Menschenrechtskommission, Man:o 
TuJio Bnmi-Celli, Ober die Menschenrechtssituation in Hniti192 

und den datin enthaltenen Empfehlungen; 

5. wUrdlgt die Z!1S!1JJ!menarheit zwischen dem Ge
ueraIsekIetIIr der Veteinten Nationen und dem GeneraIsekretIi 
der Organisation der amerikanischen Stnnten und ersucht um 
die rasche Rückkehr aller Mitglieder der Internationalen 
Zivilmission in Haiti, die die Aufgabe bat, zu verifizieren, in 
welchetn Maße Haiti seinen interoationalen Verpflichtongen 
anf dem Gebiet der Menschenrechte, das heißt seinen Ver
pflichtungen zur Förderung der Achtung vor den Rechten aller 
Haitianer und zur Stärkung der demokratischen Institotionen, 
nachkonunt; 

6. beschließt, die Behandlung der Sitontion der Men
schenrechte und Grundfteiheiten in Haiti anf ihrer flInfzigsten 
Thgung anf der GrundInge der von der Menschenrechts
kommission nnd dem Wirtschafts.. und Sozialrat bereitgestell
ten Informationen fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

491202. Die MeuseheDreddssltnntlOD In der 's!amlsehen 
RepubDk Iran 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundslitzen, die in der Charta der Ver
einten Nationen. der Allgemeinen Erkllirung der Menschen
rechte" und den Internationalen Menschenrechtspakten" 
verankert sind, 

erneut erk1lJrend, daß alle Mitglied .... ate1l gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grnndfreiheiten zu fOrdern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
internationalen Rechtsakten anf diesem Gebiet nschzlIkom
meßt 

'" Al49/313, Anhang. 



unter Hinweis arif ihre einschlligigen Resolutionen. 
namentlich zul.eIzt Resolution 48/145 vom 20. Dezember 
1993. sowie die Resolutionen der MetJsch~btskommission. 
namentlich zuletzt Resolution 1994/73 vom 9. März 199432• 

und die Resolutionen der Unterkommission fflr die Verld1tung 
von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten, 
namentlich zuletzt Resolution 1994/16 vom 25. August 
1994'43. 

feststellend, daß die Regierung der Islamischen Republik 
Iran auf das Etsuchen des Sonderbeauftragten der Menschen
'ICchtskommission um Informationen betIelfend die be
haupteten MenschenrechtsverIetzungen in diesem Land zwar 
geantwortet, ihm jedoch nicht gestallet hat, dem Land einen 
vierten Besuch abzustatten. um sich aus erster Hand vor Ort 
Jnfonnationen lIber die derzeitige Situation der Menschenrech
te zu beschnlfen, 

erneut erlcIIJrend, daß die Regierungen fflr die Morde ond 
'ÖberIlIIlc verantwortlich sind, die von ihren Bevollmllchtigten 
auf Personen im HoiIeitsgebiet eines anderen Staates verübt 
wurden, wie auch fflr die Anstiftung zur Begehung derartiger 
Handlongen beziehungsweise deren Billigung oder vorslltzli
ehe Duldong. 

im Hinblick auf die Feststellung des Sonderbeauftragten, 
wonnch die weitere intemntionale UnferSuchong der Men
schenrechte und Grondfreiheiten in der Islamischen Republik 
Iran gerechtfertigt ist und dieser Gegenstand auf der Thges
ordnung der Generalversammlong verbleiben sollte, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Unterkommission fflr die 
Verhütung von Diskriminierung ond den Schutz von Min
derheiten in ihrer Resolution 1994/16 die flagranten MetJ
schenrechtsverIetzungen verurteilt hat, zu denen es in der 
Islarnischen Republik Iran auch weiterhin kommt, 

ferner im Hinblick auf die abschlleBenden Feststellongen 
des Ausschusses fflr die Beseitigung der Rassendiskriminie
rung. des Menschenrechtsaussclr'SSCS und des Ausscbl'sses fIIr 
wirtschaftliche, soziale und bürgerliche Rechte zur MetJ
schenrecbWritnation in der Islamischen Republik Iran, 

1. nimmt mit Dank Kennlni8 von dem Zwischenbericht 
des Sonderbeauftragten der Menschenrechtslmmmission lIber 

. die Situation der Menschenn:chte in der Tslamischen Republik 
Iran'" sowie von den darin entJJaltenen Erwiigongen und 
Feststellongen; 

2. verleihI ihrer Besorgnis Ausdruck lIber die Menschen
rechtsverIetzungen. die nach wie vor aus der Tslamischen 
Republik Iran gemeldet werden; 

3. verleiht insbesondere ihrer Besorgnis Ausdruck lIber 
die Hauptpunkte der Kritik, die der Sonderbeauftragte in 
seinen jflngsten Berichten in bezug auf die Menschenrechts
siluation in der Iltlamischell Republik Iran vorgebracht hat, 
nämlich die nach wie vor groBe Anzahl von Hinrichtungen, 
Fällen von Folter und grausamer. unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandiong oder Strafe. die Nicbteinhaltlmg 
internntionaler Normen der Rechtspflege, die mangelnde 
Gewllhrleistong eines ordnungsgemäßen Gerichtsverfahrens. 
die diskriminierend Behandiong von Minderheiten aufgrond 

, .. A/49JS14. AnIumg; _ auch A/49JSl41Add.l und 2. 
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ihrer religiösen Überzeugung. insbesondere der Bnha'i, deren 
Existenz als lebensfllldge Religionsgemeinschaft bedroht ist, 
das Fehlen eines angemessenen Schutzes der cbristlichen 
Minderheiten, von denen einige in letzter Zeit Zielscheibe von 
Einscbllchterungen und Morden waren, und die BescbriiDlam
gen des Rechts der freien Meinongsllu1lerong und der 
Gedanken-. Meinungs- und Pressefreiheit, sowie darIIber. daß 
Frauen, wie der Sonderbeanftrag festgestellt hat, noch immer 
diskriminiert werden; 

4. verleihI ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck dariIber, daß 
die Todesstrafe noch wie vor breite Anwendung findet, 
insbesondere in Fällen, in denen ihre Anwendong gegen die 
eioschlHgigen Bestimmungen des Internntionalen Paktes lIber 
bllrgerliehe und politische Rechte"· verstößt; 

5. verleiht außerdem ihrer ernste1l Besorgnis Ausdruck 
darlIber. daß So1man Rushdie sowie Personen, die mit seiner 
Arbeit zu tim hoben, weiterhin Morddrohongen erbnlten, die 
ollem Anschein noch von der Regierung der Islamischen 
Republik Iran onterstIItzt werden; 

6. fotrlen die Regierung der Tslamischen Republik Iran 
nachdrflcklich auf, Aktivitäten der im Zwischenbericht des 
Sonderbeauftrag erwiibnten Art gegen im Aus1nod lebende 
Angehörige der imnischen Opposition zu onterlassen ond mit 
den Behörden anderer LlInder bei der Untersuchung ond 
Bestrafung der von diesen gemeldeten stratbaren Handlongen 
oneingescbriinkt zusammenzuarbeiten; 

7. bedauen. daß die Regierung der Islamischen Republik 
Jnm es dem Sonderbeouftragten noch immer nicht gestattet hat, 
dem Land einen Besuch abzustotten, ond daß er in Ermange
long ihrer vollen UnterstiltzuDg seinen Auftrag sondt nicht 
vollStllndig erfiIIlen konnte; 

8. fordert die Regierung der Tslamlschen Republik Iran 
nachdrflcklich auf, die bestehenden Abkommen mit intema
tionnlen humanitllren Organisationen umzusetzen; 

9. fotrlen die Regierung der Islamischen Republik Iran 
auf, sich verstIIrkt darum zu bemilhen. die vom Sonderbeauf
trngten in den Abschnitten IV ond V seines Berichts aufge
zeigten MenschenrechtsprobIeme zu ontersuchen ond zu 
beheben, insbesondere was die Rechtspflege ond die Gewllhr
leistong ordnongsgerltllBer Gerichtsverfahren betrifft; 

10. fotrlen die Regierung der Islamischen Republik Iran 
nachdrflckllch auf, die im Bericht des Sonderbeauftragten 
erwähnte Etmordong von drei christlichen Geistlichen grOnd
lieh, sorgfältig und onparteilsch ZU untersuchen; 

11. fotrlen die Regierung der Tslamlschen Republik Iran 
tllf!Jerdem auf, die internntionalen Rechtsokte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, insbesondere den Internntionalen Pakt 
lIber bürgerliche und politische Rechte, dessen Vertragspar!ei 
die Tslamische Republik Iran ist, einzuhalten und sicher
zustellen, daß olle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, namentlich auch 
religiöse Gruppen und andere Angehörige von Minderheiten. 
in den Geouß der darin anerkannten Rechte gelangen; 

12. schließt alch der Auffassung des Sonderbeauftragten 
an, wonnch die Menschenrechtssituation in der Tslamischen 
Republik Jnm auch weiterhin internntional überwoeht werden 
sollte; 
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13. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
flIif, mit dem Sonderbeauftragten voll zusammenzuarbeiten; 

14. ersucht den GeneraIsekretll, dem Sonderbeauftragten 
~ede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen; 

15. beschließt, die PrfIfung der Menscbenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran, namentlich auch der Situa
tion von Minderheitengruppen wie den Baha'i, auf ihrer 
j'iJrthjgstM 'Thgung im lJchte der von der Menschenrechts
kommission und dem WJrtschafts.. und SoziaJrat vorgelegten 
neuen Erkenntnisse unter dem Punkt "Menscbeorechtsfragen· 
fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Deumber 1994 

491203. DIe Menseheureehtssltuatlon In Irak 

Die Generalversammlung. 

geietlet von den Grundsätzen. die in der Charta der Ver
einten Nationen, der Allgemeinen ErkIlIrung der Menschen
rechte" und den Internationalen Menscheorechtspaktenl7 ver
ankert sind, 

erneut erklilrend, daß alle MitgIiedstanten gehalten sind, 
die Menscbenrechte und Grundfreiheiten zu fIIrdern und zu 
schützen und ihren VCIpfJichtungen aus den verschiedenen 
internationalen ÜhereiÜkiInften auf diesem Gebiet nach
znlmmmen, 

eingedenk dessen, daß Irak Vertragspartei der Interna
tionalenMenschemechtspakte und anderer internationaler 
Menschenrechtsfbereinkünfte ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolntion 48/144 vom 20. De
zember 1993. in der sie ihre tiefe Besorgnis über die flagranten 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
zum Ausdruck gebracht hat, 

suwie unter Hinweis auf die Resolntion 688 (1991) des 
Sicherhei1sra1s vom S. April 1991, in der der Rat verlangt hat, 
daß Irak die UnterdrOckung der irakischen Zivilbevölkerung 
sofort einstellt, und darauf bestanden hat, daß Irak mit den 
humanitären Organisationen ZIlsammenarbeitet und sicher
stellt, daß die Menschenrechte und politischen Rechte a1ler 
irakischen Bürger gescbtet werden, 

insbl1801lliere unter Hinweis auf die Resolution 1991n4 der 
Menscbenrechtskommission vom 6. März 1991", mit der die 
Kommission ihren Vorsitzenden ersucht hat, einen Sonderbe
ril:htetstntteI ZU ernennen, mit dem Auftrag, auf der Grundlage 
aller vom Sonderherlchterstntter als sachdienlich erachteten 
Infonnationen, einschlieB]ich der von den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen zur Verfügung gestellten 
Infonnationen und a1ler von der Regierung Iraks bereitgestell
ten SteDnngnahmen und Unterlagen, eine grIlndliche Untersu
chung der Verletzungen der Menschenrechte durch die 
Regierung Iraks anzustellen, 

unter Hinweis auf die einscblllgigen Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, in denen die flagranten Verlet
zungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
verurteilt werden, so auch zuletzt die Resolntion 1994n4 vom 
9. März 199432

, mit der die Kommission das Mandat des 
Sonderberichterstatters um ein weiteres Jahr verlllngert und ihn 
ersncht hat, der Generalversammlung auf ihrer neunundvier-

zigslen 'Thgung einen Zwischenherlcht und der Kommission 
auf ihrer einundfünfzigsten 'Thgnng einen abschließenden 
Bericht vorzulegen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolntionen des SicheJ::heits.. 
rats 687 (1991) vom 3. April 1991, 706 (1991) vom 15. An
gust 1991, 712 (1991) vom 19. September 1991 und 778 
(1992) vom 2. Oktober 1992, 

ZJItiefst betro.Ifen über die Verschlechterung der Menschen
rechlssituation in Irak insgesamt und die anhaltenden massen
haften und scbwenm Verletzungen der Menscbenrechte durch 
die Regiernng Iraks, wie summarische und willkürliche 
Hinrichtnngen, Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung, Verschwindenlassen, will
kürliche Festnahmen und Inhaftnahmen, die Nichtgewlihr
leistung eines ordnnngsgemllßen Verfabrens und die fehlende 
Bindung an das Recht sowie die UnterdrOckung der ('.Manken
fre.iheit, des Rechts der freien MeinungsIiußeru und der 
Vereinigungsfrei sowie mangeinder Zugang zu Nahrungs
mittein und gesundheitlicher Versorgung, 

suwie ZJItiefst betrojJen über die gewaltsame Vertreihnng 
von Hunderttausenden von irakischen Zivilpersonen und die 
ZeIstönmg von irakischen Stldten und Dörfern sowie die 
Thtsache, daß ZehntmJsenc!e von vertriebenen Kurden in 
Lagern und Notunterkünften im Norden Iraks Zuflucht auchen 
muBien, 

ferner ZJItiefst betmjfen über die zunehmend scbweren und 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen der Regiernng Iraks 
gegen die Zivilbevölkerung im sOdlichen Irak, ioshtsmdere in 
den südlichen Marschen, wo umfangreiche Trockenlegungs
projekte und grollangelegte MilitliroperatiOODn seitens der Re
gierung zahlreiche Bewohner der Sumpfgebiete zur Flucht ge
zwungen haben, woraufhin viele an der Grenze zwischen Irak 
und der Islamischen Republik Iran Zuflucht geaucht hnben, 

mll Genugtuung über den Beschluß, eine Gruppe von 
Menscheorechtsbbachtem an Orte zu enlsenden, wo sie den 
Infonnationsf\uß und die Evaluierung erleichtern und bei der 
,mahhHogigen Verifikation von Berichten über die Menschen
rechtBsltuation in Irak hehllf1ich sein kiIonten, 

bedauernd, daß es die Regierung Iraks nicht für nötig 
befunden hat, auf Anträge des Sonderherlchtetstatters auf 
Besuchserlaubnis zu reagieren beziehungsweise mit ihm 
zusammenzuarbeiten, und daß sie insbesondere nicht seine 
Fragen zu Handbmgoo beantwortet hat, die es unter Zuwicfet.. 
handlung der für das Land verbindlichen intemationalen 
Menscbemech1siI begeht, 

1. nlmmt mll Dank Kenntnis von dem vom SondeJ:be.. 
richliaslattet der Menschenrechtskommission vorgelegten Zwi
schenherlcht über die Menschenrechtssituation in Jriikl'" und 
von den darin enthaltenden Feststellungen, Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen; 

2. verurteilt emschieden die massenhaften, llnBerst 
schwenm Menschenn:chtsverIetzungen, für die die Regiernng 
Iraks venmtwortlich ist und auf die der SonderherlchteMntter 
in seinen jüngsten Berichten eingeht, insbesondere 

,9< Al49/65t. AnhaDg. 



a) die SU1lllIllIrisch und wilIkBrlichen Hinrichtungen. 
die planmllßig veranstalteten Massenexekution und -hegrilb
nisse, die außergerichtlichen Tötungen. namentlich auch die 
politischen Morde, insbesondere im Norden Iraks, in den schi
itischen Zentren im Silden und in den siIdlichen Marschen; 

b) die weit\oelmeitete routinemlIßIge Praxis der systema
tischen Folter in ihren grausamsten Bnlcheinungsfonnen; 

c) die in jöngster Zeit erlassenen und ausgefllhrten 
Verfi1gungen. die eine grausame und ungewöhnliche Be
strafung vorschreiben, nllmlich VerstOmmelung zur Bestrafung 
bestimmter Thten sowie den Mißbrauch und die Zweckent
frentdung von llrztlichen Versorgungsdiensten für die Dnrch
fllhrung solcher legnlisierten Verstümmelungen; 

d) das Verschwindenlassen, die routinemllßige Praxis der 
wilIkBrlichen Festnahme und Inhaftnnhme, einschlicßlich der 
Festnahme und Inhaftnahme von Frauen, IUteren Menschen 
und Kindern, die systematische und routinemllßige Nicht
gewllhrleistung eines ordnungsgemäßen Ver.fahrens und der 
Rechtsstaatllchkeit; 

. e) die Unterdrllckung der Gedankenfreiheit, des Rechts 
der freien Meinungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit 
sowie die Verletzung von Eigentnmsrechten; 

f) die Weigerung der Regierung Iraks. ihren Verant
wortlichkeiten in bezog auf die wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte der Bevölkerung. insbesondere ihr Recht auf Nah
rungsmittel und Gesundheit, nachzukommen; 

3. verurteilt die Unterdrllckung der irakischen Zivilbe
völkerung im allgemeinen und die Unterdrllckung der politi
schen Opposition im besonderen; 

4. m(/Jb/l/lgt die Weigerung Iraks, bei der Dnrchfllhrung 
der Resolutionen 706 (1991) und 712 (1991) des Sicherheits
rnts zu kooperieren. die den Verkauf von Erdöl gegen die 
Gewlihrung humanitärer Hilfe vorsehen, und den Umstnnd, 
daß es der irakischen Bevölkerung somit nicht den Zngnng zu 
einer angemessenen Nabrungsmittelversorgung und gesund
heitlichen Versorgung gewlihrleistet; 

5. fordert die Regierung Iraks auf, die FlIIlc der ver
schwundenen Kuwniter und Staatsangehörigen anderer Staaten 
dndurch aufzukllIren, daß sie detaillierte Informationen über 
alle zwischen dem 2. August 1990 und dem 26. Februar 1991 
aus Kuwnit deportierten oder dort festgenommenen Personen 
sowie über die in dieser Zeit oder danach hingerichteten oder 
in der Haft verstorbenen Personen sowie über den Standort 
ihrer GrabsttItten zur Verfi1gung stellt, und fordert die Regie
rung Iraks außerdem insbesondere auf. 

a) sofort alle Kuwniter und Staatsangehörigen anderer 
S1anten freizulassen, die sich möglicherweise noch immer in 
Haft befinden; 

b) ihre Z,1!!I!1I!menarbeit mit den internationalen humani
tären OrganIsationen maßgeblich zu verbessern, um die FIUle 
der verschwundenen Kuwaiter und anderen Staatsangehörigen 
Aufznklären; 

c) mit Hilfe des mit Resolution 692 (1991) des Si
cherheitsrnts vom 20. Mai 1991 geschaffenen Mechanismus 
den Familien aller Personen, die in der Zeit, in der sie sich im 
Gewahrsam der irakiscben Behörden befanden, verstorben sind 
oder für deren Schicksal die Regierung Iraks verantwortlich ist 

und über deren Verbleib sie bisher keine Auskunft erteilt hat, 
eine entsprechende Entschlldigung zu zahlen; 

6, fordert Irak als Vertragspartel des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle RechteUS 

und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechteu• abermals auf, den von ihm aus freien Sttlcken ein
gegangenen Verpflicbtungen aus den Pakten und aus anderen 
internationalen Menschenrecbtsllbereinktln nachzukom
men und insbesondere die Rechte aI1er auf seinem Hoheits
gebiet befindlichen und seiner Hoheitsgewalt unterstehenden 
Personen, ungeachtet ihrer Herkunft, zu achten und zu gewIihr
leisten; 

7. erkennt an, wie wichtig die Arbeit ist, welche die 
Vereinten Nationen mit der Gewllhrong humanitärer Hilfe an 
das Volk Iraks leisten, und fordert Irak auf. den humanitären 
Hi1fsorganisationen der Vereinten Nationen im ganzen Land 
ungehinderten Zngnng zu gewIIhren und namentlich anch die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und der 
Mitarbeiter humanitärer Organisationen zu gewlihrleisten, 
unter anderem indem die von den Vereinten Nationen und der 
Regierung Iraks unterzeichnete Vereinbarung anch weiterhin 
zur Anwendung gehrncht wird; 

8. gibt Ihrer besondenm Beunruhigung Ausdruck über 
die gegen die Kurden gerichteten UnterdrOckungsmaßnahmen. 
die sich nach wie vor auf das Leben des gesamten irakischen 
Volkes auswirken; 

9. gibt aqJJerdem Ihrer besonderen Beunruhigung Aus
druck über die schweren Menschenrechtsverletzungen im 
siIdlichen Irak und fordert die Regierung Iraks nachdrtlcklich 
auf. die Empfehlungen des Sonderberichterstatters ohne wei
tere Verzögerungen umzusetrelt, namentlich unter anderem s0-

weit sie die sofortige Einstellung und Umkehrung der Trok
ken1egung der Marschen und die Einstellung ihrer militäri
schen Aktivitllten die in den Mnrschen lebenden Amber 
betreffen, deren ~ben als Gemeinschaft geflllmlet ist; 

W. begrtqJt die Entsendung von Menschenrechtsbeob
achtern an die Grenze zwischen Irak und der Is1amischen 
Republik Iran. und fordert die Regierung Iraks auf. unver
ztlglich und vorbehaltlos die Stationierung von Menschen
rechtsbeobachtern im ganzen Land, insbesondere im Gebiet 
der siIdlichen Marschen, zu gestatten; 

11. gibt abermals Ihrer besonderen Bell1l1'llhlgung 
Ausdruck über die Aufrechterha1tung aller Binnenembargos. 
die keine Ausnahmen aus humanitären Gründen zulassen und 
die eine ausgewogene Versorgung mit Grundnahrungsmitteln 
und medizinischen Gf1tero verhindern. und fordert die Regie
rung Iraks, die bierftlr die alleinige Verantwortung trIIgt, auf, 
diese Embargos mÜ7nbeben und Mnßnahmen .zu e.tgreifw, um 
gemeinsam mit den internationalen humanitliren HiIf!Iorganisa
!ionen Bedilrftigen überal1 in Irak Hilfe zukommen zu 1assen 
und Mnßnahmen zu ergreifen. um von der in den Resolutio
nen 706 (1991) und 712 (1991) des Sicherheitsrnts festgelegten 
Formel "Nahrungsmittel für Erdöl" Gebrauch zu machen; 

12. bedauert es. daß die Regierung Iraks auf die dem 
Sonderberichterstatter zur Kenntnis gebrachten Menschen
rechtsverletzungen keine zufriedenstellenden Antworten ge
geben hat, und fordert sie auf. mit dem Sonderberichterstatte 
uneingescbriiokt zusammenzuarbeiten und ihm unverztlglich 
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umfassend und detailliert zu antworten, damit er geeignete 
Empfebbmgen zur verb ~33erung der Menschenrechtssituation 
in Irak abgeben kann; 

13. ersucht den Generalsekretilr, dem Sonderbericht
erstatter jede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen, damit 
er seinen Auftrag erflII1en kann, und die Zuweisung aus
reichender Homanressourcen und Finanzmittel t1Ir die Eotsen
dong von MenscbenrechlssacbYeIStlindigen an Orte zu billigen, 
wo sie den lnformationsfluß und die Evaluierung erleichtern 
und bei der IInabhängigen Verifikation von Berichten f1ber die 
Menschemecbtssituation im Irak bebilflich sein könnten; 

14. beschließt, die Behandlung der Menschemechts
situation in Irak auf ihrer fIlnfzigsten Tagung im Lichte der 
von der Menscbenrecbtskommission und dem WJItscbafts- und 
Sozialrat vorgelegten neuen Erkenntnisse unter dem Punkt 
"Menschemechtsfragen" fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Detember 1994 

491204. Die MeuschenrechtssituatioD Im Kosovo 

DIe Generalversammlung, 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erkllirung der Menschenrechte", den Interna
tionalen Menscbemechtspakten17, dem Internationalen Über
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung', der Konvention f1ber die Verbfltung und 
Bestrafung des Völkermordes'" und der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen
de Behandlung oder Strafe", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/153 vom 20. De
zember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/76 der Men
schenrecbtskommission vom 9. März 1994" sowie unter 
Hinweis auf die Kommissionsresolutionen 1992/8-111 vom 
14. August 1992"", 1991/8-2/1 vom 1. Dezember 1992'" und 
1993n vom 23. Februar 199331, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderbericht
erstntters der Menschenrechtskommission t1Ir die Menschen
recbtssitnation im HoheitsMebiet des ehemaligen Jugoslawien 
vom 4. November 1994 " in dem es beißt, daß sich die 
Situation im Kosovo im Laufe von sechs Monnten vor diesem 
Bericht weiter verschlechtert bot, sowie von seinen frilberen 
Berichten''', in denen er die verschiedenen dIskriminierenden 
Maßnahmen in der Gesetzgebong, Verwaltung und im Ge
richtswesen, die gegen Personen albanischer Herkunft im 
Kosovo begangenen GewaltbandIungen und willkI1rlichen 
Festnabmen sowie die sich weiter verschlechternde Menscben
recbtssituation im Kosovo beschrieben bot, insbesondere 

a) dns brutale Vorgehen der Polizei gegen Personen 
albanischer Herkunft, die Tötung dieser Personen als Folge 
dieser Gewalttätigkeit, die willkI1rlichen Durchsuchungen, 
Beschlagnahmen und Festnahmen, die Zwangsaussiedlungen, 

.. , SIebe 0ff/daJ Records uf the Econom/c und Socta/ CouncU. UI92. 
SuppkmmltNo. 2A (Efl992l22lAdd.lIRev.l), Kap. U. 

... Ilbd.,Suppkment No. 2B (EIl992/22fAdd.2-FJCN.411992/841AdU.2). 
W1 E/CN.41199Y50 und EfCN.4119941110. 

die Folter und MißbandllJOg von Inhaftierten sowie die 
Diskriminierung im Justizwesen; 

b) die diskriminieIJmden und willkI1rIicben Ent1assungen 
von Beamten albanischer Herkunft, insbesondere aus der 
Polizei und dem Justizwesen, die Massenentlassungen von 
Personen albanischer Herkunft, die Einziehung und Ent
eignung ihres Vermögens, die Diskriminierung von alba
nischen Schfllern und Lehrern, die Scbließung von Ober
scholen und Universitäten, an denen in albanischer Sprache 
unterricbter wird, sowie die Schließong aller albanischen 
kulturellen und wissenschaftlichen Einricbtungen; 

c) die Drangsalierung und Verfolgung von politischen 
Parteien und VereiDigungen von Personen albanischer Her
kunft und deren Aktivitäten und Filbrern, die mißhandelt und 
inhaftiert wurden; 

d) dieEinscbflcbterung und Inbaftierung von Journalisten 
albanischer Herkunft und die systematische Drangsalierung 
und Störung der albaniscbspracbigen Nachrichtenmedien; 

e) die Entlassung von an Kliniken und KnmkenbIIusern 
tätigen Ärzten und Vwlielein anderer medizinischer Berufs.. 
gruppen albanischer Herkunft; 

fJ die praktische Eliminierung der albanischen Sprache, 
insbesondere in der öffentIicben Verwaltung und im öffent1i
chen Dienst; 

g) die gravierende und massive Anwendung von dis
kriminierenden und repressiven Praktiken gegen Alhaner im 
Kosovo ganz allgemein, was eine weitverbreitete unfreiwillige 
Auswanderong zur Folge bot, 

und feststellend, daß die Unter kommission t1Ir die VerhUtung 
von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten in ihrer 
Resolution 1993/9 vom 20. August 1993'31 die Auffassung 
vertreten bot, daß diese Maßnahmen und Praktiken eine Form 
der ethnischen Säuberung darstellen, 

anefkennend, daß die [ JIIIgmi1misorion der Organisation t1Ir 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Kosovo bei der 
Überwacbong der Menschenrecbtssituation und der Verhinde
rung einer Eskalation des dortigen Konflikts eine positive 
Rolle gespielt bot, und in diesem Zusammenhang unter Hin
weis auf die Resolution 855 (1993) des Sicberbeitsmts vom 
9. August 1993, 

die AI4fassung vertmend, daß die Wiederherstellung einer 
internationalen Prilsenz im Kosovo zur Oberwacinuig und 
Untersncbung der Menscbemechtssituation sehr wichtig ist, 
wenn es darum gebt, zu verbindern, daß sich die Sinmtion im 
Kosovo zu einem gewalttätigen Konflikt zuspitzt, 

1. verurteilt entschieden die von den Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ange
wandten diskriminierenden Maßnahmen und Praktiken sowie 
die von ihnen begangenen Verletzungen der Menschenrechte 
von Personen albanischer Herkunft im Kosovo; 

2. verurteilt die großangelegte Unterdtilckung der wehr
losen Bevölkerung albanischer Herkunft dmcb die Polizei und 
dns Militär der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und die Diskriminierung von Personen alba
nischer Herkunft in der staatlichen Verwaltung und im Justiz
wesen sowie im Bildungs-, Gesundheits- und Beschäftigungs
wesen, wodurch Personen albanischer Herlrunft zum Verlassen 
des Landes gezwungen werden sollen; 



3. verltmgt, daß die Beh!!rden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 

a) alle erforderlichen Maßnahmen etgIeifen, wn aIleu 
gegen Personen a1banischet Herkunft im Kosovo gerichteten 
Mensehenrechtsverletzungen sofort ein Ende ZU setzen 
insbesondere auch den diskriminierenden Maßnahmen und 
Praktiken, den wiIlldtrlichen Dutcbsuchungen und Inhaftietun
gen, der Verletzung des Rechts auf ein faires Gerichtsverfah
ren und der Praxis der Folter und anderer grausamer. 
,mmenscblicher oder erniedrigender Behandlung; 

b) alle diskriminierenden Gesetze, insbesondere soweit 
sie seit 1989 in Kraft getreten sind, aufheben; 

c) wirklich demokratische Einrichtungen im Kosovo 
schaffen, namentlich ein Parlament und eine rechtsprechende 
Gewalt, und den Willen seiner Einwohner achten, was das 
beste Mittel wäre, die Eskalation des dortigen Konf1ikts ZU ver
hindern; 

cl) die kuIture1Ien und wissenschaft1ichen Einrichtungen 
von Personen albanischer Herkunft wiedereröffnen; 

e) den Dialog mit den Vetllet8Iß der Bevö1kerung alba
nischer Herkunft im Kosovo, insbesondere unter der Schirm
herrschaft der Internationalen Konferenz aber das ehemalige 
Jugoalawien, fortsetzen; 

4. verlangt, daß die Beh!!rden der Bundesrepublik Jugo
a1awien (Serbien und Montenegro) mit dem Sonderbericht
etstatlel der Menschenrechtskommission fiIr die Menschen
rechtssituation im Hoheitsgebiet des ebetnaligen Jugoslawien 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, wie von der Kom
mission in ihrer Resolution 1994n6 und in anderen einsch1ll
gigen Resolutionen erbeten, sofort uneingeschränkt ZWl8III
menarbeiten; 

5. ermutigt den Generalsekretär, seine humanitären 
Betnöhungen im ehemaligen Jugoslawien in Verbindung mit 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiIr 
F1Uchtlinge, dem Kindethilfswerk der Vereinten Nationen und 
anderen in Betracht kommenden humanitären Organisationen 
fortzusetzen, mit dem Ziel, dringend praktische Maßnahmen 
zu etgIeifen, wn den akuten Bedatf der Bevö1kerung im Koso
vo, insbesondere der von dem Konflikt betroffenen schwllch
sten Gruppen, zu decken und bei der freiwi11igen RUckkehr der 
Vertriebenen an ihre Heimatstäfte1t behi1f1ich zu sein; 

6. fonJert die Beh!!rden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrlJck1ich aqf, der Langzeit
mission der Organisation fiIr Sichetheit und Zusammenarbeit 
in Europa, wie in der Resolution 855 (1993) des Sichetheits
rats verlangt, die sofortige bedingungslose RUckkehr in das 
Kosovo zu gestatten; 

7. ersucht den GeneralsekretIIr, namentlich auch im 
Rahmen von Konsultationen mit dem Hohen Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte und den in Betracht 
kommenden Regionalorganiaationen, nach Mögiichkeiten ZU 

suchen. wie eine angemessene internationale überwachungs
präsenz im Kosovo gescbaffen wetden kann, und der General
versammlung darilber Bericht zu erstatten; 

8. forrlert den Sondetberichterstatter aqf, die Menschen
rechtssilllation im Kosovo weiter genau zu verfolgen und die
ser Frage in seinen Berichten besondere Aufmerksamkeit ZU 

widmen; 

9. beschließ~ die Prüfung der Menschenrechtssituation 
im Kosovo auf ihrer filDfzigsten Thgung unter dem Punkt 
"Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

94. plenarsitzung 
23. Dewnber 1994 

491205. VergewaItiguDg und MlRh!!l!dlung von Frauen In 
den GebIeten bewaft'neten KonflIkts im ehemaBgeD 
Jugoslawien 

Die Generalve1'Sll1RJ1llung, 

geleitet von den Zie1en und Grnnds1ltren der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erk1llrung der 
Menschenrechte", der Intemationslen Menschenrechtspakte", 
der Konvention aber die Verhntung und Bestrafung des 
Völkermordes'''', der Konvention gegen Folter und andere 
gmusame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Stmt'liT5, der Konvention öher die Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Fmu", der Konvention öher die Rechte 
des Kindes" und der anderen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
MeJischenrechte und des humanitären Völkerrechts, nament
lich der Genfer Abkommen vom 12. August 1949'70 und der 
dazugehörigen Zusatzjllotoko11e von 1977171

, 

unter Hilrweis auf ihre Resolution 3074 (XXVIII) vom 
3. Dezember 1973 mit dem 1ite1 "GnInds1ltre fiIr die interna
tionale Zusammenarbeit bei der Ermittlung, Femahme, 
Aus1iefetung und Bestrafung von Personen, die Kriegsver
brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen 
haben", 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994n7 der Men
schenrechtskommission vom 9. März 1994" mit dem 1ite1 
·Vergewaltigung und Mißhandlung von Frauen im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugos1awien" sowie unter Hinweis auf 
die Resolution 48/143 der Generalversammlung vom 20. De
zember 1993 mit dem 1itel "Vergewaltigung und Mißhand
lung von Frauen in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien", 

bestfJnt über die wiederholten und bestlltigten Berichte 
öher weitverhreitete Vergewaltigungen und Mißhandhmgen 
von Frauen und Kindern in den Gebieten bewaffneten Kon
flikts im ehmnaligen Jugoslawien, insbesondere die systemati
sche Anwendung dieset Pmktiken durch serbische Streitkräfte 
gegen muslimische Fmuen und Kinder in Bosnien und 
~owina und gegen andere Nichtserben, 

in Bekr4ftlgung der einschlägigen Resolutionen des 
Sichetheitsrats, insbesondere der Resolution 798 (1992) vom 
18. Dezember 1992, in der der Rat unter anderem diese 
Handlungen von unsagbarer Bruta1itllt mit Nachdruck ver
urteilt hat, 

mit Genugtuung aber die Berichte und Empfehlungen des 
Sonderberichters der M~henrechtskommission öher 
die Menschenrechtss im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien''', 

mit gTOßer Sorge Kenntnis nehmend von den Berichten 
öher die Feststellungen des Sonderberichterstatters betreffend 
Vergewaltigungen und Mißhandlungen von Frauen im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in 
Bosnien und Herzegowina, 

in der iJbet%eugll1lg, daß diese schllndlichen Pmktiken ein 
Mittel der Kriegfflhrung darstellen. das von den serbischen 



Stteitkrilften in Bosnien und Herzegowina gezielt zur Durch- 2. verleiht ihnr EmpiJrung Ausdruck darflber. daß 
filhrung ihrer Politik der ethnischen Säuberung eIngesetzt Vergewaltigungen nach wie vor systematisch als Kriegswaffe 
wird, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/121 vom und als Mittel der ethnischen Säuberung gegen Frauen und 
18. Dezember 1992. in der sie unter anderem erklärt bat. daß Kinder in Bosnien und Herzegowina eingesetzt werden; 
die verabscheuungswflrdige Politik der ethnischen Säuberung 
eine Form des Völkermordes dmstellt, 

unter Begrqpung dessen, daß das Internationale Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Vö1kerrecht mit seinen 
Verfahren begonnen hat und in diesem Zusammeohang dazu 
ermutigend. alle erforderlichen Ressourcen. e1nschIießlich der 
vollen F'manzierung. sowie freiwillige Beiträge von Staaten 
und zwischenstaatlichen und nichtstsatIichen Organisationen 
bereitzustellen. damit das Gericht ohne jede Einmischung und 
weitere Verzögerung die ihm übertragenen Aufgaben wahr
nehmen kann. nämlich die der Begehung von Verstößen gegen 
das Völkerrecht Beschuldigten zu verfolgen und die dafür 
Verantwortlichen zu bestrafen. 

in dem Wunsche. sicherzustellen. daß Personen. die 
beschuldigt werden. in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaHgen Jugoslawien Vergewaltigungen und sexuelle 
Gewalt als Mittel der Kriegfilhnmg befürwortet und ange
wandt zu haben. wo angebracht von dem Internationalen 
Gericht ohne weitere Verzögerung abgeurteilt werden. 

in diesem Zusammenhang untentreichend, daß die Opfer 
der Vergewaltigongen des Schutzes bedürfen und daß ihnen 
wirksame Garantien für Vertraulichkeit und den Schutz ihrer 
Privatspbllre gegeben werden milssen, sowie in dem Wunsche, 
ihre Mitwirkung an den Verfahren des Internationalen Gerichts 
zu erleichtern und sicherzustellen. daß eine weitere Traumati
sierung verhindert wird. 

betonend, daß es notwendig ist, das Programm zum Schutz 
der Zeugen und Überlebenden von als Kriegsverbrechen 
begangenen sexuellen Mißhandlungen und Vergewaltigungen. 
die als Zeugen aussagen. weiter auszubauen und zu stärken. 
um sie wirksam vor Vergeltung zu schf1tzen. und in diesem 
Zusammenhang mit dem Ausdruck ihrer Unterstiltzung fiIr das 
Referat Opfer und Zeugen des Internationalen Gerichts. 

zutiefst beunruhigt über die Situation. der sich Opfer von 
Vergewaltigungen in Konflikten in verschiedenen Thilen der 
Welt, insbesondere in Bosnien und Herzegowinn, gegen
übersehen. sowie darüber. daß Vergewaltigung nach wie vor 
als Mittel der Kriegfilhnmg eingesetzt wird, 

mit Genugtuung über die Arbeit des Amtes des Hohen 
KommiSllllr'l der Vereinten Nationen für F1Ilchtlinge. der 
humanitliren Orgsnisationen und der nichtstaatlichen Organisa
tionen, die darauf gerichtet ist, die Opfer von Vergewaltigun
gen und Mißhandlungen ZU unter8ti1tzeu und ihr Leid zu 
mildern. 

unter Berllckslchtlgung der Resolution 3819 der Kommis
sion für die Rechtsstellung der Frau vom 18. März 1994"". 

Kenntnis nelunend von dem gemäß Resolution 48/143 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs"'. 

1. verurteilt 1/IlChdriick/1ch die fortgesetzte verabscheu
ungswllrdige Praxis der Vergewaltigong und Mißhandlung von 
Frauen und Kindern in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien. die eIn Kriegsverbrechen dmstellt; 

3. verkmgt. daß die Beteillgten diese empörenden Hand
lungen. die eIne grobe Verletzung des humanitliren Völker
rechts. namentlich der Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 und der dazugehörigen Zusatzprotokol1e von 1977. 
dmstellen. sofort beendigen und unverzilglich Maßnalunen 
ergreifell. um im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus 
diesen ÜberelnkIInften und aus den anderen anwendbaren 
internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschen
rechte die Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
zu gewährleisten; 

4. fordert alle Mitgliedstaateq 1/IlChdriick/ich tnif, 
gemeInsam und einzeln in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen Maßnabmoo zu ergreifen. damit dieser verabscheu
ungswllrdigen Praxis ein Ende gesetzt wird; 

5. verurteilt die fortgesetzte und hartnlickige Weigerung 
der Streitkräfte der bosnischen Serben, dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission, dem Sonderbeauf
tragten des Generalsekretlirs, dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flücht1inge und der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen sowie anderen ztJstilndigen humanitll
ren und Menschenrechtsorganisationen Zugang zu den von den 
Serben kontrollierten Gebieten zu gewllhren. insbesondere zu 
Banja Luka, Bijeljina und anderen Gebieten, in denen die 
Situation An1aß zur Sorge gibt, verlangt, daß sofort ungehin
derter Zugang gewährt wird, und begrIIßt in diesem Zu
sammenhang die Resolution 941 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 23. September 1994; 

6. erklllrt erneut. daß alle diejenigen. die Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und andere Verstöße gegen das 
humanitäre Vö1kerrecht begehen oder genehmigen, dafür 
individuell verantwortlich sind und daß Vorgesetzte, die nicht 
hinreichend sichergestellt haben. daß ihre Untergebenen sich 
an die einschlägigen internationalen Rechtsakte halten, ebenso 
verantwortlich sind wie die Täter; 

7. erklilrt. daß Vergewaltigung eIn schllndliches Ver
brechen ist, und legt dem Internationalen Gericht zur Verfol
gung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Vö1kerrecht nahe, den Fli1len der Opfer 
von Vergewaltigung in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien. inabesondere in Bosnien und 
Herzegowinn, gebllhtenden Vorrang zu geben; 

8. fordert die Mitgliedstaaten 1/IlChdriick/ich tnif, alles 
daranzusetzen. damit alle an diesen empörenden interna
tionalen Verbrechen unmittelbar oder mittelbar Beteiligten im 
Einklang mit den international anerkannten Gnmdsätzen eInes 
ordnungsgemiißen Verfahrens abgeurteilt werden; 

9. fordert den Leiter der Anklagebehörde des Interna
tionalen Gerichts 1/IlChdriick/ich tnif, zu erwiIgen. seiner 
Dienststelle Sachverstllndige für die Verfolgung von sexuellen 
Gewaltverbrecben beizugehen. wie in ihrer Resolution 481153 
vom 20. Dezember 1993 empfohlen; 

10. fordert die Staaten fl1If, dem Leiter der Anklagebehür
de und dem Internationalen Gericht Sachverstlindige zur Ver-



fIlgung ZU stellen. insbesondere Sachverständige für die 
Verfolgung von sexuellen Gewaitverbrechen; 

11. ermutigt den SonderberlchtetSlllttel der Menschen
rechtskommlssion für die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, den vielerorts, 
insbesondere in Bosnien und Hetzegowien, vorkommenden 
Vergewaltigungen auch weitethin besondere Aufmetksamkeit 
zu widmen, und spricht seiner Gruppe von weiblichen Sach
verstilndigen für die von ihnen geleistete Atbeit ihre An
erkennung aus; 

12. fonJert alle Staaten und zuständigen Organisationen 
IIllCIuIrIJcklih auf, die vom Sonderberichterstatter in seinen 
Berichten vorgelegten Empfehlungen sofort ernsthaft zu 
prüfen. insbesondere die Empfeh1img. den Opfern von Ver
gewaltigungen im Rahmen von Progmmmen zur Rehabilite
tion von durch den Krieg tranmatisimen Frauen und Kindern 
weiter die erforderliche iIrztliche und psychologische Betreu
ung zukomtnen zu lassen; 

13. fordert alle Staaten auf, mit dem Internationa1en 
Gericht und der Ank1agebehllrde bei den Ermittlungen gegen 
Personen, die des Eißsatms von VetgeWaltigungen als Kriegs
waffe beschuldigt wenlen, und bei deren Verfolgung sowie 
beim Schutz, der Beratung und der Unterstlltzung von Opfern 
und Zeugen zusammenzuarbeiten; 

14. ist sich dessen bewl4Jt. daß die Opfer von VetgeWal
tigungen und sexueller Gewalt außerordentliches Leid erdul
den und daß es angemessener Maßnahmen bedarf. diesen 
Opfern Hi1fe zu leisten. und verleiht ihre! Besorgnis 
insbesondere hinsichtlich des Wohls derjenigen Opfer Aus
drock, die zu den im eigenen Land Vertriebenen ode! ander
weitig durch den Krieg Betroffenen gehören, die scbwere 
'll:aumaIa erlitten haben und die psychosozia1e und anderweiti
ge Hi1fe benötigen; 

15. fonJert alle Staaten und alle in Betracht kommenden 
zwischenstaat1i und nichtstaatlichen Organisationen. 
insbesondere auch das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio
nen, das Amt des Hohen KmnmiAAMI der Vereinten Nationen 
für Flllchtlinge und die Weltgesundheitsorganisation, nach
drllckUch auf, den Opfern von Vergewaltigungen und Miß.. 
handl1mgen bei ihre! physischen und psychischen Rehabilita
tion entsprechende Hi1fe zu gewllbren und die gemeinwesen
gestiItzten Hi1fsprognumne zu unterstI1tzen; 

16. ersucht den GenetalsektetIi die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, über die er in dem Gebiet vetfllgt, um allen 
künftigen Missionen freien und sicheten Zugang zu Haftorten 
zu ermög1icben; . 

17. ersucht den GeneraIsektetII tJlfPerdem, splltestens bis 
zum 1. MlIIz 1995 einen aktualisierten Sacbbericht vorzulegen. 
in dem die Frage der Vergewaltigung und Mißhandlung von 
Frauen in den Gebieten bewaffneten Konflikts in Bosnien und 
Hetzegowina behandelt wird, insbesondere in den Gebieten, zu 
denen dem Sonderberichtetstallel der Zugang verweigert wird, 
und in dem die zur Durcbfülmmg diese! Resolution ergriffenen 
Maßnahmen dargeste1lt werden; 

18. beschließt. ihre Behandlung dieser Frage auf ihre! 
fIlnfzigsten 'llIgung fortzusetzen. 

94. Plenarsltvmg 
23. D~ember 1994 
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4!11206. Die MenscbllllJ.'eChflllltuatloD In Ru ....... 

Die Generalve1'Sfll//llllung. 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der MenschenrechteI! • dem 1ntema
tiona1en Pakt über wirtscbaftliche, sozia1e und kultute1le 
Rechte"'. dem lntemationa1en Pakt über btltgerliche und 
politische Rechte"·. der Konvention über die Verhütung und 
Besttafung des Völkermotdes'09 und anderen anwendbaren 
Rechtsaklen auf dem Gebiet der Menschenrechte und des bu
manitIIren Rechts, 

unter Hinweis auf die Resolution 8-3/1 der Menschen
rechtskommissiun vom 25. Mai 1994'''. tnit der die K0mmis
sion einen Sonderberlchtetstatter zur Uutetsuchung der Men
schenrechtssituation in Ruanda eingesetzt bat, 

unter Hinweis auf die Einsetzung der Sachverstilndigen
kommission nach Resolution !l35 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 1. Juli 1994. deren Auftrag darin besteht, über schwere 
Verstöße gegen das bumanitIIte Völkerrecht in Ruanda Bericht 
zu OJstatten, 

vateftt betroffen über die Berichte des Sonderberichterstat
telS und der Sachverstlindigenkomtnission, wonach in Ruanda 
Völkermotd, systematische, weitverbreitete und f1agrante 
VetStöße gegen das humanitllre Völkerrecht und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit begangen worden sind, die zu 
massenhaften Verlusten an Menschen1ehen gefilbrt haben, 

sowie zutiefst betroffen über die Berichte des Sonderbe
richtetslllttets und der Sachverstllndigenkommisoion, wonach 
der ethnische und politische bewaffnete Konf1ikt in Ruanda zu 
anderen schweren Menschenrechtsverletz und Verstö.Ben 
gegen die Menschenrechte gefilbrt bat, namentlich zur Verlet
zung des Rechts auf Lehen, des Rechts auf körperliche und 
geistig-seelische Unversehrtheit, des Rechts, nicht der Foltet 
und andeter gmusamer. unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung untetwotfen zu wenIen, sowie des Rechts, nicht 
aufgnmd der ethnischen Herkunft diskriminiert zu werden und 
Schutz vor der Aufstachelung zu solcher Diskriminierung zu 
erhalten, 

In BekrlJ,ftlgung der von der We1tkonferenz über Men
schenrechte bekllndetM großen Besorgnis über die Verlet
zungen der Menschenrechte im Zuge bewaffneter Konflikte, 
von denen die Zivilbevölkerung. insbesondere Fnwen. Kinder. 
ältere Menschen und Behinderte, betroffen sind .... 

feststellend, daß im Anschluß an die Waffenruhe vom 
18. Juli 1994 eine neue Regierung in Ruanda gebildet wunIe, 
die sich bemüht, tmch den durch den btlrgerkriegsälm1ichen 
Konf1ikt verutSaCbten umfaugteichen SchlIdeu die Herrschaft 
des Rechts wiederberzustellen und die Zivi1verwaltung sowie 
die soziale, rechtliche, materielle, wirtschaftliche und men
schenrecbtliche lnfrasttuktut Ruandas wiederautZubauen. 

mit Besof8111s feststellend, daß die Lage _ der Bemühun
gen der Regierung Ruandas um die Gewähr1eistung des 
Friedens und der Sicherheit und die Wiederherstellung der 
Hemchaft des Rechts nach wie vor unsicher ist, wie aus Be-

." SIeho OJ/Idtd Recortb of the _ ond SocItd Ctnmd/, 1994. 
Supp/emJmt No. 4B (B/19941241Add.2-BlCN.4I1994/132fAdd.2). Kap. U. 

... Sielte AlCONF.lS7124 (Tell 1), Kap. m. AhsdtitItt I, ZIffer 29. 
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richten über das Verschwinden von Personen. wiIlJdlrliche g1iooSla"""l anschließend, Beiträge zur Ausweitung der Men-
Festnahmen und Inhaftnahmen, summarische Hinrichtungen schenrechtsaktivitäten im Feld bereitzustellen, 
und die Zerstllrung von Vermögenswerten hervorgeht, und mit 
Genngtnung darüber. daß sich die Regierung Ruandas ver
pflichtet hat, die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten zu schützen und zu fördern und der Straf
freiheit ein Ende zu bereiten, indem gegen die fiIr Vergeltungs
maßnahmen Verantwortlichen ennitte\t wird und diese 
strafrechtlich verfolgt werden. 

besorgt über die Gefahr. die von den weiter auftretenden 
Fällen von Gewalttlltigkeit und Intoleranz in Ruanda ausgeht, 
welche die uneingeschdlnkte Verwirklichung der biligerlichen, 
politischen. sozialen und kultorellen Rechte behindern, 

sowie besorgt darüber. daß diese Ereignisse ein Klima der 
Unsicherheit schaffen. welches die Flüchtlinge und die 
Vertriebenen an der Heimkeht hindert, sich dessen bewußt, 
daß die Heimkehr diese: Personen eine Grundvoraussetzung 
für die NormaIisierung der Situation in Ruanda und in den 
LiIndem der Region ist, und außerdem besorgt über Berichte, 
wonach in den Flüchtlingslagern, insbesondere von den ehe
maligen ruandischen Behörden nach wie vor Einschüch
terungs. und Gewalthandlungen begangen werden, durch die 
die Flücbtlinge davon abgehalten werden. heimzukeIrren. 

Im Bew!f!Jtsein dessen, daß !f<:hniscbe Hi1fe und Beratungs
dienste der Regierung Roandas behilflich sein werden. die s0-

ziale, rechtliche. materielle. wirtschaftliche und menschen
rechtliche Infrastruktor Ruandas wiederaufzubauen, 

ferner besorgt über die nach wie vor vorkommenden 
Behinderungen der homanitären Hi1fsIieferungen, insbesonde
re durch die ehemaIigen ruandischen Behörden, die bereits 
zum Abzug einiger nichtstaatIicher Organisationen gefDhrt ha
ben. die fiIr die Verteilung der Hilfsgüter in den Lagern 
außerhalb Roandas verantwortIich sind, 

mit Genugtuung über die Bemflhungen des Generalsekre_ 
tärs, seines Sonderbeanftragte fiIr Ruanda, der Hohen Kom
missarin der Vereinten Nationen fiIr FlüchtIinge, der Sekre
tariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten und der 
nichtstaatIichen Organisationen sowie der Menschenrechts
kommission nnd ihrer Sonderberichtetstattet. 

in WUrdigung der vom Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen fiIr Menschenrechte ergriffenen Initiativen, nament
lich der Besuche, die er Ruanda zur rechten Zeit abgestattet 
hat, sowie mit Genugtnung über die Anstrengungen, die er 
unternommen hat, um sicherzustellen, daß der Sonderbericht
erstattet von einer Gruppe von Menschenrechtsbeauft im 
Feld unterstützt wird, die in enger Zusammenarbeit mit der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen fiIr Ruanda und anderen 
in Ruanda tätigen Organisationen und Prognunmen der 
Vereinten Nationen vorgehen, sowie in WOrdigung seiner 
Bemflhnngen um die Erleichterung der Koordiniernng und der 
Zusammenarbeit zwischen der Sachvers1llndigenkomon 
und dem Sonderberichterstatter. 

Im BewrtJtsein der wichtigen Rolle, die den Menschen
n:chtsbeauftmgt im Feld bei der Schaffung eines der vollen 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
förderlichen Umfelds und bei der Verhinderung weiterer 
Verstöße zukommen wird, in Anbetracht der Notwendigkeit 
der raschen Dislozierung einer ausreichenden Zahl solcher 
Beauftragten. damit sie diese Aufgabe wahrnehmen können, 
und sich der Aufforderung des Generalsekretärs an die Mit-

betonend, daß alle Parteien in Roanda die Gl1Indsätze des 
am 4. August 1993 in At1Ischa unterzeichaeten Friedensab
kommens zwischen der Regierung der Ruandischen Republik 
und der Ruandischen Patriotischen Front"'" anzuwenden ha
ben, das den Rahmen fiIr Frieden, nationale Aussöhnung und 
Einheit in Roanda darstellt, und mit Genngtnung Ober die Be
mflhungen, die der derzeitige Vorsitzende der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikani
schen Einheit, der Generalsekretär der Organisation der afri
kanischen Einheit und der Präsident der Vereinigten Republik 
Thnsania. All Hassan Mwinyi, in seiner Eigenschaft als Ver
mitt1er im Friedensprozeß von At1Ischa, unternommen haben, 

unter Hinweis auf die Resolution 965 (1994) des Si
cherheitsrats vom 30. November 1994. in der der Rat das 
Mandat der Hilfsmission erweitert hat, um zur Sicherheit und 
zum Schutz der Vertriebenen, Flüchtlinge und getiihrdeten Zi
vilpersonen in Roanda beizutragen, Sicherheit und Unterstüt
zung fiIr die Verteilnng von Hilfsgötern sowie für die huma
nitären Hilfseinsätze zu gewlihr1eisten, zur Sicherheit der 
Menschenrechtsbeanftragten und des Personals des interna
tionalen Strafgerichts zur Verfolgung der Personen, die fiIr 
Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das hunumi
täre Vö1kerrecht im Hoheitsgebiet Roandas zwischen dem 
1.1anuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger. die fiIr während 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermord oder andere derartige Verstöße 
verantwortIich sind, in Ruanda beizutragen und bei der 
Aufstellung und Ausbildung einer neuen, integrierten natio
nalen Polizei behi1f1ich zu sein, sowie unter Hinweis auf den 
revidierten Dislozierungsplan des Generalsekretllrs fiIr die 
Hilfsmission. durch den die Sicherheit in allen Gebieten des 
Landes gefiIrdert und Bedingungen geschaffen werden sollen, 
die der Rückkeht der Flüchtlinge förderlich sind, 

sich dessen bewrifJt. daß das Ausmaß der '1i'agödie in 
Ruanda die Art von Koordinierung und die Ressourcen erf0r
dert, die die Vereinten Nationen wirksam erbringen können, 
und die Aufforderung unterstützend, die der Generalsekretär 
im Rahmen des Notbilfep1ans zur Wiederherstellung normaler 
VerbiUtnisse in Roanda an die MitgliooSlaateot der Vereinten 
Nationen, die Organisationen der Vereinten Nationen und die 
nichtstaatIicben Organisationen gerichtet hat, Roanda sofort 
koordinierte !f<:hniscbe und finanzielle Hi1fe zu gewähren, 

in Anerkennung dessen, daß wirksame Maßnabmen zur 
Verhinderung weiterer Verletzungen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten angesichts der Situation in Ruanda ein zen
traler und integrierender Bestandteil der GesamtmaBnahmen 
der Vereinten Nationen sein müssen, 

sowie in Anerkennung dessen, daß eine starke Menschen
rechtskomponente fiIr den poIitiscben FrIedensprozeß und den 
Wu:derautbau Ruandas in der KonfIiktfolgezeit unerllßlich Ist, 

der Allffassung. daß die internationale Gemeinschaft und 
die Regierung Ruandas alle Bemflhungen um die Konsolidie
rung des Friedens, die GewIIhrleistung der vollen Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den Wreder-

.. SIebo A/48/824-S126915. Anbaug I; siehe 0JjIcI0l Records of the 
Secur/Iy Cormc/l, Forty-eighJh y...,.. s.pphmumtfor Oetober. Nuvember arul 
Dscember 1993. Dokument 8/26915. 



aufbau Jluandas genau verfolgen und weiter unterstiItzeD 
müssen, 

1. begrf4Pt die Berichte des SonderberichteIStaIteIS für 
die Menschenrechtssituation in Ruanda'01; 

2. verurteilt azif das entschiedenste alle VöIkermOId
handlungen und Verstöße gegen das humanitllre Völken'echt 
sowie alle Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen 
die Menschenrechte, zu denen es während des Konflikts in 
Ruanda, insbesondere nach den tragischen Ereignissen vom 
6. April 1994. gekommen ist; 

3. verurteilt tJ14ßerdem azif das entschiedenste die Bot
f\lhrung und Tötung von militiirischem Friedenssicherungs
persona\ der HilfsmiMion der Vereinten Nationen für Ruanda, 
die Tötung von Personal der im Lande tätigen humanitären 
Organisationen, die wiIIkiIrliche Tötung lmschu1diger Zivflpe1'
sonen und die Zerstörung von Verm1Igenswerten während des 
KonfJikts, a1Ies flagrante Verstöße gegen das immanitllre 
Völkerrecht; 

4. erklllrt erneut, daß alle Personen, die VölkermOId oder 
andere schwere Verstöße gegen das humanitIIre Völkerrecht 
begehen oder genehmigen oder für schwere Menschenrechts
verletzungen verantwortlich sind, dafIIr individuell verant
wortIich sind und zur Rechenschaft gezogen werden und daß 
die internationa1e Gemeinschaft a1Ies daransetum wird, um 
diejenigen, die dafIIr verantwortlich sind, im Einklang mit den 
internationalen GnJnds!!tzen des rechtlichen Gehörs vor 
Gericht ZU bringen; 

5. begrlJ,ßt die gemll8 Resolution 955 (1994) des Si
cherheitsrats vom 8. November 1994 erfolgte Schaffung des 
Internationalen SIlafgerichts zur Verfolgung der Personen, die 
für VöIkermOId und andere schwere Verstöße gegen das 
humenitllre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen 
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verant
wortlich sind, sowie mandischer· Staatsangehöriger. die für 
während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar
staaten begangenen Vö1kermOId und andere derartige Verstöße 
ve.nmtwortIich sind, und fordert die Staaten nachdrilckIlch auf, 
mit dem JntemationaIen Gericht voll ZlISS1D1Denzuarbeiten; 

6. ersucht die Staaten, die an schweren Verstößen gegen 
das humanitllre Völkerrecht, Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit oder VöIkermOIdhandlungen beteiligten Personen 
Schutz gewiihrt haben, in Zusammenarbeit mit dem Interna
tiona1en Gericht für Ruanda die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. um sicherzustellen. daß diese Personen nicht der 
Bestrafung entgehen; 

7. nimmt mit großer BesorsnIs Kenntnis von den Fest
stellungen des SonderberichteJstatte.ts. wonach es in Ruanda 
noch immer zum Verschwinden von Personen. wiUkDrlichen 

. Festnahmen und Inhaftnahmen. snmmarischen Hinrichtungen 
und zur Zerstörung von Verrnllgenswerten kommt, ermutigt 
die Regierung Ruandas, sicherzustellen, daß gegen die für 
solche Handlungen VerantwortIichen ermittelt wird und daß 
sie im Einklang mit den intemationaIen GnJOdsliRen des 
rechtlichen Gehörs strafrechtlich verfolgt werden, und begrüßt 
die von der Regierung Ruandas in dieser Hinsicht eingegange
nen Verpf1ichtungen; 

'" A/491508-S1199411157. AnbIIDge I und D und A/49/S081Add.l
SI199411157/Add.l. Anbang; siebe 0jJIdal RI1amIs ojtIUI SecuriIy c..,..,a, 
Forty.nlnth Year. Supplement for October. Novmnber und December 1994. 
Dnlmmente 8/199411157 und Add.!. 

8. ermutigt die Regierung Ruandas. die Achtung vor den 
Menschenrechten und Gnmdfreiheiten zu schützen und zu 
fIlrdem, betont, daß ein Umfeld geschaffen werden m.uß, das 
der Verwirklichung der bllrgerlichen, politischen, wirtschaftli
chen. sozialen und kultnreUen Rechte und der ROckkebr der 
FlOchtlinge und Vertriebene an ihre Heimstlitten förderlich ist, 
und begrüßt in dieser Hinsicht die von der Regierung Ruandas 
eingegangenen Verpf1ichtungen; 

9. bestlJrktdieRegierung Ruandas in ihtenBemjllmngen. 
alle Staatsbllrger. die nicht für VöIkermon:lhandlungen oder 
andere schwere Verstöße gegen das humanitllre Völkerrecht 
verantwortlich sind, unabhängig von ihrer ethnischen Zn
gehtlrigkeit in ihre Strukturen auf dem Gebiet der Verwaltung. 
der RechtspfJege, der Politik und der Sicherheit einzribeziehen; 

10. blltet die Mitgliedstaaten, die Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaallichen Organisationen, ver
stärkte Anstrengungen zu unternehmen, um der Regierung 
Ruandas durch die Gewilhrung finanzieller und technischer 
HiJfe bei ihten Bemj!lmngen um den Wiederaufbau der 
ZivilverwaItung und der sozialen, rechtlichen, materiellen, 
wirtschaftlichen und menschenrechtlichen Infrastruktur 
Ruandas behilflich zu sein; 

11. begrqpt die BemOhnngen der Regierung Ruandas um 
die Wiederherstellung der Herrschaft des Rechts und um den 
Wiederaufbau des mandischen JU8tizsystems und bittet die 
Mitgliedstaaten, die Organisationen und Organe des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, verstllrkte Anstrengungen zu 
unternehmen. um technische und finanzielle HiJfe für das 
Justizwesen bereitzustellen, insbesondere um die Unabhängig
keit und Unparteilichkeit der RichteJschaft zu gewllhr1eisten, 
und begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengungen, die das 
Sekre1ariats-Zentrum für Menschenrechte untemimmt, um 
dem Justizministerium Ruandas behilflich zu sein; 

12. bIltet die Mitgliedstaat"'!, die Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen tJ14ßer
dem, verstllrkte Anstrengungen zu unternehmen. um den 
Sicherheitsorganen in Ruanda, namentlich auch im Hinblick 
auf die Poll7Jliansbildung. technische und finanzielle Hilfe zu 
gewiIhten, und begrI1ßt in dieser Hinsicht die Hllfe, welche die 
Hilfsmission der Regierung Ruandas bei ihten Bemj!lmngen 
um die Aufstellung einer neuen integrierten Polizei gewIIhrt; 

13. verurteilt a1Ie, die - in einigen FllUen mit Gewalt - die 
freiwillige RllckfahruDg von FlOchtIingen verlJindem, und alle, 
die den HiJfebedürftigen, insbesondere in den FlOchtIings
lagern, den Zugang zu humanitllrer HiJfe verweigern, und 
fordert die zuständigen Behörden auf. die Sicherheit in diesen 
Lagern zn gewllhrleisten; 

14. fordert die znständigen Behörden in Ruanda und in 
der Region nachdrllckllch auf, in den FlOchtIings- und Ver
triebenen1agern die volle Achtung vor den Menschenrechten 
und Gnmdfreiheiten zn gewllhrleisten; 

15. begrqßt es, daß sich die Regierungen Zaires, der 
Vereinigten Republik Thnsanias und Burundis verpflichtet 
haben, bei der Lösung der Probleme behilflich zu sein, denen 
sich die FlOchtlinge gegen!Ibersehen. und fOIdert sie auf. alles 
zu tun, um die Sicherheit der FlOchtIlnIl" und des Personals zu 
gewllhrleisten. das den Flüchtlingen hnmanitllre HiJfe 1eistet; 



284 G'Il ... d'IC.""""bma -NOlIl1IIIDd.botzlple 1'a!Pm8 

16. foTikrtdie Regierungen der Region nachdrllckUch fllif, 
MaBnabmen zu ergreifen. um zu verbindern, daß ihr Hoheits
gebiet zur Verfolgung einer DestabiIisienmgsstratgie im 
Inneren Ruandas benutzt wird; 

17. foTikrt die ruandischen Behörden und das ruandische 
Volk 1IQCMrflcklIch fllif, sich fDr die nationale Aussöhnung 
und Binheit in Ruanda, fDr Frieden in dem Land und in der 
ganzen Region cioznsetren und gemeJOS8IIJ auf die Umsetzung 
der Onmds1!tz.e hinzuarbeiten, die in dem in Aruscba unter
zeichneten Friedf.osabkommen zwischen der Regierung der 
Roandischen Republik und der RDaodischen Patriotischen 
Front"" enthalten sind, das den Rabmeo fDr Frieden, nationale 
Aussöbnung und Binheit in Ruanda darstellt; 

18. begrqßtdieAnslrengungen, die der Hohe Kommissar 
fDr Menschenrechte der Vereinten Natiooen unternimmt. um 
sicherzustellen, daß die BemDhungen der Vereinten Nationen 
um die Koofliktheilegung und Friedeoskonsolidierung in 
Ruanda eJoe starke Menscheorechtskopooente aufweisen und 
durch ein umfasaeodes Hilfsprogramm auf dem Gebiet der 
Meoscheorechte wirlcsam unterstIltzt werden, das oach Bedarf 
auf die Sachkenntois und Kapazitliteo aller Thile des Systems 
der Vereinten Natiooen zurllckgreift, die in der Lage sind, zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in Ruanda 
beizutragen; 

19. begrtJjlt ar(/Jerdem die KooperatiODSbereJtschaft, die 
die Regierung Roandas dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Natiooen fDr Menscheorechte und dem Sonderberichtenltalter 
gegeoflber bewiesen hat, sowie die 'I1Itsache, daß die Regie
rung den Einsatz von im Feld tlIIigen MenschenrechlSbeanf
!ragten akzeptiert hat, in Anbetracht der wichtigen Rolle, die 
ihnen in enger Zusammenarbeit mit der Hilfsmisoion und 
anderen in Ruanda tlIIigen Orgaoisationen und Programmen 
hei der Schaffung eines Klimas des Vertrauens und eines 
sicheren Umfelds zukommt, das die volle Achtung vor den 
Meoscheorechten und Grundfreiheiten begllnstigt und weitere 
Verstöße verhindert; 

20. bittet die MitgUedstaaten, sich vemtlIrkt um die 
Unterstf1tzung der in Ruanda im Feld dmchgefOhrten Men
schentech1sakti.vitllten zu bemIIhen; 

21. eTBUChtden Genetalsekretär,geeigneteMaßnabmenzu 
etgIeifen, um die Bereitstellung angem Si Der fioanzieller und 
menschlicher Ressourcen sowie logistischer Unterstlltzuog fDr 
die rasche DisIozierung einer ausreichenden Zahl von Men
scheorechtsbeauftmgten im Feld und die Durcbfllhrung von 
technischen Hilfsprogrammen und Beratungsdieosten sicher
zustellen; 

22. ersucht den Genera1sektetii flI4IJenJem, dem Sonder
beauftnlgten alle erforderlichen Ressourcen zur Verfllgung zu 
stellen, damit er seinen Auftrag erfIIIlen kann; 

23. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrw 
fIInMgsten Tagung fortzusetzen. 

94. Plenorsltvmg 
23. Dezember 1994 

49J7JY1. Die MeDScl1emeclttlIln Afgitgn!stan 

Die Generrzlversammlung, 

geleitet von den Gruods1!tz.en der Charta der Vereinten 
Nationen, der Al1gemeJoen ErkIllrung der Menschenrechtell 

und der Intematinnalen Menschenrecblsp17 sowie von den 
anerkannten humanitliren Normen, die in den Geofer Ab
kommen vom 12. August 1949170 und den dazugehörigen 
ZusaIzprotokoUen von 1977171 enthalten sind, 

Im BewuJJtseln ihrw Aufgabe, die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfrelheiten fDr alle zu fIIrdern und zu 
festigen, sowie entschlosaen, steIS wachsam zu bleiben, was 
Menschenrechtsverletzuogen betrifft, wo immer diese VOI" 
kommen, 

erneut erkIilmtd, daß alle Mitgliedstaatrm verpfIicbtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfrelheiten zu fIIrdern und zu 
sch1I!zen und die Verpflichtungen zu erfIIllen, die sie kraft der 
verschiedenen internationalen Rechtsakte aus freien StfIcken 
eingegangen sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1984137 des WIrtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1984, in der der Rat den Vorsit
zenden der Meoschenrechtskommission ersucht hat, einen 
Sonderberichtmstatter zur Untersuchung der Menschemechts
situation in Afghanistan zu ernennen, mit dem Auftrug, 
VorscblIIge auszuarbeiten, die dazu beitragen könnten, den 
vollen Schutz der Menschenrechte der Bewohner dieses 
Landes vor, wfIhrend und nach dem Abzug aller ansllimljscben 
Streitkrli.fte sicherzustellen, 

sowie unter Hinweis auf alle ihre Resolutionen zu dieser 
Frage sowie die Resolotioneo der Menschenrechtskoon 
und die Beschlflsse des Wirtschafts- und Sozia1raIs, 

Insbesondere Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994184 der Menschemechtskommission vom 9. Miirz 199432

, 

in der die Kommission beschloß, das Mandat ihres Sonderbe
richtetSlatteis für die Menschenrechtssituation in Afghanistan 
um ein 1ahr zu verlllngern und ihn ZU ersuchen, der General
versammlung auf ibrer neunundvierzigsten Thgung Bericht ZU 
Cisbltten, sowie von dem Beschluß 19941268 des WIrtschafts
und Soziakats vom 2S.1u1i 1994, in dem der Rat den Beschluß 
der Kommission billigte, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolmion 481152 vom 
20. Dezember 1993 sowie mit Besorgnis feststellend, daß sich 
die Meoschenrechtssituation in Afghanistan 1994 aufgrund des 
Wiederauflebeos groSange1egter Kampfhandlungen weiter 
verschlechtert hat, 

unter Hinweis auf das am 14. November 1970 verabschie
dete Öbereinlrommen fIber die Mittel zum Verbot und zur 
Verhiltung der unerlaubten Binfuhr. Ansf1Ihr und Eigentums
flbertragung von Kulturgut"", 

feststellend, daß oach dem Fall der frf1heren afghanischen 
Regierung für eine Übergangszeit ein JsJmnjsclter Slaat Afgha
nistan geschaffen wurde, 

mit tiefer Besof81llsfeststellend, daß tro1Z der Bemflhungen 
und Initiativen, namentlich auch seitens der afghanischen 
Regierung. zur Sicherung vo1ls!llndigen Friedens und echter 
Stabilitllt in Thilen des HoheJtsgehiets von Afghanistan, 
insbesondere in Kabul, oach wie vor eine Situation der 
bewaffneten Konfrontation besteht, die vor allem die Zivilbe
völkerung in Mitleidenschaft zieht, welche noch immer das 
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Ziel wahlloser militllrischer Angriffe der rivalisierenden 
Gruppen sowie von Nabrungsmittelblockaden ist, und die zu 
einem spnmgbafteo Anstieg der Anzahl der im eigenen Land 
Vertriebenen gefIIhrt bat, 

besorgt darIIber, daß die in dem Land hemchende Situation 
die Sicherheit der Angehllrigen aller ethnischen und religiösen 
Gruppen, einschließlich der Minderheiten, beeintriichtigt, 

insbesondere besorgt darllber, daß die bewaffnete Kon
fmnIDtion in Afghanistan zu einer Situation gefIIhrt hat. in der 
es unmöglich ist, im ganzen Land ein einheidiches Justiz
system einzurichten, 

mit ~ KennIIIJs nehmend von den Meldongen über 
Verletzungen der in dem Internationalen Pakt über biIrgerliche 
und politische Rechte"s verankerten Rechte, wie des Rechts 
auf Lehen, Freiheit und persönliche Sicherheit sowie Mei
nungsfreiheit, freie Meinungsäußetung und Vereinigungs
freiheit, 

in großer Sorge über die von einigen Mitgliedern der 
kriegfilhrenden Parteien in Afghanistan begangenen wieder
kehrenden Menschenrechtsverletzungen, die gezielt oder in 
erster Linie gegen Frauen gerichtet sind, und über den Mangel 
an Achtung vor Frauen und ihrer köJperlichen Unversehrtheit 
und WiIrde, wie vom Sonderberichterstatter berichtet, 

besorgt über Berichte, wonach rivalisierende Gruppen Per
sonen aus politischen Gründen in Haft balten, insbesondere in 
GeflIngnissen, die von politischen Parteien unterhalten werden, 

besorgt feststellend, daß sich einige Parteien durch die 
Herstellung und den Verkauf unerlaubter Drogen Waffen und 
anderes militlirisches GerIIt beschaffen. 

feststellend, daß noch viel zu ton bleiht, damit die Behand
lung der Gefangenen den Genfer Abkommen vom 12. Angust 
1949 und den dazugehllrigen Zusatzprotokollen von 1977 
entspricht, 

in großer Sorge über die Situation der Flüchtlinge und 
Blnnenvertrlebenen, die sich aufgrund der in Afghanistan 
hemchenden Situation 1994 weiter verschlechtert bat, und mit 
dem Ausdruck der Hoffnung, daß die VeriJältnisse im Lande 
eine rasche Wiederaufnahme der Rückff1lmmg der noch im 
Exil lebenden Personen ermöglichen werden, 

mit Genug/Ull1lg über die Anstrengungen, die einige Nach
barllInder unternehmen, um trotz schrumpfender finanzieller 
und sonstiger Ressourcen den afghanischen Flüchdingen bis ZU 
ihrer Rückfllbrung Hilfe zu gewäbren, 

in dem Bew/f/Jtsein, daß Frieden und Sicherheit in Afgha
nistan Voraussetzung sind fiIr die erfolgreiche Rückfllbrung 
der mebr als drei Millionen Flüchtlinge und insbesondere fiIr 
die Herbeifflbrung einer umfassenden politischen Lösung und 
die Bildung einer frei und demokratisch gewilhlten Regierung, 
fiIr die Beendigung der bewaffneten Konfrontation in Kabul 
und in einigen Provinzen, fiIr die Rllumung der in vielen 
Thi\en des Landes angelegten Minenfelder, fiIr die Wiederher
stellung einer wirksamen öfI'endichen ClewaIt im ganzen Land 
und fiIr den Wtederautbau der WIrtSChaft, 

feststellend, daß die von dem Islamischen Staat Afghanistan 
1992 erlassene Generalamnestie ohne jedwede Diskriminie
rung angewandt werden sollte und daß die von rivalisierenden 

Parteien ohne Gerichtsverfahren auf afgbanischem H0heits
gebiet in Haft gehaltenen Personen bedingungsins freigelassen 
werden sollten, 

in WUrdlgl/1lg der Aktivitäten, die das Amt des Hohen 
KommiSSlß'll der Vereinten Nationen fiIr Flüchtlinge und das 
Internationale Komitee vom Roten Kreoz in Zusammenarbeit 
mit den afghanischen Behörden sowie nlchtstaatliche Organi
sationen zugunsten des Volkes von Afghanistan durchführen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonder
bericbtetstnners"" und von den darin enthaltenen ScbluBfnlgo
rungen und Empfeblungen, 

in WUrdlgung der Bemühungen, die der Sonderbericht
erstatter unternimmt, um die Resolution 1994145 der Men
schenrechtskommission vom 4. März 199432 und die Erk1llrung 
und das Aktionsprogramm von Wien", die von der Welt
konferenz über Menschenrechte am 2S.Juni 1993 verabschio
det wurden, umzusetzen,indem er in seinen Bericht lnforma
tionen über Menschentechtsverletzungen an Frauen aufnimmt, 

feststellend, daß der Sonderberichterstatter vier Provinzen 
in Afghanistnn besucht bat, sowie bedauernd, daß es ihm 
aufgrund des anhaltenden Raketen- und Artilleriebeschusses 
Kabuls nicht möglich war, die Hauptstadt des Landes zu 
besuchen, 

1. begrl4fJt die KooperationsbereItschaft, welche die 
Behörden in Afghanistan in Anbetracht der dort derzeit 
hemchenden UmstJ!nde gegenüber dem Sonderberichterstntte 
der Menschenrechtskommission fiIr die Menschenrechts
situation in Afghanistan bewiesen haben; 

2. begrl4fJt atjßerdem die Kooperationsbereitschaft, 
welche die Behörden in Afghanistan insbesondere gegenüber 
dem Koordinator für humanitllre und wirtschaftliche UnterstIlt
zungsprogramme in bezug auf Afghanistan und gegenüber 
internationalen Organisationen, wie beispielsweise den San
derorganlsationen, dem Amt des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz, bewiesen haben; 

3. fordert alle afghanischen Parteien nacht:lrllcklich auf, 
gegebenenfalls unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen alles zu ton, um eine umfassende politische Lösung 
zu erzielen, was die einzige Möglichkeit zur Herbeifllhrung 
des Friedens und der vollstilndigen Wiederherstellung der 
Menschenrechte in Afghanistan ist, beruhend auf der freien 
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch das Volk, lns
besondere durch freie und unvertii\scbte Wahlen, auf der EIn
stellung der bewaffneten KonfmnlDtion und auf der Schaffung 
von Bedingungen, die den etwa drei Millionen Flilchdingen so 
bald wie mllg\ich die freie, sichere und wilrdige Rückkebr in 
ihre Heimat ermöglichen, wann immer sie dies wünschen, und 
die allen Afghanen die uneingeschränkte Wahrnebm,mg der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten gestatten; 

4. begrl4fJt alle die Bemühungen um die Herbeifilbrung 
einer umfassenden, friedlichen politischen Lösung des Kon
flikts in Afghanistan, insbesondere die Anstrengungen der 
gemiiB der Resnlution 48J208 der Generalversammlung vom 
21. Dezember 1993 eingerichteten Sandermission der Ver
einten Nationen in Afghanistan, die den Auftrag bat, ein 
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breites Spektrum afgbaniscber FlIbrer zu konsultieren und ihre 
Auffassungen darüber einzuholen, wie die Vereinten Nationen 
Afghanistan am besten dabei unterstiltzen können, die na
tionale Wrederannäherung und den Wtederaufbau des Landes 
zu erleichtern, und ihre Feststellungen, Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen dem Generalsekretär vorzulegen, damit dieser 
entsprechende Maßnahmen veranlaBt; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Koopera
tionsbereitschaft, die das afgbanische Volk und seine FIIbrer 
gegenüber der Sondermission bewiesen haben, und fordert alle 
afghanischen Parteien nachdrilcklich auf, weiter mit ihr 
zusammenzuarbeiten, um eine umfassende Lösung der Krise 
in Afghanistan herbeizufiJhreo; 

6. fordert sowohl die Sondermission als auch den 
Sonderberichterstatter noeJulrllcklich tUif, einschIlIgige Infor.. 
mationen ausmtauschen, einander zu konsultieren und mitein
ander zusammenzuarbeiten; 

7. bittet die Vereinten Nationen, auf Ersuchen der 
afgbanischen Regierung und unter gebflhrender Berücksichti
gung der afghanischen 1i'aditionen Beratende Dienste und 
technische Hilfe für die Ausarbeitung einer Verfassung, die 
internationa1 anerkannte Menschenrechtsgrundslltze enthalten 
sollte, sowie für die Durchführung direkter Wahlen anzu
bieten; 

8. erkennt an, daß die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte wesentliche IDemente bei der Herbeiftlhrung 
einer umfassenden Lösung der Krise in Afghanistan sein 
sollten, und fordert alle afgbanischen Parteien auf, die Men
schenrechte zu achten; 

9. fordert alle afghanischen Parteien nachdriiddlch tUif, 
die in den Geofer Abkommen vom 12. August 1949 und den 
dazugehörigen ZusaIzprotokollen von 1977 verankerten aner
kannten bnmaniffiren Nonnen zu achten, den Binsa1z von Waf
fen gegen die Zivilbevölkeruog einzustellen, alle Zivilpersonen 
vor Vergeitungsmaßnahmen und Gewalttitigkeit, insbesondere 
vor Mißhandlung, Folterung und summarischen Hinrichtun
gen. zu schützen und die gleichzeitige FreilaSS'mg von Gefan
genen zu beschleunigen, gleichviel, wo sie inhaftiert sind; 

10. fordert die afghanischen Bebörden nachdrilcklich tUif, 
den Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen aus
reichende und wirksame Rechtsbebelfe zu bieten und die Täter 
im Einklang mit international anerkannten Nonnen vor Gericht 
zu bringen; 

11. fordert alle afgbanischen Parteien mit Nachdruck tUif, 
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 
Frauen sicherzustellen, damit ihre Ehre und WiIrde im Ein
klang mit den Beatimmungen der internationalen Rechtsakte 
auf dem Gebiet der Menschenrechte und dem humanitllreo 
Recht gewlihrleistet sind; 

12. fordert alle Staaten und Beteiligten tUif, alles zu tun, 
um ihren Beschluß 47/428 vom 16. Dezember 1992 mit dem 
TItel "Kriegsgefangene und Vermißte infolge des Krieges in 
Afghanistan" umzusetzen, und fordert sie auf, alles zu tun, 
damit alle Kriegsgefangenen, insbesondere die frDheren 
sowjetischen Kriegsgefangenen, sofort freigelassen werden, 
wie dies in Artikel 118 des Genfer Abkommens vom 12. Au
gust 1949 llber die Behandlung der Kriegsgefangenen'" 
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vorgesehen ist, in Anbetracht dessen, daß die Feindseligkeiten, 
in welche die ehemalige Sowjetonion verwickelt war, von 
Rechts wegen und tatslIchIich beeodet sind, und damit außer
dem insbesondere nach den zahlreichen Afghanen gesucht 
wird, die infolge des Krieges noch immer vermißt werden; 

13. fordert mit Nachdnu:k die bedingungslose FreiIassong 
aller Gefangenen, die von rivalisierenden Gruppen auf 
afgbanischem Hoheitsgebiet ohne Gerichtsvelbandlung in Haft 
gehalten werden, und fordert die Schließung der von politi
schen Parteien unterhaltenen Gef'Jingoi_; 

14. fordert die Behörden in Afghanistan tUif, eingehende 
Nachforschungen llber das Schicksal derjenigen Personen 
anzustellen, die im Verlauf des Konflikts verschwunden sind, 
Amnestie-Erlasae in gleicher Weise auf alle Inhaftierten 
anzuwenden, die Dauer der Untersuchungshaft zu ~eddhzen, 
alle Gefangenen, insbesondere Untersuchungsgefangene und 
in Resozialisiernngszentren für 1ugendliche in GewaInsatn 
gehaItene Personen, im Einklang mit den vom Ersten Kongrell 
der Vemnten Nationen für Verbrechensverhlltuog und die 
Bebandlung Straffl11Ilger verabschiedeten Mindestgrundslllzen 
für die Behandlung von Gefangenen"" zu behandeln und auf 
alle yerdllchtigten oder VernrteiIten Artikel 14 Absatz 3 tf) 
sowie 5 bis 7 des Internationalen Paktes llber bllrgerIiche und 
politische Rechte anzuwenden; 

15. unterstreicht die Notwendigkeit der Auslieferung der 
humanitIIren HiIfsgilter durch die ErmlIglichung des ungehin
derten Zugangs llber alle Hauptstraßen nach KabuI; 

16. appelUert an alle Mitgliedstaaten, Afghanistan aus
reichende !>lIIDanitl!re HiIfe ~ gewiihren, um so zur Linderung 
des Leids der FIlichtlinge und insbesondere zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Frauen, Kindern, Witwen und 
Waisen beizutragen, und fordert die NachharIllnder auf, den 
afghanischen FIlichtlingen weiter Hilfe zu gewilbreo; 

17. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrlIckIlch 
tUif, die immer größer werdenden finanziellen Arulttenguogen 
ZU unterstil1zen, die humanitlire Organisationen wie das Amt 
des Hohen KommiSSß1'!l der Vereinten Nationen für FIIiehtlinge 
und andere Organisationen der Vereinten Nationen sowie 
nichtstaatliche Organisationen unternehmen, um den afgha
nischen FIlichtlingen beizustehen; 

18. fordert die HoheKommissarin der Vereinten Nationen 
für FIlichtlinge nachdrilcklich mif, die afghanischen FIIIcht
linge in den Nachbarllindern weiter zu untelStillzen, bis ihre 
freiwillige Rllckfilhrung unbeschadet ihrer Sicberheit und der 
Wahrnehmung ihrer grundlegenden wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte durchgefllhrt werden kann; 

19. appelliert eindringUch an alle Mitgliedstaaten und 
humaniffiren Organisationen, die Durchfilhrung der vom 
Koordinator für humanitl!re und wirtschaftliche UnterstIIt
zungspiogiamme in bezog auf Mgbanistan gepIanten Projekte 
sowie die Programme der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für FIlichtlinge, insbesondere die Pilotprojekte für 
die Rllckfllhrung von FIfIchtIingeo. auch weiterbin zu fllrdern; 

20. appelliert erneut an alle Mitglied!!laßteo, die hlUnao/tll
ren Organisationen und alle Betei1igten, in der Frage der Mi
nensnche und -rilumung voll zusammenzuarbeiten, um den 
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FlOcbtlingm. und Vertriebenen die Heimkehr in Sicherheit und 
Würde zu erleichtern; 

21. fonlen alle KonfIiktparteien 1IIlChdrIlcklich mif, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergtelfen, um die Sicherheit des 
Personals der humanitllren OIgaoisationen zu gewährleisten, 
die an der Durchfllhnmg der humanitiiren und wirtschaftlichen 
Hilfsprogramme der Vereinten Nationen in bezug auf Afgha
nistan und der Programme der Hohen Kommissarln der Vet'
einten Nationen fIIr Flüchtlinge mitwirken, damit ,weitere 
heklagenswerte VorflUIe wie diejenigen vermieden werden, die 
unter dem genannten Personal Menschenleben gekostet haben; 

22. bittet die OIgaoisation der Vereinten Nationen fIIr 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den Zwischenstaatlichen 
Ausschuß fIIr die Förderung der Rückgabe beziehungsweise im 
Falle unerlaubter Aneignung der Rückerstattung von Kulturgot 
an das Ursprungsland zu beauftragen, auf Aufforderung und in 
Zusammenarbeit mit den afghanischen BehOrden ZU untersu
chen, wie das Museum von Kabul wiederhergestellt werden 
kann, insbesondere durch die Ausfindigmachung der dem 
Lande gehörenden gestohlenen GegenstlInde, Maßnahmen zur 
Verhinderung der unerlauhten Einfahr, Ausfuhr und der Ober
tragung der Eigentumsrechte an dem dem Museum von KabuI 
gehörenden Kunstgegenstlin vorzuschlagen und dem Exe
kutivrat der OIgaoisation der Vereinten Nationen fIIr Erzie
hung, WtsSeDSChaft und Kultur darüber Bericht ZU Clstatten; 

23. empftehlt die Ohersetzung des Berichts des Sonderbe
richterstatters in die Sprachen Dari und Paschtu: 

24. fanlen die Behürden in Afghanistan 1IIlC1uIrllcklich 
mif, mit der Menschenrechts1mmmission und ihrem Sonderbe
richterstatter auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten; 

25. fanlen den SonderhericbterS1atteI mif, weiter informa
tionen Ober spezifische Fälle schwerer Menschenrechtsverlet
zungen zu sauuneln und sich noch umfassender und stärker um 
die Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen zu be
mOhen. die gezielt oder in erster Linie gegen Frauen gerichtet 
sind, um den wirksamen Schutz ihrer Menschenrechte zu 
gewährleisten; 

26. ersucht den Genera1sekretllr, dem Sonderbericht
erstatter jede erforderliche Unterstützung zu gewilhren; 

27. beschließt, die MenschenrechlBsituation in Afghani
stan auf ihrer t1lnfzigsten Thgung im Lichte der von der Men
schenrechtskommission und vom Wlrtschafts- und Sozialrat 
vorgelegten zusätzlichen Erkennmisse weiter zu behandeln. 

94. Plenarsitz.rmg 
23. Dezember 1994 

49/208. Umfeseude VenrirkUclumg der Erklllnmg und 
des AktIOiISprograDIIDS von WIen und diesbezilgll
che AnsclaIußmaßnahmen 

Die Generalvenommlwlg, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/121 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Erk1llrung und das Aktions
programm von Wien gebilligt hat. die von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte'" die im Juni 1m in Wien stattfand. 
verabschiedet wurden, 

In Bekrilftlgung der Auffassung der Konferenz, daß die 
Förderung und der Schutz der Menschenrechte fIIr die interna
tionale Gemeinschaft eine vorrangige Angelegenheit ist, 

In Anbetracht dessen, daß die FOrderung der allgemeinen 
Achtung und Binha1tung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und eine der 
wichtigsten PrioritIiten der OIgaoisation ist, 

mit Genugtl/U1lg Ober die Resolution 19!1419S der Men
schenrechlBkommission vom 9. März 1994 Ober die Welt
konferenz über Menschenrechte"', in der die Kommission 
unter anderem alle Sonderheauftrag SonderherichtetstatWr, 
unabhlingigen Sachverständigen und tbemenhezogenen 
Arbeitsgruppen der Kommission aufgefordert hat. den in der 
Erk1llrung und dem Aktionsprogramm von Wien entbaItenen 
B)npfehlungen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats von 
Rechnung zu tragen, 

in Anerkennung der in der Erk1llrung und dem Aktions
programm von Wien bekundeten dringenden Notwendigkeit, 
FiUle der Verweigerung oder Verletzung von Menschenrechten 
zu beseitigen, 

iJberz.eugr, daß die Konferenz einen wichtigen Beitrag zur 
Sache der Menschenrechte geleistet bat und daß die Erk1llrung 
und das Aktionsprogramm von Wien in wirksame Maßnahmen 
seitens der Staaten, der Z1JstlIndigen Organe und OIgaoisatio
nen der Vereinten Nationen sowie der anderen in Betracht 
kommenden OIgaoisationen, einschließlich der nichtsmm1i
ehen Organisationen, umgesetzt werden miIssen, 

eingedenk dessen, daß die Erk1llrung und das Aktions
programm von Wien den Vereinten Nationen und der intema
tiunalen Gemeinschaft einen QJnfasse'lden Rahmen von 
Grundsiitzen, Zielen und Mitteln für die FOrderung und den 
Schutz der Menschenrechte an die Hand gehen, 

feststellend, daß die Arbeitslast und die Aufgaben des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men
schenrechte durch die in der Erk1llrung und dem Aktions
programm von Wien vorgesehenen Tiltigkeiten weiter zu
genommen haben und daß die Generalversammlung auf ihrer 
achtundvieJ:zigsten 'Thgung erste Maßnahmen exgtiffen hat. um 
die Diskrepanz zwischen den vorhandenen Mitteln und den 
auftragsgemllßen Aktivitäten zu verringem, 

daran erinnernd, daß der Genera1sekretllr und die General
versammlung von der Konferenz ersucht worden sind, soforti
ge Maßnahmen zu ClgLelfen, um die Ressourcen fIIr das Men
schenrechtsprogramm im Rahmen des ordentlichen Hanshalts 
der Vereinten Nationen jetzt und für die Zukunft etbeblich zu 
erhöhen, 

Kenntnis nehmend von der Auffassung, die der Genera1se
kretär in seinem Bericht"'" zum Ausdruck gebracht hat. 
wonach die umgehende UnterstOtzung eines detaillierten Plans 
zur Verwirklichung der Erk1lIrung und des Aktionsprogramms 
von WIClI, samt den in diesem Zusammenhang erforderlichen 
finanziellen Beschlüssen, die Verwirklichung des breiten 
Spektrums von Zielen auf dem Gehiet der Menschenrechte 
erleichtem kfumte, die von der Konferenz vorgegeben worden, 

.. Al4916611. ZIffer 139. 
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feststellend, daß die Leiter aller Organisationen der 
Vereinten Nationen auf der ersten ordentlichen 'l1Igung 1994 
des Verwa\tungsausschusse fiIr Koordini im April 1994 
die Auswirkungen der Ergebnisse der ~ auf ihre 
jeweiligen Prognunme erörtert und sich verpflichtet haben, den 
Hohen J{ommissar der Vereinten Nationen fiIr Menschenrech
te, wie in der Resolution 48/141 vom 20. Dezember 1993 
dargelegt, bei der Koordinierung der mit Menschenrechts
fragen befaßten Organe, Organisationen und SondermJ!anisa
tionen der Vereinten Nationen zu unterstiltzen, 

1/QCh Behandlung des Berichts des Genemlsekretll:rs iIber 
die AnschlnBmaRnabmoo an die WeitkoDferenz iIber Men
schenrechte"" und des Berichts des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte"", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretiirs 
iIber die Anschlußmaßnahmen an die WeitkoDferenz über 
Menschenrechte und von dem Bericht des Hohen Kl>mmissars 
der Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte; 

2. schließt sich der Au1fassung des Generalsek:retllrs 
an, daß die ErIdlirung und das Aktionsprogramm von Wren, 
ihre entsprechende Verwirklichung vorausgesetzt, einen 
Meilenstein in der Geschichte darstellen werden und daß 
hierzu konzertierte Anstrengungen seitens der Regierungen 
sowie der einzelstaatlichen Menschenrechtsinstitntionen, der 
intemationalen Organisationen, der Menschenrechtsorgane der 
Vereinten Nationen und der nichtstaatIichen Organisationen 
erforderlich sind; 

3. TIUlCht sich die in der Erkliirung und dem Aktions
programm von Wien bekundete Belailftigung der Wichtigkeit 
der Förderung der allgemeinen Achtung sowie der EinhaItung 
und des Schutzes aller Meoschenrechte und Grundfreiheiten 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen ZU eigen; 

, 4. ersucht den Generalsekretllr, fiIr die mllglichst weite 
Verbreitung der Erkliirung und des Aktiousprogramms von 
Wien zu sorgen; 

5. fonlert alle Staaten 1/QChdrilckllch mif, der Erkliirung 
und dem Aktionsprogramm von Wien breite PuhIiziW zu 
verschaffen, um die Öffentlichkeit stärker fiIr die Frage der 
Meoschenrechte und Grundfreiheiten zu sensibiIisieren; 

6. fonlert alle Staaten mif, im Lichte der Empfehlungen 
der Konferenz weitere Maßnahmen zur vollen Verwirklichung 
der Menschenrechte zu ergreifen; 

. 7. ersuchtden Generalsekretär, die Generalversammlung, 
die Menschenrechtskommission und die andeten mit Men
schenrechlsfragen befaßten Organe und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen, weitere Maßnahmen zur vollen 
Umsetzung aller Empfehlungen der Konferenz zn treffen; 

8. wiederholt das Ersuchen der Konferenz, es mögen 
sofortige Maßnahmen mgrift'en werden, um die Ressourcen fiIr 
das Menschenrechtsprogramm im Rahmen des ordentlichen 
Haushalts der Vereinten Nationen jetzt und fiIr die Zukunft 
erheblich zu erhöhen; 

9. ersucht den Hohen Kommissar fiIr Menschenrechte als 
denjenigen AmIstriiger der Vereinten Nationen, der die Haupt-

,., A/49/668. 
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verantwortung fiIr die MeoschenrechtsaktiviWen der Ver
einten Nationen triIgt, bis spiItestens 15. Februar 1995 zwecIcs 
Erstellung des Programmhanshaltsplans fiIr den Zweijab
reszeitranm 1996-1997 einen Bericht vorzulegen, der einen 
detaillierten Plan des pmsonellen und finanziellen 
Ressourcenbedarfs fiIr die Umsetzung derjenigen Empfeh
lungen der Erkliirung und des Aktionsprogramms von Wien 
enthlilt, die von den znstllndigen Organen der Vereinten 
Nationen gebilligt worden sind oder zu denen diese OJgane 
Beschilisse gefaSt haben; 

10. ersucht den Hohen Kl>mmissar <lI4fJenlem, in seinen 
Jahresbericht an die Generalversammlung einen Abschnitt 
über die zur nmfassenden Verwirklichung der Erkliirung und 
des Aktionsptogtaouns von Wien mgliffenen Maßnahnten und 
die dabei erzielten Fortschritte anfznnehmen; 

n. beschlisßt, diese Frage auf Wer fi1nfzigsten Thgnng 
unter dem UnteIpunkt ·Umfassende Verwirklichung der 
Erkliirung und des Aktionsprogramms von Wien und dies

. bezilgliche AnschIIIRmallnabmCOH zn behandeln. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/200. Sdmtz von KIndern, die von bewalfneten KoDfllk· 
ten betrolfen sind 

DIe Generalvel'Slllll11llrmg, 

in Bekr4ftlgung Wer Resolution 44I2S vom 20. November 
1989, mit der sie die Konvention über die Rechte des Kindes 
verabschiedet hat, und Wer Resolution 3318 (XXIX) vom 
14. Dezember 1974, mit der sie die ErkIIirung iIber den Schutz 
von Frauen und Kindem in Zeiten eines Notstands und im 
bewaffaeten Konflikt verldlndet hat, 

damn erinnernd, daß die Genfer Abkommen vom 12. An
gust 19491'10 und die dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977171 sowie Artikel 38 der Konvention über die Rechte des 
Kindes den Kindem besonderen Schutz und eine Sonderbe
handlung einräumen, 

sowie unter Hinweis auf die We1terkliirung über das 
Übe.rleben, den Schutz und cUe Entwicklung der Kinder" und 
den :Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterkliirung iIber 
das ÜberIehin, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in 
den neunziger Jahren", die von dem im September 1990 in 
New York abgehaltenen Weltkindetgipfel verabschiedet wur
den, und unter Betonung der Notwendigkeit, ihre Bestimmun
gen umzusetzen, 

im HinblJck auf die Arbeit des Ausschusses fiIr die Rechte 
des Kindes an der Erstellung des Vorentwurfs fiIr ein Fakolta
tivprotokoll zur Konvention flber die Rechte des Kindes, in 
denen es um die Beteiligung von Kindem an bewaffaeten 
Konflikten"" gebt, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusaes fiIr 
die Rechte des Kindes iIber seine vom 10. bis 28. Januar 1994 
in Genf abgehaltene fiInfIe Thgung210

, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/94 der Menschen
rechtskommission vom 9. März 199432

, 
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eingedenk dessen, daß eine geplante Studie auf der im 
1uni 1993 in Wien ahgehaltenen Weltkonferenz über Men
schenrechte nachdrilckliche Untetsttitzung gefunden hat, wie 
aus Abschnitt TI Ziffer 50 der Erklllrung und des Aktions
programms von Wien' hervorgeht, 

zutiefst besorgt darIlber. daß sich die Situation der Kinder 
in vielen 'ThiIen der Welt infolge von bewaffneten Konflikten 
weiter verschlechtert, und lIberzeugt, daß sofortige Maß
nahmen geboten sind, 

in der Oberzeugung. daß die von bewaffneten Kontllkten 
betroffenen Kinder des besonderen Schutzes der interna
tionalen Gemeinschaft bedilrfen und daß alle Staaten auf die 
Milderung ihrer Not hinwirken müssen. 

in Anerkennung der wertvollen Arbeit, die die Organe und 
Organisationen sowie andere zuständige zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen auf diesem Gebiet leisten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481157 vom 20. De
zember 1993. 

1. gibt ihrer ernsten BesOl'JPlis Ausdruck über die 
tragische Situation, in der sich Kinder in vielen 'ThIlen der 
Welt infolge von bewaffneten Kontllkten befinden; 

2. fordert die Staaten ~ die Bestimmungen der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und der dazugehörigen 
Zusatzprotokolle von 1977 sowie der Konvention über die 
Rechte des Kindes, die den von bewaffneten Kontllkten 
betroffenen Kindern besonderen Schutz und eine Sonderhe
handlung einrIIwnen, voll zu achten; 

3. erkennt an, daß Kinder in Situationen des bewaffneten 
Konf6k1s und in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit das Recht 
auf ausreichende BmlIbrung und eine angemessene lIrzt1iche 
Betreuung und Unterkunft haben; 

4. erkennt tlI{/Jerdem an, daß Schwangen: unter ähnlichen 
Umstlinden das Recht auf dieselbe Betreuung und denselben 
Schutz haben; 

5. ersuchl die MitgliedsIm!fen und die Organisationen der 
Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
geeignete Maßnahmen ZU ergreifen. um die Gewährung von 
humanitllrer Hilfe und Soforthilfe sowie den humanitären 
Zugang zu Kindern in Situationen des bewaffneten Konflikts 
und in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit zu erleichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär. einen Bericht über die 
konkreten Maßnahmen vorzulegen, die zur Milderung der 
Lage der Kinder in bewaffneten Konflikten e.tgtiffen wurden, 
und sich dabei auf die Jnfonnationen zu stiItzen. die von den 
Mitgliedstaaten und den Organen und Organisationen der 
Vereinten Nationen sowie von anderen zuständigen zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Otganisationen bereitgestellt 
weIden; 

8. nimmt mit GenugtUUng Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses für die Rechte des Kindes über seine fiIDfte Ta
gung und den darin enthaltenen Empfehlungen zur Lage der 
Kinder. die von bewaffneten Konflikten bettofl'en sind"'; 

.11 OjJiz/elles Proto/aJU der Generalversammlung, N6IIIIlUIdvImVgste 
TIJ8IIIlll.lJeIIage 41 (A/49/41), Kap. I, AbscImltt J. 

9. begrtjfJt die Ernennung einer Sachverstlindigen mit 
dem Auftrag. im Einklang mit dem von der Gene.talvmsamm
lung. in Resolution 481157 niedergelegten Mandat eine 
umfassende Studie dieser Frage zu erste11en; 

10. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des 
Generalsekretllrs vom 4. NoVe.tDber 1994 über die '11tigkeit 
der genannten Sachverstäudigen'D7; 

11. steIlt fest. daß die Sachverstlindige gemeinsam vom 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und vom Kin
derlIilfswerk der Vereinten Nationen tmtetstlltzt wird; 

12. ersucht den Gene.ta1sekretl. sicherzustellen, daß das 
Zentrum für Menschenrechte im Rahmen der vorhandenen 
Mittel mit den Mitarbeitern und sonstigen Ressourcen ausge
stattet wird, die es benötigt, um der Sachverstlindigen bei der 
wirksamen Wahrnehmung ihres Auftrags behilflich zu sein; 

13. ersucht die Mitgliedstaaten und die Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie andere zuständi
ge zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, 
namentlich anch den Ausschuß für die Rechte des Kindes, das 
KinderhiJfswork der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen 
KMllnissan der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, die 
Weltgesundhei1sorganlsation und das Internationsle Komitee 
vom Roten Kreuz, zu der in Ziffer 9 erbetenen Studie bei
zutragen; 

14. bittet die Menschenrechtskommission, sich auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung mit der Studie zu befassen; 

15. ersucht den GeneraIsekretll der Generslversammlung 
auf ihrer fIlni'Ligsten Tagung einen Bericht über die Studie 
vorzulegen; 

16. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Tagung 
untet dem Punkt "Förderung und Schutz der Rechte von 
Kindern" zu behandeln. 

94. plenaraftl.ung 
23. Der,ember 1994 

491210. Notwendigkeit wirksamer 1ntematio1llller Maß
nahmen zur Verh1ndemDg und Abscbafl'ung des 
K1nderbandels, der KlnderptoStllutlon und der 
KInderpornographfe 

Die Generalversammlung. 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien. die von der am 25. Juni 1993 in Wien ahgehaltenen 
Weltkonferenz über Menschemechte' verabschiedet wurden 
und in denen wirksame Maßnahrmm gegen die Tötung 
weililicher Neugeborener. schlldliche Kinderarbeit, Kinder
und Organhandel, Kinderprostitution, Kinderpomograph 
sowie andere Fmmen sexuellen Mißbrauchs gefordert werden, 

unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 44I2S vom 
20. Nove.tnber 1989 verabschiedete Konvention über die 
Rechte des Kindes, 

unter Hinweis auf die Weiterklllrung über das Überleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder'" und den Ak
tionsplan zur Verwirklichung der Welterklllrung über das 
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Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 3. forrlert die Regierungen nachdrilcklich tI14f, auch 
90er Jahren", die von dem im September 1990 in New.York weiterhin nach Lösungen sowie nach Mitteln und Wegen zu 
abgehaltenen Weltkindergipfel verabscbiedet wurden, suchen, um die internationale Ztl!!l!!J!JJ!ffllarbeit zur Beseitigung 

eingedenk der Resolution 1992/74 der Menscbenreclds
kommission vom 5. März 1992"', mit der die KommissiQII das 
AktiOIdlplogtamm zur VexhOtung von Kindexbandel, Kinder
prostitution und Kinderpomographie verabschiedet bat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481156 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1994190 der 
Menscbenrecbtskommission vom 9. März 1994", 

In Anerkennung der gewaltigen Anstrengungen, welche die 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet unternehmen, nament
lich das Kinderbilfswerk der Vereinten Nationen, der Aus
schuß fOr die Rechte des Kindes und der Sonderberichtetsratter 
dex Menscbenrecbtskommission fOr Kinderbendel, Kinder
prostitution und Kinderpomograpbie, 

tIefbesorgt darilber, daß Kinder nach wie VOi fOr Prostitu
tion, sexuell mißbräuchliche Handlungen und sndere TlIIig
keiten ausgenutzt wexden, die bliufig auch eine Ausbeutung 
der AIbeitskraft von Kindexn darstellen, 

"QJtiefst beunruhigt darilber, daß es nach wie VOi zu Kin
derbsndel und snderen Praktiken kommt, die mit dem Vex
schwiDdenJassen von Kindern, recb1swidrigen Adoptionen, der 
Aussetzung von Kindern, Kindesraub und Entfilfmmgen fOr 
kommexzielle Zwecke vexbunden sein können, 

eingedenk der vexscbiedenen Ursachen, die das Auf
kommen und Fortbestehen dieser besonderen Umstlinde 
beeinflussen, einschließlich insbescndere AImut, AIbeits
losigkeit, Hungex, Natu:rlWastrophen, Intolenmz. Aushmmmg 
der Kindexnxbeit und bewaffnete Konflikte, sowie deren 
nachteilige Auswirkungen auf die Rechte des Kindes, 

In der Erkenntnis, daß es einen Markt gibt, der die Zu
nahme dieser gegen Kinder gerichteten kIiminelIen Praktiken 
begilnstigt, 

unter BerUcksichtigU118 der Notwendigkeit, daß die 
Regiexungen mit dem SonderberichteIstat!eI zlIS8JDmen
arbeiten und ibm InfOImationen Ober diese Angelegenheit zur 
Verfilgung stellen, 

die Auffassung vertretend, daß es notwendig ist, auf 
nstionalex und internationalex Ebene die Anstrengungen zu 
venIoppeln, um die Rechte der Kinder in der ganzen Welt zu 
fil.rdem und zu schlitzen, 

1. begrilßt den vorläufigen Bericht des Sonderbericbt
exstattets der Menschenrecbtskommission fOr Kinderbsnde1, 
Kindexprostitution und Kinderpornograpbie212

; 

2. verleiht Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck Ober die 
h6cbst beunruhigende weltweite Zunahme von Verstößen 
gegen die Rechte des Kindes, insbesondere die wachsende 
Zahl von VoxflUlen im Zt'S8JDmenbang mit dem Kinderbsndel, 
der Kinderprostitution und der Kinderpornograpbie; 

". A/49/478. 

dieser abwegigen Praktiken zu verstärken; 

4. bekundet Ihre Unterstlltzung fOr die AIbeit des 
Sonderberichtetstatters, der von der Menscbenrecbtskommis
sion mit dem Auftrag exnsnnt wunIe, die Frage des Kin
derbsnde1s, der Kinderprostitution und der Kinderpornogra
pbie in der ganzen Welt zu unteIsnchen, und fordert ihn 
nachdrllcklich auf, seine Bem1Ihungen zur Brfflllung seines 
Auftrags fortzusetzen; 

5. forrlert alle Regierungen ntlChdrIlckUch tI14f, mit dem 
Sonderberichtetstattet znsammenZl1arlleiten und ibm hcbilflich 
zu sein, indem sie ihm alle exbetenen Informationen zur 
Vexf!lgung stel1en; 

6. forrlert die Staaten tI14f, soweit Dicht bereits geschehen 
Vertragsstaalen der Konvention Ober die Rechte des Kindes ZU 

weIden, und fordert die Vertragsstaa!eiI der Konvention auf, 
innerstaailicbeMaBnabmen zur Umsetzung der Bestimnnmgeil 
der Konvention zu mgxeifen; 

7. nimmt Z!U Kenntnis, daß der Wirtschafts- und Sozialtat 
in seinex Resolution 1994190 vom 9. März 1994 eine allen 
Mitgliedern offenstebende AIbeitsgxuppe mit dem Auftrag 
eingesetzt bat, mit VOllIIDIl und in engex ZuS8JDmenarbeit mit 
dem Sonderberlcbterstatte und dem Ausschuß fUr die Rechte 
des Kindes Richtlinien fOr den möglichen Entwurf eines 
Fakultativprotokolls zur Konvention Ober die Rechte des 
Kindes betreffend Kindexbandel, Kinderprostituton und 
Kinderpornograpbie zu exsteIIen sowie die fUr die Vexhin
derung und Beseitigung diesex abnoxmen Praktiken exfOIderli
ehen grandlegenden Maßnahmen zu emxbeiten; 

8. ersucht den Generalsekretll, den Bexicht der AIbeits
grnppe den Regierungen, dem SonderberichteIstat!eI und den 
in Betracht kommenden zwiscbensIaatIicben und nicht
matlicben Oxganisationen zu übermitteln; 

9. bittet den SonderberichteIstat!eI, sich im Rahmen 
seines Mandats auch weiterhin mit den wirtschaftlichen, 
soziäIen, xecbtlicben und kultuxe1len Faktoren zu befassen, die 
diese Philnome beeinflussen; 

10. ersucht den Sonderberichtelstattet, der Generalvex
S8!Dmlung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen vOlläufigen 
Bericht vorzulegen; 

11. ersucht den Cleneralsekretllr, si<;hexzuste11en, daß das 
Sekretariats-Zentnun fOr Menschenrechte im Rahmen der 
vorhandenel!. Mittel mit den Mitatbeitetn und anderen Ressour
cen ausgestattet wird, die es benötigt, um dem Sonderbericht
erstatter und der AIbeimgrnppe bei der wirkS8JDen Brfflllung 
ihres Auftrags bebllilich zu sein; 

12. beschlWJt, diese Fmge auf ihrer fOnfzigsten 'IlIgung 
unter dem Punkt "Fl>Iderung und Schutz der Rechte des 
Kindes" zu bebendeln. 

94. Plenarsitamg 
23. Dezember 1994 



49/211. Durddilhrung der Konvention iIber die Rechte des 
Kindes 

Dle Generalversmnmlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44I2S vom 20. No
vember 1989. mit der sie die Konvention über die Rechte des 
Kindes verabschiedet bat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/112 vom 
16. Dezember 1992 und die Resolution 1994/91 der Mett
scheDrechtskommission vom 9. März 199432

• 

Kenntnis 1I8hmend von dem Bericht des Ausschusses flIr 
die Rechte des Kindes über seine zweite bis tllnfte 'Thgung210 
und von dem am 10. Oktober 1994 in New York abgeba!tenen 
Treffen der Vertragsstaa!en der Konvention über die Rechte 
des Kindes, 

e1'1Ulut erkUlrrmd. daß die Rechte der Kinder eines be
sonderen Schutzes becIiIrfen und es verlnngen. daß die Situa
tion der Kinder in der ganzen Welt stlindig veIbessert wird und 
ihre Entwicklong und Erziebung in Frieden und Sicherheit 
stnttfindet. 

z.utiefst besorgt dariIber. daß die Sitnation der Kinder in 
vielen 'lbilen der Welt infolge von unbefriedigenden sozialen 
und wirtschaftlichen Verbli!tnisse1t, Naturkatastrophen. be
waffneten Konflikten. Ausbeutung. Analpbabeten1:llm, Hunger 
und Behinderung nach wie vor kritisch ist, und davon über
zeugt. daß dringend wirksame nationale und internationale 
Maßnahmen getroffen werden müssen. 

eingedenk der wichtigen Rolle, die den Vereinten Nationen 
und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen bei der FIlr
derung des Wohls der Kinder und ihrer Entwicklung zukommt. 

ermutigt durch die Thtsache, daß bisher eine beisPIellos 
große Zahl von Staaten Unterzeichner und Vertragsparteien 
der Konvention geworden sind und damit unter Beweis gestellt 
haben. daß ein breites politisches Engagement zugunsten der 
F!lrderung und des Scbutus der Rechte des Kindes vorhanden 
ist, 

in der O'beTVIugung. daß die Konvention als Normen 
setzende Errungenschaft der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menscbenrechte einen positiven Beitrag zum 
Schutz der Rechte der Kinder und zur Gewährleistung ihres 
Wohls leistet. 

unter Hinweis auf die Empfehlung in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien'. die am 25.1uni 1993 von 

. der Weltkonferenz über Menschenrechte in W'ten verab
schiedet wurden, wonach Maßnahtnell wgtlffen werden sollen, 
um die weltweite Ratifikatioo der Konvention bis 1995 und die 
weltweite Unterzeichnung der WelterkUlrung über daa Überle
ben. den Schutz und die Entwicklung der Kinder" und des 
Aktionsplans zur Verwirklichung der We1terkllirung über daa 
Überleben. den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 
neunziger Jahren". die im September 1990 von dem Welt
kinclergipfel in New York verabschiedet wurden. sowie deren 
wirksame UmaetZllng zu erreichen, 

emsthqft besorgt über diejenigen Vorbebalte zu der 
Konvention. die ihrem Ziel und Zweck wideraprechen oder aus 
anderen GrIInden mit dem internationalen Vertragsrecht 
unvereinbar sind, und daran erinnernd, daß die Staaten in der 
Erkllirung und dem Aktionsprogramm von Wien nachdrilck
lieh aufgefordert werden, solche Vorbehalte zurückzunehmen. 

nach Belumdlung des Berichta des GeneraIsekretlb vom 
20. September 1994 über den Stand der Konvention"'. 

1. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von dem Bericht des 
Generalaekretlfrs über den Stnnd der Konvention flIr die 
Rechte des Kindes; 

2. erin1I8rt mit tiefer Genugtuung an daa am 2. Sep
tember 1990 erfolgte lnkta"ll1reten der Konvention als wichtige 
Etappe in den internationalen Bemilhnngen um die F!lrderong 
der universalen Achtung und Einhaltnng der Menschenrechte 
und Grundfrejbeiten; 

3. bringt ihre Genugtuung vun Ausdruck über die Zahl 
der Staaten, die die Konvention seit ihrer Auflegung zur 
Unterzeichnung. zur Ratifikation oder zum Beitritt am 26. Ja
nuar 1990 unterzeichnet und ratifiziert haben beziebungsweise 
ibr beigetteten sind; 

4. legt allen Staaten eIndrlngUch nahe, soweit noch nicht 
geschehen. die Konvention vorrangig zu unterzeichnen. zu 
ratifizieren beziehnngsweise ibr beizutieten, damit 1995 die 
universelle Ratifikation erreicht wird; 

5. hebt hervor. wie wichtig es ist, daß die Vertragsstaaten 
die Bestimmnngen der Konvention vollinhalt11ch ums_; 

6. legt denjenigen Vertragsstaaten der Konvention, die 
Vorbehalte angebracht haben. elndringUch nahe, zu pr!Ifen. ob 
ihre Vorbehalte mit Artikel 51 der Konvention und anderen 
einschlligigen Regeln des VÖJken:eChtS vereinbar sind, mit dem 
Ziel. die Vorbebalte zurückzunehmen; 

7. fonlert die Vertragsstaaten mif. dem Ausschuß flIr die 
Rechte des Kindes ihre Berichte gemlIß den zu diesem Zweck 
erate11ten Richtllnien rechtzeitig vorzulegen; 

8. begrqpt die konstruktiven und nfltzlichen Ergebnisse. 
die der AusschnB flIr die Rechte des Kindes auf &einen ersten 
sieben 'Thgungen eJZielt hat; 

9. vermerkt aq/Jerdem mit Genugtuung. daß der Aus
schuß flIr die Rechte des Kindes als Thil &einer wichtigen 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der 
wirkaamen UmselZ'mg der Konvention die von den Vertrags
ataaten der Konvention angebrachten Vorbebalte und BrkIl!
rungen behandelt hat; 

10. nimmt mit Genugtuung davon KenntnIs. daß der 
Ausschuß flIr die Rechte des Kindes den vorläufigen Entwurf 
eines Fakultativprotokolls zu der Konvention. betieffend die 
Betelllgung von Kindern an bewaffneten Konflikten .... aus
gearbeitet hat; 

11. ersucht den Ausschuß flIr die Rechte des Kindes, daa 
Kinderh1lfswerk der Vereinten Nationen im Binklang mit 
Artikel45 a) der Konventinn zu bitten. in 711samllleJllldleit mit 
dem Sekretariats-Zentrum flIr Menschenrechte Berichte zu 
spezifischen Fragen unter anderem im Zusammenhang mit der 
Ausbeutung und Mißbandbmg von Kindern vorzulegen. mit 
dem Ziel. die Beatimmungen der Konvention und ihre Um
setzung beaaer bekannt zu machen und konlaete Maßnahmen 
auf nationaler und internationaler Ebene zu UIlteistI\tzen; 

12 gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die zunebmende 
ArbeiisIast des Ausschusses flIr die Rechte des Kindes und die 
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sich daraus ergebenden Schwierigkeiten im Hinblick auf die 
Erfi1I1ung seiner Aufgaben; 

13. billigt die Empfehlung, die in der auf dem Treffen der 
Vertragsstaaten der Konvention Ober die Rechte des Kindes am 
10. Oktober 1994 im Konsens verabscbiedeten Resolution 
enthalten ist, worin die Vertmgsotaaten die Empfehlung des 
Ausschusses flir die Rechte des Kindes bestII1igten, der zufolge 
die Zahl der jllbrIichen 'Thgungen des Ausschusses ebenso wie 
die Zahl der 'IlIgungen der vor den 'l1Igungen zusammen
tretenden Arbeitsgroppe ab 1995 auf drei angehoben wird; 

14. ermlJchtigtden GeneraIsekretll, die genannteEmpfeh
[ung IIJJIZUSetzen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, Im Rahmen des verfilg
baren Gesamthaushalls flir die BCIei1stenung des entsprechen
den Personals und der entsprechenden Einrichtungen zu sor
gen, damit der Ausschuß flir die Rechte des Kindes seine 
Aufgaben wirkungsvoll und rasch erflIllen kann; 

16. ersucht die Organe und OJganisationen der Vereinten 
Nationen, sich Im Rahmen ihres jeweiligen Mandats verstlIrkt 
um die Verbreitung von Informationen Ober die Konveution, 
die Förderung ihres Verstllndnisses und die UnterstlItzung der 
Regierungen bei ihrer Umsetzung zu bemühen; 

11. bittet die zwischenstnstlichen und nichtstaatlichen 
OJganisationen, sich verstärkt um die Verbreitung von Infor
mationen Ober die Konvention, bei Erwachsenen wie auch bei 
Kindern. sowie um die Förderung ihres Verstllndnjsses zu be
mühen; 

18. stellt fest, daß der Wn1schafts.. und Sozialrat zwei 
allen Mitg1ierlstaatm offenstehende Arbeitsgroppen eiugesetzt 
hat, mit dem Auftrag, a) den Entwurf eines FakuItativprow
kolls zu der Konvention, betleffend die Beteiligong von Kin
dero an bewaffneten Konflikten, beziehungsweise b) Richt
Iinien flir den möglichen Entwurf eines Fakullativprotokolls zu 
der Konvention, betreffend KinderhandeI, Kinde.tplostitution 
und Kindetpornograpbie, sowie die grand1egenden Maß
nahmen flir deren Verhfltung und Beseitigung auszuarbeiten; 

19. ersucht den GeneraIsekretll, der Generalversammbmg 
auf ihrer einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht Ober den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

20. beschließt, den Bericht des GeneraIsekretlI auf ihrer 
einundfilntZigsten 'Thgung unter dem Punkt "Menschenrecht 
fragen" zu behandeln. 

94. P1entus/tvmg 
23. De:.ember 1994 

49/212. DIe Not der StnLßenIdnder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/136 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1994/93 der Men
schenrechtskommission vom 9. März 199432, 

mit Genugtuung über die besondere Aufmerksamkeit, die 
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien', 
insbesondere in Abschnitt I Ziffer 21, den Rechten des Kindes 
geschenkt werden, 

unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 44125 vom 
20. November 1989 verabscbiede.te Konvention Ober die Rech-

te des KIndes, die ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Rechte 
aller Kinder, einscldießlich der Straßenkinder, ist, 

eTfll!ut eridlJrend, daß Kinder eine besonders schwache 
Groppe der Gesellschaft sind, deren Rechte eines besonderen 
Schutzes bedürfen, und daß Kinder, die in besonders schwieri
gen VerMltniS!!101\ leben, wie beispielsweise StraBenl<inder, 
seitens ihrer Familie und ihres Gemeinwesens sowie im 
Rahmen einzeIstaatlicher Anstrengongen und der interna
tionalen Zusammenarbeit besondere AvfinllrksamJceit, beson
deren Schutz und besondere Hilfe verdienen, 

In der ErwlJgung, daß alle Kinder dns Recht auf Gesund
heit, Wohnung und Bildung, auf einen angemessenen Lebens
standani und auf Freiheit von Gewalt und Drangsa1ierung 
haben, 

VlSitifst besorgt Ober die wachsende Zahl von Straßen
I<indem in der ganzen Welt sowie Ober dns Elend, in dem diese 
Kinder hlIufig zu leben gezwungen sind, 

ilJfIJerst besorgt darüber, daß die Tötung von Straßen
l<indern und die GewalttätigJceit gegen Stra8enI<inder dns 
grundlegendste aller Rechte, nämlich dns Recht auf Leben, 
bedrohen, 

bestIlrzt darüber, daß weiterhin gravierende Straftaten 
dieser Art an Stra8enI<indern verübt werden, 

In der ErwlJgrmg, daß die Regierungen verpflichtet und 
daflir verantwortlich sind, alle Straftaten gegen Straßenkinder 
zu untersuchen und die Täter zu bestrafe.!, 

sowie In der EtwIJgung, daß RechtsvorscInif allein nicht 
ausreichen, um Verstöße gegen die Menschenrechte, ins
besondere auch gegen die Menschenrechte der StraBenkinder, 
zu verhüten und daß die Regierungen ihre Gesetze anwenden 
und gesetzgeberische Maßnahmen durch ein wirksames 
Vorgehen unter anderem auf dem Gebiet der Rechtsdumhset
zung und in der Rechtspflege sowie Im Rahmen von sozialen 
Programmen und Programmen auf dem Gebiet der Bildung 
und der IiffentIichen Gesundheit ergänzen soDen, 

mit Genugtuung über die von einigen Regiernngen unter
nommenen Anstrengungen, wirksame Maßnahmen zur Lösung 
der Frage der StraßenkInder zu ergreifen, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß der Not der Straßen
l<inder PublizlIiIt verschafft wird und daß dns diesbezügliche 
Problembewußtsein zunimmt, sowie mit Genugtuung Ober die 
Leistungen der nichtstnstlichen Organisationen bei der Förde
rung der Rechte dieser Kinder und bei der Bereitstellung prak
tischer Hilfe zur Verbesserung ihrer Lage sowie mit dem Aus
druck ihres Dankes daflir, daß sie ihre Anstrengongen fortset
zen, 

feTfll!r mit Genugtuung über die wertvo1le Arbeit des 
Kinderbiltiwerks der Vereinten Nationen und seiner natio
nalen Komitees zur Linderung des Leids der Straßenkinder, 

mit Dank Kenmnls nehmend von der wichtigen Arbeit, die 
auf diesem Gebiet von den Vereinten Nationen geleistet wird, 
insbesondere vom Ausschuß flir die Rechte des Kindes, von 
dem Sonderberichterstatter der Menschenrechtskotnmission 
flir KinderbandeI, Kinde.tprostitn und Kindetpornograpbie 
und vom Programm der Vereinten Nationen flir die interna
tionale Drogenbekilmpfung, 

eingedenk der untetscbiedlichen Ursacllen flir dns PhlIno
men der StraBenI<inder und flir ihre MarginaIisierun, nament-



lieh Armut, Landflucht, Arbeitslosigkeit, Auflllsmtg des 
Fami1ienverbandes. Intoleranz, Ausbeutung und Krieg. sowie 
eingedenk dessen, daß diese Ursachen hlI.utig durch gra
vierende sozioökonomische Schwierigkeiten verschlimmert 
werden und sich ihre Lösung dadurch noch schwieriger 
gestaltet, 

In Anerkennung dessen, daß die VerhUtung und Lösung 
bestimmter Aspekte dieses Problems im Kontext der wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung erleichtert werden 
könnte. 

eingedenk dessen, daß in der Erldllrung und dem Akti0ns
programm von WJ.eII alle Staaten mit Nachdruck aufgefordert 
werden, gestiitzt auf die internationale Zusammenarbeit das 
akute Problem der Kinder in besonders schwierigen Um
ständen anzugehen. und daß ihnen eindringlich nahegelegt 
wird, nationale und internationale Mecbanismen und Ptogtam
me für die Verteidigung und den Schutz von Kindern, ein
schließlich Straßenkindern. zu verstärken. 

1. verleiht Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck llber die 
ständige Zunahme der aus der ganzen Welt gemeldeten Fälle. 
in denen Straßenkinder als Täter oder als Opfer in schwere 
Verbrechen. Drogenmißbrauch, Gewalttiltigkeit und Prostitu
tion verwickelt sind; 

2. legt den Regierungen elndringUch nahe. sich auch 
weiterhin aktiv um umfassende Lösungen für die Probleme der 
Straßenkinder zu bemflhen, Maßnalnnen zu ihrer vollen 
Wtedereingliederung in die Gesellschaft zu ergreifen und unter 
anderem dafiIr zu sorgen. daß sie eine angemessene ErnlIh
nmg. Wohnung. Gesundheitsversorgung und Bildung etbaIten; 

3. fordert alle Regierungen 1IDChdrllcklfch auf, die 
Achtung der grundlegenden Menschenrechte, insbesondere des 
Rechts auf Leben, zu gewährleisten und dringende Maßnah
men zu ergreifen, um die Tötung von Straßenkindero zu 
verhindern und Gewalttiltigkeit und Folter gegen sie zu 
bekämpfen; 

4. betont, daß die strikte Binhaltung der Konvention lIber 
die Rechte des Kindes einen bedeutsamen ScInitt auf dem Weg 
zur Lösung der Probleme der Straßenkinder darstellt, und 
fordert alle Staaten auf. soweit noch nicht geschehen, mit Vor
rang Vertragsparteien der Konvention zu werden; 

5. fordertdie internationale Gemeinschaftauf, durch eine 
wirksame internationale Znsam!l!l!l!llTbeit die 1Iemf1hungen der 
Staaten um die Verbesserung der Lage der Straßenkinder ZU 
unterstII1zen, und legt den Vertragsslaaten der Konvention fIher 
die Rechte des Kindes nahe, dieses Problem bei der Erstellung 
ihrer Berichte an den Ausschuß für die Rechte des Kindes zu 
berflcksichtigen und in Übereinstimmung mit Artikel 45 der 
Konvention zu erwIIgen, Ersuchen um fachliche Beratung und 
Unterstiltzung im Hinblick auf Initiativen zur Verbesserung 
der Lage der Straßenkinder zu stellen; 

6. spricht dem Ausschuß für die Rechte des Kindes Ihre 
Anerkennung aus für die Aufmerksamkeit, die er bei seinen 
Überwachungsaktivitliten der Situation von Kindern schenkt, 
die, um fIherIehen zu können. gezwungen sind, auf der Straße 
zu 1eben und zu arbeiten. und bittet den Ausschuß ernent, die 
Möglichkeit einer allgemeinen Bemerkung zu dem Problem 
der Straßenkinder in Erwägung zu ziehen; 

7. empfiehlt dem Ausschuß für die Rechte des Kindes 
und den anderen zustlIndigen Organen für die Kontrolle der 

Vertragseinhaltnng. dieses zunehmende· Probiem bei der 
PrOfung der Berichte der Vertragsstaaten zu berilcksichtigen; 

8. bittet die Regierungen, die Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen. namentlich das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, sowie die zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisationen, miteinander zusammenzuarbeiten, 
um sicherzustellen, daß sich die Öffentlichkeit des Prob1ema 
der Straßenkinder in stärkerem Maße bewußt wird und daß 
wirksamere MaßnalulHlII zur Lösung dieses Prob1ema gettotfen 
werden, indem sie unter anderem Entwicklungsprojekte 
einleiten und unteIstfltzen, die sich auf die Lage der Straßen
kinder positiv auswirken können; 

9. fordert die Sonderberichterstatter. die Sonderbeauf
tragten und die Arbeitsgruppen der Menscheorechtskommis
sion und der Unterkommission für die Verhfltung von Dis
kriminierung und den Schutz von Minderheiten auf, im 
Ralnnen ihres jeweiligen Mandats der Not der Straßenkinder 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

10. beschließt. diese Frage unter dem Tagesordnungs
pnnkt "F!lrdenmg und Schutz der Rechte der Kinder" auf ihrer 
fllntZigsten Tagung weiter zu behandeln. 

94. Plenonilzung 
23. Dezember 1994 

49/213. Jahr der 'Thlenmz 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481126 vom 20. Dezem
ber 1993. mit der sie das Jahr 1995 zum Jahr der 'Th1eranz 
erldllrt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß in der PrlIambel der Charta 
der Vereinten Nationen erldllrt wird, daß die Übung von 
'Thleranz einer der Gnmdslltze ist, die angewandt werden 
mflssen, um die von den Vereinten Nationen verfo1gten Ziele 
der VerhUtung von Krieg und der Wahrung des Friedens zu 
erreichen. 

betonend, daß eines der in der Charta niedergelegten Ziele 
der Vereinten Nationen darin besteht, eine internationa1e 
Zusammenarbeit herbeiznfIlbren, um internationale Probleme 
wirtschaftlicher. sozialer, kultureller und humanitllrer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Orund
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse. Geschlecht, 
SpraChe oder Religion, zu fIIIdern und zu festigen, 

eingedenk der Erldllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien'. die am 25. Juni 1993 in Wien von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabscbiedet wurden, 

In der Oberz.eugrmg. daß 'Thleranz das Fundament einer 
jeden Blltgelgesellscbaft und des Friedens ist, 

im Hinblick auf ihren Beschluß 35/424 vom S. Dezember 
1980 und die Resolution 1980/67 des Wutschafts- und 
Sozialrats vom 25. Juli 1980 betteffend Richt1lnien für 
internationale Jahre und Jahrestage. 

feststeHend, daß die Begehung des Jahres der Toleranz 
keinerlei finanzielle Auswirkungen für die Vereinten Nationen 
~wird, 
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Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekrctiirs 
vom 30. September 1~2" zur Übennitiiung des Berichts des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen fDr 
Erziehung, WJSSeDSChaft und Kultur, 

I. bekundet ihm Genugtuung darilber, daß die 0Iganisa
tion der Vereinten Nationen fDr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur die Federl'IIhrung fDr das Jahr der 'lbleranz Obernehmen 
wird; 

2. empfiehlt den Sonderorganisationen, Regionalkom
missionen und anderen Orgnnisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, in ihren jeweiligen Gremien zu prilfen, 
wie sie zum Erfolg des Jahres beitragen können; 

3. jorrJert alle Mitgliedstaaten auf, mit der Organisation 
der Vereinten Nationen fDr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur bei der Durchfllhrung der nationalen und interna
tionalen Programme fDr das Jahr ZJIS!III!menmarbeiten und sich 
aktiv an der DurchfIIhrung der Aktivilliten zu beteiligen, die im 
Rahmen des Jahres veranstaltet werden sollen; 

4. bittet interessierte zwischenstaatliche und nicht
staatliche Orgnnisationen, sich in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich zu bemilhen, einen entsprechenden Beitrag zu den 
Programmen fDr das Jahr und zu den diesbezllglichen An
schlußmaßnahmen zu leisten; 

5. ersucht die Otganisation der Vereinten Nationen fDr 
Erziehung, WlSSeDSChaft und Kultur, zum Abschluß des Jahres 
eine Grundsatzerklärung sowie als AnschIußmaßnnhme an das 
Jahr ein Aktionsprogramm auszuarbeiten und diese der 
Generalversammlung auf ihrer einundflinfzigsten 'Thgung 
vorzulegen; 

6. beschlUifJt, das Ende des Jahres im Rahmen einer 
Sondergedenksitg des PIenums ihrer fiInfzigsten 'Thgung zu 
begeben und auf ihrer einundflinfzigsten 'Thgung die An
schlußmaßnahmen an das Jahr zu prfIfen. 

94. Plenarsttvmg 
23. Dezember 1994 

49/214. IntematioaaIe Dekade der aut.ocldhonen BevlIIke
rungsgmppen der Welt 

Die Generalversammlung, 

eingedenk dessen, daß eines der in der Charta niedergeleg
ten Ziele der Vereimen Nationen darin besteht, eine interna
tionale zusammenarbeit herbeizufllhren, um internationnle 
Probleme wirtschaftlicher, sozinIer, knItureller und humanitä
rer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreibeiten fDr alJe, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen. 

in Anerkennung des Wertes und der Vielfalt der Kulturen 
und der sozialen Otganisationsformen der autochthonen Be
vö1kerungsgruppen der Welt, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/163 vom 21. Dezem
ber 1993, mit der sie die Internationale Dekade der autoch
thonen Bevö1kerungsgruppen der Welt, beginnend mit dem 
10. Dezember 1994, verkllndet bot, 

Im Bewt4Jtsein der Notwendigkeit, die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Situation der autochthonen Bevölke-
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rungsgruppen unter voller Achtung ihrer unverwecbselbaren 
Eigenständigkeit und ihrer eigenen Initiativen zu verbesse.m, 

erneut erkliJmnd, daß das Ziel der Dekade darin besteht, die 
internationale Zusammenarbeit zur Lösung der Probleme zu 
verstärken, denen sich die autochthonen BevIlIkenmgsgru 
auf Gebieten wie den Menschenrechten der Umwelt, der Ent
wicklung, der Bildung und der Gesundheit gegenflberseben, 

daran erinnernd, daß ab dem ersten Jahr der Dekade jedes 
Jahr ein 'IlIg als Internationaler 'IlIg der autochthonen Bevö1ke
rungsgruppen begangen wird, 

mit Genugtuung Ober die Empfehlung der Arbeitsgruppe 
fDr nutochthone Bevö!kerungsgtuppen der Unterknmmisslon 
fDr die Verhlltung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten der Menschenrechtskommission, den interna
tionalen 'IlIg jedes Jahr am 9. August zu begehen, dem Jah
restag des ersten z,'S!III!mentretens der Arbeitsgruppe im Jahre 
1982, 

sowie mit Genugtuung Ober die Ernennung des Beigeord
neten Generalsekretärs fDr Menscbenrecfo'e zum Koordinator 
der Dekade, 

in rkr Erwligung, daß es geboten ist, im Rahmen der 
Dekade die Binrichtung eines stIindigen Forums fDr nutoch
thone Bevö1kerungsgruppen im System der Vereinten Natio
nen zu prIIfen. und daran etinnernd, da' die Menschenrechts
kommission in ihrer Resolution 1994/28 vom 4. März 199432 

die Arbeitsgruppe ersucht bot, sich vormngig mit der Möglich
keit der Einrichtung eines stlindigen Forums fDr autocbthone 
Bevö1kerungsgruppen zu befassen, 

unter Hinweis atif ihr Ersuchen an den Koordinntor, er 
möge das Aktivitätenprogramm fDr die Dekade in voller Zu
S!III!menurbeit und in engem Benehmen mit den Regierungen, 
den mstilndigen Orgnnen, der Internationalen ArbeItsorgnnisa
tion und den anderen SonderorgaPisationen sowie mit den 
Otganisationen der autochthonen Bevö1kerungsgruppen und 
den nicbtstnatlichen Otganisationen koordinieren, 

sowie unter Hinweis atif ihr Ersuchen an die Sonder
orgaPisationen, die Regionalkommissionen und die anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, mit den 
Regierungen und in Partnerschaft mit den autochthonen 
Bevö1kerungsgruppen zu prilfen, wie sie zum Erfolg der 
Dekade beitragen können, und mit Genngtunng über die 
daraufhin eingegangenen Empfehlungen, 

in rkr Erwligrmg, daß es geboten ist, die antochthonen 
Bevölkerungsgruppen bei der Planung und Durchfllhrung des 
Aktivitätenprogramms fDr die Dekade zu konsultieren und mit 
Ihnen ZJlSIIIll!IIeIlbeiten, und daß eine angemessene finan
zielle Unterstlltzung seitens der internationalen Gemeinschaft, 
so auch Untersliltzung seitens der Vereinten Nationen und der 
Sonderorgallisationen, sowie geeignete Koordinierungs- und 
K(U!1munikationsmechanismen erforderlich sind, 

unter Hinweis atif ihm Bitte an die OrgwrlsatIonen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen und andere nichtstaatliche 
Organisationen, zu erwIlgen, wie sie zum Erfolg der Dekade 
beitragen können, mit dem Ziel, ihre Vorstellungen der Ar
beitsgruppe fiIr autochthone Bevölkerungsgruppen mitzuteilen, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1992/255 des 
W"utsebafts- und SoziaIrats vom 20. Juli 1992, in dem der Rnt 
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die 0Igane und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
ersucht bat, sicherzustellen, daß die gesamte von ihnen finan
zierte oder gewiIbrte teA:hniscl:te Hilfe mit den auf autochthone 
Bev61kerungsgruppen anwendbaren internationalen Oberein
kI1nften nnd Normen vereinbar ist, und worin er Maßnahmen 
ZIIl" Förderung der Koordinienmg auf diesem Gebiet sowie der 
stilrkeJ:en Einbeziehung autochthoner Bev6Ikerungsgruppen in 
die Planung und Durcbftlhrung der sie betteffenden Projekte 
angeregt bat, 

Inder ~gung, daß dieEntwicklung der mrtochthonen 
Bevölkerungsgruppen in ihren LIIndem zum sozioökono
mischen, kulturellen und umweltbezogenen Fortschritt in uIIen 
LIIndem der Welt beitragen wird, 

In der ErwilgU1lg, daß die autochthonen Bevölkerungs
gruppen in der Lage sind beziehungsweise sein sollten, mit 
Hllfe geeigneter Mechanismen ihren eigenen Beitrag zum 
Fortschritt der Menschheit zu leisten, 

eingedenk der einschlägigen Empfehlungen der Welt
koDferenz über Menschenrechte, der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung und der Interna
tinna1en Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, 
insbesondere des Kapitels 26 der Agenda 21'" über die 
Anerkennung nnd Stlirkungder Rolle autochthoner Bevölke
rungsgruppeo nnd ihrer Gemeinschaften, 

mit Genugtuung über den Vorschlag, in Verbindung mit der 
Dekade nnd dem fDnfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 
1995 in Manila eine Kulturolympiade der antochtbonen 
Jugend zu veranstalten, 

entschlossen, die Wahrnehmung der Rechte der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen und die volle Entfaltung ihrer 
eigenständigen Kulturen und Gemeinschaften zu flIrdem, 

1. nimmt Kenntnis von dem vorillufigen Bericht des 
Generalsekretllts vom 28. September 1994 über ein umfassen
des Aktionsprogramm flIr die internationale Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppeo der Welf" nnd den An
hlingen zu diesem Bericht; 

2. beschließt, das in Anhang n des Berichts des Ge
neralsekretllrs enthaltene kurzfristige Aktivitlitenprogrumm flIr 
I!l9S zu verabschieden, nnd bittet die Menschenrechtsk 
ston, das kurzfristige Programm auf ihrer einnndfDnfzjgsten 
'IlIgung zu behandeln, um es gegebenenfalls anzupassen oder 
zu ergiinzen; 

3. bittm die Regierungen, dem General8ekretlir bis Ende 
August I!l9S scbriftliche Stellungnahmen zu dem vorlilufigen 
Bericht nnd seinen AnhlIngen vorzulegen, zwecks BrsteIlung 
eines endgOltigen umfassenden Aktionsprogramms flIr die 
Dekade, das der GeneraIsekretII der Generalversammlung auf 
ihrer fDnfzigsten Thgung vorlegen soll; 

4. beschlleJJt, daß die Dekade zur Verwirklichung ihrer 
Ziele einen operativen Schwe:rpunkt haben wird nnd daß sie 
unter dem Motto "Autochthone Bevölkerungsgruppen: Part
nerschaft in der Aktion" stehen wird; 

S. legt der Menschenrechtskommission nahe, den in der 
Anlage zu Resolution 199414S der Unter!commission flIr die 
Verhütung von Diskriminierung nnd den Schutz von Min-

'" A/49/444. 

derheiten vom 26. August 1994 enthaltenen Entwurf der Erklä
rung der Vereinten Nationen lIber die Rechte der antochtbonen 
Bev61kerungsgruppen143 unter Mitwirkung von Vwllelem der 
antochthnnen Bev6lkerungsgruPpen auf der Grundlage der von 
der Kommission fesIzulegenden geeigneten Verfahren und im 
Einklang mit diesen zu priIfen, damit die Generalversammlung 
den Entwurf einer Erklärung im Laufe der Dekade ver
abschieden kann; 

6. erkennt an, wie wichtig es ist, daß im Laufe der 
Dekade die Einrichtung eines stilndigen Forums flIr autoch
thone Bevölkerungsgruppeo im Rahmen der Vereinten 
Nationen gepriIft wird, wie in der Erklärung nnd dem Aktions
programm von Wien! empfohlen, die von der Weltkonferenz 
lIber Menschenrechte am 25. Juni 1993 in Wien verabschiedet 
wurden, nnd ersucht die Menschenrechtskommission, dies
bez!lgliche Empfehlungen abzugeben; 

7. erkennt aqf1eniem an, wie wichtig es, daß die mensch
liche und institutionelle Kapazitllt der autochthonen Bevölke
rungsgruppeo gestlIrkt wird, damit sie eigene Lösungen flIr 
ihre Problwne erarbeiten können, nnd wnpfieh1t zu diesem 
Zweck der Universitllt der Vereinten Nationen, zu erwägen, in 
jeder Region eine oder mehrere Hochschnien finanziell zu 
unterstiItzen, die die Funktion von Zentren flIr wissenschaft:li
ehe Spitzenleistungen nnd flIr die Verbreitung von Fachwissen 
llbernebmen sollen, und bittet die MenscbeurecMskommission, 
geeignete Millel zur Umsetzung dieser Empfehlung zn be
nennen; 

8. beschließt, daß der Internationale Thg der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen wllhrend der Dekade jedes Jaht 
am 9. August begangen wird, ersucht den Generalsekretlir, die 
Begehung dieses Thges im Rahmen der ZIIl" VerfI!gung stehen
den Hanshaltsmittel zu unterstiItzen, und legt den Regierungen 
nahe, diesen Thg auf nationaler Ebene zn begehen; 

9. danJctder Gutwillens-Bo1schafterin Rigobetta Menchd 
Thm flIr die von ihr ge1eistete Arbeit nnd verleiht ihrer Hoff
nung Ausdruck, daß sie bei der Förderung der Dekade auch 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird; 

10. empfiehlt, der vermehrten und effektiveren Mit
wirkung der autochthonen Bevölkerungsgruppeo an der 
Planung nnd DurchfIIhrung der Aktivitllten flIr die Dekade 
besondere Aufmerlcsamkeit zu schenken, so auch dadurch, daß 
die Zuständigen Organe und Sonderorganisatinnen der Ver
einten Nationen im Einklang mit Artike1 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, im Rahmen der verfiIgbaren Mittel nnd im 
Benehmen mit den Regierungen auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene gegebenenfalls autochthone Staats
angeh6rige von Mitgliedstaaten als Bedienstete einstellen; 

11. empfiehlt zu diesem Zweck. unmittelbar vor der 
dreizehnten Thgung der Arbeitsgruppe flIr autochthone 
Bev6lkerungsgruppeo eine im Rahmen der vorhandenen 
Hanshaltsmillel zu finanzierende zweite Fachtagung über die 
Planung der Dekade einzuberufen, nnd fordert die Regierun
gen, die Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganlsa
tinnen und insbesondere die Organisationen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen nachdrflck\ich auf, im Einklang mit den 
vereinbarten Verfahren aktiv an dieser Thgung mitzuwirken; 

12. besch~t, sich auf einer spllteten Thgung mit der 
Einberufung von Thgungen zu befassen, die im Laufe der 



Dekade in entsprechenden Abständen zur Planung und 18. bittet die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, die 
ÖbeIprilfung abgehalten werden sollen, und fordert die operativen Programme und die Sonderorganisationen der 
Regierungen, die Otganeder Vereinten Nationen, die Sonder- Vereinten Nationen, im Einklang mit den bestehenden Verfab
organisationen und insbesondere die Organisationen der ren ihrer Leitungsglel11ien 
autochthonen BevöIkerungsgruppen auf, an diesen ThgIlngen 
aktiv mitzuwirken: a) im Rahmen ihres jeweiligen ZustlIndigkeitsbereichs 

der Verbesserung der Lebensbedingungen der autochthonen 
13. empfiehlt, der Generalsekretär möge Bevölketungspuppen höhere Prioritlit einzQräwnen und mehr 
a) im ersten Quarta\ 1995 den Freiwilligen Fonds flIr die Mittel daflIr bereitzustellen, unter besonderer BerilcJ<siclrti-

Dekade einrichten und diesen Fonds in die jedes Jahr am gung der Bedilrfnisse der in den EntwickiungsUlndem leben-
Amtssitz der Vereinten Nationen abgehaltene Beitragsank1in- den autochthonen Bevö1ketungsgruppen, namentlich indem sie 
digungskonferenz flIr Entwick1ungsaktivitäten aufnebmen: gezielte Aktionsprogramme zur Verwirklichung der Ziele der 

Dekade erstellen: 
b) die Vertreter der Vereinten Nationen in LIIndem mit 

autochthonen Bevölkerungsgruppen ersuchen, sich auf 
geeignetem Weg flIr eine verstiirkte Mitwirkung der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen an der Planung und Durch
filhrung der sie betreffenden Projekte einzusetzen: 

c) den in Betracht kommenden Konferenzen der Ver
einten Nationen, die im Laufe der Dekade einberufen werden, 
eindringlich nabelegen, soweit wie möglich und nach Bedarf 
den wirksamen Beitrag der Auffassungen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen ZU filrdem und zu erleichtern; 

d) sicherstellen, daß Informationen aber die Programm
aktivitäten flIr die Dekade und aber die Möglichkeiten der 
autochthonen Bev6lkerongsgtuppen zur Mitwirkung an diesen 
Aktivitäten in allen Ländern und nach Möglichkeit in den 
autochthonen Sprachen verbreitet werden, wobei dies aus den 
vorhandenen Hausbaltsmitteln zu finanzieren ist; 

e) der Generalversammlung auf ihrer f1Infzigsten Thgung 
aber die Fortschritte berichten, die auf nationaler, regionaler 
und interuationaler Ebene bei der Erreichung dieser Ziele 
gemacht wurden: 

14. ersucht den Hohen Kwnmissar der Vereinten Nationen 
fiJr Menschenrechte, bei der Wabrnabmung seiner Aufgaben 
den besonderen Anliegen der autochthonen Bevölkerungs
grnppen und den Zielen der Dekade Rechnung zu tragen; 

15. ersucht den Beigeordneten Generalsekretär flIr Men
schenrechte, eingedenk des Beitrags, den die autochthonen Be
vö\kerungsgtuppen 1eisten können, innerhalb des Sekretariats
Zentrums flIr Menschenrechte eine Gruppe einzurichten, deren 
Aufgabe darin besteht, die die autochthonen Bevö1kerungs
gruppen belIeffenden Aktivitäten des ZenIrums zu unterstlltzen 
und insbesondere Aktivitäten fiJr die Dekade ZU planen zu 
koordinieren und durcbzufllbren: ' 

16. bittet den Beigeordneten Generalsekretiir flIr Men
schenrechte, die Ernennung eines Beauftragten flIr Spenden
aktionen in Erwägung zu ziehen, der neue F'manzierungs
quellen fiJr die Dekade erschließen könnte: 

17. ersucht den Verwaltungsausschuß flIr Koordinierung, 
im Rahmen seines interlIistitutionellen Prozesses Konsultatio
nen aber die Dekade zu flIhren und flIr eine entsprechende 
Koordinierung zu sorgen, mit dem Ziel, dem Koordinator der 
Dekade bei der ErfiII1ung seiner Aufgabe behilflich zu sein, 
und der Generalversammlung in jedem Jahr der Dekade aber 
die Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen im Zusam
menbang mit der Dekade Bericht zu erstatten; 

b) auf geeignetem Weg und in Zusammenarbeit mit den 
autochthonen Bevölkerungsgrnppen Sondcrprojekte zur 
SIlirkung ihrer Initiativen auf Oemeinwesenebene einzuIeiten 
und den Austausch von Informationen und Fachwissen 
zwischen den autochthonen BevölkerungsllluPpen und anderen 
in Frage kommenden Sachverständigen zu er\eichteru; 

c) An1aufstellen flIr die Koordinierung der im Rahmen 
der Dekade durchgeflthrten Aktivitäten mit dem Zentrum flIr 
Menschenrechte zu benennen; 

19. legt den Regierungen nahe, die Dekade .zu unter
stI1tzen, indem sie 

a) Beitrllge an den 'Il:eubandfonds der Vereinten Natio
nen flIr die Dekade entrichten; 

b) im Benebmen mit den autochthonen BevöIkerungs
. gruppen entsprechende Programme, Pläne und Berichte im Zu
sammenhang mit der Dekade ausarbeiten; 

c) sich im Benehmen mit den autochthonen Bevö1ke
rungsgruppen bemühen, den autochthonen Bevö\kerungs
gtuppen mehr Verantwortung flIr ihre eigenen Angelegen
heiten zu geben und ihnen bei Entscheidungen aber die sie 
belIeiJenden Angelegenheiten ein wirksames Mitspracherecht 
einzuräumen; 

d) Nationalkomitees oder andere Mechanismen schaffen, 
an denen autochthone Bevö1ketungsgruppen beteiligt sind, um 
sicherznsteIlen, daß die Ziele und Aktivitäten der Dekade auf 
der Grundlage der vollen Partnerschaft mit den autochthonen 
Bevölkerungsllluppen geplant und durchgefllhrt werden; 

20. legt den Regierungen außerdem nahe, zur UnterstIJt. 
zung der Btreichung der Ziele der Dekade die Möglichkeit zu 
erwägen, nach Bedarf Beitrfige an den Fonds flIr die Bntwick
Inng der autochthonen Bevölkerungsgruppen Lateinamerikns 
und der Karibik zu entrichten; 

21. appelliert an die Regierungen sowie die zwischen
staatlichen und nic1JtstaatHchen OtganisaIionen, die Dekade zu 
unterstl1tzen, indem sie In Zusammenarbeit mit den autoch
. thonen BevöIkerungsgruppen Mittel flIr Aktivitäten zur 
Verwirldichung der Ziele der Dekade benennen; 

22. beschlUißt, den Punkt ·Akti~itätenprogramm der Inter
nationalen Dekade der autochthonen Bevö\kerungsllluppen der 
Welt" in die vorillufige 'llIgesordnung ihrer fOnfzigsten 'Ill
gung A"!zunehmen 

94. PlenarsI.tvmg 
23. Dewnber 1994 
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49119. Belbdl9"abeDefilr die Auftefbmg der AusgabenIast 
der V61ehden NatIonen 

A 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf Ziffer 2 ihrer Resolution 481223 C vom 
23. Dezember 1993, in der sie den Grundsatz bekriiftigt hat, 
daß die 2'ßb1ungsflibigkeit das grundlegende Kriterium fOr die 
Festsetzung der BeitragstabeJIe ist, und grundsätzlich Uber
eingekommen ist, ein Ad-hoc-Gremium einzurichten, das die 
Anwendung dieses Grundsatzes bei der Festsetzung der 
Beitragstabelle untersuchen soll, und dessen Aufgahenstellung 
und Moda1itiiten zu einem spllte.ten Zeitpunkt auf der achtund
vierzigsten Thgung zu prUfen, 

eingedenk der gemäß Abschnitt m Ziffer 2 ihrer ResoIntion 
48/218 A vom 23. Dezember 1993 geschaffenen zwischen
staatlichen Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Sachverstllndigen auf 
rechtlichem und finanziellem Gebiet, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die die MItglied
staaten auf ihrer achtundvierzigsten und neunundvierzigsten 
Thgung zum Ausdruck gebracht haben, 

1. beschließt, eine zwischenstaatliche Ad-hoc-Arbeits
gruppe von fiinfundzwanzig Sachverstlindigen auf wirt
schafdichem, finanziellem und statistischem Gebiet und damit 
znaammenhlingendea Gebieten einzusetzen; 

2. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, die 
Sachverständigen im Benehmen mit den Mitgliedstaate'!. unter 
gebOhrender Berllcksichtigung der ausgewogenen geographi
schen Vertretung zu ernennen und die Arbeitsgruppe so bald 
wie möglich einzusetzen; 

3. beschließt, daß die Arbeitsgruppe alle Aspekte der 
Anwendung des Clrlmdsatzes, wonach die 2'ßb1ungsflibigkeit 
das grundlegende Kriterium fOr die Festsetzung der Beitrags
tabelle zum ordentlichen Hallshalt ist, untersuchen und priIfen 
und der Generalversammlung bis spIitestens 15. Mai 1995 
einen Bericht darilber vorlegen wird, damit der Beitragsaus
schuß diesen bei seiner "ÖbeIjirlItimg berilcksichtigen kann, um 
die er in Ziffer 1 der Versammlungsresolution 481223 C ge
beten wurde; 

4. ersucht den GeneralsekreUIr, die Auffassungen der 
MitgliedsJaaten einzuholen und sich, soweit dies angezeigt ist, 
um die Zusammenarbeit der in Betracht ktmnnenden bestehen
den zwischenstaatlichen Institutionen wie der Weltbank und 
des Internationalen Wlihrungsfonds zu bemUhen und der 
Arbeitsgruppe alle erforderlichen Dokumente und Dienste zu 
Verfllgung zu stellen; 

5. beschließt, daß die Aktivitiiten der Arbeitsgruppe aus 
den vorhandenen FinanzmitteJn finanziert werden, würde 
jedoch freiwilllge Beiträge seitens der Mitgliedstaaten zur 
Fmanzierung der Aktivitliten der Arbeil8gruppe begrIIßen, so 
nach Möglichkeit auch die Bestreitung der Kosten fOr ihre 
eigenen zur Thilnahme in der Gruppe emannten Sachver
stlIndigen. 

B 

Die Generalversammlung, 

bekr4fttgend, daß die ZaIifnngs+lUrigkeit der M'tIg1iedstaaten 
das grundlegende KtileJiam fOr die Feslsel "'''g der Beitrags
tabelIe ist, 

In Anbetracht dessen, daß die MitgIledstaaten nach 
ArtikeJ 17 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet sind, 
die Ausgaben der Organisation nach einem von der General
vemammhmg fesIzusetzetIde Verteilungssch1llssel zu tragen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48J223 B vom. 
23. Dezember 1993, 

nm:h Belumdlung des Berichts des Bel.tragsausschusses', 

1. bekrijftigt, wie wichtig die Empfehlungen des Bei
tmgsaUsschusses fOr die Generalversammlung sind, wenn die 
Versammlung im Einklang mit Regel 160 ihrer Cleschllf!s.. 
mdnung aber die AnfleiIung der Ausgaben der OIganisation 
auf die Mitgliedstaaten beschließt; 

2. beschließt die nachstehende BeitragstabeJIe fOr die 
Beitriige der MitgJiedstaa'M zum ordentIlchen Hanshalt der 
Vereinten Nationen fOr die Jahre 1995, 1996 und 1997: 

Mitgliedstaat 1995 1996 1991 
(In 1'rowIt) 

Ai'gImnIsIan 0.01 0.0100 0,01 

Ägypten o.tI7 6,0700 0,08 

AIbmden 0,01 0.0100 0,01 

AlgmIen 0,16 0,1600 0,16 

AndmJa 0,01 0,0100 0,01 

Aqola 0,01 0,0100 0.01 

AIIIig1Ia uad lIarbmJa 0.01 0.0100 0,01 

ÄquatDrlaIguIne 0,01 0,0100 0.01 

Algeutbdeu 0,48 0,4800 0,48 - 0,08 o,os50 0,05 

AsemüdscJum Q,16 0,\115 0,1\ 

ÄIhIoplen 0,01 0.0100 0.01 - 1,46 1,4800 1,48 

Babamas 6,02 0,0200 6,02 

BaImdn 6,02 0,0200 6,02 

JIangJadosch 0,01 0,0100 0,01 

-... 0,01 0,0100 0,01 

lIeIarus 0,37 0.292S 0,28 

lIeIgIen 11,99 1,0075 1,01 

Bellze 0,01 0.0100 0,01 - 0.01 0,0100 0.01 

am- 0,01 0,0100 0,01 - 0,01 0.0100 0,01 

_und lleu.egowilla 6,02 o,oW 0,01 - 0,01 0.0100 0,01 
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BmsIIIen 
_ DatussaIaw 

JI1IIpIilm 

lIudcIDa Faso 

BunmdI 

CIdIe 

CbIaa 

CosIaRlca 

OlIed'l_ 

DI!nemark 

~~Koma 

DemtschJanci 

JlomInfca 
DnmIn!kan!scbe RepIbIIk 

JlschIhqd -ehemaIlge~ RepIbIIk 
MB ......... 

E1Sa1Y11dor -BstIand --FnmIaeIcb 

Oabun 

GambIa 

GeoJsIon 
0baDa 

Gnmada 

Griecbm'and 

Jmk 

Imn (Ialandscbo RopubUk) 

Jdaud 

JsIamI 

lsraoI 

iIIIlleD 

JamaIka 

Japan 

Jemen 

lordan1on 

1upIawIen 

199$ 1996 
(InPrount) 

1,62 1.6200 

D.02 0.0200 

0.10 (),0825 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.08 o.osoo 
0.12 o,mo 
0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.70 0.7175 

(),04 O.osoo 
11,94 9,(1425 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

om 0.0200 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.05 0,042S 

0.01 0.0100 

D,61 0,6175 

6,32 6,4075 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.16 0.1175 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

(J,37 o,3HOO 

o.m 0.0200 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0,31 0,3100 

0.14 0.1400 

0.14 0.1400 

0,60 0.4675 

(),20 0,2.100 

D,03 0,0300 

0,26 0,2.675 

4.79 5,1975 

0.01 0.0100 

13,95 15.4350 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.11 0.1025 

lW1 

1.62 

0.02 

0.08 

0.01 

0.01 

0.08 

0.74 

0.01 

0.01 

0.12 

0.05 

9.06 
0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.04 

0.01 

0.62 
6,42 

0.01 

0.01 

0.11 

0.01 

0.01 

0,38 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0,31 

0.14 

0.14 

0.45 
Q,21 

0.03 

0,27 

5.25 
0.01 

15.65 

0.01 

0.01 

0.10 

Kuba 

KenIa 

KlrgIsIsIan 

KotumbIen 

Komoren 

Kongo 

KroaIIeo 

Kuba 

KuwaIt 

LaotIscbe Vo1ksdamokmIIsc 
Republik 

~ 

Lettland 

Libamln 

Uboda 
LIbysoh-_ Dscbamahlrija 

J!rcldeMe!tt 

LfIallen 

lmembntg 
__ Imr 

MaIawI 

Mata,BIa 

MaIod!wn 

Mall 

Malta 

Marokko 
MprshallingeJn -MamitIus 

MexIko 
_ (RIcIerIeIIe _ von) -Mongolei 

MosambIk 
Myanmar 

NamIbIa 

Nopa1 

Nensee'and 

~ 
NIe<fed...., 

Niger 

Nigeria 

Norwegen 

Oman 

1995 1996 
(InPrount) 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

3m 3,1025 

0.01 0.0100 

0,26 Q,2OOO 

(),04 0,0400 

0.01 0.0100 

(),04 0.0325 

0.11 0.1000 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.10 0.0900 

0.07 0.0525 

(),20 0.1900 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.10 0.0825 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

Q,21 Q,2025 

0.01 0.0100 

0.11 0,08S0 

0.07 0.0700 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.14 0.1400 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.03 0,0300 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.78 0.7875 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

0.01 0.0100 

D,24 0,2.400 

0.01 0.0100 

1,58 1,5875 

0.01 0.0100 

0.16 0.1150 

o.ss 0,5600 

0.04 0.0400 

lW1 

0.01 

0.01 

3.11 

0.01 

0.19 

0.04 

0.01 

0.03 

0.10 

0.01 

0.01 
(),09 

o.os 
0.19 

0.01 

0.01 

o.os 
0.01 

0.01 

(),20 

0.01 

0.08 

0.07 

0.01 

0.01 

0.14 

0.01 

0.01 

0.01 

0.03 

0.01 

0.01 

0.01 

0.79 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

D,24 

0.01 

1,59 

0.01 

0.11 

0,56 

0.04 



-
Ptt K '1'he 

".! ..... 
RI ' , ,,",' •• 

llIIItia ..... 
SllllMadao 
SIo __ UIId MIoIpo 

SmII-AaIbIoa 

Scb Ifcm 

.......... 
SamaIIa 

st-Iea 
Sd ...... 

Sl.1CIaI UIId NiwII 

SI. LucIa 
SI. ~unddioG !i 

............ 
Sadaa 
SadJaIae ........ 
s,-~1IepahIIt 

TI' ....... 
'11adIoad 

'\baD 
'Jllnldal1III 'IbIItao 
'IIIcW 

T' " ' lIepahIIt 

I", I. 1fJ!11 ~ /995 I. 1fJ!11 
,. """""'J (InPtwJmtJ 

D,8S 0,B650 D,87 'I\mesIea 0,03 G,03OO G,03 

11.06 G,OI5OO 0,06 n"k"" .... " 
'l'IIdIIlI 

0,04 0,0325 0,03 

11,34 G,31!1O G,38 

0,01 0,0100 0,01 Upada 0,01 0,0100 0,01 

0,01 

0,01 

11.06 
11.06 
G,38 

G,24 

G,III 

0,11 

0,01 

0,15 

5,68 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

G,III 

1,22 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,14 

0,10 

0#1 
0,01 

2,24 

G,OI 

0,01 

0,01 

0,01 

G,34 

0.01 
0,01 

0,01 

o,os 
G,03 

0,13 

G,OI 

0,04 

0,01 

G,32 

0,0100 

0,0100 
G,OI5OO 

G,OI5OO 

G,3375 

o.mo 
G,B175 

Il,085O 

0,0100 

0,1500 

4,4500 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,72l1li 

1,2275 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,1400 

G,0825 

G,07OO 

0,0100 

2,3625 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

G,3225 

0,0100 

0,0100 

0,0100 

o,osoo 
D,02OO 

0,1300 

0,0100 

0,0325 

0,0100 

o.uoo 

0,01 

0,01 

0.06 

11.06 
CI,33 

G,28 

G,82 

0,08 

0,01 

0.15 

4:n 
0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0.71 
1,23 

0.01 
0,01 

0.01 
0,01 

0,14 

0.08 

0.07 
0,01 

2,38 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

G,32 

0,01 

0,01 

0,01 
o,os 
o,az 
0.13 

0,01 

0,03 

0,01 

(1,25 

~ 1,4C 1,1400 1,09 

U_ 0,15 0,1400 0,14 

U_ 0.04 G,04OO 0,04 

U~ 0.19 0,1375 0,13 

VamiaIu 0,01 0,0100 0,01 

'\I e'e OAO D.3375 CI,33 

'\lnIataIe-- o.t9 0.1900 0.19 

VenoIidfIIe ltepiIIIIIt 'IImsaaIa 0.01 0,0100 0,01 

'\lnIataIe SiaaIeD .... Amodb 25,00 25,0000 25,DO 

\'eieIu'sIIä KiID'$reIch C!mI!Igijan.. 

_liiId NordbIaad s:n 5,3I!1O 5,32 

\'IeIDam 0,01 0,0100 0,01 

7AIao 0,01 0,0100 0,01 

,.."......,..,1tepiIIIIIt 0,01 0,0100 0.01 

Zypem 0,03 0.0300 0.03 

I S .. AU 

3, trfJft aqJ1enJem dsn folgenden l1escIJlqp: 

a) Unbr.sc:hadet des Artikels 5,S der F'1D8IIZIIl'dmmg der 
VaeinIeu Nationen wird der GeueraIsekreIiI ermlIchtIgt, nach 
seinmn Enn m'CD nnd nach Absprache mit dem Vor.il milden 
des Beitra1l""ßMC'm es einen Thil der BeitrIlge der Mitglied
staaten tllr die KaIenderjabre 1995, 1996 nnd 1997 in amIeren 
Wllbrungen als dem US-DoDar entgegenzunebme 

b) ClemlI8 Artikel 5,9 der Flnanzordnung der Vmointtm 
NatiODell werden SIaati:m, die nicht MitgJieder der Vereinten 
Nationen sind, die sich jedoch an w.limndell iluerTMiglreiteu 
beteiligen, aufgefwdert, auf der GrundInge der folgenden 
Sitze zu den Ansgaben der Organisation in den Jahren 1995, 
1996 nnd 1997 beizutragen: 

Nichtmltglledstaat ~ 
Heiliger Stuhl 0,01 
Nauru 0,01 
Schweiz 1,21 
1bnga 0.01 

Diese BeitragssIItze bilden die BerechmmgsgnmdI tllr die 
den NichtmilgllOOstaaten im BWcIang mit Resohrt/on 44/197 B 
der Genma\ve:rsammlnng vom 21, Dezember 1989 zu he
rec"'""""mjihrllchen PauschaIheitrli; 

4. ersucht den Beitl'ag ... "sschuB, auf von den Mitglied
SIIIaten im Binklqqg mit Regel 160 der Oeschliftsordmms der 
Generalversammlnng vorgelegte Antrilge auf eine Ober
priIfimg entsptechend zu reagieren nnd der Versammlnng auf 
iIuer fiJnfzigsten 'IlIgnng dariIher Bericht zu mstatteJL 

• Der lIriN& der lIi!pIIIIIt ....... wInI _ R ....... ,III:_ .. • ... I .. o8,8 auf 
..... filaß .......... 's 1'ii&UDI ..... 1 Sl 

95. Plimanltomg 
23. Der.ember 1994 



49flO. FInanzIerung der Beobarhtamfsslon der VeJ.'Wden 
Nationen fiIr Uganda und Ruanda nnd der HIIfs. 
mission der Vereinten Nationen fiIr Ruanda 

DiB GeneralversCl1lltnlung. 

'llQCh Behandlung des Berichts des Generalsekretiirs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen fDr Uganda und Ruanda und der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen fDr Ruanda' sowie des entsprechenden 
Berichts des Benuenden Ausschusses fDr Verwaltungs- und 
HausbaItsfragen'. 

unter Hilrweis auf die Resoluti\>llOO des Siche1hei_ 846 
(1993) vom 22. Juni 1993 und 872 (1993) vom 5. Oktober 
1993. mit denen der Rat die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen fDr Uganda und Ruanda beziehungsweise die 
HiIfsmission der Vereinten Nationen fDr Ruanda geschaffen 
bat, sowie die Ratsresolutionen 925 (1994) vom 8. Juni 1994 
und 928 (1994) vom 20. Juni 1994. mit denen der Rat das 
Mandat der Hi1fsmission beziehungsweise der Beobachter
mission verlängert bat, 

sowie unter Hilrwels auf ihre Resolutionen 48J245 vom 
5. April 1994 i1ber die Finanzierung der Beohachtermission 
und ihre Resolution 48J248 vom 5. April 1994 sowie ihre 
Bescblllsse 48/479 A vom 23. Dezember 1993 und 48/479 B 
vom 14. September 1994 über die Fmanzierung der Hi\fs
mission. 

erneut erkllJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission und der Hilfsmission um Ausgaben der 
Organisation bundelt, die gemllß Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta der Vereinten Nationen von den Mitgliedstaaten zu 
tragen sind, 

unter Hilrweis auf ihre frflberen Bescblllsse dahin gebend. 
daß zur Deckung der Ausgaben fDr die Beobacbtermission und 
die Hjlfsmission ein anderes Verfahren anzuwenden ist als zur 
Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen. 

unter BeriJckslchtigung der 'l1Itsache, daß die wirtscbaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verbllltnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind. zu solchen Einsätzen beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 

. Sicherbei_ sind, fDr die Fmanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen. daß es unerläßlich ist, die Beobachter
mission und die Hilfsmission mit den erforderlichen Finanz
mitteln auszustatten. damit sie ihren Aufgaben geml\ß den 
entspiccbenden Resolutionen des Sicberbe~ nachkommen 
k6nnen. 

1. nimmt K.ennInIs von dem Stand der Beitrilge fDr die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen fDr Uganda und 
Ruanda und fDr die Hi1fsmission der Vereinten Nationen fDr 
Ruanda per 31. Oktober 1994. DtUDentlich von den noch 
ausstehenden Beiträgen in Höhe von 670.906 US-Dollar fDr 
die Beobachtermission und 17.648.382 Dollar fDr die Hi1fs. 

• Al49mS und Kmr.\ und Ad4\. 
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mission. und fordert 8ile Mitgliedstaaten, die es betrifft, 
nacbdrllcltlich auf. alles zu tun. um die Zahlung ibter aus
stehenden veranlagten Beiträge sicherzustellen; 

2. gibt ihrer BesorsnJs Ausdruck i1ber die Finanzlage bei 
den friedensicberaden TIIIigkeiten. insbesondere was die 
Kostenerstattung an di" ttuppensteUenden Länder betrifft, 
info\ge der verspäteten Entrichtung von Beitrilgen dntch die 
Mitg\iedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Beittags
rIIckstlinden; 

3. fordert alIeMitg1imstaaten nachdrilcIdich auf. al\es zu 
tun. um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge fDr die 
Beobacbtetmission und die Hilfsmission umgebend und 
voUständig entrichter werden; 

4. schließt sich vOibebaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem 
Beticht des BeIatenden Ausschusses fDr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

5. ersucht den Genera1sekretllr. al\es Erforderliche zu 
veran1assen. um sicherzustellen, daß die Hilfsmission so 
8p81S8lll und effizient wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt. fDr den Einsatz der Hilfsmission während 
des ZeItraums vom 5. bis 9. Dezember 1994 auf dem Sonder
konto fDr die Hilfsmission der Vereitttea Nationen fDr Ruanda 
einen Bettag von insgesamt 163.101.700 Dollar btutto 
(161.515.400 Dollar netto) beteitzuste1len. wOtin der geml\ß 
Resolution 481248 der Generalversammlung genehmigte 
Betrag von 57.063.960 Dollar brutto (55.812.670 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschließt ar4Jerdem, als Ad-hoc-Regelung. unter 
Bertlcksicbtigung des geml\ß Resolution 48J248 bereits auf
geteilten Bettags von 62.357.260 Dollar btutto (60.973.160 
Dollar netto) den zusätzlichen Bettag von 100.744.440 Dollar 
brutto (100.542.240 Dollar netto) fDr den Zeittaum vom 
5. April bis 9. Dezember 1994 auf die Mitgliedstaaten ent
sptecbend der Zusammensetzung der Gruppen mtfnrtei1en. die 
in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 det GeneralVet
sammlung vom 1. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 441192 B vom 21. De
zember 1989. 451269 vom 27. August 1991. 46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 471218 A vom 23. Dezember 1992 
und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 
geändert wOtden ist, und dabei die in den Vetsamm
lungstesOlutionen 461221 A vom 20. Dezember 1991 und 
481223 A vom 23. Dezember 1993 und in Versammlungs
beschluß 47/456 vom 23. Dezembet 1992 festgelegte Beitrags
tabelle fDr die Jabte 1992, 1993 und 1994 zu betilcksicbtigen; 

8. beschließt ferner. daß im Einklang mit ibter Resolu
tion 973 (X) vom IS.lJemmber 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuetausgleicbsfonds aus den Vet
anscblagten zusätzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höbe von 202.200 Dollar fDr den Zeitraum vom S. April bis 
9. Dezembet 1994. die fDr die HiIfsmission gebilligt worden 
sind. auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach 
Ziffer 7 lIDZU1CCImen ist; 

9. beschließt. daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten .an den nicht vetbrauchten Mitteln in Höhe von 
1.288.200 DoI1arbtutto (1.258.900 netto) fDr dieBeobacbter
mission fDr den Zeitraum vom 22. Juni bis 21. Dezember 1993 
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und in Höhe von 10.531.600 Dollar brutto (10.633.200 netto) 
für die IJjlfsmission für den Zeitraum vom 5. Oktober 1993 bis 
4. April 1994 auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten 
nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschließt ll14fJerdem, was den Zeitraum nach dem 
9. Dezember 1994 betrifft, den GeneralsekretIir zu ermächti
gen, f11r einen Zeitraum von vier Monaten zur Aufrecht
erhaltong der Hilfsmission Verpflichtongen bis zu einem 
Hllchsthetrag von 15 Millionen Dollar brutto pro Monat 
einzugehen (mit der Maßgabe, daß über 10,5 Millionen Dollar 
pro Monat hinausgehende Beträge f11r MilitlirpersonaJkosten 
bestimmt sind und gegenüber der GeneraiversammIung über 
den Beratenden Ausschuß im einzelnen hegrOndet werden), 
wobei der Bettag von 30 Millionen Dollar nach dem in dieser 
Resolution festgelegten Schema anteilmäßig auf die Mitglied
staaten aufzuteilen ist, vorbehaltlich eines Beschlusses des 
Sicherheitsrats, das Mandat der Hilfsmission über den 
9. Dezember 1994 hinaus zu verllingern; 

11. ermlichtlgt den GeneralsekretIir, im Hinblick auf die 
Empfehlungen. die der Beratende Ausschuß in Ziffer 26 seines 
Berichts abgegeben hat, die Positionen des Leitenden Politi
schen Beraters und des Assistenten des Leitenden Politischen 
Beraters beizubehalten; 

12. bittet den Generalsekretlir, die personelle Ausstattung, 
insbesondere die Zahl der Experten für bumanitIire Hilfe, nach 
Bedarf im Rahmen des bestehenden Stellenplans dem sich 
wandelnden Charakter der Hilfsmission anzupassen; 

13. beschließt, beginnend am 28. Februar 1995 eine 
eingehende Oberprofuiig der Finanzierung der Hilfsmission 
während des Zeitraums vom 10. Dezember 1994 bis 9. Juni 
1995 sowie des im Addendum zu dem Bericht des Generalse
kretIirs" enthaltenen HaushaItsvo11zugsberichts vorzunehmen. 
und ersncbt den Generalsekretlir und den Beratenden Aus
schuß, ihr Arbeitsprogramm so einzurichten, daß die ent
sprechenden HaushaItsvoranschllige und Berichte den Mit
g1iedstanten bis spätestens 20. Februar 1995 zur Verfllgung 
stehen; 

14. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, daß der 
Dienstleistungsvertrag für die Hilfsmission ohne interna
tionales Submissionsverfabren verlängert worden ist, wie in 
den Ziffern 40 bis 44 des Berichts des Beratenden Ausschusses 
dargelegt; 

15. legt dem Generalsekretlir eindringlich nahe, so bald 
wie möglich alle Vertragsleistung für die IJjlfsmissioo durch 
internationale Submissionsverfabren zu beschaffen, damit im 
Einklang mit der Finanzordnong und den Fmanzvorsclniften 
der Vereinten Nationen der Bieter mit dem niedrigsten 
annehmbaren Angebot den Zuschlag für alle diese Dienst
Ieistongen erltliIt, und ersucht ihn, bei der Vorlage der nlIchsten 
HausbaItsvorans ausfllhrliche schriftliche Begriindungen 
für Ausnahmen von dem Grundsatz des internationalen 
Submissionsverfabrens vorzu1egen; 

16. ersucht den Generalsekretär, ihr zur BehandIung auf 
ihrer laufenden Thgung Informationen über die Frage der 
Beschaffung von Vertragsleistungen für Friedenssicherungs
einsätze und eine eISte Begrllndong dafür vorzu1egen, warum 

• A/49mS/Add.1. 

bei der DurchfOImmg einer Reihe von Friedenssicherungsein
sätzen seit Januar 1994 bei der Bereitstellung dieser Dienst
leistungen von AmkelllO.18 der Flnanzordnung abgewichen 
wurde, damit sie umgehend geeignete diesbezllgliche Maß
nahmen ergreifen kann; 

17. bittet um freiwillige Beiträge für die IJjlfsmjss\on in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den 
Generalsekretlir annehmbaren Dienst- und Sachleistongen. die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 4512S8 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

18. beschließt, den Punkt "Finanzierung der IJjlfsmjssion 
der Vereinten Nationen für Ruanda" in die vorllinfige 'Ihges
ordnung ihrer ftlnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

70. Ple1uusttvmg 
29. NOIIember 1994 

49/216. FInanzberichte und geprilfte R .... ' ... lIlIgsa ..... b!ilsse 
sowie Berfchte des Rates der Beebmmgspriller 

A 

Die Generalversammlung, 

tII1Ch Behandlung der Fin8nzberichte und der geprIIften 
Rechnungsabschlilsse der Vereinten Nationen f11r den am 
31. Dezember 1993 abgelaufenen Zeitraum, einscbließlich 
derjenigen der Friedenssichenmgseinsätze der Vereinten 
Nationen, des Internationalen Handelszentrums und der 
Universität der Vereinten Nationen7, des Entwicklungs
progiamms der Vereinten Nationen", des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen", des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für PaIlIstinafJilchtlinge im Nahen Osten", des Ausbildungs
und FOISCbungsinstituts der Vereinten NationenlI, der von der 
Hohen Kommjssarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
verwalteten freiwilligen Fonds!', des Fonds des Umwe1t
programms der Vereinten NationenIl , des Bevölkernngsfonds 
der Vereinten Nationen!', der Stiftung der Vereinten Nationen 
für Wohn- und Siedlungswesenl$ und des Fonds des Pr0-
gramms der Vereinten Nationen für die internationale Drogen
bekämpfung!", der Berichte und Prflfungsvermerke des Rates 
der RechnnOgspriifer17, der Kurzzusammenfas der wich-

, OßIdeI/e8ProtokoUder~ N~7lzsong. 
Beih1g. 5 und Konigendum (A/49/S), VoJ. I, Ahscbnlttel und V; VoJ. D und 
KOIr.l, Ahscbnltte I und V; VoJ. m, Abscbnitte I und V; und VoJ. IV, 
Abschnitte I und V. 

8 Ebd., &IIog8 JA (A/49i5!Add.l), Ahscbnltte I und IV. 
o Ebd., &IIog8 SB (A/49I5!A44.2), Abschnitte I und IV. 
10 Ebd., &IIog8 SC (A/49/5!Add.3), Ahscbnitte I und V. 
II Ebd., &IIog8 5D (A/49/5!Add.4l, Ahscbnlttel und V. 
" Ebd., &IIog8 SE (A/49I5! AsItI.5), Ahscbnltte I und m, 
13 Ebd., Beih1g. 5F (A/49/5!Add.6l, Ahscbnltte I und v. 
" Ebd., &IIog8 50 (A/49/5!Add.7), Ahscbnlttel und V. 
" Ebd., &IIog8 5H (A/49I5!Add.8), Ahscbnltte I und IV. 
" Ebd., Bailagtt 51 (A/49/5!Add3l, Ahscbnlttel und V. 
11 Ebd.,&dkrg.5und Kmrlgendum (A/49IS), VoJ. I, Ahscbnltte n und DI; 

VoJ. n und KOIr.l, Ahscbnltte n und m; VoJ. m, Ahscbnltte n und m; und 
VoJ.lV, _ n und m; ebd., Bailagtt JA (A/49i5!Add.ll, Ahscbnltte n 
und m; ebd., Beih1g. SB (Al49/51A44.2l. Ahscbnltte n und DI; ebd., 
Beih1ge sc (A/49i5!Add.3), Ahscbnltte n und DI; ebd., Beih1g. 5D 



tigsten Feststellungen, Schlußfolgerungen und empfohlenen 
AbbiJfemaßnahmen des Rates der Rechnungsprflfei'8 und des 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen19, 

KennJnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs 
flber die Beitreibung veruntreuter Mittel'" und flber unabhängi
ge Rechnungsprllfungen und Managementstudien der Tätig
keiten des Systems der Vereinten Nationen21

, 

in Anbetracht der Schritte, welche die Leiter und Leitungs
organe der Organisationen nnd Programme der Vereinten 
Nationen nntemommen haben, um sicherzustellen, daß die 
Empfehlungen in früheren Prüfungsberichten entsprechende 
Aufmerksamkeit nnd Beachtung finden, wie vom Rnt der 
Rechnnngsprflfer in den AnhlIngen zu seinen laufenden 
Berichten angemerkt, 

sowie Kenntnis nehmend von den Antworten des Ge
neralsekretärs nnd der Leiter der Organisationen der Vereinten 
Nationen auf die jüngsten Empfehlnngen des Rates der 
Rechnungsprüfer an die Generalversammlnng, in denen 
angegeben wird, welche Maßnahmen innerhalb welcher Frist 
zu ergreifen sind"', 

feststellend, daß es dem Rnt der Rechnnngsprflfer nicht 
gelungen ist, ausreichende Zusicherungen hinsichtlich der 
Verlllßlichkeit der Wertangnhen über das Gesamtinventar der 
Nichtverbrauchsgüter in den Vereinten Nationen zu erhalten, 

nach Prl4fimg der Auffassungen des Rates der Rechnnngs
prüfer über die Auswirkungen einer Verlllngernng der Amts
zeit der Mitglieder des Rates", 

den Rnt der Rechnnngsprilfer dazu beglfJckwfJnschend daß 
er gemäß Artikel 12.5 der Finanzordnnng der Vereinten 
Nationen seine Prüfungen in umfassender Weise vorgenom
menhat, 

1. nimmt die Fmanzherichte nnd geprüften Rechnnngs
abschlüsse sowie die Prüfungsvermerke nnd Berichte des 
Rates der Rechnnngsprflfer zu den genannten Organisationen 
an; 

2. nimmt alfIJerdem die Kurzzusammenfassung der 
wichtigsten Feststellungen, Schlußfolgerungen nnd empfohle
nen Ahhilfemaßnahmen des Rates der Rechnnngsplüfel J8 an; 

3. stellt mit Besorgnis fest, daß der Rnt der Rechnnngs
priIfer eingeschränkte Prüfungsvermerke zu den Rechnnngs
abschlüssen der Vereinten Nationen (Friedenssicherungsein
sätze), des Entwicklnngsprogramms der Vereinten Nationen, 
des Bevölketungsfnnds der Vereinten Nationen nnd des 

[Fortsetvmg) (Al49/SlAdd.4), _ ß und m; ebd., BBIItJge SE 
(Al49/SlMd.SJ, Absc_ I und ß; ebd., BeIIoge 5F (Al49/SlAdd.6J, 
Abscbnitto ß und m; ebd., BBI1tJge 5G (Al49/SJAdd.7), _ ß und m; 
ebd., BBIItJge 5B W49/SlAdd.8). _ ß und m; und ebd., _ge 51 
(Al49/S/Add.9). Absc_ ß und m . 

.. Al491214. Anhang. 

.. Al49/547. 

" Al48IS71.. 
21 A14f!JSP:1. 
.. SleheAl49ß48undAdd.l und 2. 
.. Siehe Al49f368 und Kmr.l. 
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Programms der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenheklimpfung erteilt hat; 

4. billigt alle Bmpfehlnngen nnd Schlußfolgerungen des 
Rates der Rechnnngsprilfer sowie die Stellnngoahmen dazu im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- nnd 
Haushaltsfragen19; 

5. steUt mitGenugtuung.fest, daß der Rntder Rechnnngs
prüfer entsprechend dem Ersuchen der Generalversammlung 
inZiffilr 16 ihter Resolution 47/211 vom 23. Dezember 1992 
horizontale PriIfnngen der Beschaffnngstätigketen und der 
wichtigsteo Infonnationstechnologiesysteme vorgenommen 
hat, nnd etSUCht den Rnt, der Versammlung auf ihter einnnd
fünfzigsten Thgung über die aufgtund der Prüfungserkennt
nisse nnd -empfehlnngen ergriffenen Maßnalnnen Bericht zu 
erstatten nnd diese Praxis fortzusetzen; 

6. ersucht den Rnt der Rechnnngsprflfer, im Lichte des 
Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste über das 
Zugangskonttollsystem zu prüfen, ob eine weitere Prüfung 
dieses Projekts durch den Rnt etfotderlich ist, namentlich auch 
eine ÜheipriIfnng der Entwicklnng des Projekts sowie der 
Beschaffuogsmethode nnd der Managementverantwortung 
sowohl zu Begino als auch bei DurchfObrnng des Projekts; 

7. erinnert daran, daß Zahlnngen an üherp1anmäßiges 
Personal ohne votberige Genebmignng der Generalversamm
lnng nicht hätten geleistet werden dllrfen, hegrilßt die Fort
schritte, die bei der Lösung des Problems der Bedieosteten 
erzielt wotden siod. die infolge des Personalabbaus üherplan
mäßige Dienstposten einoebmen, und stellt fest, daß der 
Geoeralsekretlir beabsichtigt, die erfotder1ichen Verlegnngen 
von Stellen nnd Bediensteten bis zum 31. Dezember 1994 
abzuschließen; 

8. be.fUrwortet die Empfehlnng des Rates der Rechnungs
prüfer betreffend iIie Regelungen für die wablweise Auszah
lnng eines Pauschalbetrags bei Reisen im Znsammeoltang mit 
dem HeimaturIaub, der ErziehnngsheihiIfe nnd Fantilien
besuch; 

9. ersucht den Generalsekretär, die der Organisation 
entstehenden Kosten nnd Nntzen der Regelungen für die 
Auszahlung von Pauschalhetrl!gen weitet genau zu verfolgen 
und insbesondere auch ZU analysieren, welchen Baranreiz das 
derzeitige 7S-Prozent-Verfahren den Bediensteten bietet, nnd 
die gegebenenfalls etfotderlichen Anpassnngen vorzunehmen, 
um sicherzustellen, daß diese Regelnngen keinen Raum für 
Mißbrauch lassen; 

10. steUt fest, daß in einigen Fiülen die Lagerkontrolle 
unzureichend war, mncht sich die Auffassung des Rates der 
Rechnnngsprflfer zu eigen, wonnch diese Fragen mit hohem 
Vorrang üherprl1ft wetden sollten, nnd etSUCht den Generalse
kretär und die zuständigen Leiter der Organisationen nnd 
Ptogramme der Vereinten Nationen, sich mit diesen Fragen 
dementsptCChend zu befassen; 

11. stellt alf!Jeniem fest, daß die Frage der Amtszeit der 
Mitglieder des Rates der Rechnnngsprflfer nnter Tages
OIdnnngspnnkt 105 der nennnndvierzigsten Thgung der 
Generalversammlnng hehnndelt wird. 

95. P1enanItzung 
23. Dezember 1994 



B 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/211 vom 
23. Dezember 1992, insbesondere deren Ziffern 5 und 6, 

nach Behandlung des Finanzberichts und der geprUften 
Rechnungsabschlilsse flIr den am 31. Dezember 1993 enden
den Zweijahreszeitraum sowie des Berichts des Rates der 
Recbnungsprllfer über die Friedenssicherungseinslitze der 
Vereinten Nationen", 

1. begr4fJt die Vorlage eines gesonderten Dokuments 
über alle Friedenssicberuinsätze durch den GenemlseJae.. 
tIIr und den Rat der Rechnungsprüfer gemäß Resolution 47/211 
Ziffer 5 und bittet den Rat, diese Art der Prilsentation weiter zu 

. verfeinern, insbesondere durch die Bereitstellung detaillierterer 
lnfotmationen über die größeren Friedenssicherungseinslitze, 
und dabei die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu berllcksich
tigen; 

2. verleihJ ihrer Besorgnis Ausdruck darüber, daß der Rat 
der Recbmmgsprflfer nicht in der Lage war, bei der MehrzabI 
der Friedenssicberungsejnsl!l7ß die Kassenbestände zn bestäti
gen, und emucltt den Generalsekretär, sicherzustellen, daß bei 
allen Friedenssicherungseinsätzen die Kassenbestände regel
mIlBig mit den Recbnungsunterlagen abgestimmt werden; 

3. verleiht Il14ßerdem ihrer Besorgnis Ausdruck über die 
Erkenntnisse des Rates der Rechnungsprfifer betreffend die 
Nlchtverbraucbsgüter und ersucht den Genemlsekretilr, die 
strikte Binhaltnng der Fmanzvorscbriften 110.25 und 110.26 
in dieser Hinsicht sicberzusteIlen; 

4. ersucht den Generalsekretllr, mit dem Rat der Recb
nungsprllfer Konsultationen über geeignete Maßnahmen zu 
fUhren, um kilnftig zu vermeiden, daß die RechnungsabschlOs
se der Friedenssicberungseinslitze der Vereinten Nationen 
einen eingeschränkten PrOfungsvermerk erhalten. 

C 

DIe Generalversammlung, 

95. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

lII1Ch Behandlung der Kurzzusammenfassnng der wichtig
sten Feststellungen, Schlußfolgerungen und empfohlenen 
Abbilfemaßnabmen des Rates der Rechnnngsprllfer", lns
besondere deren Ziffern 17 bis 26 über das Bescbaffungs
wesen, 

sowie nach Behandlung der FlJIaDZberichte und geprUften 
Recbnungsabschlilsse der Vereinten Nationen, einschließlich 
der Friedenssicherungseinslitze der Vereinten Nationen, flIr 
den am 31. Dezember 1993 abgelanfenen Zweijabreszeit-
raum"', 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die vom Rat 
der Recbmmgsprüfer aufgezeigten Fälle von Verstößen gegen 
die Finanzordnnng und die Flnanzvorschriften der Vereinten 
Nationen, insbesondere in den Bereichen Beschaffung und 
Lagerhaltung, 

.. OJ/I1:Ielle:r Protokoll du Genera/ve_s. NetJ1IUJ1Ilvierdgste 
T_ BeIlage 5 und Kwrigerulum (A/491SJ. Val. n und Kort.!. 

" Ilbd., Voll und Vol n und Kort.I. 

unter Betonung der WIchtigkeit der Rolle des Rates der 
Recbnungsprflfer und des Amtes flIr interne Aufsichtsdienste 
bei der ErmittInng und Untersuchnng finanzieDer und haus
haltstecbnischer Unregelmäßigkeiten und bei der Bewertung 
und . NachprOfung angemessener Kontrollen, die der Oe
nemlsekretllr zur Verhlndernng solcher Vorkommnisse 
eingeftlhrt bat, 

unter Hervoriwbung der Notwendigkeit, in Fällen von 
finanzieIlen und baushaltstechnischen Unregelmlißigkeiten 
geeignete Disziplinarmaßnahmen zn ergreifen, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über mögliche inter
essenkonflikte, die auftreten können, wenn die Vereinten 
Nationen im Bereich der Beschaffung ehemalige Angestellte 
von Lieferfirmen der Organisation beschäftigen, 

1. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den FeststeIlnngen 
des Rates der RecbnungsprOfer betreffend die Aspekte des 
Beschaffungswesens, die Ahhilfemaßnabmen erfordern, und 
befUrwortet lnabesondere die Empfehlungen des Rates in 
Ziffer 91) seines Berichts über die Vereinten Nationen'" und in 
Ziffer 9 a) bis c) seines Berichts über die Friedenssicherungs
einslitze der Vereinten Nationen"; 

2. ersucht den GenemlsekretIIr, Sofortmaßnahmen zur 
Umsetzung dieser Empfehlungen zn ergreifen, unter Berück
sichtigung der von den Mitgliedstaaten während der EtÖlleinn
gen in der Generalversammlung geäußerten Auffassungen, und 
den Rat der Recbnungsprllfer über die innfend ergriffenen 
Maßnahmen voll unterrichtet zn halten, und ersucht den Rat, 
der Versammlung auf ihrer fünfzigsten 'IlIgung darüber 
Bericht zu erstatten; 

3. ersucht den Generalsekretär a/4/Jerdem, der General
versammlung über den Beratenden Ausschuß flIr Verwaltungs
und Hausbaltsfragen spätestens bis zum 30. April 1995 einen 
Bericht vorzulegen, der Vorschliige flIr die Verbesserung der 
Bescbaffungstätigkeiten des Sekretariat enthält, so unter 
anderem in bezug auf 

a) etwa erforderliche Änderungen der Fmanzordnung 
und F'lJIaDZVOfSChriften der Vereinten Nationen sowie des 
Persona1statnts und der Personalordnnng der Vereinten 
Nationen zur Regelung des Problems von Interessenkonfl; 

b) die Stärkung der Rolle des Ausschusses flIr Aufträge 
und die größere Transparenz in seiner Arbeitsweise bei der 
Genehmigung von Ausnahmen von dem vorgeschriebenen 
Submissionsverfabren, insbesondere, wenn dringliche Er
fordernisse als Grund flIr die Beantragung von AlISDahm"'l 
angegeben werden; 

c) die verbesserte Überwachung der Binhaltnng von 
Verträgen und die Verstärkung von Strafklenseln bei NIChtein
haltnng; 

d) die Verstärkung der PIanUJlgskapazitlit des Sekretariats 
im Bereich des Beschaffungswesens; 

e) die wirksamere Heranziehung des genehmigten 
Verzeichnisses der Bieter und die Ausarbeitung von trans
parenten Standardricbtlinien und -verfahren flIr die Voraus
wahl möglicher Lieferanten; 

" Ebd., Val. r. AbsoImIttD. 
" 1lIxI. Vol n und Kort.I. AbsoImItt n. 



f) die rechtzeitige Aufforderung zur Angebotsabgabe fi1r 
. das Submissiousverfahren und die regelmllßige Veröffentli· 
chung der Auftragsvergaben. 

D 

Die Getu:ralveraammlung. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

rmter Hinweis auf ihre BeschlUsse 46/445 vom 
20. Dezember 1991 und 471449 vom 22. Dezember 1992, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/216 C vom 
23. Dezember 1993 über die NOI'JIlCJI des Rechnungswesens 
der Vereinten Nationen, 

ferner rmter Hinweis auf Ziffer 29 des Anhangs zn dem 
Bericht des GeneraIsekretII über die Normen des Rechnungs
wesens"'. 

Kenntnis nehmend von den Feststellungen des Rates der 
Rechnungsprllfer zu dieser Angelegenheit io Ziffer 7 seioer 
Kmzzusam,"",.msstmg der wichtigsten Feststellungen. Schluß. 
folgerungeo und empfohlenen AbhilfemaßnabmenIB

• 

1. begrtqJt die Anstrengungen, die die Organisationen 
. aJIgemeio unternommen haben. um sich an die gemciosamen 
Normen fi1r das Rechnungswesen der Vereinten Nationen fi1r 
den Zweijahreszeitraum 1992-1993 zu balten; 

2. stellt jedoch fest. daß im Zweijahreszeitraum 
1994-1995 weitere Anstrengungeo unternommen werden 
mOssen, um die RechmmgsabschlUsse bestjmmter Organisatio
nen und Programme der Vereinten Nationen voll dem System 
gemeinsamer NOI'JIlCJI fi1r das Rechnungswesen der Vereinten 
Nationen anzupassen; 

3. ersucht den Generalsekretllr und die Leiter der 
Organisationen und Programme der Vereinten Nationen, sich 
bei der Vorlage der RechnungsabschlUsse fi1r den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995 weiter um die volle Einhalbmg der 
gemeinsauwn Normen fi1r das Rechnungswesen zu bemflhen, 
iosbesondere unter anderem durch Angaben über die Be
wertung des Vermögens, Sachleistungeo und io nichtkon
verllö!en Wlibrungeo gebaltene Kassenbestände. die Be
rechnung und OIl'enlegung der gesamten langfristigen Ver
bindlichkeiten fi1r Leistungen bei Beendigung von Dienst
verItlIltnissen und die Berechnung und Offenlegung von 
Verz!lgenmgeo bei der Einziehung veranlngter Beitrllge. mit 
dem Zie1, die io den Rechnungsabscblflssen gegebenen 
informationen zu verbessern. 

E 

Die Getu:ralversammlung. 

95. PlenarsItvmg 
23. Devmrber 1994 

mit GenugtUUng über den Beschluß 94130 des Bxekutivrats 
des Entwicklungsprogramms der Vereioten NationenlBe
völkerungsfonds der Vereinten Nationen vom 10. Oktober 
1994 und den Beschluß 1994JR.316 des Bxekutivrats des 
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen vom 5. Oktober 

" Al48/S30. 
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1994 über die Angleichung der fonnaIen Gestslbmg von 
Haushaltsplllnen und Recbnungsabscblflssen, 

ersucht die Leiter des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen. des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, 
über den Berntenden Ausschuß fi1r Verwn1bmgs- und Haus
baltsfragen ihren Leibmgsgremlen über die Durchfllbrung 
dieser BeschlUsse und dem WIrtsChafts- und SoziaIrat auf 
seioer Arbeimmguns 1995 Bericht zu erstntten. 

95. PlenarsIlz.ung 
23. Devmrber 1994 

491217. Rahme!ejllwmf des Progranunhlllllihallsphms fllr 
den ZweIjaIu:eszeItr 1996-1997 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 411213 vom 
19. Dezember 1986. mit der sie den Genera1sekretär eISUChte, 
io den Jahren, io denen keio Haushalt verabschiedet wird, 
eioen Rahmenentwurf des Programmhm.shall.llplans fi1r den 
folgenden Zweijabreszeitraum vorzulegen, 

1IDCh BeTumdlung des Berichts des Generalsekretllni'". der 
diesbezfl~:".:mJ!ehlungeo des Programm- und Koordi
nierun und der im Bericht des Berntenden 
Ausschusses fi1r Verwalbmgs- und HaushaItsfragen'1 enthalte
nen Empfehhmgen, 

1. er1diirt erneut. daß der Rahmenentwurf des Pro
grammhanshaltsplans folgende Angaben zu enthalten hat: 
a) eioe vorillufige Schl!tznng der zu veranschlagende Mittel 
fi1r das gephmte Tlitigkeitsprogramm wIlhrend des Zwei
jahreszeitraums; b) die Prioritäten unter Berllcksichtigung 
aIlgemeioer 'llmdenzen io den bauptsäcblichen Bereichen; 
c) das rea1e - positive oder.negative - Wachstum im Vergleich 
zum vorhergehenden Haushalt; und 4) die Höhe des außer
ordentlichen Reservefonds, ausgedrllckt io Prozent der 
Gesamtmittel; 

2. erkIiJrt a/IßeIr.Imn erneut. daß der Rahmenentwurf eine 
grIl&re Vorhersehbarkeit des Ressourcenhedarfs fi1r den 
nachfolgenden Zweijahreszeitraum gestatten, eine stIIrkere 
Mitwirkung der Mitgliedstaaten sm Haushaltsprozeß fi1rdern 
und somit die m!lglichst weitgehende Obereioatimmung 
hioBichtlich des Programmhansbllitsplans erleichtern sollte; 

3. schließt sich den Empfehlungeo des Programm- und 
Koordiniernngsausschusses und des Berntenden Ausschusses 
fi1r Verwn1bmgs- und Hansha1tsfragen an; 

4. bittet den GeneraIsekretlI. semen Progm!l!!lilianshalts
phm fi1r den Zweijahteszeib:aum 1996-1997 auf der Grundlage 
der vom Beratenden Ausschuß vorgenommenen vorlllufigen 
Gesamtscblltzung io HIlhe von 2.574.000.000 U8-Dollar zu 
den ursprUnglichen Werten fi1r 1994-1995. beziehnngl!weise 
nnch Nookalknlatilln io HIlhe von 2.548.400.000 Dollar zu den 
reWIierten Werten fi1r 1994-1995. mm:nstelleu und dabei auch 
die tatsIlcblichen Ausgabendaten fi1r 1994. soweit verfilgbar, 
zn berflcksichtigeo; 

" Al49131o. 
., SIehe 0jJIzisl/IJ3 Protoko1l der ~ NB1I1lU1ItiW8rzIsts 

Tarung. Beilag. 16 (A/49/16J, Zweilor TeD. 
" A/491796 und KoIr.I. 



5. stellt fest, daß die vorUlufige SchlItzung einen Haus
baltsansatz für die verstlIrkte UnterstIltzung von Friedensein
sIltzen enthält, und ersucht den Generalsekretllr, bei der 
Aufstellung des Programmhausbal1splans für den Zwei
jabreszeitraum 1996-1997 seinen Mitte1anforderungen die 
Beschlilsse zugrunde zu legen, die die Generalversammlung 
zur Frage der Kriterien für die Aufteilung der bei der Unter
stiltzung von Friedenseinsl!twl anfallenden Kosten gegebe
nenfalls faßt; 

6. beschließt, daß die Höhe des auBerotdentlichen 
Reservefonds auf 0,75 Prozent der vorläufigen Schlitzung zu 
den Werten von 1996-1997, das heißt auf 20,6 Millionen 
Dollar, festgesetzt wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr, im Kontext des Pro
gmmmha"sbaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1996-1997, 
wie vom Beratenden Ausschuß in Ziffer 10 seines Berichts 
erbeten, Infonnationen über die Art der bisher zu Lasten des 
außerordentlichen Reservefonds getätigten Ausgaben vor
zu1egen. 
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49/218. Endgilltlge MittelbewiIllgung fiIr den ZweljaJms.. 
zeitnnm 19!IO-1!I!Il 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441202 A und B vom 
21. Dezember 1989, mit denen sie den ProgmmmhwJShaftspJan 
fürdenZweijabreszeitraum 1990-1991 gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/184 C vom 
20. Dezember 1991 über die NettomittelbewiIlignngen für den 
Zweijabreszeitraum 1990-1991, in der sie die Bereitstellung 
eines zusliIzlichen Nettobetrags von 13.867.100 US-Dollar 
für den ordentlichen Hausba1t für den Zweijahreszeitraum 
1990-1991 genehmigt hat, 

ferner unter Hinweis darauf, daß der Rat der Rechnungs
prIIfer zu dem Schluß gelaugt ist, daß die Weitetbeschiftigung 
von Ilberplanmlißigem Personal übet den 31. Dezember 1989 
hinans das von der Generalversammlung vorgeschriebene 
Personalabbauziel umgeht und daß im Zweijahreszeitraum 
1990-1991 Zahlungen an dieses Personal nicht ohne vorherige 
Genehmigung der Versammlung hlItten getlltigt werden sollen, 

feststellend, daß sich der Beratende Ausschuß für 
Verwaltungs- und Hausba1tsfragen darilbet einig war, daß für 
den Zweijahreszeitraum 1990-1991 ein zl's!!tzlieher Betrag 
bereitgestellt werden müsse, und empfohlen hatte, die Frage 
der Veranlagung dieses Betrages im Zl'!I8J!Imenhang mit dem 
Finanzbc.icht für den Zweijabreszeitraum 1992-1993 zu 
behandeln, 

sowie feststellend, daß die Finanzamchlüsse für den 
Zweijabreszeitraum 1992_1993" einen Übetschuß von 
37.468.110 Dollar ausweisen, der den Mitgliedstsatoo auf ihre 
veranlagten Beiträge für 1995 angerechnet werden könnte. 

1. bedau8rt den Beschluß des Generalsekretärs, übet
planmi!ßjges Personal ohne vorherige Zustimmung der Gene-

ralversammlung über den 31. Dezembet 1989 hinans weiter
zubeschäftigen; 

2. bedauert m4Jerdem die mangeinde 1l:ansparenz in den 
Berichten an die Generalversammlung betreffend die Zah
lungen, die nach dem 31. Dezembet 1989 an llberplanmlißiges 
Personal geleistet wurden; 

3. nimmt Kenntnis von der Absicht des GeneraIselaeIIb 
den von der Generalversammlung vmgescbriebenen Personal
abbau bis zum 31. Dezember 1994 abzuschließen; 

4. ersucht den Generalsek:retl bei der HausbaltsfiIhrug 
liußerste Disziplin zu üben, um die Einba1tung der Finanz
ordnung und F'manzvorschtlften der Vereinten Nationen, 
namentlich der Finanzvorschrift 114.1 übet petSlInliche 
Verantwortlichkeit, sicherzustellen, und die vollinbaltliehe 
Befolgung der F'manzordnung und Finanzvorschtlften als 
einen konkreten T mstnngsindikatnrin dieLeistungsbeurteilung 
aller leitenden Beamten aulZunelnnen; 

5. beschließt, für den Zweijabreszeitraum 1990-1991 
einen zus!!tzIichen Betrag in Höhe von 17.233.100 Dollar zu 
bewil1igen und die EinnahmenVOJ'!lnschllige für den genannten 
Zweijabreszeitraum um 7.297.700 Dollar unter dem Ein
nahmenkapitell (Einnahmen aus der Petsonalabgabe) bezie
hungsweise um 1.982.300 Dollar unter den Einnahmenkapi
te1n 2 (Allgemeine Elooahmen) und 3 (einnahmeneneugende 
Tlitigkeiten) ZU erltöhen; 

6. beschließt fll4IJerdem, die Nettoerltöhung der in Zif
fer 5 gebilligten Mittelbewilligungen fIIr den Zweijabreszeit
raum 1990-1991 mit dem den Mitgliedstaaten für den Zwei
jabreszeitraum 1992-1993 zur Verfügung stehenden Haus
baltsflbersehuß zu verrechnen. 
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49/21!1. Fragen im ZUl!!!JDJl!enIumg mlt dem Programm
h8!lShaHsplaD fiIr den Zweljahreszeitnmm 1994-
1!I!IS 

Die GeneralversQ11l1ll/ung 

I 

F1NANZIBRUNG DIlRBRwBrrBRUNG DER BEOBACHTBR
MISSION DBIt VJ!REINTBN NATIONEN IN StlDAFRIKA 

I. bewI/llgr Mittel in Höhe von 19.266.000 US-Dollar in 
Kapitel 4 (Frieden!!sieherung und Sondermissionen) 
des PrognJmmbausbaltsplans für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995" sowie Mittel in Höhe von 1.464.200 Dollar in 
Kapitel 28 (Personalabgabe), die mit Einnabmen in derselben 
Höhe in EInnAhmenkapitel 1 (Einnahmen aus der Personal
abgabe) ZU verrechnen sind; 

2. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
einen vollstlindigen abschließenden Hausba1tsvollzugsbeticht 
über die abschließenden Ausgaben der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Südafrika und die im Hausba1t ver
anschlAgten und durchgefBhrten Tlltigkeiten vorzulegen; 



3. e1W1lCht den 0enemIsekretIIr _rdem, in den DlIch
sten Bericht detat1lierte Recbmmgsahschlilsse der Beobachter
mission sowie ein Verzeichnis der Verm6genswerte auf
zunehmen. samt Informationen betreffend die endgültige 
Verfllgung darOber. und im Hinblick auf die Erarbeitung von 
EmpfebJUDgen fIIr kOnftige Binsllty! dieser Art die Erfahrun
gen und den Hausbaltsvollzug der Mission zu evaluieren; 

D 

OBBREINKOMMEN ZUR DuRCJIIIOHRUNG DES 'I'mLES XI 
DES SImREcirrsOBmu!OMMENS DER 'VBRmNTBN 

NATIONEN VOM 10. DllZBMBER 1982 

lUlCh Belumdlung des Berichts des GeneralsekretlI und 
des Berichts des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs
und Hausbal1sfragen"'. 

1. schließt sich den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses fIIr Verwaltungs- und HausbaItsfragen in den 
Ziffern 2 bis 4 seines Berichts oni 

2. bewilligt zusiltzlicbe Mittel in Höbe von 776.000 Dol
lar in Kapitel 32 (lnternatiorurle Meetesbodenbehö) des Pro
gmmmbansbalfspJans fIIr den Zweijabreswih aill!! 1994-199533• 

die gegen eine Mittelverringerung in derselben HOhe in 
Kapitel 7 (Rechtsfragen) aufzurechnen sind; 

3. beschliRJJt, daß sie im Falle eines ZllslltzIichen Mittel
bedarfs erwiIgen wird, den 0enemIsekretIIr zu ermIIcbtigen, 
gegebenenfalls entsprechende Verpflichtungen einzugeben; 

m 
MENsciIBNREcHTE 

lUlCh Be1umdlung des Berichts des Generalsekretih .... des 
. damit zusammenhlingenden Berichts des Beratenden Aus
sclm J fIIr Verwaltungs- und Hausbaltsfragen31 und der von 
den Mitgliedstaaten im Fünften Ausschuß der Generalvel'
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten 'IlIgung geäußerten 
Auffassungen38

• 

In Bekr4ftigung der wichtigen Rolle des Beratenden 
Ausschusses im Hausbaltsprozeß, 

erneut darauf hinweisend, wie wichtig die strikte Befol
gung der normalen Hausbaltsgenebmigungsverfabren ist, 

1. beschließt, PnS1labmsweise Mittel in Höhe von 
4.473.000 Dollar in Kapitel 21 (Menschenrechte) des Pro
gmmmhAllahp1ts fIIr den Zweijabreszeitranm 1994-199533 zu 
bewilligen, mit der Maßgabe, daß die vom Genera1aekretllr in 
seinem Bericht'" beantraglen Dienstposten fIIr des Amt des 
Hoben JCmnmissars der Vereinten Nationen fIIr Menschen
rechte, das Zentrwn fIIr Menschenrechte und die Menschen
recbtsprlIsenz der Vereinten Nationen in Kambodscha vorll!u
fig genehmigt werden und daß alle diese Dienstposten vom 

" Alc.st49!1$. 
"0jf/zJI1lleB Protokoll der GeneI'Illversmnmlung. NBIIIIlIIIIMmJgm 

T-. BeIlag. 7 (Al49n und Addenda), Tln_ Al49n1Ad4..3 . 
.. Alc.st49/S3. 

" ()JIIzJs1/ss 1'rotokoIl der GeneI'Illversmn NBIIIIlIIIIMmJgm 
T-. BeIlag_ 7 (Al49n und AddmIa), ])0_ Al49n1Add.6 und 
Kmr.l. 

SI _ Alc.st49JSR.35 und 36. 

Beratenden Ausschuß fIIr Verwa1Iungs- und Hanshaltsftagen 
und von der Genemlversamm1ung auf ihrer wiedimwfgenom
menen neunundvierzigsten 'IlIgung so bald wie mög1icb einer 
eingebenden PrIIfung unterzogen werden; 

2. beschließt _rdem, Mittel in Höhe von 1.()22.900 
Do11ar in KapiIel28 (PersonaIabgabe) zu bewilligen, die gegen 
eine Mittelerbllbung in BinDabmenkapite 1 (Einnahmen ans 
der Personalabgabe) aufzurechnen sind; 

3. ersucht den GenemIsekretIIr eine BegrDndung fIIr die 
Einrichtung der genannten Dienstposlen auf Dauer sowie eine 
Brk1llrun}3 binJicbtlicb der im Bericht des Beratenden Aus
schusses'" eutbalIenen Bemerkungen und EmpfebJungen zu 
geben. damit die Generalversammlung diese wllbrend ihrer 
wiederaufgenommenen neunundvierzigsten Thgung priIfen 
kann; 

IV 

RBvmIBImlVORANSCllLÄGBZUDBNKAPiTBLN3A,3B. 
3C, 4. 8. 15. 24 UND 28 SOWIB EINNAHMBNKAPiTII 

1. bilUgt die Beibehaltung der sechs hefrlateten Dienst
}IOSII?n zur Belreinmg der SanktiOllS8llSSCbllss des SicberbeiIs
rats, wobei die damit zusmnmenbängenden Koaten ans den zur 
Zeit in KapiIel3 (Politische AngelegenbeiIen) des Programm
bansbalts fIIr den ZweiJulneszeitranm 1994-1995'" bewilIiglen 
Mitteln zu decken sind; 

2. beschließt, die Umscbicbtimg von 576.600 Do11ar von 
Kapitel 3 nach Kapitel 8 (Hauptabteilnng fIIr grundsatz
politische Koordinienmg und heJfandfJlbige BnlwicklUDg) des 
Programmbauabalts fIIr den ZweiJulneszeillanm 1994-1995 fIIr 
mit dem intemationalen 0berelnJr0mmen zur Beklbnpfimg der 
Wflstenbildung ZII8IIIIl11leII Aktivitälen, wie vom 
GeneraIsekretII in seinem BeriCht'" vorgeschlagen, zu akzep
tieren, vorbehaltlich einer ObmptUfung und Anpassung durch 
den Beratenden Ausschuß fIIr Verwaltungs- und Hwmbalts
fragen und die GeneralversammlUDg; 

3. beschließt O14Perdem, die verbleibenden Vorscblllge 
des GeneraIsekretih auf der wiederanfgenonuuenen neunund
vietZigsten 'Thgung auf der Grundlage des Berlcbts des 
Beratenden Ausschusses, der in Ziffer 4 seines Berlcbts40 

erwähnt wird, zu priIfen; 

V 

AFRIKA: KRITISCIIB WIKI'SCHAFTSLAGE, 
WJRJ.'SCHAFl'LI GESUNDUNG UND BNTWICKLUNO 

Unter Hinweis auf ihre Resolution 481260 vom 14. Juli 
1994. in der sie den 0enemIsekretIIr ersuchte, den Entwurf 
eines Progrnmmbpusbaltsbpitela zu erstellen, der die anftrags
gemlUlen TätigkeiIen nscb Programm 45 des mittelfriatigen 
Plans fIIr den Zeitraum 1992-1997 mit dem Titel "Afrika: 
Kritische W'1rt8cbaftslage, wirtschaftliche Geaundung und 
Entwicklung" entbIllt, 

nach Behondlung des ergiInzenden Berichts des Ge
neraIaekretllrs41, 

" Alc.st49I44. 
.. ()JIIzJs1/ss Protokoll der ~. N~ 

T_g, BeIlage 7 (Al49n und AddmIa)' Ilo_ Al49n1Add.4. 
.. Alc.st48174/Add.l. 
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Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekn:tlb42 

und dem damit ZII8IIIDJIIelIbgenden Bericht des Beratenden 
Ausschusses filr Verwaltungs- und Haushaltsfmgen43, 

1. 1JeschliqJ4 die lImschichtung von 428.500 Dollar von 
Kapite1 3 nach Kapitel 8 des Programmbausballs filr den 
Zweljahreszeitraum 1994-1995" zu akzeptieren, wie vom 
GeneraIsekretIt vorgeschlagen; 

2. ersuchl den GeneraIsekretIt, seinen VbIschIag be
helfend zns!jtz!icbe Mittel im Lichte der Stelllmgnabmen der 
Mitgliedstaaten im FOnften Ausschuß der Generalversamm
lung auf ihrer neunundviexzigsten 'Thgung und des Betatenden 
Ausschusses filr Verwaltungs- und Haushaltsfmgen zu über
prflfen und ihn über den Programm- und Koordinierungsaus
schuß und den Beratenden Ausschuß im ZuSllmmenbang mit 
dem Entwurf des Programmbansbaltsplans filr den Zwei
jabreszeibaom 1996-1997 vorzulegen; 

3. ersucht den Generalsekretilr außerdem, zur Umsemmg 
im Zweijahreszeitraum. 1996-1997 den Entwurf eines Haus
hsttskapitels mit seinen VorschIlIgen filr auftragsgeml!lle 
TIitigkeiten nach Programm 45 des mittelfristigen Plans filr 
den Zeitraum. 1992-1997 mit dem Titel • Afrika: Kritische 
WirtschafIsIage wirtschaftliche C_mdung und Entwicklung" 
zu ersteJIen, unter BerOcksichtigung der von den Mitgliedstaa
ten im FOnften Ausschuß der Generalversammlung auf ihrer 
neunundviexzigsten Thgung geIiußerten Auffassungen sowie 
der Auffassungen des Berntenden AusscImsses, und ihn über 
den Programm- und KoordininierungSllUSllChuß und den 

.. AlC.Sl48l74 und Add.l. 

.. ~ ProtoI<oIl der GmumzIver.sammI. AchIundolenJgSUI 
~ Beilage 7A (A/4817 und Addenda). Dn!mment A/4817/Add.8. 

Beratenden Ausschuß der Generalversammbmg auf iluer 
flInfzigsten Thgung vorzulegen; 

VI 

EitSTBR HAlJSHAIXSVouzuGSBBRICIIT 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tiirs44 und dem damit ZUSllmmenhi!ngenden Bericht des 
Beratenden Anssch=es filr Verwaltungs- und Haushalts. 
fragen"; 

2. billigt eine Nettoverminderung der im Progiamm
haushaltsplan filr den Zweljahteszeihaum 1994-1995" 
bewi1ligten Mittel um 21.036.900 Dollar und eine Nettover
minderung der Binnahmenvoranschläge filr den Zweljab
teszeibaum 1994-1995 um 49.085.100 Dollar, die auf die 
Ausgaben- und Binnahmenkapitel wie im Bericht des Ge
nera1sekretIIrs angegeben Illlfmterlen Bind; 

VB 

AUSSBRORD1lNTLICHBR RI!sBR.vBFoNDs 

nimmt zur Kenntnis, daß.der anBerordentIich Reservefonds 
einen Saldo von 1.362.800 Dollar answeist. 

.. A1C.5149/43 • 

95.P1entusittJmg 
23. Dezember 1994 

.. 0jfIdel1es ProtoftD/l der Genetalvsnammbmg. NmmundvlerzJgIJbJ 
Tagang. Beilage 7 (A/49n und Addenda). Do_ A/49f1/Add.8. 



VB. BesoJndonen - FiIDfter AussdmlI 

49/220. Ptogrammba1ll!baJtsplan ftIr den Zwefjahreszeltraum 1994-1995 

Die GenemlveTStll1lllllung 

A 

REvIDII!Kl1I Mrrn!LBBWJLLIOUNGBN FOR DEN 
ZWBUAHRI!SZI!ITRAUM 1994-1995 

trifft hiermit fflr den Zweijahreszeitlaum 1994-1!!95 folgenden Beschll4ß: 

1. Der von ihr mit Resolution 48/231 A vom 23. Dezember 1993 bewilligte Betrag von 2.580.200.200 US-Dollar wird um 
28.074.200 Dollar wie folgt erhöht: 

Mit Resolution 
48f231 A bewUlI_ ErhiJIumg Im< --lJetraR (Verrlng1JTU1lf) MItlBIbewU/IsImg 

Kap/tsI (In US-Do11ar) 

llJNzBLi>LAN I - AUgeme/ne PoUtik, Gesamtleitung und 
Koordinierung 

1. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinienmg .. 31~.800 lfill.2oo 322111~00 
BINmLPLAN I INSGESAMT 31049·800 lfil1:ZOO 31.2llI :;00 

llJNzBLi>LAN n - PoUtische Angelegenheiten 
3. Politische Angelegenheiten •••......••............. 67.923.600 (1.807.400) 66.116.200 
4. Friedenssicherungseinsätze und Sondennissionen .•....• lQI~23 200 3D.MB·700 132221.900 

llJNzBLi>LAN n INSOPSAMT ! fi2 4%·800 28.841.300 12lI33lIloo 

EINzBLi>LAN rn-Internationale Rechtspflege und ViJlker-
recht 

5. Internationaler Gerichtshof .....•.•........•..••••• 18.329.400 986.600 19.316.000 
7. Rechtsfragen •••••••••••••••••••••••••••.••••••• 32&2Il !IOO (J !m.:!ool 31&32s.QQ 

BINmLPLAN m INSGESAMT 5Q819.400 (7()900l 5O:Z4!! 500 

llJNzBLi>LAN IV - Internationale Emwicklungsz.usammen-
arbeit 

8. Hauptabteilung fflr grundsatzpolitische Koordinienmg und 
bestandfllhige Entwicklung ..••••.•••••.•.••••••• 50.355.600 1.201.000 51.556.600 

9. Hauptabteilung fflr Wn1schafts- und Sozialinformationen 
und grundsatzpolitische Analyse •.••••••........•• 46.815.700 (589.800) 46.225.900 

10. Hauptabteilung UnteIStfltzungs- und FUbrungsdienste fflr die 
Entwicklung •...•••.......••••••••......•.••.• 29.385.800 (3.424.400) 25.%1.400 

llA. Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio- 108.296.400 5.283.400 113.579.800 
Den ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llD. Internationales Handelszentrum UNCTAD/GA1T .••••• 19.982.200 960.100 20.942.300 
12A. Umweltprogramm der Vereinten Nationen ..••.•....•• 11.384.500 2.893.400 14.277.900 
128. Zentrum der Vereinten Nationen fflr Wohn- und Siedlungs-

wesen (Habitat) •••...•••••.....•.••.......•••• 11.854.300 3.322.200 15.176.500 
13. VerbIechensbeklimpfung .......................... 4.638.200 201.500 4.839.700 
14. lnternationa1e Drogenbeklhnpfung ..•••••••••••••••• 13.2211-7/10 fi~.200 a fi23.2Il!I 

BINmLPLAN IV INSGFSAMT 2%.2 11 4IXl 1!1 'j42 fiOO 307·2S4 QQQ 

llJNzBLi>LAN V - Regionale Entwlcklungsz.usammenorbeit 
15. Wlrtschaftskommission fflr Afrika .................. 78.020.100 (6.362.500) 71.657.600 
16. Wirtschafts- und Sozia1kommission fflr Asien und den 

pazifik ..••••••••••••.•••...••••••••••.•••••• 59.846.200 1.432.200 61.278.400 
17. Wlrtscbaftskommission fflr Europa •••••••••••••••••• 44.684.500 2.694.800 47.379.300 
18. Wlrtschaftskommission fflr Lateinamerika und die Karibik 79.992.600 (1.013.200) 78.979.400 
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Kapitel 

19. 
20. 

W'Jrlscbafts.. und Sozialkommission ffIr Westasien ••.... 
Regullires Programm der technischen Zusammenarbeit •• 

E!NZIlLPLAN V INSGESAMT' 

BINzEm..AN Vl-Menschenrechte und humanltilre Angele
genheiten 

21. Menschenrechte ................................ . 
22A. Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ffIr 

Flüchtlinge .................................. . 
22B. Hilfswerk der Vereinten Nationen ffIr PaIlistinaflüchtlinge 

im Naben Osten ............................. .. 
23. Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten ••••..•••• 

E!NZIlLPLAN Vl INSGESAMT 

E1NZELPLAN V1I - otremllchkeltsarbeit 
24. Öffentlichkeitsarbeit ............................ .. 

E!NZIlLPLAN V1I INSGESAMT 

E1NZELPLAN VIII - Gemeinsame UnterstatzungsdJenste 
25. Verwaltung und Management ..................... . 

E!NZIlLPLAN VIII INSGBSAMT 

IliNzBLI>LAN IX - Gemelnsam:f/nan:derre TlltigkBlten und 
Sonderausgaben 

26. Gemeinsam finanzierte VerwaItungstätigkeiten •••••.... 
ZT. Sonderausgaben ................................. . 

E!NZIlLPLAN IX INSGESAMT 

E1NZELPLAN X - Personalabgabe 
28. PersonaIabgabe ................................ .. 

E!NZIlLPLAN X INSGESAMT 

l!JNzm..N.AN XI - Ausgaben betmjfend das AnlagevermlJgen 
29. Thchnologische Neuerungen ......•.••....•...••••• 
30. Bau-, Umbau- und Verbesserungsarbeiten sowie größere 

~tun~be«en ........................ . 
E!NZIlLPLAN XI INSGBSAMT 

IliNzBLI>LAN XII - Interne Atifs/chtsdienste 
31. Amt ffIr interne Aufsichtsdienste .................. . 

E!NZIlLPLAN XII INSGESAMT 

E1NZELPLAN XIll-Internmionale MeeresbodenbehDrde 
32. Internationale Meereshodenbehörde ..••••........••• 

E!NZIlLPLAN XIll INSGESAMT 

MIt_ 
48/231 A bewI11Ister 

Betrag 

38.226.600 
42.9IO QQQ 

343 68O.QQQ 

36.063.300 

45.329.400 

21.007.900 
18 ~I 2ll!l 

1201)41 800 

m I~S.3.Q!I 
J33 14:; 3.Q!I 

IrlCi.!lSCi.QQQ 
1rlCi.~Ciooo 

26.192.800 
:U.ZII!!~ 
57.973 2ll!l 

~.!!4!!.QQQ 
404 949 000 

18.841.500 
SII 3lI6 9()() 

n148~ 

11 &22.111.0 
U&22111.O 

2,58!!.2ll!l.2OQ 

(In US-D<J1krr) 

(3.013.500) 
1·904700 

(4357 som 

7.644.900 

3.243.300 

342.400 
493.500 

JI.724.11I.O 

(1.702.700) 
(1.702JlX!l 

1 !!.!!~ lI.I!l! 
12.9641100 

1.028.400 
I !!H·700 
2043.111.0 

C~ IS!!900) 
(47 1 SO 9()()) 

6.556.800 
lW.2ll!l 

M97,QQQ 

:!!!1I1i/V) 
:!281i/V) 

71CiQQQ 
71Ci.!!00 

2§m42OQ 

35.213.100 
44.814,700 

339·322.500 

43.708.200 

48.572.700 

21.350.300 
I!! 034.711.0 

132'665.900 

131.442.6110 
J3lM21i/V) 

112fi.!I2!I.1I.I!l! 
!I2fi.1I2Il 1IM 

ZT.221.200 
32 72S.11I.O 
6OQ16,300 

351.7211 111.0 
351M. I 11.0 

25.398.300 
58-447.100 

8J.114:;~ 

12!!2Z·700 
12.!!2Z 700 

71Ci.QQQ 
776 000 

2 CjO!I 274'400 
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B 

RBvIDmJml ElNNAHMBNVORANSCllLÄGB FÜR DEN ZWBrJAHRI!SZI!ITRAUM 1994-1995 

Die Genemlverstll1l1lllung 

trifft fiIr den Zweljabreszeitraum 1994-1995 den BeschJ4ß, die von ihr mit Resolution 48/231 B vom 23. Dezember 1993 
gebilligten E;nnabmenVOI'llllSCbllIge in Höhe von 477.401.700 US-Dollar um 45.321.200 Dollar wie folgt zu vermindern: 

Mltllßsolullon 
48/Z31 B bewIlUgtm' 

Betmg 

(in lJS.DoUar) 

1. EinnabmCII aus der Persona1abgabe ••••••••••••••••.. 411.364·200 
411 364.200 

(48.147 5QQ) 
(48.147 5QQ) 

363 216700 
363216.700 B!NNAHMBNKAPrrJ IINSGBSAMT 

2. 
3. 

Allgemeine Einnahmen .......................... . 59.258.800 
6TI8.700 

66.1lJ7 500 
477.401 700 

1.671.000 
1.155,300 
2826.300 

60.929.800 
7.934.000 

63·863800 

4Wl8O.500 

Dienste fIIr die Öffentlichkeit. ••.•••••.....•..•..... 
B!NNAHMBNKAPrrJ 2 UND 3INSGBSAMT 

GESAMrSllMMI! (45.321 200) 

c 

FlNANZD!RUNG DER MrrrI!LBBWJUJGUNGBNFÜR 
DAS JAHR 1995 

DIe Genemlverstll1l1lllung 

trlfft hiermit fIIr das Jahr 1995 folgenden BeschJ4ß: 

1. Die Mittelbewilligungen in Höhe eines Gesamtbetrags 
von 1.335.407.400 US-Dollar, der sich zusammensetzt aus 
1.290.100.100 Dollar, das heißt der HIIIfte der von der Ge
nenIlversamm1ung in ihrer Resolution 48/231 A vom 
23. l'ezemIm 1993 ursprilnglich bewilligten Mittel fIIr den 
Zweijahreszeitmum 1994-1995, zuzIlglich 28.074.200 Dollar, 
das heißt der auf ihrer neunundvierzigsten 'Thgung mit vor
stehender Resolution A gebilligten Erhöhung der Mittelbewil
Iigungen, zuzIlglich 17.233.100 Dollar, das heißt der von der 
Versammlung in ihrer Resolution 49/218 vom 23. Dezember 
1994 bewilligten Erhöhung der Mittelbewilligungen fIIr den 
Zweijahteszeittaum 1990-1991, werden gemlIß den 
Artikeln 5.1 und 5.2 der F"manzordnung der VereintCD Natio
nen wie folgt finanziert: 

a) Ein Betrag von 75.295.460 Dollar aus folgenden 
TeiIbetrIIgen: 

i) 33.018.750 Dollar, ontSprecbend der HII1fte des 
Nettobetrages der von der Versammlung mit ihrer 
Resolntion 48/231 B vom 23. Dezember 1993 fIIr den 
Zweljabreszeitraum 1994-1995 gebilligten veran
schlngten Einnahmen, die Dicht aus der Personal
abgabe stammen; 

ü) 2.826.300 Dollar, entsprechClld der mit Resolution B 
gebilligten Erhöhung der veranschlngten Einnahmen, 
die Dicht aus der Persona1abgabe mmmCII; 
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ili) 37.468.110 Dollar, was dem Saldo des ÜberscImß.. 
kontos zum 31. Dezember 1993 entspricht; 

iv) 1.982.300 Dollar, entsprechend der von der Versamm
lung in ihrer Resolution 49/218 fIIr den Zweijab
reszeitraum 1990-1991 gebilligtenErhöhung der Dicht 
aus der Persona1abgabe stammenden EinnabmCII; 

b) ein Betrag von 1.260.111.940 Dollar aus den veran
lagten BeitrIIgen der Mitgliedstaaten nach Resolution 49/19 B 
der Generalversammlung vom 23. Dezember 1994 über die 
Beitragstabelle fIIr die Jahre 1995, 1996 und 1997; 

2. GemI!ß Resolution 973 (Xl der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1955 ist auf die veranlngten Beitriige der 
Mitgliedstaaten derCD jeweiliges Guthaben im Steuerans
g1eichsfonds anzurechnen, und zwar ein Gesamtbetrag von 
167.334.119 Dollar, der sich zusammensetzt wie folgt: 

a) 205.682.100 Dollar, enlSptechCDd der HIIIfte des von 
der Versammlung in ihrer Resolntion 48/231 B gebilligten 
Voranscblngs fIIr EinnabmCII aus der Persona1abgabe; 

b) abzdglich 48.147.500 Dollar, entsprechend der von 
der Versammlung In der vorstehenden Resolntion B gebilligten 
Verminderung des Voranschlags fIIr Einnahmen aus der 
Persona1abgabe; 

c) zuzIlglich 2.501.819 Dollar, entsprechend der Erhö
hung der Einnahmen aus der Persona1abgabe gegooüber den 
von der Versammlung In ihrer Resolntion 48/219 vom 
23. Dezember 1993 fiIr den Zweijabreszeitraum 1992-1993 
gebilligten revidiertCD Voranschlägen; 

d) zuzIlglich 7.297.700 Dollar, entsprechend der von der 
Versammlung in ihrer Resolution 49/218 fIIr den Zwel
jahreszeitraum 1990-1991 gebilligten Erhöhung der Ein
naiunen aus der Persona1abgabe. 

95. Plenani/vUIB 
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49122L Ko:ofeIeuzpJanung 33/56 vom 14. Dezemher 1978, 36/117 B vom 10. Dezemher 
1981, 37/14 C vom 16. November 1982, 4S1238 B vom 

A 21. Dezember 1990, 471202 B vom 22. Dezemher 1992 und 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Konfetenzausschusses'", 

unter Hinweis auf ihre einscblägigen Resolutionen, 
namentlich die Resolutionen 43/222 B vom 21. Dezemher 
1988,46/190 of20. Dezemher 1991, 471202 vom 22. Dezem
her 1992 und 481222 vom 23. Dezemher 1993, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Arbeit des 
Konferenzausschusses; 

2. bilUgt den vom Konferenzausschuß vorgelegten 
Entwurf des revidierten Konferenz- und SifzUDgska1enders der 
Vereinten Nationen fiIr 199547; 

3. ermlichtigt den Konfenmzansschuß, im Konferenz
und Sitzungskalender fiIr 1995 die infolge der Maßnahmen 
und &schlOsse der neunundvierzigsten Thgung der 
Generalversammlung erfonlerlich werdenden Anpassungen 
vorzunehtnen; 

4. bittet die zustiindigen beschlußfassenden Organe, 
gemäß den Resolutionen 4812S8 A und B der Generalver
sammlung vom 23. Juni 1994 alle mit der Apartheid befaßten 
Organe aufzulösen; 

5. bittet die Organe der 'vereinten Nationen, am 2. März 
und 9. Mai 1995 nach Möglichkeit keine Sitzungen ab
zuhalten, und bittet das Sekretariat, diesen Regelungen bei der 
Aufstellung von Konferenz- und Sitzungskalendern in Zukunft 
Rechnung zu tragen; 

6. beschließt, daß die AlISnabme von der in Resolution 
401243 der Generalversammlung vOm 18. Dezemher 1985 
festgelegten Regel bezllglich des Zusammentretens von 
Organen an ihtem jeweiligen Sitz 

a) im Falle des Unterausschusses Recht des Ausschusses 
fiIr die friedliche Nutzung des Weltraums in Anbetracht der 
Verlegung dieses Organs nach WICI1 und seines Beschlusses, 
kI1nftig in Wien zu tagen, beendigt wird; 

b) im Falle des WJrtscbafts- und Sozialrats in Anbetracht 
der von der Versammlung in Ziffer 5 c) der Anlnge zu ihrer 
Resolution 4S1264 vom 13. Mai 1991 ergriffenen Maßnahme, 
wonach zwischen Mai und Juli jllhrlich abwechselnd in New 
York und Genf eine vier- bis filnfw6chige Arbeitstagung des 
Rates abgehalten wird, umformu1iert wird; 

c) im Falle der Facbkommissionen des Wlrtschnfts.. und 
Sozialrats beendigt wird, da sie ihr Recht, außeIhaIb des Amts
sitzes zusammenzutrete seit 1985 nicht mehr ausgellbt haben. 

B 

Die Generalversammlung, 
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unter Hinweis auf ihre Resolutionen Qher die Kontrolle und 
Begrenzung der Dokumentation, namentlich die Resolutionen 

.. I!IML, BeiIaB. 32 (Al491321Rev .1). 
" Ebd., Anbang I. 

481222 B vom 23. Dezemher 1993, 

eingedenk der Auffassungen, welche die MitglledstmUen 
während der neunundvimzigsten Thgung der GeneralVlllll8llllll
lung im FIInften Ausschuß zu dieser Frage zum. Ausdruck 
gebracht haben'", 

In Anerkennung der bestehenden Praxis der Mitglledstaa
ten, auf dem Weg llher zwischenstaatliche Organe oder 
Sachverstllndigengremien Berichte anzufin'dem, 

mit Lob fiIr die Initiativen, die der Exekutivrat des Entwick
lungsprogramms der Vereinten NationenlBevölkmungsfonds 
der Vereinten Nationen in seinen Bl:schlilssen 9414 vom 
18. Februar 1994 und 94124 vom 16. Juni 1994 zur Kontrolle 
und Begrenzung der Dokumentation ergriffen hat, 

unter Hinweis auf die Beschlllsse, die der Wn1Behafts.. und 
Soziillrat in den vorangegangenen Jahren zur Kontrolle und 
Begrenzung der Dokumentation gefaSt hat, insbesondere die 
in seinen Resolutionen 1988/77 vom 29. Juli 1988 und 
1989/114 vom 28. Juli 1989 und in seinem Beschluß 19901272 
vom 27. Juli 1990 enthaltenen Beschlllsse, und·feststellend, 
daß einige Dokumente noch immer nicht rechtzeitig und im 
Rahmen der festg-men Richtlinien zur Begrenzung der 
Seitenzahlen vorgelegt werden, 

mit BefrledJgung VII' Kenntnis nehmend, daß der Exekutiv
rat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio
nenlBevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und der 
Exekutivrat des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen 
beschlossen haben, auf Kurzprotokolle zu verzichten, 

darin iJberrdnslimmend, daß es notwendig und wllnschens
wert ist, fiIr einige mit politischen oder Rechtsfragen befaßte 
Organe Wort- und Kurzprotokolle zu erstellen, jedoch gleich
zeitig erklärend, daß es notwendig ist, die Verfahren zu 
Ilberpri1fen und die Bereitstellung von Sitzungsprotnkollen 
gegebenenfalls zu rationalisieren, 

In dem Bemllhen, die Organe, die Anspruch auf Sitzungs
protokolle haben, zur Übetprilfung ihres l!!1sl!chIiclten Bedarfs 
anzuregen, 

1. bittet die kraft der Charta der Vereinten Nationen 
geschaffenen Organe, ihren Anspruch auf Sitzungsprotnkolle 
zu Ilberpri1fen, und appelliert an die VertragsOIgane, die 
ermJlchtigt sind, ihre eigene diesbezllgliche Praxis festzulegen, 
ihren Bedarf an Sitzungsprotokollen zu Ilherpr11fen; 

2. beschließt, daß Sitzungsprotnkolle wie in der Anlage 
zu dieser Resolution vorgesehen erstellt werden; 

3. ersucht die folgenden Organe, der Generalversamm
lung auf ihrer fOnfzIgsten Thgung im Einklang mit den 
bestehenden Verfahren lIher den Konferenzanssclm1l eine 
Begrilndung fiIr die Beibehaltung ihres derzeitigen Anspruchs 
auf Sitzungsprotokolle vorzulegen: 

a) das Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen (bei 
der Abhaltnng von ml1ndlichen Verhandlungen); 

b) den Ausschuß fiIr die friedliche Nntzung des Welt
raums; 

.. Siehe Nc.st49JSR.2Jj, 27, 30 und 33. 



c) den EIsten Ausschuß; 

d) den Sonderausschuß fIIr den Stand der Verwirklichung 
der Erkll!rung über die Gewllhnmg der Unabhlingigkeit an 
koloniale LIInder und Völker; 

e) die Nebenorgane der Generalversammlung. die aus 
AnIa8 der von der Versammlung verkOndeten internationalen 
'läge der SolidaritJIt zlIsammentreten; 

/) den Exekutivausschuß des Programms des Hohen 
JCommissars der Vereinten Nationen fIIr FlflchtIinge; 

4. wiederholt ihr Ersuchen an die Vorsitzenden der 
heI1effenden Organe und Nebenorgane der Generalversamm
lung, des WJrtscbafts- und Sozialrals und seiner Nebenorgane 
sowie anderer Organe der Vereinten Nationen, den Mit
gliedstaaten zu Beginn jeder Thgung die Annahme von 
BeschriInkungen der Redezeit vorzuschlagen; 

S. beschUeßt. daß Sitzungsprotokolle pilnktlich ver
öffentlicht werden; 

6. beschUeßt aqfJerdem, die folgenden Maßnahmen zur 
Begrenzung der Dokumentation zu elgteifen: 

a) Die im Sekretariat erstellten Doknmente sollen klar 
und kurz sein und die festgelegten Höchstseitenzahlen im 
allgemeinen nicht llbersteigen, außer wenn dies zur Bereit
steIlong der von zwischenstaat1jchen Organen und Sachver
sUindigengremien angeforderten Infonnationen notwendig ist; 
zu diesem Zweck soll der Genera\sekretJlt die bestehenden 
Verfahren zur Kontrolle und Begrenzung der Dokumentation 
weiter prIlfen, mit dem Ziel, die Länge der Dokumente nach 
Möglichkeit zu reduzieren; 

b) Die Berichte von Nebenorganen sollen maBnahmen
orientiert und knapp sein und genaue Informationen entha1ten, 
die sich auf die Beschreibung der von dem heI1eftimden Organ 
geloisteteu Arbeit, seine Schlußfolgenmgen. seine Beschlilsse 
und seine Empfehlungen an die Generalversammlung be
schriInken; 

c) Das Sekretariat wird ersucht, sicherzustellen, daß die 
Dokumentation in jeder der Amtssprachen der Vereinten 
Nationen unter Binhaltung der Sechs-Wochen-Regel fIIr die 

. Verteilung der Dokumente zur Verfilgung steht; 

d) Das Sekretariat wird außerdem ersucht, vor der 
Erteilung eines Auftrags zur Etstellung von Dokumenten 
durch die Generalversammlung anzugeben, ob die genannte 
Dokllmentation im Einklang mit der Sechs-Wochen-Regel und 
im Rabmen der geltenden Hausha1tsverfahren erstellt werden 
kann; 

e) DieMitgliedstaaten und die Nebenorgane der Geneml
~eJ&lijiillbmg werden ersucht, größte ZurOckhaltung zu llben, 
wenn sie VorschlIIge unterbreiten, mit denen Berichte ange
fordert werden, unter voller Befolgung der Beschlilsse llber die 
Rationalisierung des ArbeilSptOgramms; 

7. nimmt Kenntnis von dem Inhalt von Anhang 11 des 
BerichIS des Konferenzausschusses'" und ersucht das Sekreta
riat, entsprechende AnschJlIßmaßnahmen zu ergreifen und dem 
Ausschuß auf seiner ArbeilStagUng 1995 darllber Bericht zu 
mstatten. 
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ANLAGE 

Anspruch aufschrlftllehe SI'"llljJI,.,4 .. JmDe 

1. Organe, die nach wie vor Wwlptotokolle erhalten: 

a) SicheJheitsrat; 

b) Genera\stab&lushuß; 

c) Generalversammlung (Plenarsitzungen); 

d) Sonderausschuß zur Untersuchung israeli!!!!her 
Praktiken. die die Menschenrechte des pal!!stinensischen 
Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beein· 
trächtigen (flir die Anhörung von Zeugen); 

e) Verwa!tungsgericht der Vereinten Nationen (bei der 
Abbaltung von mllndlichen Verhandlungen); 

/) Treuhandrat; 

g) AbrIIstungskonferenz (mit der Maßgabe, daß die 
Konferenz Wwlptotokolle der geMWten abgegebenen und von 
der heI1eftenden Delegation nachgeprIIften BrldIIrungen erblllt, 
jedoch ohne Inanspruchnahme der Dienste von SchrifttlIbrem); 

h) AbrIIstungslrommission; 

I) Ausschuß fIIr die friedlicbe Nutzung des WeItraums; 

/) Etster Ausschuß; 

k) Sonderausschuß fIIr den Stand der Verwirkllchung der 
Erkllinmg lIber die Gewllhnmg der Unabhlingigkeit an 
koloniale LIInder und V6lker; 

I) Nebenorgane der Geneml~wsammIung. die aus AnIa8 
der von der Versammlung verkllndeten internationalen 'läge 
der SolidaritJIt zusammentreten. 

2. Organe, fIIr die Korzprotokolle erstellt werden: 

a) PrfisidialmJSSChuß und Hauptausschf1ss der General-
versammlung; 

b) Nebenorgane des SicherlwilSialS; 

c) Wtrtschafts.. und Suzialrat (Plenarsitzungen); 

d) VöIkerrechtskommissiQJI; 

e) Ad-hoc-AusscbnB fIIr den Indischen Ozean; 

/) Menschem:echlSkonundUnferkommissionflir 
die VeJblltung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten; 

g) Ausschuß fIIr die Ausllhung der unverllußerllehen 
Rechte des paIlIstInensisc Volkes; 

h) Unterausschuß Recht des AnsaeheS!!AS fIIr die friedli
che Nutzung des Weltraums; 

I) Ausschuß fIIr wirtschaftliche, soziale und knIturelle 
Rechte; 

!J Kommission der Vereinten Nationen fIIr interna
tionales Handelsrecht; 
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k) Exekutiva\I8SChuß des Programms des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen flIr Flüchtlinge; 

1) Internationales Öbereinkommen zur Beseitigungjeder 
Fonn von Rassendiskriminerong: 

i) Ausschuß flIr die Beseitigung der Rassendiskriminie
rung; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

m) Konvention gegen Folter und andere grausame, 
unmenscbliche oder erniedrigende Bebandlung oder Strafe: 

i) Ausschuß gegen Folter; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

n) Konvention über die Beseitigung jeder Fonn von 
Diskriminierung der Frau: Ausschuß flIr die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau; 

0) Konvention über die Rechte des Kindes: 

i) Ausschuß flIr die Rechte des Kindes; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

p) Internationaler Pakt über bilrgerliche und politische 
Rechte: 

i) MenschenrechtsalJsscbuß; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten. 

3. Organ. flIr das keine Sitzungsprotokolle mehr mtellt 
werden: 

Ausschuß flIr Anträge auf Überprüfung von Urteilen des 
Verwaltungsgerichts (außer wenn der Ausschuß ein Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofs anfordert). 

C 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Beriebts des Genemlsekretllrs über 
die umfassende Studie über die Konferenzdienste49, 

1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
. Resolution den Erkenntnissen und Schlußfolgerungen der 
umfassenden Studie über die Konferenzdienste an; 

2. begrl(/St die Anstrengungen, die der Generalsekretär 
unternimmt, um die Konferenzdienste zu verbessern, und 
fordert das Sekretariat nacbdrOcklich auf, auch weiterhin nach 
Mitteln und Wegen zu suchen, wie Konferenzdienste in einer 
Weise bereitgestellt werden können, die voll auf die Bedürf
nisse der zwischenstaatlichen Organe und Sachverstllndigen
gremien eingeht und dabei gleichzeitig den Qualitllts- und 
1brminanforderugen entspricht; 

3. ersucht den Generalsekretllr, im Zusammenhang mit 
dem Entwurf des Programmbansbaltsplnns flIr den Zwei
jahreszeitraum 1996-1997 die möglieben negativen Aus
wirkungen zu berücksichtigen, die die Abschaffoog von 

.. AJC.S/49134 und Kmr.l. 

neunzehn DIenstposten im Bereich Konferenz.. und UnterstIIt
zungsdienste haben könnte; 

4. ersucht den Generalsekretllr llI4ßetrJem, insbßsondere 
die Anforderungen zu berilcksichtigen. die aufgrund des 
gestiegenen Arbeitsvolumens des Sicherbeitstats und somit des 
Flinfteo Ausschusses und des Beratenden Ausschusses flIr 
Verwaltungs- und Haoshaltsfrageo an die Konferenzdienste 
gestellt werden; 

5-. ersucht den GeneraIsekretlI ferner, im Zusammen
hang mit dem Entwurf des Programmbausbaltsplnns flIr den 
Zweijabreszeitranm 1996-1997 transparentere Leistungs
indikatoren, bessere Infonnationen über die Kosten der 
Sitzungen und der Dokumentation sowie eine deta1IJierte 
Analyse der tatsächlichen Nachfrage nach Konferenzdienst 
aufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretiir, der Generalversamm"mg 
zur Aufnahme in den Entwurf des ProgJAlllmbllushaltsplans flIr 
den Zweijabreszeitranm 1996-1997 Ernpfehlungen zur 
ih:s~en Fortbildung vorzulegen. damit Dolotetscber und 

über die oeuesten Entwicklungen in den sechs 
Amtssprachen der Vereinten Nationen auf dem laufenden 
bleiben. 

D 

DIe Generalversammlung, 
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erneut erkJiJrend, daß die Entwicklung freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Nationen zur Featigung des 
weltweiten Friedens und zur Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Lösung internationaler Probleme 
beitragen könnte, 

feststellend, daß die Jahrestagungen der Generalversamm
lung die größte jllhrliche Zusammenkunft von Staats- und 
Regierungscbefs und Außenministern darstellen, 

eingedenk der betriicbtlichen Zunabme der Zahl der 
Mitglieder der Vereinten Nationen in den 1etzten Jahren, 

Im Hinblick auf die sich daraus ergebende ZunaJune des 
Bedatfs an Binriebtungen flIr bilaterale Znsammenkllnfte und 
direkte Kontakte zwischen den Staats- und Regierungscbefs 
und Außeuministem der Mitgliedstaate'!. während der jllhr
lieben Thgnngen der Generalversammlung, 

ln der Erkenntnis, daß bilntera1e Zn sammenk1lnfte und 
direkte Kontakte zwischen den Mitgliedstaaten wesentlich 
dazu beitragen, die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen zu flIrdern, 

ln der Oberzeugung, daß die Vereinten Nationen eloe 
wicbtige Rolle spielen, wenn es darum geht, solche bilntera1en 
7JJsammen!dlnft.e und Kontakte zwischen den Mitgliedstaateu 
zu erleichtern, 

1. stellt fest, daß die beatebenden Einricbtungen im 
indonesischen und im cbinesischen Saal flIr die Abhaltung von 
bilatera1en ZnsammenkOnften und Kontakten zwischen den 
Mitgliedstaaten während der Jabrestagungen der Generalver
sammlung nicht mehr zweckgemäß sind; 
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2. ersudIt den GenetaIselaetll, mit Vorrang die Vorkeh

rungen und Einrichtungen flIr die Abhaltung von Zusammen
künften im indonesischen und im chinesischen Saal ZQ ver
bessern, damit mehr biIateraIo ZusammenkiInfte und Kontakte 
zwischen den Mitgliedstaaten stattfinden können: 

3. ersucht den Generalsekret.I flI4IJerdem, andere Rlium
licbkeiten flIr solcbe Z"'!I!mmenld!nfte zur VerflIgung ZQ stel
len: 

4. fonleTt das Sekretariat ~ die Möglichkeit ZQ' prDfen, 
ein gerechtes und effizientes System flIr die Inanspruchnahme 
dieser Einrichtungen und RIIumlichkeiten einzufIIbren; 

5. ersucht das Sekretariat, diese Verbesserungen recht
zeitig vor dem fOnfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 
vorzunehmen: 

6. beschließt, daß diese Verbesserungen im Rahmen der 
zur Verfögung stehenden Mittel vorgenommen werden. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491l22. Personalmanagement 

Die Generalversammlung, 

lIII1er Hinweis auf die Artikel 8, 'l7, 100 und 101 der Charta 
der Vereinten Nationen, 

in Bekriflig/Ulg ihrer Resolution 41f226 vom. 8. Aprill9!J3, 

eingedenk der von den Mitglioostaaten wlibrend der 
neunundvierzigsten Thgung der Generalversammlung vor dem 
Fünften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten Auffassungen ZQ 

PersonaIfragen"', 

nach BeJumdlung der vom Generalsekret.I der Generalver
sammlung auf ibre.r neunundvierzigsten 'llIgung vorgelegten 
einsch1ligigen Dokumente ZQ personaIfragen'l, 

nachAnhiJrung der von den anerkannten Personalvetlletem 
vor dem FlInften Ausschuß gemll8 ihrer Resolution 351213 
vom. 11. Dezember 19SO zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen, 

inAnerkennung dessen, daß die Bediensteten der Organisa
tion der Vereinten Nationen ein unschätzbares Gut darstellen, 

. und in WUrdigung ihres Beitrags zur Förderung der Ziele und 
GrundslItre der Vereinten Nationen, 

1. bekunder erneut Ihre volle Untersti1tz1mg flIr den 
Generalsekretllr in seiner Eigenschaft als höchster Verwa1-
tungsbeamtet der Vereinten Nationen und lUlterstreicht, daß 
sie seine Vorrechte und Verantwortlicbkciten nach der Charta 
der Vereinten Nationen voll respektiert; 

2. bekundet Ihre Untem/JlzlJng flIr die Bemllhungen des 
Generabekretllrs mn die Scbaffimg eines Managementmnfelds 
und einer Managementkultur in den Vereinten Nationen, die 
die Bedieostete>t ermutigen, ihrer Tätigkeit mit einetn Höchst-

.. SIeheAlC.Sl49/sR.lS,18, 19,21-24,26und36. 
SI Al49n76 und Add.l, Al491219 und Add.l, Al49/406, Al49/44S, 

A/49/S'ET, Al49/S64. Al49/Sfrl und Kotr.l, AJC.S/49/S. A1C.S149/6 und Kotr.l 
und Add.l, A1C.st491l3, Alc.5/491l4, AlC.st49/32 und A1C.S149/L.8. 

maß an Leistungsfibigkeit, Wrrksamkeitund Effizienz 
nachzugehen; 

L PLANUNG DES PERsoNALMANAGBMBNTS 

in Begrilß/Uig des ganzheitlichen Ansat?es, dessen sieh der 
Generalsektelllr bei seiner Planung des Persona1managements 
bOOlcnt, wie aus seiner S1rategie flIr das Persona1managemt 
der Vereinten Nationen hervorgeht, 

besorgt iIber die derzeitigen Probleme in der Stelleobewirt
schaftung, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht der Gemein
samen !nspektionsgruppe", 

1. macht sich die im Bericht des GeneraIsekretlI 
enthaltene Strategie flIr das Personalmanagemet der Ver
einten Nationen zu eigen; 

2. biUJgt die Einrichtung einer Planungsgruppe im 
Bereich Personalwesen und -management, genehmigt die 
Verwendung von flIr Zeitpersonal vorgesehenen Mitteln in 
Höhe von 496.100 Dollar flIr diesen Zweck im Jahr 1m und 
ersucht den GeneralsekretlI im Zusammenhang mit dem 
abschließenden Haushall8vollzagsbericht flIr den Zwei
jahreszein:aum 1994-19!JS datIIber Bericht ZQ exstatten und im 
Rahmen seines Entwurfs des ProgrammhmJshall8plans flIr den 
Zweijahteszeitulllm 1996-1m einen umfassenden Vorschlag 
flIr die weitete Finanzierung dieser Planungsgruppe vor
ZQ\egen: 

3. bil1lgt tJlf/Jerrlem die Vorschllige des GeneraIsekretII 
zur Anwendung des Leistungsbeurteilungssystems und ersucht 
ihn, a11es ZQ tun, mn diese \brschIlIge im Rahmen der vorhan
denen Mittel.unZ1'setzen, soweit erfordetllch untet Konzen
ttation auf die Besoldungsgruppe P-4 und datIIber weltweit im 
Jahre 1995, und sicherzustellen, daß das System ab 1. April 
1996 in allen Besoldungsgruppen angewandt wird; 

4. nimmt zur Kenntnis, daß in der Strategie vorgescbla
gen wird, andere Einste11ungsverfahren ZQ erkunden, und daß 
der Generalsektelllr beabsichtigt, diese in begJ:enztem Umfang 
vmsucbsweise anzuwenden, enwcht jOOoch den Genera1se.Iae
tlIr, sicherzustellen, daß die Effektivitftt und die Kosten solcher 
Projekte genan und mngehend überwacht und evaluiert 
werden: 

5. verleiht Ihrer Besorgnis Ausdruck über die potentiell 
nachteiligen Auswirkungen des Einsatres von im Rohestand 
befindlichen Bediensteten auf Einstellungen und Beför
derungen im Sekretariat und ersucht den Generalsekretllr in 
dieser Hinsicht, der Generalversamm1ung auf ibre.r wiOOer
aufgenommenen neunundvierzigsten 'llIgung ins einzelne 
gehende Informationen über den Einsatz von Ruhestands
bediensteten im Sekretariat vorzulegen, namentlich auch 
loformationen über deren Effektivitllt, Zahl, Staatsangehörig
keit, Geschlechtszagehörigkeit, Arbeitsgebiet, Entlohnung, 
Vertragsdaner und die GrIInde flIr ihre Beschäftigung: 

6. ersucht den Generalsekretllr, das Leistungsbeur
teilungssystem zur Anwendeng ZQ bringen, auch auf der 

" Al491219, Anbang. 
" A1C.st49/S. 



Rangebene der UnIeIgenei'IIIse und sicherzusteUen, daß 
die OewiIhnmg von Chancengleichheit bei der Auswahl und 
Befötdenmg von Bediensteten, die Lautbabnberatung für 
Bedienstete und eine entsprechende Aus- und Fortbildung bei 
der Leistuogsbeurteung aller Führungskrilfte als spezifische 
tmnmgslndikatmen festgelegt werden; 

7. begrq{Jtdie Bemflhungen des GeneralseIaetiI wn den 
Ausbau und die Verstllrkung der Praktikanten- und Stipen
diatenproguiiilme, hedmtert es, daß die Durcbfilhrung dieser 

. P.rogram.ne möglicherweise zeitweilig ausgesetzt werden muß. 
und ersucht den Generalsekretär. alles zu tun, wn Mittel für 
diesen Zweck IIIISfindig zu machen, und WOrde diesbezilgliche 
BeitrIIge der Mitgliedstaaten begrOßen; 

8. stellt fest. daß die Strategie für die Personalplanung 
der Vereinten Nationen die aktive Durcbfilhrung eines 
Programms zur verstllrkten Ausnutzung des natOrIichen 
Persoualabgangs als Managementinstrt f1ber einen 1995 
an]anfendeu mehrjährigen Zeilmum erfordert, und ersucht den 
GeneraIsekretär. im Rahmen des 'Thgesordnungspunktes be
beffend den Entwurf des Programmhaushaltsplans für den 
ZweijabIeszei1Iamn 1996-1997 ilber die Anfangsphase der 
Durchfilhrung dieses Programms Bericht zu erstatten und 
dabei auch Vorschllige f1ber die Ilingerfristige Regelung des 
AU8SCheidens aus dem Dieust und der Weiterbeschllftigung 
von Personal und iIber den kilDftigen RiIckgritf auf Rege
lungen zur einvernehmlichen Beendigung des Dienstverhlllt
DIsses nach Abschluß des derzeit laufenden Programms 
vorzulegen. damit solche Programme in Zukunft nicht mehr 
etforderlich sind; 

9. stellt aqfJerdem fest. daß die Strategie von allen 
international neu eingestellten Bediensteteu Mobilitllt er
fordert, daß Artikel 1.2 des Personalstahd!! den Generalsekretll 

. ermIichtigt, alle International eingesteUten Bediensteten allen 
Tilligkeirsbereichen oder Dienststellen der Vereinten Nationen 
ZI""",,,1en. und bittet den Generalsekretll daher nachdrOcklich, 
die die MobilitlIt betreffenden Bestimmlmgen der neuen Sbate
gle auf international eingestellte Bedienstete anzuwenden; 

10. ersucht den Generalsekretlir. bei der Durchfilhrung der 
neuen Pemona1managemen-strategie einer wirksamen Stellen
bewirtschaftung besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. blttllt die Empfeblung des Beratenden Ausschusses für 
Verwalbmgs- und Hapshaltsfragen in Ziffer 7 seines Be
rlc:bts". ersucht den Generalsekretll. für Haushalts- und Mmm
gementzwecke die Stellen des Höheren Dieustes In der 
Besoldungsgruppe P-l und P-2 sowie der Besoldungsgruppe 
P-3 und P-4 Zl'll8!IUOO!lzufasgu, und ersucht darum, daß diese 
Bmpfehlungen In seinem Entwurf des Programmhausha1ts
pJaus für den Zweijahreszeitraum 1996-1997 versuchsweise 
umgesetzt werden; 

12. elWUCht den Generalsekretär. auch weiterhin einzel
staatliche Auswahlwettbewerbe für die Besolduugsgruppen P-l 
und P-2 abzuhalten, die ein niltzIiches Mittel zur Auswahl der 
ftIhIgsten Kandidaten darsteUen; 

13. er.wu:htden CleneralsektetlQl(/lelr.tem,auch weitelbin 
einzeIstaatIiche Auswahlwetlbewerbe für die Besoldungs
gruppe P-3 abZllhalten, unter gebilhrender BerilcJcsicbtigung 
der Befilrderungsaussiehten in der Besoidungsgruppe P-2 und 
eines Höchstnm8es an Effizienz und Wu:tschaftlichkeit; 

14. /orden den Generalsekretär lItlChdrfIcklich auf, alles 
zu tun, wn sicherzustellen, daß erfo1greichen Kandidaten der 
Besoidungsgruppen P-2 und P-3 innerbalb eines Jahres nach 
ihrer Auswahl und vorbehaltlich der Verfilgbarkeit genehmig
ter Stellen Positionen angeboten werden; 

15. ersucht den GeneralsekretiIr, bei der BrsteIlung des 
Entwurfs des Prograrnmhanshaltsplans für den Zweijah
reszeitraum 1996-1997 der Ans- und Fortbi1dung und der 
Durcbfilhrung der Sbategle gebilhrenden Vbrrang einzuräu
men: 

n. PIlRsoNALSTRUKTUR DES SBKtum\IUATS 

eingedenk des Berichts der Arbeitsgruppe für die ausgewo
gene geo@'IIPhische Verbebmg der Mitgliedstaaten im 
Sekretariat"'. 

von neuem dorruif verweisend. daß der Grundsatz der 
ausgi:wogenen geographischen Verteilung bei der Ernenrnmg 
von Bediensteteu im Sekretariat volle Anwendung finden muß. 

besorgt dariIber. daß der Genemlsekretllr 1993 die jlihrliche 
Veröffentlichung des PersonaIverzeichnisses der Vereinten 
Nationen seit 30. Juni nicht wieder aufgenommen hat, 

1. erldllrt erneut. daß keine Stelle als ausschlie81iches 
Reservat eines bestimmten Mitgliedstaates oder einer be
stimmten Gruppe von Stanten angesehen werden darf. und 
geht davon aus, daß der Generalsekretär diesen Grundsatz bei 
der Ernennung von Bediensteten, namentlich auch in den 
höchsten Rangebenen, achtet; 

2. erkennt an, daß das System. der Soll-SteIlenrahmen die 
maßgebliche Richtlinie für die Einstellung von Personal ist, 
mit der die ausgewogene geographische Verbebmg der 
Mitgliedstaaten in den der geogIaphischen Verteilung unterlie
genden Dienstposten im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der 
Charta der Vereinten Nationen gewlihrleistet werden solI; 

3. /orden den Generalsekretär nachdriJcldich auf, sich 
bei der BeseIzung der der geogIaphischen Verteilung unter1ie
genden Dienstposten aller Besoidungsgruppeo auch kiInftig 
darum zu bemilhen, sicherzustellen, daß alle Mitgliedstaaten. 
insbesondere die nichbeprllsentierte oder unleneptiisentierten 
Mitg1iedstaaten. im Sekretariat angemessen vertreten sind, 
unter gleichzeitiger Bedlcksichtigunll der Notwendigkeit, mehr 
Bedienstete aus Mitgliedstaate'l einzustellen, deren Anteil 
unter dem Mittelwert ihres Soll-Stellenrahmens Iiegt; 

4. ersucht den Cleneralsektetl. in dieser Hinsicht bei den 
einzelnen Einstellungen den SoU-SteIIenrahnten flexibe1 
anzuwenden und alle lbiIe dieser Resolution dabei zu berück
sichtigen; 

5. enucht den Genera1sekretlI aqfJerdem, das derzeitige 
VerhlIItuis zwischen Daueranstellungen und befristeten 
Austellungen beiznbehaIte.t und der Generalversamm1ung auf 

" AlC.5J43/4S. 
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ihrer eimmdftInfzigst 'llIgung konkrete Vorscbl!lge zur Frage 
des kIInftigen Anteils der befristeten Anstellimgen vorzulegen; 

6. begriUJt die Veröffentlichung eines umfas_den 
Pe!;soualverzeiclmisses des Sekretariats mit Stand vom 
30. September 1994" und ersucht den GeneraIsekretII. dieses 
Vmzeicbnis jäbrlicb zur ordentIicben 'IlIgung der Generalver
sammlung auf den neuesten Stand zu bringen; 

7. ersucht den Genera1sekretllr. sicb durch die Gewlibr-
1eistung einer breiten und ausgewogenen geograpiüschen 
Verteilung der Bedienstelen in allen Hauptabteihmgen 
veIsllbkt um die Verbesserung der Persona1struktur des 
Sekretariats zu bemOhen; 

8. beschließt. ihre Behandlung dieser Frage auf der 
wiederaufgenommenen neunundvierzigsten 'IlIgung untm 
anderem im Lichte des von der Gemeinsamen Inspektions

. gruppe vnrzulegenden Berichts fortzllsefze1l.; 

m. D1BSrruATIONDERFRAUEN IM ~ 

unter Hinweis auf die Artikel 8 und 101 der Charta der 
Vmeinten Nationen. 

erneut erklllmu:l, daß der FUnfte Ausschuß derjenige 
Hauptausscbuß der Generalversammlung ist, der die Vmunt
wnrtung fiIi' Verwaltungs... Haushalts- und Personalfragen 
lrIlgt, so untm andermn auch flIr die Frage der Vertretung der 
Frauen im Sekretariat, 

mit Dank Kenntnis nehmend von deIn Bericbt der Gemein
samen Inspektionsgrappe5'1. 

1. bringt Ihre Besorgnis darlJber zum Ausdruck, daß die 
in ihrer Resolution 451239 C vom 21. Dezember 1990 gesetzen 
Ziele möglicherweise nicht erreicht werden; 

2. fordert den Generalsekretär nachdrUckl/ch mif, den 
strategischen Aktionsplan flIr die Verbesserung der Situation 
der Frauen im Sekretariat (1995-2000)" voll umzusetzen; 

3. ersucht den Generalsekretär. bei der Leistungsbeur
teilung allm FUhrungskrilfte die volle Umsetzung des strategi
schen Aktionsplans als spezifischen Leistungsindikar auf
zunehmen; 

4. appeU/ert an alle Mitgliedstaaten. die Anstrengungen 
der Vereimen Nationen, der Sonderorganisationen und der 
verwandten Organisationen um die Erhöhung des Frauen
anteils an Stellen des Höheren Dienstes und der oberen und 
obersten Rangebenen zu unterstlltzen, indem sie insbesondere 
flIr herausgehobene FDhrungs- und Entscheidungspositionen 
mehr weiblicbe Bewerber mit den entsprechenden Qualifika
tionen namhaft machen. mehr Frauen ennntigen. sich um freie 
Stellen zu bewerben und gegebenenfalls an den einzelstaat1i
chen Answahlwettbewerben teilzunehmen. und indeIn sie 
nationale Listen weiblicher Bewerber aufstellen und fortschrei
ben und diese. den Vereinten Nationen, den SOJIderorganisato
neu und den ihnen verwandten Organisationen zur Verfilgung 
stellen; 

.. SIehe AIC.5I49/L.8. 
" Al491176, Anhang. 
51 Al49I587undKorr.l,Absc:lmittIV. 

5. nimmt VII' Kenntnis. daß der Generalsekretär be
absicbtigt, die Tlitigkeiten der Leitste11e flIr Frauenfragen in 
den Entwurf des ProgrammbapsbaJISplans flIr. den Zwei
jahreszeitraum 1996-1997 anfZJmebmen; 

6. ersucht den Generalsekretär. die LeiIsteIle flIr Frauen
fragen im Rahmen der vorhandenen Mittel in die Lage zu 
versetzen. die Fortschritte bei der UmsetnIDg des strategischen 
Aktionsplans wirksam zu flberwachen und zu erleichtern; 

7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrUckllch mif, zu 
diesmn Zweck freiwillige Beiträge zu leisten; 

tv. RBcIrrsPFLBGB IM 8EKRETAiuAT 

erfreut über die Absicht des Generalsekrelllrs, das intmne 
Rechtspflegesystem der Vereinten Nationen zu stlIrken. 

in Anbetracht der Absicht des Generalsekretllrs, dies 
dadurch zu erreichen, daß die Bei1egung von Streitigkeiten im 
FrOhstadium erleichtert wird, bevor sie zu förmlichen Be
schwerden werden. sowie dadurch. daß die Beschwerde- und 
Disziplinarverfahren in die Hand von hauptsmtlich tätigen 
Personen gelegt werden, 

1. begriUJt die Absicht des Genera1sekretlirs beim 
Autbau des neuen intmnen Rechlspflegesystems der Organisa
tion die Persona1vertretm voll zu konsultieren; 

2. ersucht den Generalsekretär. wlibrend der wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten 'IlIgung der Generalver
sammlung Anfang 1995 einen detaillierten Vorschlsg vor
zulegen, der untm anderem die in dieser Hinsicht erforderli
eben konkreten institutionellen. rechtlichen und verfahrens
mlißigen Änderungen behandelt, und beschließt, die Be
handlung dieser Frage während der wiederaufgenommenen 
'IlIgung fortzusetzen; 

V. BBRICHl'IlRS'IÄITllG 

1. ersucht den Generalsekretär. im Lichte der deIn 
Fünften Ausschuß wlibrend der neunundvierzigsten 'IlIgung 
der Generalversammlung zur Vertilgung gestellten Informatio
nen über die Personalvertretung ein Korrigendum zu seinem 
Bericht über die Kosten der TlItigkeit der Personalvertretung'" 
berauszugeben und der Versammlung so bald wie ntl!glich 
gesondert über die Modalitiiten und Kosten der Persona1ver
tretUDg seit 1992 Bericht zn erstatten; 

2. ersucht den Genera1sekretllr fl14IJerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten 'IlIgung einen 
umfassenden Bericht Ober die Weiterverfulgung aller in dieser 
Resolution angesprochenen Fragen vorzulegen; 

VI. ÄNDERUNGEN DES PERsONALSTATtlTS 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrelllrs"'. 

_ billigt die in der Anlage zn dieser Resolution enthaltene 
Anderung des Artikels 11.1 des Personalststuts der Vereinten 
Nationen. 

" AlCjf47159. 
" Alc.sJ49114. 

95. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 
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ANLAGE 

Ändenmg des Plll'SOJl8lstatutB der Vereinten Nationen 

ArtikellJ.l 

Die bisherige Fassung ist durch folgenden Wortlaut zu 
ersetzen: 

"Der Generalsekretiir schafft Verwaltungsorgane. unter 
. BeteiIigoog des Persona1s, die ihn in allen Beschwerden von 
Bediensteten gegen eine Verwaltungsentscheidung beraten, in 
denen diese die Nichtbeacbtung Ihrer Anstellungsbedingungen 
und insbesondere der einschlägigen Vorschriften geltend 
machen." 

491223. GemefnsaßU'S System der Vereinten Nationen: 
Bericht der KonunIssIon fiIr den Internationalen 
IifI'entIIchen Dienst 

Die Generalversammlung, 

1IIICh Behlmdlung des zwanzigsten Jahresberichts der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst6J und 
anderer damit znsamme'lhängender Berichte", 

in Bekrliftigung ihres Elntretens für ein einziges und 
einheitliches gemeinsames System der Vereinten Nationen als 
&kstein für die Regulierung und Koordinierung der BeschIIfti
gungshedingungen des gemeinsamen Systems der Vereinten 
Nationen, 

eingedenk der entscheidenden Rolle, die die Kommission 
im Einklang mit Ihrer Satzung bei der Ausarbeitung gemein
samer Normen, Methoden und Regelungen im Persona1bereich 
für das gesamte gemeinsame System der Vereinten Nationen 

. spielt, die für Managementreformen unabdingbar sind, 

I 

ROLLE DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt I Ihrer Resolution 46/191 A 
vom 20. Dezember 1991 und Abschnitt LA Ihrer 
Resolution 471216 vom 23. Dezember 1992, in der sie die 
Leitungswgane und die Leiter aller Organisationen des 
gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen nachdrDcklich 
aufgefOldert hat, sicherzustellen, daß die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst zuständigkeitshalber auf 
aI1en Sitzungen wlbeten ist, bei denen Vorscbllige im Zu
sammenbaug mit Gehliltern, Zulagen, Leistungen odet andeten 
Beschliftigungsbedingungen erörtert werden, 

1. steUt in dieser Hinsicht mit Bedauern fest, daß die 
Internationale Arbeitsorganisation die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst nicht konsultiert hat, bevor 
sie einen Vorschlag in bezug auf persönliche Beförderungen 
vorgelegt hat; 

2. bedauert at(jerdem den jüngsten Beschluß der 
Ernäbrungs- und Landwirtschaftsorgaon der Vereinten 
Nationen, der nicht dem Beschluß der Kommission entspricht, 
und fordett alle Leitungsorgane, die es betrifft, auf, sich an die 

" t:Jß/d;1l18s Protokoll der Gtmeralvenammlung. NtIU1IU1ItMerz/gste 
T_1le/1ngB 30 (AI49I3O). 

.. A/49/480. A/c.5I49n. A/C.!5I49/10 und AIC.5/49/33. 

Verpflichtungen zu halten, die ihre Organisationen in bezug 
auf das gemeinsame System eingegangen sind; 

3. ersucht die Leiter der Organisationen des gemein
samen Systems erneut, die Kommission und den ClemeIn
samen Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen zu 
konsultieren, bevor sie ihren jeweiJisen Leitungsorsanen 
Vorscbllige beI1effend die Beschliftigungsbedingnngen v0r
legen, damit Maßnahmen vermieden werden. die mit dem 
gemeinsamen System der Gehillter, Zulngen und anderen 
Beschllftigungsbedingungen nicht vereinbar sind, und aI1es ZU 
tun, um den Vilibetern der Kommission zu erm6gllchen, den 
jeweils zuständigen zwischenstaatlichen Organen die Auf
fassungen der KommissiQD zu diesen Fragen daxzuIegen; 

ß 

MriWIRKUNG DES PERsoNALS AN DER ARBBrr 
DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt n Ihrer Resolution 43J226 vom 
21. Dezember 1988,AbschnittLB Ihrer Reso1ntion 471216 und 
Abschnitt I Ihrer Resolution 48/224 VOlD 23. Dezember 1993. 
worin sie bedauert hat, daß die Personalvertretungen ihre Mit
wirkimg an der Arbeit der Kommission für den internationa1en 
öffentlichen Dienst ausgesetzt huben, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n Ziffer 2 ihrer Resolu
tion 451241 vom 21. Dezember 1990, worin sie ihre Genugtu
ung lIber die Hetste11ung eines aktivwen Dialogs zwischen der 
Kommission und den Vilibetem der Organisati= und des 
Personals zum Ausdruck gebracht hat, Abschnitt I Ziffer 5 
Ihrer Resolution 46/191 A, worin sie mit Genugtming von den 
Verbesserungen Kmmtnis genommen hat, die es in der 
Arbeitsweise der Kommission gegeben hat, sowie auf Ab
schnitt I ihrer ResoIntion 48J224, worin sie festgestaUt hat, daß 
die Änderungen, welche die Kommission bei ihren ArbeiIs
methoden vorgenOIDmeD hat, zur vollen Mitwirkung des 
Koordinierungsan.sch'JSSeS der ,mabbllngigen Pen!onaIge
werkschaften und Personalvereinigungen des Systems der 
Vereinten Nationen an der Arbeit der KOIDmisslQD gefIlbrt 
haben. 

feststellend, daß die Rahmenbedingungen für die Mit
wirkung der Vertreter der Organisationen und des Personals an 
der Arbeit der Kommission in Artikel 28 Absatz 2 der Salzung 
der Kommission festgchalten und in ihrer CJeschiftsordmmg 
weiter ausgefllbrt sind, 

sowi8 Kenntnis nehmend von den in KspiteI LB des 
Berichts der Kommission6J enthnltenen Infonnationen ZU 
dieser Frage, 

1. nimmt Kenntnis von den Auffassungen, die die 
Vertreter der Mitgliedstaaten im FfInften Ausachuß zu dieser 
Frage zum Ausdruck gebracht haben; 

2. steUt mit Besorgnis fest, daß die Vertreter des Bundes 
der Persona1verbände der Internationalen Beamten ihre 
Absicht bekundet haben, die Aussetzung ihrer Mitwirkung an 
der Arbeit der Kommission für den internationalen öffentli
chen Dienst zu empfehlen; 

3. nimmt ferner Kenntnis von den Bedenken, die der 
Konrdinierungsausschuß der unabhllngigen PersonaIgewedt
schaften und Personalvereinigungen des Systems der Ver-



VB. R"""'"""nen - _ AusscImlI 

einten Nationen in bezug auf die Arbeitsmethoden der Kom
mission geäußert bat; 

4. schließt sich dem Beschluß der Kommission an, auf 
ihrer nliI:hsten Tagung alle Fragen zu bebandeln, die vom 
Koordinierungsausscbuß der unabbllngigen Persona1gewerk
schaffen und Personalvereinigungen des Systems der Ver
einten Nationen und vom Bund der Personalverblinde der 
Internationalen Beamten auf der vierzigsten Tagung der 
Kommission aufgeworfen wurden, und ersucbt die Kommis
sion, der Generalversammlung darüber Bericht zu eIlItatten; 

5. emwht die Personalvertretungen, die Organisationen 
. und die Kommission, mit aller DringIicbkeit ZU prIIfen, wie der 
Konsultationsprozeß der Kommission am sionvollsten ver
bessert werden kann. und der Generalversamm1ung darüber 
Bericht zu eIlItatten; 

m 
BBSCHÄFI'IGUNGSBEDINGUNGBN DES HÖHBRBNDIBNsTBS 

UND DER OBBRIIN UND OBBRSTBN RANOBBBNBN 

A. VergleIchsgrundlage 

unter Hinweis auf AbscImitt VI Ziffer 2 ihrer 
Resolution 46/191 A, in der sie die Kommit!!Üoo ffIr den 
Internationalen öffentlichen Dienst gebeten bat, die möglichen 
Auswirkungen des Federal Employees Pay Comparabillty Act 
ans dem lahr 1990 auf das Besoldungsniveau des derzeit zum 
Vmgloicb herangezogenen 6ft'entlichen Dienstes, des Bundes
dienstes der Vereinigten Staaten, zu analysieren und darin in 
aJlen Einzelheiten alle Sonderbesoldungasysteme anfzu.fIIbren, 
die voo dem zum Vergleicb herangezogenen öffentlichen 
Dienst eingefllbrt worden sind. 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.C ihrer 
Resolution 47/216, in der sie die Kommission ersucht bat, die 
Phase 1 ihrer Studie zur Ermittlung des bllcbstbezablten 

. 6ft'entlicben Dienstes abzuschließen und alle Aspekte der 
Anwendung des NoblemaiJ:e-Prinzips zu untersuchen, um die 
KonknrrenzfIIbigkeit des gemeinsamen Systems der Vereinten 
Nationen sicherzustellen, 

fertlßr unter Hinweis auf Abschnitt n.G Ziffer 2 ihrer 
Resolution 47/216, in der sie beschlossen bat, die PrIlfung der 
Bescbllftigungsbedingungen, einscbließlich der Frage der 
Reprllsentatiooszulagen, der Beigeordneten Generalsekretäre, 
UntergeneraIsekr und verg1eicbbaren Rangebenen so bnld 
wie möglicb wiederaufzunebmen, 

In der Erkenntnis. daß das gemeinsame System ein wett
bewerbsflIbiger Arbeitgeber sein muß, damit es unter anderem 
die erforderllcben Managementreformen durcbfllhren kann. 

1. stellt mit Bedauern fest. daß die Kommission ffIr den 
internationalen öffentlicben Dienst die Stndien über alle 
Aspekte der Anwendung des Nob1emaire-Prinzips und alle 
anderen damit zusammenbllngenden Stndien bislang nocb 
nicbt abgeschlossen bat; 

2. ersucht die Kommission, ihre Studie aller Aspekte der 
.Anwendung des NoblemaiJ:e-Prinzips und alle anderen damit 
ZU8IIIlIIlIeIIbnden Stndien, die nocb nicht abgeschlossen 

sind, dringend durcbzufiIbren und der Generalversammlung so 
bnld wie möglicb abscb1ießende Empfehlungen vorzulegen: 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Kommission 
über die Entwicklungen im Zusamme1lhang mit dem Federal 
Employees Pay ComparabilJty Act ans dem lahre 1990 und die 
Sooderbesoldungssysteme des zum Vergleich herangezogenen 
6ft'entlicben Dienstes; 

4. nimmt IlIlfJerdem Kenntnis voo dem BescblnB der 
Kommission, im Zusammenhang mit der Ermittlung des 
böcbstbezahlten einzelstaatlichen öffentlichen Dienstes mit 
Phase n der Studie des öftimtlichen Dienstes ])entsc:bJands und 
der Scbweiz zu beginnen; 

B. Oberlegungen Im Zusammenlumg mit der Marge 

unter Hinweis auf Abschnitt IX Ziffer 3 ihrer 
Resolution 46/191 A, worin sie die Kommission ffIr den 
internationalen öffentIicben Dienst ersucht bat, in ihr Arbeits
programm eine ÜbeIprilfung der Unterschiede blnsicbtlicb der 
Nettobesoldung der Vereinten Nationen und derjenigen der 
Vereinigten Staaten in den einzelnen Besoldungllgtuppen 
aufzunehmen, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.G Ziffer 3 ihrer 
ResolutIon 47/216. in der sie die Kommission gebeten bat, die 
Struktur der Gebaltstabellen aller Besoldungsgtuppen des 
Höheren Dienstes und der obereu und obersten Rangebenen 
weiter zu prüfen und dabei unter anderem die von der General
versamm1ung insgesamt festgelegte Marge und das Un
gleicbgewicht zwischen den Margewerten ffIr verschiedene 
Besolduugsgruppen des Höbereu Dienstes zu berücksichtigen, 

fertlßr unter Hinweis auf Abschnitt ll.B Ziffer 3 ihrer 
Resolution 481224. worin sie die Auffassung vmbeten bat, daß 
die Kommission das Ungleichgewicht im Besolduugsve.rfHllt,. 
nis Vereinte NationenNereinigte Staaten im Kontext der 
Gesamtilber1egungen im Zusammenbaug mit der Marge ptilfen 
sollte, 

1. nimmI KImntnIs von den in Ziffer 171 des Berichts der 
Kommissioo ffIr den interuationnlen öffentIicben Dienst'" 
dargelegten Scblußfolgerungen in bezug auf die weitere 
Verfeineruug der Matgebcirecbnuug; 

2. stellt fest, daß die Nettobesoldungsmarge ffIr das 
Kuleuderjahr 1994 13 Prozent beträgt; 

C. GnuuIIM/ndesJgehaltstabeUe 

unter Hinweis auf Abschnitt 1.H Ziffer 1 ihrer 
Resolution 44/198 vom 21. Dezember 1989. worin sie die 
Scbuffung einer Mindestuettogebaltstabelle gebilligt bat, mit 
Bezug auf die entsprechenden GrunduettogebaUsstnflm von 
Beamten, die in vergleicbbaren Positionen in der als Bezugs
gnmdIage dieuenden Stndt des zum Verg1eicb herangezogenen 
öffentlichen Dienstes tIItig sind. 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.C Ziffer 2 ihrer 
Resolution 481224. worin sie die Kommission ffIr den interna
tionalen öffentlichen Dienst ersucht bat, die PersonaIabga
besiitze zu überprOfen und erforderllcbenfa11s als Folge der 
Änderungen der GrundIMlndestgelle gelinderte 
PersonaIabgabesätze zu empfehlen, . 



biUlgt mit W"ukung vom 1. März 1995 die In Anlage I B. Nationtlle BedIenstete des HlJheren Dienstes 
dieser Resolution enthaltene gelinderte Bratto- und Netto
gehaItstabeIIe f1Ir die Bediensteten des Höheren Dienstes und 
der oberen und obersten Rangebenen und die entsprechende 
Änderung des Personalstatuts der Vereinten Nationen, die In 
Anlage n dieser Resolution wiedergegeben ist; 

D. UnteThallsberechtigtenzulagen 

Imter Hinweis auf Abschnitt ll.F Ziffer 2 ihrer 
Resolution 471216, In der sie zur Kenntnis genommen hat, daß 
die Kommission f1Ir den internationalen öffentlichen Dienst die 
Höhe der UnterhaltsberechtigtenZlllagen alle zwei Jahre 
6hexpxllfen wird, 

Kenntnis nehmend von der Übexprilfung der Unterhalts
berechti~ durch die Kommission, welche die seit 
1991 eingetretenen Änderungen bei SteuerexmlIßigungen und 
In der SoziaIgesetzgebung In den sieben Amtssitzdienstoxten 
betilcksichtigt, wie aus den Ziffern 182 bis 192 ihres Berichts" 

. hervorgeht, 

1. bilJigtmit W"ukung vom 1. Januar 1995 eine 10,26pro
zentige Erhöhung der Klnderzulnge und der Zulage f1Ir 
Unterhaltsberechtigte zweiten Grades; 

2. nimmt Kenntnis von der in der Anlnge m dieser 
Resolution enthaltenen akh,.usjexten Liste der Hattwlibrungs
dienstoxte, f1Ir die die Zulagen in LokaIwllhnmg angegeben 
sind; 

IV 

AUßEMJlJNBR DJBNST UND ANDERELAUPBAllNGRtlPPBN 
ÖR1UCH RBKRU llERIEK BEDIBNSTETEK 

A. MetIwde der Gehahserhebungen /Ur den 
AUgemeinen Dienst 

unter Hinweis auf Abschnitt m Ziffer 1 ihrer 
Resolution 47/216, worin sie die seitens der Kommission f1Ir 
den internationalen öffentlichen Dienst exfolgte Bekräftigung 
des F1emming-Ptinzips als Grundlage f1Ir die Festlegung der 
Beschliftigungsbedingungen des Allgemeinen Dienstes und 
vexg1eichbaret Laufbahngruppen gebilligt hat, 

feststellend, daß die Kommission die Absicht hat, ihre 
. vorläufige Untersuchung der Methoden f1Ir BrlJebungen der 
besten IlrtIichen BeschlIftigungsbedingungen an AmtssilZ- und 
Nlcht-Amtssitzdienstorten fortzusetzen, 

1. ersucht die Kommission f1Ir den internationalen 
öffentlichen Dienst, die derzeitige Runde der BrlJebungen an 
Amlssitzdienstoxten wie geplant auf der Grundlage der 
derzeitigen Methode der Gehaltsexhebungen f1Ir den All
gemeinen Dienst fortzusetzen, und fordert alle Beteiligten 
nachdrllcklich auf, sieh an den Erhebungen zu beteiligen; 

2. schließt sich dem Beschluß der Kommission an, daß 
nach Abschluß der derzeitigen Runde der Erhebungen an den 
Amtssimlienstorten eine umfassende Übe.rprfifung der Anwen
dung der Methode vorgenommen werden sollte; 

3. ersucht die Kommission, bei ihrer Übexprilfung der 
Methode der Gehaltsexhebungen f1Ir den Allgemeinen Dienst 
alle Beteiligten, namentlich die Personalvertxeter, umfassend 
zu konsultieten; 

UIIIer Hinweis auf Ziffer 69 ihrer Resolution 3176 
(.XXVDI) vom 17. Dezember 1973, in der sie die 0rganisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen gebeten hat, aktiver 
nach innovativen und in1erdiszipIinl AnsiI!zen zur Beseiti
gung der Unachen der Un1enmtWicklung und zur Stärkung der 
wirtscbaftlichen und soziaIen Strukturen sowie von ent
sptechcnd ausgebildeten FiIbnmgskrIifte in den Entwick
lungillindern zu suchen, um deren Entwicklung zu fiIrdern, 

feststellend, daß eine Reihe von Organisationen daraufhin 
nationale Bedienstete des Höheren Dienstes eingestellt haben 
und daß die Kommission f1Ir den internationalen öffentlichen 
Dienst 1980 der Beschllftigung solcher Bediensteter unter 
genau festgelegten Bedingungen zugestimmt haf3, 

sowiefeststellend, daß die Organisationen immer hlIufigex 
von der M6glichkeit der Beschllftigung solcher Bediensteter 
Gebrauch machen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den SchlußfOlge
rungen, die die Kommissioo f1Ir den lnternationalen öffentli
chen Dienst in bezug auf die Beschliftigung von nationalen 
Bediensteten des Höheren Dienstes erzielt hat, sowie von der 
Änderung der 1980 festgelegten Bedingungen; 

2. stimmt den in Anhang VI des Berichts der K0mmis
sion" umrissenen Oberarbeiteten Kriterien f1Ir die Beschllfti
gung von nationalen Bediensteten des Höheren Dienstes zu; 

3. nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, die 
Frage der Beschllftigung von nationalen Bediensteten des 
Höheren Dienstes in regelmii8igen AbstIInden zu übeJprflfen, 
und ersucht die Kommission, der Generalversammlung 
darObex Bericht zu erstatten; 

V 

BRzmHtlNGSBBIII1LF1l 

Imter Hinweis auf Abschnitt IV Ziffer 1 ihrer 
Resolution 47/216, worin sie die 6hexarbeitete Methode zur 
Festsetzung der Höhe der Erziehungsbeibllfe gebilligt hat, 

biIligtdieBrlJöhnng der HöchllteJS1a1'"l1gsbelriige in sieben 
Währungsgebieten sowie andere Anpassungen in der Ver
waltung der Kostenerstattnng im Zusammenhang mit der 
Erziehungsbeibilfe, wie von der Kommission f1Ir den interna
tionalen öffentlichen Dienst in Ziffer 273 ihres Berichts" 
empfohlen; 

VI 

GBFAIlRI!NZULAGB 

in WUnilgung der Binsatzbereitsc der Bediensteten des 
gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen, die immer 
häufiger gehalten sind, unter geflihrlichen Bedingungen ihrer 
Arbeit nachzugeben, 

1. nimmt Kenntnis von den in den Ziffern 288 bis 291 
des Berichts der Kommission f1Ir den internationalen öffentli
chen Dienst enthaltenen BeschlOssen in bezug auf eine 
Gefahrenzulage6'; 



2. ersucht die Kommission, ihren Beschluß betreffend von ihr 1992 beIailftigt wurdedS, wonach die Organisationen, 
die Anbindung der 0efabrenzuIage an die GrundJMindest- soweit sie es nicht bereits getan haben, ihre PersonaIonImmg 
gebaltslabeUe fIlr international rekrutierte Bedienstete sowie lindern sollen, um die Bescbliftigang von Bbegatten zu 
ihren BescbIuB lIber die Höhe der GefahrenzuIage nocbmaIs zu gestatten, 
ftbenIen!ren und andere Alflmlativen zu einer 0efabrenzuIage legt a11en Otganisationen des gemeinsamen Systems nohe, 
vorzuscbIagen und der Generalversammlung auf ihrer einnnd- Ehegatten von Bediensteten die MIlgIicbkeit zu geben, sich um 
fllnfzigsteD 'IlIgung darüber Bericht zu etstatten; Dienstp 'Slbll in der jeweiligen OrgaDisation zu bewerben, 

vn 
LmsTUNGSFORDBRUNG 

unter Hinweis auf Abschnitt LF ihrer Resolution 441198 
und Abschnitt vm ihrer Resolution 46/191 A, worin sie die 
Kommission fIlr den intemationalen öffentlichen Dienst 
gebeten hat, ihre Ühetprilfung von Wegen der Leistungs-
811etkimmmg sowie der Leistungsbeurteilung im gemeinsamen 
System als Mittel zur Steigerung der Produkti'vitlit und der 
Kostenwirksamket fortzuseIzen, . 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt vn ihrer 
Resolution 47/216, in der sie die Kommission nachdrllcklich 
aufgefOldert hat, in ihrem Arbeitsprogramm Maßnahmen 
Aufmerbamkelt ZU schenken, die eine gute PetSODalver
waltung im intemationalen öffentlichen Dienst gewllbrleisten 
sollen, 

femer unter Hinweis auf Abschnitt V Ziffer 2 ihrer Resolu
tion 48/224, in der sie die Kommission nachdrl1cklich aufge
fordert hat, Fragen der PetSODalverwaltung weiter Aufmerk
samkeit ZU scheoken, 

1. begrqßt die von der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst vorgenommene Übetptilfung der 
Leistungsförderung, die in Kapitel vn ilm:s Berichts dargelegt 
wird, sowie die in Anhang vm des Berichts"' enthaltene 
Ausarbeitung von GrlJndsfitzffl und RIchtlinien fIlr die 
Leistungsbeurteilung und Leistungsfördenmg und fIlr die 
Anerkennung verschiedener Leistungsniveaus; 

2. erk14rt erneut, daB die Leistungsbeorteilung und 
LeistungsfIlrdeg fIlr die Erhöhung der Wlfkssmkeit der 
0rgaDisati0nen entsr.heidend wiChtig sind; 

3. nimmt mit Interesse Kennlnis von den dieshez!lglichm 
Sch1ußfolgernngen und Empfehlungen der Kommission und 
empfiehlt sie den Organisationen des gemeinsamen Systems 
zur Beachtung bei der AusarbeItung ihrer PolilikM und 
Programme auf diesmn Gebiet; 

4. forrJmt die OIganisationen des gmneinsamen Systems 
ruu:hdrlIckllch auf, soweit nicht bereits geschehen, der Aus
arbeitung von praktikablen LeistungsfördenmgspIOgrammeD 
hohe Prioritllt einzuriIumen, so auch Leistungsbeurteilungs
systemen im weiteren Kontext der Pmsonalreform; 

vm 
BBSCHAFnGUNG VON EHI!GA'rrBN 

unter Hinweis auf die BmpfehIung der Kwnmission fIlr den 
internatIonnIen öffentlichen Dienst aus dmn Jahr 1988", die 

.. I!bd., DreiundvIenJgst Tagung, &/lag. 30 und 1<mrlptd»m (Af43/30 
und Kotr.l),Zlffer91 tl). 

wobei gewIlhrleistet bleiben muß, daB keinerlei Bevorzugung 
aufgrund des VerwandtschaftsverhiltDisses zu einem Bedien
steten erfolgt; 

IX 

ZtmLICH IIEGRENZTB ANSTELLUNGBN 

unter Hinweis auf ihr im Juni 1994 an die Kommission fIlr 
den infIm1ationaIen öffentlichen Dienst gerichtetes Ersuchen, 
ihre Ansichten zU dem Vorschlag der Veteinten Nationen 
he1Ieffend die Ausarbeitung von Regelungen fIlr zeitlich 
begrenzte Vertrllge bekanntzugehen, 

nimmt Kennlnis von den vw1llufigen SchIußfolgernngen der 
KODlIDissi<m fIlr den intetnationalen ölfentIichen Dienst, die in 
den Ziffer 366 und 367 ilm:s Berichts" wiedergegeben sind, 
und ersucht die Kommission, der Generalversammlung nach 
Abschluß ihrer Untetsuchung lIber ihre Erkenntni_ in bezug 
auf die Regelungen fIlr zeitlich begrenzte Vertriige Bericht zu 
etstatten; 

x 
ENTscHmoUNGBNDBR VBRWALroNGSGBIUCIlTB 

unter Hinweis auf Abschnitt VI Ziffer 7 ihrer 
Resolution 48/224, in der sie den GenetalsekretII ersucht hat, 
im BMehmen mit den Leitern der Organisationen des gmnein
samen Systems zu prlIfen, ob es praktisch möglieh ist, die 
SalZUDS der Kommission fIlr den inflm1ationalen öffentlichen 
Dienst undIoder die Abkommen aber die Beziehungen 
zwischM den Vereinten Nationen und den anderen 0rganisa
tionen des gemeinsamen Systems zu iindem, mit dem Ziel, ein 
koordiniertes Vorgehen bei a11en die BeschlIftigungsbedingnn
gen der Bediensteten des gmneinsarnen Systems betreffenden 
Beschwmden zu gewIlhrleisten, und Regelungen einzufiIhren, 
die die Kwnmission in die Lage vmsetzen, bei VOI dem 
Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen oder dem Ver
waltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation 
anhIIngigen Beschwmden, in denM es um Beschllisse oder 
Empfehlungen der Konunission oder um andere das gemeln
same System berIIhrende Fragen gebt, zu intervenieren; 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekreIfI 
aber die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte"; 

2. ersucht den GeneraIsekretli, das Verwaltungsgerlcht 
der Veteinten Nationen im Hinblick auf die Voma1uue der 
folgenden Änderung seiner Verfabrensordnung zu konsnltie-
ren: 

"Wild in einmn Verfahren erkennbar, daB das Urtell 
des Gerichts Auswirkungen auf eine Bestimmling, einen 
Beschluß oder eine Gehalts- oder Beitragstabelle des 

.. I!bd., ~ Tagung, &IIage 30 und K!migeItdum 
(Al47130 und Kotr.l), ZIffer 296 h). . 

.. Al49/480. 



gemeinsamen Systems der Personalverwattung haben 
könnte, benachrichtigt der ExekutiVBekretlir des Gerichlll 
umgebend den Exekutivsekretllr der Kommission fUr den 
Internationalen öffentlichen DIenst und vergewissert sieb, 
ob diese sich an dem Verfahren beteiligen möchte. Ist dies 
der Fall, erhält die Kommission Ausfertigungen aller 
ScIniftBätt.e zur Verfilgung gestellt, und es wird ihr gestat
tet, dazu Stellung zu nehmen und an jedem mOndlicben 
Verfahren teilzunehmen. "; 

3. ersucht den Generaldirektor der Internationalen Ar
beitsorganisation, das Verwaltungsgericht der Internationalen 
Arbeilso!'ganisation im Hinblick auf die Vornahme der fol
genden Äitderung seiner Verfabrensotdnung zu konsultieren: 

"Wm:l1n einem Verfahren erkennbar. daß das Urteil 
des GericbIII Auswirkungen auf eine Bestimmung, einen 
Beschluß oder eine GebalIs- oder Bei1ragstabeIIe des 
gemeinsamen Systems der PmsonaIverwattung haben 
könnte, benachrichtigt der Kanzler des GericbIII umgehend 
den ExekutiVBekretlir der Kommission fUr den 1nterDa
tionalen IIffendicben DIenst und vergewissert sieb, ob diese 
sich an dem Verfahren beteiligen möchte. Ist dies der Fall, 
erhält die Kommission Ausfertigungen aller ScIniftsIIIze 
zur Verfilgung gestellt, und es wird ihr gestattet, dazu 
Stellung zu nehmen und an jedem mOndIicben VerfaIu:en 
teilzUnebmen. n 

95. PlenarsiWmg 
23. Dezember 1994 

ANLAGE I 

GrundIMlndestgeb1litabeIle fiIr Bedienstete des Bilheren DIenstes und der oberen und ohenten Raugebenen 
(Bruttojobresgebalt und entsprecbemJes Nettogehalt naeh Abzug der PersouaIabgabe)" 

(In US-Dollar) 
GiJltIg ab 1. Mib7.1995 

BII!;I:dd 9' 
B u !!f! 1 H m IV v \11 VB VI11 IX " 111 ll11 ll1H ll1V xv 
Ul2!cl'P""'?tsrkrrAA" 
UGS brutto ..................... 145.236 
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DtIUIDoU ................... 38.2\11 39.197 40.104 .1 .... 41.915 42.821 43.'m ....... 45.53lI ...... 47.352 48.258 ... 104 SI.073 5IIJl8S 

YCll'""'" 
P4 bmtto ..................... 43.754 45.131 ....., 47957 .. .369 ... 783 52.1'1/ 53.60!1 ...... ...... 57 .... ...... 

IICUOmV .................. 33.990 34.882 33.772 - ,., .... ...... 39.334 40.224 41.116 42.lI16 42.8OS 43.187 
DIlUDotJ ................... 3L914 32.730 33.J39 34.349 ...... 35.969 36.779 ,., .... 38.399 ....... 40.01. 40.830 

VenP' • , I 
p..1 _ ..................... 32S51 34.212 ...... ...... 38.125 .. "" 40.760 ...." 43.391 44.708 

aeltDmU .................. 215.907 27.164 28.62Il ... ..,. 30.331 31.186 32.044 32.899 33.754 .... W 
acuooU ................... 25.412 ...... ... .., 27.781 28.564 29.347 30.132 3OJI .. 3L'" 32.481 

mU .. ~mft"'*""" ' '%1 Ebc:ptI:cn odcrrmtrtrfrttl1sbfftcbtJgrmn KhxL 
aU $:I Bedie:astc:b:I aImo tttttmfral' , '!pn Bbegatbm oder ~ KID:d. 
·0Im0~ •. 3 t ioblesetwalp:n~ 
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ANLAGEn 

Änderungen des PersonaIstaiufs der Verefnten Nationen 

Artikel 3.3 

Die zweite ThbeIle unter Buchstabe b) Ziffer I) ist durch 
folgende Tabelle zu eJ:SeIZeIl: 

P~dle"'dm! 
~_8Ind 

;.~ ....... - =: - SI5'OOOp ........... 9,0. 12,4 - $ 5.000p.a. ........ 21.0 26,9 - $ 5.ooop ........... 25,0. 30,3 - 5 5.000p ........... 29.0 34,6 - $ 5.000p ........... 32,0. 36,9 - $lo..OOOp.a. •••••.• , 3S,II 40,5 - $Io'OOOp ........... 'R11 42,7 - $10.000 p.a. ........ 39,0. 44,5 - 510.000p.a. •••••••• 40.0. 45,4 - $15.000 p.a. ........ 4111 46,0 - $ :!D.OOO p.a. ........ 42,0 so.o 
ADe - abgahepIIlcJdigmt 
lIezOge ...................... 42,0 S2,S 

ANLAGEm 

R6he der KInderzuIage und der ZnIage fIIr UnterJmIts. 
berechtigte zweiten Grades 

("'~) 

Za1age/llr -
üm4 W6bnmg K/nd4r. =:'~...J! 1#fDse 

BeIgieII beIgIschor l'l1IIIc 56.721 18.140 

IlI!lemark -- 10..661 2,082 

D ' J ....... Dealsoho Mark 3.Z18 1.176 - f'ratwasJscbcr Fmnc 8.195 2.719 

~ französisclw Fmnc 8.195 2.719 

1rIam1 -- 92S 303 I_ 
V .. 322.196 146.370 

LuemImrg Luumburger l'l1IIIc 56.721 18.110. - f'mrz&dsclw f'auIc 8.195 2.719 

NiI:dodam!o boll!tmftscher Gulden 3.614 1.231 

0s!mr0Icb SchIDlng 22.534 8.435 - -- 2.718 1.211 

VeaoIoIgIo- ... 
AmodloaIlJld Cbrlgo IJS.DoDar 1.400 500 
LI!ndeI' 

49/224. PensIoDSSjslem der Vereinten Nationen 

Die GeneralverstI1J1lJ1bmg. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/242 vom 
21. J)ezember 1990, 461192 vom 20. Dezember 1991. 47/203 
vom 22. Dezember 1992 sowie 4l1fl24 und 48I22S vom 
23. Dezember 1993. 

1IIJCh Belumtlbmg des Berichts des Gemeinsamen Rates fDr 
das PensiOJl8Wesen der Vereinteo Nationen fDr das Jahr 1994 
an die Generalversammlung und an die Mitgliedorganisationen 
des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinteo Nationen67, 

des Kapitels Iß.A des Berichts der Komml!!!ilon fDr den inter
nationalen öffentlichen DienstfDrdasJahr 19946

'. des Berichts 
des GeneralsekretlI über die Kapltalanlagen des Fonds" und 
des damit zusammenhiingenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses fDr Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

I 

VERSIClIBRUNG5MATHBMATI8CIm FIlAGI!N 

unter Hinweis anf Abschnitt TI ihrer Resolution 47/203 und 
Abschnitt TI ihrer Resolution 48J22S, 

1. beg,.qjlt mit Genugtuung die Änderungen. die der 
Gemeinsame Rat fDr das Pensionswesen der Vereinteo 
Nationen als Antwort auf die Ersuchen des Beirats der exter
nen Rechnnngsprilfer und gemäß den Erörterungen mit dem 
Rat der Rechnungsprilfer bei der Vorlage der Brgebnisse der 
Bewertung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinteo 
Nationen zum 31. Dezember 1993 vorgenommen hnt, um 
a) die Bewe:rtungsergebni sowohl in Dollar als auch in 
Form von Prozentslllzen der ruhegehaltsfähigen BezlIge 
anzugeben, b) zusätzliche Angaben zum Wert der Aktiva und 
Passiva sowie c) Erkll!rungen des Berntenden Versicherongs
mathematikers und des Ausschusses der Versicherungs
mathematiker über das Ausreichen der Aktiva des Fonds zur 
Abdeckung der laufenden und prognostizierten Verbindllch
keiteo aufZunehmen; 

2. nimmt Kenntnis von der in der Bewertung des Fonds 
zum 31. Dezember 1993 zum Ausdruck kommenden Erhö
hung des versichenmgsmatbematischen Ungleichgewichts von 
(),S7 anf 1.49 Prozent der ruhegehaltsflIhgen Bezüge, von den 
Faktoren. die zur Erhöhung des Ungleichgewichts beigetragen 
haben, insbesundere die steigende Lebenserwartung der 
Rohegehaltsernpflinger. sowie von den Bemerkungen des 
Beratenden Versicherungsmatbematikers, des Ausschusses der 
Versicherungsmathernatilmr und des Rates zu den Bewertungs
ergebnissen; 

3. nbnmt Insbesondere KenntnIs von den Meinungen des 
Beratenden Versicherungsmatematilrers und des AnsuchU$$ll$ 
der Versichernngsmathematiker, die in den Anhängen IV 
beziehungsweise V des Berichts des Rates67 wiedergegeben 
werden, wonach zum 31. Dezember 1993 keine Notwendigkeit 
von AusgleicbszahlllDgen fDr Fe~ gemäß Artikel 26 
der Satzung des Fonds gegeben war und der derzeitige 
BeitIagssatz von 23,7 Prozent der ruhegehaltsfähigen Bezüge 

" ()jftI;Iß1Jn Protokoll der GenmJlversammlung. NBU1I1l1UMerdtiste 
TaB/MIS. Bet!Ds. 9 (A/49/9) • 

.. A/c.5I49J3, 

" A/49/S76. 
" JSPB/G.4IRev.14, 
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bis zu einer ÜLe.tpxllfung zum Zeitpunkt der Dllcbsten Be
wertung am 31. Dezember 1995 beibehalten werden kann; 

4. nimmt Kenntnis von der vom Rat vorgenommenen 
ÜberprIlfung des ZjpGatms und der Sterbetafel zur Ermittlung 
des bei der teilweisen Umwandlung des Ruhegebaltsanspxucbs 
auszahJbaren Pauscbalbetrags sowie von seinen BeschlOssen, 
gemliß Artikel 11 der Satzung des Fonds, a) den derzeitigen 
Zinssatz von 6,5 Prozent beizubehalten, der von dem S!lIndi
gen Ausschuß des Rates 1995 überpriIft werden soll, und 
b) den Ausschuß der Versichenmgsmathematik zu ersuchen, 
unter Zugrunde1egung der bei der versicherungsmathemati
sehen Bewertung des Fonds zum 31. Dezember 1993 an
genommenen Lebenserwartung eine für beide Geschlechter 
geltende flberarbeitete Sterbetafe1 zu erarbeiten, die dem 
Ständigen Ausschuß zur Billigung vorgelegt und ab 1. Juli 
1995 bei der Festsetznng des bei der teilweisen Umwandlung 
des Ruhegebaltsansprucbs zahlbaren Pauschalbetrags Ver
wendung finden soll; 

5. bilUgt mit Wirkung vom 1. Juli 1995 eine Anhebung 
der Höchstzahl der anrechnungsfilhigen Beitragszeiten, was 
bedeutet, daß Beitragszeiten aber 35 lahre hinaus, die ab 
1. lu1i 1995 erworben werden, mit einem jährlichen Steige
rungssatz von 1 Prozent angerechnet werden, bis zu einem 
Höchstsatz von insgesamt nicht melJr als 70 Prozent, und 
ändert demgemlIß mit Wirkung vom 1. lu1i 1995 den A
rtikel 28 der Satzung des Fonds, wie in Anlage I dieser 
Resolution dargelegt; 

6. stimmt den vom Rat gemäß Ziffer 13 der Satzung des 
Fonds gebilligten Abkommen aber die iibertragung von 
Ruhegebaltsanspxftchen mit der Asiatischen Entwicklungshank 
und der Europl!ischen Bank für Wiederaufbau und Entwick
lung zu, mit dem Ziel, wie in Anlage VII zum Bericht des 
Rates dargelegt, die Koutinuitlit der Ruhegebaltsansprllche 
zwischen dem Fonds und den genannten Banken sicher
zustellen"'; 

n 
RUHI!GI!HALTSFÄlßGE BEZÜGE 

unter Hinweis auf Abschnitt n ihrer Resolution 451242, 
Abschnitt m ihrer Resolution 46/192 und die Abschnitte IV 
und VI ihrer Resolution 4711JJ3, 

bi/Ugt mit Wirkung vom 1. April 1995 die in Anlage I 
dieser Resolution enthaltenen Änderungen von Artikel 54 der 
Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten 
Nationen, nämlich die neueste Thbelle der ruhegebaltsfiihigen 
BezfIge der Bediensteten des Höheren Dienstes und der oberen 
und obersten Rangebenen, die Festlegung der ruhegehalts
fähigen Bezllge der nichteingestnften Amtsträger und der 

. Mitglieder in der Laufbahngruppe Felddienst und die FestIe
song der Voraussetzungen und des Umfangs der Ruhegehalts
flIhigkeit zusIItzlicher Besoldungsstnfen für besondere Leistun
gen und/oder lange Dienstzeiten: 

m 
l'ENsIONSANPASSUNGSSYSTBM 

unter Hinweis auf Abschnitt IV ihrer Resolution 46/192, 
Abschnitt V ihrer Resolution 471203 und Absehnitt I ihrer 
Resolution 48/225, 

1. nimmt Kenntnis von den vom Gemeinsam"" Rat für 
das Pensionswesen der Vereinten Nationen vOQlCDommeDen 
ÜberprIIfungen, die in Abschnitt VI seines Berlchts be
schrieben siitd"', betteffend verschiedene Aspekte des Pen
sionsanpassungssystems, sowie von seiner Absicht, auf seiner 
Dllcbsten ordentlichen 'IlIgnng im lahre 1996 znslItzIiche 
Untersuchungen vorzunehmen; 

2. nimmt atfIJerdem Kenntnis von den BqJebnlssen der 
ersten vom Rat vOQlCDommenen Analyse der Kosten der am 
1. April 1992 in Kraft geIletenen längerfristigen Änderung des 
Pensionsanpassungssystems. bei der die tstsIlcblichen Kosten 
im Zeitraum vom 1. April. 1992 bis 31. MIirz 1994 zugrunde 
gelegt wurden, die langfristige geschlitzte Kosten von 
Q,26 Prozent der ~lsf!Ibjgen BeziIge mgab, gegenüber 
der frftheren Schiitzung von Q,30 Prozent, sowie von der 
Absicht des Rates, diese Angelegenheit auf seiner nlk:hsten 
ordentlichen 'Ihgung unter Zugrundelegung der zweiten 
Bewertung der tstsäcblichen Kosten im Kontext der Be
wertung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten 
Nationen zum 31. Dezember 1995 weiter zu prIlfen; 

3. bilUgt mit Wirkung vom 1. Juli 1995 die Vermin
derung der in Ziffer 166 des Berichts des Rates beschriebenen 
'I20-Prozent-Obergrenze" im Rahmen des Pensionsanpas
sungssystems auf 110 Prozent für am oder nach dem 1. lu1i 
1995 ausscheidende Versicherte und die sich daraus er
gebenden Änderungen im Pensionsanpassungssystem, die in 
Anlage n zu dieser Resolution aufgefilhrt sind; 

4. billigt atfIJerdem mit Wirkung vom 1. lu1i 1995 die 
Anwendung der am 1. April 1992 in Kraft gettetenen Iängel'
fristigen Änderung des Pensionsanpassungssystems auf 
Bedienstete des Allgemeinen Dienstes und der yergIeichbaren 
Lautbahngruppen, die sich daraus ergebenden· Änderungen in 
der Thbelle der Koeffizienten fiIr den Lebenshaltungskosten
ausgleich und der Thbelle der Sonderanpassungen für kleine 
RuhegehlUter gemäß Abschnitt E des Pensionsanpassungs
systems und die sich daraus ergebenden ÄnderÜngen des 
Pensionsanpassungssysterns, die in Anlage n zu dieser 
Resolution aufgefilhrt sind; 

S. nimmt Kenntnis von dem sowohl vom Rat als anch 
von der Kommission für den internationsIen öffentlichen 
Dienst gefaßten Bescl!1uß, die Vorlage von Empfehlungen 
betreffend milgliche Andernngen in dem Sonderindex für 
Ruhegebaltsenipfilnger an die Oenerslversammlung im Kon
text der umfassenden ÜberprlIfung der ruhegebaltsfllhigen 
BezUge und der sich daraus ergebenden RuhegehlUter der 
verschiedenen Besoldungsgruppen bis 1996 ZUIIlckzusteUen; 

IV 

AUFNAHMBDES INTBRNATIONALBN ZmlTRUMS FIlR 
GBNTBClINIK UND BIOTBCHNOLOOIB 

beschlü:fJt, im Einklang mit Artikel 3 der Satzung des 
Fonds dss Internationale Zentrum für Gentechnik und Bio
technologie mit Wirkung vom 1.18Ouar 1996 als Mitglied in 
den Gemelnsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen 
aufzunehmen, unter der Voraussetzung, daß dss Zentrum vor 
diesem Datum ein PersonaIstatnt und eine Personalordmmg 
sowie Oehahstabellen annimmt, die dem gemeinsamen System 
von OehlUtem und anderen BeschiiftigungMedingungen 
entspxechen; 
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v 
VBRWALTUNGSKOSTIlN 

genehmigt zusIItzliche Ausgaben direkt zu Lasten des 
Clemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen in Höhe 
von 390.200 US-Doßar netto :tiIr den Zweijahreszeitrawn 
1994-1995 :tiIr die Verwaltung des Fonds; 

VI 

SONSTIGBFRAGBN 

1. er.rucht die MitgIiedorganis des Gemeinsamen 
Peosionsfonds der Vereinten Nationen, den Exekutivsekretllr 
des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen und den 
Kanz1er des Verwa1tungsgerichts der lotematitioalen 
Arbeitsorganjsation gemllB Abschnitt V1 Ziffer 7 der Resolu
tion 48/224 der Geoera1versammlung, den Fonds von allen 
anblingigen Rechtssacben, die:tilr den Fonds uomitteIbare oder 
mittelbare Folgen haben können,· in Kenntnis zu setzen, um 
sicherzustellen, daß die loteresseo des Fonds angemessen 
vertreten sind; 

2. steHt mil Befriedigung fest, daß der Rat der Rech
nwigsprllfer unter anderem erklllrt hat, daß die Vorlage der 
Rechnoogsabschllisse des Fonds :tiIr den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 im Einklang mit einer ReIhe der Normen :tiIr das 
Rechnungswesen im System der Vereinten Nationen erfolgt 
ist, und ersucht darum, daß die vom Rat der Rechnungsprüfer 
in dieser Hinsicht empfohlenen Änderungen so bald wie 
möglich umgesetzt werden, damit die Rechnungsabschllisse 
diesen Normen voll entsp:recheo; 

3. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, die der Gemein
same Rat :tiIr das Pensionswesen der ~inten Nationen 

. bezi1glich einer Empfehlung des Rates der Rechnungsprüfer 
getroffen hat, eine inteme Revision einzurichten, sowie von 
den diesbezüglichen Stellungnabmen des Beratenden Aus
schusses :tiIr Verwaltungs- und Hausha1tsfragen"; 

4. ersucht den Gemeinsamen Rat fI1r das Pensionswesen 
der Vereinten Nationen, der Generalversamm1ung im Kontext 
der revidierten Voranschläge :tiIr den Zweijabreszeitraum 
1994-1995 und der Voranschllige :tiIr den Zweijahreszeitraum 
1996-1997 über die fI1r die interne Revision des Fonds 
getroffenen Vorkehrungen und deren Kosten Bericht zu 
erstatten; 

S. ersucht den Rat m4Jerdem, die Überwachungs- und 
Kontrollverfahreo :tiIr Zahlungen aus dem Fonds, namentlich 
auch die Verfahren :tiIr die Zahlung von Wltwen- und Wrtwer
geld, im Hinblick auf die SlIIrkung des Nachprllfungsptozesses 
weiter zu überprtlfen und der Generalversamm1ung auf ihrer 
einundfilnfzigsten 'IlIgung darllber Bericht zu erstatten; 

6. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des Rates in 
Abschnitt V1l seines Berichts'" zu den Eingaben, die nach wie 
vor von ehemaligen Fondsmitgliedero eingehen, die von der 
Anwendnog der mit der ehemaligen Union der Sozia1istischen 
Sowjetrepubliken, der ehemaligen Ukrainischen Sozialisti
schen Sowjetrepublik und der ehemaligen Bjelorussischen 

. SoziAlistischen Sowjetrepublik bestehenden Abkommen über 
die Obertragung von Anspti1chen betroffen sind. sowie von 

'11 A149I576,_VI. 

den Schritten, die der Rat über seinen SekretIir bisher unter
nommen hat, um mit der Stlindigen Vertretung der Russischen 
F!lderation bei den Vereinten Nationen sowie mit den zustiin
digen einzelstaatlichen Behörden Koosultationen aufzunehmen 
mit dem Ziel, festzustellen, in welchem Umfang die im 
ZlIsammeobang mit der Auslegung und Anwendung der 
Abkommen entstandenen Probleme gelöst werden kllnoeo; 

7. stellt fest, daß der Fonds, wie die Abkommen dies 
verlangen, den versicherungsmathematiscben Gegenwert der 
erworbenen Rnhegehaltsansprilche einzelner ehemaliger 
Mitglieder an den Fonds :tiIr soziale Sicherheit der ehemaligen 
Union der Sozia1istischen Sowjetrepubliken übertragen bat; 

8. begrqpt die Schaffung einer Arbeitsgruppe. der 
hochrangige Vertreter der zustiindigen Ministerien und 
Instan7l\1l der Russiscbß1\ Föderation sowie Vertreter ehemali
ger Fondsmitglieder angehören und die den Auftrag hat, sich 
mit den genannten Problemen zu befassen; 

9. fordert alle betroffenen Parteien mif, ihre ßemllhungen 
um die Lösung der im Hinblick auf die Auslegung und 
Anwendung der drei Abkommen entstandenen Probleme in 
einer Weise fortzusetzen, die mit Buchstaben und Geist der 
Abkommen vereinbar ist; 

10. nimmt Kenntnis von dem Beschluß des Rates, zum 
gegenwilrtigen Zeitpunkt keine Änderungen der Mitgliedelzahl 
und der Zusammensetzung des Rates und seines S1Iiodigen 
Ausschusses VOIZUSCh1ogeo, die Frage jedoch weiter ZU prIIfen. 
und der Generalversamm1ung auf ihrer dreiundfiJnfZigste 
Thgung 1998 einen weiteren Bericht über die.Angelegenheit 
vorzu1egen; 

11. nimmt außerdem KenntnIs von den Bemerkungen des 
Rates zur 'IW1nabme an den Ratstagungen und zu der Hliufig
keit der Sitzungen des Ständigen Ausschusses und der 'Ibil
oabme daran sowie von den Aoderungen in der GeschlIfts
ordnung des Fonds, was die Teilnahme an den Sitzungen des 
Stiindigen Ausschusses betrifft; 

12. nimmt ferner Kenntnis von den sonstigen im Bericht 
des Rates behandelten Angelegenheiten; 

VII 

KAPrrALANLAGIlN DES FoNDS 

1. nimmt KenntnIs von dem Bericht des Geoera1selaetiI 
Ober die Kap~ des Gemeinsamß1\ Pensioosfonds der 
Vereinten Nationen und von den vom Gemeinsamen Rat:tilr 
das Pensiooswesen der Vereinten Nationen abgegebenen 
Bemerkungen zu den Kapitalanlagen des Fonds und den 
Depotverwahrungsregelungen :tiIr das Fondsverm6geo sowie 
zur Mimliodschaft und zur Mitg1iederzahl des An1ageaus
sc~"!';---

2. begriißt jeden Vorschlag zu der Frage, wie die 
langfristige WerteDtwickiung des Fonds inZukuoft verll r ert 
und überprl!ft werden klinnte, unter Berilcksichtigung der 
Interessen der Mitglieder, der Größenordnung der BeIrIige, um 
die es geht, und der feststehenden Kriterien der Sicherheit, 
Rentabilität, Liquidität und Konvertibilität, und bittet den 

"0ßI1JelIes ProtokoU der Genera/v.,..""".z."g. N~ 
TtJBUIIg. BeIlag. 9 (A14919J, Abschnltt IV. 



Generalsekretllr in dieser Hinsicht, die Regelungen fIlr die 
institutionelle Beratung zu flberpriJfen; 

3. ersucht den GeneralsekretlI in kDnftigen Berichten an 
die Generalversammhmg Ober die Kapitalanlagen des Fonds 
eine vo1lstllndigere Analyse der Wertentwicklung dieser 
Kapitalanlagen und deren wichtigster Komponenten vor
zulegen, insbesondere gegebenenfa\1s Möglichkeiten zum 
Vergleich der Wertentwicklung mit einsch1llgigen Bezugs
werten und anderen Pensionsfonds; 

4. stellt mit Genugtuung fest. daß die neuen Depot
verwnhnmgsregelungen unter anderem voraussichtlich zu 
Kosteneinsparungen fIlhren werden, und ersucht den ·Ge
nera1aekretlir. die Kosten dieser Regelungen laufend zu 
verfolgen und dabei die Depotverwahnmgsosten anderer 
Pensionsfonda zu betilcksichtigen; 

5. stellt mit Befriedigung fest, daß mehrere Mitgliedatan
ten, die bisher keine Steuerbefreiungen fIlr Einnabmen aus den 
Kapitalanlagen des Fonda gewährt hatten, beschlossen haben, 
solche Befreiungen zu gewlIhren, und appelliert an diejenigen 
Mitgliedstaaten. die keine solche Befreiungen gewlibren, alle 
nur möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um dies so 
bald wie möglich zu ton. 

ANLAGE I 

95. plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

Änderung der Satzung dfs GemeJnsamen Penslonsfonds 
der Vereinten Nationen 

ArtIkel 28 
Ruhegehalt 

Buchstabe b) ili) ist durch folgenden Wortlaut zu eraetzen: 

Mb) ili) durch Multip1ikntion der 2S darauft'olgenden 
~ahre des Ve:sicberten mit 2 Prozent aeiner 
letzten Durchachnittsbezilge; und" . 

Ein nener Buchstabe b) iv) mit folgendem Wortlaut ist 
hinzuzufilgen: 

Ob) iv) durch Multip1ikntion der Ober 35 Beitmgajahre 
hinausgehenden, ab 1. Juli 1995 erwotbenen 
~ahre des Versicherten mit 1 Prozent aeiner 
letzten Durchschnittsbezilge, bis zu einem Höchst
satz von insgesamt 70 Prozent. ° 

Ein neuer Buchstabe c) ili) mit folgendem Wottiaut ist 
binzuzufiIgen: 

"c) ili) durch Multip1ikntion der Ober 35 Beitmgajahre 
hinausgehenden, ab 1. Juli 1995 erwotbenen 
Beitragsjahre des Venlicherten mit 1 Prozent seiner 
letzten Durchschnittsbezilge, bis zu einem Höchst
satz von insgesamt 70 Prozent. " 

ArtIkel 54 

Ruhegehaltsfllhige BezfJge 

Buchstabe b) ist dutcb folgenden Wortlaut zu eraetzen: 

Ob) FIIr Venlicberte des Höheren Dienstes und der oberen 
und ohe!sten Rangebenen gilt mit Wirkung vom 1. November 
1994 die in der nachstehenden Anlage B wiedergegebene 
'IlIbe11e der ruhegeha1tsfIIhgen BezI1ge, Die Anpassung dieser 
Tabe11e erfolgt zum selben Zeitpnnkt wie die Anpassung der 
Nettobezilge der Bedienateten des Höheren Dienstes und der 
oberen und oberaten Rangebenen in New Yotk. Die ruhe
gebaltsfl!bigen BezI1ge werden um einen einheitlichen Prozent
satz angepaßt, der dem von der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst festgelegten gewogenen Mittel der 
prozentualen Schwankung der Nettobezilge entspricht. ° 

Der folgende Wortlaut ist hin71JzufI1gen: 

·c) i) Ffir Veraicherte, die am oder nach dem I. AprlII99S 
als nichtelngestufte.Amlstdlger ernannt oder gewllh1t 
werden. werden die ruhegebaltsflihigen Bezlige von 
dem mstllndigen beschlußfassenden Organ, das anch 
ihre übrigen Beschllftigungabedingungen festlegt, im 
Einklang mit der von der Kommission fIlr den interna
tionalen 6ffent1ichen Dienst empfohlenen und von der 
GenetalveraammIung befIlrwotteten Methodik festge
legt und danach im Einklang mit dem unter Buchstabe 
b) bescbriebenen Verfabten angepaßt; 

ü) FIIr Veraicherte. die am 31. MiIrz 1995 als nicht
eingestufte Am1Striiger IlItig sind, werden die ruhe
gebaltsfilhigen BezOge ohne Anpassung beibehalten, 
bis ihre Höhe von den ruhegebaltsfllhigen BezOgen 
Ilberachritten wird, die sich aus der Anwendung der in 
Ziffer i) genannten Methodik ertechnen; 

d) Ffir Veraicherte der Laufbabngtnppe Felddienst gilt 
mit Wirkung vom I. November 1994 die in der nnchstehenden 
Anlage C wiedergegebene Thbelle der ruhegehaltsfilhigen 
BezOge, die danach im Einklang mit dem untet Buchstabe b) 
bescbriebenen Verfahren angepaBt wird; 

e) Ffir Venlicherte. die dem Fonds am oder nach dem 
1. Januar 1994 beitreten oder wieder beitreten, werden keine 
zusIItzlichen Besoldungastufen gewährt, die Ober die höchste 
Besoldungaatufe der Thbelle des ruhegebaltsfilhigen Brutto
gebalta oder der Thbelle der ruhegebaltsfilhigen BezIige 
hlnnusgehen, die im Einklang mit der von der Generalver
sammlung auf Empfehlung der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst gebilligten Methode festgelegt 
wurden. Nicbtadestoweniger werden zlIslItzliche Besoldungs
stufen. die einem Bedienateten in Übereinstimmung mit den 
Bemmmllngen des entsprechenden PersonaJstatuta bezie
hungaweise der Peraonalotdnung einer Mitgliedotganisation 
gewährt werden, der Vot dem 1. Januar 1994 im Dienst dieser 
Organisation atand, vom Fonds fIlr die Zwecke der Ermittlung 
der Ruhegebaltabeitrllge und des Ruhegehalta anerkannt.· 
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Anlage B ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

ANLAGEB 

Tabelle der ruhegehaltsftihlgen BeVlge fllr Bedienstete des HlJheren DIenstes 
und der oberen und abersten Rangebenen 

(In US-DolJIJr) 
(GflltIg ab 1. November 1994) 

• u ~ 

• 11 'm I a m IV l VI va vm a " ltI l!! ltIII ltIV Jr:V 

IV; 
IJGS ••••••••••••••••••••• 156.1Jj 

.,. , n..-II 
BGS ••••••••••••••••••••• , ....... --~% •••••••••••••••••••••• 12OJI31 123.738 126.4'/' 129.310 132.212 13>.'10 --1).1 ••••••••.••••.•••••••• , ...... ....... 111.419 113.834 11 ..... 118.'158 121.131 ,...... 111!.022 

Vcr-t • B I 
p..s .•••••..•.•.••.••••.•• !I4.S1'I ...744 .... ,. ,- 1113.126 , ...... 107.321 '''''19 '12.OS5 114.t!2 ,...,.. , ...... !2II.6l!' 

Ver .... • I P-4 •••••••••••••••••••••• 77.753 19.814 8' .... 83.8" 859.l6 07 .... !10.006 92.3>9 94.4n ... 712 """" 100322 '02.483 - 106.!N6 v_ 
P4 ...................... 63.710 6S.688 67_ 69. ... 71 .... 73.'63 7!.141 11.$11 79.063 8U!4 82.688 84!113 86.402 88333 9Il3OI 

V .. I • ,.2 ...................... 51.492 53.137 54.695 ,..... 5S.034 ,..5>6 61.21. 6$.1'" 65JII1 <6.665 67 .... 69.27. 

V ... ' • ! . 
Pol ••.••.•••. •••••••••••• 40.378 .L704 42.!1112 44.243 ..".,. ...., 41.344 50.277 51 .... 53.397 

Die folgende Anlage C ist der Satzung des Fonds hinzuzut'ltgen: 

ANLAGEC 

lbbelle der ruhegehal.t:ifilhlgen BeVlgefilr Bedienstete In der Laujbahngruppe FelddJenst 

(In US-Dollar) 

(GflltIg ab 1. November 1994) 

• U a ~ 

• 11 III1J'11111 n m IV v VI vn vm IX X Xl xn X1R XlV xv 

... 7 7 .... ' 76.712 ....... ...... 83.0'6 ...... 87.119 89 .... 9L34' ...... 95.3TI 97..., 

.... 6'_ ...... 64.365 M.745 67.126 tI8.5IItI ...... 7'.2$1 72.646 74J128 '/5,4111 76.788 

... 5 .... 7112 4!1.97' 51.240 ,..,... 53.710 ."... 56.311 " .... 5I.8SI 1!IL124 61.394 ...... 63.933 

.... 39.94' 41.DSt ""63 43.2'l2 44.384 45.494 4I5.SI'I 41.115 48828 49.938 'LO!O "'159 53.%1' ..... , S5.493 

... , 32.2115 33.337 34.4'6 "".., ,..". ,..6'" 3&.7112 39.828 40934 ....". ... ,.. 440322 ...... ....... 47Jl114 

.... 28.329 29247 30.'64 " .... 32JIXl 32.930 33JlJl9 ...." "" ... 56.1'" 38.667 ...... 

... , ""'43 2S.846 ...,., 27.251 28.0l5Il 28.B82 29.69' ""'''' 3L325 32,135 
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ANLAGE n E. SONDBRANPASSUNGBN FIlR KLBINERUlII!GlIHALTBR 

Änderungen im PemdOJlll8Dpassmtgs'ljstem 

D. KoIlFFJZlBNTEN FIlR DEN LBBENSHAI:rUNOS
KOSTBNAUSGLIlICH 

Absatz 6 b) v) ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

Ob) v) Der anwendbare Koeffizient fflr den LebenshaIbmgs
kostenausgleich ergibt sich schließlich l1li8 den nach
stehenden Thbellen. wobei das Ergebnis erforderli
chenfalls durch Interpolation zwischen den Koeffi
zienten errechnet wird. die fflr den nächsthöheren 
beziehungsweise näcbstniedrigeren Wert in der 
anwendbaren ThbelIe gelten: 

Lelstzmgen hol Beend/grmg den D_ oder hn Folie den 
7bdes In AusiIhnng einer _ TIttIgkeit 1IDr dem 1. JuIll995 und 
lIIIIkre sich daraus abkhnode Leistungen 

_geralB 122 
122 
128 
134 
141 
148 
ISS 
162 
171 
IBO oder mehr 

o 
3 
7 
12 
17 
22 
28 
34 
40 
46 

Lelstzmgen hol BeendIgung den Dlenme_ oder hn Folie den 
7bdes InAusilhnng eIner_ TIttIgkeitam oder nach dem 1. Jull 
1995 und lIIIIkre sich daraus abkhnode Leistungen 

_ zwischen dem Mittelwert KtJeffIdent.f/lr den 
der Bezilge am DUmstoIt und hn I.ebenshalttmgskostenausgleich 

Rulrestandslond (InPrountl 

_ger aIB lOS 0 
lOS 3 
110 8 
116 14 
122 19 
128 2S 
134 31 
141 38 
148 4S 
ISS 52 
163 60 
171 68 
IBO 76 
189 85 
198 94 
208 oder mehr 104" 

Absatz 7 ist durch folgenden Wortlaut ZU ersetzen: 

"7. Liegt der Normaljahressatz eines Ruhegeha\ts oder 
einer InvaIiditJltsrente aufgnmd der Satzung des Fonds vor 
einer Umwandlung in einen Kapitalbetrag unter dem 001-
larh6cbstbetrag in der anwendbaren nachstehenden ThbeIle. 
wird eine Sonderanpassung des Ruhegehalt.II wie folgt VOI'

genommen: 

Son4snmpassrmg 
(InPrountl 

Bel A1usdIeIden aus dem DIemt 1IDr dem 1. Aprlll993 
4.000 0 
3.800 3 
3.600 7 
3.400 12 
3.200 17 
3.000 22 
2.800 28 
2.600 34 
2.400 40 
2.200 oder weniger 46 

Bel A1usdIeIden aus dem DIemt "'" oder nach dem 1. Aprlll993 bis zum 
1. JuIll995 

6.SOO 0 
6.250 3 
6.000 6 
5.750 9 
S.SOO 12 
S.2S0 15 
5.000 18 
4.7S0 21 
4.soo 2S 
4.2SO 28 
4.000 31 
3.750 34 
3.soo 37 
3.250 40 
3.000 43 
2.750 oder weniger 46 

Bel A1Jsscbe1den aus dem DIenst am oder nach dem 1. JuH 1995 
6.SOO 0 
6.2SO 3 
6.000 7 
5.750 12 
5.soo 17 
S.2S0 22 
5.000 
4.750 
4.soo 
4.2S0 
4.000 
3.750 
3.soo 
3.250 
3.000 
2.750 odor weniger 

28 
34 
40 
52 
60 
68 
76 
8S 
94 

104" 
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L ZAHLuNG DES RtJIIEGBHAll'S 

Absatz 23 ist durch fo1genden Wortlaut zu ersetzen: 

"23. Hat ein Leistungsberechtigter seinen Wobnsitz in 
einem anderen Land als den Vereinigten Staaten, errechnet 
sich der Betrag der je Monat zu zahlenden regeImllßigen 
I.eistoug wie folgt 

Der Zlml!cbst nach Absatz 5 a) ermittelte und sodann nach 
Abschnitt H angepaßte Dollarbe1rag wird zum Gegenwert in 
OrtswIihrung umgem:hoet, wobei der Wechselkurs zur 
Anwendung kommt, der in dem Monat vor dem Quarta1 der 
Zahlung in Kraft war. Der sich daraus ergebende Betrag wird 
mit dem Betrag in OrIswIIhnmg verg1lchen, der zunächst nach 
Absatz 5 b) enoittelt und sodann nach Abschoitt H angepaßt 
wurde. Abgesehen von den in Absatz 2S vorgesehenen Fällen 
hat der Leistungsberechtigte bis zum nlichsten Quarta1 An
spruch auf den höheren der folgenden BetrIlge: des Betrages in 
Ortswährung oder des Gegenwerts des Do11arbetrags in 
OnswiIhnmg, bis zu folgenden HöchsIbeIr1lgen; a) 120 Prozent 
des Betrags in OrtswIihrung im Hinblick auf Leistungen bei 
Beendigung des DienatverhlUtnisses oder im Falle des Thdes 
in AusObung einer dienstlichen Tätigkeit vor dem 1. Juli 1995 
und andere sich daraus ableitende Leistungen; b) 110 Prozent 
des Betrages in OrIswlihrung im Hinblick auf Leistungen bei 
Beendi8lmg des DienatverhlUtnisses oder im Falle des Thdes 
in AlISÜbung einer dienstlichen Tätigkeit am oder nach dem 
1. Juli 1995 und andere sich daraus ableitende Leistungen." 

<W1Z25. FimmzIenmg der Beobaclttertruppe der VereInten 
NatioDen ftIr die 1hIppenentflechtong 

Die Generalvenammbmg, 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekretärs lIber 
die Finanzierung der Beobac!Jtertrup der Vereinten Nationen 
fIIr die 'Ihlppenentflec73 und des entspttrehenden Berichts 
des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen", 

eingedenk der Resolution 350 (1974) des Sicherheitsrats 
vom 31. Mai 1974, mit der der Rat die BeobachtedlUppe der 
Veteinten Nationen fIIr die 'li:uppenentflechtung eingerichtet 
hat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen 
der Rat das Mandat der Truppe ver1llngert hat, zuletzt Resolu
tion 962 (1994) vom 29. Novembet 1994, 

unter Hinweis auf ihte Resolution 3211 B (XXIX) vom 
29. Novembet 1974 übet die Fmanziemng der Notstands
streitkriIfte der Veteinten Nationen und der Beobachterttuppe 
der Vereinten Nationen fIIr die 'fiuppenentflechtung sowie auf 
ihte danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt Resolution 481253 vorn 26. Mai 1994. 

erneut erkIiJrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachle.tbUppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenent
flecht1mg um Ausgaben der OrganisatIon handelt, die gemlIß 
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von 
den Mitg1iedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihte frDheren Beschlüsse dahin gehend, 
daß zur Deckong der Ausgaben fIIr die Beobachterttuppe der 

" A/49/553. 
,. _ A/491785 und KlIrr.\. 

Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechtung ein anderes 
Vetfabren anzuwenden ist als zur Deckong der Ausgaben des 
otdentlichen Haushalts der Veteinten Nationen, 

unter BerIlt:ksichtlgung der '1ltIsache, daß die wirlBcbaft1ich 
weitet entwickelten Uinder zur LeistoDg verhl1tnism1Big 
grilßeret Beitrilge in der Lage sind und daß die wirlBcbaft1ich 
weniget entwickelten Uinder in relativ begtenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der Ge
nemlversmnmhmg vom 27 • Juni 1963 etgebenden besonderen 
Verantwottung der Staaten, die ständige Mitgliedet des 
Sichetheitsrats sind, fIIr die Fmanziemng solcher Eirslifu, 

eingedenk dessen, daß es unerläBlich ist, die Beobach
tetIt'I!ppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechtung 
mit den erforderlichen Finanzmitte1n auszustatten, damit sie 
ihten Aufgaben gemlIß den entsptechenden Resolutionen des 
Sichetheitsrats nachkonunen kann, 

besorgt darIlbet, daß die Überscbußsalden auf dem Ver
wabtkonto fIIr die Beobachterttuppe der Veteinten Nationen 
fIIr die Truppenentflechtung zur Deckung der Ausgaben der 
Truppe herangezogen wutden, um den Rinnabmenansfa11 in
folge der Nichtzablung oder verspäteten Zahlung von Beitrii.
gen durch die Mitgliedstaateu auszugleichen, 

1. gibt Ihmr tIej'en Besorgnis Ausdruck lIber den Stand 
der Beitriige fDr·die Beobachterttuppe der Vereinten Nationen 
fDr die Truppenentflechtung per 30. Novembet 1994, JI8IJ1CIlto. 
lich die ausstehenden Beiträge in Höhe von 65,9 Mil1ionen 
US-Dollar, und fotdert alle Mitgliedstaaten nachdrilcklich auf. 
aUes zu tun, um die Zahlung ihtet ausstehenden veran1agten 
BeitrlIge sicherzustellen; 

2. gibt ihtrIr Besorgnis Ausdruck lIber die nacbteiligen 
Auswitkungen, welche die Verschlechtetong der Finanzlage 
insofern auf die Kostenerstattung an die buppenStellenden 
Länder hat, als sie diesen eine zusätzliche Belastung auferlegt 
und die weitete Bereitstellung von Soldaten fIIr die Be
obachle.tbuppe der Vereinten Nationen fIIr die Truppenent
flecbtung gefiIhrdet; 

3. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und 
Hausbaltsfragen an; 

4. enucht den Genera1sektetllr, aUes Brforderliche zu 
veranlassen, um sicberzuste1len, daß die Beobachterttuppe der 
Vereinten Nationen fIIr die Truppenentflechbmg so effizient 
und sparsam wie möglicb verwaltet wird; 

5. beschließt, fIIr den Einsatz der Beobachle.tbuppe 
wiibrend des Zeitraums vom 1. Juni bis einschließlich 
3D. Novembet 1994 auf dem Sonderkonto fIIr die Beobachtet
trappe der Vereinten Nationen fIIr die Truppeneutflechtung 
den gemlIß Ziffer 18 der Resolution 481253 genehmigten und 
antei1mllB!g aufgeteilten Betrag von 16.080.000 Do11ar btutto 
(15.594.000 Dollar netto) beteitzuste1len; 

6. beschließt 1lI4fJerdem, fIIr den Zeitraum vorn 1. De
zember 1994 bis 31. Mai 1995 auf dem Sonderkonto den 
Betrag von 16.065.500 Dollar btutto (15.566.000 Dollar netto) 
beteitzustellen, worin der von der Generalvenwnmlung in 
ihtem Beschluß 49/413 vom 8. Dezembet 1994 genebmigte 
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Betrag von 2.678.000 Dollar brutto (2.594.000 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschließt ferner, als Ad-hoc-Regelung, den in 
Ziffer 6 genannten Betrag auf die Mitgliedstaaten enlsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlllngsresolution 43/232 vom 
1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 
27. August 1991,461198 A vom 20. Dezember 1991 und 
47/218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem 
Besebluß 48/472 A of23. Dezember 1993 geändert worden ist, 
wobei auf einen Thil dieses Betrages, nlImIich 2.6n .580 
Dollar brutto, den anteiJmllßig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfnIlenden Betrag. die Beitmgstabel1e fUr 
das Jahr 1994" angewandt wird, und auf den Restbetrag, das 
beißt 13.387.920 Dollar brutto fUr den Zeitraum vom 1. Januar 
his einschließlich 31. Mal 1995, die Beitragstabelle fUr das 
Jahr 199576; 

8. beschließt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) vom 15 .. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der 
Mitgliedstaaten im Steue.rausgleicbsfonds aus den ftlr den 
Zeitraum vom 1. Dezember 1994 bis einacbließlich 31. Mal 
1995 gebilligten veranschlagten Einnahmen aus der Personal
abgabe in Höhe von 492.000 Dollar auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 82.000 Dollar 
davon anteilmiißig auf den am 31. Dezember 1994 endenden 
Zeitraum entfallen und der Restbetrag, das heißt 
410.000 Dollar, auf den Zeitraum vom 1. Januar bis ein
schließlich 31. Mai 1995; 

9. beschließt a14/Jerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den veranschlagten sonstigen Einnahmen 
in Höhe von 7.500 Dollar, die fUr den Zeitraum vom 
1. Dezember 1994 bis einacbließlich 31. Mal 1995 gebilligt 
worden sind, auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 7 

. anzurechnen ist, wobei 1.250 Dollar anteiJmllßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und der 
Reatbetrag, das beißt 6.250 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1. Januar bis einschließlich 31. Mai 1995; 

10. beschließt ferner, daß der jeweilige Anteil der Mit
g1ioosJaatell an deIn Überscbußsaldo von 5.330.932 Dollar fUr 
den Zeitraum vom 1. Dezember 1991 bis einacbließlich 
30. November 1992 sowie an deIn Überscbußsaldo in Höhe 
von3.n5.797 Dollar fUr den Zeitraum vom 1. Dezember 1992 
bis einschließlich 30. November 1993 auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

11. ermiJchtIgt den GeneralsekretJfr, fUr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die 'D:uppe iIber den in seiner 
Resolution 962 (1994) genehmigten Secbamonatszeitraum 
fortbestehen zu lassen, ftlr die Beobacbtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Thlppenentflechtung fUr einen am 1. Juni 
1995 beginnenden Zeitraum von nicht mehr als sechs Monnten 
Verpflichtungen bis zu einem H6chstbetrag von 2.6n .583 
Do11ar brutto (2.594.000 Dollar netto) pro Monat einzugehen, 
wobei der genannte Betrag nach deIn in dieser Resolution 
festge1egten Schema anteiImlißig auf die Mitgliedstaaten auf
zuteilen ist; 

" SIelte ResoIUIIonen 46/221 A und 48/223 A und Beschlull47/4S6. 
'" SIelte ResoJutfnn 49/19 B. 

12. ersucht den GeneralsekretIl, der Generalve.tsammlUDg 
ilberden Beratenden Ausschuß einen HausbaItsvoIImg 
fUr die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die 
Truppenentflecbtung ftlr den Zeitraum vom 1. Dezember 1993 
bis 30. November 1994 vOlZlllegen; 

13. blttetwnfreiwilIigeBeltrilgeftlrdieBeobacbtertruppe 
der Vereinten Nationen fUr die Thlppenentflecbtung in Form 
von Bmzablungen sowie in Form von ftlr den Generalsekretllr 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend deIn von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 45!2S8 vom 3. Mal 1991 festgelegten 
Verfahren ZU VeIWaiten sind; 

14.. beschließt, in die vorlllufige 1hgesordnUDg ihrer 
fIlnfzigsten Tagung unter deIn Punkt "Fmanzierung der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Naben 
Osten" den Unterpunkt "Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die Truppenentflechtung" anfmnehmen 

95. Plentusitv.Ing 
23. Deumber 1994 

49/226. FiDanzterung der InU!rImstruppe der Vereinten 
Nationen In LIbanon 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des Genera1sekretiI über 
die Finanzierung der Interims1ruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon" und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses ftlr Verwaltungs- und Haushaltsfragen14, 

eingedenk der Resolution 425 (1978) des SicberheilSiats 
vom 19. März 1978, mit der der Rat die Interinud:ruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon eingerichtet hnt, sowie der 
danach verabschiedeten Resolutionen, mit denen der Rat das 
Mandat der 'D:uppe verilingert hnt, zuletzt Resolution 938 
(1994) vom 28. Juli 1994, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 8-812 vom 21. April 
1978 iIber die F'mnnzierung der Truppe sowie auf ihre danach 
veraNchiedeten diesbeziJglichen Resolutionen, zuletzt Res0lu
tion 48/254 vom 26. Mai 1994, 

erneut erkliJrrmd, daß es sich bei den Kosten der 'D:uppe wn 
Ausgaben der Organisation bnndelt, die gemäß ArtikeI 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den MitgIiOO
sJaßteß zu tragen sind, 

In BekriiftiglJllg ihrer frII.heren Bescblilsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fUr die Truppe ein anderes 
Verfähren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BeriJckslchtlglJllg der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter enIwickelten Länder zur Leistung verbältnismllBig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftIich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen Einsl!lun beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 

" Al49/644. 
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Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Fmanzierung solcher Einslltze, 

eingedenk dessen, daß es unerlllß!ich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgahen gemIIß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/9 E vom 17. Oe
zemher 1979 und die danach verabschiedeten Resolutionen, 
zuletzt Resolution 471205 vom 22. Dezemher 1992, in denen 
sie beschlossen hat, die Artikel 5.2 b), 5.2 tI), 4.3 und 4.4 der 
Fmanzordnung der Vereinten Nationen vorilhergehend außer 
Kraft zu setzen, 

mit Genugtuungfes/stellend, daß eine Regierung freiwillige 
BeitrlIge in Form von Barzahlunmm fiIr die Truppe entrichtet 
hat, 

darilber besorgt, daß es fiIr den GenemIsekretIir nach wie 
vor schwierig ist, den mit der Truppe verbundenen laufenden 
Zahlungsverpflichtongen, wozu auch die Kostenerstattung an 
die derzeitigen und frflheren truppenstellenden Staaten gehört, 
nachzukommen, 

sowie besorgt daröher, daß die Überschußsalden auf dem 
Sonderkonto fiIr die Interimstruppe der Vereioten Nationen in 
Libanon zur Deckung der Ausgaben der Truppe herangezogen 
wurden, um den Eionalnnenausfa info!ge der Nichtzahlung 
oder verspllteten Zahlung von Beitdlgen durch die Mitglied
staaten auszugleichen, und somit erschöpft sind, 

1. gibt Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck Oher die nachtei
ligen Auswirkungen, welche die Verschlechterung der Finanz.. 
lage insofern auf die Kostenerstattung an die truppensteUenden 
UInder hat, als sie diesen eine znslltzliche Belastung auferlegt 
und die weitere Bereitstellung von Soldaten fiIr die Interims
truppe der Vereinten Nationen in Libanon geflIhrdet und somit 
unter anderem die ErfIlllung ihres Auftrags beeinträchtigt; 

2. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

3. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Trnppe so eft1zient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird: 

4. fotrlert alle Mitgliedstsaten ntlChdrllcklIch atif, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beitdlge fiIr die 
Truppe umgehend und vo1lstllndig entrichtet werden; 

5. beschließt, fiIr den Einsatz der Truppe vom 1. August 
1994 bis einschließlich 31. Januar 1995 auf dem Sonderkonto 
fiIr die Interimstruppe der Vereioten Nationen in Libanon den 
von der Generalversamm1ung gemIIß Ziffer 15 ihrer Resolu
tion 48I2S4 genehmigten und antei1mäBig aufgeteilten Betrag 
von 71.142.000 US-Dollar brutto (68.847.000 Dollar netto) 
hereitzusteUen; 

. 6. besChließt tZ14Perdem, auf dem in Ziffer 5 genanoten 
Sonderkonto fiIr den Zeitraum vom 1. Februar bis 31. Juli 
1995 einen Betrag von insgesamt 67.407.000 Dollar brutto 
(65.225.000 Dollar netto) hereitzusteUen, vorbehaltlich des 
Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe Oher 
den 31. Januar 1995 hinaus zu verU!ngern, und der vom Rat zu 
beschließenden Mandatszeitrllume; 

7. beschließt ferner, als M-hne-Regelung, den in 
Ziffer 6 genannten Betrag auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die von der 
Generalversammlung in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolution 
431232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versamm
lung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezemher 1989, 
45/269 vom 27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezemher 
1991 und 47/218 A vom 23. Dezemher 1992 und in ihrem 
Beschluß 48/472 A vom 23. Dezemher 1993 ~ worden 
ist, und dabei die BeitmgstabeIle fiIr das Jahr 1995"" zu beriIck
sichtigen, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, 
das Mandat der Truppe Oher den 31. Januar 1995 hinaus zu 
verlängern, und der vom Rat zu beschlieBenden Mandats
zeitrliume; 

8. beschlf4Jt, daß der jeweilige Antei1 der Mitgliedstaa
ten an den veranschlagten nicht aus der Personalabgabe 
stammenden Einnahmen in Höhe von 10.000 Dollar, die fiIr 
den Zeitraum vom 1. Februar bis einschließlich 31. Juli 1995 
gebilligt worden sind, auf ihre anteiligen Beitdige nach 
Ziffer 7 anzurechnen ist; 

9. beschließt ai4/erdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (Xl vom 15. Dezemher 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den fiIr den Zeitraum vom 1. Februar bis einschließlich 31. Juli 
1995 gehilligten veranschlagten Einnahmen aus der P~
abgabe in Höhe von 2.172.000 Dollar auf ihre anteiligen 
BeitdIge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. el'1llllchtigt den GenemIsekretIir, fiIr den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Truppe Ober den 31. Juli 
1995 hinaus weiterzufllbren, fiIr den Einsatz der Truppe 
während eines am 1. August 1995 beginnenden Zeitraums von 
höchstens sechs Monaten Verpflichtongen bis zu einem 
Höchstbetrag von 11.234.500 Dollar brutto (10.870.830 Dollar 
netto) pro Monat einzugehen, wobei der genannte Betrag nach 
dem in dieser Resolution festgelegten Schema anteilmllßig auf 
die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

11. beschließt, die Bestimmungen der Artike1 5.2 b), 
5.2 tI), 4.3 und 4.4 der Fmanzordnung der Vereioten Nationen 
hinsichtlich des Betrages in Hllhe von 17.978.460 Dollar, der 
andemfalls nach diesen !Jes!immungen verfallen wOnIe, einst
weilig außer Kraft zu setzen, wobei der genannte Betrag auf 
dem im Beschlußteil der Resolution 3419 E der Generalver
sammlung genannten Konto verbucht und bis zu einem 
weiteren Beschluß der Versammlung dort verwahrt wird; 

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
tlher den Beratenden Ausschuß einen HaushaltsvoIIzugsbericht 
fiIr die Truppe fiIr den Zeitraum vom 1. Februar 1994 bis 
31. Januar 1995 vorzulegen; 

13. bittet um freiwi1lige Beitdlge fiIr die Truppe in Form 
von Bmzahlungen sowie in Form von fiIr den Generalsekretllr 
annehmbaren Dienst- und Sschleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend dem von der Generalversammlung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezemher 1988,44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 festgelegten 
Verfahren zu verwalten sind; 

14. beschließt, in die vorläufige 'Thgesordnung ihrer 
ftInfzigsten Tagung uotet dem Punkt "Fmanzierung der 
Friedenssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen 



Osten" den Unterpunkt "1nterimBtruppe der Vereinten Natio- Mitsliedstaaten. die es betrifft, nachdrflcklich lIIIf, die Zahlung 
nen in Libanon" aufzunehmen. ihrer ausstehenden venmlagten BeitrIIge sicherzustellen; 

95. P/enarsllvmg 
23. Dezember 1994 

491Zl7. FbumzIenmg der VerIfIkatII'l11iDIfuIon der Ver
einten Nationen fDr Angola n 

DIe Generalversammlung, 

noch Belumdlung des Berichts des Generalsekretiirs Ober 
. die F"manzierung der Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola" und des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fiIr Verwa1tungs- und Haushalts
fragen"', 

unter Hinweis auf die Resolmion 626 (1988) des Si
cherheitsrats vom 20. Dezember 1988, mit der der Rat die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola 
eingerichtet bat, die Ratsresolmion 696 (1991) vom 30. Mai 
1991, mit welcher der Rat beschloß, der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen fiIr Angola (seither Verifikations
mission der Vereinten Nationen fiIr Angola ß) ein neues 
Maodat zu Obertragen, sowie seine danach verabschiedeten 
Resolmionen, zuletzt Resolution 966 (1994) vom 8. Dezember 
1994, 

sowill unter Hinweis auf ihre Resolution 431231 vom 
16. Februar 1989 Ober die Finanzierung der Verifikations
mission sowie ihre danach verabschiedeten Resolutionen und 
BeschlUsse, zuletzt Resolution 48/241 vom 5. April 1994, 

emeut erklllrend, daß es sich bei den Kosten der Verifika.. 
tionsmission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemäß Artlkel17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

U1/Ier Hinweis auf ihre früheren BeschlUsse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgahen der Verifikationsmission ein 
aaderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUckstchtigUIIg der 'Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistnng verhliltnismllßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaft1ich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstaade sind, zu solchen Einsätzen beizutragen, 

eingedenk der sieb aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergehenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stIIndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierong solcher Einsl!t7e , 

eingedenk dessen, daß es unerll!ßlich ist, die Verifikations
mission mit den erforderlichen Finanzmitte1n auszustatten, 
damit sie ihren Anfgaben gemIIß den entsprecheaden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenmnis von dem Staad der Beiträge fiIr die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola n per 
21. Dezember 1994, namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Hllhe von 13.458.533 US-Dollar, und fordert alle 

" A/49/433 und Kotr. I und 2. 
'" A/491788. 

2. gibt ihmr Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedeasichernden Tätigkeiten infolge der vexspllteten 
Entrichtung von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten ins
besondere Mitgliedstaaten mit Beitragsrilckstllnden; 

3. .fi»rlert alle Mitg!;edstaaten nIlChdrilckIich auf, a1les zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre venmIagten BeitrIIge fiIr die 
Verifikationsmission umgehend und vollstllndig entrichtet 
werden; 

4. schllllflt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses fiIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen an; 

5. bilUgt m""""'msweise die in der AnIage zu dieser 
Resolution enthaltenen Sonderregelungen fiIr die Verifika.. 
tionsmission belieffend die Anwendong des Artikels IV der 
Finanzordnung der Vereinten Nationen, wonach Mittelhewil
liguagen, die zur Begleichong von Verpflichtungen gegenüber 
Regierungen, die Kontingente undIodet logistiBche UnterstiJt. 
zung fiIr die Mission zur VerfOgung stellen, über den in den 
Artikeln 4.3 und 4.4 der Finanzordnung vorgesehenen Zeit
raum weiterge1ten; 

6. beschließt, fiIr die Aufrechterhaltung der Verifika.. 
tionsmission während des Zeitraums vom 1. Juni bis 
30. September 1994 auf dem Sonderkonto fiIr die Verifika
tionsmission der Vereinten Nationen fiIr Angola n den Betrag 
von 8.986.700 Dollar brutto (8.591.200 Dollar netto) be.teitzu
stellen, worin der gemäß Resolution 48/241 der Generalver
sammlung bereits genehmigte und antei1mIlßig anfgeteilte 
Betrag in Hllhe von 8.394.800 (7.988.000 Dollar netto) 
eingeschlossen ist; 

7. beschiießt ll14fIen/em. als Ad-hoc-Regelung und unter 
BerUcksichtigung des gemäß Resolution 48/241 der General
versammlung bereits anteilmllBig aufgeteilten Betrags in HIlbe 
von 8.394.800 Dollar brutto (7.988.000 Dollar netto), den 
zusIItzlichen Betrag von 591.900 Dollar brutto (603.200 Dollar 
netto) filrden Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 1994 auf 
die Mitsliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 431232 vom 1. MlIrz 1989 festgelegt und von der Ver
sammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989, 4S/269 vom 27. August 1991, 461198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie ihrem Beschluß 481472 A vom 23. Dezember 1993 
gefto,dert worden ist, und dabei die in den Venuunm!IIDg11-
resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 481223 A 
vom 23. Dezember 1993 und in Vensammlungshesc1Jluß 
47/456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitragstahelle fiIr 
die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berf1cksichtigen; 

8. be9Chlll/llt femer, daß im EjnkJang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 19S5 bei der Festlegung der 
anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 die 
Verminderong ihres jeweiligen Gutbahens im Steuenms
gleichsfonds aus den fiIr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. September 1994 gebil1igten veranschlagten Hinnahmen aus 
der Personalabgahe in HIlbe von 11.300 Dollar zu berIIcksich
tigen ist; 
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9. beschließt, fIIr die Aufrechterbaltung der Verifika
. tioDSJllission fIIr den Zeitraum vom 1. Oktober bis 
8. Dezember 1994 den mit vorheriger Zustimmung des 
BeIatenden Ausschusses gemäß Resolution 481229 der 
Generalversammlung vom 23. Dezember 1993 genehmigten 
Betrag von 4.112.400 Dollar brutto (3.872.400 Dollar netto) 
bereitzustellen: 

10. beschließt tltI/Jerdem, als Ad-hoc-Regelung, den 
Betrag von 4.112.400 Dollar brutto (3.872.400 netto) fIIr den 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 8. Dezember 1994 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen mÜzntei1'l1l, die von der Generalversammlung in den 
Ziffern 3 und 4 ihrer Resolution 431232 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 441192 B, 45/269, 46/198 
A und 47/218 A sowie in ihrem Bescbluß 48/472 A gelindert 
worden ist, und dabei die in den Versammlungsresolutionen 
46/221 A und 48/223 A sowie in Versammlungsbeschluß 
47/456 festgelegte Bcitragstabe11e fIIr die Jahre 1992, 1993 
und 1994 zu berücksichtigen; 

11. beschließt/ernsr, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaate11 im 
Steuerausg!eichsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 1. Ok
tober bis 8. Dezember 1994 gebilligten veransch1agten Ein
nahmen aus der Persona1abgabe in Höhe von 240.000 Dollar 
auf ihre ante11igen BeitdIge nach Ziffer 10 anzurechnen ist; 

12. beschließt, fIIr die Aufrechterhaltung der Verifika
tjonsmission fIIr den Zeitraum vom 9. Dezember 1994 bis 
8. Februar 1995 auf dem Sonderkonto den mit vorheriger 
Zustimmung des Bemtenden Ausschusses gemlIß Resolution 
48/229 der Generalversammlnng gtlnehmigten Betrag von 
7.732.400 Dollar brutto (7.422.900 Dollar netto) bereit
zustellen; 

13. beschließt tl1IjJerdem, als Ad-hoc-Rege1ung, den 
Betrag von 7.732.400 Dollar brutto (7.422.900 Dollar netto) 
fIIr den Zeitraum vom 9. Dezember 1994 bis 8. Februar 1995 
auf die MitglJedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer 
Resolution 43/232 festgelegt nnd von der Versammlung in 
ihren Resolutionen 44I192B, 45/269, 46/198 A und 47/218 A 
sowie in ihrem Beschluß 48/472 A gelindert worden ist, wobei 
auf einen 'Thil dieses Betrages, nlImli.ch 2.868.471 Dollar 
brutto (2.753.656 Dollar netto), den antei1mllßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitmgstabelle fIIr das Jahr 199475 angewandt wird, nnd 
auf den Restbetrag, das heißt 4.863.929 Dollar brutto 
(4.669.244 Dollar netto) fIIr den Zeitraum vom 1. Januar bis 
einschließlich 8. Februar 1995, die Beitragstabelle fIIr das Jahr 
1995'"; 

14. beschlleßt/emer, daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im 
Steuerausglelchsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 
9. Dezember 1994 bis einschließlich 8. Februar 1995 gebil
ligten veranschlegten Einnahmen aus der Personalabgabe in 
Höhe von 309.500 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 13 anzurechnen ist, wobei 114.815 Dollar dovon 
anteilmll8ig auf den am 31. Dezember 1994 endenden Zeit
raum entfaI1en nnd der Restbetrag, das heißt 194.685 Dollar, 
auf den Zeitraum vom 1. Januar bis einschließlich 8. Februar 
1995; 

15. beschUeßt, was den Zeitraum nach dem 8. Februar 
1995 belriffi, den Generalsekretär zu erm/ichtigen, zur Anf
rechterhaltung der Verifikntionsmission fIIr den Dreimonats
zeitraum vom 9. Februar bis 8. Mai 1995 Vetpflichtungen bis 
zu einem H6chstbetrag von 3,5 Millionen Dollar brutto 
(3,3 Millionen Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei der 
Betrag von 10,5 Millionen Dollar brutto (9,9 Millionen netto) 
nach dem in dieser Resolution festgelegten Schemn anteil
mäßig auf die Mitgliedstaaten aufzutei1en ist, vorbehaltlich 
eines Beschlusses des Sicherheitsrals, das Mandat der Mission 
Uber den 8. Februar 1995 hinaus zu ver1llngern, und mit 
vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses zur 
gennoen Höhe der Verpflichtung; 

16. bittet um freiwillige Beiträge fIIr die Verifikntions
missjon in Form von Batzahlnngen sowie in Form von fIIr den 
Generalsekretär annehmbaren Dienet- und Snch1eistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Versammlung in 
ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Perember 1988,441192 A 
vom 21. Dezember 1989 nnd 451258 vom 3. Mai 1991 
festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

17. ersucht den Generalsekretlir, alles Erforderliche zu 
veranl8§C1l, um sicherzustellen, daß die Verifikutionsmission 
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

18. beschließt, den Punkt "Fmanzlernng der Verifi
kutionsmission der Vereinten Nationen fIIr Angeln" in die 
vorläufige Thgesordnung ihrer fDnfzigsten 'Thgnng auf
zunehmen. 

ANLAGE 

95. plenarsltzung 
23. D~ember 1994 

Sonderregeluugen betreffend die AIl.wendling des 
ArtIkeJs IV der FImmzordmmg der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artike14.3 v~ Zwö1fmonats
zeitraums werden alle nicht abgeWIckelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Finanzperiode in bezog auf Lieferungen und 
Leistungen der Regiernngen, fiIr die Fordenmgen eingegangen 
sind oder fIIr die feste Etstattungssli1ze gelten, den Verbind-
1ichkeiten zugefilhrt; diese Verbindlichkeiten werden auf dem 
Sonderkonto fIIr die Verifiketionsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Angola 11 verbucht, bis die Zahlung erfolgt ist. 

2. a) Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflichtungen 
der jeweiligen Fmanzperiode gegenUber Regierungen aus 
Liefernngen und Leistungen sowie andere Verpflichtungen 
gegeniIber Regiernngen, fIIr die die entspxechenden Forderun
gen noch nicht eingegangen sind, ge1ten nach dem Ende des in 
Artike1 4.3 vorgesehenen Zwö1fmonatszeitraums fIIr einen 
zusiitz1ichen Zeitraum von vier Jahren weiter; 

b) Wlihrend dieses Vierjahreszeitraums eingegangene 
Forderungen werden gegebenenfalls wie in Ziffer 1 vor
gesehen behandelt; 

c) Am Ende des ZlJsätzlichen Vierjahxeszei1Iaums werden 
alle nicht abgewickelten Verpflichtungen annulliert, und der 
dnnn noch verbleibende Restbetrag etwniger dnfIIr verfilgbar 
gehaltener Mittelbewillignngen verflillt. 
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491228. FimmzIenmg der Scl ... «_., Uppe der VereIDten eingedenk dessen, daß es unerlllBlich ist, die '1hIppe mit 
Nationen den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie iIIren 

Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Die Generalvenommlung, Sicherheitsrals nachkommen kann, 

TIIlCh Belumdlung des Berichts des 0eneraIsekretlI Ober 
die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen'" 
und des entsptecbenden Berichts des Beratenden Ausschusses 
ffIr Verwalnmgs- und HauabaItafragen81

, 

mit JIesorBnIs Kenntnis nehmend von den Bemerkungen 
des Beratenden Ausacbusses iu den Ziffern 41 und 42 aeiues 
Berichts betleffend die Verwendung von iuternationalem 
Vertragspersonal iu der Schutztruppe der Vereinten Nationen 
und Kenntnis nehmend von den zusIiIzlicben Informationen, 
die die Vertreter des Generalsekretllrs zu diesem Thema 
vorgelegt haben, 

III/Ier Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 7T1 
(1992) vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 
1992, iu denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von 
Verbindungsoffizieren nach Jugoslawien zur Förderung der 
AufrecbterbaItung der Waffenruhe beffIrwortet bat, 

sowts unter Hinweis auf die Resolution 743 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 21. Februar 1992, mit der der Rat die 
Thippe aufgestellt bat, und die danach verabschiedeten 
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Truppe 
verllingert bat, zuletzt Resolution 947 (1994) vom 
30. September 1994. 

ferner unter Hinweis auf Ihre Resolution 46/233 vom 
19. März 1992 Ober die Fmanzierung der Truppe und Ihre 
danach verabschiedeten diesbezllglichen Resolutionen und 
BescbIDsse, zuletzt die Resolutionen 481238 A vom 24. Mlirz 
1994 und 48/238 B vom 29. Juli 1994 und die Beacblflsse 
481470 A vom 23. Dezember 1993, 481470 B vom 9. Mlirz 
1994. 481470 C vom 14. Aptil 1994 und 49/414 vom 
8. Dezember 1994, 

erneut erkJIJrend, daß es sich bei den Kos!en der Truppe um 
Ausgabeu der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
ataaten zu tragen siud, 

unter Hinweis auf Ihre frDberen BescbIDsse, wonach zur 
Deckung der Auagaben ffIr die Truppe eiu anderes Verfahren 
anzuwenden iat als zur Deckung der Ausgaben des ordentli
chen Hansbalts der Vereiuten Nationen. 

III/Ier Berackslchligrmg der 'IlUaacbe, daßdie wirtacbaftlich 
weiter entwickelJen LiIuder zur Leiatung verbällnismäßig 
gr6.IIerer Beiträge iu der Lage siud und daß die wirtacbaftlich 
weniger entwickelten LiIuder iu relativ begrenztem Maße 
imstande siud, zu eiuem solcben Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General
versammlung vom TI. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der StaaJen, die stlIndige Mitglieder des 
Sichedieitsralll siud, ffIr die Finanzierung solcher Einsätze, 

mit GenugtUung feststsllsnd, daß bestimmJe Regierungen 
freiwillige Beiträge ffIr die Truppe entrichJet haben, 

'" AI49IS4O muI Add.1. 
11 A/41J1753. 

1. bedauert, daß sie infolge der splIJen Vo.rlage der 
entsprechenden BerichJe gezwungen war, ffIr einen am 
31.1'e'rember 1994 endenden Zeitraum von eiuem Monat eine 
Auagaben- beziehungsweise Verpfliebtungsermllchtgung ohne 
vorherige Veranlagung der Mitgliedstaaten zu erteilen, um den 
operativen Erfordemisaen der Schutztruppe der Vereiuten 
Nationen nachzukommen; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Truppe per 20. Dezember 1994, namentlich von den noch 
aussIehenden Bei1riigen iu Hllhe von 660.524.218 Dollar, und 
fordert alle MitgliedstaaJen, die es betrifft, nacbdriIcklicb auf, 
alles zu tun, um die Zahlung ihrer aussJebenden veranlagten 
Beitrllge sicherzustellen; 

3: gibt Ihm-Besorgnis Ausdruck ilber die Finanzlage bei 
den fiiedensichernden 'f!itigkeiten infoIge der 'Yblij;oliJeJen 
Entrichtung von Beitrligen dorch die Mitg'iedstaaten, Jus
besondme Mitgliedstaaten mit BeitmgsrOokständen, vor allem 
was die Kostenerstattung an die truppensJel1em1en LiIuder 
betrifft; 

4. forrkrt alle Mitglioostaaten nachdrI1ckIIch fJIif, a11es zu 
tun, um sicherzustellen, daß Ihre veranlagten Beiträge ffIr die 
Truppe umgebend und vol1stllndig entrichJet werden: 

S. schllsßt sich vorbebOOtlich der BesJilDD!lmgen dieser 
Resolution den Bemerkungeu und Bmpfebluugeu im Bericht 
des Bemtenden Ausacbusses ffIr Verwaltungs- und HaushOOts
fragen an; 

6. schlItdJt sich aqßerdem bis ZIl einer weiJeten Prflfung 
diesm Frage durch die Generalversauunlung der Empfehlung 
des Beratenden Allsschusses iu Ziffer 42 seiues Berichts 
betreffend die Verwendung von iuternationalem Vertrags
personal iu der Truppe an, wobei sie davon ausgebt, daß diese 
Empfebluug mit der den operativen Erfordernissen angem I 
nen Flexibilität angewandt wird: 

7. stellt fest. daß die vom Beratenden Ausschu8 iu 
Ziffer 72 seiues BerichlS ilber die verwaltungs- und haushalts
tecbDiscben Aspekte der Fiuauzierung der FrledenasIcberu 
einslltze der Vereiuten Nationen" verlangJe eiugebende und 
unabbllugige Untersuchung und Bewertung der Verwendung 
von iuternationalem Vertragspersonal iu der Truppe zur Zeit 
vom Amt für iuJeme AnfsichtadienS!e vorgenommen winI, und 
ersucht darum, daß die Etgebnisse dieser Studie der Clenmal
versammlung vorgelegt werden, damit sie auf ihrer wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten 'IlIgung einen diesbe
zflglichen Beschluß fassen kanu: 

8. ersucht den OeneralsekreIlI, das Amt für inJeme 
Aufsicbtadienste mit der DurcbflIbrung einer .mahhDnglgen 
und eiugebenden Oberprofung der Manageuumtstruk des 
Zivi1personalanteilu der Truppe ZU betrauen und der Clenmal
versammlung vor Beeudigung ihrer wiedenwfgeilommenen 
neunundvierzigsten 'llIguug dariIber Bericht zu b1statten: 

9. ersucht den Oenemlsekretiir aqße1rIem, die grundsiUz
liebe Regelung iu bezog auf die Verwendung von Fahrzeugen 
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der Vereinten Nationen zu privaten Zwecken bei Friedens
sicherungseinsiitzen zu Oberprilfen, um eine strengere Kon
trolle ibrer Verwendung und gegebenenfalls eine rasche 
Erstattung der Kosten an die Vereinten Nationen zu gewähr
leisten, und der Generalversammlung auf ibrer filnfzigsten 

.18gung darüber Bericht zu erstatten; 

10. eTNUCht den Generalsekretär ferner, die Kontro\l-, 
'Überwachungs- und Berichterstattungsverfahren innerhaIb der 
ThIppe zu stärken, damit F'manzbefugnlsse in stlIrkerem Maß 
vom Leiter der Verwaltungsdienste an die Verwaltungs
referenten der Sektoren delegiert werden können; 

11. eTNUCht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die ThIppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

12. beschließt, fIIr den Einsatz der ThIppe wlIbrend des 
Zeitraums vom 1. Oktober 1994 bis 31. MI!Iz 1995 auf dem in 
Resolution 46/233 der Generalversammlung genannten 
Sonderkonto einen Betrag von insgesamt 927.779.'1IXJ Dollar 
brutto (921.963.600 Dollar netto) bereitzustellen, worin der 
gemlIß Versammhmgsresolution 481238 B genehmigte Betrag 
von 280 Millionen Dollar brutto (277.557.600 Dollar netto) fIIr 
den Zeitraum vom 1. Oktober bis 30. November 1994 und der 
von der Versammlung in ihrem Beschluß 49/414 genehmigte 
Betrag von 140 Millionen Dollar brutto (138.778.800 Dollar 
netto) fIIr den Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember 1994 einge
schlossen sind; 

13. beschließt flI4IJerdem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Betflcksichtigung des gemäß Resolution 48/238 B der General

. versammlung bereits anteilmlißig aufgeteilten Betrags von 
280 Millionen Dollar brutto (277.557.600 Dollar netto), den 
ZlIsIl'zUchen Betrag von 647.779.200 Dollar brutto 
(644.406.000 Dollar netto) fIIr den Zeitraum vom 1. Oktober 
1994 bis 31. MI!Iz 1995 auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 43/232 vom 
1. MI!Iz 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989,451269 vom 
27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 
48/472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, wobei 
auf einen Teil dieses Betrags, nlImlich 327.448.826 Dollar 
brutto (325.743.692 Dollar netto), den anteiImlIßig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitrags1abe1\e fIIr das lahr 199475 angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 320.330.374 Dollar brutto 
(318.662.308 Dollar netto) fIIr den Zeitraum vom I.lanuar bis 
elnschIießIich 31. MI!Iz 1995, die Beitragstabelle fIIr das lahr 
199516; 

14. beschließtferner, daß im Einklang mit ibrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gutbnben 
der MitgIiedstanten im Steuerausgieicbsfonds aus den ver
anschlagten zusiltzlichen Einnahmen aus der PersonaIabgahe 

. in Höhe von 3.373.'1IXJ Dollar fIIr den Zeitraum vom 
1. Oktober 1994 bis einscbließlich 31. MI!Iz 1995, die fIIr die 
Truppe gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beiträge der 
MitgIiedstanten nach Ziffer 13 anzurechnell ist, wobei 
1.705.134 Dollar davon anteiImlißig auf den am 31. Dezembet 
1994 endenden Zeitraum entfallen und der Restbetrag, daß 
heißt 1.668.066 Dollar, auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 
einschließlich 31. MI!Iz 1995; 
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15. beschließt, daß der jeweilige Antei1 der MitglieAstaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln fIIr den Zeitraum vom 
1. April 1993 bis 31. MI!Iz 1994 in Höhe von 4.942.780 Dollar 
brutto (4.452.380 Dollar netto) auf ihre antei1igen Beiträge 
nnch Ziffer 13 anzurechnen ist; 

16. beschließt flI4IJerdem, was den Zeitraum nach dem 
31. MI!Iz 1995 betrifft, den Generalsekretär zu ermächtigen, 
zur Aufrecbterhaltung der ThIppe fIIr den Dreimonatszeitr 
vom 1. April bis 30. Jnni 1995 Verpf1icbtungen bis zu einem 
HOchstbetrag von 134.731.500 Dollar brutto (133.702.'11XJ 
Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei der Betrag von 
404.194.500 Dollar brutto (401.106.600 Dollar netto) nnch . 
dem in dieser Resolution festgelegten Schema antei1utilßig auf 
die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist, vorbehaltlich eines Be
schlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe flber den 
31. MI!Iz 1995 hinaus zu verlängern, und mit vorheriger 
Zustimmung des Beratenden Ausschusses zur genauen Höhe 
der Verpflichtung; 

1'7. ersucht den Genera\seIaetII ausnnhmsweise und zur 
Erleichterung des Hauahaltsflberprflfungsverfahrens fIIr die 
Truppe die HauahaltsvoranschJllge fIIr den Zeitraum vom 
1. April bis 30.lnni 1995 und den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Dezember 1995 bis spätestens 15. Mni 1995 vorzulegen; 

18. ersucht den Generalsekretär flI4IJerdem, der Genera\
versammlung im ZUSIImmenbang mit den in Ziffer 17 genann
ten Voranschiligen einen Vollzugsbericht fIIr den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum und, soweit verfIIghar, 
die entsprechenden Angaben fIIr den am 31. MI!Iz 1995 
endenden Zeitraum vorzu1egen; 

19. bittet um freiwillige Beiträge fIIr die Truppe in Fonn 
von Barzablungen sowie in Fonn von fIIr den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sncbleistungen, die je nnch Bedarf 
entsprechend dem von der Genera\versammlung in ihren 
Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A vom 
21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mni 1991 festgelegten 
Verfahren zu verwalten sind. 

95. plentJrsilvmg 
23. Dezember 1994 

49/229. FInanzIerung der Operation der Vereinten Na· 
tionen In Somalia TI 

Die Generalverstltlll1llung, 

nach Behandlung der Berichte des GeneraIsekretIl flber 
die Finanzierung der Operation der Vereinten Nntionen in 
Somalia n'" und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses fIIr Verwaltungs- und Hauahaltsfragen84, 

unter Hinweis auf die Resolutionen 751 (1992) des Si
cherheitsrats vom 24. April 1992, mit der der Rat die 0pera
tion der Vereinten Nntionen in Somalia eingerichtet hat, sowie 
814 (1993) vom 26. MI!Iz 1993, mit der der Rat die 'I'ruppen
stlIrke der Operation erhöht und das Mandat der erweiterten 
Operation (Operation der Vereinten Nationen in Somalia Il) 
genehmigt hat, sowie die danach verabschiedeten Resolutionen 
des Rates, mit denen das Mandat der Operation verlängert 
wurde, zu1etzt Resolution 954 (1994) vom 4. November 1994, 
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mit der der Rat das Mandat der Operation ein letztes Mal bis 
zum 31. März 1995 verlllngert hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/41 A vom 
1. Dezember 1994 aber die FInanzierung der Operation und 
ihre danach verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse. 
znIetzt Resolution 48/239 vom 24. März 1994 und Be
schlnß49/415 vom 8. Dezember 1994. 

erneut erIdlIrend, daß es sich bei den Kosten der Operation 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 
Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den Mitglied
staaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Operation ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
mdentlichen Haushalts der Vereinten Nationen. 

unter BerIlcksichtigung der 'Thtsache. daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhlUtnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirlBchaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zn einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich ans Resolution 1874 (S-IV) der General
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind. für die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläß1ich ist, die Operation utit 
den erforderlichen Finanzmitteln ansznstutten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des Sicher
heitsrats nachkommen kann. 

ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck verleihend aber den 
Verlust von Vermögenswerten der Vereinten Nationen und den 
Diehstabl von 3,9 Millionen US-Dollar von der Operation s0-

wie darüber. daß seitens des Sekretariats bislang kein ffIrm1i
eher. detaillierter schriftlicher Bericht darüber vorliegt. 

von neuem daratif hinweisend. daß die Beziehungen 
zwischen dem Sekretariut und den Mitgliedstaaten bei Angele
genheiten dieser Art von Thmsparenz gekennzeichnet sein 
müssen. 

1. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
bis spätesteilS 31. Januar 1995 einen schriftlichen Bericht aber 
den Stand der vom Amt für interne Aufsicbtsdienste durch
geflIhrten Untersuchung und aber die Maßnahmen vorzulegen. 
die darauthin getxoffeil worden sind. om die Verantwort1ichen 
für den Diebstahl von 3.9 Millionen Dollar festzustellen und 
die fehlenden Gelder beizutreiben, sowie aber die in dieser 
Hinsicht ergriffenen Disziplinarmaßnahmen und die Kon
trollen, die eingeführt wurden, um die WIederholung I!hnlicher 

. Vmflille in Zukunft zu verhindern; 

2. nimmt Ke1l1ll1l1s von dem Stand der Beiträge zn der 
Operation der Vereinten Nationen in Somalia 11 per 
20. Dezember 1994. namentlich von den noch ausstehenden 
Beiträgen in Höhe von 192.869.981 Dollar. und fordert alle 
Mitgliedstaaten die es betrifft, nachdrücklich auf. alles zn tun. 
um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlagten Beiträge 
sicherzustellen; 

3. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedensichernden Tätigkeiten infolge der verspäteten 

Entrichtung von Beiträgen durch die Mitgliedstaaten, lns
besondere Mitglied!!ll!ßtM mit Beitragsr!lckstlin vor al1em 
was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder 
betrifft; 

4. /orden alle Mitgliedstaaten nachdrilcklich auf, alles ZU 
tun. um sicherznstellen. daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Operation umgehend und vo'Ustllndjg entrichtet werden; 

5. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die schleppenden 
Fortschritte bei der Kostentlstattung an Mitgliedstasten für die 
Nutzung von kontingenteigenen und anderen Ausrüstungs
gegenständen und legt dem Genera1sekretär eindringlich nahe, 
in Anbetracht der bevorstehenden Beendigung der Operation 
veuilärkte Anstrengungen in dieser Hinsicht zu unternehmen; 

6. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Beright des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

7. schließt sich a14ßerdem dem in Ziffer 19 des Berichts 
des Beratenden Ansschusses enthaltenen Ersuchen des Rates 
der Rechnungsprüfer an, im Verlauf seiner Prüfung der 
Operation gezielt die vertraglichen und logistischen Dienste zu 
prüfen, namentlich die Anshnndlung und Vergabe von 
Aufträgen. das Verfahren für die Preisfestsetznng im VerblIlt
Dis zur QuaIitlit und zum Volumen der geleisteten Dienste, die 
Kontrolle und Überwachung der Ausgaben und die BestlIIi
gung dieser Ausgaben dureh die Vereinten Nationen; 

8. beschließt. für die Aufrechterhaltung der Operation 
während des Zeitraums vom 1. Juni bis 30. September 1994 im 
Einklang mit der in Ziffer 40 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses enthaltenen Empfehlung auf dem Sonderkunto 
für die Operation der Vereinten Nationen in Soma1ia 11 den 
gemäß Resolution 48/239 der Generalversammlung genehmig
ten Betrag von 245.447.700 Dollar brutto (242.110.600 Dollar 
netto) bereitzustellen; 

9. beschließt a14ßetdem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berücksichtigung des gemäß Resolution 48/239 der General
versammlung bereits aufgeteihen Betrages von 
154.885.034 Dollar brutto (152.664.834 Dollar netto). den 
znslIIz1ichen Betrag von 90.562.666 Dollar brutto 
(89.445.766 Dollar netto) fiIr den Zeitraum vom 1. Juni bis 
30. September 1994 auf die Mitgliedstaaten enmprechend der 
Zusammensetzung der Gruppen autmteil.en, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 43/232 vom 
1. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989. 45/269 vom 
27. August 1991. 46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem 
Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden 
ist, und dabei die in den Versammlungsreso1utionen 46/221 A 
vom 20. Dezember 1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 
1993 und in Versammlungsbeschluß 47/456 vom 23. De
zember 1992 festgelegte Beitragstabe1le für die Jahre 1992, 
1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

10. beschließt ferner. daß im Einklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steueransgieichsfonds ans den ver
anschlagten znslIIz1ichen Einnahmen ans der Personalnhgnhe 
in Höhe von 1.116.900 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juni 
bis 30. September 1994 auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 9 anzurechnen ist; 



11. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa· 
ten an den zusätzlichen nicht verbrauchten Mitteln in Höhe 
von 2.498.300 Dollar brutto (1.920.400 netto) i1lr den Zeit· 
ranm vom 1. Mai bis 31. Oktober 1993 auf ihre anteiligen 
BeitrIIge nach Ziffer 9 anzurechnen ist; 

12. beschließt tIlfPerdem, daß der jeweilige Anteil der 
MitgUedstaaten an den nicht verbmuchten Mitteln in Höhe von 
25.404.400 Dollar brutto (23.746.900 Dollar netto) i1lr den 
Zeitraum vom 1. November 1993 bis einschließlich 31. Mai 
1994 auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 9 anzurechnen 
ist; 

13. beschll4Jt femsr, im Einklang mit der Empfehlung in 
Ziffer 40 des Berichts des Beratenden Anssclmsses, i1lr die 
Auftechterhaltug der Operation wlibrend des Zeitraums vom 
1. Oktober 1994 bis 28. Februar 1995 auf dem Sonderkonto 
i1lr die Operation der Vereinten Nationen in Somalia n den 
Betrag von 253.704.400 Dollar brutto (250.405.600 Dollar 
netto) bereitzustellen; 

14. beschließt, als Ad·hoc-Regelung, den Betrag von 
253.704.400 Dollar brutto (250.405.600 Dollar netto) i1lr den 
Zeitraum vom 1. Oktober 1994 bis 28. Februar 1995 auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
. Gruppen aufzoteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 431232 der Generalversammlung festgelegt und 
von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B, 451269, 
46/198 A und 471218 A und in ihrem Beschluß 481472 A 
geändert worden ist, wobei auf einen ThiI dieses Betrages, 
Dl!mIich 167.420.200 Dollar brutto (16S.083.000 Do11ar netto), 
den anteilmllßig auf den am 31. Dezember 1994 endenden 
Zeitraum entfa11enden Betrag, die Beitragstabelle i1lr des Jahr 
199415 und auf den Restbetrag, des heißt 86.284.200 Dollar 
brotto (85.322.600 Do1Iar netto) i1lr den Zeitraum vom 
1.1anuar bis 28. Februar 1995, die Beitmgstabelle i1lr des Jahr 
1995115 angewandt wird; 

15. beschließt tIlfPerdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) des jeweilige Guthaben der Mitglirrlstaale'l 
im Steuerausg1eichsfonds aus den veranschlagten Einnahmen 
aus der Personalabgabe in Höhe von 3.298.800 Dollar i1lr den 
Zeitraum vom 1. Oktober 1994 bis 28. Februar 1995 auf ihre 
anteiligen Beiträge nach Ziffer 14 anzurechnen ist, wobei 
2.337.200 Dollar anteilmllßig auf den Zeitraum vom 
1. Oktober bis 31. Dezember 1994 entfallen und der Rest· 
betrag, des heißt 961.600 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1.1anuar bis 28. Februar 1995; 

16. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit 
den revidierten KostenvoranschIlIgen betreffend den letzten 
Mandatszeitraum der Operation einen Bericht Ober die Ver· 
fIlgung Ober des Vermögen und die Schulden der Operation 
vmzutegen. damit die Generalversammlung auf ihrer wieder· 
aufgenommenen neummdvierzigsten 'Thgung die entsprechen. 
den BeschlUsse fassen kann; 

17. bittet um freiwillige Beiträge i1lr die Operation in 
Fonn von Barzahlungen sowie in Fonn von i1lr den Ge
nera1sekreIIIr annehmbaren Dienst· und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversammlung 
in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
441192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten Bind; 

18. ermcht den GeneralsekretlI, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß alle Aktivitäten der 
\b'einten Nationen im Zusammenhang mit der Operation 
unter der Aufsicht seines Sonderbeauftragten auf koordinierte 
Weise und so effizient und sparsam wie mllglich sowie im 
Einklang mit dem entsprechenden Mandat verwaltet werden, 
und in seinen Bericht Ober die Finanzierung der Operation 
auch Informationen Ober die dieshezllglich getroffenen 
Vorkehrungen aufzunehmen; 

19. beschlf4lt, den Punkt "Finanzierung der Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia II" in die vor1llufige 1lIges
ordnung ihrer f'ilniZigsten 'Thgung aufzunehmen. 

95. P!enarsilvmg 
23. Deumber 1994 

49/230. FImmzIenmg der Frledeustruppe der Vereinten 
Nationen In ZßJI!1"Il 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Berichts des GeneralsekretlI Ober 
die Finanzierung der Frledenstruppe der Vereinten Nationen in 
Zypern" sowie des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses i1lr Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

unter Hinweis auf die Resolutionen 186 (1964) des Si· 
cherbeitsrats vom 4. März 1964, mit der der Rat die Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern eingerichtet hat, und 
927 (1994) vom 15. Juni 1994, mit der der Rat des Mandat der 
'Ihtppe bis zum 31. Dezember 1994 weiter verlilngert hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481244 vom 
S. April 1994 Ober die Finanzierung der 'Ihtppe, 

erneut erklIJmtd, daß es sich bei den nicht durch freiwillige 
Beiträge gedeckteu Kosten der 'Ihtppe um Ausgaben der 
Organisation handelt, die gemIiß Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta der Vereinten Nationen von den MitgIiedstaaIen zu 
tragOO sind, 

unter Hinweis auf ihren frfIheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben i1lr die 'Ihtppe ein 1tIKk..--es 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des 
ordemlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berllckslchtlgung der Thtsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten LiInder ZUr Leistung verh1IJtoismußig 
größerer Beiträge in der Lage Bind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LiInder in reIaIiv begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der General· 
versammlung vom 27. Juni 1963 ergehenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stilndige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, i1lr die Finanzierung solcher EinsJl!ze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge i1lr die 'Ihtppe entrichtet haben, 

mit dem Ausdruck Ihres lJankBs an alle Mitgliedstaaten und 
Beobachterstaaten. die freiwi11lge Beiträge auf des zur Pi· 

.. A/49/S90. 

.. A/49ml. 



nanzierung der 'Iruppe ffIr den Zeitraum vor dem 16. Juni 8. beschU"pt ferner, als Ad-hoc-RegeJung, den BeIrag 
1993 eröffnete Sonderkonto entrichtet hahen, von 11.316.600 Dollar brutto (10.903.300 Dollar netto) ffIr den 

feststellend, daß die freiwilligen Beitrllge nicht ausgereicht 
hahen, um alle Kosten der 'Iruppe ZU decken, einschließlich 
der Kosten, die den truppenstellenden Staaten vor dem 16. Juni 
1993 eJllstaßden sind, und mit Bedauern cIarilber, daß Aufrufe 
zur Entrichtung freiwilliger Beitrllge, so auch der Aufruf in 
dem Schreiben des Generalselaetärs vom 17. Mai 1994 an alle 
Mitglirdsll"'enB'l, kein angemessenes Echo gefunden hahen, 

eingedenk dessen, daß es uner1liBUch ist, die 'Iruppe mit 
den erforderlichen Finanzmittelo auszustatten, damit sie ihren 
Aufgeben gemII8 den entsprechenden Resolutionen des 
SicherlJeitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beitrllge zu der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern per 
14. Dezember 1994, namentlich von den noch ausstebenden 
BeitrIIgen in Höbe von 8.227.668 U8-DoUar, und fordert alle 
MltgUrdstaatm, die es betrifft, nachdrilcklicb auf, alles zu tun, 
um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlsgten Beitdlge 
sicherzustellen; 

2. gibt Ihror Besof[Plis Ausdruck über die Finanzlage bei 
den friedensichernden Tlltigkeiten infolge der ,elsplltete4 
Entrichtung von Beitdlgen dUICb die Mitgliedstaaten, ins
besondeie Mitg1iedstaaten mit ZablungsriJckstllnden, vor allem 
was die KosteneIStsttung an die truppenstellenden Länder 
betrifft; 

3. /ordert alle Mitglirdllfaateq nachtlrlJcJdich auf, alles zu 
tun, um sichetzustellen, daß ihre veranlsgten Beitdlge ffIr die 
'Iruppe umgebend und vollstllndig entrichtet weIden; 

4. schlUifJt sich den Bemerlrungen und Empfehlungen im 
Bericht des Bemtenden Ausschusses ffIr Verwaltungs- und 
Hausbaltsfragen an; 

5. ersucht den Generalsekretlir, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die 1iuppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt, ffIr die Aufrechleibaltung der 'Iruppe 
während des Zeitraums vom 16. Juni bis 31. Dezember 1994 
auf dem Sonderkonto ffIr die Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern den gemliß Ziffer 16 ihrer 
Resolution 48/244 genehmigten und anteilmlißig aufgeteilten 
Betrag von 11.950.000 DoUar brutto (11.507.700 Dollar netto) 
bereitzustellen; 

7. beschlUifJt aqfJerdem, vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherl!eitsmts, das Mandat der 1iuppe über den 
31. Dezember 1994 hinaus zu veIlängern, ffIr den Zeitraum 
vom 1. Januar bis 30. Juni 1995 auf dem Sonderkonto fIIr die 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern den BeIrag 
von 21.916.600 Dollar brutto (21.503.300 DoUar netto) 
bereitzustellen, worin das eine Drittel der Kosten ffIr die 
1iuppe, das aus freiwilligen Beiträgen der Regierung Zyperns 
bestritten wird, und der von der Regi8iUßg Griecben1ands 
zugesagte jllhrliche Beitmg von 6,5 Millionen Dollar einge
schlossen sind; 

" SIl9941647; siebe 0jJIda1 Recortls of the Security CouncI/, F orty-nInth 
r ...... Supp/mnmrtforAprl/, MaytmdJUM 1994. 

Zeitraum vom I.Jannar bis 30. Juni 1995 auf die M'ttgUrdSbla
ten entsprechend der Zusammensetzung der ClnJppen auf
zuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der 
Generalversammlung vom 1. MlIrz 1989 festgeIegt und von 
der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989,451269 vom 'EI. Angust 1991,461198 A 
vom 20. Dezember 1991,471218 A vom 23. Dezember 1992 
und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 1993 
gelindert worden ist, und dabei die BeitragstabeIJe ffIr die Jahre 
1995, 1996 und 1997'" zu berilcksichtigen, vmbebaltlich eines 
Beschlusses des SicherheitsmIs, das Mandat der 'Iruppe lIber 
den 31. Dezember 1994 hinaus zu verllingern, und der vom 
Rat zu beschließenden Mandatszeitriiu; 

9. beschlUifJt, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Gotbahen der Mitglirdstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den veranschlagten Einnahmen aus der PersonaIabgabe in 
Höhe von 413.300 Dollar ffIr den Zeitraum vom 1. Januar bis 
30. Juni 1995, die ffIr die 'Iruppe gebilligt worden sind, auf die 
anteiligen BeitrIlge der Mitg1i rdstaatM nach Ziffer 8 an
zurechnen ist; 

10. beschließt aqfJerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitg1iedstaaten an den nicht verbrauchten Mitte1n in Höhe von 
1.422.400 Dollar brutto (1.349.600 DoUar netto) ffIr den 
Zeitraum vom 16. Dezember 1993 bis einschließlich 15. Juni 
1994 und 249.900 Dol1ar brutto (190.900 Dol1ar netto) ffIr den 
Zeitraum vom 16. Juni bis 31. Dezember 1994 auf ihre 
anteiligen Beitrllge nach Ziffer 8 anzurechnen ist; 

11. beschlltifJtferner, vmbeba1tIich eines Beschlusses des 
Sicherlteitsra1s, das Mandat der 'Iruppe über den 30. Juni 1995 
hinaus zu verlängern, und der vom Rat zu beschlie8enden 
Mandatszeitrl!ume, ffIr die Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern ffIr den Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis 
30. Juni 1996 den Betrag von 43.472.300 DoUar brutto 
(42.645.700 DoUar netto) bereitzustellen, worin das eine 
Dritte1 der Kosten ffIr die 1iuppe, das aus freiwilligen BeitdI
gen der Regierung Zyperns bestritten wird, und der von der 
Regierung Griechen1ands zugesagte jllhrUche Beitrag von 
6,5 Mi11ionen DoUar eingeschlossen sind; 

12. beschlUifJt, als Ad-hoc-Regelung, vorbebaldicb eines 
Beschlusses des Sicberlteitsmts, das Mandat der 'Iruppe lIber 
den 30. Juni 1995 hinaus zu verlängern, und der vom Rat zu 
beschließenden Mandatszeitrl!ume, den BeIrag von 
22.481.500 DoUar brutto (21.654.900 DoUar netto) ffIr den 
Zeitraum vom I.Jo1i 1995 bis 30. Juni 1996 auf die Mitglird
stanien nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema 
aufzuteilen; 

13. beschließt aqfJerdem, daß im Einklang mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgieicbsfonds aus 
den ffIr den Zeitraum vom 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1996 ffIr 
die 1iuppe gebilligten veranschlsgten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in Höhe von 826.600 Dol1ar auf die anteiligen 
Beitrllge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 12 anzurechnen ist; 

14. ersucht den GeneraIsekretli, der GeneralYeDi8iüüilung 
aber den Beratenden Ausschuß bis April 1995 einen Haus
haltsvollzugsbeIicht fIIr die 'Iruppe ffIr den Zeitraum vom 
16. Juni bis 31. Dezember 1994 vorzu1egen; 



15. beschließt. das fIlr den Zeitraum vor dem 16. Juni 
1993 fIlr die lfuppe eingerichtete Konto gesondert weiter
zuflIhren, bittet die Mitgliedstaateu. freiwillige Beitd!ge auf 
dieses Konto zu entrichten. und ersucht den Generalsekretär. 
weiter zu freiwilligen Beitd!gen fIlr dieses Konto aufzurufen; 

16. nimmt Kenntnis von den VOIllCbIägen des Genemlse
kretärs in den Ziffern 25 und 29 d) seines Berichts betreffend 
die Bohandlung des Problems der den 1ruppenStellenden 
LIIndern fIlr die Zeit vor dem 16. Juni 1993 geschuldeten 
Betd!ge und fordert alle Mif8liedstaaten nachdrilcklich auf. die 
EntrIchtung freiwilliger Beitd!ge auf das fIlr diesen Zweck 
eingerichtete Sonderkonto in Erwägung zu zichen; 

17. bittet um freiwillige Beitriige für die lfuppe in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von fIlr den Generalsekretär 
annel!lDbaren Dienst- und Sachleistungen. die je nach Bedarf 
entsprechend dem von der GeneralvetSalDlulung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988.441192 A vom 
21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 1991 festgelegten 
Verfahren zu verwalten sind; 

18. beschließt. den Punkt "Finanzierung der Friedens
trnppe der Vereinten Nationen in Zypern" in die vorillufige 
Thgesord:nung ihrer fflnfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

95. p/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49J23L FImmzIenmg der Beobnchtermlsslon der Vereinten 
Nationen In Georglen 

Die Generalversammlung. 

tlDCh BehondJung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Georgien" und des entsprechenden Bericbts des 
Beratenden Ausschusses fIlr Verwaltungs- und Haushalts
fragen". 

unter Hinweis auf die Resolution 854 (1993) des Si
cherheitsrats vom 6. August 1993. in der der Rat die Entsen
dung eines Vorauskommandos von bis zu zehn Militärbeob
achtern der Vereinten Nationen fIlr einen Zeitraum von drei 
Monaten und die Eingliederung des Vorauskommandos in eine 
Beobachtermission der Vereinten Nationen fIlr den Fall der 
offiziellen Aufstellung einer solchen Mission durch den Rat 
gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 858 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 24. August 1993. mit der der Rat die 
Einrichtung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien beschlossen hat, sowie die danach verabschiedeten 
Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Beobachter
mission verlllngert hat, zuletzt Resolution 937 (1994) vom 
21. Juli 1994. 

ferner unter Hinweis auf ihre Beschlüsse 48/475 A vom 
23. Dezember 1993 und 48/475 B vom 5. April 1994 sowie 
ihre Resolution 48/2S6 vom 26. Mai 1994 über die Finanzie
rung der Beobachtermission, 

erneut erldiirend, daß es sich bei den Kosten der Be
obal'htermission um Ausgaben der Organisation handelt, die 

.. A/49/429 und Add.\ und 2-
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gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Beobacbtermission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordent1icheo Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berllcksichtigung der Thtsache, daß die wirtschaftli.ch 
weiter entwickelten Llinder zur Leistung verblIJtnismlBig 
größerer Beitd!ge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LIinder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind. zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der General
vetSaIDIulung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten, die stIindige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fIlr die Finanzierung solcher Einsfltze, 

eingedenk dessen. daß es unerUlßlich ist, die Beobachter
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien per 
20. Dezember 1994. nnmentlich von den noch ausstebenden 
Beiträgen in Höhe von 382.217 US-Dollar. und fordert alle 
Mifitiedstaaten. die es betrifft, nachdrilcklich auf. n11es zu tun, 
um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlagten Beitd!ge 
sicherzustellen; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Fmanzlage bei den friedensichernden Tätigkeiten 
infolge der verspäteten Entrichtung von Beitd!gen durch die 
Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Beitrags
rIlckstlinden; 

3. forrtel1 alle Mitgliedstaaten tlDChdrlJc/dich at4. alles ZU 
tun. um sicherzustellen. daß ihre veranlagten Beitriige fIlr die 
Beobachtermission umgchend und vollständig entrichtet wer
den; 

4. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses fIlr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

5. ersucht den Genemlsekretiir. alles Erforderliche zu 
vemn!!!!lsen. um sicherzustellen, daß die Beobachtermission so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. beschließt. auf dem Sonderkonto fIlr die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien fIlr den Zeitraum 
vom 1. Juli 1994 bis 13. Januar 1995 einen Gesamtbetrag von 
8.847.700 Dollar brutto (8.547.000 Dollar netto) bereit
zustellen, worin folgende Betd!ge eingeschlossen sind: der mit 
vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschusses gemlIß 
Ziffer 15 der Resolution 48/2S6 der GeneralvetSalDlulung fIlr 
den Einsatz der Beobachtermission wäbrend des Zeitraums 
vom 1. bis 21. Juli 1994 genehmigte und anteilmIi8ig aufge
teilte Betrag von 1.336.800 Dollar brutto (1.252.000 Dollar 
netto). der vom Beratenden Ausschuß gemlIß 
VersammIungsresolution 481229 vom 23. Dezember 1993 iIber 
unvorhergesehene und nußerordenJ1iche Ausgaben fIlr den 
Zeitraum vom 1. bis 21. Juli 1994 genehmigte Betrag von 
1.265.000 Dollar brutto (1.264.500 Dollar netto) sowie der 



Betrag von 6.245.900 Dollar brutto (6.030500 Dollar netto) 
aus dem vom Bemtenden Ausschuß gemllß Versammlungs
resolutIon 48/229 llJr den Zeitraum vom 22. Juli bis 
6. Dezember 1994 genehmigten Betrag von 10 Millionen 
Dollar brutto (9.767.800 Dollar netto); 

7. beschIUifJt tIIfPenIem. als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berllcksichtigung des gemllß Resolution 481256 der GeneraI
versammlung bereits aufgeteilten Betrages von 
1.336.800 Dollar brutto (1.252.000 Dollar netto). den zusätzli
chen Betrag von 7510.900 Dollar brutto (7.295.000 Dollar 
netto) llJrdenZeitraum vom 1. Juli 1994 bis 13. Januar 1995 
auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufmteilen. die in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 431232 der Generalversammlung vom 1. MlIrz 
1989 festgelegt und von der Versammlung in Ihren Resolu
tionen 441192 B vom 21. Dezember 1989. 451269 vom 
27. August 1991. 46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 
471218 A vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Be
scbIuB 481472 A vom 23. Dezember 1993 geändert worden ist, 
wobei auf einen Thil dieses Betrages, nlimlicb 
7.015.257 Dollar brutto (6.813.604 Dollar netto). den anteil
mllßig auf den am 31. Dezember 1994 endenden Zeitraum 
entfallenden Betrag. die Beitragstabelle llJr das Jahr 1994" 
angewandt wird und auf den Restbetrag, das heißt auf 
495.643 Dollar brutto (481.396 Dollar netto) fiIr den Zeitraum 
vom 1. bis einschließlich 13. Januar 1995. die Beitragstabelle 
fiIr das Jahr 1995'"; . 

8. beschließt ferner. daß im Binklang mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im Steuerausgleicbsfonds aus den ver
anschlagten zusätzlichen Einnahmen aus der PersoDaIabgabe 
in Höhe von 215.900 Dollar fiIr den Zeitraum vom 1. Juli 1994 
bis einschließlich 13. Januar 1995. die fiIr die Beobachter
mission gebilligt worden sind, auf die anteiligen Beitrllge der 
Mitgliedstaaten nach Ziffer 7 anzurechnen ist, wobei 
201.653 Dollar anteilmlißig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallen und der Restbetrag. das heißt 
14.247 Dollar. auf den Zeitraum vom 1. bis 13. Januar 1995; 

9. beachlWJlt. daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstan
ten an den nicht verbrauchten Mitteln fiIr den Zeitraum vom 
7. Angust 1993 bis 31. MlIrz 1994 in Höhe von 
1.142.200 Dollar (brutto und netto) auf ihre anteiligen BeitrIlge 
nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschlie,Pt m{Jehlem, was den Zeitraum nach dem 
13. Januar 1995 betrifft, und vorbebaltlich eines Beschlusses 
des Sicherheitsrats, das Mandat der Beobachtermission ilber 
den 13. Januar 1995 hinaus zu verlängern. den Generalsekretii 
zn ermlIchtigen. fiIr den Einsatz der Beobachtermission 
wiIbtend eines Zeitraums von sechs Monaten Verpflichtungen 
bis zn einem H6cbstbetrag von 1.720.034 Dollar brutto 
(1.617.034 Dollar netto) pro Monat einzugehen. wobei dieser 
Betrag nach dem in dieser Resolution festgelegten Schema 
anteilmli8ig auf die Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

11. bittet um freiwiIlige Beitriige fiIr die Beobachter
mission in Fotm von Barzahlungen sowie in Form von fiIr den 
GeneraIsekreUlr annehmbaren Dienst- und Sachleistungen. die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der GeneraIversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988. 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

12. beachlWJlt. den Punkt "Finanzierung der Beohncbter
mission der Vereinten Nationen in Georgien" in die vorlInfige 
Thgesordnung ihrer flInfzigsten Tagung mlfnmehmen 

9j.P~ 
23. Det.ember 1994 

491232. FbnmzIenmg der Beo .... eldel mlsdmt der Verebdeu 
Nationen In LIberIa 

Die GeneralveTSllllllll/ung. 

nach Behandlung des Berichts des GeneraIsekretlI ilber 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberin'" und des entsplecbenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses llJr Verwaltungs- und Haushalts
fragen"l. 

lIIIIer Hinweis auf die Resolution 866 (1993) des Si
cherheilslllts vom 22. September 1993. mit der der Rat die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberin einge
richtet bat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, 
mit denen der Rat das Mandat der Beobacbtermission verlän
gert bat, zuletzt Resolution 9SO (1994) vom 21. Oktober 1994. 

sowie unter Hinweis auf Ihren Beschluß 481478 vom 
23. Dezember 1993ilber die Finanzierung der Beohncbter
mission sowie auf ihre dsnacb verabschiedeten diesbezllg
lieben Resolutionen, zuletzt Resolution 48/247 B vom 29. Juli 
1994. 

erneut erk/llrend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemllß Artikel 17 Absatz 2 der CIunta der Vereinten Nationen 
von den Mitgliedstaate'l zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre frilheren Bescb1i1sse dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben der Beobachtermission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Declnmg der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtlgung der 'Ildsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Lllnder zur Leistung verblIltnismllBjg 
größerer Beitriige in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten LIInder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen ElnsJitnm beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-lV) der GeneraI
versammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden besonderen 
Verantwortung der Staaten. die stlIndige Mitglieder des 
Sicberheilslllts sind, fiIr die Finanzierung solcher BinsJ!tze. 

eingedenk dessen. daß es uneIllißlich ist, die BeobacbteJ:.. 
mission mit den erforderlichen FinAnzmitteln auszustatten, 
dsmit sie ihren Aufgaben gemllß den entsprechenden Resoln
tionen des Sicherbeilslllts nachkommen kann, 

1. nimmt KenntnIs von dem Stand der veranlagten 
BeitrIlge zu der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Liberin per 22. Dezember 1994. namentlich von den noch 
ausstehenden Beitrllgen in Höhe von 5.721.960 US-DoIIar, und 
fordert alle Mitgliedstaaten. die es betrifft, nacbdrUcklich auf, 
a11es zu tun. um die Zahlung ihrer ausstehenden veranlagten 
Beilriige sicherzustellen; 

.. AJ49fS71 .... Add.1. 
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2. gibt iJuer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Finanzlage bei den friedensichemden Tätigkeiten 
infolge der verspäteten Entrichtung von Beilrilgen durch die 
Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Beitrags
rIIckstlInden: 

3. jinrJert alle MitgliPAfstaaten nachdrIlcklich at4/. a1Ies zu 
tun, mn sicherzustellen, daß ihre veraoIagten Beiträge ftIr die 
Beobachtermission mngehend und vollstllndig entrichtet 
werden: 

4. schlll'j.lt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht 
des Beratenden Ausschusses ftIr Verwaltungs- und Haushalts
ftagenan: 

5. ermcht den Generalsekretlir, alles zu tun, mn sichel'
zustellen, daß alle Aktivitllten der Vereinten Nationen im 
7usammenhnng mit dem Iiberianischen Friedensprozeß auf 
koordinierte Weise und so effizient und spmsam wie mllglich 
verwaltet werden; 

6. beschl/'lPt, ftIr den Einsatz der Beobachtermission 
. wIlbrend des Zeitraums vom 22. April bis 22. Oktober 1994 
auf dem Sonderkonto ftIr die Beobachtermission der Ver
einten Nationen in Liberia einen Gesamtbetrag von 
17.548.300 Dollar brutto (16.887.800 Dollar netto) bereit
zustellen; 

7. beschlU!ßt al4fJenlem, als Ad-hoc-Regelung und unter 
Berücksichtigung des gemäß Resolution 48/247 A der Ge
neralversammlung vom 5. April 1994 bereits aufgeteilten 
BeIrags von 7.520.900 Dollar brutto (7.335.700 Dollar netto) 
den Betrag von 10.027.400 Dollar brutto (9.552.100 Dollar 
netto) ftIr den Zeitraum vom 22. April bis 22. Oktober 1994 
auf die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer 
Resolution 43/232 vom I. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989,451269 vom 27. August 1991, 46/198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 
1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A vom 23. Dezember 
1993 gelindert worden ist, und dabei die von der Versammlung 
in ihren Resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 
48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem Be
schluß 471456 vom 23. Dezember 1992 festgelegte Beitrags
tabeßeftlrdieIaJue 1992, 1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

8. beschlIeßtferner, daß im Einklang mit ihrer Resolu
. tiun 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben 
der Mitgliedstaaten im SteuerausgJeichsfonds aus den ver
anschlagten zuslIIzlichen Einnahmen aus der Personalabgabe 
in Höhe von 475.300 Dollar, die ftIr den am 22. Oktober 1994 
endenden Zeitraum gebilligt worden sind, auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

9. beschlU!ßt, daß der jeweilige Anteil der Mitgliedstaa
ten an den nicht verbrauchten Mitteln in Höhe von 
10.027.400 Dollar brutto (9.552.100 netto) ftIr den Zeitraum 
vom 22. September 1993 bis 21. April 1994 auf ihre anteiligen 
Beiträge nach Ziffer 7 anzurechnen ist; 

10. beschließt al4fJenlem, ftIr die Aufrechterhaltung der 
Beobachtermission während des Zeitraums vom 23. Oktober 
1994 bis 13. Ianuar 1995 auf dem Sonderkunto einen Betrag 
von 4.303.260 Dollar brutto (4.079.970 Dollar netto) bereit-
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zustellen, worin der vom Beratenden Ansschuß gemIIß der 
Resolution 48/229 der Generalversammlung vom 23. De
zember 1993 genehmigte Betrag von 3 MiDionen Dollar brutto 
(2.864.400 Dollar netto) eingeschlossen ist; 

11. beschließt ferner, als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 4.303.260 Dollar brutto (4.079.970 Dollar netto) ftIr den 
Zeitraum vom 23. Oktober 1994 bis 13. Januar 1995 auf die 
Mitgliedstaatoo entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 ihrer Resolu
tion 43/232 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B, 451269, 46/198 A und 47/218 A und 
in ihrem Beschluß 48/472 A gelindert worden ist, wobei auf 
einen 'lbil dieses Betrages, oIImlich 3.629255 Dollar brutto 
(3.440.939 Dollar netto), den anteilmlißig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallenden Betrag, 
die Beitragstabelle ftIr das Jahr 1994" angewandt wird und auf 
den Restbetrag, das heißt 674.005 Dollar brutto 
(639.031 Dollar netto) ftIr den Zeitraum vom 1. bis ein
schließlich 13. Januar 1995, die Beitragstabene ftIr das Jahr 
1995'6; 

12. beschlU!ßt, daß im Einklang mit ihrer Resolution 973 
(X) das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerans
gleichsfonds aus den ftIr den Zeitraum vom 23. Oktober 1994 
bis einschließlich 13. Januar 1995 gebilligten veranschlagten 
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
223.290 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 11 
anzurechnen ist, wobei 188.316 Dollar aoteiImlißig auf den am 
31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und der 
Restbetrag, das heißt 34.974 Dollar, auf den Zeitraum vom 
1. bis einschließlich 13. Januar 1995; 

13. beschließt aqßerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den verbleibenden nicht verbmuchten 
Mitteln in Höhe von 2.402.500 Dollar brutto (2.800.700 Dollar 
netto) ftIr den Zeitraum vom 22. Septerober 1993 bis 21. April 
1994 auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 11 anzurechnen 
ist; 

14. beschließt ferner, was den Zeitraum nach dem 
13. Januar 1995 betrifft, und vorbehaltlich eines Beschlusses 
des Sicherlteitsrats, das Mandat der Beobachtermission über 
den 13. Jan\UU" 1995 hinaus zu verlängern, den 0e0eraIsekretlI 
zu ermlIchtigen, ftIr die Aufrechterhaltuog der Beobnchter
mission wllhreod eines Zeitraums von sechs Monaten Ver
pflichtoogen bis zu einem Höchstbetrag von 1.593.800 Dollar 
brutto (1.511.100 Dollar netto) pro Monat einzugehen, wobei 
dieser Betrag nach dem in dieser Resolution festgelegten 
Schema anteiJmäßig auf die Mitgliedstaaten aufmteilen ist; 

15. bittet mn freiwiDige Beiträge ftIr die Beobachter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von ftIr den 
GeoeraIsekretIl annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die 
je nach Bedarf entsprechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/2S8 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

16. beschlU!ßt, den Ponkt "Finanzierung der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Liberia" in die vorll!ufige 
Thgesordnung ihrer flinfzigsten Tagung anfznneb1llß1J. 

95. Plentusltvmg 
23. Dezember 1994 
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491233. Verwaltungs. und hausbaltstpchnlsehe Aspekte der 
FInaDzIenmg der Frledenssldlerongselnslltze der 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471218 B vom 
14. September 1993 und ihren Beschluß 48/472 B vom 
24. MIIrz 1994. 

nach Behandlung der Berichte und Mitteilungen des 
. GeneraIsekretlI ond des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fOr Verwaltungs- ond Hausbalts
fragen". 

in BeJatqtigung des Artikels 17 der Charta der Vereinten 
Nationen beb:effend die Rolle der Generalversammlung bei der 
Prüfung und Genehmigung der Hausbaltspläne der Organisa
tion, 

sowie erneut erklilrend. daß alle Mitgliedstaaten ihren 
aufgrond der Charta eingegangenen Verpflicbtungen umge
hend ond vollständig nacbzukommen haben, 

• In Anbetracht der nacbteiligen Auswirkungen, die die 
Embebaltung von veranlagten Beiträgen auf die administrative 
ond finanzielle Effizienz der Vereinten Nationen bat, 

sowie in der ErwlJgung. daß sich die verspätete Entricbtung 
von veranlagten Beiträgen nacbteilig auf die kurzfristige 
Finanzlage der Organisation auswirkt, 

ferner in der ErwiJgung, daß die Steuerung der Friedens
sicherungseinsätze verbessert werden muß. 

In dem Wunsche. die verwaltungs- und bausbaltstecb
niscben Aspekte der Finanzierung der Friedenssicberungsein
sätze zu straffen, 

von neuem dtJrau{ hinweisend, wie wicbtig ein ständiger 
Dialog ond 1l:aosparenz im Verhältnis zwischen der Organisa
tion ond den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verbesserung 
der derzeitigen verwaltungs- ond bansbaltstecbniscben 
Pmktiken und Verfahren sind, 

I 

HAUSHAI:l'SKRlllSLÄUFB 

im BewqfJtsein der beträchtlichen Arbeitsbelastung. weIdIe 
die derzeitigen Verfahren zur Prüfung der Hausba1te von 
Friedenssicherungseinslltml fOr die Generalversammlung, den 
Beratenden Ausschuß fOr Verwaltungs- und Hausba1tsfragen 
ond das Sekretariat mit sich bringen, 

1. schließt sich der in Ziffer 30 des Berichts des Beraten
den Ausschusses fOr Verwaltungs- ond Hausba1tsfragen82 
entba1tenen Empfcblung betreffend die Fmanzperioden der 
verschiedenen Friedenssicherungseinsä1ze an: 

2. beschließt in dieser Hinsicbt, daß sicb die Finanz
periode fOr jeden Friedenssicberungseinsatz vom 1. Juli bis 
zum 30. Juni erstreckt, und ersucht den Genera1sekretär. der 

.. Al4&'421 tmd Add.l, Al4&'622, Al43f707, Al48J912, Al48J94S tmd 
KmT.l, Al49f'j'S/ sowhl Al49nI7 tmd KmT. 1 und 2. 

" Al49/664 tmd Add.1. 

Generalversammlung auf ihrer wiecleraufsenommenen neun
ondvierzigsten Tagung die erforderlicben Anderungsentwllrfe 
zur Fmanzordnung zur Billigung vorzulegen: 

3. beschließt fllIIJerdem, daß der Hausba1t von Friedens
sicberungseinslll7en. deren Hausbaltsbedarf keinen Scbwan
kungen unterliegt, einma1 im Jabr geprIIft ond genehmigt wird; 

4. beschlhifJt ferner. daß bei den anderen Friedens
sicberungseinsä1zen die Hausbaltsvoranschlllge von der 
. Generalversammlung zweima1 pro Jabr geprIIft ond genehmigt 
werden, das heißt fOr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Dezember und vom 1. Januar bis 30. Juni; 

5. ersucht den GeneralsekretIir, alles zu !on, um die in 
den Ziffern 3 und 4 beschriebenen Verfabren so rasch wie 
möglich, spätestens jedocb bis zum 1. Juli 1996. einzufOhren; 

6. fordert den Genera1sekretär 1/IIChdrilcklich auf, im 
Zusammenhang mit der Prüfung der HanshaItsvoranshlllge 
fOr Friedenssicberungseinsä1ze den Hausbaltsvollzugsbericht 
eines jeden Friedenssicherungseinsatzes fOr die vorangehende 
Fmanzperiode zusammen mit· ergänzenden a\ctnaIisierten 
Angaben über das Finanzgebaren fOr den laufenden Zeitraum 
vorzulegen, soweit verfi1gbar. und ersudIt ihn, nach Möglich
keit ·sicbmzustellen, daß die Berichte auf den tatsftchUchen 
Ausgaben und nidlt auf Vorausscbätzungen beruhen; 

7. beschlltifJt. daß die Veranlagung der Mitgliedstaaten 
fOr die von der Generalversammlung fOr Friedenssichernngs 
einsä1ze gendlmigten Mittel von der Billigung der Mandate 
durcb den Sicberheitsrat abh1ingt; 

8. ersucht den GeneraIsekretlI. der Generalvenunnmhmg 
zweimal pro Jabr nacbricbtlicb eine tabe11arische Zusammen
fassung des vorgesehenen Hausbaltsbedarfs eines jeden 
Friedenssicherungseinsatzes fOr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. Juni mit einer AufschlOsselung der Ausgaben nach 
Haupthausbaltspositionen ond unter Angabe des (lesanrtmittel
bedarfs vorzulegen; 

TI 

KONTINGBN11lIGENE AUSROSTUNGSCll!ClBNSTÄNDI! 

in Anbetracht der Probleme im Zusammenhang mit dem 
derzeitigen System zur Ermittlung des Wertes von kontingent
eigenen AusrOstungsgegenstinden ond der sieb daraus 
ergehenden Verzögerungen bei der Kostenerstattun an die 
Staaten, die 1l:uppen und Ausrilstungsgegenstftnde zur 
Verfi1gung stellen, 

erneut erkllinmd, wie wichtig es ist, daß bald eine praktika
ble Lösung fOr dieses Problem gefunden wird, damit die 
weitere Beteiligung der Mitg1iedstaaten an Frieden&1Iichen 
einsätzen gewährleistet ist, ond mit GenugtUung Ober die 
Bemilhungen, die das Sekretariat in dieser Hinsicht unter
ninunt, 

1. schließt sich den Bemerkungen ond Empfehlungen des 
Beratenden Ausscbusses fOr Verwaltungs- ond Hausbalts
fragen in den Ziffern 104 bis UO seines Berich1s82 Ober die 
Verfahren im Zusammenhang mit der Kostenerstattun fOr 
kontingenteigene AusrOstungsgegenstände an; 
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2. ermlkhttgt den Generalsekretär, mit der Ausfllbrung 
des in der Anlage zu dieser Resolution dargelegten Projekts zu 
beginnen, dessen Ziel darin besteht, für jede Kategorie von 
Ausrilstungsgegelllltänden umfassende Normen und Kosten

. mstattnngsslitze festzulegen, mit der Maßgabe, daß die 
Mitgliedstnaten, insbesondere die truppenstellenden Lllnder, 
vom Generalsekretär gebeten werden, an diesem Verfahren 
mitzuwirken, und daß Vorscblllge zur Festsetzung neuer 
JCostene. s18'''~ der Generalversammlung zur Billigung 
vorgelegt werden; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, sich freiwillig an dem 
genannten Verfahren zu beteiligen, und msucht den Ge
nem1sekreIiir, alles zu ton, um etwa notwendige Ausgaben aus 
den vorhandenen Haushaltsmitboln zu decken; 

m 
LmsTuNGBN BBI TOD ODER INVALIDITÄT 

Kenntnis nehmend von den Vorschlllgen des Genera1sekre
tärs in den Ziffern 70 und 71 seines Berichts" zur Änderung 
der delzeitigen Regelungen betreffend Schadenersatz im Falle 
von Tod oder Invalidität sowie von den entsprechenden 
Stellungnahmen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und Haushaltsfragen", 

ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck verleihend über die 
VeiZÖgmungen bei der Regelung von Schadenersatzansp
. eben im Falle von Tod oder Invalidität, 

mit Besorgnis feststellend, daß der Bericht des Generalse
kreIlIrs dem Beratenden Ausschuß nicln genügend Informatio
nen liefert, die es ihm gestatten, in Kenntnis der Sach!nge 
hierzu Empfehlungen abzugeben, 

Kenntnis nehmend von den von den Mitgliedstaaten zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

1. beschUeßt, daß jedes System zur Leistung von 
SchadenersaIz im Falle von Tod oder Inva1iditlit auf folgenden 
Grnnds!ltum beruhen muß: 

a) Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten; 

b) der an den Begünstigten gezahlte Schadenersatz darf 
nicht geringer sein als der von den Vereinten Nationen 
mstattete Betrag; 

c) möglichst weitgehende Vereinfachung der administra
tiven Regelungen; 

d) rasche Regelung der Ansprilche im Falle von Thd oder 
Inva1iditllt; 

2. ersucht den GeneralsekretII, auf der Grundlage der in 
Ziffer 1 enthaltenen Gnmdsl!tze konkrete Vorscblllge für 
mögliche Änderungen der derzeitigen Schadenersatzrege
lungen vorzulegen und darin anch detaillierte Informationen 
über die administrativen und finanziellen Auswirkungen unter 
andermn der folgenden Möglichkeiten anfzunelunen: 

.. Al48194S und Kotr.l. 

.. Al49/664. ZIIfem 88-90. 

a) Beibehaltnng der derzeitigen Regelungen mit einem 
angemessenen Mindestbetrag des Scbadenersalzes im Falle 
von Thd oder Inva1idität; 

b) Anwendung eines Schadenersatzsy mit ein
heitlichen Efstathmgssäl7e!! im Falle von Thd oder Inva1iditllt; 

c) Anwendnng eines einheitlichen weltweiten Versiehe
rungsplans für das gesamte MilitiiIpersonal; 

d) Anwendung der vom Generalsekretär in Ziffer 71 
seines Berichts vorgelegten ~blIIge; 

3. ersucht den GeneralsekretII mtJerdem, die in Ziffer 2 
genannten Vorschläge bis zum 31. Mai 1995 über den Beraten
den Ausschuß für Verwaltnngs- und Haushaltsfragen der 
Generalversammlung zur Behandlung vorzulegen; 

IV 

FINANZIII!FUGNJSSE 

erneut erkIlJ.rend, daß es gilt, die Friedenssichernngsein
slItze insbesondere in der Anlauf- und Erweiterungsphase mit 
angemessenen Finanzmitteln auszustatten, demit sie ihren 
Auftrag im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen des 
Sichmheitsrats fristgerecht, vollstllndig und wirksam erfU11en 
können, 

eingedenk dessen, daß die Ausgaben für An1aufkosten oder 
erweiterte Tätigkeiten von Friedenssichemngseins!ltum in den 
letzten Jahren die Hühe der dem Generalsekretär und dem 
Beratenden Ausschuß für Verwaltnngs- und Haushaltsfragen 
derzeit eingerllumten Ausgaben- heziehnngsweise Verpflich
tnngsermlichtignngen gelegentlich tlberschritten haben, 

1. beschließt, daß der Generalsekretär fIIr den Fall, daß 
ein Beschluß des Sicherheitsrats im ZrJSIImme '1hang mit der 
Anlauf- oder Erweiterungsphase von Friedenssicherungsein
sIItzen Ausgaben nach sich zieht, erntl!chtigt ist, mit vorlIeriger 
Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltnngs
und Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Finanzordnung der 
Vereinten Nationen und der Bestlmmllngenin Ziffer 2 
Verpflichtnngen bis zu einem Höchstbetrag von SO Millionen 
US-Dollar pro Beschluß des Sichmheitsrats einzugehen; der 
kumulative Gesamtbetrag der ausstehenden Vmpflichtnngen 
für die Anlauf- oder Erweiternngsphase von Friedens
sichmungseinslil7e!! darf zu keiner Zeit den Betrag von 
ISO Millionen Dollar überschreiten; im Falle der Bewillignng 
von Mitteln für ausstehende Vmpflichtnngen durch die 
Generalversammlung erhöht sich die Manövriermasse jedoch 
automatisch wieder um den bewilligten Betrag, bis zu dem 
Höchstbetrng von ISO Millionen Dollar; 

2. beschUeßt tUf/Jerdem, daß für den Fall, daß der 
Generalsekretär infolge eines Beschlusses des Sichmheitsrats 
für die Anlauf- oder Erweiterungsphase von Frledenssiche
rungseinslltzen Verpflichtnngen in einer Höhe eingehen muß, 
die den Betrag von SO Millionen Dollar pro Sicherheitsrats
beschluß oder den in Ziffer 1 genannten Gesamtbetnlg von 
ISO Millionen Dollar überschreiten, die Angelegenheit so 
rasch wie möglich der Generalversammhmg vorgelegt wird, 
demit diese einen Beschluß über die Ausgaben- heziehnngs
weise Verpflichtnngsermlichtignng und die Veranlngnng 
fassen kann; 



344 

3. HschUeßt ferner. daß die Generalversammlung die 
Prase der Festsetzung des entsprechenden Anteils an den 
KosIen im Zusammenhang. mit der Anlauf- und Erweite· 
nmgsphase von Friedenssicherungseinsätzen auf ihrer filDfzig. 
sten Thgung im Lichte der bei der Durchführung dieser 
Resolution gewonnenen Erfahrungen prüfen wird; 

4. trlfft den Beschlq/J. daß der Generalsekretär und der 
Beratende Ausschuß der Generalversammlung ilber jede 
Inanspruchnahme der Ausgaben- beziehungsweise Verpflich
tungsennllchtigung nach dieser Resolution und aber die nähe
ren Umstllnde anlfißlich des nächsten der Generalversammlung 
vorzulegenden Berichts aber die Fmanzierung des betreffen· 
den FriedenssicherungseinS8lZr$ Bericht erstatten wird; 

V 

ABKOMMEN MITDEN GASTLÄNDBRN 

1. nimmt Kenntnis von der Resolution 868 (1993) des 
Sicberheitsrnts vom 29. September 1993 und verweist auf die 
Resolution 48142 der Generalversammlung vom 10. Dezember 
1993; 

2. schließt sich den Auffassungen des Generalsekretärs" 
und des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen91 in bezog auf die Notwendigkeit an, ein 
Abkommen mit dem Gastland zu schließen, bevor eine 
Mission disloziert wird; 

3. ersucht den Generalsekretär. in seine Berichte an die 
. Generalversammlung aber die Finanzierung eines jeden 
FriedenssicherungseinS8lZr$ oder einer jeden Friedenssiehe· 
rungsmission Informationen aber den Stand der Aushandlung 
eines Abkommens mit dem Gastland und aber dessen Umset
zung aufzunehmen. soweit es die Verwaltung des Friedens
sicherungseinsatms betrifft; 

4. legt den Mitgliederstaaten nahe. allen Verpflichtungen 
nacbznkommen. die sie aufgrund des Abkommens mit dem 
Gastland eingegangen sied; 

VI 

INrBRNATIONALES VERTRAGSPBR80NAL 

mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von den Fragen, die 
der Beratende Ausschuß für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 69 bis 71 seines Berichts82 aufgeworfen 
hat, 

Kenntnis nehmend von den Informationen, die die Vertreter 
des Generalsekretärs ilber die Beschäftigung von interna
tionalem VertragspersDnai beigebracht haben, 

1. schließt sich den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsftagen in 
Ziffer 69 seines Berichts an; 

2. stellt fest. daß die vom Berateoden Ausschuß in 
Ziffer 72 seines Berichts verlangte eiogehende und nnabbllngi
ge Untersuchung und Bewertung der Beschäftigung von inter-

" Al48194S und Korr.I, Ziffem lOS und 106. 
" Al491664, Zill'er 114. 

nationalem Vertragspersona in der SchI!)." uppe der Vereinten 
Nationen zur Zeit vom Amt für interne Aufsichtsdienste 
vorgenommen wird, und ersucht darum, daß die Ergebnisse 
dieser Studie der Generalversammlung vorgelegt werden, 
damit sie auf ihrer wiederaufgenommenen netmundvierzigsten 
Thgung einen diesbezllglichen Beschluß fassen kann; 

3. beschließt. daß das die Beschäftigung von interna
tionalem Vertragspersona betreffende Pilo1prOjekt bis zum 
Vorliegen der Ergebnisse dieser Untersuchung und Bewertung 
und des in Ziffer 2 genannten Beschlusses der Generalver
sammlung nicht aber die Schutztruppe der Vereioten Nationen 
hinaus auf andere Einslitze ausgedehnt wird; 

4. ersucht den Generatsekretli. ihr auf ihrer wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten Thgung einen Bericht 
aber die Maßnahmen vOIZU!egen, die ergriffen worden sind, 
um den vom Berateoden Ausschuß geäußerten Bedenken 
Rechnung zu tragen; 

vn 
LIQUIDATION 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/240 B vom 29. Juli 
1994 aber die Fmanzierung der Opetation der Vereinten 
Nationen in Mosambik und ihren Beschluß 481496 gleichen 
Dntums aber die Finanzierung der Friedenssicherungseinslitze 
der Vereinten Nationen, 

1. beftlrwortet die Vorsch1lIge des Generalsekretärs 
betreffend die Verfügung aber die Verm.ilgenswerte von 
Friedenssicherungseinslitzen und anderen Missionen nnch 
deren Liquidation sowie die Empfehlungen des Berateoden 
Ansschusses für Verwaltungs- und Haushaltsftagen bezaglich 
der zu unternehmenden Anstrengungen, um die Znatimmung 
der jeweiligen Regierung zu erwirken, daß sie die Vereinten 
Nationen für den Restwert aller im Land verbleibenden 
aberschüssigen Vermögenswerte gemII8 Ziffer 110 d) des 
Berichtes des Generalsekretärs"' entschl!digt, beziehungsweise 
damit die Generalversammlung genehmigt, daß diese Ver
mögenswerte als Beitriige angesehen werden; 

2. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammhmg 
bis spätestens 31. März 1995 Bericht zu exstatten aber die 
Möglichkeit der Einfilhrung von Verfahren zur Bewertung und 
Obertragung der Kosten der während der Liquidationsphnse 
eines FriedenssicherungseinS8lZr$ auf andere Friedens
sicherungseinsätze oder andere Organe der Vereioten Nationen 
zu abertragenden Vermögenswerte sowie zur möglichst 
zügigen Erstattung der Kosten an das Sonderkonto des zu 
liquidierenden Einsatzes; . 

vm 
UNTIlRHALTSZULAGB POR FBLDBlNSÄ'IZII 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 80 bis 85 seines Berichts82 betreffend 
Unterhaltszulagen für Feldeinslitze an; 

2. ersucht den Generalsekretär. die Leistungen zu 
aberprllfen, auf die die zu FeldeinslItzen abgeordneten Bedien
steten Anspruch haben. namentlich auch den Zweck und die 
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GnmdIage für die Festsetmng der Unterhaltszulage für 
Felde;lisllt·e. und der OeneraIversamm1ung auf ihrer fBnfzig
SIIm 'Thgung einen Bericht darDber vorzulegen; 

IX 

'O"BERPROFuNO DURCH DAS AMTFORINTBRNI! 
AUFSICIfI'SDlBNSTI! 

enucht den GeneraIsekretII. das Amt t1lr interne Aufsichts
dienate damit zu, beauftragen, unbeschadet seines Arbeits
programms eine Inspektion derjenigen Sekretarialsstellen 
vorzunehmen, die für die logistischen, operativen und ad· 
ministratlven Vorkehrungen bei. Frledenssicherungs- und 
anderen Fe1deinsIitzen verantwortlich sind. mit dem Ziel, 
Probleme aufmmlgen und Maßnahmen zur besseren Nntzung 
der Ressourcen ZU empfehlen, und der Generalversammlung 
auf ihrer wiederaufgenommenen neunundvierzigsten 'Thgung 
darDber Bericht zu erstatten; 

X 

AUFSICIIT 

mit Genugtuung über die Initiativen des GeneralaekretIiIs 
zur Verbesserung der Aufsicht über Friedenssicherungsein· 
sätze, die in dem von ihm als Antwort auf den Bericht des 
Beratenden Ausscbusses für Verwa1tungs- und Haushalts
fragen" vorgelegten Berichf4 beschrieben sind. 

nach Behandlung des Finanzherlchts und der geprOften 
Rechnungsahschlilsse t1lr den am 31, Dezember 1993 enden
den Zweijahreszeitraum sowie des Berichts des Rates der 
Rechnungsprilfer über die Friedenssicherungseinsätre der 
Vereinten Natiouen24

• 

sowie nach Behandlung des Berichts des Berntenden 
Ausschusses"' und der einfllhrenden Erklllrung seines Vorsit
zenden". 

1. schließt sich dem Vorschlag an, einigen Friedens
sichernngseinsätren einen örtlichen Rechnungsprilfe bei
zugeben, ermutigt den GeneraIsekretlI in kiInftige Haushalts
voranschlllge t1lr solche Friedenssicherungseinsätre gegebe
nenfalls Vorschlllge t1lr die Schaffung vou Dienstposten t1lr 
örtliche Rechnungsprllfer aufzunehmen, erforderlichenf mit 
einer II1I8fflhrJichen Begrllndung, und ersucht ihn, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die Rech
nwagsptllfet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgnhen im Bin
kInng mit Ziffer 56 des Berichts des Berntenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und fUmsbaltsfragen" volle Unabhllngigkeit 
genießen; 

2. emu:ht den Genera1sekretii. andere Methoden zur 
Verstlirkung der Rechnungsprllfungstätigkeit bei Friedens
sichernngseinsätren, denen keine örtlichen Rechnungsprllfer 

. beigegeben sind. zu prOfen und die damit verbundenen 
relativen Kosten zu ermitteln und der Generalversammlung 
IIl'ftleslens auf ihrer fBnfzigsten 'Thgung Vorschläge zur 
Bebamllung zu unterbreiten; 

3, schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses an, was das Konzept eines reisenden 

.. Al47J991l 

.. Siehe AIC5/49ISR:J:j, 

Finanzexperten und das Konzept eines Experten für Manage
mentaufsicht beIrifft, und ersucht den GenemIsekretIIr diese 
Konzepte sowie die RechenschaftspfvonProgr.limdoitem 
in einem der Generalversamm1ung splItesIens auf ihrer 
fllnfzigsten 'Illgung vmzu1egenden Bericht weiter anszutlJlmm; 

XI 

REsI!RVBFONDS FOR FiUBDENSSICHBRIlNGSMASSNAIIMB 

nach Behandlung der VorschIlIge des GenernIsekretir In 
den Ziffern 37 bis 41 seines Berichts"' und der VorschIlIge des 
Bemtenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 15 bis 19 seines Berichts ... 

1, beschließt, den Reservefonds für Friedenssicherungs
maßnahmen zum gegenwllrtigen Zeitpunkt in seiner der
ml~n Höhe heizubehalten; 

2. erinnert sn ihre Resolution 47fl17 vom 23. J)erzember 
1992 und beschließt, die InsnsptucbnahJne des Reservefonds 
t1lr Friedenssicherungsmaßnahmen auf die An1aufphase neuer 
FriedenssicherungseillSilt'm, die Erweiterung bestehender 
Einsätze und auf unvorhergesehene und auBergewiIhnliche 
Ausgnhen im Zusammllllhsng mit der Friedenssicheru zu 
hescbrIInken; 

3. forrJert sIle Mitg6M stnaten mit allem Nachdruck fZIIf, 
alles zu tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten BeIttiIse 
t1lr Friedenssicherungseinsätre vollständig und rechtmltig 
entrichtet werden, damit sich die LiquiditIItslsg durch die 
Auffflllung der 8nlSptechenden Reserven bessert; 

m 
TllRNUSMÄSSIGBABLöSUNo VON KoNTINGIINTBN 

1. lI1IteTStmicht, daß die Verantwortung flIr die Dauer der 
Verwendung der den Frledenssicherungseinsllt zugeteUten 
Koatingente eine operative Frage ist, für die in erster Linie die 
truppenstellenden Regierungen zustllndig sind; 

2. nimmt Kenntnisvon den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses t1lr Verwaltungs- und Hm'sbaltsfragen in 
ZiftCr 77 seines Berichts" hetteffead die Zweclm!lIBigkeit der 
Verlllngerung der Verweadllngsdauer und der zeitIlchen 
Abstimmung der tornusmllßigen Ahlösung des bei Friedens
sichenmgseinslftmn di""endeu MilitlIrpersona sowie von den 
von den MitgJieclstnsten zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen; 

3. ersucht den GeneralsekretII in Anhetmcht der 
operativen ImpUkatiouen der Frage der Verwendungsdsner 
von Kontingenten dem SondersusschoB t1lr Friedenssiche
rungseinsätre den in Ziffer 77 des Berichts des Berntenden 
Ausschusses erwähnten Bericht vorzulegen; 

:xm 
VBRI!INIII!lTLlCHUNO DES HAUSHAll'SVl!RPAllS UND 

DER FORMALEN OESTALTIlNo DER HAUSIIAU'SPLÄNB 

1. schließt sich den Empfehlungen des Bemtenden 
Ausschusses flIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen in den 
Ziffern 41 bis 47 seines Berichts" tm; 



2. schließt sich flI4fJerdem den in Ziffer 43 des Berichts AusrOstungsgegenstllnde, ftIr die eine Erstattung der Kosten 
des Beratenden Ausschusses ztl ...",mengefa8ten Vorschlägen genehmigt wird, zu standardisieren und daftIr angemessene 
des GeneraIsekretli heb:effend die Verb e 33 iung der formalen Kostenerstattun ~tz"sef7tm, Dieses Vorhaben wird in 
(Jestalblng des Haushaltsplans an und fordert den GeneraJse.. fiInf Phasen durchgefllhrt werden. 
kretllr auf, in Zukunft alle Haushalte von Friedenssicherungs
einsIitzen denJentsprechend anfmS!eUen; 

3. begrifJt die Erstellung des Standardkostenhandhuchs, 
das den Mitgliedstaaten vor dem 1. Mai 1995 zur Verfllgung 
stehen wird, sowie die vom Generalsekretllr vorgeschlagenen 
Änderungen, namentlich was die Standardkostenrechnung, 
ZahlenverblUtnisse und die Untersuchung der Abweichungen 
betrifft; 

4. ersucht den GeneraIsekretli, ihr zur BebaD/lluDg einen 
MusterhaushaIt ftIr einen einzigen Friedenssicherungseinsatz 
vorzulegen, der auf dem genannten Standardkostenhadhuch 
beruht, unter Berücksichtigung der Bemerkungen des Beraten
den Ausschnsses und der von den Mitgliedstaaten ztJm 
Ausdruck gebrachten Auffassungen; 

5. ersucht den Beratenden Ausschuß, das vorgeschlagene 
Standardkostenhandbuch und den Musterhaushalt bis ztJm 
31. August 1995 zu prlIfen, damit er der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten 'liIgungseine diesbez11glichen Auf
fassungen vorlegen kann; 

XIV 

ANFANGSAUSRÜSTUNGSSÄnB 

mit Genugtuung Ober die Einrichtung der ersten ständigen 
Versorgungsbasls der Vereinten Nationen zur Unterstiltzung 
von Friedenssicherungseinslitzen in Brindisi (Italien), deren 
Grundstilck!!8!!!t Gebllnden der Organisation unentgeltlich zur 
Verfilgung gestellt worden sind, 

schließt sich dem Ersuchen des Beratenden Ausschusses ftIr 
Verwaltungs- und Hanshaltsfragen um \brlage eines rfetajJJier
ten Berichts an, der der Generalversammlung vor Ablauf ihrer 
neunundvierzigsten 'liIgung vorzulegen Ist und der weitere 
Informationen über die finanzieUen und personeUen Rege
lungen, die Kostenparameter, die RechtsgrundIage die Frage 
des Eigentums und der LagerkontroUe der AusrOstungs
bestände, die BuchfOhrungsverfahren und Alternativen zu 
AnfangsausrQstu sowie die Verwendung der Versor
gungsbasis in Brindisi als Lager- und Wartungsort enthlllt 

ANLAGE 

95. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

Projekt- uod Ze1tp1an fDr die Reform der Methoden uod 
Vert'aluen zur Fesfsetzung der Kostenerstatton an 
truppensteJ)ende IJIndelj die kontlngentelgene Aus
rilstungsgegeilslilnde bereICstelJen 

Plan f/lr das SIandturlisierungsvorhaben 

Um den Prozeß der KosteneisIattun ftIr kontingenteigene 
AusrOstungsgegenstlinde zu vereinfachen und somit die 
\brlaufzeit ftIr die Begleichung von Forderungen zu verkDr
zen. zielt das nachstehend beschriebene Vorhaben darauf ab, 

a) Phase 1(1. JQ1/!Jßt'-14. MIJrt 1995). Das Sekretariat 
eImbeitet einen Entwwf von Richtlinien heb:effend die Arten 
von Gegenstllnden, die als Normen ftIr kontingenteigene 
Ausrllstungsgt'lletistände aufgenommen werden, wie beispie1s
weise Systeme (Luftfabrzenge, Kraftfahrzeuge usw.); größere 
reparaturfllhige AusrOstungsgegenstlinde (Generatoren, Fern
meldeausrOstung usw.); und andere Ausrilstungsgegenstlinde 
und Verbrauchsgllter (Zeltausrlistung, ES- und Kochgeschirr, 
Papier usw.), ftIr die Kostenerstattung genehmigt wird, sobald 
sie im zusammenhang mit einmn Bataillon oder mit Fach,","!" 
panien wie SanitiIts-, Fernme1de-, Flugunterstiltzung, Logi
stik-, Komnnmikationskompanien usw. disloziert werden. Im 
Einklang mit diesen Richtlinien geben die Mitgliedstaaten 
SteUungnahmen und Empfehlungen ab, die der Arbeitsgruppe 
der Phase n konsolidiert vmgeiegt werden. Die Mitgliedstaa
ten werden gebeten, bis splitcstens 10. Februar 1995 SteUung
nahmen und Empfehlungen abzugeben und den Vereinten 
Nationen ihre Absicht bekanntztJgeben, an der Arbeitsgruppe 
der Phase n mitzuwirken. 

b) Phase H (15. MIJrt-14.Mal 1995). Das Sekretariat 
prIlft die Stellungnahmen und Bnlpfehlungen der Mitgliedstaa
ten, mit dem Ziel, den Vmlletmn der an der Arbeitsgruppe der 
Phase 11 teilnehmenden Mitgliedstaaten ein konsolidiertes 
Arbeitspapier vorzulegen. Die Konsultationen mit und unter 
den Vertretern der Mitgliedstaaten bilden die Grundlage ftIr 
die AusarbeItung eines einzigen .unfassenden Dokuments, das 
die Regelvoranssetzungen henmmt, unter denen eine Kosten
erstattung genehmigt wird. 

c) Phase 111 (17. Mal-15. Juni 1995). Ausgewählte 
Finanzanalytiker der teilnehmenc1en Mitgliedstaatffl) ersteUun 
einen festen Schlüssel, in dem die jlihrlichen Kostenerstat
hmgsslltre ftIr jedes der Systeme festgelegt sind, die aufgrund 
der Ergebnisse der von der Arbeitsgruppe der Phase n vor
genommenen Konsolidierung genehmigt wurden, wobei 
Anpassungsfaktoren je nach der Art der Quelle der Wartungs
dienste, beispielsweise je nachdem, ob diese Dienste von der 
Regierung oder von den Vereinten Nationen geleistet werden, 
zur Anwendung kommen. In dieser Phase wird auch ein 
einheitlicher pauschaler Kostenerststtungssatz ftIr alle anderen 
AusrOstungsgegenstlinde und Verbrauchsgllter festgelegt 

d) Phase IV. In dieser Phase wird das geiinderte Kosten
erstattungsverfahren am Amtsaitz und in den Feldmissionen 
zur Anwendung gebracht, insbesondere durch: die Verteilung 
einer Verbalnote bis zum 15. Juli 1995, mit der die geilnderten 
KostenersJattun ftIr kontingeoteigene Ausriistungs
gegenstllnde eingefllhrt werden, die Anwendung geilnderter 
Hanshaltsverfabren, mit denen die neuen EIstattungssälze ftIr 
kontingenteigene AusrOstungsgegenstlinde in die nach dem 
1. August 1995 erstellten Haushalte aufgenommen werden, 
und die Ausarbeitung von IIPtomatisierten Systemen zur 
Bearbeitung von Erstnttungsansphen. 

e) Phase V. Diese Phase besteht in einer alle drei Jahre 
stattfindenden periodischen Überpri\fung und AktuaIisierung 
der in den Phasen n und m festgelegten Normen, wobei die 
eISte ÜberprIlfung ftIr Mätz 1998 vmgesehen Ist 
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49/48. Stand der Zusa1zprotokolle Zll den Getd'er Abkom· 
men von 1949 lIber den Schutz der Opfer bewaff· 
neter Konflikte 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/44 vom 8. Dezem
ber 1977. 34/51 vom 23. November 1979. 37/116 vom 
16. Dezember 1982. 39n7 vom 13. Dezember 1984. 41n2 
vom 3. Dezember 1986, 43/161 vom 9. Dezember 1988.45/38 
vom 28. November 1990 und 47/30 vom 25. November 1992. 

aberzeugr von dem bleibenden Wert der geltenden humn
nitiiren Regeln f1Ir bewaffnete Konflikte und von der Notwen
digkeit, diese Regeln unter allen in den einsch1llgigen völker
reclUlichen ÜbereinIdInften erfaBten Umständen zu acbten und 
ihnen Achtung zu verschaffen. bis es gelungen ist, einen sol
chen Konflikt auf raschestem Wege zu beenden, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs' I1ber 
den Stand der ZusatzprotokoUe' zu den Genfer Abkommen 
von 1949'l1ber den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte. 

t Dlo l!escbUJsse aufgtun<I der Berichte des _ Ao"""'"- sind In 
AbschnItt IX.B.7 wfedargegeben. 

2 Al4912SS und Addl und Kotr.I. 

, VeroinlB Nat!oneo, Treaty Serks. Vo\. 1125. Nr. 17512 und 17513. 

• Ebd., VoL 75, Nr. 970-973. 

erfreut darllber. daß die Internationale Etmitt1ungskmnmis.. 
sinn nach Artikel 90 des Protokolls I ihre Tätigkeit aufgenom
menhat, 

feststellend, daß Anhang I des Protokolls I gelindert wurde, 

unter Betonung der Notwendigkeit der Konsolidierung und 
Anwendung der ge1tenden internationalen humnnitiiren Rechts
ordnung und der universa1en Annahme dieses Rechts, 

eingedenk der Funktion. die das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz wahrnimmt. indem es den Opfern bewaff
neter Konflikte Schutz gewährt. 



GeneraI, .. sallliilhmg - Neummd,letzlgile ~ 

mit Genugtuung über die fortgesetzten BemOhungen des 
JntematjonaJen Komitees vom Roten KIeuz um die F!lrdernng 
und Bekanntrnacbnng der beiden Zusatzprotokolle, 

1. begrqjlt die praktisch universale Annahme der Genfer 
Abkommen von 1949 und die Annahme der beiden Zusatz
protokolle von 1m durch immer mehr Staaten; 

2. stellt jedoch fest, daß im Vergleich zu den Oenfer 
Abkommen bisher nur eine begrenzte Anzahl von Staaten Ver
tragspaIleien der beiden Zusatzprotokolle geworden sind; 

3. appelliert an alle Vertragsstaalen der Genfer Abkom
men von 1949, in Erwiignng zu ziehen, soweit noch nicht 
geschehen, möglichst bald VertTagsparteien der Zusatz.. 
protokolle zu werden; 

4. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des 
Protokolls I sind, beziehungsweise alle Staaten, bei denen dies 
noeh nicht der Fall ist, auf, wenn sie Vertragsparteie des Pr0-
tokolls I werden, die in Artikel 90 dieses Protokolls v0rge
sehene ErIdlIrung abzugehen; 

5. nimmt Kennl1Iis von der Erklllnmg, die auf der vom 
30. August bis 1. September l!l93in Genf abgebaltenen inter
nationalen Konferenz über den Schutz von Kriegsopfern ver
abschiedet wurde' und in der die Notwendigkeit vorbengender 
Maßnahmen und der wirksameren Anwendung des humnnitä
ren Völkerrechts bekräftigt wird; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer elnnndfllnfzigsten 1lIgung auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaaten eingegangenen Informationen einen 
Bericht über den Stand der Zusatzprotokolle vorzulegen; 

7. beschließt, den Punkt "Stand der Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer 
bewaffneter Konflikte" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
elnnndfllnfzigsten 1lIgung aufzunehmen. 

84. plenarsitzung 
9. Detember 1994 

49/49. ErwiIgung wirksamer MaBnabmen zur Verbesse
nmg des Sdmtzes und der Sh:herheIt der diploma. 
dsclten und lumsuIarIschen Ver betuogen und Ver
treter 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Genemlsekretärs", 

im BewqfJtaeln der Notwendigkeit, freundschaftliche Be
ziehungen und die ZUSllmJ!!ß1l8tbeit zwischen den Staaten zu 
entwickein beziehungsweise zu festigen. 

davon ilbervmgt, daß die Achtung der Grundsätze und 
Regeln des Vlllkerrechts fIIr die diplomatischen und konsulari
schen Beziehungen eine Grundvoraussetznng fIIr die normale 

• AI48f142, Anhang. 
• A/491295 und Add.l und 2. 

Gestaltung der Beziebnngen zwischen den Staaten und fIIr die 
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen ist, 

hDchst beunruhigt über die gegen diplomatische und kon
sularische Vertreter sowie gegen V",lIeter bei internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Beamte dieser 
Organisationen gerichteten wiederholten Gewalthandlungen, 
die unschuldige MenscbenIeben gefllbrden oder vernicbtan und 
die normale Tlltigkeit dieser VerIIeter und Beamten schwer be
hindern, 

besorgt über die MißachlIing der Unverletzlichkeit der di
plomatiachen und konsularischen Vertretungen und Vertreter, 

unter Hinweis datauf, daß alle Personen, die solche Vor
rechte und ImmJmjtl!tm genießen, unbeschadet ihrer Vorteehte 
und Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und sonstigen 
Vorschriften des Ernpfangsstaals zu achten, 

sowie unter Hinweis darauf, daß diplomatische und kon
sularische RUumlichkeiten nicht in einer Weise benutzt werden 
dilIfen, die mit den dipinmatischen oder konsularischen Auf· 
gaben unvereinbar ist, 

nachtJriJcklich dara!if hinweisend, daß die Staaten die 
Pflicht haben, alle geeigueten und nach dent Völkerrecht er
fonlerlichen Maßnahmen zu treffen, Insbesondere auch Maß
nahmen prllventiver Alt, und daß sie die Pflicht haben. die 
Täter vor Gericht zu btlngen, 

mit Genugtuung über die diesbezüglichen Maßnahmen, 
welebe die Staaten gemIIß ihren Internationulen Verpflichtun
gen bereits getroffen haben. 

davon fJberzeugt, daß die Rolle der Vereinten Nationen, zu 
der auch die mit Resolution 35/168 der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1980 elngefiJhrlen und in späteren Ver
SIImmlungsresoIutionen weiter ausgebauten Berichtsverfabren 
geböten, wichtig ist fIIr die Förderung der BemOhungeu um die 
Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der diplomati
schen und konsulariscben Vertretungen und Vertreter, 

1. nimmt Kenntnis von dent Bericht des GeneraIsekretli; 

2. verurteilt nachdrlickIich die Gewalthandlungen gegen 
diplomatische und konsularische VertrelIingen und Vertreter 
sowie gegen Vertretungen und Vertreter hei internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Beamte dieser 
Organiuationen und unterstreicht, daß es fIIr solche Handlun
gen niemals eine Rechtfertigung geben kann; 

3. fordert die Staaten nachdrIlcklich arif, die Grundsätze 
und Regeln des Völkerrechts fIIr die diplomatiachen und kon
sularischen Beziehungl>D zu beachten, anzuwenden und 
durcbzusetzen und in Obereinstimmung tnit ihren interna
tionalen VerpflichlIingen Insbesondere den Schutz und die 
Sichetbeit der in Ziffer 2 genannten Vertretungen, Vertreter 
und Beamten zu gewährleisten. die sich kraft ibres Amtes auf 
ihret Hoheltsgewalt unterstehendem Gebiet aufba\ten, und 
insbesondere auch praktische Maßnabmell zu treffen, um in 
ihrem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tlltigkeiten von Personen, 
Gruppen und Organisationen zu verbieten, welcbe die Bege-



hung von Handlungen gegen die Sicherheit dieser Vertre
tungen, Vertreter und Beamten fördern, anstiften, organisieren 
oder durcbfllbren; 

4. fordert die Staaten fll4Perdem nachdrllcklich auf, auf 
nationaler und internationaler Ebene alles Erforderliche zn tun, 
um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 genannten Ver
tretungen, Vertreter und Beamten zn verhindern und die TIIter 
vor Gericht zn bringen; 

5. empfiehlt den Staaten, hinsichtlich praktisclWr Maß
nahmen zur Verbesserung des Schntzes und der Sicherheit di
plomatischer und konsularischer Vertretungen und Vertreter 
sowie hinsichtlich eines Infonnationsaustauschs über die Um
stände, unter denen sich alle schwerwiegenden diesbezügli
chen Verstöße ereignet haben, unter anderem im Rahmen von 
Kontakten zwischen den diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen und dem Empfangsstaat, eng zusammenzuarbei
ten; 

6. fordert die Staaten ferner nachdrUcklich auf, in 
ObereinStimmung mit dem Völkerrecht auf nationaler und 
internationaler Ebene alle geeigneten Maßnahmen zn er
greifen, um jeden Mißbrauch diplomatischer oder konsu1ari
scber Vorrechte und Immunitäten zu verhindern, insbesondere 
schweren Mißbrauch, .namentlich in \b:bindung mit Gewalt
hnndlungen; 

7. enJP.fiehlt den Stnnten, eng mit dem Staat znsammen
zuarbeiten, in desaen Hoheitsgebiet es znm Mißbrauch 
diplomatischer oder konsularischer Vorrechte und Immunitll
ten gekommen ist, indem sie insbesondere Infonnationen 
austauschen und den Justizbehörden Unterstützung gewähren, 
damit die TIIter vor Gericht gebracht werden; 

8. fordert die Stnnten auf, zu erwägen, soweit nicht 
bereits geschehen, Vertragsparteien der Rechtsakte zn werden, 
die sich auf den Schutz und die Sicherheit der diplomatischen 
. und konsularischen Vertretungen und Vertreter beziehen; 

9. fordert die Staaten fll4Perdem auf, im Falle einer Strei
tigkeit im Znsammenhang mit einem Verstoß gegen ihre in
ternationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der Ver
tretungen beziehungsweise die Sicberheit der in Ziffer 2 ge
nannten Vertreter und Beamten von den Mitteln der friedlichen 
Streitbeilegung Gebrauch zu machen, wozu auch die Guten 
Dienste des Genera1sekretärs gehören, und ersucht den Gene
ra1sekretllr, soweit ihm dies angebracht erscheint, den un
mittelbar betioffenen Staaten seine Guten Dienste anzubieten; 

10. ersucht alle Stnsten, dem Generalsekretllr in Überein
stimmung mit Ziffer 9 der Resolution 421154 vom 7. Dezem
ber 1987 Bericht zu erstatten; 

11. ersucht den Generalsekretllr, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 12 der Resolution 421154 jährlich einen Bericht zu 
diesem Thema herauszugeben, der auch eine analytische 
Z,'sam,ne1lfassung der nach Ziffer 10 bei ihm eingegangenen 
Berichte enthlllt, sowie seine anderen Aufgaben gemäß 
derselben Resolution wahrzunehmen; 

12. beschUeßt, den Punkt "Erwägung wirksamer Maß
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver-
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treter" in die vorlllufige Thgesordnung ihrer einundfilnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

84. Plenarsitzung 
9. Dezember 1994 

49/50. VIßkerreehtsdeka der Vereinten Nationen 

Die Generalve1'Stll1U7llung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44123 vom 17. No
vember 1989, mit der sie den Zeitraum 1990-1999 zur Völker
recbtsdekade der Vereinten Nationen erk\iirt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Dekade gemäß Res0-
lution 44123 unter anderem die folgenden Hanptzie\e verfolgen 
soU: 

a) die Akzeptanz und Achtung der völkerrechtlichen 
Grundsätze zn fördern, 

b) . Mitte1 und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Stnnten zn fördern, einsch\ießlich 
der Inansprucbnnhme und der uneingescbrllnkten Achtung des 
Internationa1en Gerichtshofs, 

c) die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
sowie seine KodifizIerung zu unterstützen, 

tl) die Lehre, das Studium, die Verbreitung und ein 
breiteres VerstlIndnis des Völkerrechts zu unterstützen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/32 vom 
25. November 1992, der als Anlnge das Aktivitlltenprogramm 
für den zweiten Abschnitt (1993-1994) der Dekade beigefügt 
war, 

mit dem Ausdruck Ihres Dankes an den Generalsekretllr för 
seinen gemäß Resolution 48/30 vom 9. Dezember 1993 vorge
legten Berichf, 

nach Behandlung des genannten Berichts, einschließlich 
der dazugehörigen Anlnge, 

unter Hinweis darauf, daß der Sechste Ausschuß auf der 
filnfundvierzigsten Thgung der Generalversamm1ung die Ar
beitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten Natio
nen eingesetzt hat, mit dem Ziel, allgemein annehmbare 
Empfehlungen in bezog auf das Aktivitlltenprogramm för die 
Dekade auszuarbeiten, 

im HinbUck darauf, daß der Sechste Ausschuß die Arbeits
gruppe auf der sechsundvierzigsten, siebenundvierzigsten, 
achtundvierzigsten und neunundvierzigsten Thgung der 
Generalversamm1ung wieder eingesetzt hat, damit sie ihre 
Tätigkeit gemäß den Resolutionen 45/40 vom 28. November 
1990,46/53 vom 9. Dezember 1991,47/32 und 48/30 weiter
fil\ut, 

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe an den 
Sechsten Ausschuß', 

1. spricht dem Sechsten Ausschuß Ihre Anerkennung 
daf!Ir aus, daß er im Ralunen seiner Arbeitsgruppe für die 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen das im dritten 
Abschnitt (1995-1996) der Völkerrechtsdekade anlaufende 
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Aktivitätenprogramm ausgearbeitet hat, und ersucht die 
Arbeitsgruppe, ihre Arbeit auf der fDnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung entsprechend ihrem Mandat und ihren 
Arbeitsmethoden fortzusetzen; 

2. spricht außerdem den Staaten sowie den internatio
nalen Organisationen und Institutionen Ihre Anerkennung aus, 
die in Umsetzung des Aktivitätenprogramms für den zweiten 
Abschnitt (1993-1994) der Dekade Aktivitäten durchgefflbrt 
haben, unter anderem durch die 'Obemabme der ScIJirmheIr.. 
schaft ilber Konferenzen zn verschiedenen vöIkerrecht\ichen 
Themen; 

3. verabschiedet das Programm für die Aktivitäten der 
VlIlkerrechtsdekade der Vereinten Nationen im dritten Ab
schnitt (1995-1996) als festen Bestandteil dieser Resolntion, 
der es als Anlage beigefügt ist; 

4. bittet alle Staaten sowie die in dem Programm genann
ten internationalen Organisationen und Jnstitntionen, die darin 
beschriebenen einschlligigen Aktivitäten durchzufilbren und 
dem GeneraIsekretlir diesbezilgliche Informationen zur Über
mittlung an die Generalversammlung auf Ihrer fDnfzigsten 
oder spätestens Ihrer einundfDnfzigsten Thgnng bereitzustellen; 

5. ersucht den GeneraIsekretlI, auf der Grundlage dieser 
Informationen sowie neuer Informationen ilber die TlItigkeit 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die fortschreitende 
Entwicklung des VöIkerrechts und seine Kodifizierung, der 
Generalversammlung auf Ihrer fDnfzigsten Thgung einen Be
richt über die Durcbflibrung des Programms vorzulegen; 

6. legt den Staaten 1IIlhe, die im Bericht des GeneraJse.. 
kretlIrs enthaltenen Infonnationen nach Bedarf auf nationaler 
Ebene zn verbreiten; 

7. appelliert an die Staaten, die internationalen Organisa
tionen und die auf völkerrechtlichem Gebiet tlItigen nieht
staatlichen Organisationen sowie an den Privatsektor, finan
zielle Beiträge oder Sachleistnngen zn erbringen, um die 
Durcbfllhrnng des Programms zn erleichtern; 

8. ersucht den Generalsekretllr, den Staaten und den auf 
Völkerrechtlichem Gebiet tlItigen internationalen Organisatio
nen und Institntionen das Programm in der Anlage zn dieser . 
Resolntion zur Kenntnis zn bringen; 

9. ersucht den Generalsekretär fl14IJenkm, im Ralunen 
der vorhandenen Mittel und unter Heranziehung freiwilliger 
Beiträge sowie nnter Berilcksichtigung der auf der achtnnd
vierzigsten und neunundvierzigsten Thgung der Generalver
sammlllng vorgegebenen Richtlinien mit der Organisation des 
vom 13. bis 17. März 1995 anberaumten Kongresses der Ver
einten Nationen ilber Völkerrecht zn beginnen und die Mit
gliedstaaten ilber den Stand der Vorbereitnngen unterrichtet 
zn halten; 

10. erkennt an, daß das humanitäre Völkerrecht weiterhin 
ein Bereieh von besunderer Bedeutnng Ist und stellt in diesem 
Zusammenhang fest, daß die schweizerische Regierung im 
Januar 1995 eine zwischenstaatIiche Thgung von Sachver
ständigen einberufen wird, mit dem Auftrag, einen Bericht 
ilber prnktiscbe Mittel zur Förderung der uneingesclniinkten 
Achtung und Binhaltung des humanitllren Völkerrechts auszu
arbeiten; 

11. bittet alle Staaten, für die weite Verbreitnng der vom 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz eingagangerum 
ilbeIwbeiteten Ricbtlinien für rniIitlIrische Handbilcher und 
Anweisungen für den Schutz der Umwelt in Zeiten eines 
bewaffneten Konflikts" zn sorgen und die Möglichkeit gebiIh
rend zn berücksichtigen, diese in ihre militlIrischen HandblI
cher und in andere an ihr MiliIlIrpersonn gerichtete An
weisungen aufzunehmen; 

12. bittet das Internationnle Komitee vom Roten Kreuz, 
auch weiterhin ilber die Aktivitäten Bericht zn ",.latten, die 
vom Ausschoß und von anderen ztJstlIndigen Organen zum 
Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten KonfIjkts 
entfaltet worden sind, damit die eingagangenen Informationen 
in den gemlilI Ziffer 5 zn erstellenden Bericht aufgenommen 
werden können; 

13. beschJleßt, den Punkt "Völkerrecbtsdeknde der Ver
einten Nationen" in die vorillufige 'Thgesordnung Ihrer fDnfzig
sten Thgung aufzunehmen. 

ANLAGE 

84. PlenaTsitvmg 
9. Dezember 1994 

AktMtItenprogramm fi1r den dritten Abschnitt (1995-
1996) der VlllkerreehfBdekade der Vereinten Nationen 

L FöRDERUNG DBR.AKzmiTANz UND ACIITIlNG DER GRUND
SÄTZE DES VÖLKERRIlCHTS 

1. In Anbetracbt dessen. daß die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit die Gnmdvoraus
setznng für die erfolgreiche Durchfilhrung des Progrsmms der 
Völkerrechtsdeknde der Vereinten Nationen 1st, fordert die 
Generalversammhmg die Staaten auf, in 'Öbereinatimmun mit 
dem Völkerrecht und insbesondere der Chattn der Vereinten 
Nationen zu handeln, und ermntigt die Stsnten und die inter
nationalen Organisationen, die Akzeptanz und Acbtnng der 
völkerrechtlichen Grundsätze zu fllrdern. 

2. Die Staaten werden gebeten, soweit noch nicht ge
schehen. in Erwägung zu ziehen, Vertragsparteien der beste
henden multi1aters1en Verträge zn werden, insbesondere der
jenigen Verträge, die für die fortschreitende Entwicklung des 
Völkerrechts sowie seine Kodifizierung von Belang sind. 
Internationnle Organisationen. unter deren Scbirmhtnrsehafi 
solche Verträge gescblossen werden, werden gebeten anzuge
ben, ob sie regelmllßige Berichte ilber den Stand der Ratifik&. 
tionen beziehungsweise der Beitritte zu multi1aters1en Ver
trägen veröffentlichen, oder, wenn dies nicht der Fall sein 
sollte, ob ein solches Vorgehen ihres Erachtens niltzlieh wäre. 
Die Frage der Verträge, die nur eine geringe Zahl von Ver
tmgssll!8te'l aufweisen oder die erst nach liingerer Zeit in Krsft 
getreten sind, wie nach die für diese Situation verantwortlichen 
Ursachen sollen geprüft werden. 

3. Die Stauten und die internationalen Organisationen 
werden ermutigt, den Staaten, insbesondere den Entwicklungs
IlIndem, Hilfe und fachliche Berntnng zukommen ZU lassen, 
um ihnen die Mitwirkung am Prozeß der Ausarbeitnng 
multilateraler Verträge und, im Einklang mit ihren einzeI-
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staatlichen Rechtsordnungen, insbesondere auch den Beitritt zu 
solchen multilateralen Verträgen und deren Anwendung zu er
leichtern. 

4. Die Staaten werden ermutigt, dem Generalsekretlir 
fIher die in den multilateralen Verträgen, deren Vertragspartei 
sie sind, vorgesehenen Mitte1 und Wege zur Anwendung dieser 
Vertrllge Bericht zu etsta1ten. Desgleichen werden die interna
tionalen Organisationen ermutigt, dem Generalsekretlir über 
die Mitte1 und Wege Bericht zu erstatten. die in den unter ihrer 
Sehinnberrscbaft geschlossenen muItiIaternlen Vertrllgen zu 
ihrer Anwendung vorgesehen sind. Der GeneralBekretlir wird 
gebeten, auf der Grundlage dieser Infonnationen einen Bericht 
zu erstellen und der Generalversammlung vorzu1egen. 

S. In Anerkennung der WIChtigkeit, die dem Sehutz von 
Kulturgut im Falle eines bewaffneten Konflikts zukommt, 
nimmt die Generalversammlung Kenntnis von den Anstren
gongen, die derzeit unternommen werden, wo die Anwendung 
der vorhandenen internationalen Rechtsakte auf diesetn Gebiet 
zu erleichtern. 

n. FöRDERUNG DERMrrnlL UND MImrooEN PORDIBFRlBDU
CIIB BEILEGUNG VON STRBmGKBlTBN ZWISCIIBN DEN 
STIIAl1!N BINSCHLJBSSUCH DER INANSPRUCHNAHME UND 
DER UNEINGESCHRÄNKTEN AclrruNG DES INTERNATIONA
LEN GERiCHTSHOFS 

1. Die Staaten, das System der Organisationen der 
Vereinten Nationen und die Regionalorgauisationen, so auch 
der Asiatisch-afrikanische Rechtsberatnngsm!llSChnB, sowie der 
Völkerrech1sVerband, das Völkerrechtsioatitnt, das Hispaniscb
Lusitaniscb-Amerikanische Institut für Völkerrecht und andere 
auf völkerrechtlichem Gebiet tlItige internationale Institutionen 
sowie nntionale Völketrecbtsvereinigongen werden gebeten, 
die Mittel und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Staaten zu untersuchen, ein
schließlich der InanspJ:uchnabme und uneingeschrilnkten Acb
tnog des Internationalen Gerich1sbofs, und dem Sechsten Aus
schuß Anregungen zu ihrer Förderung vorzu1egen. 

2. Unter Berücksichtigung der in Ziffer 1 dieses Ab
schnitts erwlIbnten VorscbIlIge und unter gebührender Bertlck
sichtigung der in dem Beticht des GeneraIsekretli utit dem 
TItel • Agenda für den FriedennlO enthaltenen Empfehlungen 
soll der Sechste Ausschuß gegebenenfalls auf der Grundlage 
eines Berichts des Sonderausschusses für die Charta und die 
Stilrkung der Rolle der Vereinten Nationen beziehungsweise 
der Arbeitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen die folgenden Fragen behandeln: 

a) den verstilrkten Einsatz von Mitteln und Methoden für 
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten unter besonderer 
Berücksichtigung der den Vereinten Nationen zukommenden 
Rolle sowie Methoden zur Früherkennung und Verhlltung von 
Streitigkeiten und zu ihrer Bingrenzung; 

b) Verfahren für die friedliche Beilegung von Streitig
keiten, die auf bestimmten Gebieten des Völkem:chts auf
treten: 
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c) Mittel und Wege, wo darauf binzuwirken, dsß die 
Rolle des Internationalen Gerich1sbofs mehr Anerkennung 
findet und dsß er in stilrkerem Maße zur friedIicben Beilegung 
von Streitigkeiten herangezogen wird; 

d) Verstllrkung der Zussmmenarbeit zwischen den Re
gionaIorganisstIonen und den Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen im Hinblick auf die friedliche Beilegnng 
von Streitigkeiten; 

e) stilrkere Heranziebung des Stlindigen Sebiedsbofs. 

m. FöRDERUNG DERFORI'SCIIREITBN BNTWICKLUNG DES 
VOLKBRRECHTS UND SEINER KODIFIZIBRUNG 

1. Die internationalen Orgsniss!ionen, einscbließlicb der 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Regionslorganisationen, werden gebeten, dem Generslsekretilr 
zussmmenfassende Infonnationen fIher ihre Programme und 
Arbeitsetgebnisse vorzulegen, die für die fortschreitende Ent
wicklung des Völkerrechts und seine Kodifizierung von Be
Isng sind, einschließlich Amegnngen für weitere Arbeiten auf 
ihrem Fachgebiet und Angsben fIher das für die Durobfllhrung 
dieser Arbeiten geeignete Forum. Ebenso wird der GenemIse
kretIIr gebeten, einen Bericht fIher die einschillgigen Aktivitä
ten der Vereinten Nationen einschließlich derjenigen der Völ
ketreehtskommlssion vorzu1egen. Diese Informationen sollen 
Bestandteil eines Berichts des Generalsekretilrs an den Sech
sten Ausschuß sein. 

2. Die Staaten werden gebeten, dem Sechsten Ausschuß 
auf der Grundlage der in Ziffer 1 dieses Abschnitts genannten 
Informationen Anregungen zur Prilfung und gegebenenfalls 
zur FormuIiernng von Empfehlungen vorzulegen. Insbesonde
re sollten Anstrengungen unternommen werden, diejenigen 
Gebiete des Völkem:chts aufzuzeigen, die sich für die fort
.scbreitende Entwicklung oder m!lglicherweise Kodifizierung 
besonders eignen. 

3. Der Sechste Ansscbuß soll sich unter Berücksichti
gnng der Resolution 684 (VII) der Generalversammlung vom 
6. NoVetDber 195211 mit seiner Koordinierungsrolle befsssen, 
und zwar unter anderem, was die Ausarbeitung von Rechtsvor
schriften und die einheitliche Anwendung von RechtsterminI 
in den von der Generalversammlong vershscbiedeten Völker
recbtsdoknmenten angebt. Die Staaten werden gebeten, dem 
Sechsten Ausschuß diesbezilgliche Vorscblllge zu nnterbJ:eiten. 

4 Der Snnderansscbnß für die Charta und die Stilrkung 
der Rolle der Vereinten Nationen soll sich auch weiterhin mit 
der Frage befsssen, welche Maßnalunen ergriffen werden 
könnten wo das System der Vereinten Nationen im Interesse 
der Wahrung des Weltfriedens nnd der intemationslen Si
cherheit zu stilrken. In diesem Znssmmenhang soll der 
Sonderansscbnß die in den Vereinten Nationen, insbesondere 
in der Generalversamm1nng, gefObrten Brörterungen fIher den 
Bericht des Genera\sekretilrs mit dem TItel n Agenda für den 
Frieden" berücksichtigen. 
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Iv. FÖRDERUNG DER LmIRI!, DES SnmlUMS. DER VER- linien für militlirische HandhOcher und Anweisungen" (Je.. 
BREITUNG UND BINES BESSEREN VERSTÄNDNISSES DES brauch zu machen. 
VöLKI!RRI!CHTS 

1. Der Beratende Ausschuß des Hi1fsprogramms der 
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und 
besseres Verstllndnis des Völkerrechts soll im Rahmen der 
Dekade auch weiterhin je nach Bedarf und rechtzeitig sach
dienliche Richtlinien für die Programmaktivitäten formulieren 
und dem Sechsten Ausschuß Ober die Aktivitäten Bericht er
statten. die im Rahmen des Programms entsprechend diesen 
Richtlinien durchgef!lhrt werden. Besonderes Gewicht soll 
darauf gelegt werden. die akademischen und Facblnstitutionen 
zu unterstOtzen. die bereits in der völkerrechtlichen Forschung 
und Lehre tätig sind, sowie die GrlIndung solcher Einrichtun
gen, soweit noch nicht vorhanden, zu fördern. insbesondere in 
den Entwicklungslllndern. Die Staaten und andere öffent
lich-rechtliche oder privatrechtliche Körperschaften werden 
ermutigt, zur Stärkung des Programms beizutragen. 

2. Die Staaten sollen ihre Bildungseinrichtungen ermuti
gen, für Studenten der Rechts-. Politik- und Sozialwissenschaf
ten sowie entsprechender anderer Disziplinen Völkerrechts
kurse einzufObren; sie sollen sich mit der Möglichkeit der 
Einfilhrung von völkerrechtlichen Themen in die Lelupliine 
der Primar- und Sekundarschnlen befassen. Die Zusammen
arbeit der Hochscbnleinrichtungen der Entwicklungslllnder 
untereinander beziehungsweise mit entsprechenden Einrich
tungen in den entwickelten Ländern soll gefördert werden. 

3. Die Staaten sollen die Einberufung von Sachver
stlIndigenkonferenzen auf nationaler und regionaler Ebene in 
Erwägung ziehen. die die Aufgabe blitten, sich mit der Frage 
der Ausarbeitung von MUSIeI'-Lehrplllnen und -Lernmittein für 
Lehrveranstaltungen im Völkerrecht, der Ausbildung von 
Lebrpersonal auf dem Gebiet des Völkerrechts. der Ausarbei
tung von Völkerrechts-LehrbOchern und dem Einsatz moder
ner Tecbnologien zur Erleichternng der völkerrechtlichen Leh
re und Forschung zu befassen. 

4. Die Staaten. die Orgmrlsationen des Systems der 
Vereinten Nationen und die Regionalorganisationen sollen die 
Abhaltung von Seminaren. Symposien. Ausbildungskursen. 
Vorträgen und 'Thgungen sowie die Durchfilhrung von Studien 
Ober verschiedene Aspekte des Völkerrechts in Erwägung 
ziehen. 

5. Die Staaten werden ermutigt, für Juristen. insbesonde
re auch für Richter. und für die Bediensteten von Außen
ministerien und anderen in Frage kommenden Ministerien 
sowie für MiIitärpersonal eigene Ausbildungsprogramme auf 
dem Gebiet des Völkerrechts zu organisieren. Das Ausbil
dungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen. die 
Orgmrlsation der Vereinten Nationen für Erziehung. WJSSen
schaft und Kultur. die Haager Akademie für Völkerrecht, das 
Internationale Institut für humanitäres Recht, die Regional
organisationen und das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz werden gebeten, mit den Staaten in dieser Hinsicht auch 
weiterhin zusammenzuarbeiten. • 

6. Im Zusammenhang mit der Ausbildung von Mi
litärpersonal werden die Staaten ermutigt, die Lehre und Ver-
breitung der Grundsätze für den Schutz der Umwelt in Zeiten 
eines bewaffneten Konflikts zu fördern; sie sollen außerdem 
die Möglichkeit in Erwägung ziehen. von den vom interna
tionalen Komitee vom Roten Kreuz ausgearbeiteten Richt-

7. Es wird zur Zusammenarbeit zwischen den Entwick
lungsllIndern sowie zwischen den entwiekelten Ländern und 
den EntwicklungsllIndern angeregt, insbesondere zwischen 
Personen, die in der völkerrechtlichen Praxis tätig sind, damit 
sie Erfahrungen austm'8C1ten und einander auf dem Gebiet des 
VÖ1kerreChtS gegenseitig unterstOtzen und einander namentlich 
auch bei der Bereitstellung von VölkerrechtslehrbOchern und 
-handbOchern behiIt1ich sein können. 

8. Zur besseren Bekanntmachung der völkerrechtlichen 
Prsxis sollen sich die Staaten sowie die internationalen Orga
nisationen und Regionalorgmrlsationen. soweit noch nicht 
geschehen, um die Veröffentlichung von Zusammenfassung 
Repertorien oder JahrbOchern Ober ihre Praxis bemühen. 

9. Die Staaten und die internationalen Orgmrlsationen 
sollen die Veröffentlichung von wichtigen Völkerrechts
dokumenten und -studien durch hochqualifiziert Völkerrecht
ler ermutigen. unter Berücksichtigung der Möglichkeit der 
Inanspruchnalune von Hilfe aus privaten Quellen. 

10. In ZuSAmmenarbeit mit der Kanzlei des interna
tionalen Gerichtshofs wird der Generalsekretär ermutigt, die 
Veröffentlichung der Swnnuuies of Judgmenrs. AtMsory 
Oplnions anti Orders of the International Court of Justice 
(1948-1991)12 (Zusammenfassungen der Urteile, Gutachten 
und Verfögungen des Internationalen Gerichtshofs) in allen 
Amtssprachen der Vereinten Nationen und im Gesamtrahmen 
der derzeitigen MitteIbewilligungen auf den neuesten Stand ZU 

bringen. 

11. Andere internationale Gerichte, namentlich auch der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der 
InteramerikaDische Gerichtshof für Menschenrechte, werden 
geheten. für eine stärkere Verbreitung. ihrer Urteile und 
Gutachten zu sorgen und die Ausarbeitung nach Themen 
geordneter oder analytischer Zusammenfassungen dieser 
Urteile und Gutachten in Erwägung zu ziehen. 

12. Die internationalen Orgmrlsationen werden gebeten, 
soweit noch nicht geschehen, unter ihrer Schinnherrschaft ge
schlossene Verträge zu veröffentlichen. Die rechtzeitige Her
ausgabe der Treaty Series (Vertragssammlung) der Vereinten 
Nationen wird unterstützt, und die Bemühungen um die 
Einföhrung einer elektronischen Form dieser Poblikation 
sollen fortgesetzt werden. Außerdem wird die rechtzeitige 
Herausgabe des Unlted Nations Juridical Yearbook (Juristi
sches Jahrbuch der Vereinten Nationen) unterstülzl 

V. VERFAHREN UND ORGANISATOlUSCHBAsPllKTE 

I. Der Sechste Ausschuß. und zwar in erster Linie durch 
seine Arbeitsgrnppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen und mit Unterstützung des Sekretariats. wird als 
Koordinierungsorgan des Programms für die Dekade fungie
ren. Die Generalversamm1ung wird sich unter Umständen mit 
der Frage beDssen. ob zur DurchfOhrung einzelner Progranun
aktivitäten ein wiihrend der Tagungen beziehungsweise 
zwischen den Tagungen tätig werdendes oder auch ein bereits 
bestehendes Organ heranzuziehen ist 

12 ST/LI!OISI!R.F/l (Veri!fIiont!!clm der v_ Nathmen, Best.-Nr. 
B.92.V.5). 
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2. Der Sechste Ausschuß wird gebeten, auch weiterhin 
das Aktivitlltenprogramm für die Dekade auszuarbeiten. 

3. Das Sekretariat soll im Rahmen der vorhandenen 
Mittel und unter Heranziehung freiwilliger Beiträge sowie 
unter Berncksichtigung der auf der achtundvierzigsten und 
neunundvierzigsten 'Thgung der Generalversammlung vor
gegebenen Richdinien mit der Organisation des vom 13. bis 
17. März 1995 anberaumten Kongresses der Vereinten Na
tionen über Völkerrecht fortfahren und die Mitgl;eds!aaten 
über den Stand der Vorbereitungen unterrichtet halten. 

4. Alle Organisationen und Institutionen, die in den 
Abschnitten I bis IV genannt sind und dort gebeten werden, 
dem Generalsekretlir Berichte vorzuJegen, werden ersucht, der 
Generalversammlung nach Möglichkeit auf der filnfzigsten 
'Thgung, spätestens jedoch auf der einundfilnfzigsten 'Thgung, 
Zwischenherichte beziehungsweise abschließende Berichte 
vonulegen. 

5. Die Staaten werden ermutigt, je nach Bedarf natinnale, 
suhregionale und regionale Ausschilsse einzusetzen, die ihnen 
bei der Umsetzung des Programms für die Dekade behilflich 
sein können. Den Dichtstautlichen Organisationen wird nahe
gelegt. die Ziele der Dekade in ihrem jeweiligen Tätigkeits
bereich in geeigneter Form zu fördern. 

6. Es wird anerkannt, daß im Gesamtrahmen der der
zeitigen MitteIhewilligungen eine ausreichende Finanzierung 
zur Durchfilhrung des Programms für die Dekade notwendig 
ist und hereitgesteIlt werden sollte. Freiwillige BeitrIIge seitens 
der Regierungen, der internationalen Organisationen und 
anderer Stellen, so auch des Privatsektors, wären nlltzlich und 
werden nachdrticldich unterat!ltzt. Zu diesem Zweck könnte 
von der Generalversammlung die Schaffung eines vom 
Generalsekretlir zu verwaltenden Treuhandfonds in Erwägung 
gezogen werden. 

49/S1. Berieht der V6Ikerreehtskommfssloo Gber Ihre 
sechsnndvierzlgate Thgung 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Völkmrechtskommission 
über ihre sechsundvierzigste 'Thgung13, 

unter nachdrilckliche Hinweis auf die Notwendigkeit der 
fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des VÖlker
rechts, mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren Instrument 
für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen sowie der Erklärung iIher völkern:cht
Iiche GnmdsJltze für freundscbaftIiche Beziehungen und 
ZuSllmmenarheit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereimen Nationen14 ZU machen und seine Bedeo
tung für die Beziehungen zwischen den Staaten zu erhöhen, 

in der Erwl1gung, daß es wichtig ist, rechtliche und redak
tionelle Fragen, insbesondere auch Themen, die der Völker
rechtskommission unterhreitet werden könnten, an den 
Sechsten Ausschuß zu öberweisen und den Sechsten Ausschuß 
und die Kommission in die Lage zu versetzen, stärker zur 

" 0jJIzI8lIes Pr0t01wll der GeIwaIverstDlllllÜlng. NlJlI1I!I1Idvtenste 
Tagung, Beilag. 10 (A/49/l0). 

" R_ 262S (XXV), Anlago. 

fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts beizutragen, 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, diejenigen völker
rechtlichen Themen weiter zu untersuchen, die sich wegen des 
Interesses, das ihnen die internationale (lemejnsc:haft nunmehr 
beziehungsweise erneut entgegenbringt, für die fortschreitende 
Entwicklung und Kodifizierung des Völkern:chts eignen 
wOrden und die deshalb in das kIInftige Arbeitsprogramm der 
Völkerrechtskommission aufgenommen werden könnten, 

sowie in Anerkennung der Rolle der Völkerrechtskommi ... 
sion bei der EIreichung der Ziele der Völkerrechtsdekade der 
Vereinten Nationen, 

Im Hinblick dara1if, daß die Erfahrung gezeigt het, wie 
nfttzlich es ist, die Debatte über den Bericht der VöIkern:chts
kommission im Sechaten Ausschuß so zu gliedern, daß die 
Voraussetzungen für eine konzentrierte Beschllftigung mit 
jedem der im Bericht behandelten Hauptpunkte gegeben sind, 
und daß dieses Verfahren erleichtert wird, weun die Kommis
sion angiht, zu welchen Einzelthemen MeinnngsllnBerungen 
der Regierongen von besonderem Interesse für die Fortsemmg 
ihrer Arbeit sind, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Völkern:chts
kommission über ihre sechsundvierzigste 'Thgung; 

2. dankt der Völkerrechtskommission für die auf dieser 
'Thgung geleistete Arbeit, insbesondere für die Fertigstellung 
eines Entwurfs des Statnts eines internationalen Strafgerichts
hofs'" und die Annalnne der endgilltigen ArtikelentwUrfe iIher 
das Recht der Dichtschift'ahrtIichen Nutzung internationaler 
Wasserlllufe'6; 

3. empfleh1t der Völkmrechtskommission, ihre Arbeit zu 
den Themen ihres laufenden Programms unter Berncksichti
gang der von den Regierungen scbriftlich oder mündlich bei 
den Debatten in der Generalversammlung abgegebenen 
Stellungnahmen fortzusetzen; 

4. nimmt Kenntnis von den Absichten der Völkerrechts
kommission in bezug auf das Arbeitsorogramm für die 
verhleibende Amtszeit ihrer Mitgliooer17 und fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang nachdrOcklich auf, auf 
ihrer siebenundvierzigsten Thgong die Arbeit an dem Entwurf 
des Kodex der Verbrechen gegen den Frieden und die Si
cherheit der Menschheit und betreffend die Staatenverant
wortlichkeit so fortzusetzen, daß die zweite Lesung der 
Artikelentwllrfe des Kodex und die erste Lesung der Artikel
entwUrfe betreffend die StaatenverantwortIichkeit vor dem 
Ende der laufenden Amtszeit der KommissionsmitgIieder 
abgeschlnssen werden können; 

5. ersucht den Generalsekretär, den vom Sekretariat im 
Jahre 1984 erstellten 'Überblick über die Stautenpraxis betref
fend die internationale Haftung für schlldIiche FoI~ von nach 
dem Völkerrecht Dicht verbotenen Handlungen" als einen 

" 0jJIzI8lIes Proto1wIl der Genera/vemzmm1lmg. NmmundtIIetzIgst 
Tagung, Beilag. 10 (Al49/10). ZItI'e< 91. 

16 Ebd.. ZItI'e< 222-
t1 BbcL. ZIffer 390. 
.. Yeari>ook of the IntematlonalLaw CommIasItm. 1985, Vol. ß, Tell I 
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wertvollen Beitrag fOr die laufende Arbeit der Kommission zu Besuch dieser Seminare gegeben wird, ruft die Staaten, die 
diesem Thema zu aktualisieren; dazu in der Lage sind, auf, die fOr die Abbaltung der Seminare 

dringend benötigten freiwilligen Beiträge zu 1eisten, und er-
6. billigt die Absicht der Völkerrechtskommission, sucht den Generalsekretllr, im Rahmen der zur Verl'figung ste-

Arbeiten zu den Themen "Recht und Praxis betreffend Vorbe- benden Mittel die Seminare mit den entsprechenden Diensten 
balte zu Verträgen" und "Die Staatennacbfoige und ihre Aus- auszustatten, einschließlich etwa erforderlicher Dolmetsch-
wirkungen auf die Staatsangehörigkeit beziehungsweise -zuge- dienste; 
höriglreit natIlrlicber und jmistischer Personen" durcbzufilbren, 
mit der Maßgabe, daß die endgöltige Form der Arbeit zu 
diesen Themen bescb10ssen wird, nachdem der Generalver
sammJung eine vorIlIufige Untersuchung vorgelegt worden ist, 
und ersucht den Generalsekretllr, im ZUsammenhang mit dem 
letztgenannten Thema die Regierungen zu bitten, bis zum 
1. März 1995 einschlägige Unterlagen vorzulegen, namentlich 
innerstaatliche Rechtsvorschriften, Beschlüsse einzelstaatIicber 
Gerichte sowie diplomatischen und amtlichen Schriftverkehr, 
der für das Thema von Belang ist; 

7. cIonkt der Völkerrecbtskommission fOr ihre Bemöhun
gen um die Verbesserung ihrer Verfahren und Arbeitsmetho
den; 

8. ersucht die Völkerrechtskommission, 

a) folgendes eingebend zu prfIfen: 

i) die Planung ihrer Aktivitäten und Programme 
während der Amtszeit ihrer Mitglieder, eingedenk 
dessen, daß bei der Ausarbeitung der Artikel
entwürfe zu bestimmten Themen möglichst große 
Fortschritte erzielt werden sollten; 

ü) alle Aspekte ihrer Arbeitsmetboden, eingedenk 
dessen, daß die gestaffelte Behandlung einiger 
Themen unter anderem zu einer effektiveren Be
handlung Ihres Berichts im Sechsten Ausschuß 
beitragen könnte; 

b) aucb weiterhin besonders darauf zu acbten, daß in 
ihrem Jahresbericht bei jedem Thema diejeaigen konkreten 
Fragen angegeben werden, zu denen Meinungsllußerungen der 
Regierungen, entweder im Sechsten Ausschuß oder in scbrift1i
cher F~nn, fOr die Fortsetzung ihrer Arbeit von besonderem 
Interesse wären; 

9. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen der Völker
rechtskommission zur Frage der Dauer ihrer Tagung, wie in 
ibrem Bericht" aufgefllhrt. und vertritt die Auffassung, daß es 
in Anbetracht der mit der Arbeit an der fortscbrebenden Ent
wicklung und Kodifizierung des Völkerrechts verbundenen 
Anforderungen und des Umfangs und der Komplexität der auf 
der Tagesordnung der Koll1D1iBsion stehenden Themen wIIn
sehenswert ist, die übliche Thgungsdauer beizubebalten; 

10. bekrliftigt ihre frIIberen Beschlüsse über die Rolle der 
Abteilung Kodifizierung im Sekretariats-Bereich Rechtsange
legenheiten sowic über die Kurzprotokolle und die sonstige 
Dokumentation der Völkerrechtskoll1D1iBsion; 

11. bringt abermals den Wunsch vun Ausdruck, daß auch 
weiterhin in Verbindung mit den Thgungen der Völkerrechts
kommission Seminare abgehalten werden und daß inuner mehr 
Thi1nehmern aus Entwicklungsländern die Gelegenheit zum 

.. 0jfIzk1/es ProtokoU der GeneraJversammlung, NeutIIJ1IdvIeroigsu 
Tagung. Be/loge 10 (N49/10), ZIffer 402. 

12. ersucht den Generalsekretär, der Völkerrecbtskom
mission das Protokoll der auf der neunundvierzigsten Thgung 
der Generalversammlung abgehaltenen Debatte über den 
Bericht der Kommission zusammen mit etwaigen scbrift1ichen 
Erk1änmgen, die die Delegationen im Zusammenhang mit 
ihren milndlichen Erk1änmgen verteilen, zur Kenntnisnahme 
zuzuleiten und eine nach Themen geordnete Zusammenfas
sung der Debatte erstellen und verteilen zu lassen; 

13. empJlehlt, daß die Bemilbangen zur Verbesserung der 
Modalitäten der Pröfung des Berichts der Völkerrechts
kommission durch den Sechsten Ausschuß fortgesetzt werden, 
mit dem Ziel, der Kommission fOr ihre Arbeit effektive Orien
tierungshilfen zu geben; 

14. empfiehlt rllfIJerdem, daß die Debatte über den Bericht 
der Völkerrechtskommission auf der filnfzigsten Thgung der 
Generalversammlung am 23. Oktober 1995 beginnen soll. 

84. plenarsitf.ung 
9. Dezember 1994 

49/52. ArtIkeJ.entwilrfe fiber das Recht der Dichlschllf
fahrtUclten Nutzung Intematinnaler Wasserlliufe 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Kapitels m des Berichts der Völker
rechtskommission über ihre sechsundvierzigste Thgung, wel
ches die endgöltigen Artikelentwilrfe, samt Kommentaren, 
über das Recht der nichtschiffabrt1icben Nutzung internatio
naler Wasserlliufe enthlUt16

, 

feststellend, daß die Völkerrechtskoll1D1iBsion bescblossen 
hat, die Artikelentwibfe der Generalversammlung zu empfeh
len, und daß sie ferner empfohlen hat, daß die Versammlung 
oder eine internationale Bevo1lmächtig!enkonferenz auf der 
Grundlage dieser Artikelentwflrfe ein Übereinkommen aus
arbeiten soU, 

eingedenk des Artikels 13 Absatz 1 a) der Charta der 
Vereinten Nationen, der vorsieht, daß die Generalversamm
lung Untersuchungen veranlaßt und Empfehlungen abgibt, um 
die fortschreitende Entwicklung des Völkerrecbts sowie seine 
Kodifiziernng zu begünstigen, 

in der Oberzeugung, daß die erfolgreiche Kodifizierung 
und fortschreitende Entwicklung der Regeln des Völkerrechts 
fOr die nicbtscbiffabrt1iche Nutznng internstionaJer Wasser1liu
Ce zur Förderung und Verwirklichung der in den Artike1n 1 
und 2 der Charta niedergelegten Ziele und Gnmdsätze beitra
gen wiIrde, 

unter Berlicksichtigung des Bestehens bliateraler und 
multi1ateraler Obereinkiinfte zur Regelung der nichtscbiffabrt
lichen Nutzung internationaler Wasser1liufe, die durch die 
Vernbschiedung eines nenen internationalen Recbtsakts 
unberilhrt bleiben sollen, sofern die Parteien dieser Oberein
kUnfte nichts anderes beschlossen haben, 
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sowie unter BerlJckslchtlgrmg der Tatsache, daß die 
Nutzung internationaler Wasserläufe trotz des Bestehens einer 
Reihe bilateraler Verträge und regionaler ÜbereinklJnfte nach 
wie vor zum Teil auf allgemeinen Grundsätzen und Regeln des 
Gewohnheitsrechts beruht, 

1. donkt der Völkerrechtskommission {Ur ihre wertvolle 
Arbeit zum Recht der nichtschiffahrtlichen Nutzung internn
tionaler Wasserlliufe und den aufeinanderfolgenden Sonderbe
richterstattern {Ur ihren Beitrag zu dieser Arbeit; 

2. bittet die Staaten. spätestens bis zum 1. Juli 1996 
schriftliche Stellungnahmen und Bemerkungen zu den von der 
Völkerrechtskommission verabscbiedeten Artikelentwi1rfen 
vorzulegen; 

3. beschließt, daß der Sechste Ausschuß zu Beginn der 
einundftlnfzigsten Tagung der Generalversammlung {Ur die 
Dauer von drei Wochen vom 7. bis 25. Oktober 1996 eine deo 
Mitgliedstaateo der Vereinten Nationen oder Mitgliedern der 
Sonderorganisa1ionen offenstehende Plenararbeitsgruppe ein
berufen wird, mit dem Auftrag, auf der Grundlage der von der 
Völkerrechtskonunission verabschiedeten ArtikelentwDrfe im 
Lichte der schriftlichen SteIJ'mgoabmen und Bemerkungen der 
Staaten sowie der im Verlaufe der Aussprache auf der 
J1flIm'mdvierzigsten Tagung zum Ausdruck gebrachten Auffas
sungen ein Rahmenllbereinkommen über das Recht der 
nichtschiffahrtlichen Nutzung internationaler Wasserlliufe aus
zuarbeiten; 

4. beschließt aq/Jerdem, daß die Plenararheitsgruppe 
unbeschadet der Geschllftsordnung der Genera1versammlung 
den in der An1age zu dieser Resolution beschriebenen Arbeits
methoden und Verfahren folgen wird, vorbehaltlich etwaiger 
Änderungen, die sie {Ur angezeigt hält; 

5. ersucht den GeneralsekretII, dafIIr zu sorgen, daß der 
Sonderberichterstatter über das Recht der nichtschiffahrthen 
Nutzung internn1ionaler Wasserläufe als Sachvet!lländiger an 
den dieshezitglichen Aussprachen auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung teilnimmt, und ihr auf dieser Tagung die gesamte 
einschlägige Dokumentation vorzulegen; 

6. beschließt ferner, den Punkt "Ühereinkonunen über 
das Recht der nichtschiffahrtlichen Nutzung internationaler 
Wasserläufe" in die vorläufige 'llIgesordnung ihrer einundfDnf
zigs+.en Tagung aufzunehmen. 

84. pl8narsitz.ung 
9. Dez,ember 1994 

ANLAGE 

Arbefls"'ethoden und Verfahren 

Die von der Völkerrechtskonunission erarbeiteten Artikel
entwiIrfe stellen den grondlegenden Vorschlag dar, mit dem 
sich die Plenararheitsgruppe befassen wird. 

Die Plenararbeitsgruppe beginnt ihre Tätigkeit sofort mit 
der artikelweisen Erörterung der ArtikelentwDrfe, unheschadet 
der Möglichkeit, eng miteinander zusammenhlingende Arti
kel gleichrei1ig zu prüfen, wobei die Beschlüsse über den Arti
kel2 mit dem Titel "Begriffshestirnrn'mgen" bis zur Endphase 
der Arbeit zurückgestellt werden. 

Die Plenararbeitsgruppe setzt einen Redaktionsausschuß 
ein. 

Nach der Behandlung durch die Plenararbeitsgruppe wird 
jeder Artikel beziehungsweise jede Gruppe von Artikeln an 
den Redaktionsausschuß zur Prüfung im Lichte der Aua
aprnche überwiesen. 

Der Redaktionsausschuß unterbreitet der Plenararheits
gruppe Empfehlungen zu jedern Artikel beziehungsweise zu 
jeder Gruppe von Artikeln. Er erarbeitet außerdem einen 
Präamhelentwurf und die Schlußbestimmungen und legt sie 
der Plenararbeitsgruppe zur Billigung vor. 

Die Plenararheitsgruppe bemüht sich, alle 'Thxte im all
gemeinen Einvernehmen zu verabschieden. Kommt ein so1ches 
Einvernehmen nicht innerhalb einea zumutbaren Zeitraums 
zuatande, so faßt sie ihre Beschlüsse im Einklang mit der 
Geschllftsordnung der Generalversammlung. 

49/53. Schaft'ung eines internatIoDalen Strafgerichtshofs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/33 vom 25. Novem
ber 1992, in der sie die Völkerrechtskonunission ersucht bat, 
den Entwurf eines Statuts eines internationalen Strafgerichts
hofs auszuarbeiten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/31 vom 
9. Dezember 1993, in der sie die Völkerrechtskommissinn 
ersucht bat, ihre Arbeiten an der Frage des Entwurfs einea 
Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs fortzusetzen, mit 
dem Ziel, möglichst bis zur sechsundvierzigsten Tagung der 
Kommission 1994 den Entwurf eines Statuts eines solchen 
Gerichtshofs auszuarbeiten, 

feststellend, daß die Völkerrechtskonunission auf ihrer 
sechsundvierzigsten Tagung den Entwurf eines Statuts eines 
interna1ionalen Strafgerichtshofs verabschiedet" und beschlos
sen bat, die Einberufung einer internationalen Bevo1lmlichtig
tenkonferenz zu em~ mit dem Auftrag, den Entwurf des 
Statuts zu prDfen und ein 'Obereinkommen über die Schaffung 
eines internn1ionalen Straf gerichtshofs zu schließen"', 

mit dem Ausdruck Ihres t/efe11l}J/und8nen Dankes an die 
Regierung Italiens {Ur ihr Angebot, eine Konferenz über die 
Schaffung eines intematIonalen Strafgerichtshofs auszurichten, 

1. begrijßt den Bericht der VölkeIrechtskommission über 
ihre sechsundvierzigate Tagungl3, inahesondere auch die darin 
enthaltenen Empfehlungen; 

2. beschUeßt, einen allen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen oder Mitgliedern der Sonderorganiaationen offen
stehenden Ad-hoc-Ausschuß einzusetzen, mit dem Auftrag, die 
wichtigsten Sach- und Verwaltongsfragen, die sich aus dem 
von der Völkerrechtslwrnmisslon ausgearbeiteten Statut 
ergeben, zu prUfen und sich im Lichte dieser Prüfung mit den 
Vorkehrungen {Ur die Einberufung einer internationalen 
BevolImiichtigtenkonferenz zu befassen; 

3. beschließt aqfJerdem, daß der Ad-hoc-Ausschuß vom 
3. bis 13. April 1995 und, fal1s er dies beschließt, vom 14. bis 

.. Ilbd., Zlffer 90. 



25. August 1995 tagen und der Generalversammlung zu 
Beginn ihrer filnfzigsten llIgung seinen Bericht vorlegen wird, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß die 
notwendigen Einrichtungen fiIr die DurchfIlbrung seiner 
Arbeiten zur VerfI1gung zu stellen; 

4. bittet die Staaten, dem GeneralsekretiIr vor dem 
15. MlIrz 1995 schriftliche Ste1lungnabmoo zu dem Entwmf 
des Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs vorzulegen, 
und ersucht den Generalsekretär, die zuständigen interna
tionalen Organe ebenfa11s um Stellungnahmen zu bitten; 

S. eTNUCht den Genera1sekretilr, dem Ad-hoc-Ausschuß 
einen Vorbericht mit vorlliufigen Vornnscblägen betreffend 
den Personalbedmf, den Autbau und die Kosten der Schnffung 
und der Tätigkeit eines internationalen Straf gerichtshofs VOl'
zulegen; 

6. beschließt, den Punkt "Schnftimg eines internationalen 
Strafgerichtshofs" in die vorlllufige 'IlIgesordnung ihrer ffInf
zigsten llIgung aufzunehmen, um den Bericht des Ad-hoc
Ausschusses und die von den Staaten eingegangenen schriftli
chen Stellungnahmen ZU prilfen und einen Beschluß übet die 
Einberufung einer internationalen Bevo1lmi!chtigtenkonferenz 
zum Abschluß eines 'Obeteinkonunens übet die Schaffung 
eines internationalen Straf gerichtshofs sowie auch übet den 
Zeitpunkt und die Dauer dieser Konferenz zu fassen. 

84. Plenarsltvmg 
9. Deunnber 1994 

49/54. UNCJ.TRAL.MustergeseIz lIber die IIffentliche 
Auflragsvergabe fIlr Giiter, Bau- und Dienstlei
stungen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 
17. Dezembet 1966, mit der sie die Kommission der Ver
einten Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen 
bat, mit dem Auftrag, die fortscbreitende Harmonisierung und 
Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts zu fördern 
und dabei die Interessen aller Völker, Insbesondere der Völker 
der Entwicklungsllinder, an einem erheblichen Ausbau des 
internationalen Handels ZU berlIcksichtigen, 

j'eslstellend, daß öffentliche AnftriIge in den meisten Staa
ten einen großen Anteil der öll'entlichen Ausgaben mJsmach~ 

daTlUl erinnernd, daß die Kommission auf ihrer sechs
undzwanzigsten llIgung das UNClTRAL-Mustergesetz übet 
die öffentliche Anftragsvergabe fiIr Gilter und Bauleistungen21 
fertiggestellt und verabschiedet bat, 

sowie daran erinnernd, daß die Kommission auf ihrer 
sechsundzwanzigsten llIgung beschlossen bat, Musterrechts
vorschriften übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Dienst-
1eistnngen auszuarbeiten und dabei das UNCITRAL-Musterge
setz übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr Gilter und Bau
leistungen unangetastet zu lassen, 

feststellend, daß Musten:echtsvorschriften übet die öffentli
che Anftragsvergabe fiIr Dienst1eistnngen, die Verfahren fest
legen, die geeignet sind, Integritllt, Vertrauen, Fairneß und 
Thmsparenz des Vergabewesens zu f!lrdern. auch der Wirt-

schaft, der Effizienz und dem Wettbewerb auf dem Gebiet des 
Vergabewesens förderlich sein und somit die wirtschaftliche 
Entwicklung beschleunigen werden, 

die AujJassu1lg vertretend, daß die Ausarbeitung von 
Musten:ecbtsvors übet die öffentliche Auftragsvergabe 
fiIr Dienst1eistnngen, die fiIr Staaten mit unterschiedlicher 
Rechts-, Sozial- und WIrtSchaftsordnung annehmbar sind, zur 
Entwicklung harmonischer internationaler Wirtschaftsbezie. 
hungen beitrilgt, 

in der Obel?BUlf/lllg, daß in einem konsolidietten Thxt übet 
die Aufiragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und Dienstleistungen 
zusammengefaßte Mnsterrechtsvorscbriften übet Dienst-
1eistnngen a11en Staaten, insbesondere auch den Entwicklungs-
1IIndern und jenen Staaten, deren Volkswirtschaften sich im 
Umbruch befinden, in erheblichem Maße dabei behilflich sein 
werden, bestehende Gesetze übet die öffentliche Auftrags
vergabe zu verbessern und dort, wo es solche CrtlSet7e derzeit 
noch nicht gibt, entsprechende Bestimmungen auszuarbeiten, 

I. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Fertig
stellung und Vembschied1mg des UNCITRAL-Mnstergesetzes 
übet die öffentliche Auftragsvergabe fiIr GIIter, Bau- und 
Dienstleistungen" samt Leitfaden fiIr die Umsetzung des 
Mustergesetzes in innerstaatliches Rechf3 durch die Kommis
sibn der Vereinten Nationen fiIr internationa1es Handelsrecht; 

2. empjiehlt allen Staaten in Anbetracht dessen, daß die 
Verbesserung und Vereinheit1ichung der Gesetze übet die 
öffentliche Anftragsvergabe wünschenswert ist, das Muster
gesetz wohlwo11end zu betllcksichtigen, wenn sie Gesetze übet 
die öffentliche Auftragsvergabe erlassen odet abändern; 

3. empjiehlt al4Perdem, daß al1es getan wird, um sicher
zustellen, daß das Mustergesetz samt Leitfaden allgemein 
bekannt gemacht wird und zugling1ich ist 

84. PlenarSitzung 
9. Dezember 1994 

49/55. Berleht der Kommission der Vereinten Nationen 
fIlr intematIonaIes HandeJsreeht lIber Ihre sieben
UDdzwauzigste 'DIgung 

Dk Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolmion 2205 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Vereinten 
Nationen fiIr internationales Handelsrecht geschaffen bat, mit 
dem Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Verein
heit1ichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und 
dabei die Interessen al1er Völker, insbesondere der Völker der 
Entwick1ungs1änder, an einem erheblichen Ausbau des inter
nationalen Handels zu berücksichtigen, 

in BekrIjftlgung ihrer lJbel?BUlf/lllg, daß die fortschreitende 
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationa1en 
Handelsrechts durch den Abbau odet die Beseitigung recht
licher Hindernisse fiIr den internationalen Handelsverkehr, lns
besondere soweit diese die Entwlcklungsllinder betreffen. 
einen bedentaaden Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Zu
sammenarbeit zwischen allen Staaten auf der Grundlage der 

" Ilbd., Ne1I1IlRId1IImJtpIB 7llgung, Be/It1go 17 und Korrigendum (Al49n7 
und Korr.l), AnIIang L 

" AlCN.9/4f13. 



Gleichberechtigung, der Gereclltigkcit und des gemeinsamen 
Interesses sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im 
internationalen Handel und dnduroh zum Wohl aller Völker 
leisten wIIrde, 

btitonend, wie wichtig es ist, daß Staaten jeden wirtschaft
lichen Entwicklungsstandes und unterscbiedlicher Rechts
systeme an dem Prozeß der Harmonisierung und Verein
heitlichung des internationalen Handelsrechts teilnehmen, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission der Ver
einten Nationen fIIr internationales Handelsrecht über ihre sie
benundzwanzigste Tagung", 

im Hinblick auf den wertvollen Beitrag, den die Kommis
sion im Rahmen der VöIkerrechtsdekade der Vereinten Natio
nen leisten wird, insbesondere was die Verbreitung des inter
nationalen Handelsrechts betrifft, 

besorgt dartlber, daß an den Tagungen der KommiSllion 
und insbesondere ihrer Arbeitsgruppen in den letzten Jahren 
verhältnismäßig wenige Sachverstllndlge aus den Entwick
lungsländern teilgenommen hnben, was teilweise daranf zu
rIh:kzutilhren ist, daß nicht genügend Mittel zur Finanzierung 
der Reisekosten dieser Sachverstllndlgen vorbanden sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretllrs", 

sowie besorgt dartlber, daß in Anbetracht der Knappheit der 
zur Verfi1gung stehenden personellen und finanziellen Res
sourcen dem Bedarf und Interesse an dem Ausbildungs- und 
Hi1fsprogramm der Kommission nur zum Teil entsprochen 
werden kann, sowie dartlber, daß das Arbeitsvolumen des 
Sekretariats im Zns!U1!menhnng mit der Rechtsprechung auf
grund der von der Kommission der Vereinten Nationen fIIr 
internationales Handelsrechts verabschiedeten Rechtsakte auf 
dem Gebiet des internationalen Handelsrecht mit der Zunahme 
der Zahl der gerichtlichen Entscheidungen und der Scbieds
sprIIche beträchtlich ansteigen wird, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
Kommission der Vereinten Nationen fIIr internationales Han
delsrecht über ihre siebenundzwanzigste Tagung; 

2. begrfljlt die in dem Bericht beschriebenen Jaufenden 
Arbeiten der Kommission und dankt fIIr die zahlreichen Vor
scbllige in bezog auf mögliche kDnftige Arbeiten, die während 
des im Mai 1992 in New York abgehaltenen Kongresses über 
internationales Handelsrecht der Kommission der Vereinten 
Nationen fIIr internationales Hande1srecht vorgelegt wurden; 

3. bestlltigt das. Mnndat der Kommission, als zentrales 
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem Ge
biet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit auf 
diesem Gebiet zu koordinitiren, um Doppelarbeit zu vermelden 
und Effizienz, Stimmigkeit und Kohärenz bei der Vereinheit
lichung und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts 
zu fördern, und empfiehlt der Kommission in diesem Zusam
menhnng, über ihr Sekretariat auch könftig eng mit den ande
ren auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts tätigen 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere anch mit regionalen Organisationen, zusammenzu
arbeiten; 

" 0jJIzJ81/es ProtolwU Ihr Generalvenammlung. NeII1IU1IJlvIenIg8te 
Tagung. Beilage 17 und Korriserutum (A/49117 und KotT.l). 

" A/49/4'1:1. 

4. erkllJrt aqfJerdem erneut, wie wichtig vor a1lem fIIr die 
Entwicklungslllnder die Arbeit der Kommission betrell'end die 
Ausbildung und Unterstf1tzung auf dem Gebiet des inter
nationalen Handelsrechts ist; 

5. erklllrt, wie wflnschenswert es ist, daß die K0mmis
sion die Schirmherrschaft über Seminare und Symposien zur 
Förderung dieser Ausbildung und Unterstfltzung iibernimmt, 
und, in diesem Znsammenhnng, 

a) dankt der Kommission fIIr die Veranstaltung von 
Seminaren in Argentinien. Brasilien, Kirgisistan, der M0ngo
lei, Pakistan, Sri Lanka und der TlIrkei sowie in Botsuana, 
Kenia, Namibia, Simbabwe, Ugandn und der Vereinigten 
Republik Tansania sowie fIIr ihre Unterstlltzuag der Initiative 
des Pazifischen Rates fIIr wirtschaftliche Zusammenarbeit zur 
Förderung der Harmonisierung des internationalen Handels
rechts in der asiatisch-pazifischen Region; 

b) dankt den Regierungen, deren Beiträge die Veranstal
tung der Seminare ermöglicht haben, und appelliert an die Re
gierungen, die entsprechenden Organe der Vereinten Nationen, 
Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen. freiwillige 
Beiträge an den 1ieuhandfonds der Kommission der Vereinten 
Nationen fIIr internationales Handelsrecht fIIr Symposien und 
gegebenenfal1s zur Finanzierung von Sonderprojekten zu 
leisten und das Sekretariat der Kommission anch anderweitig 
bei der Finanzierung und Veranstaltung von Seminaren und 
Symposien, insbesondere in Entwicklungslllndern, sowie bei 
der Sdpendienvergabe an KandidaWt aus Entwicklungslllndem 
zu unterstfltzen, d!U1!it diese an solchen Seminaren und 
Symposien teilnehmen können; 

c) appelliert an das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen und an die anderen fIIr Entwicklungshilfe 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen, das Programm 
der KommiSllion fIIr Ausbildung und technische Hilfe zu untel'
stützen, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Aktivitliten mit 
denen der Kommission zu koordinieren; 

6. begrfljlt die Schaffung des Treubandfonds, im Ein
klang mit Ziffer 5 der Resolution 48/32 vom 9. Dezember 
1993, der es der Kommission der Vereinten Nationen fIIr inter
nationales Handelsrecht ermöglicht, Entwicklungsländern, die 
Mitglied der Kommission sind, auf Antrag und im Benehmen 
mit dem Generalsekretär einen ReisekostenzuSChuß zu se
wiibren; 

7. appeUiett an die Regierungen, die zustllndigen Organe 
der Vereinten Nationen sowie an Organisationen, Inatitutionen 
und Einzelpersonen, zwecks Gewährleistung der vo11en 
Teilnahme a1ler Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kom
mission und ihrer Arbeitsgruppen freiwillige Beiträge an den 
in Ziffer 6 genannten Treubaadfonds zu leisten; . 

8. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil
nahme aller Mitglieds1aaten an den Thgungen der Kommission 
und ihrer Arbeitsgruppen während der neunundvierzigsten Ta
gung der Generalversammlung in dem zuständigen Hauptaus
schuß auch weiterhin zu prOfen. ob den am wenigsten entwik
kelten Ländern, die Mitg1ied der Kommission sind, auf Antrag 
und im Benehmen mit dem Generalsekretär im Rahmen der 
vorhandenen Mittel ein Reisekostenzuschuß gewiihrt werden 
kann; 
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9. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 3. dankt dem Gastland fIIr seine Bemilhungen und hofft, 
ausreichende Mittel fIIr die wirksame Durcbfilhrung der daß die auf den Ausschußsitzungen aufgeworfenen Probleme 
Programme der Kommission bereitgestellt werden; auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im Einklang 

10. betont, wie wichtig es fIIr die weltweite Verein
heitlichung und Hannonisierung des internationalen Handels
rechts ist, daß die aus der Arbeit der Kommission hervor
gehenden Übereinko,mmen in Kraft treten, und legt den 
Staaten zu diesem Zweck eindringlich nahe, soweit nicht 
bereits geschehen, die Unterzeichnung und Ratifikntion dieser 
Übereißkommen beziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu 
erwägen; 

11. ersucht den Generalsekretär ll14ßerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Bericht 
aber die Durcbflibrung von Ziffer 8 dieser Resolution vorzu
legen. 

84. Plenonitvmg 
9. Dezember 1994 

49/56. Bericht des Ausschusses fiir die Bezielumgen zum 
Gastland 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses fIIr die 
Beziehungen zum GastIand'", 

unter Hinweis auf Artikel lOS der Charta der Vereinten 
Nationen, das Übereinkommen aber die Vorrechte und 
Immunitllten der Vereinten Nationen" und das Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten 
von Amerika aber den AmtssilZ der Vereinten Nationen" 
sowie die Verantwortlichkeiten des Gast1andes, , 

in Anerkennung dessen, daß die zuständigen Behörden des 
Gastlandes auch weiterhin wirksame Maßna1unen ergreifen 
sollen, um insbesondere nlle Handlungen zu verhindern, 
welche die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals 
beeinträchtigen, 

in Anbetracht des Geistes der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Verständnisses, der die Beratungen des Aus
schusses aber Fragen, welche die Gemeinschaft der Vereinten 
Nationen und das Gastland berühren, geprägt hat, 

mit Genugtuung über das zunehmende Interesse der Mit
gIiOOstaatM an einer Mitwirkung an der Arbeit des Ausschus
ses, 

1. schlJeßt sich den Empfehlungen und Schlußfolgerun
gen des Ausschusses fIIr die Beziehungen zum GastIand in 
Ziffer 73 seines Berichts an; 

2. ist der A1@lssung, daß die Aufrechterhaltung ange
messener Bedingongen fIIr ein nonnales Arbeiten der bei den 
Vereinten Nationen akkteditierten Delegationen und Ver
tretungen im Interesse der Vereinten Nationen und nller 
MitgliedstaatM liegt, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß das Gastland auch künftig nlles Erforderliche tun wird, IDD 
jede Eiumischung in die TlItigkeit der Vertretungen zu ver
bindern; 

" 0jJ/JI;kJkI3 Proro/coU der GenMa/vl11'llll11l1lllg. N6IIIIUIIdv/etVgste 
Tagung, Beilage 26 (A/49t1fJ). 

"_22A(I). 
" Siebe Resolution 169 (11). 

mit dem Völkerrecht gelöst werden; 

4. verleiht Ihrer Besorgnis Ausdruck darüber, daß die 
aufgrund der NIchteinhaltung verIraglicher Verpflichtungen 
durch bestimmte bei den Vereinten Nationen akkreditierte 
Vertretungen geschuldeten Beträge eine besorgniserregede 
Höhe erreicht haben, erinnert alle Ständigen Vertretungen bei 
den Vereinten Nationen, ihr Personal und die Bedienstete1l des 
Sekretatints daran, daß sie gehalten sind, solchen VerpfIicbtun
gen nachzukommen, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß die vom Ausschuß im Benehmen mit nllen Bettoffenen 
unternommenen Anstrengongen zu einer Lösung dieses 
Problems führen werden; 

5. begrqptdie vom Gastland vorgenommene Aufhebung 
der Reisebeschrllnkungen fIIr bestimmte Vertretungen und 
Sekretariatsbedienstete, die Stantsangehllrige bestimmter 
Staaten sind, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß das 
GastIand die verbleibenden Reisebeschrllnkungen möglichst 
bald aufheben wird, und nimmt in diesem Zusammenbnng 
Kenntnis von den Standpunkten der betroffenen Staaten, des 
Generalsekretär und des GastIandes; 

6. begrlljJt at4fJerdem die Maßnahmen, die das GastIand 
auf Etsuchen der Mitgliedstaaten an den Einreiseorten getrof
fen bat, sowie die Bemabungen, die der Ausschuß unternimmt, 
IDD Möglichkeiten einer erschwinglicheren zahnlIrz!Iichen und 
medizinischen Versorgung der diplomatischen Gemeinschaft 
zu erkunden; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit 
nllen Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum 
GastIand zu befassen; 

8. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit in Übereinstim
mung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1971 forlZUSelZen; 

9. beschlitdIt, den Punkt "Bericht des Ausschusses fIIr die 
Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

84. Plenonitvmg 
9. Dezember 1994 

49/57. Erklllnmg iIber die VerstlIrImng der ZUM_
arbeit zwisclum den Vereinten Nationen und 
regionalen Alnnaehungen oder Elmiehtungen bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46158 vom 
9. Dezember 1991,47/38 vom 25. November 1992 und 48/36 
vom 9. Dezember 1993, 

KenntnIs nehmend von dem Bericht des Sonderausschusses 
fiIr die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen", der vom 7. bis 25. MlIrz 1994 in New York getagt 
und den Entwurf einer Brklllrung aber die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regio-

.. Offidellea ProtokDU tkr Genera/verstlllllllÜmg. NlI#IIUIIIIvIenJste 
Tagung. Beilage 3J (A/49133). 



nalen Abmachungen oder Einrichtungen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit fertiggestellt 
hat, 

Ilberzeugt, daß die Verabschiedung der Erklllnmg zur 
Stärkung der Rolle und zur Erhöhung der Wirksamkeit der 
Vereinten Nationen und der regionalen Abmachungen oder 
Binrichtungen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
intemationalen Sicherheit beitragen wird, 

in Anbetracht der Notwendigkeit, die weite Verbreitung des 
Wortlauts der ErkUlruilg sicherzustellen, 

sowie Ubeneugt, daß die Erklärung ein bedeutender und 
~ Beitrag des Sonderausscbusses zu den Aktivitäten 
1D1 Rahmen der Vö11rerrecbtsde!cade der Vereinten Nationen 
sein wird, 

1. billigt die Erklärung über die VerstJirkung der Zu
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und regiona
len Abmachungen oder Einrichtungen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der intemationalen Sicherheit, deren Wort
laut dieser Resolution als Anlage beigefi1gt ist; 

2. dankt dem Sonderausschuß fQr die Charta und die 
Stlirkung der Rolle der Vereinten Nationen fQr seinen wichti
gen Beitrag zur Erarbeitung des Wortlauts der Erklärung; 

3. ersucht den Genera1sekretär, die Regierungen der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder Mitglieder der 
Sonderorganisationen, den Sicherheitsrat und die regionalen 
Abmachungen oder Einrichtungen mit Beobachterstatus in der 
~eralve;sammIung von der Verabschiedung der Erklärung 
m KenntnIS zu setzen; 

4. fordert nachdrilcklich, daß alles getan wird, um 
sicherzustellen, daß die Erkllirung allgemein bekannt und in 
vollem Umfang verwirklicht wird. 

ANLAGE 

84. Plenars/1vmg 
9. Dezember 1994 

ErkIIiruDg ftber die Verstlirkung der Z_MIeIt zwi· 
schen den Vereinten Nationen und regIoDB1en Abma· 
clmngen oder EInrJehtungen bei der Wahrung des 
Wel.tfriedeDs und der Intemationalen Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen betreffend die Rolle der regionalen 
Abmachungen oder Einrichtnngen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internatinnalen Sicherheit, insbesondere 
die Bestimmungen von Kapitel vm der Charta, 

~owle unter Hinweis darauf, daß die Inanspruchnahme 
teg!!lna1er Abmachungen oder Einrichtungen eines der in 
Kapitel VI der Charta genannten Mittel der fried1ichen 
Beilegung von Streitigkeiten ist, 

in Anerkennung dessen, daß regionale Abmachungen oder 
Einrichtungen in der vorbengenden Dip10malie und bei der 
Verbesserung der regionalen und internationalen Zusammen
arbeit eine wichtige Rolle spielen können, 

sowie in Anerkennung der wichtigen Rolle regionaler 
Ahntnchungen oder Einrichtungen bei der Behandlung 
derjenigen die Wahrung des Weltfriedens und die interna-

tionale Sicherheit betreffenden Angelegenheiten, bei denen 
Maßnahmen regionaler Art angebracht sind, wobei Vorausset
zung dafür ist, daß diese Abmachungen oder Einrichtungen 
und ihr WIIken mit den Zielen und GnlDdsl!tzen der Vereinten 
Nationen vereinbar sind, 

unter Berllcksichtlgung der von regionalen Abmachungen 
oder Einrichtungen bei der friedlichen Beilegung von Strei
tigkeiten in verschiedenen 'leiten der Welt gesammelten Er
fahrungen und der positiven Ergebnisse, die sie dabei erzielt 
haben, 

eingedenk der Vtelfalt der verschiedenen regionalen 
Abmachungen oder Eimicbtungen, die sich von ihrem Auftrag, 
ihrem Wirkungsbereich und ihrer Zusammensetzung her 
unterscheiden, 

in der ErwlJgung, daß Maßnahmen auf regionaler Ebene 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit beitragen können, 

betonend, daß die Achtung vor den GnlDdsätzen der 
Souverllnitiit, der territorialen Unversebrtheit und der politi
schen Unabhängigkeit der Staaten und der Nichteinmischung 
in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustän
digkeit eines Stnutes gehören, eine unverzichtbare Vorausset
zung fQr alle gemeinsamen Bemöhungen um die Förderung 
des Weltfriedens und die internationale Sicherheit ist, 

sowie betonend, daß Frledenssicherungsaktivit regiona
ler Abmachungen oder Einrichtnngen mit Zustimmung des 
Staates dorchgeftlhrt werden sollen. in dessen Hoheitsgebiet 
diese Aktivitäten stattfinden, 

unter Hervorhebung der nach Artikel 24 der Charta be
stehenden Hauptverantwortung des Sicherheitstats fQr die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, 

ferner betonend, daß die von regionalen Abmachungen 
oder Einrichtungen in ihrem jeweiligen ZustlIndigkeitsbereich 
in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen unternomme
nen Bemöhungen die Arbeit der Organisation auf dem Gebiet 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit auf 
nützliche Weise ergänzen können, 

unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die ZuS/!mmoo
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen 
Abmachungen oder Einrichtnngen bei der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu verstJirken, 

in der Erwllgung, daß eine solche verstlirkte Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und regionalen 
AbmaclnlDgen oder Einrichtungen die kollektive Sicherheit im 
Einklang mit der Charta fOrdern wIlrde, 

erklllrt feIerUch: 

1. Im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen betreffend die Rolle regionaler Abma
chungen oder EinrIchtungen bei der Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, insbesondere Kapitel vm 
der Charta: 

a) Mitglieder der Vereinten Nationen, die solche Abma
chungen treffen oder solche Einrichtungen schaffen, werden 
sich nach besten Kräften hemöhen, dorch Inanspruchnahme 
dieser Abmachungen oder Einrichtnngen örilich begrenzte 
Streitigkeiten frled1ich beizulegen, bevor sie den Sicherheitsrat 
damit befassen; 



b) der Sicherheitsrat wird die Entwicklung des Verfah- des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im 
rens fördern, örtlich begrenzte Streitigkeiten durch die In- Einklang mit der Charta in Erwligung ZU ziehen. 
anspruchnahme dieser regionalen Abmachungen oder Ein- 7. Staaten, die an regionalen Abmachungen oder 
richtungen friedlich beizulegen, sei es auf VeranlaSSllng der Einrichtungen ~gt sind, werden ermutigt, die vertrauens-
beteiligten Staaten oder aufgrund von Überweisungen durcb bildung auf regIonaler Ebene zur Wahrung des Weltfriedens 
ihn selbst; und der internationalen Sicherheit zu fördern. 

c) die Anwendung der Artikel 34 und 3S der Charta wird 8: Staaten, die an regionalen Abmachungen oder Ein-
durcb diese Bestimmungen nicbt beeiotri!chtigt; richtungen beteiligt sind, werden ermutigt, auf regionaler 

d) der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regiona
len Abmacbungen oder Einrichtungen zur Durcbf!lbrung von 
Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch, wobei 
ohne ErmIicbtigung des Sicberheitsrats Zwangsmaßna1unen 
aufgrund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler 
Einrichtungen nicht ergriffen werden dllrfen; 

e) der Sicberheitsrat ist jederzeit vollständig über die 
Maßnahmen auf dem !anfenden zu halten, die zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit aufgrund 
regionaler Abmachungen oder seitens regionaler Einricbtun
gen getroffen oder in Aussiebt genommen werden. 

2. Regionale Abmacbungen oder Einrichtungen können 
in ibremjeweiligen Zuständigkeitsbereicb und im Einklang mit 
der Charta wichtige Beiträge zur Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit leisten, namentlich, wo dies 
angezeigt ist, durch die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, 
vorbeugende Diplomatie, Friedensschaffung, Friedenssiche
rung und Friedensknnsolidierung in der Konfliktfolgezeit 

3. Die Zusamm<:narbeit zwischen regionalen Abmachun
gen oder Einriebtungen und den Vereinten Nationen bei der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
kann verschiedene Formen annehmen, insbesondere unter 
anderem: 

a) Austausch von Informationen und Abhaltung von 
Konsultationen auf allen Ebenen; 

b) gegebenenfalls Mitwirkung an der Arbeit der Organe 
der Vereinten Nationen im Einklang mit den anwendbaren 
Verfabrensregeln und Praktiken; 

c) Bereitstellung von Personal, MateriaI und gegebenen
faIls anderen Formen der Hilfe. 

4. Die Zusammenarbeit zwischen regionalen Abmachun
gen oder Einriebtungen und den Vereinten Nationen soll mit 
dem Auftrag, dem Wlrkungsbereicb und der Zusammenset
zung der jeweiligen Abmachung oder Einrichtung im Einklang 
stehen und in einer Form stattfinden, die der jeweiligen 
Situntion angepaßt ist, im Einklang mit der Charta. 

S. Regionale Anstrengungen, die von regionalen Abma
chungen oder Einrichtungen auf dem Gebiet der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit innerhalb ihres 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichs und im Einklang mit den 
Zielen und Grundsätzen der Charta unternommen werden, 
sollen ermutigt und gegebenenfalls durch den Sicherheitsrat 
unterstützt werden. 

6. Staaten, die an regionalen Abmachungen oder Ein
richtungen beteiligt sind, werden ermutigt, die Emfaltung 
verstllrkter Anstrengungen auf regionaler Ebene zur Wahrung 

Ebene die Möglichkeit der Anwendung oder gegebenenfalls 
Schaffung oder Verbesserung von Verfahren oder Mecha
nismen fIIr die FrOhentdeckung, Verbütung und friedliche 
Beilegung von Streitigkeiten in enger Abstimmung mit den 
vorbeugenden Maßnahmen der Vereinten Nationen zu prüfen. 

9. Die regionalen Abmachungen oder Einrichtungen 
werden ermutigt, gegebenenfalls innerhalb ihres jeweiligen 
Zustilndigkeitsbereichs Mittel und Wege zur Förderung einer 
engeren Zusammenarbeit und Koordinierung mit den Ver
einten Nationen zu prüfen, mit dem Ziel, zur Verwirklichung 
der Ziele und Gnmdslltza der Charta beizutragen, insbeaondere 
auf den Gebieten der vorbeugenden Diplomatie, der Friedens
schaffung und der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfol
gezeit und gegebenenfalls der Friedeusaicherung. 

10. Die regionalen Abmachungen oder Einrichtungen 
werden ermutigt, innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs die 
Möglichkeit der Aufstellung und Ausbildung von Gruppen von 
Mi1itllr- und Zivilbenbachtern, ErmiUlungsmissionen und 
Kontingenten von Friedenssicherungstruppen zu prlIfen, die 
nach Bedarf in Absprache mit den Vereinten Nationen und 
erforderlichenfalls unter der Aufsicht oder mit Genehmigung 
des Sicherheitsrats, im Einklang mit der Charta, eingesetzt 
werden können. 

11. Die Erkllinmg llber völkerreehtliche Grundslltza fIIr 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen", die Erklllrung von Mani1a llber die friedliche Beilegung 
von internationalen Streitigkeiten30, die Erkllinmg llber die 
Verstlirkung der Wirksamkeit des Grundsatzes der Unter1as
sung einer Androhung oder Anwendung von Gewalt in den 
internationalen Beziehungen" , die Erkllinmg llber die Verhll
tung und Beseitigung von Streitigkeiten und Situationen, die 
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen 
können, und lIber die Rolle der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet" und die ErkIlIrung llber die 'ThtsachenermiUlung durch 
die Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit'3 werden 
hiermit bekriiftigt, ebenso wie ihre Bestimmungen üher das 
Tätigwerden regionaler Abmachungen oder Einrichtungen bei 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit 

12. Diese Erklärung ist nicht so auszulegen, als wIIrden 
durch sie die Bestinunungen der Charta in irgendeiner Weise 
beeintrl!chtigt. 

.. Resolution 37/10, Anlage. 
" Resolution 42/22, Anlage. 
" Resolution 43/S1, Anlage. 

" Resolution 46/59, Anlage. 



49/58. Berlebt des Sondeie._ busses fiIr die Charta und 
die StIIrktmg der Roße der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom 
IS. Dezember 1975, mit der sie den Sonderenssc:buß ffIr die 
Charte und die StIlrkung der Rolle der Vereinteu Nationen 
eingesetZt hat. sowie auf ihre auf späteren 'llIgungen ver
abschiedeten eiuscblligigen Resolutioneu, 

sowiB rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom 
17. August 1993 fIber die Neubelebung derTiitigkeltderGene
ralversammJung. 

ferner rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom 
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogeneu Vertre
tnng und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheits
rat. 

mit Genugtuung fIber den ersteu Bericht der a11eu Mitglied
staaten offenstehendeu Arheitsgruppe zur Frage der ausgewo
genen ~J. und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder 
im Sicherhei , die gemIiß Resolution 48J26 der General
versammlung vom 3. Dezember 1993 eingesetzt worden ist, 

eingedenk der Berichte des GeneraJsekretiirs fIber die 
TiItigkeIt der Vmeinten Nationen. die der Genera1~msammlung 
auf ihrer siebenunddreißigsten", neununddreiBipten36, vier
zigsten"', einundvierzigsten", zweiundvierzigsten", dreiund
vierzigsten40, vierundvierzigsten", filnfundvierzigsten42, sechs
undvierzigsten"', siebenundvierzigsten", achtundvierzigsten<! 
und neunundvierzigsten" 'llIgung vorgeJegt worden. sowie der 
von den Mitgliedstaat"'] dazu zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen und Stellungnahmen, 

rmter Hinweis auf die Thile ihrer Resolution 47/120 B vom 
20. September 1993, die ffIr die TiItigkeIt des Sondenwsschus
ses von BedmWmg sind, 

Kenntnis nehmend von den Erörterungen, die derzeit im 
Sicherheitsrat im Hinblick auf die StIlrkung des in ArIikel SO 
der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Konsulte
tioDSplOzesses geführt werden, mit dem Ziel die besonderen 
wlrtschaftlichen Probleme der Länder, denen iufolge der 
DurchfDhrung von Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen 
nach Kapitel vn der Charta Nachteile erwacltsen, auf ein 
Mindestmaß ZU beschrl!Dken, 

in Anbetracht dessen, daß es wilnschenswert ist, daß der 
SonderausschulI weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und der 

.. 0f/I1:Ielles Protolw1l der GeneralversammJ, AchrundvIenJgsW 
T_ BeIlage 47 (Al48I47). 

os 1!bcI., Slebemmddretfllgm Tagung, BeIlage I (Am/I). 
3d Ebd., NBUIIlI1Iddn!lIIgS18 T_ Beilage I (A/39/1). 
" 1!bcI., VimJgsW T_ BeIlage I (Al4O/1). 
" Ebd., ElnuntMen;Igm Tagung, BeIlage I (Al4111). 
.. Ebd., ZwehmdvlerdgS18 T_ BeIlage I (Al42/1). 
.., Ebd., DreIundvieTz/gS1 T_ BeIlage I (Al43/1). 
.. Ebd., Vlerundvi8rdgS18 T_ BeIlage 1 (A/44I1). 

G I!bd., FIiTrfimd'Pien;JgS18 Tagung, BeIlage 1 (Al4S11). 
.. 1!bcI., ~gS18 Tagunr. BeIlage 1 (Al46I1) • 
.. I!bd., SlebemmdvlerzigsW Tagunr. BeIlage 1 (Al47/1). 
es 1!bcI., AchrundvIenJgm Tagunr. BeIlage 1 (Al48II). 
.. Ebd.,N~gS18 Tagung. BeIlage 1 (Al49/1). 
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friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Steeten 
durchfOhrt, 

eingedenk der verschiedenen, der Genera1versammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten 'llIgung vorgelegten Vorschillge. die 
darauf ausgerichtet sind, die Rolle der Orgenisatiun zu slllrkeu, 
ihre Wirksamkeit zu erhöhen und eine ausgewogene Ver
tretung und die Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher
heitsrat herbeizuflihren, 

1ItJCh Behondlunl des Bmichts des Sonderausschusses fIber 
seine 'llIgung 1994 , 

mit tImn Ausdruck ihres Dankes an den Sondemll"SChnß ffIr 
seinen wichtigen Beitrag zur Erarbeitnng des Wortlauts der 
ErkIlIrung fIber die Verstlirkung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinteu Nationen und regionalen Abmachungen oder 
Einrichtungen bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit47

, 

daran erinnernd, daß die Charta in Artikel S3 und 
Artikel 107 aufbesondere Sicherheifsbestimmungen betreffend 
gewisse Steeten Bezug nimmt, 

feststellend. daß die Staaten, auf die in dieser Fenn Bezug 
genommen wurde, Mitglieder der Vereinten Nationen sind und 
bei a11eu BemtIhungen der Organisation einen wertvollen Bei
trag leisten. 

die Aqffassrmg vertretend. daß die Bestimmungen von 
'Thilen des Artikels S3 und die Bestimmungen des Artikels 107 
hinfiillig geworden sind, 

1. nimmt KmlnInIs von dem Bericht des Sonderausschus
ses ffIr die Charta und die StIlrkung der Rolle der Vereinten 
Nationen"; 

2. beschlieJk. daß der SonderenaschuB seine nächste 'Ill
gung vom '1:1. Februar bis 10. März 1995 abhalten wird; 

3. bittet den Genera1sekretllr, vor der 'llIgung des 
Sonderausschusses im Jahr 1995 einen Bericht VOIZUlegen 
fIber die Frage der Umsetzung der Bestimmungen der Charte. 
n_Ii<:h Artikel SO, betIeffend die besonderen wlrtschaftli
eben Probleme, denen sich die Staaten eufgrund der DurchfiIh
rang von Sanktionen nach Kapitel vn der Charta gegenftber. 
sehen. und darin die im Bericht des Sondereusschusses fIber 
seine 'llIgung 1994 zu dieser Frage enthaltenen Vorschllige 
und Anregungen zu analysieren und die praktischen Möglich
keiten zu ihrer Durchfllhrung gebührend zu berücksichtigen; 

4. ersucht den Sonderenssc:buB. auf seiner 'llIgung 1995 
und nach Maßgabe von Ziffer 5 

a) der Behandlung eller Vorschläge betreffend die Frage 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit untm ellen Aepekten im Hinblick auf die StIlrkung der 
Rolle der Vereinteu Nationen genügend Zeit zu widmen und 
in diesem Zusammenhang 

i) Vorschläge betreffend die Anwendung der Bestim
mungen der Charta im Zusammenhang mit der Unter
stützung von Drittsteeten, die durch die Anwendung 
von Sanktionen nach Kapitel vn der Charta betroffen 
sind, namentlich das dem SonderenaschuB auf seiner 

" Resoln!ion 49/51, Anlage. 



Tagung 1994 vorgelegte diesbez!lgliche Arbeitspa
pier'" , auch weiterhin mit Vorrang zu behandeln; 

ü) andere konkrete VorschIlIge im Zusammenhang mit 
der Walnung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, die dem Sonderausschuß bereits vorgelegt 
wurden oder die ihm auf seiner Tagung 1995 v0rge
legt werden könnten, namentlich den Vorschlag be
treffend die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio
nen und die Erhöhung ihrer Effizienz und den über
arbeiteten Vorschlag zur Erhöhung der Wirksamkeit 
des SicherlIeitsrats bei der Walnung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit, zu behandeln; 

b) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und dabei 

i) seine Behandlung des Vorschlags betreffend Regeln 
der Vereinten Nationen flIr die Schlichtung von Strei
tigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen; 

ü) seine Bchandlung anderer konkreter Vorschlllge zur 
Frage der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen Staaten fortzusetzen, namentlich des Vor
schlags betreffend die Einrichtung eines Streitbeile
gungsdieostes, der im Frilhstadimn einer Streitigkeit 
seine Dienste anbietet oder tätig wird, sowie der Vor
schläge zur Stärkung der Rolle des lnternationalen 
Gerichtshofs; 

c) die Frage der Streichung der in Artikel 53 AbsiiIze 1 
und 2 und in Artikel 107 enthaltenen "Feindstaaten"-K1allse1n 
der Charta zu prilfen und der Generalversammlung auf ihrer 
filnfzigsteo Tagung die geeigoetste rechtliche Vorgehensweise 
in dieser Angelegenheit zu empfehlen; 

d) seine Behandlung der Frage der Verstärkung der Zu
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den re
gionalen Abmachungen oder Einrichtongen bei der Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit fortzu
setzen; 

5. ersucht den Sooderausschuß ll14fJeniem zu bedenken, 
wie wichtig es ist, daß allgemeines Einvernehmen enielt wird, 
wann immer dies flIr das Ergebnis seiner Arbeit von Beden
tungist; 

6. beschli4Jt, daß der Sonderausschuß die 1lmnahme von 
Beobachtern der Mitgliedstaaten an seinen Sitzungen, ein
schließlich der Sitzungen seiner Arheitsgruppe, auch weiterhin 
zulassen wird, und beschließt außerdem, daß der Sooderaus
schuß ermlichtigt ist, andere Staaten oder zwischenstaatliche 
Organisationen einznIaden, an seiner Plenardebatte über be
stimmte Gegenstände tellzuoehmen, wann immer er der Auf
fassung ist, daß ihre Thilnahme seiner Tätigkeit flIrderlich 
wäre; 

7. ersucht den Sonderausschuß, sich auf seiner Tagung 
1995 auch weiterhin mit der ÜberprfIfuog seiner Znsammen
setzung zu befassen, insbesondere den Vorschlag betreffend 
die uneingeschränkte Mitwirkung aller Mitgliedstaaten an 
seiner Tätigkeit zu behandeln und der Generalversammlung 
auf ihrer flinfzigsteo Tagung darüber Bericht zu erstatreo; 

.. 0ßüJel/es Protolwll der Genemlvsrsmnmlung. NlIU1IU1UIvIenJgsre 
Tagung, Be/kJgB 33 (N49133), ZIffer 52 

8. ersucht den Sonderausschuß ll14fJerrJem, der General
versammlung auf ihrer fliofzigsten Tagung einen Tätigkeits
bericht vorzulegen; 

9. beschließt. den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
flIr die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen" in die vorlliufige 'Thgesordoung ihrer flinfzigaten 
Tagung aufzunehmen. 

84. PlenaniIvmg 
9. Dezember 1994 

49/59. Konvention iIber die Sicherhelt von Personal der 
Vereinten Nationen nnd beigeordnetem Personal 

Die Generalversanunlung, 

in der ErwlJgung, daß die Kodifizierung und fortschreiten
de Entwickluog des Völkerrechts zur Verwirklichung der in 
den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen veran
kerten Ziele und Grundslltze beiträgt, 

in ernster Besorgnis Ober die steigende Zahl von Angriffen 
auf Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Per
sonal, die zu Thdesfl!lIen und schweren Verletzungen gefiIhrt 
haben, 

eingedenk dessen, daß Bins!ltze der Vereinten Nationen in 
Simationen durchgeföhrt werden köooeo, die Gefahren flIr die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals mit sich bringen, 

in ErlceMtnis der Notwendigkeit, die Vorkehrungen flIr den 
Schutz des Personals der Vereinten Nationen und des bei
geordneten Personals zu verstärken und weiter zu verfolgen, 

UIIler Hinweis auf illre Resolution 48/37 vom 9. Dezember 
1993. mit der sie den Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeimag 
eines internationalen Übereinkommens Ober die Sicherheit und 
Unversebrtheit des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals eingerichtet hat, mit besonderer 
Bemgoahme auf die VenmtwortIichkeit flIr Angriffe auf dieses 
Personal, 

UIIler BerUckslchtJgung des Berichts des Ad-hoc-Ausschus
ses", insbesondere des überarbeiteten Verhandlungswortlauts, 
der aus den Arbeiten des Ad-hoc-Ausschusses her;orgegangen 
ist, 

unrer Hinweis auf ihren entsprechend der Empfehlung des 
Ad-hoc-Ausschusses.gefaßten Beschluß, auf ihrer laufenden 
Tagung im Rahmen des Sechsten Ausschusses wieder eine 
Arbeitsgruppe einzusetzen mit dem Auftrag, die PriIfung des 
überarbeiteten Verhandlungswortlauts und der damit zu
sammenhllogenden Vorschläge fortzusetzen, 

nach Behandlung des Entwurfs der Konvention, der von 
der Arbeitsgruppe erstellt'" und dem Sechsten Ausschuß zur 
Pröfung und Annahme vorgelegt wurde, 

1. verabschiedet die Konveation über die Sicherheit von 
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, 
deren Wortlaut in der Anlage zu dieser Resolution enthalten 
ist, und legt die Konvention zur Unterzeichnung und Ratifika-

" Ebd.. Be/kJgB 22 (A/49I22) . 
" A/C.6/491L.4, Anlumg. 



tion, Annahme oder Genehmigung beziehungsweise zum 
Beitritt auf; 

2. fordert die Staaten nachdrUckIlch auf, alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit von Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal in ihrem 
Hoheitsgebiet zu gewllhrIeisten; 

3. empfiehlt allen zustlIndigen Organen der Organisation, 
die Frage der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 
und des beigeordneten Personals laufend weiterzuverfolgen; 

4. unterstreicht die Bedeutung, die sie dem raschen 
Abschluß einer umfassenden ÜbeqirIIfung der Regelungen 
betreffend die Gewäbrung von Schadenersatz im Falle von 
Tod, Inva1iditllt, Verletzung oder Krankheit beimißt, die auf 
die Wahrnehmung von Aufgaben der Friedenssicherung 
zurllckzufilhren sind, mit dem Ziel, gerechte und angemessene 
Regelungen auszuarbeiten und eine rasche Bn1SCh1ldigung 
sicherzustellen. 

ANLAGE 

84. Plenllrsitvmg 
9. Dezember 1994 

Konvention iiber die SieherheIt von Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal 

Die Vertmgsstaaten dieser Konvenllon, 

1.Utieftt besorgt über die wachsende Zahl von Todesfil11en 
und Verletzungen durch vorsätz1iche Angriffe gegen Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal, 

in dem Bewt4/tsein, daß Angriffe gegen Personal, das im 
Namen der Vereinten Nationen handelt, oder sonstige Miß
handlungen dieses Personals, gleichviel von wem sie begangen 
werden, nicht gerechtfertigt und nicht hingenonunen werden 
können, 

in der Erkenntnis, daß Einsfttze der Vereinten Nationen im 
Interesse der gesamten Völkergemeinschaf und im Einklang 
mit den Grundsfttzen und Zielen der Charta der Vereinten 
Nationen durchgefnhrt werden, 

in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal zu den Bemü
hungen der Vereinten Nationen in den Bereichen vorbeugende 
Diplomatie, Friedensschaffung, Friedenssicherung, Friedens
konsolidierung sowie humanitäre und andere Einsätze leistet, 

eingedenk der bestehenden Vereinbarungen zur Gewllhr
leistung der Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen 
und beigeordnetem Personal, einsch1ießlich der von den 
Hauptorganen der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht 
untemonunenen Schritte, 

jedoch in der Erkenntnis, daß die bestehenden Schutzmaß
nahmen tlIr Personal der Vereinten Nationen und beigeordne
tes Personal unzureichend sind, 

in der ErkennJnIs, daß die Wirksamkeit und Sicherheit der 
Einsl!tze der Vereinten Nationen erhöht werden, wenn solche 
Einsätze mit Zustimmung und unter Mitwirkung des Gaststaats 
durchgefnhrt werden, 

mit dem Atifru! an alle Staaten, in denen Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal eingesetzt ist, 

und an alle anderen, auf die dieses Personal angewiesen ist, 
umfassende Unterstiltzung zu leisten, um die Durchfllhrung 
der E;nsl!tze der Vereinten Nationen und die ErfiIllung ihres 
Mandats zu erleichtern, 

Uberzeugt, daß dringend angemessene und wirksame 
Maßnahmen zur Verhötung von Angriffen gegen Personal der 
Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal und zur 
Bestrafung derjenigen, die solche Angriffe durcbgefnhrt 
haben, getroffen werden milssen, 

sind wiefolgt Uberelngekommen: 

ArtIkel I 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Konvention 

a) bedentet 'Personal der Vereinten Nationen" 

i) Personen, die vom Oeneralsekretllr der Vereinten Na
tionen als Angehörige militI!rischer, polizeilicher oder 
zivi1er Bestandteile von Einsiltrett der Vereinten Na
tionen eingestellt oder eingesetzt werden, 

ü) andere Bedienstete und Sachverständige im Auftrag 
der Vereinten Nationen oder ihrer Sonderorganisatio
nen oder der Internationalen Atomenergie-OIgani
sation, die sich in mntlicher Eigenschaft in dem Gebiet 
autbalten, in dem ein Einsatz der Vereinten Nationen 
durchgefnhrt wird; 

b) bedentet "beigeordnetes Personal" 

i) Personen, die von einer Regierung oder einer zwi
schenstaatlichen Organisation mit Zustimmung des 
zustftndigen Organs der Vereinten Nationen abgestellt 
werden, 

ü) Personen, die vom Oeneralsekretllr der Vereinten 
Nationen oder von einer Sonderorganisation oder der 
Intemationalen Atomenergie-Organisation eingestellt 
wenlen, 

ili) Personen, die von einer humanitären nic1rtstaat1i<::hen 
Organisation oder Einrichtung im Rahmen einer 
Vereinbarung mit dem GeneralsekretIIr der Vereinten 
Nationen oder mit einer Sonderorganisation oder der 
Internationalen Atomenergie-OIganisation eingesetzt 
werden, 

um TlItigkeiten zur Unterstlltzung der ErfiI11ung des Mandats 
eines Einsatzes der Vereinten Nationen durcbzufllhren; 

c) bedeutet "Einsatz der Vereinten Nationen" einen Bin
satz, der von dem zustllndigen Organ der Vereinten Nationen 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen festgelegt 
und unter der Antoritllt und Aufsicht der Vereinten Nationen 
durchgefnhrt wird, 

i) wenn der Einsatz dem Zweck der Wa1srung oder Wie
derherstellung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit dient oder 

ü) wenn der Sicherheitsrat oder die OeneraIversamm1ung 
tlIr die Zwecke dieser Konvention erklärt hat, daß ein 
außergewöhnliches Risiko tlIr die Sicherheit des an 
dem Einsatz teilnehmenden Personals besteht; 



d) bedeutet "Gasts/aat" einen Staat, in dessen Hoheits- b) unterlliBt das Personal der Vereinten Nationen und das 
gebiet ein Einsatz der Vereinten Nationen durchgefilhrt wird; beigeordnete Personal jede Handlung oder TlItigkeit, die mit 

e) bedeutet "Thmsitstaat" einen Staat, mit Ausnabme des 
Gaststaats. in dessen Hoheitsgebiet sich Persona1 der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal oder seine Ausrflstung 
im Zusammenhang mit einem Einsatz der Vereinten Nationen 
im Transit oder vorübergehend befindet. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

1. Diese Konvention findet auf Personal der Vereinten 
Nationen und beigeordnetes Personal sowie auf Einsll!?e der 
Vereinten Nationen im Sinne des Artikels 1 Anwendung. 

2. Diese Konvention findet keine Anwendung auf einen vom 
Sicherheitsrat als Zwangsmaßnahme nach Kapitel Vl1 der 
Chartn der Vereinten Nationen genehmigten Einsatz der Ver
einten Nationen, bei dem Angehörige des Personals als Kom
battanten gegen organisierte bewaffnete Verbände eingesetzt 
sind und auf den das Recht der internationalen bewaffneten 
Konflikte anwendhar ist 

ArtJkel3 

K<mn<.eichnung 

1. Die militärischen und pollzelllchen Bestandteile eines 
Einsatzes der Vereinten Nationen sowie ihre Fahrzeuge. 
Schiffe und Luftfahrzeuge tragen eine Schutzlrenn7Alichnung. 
Anderes Personal sowie andere Fahrzeuge. Schiffe und 
Luftfahrzeuge, die an dem Einsatz der Vereinten Nationen be
teiligt sind. werden auf geeignete Weise gekennzeichnet, s0-
fern der Generalsekretär der Vereinten Nationen nichts anderes 
beschließt. 

2. Das gesamte Personal der Vereinten Nationen und beige
ordnete Personal fiIhrt geeignete Ausweispapiere mit sich. 

ArtJkel4 

Vereinbarungen fiber die RechtssteUung des Einsatus 

Der Gaslstaat und die Vereinten Nationen schließen so bald 
wie möglich eine Vereinbarung llber die RechtBste11ung des 
Einsatzes der Vereinten Nationen und des gesamten an dem 
Einsatz beteiligten Personals, die unter anderem Bestimmun
gen llber Vorrechte und Immunitäten fIIr militärische und 
polizeiliche Bestandteile des Einsatzes umfaßt. 

Artikel 5 

Transit 

Ein Transitstaat erleichtert den ungehinderten Transit des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals und seiner AusrfIstung zum und vom Gaststaat. 

ArtJkel6 

Achtung der Gesetze und sonstigen Vorschriften 

1. Unheschadet der Vorrechte und Immunitliten, die es ge
nießt, oder der Erfordernisse seiner Aufgaben 

a) achter das Personal der Vereinten Nationen und das 
beigeordnete Persona1 die Gesetze und sonstigen Vorscbriften 
des Gaststaats und des Transitstaats und 

dem unparIeiIichen und internationalen Charakter seiner Auf
gaben unvereinbar ist 

2. Der GeneraIsekretIi der Vereinten Nationen trifft alle ge
eigneten Maßnahmen zur Gewäbrleistung der Binbaltung die
ser Vmpflichtungen. 

Artikel 7 

VerpJUchtung vn GewiihrTeistung der Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des beigeordneten Perso1lills 

1. Das Personal der Vereinten Nationen und das beigeordnete 
Personal, seine AusrIIstung und seine RlIumlichkeiten dIIrfen 
nicht angegriffen oder zum Gegenatand einer Handlung ge
macht werden, die sie an der ErfD11ung ihres MandaIs hindert. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen. 
um die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals zu gewährleisten. Insbesondere 
unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um 
das Persona1 der Vereinten Nationen und das beigeonInete Pe!'
sonal, das in ihrem Hoheitsgebiet eingesetzt ist, vor den in Ar
tikel9 bezeichneten Straftnten zu schlitzen. 

3. Die Vertragsstaaten arbeiten mit den Vereinten Nationen 
und gegebenenfalls mit anderen Vertragsstaaten bei der 
Durchflllu:ung dieser Konvention zusammen, insbesondere in 
allen Fällen, In denen der Gas.staat selbst nicht In der Lage ist, 
die notwendigen Maßna1unen zu treffen. 

Artikel 8 

Verpflichtung vn Freilassung oder RIlckgabe von Personal 
der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, des 
in Gefangenschaft oder in Helft gehalten würl 

Sofern In einem anwenciharen ThJ:ppenatatut nichts anderes 
vorgesehen ist darf Personal der Vereinten Nationen und 
beigeordnetes Personal, das bei der Durchfllhrung seiner 
Aufgaben gefangen oder In Haft genommen wird und dessen 
ldentitlIt festgestellt worden ist nicht verhört werden und mnB 
umgehend freigelassen und den Ste11en der Vereinten Nationen 
oder anderen zustlindigen Stellen zurIIckgegeben werden. Bis 
ZU seiner Freilassung wird dieses Personal im RlnkJang mit 
weltweit anerkannten Menschenrechtsnormen sowie den 
Gnmdsiitwt und dem Geist der Genfer Abkommen von 1949 
behandelt. 

ArtJkel9 

StTqftoten gegen Personal der Vereinten Nationen lIIId 
beigeordnetes Personal 

1. Die vorslItzIiche Begehung 

a) einer Tötung, einer Entf'IIbrung oder eines aonatigen 
Angriffs auf die Person oder Freiheit eines Angehflrigen des 
Personals der Vereinten Nationen oder des beigeordneten 
Personals; 

b) eines gewaltsamen Angriffs auf die Dienstrilume, die 
Privatwohnung oder die Befllrderungamittel eines Angehflri
gen des Personals der Vereinten Nationen oder des bei
geordneten Personals, der geeignet ist deren Person oder 
Freiheit zu geflihrden; 



c) einer Bedrohung mit einem solchen Angriff mit dem 
Ziel, eine natürliche oder juris1ische Person zu einem Thn oder 
Unterlassen zu nötigen; 

d) eines Versuchs eines solchen Angriffs und 

e) einer Teilnabmehandlung an einem solchen Angriff 
oder an einem Versuch eines solchen Angriffs oder an der Or
ganisation oder Anordnung eines solchen Angriffs 

wird von jedem Vertragsstaat nach innerstaat1ichem Recht mit 
Strafe bedroht 

2. Jeder Vertragsstaal bedroht die in Absatz I bezeichneten 
Straftaten mit angemessenen Strafen, welche die Schwere der 
Thten berIlcksichtigen. 

Artikel 10 

Begrllndung der Gerichtsbarkeit 

1. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um 
seine Gerichtsbarkeit über die in Artikel 9 bezeichneten Straf
taten in folgenden Fälleo zu begründen: 

a) weno die Sttaftat im Hoheitsgebiet dieses Staates oder 
an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder 
Luftfahrzeugs begangen wird, 

b) weno der Verdächtige Angehöriger dieses Staates ist 

2. Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über eine 
solche Straftat auch begrIInden, 

a) weno sie von einem Staatenlosen begangen wird, der 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat hat, 

b) weno das Opfer Angehöriger dieses Staates ist oder 

c) wenn sie begangen wird, um diesen Staat zu einem 
Thn oder Unterlassen zu nötigen. 

3. Jeder Vertragsstaa!, der seine Gerichtsbarkeit nach Absatz 2 
begr6ndet hat, notifiziert dies dem Generalsekretllr der 
Vereinten Nationen. Weno dieser Vertragsstaat später auf diese 
Gerichtsbarkeit verzichtet, notifiziert er dies dem GeneraJ.se.. 
kretlIr der Vereinten Nationen. 

4. Jeder Vertragsstaat trifft die notWendigen Maßnahmen, um 
seine Gerichtsbarkeit über die in Artike1 9 bezeichneten 
Straftaten fiIr den Fall zu begrilnden, daß der Verdlichtige sich 
in seinem Hoheitsgebiet befindet und er diese Person nicht 
nach Artike115 an einen der Vertragsstaa!en ausliefert, die ihre 
Gerichtsbarkeit nach Absatz 1 oder 2 begriIndet haben. 

5. Diese Konvention schlicBt eine Straf gerichtsbarkeit, die 
nach innerstaadichem Recht ausgeübt wird, nicht aus. 

Artikel 11 

Verhlitrmg von Strqfta:en gegen Personal der Vereinten 
Nalionen und beigeordnetes Personal 

Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Arti
kel 9 bezeichneten Straftaten zusammen, indem sie insbe· 
sondere 

a) alle durchfllhrbaren Maßnahmen treffen, um Vor
bereitungen in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten fiIr die 
Begehung dieser Straftaten innerhalb und außerhnlb ihrer 
Hoheitsgebiete zu verhindern, und 

b) imEink1ang mit ihrem innerstaadichen RechtInforma.. 
tionen austauschen sowie gegehenenfa1Is Verwaltungs- und 
andere Maßnahmen miteinander abstimmen, um die Begehung 
dieser Straftaten zu verbindern. 

ArtIke/12 

Weite'Ilabe von Informationen 

1. Nach Maßgabe der in seinem innerstaat1ichen Recht 
vorgesehenen Bedingungen übermittelt der VertragsstaaI, in 
dessen Hoheitsgebiet eine der in Artikel 9 bezeichneten Straf
taten begangen wurde und der Grund zu der Annahme hat, daß 
ein Verdächtiger aus seinem Hoheitsgebiet geflohen ist, dem 
Generalsekretllr der Vereinten Nationen und dem oder den in 
Betracht kommenden Staaten unmittelbar oder über den Gene
ra1sekretllr alle sachdienlichen Angaben über die begangene 
Straftat und alle verfIlgbaren Informationen, welche die Iden
titlit des Verdächtigen betreffen. 

2. Ist eine der in Artikel 9 bezeichneten Straftaten begangen 
worden, so bemüht sich jeder Vertmgsstaat, der Informationen 
über das Opfer und die Umstlinde der Straftat besitzt, diese 
Informationen nach Maßgabe der in seinem innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Bedingungen in vollem Umfang sofort 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem oder 
den betroffenen Staaten zu übermitteln. 

Artikel 13 

Mqf.lnahmen zur Gewlihrleistung der Strajilerfolgung 
oder Auslieferung 

1. Wenn die Umstilnde es rechtfertigen, trifft der Vertrags
staat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, 
nach seinem innerstaatlichen Recht die geeigneten Maß.. 
nalonen, um die Anwesenheit des Verdächtigen zum Zweck 
der Strafverfolgung oder der Auslieferung sicherzuste1len. 

2. Nach Absatz 1 getroffene MaßnaIunen siod in Übereinstim
mung mit innerstaat1ichem Recht unverzüglich dem GeneraI
sekretlit der Vereinten Nationen und unmittelbar oder über den 
Generalsekretllr folgenden Staaten zu notifizieren: 

a) dem Staat, in dem die Straftat begangen wurde, 

b) dem oder den Staaten, deren Angehöriger der Ver
dächtige ist, oder, wenn er StaatenInser ist, in deren Hoheits
gebiet er seinen gew6hn1ichen Aufenthalt hat, 

c) dem oder den Staaten. deren Angehöriger das Opfer 
ist, 

d) anderen interessierten Staaten. 

Artikel 14 

Strajilerfolgung Verdllchtlger 

Der VertragsstaaI, in dessen Hoheitsgebiet sich der Ver
dächtige befindet, hat, weno er ihn nicht ausliefert, den Fall 
ohne irgendeine Ausnahme und ohne unangemessene Verzö
gernng seinen zustiindigen Behörden zum Zweck der Straf
verfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unter
breiten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der 
g1eichen Weise wie im Fall einer gemeinrechtlichen strafbaren 
Handlung schwerer Art nach dem Recht dieses Staates. 
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Artikel 15 

Auslieferung von Verrliichligen 

1. Soweit die in Artikel 9 bezeichneten Straftaten von einem 
zwischen den Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsver
trag nicht als der Auslieferung unterliegende strafbare Hand
lungen erfaßt werden, gelten sie als von diesem Vertrag erfaßt. 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in jeden zwischen ihnen 
zu schließenden Auslieferungsvertrag diese Straftaten als der 
Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen aufzuneh
men. 

2. Erhlllt ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Beste
hen eines Vertrags abhängig macht, ein Auslieferungsersuchen 
von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen Aus
lieferungsvertrag hat, so steht es ihm frei. diese Konvention in 
bezug auf diese Straftaten als Rechtsgrundlage fiIr die Aus
lieferung anzusehen. Die Auslieferung unterliegt den im Recht 
des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen. 

3. Vertragsstaaten. welche die Auslieferung nicht vom 
Bestehen eines Vertrags abhängig machen. erkennen unter sich 
diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende strafbare 
Handlungen vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates 
vorgesehenen Bedingungen an. 

4. Diese Straftaten werden fiIr die Zwecke der Auslieferung 
zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als seien sie nicht nnr 
an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben. sondern auch in 
den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten begangen worden. die 
ihre Gerichtsbarkeit nach Artikel I 0 Absatz 1 oder 2 begrilndet 
haben. 

Artikel 16 

Rechtshilfe in Strafsachen 

1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende 
Hilfe im Zusammenhang mit Verfahren. die in hezug auf die 
in Artikel 9 bezeichneten Straftaten eingeleitet werden, 
einschließlich der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur 
Verfügung stehenden und fiIr das Verfahren erforderlichen 
Beweismittel. In allen FIIIlen ist das Recht des ersuchten 
Staates anwendbar. 

2. Absatz I läßt Verpflichtungen über die gegenseitige 
Rechtshilfe unberilhrt, die in anderen Vertriigen enthalten sind. 

Artikel 17 

Gerechte Behandlung 

I. Jedem, in bezug auf den Ermittlungen oder ein Verfahren 
wegen einer der in Artikel 9 bezeichneten Straftaten dnrch
gefiIhrt werden, sind während der gesamten Ennitt1ungen oder 
des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung, ein 
gerechtes Verfahren und voller Schutz seiner Rechte zu 
gewährleisten. 

2. Jeder Verdächtige ist berechtigt, 

a) unverziIgIich mit dem nächsten zuständigen Vertreter 
des oder der Staaten, deren Angehöriger er ist oder die sonst 
zur Wahrung seiner Rechte befugt sind, oder. wenn der 
Betreffende staatenlos ist, des Staates, der auf seine Bitte zur 
Wahrung seiner Rechte bereit ist, in Verbindung zu treten und 

b) den Besuch eines V",lreIeJs dieses oder dieser Staaten 
zu empfangen. 

Artikel 18 

Nottjikation des Ausgangs des Verfahrens 

Der Vertragssfaat, in dem ein Verdllchtiger strafrechtlich 
verfolgt wird, teilt dem GeneraIsekretlI der Vereinten Natio
nen den Ausgang des Verfahrens mit; dieser unterrichtet die 
anderen Vertragsstaaten 

Artikel 19 

Verbreitung 

Die Vertragssmaten verpflichten sich, diese Konventinn so 
weit wie möglich zu ,,,,breiten und insbesondere das Studium 
ihrer Bestimmungen sowie der einschlligigen Bestimmungen 
des humanitären Völkerrechts in die militllrischen Aus
bildungsprngramme aufzunehmen. 

Artikel 20 

Vorbehaltsklausein 

Diese Konventiun berIIhrt nicht 

a) die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts und 
weltweit anerkannter Menschenrechtsnormen. wie sie in 
völkerrechtlichen Übereinkünften enthalten sind, hinsichtlich 
des Schutzes der Einsätze der Vereinten Nationen sowie des 
Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten 
Personals oder der Pflicht dieses Personals zur Achtung dieses 
Rechts und dieser Normen, 

b) die Rechte und Pflichten der Staaten in Überein
stimmung mit der Charta der Vereinten Nationen hinsichtlich 
der Zustimmung zur Einreise von Personen in ihre Hoheits
gebiete, 

c) die Verpflichtung des Personals der Vereinten Natio
nen und des beigeordneten Personals, im Einklang mit den 
Bedingungen des Mandats eines Einsa..",. der Vereinten 
Nationen zu haDdeln. 

d) das Recht der Staaten, die freiwillig Personal fiIr einen 
Einsatz der Vereinten Nationen zur Verfügung stellen. ihr 
Personal von der ThiInaIune an einem solchen Einsatz zurIIck
zuziehen. oder 

e) das Recht auf angemessenen Schadenersatz im Fall 
des Todes. der Invalidität, der Verletzung oder der Krankheit, 
die auf die Wahrnehmung von Aufgaben der Friedenssiche
rung dnrch Personen. die freiwillig von Staaten fiIr Einsätze 
der Vereinten Nationen zur Verfügung gestellt werden, 
zurlIckzufIIhre sind. 

Artikel 21 

Recht zur Selbstverteidigung 

Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige 
sie das Recht zur Selbstverteidigung. 

Artikel 22 

BeUegung von Streitigkeiten 

1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten 
über die Auslegung oder Anwendung dieser Konvention, die 
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Dicht durch Verhandlungen beigelegt wird, ist auf Verlangen 
eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen. 
Können sich die Parteien binnen sechs Monaten nach dem 
Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, 
über seine Ausgestaltung nicht einigen, so kann jede dieser 
Parteien die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof 
unterbreiten, indem sie einen seinem Statut entsprechenden 
Antrag stellt 

2. Jeder Vertragsslaat kann bei der Unterzeichnung, der Rati
fikation, der Annahme oder der Genehmigung dieser Konven
tion oder dem Beitritt zn dieser erkliiren, daß er sich durch.Ab
satz 1 oder einen Thil des Absatzes 1 nicht als gebunden be
trachtet Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem 
Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt gemacht bot, durch 
Absatz 1 oder den betreffenden Thil des Absatzes 1 nicht ge
bunden. 

3. Ein VertragsstaIlt, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 ge
macht bot, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch eine an den 
GeneraIsekretlI der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation 
zurUckziehen. 

ArtIkel 23 

OberprlJfungstre.f!en 

Anf Antrag eines oder mehrerer Vertragsstaaten und mit 
Genehmigung der Mehrheit der Vertragsstaaten bernft der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Treffen der 
Vertragsstaaten zur Überprilfung der Durcbfilhrnng der Kon
vention und im ZIISIImmenbang mit ihrer Anwendung etwa 
aufgetretener Probleme ein. 

Artikel 24 

Unterzeichnung 

Diese Konvention liegt bis zum 31. Dezember 1995 am 
Sitz der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. 

Artikel 25 
RatIfikation, Annahme oder Genehmigung 

Diese Konvention bedarf der Ratifikation, Annahme oder 
Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmi
gnngsurkuoden werden beim Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen hinterlegt 

ArtIkel 26 
Beitritt 

Diese Konvention steht allen Staaten zum Beitritt offen. 
Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt 

Artikel 27 

Inkrtifttreten 

1. Diese Konvention tritt dreißig 'IlIge nach Hinterlegung von 
zweiundzwanzig Ratifikations-, Annahme-, Genehrnignngs
oder Beitrittsurknnden beim Generalsekretllr der Vereinten 
Nationen in Kraft. 

2. FIlr jeden Staat, der die Konvention nach Hinterlegung der 
zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmi
gungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt oder geneh
migt oder ihr beitritt, tritt sie am dreißigsten Thg nach Hinter-

Iegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 
Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft. 

Artikel 28 

KlJndlgung 

1. Ein Vertragsslaat kann diese Konvention durch eine an den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche 
Notifikation kIlndigen. 

2. Die Kilndigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifika
tion beim Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam. 

Artikel 29 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieser Konvention, deren arabischer, chinesi
scher, englischer, französischer, Mlssischer und spanischer 
Wortlaut gleichermaßen verhindlich ist, wird beim Geoeralse
kretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt 
allen Staaten beglauhigte Abschriften. 

49/60. Maßnahmen zur BeseIdgnug des Internationalen 
ThnoilslDlki 

Die Generalversammlung, 

U1l1er Hinweis auf ihre Resolution 46/51 vom 9. Dezember 
1991 und ihren Beschluß 48/411 vom 9. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretllrs", 

1IIlCh eingehender Belumdlung der Frage der Maßnahmen 
zur Beseitigung des internationslen Terrorismus, 

In der Oberzeugung, daß die Verabschiedung der ErkIIIrung 
lIber Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terr0ris
mus zur Verstärkung des Kampfes gegen den internationalen 
Terrorismus beitragen sollte, 

1. b/lllgtdie ErkIllrnng über Maßnahmen zur Beseitigung 
des internationalen Terrorismus, deren Wortlaot dieser Res0-
lution als Anlage beigefflgt ist; 

2. bittet den Generalsekretär, alle Staaten, den Sicher
heitsrat, den Internationalen Gerichtshof und die entsprechen
den Sonderorganisatlonen, Organisationen und Organe von der 
Verabschiedung der ErkIllrung zn unterrichten; 

3. fonJert nachdrIlcklich, daß alles getan wird, damit die 
ErkIllrung allgemein bekannt und voll eingehalten und ver
wirklicht wird; 

4. fonJert die Staaten nachdrIJck1ich flIif, im Einklang mit 
der ErkIllrung auf nationaler und internationaler Ebene alle 
geeigneten MaßnaIunen zn ergreifen, um den Terrorismus zn 
beseitigen; 

5. bitt# den Generalsekretllr, die Durchfflhrung dieser 
Resolution und die Verwirklichung der Erkli!rung genau 
weiterznverfolgen und der GeneralverSllMMlung auf ihrer 
fflnfzigsten Thgnng einen diesbezflgIichen Bericht vorznlegen, 
der insbesondere auf die Modalitäten der Umsetzung von 
Ziffer 10 der ErkIllrnng eingeht; 

" A/49/251 und Add.l·3. 
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6. • beschlitifJt, in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
fllnfzigsten Thgung den Punkt "Maßnahmen zur Beseitigung 
des internationalen Terrorismus" aufzunehmen, mit dem Ziel, 
den in Ziffer 5 erbetenen Bericht des Generalsekretärs unbe
schadet der jährlichen oder zweijährlichen Behandlung des 
Punktes zu prüfen. 

ANLAGE 

84. Plenarsitr.ung 
9. Dezember 1994 

Erkllinmg fiber Maßnahmen zur BeseItigung 
des Inter nationalen Terrorismus 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

unter Hinweis auf die Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen", die Erklärung über die 
Festigung der internationalen Sicherheit", die Definition der 
Aggression", die Erklärung über die Verstärkung der Wirk
samkeit des Grundsatzes der Unterlassung einer Androhung 
oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehun
gen", die Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien, die 
von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet 
wurden"', den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle RechteS> und den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte", 

vaiefst beunruhigt darüber, daß weltweit nach wie vor 
internationale terroristische Handlungen jeder Form und 
Ausprägung vorkommen, namentlich auch solche, an denen 
Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, die un
schuldige Menschenleben gefährden oder fordern, schlldliche 
Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen haben und 
die Sicherheit der Staaten gefährden können, 

tief besorgt über die Zunahme von auf Intoleranz oder 
Extremismus beruhenden terroriatischen Handlungen in 
zahlreichen Regionen der Welt, 

besorgt über die zunehmenden und gefllhrlichen Ver
bindungen zwischen terroristischen Gruppen und Drogenhänd
lern und deren paramilitärischen Banden, die zu allen Arten 
von Gewalt greifen und damit die verfassungsmäßige Ordnung 
der Staaten gefährden und grundlegende Menschenrechte 
verletzen, 

davon Uberzpugt, daß eine engere Koordinierung und 
Zusammenarbeit der Staaten bei der Bekämpfung von eng mit 
dem 'lbrrorismus znsammenhäugenden Verbrechen, nament
lich Drogenhandel, illegaler Waffenhnndel, Geldwiische und 
Schmuggel von KernmateriaI und anderem potentiell gefllhr
liebem MateriaI, wöuschenswert ist, und eingedenk der Rolle, 
die sowohl die Vereinten Nationen als auch die regionalen 
Organisationen in dieser Hinsicht spielen könnten, 

" _ 2734 (XXV). 

" _3314(XX1X).AnIage. 
.. AICONF.I57/24 Cfelll). Kap. m. 
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fest entschlossen, den internationalen 'lbrrorismus in allen 
seinen Formen und Ausprägungen zu beseitigen, 

sowie davon Ube1?eugt, daß die Bekämpfung von interna
tionalen terroristischen Handlungen, namentlich auch solchen, 
an denen Staaten mittelbar oder unmittelbar beteiligt sind, für 
die WaIJrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit unabdingbar ist, 

femer davon Uberzpugt, daß diejenigen, die für interna· 
tionale terroriatische Handlungen verantwortlich sind, vor 
Gericht gestellt werden mÜ8seD, 

betonend, daß es unbedingt notwendig ist, die interna· 
tionale Zusammenarbeit zwischen den Staaten weiter ZU 

stärken, damit praktische und wirksame Maßnahmen zur Ver
hüteng, Bek!lmpfung und Beseitigung aller Formen des 
Terrorismus ergriffen werden, von denen die internationale 
Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit betroffen ist, 

Im Bewlflltsein der wichtigen Rolle, die die Vereinten 
Nationen, die zuständigen Sonderorganisationen und die 
Staaten bei der Förderung einer weitreichenden Zusammen
arbeit zur Verhütong und Bekämpfung des internationalen 
'lbrrorismus spielen könnten, unter anderem dadurch, daß sie 
das Problem stärker ins Bewaßtsein der Öffentlichkeit rücken, 

unter Hinweis auf die bestehenden internationalen Überein
künfte zu verschiedenen Aspekten des Problems des interna
tionalen Terrorismus, unter aoderem das am 14. September 
1963 in Tokio unterzeichnete Abkommen über stratbare und 
beatimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene 
Handlunlll'!l"', das am 16. Dezember 1970 in Den Haag unter
zeichnete Übereinkommen zur Bekämpfun.,ll der widerrechtli
chen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen ,das am 23. Sep
tember 1971 in MontreaI geschlossene Übereinkommen zur 
Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicher
heit der Zivilluftfabrt"'"L das.~ 14. Dezember 1973 in New 
York verabschiedete unereinJrommen über die Verhütung, 
Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrecht
lich geschützte Personen einscbließlieh Diplomaten", die am 
17. Dezember 1979 in New York vembschiedete Internationale 
Konvention gegen Geiselnahme"', das am 3. MlIrz 1980 in 
Wien verabschiedete Übereinkommen über den physischen 
Schutz von KernmateriaI6

', das am 24. Febroar 1988 in 
MontreaI unterzeichnete Protokoll zur Bek!lmpfung wider
rechtlicher GewaIthandlungen auf Flughäfen, die der interna
tionalen ZiviIIuftfahrt dienen", welches das Übereinkommen 
zur Bekämpfung widerrechtlicber Handlungen gegen die 
Sicherheit der Zivilluftfahrt ergllnzt, das am 10. MlIrz 1988 in 
Rom beschlossene Übereinkommen zur Bek!lmpfung wider
rechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschiff
fubrt"', das am 10. MlIrz 1988 in Rom beschlossene Protokoll 
zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Si
cherheit fester PIattformen, die sieh auf dem Festlandsockel 

" Vereinte Nellonen, TnaIy Serles. VoI. 704. Nr. 10106. 
" Ebd.. VoI. 860, Nt. 12325. 
" Ebd.. VoI. 974. Nt. 14118. 
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befinden" und das sm 1. März 1991 in Montrea\ beschlossene Bestjmmlmgen des Völlrem:chts und den internationalen Men-
Übereinkommen über die Kenntlichmacbun!l, von plastischen schenrecbtsnonnen wirksame und entschlossene Maßnahmen 
Sprengstoffen zum Zweck ihrer EDtdooknng , zur raschen und endgültigen Beseitigung des internationalen 

mit Genugtuung über den Abschluß regionaler Überein- Thrrorismus zu ergreifen, insbesondere 
klInfte und einvernehmlicher BrkUlrungen zur Beklimpfung a) es zu unterlassen, temlristische Aktivitltten zu '-
und Beseitigung des Thrrorismus in allen seinen Formen und sieren, anzustiften, zu erleichtern, zu finanzieren, ZU :-
Auspxägungen, stigen oder zu dulden, und geeignete praktische Maßnahmen 

in der tJberzeugung, daß es angezeigt ist, den Aowen- zu ergreifen, um sicherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet nicht 
dungsberei.ch der bestehenden völkerrechtlichen ßestimmun- fUr terroristische Einrichtungen oder Ausbildungslager oder 
gen zur Bekämpfung des 1brrorismus in allen seinen Formen zur Vorbereitung oder Organisation von terroristischen 
und Auspxägungeo ständig zu prIIfen, mit dem Ziel, einen Handlungen benutzt wird, die gegen andere Staaten oder deren 
umfassenden rechtlichen Rahmen fUr die Verhütung und Staatsangehörige verübt werden sollen; 
Beseitlgung des Terrorismus zu gewlihrleisten, 

erkllirt feIerUch folgendes: 

I 
1. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erklliren 

erneut feierlich, daß sie alle terroristischen Handlungen, 
Methoden und Praktiken unmißverstiindllch als kriminell und 
nicht zu rechtfertigen verurteilen, gleichviel wo und von wem 

, sie begangen werden, insbesondere auch diejenigen, welche 
die freundschaftlichen BezIehungen ~hen den Staaten und 
Völkern gefährden und die territoriale Unversehrtheit und 
Sicherheit der Staaten bedrohen. 

2. Terroriatische Handlungen, Methoden und Praktiken 
stellen einen schweren Verstoß gegen die Ziele und Grundsät
ze der Vereinten Nationen dar und können den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit bedrohen, die freundschaftli
chen Beziehungen zwischen den Staaten geflihrden, die 
internationale zusammenarbeit behindern und die Beseitigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati
schen Grundlagen der Gesellschaft zum Ziel haben. 

3. Kriminelle Handlungen, die dazu gedacht oder darauf 
ausgelegt sind, die breite Öffentlichkeit, einen bestimmten 
Personenkreis oder bestimmte Personen zu politischen 
Zwecken in Thrror zu Vetsetzen. sind unter keinen Umständen 
zu rechtfertigen, gleichviel welche politischen, weltanschauli
chen, ideologischen, rassischen, ethnischen, religiösen oder 
sonstigen Erwägungen zu ihrer Rechtfertigung geltend 
gemacht werden. 

TI 

4. Die Staaten, geleitet von den Zie1en und Grundsfitwl 
der Charta der Vereinten Nationen und anderen einschlllgigen 
vö1kem:cbtlichen Normen, haben es zu unterlussen, teIroristi
sche Handlungen in dem Hoheitsgebiet anderer Staaten zu 
organisieren, anznstiften, zu unterstützen oder sich daran zu 
beteiligen oder in ihretn eigenen Hoheitsgebiet Aktivitltten zu 
dulden oder zu begOnstigen, die auf die Begehung solcher 
Handlungen gerichtet sind. 

5. Die Staaten müssen außerdem ihren Vetpflichtungen 
nach der Charta der Vereinten Nationen und anderen Be
stimmlIDgen des Völkerrechts in bezog auf die Beklhnpfong 
des internationalen 1brrorismus nachkommen und werden 
nacbdrilcklich aufgefordert, im Einklang mit den eiuschIligigen 

.. l!bd., Dokumeot SUAlCONFß6IRßv.2. 

.. SIJ.393;_OJftcialRecordsofthsSecurityCmmcU. FOTty-sbah Year. 
Supplemtmtfor JfIII1IIZry. FebrutrtyQ1ll/ Man:h 1991. 

b) fUr die Ergreifung und Strafverfolgung oder Aus
lieferung derjenigen, die terroristische Handlungen begangen 
haben, im Einklang mit den einschlllgigen Bestimmungen ihrer 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften Sorge ZU tragen; 

c) den Abschluß spezieller diesbezfiglicher Überein
künfte aufbilateraler, regionaler und multilateraler Grundlage 
anzustreben und zu diesem Zweck Mustervereinbarugen über 
Zusammenarbeit auszuarbeiten; 

d) beim Austsuscb sachdienlicher Informationen betref
fend die Verhiltung und Beklbnpfong des 1brrorismus mitein
ander zusammenzuarbeiten; 

e) umgebend alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
um die bestehenden internationalen ÜbereinkDnfte auf diesetn 
Gebiet, deren Vertragspartei sie sind, umzusetzen, wozu anch 
die Harmonisierung ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
mit diesen 'ObereinidInfte gebört; 

f) geeignete Maßnahmen zu ergreifen, bevor sie einer 
Person Asyl gewlIhren, um sich dessen zu versichern, daß der 
Asylsuchende sich nicht an temlristischen Aktivitäten beteiligt 
hat, und, nachdem sie Asyl gewährt haben, um sich dessen zu 
versichern, daß der F1üchtlingsstatus nicht in einer Weise 
genutzt wird, die im WJderspruch ZU den Bestimmungen unter 
Buchstabe a) steht. 

6. Zur wirksamen Beklhnpfong des Anstiegs der terrori
stischen Handlungen, ihres zunehmend internationalen 
Charakters und ihrer zunehmend internationalen Auswirkun
gen sollen die Staaten ihre Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
verstlirken, indem sie insbesondere den Austausch von Infor
mationen über die Verhütung und Beklimpfung des Terr0ris
mus systematisieren und die einscbliigigen internationalen 
ÜberelnkfInfte wirksam IJ1I)setzeu sowie bilaterale, regionale 
und multilaterale Rechtshilfe- und AuslieferungsübereinkDnfte 
schließen. 

7. In diesetn Zusammenhang werden die Staaten ermu
tigt, den Aowendungsbereich der hestehenden völkerrecht
lichen BestimmlJl1gen über die Verhütung, Beklhnpfong und 
Beseitigung des Terrorismus in allen seinen Formen und 
Ausprägungen dringend zu flberpri1fen, um sicherzustellen, 
daß es einen umfassenden rechtlichen Rahmen gibt, der alle 
Aspekte der Frage erlaßt. 

8. Die Staaten sind ferner nachdrf1cklich aufgefordert, 
dringend zu erwiigen, soweit sie es nicht bereits getan haben, 
Vertragspartei der in der PrIIambel dieser BrkUlrung genannten 
internationalen ObereinkDnfte und Protokolle zu verschiede
nen Aspekten des internationalen 1brrorismus zu werden. 
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9. Die Vereinten Nationen, die zuständigen Sonder

organisationen und zwischenstaatlichen Organisationen sowie 
die anderen in lIe1racht kommenden Organe milssen alles tun. 
um Maßnahmen zur BeklImpfung und Beseitigung terroristi
scher Handlungen zu fIlrdem und ihre eigene Rolle auf diesem 
Gebiet zu verstärken. 

10. Der Generalsekretär soll bei der Umsetzung dieser 
Erklärung behilflich sein. indem er im Rahmen der vorhande
nen Mittel die folgenden praktischen Maßnahmen zur Ver
stärkung der internationalen Zmlllmmenarbeit ergreift: 

a) Sammlung von Daten Ober den Stand und die Umset
zun~e=::den moltilateralen, regionalen und bilatera
len • im Zusammenhang mit dem internationalen 
Terrorismus. einschließlich Informationen über auf den 
internationalen Thrrorismus zurilckzufilhrende VorfIiIIe und 
Ober Strafverfolgungen und die verlJlingten StrafurteiIe, auf der 
Grundlage der von den Verwahrern dieser Übereinkllnfte 
sowie von den Mitgliedataaten eingehenden Informationen; 

b) ErsteI1ung eines Kompendiums einzelstaatlicher 
Gesetze und sonatiger Vorschriften betreffend die Verhütung 
und Bekllmpfung des internationalen Thrrorismus in aIIen 
seinen Fennen und Ausprägungen, auf der Grundlage der von 
den Mitgliedstaat"'1 eingehenden Informationen; 

c) analytische Überprilfung der bestehenden interna
tionalen Rechtsinstrumente im Zusammenhang mit dem 
internationalen Terrorismus, um den Staaten dabei behilflich 
zu sein. in diesen Rechtsinstrumenten nicht erfaßte Aspekte 
dieser Frage. die aufgegriffen werden könnten, aufzuzeigen, 
damit der recht1iche Rahmen von dem internationalen Thrroris
mus geltenden ÜbereinkIInften noch umfaSSf\'lder gestaltet 
werden kann; 

cl) Überprüfung der im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen vorhandenen Möglichkeiten, Staaten bei der 
Veranstaltung von Seminaren und Ausbildungalehrglingen 
Ober die Bekämpfung von Verbrechen im ZlIsamme'lhang mit 
dem internationalen Terrorismus hehilflich zu sein. 

IV 

11. Alle Staaten werden nachdrilckIich aufgefordert, die 
Bestimmungen dieser Erklärung in allen ihren Aspekten nach 
Treu und Glanben wirksam zu ftlrdem und umzusetzen. 

12. Es wird nachdrilckIich darauf hingewiesen, daß die 
Anstrengungen zur endgflltigen Beseitigung aller terroristi
schen Handlungen weiterverfolgt werden mflssen, indem die 
internationale Zusammenarbeit vers1lirkt und die fortschreiten
de Entwicklung des Völkerrechts und dessen Kodifizierung 
sichergestellt und die Koordinierung zwischen den Vereinten 
Nationen und den zustllndigen Sonderorganiaationen, Orga
niaationen und Organen verbessert und ihre Effizienz erhöht 
wird. 

49/61. Konveufion iiber die 1IIII1ItIJIitIlt der Staaten und 
Ihres Veuullgeus von der GerIchtabarkeIt 

DIe Generalversammlung. 

nach Erhalt der Artikelentwilrfe über die Immunität der 
Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit"". welche 

die Kommiasion auf ihrer dreiundvierzigsten 'IlIgung ver
abschiedet hat, 

unter Hinweis darauf. daß die Vö1ken:echtskommiasion die 
Einberufung einer internationalen BevoIImlIchtigtenkonferenz 
zur PrlIfung der Artikelentwilrfe und zum Abschluß einer 
diesbezüglichen Konvention empfohlen 1Jaf'. 

1IQCh Belumdlung der Artikelentwilrfe auf ihrer sechaund
vierzigsten bis neunundvierzigsten 'IlIgung. namentlich in 
einer Arbeitsgruppe und im Rahmen von Konsu1tationen, 
deren Ziel darin bestand, sich mit den Sachfragen Wlseinander
zusetzen. die sich aus den Artikelentwilrfen ergeben. um Mei
nungsverschiedeeiten in bezog auf diese Fragen anml7eigoo 
und zu mildem und so durch allgenJeines Einvernehmen den 
Abschluß einer Konvention zu erleichtern, 

sowie 1IQCh Belumdlung der Berichte der auf ihrer 
siebenundvierzigaren 'IlIgung eingesetzten" und auf ihrer 
achtundvierzigsten 'IlIgung erneut eingesetzten" Arbeits
gruppe und des Berichts über die wlIhrend ihrer neunund
vierzigsten Thgung abgehaltenen informellen Konsultationen"'. 

1. biUigt die Empfehlung der Völkerrechtskommission, 
wonach eine internationale Bevollmlichtigtenkonferenz zur 
Prüfung der Artikelentwilrfe über die Immunität der Staaten 
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit und zum Ab
schluß einer diesbezüglichen Konvention einberufen werden 
soll; 

2. bittet die Staaten. dem Generalsekretär ihre Stellung
nalJmen zu den Schlußfolgerungen des Vorsitzenden der ge
mäßilnem Beschluß 481413 vom 9. Dezember 1993 abgehal
tenen informellen Konsultationen'" zu den Berichten der ge
mäß ihrer Resolution 46/55 vom 9. Dezember 1991 eingesetz
ten" und gemäß ihren! Beschluß 47/414 vom 25. November 
1992 erneut eingesetzten Arbeitsgruppe" vorzulegen; 

3. beschließt. auf ihrer zweiundfllnfzigaten 'IlIgung im 
Lichte der genannten Berichte und der von den Staaten dazu 
abgegebenen Stellungnahmen die Behandlung der Sachfiagen 
wiederaufzunehmen und auf ihrer zweiundfflnfzigaren oder 
dreiundfllnfzigsten 'IlIgung die Vorkehrungen fiIr die K0nfe
renz, einschließlich Zeitpunkt und Veranstaltungsort, fest
zoIegen, wobei gebllhrend darauf geachtet werden soll. daß bei 
der Konferenz möglichst weitgehendes Einvernehmen besteht; 

4. beschlieJ3t ferner. in die vorlllufige 'Thgesordnung ihrer 
zweiundfllnfzigsten 'IlIgung einen Punkt mit dem TItel 
"Konvention über die Immunität der Staaten und ihres Ver
mögens von der Gerichtsbarkeit" aufzunehmen. 

tf1 Bbd., Ziffer 25 . 
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491301. Ernennung der MitglIeder des Vollmadtfenprii
fongsaqsge'msses 

Versammlung Amara ESSY (C6te d'lvoire) zum PräsIdenten 
der GeneralversammJung. 

Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 20. September 1994 et'IUIIIIIte 
die Genera\versammlung gemllß Regel 28 ihrer GeschlIfts
ordnung einen Vo1ImachtenprOfungsausschuß fUr ihre neun
undvier.dgsJe Thguog. dem die folgenden Mitgliedstaaten 
angehören: CHINA, FIDSCHI, HONDURAS. NAMIBIA, 
POlITUGAL, RUSSISCHB FÖDERATION, SURINAME, 
TOGO und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA. 

491302. Wahl des Prisldenten der GeneralversammJrmg' 

Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 20_ September 1994 wählte 
die Genera\versammlung gemllß Artikel 21 der Charta der 
Vereinten Nationen und Regel 31 der Geschllftsordnung der 

49/303. Wahl der VOllIItmllden der Hauptall.....tri!swl 

Am 20. September 1994 hielten die sechs Hauptansschllllse 
der Generalversammlung Sitzungen ab, um gemlIß Regel 103 
der Gescbliftsordnug der Versammlung ihre V01Sif7Alnden zu 
wählen. 

Auf der 2. Plenarsitzung am 20. September 1994 gab der 
Präsident der Genera\versammJung die Wahl der folgenden 
Personen zu Vorsitzenden der Hanptausschllsse bekannt: 
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Enter Ausschr4J: lJ:doi VAIENCIA-RODRIGUEZ (lll:uIKkr) 
Ausschr4J jar besondere politische 
Fragen und Entkolonilllisierung 
(Vierter Ausschr4J): Borys HUDYMA (Ukraine) 
Zweiter Ausschr4J: Sher Afgan KHAN (Pakistan) 
Dritter Ausschr4J: K6ba Birane CIS~ (Senegal) 
Filnfter Ausschr4J: Adrien TEIRLINCK (Belgien) 
Sechster Ausschr4J: George O. LAMPTBY (Ghana) 

49/304. Wahl der Vlzepriisidenten der Generalversamm· 
Iuug' 

Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 20. September 1994 wählte 
die Generalversamm1ung gemlIß den Ziffern 2 und 3 der 
Anlage zu ihrer Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 
die Vertreter der folgenden einundzwanzig Mitgliedstaaten zu 
VJZepl'IIsidenten der Generalversamm1ung: ARMENIEN, 
BURUNDI, CHINA, DEMOKRATISCHE VOLKSREPU· 
BUK KOREA, DOMINIKANISCHE REPUBLlK, FIDSCHI, 
FRANKREICH, GUINBA·BISSAU, INDIEN, KAMBO· 
DSCHA, KASACHSTAN, MALAWI, NICARAGUA, 
NIEDERLANDE, ÖSTERREICH, RUSSISCHE FÖDERA· 
TION, SUDAN, TUNESIEN, URUGUAY, VBRR1NIGTES 
KÖNIGREICH GROSSBRlTANNIEN UND NORD1RLAND 
und VBRR1NIGTE STAATEN VON AMERIKA. 

491305. Ememumg von MItgliedern des Beratenden Aus
schusses fiir Verwaltuugs.. nnd HanshaJbifragen 

A 

Aufihrer 19. Plenarsitzung am 5. OkJober 1994 ernannte die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fftnften Ausschus
saf Yuji Kmnamaru fOr eine am 5. OkJober 1994 beginnende 
und am 31. Dezember 1995 endende Amtszeit zum Mitglied 
des Berntenden Ausschusses fOr Verwaltungs- und Haushalts
fragen. 

B 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 14. November 1994 ernannte 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Fftnften Aus
schusses' die folgenden Personen fOr eine am I. Januar 1995 
beginnende dreijiibrige Amtszeit ZU Mitgliedern des Beraten
den Ausschusses fOr Verwaltungs- und Haushaltsfragen: 
Ahmad Fathi Al-Masri, loan Bame, Mahamane Maiga, 
E. BesIey Maycock und C. S. M. Mselle. 

C 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 14. November 1994 ernannte 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Fftnften Aus
schusses' Norma Goicochea Estenoz fOr eine am 
14. November 1994 beginnende und am 31. Dezember 1996 
endende Amtszeit zum Mitglied des Beratenden Ausschusses 
fOr Verwaltungs- und Haushaltsfragen. 

Damit gehören dem Beratenden Ausschuß fOr Verwaltungs
und Haushallllfragen folgende Mitglieder an: Ahmad Fathi 

• Al491432, ZIffer 4. 
, A/49/432/Add.1.Zlffer9. 
• A/49/432/Add.2, ZIffer 4. 

ALMASRI (Syrische Arabische Republik)···, loan BARAC 
(Rrunlinien)···, Leonid Efimovich BIDNYI (RussIsche 
FlJderatlon)**, G6rard BIRAUD (Frankreich)", Simon 
Khoam CHUINKAM (Kamerun) .... , Jorge J0s6 DUHALT 
(Mexiko)·, Inga Eriksson FOGH (Schweden).", Norma 
GOICOCHEA ESTENOZ (Kuba)·", Ynji KUMAMARU 
(Japan)., E. Besley MAYCOCK (Barbados)."'., Mah8mane 
MAIGA (Mali)"·", C. S. M. MSELLE (Vereinigte Republik 
Tanstmia)...... Wolfgnng MÜNCH (Deurschland)*, Ranjit 
RAH (Indien)·, Linda S. SHENWICK (Vereinigte Staoten von 
Amerika)·" und YU Mengjia (China)·. 

• AmIszoIt bis 31. Jlemm'"" 1995. 
*" AmIszoIt bis 31. Jlemmber 1996-

... AmIszoIt bis 31. Jlemm'"" 1997. 

491306. Wahl von fUnf nlehtgtllpdigen Mitgliedern des 
Siclterheitsrats 

Auf ihrer 40. Plenarsitzung am 20. Oktober 1994 wählte die 
Generalversammhmg gemlIß Artikel 23 der Charta der 
Vereinten Nationen und Regel 142 der Geschliftsordnung der 
Versammlung BarsUANA, DEUTSCHLAND, HONDU
RAS,INDONESIBN und ITALIEN fOr eine am 1. Januar 1995 
beginnende zweijiibrige Amtszeit zu nichtstllndigen Mit
gliedern des Sicherheitsrats, um die mit Ablauf der Amtszeit 
BRASILIBNS, DSCHIBUTIS, NEUSEELANDS, PAKI
STANS und SPANIENS fteiwenlenden Sitze zu besetzen. 

Damit gehören dem Sicherheitsrat die folgenden fUufzehn 
Mitgliedstaaten an: ARGENTINIBN·, BarsUANA··, 
CHINA, DEUTSCHLAND"·, FRANKREICH, HONDU
RAS··, INDONESIEN*., ITALIEN··, NIGERIA*, OMAN*, 
RUSSISCHE FÖDERATION, RUANDA., TSCHECHISCHE 
REPUBUK*, VBRR1NIGTES KÖNIGREICH GROSS
BRITANNIEN UND NORD1RLAND und VBRR1NIGTE 
STAATEN VON AMERIKA. 

• AmIszoIt bis 31. Jlemmher 1995. 
.. AmIszoIt bis 31. Jlemmher 1996. 

••• AmIszoIt bis 31. Jlemmher 1997. 

491307. Wahl von sieben Mitgliedern des Programm- nnd 
KoordInie:t""p"ssehusses 

Auf ihrer 41. Plenarsitzung am 21. Oktober 1994 wlihlte die 
Generalversamm1ung auf der Grundlage der Wahlvorschllige 
des WJrtscha1'ts- und Sozia1rats" sowie gemlIß der Anlage zu 
der Ratsresolntion 2008 (LX) vom 14. Mai 1976 und Zitl'er 1 
der Ratsresolution 1987/94 vom 4. Dezember 1987 die 
BAHAMAS, BBNIN, FRANKREICH, GHANA, MEXIKO, 
die RUSSISCHE FÖDERlJION und die VBRR1NIGTEN 
STAATEN VON AMERIKA fOr eine am 1. Januar 1995 
beginnende dreijllbrige Amtszeit zu Mitgliedern des 
Programm- und Koordinierungsausschusses, um die mit 
Ablauf der Amtszeit der BAHAMAS, FRANKREICHS, 
GHANAS, der RUSSISCHEN FÖDERlJION, SAMBIAS, 
URUGUAYS und der VBRR1NIGTEN STAATEN VON 
AMERIKA freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

, BescbIulII9941222des_und_vom 19. und 20. April 
1994; sIeho auch Al491259. 
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Damit gehören dem Programm- und Koordinierungsaus
schuß die folgenden vierunddreißig Mitgliedstaaten an: 
ÄGYPrBN*. ARGENTINIEN*". BAHAMAS""·. BBLA
RUS"*. BENIN**". BRASILIEN"*. CIUNA*. DEUTSCH
LAND"". FRANKREICH""·. GHANA""". INDIEN*". 
INDONESIEN"". IRAN (ISLAMISCHE REPUBUK)**. 
JAPAN". KAMERUN"*. KANADA*". KENIA". KOMO
REN"". KONOO*". KUBA"·. MEXIKO""·. NICARA
GUA*. NIEDERLANDE"". NORWEGEN"". PAKlSTI\N .... 
REPUBLIK KOREA". RUMÄNIEN**. RUSSISCHE FÖDE
RATION""". SENEGAL"". TOOO". TRINIDAD UND 
TOBAGO*". UKRAINE"*. VEREINIGTES KÖNIGREICH 
GROSSBRl'D\NNIEN UND NORDIRLAND*" und VER
EINIGTE STAATEN VON AMERIKA •••• 

• AmlBzeltbis 31. Dezember 1995. 
•• Amtszeit bis 31. Dezember 1996. 

... Amtszeit bis 31. Dezember 1997. 

491308. Wahl von achtzehn MitgUedern des WIrtsehafts.. 
und Sozlalrnts 

Auf ihrer 54. Plenarsitzung am 8. November 1994 wählte 
die Generalversammlung gemäß Artikel 61 der Chartn der 
Vereinten Nationen und Regel 145 der OeschlIftsordnung der 
Versammlung AUSTRALIEN. BELARUS. BRASILIEN. 
CÖTE D'lVOlRE. INDIEN. JAMAIKA, KOLUMBIEN. 
KONOO. LUXEMBURG. MALAYSIA, die NIEDER
LANDE. die PHILIPPINEN. POLEN. s'ODAFRIKA, SU
DAN. THAlLAND. UGANDA und die VEREINIGTEN 
S'D\ATEN VON AMERIKA ftIr eine am 1. Januar 1995 
beginnende dreijäbrige Amtszeit zu Mitgliedern des Wirt
schafts- und SoziaIrats. um die mit Ablauf der Amtszeit AN
GOLAS. ÄTHIOPIENS. AUSTRALIENS. BAN
GLADESCHS. BELARUS'. BELGIENS. BENINS. BRASI
LIENS.INDIENS. ITALIENS. KOLUMBIENS. KUWAITS. 
MADAGASKARS. der PHlLlPPINEN. POLENS. SURl
NAMES. SWASILANDS und der VERE1NIOTEN S'D\ATEN 
VON AMERIKA freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

Damit gehören dem Wirtschafts- und Sozialrat die folgenden 
vierundfilnfzig Mitgliedstanten an: ÄGYPrEN"". AUSTRA
LIEN""". BAHAMAS". BELARUS""". BHUrAN*. BRASI
LIEN""". BULGARIEN"". CHILE"". CIUNA*. COSTA 
RICA"". carn D'lVOlRE"**. DÄNEMARK". DEUTSCH
LAND··. FRANKREICH"". GABUN*. GHANA ..... GRIE
CHENLAND**. INDIEN""". INDONESIEN**.IRLAND**. 
JAMAIKA*"*. JAPAN"". KANADA". KOLUMBIEN."". 
KONOO**·. KUBA". LIBYSCH-ARABISCHE DSCHAMA
HlRIJA*. LUXEMBURG*"". MALAYSIA **". MEXIKO". 
NIEDERLANDE*"". NIGERIA". NORWEGEN". PAK!
S'L\N**. PARAGUAY*". PHILIPPINEN"**. POLEN".". 
POlU'UGAL"". REPUBLIK KOREA". RUMÄNIEN". 
RUSSISCHE FÖDERATION". SENEGAL"*. SIMBAB
WE"". SR! LANKA". s'ODAFRIKA""". SUDAN**". 
THAlLAND***. UGANDA***. UKRAINE". VENEZUE
LA **. VEREINIGTE REPUBLIK TI\NSANIA "". VER
EINIGTE S'D\ATEN VON AMERIKA"" •• VEREINIGTES 
KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIR
LAND" und ZAIRE". 

• AmlBzelt bis 31. Dezember 1995. 
•• Amtszeit bis 31. Dezember 1996. 

- AmlBzelt bis 31. Dezember 1997. 

491309. Ernennung von Mitgliedern des Beitragsaus
schusses 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 14. November 1994 ernannte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des FiInften Aus
schusses" die folgenden Personen ftIr eine am 1. Januar 1995 
beginnende dreijäbrige Amtszeit zu Mitgliedern des Beitrags
ausschusses: Uldis Blukis. David Etuket, Igor V. OoumennY. 
William Grant, Masao Knwai und Vanu GopaIa Menon. 

Damit gehören dem Beitragsausschuß folgende Mitglieder 
an: Thrak BEN HAMIDA (7lmesien)*. Uldis BLUKJS 
(Lettland)***. Sergio CHAPARRO RUIZ (Chile)". Yuri A. 
CHULKOV (Russische FlJderation)"". David ETUKET 
(Uganda)".". NeiI Hewitt FRANCJS (Australien)*. Norma 
OOICOCHEA ESTENOZ (Kuba)". !gor V. OOUMENNY 
(Ukraine)*"*. William GRANT (Vereinigte SfQQIen von 
Amerika)***. AIvador GURGEL DE ALENCAR (Brasi
lien)**. Masao KAWA! (Japan)"**. U Yong (China)··. 
Vanu Gopala MENON (Singapur)*"*. Mohamed Mahmoud 
OULD EL GHAOUTH (Mauretanlen)*. Dimitri RAIJ.JS 
(Grlechenland)". Ugo SESSI (Italien) ••• Agha SHAHI 
(Pakistan)·· und Adrian TEIRLINCK (Belglen)**. 

• AmlBzelt bis 31. Dezember 1995. 
•• AmlBzelt bis 31.1Jown!w 1996. 

••• AmlBzelt bis 31.1Jown!w 1997. 

49/310. Emennong eines M1tgIieds des Rates der Rech
I1UJIIISPriifer 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 14. November 1994 ernannte 
die Gerieralversammlung auf Empfehlung des FiInften Aus
schusses7 den Präsidenten des Rechnungshofs des Vereinigten 
Königreichs GroßbritaDnien und Nordiriand ftIr eine am 1. Juli 
1995 beginnende dreijäbrige A!!!I!!rejt zum Mitglied des Rates 
der Rechnungsprllfer. 

Damit gehören dem Rat der RechnungsprIlfer folgende 
Mitglieder an: der Präsident des Rechnungshofs GHANAS.·. 
der Präsident des Rechnungshofs INDIENS* und der Präsident 
des Rechnungshofs des VEREINIGTEN KÖNIGREICHS 
GROSSBRI'L\NNIEN UND NORDIRLAND**". 

• _ bis 31. Dezember 1995. 
•• AmlBzelt bis 31. Dezember 1996. 

••• AmlBzelt bis 31. Dezember 1997. 

49/311. Bestiitlgung der Emenmmg von Mitgliedern des 
Anlageaussehusses 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 14. November 1994 besIl!tig
te die Generalversammlung auf Empfehlung des FiInften 
Ausschusses" die vom Generalsekretllr vorgenommene 
Ernennung der folgenden Personen zu Mitgliedern des 
Anlageausschusses ftIr eine am 1. Januar 1995 beginnende 
dreijäbrige Amtszeit: Ahmad Abdullatif. AIoysio de AUllrade 
Faria und Stanis!aw Raczkowski. 

, A/49/6S7. ZIfIbr 8. 
, A/49/6S8, ZIfIbr 4. 

• A/49/6S9. ZIfIbr 4. 



IX. Besebtf'sse 

Damit gehören demAnlageausschull folgende MltglitAer an: 
Ahmad ABDULLATIF (Saudi-ArabIen)···. Francine J. 
BOVICH (VBreinigte Staaten von Amerika). Aloysio de 
Andrade FARIA (Brasilien)···. Jean GUYOT (Frank
reich)··. Micbiya MATSUKAWA (Japan)... Yves 
OLTRAMARE (SChweiz)·. Emmamtel Noi OMABOB 
(Ghana)·. StanisJaw RACZKOWSKI (Polen)*·· und Jtirgen 
RBIMNTIZ (Deutschlllnd) •• 

• _ bis 31. De?mnber 1\195. 
•• _ bis 31. De?mnber 1\196. 

- _bis 31. De?mnber 1997. 

49/312. Ernenmmg von MltgJiedern des Verwaltungs
gericltfs der Vereinten NatIonen 

Auf ihrer 56. P1enarsitzung sm 14. November 1994 ernannte 
die Generalversammlung auf Empfehlung c;Ies FfInften Aus
schusses" die folgenden Personen für eine sm I. Januar 1995 
beginnende dreijährige Amtszeit zu MitglltAern des Ver-
waltungsgerichts der Vereinten Nationen: BaJanda Mlkoin 
Leliel, Samarendranath Sen und Hubert Thierry. 

Damit gehören dem Verwaltungsgericht der Vereinten 
Nationen folgende MitglIeder an: Jerome ACKERMAN 
(Vendnigte StDaten von Amerlka)*. BALANDA Mlkoin Leliel 
(ZaIre)···. Mayer GABAY (Israel)**. Luis de POSADAS 
MONI'BRO (Uruguay) ••• Samarendranatb SEN (Indien) •• •• 
Francis SPAlN (Irland). und Hubert THIBRRY (Frank
reich)···. 

• _ bis 31. De?mnber 1\195. 
.. _ bis 31. De?mnber 1\196. 

- _bis 31. De?mnber 1997. 

49/313. Emen!!1!ßll von MltgJiedern der Kollllllfsslon fiir 
den lntemaIfonaIen lIlrentlidlen DIerJst und Bestel
lung des Vorslf2enden und des Stellter hetenchm 
Vorslf2enden der Kommission 

Auf ihrer 56. PlenarsItzung sm 14. November 1994 ernannte 
die Generalversammlung auf Bmpfeblung des FDnften Aus
schusses'· die folgenden Personen für eine sm I. Januar 1995 
beginnende vierjährlge Amtszeit zu MitglltAern der Kommis
sion für den internationalen öffentlichen Dienst: Mohsen Bel 
Hadj Amor, 1iIrkia Daddab. Andre Xavier Pirson, JarosJav 
Riba und Carlos S. Vegega. 

Auf derselben Sitzung besteUIe die Generalversammlung für 
eine jeweils sm I. Januar 1995 beglnnende vierjährlge 
Amtszeit Mohsen Bel Hadj Amor zum Vwsitzemhm der 
Kommlssinn und Carlos S. Vegegs zum Stellvertretenden 
Vwsll <ejlden der Kommission. 

Damit gehören der Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst folgende MitgliMer an: Mohsen BEL 
HADJ AMOR (7lmeslen)·"·. Vorsitzender; Carlos S. 
VEGBGA (Argentlnien)···. Stellvertretender Vorsitzender; 
Marlo BB'ITATI (Frankreich)··. Thrkia DADDAH (Mauma-

• Al49/66O, ZIffer 4-
10 Al49/661. ZIffer 8. 

nlen)*·*. Humayon KAHIR (Bang1adesch)*. Alexander 
CHBPOURIN (Russische FlJderation)·. Lucretia MYBRS 
(VereInigte Staaten von AmerIka)··. Ant6nin FONSBCA 
PIMENTBL (Brasilien) ••• Andre Xavier PlRSON (Bel
gien) •••• JarosJav RIHA (7SchechJsche Republik) •••• Bmest 
RUSITA (Uganda) •• Missoum SBnI (Algerten) •• Alexis 
STBPHANOU (GrIechenlond)*·. Ku TASHIRO (Japan) •• 
und Mario YANGO (phlUppinen)·. 

• _bis 31. De?mnber 1996. 
.. _bis 31. De?mnber1997. 

... _bis 31. De?mnber 1998. 

49/314. Ernell!l!lilg von MItglIedern des A1J8IIclm ,6 fiir 
das PensiOUSiiesen der Vereinten NatIonen 

Auf ihrer 56. PlenarsItzung sm 14. November 1994 ernannte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des FfInften Aus
schusses" die folgenden Personen für eine sm 1. Januar 1995 
beginnende dreijährlge Amtszeit zu Mitgliedern des Aus
schusses für das Pensionswesen der Vereinten Nationen: 
Thdanori INOM.UA (Japan). Vladimir V. KUZNBTSOV 
(Russische FiJderation). Philip Richard Okanda OWADB 
(KJmia). Susan SHBAROUSB (Vereinigte Staaten vonAmeri
ka). Clive S1TIT (Vendnigtes KiJnigreich Großbrlttmnlen UIIIl 
Nordirlond) und M. BI Hassane ZAHID (Marokko). 

49/315. Wahl von s!eI .. eIm MlI~ der Iu.i11I11Wm der 
VdlefuteaNatkmen tiirlnteflQl"OUUj

'"" Hmulelsreeht 

Auf ihrer 68. P1enarsitzung sm 28. November 1994 wIlblte 
die Generalversammlung gemIIB Abschnitt TI Ziffern 1 bis 3 
ihrer Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1996. und wie 
mit Ziffer 8 ihrer Resolution 3108 (XXVTII) vom 
12. Dezember 1973 und Ziffer 10 b) ihrer Resolution 31/99 
vom 15. Dezember 1976 abgeändert, ÄGYPl'EN. ALGE
RIBN. AUSTRALlBN. BOTSUANA, BRASILIEN. BULGA
RlBN. CHINA, DBUI'SCHLAND. FINNLAND. FRANK
REICH, JAPAN KAMBRUN. MEXIKO. NlGERIA. die 
RUSSISCHE FöDERATION. SINGAPUR und das VER
EINIGTE KÖNlGREICH GROSSBRITANNlBN UND 
NORDIRLAND für eine sm 2. Mai 1995 beginnende secbsjllh
rige Amtszeit zu MitglitAern der Kommission der Vereinten 
Nationen fIIr internationales Handelsrecht, um die mit Ablauf 
der AmtszeitÄGYPTBN8, BULGARIENS, CHINAS, COSTA 
RICAS, DÄNEMARKS. FRANKREICHS. DEUTSCH
LAND8,JAPANS. KAMBRUNS. KANADAS. MAROKKos. 
MEXIKOS. NlGERlAS. der RUSSISCHEN FÖDERATION. 
SINOAPURS. TOGOS und des VBRBIN1GTBN .KÖNlG
REICHS GROSSBRITANNlBN UND NORDIRLAND 
freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

Damit gehören der JCommission der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht die folgenden MitgliedlllBateD an: 
ÄGYPI'BN**. ALGBRIBN**. ARGBNTINIBN*. AUSTRA
LlBN ••• BOTSUANA··. BRASTIJBN .. •• BULGARIBN**. 
CHILB*. CHINA .. •• DBUI'SCHLAND··. ECUADOR·, 
FINNLAND'"'". FRANKREICH··, INDIBN*. IRAN (ISLA
MISCHE RBPUBUK)·. lTALIBN"'. JAPAN*·. KAMB
RUN**. KENIA·. MEXIKO**. NlGBRIA·*. ÖSTER
REICH •• POLEN •• RUSSISCHE FÖDERATION··. SAUDI-

11 Al49/6S6, ZIffer 5. 
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ARABIEN'", SlNGAPUR·'", SLOWAKEI·, SPANIEN., 
SUDAN'", THAILAND'", UGANDA'", UNGARN., URU
GUAY*, VBRElNIGTE REPUBLIK TANSANIA'", VER
EINIGTE STAATEN VON AMERIKA. und VEREINIGTES 
KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIR-

LAND··. 
• D!o AmIBzeIt emdet elnen 'Ihg vor dem Beginn derolnunddMBlgstlm 

'ihguDg der KommIssIon Im Jahre 1998. 

.. D!o AmIBzeIt emdet elnen 'Ihg vor Beginn der vIenmd4reiBIgsten 
'lhgung der Kmnm!ss!on Im Jahre 2001. 

491316. Wahl wnzwlllfMltgßedem des WeItemlIhrongmds 

Auf ihrer 75. PlenarsilZung am 5. Dezember 1994 wäbltedie 
Generalversamm1ung auf der Grundlage der Wahlvorschllige 
des WIrtschafts- und SozialratslZ und gemäß Ziffer 8 ihrer 
Resolution 3348 (XXIX) vom 17. Dezember 1974 ANGOLA, 
die DOMINIKANISCHE REPUBLIK, HONDURAS,INDO
NESIEN, KENIA, KOLUMBIEN, die MARSHALLINSELN, 
die RUSSISCHE FöDERATION und UGANDA fllr eine am 
1. Januar 1995 beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern 
des Welternäbrungsrats, um die mit Ablauf der Amtszeit 
ALBANIENS, AUSTRALIENS, DEUTSCHLANDS, GUA
TEMALAS, HONDURAS',INDONESlENS,NICARAGUAS, 
der RUSSISCHEN FÖDERATION, SWASILANDS, THAI
LANDS, UGANDAS und der ZBNTRALAFRIKANICHEN 
REPUBLIK freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

Auf derselben SilZung beschloß die Generalversamm1ung, 
die Wahlen fllr die verbleibenden drei Sitze fllr die neunund
vierzigste 'Thgung und die beiden Sitze fllr die achtundvierzig
ste 'Thgung zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten. 

Damit gehören dem Welternäbrungsrat die folgenden 
einunddreißig Mitgliedstaaten an: ANGOLA ...... , BAN
GLADESCH··, BRASILIEN.· , CHINA"·, DOMlNIKA
NISCHE REPUBLIK" •• , ECUADOR", FRANKREICH., 
GUINEA-BlSSAU·, HONDURAS· •• , INDIEN·,INDONE
SIEN .... • ,IRAN (lSLAM1SCHE REPUBLIK)·.lTALIEN"'. 
JAPAN·, KENIA"*·, KOLUMBIEN··., LIBERIA .... 
MALAWI*·, MARSHALLINSELN·**, MEXIKO··, 
NIGERIA". NORWEGEN*, PAKISTAN*", PERU", RUSSI
SCHE FöDERATION.**, SUDAN"., TUNESIEN*, TOR
KEI··, UGANDA ••• , UNGARN" und VEREINIGTE 
STAATEN VON AMERlKA* •• 

• AmIBzeIt bis 31. Dezember 1995. 
•• AmIBzeItbis 31. Demnber 1996. 

... AmIBzeItbis 31. Demnber 1997. 

491317, Emoonnng von Mitgliedern des Beratnngsaus
srhusses des Imtwlekhmgslonds der Vereinten 
Nationen fiir die Frau 

A 

Auf ihrer 75. Plenarsitzung am 5. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von der von lbrem Präsidenten 

12 Siehe Bescblu819941J22 des WIrtscbafts.. und _ vom 19. und 
20. Apri11994; siehe auch A/49126O und Add.1. 

vorgenommenen Ernennung INDONESIBNS und UGANDAS 
Ilir eine am 1. Januar 1995 beginnende dreijährige Amtszeit zu 
Mitgliedern des Beratungsansschusses des Entwicklungsfonds 
der Vereinten Nationen fllr die Frau. 

B 

Auf ihrer 91. Plenarsi1Zung am 16. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von der von lbrem Präsidenten 
vorgenommenen Ernennuog NORWEGENS, PERUS und 
POLENS fllr eine am 1. Januar 1995 beginnende dreijährige 
Amtszeit zu Mitgliedern des. Beratuogsansschusses des 
Entwicklungslands der Vereinten Nationen fllr die Frau. 

Damit gehören dem Beratuogsausschoß des Entwicklungs
fonds der Vereinten Nationen fllr die Frau die folgenden 
Mitgliedstaaten an: INDONESIBN, NORWEGEN, PERU, 
POLEN und UGANDA. 

491318. Emeuuung von MitglIedern des Konferenzaus. 
schusses 

Auf ihrer 75. P1enarsi1zung am 5. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammluog gemäß Ziffer 2 ihrer Resolution 43/222 
B vom 21. Dezember 1988 Keuotnis von der durch lbren 
Prilsidenten nach Absprache mit den Vorsitzenden der Regio
naIgruppen vorgenommenen Emennung13 BELGIENS, 
GHANAS. lEITLANDS und SENEGALS fllr eine am 
1. Januar 1995 beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern 
des Konferenzausschusses, um die mit Ablauf der Amtszeit 
HONDURAS',IRANS (ISLAMISCHE REPUBLIK). JAMAI
KAS, MOSAMBIKS. SENEGALS, der TÜRKEI und UN
GARNS freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

Auf derselben SilZung beschloß die Generalversamm1ung 
den Unterpunkt i) von Punkt 17 auf der Thgesordnuog ihrer 
neunundvierzigsten 'Thgung zu belassen, um die verbleibenden 
drei Sitze des Konferenzausschusses zu einem späteren 
Zeitpunkt zu besetzen. 

Damit gehören dem Konferenzpusschuß die folgenden 
achtzehn Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN •• , BELGIEN···. 
CHILE •• , FIDSClD*, FRANKREICH**, GABUN**, 
GHANA···. GRENADA*, JAPAN··. JORDANIBN*. 
LE'I"lLAND •• *, MAROKKO·, NIGER·, ÖSTERREICH·, 
PAKISTAN.·, RUSSISCHE FöDERATION· ... SENE
GAL.". uod VEREINIGTE STAATEN VON AMERlKA*. 

• AmIBzeItbis 31. Dezember 1995 • 
•• AmIBzeIt bis 31. I)mmtbor 1996 • 

... AmIBzeItbis31. Dezember 1997. 

491319, Emeuuung von Mitgliedern des Au_hurees fiir 
die friedliche Nulzung des We1traums 

Auf ihrer 83. Plenarsi1Zung am 9. Derember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Ausschusses fllr 
besondere F.litisrhe Fragen und EntkoloniaIisierung (Vierter 
Ausschoß) 4 Kenntnis von der durch lbren Präsidenten vor-

" A/491109. 
14 Siehe A/491618, ZIffer 11. 



IX._ 
genommenen Ernennung KUBAS, KASACHSTANS, MA
LAYSIAS, NICARAGUAS, PERUS, der REPUBLIK K0-
REA, SENEGALS und SODAFRIKAS zu zusIItzlichen 
Mitgliedern des Ausschusses fIir die friedliche Nutzung des 
Weltraums, mit der Maßgabe, daß Korea ab 1. Januar 1995 mit 
Peru beziehungsweise Malaysia alle zwei Jabre turnusmllßig 
abwechseln wiIrde. In diesem Zusammenbang unterrichtete der 
Präsident die Mitglieder, daß die Gruppe westeuropäischer und 
sonstiger Staaten beschlossen habe, die Praxis des turnus
mlIßigen Wechsels zwischen der Mitgliedschaft Griec1renlands 
und der Mitgliedschaft der Tflrkei sowie zwischen der Mit
gliedschaft Portogals und der Mitgliedschaft Spaniens zu 
beenden. Damit würden Griechenland, Portoga!, Spanien und 
die Tflrkei zu stIlndigen Mitgliedern des Ausschusses. 

Damit gehlllen dem Ausschuß die folgenden einundsechzig 
Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN, ALBANIEN, ARGENTI
NIEN, AUSTRALIEN, BELGIEN, BENIN, BRASllJEN, 
BULGARIEN, BURKINA FASO, CHILE, CHINA, 
DEUTSCHLAND,ECUADOR,FRANKREICH,GRIECHBN
LAND, INDIEN, INDONESIEN, IRAK, IRAN (ISLA
MISCHE REPUBLIK), ITALIEN, JAPAN, JUGOSLAWIEN, 
KAMBRUN, KANADA, KASACHS'I1!.N, KBNIA, KOLUM
BIEN, KUBA, LIBANON, MAROKKO,MEXIKO,MONGO
LEI, NICARAGUA, NIEDERLANDE, NIGER, NIGERIA, 
ÖSTERREICH, PAKISTAN, PHILIPPINEN, POLEN, 
POlITUGAL, REPUBLIK KOREA, RUMÄNIEN, RUSSI
SCHE FÖDERATION, SCHWEDEN, SENEGAL, SIERRA 
LEONE, SPANIEN, SODAFRIKA, SUDAN, SYRISCHE 
ARABISCHE REPUBUK, TSCHAD, TSCHEcmsCHE 
REPUBUK, TÜRKEI, UKRAINE, UNGARN, URUGUAY, 
VENEZUELA, VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, 
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND 
NORDIRLAND und VIETNAM . 

491320. Ernemumg von MitglIedern des InformatiOIlSll1lS
schnss..,15 

Auf ihrer 83. Plenarsitzung sm 9. Dezember 1994 ernannte 
die Generalversammlung aufBmpfehlung des Ausschusses fIir 
besondere r.>litische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter 
Ausschuß) • BELIZE, KASACHSTAN, KROATIEN, sfiD.. 
AFRIKA und die TSCHBcmsCHE REPUBLIK zu Mit
gliedern des Informationsausschusses. 

Damit gehören dem lnformationsausschuß die folgenden 
achtundachtzig Mitgliedstaaten an: ÄGYPTEN, ALGERIEN, 
ARGENTINIEN, ATIUOPIEN, BANGLADESCH, BELA
RUS, BELGIEN, BELIZE, BENIN, BRASllJEN, BULGA
RIEN, BURKINA FASO, BURUNDI, CHILE, CHINA, 

" Siehe auch AbsclmItt IX.B.3. Bescb1u1149/416. 
.. Al491612, ZlII'et 12. . 

COSTA RlCA, CÖT.BD'lVOIRE, DÄNEMARK, DEUTSCH
LAND, ECUADOR, EL SALVADOR, FINNLAND, FRANK
REICH, GABUN, GHANA, GRIECHENLAND, GUATEMA
LA, GUINEA, GUYANA, INDIEN, INDONESIEN, IRAN 
(ISLAMISCHE REPUBLIK), IRLAND, ISRAEL, ITALIEN, 
JAMAIKA, JAPAN, JEMEN, IORDANIEN, JUGOSLA
WIEN, KASACHSTAN, KENIA, KOLUMBIEN, KONGO, 
KROATIEN, KUBA, LIBANON, MALTA, MAROKKO, 
MEXIKO, MONGOLBI, NEPAL, NIEDERLANDE, NIGER, 
NIGERIA, PAKISTAN, PERU, PHILIPPINEN, POLEN, 
POlITUGAL, REPUBLIK KOREA, RUMÄNIEN, RUSSI
SCHE FÖDERATION, SENEGAL, SIMBABWE, SINGA
PUR, SLOWAKEI, SOMALIA, SPANIEN, SRI LANKA, 
sODAFRIKA, SUDAN, SYRISCHE ARABISCHE RE
PUBUK, TOGO, TRINIDAD UND TOBAGO, TSCHECHI
SCHE REPUBUK, TUNESIEN, TÜRKEI, UKRAINE, UN
GARN, URUGUAY, VENEZUELA, VEREINIGTE REPU
BLIK TANSANIA, VEREINIGTE STAATEN VON AMERI
KA, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN 
UND NORD IRLAND, VlE'INAM, ZAIRE und zyPERN. 

49/321. Ernennung von MitglIedern der GemelnsaD11l9l 
lDspekt!onsgrop 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 ernannte 
die Generalversammlung gemlIß Artikel 3 Ziffer 2 der in der 
Anlage zur Versammlungsresolution 311192 vom 22. De
zember 1996 entltaltenen Satzung der Gemeinsamen Jnspek
tionsgruppe und auf Empfehlung des Präsidenten" Andrzej 
Abraszewski, John D. Fox, Wolf gang M. Milnch und Ali 
Badara 'Thll fIir eine am 1. Januar 1996 beginnende und sm 
31. Dezember 2000 endende fllnfjäbrige Amtszeit 

Damit gehlllen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe 
folgende Mitglieder an: Andrzej ABRASZBWSKI (Pa
len).* •• , Fatih BOUAYAD-AGHA (AJgerlen)·, John D. FOX 
(Vereinigte Staaten von Amerika)·.··, Homem Lnis 
HBRNANDEZSANCHEZ(DomJnikanJsche RepubUk)*, Boris 
Petrovitch KRASULIN (Russische F6deration)*, Sumihiro 
KUYAMA (JapQlt)*.*, Francesco MEZZALAMA (Italien)·, 
Wolfgang M. MÖNCH (Deutschlmul)****, Khalil Issa 
OTIIMAN (Jordanien)*, Ra6l QUlIANO (Argentinlen)** und 
Ali Badara 'fALL (Burldna Faso )*." •. 

• AmtszeIt bis 31. De1JImber 1997. 
•• AmtszeIt bis 31. JJewnbor 1998. 

... AmtszeIt bis 31. De1JImber 1999. 
•••• AmtszeIt bis 31. De1JImber2000. 

" Al49J806. ZlII'et 4 • 
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B. SONSTIGE BESCHLÖSSE 

49/40L OrganIsation der nennnnctrienIgs 'llIgPng 

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 23. September 1994 ver
abschiedete die Generalversammlung aufgrund der im ersten 
Bericht des PrilsidialallsschusseslB enthaltenen Empfeb1ungen 
eine Reihe von Bestimmungen zur Organisation der neunund
vierzigsten 'l1Igung. 

Auf ihrer 88. Plenarsitzung am 14. Dewnber 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Vorschlag des Prilsidenten, den 
urspriInglicb auf den 20. Dezember 1994 angesetzten Zeit
punkt fiIr die Vertagung der Versammlung auf den 
23. Dezember 1994 zu verschieben. 

49/402. Änna!rme der 'Thgesordnnng nnd Zuwelsung der 
Thgesorilnnngspnnkte 

Auf ihrer 3., 30., 48., 56., 61., 74., 88., 93. und 
94. Plenarsitzung am 23. September, 13. und 31. Oktober, 
14. und 21. November und 2., 14.,20. und 23. Dewnber 1994 
nahm die Generalversammlung auflU'UDd der im ersten'", 
zweiten"', dritten" , vierten22

, filnften2J" und sechsten" Bericbt 
des Prilsidialallssc1russes enthaltenen Empfehlungen die 
Tagesordnung'" und die Zuweisung der Thgesordnung&
punkte" fiIr die neunundvierzigste 'l1Igung an. 

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 23. September 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des PrlIsidial!ll1'" 
schusses"', die Behandlung der folgenden Punkte zurück
zustellen und sie in die vorläufige 'Thgesordnung ihrer filnfzig
sten 'l1Igung aufzunehmen: 

Frage der madagassischen Inseln GIorieuses, Juan de Nova, 
Buropa und Bassas dn India; 

Osttimor-Frage. 

Auf ihrer 30. Plenarsitzung am 13. Oktober 1994 bescbloß 
die Generalversammlung auf Empfeb1ung des PräsidiaIaus
sclJusses2", den 'Thgesordoungspunkt 152 "OewIibrung des 
Beobachterstatus in der Generalversammlung an den Weltbund 
der Rot-Kreuz und Rot-HaIbmond-GeseIIscbaften" unmittelbar 
im Plenum zu behandeln, mit der Maßgabe, daß außer den 
Punkten 151 (Gewilbnmg des Beobacbterstatus in der General
versammlung an das Südpazifiscbe Forum) und 152 so lange 
keine weitere Frage bel!effend die Gewilbnmg des Beobachter
status in der Generalversammlung behandelt wlIrde, bis 

"A/49125O. ZIITem 5-34. 
.. A/4912SO, ZIffer 43. 
.. A/49125OfAdd.1. 
.. A/4912S01Add.2. 
" A/49J2SD/Add.3. 
" A/49I25OfAdd.4. 
.. A/49I2S01Add.5. 
.. A/49125\ und Add.1-7. 
.. A/491252 und Add.1-7. 
., A/4912SO, ZIITem 37 und 38. 
" A/49I25OfAdd.I.ZIffer I. 

Kriterien fiIr dle GewiIbnmg eines solcben Beobacbterstatus 
festgelegt worden sind. 

Auf derseIben Sitzung bescbloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsldialallssc1russes"', den 'Thges
ordnungspunkt 92 • Agenda fiIr Entwicklung" in Sonder
plenarsitzungen auf bober Ebene zu behandeln und daß die 
spIIteren mit diesem Thgesordnungspunkt zusammenblingen· 
den Verhandlungen im Zweiten Ausschuß stattfinden werden. 

Auf derseIben Sitzung bescbluß die Generalversammlung 
außerdem auf Empfehlung des Prilsidialausscbusses, die 
Aussprache Ober Unterpunktd) des 'l11gesordnungspunktes 89 
"AusarbeiblDg eines internationalen "Obereinkommens zur 
Beklimpfung der WOstenbildung in den von DlIrre oder 
WOstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika" unmitteIbar im Plenum abzuhalten, mit der Maßgabe, 
daß im Zweiten Ausscbuß entsprecltende Maßnahmen zu 
diesem UDteIpUnkt ergriffen wlIrden. 

Ebenfalls auf derselben SItzung beschloß die Generalver
sammlung, auf Empfehlung des PriIsi~', die 
Aussprache Ober Unterpunkt e) des 'Thgesordnungspunktes 89 
"Weltkonferenz Ober die bestandflIbige Entwicklung der 
kleinen lnseIstanten unter den Entwicklungsllindern" un
mittelbar im Plenum abzuhalten, mit der Maßgabe, daß im 
Zweiten Ausschuß entsprechende Maßnahmen zu diesem 
UDterpunkt ergriffen wlIrden. 

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß die Generalver
sammlung auf Empfehlung des Prilsidialallsscbusses"', unter 
dem Thgesordnungspunkt 37 (Verstärkte Koordinierung der 
bumanitliren Hilfe und Katastropbenbilfe der Vereinten 
Nationen, einscbließlicb der W'ntscbaf1ssonderbiIfe) einen 
weiteren Unterpunkt mit dem TItel "Internationale NolbiIfe fiIr 
Frieden, Normalität und den Wiederaufbau des kriegszer
stilrten Mgbanistan" in die 'Thgesordnung ihrer neunund
vierzigsten 'l1Igung aufzunebmen und ihn unmittelbar im 
Plenum zu bebandeln. 

Auf ihrer 48. Plenarsitzung am 31. Oktober 1994 beschloß 
die Generalversammbmg auf Empfehlung des PrilsidiaIaus
scbusses"', unter dem Thgesordnungspunkt 37 (Verstärkte 
Koordinierung der bumanitllren Hilfe und KatastropbenbiIfe 
der Vereinten Nationen, einscbließlicb der Wirlscbafts.. 
sonderbilfe) einen weiteren Unterpunkt mit dem Titel "Interna
tiooale Notbilfe fiIr eine Lösung des Problems der FIOcbtIinge, 
die Wrederherstellung des allgemeinen Friedens, den W'tedet-
aufbau und die sozioökonomiscbe Entwicklung im kriegszer
störten Ruanda" in die 'Thgesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung !II1fzunebmen und ihn unmittelbar im Plenum zu 
behandeln . 

" EIxI., ZIffer 2-
" Ebd.. ZIffer 3. 
31 Bbd., Zfffer 4 . 
,. Ebd.. ZIITem 5 und 6 • 
" A/49125Of Add.2, ZIffer 1. 
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Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsldialausschussesl", unter dem Tages
ordnungspunkt 37 (Verstlirkte Koordinierung der humanitären 
Hilfe und Katastropheohilfe der Vereinten Nationen, ein
schlieBlich der Wn1schaftssonderhiIf) einen weiteren Unter
punkt mit dem TItel "Sonderhilfe flIr Lllnder, die Flilchtlinge 
aus Ruanda aufnehmen" in die Thgesordnung ihrer neunund
vierzigsten 'Thgung aufzunehmen und ihn unmittelbar im 
P1enum zu behandeln. 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 14. November 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsidialaus. 
schusses", einen Zusatzgegenstan mit dem TItel "'Ibdes
strafe" in die '1lIgesordnung ihrer neunundvierzigsten 'Thgung 
autZunehmen und ihn dem Dritten Ausschuß als Unterpunkt e) 
zu Thgesordnungspunkt 100 (Menschenrechtsfragen) zu
zuweisen. 

Aufihrer61. Plenarsitzung am 21. November 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsidia1aus
schusses'", einen ZusaIzgegenstan mit dem TItel "Unterstüt
zung der Bemühungen der Regierungen um die Förderung und 
Konsolidierung neuer oder wiederhergestellter Demokratien 
durch das System der Vereinten Nationen" in die Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten 'Thgung aufzunehmen und 
ihn unmittelbar im PIenum zu behandeln. 

Auf ihrer 74. Plenarsitzung am 2. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammbmg auf Vorschlag ihres Präsidenten und 
eingedenk der Resolution 49n5 vom 2. Dezember 1994, einen 
Punkt mit dem TItel "Begehung des fünfzigsten Jahrestages 
des Endes des Zweiten Weltkriegs" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer fünfzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

Auf ihrer 88. Plenarsitzung am 14. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des PräsidiaIaus
schusses"', einen 7u.~genstand mit dem TItel "NamibIa
Fonds der Vereinten Nationen: Stipendienprogramm flIr 
namibische Schfller und Studenten" in die Thgesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Thgnng aufzunehmen und ihn unmittelbar 
im Plenum zu behandeln. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des PrlIsidiaImmsc1msses"', einen Zusatz· 
gegenstand mit dem TItel "Zusamme1l8l'beit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Karibischen Gemeinschaft" in die 
Thgesordnung ihrer neunundvierzigsten 'Thgung aufzunehmen 
und ihn Immittelbar im Plenum zu behandeln. 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 20. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung aufVorscblag des Clenera1sekretI, 
unter dem '1lIgesordnungspunkt 15 (Wahlen zur Besetzung 
freiwerdender Sitze in den Hauptorganen) einen weiteren Un
terpunkt mit dem TItel "Wahl eines Mitglieds des interna
tionalen Gerichtshofs" in die Thgesordnung ihrer neunund
vierzigsten 'Thgung aufzunehmen. 

.. Bbd.. ZIffer 2. 
" Al49f2501Add.3.ZJffem 1·3. 
.. Al49f2501Add.4. ZJffem 1 uud 2. 
., Al49f2501Md.5. ZIffer 1. 
.. Ebd., ZIffer 2. 
.. Al491239.Zlffer4. 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 bescbloß 
die OeneraIversamm1ung aufVorscbJag des Generalsekretllrs'", 
einen ZusatzgIlgenstand mit dem TItel "Finanzierung der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in ThdschikjS1an" 
in die '1lIgesordnung ihrer neunundvierzigsten Thgung auf· 
zunehmen und ihn dem FlInften Ausschuß zuzuweisen. 

49/403. Sitzungen von Nebenorganen wIIImmd der nenn· 
llDIIvlenIgsten 'DIgung 

A 

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 23. September 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsidialmlll
schusses'l• die nachstehenden Nebenorgane zur Abhaltung von 
Sitzungen wilhrend der neunundvierzigsten 'Thgung zu 
ermIlchtigen: 

a) Beratender Ausschuß flIr das Bildungs- und Aus
bildungsprogramm der Vereinten Nationen flIr das stId1iehe 
Afrika 

b) Konferenzausschuß 

c) Ausschuß flIr die Beziehungen zum Gastland 

d) Ausschuß flIr die Ausübung der unveriluBerlichen 
Rechte des pallIstinensischen Volkes 

e) Exekutivrat des Kinderhi1fswerks der Vereinten 
Nationen 

f) Exekutivrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen/Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
(UNDPIUNFPA) 

g) Vorbereitungsansschuß flIr den fünfzigsten Jahrestag 
der Vereinten ·Natiouen 

h) Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hi1fs
werks der Vereinten Nationen flIr PallIstinaf1öcht1inge im 
Naben Osten 

B 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 14. Dezember 1994 bescbluß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Konferenzaus.. 
schusses", den TreubandaJlsscbuß des Nann'bia-Fonds der 
Vereinten Nationen zur Abhaltung von Sitzungen wilhrend der 
neunundvierzigsten 'Thgung zu ermIlchtigen. 

49/404. BerIeht des Internationalen GerIchtshofs 

Auf ihrer 29. Plenarsitzung am 13. Oktober 1994 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht des Interna
tionaIen Gerichtshofs". 

40 Al49124O, ZJffem 1 uud 2. 
.. Al49f25O, ZIffer 32-
" Al49ßSIIAdd.1. 
"OjfIdelles Proto/aJlI tW Generalverrammlrmg, NSII1IUlIdvIerzJgste 

Tagung, 1IeI1age 4 (Al49/4). 
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49/406. Bericht des GeneraIsekretiI tiher die Tlltigkeit 49/443. UnterridttuDg dureh den GeneraIsekretIi nach 
der Organlsntion ArtIkel 12 Absatz 2 der Charta der Vereinten 

Auf ihrer 47. Plenarsitzung am 27. Oktober 1994 nahm 
die GeneraiversammIung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen". 

49/407. Bericht des Sicherheitsrats 

Auf ihrer 49. Plenarsitzung am 1. November 1994 nahm die 
GeneralversammJung Kenntnis von dem Bericht des Si
cherheitsrats". 

49/408. Frage der FaIklandinseJn (MaI'rinas) 

Auf ihrer 50. Plenarsitzung am 3. November 1994 beschloß 
die GeneraI~nng, die Behandlnng des Punktes "Frage 
der FaIklandinseln (Ma1vinas)" zurückzustellen und ihn in die 
vorIllufige Thgesordnnng ihrer filDfzigsten Thgung auf
zunehmen. 

49/410. Bericht des Internationa1en Gerichts zur Verfol. 
gung der Verantwortlichen fIir die seit 1991 Im 
Hoheitsgebiet des chemaHgen Jugoslawien began. 
genen schweren Verstöße gegen das hnmanltIire 
V6Ikerreeht 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 14. November 1994 nahm 
die GeneraiversammInng Kenntnis vom ersten Jahresbericht 
des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verant
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht"'. 

49/411. Neng1iederong nnd Nenbelebnng der Vereinten 
Nationen Im WIrtschafts. nnd Sozlalberetch nnd 
anf damit znsammenhlingenden Gebieten 

Aufihrer75. PIenarsitzung am 5. Dezember 1994 nahm die 
GeneraiversammInng Kenntnis von dem Bericht des Ge
neralsekretärs über die Neugliedernng und Neubelebung der 
Vereinten Nationen im Wirtschafts.. und Sozialbereich und auf 
damit zusammenhängenden Gebieten47• 

49/412. VolJständiger Abzog der auslllmf!seben Streit· 
kriifte aus dem Hoheitsgeblet der balt!seben 
Staaten 

Aufihrer79. Plenarsitzung am 7. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlnng Kenntnis von dem Berieht des Ge
neralsekretllrs über den vollstlindigen Abzug der wlsilindischen 
Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet der baltischen Staaten ... 

.. Ebd.. Beilage J(A/49ft). 

.. Ebd.. Beilage 2 (A/49f2) • 

.. A/49ß42-8/1994I1007; _ QffldallIecords ojthe Securlty Counc/1, 
Forty-nlnth YeaI', SupplsnentjorJuly, AuguattmdSeptanber 1994. Doknment 
S/19941I007. 

" A/49fSS8 und Add.1. 
.. A/49f4t9. 

Nationen 

Aufihrer 93. Plenarsitzung am 20. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von der Mitteilung des 
Generalsekretärs". 

49/444. Erklllrung der Versammlung der Staats· nnd 
Regienmgschefs der OrganIsation der afrIka. 
n!seben Einheit tiher den von der gegenwllrllgen 
Regienmg der Vereinigten Staaten Im April 1986 
aus der Loft nnd von der See aus geftibrten mI. 
liIärisehen Angriff anf die SozIaIJstisehe Libysch· 
ArabIsche VoJks.Dsehamahlrija 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 20. Dezember 1994 beschloß 
die GeneraiversammIung, die Behandlung des Punktes 
"Erklärung der Versammlung der Staats- und Regierungschefs 
der Organisation der afrikanischen Einheit über den von der 
gegenwiirtigen Regiernng der Vereinigten Staaten im April 
1986 aus der Luft und von der See aus gefIIbrten mi1itllrischen 
Angriff auf die Sozialistische Libysch-Arabische Volks
Dschamabirija" zurilckzustellen und ihn in die vorIllufige 
Thgesordnung ihrer filnfzigsten Tagung aufzunehmen. 

49/473. Bericht des WIrtschafts. nnd SozfaIraIs 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von den Kapiteln I, n, m 
(Abschnitt C), V (Abschnitt A), VI (Abschnitt K), XVI und 
XVII des Berichts des WJrtschafts- und SoziaIrats"'. 

49/474. Von der Generalversammlung anfihrer JIf!IIII1IDd. 
vierzigsten 'lhgnng noch zn behandelnde '.IlIges. 
onInnngsptmkte 

Auf ihrer 95. PIenmsitzung am 23. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung, daß abgesehen von Organisations
fragen und Gegenstlinden, die aufgrnnd ihrer GeschIIfts.. 
ordnung unter Umstiinden zu behandeln sind, auf der De1mnnd
vierzigsten Tagung noch folgende Thgesordnungspunkte zur 
Behandlung ausstehen: 

Punkt 10: Beriebt des Generalsekre1lirs über die Tätigkeit 
der Vereinten Nationen 

Punkt 11: Beriebt des Sicherheitsrats 

Punkt 15 cl: Wahl eines Mitglieds des Internationalen 
Geriebtshofs 

Punkt 16 a): Wahl von zwölf Mitgliedern des Welternllh
rungsrats 

Punkt 17 g): Ernennung von Mitgliedern und Ersatzmit
gliedern des Ausschusses für das Pensions
wesen der Vereinten Nationen 

.., A/49/390. 
'" 0.fI/zlIl1les l'rotDkoII der Genera/v~ N~ 

Tagung, BeIlage 3 (A/49131Rev.1). 
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Punkt 17/): Ernennung von Mitgliedern des Konferenz
aussclmsses 

Punkt 33: 

Punkt 34: 

Punkt 39: 

Punkt 40: 

Punkt 42: 

Punkt 43: 

Punkt 44: 

Punkt 47: 

Punkt 48: 

Punkt 49: 

Punkt 50: 

Punkt 51: 

Punkt 52: 

Frage der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher
heitsrat und damit ZlIsammenbJingende Fragen 

Die Situation der Demokratie und der Men
schenrechte in Haiti 

Die Situation in Bosnien und HerzegOwina 

PaIlIstinafrage 

Die Situation in Zentralamerika: Verfahren zur 
HerbeifDhrung eines tragfIIhigen und dau
erhaften Friedens sowie Fortschritte bei der 
Gestaltnng einer Region des Friedens, der 
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung 

Neugliederung und Neubelebung der Ver
einten Nationen im Wn1schaf!s- und Sozial
bereich und auf damit msammenhängenden 
Gebieten 

Begehung des filnfzigsten Jahrestages der 
Vereinten Nationen im Jahre 1995 

Bewaffnete israelische Aggression gegen 
irakische kerntechnischen An1agen und ihre 
schwerwiegenden Auswirkungen auf das 
bestehende internationale System fiIr die 
friedliche Nutzung der Kernenergie, die Nicht
verbreitnng von Kernwaffen sowie den Welt
frieden und die internationale Sicherheit 

Ingangsetzung globaler Verhandlungen llber 
internationale Entwicklungszusammenarbeit 
auf wirtscbaftlichem Gebiet 

DurchflIhrnng der Resolutionen der Vereinten 
Nationen 

Die Situation in Afghanistan und ihre Aus
wirkungen auf den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit 

Zypern-Frage 

Folgen der Be!'etomg Kuwaits durch Irak und 
der irakischen Aggression gegen Kuwait 

Punkt 77: Hilfswerk der Vereinten Nationen fiIr PaIlIsti
naflllcht1inge im Nahen Osten 

Punkt 79: Umfassende ÜberprIlfung aller Thilaspekte des 
Fragenkomp1exes der Friedenssicherungsein
sätze 

Punkt 92: Agenda fiIr Entwicklung 

PImkt 100 tf}: Umfassende Verwirklichung der Erklärung 
und des Aktionaprogramms von Wien und 
diesbez11gliche Anschlußmaßnahmen 

Punkt 104: F'manzberichte und geprüfte Rechnungsab
schlOsse sowie Berichte des Ratea der Rech
nungsprllfer 

Punkt 105: Oberprofung der adminiatrativen und finan
zieJIen Effizienz der Vereinten Nationen 

Punkt 106: ProgrammhwJshaltsplan fiIr den Zweijah
reszeitraum 1992-1993 

Punkt 107: ProgrammhmJshaltsplan fiIr den Zweijah
reszeitraum 1994-1995 

Punkt 108: Programmplanung 

Punkt 109: Verbesserung der Finanzlage der Vereinten 
Nationen 

Punkt 112: Beitragstabelle fiIr die Aufteilung der Aus
gabenlast der Vereinten Nationen 

Punkt 113: PersonaJmanagement 

Punkt 116: Finanzierung der Friedensttuppen der Ver
einten Nationen im Nahen Oaten 

Punkt 117: Finanzierung der Verifikatinnsmission der 
Vereinten Nationen fiIr Angola 

Punkt 118: F'manzierung der Aktivitäten aufgrund der 
Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats 

Punkt 119: F'manzierong der Mission der Vereinten Natio
nen fiIr das Referendum in Westsahara 

Punkt 120: F'manzierung der Benbachtermission der 
Vereinten Nationen in EI Salvador 

Punkt 121: Finanzierung und Auflösung der Oberganga
behörde der Vereinten Nationen in Kambo
dschn 

Punkt 122: Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen 

Punkt 123: F'manzierung der Operation der Vereinten 
Nationen in Somalia II 

Punkt 124: F'manzierung der Operation der Vereinten 
Nationen in Mosambik 

Punkt 125: Finanzierung dei: Friedenatruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern 

Punkt 126: Finanzierung der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien 

Punkt 127: F'manzierung der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen fiIr Uganda und Ruanda 

Punkt 128: Finanzierung der Mission der Vereinten Natio
nen in Haiti 

Punkt 129: F'manzierung der Benbachtermission der 
Vereinten Nationen in Liberia 

Punkt 130: Finanzierung der Hilfsmission der Vereinten 
Nationen fiIr Ruanda 

Punkt 131: F'manzierung der Mi1itllrischen Verbindungs
gruppe der Vereinten Nationen in Kamb0-
dscha 



Punkt 132: Verwaltungs- und hausha1tstoobnische Aspekte 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen ]ugo-
der Finanzierung der Friedensichenmgsseinsltt- sJawien begangenen schweren Verstöße gegen 
md~V~m~Nmoooo desh~V~ 

Punkt 146: Finanzierung des Internationalen Gerichts zur 
Verfolgung der Verantwortlichen fIIr die seit 

49/427. NlehtverbreItun von Massenvem1chtnn" waffen 
und deren ElIIsglziIIl1teIn unter allen Aspekten 

Auf ihrer 90. Plenarsitzung am 15. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Bmpfehlung des Ersten Aus
schusses", den Punkt "Nic~bIeitung von Massenvemich
tungswafilm und deren Einsalilliitteln ~ allen Aspekteon m 
die vorl1lufige Tagesordnung ihrer filDfzigsten Tagung aufzu
nehmen. 

" Al49/699, ZIffer 61. 

4"416. Erhöhung der Zahl der MItglIeder des Informa· 
tWDSßUSF'mtmes" 

Auf ihrer 83. Plenmsitzung am 9. Dezember 1994 heschloß 
die Generalversamm1ung aufBmpfehlung des Ausschusses fIIr 
besondere ~he Fragen und Eotkolonialisierung (Vierter 
Ausschuß) , die Zahl der Mitglieder des Informationsaus
schusses von dreiundachtzig auf achtundachtzig Mitglieder zu 
erhöhen. 

49/417. MIIItIIrIsche AkIMUIten und Vorkehrungen von 
KolpnlaJmlle1rten In unter ihrer Verwaltnng ste
henden Gebieten 

Auf ihrer 83. PlenmsitzuDg am 9. Dezember 1994 ver· 
abschiedete die Generalversammlung auf Bmpfehlung des 
Ausschusses fIIr besondere politische Fragen und EntkolODiali
sierung (Vi-Ausschuß)" den folgenden Text: 

"I. Nach Behandlung des im Bericht des Sonderaus
schusses fIIr den Stand der Verwirklichung der Erkllirung 
flber die Gewiibrung der Uoabbliogigkm an koloniale Länder 
und Völker entbaI_ Kapitels zu einem Punkt der Tages
ordnung des SoDderausschusses mit dem Titel 'Mililllr
ische Aktivitäten und Vorkehrungen von Kolonialmiich~ 
m ~ ihrer Verwaltung stehenden Gebieten"" sowie ~ 
Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 
1960 und alle an~n Resolutionen und BeschlUsse der 
V~ Nmoooo flber miliIIIrische Aktivitäten m Koloni
algebieten und Gebieten ohne Selbstregierung. bekräftigt die 

" Siehe _ Bescl!IuB 49/320. 
.. Al49/6'12, ZIffer 12. 
" Al49/624, ZIffer 9. 
"~ ProtoltoU der C1e7un'alvmmmmlg, NBIIIIIlIIdvItmim 

Tagung, BeIlage 23 (Al49123), Kap. V. 

Punkt 162: Finanzierung der Beobachtermission der 
V~ Nmonen m Tadschikistan 

4"428. Walmmg der Internatloualen SlcherheIt 

Auf ihrer 90. Plenarsitzung am 15. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Ersten Aus
schusses"', den Punkt "Wahrung der ioternatinnalen Sicherheit" 
m die vorl1lufige Tagesordnung ihrer filDfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

" Al49nr17, ZIffer 7. 

Generalversammlung ihre feste Überzeugung, daß Mi1itlII'
stI1tzpunkte und -einrichtungen m den betreffenden 
Gebieten em Hindemis fIIr die AusObung des Selbst
bestimmungsrechts durch des Volk di_ Gebiete dar
stellen klInnten, und wiederholt ihre feste Auffassung. daß 
die bestehenden Stötzpunkte und Einrichtungen, die die 
Verwirklichung der Erkllirung über die Gewiibrung der 
Unabh1lngigkeit an kolonmte Länder und Vö~ behm
dem. abgezogen werden sollen. 

2. Die Generalversammlung, die sich der Existenz 
sol~ MilitärstI1tzpunkte und -einrichtungen m einigen 
di_ Gebiete bewußt ist, fordert die betreffenden V~
waltungsmllchte nachdrllcklich auf. auch kllnftig alles 
Etforderliche zu tun, damit diese Gebiete nicht m Offen· 
sivhandlungen gegen ~ Staaten hmeingezogen oder 
fIIr die Binmischung m die Angelegenbei~ anderer 
Staaten benutzt werden. 

3. Die Generalversammlung brmgt von neuem ihre 
Besorgnis darllber zum Ausdruck, daß die mili!llrischen 
Aktivitäten und Vorkehrungen von Kolonialmlich~ m 
~ ihrer Verwaltung stehenden Gebieten im Wider
spruch zu den Rec~ und lotet sen der betroffenen 
Kolonialvölker. msbeson~ Ihrem Recht auf Selbst
bestimm1mg und Unabh1lngigkeit, stehen ~. Die 
Versammlung fordert die betreIl'enden V~tungs
mächte ~eut auf. diese Aktivitäten einzustellen und 
solche MiIi!llrstlltzpunkt gemäß ihren diesbezüglichen 
Resolutionen aufzulösen. 

4. Die Generalversammlung erldlirt erneut. daß die 
Kolonialgebiete und die Gebiete ohne Selbstregierung 
sowie angrenzende Gebiete nicht fIIr Kernversuche, zur 
Ablagerung von AtonunilIl oder fIIr die Stmonierung von 
Kernwaffen und underen Massenvemichtungswat'fen 
benutzt werden sollen. 
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5. Die Generalversammlung mi8ht1ligt die auch weiter
hin erfolgende Zweckentfremdung von Land in Kolo
ninlgebieten und Gebieten ohne Selbstverwaltung. ins
'-'"dere in den k1einen Imielgebieten im Pazifik und in der 
Karibik, fIIr miliIärische Einrichtungen. Die großangelegte 
Verwendung lokaler Ressourcen fIIr diesen Zweck könnte 
sieb nachteilig auf die wirtscbaftIiebe Entwicklung der 
beb:effenden Gebiete auswirken. 

6. Die Generalversammlung eISUebt den Generalsekre
tlIr. die Weltpresse weiterhin Ober die miliIäriscben Aktivitl!
ten und Vorkehrungen in Kolonialgebieten und Gebieten 
ohne Selbstverwaltung unteniebtet zu halten, die ein 
Hindernis fIIr die Verwirklichung der Erk1lirung aber die 
ClewIibrung der Unabblingigkeit an koloniale LIinder und 
Völker darstellen. 

7. Die Generalversammlung eISUebt den Sonderaus
schuB fIIr den Stand der Verwirklichung der Erk1lirung aber 
die Gewllbrung der Unabblingigkeit an koloniale LIinder und 
VÖlker, diese Frage weiter zu prUfen und der Versamm1ung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung darUber Bericht zu mstatten. " 

49/418. WJswnsrJmft und Frieden 

Auf ihrm 83. P1enarsitzung am 9. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung aufBmpfeblung des Ausschusses fIIr 
besondere litisebe Fragen und Bntkolonialisimung (Vimter 
Ansscbuß1f: den Punkt "W1SSCII8Cbaft und Frieden" von ihrer 
Thgesordnung abzusetzen. 

4!11419. Frage der ZmIfI!!!!I!f!!!!lI!f bes!!mliltel' Organe 
der Vetebtten Nationen 

Aufihrm 83. Plenarsitzung am 9. Dezember 1994 beschluß 
die Generalversammlung aufBmpfeblung des Aosschusses fIIr 
'-'"dere l!!>litische Fragen und Entkolonialisierang (Vimter 
AnsschußY"'. die Behandlung des Punktes "Frage der Zu-
8IIIIUIIC1ISCIZg bestimmter Organe der Vereinten Nationen" 
bis ZU ihrm filnhigsten 'llrgung zurOckzustellen und ihn in die 
vor1llufige Tagesordnung diesm Tagung anfmnehmen. 

4!11420. Gfbraltar.Fmge 

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 9. Dezember 1994 ver
abscbiOOete die Generalversamm1ung auf Empfehlung des 
Ansscbusses fiIr besondete Iitiscbe Fragen und Entkolonia1i
sierung (Vimter AussebußFden folgenden Text als Konsens 
der Mitg1ieder der Versamm1ung: 

"Die Generalversamm1ung. unter Hinweis auf ihren 
Beschluß 48/422 vom 10. Dezember 1993 und gleichzeitig 
unter Hinweis darauf, daß es in der Erk1llrung. auf die sich 
die Regierungen Spaniens und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordir1and am zr. Novmnber 1984'" in 
Brüssel geeinigt haben. unter andermn wie folgt heißt: 

., N49/6'E1. 'ZJffbr S. 

.. N49/628. 'ZJffbr 3. 
" N49/61S,'ZJffbr28. 
., N39n3'l, AnIoaoog. 

'Die Binleitung eines Vmhand1ungsprozesses zur 
Überwindung aller zwischen ihnen bestehenden Mei
nungsverschiedenheiten in bezug auf Gibraltar und zur 
Förderung einer beiderseitig nutzbringenden Zusammen_ 
arbeit auf dmn Gebiet der Wu:tscbaft, der Kuitnr, des 
Fremdenverkehrs. des Flugverkehrs. des Militärwesens 
und der UmwelL Beide Seiten stimmen zu, daß im Laufe 
dieses Prozesses Fragen der Souverllnitllt erörtert werden. 
Die britische Regierung wird voll zu ihrer Vmpflichtung 
stehen, die in der Prilambel zur Verfassung von 1969 
festgeschriebenen Wüusche des Volkes von Gtüraltar zu 
achten: 

nimmt davon Kenntnis, daß die Außenminister Spaniens und 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir1and 
im Rahmen dieses Prozesses jedes 1ahr abwechselnd in ihrer 
jeweiligen Hauptstadt, zuletzt am 1. März 1993 in Madrid, 
zusammengetroffen sind, und fordert beide Regierungen 
nachdrücklich auf. ihre Verhandlungen fortznsetmn. mit 
dmn Ziel. im Lichte der einscblligigen Resolutionen der 
Geueralversammlung und im Geiste der Charta der Ver
einten Nationen eine endgll.ltige Lösung des Gtüraltar
prohlems zu finden." 

4!1142L Pitadm.Fmge 

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 9. Dezmnber 1994 ver
abschiedete die Generalversamm1ung auf Empfehlung des 
Aosscbusses fIIr besondere ~litische Fragen und Bntkolonia1i
sierung (Vimter Ausschuß) den folgenden Text als Konsens 
der Mitg1ieder der Versamm1ung: 

"Die Generalversamm1ung. nach PriIfung der Lage in 
Pitcaim. bekräftigt das unverllullerliche Recht des Volkes 
von Pitcaim auf Selbstbestimmung gemlIß der in der 
Versamm1ungsresolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 
1960 enthaltenen ErkllIrung aber die Gewllbrung der Unab
blingigkeit an koloniale LIinder und Völker. die fIIr das 
Gebiet volle GQhigkeit besitzt. Die Versamm1ung bekdiftigt 
außerdem, daß die Verwaltungsmacht dafIIr verantwortlich 
ist, die wirtscbaftlicbe und sozia1e Entwicklung des Gebietes 
zu filrderu. Die Vmsamm1ung fordert die Verwaltungsmacht 
nachdrücklich auf. die von der Bevö1kerung des Gebietes 
gewilblte. sehr eigene Lebensweise auch weiterhin zu re
spektieren und sie zu erhalten~ zu fiIrdern und zu sebiltzen. 
Die Vmsamm1ung ersucht den Sonderaussebuß fIIr den 
Stand der Verwirklichung der Erk1llrung Ober die GewIIb
rung der Unabblingigkeit an koloniale Uluder und Völker. 
die Pitcaim-Frage auf seiner nl!cbsten Tagung weiter zu 
prUfen und der Versamm1ung auf ihrm fllnzigsten Tagung 
darllber Bmicht zu erstatteu." 

4"422. St.·Helena-Fmge 

Auf ihrm 83. Plenarsitzung am 9. Dezember 1994 ver
abschiedete die Generalversamm1ung auf Empfehlung des 
Aosschusses flIr besondme po1itische Fragen und Bntkolonia1i
sierung (Vimter Ausschuß)'" den folgenden Thxt: 

"I. Die Generalvmsammlung, nach Prüfung der SL-Hc1e
na-Frage, bekdiftigt das unveräußerliche Recht des Volkes 
von SL Helena auf Selbstbestimmung und Unabblingigkeit 
gemlIß der in der Vmsamm1ungsresolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen Erk1llrung Ober die Gewlih-



rung der Unabhllngigkeit an koloniale LiInder und Völker. 4. Die Genem\vers.mmJung eddlirt erneut, daß eine fortgo-
Die Versammlung fordert die Verwaltungsmacht nachdrOck- setzte Entw!ckIungabiI seitens der Verwa\hmgsmacirt in 
Iich nof, auch kllnftig im Benehmen mit dem Gesetz.. Verbindung mit etwaigen Hi1fsmaßnabmen der internalio-
gebenden Rat und anderen Vertretern des Volkes von Sl nalen Gemeinschaft ein wichtiges Mittel darstellt, um das 
Heleon nlles Erfonlerliche zu tun, um die rasche Ver- wirtschaftliche Potential des Gebiets zu erschließen und die 
wirklichung der Erk1/lrung in bezug nof dieses Gebiet Bevölkerung besser in die Lage zu versetzen, die in den 
sicherzustellen, und erk1llrt in diesem Zusammenhang entsprechenden Bestjmmllngen der Charta der Vereinten Na-
erneut, daß es wichtig ist, das Volk von Sl Helena über die tionen genannten Ziele voll zu verwirklichen. Die Versamm-
ihm bei der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts offen- lung begrllßt in diesem Zusammenhang die vom Entwick-
stehenden Möglichkeiten aufzukIliren. lungsprogramm der Vereinten Nntionen gewilhrte Hilfe und 

2. Die Generalversamm\ung bekräftigt, daß die Ver
waltungsmacht dafür verantwortlich ist, die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung des Gebiets zu fIIrdem, und fordert 
die Verwaltungsmacht nof, in 7Msammenarbeit mit der 
Regierung des Gebiets auch weiterhin die Wirtschaft zu 
stärken, die einheimische lnitintive und das einheimische 
Unternehmertum zu fördern und die Diversifizierungs
programme vermehrt zu unterstützen, mit dem Ziel, das 
Wohlergehen der Gemeinschaft allgemein, insbesondere 
auch die Beschäftigungsaituntion des Gebiets, zu ver
besaern. 

3. Die Generalversamm\ung fordert die VerwaItnngs
macht nachdrücklich nof, in Zusammenarbeit mit der Re
gierung des Gebiets auch kllnftig wirksame Maßna1nnen zu 
ergreifen, um das unverilußerliehe Eigentums- und Verl11-
gungsrecht des Volkes von Sl Helena über die nntilrlichen 
Ressourcen des Gebiets, einschließ\ieh der MeeIesressour
cen, sowie dessen Recht nof Ausflbung und Beibehaltung 
der Kontrolle über die kllaftige Erschließung dieser Ress0ur
cen zu gewährleisten und zu garantieren. 

, 

bittet andere Organisationen des Systems der Vereinten Na
tionen, bei der Entwicklung des Gebiets behilflich zu sein. 

. S. Das Fortbestehen mi1i1IIrischer Einrichtungen in dem 
Gebiet veran\aßt die Generalversamm\ung, nof der Grundla
ge früherer Resolutionen und Besch1flsse der Vereinten 
Nntionen über Militilrstlltzpunkte und -einrichtungen in 
Kolonialgebieten und Gebieten ohne Selbstregierung, die 
Verwa\hmgsmac\rt nacbdrücklich aufzufordern, Maßnahmen 
zu ergreifen, damit das Gebiet nicht in Handlungen hin
eingezogen wird, die den Frieden und die Sicherheit in den 
Nachbarstaaten gefährden könnten. 

6. Die Genera1versamm\ung ist der Auffassung, daß die 
Möglichkeit der Entsendung einer Besuchsmission der Ver
einten Nntionen nach Sl Helena zu einem geeigneten 
Zeitpunkt weiterhin erwogen werden soUte, und ersucht den 
Sonderansschuß ffIr den Stand der Verwirklichung der Er
k1/Irung über die Gewährung der Unabhl\rtgigkeit an kolo
niale LiInder und Völker, die St.-Helena-Frage nof seiner 
nllehsten Thgung weiter zu prDfen und der Versammlung nof 
ihrer fllnfzigsten Thgung dari1ber Bericht zu emauen. 

4. Beschlilsse tll4fgrund d8r BerichtII tks Zweiten Ausschusses 

49/429. Fragen der makroiikonomischen PoHtik 

Aufihrer 92. Plenarsitzung am 19.Demmber 1994 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis vom ersten ThiI des Berichts 
des Zweiten Ausschusses·'. 

49/430. ßestandlJ!hige Entwicldnng und lntematIoD8Ie 
w:irtschaftUdae ZUSS"i1i1enarbeft 

Aufihrer92. Plenarsitzung am 19. Dezember 1994 nahm die 
Generalversamm\ung Kenntnis vom ersten Teil des Berichts 
des Zweiten Ausschusses". 

49/43L Im ZUSAmmenhang mit dem Punkt ''Bestand. 
flIhIge Entwlcldnng und internationale wirtachaft· 
Hche ZUsg1llliilmarbelt" behandelte BerIchte 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 19. !Jezember 1994 nahm die 
Generalversamm\ung nof Empfehlung des Dritten Aus
schusses"' Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

61 A/49rrn. 
.. A/49f728. 
.. A/49n28/Add,lo, ZIffer 14. 

a) Bericht des Generalsekretärs über den 1994 World 
Survey on the Role qfWomen In Develo[1tllB1lf" (Weltilberblick 
1994 aber die Rolle der Frau in der Entwicklung); 

b) Mitteilungen des Generalsekretärs zur ÜbermitIlung des 
Berichts der Gemeinsamen Inspektionsgruppe mit dem TItel 
"ÜberprIIfung der spezifischen EntwicklungsbedOrfnisse 
kleiner Mitgliedstaaten und der Art und Weise, wie das Ent
wi~stem der Vereinten Nntionen anf diese BedOrfnisse 
reagiert""" und der diesbezIIg\iehen Bemerkungen des Ver
waltungsausschusses ffIr Kooidini.erung". 

49/432. Berlcht des Generalsekretär der Vereinten Natio
nen und des Genera\dIrektors der EmlIbnmgs
und Landwlrtsehaftsorganfsation der Vereinten 
Nationen über Nothßfemaßnahmen zur Bekllmp
fnng der Heusehreekenp\age In AfrIka 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 19. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung nof Empfehlung des Zweiten Aus
schusses"' Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretlir der 

.. A/491378. 
" A/49/424. AnJumg • 
.. A/49/4241Add,I, Anbaug • 
.. A/49f128/Add.2, ZIffer 8. 



Vereinten Nationen und des Generaldirektors der ErnDhrungs
und Landwirtschaftsorgaon der Vereinten Nationen Uber 
No1hiIfemaBlUlbmen zur Bekämpfung der Heuscbreckenplage 
in Afrika'". 

49/433. BerIcht deS Generalsekretllrs iiber die Durclt
fiIhnmg der Resolution 48/176 der Generalver
sanunlqng 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 19. Demnber 1994 nahm die 
Generalversamm1ung auf Empfehlung des Zweiten Aus
schusses" Kenntnis von dem Bericht des GeoeraIsekretlirs über 
die Durchfllhnmg der Resolution 48/176 der Genemlversamm
lung vom 21. Dezember 199370

• 

49/434. InitIative der Vereinten Nationen fiir ChIl11l'fmfilr
derung nnd TeIlbabe 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 19. Demnber 1994 nahm die 
Generalversamm1ung auf Empfehlung des Zweiten Aus
schusses" Kenntnis von der Mitteilung des Sekretariats Uber 
die Initiative der Vereinten Nationen für Chaocenförderung 
und Teilhabe". 

49/435. Umwelt nnd hestamlfihige Entwlcldnng 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 19. Demmber 1994 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis vom ersten Thil des Berichts 
des Zweiten Ausschusses". 

49/436. Flseh&.ng mit großen pelagischen 'fteIbne1zen nnd 
seine AuswIrkungen auf die lebenden Meeresres
sonreen der Ozeane nnd Meere der Welt 

Auf ihrer 92. Plenmsitzuog am 19. Demmber 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Zwehen 
Ausschusses", unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/445 vom 
21. Dezember 1993 und mit GenugtUung Kenntnis nehmend 
von dem Bericht des Generalsekretärs", 

a) erneut zu erklären, welche Wichtigkeit sie der Befol
gung ihrer Resolution 461215 vom 20. Dezember 1991 
beimißt, insbesondere derjenigen Bestimmungen der Resolu
tion, in denen zur vo1lstiindigen Einhaltung des Uber den 
gesamten FISChfang mit großen pelagisehen Treibnetzen im 
Hochseebereich der Ozeane und Meere der Welt, einscbließ
lieh der geschlossenen und halbgeschlossenen Meere, verhlIng
ten weltweiten Moratoriums aufgefordert wurde; 

b) Kenntnis zu nehmen von den Maßnahmen, welche die 
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, die interna
tiona1eo Organisationen und die Organisationen der regionalen 
W'Jrtsclurl'tsintegration einzeln und gemeinsam zur Ver
wirkliChung und Unterstlltzuog der Ziele der Resolution 

.. A/49/S01 • 

.. A/49f7281Add.1,Zlfforll • 

.. A/49/640. 
11 A/49f7281Add.9. Zlffor 3. 
D A/49/S41. 
" A/49f129. 
" A/49f129/ Add.6, Zlffor 44. 
" A/49/469. 

461215 ergriffen haben, und von den beträchtlichen Fort
schritten, die seit 1992 erzielt wurden, und ihnen dafDr ihre 
Anerkennung auszusprechen; 

c) erneut ihrer ernsthaften Besorgnis Ausdruck zu verlei
hen, daß 1rOtz der MaßMhmen, die mgtiffim wurden, und trotz 
der Fortschritte, die erzielt wurden, Berichte über nach wie vor 
praktizimte Vmbaltensweisen und Aktivitäten vorliegen, die 
mit den Bestimmungen der Resolution 461215 Dicht im 
Ejnlclaog stehen, und die Behörden der Mitglieder der interna
tionalen Gemeinschaft nachdrIlcklich aufzufordern, größere 
Verantwortung für die Durchse1zung zu aberoehmen, um die 
vo1linhllltliche Befolgung der Resolution 461215 sicher
zus1ellen und mit dem V6lkmrecht im Einklang stehende 
geeignete Sanktionen gegen Handlungen ZU verldingen, die im 
Wtderspruch zu den Bestimmungen der Resolutionen stehen; 

d) alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, die 
zwischenstaat1ichen Organisationen, die Organisationen der 
regionalen WJrtschaftsiotegration und in Betracht kommende 
nichtstaatliche Organisationen aufzufordern, dem Generalse
kretllr Informationen zur Verfilgung zu stellen, die für die 
DurchfObruog der Resolution 461215 von Belang sind, und den 
GeoemIsekretlIr zu ersuchen, bei der Brstellung seines Berichts 
über weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Durchfllhnmg der Resolution 461215 gemllß ihrem Beschluß 
48/445 den vorliegenden Beschluß zu berücksichtigen. 

49/437. Dokumente zu Fragen der Umwelt nnd der be
shutdflIbigeo Entwicklung 

Auf ihrer 92. Plenmsitzung am 19. Demnber 1994 nahm die 
Geoera1versamm1ung auf Empfehlung des Zweiten Aus
schusses74 Keuntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Mitteilung des Genera1sekretllrs zur Übermittlung der 
Berichte des Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses 
für die Ausarbeitung eines internationalen ObCieinkommens 
zur Beklimpfuog der Wilstenbildung in den von DIIrre oder 
WfIsteobildung schwer betroffenen Llindem, insbesondere in 
Afrika, über seine dritte, vierte und fiInfte 'Thgung1O; 

b) Bericht des Vmwa1tungsrats des Umwel~ der 
Vereinten Nationen aber seine vierte Soodertagung17; 

c) Mitteilung des GeoeraIsekretlirs aber die Umsetzung der 
Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz der Vereinten 
Nationen aber Umwelt und Entwicklung'". 

49/438. Umselv"'g der BescliIIiEe nnd Emp1'ehIungen der 
KoofereDz der Vereinten Nationen iiber Umwelt 
und Entwlcldnng 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 19. Demnber 1994 nahm die 
Genemlversamm1ung Kenntnis vom zweiten Teil des Berichts 
des Zweiten Ausschusses"' • 

,. A/49J84 und Add.l und 2. 
" A/49I223-M994IIOS. 
" A/49/463. 
" A/49f129/Add.l. 
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49/439. Dokumente zu Fragen der operativen EotwIek. 
Inngstätigkeiten 

Auf Ihrer 92. P1enarsitzung am 19. Dezember 1994 uabm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten Aus
schusses'" Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des 0eneraIsekretlI0ber die Don:hft11mmg der 
Resolution 451217 vom 21. Dezember 1990 über den Welt
kindergipfel&'; 

b) Mitteilungen des GeneraIsekretä: zur 'Öbennittlung des 
Berichts der Gemeinsamen Jnspektionsgruppe mit dem Titel 
·Vor-Ort-Vertretung der Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen: ein einheitlicherer Ansatz"" und der 
diesbezüglichen Stellungnahme des Verwaltnngsrats fiIr Ko
ordiniernng'" . 

49/440. Berieht des GeneraIsekretlI ilber die Interna. 
fiODB!e IWnt'eIem iIber Beviilkenmg und Entwk:k. 
Iung mit dem 'l1tel "Z!I!I!Im menfQS!ll1Dg der Na· 
tionalberlehte iIber Bevölkerung und EntwIck. 
Iung" 

Auf Ihrer 92. Plenarsitzung am 19. Dezember 1994 uabm die 
Generalversammlung auf BmpfehIung des Zweiten Aus
schusses" Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretä: Ober 
die Internationale Konferenz über Bevölkernng und Entwick
lung mit dem Titel "Znsammenfassung der Nationalberichte 
flber Bevölkerung und Entwicklung· ... 

49/441. Im Zusammenhang mit dem Punkt "Berlebt des 
WIrtsehafts.. und SozlaIrats" behandelte Doku· 
mente 

AufIhrer92. Plenarsitzung am 19. Dezember 1994uabmdie 
Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten Aus
schusses" Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Binscblilgige Kapitel im Bericht des WIlISchafts.. und 
Sozialrats fiIr 1994"'; 

b) Bericht des Generalsekretiirs über die Umsetnmg der 
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten.,; 

c) Bericht des GeneraIsekretä: Ober die Ressourcenmobi
lisierung zur Don:hft11mmg des regionalen Aktionsprogmmms 
fiIr die Phase 11 der Verkehrs- und Kmnmunikationsdekade fiIr 
Asien und den Pazifik (1992-19\16)"; 

d) Mitteilungen des GeneraIsekretä: zur Übermittlung des 
Berichts der Gemeinsamen Jnspektionsgruppe mit dem Titel 
·Zusammenarbeit mit nichtstaat1ichen Organisationen: Opera
tive Entwicklungstlltigkeiten des Systems der Vereinten Natio-

.. A/49173O. ZIffer 11. 

.. A/49/'SU1. 

.. A/49/133-M994/49. Anbattg. 

.. A/49ß33/Add.1-ElI994/49/Add.1. Anltaus. 

.. A/49f133. ZIffer 17. 

.. A/49/482. 

.. A/491726, ZIffer sn. 
" A/491179-ElI994182. 
.. A/49/437. 

nen mit nichtstaatlichen Organisationen und Regiernngen auf 
GenIeinwesen- und nationaler Ebene·" und d~Jjcbf;l 
Stell,mgna1une des Verwaltnngsrats fiIr Koordlni~ 

e) Mitteilung des Generalsekretiirs zur Ohermitt!ung des 
Berichts des Bxekutivdirektors des Bevölkerungsfonds der 
Vdleinten Nationen Ober den Bevö1kerungspreis der Vereinten 
Nationen fiIr 199491

; 

J) Bericht der allen Mitgliedern offenstebenden Arbeits
grnppe fiIr die Überpri1fiing der Regelungen betieft'end 
Konsultationen mit den nichtstaat1icben Organisationen"'; 

g) Mitteilung des Generalsekretlirs zur Ohermitt!ung des 
Berichts der Gemeinsamen Inspektionsgruppe mit dem Titel 
.Übetpri1fung und Bewertung der Bemühungen um die 
Umstruktnriernng der regionalen Dimension der wirtschaftli
chen und sozialen Aktivitllten der Vereinten Nationen· ... 

49/442. Zweijabres-ArbeIIsprogramm des Zweiten Aus
sclmsses fiIr den Zeltnwm 1995·l996 

AufIhrer 92. P1enarsitzung am 19.1lemmber 1994 billigte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschnsses"" und gemäß Ziffer 5 Ihrer Resolution 391217 
vom 18. Dezember 1984 das in der nachstehenden Anlnge 
enthaltene Zweijnhres-Arbeitsprogramm des Zweiten Aus
schusses fiIr den Zeitrnnm 1995-19\16. 

ANLAGE 

Zweijabres-ArbeItsprognmun des 
Zweiten Ausschusses fiir den ZeItnwm 1995·1996"' 

1995 

Punkt 1. Bericht des Wlrtschofts- und Soziolrt#s"' 

a) ZWlbetrag ftlr die BeitragsankiJndlgungen zum lWIlt
ernIJhrungsprogramm ftlr den Zeitraum 1997-1998 

Dokumentation 

Der entsprechende Ahschniu im Bericht des Wirt
schafts.. und Sozialrnts 

b) Internatio1Ulle Dekadeftlr Trlnkwasserve1'8oTgung und 
Abwasserhyglene 

Dokumentation 

.. A/49n22-M994/44, Anbattg. 

.. A/49n22lAdd.1-M994/441Add.1. Anhang. 
" A/49ß89 • 
.. A/49fZJS.M994/99 • 
" A/49/423 • 
.. Im BIDldlmg ml\ der heddlmmlh:hen PraxIs und gemI!B lIescbluB 38IG 

der GenentlVe!8llll11llltm wild der Zweite _ jedes Jahr zu BeaItm _AdJoIt ___ _ 

" DIe L!ste der Frauen und der DokJtmonIaIlon unter diesem PImkt 
et1I8pricltt den VOll der Genentl_Jung angefonlerbm lIericldtm. DIe 
ettdgUltfse Fassung der L!ste wild -. naeItdem der WldscItafts- UIIII 
SozIalntI_ AdJoIt ... lahr 1m abgeschlOSllBD baI. 



IX. Besrhll!sso 

Bericht des Generalsekretlirs Ober die in der ersten 
HliIfte der neunziger lahre erzielten Fortschritte (Rolso
lution 45/181 der Generalversammlung)'" 

c) Verhiltung wut Bekiimpfung da erworbenen lmmunde
fektsyndroms (Aids) . 

Dokumentation 

Mitteilung des Genera1sekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Generaldirektors der Weltgesundbeits
organisation Ober die Verhlltong und Bekllmpfung des 
erworbenen lmmundefektsyndroms (Aids~ (Resolution 
1993/51 des Wn1schafts- und Sozialrats) 

d) Stiindlge SouverlJnltllt aber IIfJtilrUche Ressourcen In 
dem bese1zten paliistinensIschen Gebiet wut den ande
ren besetzten arabischen GebIeten 

Dokumentation 

Bericht des GeneraIsekretärs Ober die wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen der israelischen Siedlungen 
auf das paIlIstinensische Volk in dem seit 1967 besetz
ten paIIls1inensischen Gebiet, einschließlich lemsaIems, 
und auf die mabische Bevölkerung des syrischen Golan 
(Resolution 1994/45 des Wn1schafts- und SoziaIrats 
und Resolution 49/132 der Generalversammlung)'" 

e) Vorbeugende MqfJnohmen gegen Malaria wut verstilrk
te MalariIJbeklJmpfrmg In den EntwIcklungslilndem, 
Insbesondere In Afrika 

Dokumentation 

Mitteilung des GeneraIsekretli zur Übermittlung des 
Berichts des Generaldirektor der Weltgesundheits
organisation Ober die Durcbfllhrung der Resolution 
491135 der Generalversammlung"" 

f) liffentllche Verwaltung wut EntwIcklung 

Dokumentation 

Der entsprechende Abschnitt im Bericht des Wirt
schafts. und SoziaIrats 

Bericht des GeneraIsekretli (Resolution 491136 der 
Generalversammlung)" 

Punkt 2. Fragen der 11IIlkroIJkonom/schen PoUtik 

a) EntwIcklungsjlnanzlerung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs Ober die Situation der tlIr 
die Bntwicklungsfuumzienmg möglicherweise vorhan
denen Fmanzquellen (Resolution 48/187 der General
versammlung) 

b) langfristige ~ der wirtschaftlichen wut SO'lJa
len EntwIcklung 

Dokumentation 

Bericht des Genera1sekretärs Ober die soziollkonomi
sche Gesamtperspektive der Weltwirtschaft bis zum 
lahr 2(XX) (Resolution 43/194 der Generalversamm
lung) 

c) Ausltmdsverschuldungskrlse wut EntwIcklung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretliis Ober die DurcbfOhnmg der 
Resolution 49/94 der Generalversammlung 

Punkt 3. BestandfiIhlge EntwIcklung wut intematlontlle 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Dokumentation 

Bericht des ~ Ober dieDurchfllhrung der 
Resolution 49/107 Ober das Programm tlIr die Zweite 
Dekade tlIr die industrielle Entwicklung Afrikas 

a) Handel wut EntwIcklung 

Dokumentation 

Bericht des Handels- und Bntwicklungsrats, einschließ
lich der in den Resolutionen 49/99 und 49/101 ange
forderten Informationen (Resolution 1995 (XIX) der 
Generalversammlung)" 

Mitteilung des GeneraIsekretlirs zur 0bermittI1I1I8 des 
Berichts des GeneraIsekretli der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen Ober die 
Verhandlungen Ober einen internationalen Verhaltens
kodex tlIr den Thchoologletransfer (Resolution 48/167 
der Generalversammlung) 

Bericht des GeneraIsekretlI Ober die DurchfIIhrung der 
Resolution 48/168 der Generalversammlung Ober 
wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel zur Aus1Ibnng 
politischen und wirtschaftlichen Zwangs auf Bntwick
lungslllnder 

Bericht des GeneraIsekretli Ober spezifische Maß
nahmen im Zusammenhang mit den besonderen Be
dflrfnlssen und Problemen der Binnenstaaten unter den 
Entwicklungslllndern (Resolution 48/169 der General
versammlung) 

b) Wohn- wut SIedlungswesen 

Dokumentation 

Bericht der Kommission tlIr Woho- und Siedlungs
wesen, einschließlich des Berichts der Kommission 
Ober die Verwirklichung der Globalen Wohnraum
strategie bis zum lahr 2(XX) (Resolutionen der General
versammlung 32/162, 43/180 und 43/181)" 

c) WIssenschaft wut 7Bchnlk im DIenste der EntwIcklung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretliis Ober den Stand der Durch
fDhrung der Resolution 48/179 der Generalversamm
lung 
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d) DurdifiJhnmg des Aktionsprogramms jIJr die neunziger 
lahm Zf,IgwI81e1l der am wenigsten entwickelten lIJnder 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretllrs über den Stand der Durch
führung der Resolutionen der Generalversammlung 
48/171 und 49/98 

e) Die Frau und die Enlwicklung 

Dokumentation 

Bericht des GeneraIsekretlI Ober die effektive Mobili
sierung und Integration der Frau in die Entwicklung 
(Resolution 42/178 der Genem1versammlung)'" 

JJ Ersch/UifJung der Humanressourcen 

Dokumentation 

Bericht des GeneraIsekretlIliber die Durchf1lbrung der 
Resolution 48J205 der Genem1versammlung 

g) Untemehmerlsche TlJtIgkelt und Entwicklung 

Dokumelltation 

Bericht des Generalsekretlirs llber Politiken und Tätig
keiten im Zusammenhang mit der untemebmerischen 
Initiative, der Privatisierung. der Abschaffung von 
Monopolen und der administrativen Deregulierung 
(Resolution 481180 der Genem1versammlung) 

h) Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den Entwicklungslilndem 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretllrs über die DurchfObnmg der 
Resolution 47/196 der Genem1versammlung 

Bericht des Generalsekretlirs über die Durcbfllbrung der 
Resolution 49/110 der Genem1versammlung 

I) Konferem der Vereinten Nationen Ilber Wohn- und 
SIedlungswesen (Habitat 11) 

Dokumelltation 

Bericht des GeneraIsekretlIliber den Stand der Arbei
ten des Vorbereitungsausscbusses flIr die zweite Konfe
renz der Vereinten Nationen llber Wohn- und Sied
lungswesen (Habitat ll) (Resolutionen der Genem1ver
sammlung 471180 und 491109) 

Bericht des Vorbereitungsausschusses flIr die zweite 
Konferenz der Vereinten Nationen llber Wohn- und 
SIedlungswesen (Habitat ll) (Resolution 471180 der 
Genem1versammlung) 

j) Initiative der Vereinten NationenjlJr Chancetlfijrderung 
und Teilhabe 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretlirs (Resolution 48/60 der 
GeneralVersammlung) 

Punkt 4. Umwelt und bestandflJhlge Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Verwa1tungsmts des Umwellptogtamms der 
Vereinten Nationen, einscbließlich der Tätigkeiten des 
Programms auf dem Gebiet der Umweltilberwachung 
(Resolutionen 2997 (XXVII) und 481192 der General
versammlung)" 

Bericht des GeneraIsekretlI über die Durcbfllbrung der 
Resolution 48/174 der Generalversammlung llber die 
Stärkung des Umweltprogramms der Vereinten Natio
nen 

Bericht des Generalsekretlirs llber gesundbeits- und 
umwe1tscblldigende Et7.engnisse (Resolution 34/173 der 
Genem1versammhmg)" 

Mitteilung des Generalsekretlirs llber internationale 
Überelnkiiittle und Protokolle auf dem Gebiet der Umwelt 
(Resolution 3436 (XXX) der Genemlvetsallilnbmg) 

a) Umse/:QIng der BeschIiJsse und Empfehlungen der [(on
}'e1rim der Vereinten Nationen fJber Umwelt und EntwIt:k
Iung 

Dokumentation 

Der entsprechende Abschnitt im Bericht des Wirt
schafts.. und Sozialrats über die Tätigkeit der Kommis
sion flIr bestandfllhige Entwicklung llber ihre dritte 
'IlIgung (Resolution 471191 der Generalversammlung) 

Mitteilung des Generalsekretlirs zur Übermittlung des 
Berichts des Exekutivsekretllrs des Übereinkominens 
llber die biologische Vielfalt Ober die erste 'IlIgung der 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens 
(Resolution 491117 der Genem1versammlung) 

Bericht des Genera1sekretlI Ober die Durchführung der 
Resolution 49/234 der Genem1versammlung über das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur BeldImp
fung der Wlistenbildung in den von Dürre oder WIIsten
bildung schwer betroffenen UIndern, insbesondere in 
Afrika 

b) WfJstenblldung und Darre 

Dokumentation 

Bericht des GeneraIsekretlI über die DurchfObnmg des 
Aktionsplans zur Beldimpfung der Wlistenbildung und 
des mittel- und langfristigen Programms zum W'~ 
aufbau und zur Sanierung in der Sudan-Sa1tel-Region 
(Resolutionen der Generalversammlung 3054 
(XXVIll). 32/172. 401209 und 481175)" 

Bericht des GeneraIsekretlI über die Durcbfllbrung der 
Resolution 49/115 der Generalversammlung llber die 
Begehung des Welttags flIr die Beldimpfung von WII
stenbildungundDürre 

c) Bestan4filhlge NatZf,lng und Erhaltung der lebenden 
Meeresressourcen der Hohen See 

Dokumentation 
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Bericht der Vereinten Nationen Ober greuzilberschrei
tende und weit wandernde Fischbeslllnde (Resolution 
49/121 der Generalversammlung) 

Bericht des Genera1sekretlIOber die DurchfiIlmmg der 
Resolution 461215 der Generalversammhmg Ober den 
FISChfang mit groBen pelagischen Treibnetzen und 
seine Auswirkungen auf die lebenden Meeresressourcen 
der Ozeane und Meere der Welt {Beschllisse der Ge
neralversammlung 481445 und 49/436) 

Bericht des Generalsekretärs Ober die zur DurchfOlmmg 
der Resolution 491116 der Generalversammlung Ober 
nichtgenehutigte FISCherei in Zonen des nationalen 
Hoheitsbereichs und deren Auswirkungen auf die 
lebenden MeereSIessourcen der Ozeane und Meere der 
Welt ergriffenen Maßnahmen und die dnhei aufgetrete
nen Probleme 

Frage, flJr deren Behandlung keine Vorausdokumenta
tIon angefordert wurde 

Beifllnge und Rllckwilrfe in der Fischerei und deren 
Auswirkungen auf die bestandfähige Nutzung der le
benden MeereSIesso.m:en der Welt (Resolution 491118 
der Generalversammlung) 

d) Schutt. des WeltkUmas flJr die heutigen und die kom
menden Generationen 

Dokumen.tllllon 

Bericht des Genera1sekretlIOber die Durchfflhnmg der 
Resolution 49/120 der Generalversammlung Ober die 
Konferenz der Verttagsparteien des RahmenOberein
kommens der \b:einten Nationen Ober KIimalIndenmgen 

Mitteilung des Genera1sekretilrs zur Übermittlung des 
Schlußberichts des zwischenstaatHchen Verhandlungs
ausschusses für ein RahmenObereinkommen Ober KU
maänderungen (Resolution 471195 der 
Generalversammlung) 

e) UmselZlmg der Ergelmisse der Weltkmiferem: aber die 
bestandfiJhlge En.twicklun.g der /deinen Inselstaaten 
unter den En.twicklun.gsllindem 

Dokomentatltm 

Bericht des Generalsekretärs (Resolution 491122 der 
Generalversammlung) 

Punkt 5. Operative En.twicklun.gsaktlvltitten 

Dokumen.tllllon 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts- und 
Sozialrats. einschließlich Informationen Ober das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen und den HW1IQ1I 
Development Report (Bericht Ober die menschliche Entwick
lung) (Resolution 491123 der Generalversammlung) 

a) DreijlJhrUche Grundsatzflberpr4ftmg der operativen 
EntwIckIungsaktlvltitten des Systems der Vereinten Na
tionen 

Dokomentation 

Bericht des Generalsekretärs Ober die dreijibrliche 
Gnmdsatzfiberprllfung der operativen Entwicklungs
aktivitliten des Systems der Vereinten Nationen (Res0-
lution 471199 der Generalversammlung und Resolution 
1994/33 des Wirtschafts- und Sozialrats)" 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
undSozialrats 

Frage, flJr deren Behandlung keine Vorausdokumenta
tIon angefordert wurde 

OrtsbOros der Vereinten Nationen (Resolution 481209 
der Generalversammlung) 

b) WirtschqftUche und technische Zusammenarbeit %Wi
schen den EntwIcklungsllindem 

Dokomentation 

Bericht des Hochrangigen Ausschusses für die Ober
prlIfung der technischen ZUS81!lJl'lenarbeit zwischen den 
Entwicklungs1ändern (Resolution 331134 der General
versammlung)" 

Bericht des Generalsekretärs Ober die Verwirklichung 
der technischen Zusammenarbeit zwischen den Ent
wicklungsländern im Rahmen des Entwicklungssystems 
der Vereinten Nationen sowie Ober die Maßnahmen im 
Anschluß an die Resolution 48/172 der GeneralVll1'
sammlung 

Bericht des Genera1sekretlI Ober die Durchfflhnmg der 
Resolution 48/173 der Generalversammlung Ober die 
z,JS81!lJI'Ienarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Entwicklungsgemeinschaft für das sOdIiche Afrika 

Bericht des Genera1sekretilrs Ober den Stand der SUd
SUd-Zusammenarbeit (Resolutionen der Generalver
sammlung 48/164 und 49196) 

Punkt 6. Ausbildung und Forschung 

Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten 
Nationen 

Dokomentation 

Bericht des Generalsekretärs Ober die Durchfflhnmg der 
Resolution 49/125 der Generalversammlung 

Punkt 7. Agenda flJr En.twicklun.g 

Dokomentation 

Keine Vorausdokumentation angefordert (Resolution 
491126 der Generalversammlung) 

Punkt 8. Wlederauftwhme des Dialogs aber die lt1rstllrkung 
der /ntemQtIo1lllkn wlrtschqftlichen Zusamnlenarbeil 
zugunsten der En.twicklun.g dutr:h Partnerschqft 

Dokumentation 

Bericht des GeneraIsekreUIr Ober die Durchfflhnmg der 
Resolution 49195 der Generalversammlung 
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Punkt 9. Internationale Wandenmg und Enlwicklung. 
einschlillPUch der Veranstaltung einer Konferenz 
der Vell!inten Nntionen aber internntionale WOII
denmg und Enlwicklung 

Dokumentation 

Bericht des GeneraJsekretlilS Ilber die DurchfUhnmg der 
Resolution 49/127 der Generalversammlung 

Punkt 10. Durr:hftlhnmg des AktIonsprogramms der Intel7lll
tionalen Kotiferenz.aber Bevlillalnmg und Entwick
lung 

Dokumentation 

Bericht des GeneraJsekretlilS Ilber die DurchfUhnmg der 
Resolution 49/128 der Generalversammbmg 

199r? 

Punkt 1. Bericht des Wlrtschafts- und Sozialrats"" 

Bwlillalrungspms der Vell!inten Nntionen 

Do1cumentatlon 

Mitteilung des Generalsekretilrs zur Übermitllung des 
Berichts der Exekutivdirekto des Bevölkerungsfonds 
der Vereinten Nationen Ober den Bevölkerungspreis 
und den 1i'euhandfonds der Vereinten Nationen (Be
schluß 1982/112 des WJrtscbafts.. und Sozia1rats) 

Punkt 2. Fragen der makrolikonomischen Politik 

a) Verwirklichung der In der "Erldilrung aber intel7lll
tionale wlrtschqftUche Zusammenarbeit, InsbesondeIl! 
aber die Neubelebung des Wlrtschafiswachstums und 
der Entwicklung In den Entwicklungsllindem· ve1l!/n
barten Verpflichtungen und Polltilcen 

b) Umsetz.ang der Internntionalen Entwicklungmrateg/e 
/Ilr die Vierte Enlwicklungsdekode der Ve1l!inten Na
tionen 

Dokumentntion 

Bericht des Generalsekretllrs (Resolutionen der Ge
neralversammlung 451199. 47/152. 48/185 und 49/92) 

c) Nettoll!ssourcentransfer zwischen den Entwicklungs
lIindem und entwickelten LiJndem 

Dokumentation 

Bericht des GeneraIsekretli (Resolution 49/93 der Ge
neralversammlung) 

PI Das AJbel!spJogtWWD und ""' LisIo der Dokumentation flIr 1996 werden 
1995 ...... llerilckslchtigg der von der ClenemJversammhmg auf _ 
flJn1?Jgsten Tagung gefaSten einscblftglgen ßescblßsse gktnaltsfmt. 

98 DfelJsteder Fragen und der ])oll,nw,'a'h"l1 unter diesem Punkt ist nur 
ein _ auf eile von der ClenemJversammhmg angeforderten'BericIde. DIe 
endgfIlIIge Fassons der LIBIe wird er&IeIIt, _ der WinscImfIs.. und 
_ seine AIbeInm Im Jahr 1996 abgescblnssen bat. 

Punkt 3. BestandflJhlge Entwicklung und intemntionale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Dokumentntion 

Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen Ober 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat m (Resolution 
47/180 der Generalversammlung) 

a) Handel und Entwicklung 

Do1cumentatlon 

Bericht des Handels- und Butwicklungsrats (Resolution 
1995 (XIX) der Generalversammlung)% 

Bericht des Generalsekretilrs Ober die Stlirkung der 
internationalen Organisationen auf dem Gebiet des 
multilateralen Handels (Resolution 49/97 der General
versammlung) 

Bericht des Generalsekretärs Ober besondere Maßnah
men zugunsten der lnse1staaten unter den Entwicklungs
llIndem (Resolution 49/100 der Generalvblsamm1ung) 

Mitteilung des Generalsekretllrs zur Übermitllung des 
Berichts des Generalsekretllrs der Handels- und Bot
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen Ilber die 
Durchfllhrung der Resolution 49/102 der Generalver
sammhmg Ober Thmsitsysteme in den Biunenstaaten in 
Zentralasien und den ihnen benachbarten Transit
entwicklungsländern 

b) Ernlihrung und landwirtschaftliche Entwicklung 

Do1cumentatlon 

Bericht des Welteml!brungsrats" 

Bericht des Generalsekretllrs Ilber die DurchfUhnmg der 
Resolution 49/103 der Generalversammlung 

c) Integration der Im Umbruch befindlichen Volkswirt
schaften In die Weltwirtschaft 

Do1cumentatlon 

Bericht des Generalsekretllrs (Resolutionen der Ge
neralversammlung 48/181 und 491106) 

d) Industrlelle Entw/cklungsz.asammenarbeit 

Do1cumentatlon 

Bericht des GeneraJsekretlilS Ilber die DurchfUhnmg der 
Resolution 47/177 der Generalversammlung Ober die 
Zweite Dekade fiIr die industrielle Butwicklung Afrikas 
(1991-2000) 

Bericht des Generalsekretllrs Ober die DurchfUhnmg der 
Resolution 491108 der Generalversammlung Ober in
dustrielle Butwicklungszllsammenarheit 

e) Kulturelle Entwicklung 

Dokumentntion 

Bericht des Generalsekretllrs der Vereinten Nationen 
und des Generaldirektors der Organisation der Ver-



einten Nationen für Erziehung, W_schaft und Kul
tur llber den Stand der Durcbfllhrung der Weltdekade 
für kulturelle Entwicklung (Resolutionen 41/187, 
44/238,45/189,461157 und 49/105 der Generalver
sammlung)" 

Frage, ftlr deren Behandlung keine Vorausdokumenta
tIon QIIgefonJert wurde 

Robstoffe (Resolution 49/104 der Generalversamm
lung) 

Punkt 4. Umwelt und bestan4flihige Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des 0eneraIsekretli über die Durcbfllhnmg der 
Resolntion 46/215 über den Fischfang mit großen 
pelagischen Treibnetzen und seine Auswirkungen auf 
die lebenden Meeresressource der Ozeane und Meere 
der Welt (BeschInß 48/445 der Generalversammlnng) 

a) Umsetvmg der Beschlilsse und Empfehlungen der 
Konferenz der VeMnten Nationen lJber Umwelt und 
Entwicklung 

49/409. AktMtitenptngrwnm der IntematIona1en Jle!mde 
der antoehtlumen Bevlllkenmgsgroppen der Welt 

Auf ihrer 52. PlenmsiIzung sm 7. November 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Bmpfeh1ung des Dritten Aus
schusses'", den Beginn der Internationalen Dekade der auto
chthonen Bevölkerungsgruppen der Welt sm 10. Dezember 
1994 feierlich in einer Plenarsitzung zu begehen, mit der 
Maßgnbe, daß die allgemeine Beratung des Thgesorduungs
punktes 103 mit dem nte1 • AktivitIitenprogramm der Interna
tionalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgroppen der 
Welt" im Dritten Ansschuß stattfinden wIIrde und dort nach die 
dieshezllglichen Maßnahmen ergriffen wIIrden. 

49/445. Dolllliiien1e, die von der Generalvenommhmglm 
Zusmmmmhang mit dem Punkt "SozIale Entwiek· 
Jung, elnscbileßBeh Fragen Im Zusammenhang mit 
der WeIIsozIaIIage sowie der Jngend, dem Altern, 
den BehInderten und der FamDle" behandelt 
wurden 

Auf ihrer 94. PIenarsItzung sm 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
scbnsses!OO Kenntnis von dem Bericht des Vorbereituogsaus
sclill für den Weltgipfel für soziale Entwicklung llber seine 
erste und zweite 'IlIgung!01. 

" A/49/613. ZIffer 5. 
100 A/49/605, ZIffer 21. 
101 0,Q/deI1e8 Protokoll der ~ N~pIiI 

T_ BeIlag. 24 (Al49/l4IRev.l). 

Dokumentation 

Der entsprechende Abschnitt im Bericht des WIrt
schafts- und Sozialrats llber die Arbeit der Kommission 
für besmulfllbige Entwicklung auf ihrer vierten 'IlIgung 
(Resolution 47/191 der Generalversammlung) 

Punkt 5. Operative Entwicklungsaktivitllten 

Dokumentation 

Das entsprechend" Kapitel im Bericht des WlrIscbafts.. 
undSozialrats 

Punkt 6. Ausbildung und Forschung 

Universitllt der Veminten Nationen 

Dokumentation 

Bericht des Rates der Universitllt der Vereinten Natio
nen, einschließlich der in der Resolntion 49/124 der 
Generalversammlung angeforderten Informationen" 

Bericht des Generalsekretärs (Resolntion 49/124 der 
Generalversammlung) 

49/446. Vorllluflge GesehIifIsordnnng des Weltglpfels ftlr 
soziale EntwIeIdnng 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung sm 23. Dezember 1994 billigte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses!"' den Entwurf der vorlllufigen Geschäftsordnung des 
Weltgipfels für soziale Entwicklung!03. 

49/447. Von der GeneralversammIIm 7A .... ""I....mA DII 
mit der Frnge der Verbrechensverhiitu und 
Strafreehtspflege behandeltes Dokument 

Auf ihrer 94. PIenarsItzung sm 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses"" Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über Maßnahmen zur Bekämpfung des Schlepperunwesens"". 

411/448. PIIIlbug des Antrags onf RevIsIon des ArtIkels 20 
Absatz 1 der Konvention fiher die BeseItiguDg 
jeder Form von DlskrbniDierung der Frau 

Auf ihrer 94. PIenarsItzung am 23. Dezember 11194 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusseslI". im Bewußtsein dessen, daß die Regierungen 
Dänemarks, Finnlands. IsIands, Norwegens und Schwedens 
schrlftlich!07 eine Revision des Artikels 20 Absatz 1 der Kon-

'" A/49/6051Add.l. ZIffer 5. 
'" A/C.3I49/4IRev.l und Korr.I. Anhaog • 
... A/49/606, Zlffer26. 
I," A/49/3S0 und Add.l. 
1116 A/49/607. ZIffer 38. 
107 A/C3I49126. 



vention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 49/452. Von der GeneralversammI im ZusAlII1I1IlIIhang 
Frau'OI beantragt haben, dahin gehend, die Worte "tritt in der mit dem Unterpunkt .. Anwendnng der Rerhfsakte 
Regel jährlich für höchstens zwei Wochen [ ... ] zusammoo" auf dem GehIet der Mensehenrechte' behandelte 
durch die Worte "tritt jährlich für den [ ... ] benötigten Zeitraum Dokmnente 
zusammen" ZU ersetzen, und nachdem sie festgestellt hat, daß 
es in Artikel 26 der Konvention heißt, daß die Generalver
sammlung über etwaige hinsichtlich eines derartigen Antrags 
zu unternehmende Schritte beschließt, 

a)' die Ve.rtragsstaaten der Konvention zu ersuchen, den 
Antrag auf Revision des Artikels 20 Absatz I auf einer 1995 
einzuberufenden Tagung zu prDfen; 

b) die Vertragsstaaten auf dieser Tagung zu ersuchen, den 
Umfang der Revision auf Artikel 20 Absatz I der Konvention 
zu beschrIInken. 

49/449. Von der Genemhetsa .... ulung im ZusAmmenhang 
mit der Frage der FilnIerung der Fran bebandelte 
Dolmmente 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Pezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Ausschus
ses"" Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des Generalsekretärs über die Vorbereitungen 
für die Vierte Weltfrauenkouferenz: Maßnahmen für Gleichbe
rechtigung, Entwicklung und Frieden ""; 

b) Bericht des Generalsekretärs über Gewalt gegen 
Wanderarbeitnehmerinnen"D. 

49/450. Von der Generalflll'SIIDIIIIIn Im Z" ..... uoenhang 
mit der Frage des Berichts der Hohen KoIll11lfsw
rin der Vereinten Nationen fIir FlilchtUnge, Fra
gen im ZUSQJlllllell!Jang mit Flilcht!lngen, Rilc:k
kehrem und Vertriebenen sowie humanitIIren 
Fragen bebandelte Dokmnente 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Ausschus
ses'" Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des Generalsekretärs über internationale 
Nothilfe für Flüchtlinge und Vertriebene in Aserbaidschan"'; 

b) Bericht des Generalsekretärs über die Internationale 
Konferenz Ober zentralamerikanlsche Flüchtlinge"'. 

49/451. Mensehenrechtsfragen 

Aufihrer94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlnng Kenntnis vom eISten Teil des Berichts 
des Dritten Ausschusses'14. 

.. Resolution 34/180, AnJase. 
'" Al49/3TT tmd Kmr.1. 
uo A/49/3S4. 
111 A/49/609,Zfffer31. 
'12 Al49ß8Q tmd Add.1. 
'u Al49/S34. 
'14 Al49/610. 

Auf ihrer 94. P1enarsitznng am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses'" Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Berichi des Menschenrechtsansschusses"6; 

b) Bericht des Ausschusses für die Rechte des Kindes'"; 

c) Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention über die Verhütung und Bestrafung des V6Jkermor.. 
des118

; 

d) Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention über die Rechte des Kindes"'; 

e) Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe"". 

49/453. Von der GeneralversammI Im zll ........... mang 
mit M_hennclltsfrageo, einschlftillIich anderer 
AnsIitze zur besseren GewlIhrleistung der effekti
ven AnaIIImng der Menschenrechte und Grund
freihelten behandelte Dokmnente 

Aufihrer94.Plenarsitzongam23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Ausschus
ses121 Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die 
Achtung vor den Gnmds!Uzetl der nationalen SouverIInitlit und 
der N'tchteinmischung in die inneren Angelegenheiten der 
Staaten bei Wahlvorgilngen'22. 

49/454.. Von der GeneralVeJ'S!!D!1DIung im Z. .... u"ueohang 
mit Menschenrechlssonen und Berichten von 
Sonderberichterslattem und Sonderbeauftragten 
behandelte Dokmneute 

Auf ihrer 94. Plenarsitzong am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammhmg auf Empfehlung des Dritten Ausschus
ses12

' Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des GeneralsekreIlI über die Menschenrechts
situntion in MyllllDlllI""'; 

'" Al49/61D/Add.l,Ziffer24. 
'16 0JjIzIelIes ProtokoU der Gensra/veI'l1D11lt1/lung, N~ 

Tagung./JsIIage 40 (Al4914O). 
117 Ilbd., Be/lage 41 (Al49/41) • 
11. Al49/408. 
11. Al49/409. 
, .. Al49/364. 

'" A/49/61D/Add.2, Ziffer 69. 
'" Al49/410. 
"' Al49161D/Add.3. ZIffer 62. 
'u Al49nI6. 



IX. __ 

b) Mitteilung des Generalsekretärs zur 'Obennittlung der 
Berichte des Sooderberichterstatters der Menschenrechts
kommission Ober die Menschenrechtssituation in Ruanda"'; 

c) Mitteilung des Generalsekretiirs zur 'Obennittlung des 
Berichts des Beauftragten des GeneraIsekretil fOr Binnenver
triebenel26

; 

d) Mittei\ung des GeneraIsekretii zur 'Obennittlung des 
vorUlufigen Berichts der Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Snchver
ständigen fOr das südliche Afrika"". 

49/455. Verstilrkte Koordluierung innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men. 
scheurecltte 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses128 den Resolutionsentwurf mit dem 1ite1 "Verstlirkte 
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechten der Arbeitsgruppe des 
Dritten Ausschusses zur weiteren Behandlung zuzuweisen. 

49/456. Menschenreehfsfragen: Umfe-ooe VerwIrkU. 
clumg der ErkIlinmg und des AktIoDSJIrogramms 
von Wien und cJfesbeziIglfch Anscltlußmaßnahrnen 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses128

, den Unterpunktd) von Punkt 100 mit dem TItel 
"Umfassende Verwirklichung der Erkll!rung und des Aktions
prognunms von Wien und diesbezligliche Anschlußmaß.. 
nahmen" zur weiteren Behandbmg während der neunund
vierzigsten 'Thgong auf der Thgesordnung zu be1assen, damit 
die Arbeitsgruppe des Dritten Ausschusses ihre Arbeit wlih
rend des letzten Teils der Tagung fortsetzen kann. 

49/457. 'Jbdesstrafe 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
General\'C1'S8lDllllung Kenntnis vom sechsten 'lbil des Berichts 
des Dritten Ausschusses"'. 

49/458. Freiwilliger Fonds der Vereinten NatIonen fiir 
autoehthone Bevillkenmgsgroppe 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schussest30

, nach Kenntnisnahme des Berichts des Generalse
kretärs Ober den Freiwi11igen Fonds der Vereinten Nationen fOr 
autochthone Bevölkerungsgruppenl31

, 

... A/49JS08-S1J994Il1S7 uod Add.1.: sielte OJIIdaIReconIs ofths SecuriIy 
CouncII, Forty-ninIh y.",.. SupplsMntforOclober. Novemberond December 
1994. I)okmnente S/1994/IIS7 uod Add.1. 

." A/49f.538. 

.., A/49f.543. 
'" A/49/610/Add.4, ZIfTer 15. 
m A/49/610/Add.5 • 
... A/49/613/Add.I, ZIfTer 11. 
'" A/491536. 

a) Regierungen, nichtstaat1iche Organisationen und 
Vertreter von autochthonen Bevölkerungsgruppen aufZufor
dern. die Entrichtung von Beitriigen an den Fonds in Erwligung 
zu ziehen und die Tätigkeit des Fonds breiten Kreisen bekannt· 
zumnchen; 

b) den GeneraIsekretII zu ersuchen, der Generalversamm
\ong auf ihrer einundfllufzigsten 'Thgong Ober die Situation des 
Freiwi11igen Fonds fOr autochthone Bevölkerungsgruppen 
Bericht zu erstatten. 

49/459. Arbeitsplan des Dritten Aussehusses und Zwei· 
jabres-Arbeltsprogramm des Ausgehmrses fiir den 
Zeitraum 1995-1996 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 billigte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses132 gemIIß ihren Resolutionen 45/175 vom 18. De
zember 1990 und 461140 vom 17. Dezember 1991 den 
Arbeitsplan des Dritten Ausschusses und dessen Zweijahres
Arbeitsprogramm fOr den Zeitraum 1995-1996, die in den 
Anlagen I und 11 zu diesem Beschluß enthalten sind. 

ANLAGE I 

Arbeitsplan des Dritten Aussehmrses 

A. RICIITLINIBN FÜR Dm BESCHRÄNKUNG DER 
REDEZBlT Bm ERKLÄRUNGEN 

1. Gemäß Rege1106 der Geschäftsordnung der General
versammlung und Ziffer 22 des Beschlusses 34/40 der Ge· 
neral\'C1'S8lDllllung nber die Rationalisierung der Verfahren 
und der OrganisatIon der Genera1\'C1'S8lDl11lung soll der 
Vorsitzende des Dritten Ausschusses zu Beginn jeder 'Thgong 
dem Ausschuß vorschlagen, die Redezeit zu bescbrllnken. 

2. Nach den Resolutionen der Generalversammlung 
45/175 vom 18. Dezember 1990 und 461140 vom 17. Dezem
ber 1991 Ober die Rationalisierung der Arbeit des Dritten Aus
schusses sollen die von den Delegationen oder im Namen von 
Gruppen von Delegationen und von Amtstriigern des Sekreta
riats abgegebenen Erklärungen 15 Minnten nicht nberschrei
ten, sofern der Ausschuß zu Beginn der 'Thgong nichts anderes 
beschlossen hat Diese Beschränkung der Redezeit muß mit 
einem gewissen Grad an Flexibilitiit gegennber a\len Rednern 
angewandt werden. Um Zeit zu sparen, wird a\len Rednern 
nahegelegt, Selbstdisziplin zu nben, insbesondere denjenigen 
Delegationen, die einer Gruppe angehören, in deren Namen 
bereits eine ErklIlrung abgegeben worden ist. Aus praktischen 
GrlInden sollen Gruppenerklilrungen möglichst am ersten Thg 
der Erörterung eines Punktes oder Unterpunktes abgegeben 
werden. In diesem zusammenhang ist daraufhinzuweisen, daß 
die rechtzeitige Verteilung der Dokumentation in Überein· 
stimmung mit der Geschäftsordnung der VersammIung 
insofern wichtig ist, als sie es den Delegationen ermöglicht, 
sich frIIhzeitig in die Rednerliste einzutragen . 

'" A/49/603, ZIfTer 9. 



B. RESOLlITIONSENTWÖRFB"OBER BBRICHll! VON Ptmkt 11. Menschenrechtsfragen134.l3$ 
VElURAGSORGANEN UND BERICIITE DFS GENE
RALSBKREI'ÄRS "OBERDBN STAND DER VER1RÄGB 

3. Die Berichte aller Vertragsorgane werden der Genera1-
versammlung in Übereinstimmung mit iImmt jeweiligen Man
dat vorgelegt. Sachresolutionen zu diesen Berichten sollen in 
Übereinstimmung mit dem.Arbeitsprogrmn des Dritten Aus
schusses alle zwei lahre verabschiedet werden. Es wiId emp
fohlen, soweit möglich keine gesonderten ResoIutiODSeJl1Wllrfe 
fIber den Stand der VerIrlige vorzulegen, sondern sie zum Be
standteil des Resolutionsentwurfs llber den Bericht des Ver
tragsorgans zu machen. In den dazwischenliegenden lahren 
soll der Ausschuß die Berichte lediglich zur Kenntnis nehmen, 
es sei denn, er hält konkretere Maßnnhmen fIIr erfonIerlich. 

C. VORSCHLAG~VONNEBENORGANEN 
DES WIRTSCHAFI'S- UND SOZIALRATS 

4. Der WlItIIcbafts- und SoziaJrat soll bei der Übermitdung 
von VorschlagsentwOren an die Genera1vemammlung das 
Arbeitsptogramm des Dritten Ausschusses nach Möglichkeit 
berücksichtigen. 

D. ARBEITSPROORAMM 

5. Unutittelbar nach der Wahl seiner Amtstrilger soll der 
Dritte Ausschuß eine informelle Sitzung abhalten, um auf der 
GmndInge eines vom Sekretariat zu ersteJ1enden Entwurfs sein 
Arbeitsprogramm sowie andere organisatorische Aspekte sei
ner Arbeit, insbesondere den Stand der Dokumentation, zu be
handeln. 

6. Die dem Dritten Ausschuß zur Behandlung auf der fiIDf
zigsten Thgung der Generalversammlung zugewiesenen 
Punkte sollen in der folgenden Reihenfolge behandelt werden: 

Ptmkt 2. Beseitigung von Rassisnms und Rassendiskrlml
nienmg133 

Ptmkt 3. Selbstbestimmungsrecht der VOlkllr''' 

Ptmkt 4. SozJa/e Entwicklung, elnschUeßlich Fragen im Zu
sammenhang mit der Weltsozial1age sowie der Ju
gend, demA1tem, den Behinderten und der Faml1ie 

Ptmkt 5. VerbrechensverhlJtung und StrqfrechtspJ!ege 

Ptmkt 6. FOrderung der Frau 

Ptmkt 7. Intematlona1e DrogenbeklJmp.ftmg 

Ptmkt 8. Bericht der Hohen Kommissarin der Verein.ren Na
tIonenjllr Flilchtlinge, Fragen im Zusammenhang 
mit Flilchtlingen, R/Jckkehrem und Vertriebenen 
sowie humanitiire Fragen 

Ptmkt 9. FOrderung und Schutz. der Rechte von Kindern 

Ptmkt 10. AktivItiitenprogramm der Intemationalen DeJauJe 
der tll4lochthonen BevlJlkllrungsgruppen der Welt 

m DJePankte2 tmd 3 sindget'ef" zuer&tem. AufWUnsdtköMendle 
DeIogfmten Zlljedem der Punkte elao gesondmte Bdd!Inmg abgeben. 

0) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Men
schenrechte 

b) Menschemechtsfr einschlieBlich anderer AnsIiIze 
zur besseren Gewlibr1eistung der effektiven AusUbung 
der Menscbenrechte und Grundfreiheiten 

c) MenschenrecbIII und Berichte der Sunderbe
richtetslatteJ und Sonderbeauftrag 

d) Urn&ssende Verwirklichung der ErklIlrung und des 
AktionsPlUguuwns von Wten und diesbezftgliche 
Anschlußmaßnabmen 

Ptmkt 12. Bericht des Wirtschqfts- und SozJaIrats 

7. Diese Regelung knnn auf der Orgauisatioossitzung des 
Dritten Ausschusses lIberprIIft werden, insbesondere unter 
BerUcksichtigung des dann gegebenen Standes der Dokumen
tation. 

E. AUSARBEITUNG UND VORLAGE VON 
RESOLlITIONSEN'IWÖRFEN 

8. Die Delegationen werden gebeten, sich bei der Aus
arbeitung von Resolutionsentwlltfen an das nacbstehend 
wiedergegebene ArbeitsPiOgtwmn des Dritten Ausschusses zu 
halten. 

9. Die Delegationen werden gebeten, die in den ResoJnti.c>. 
nen 451175 und 46/140 vereinbarten, nacbstebeud angeflIb:r:ten 
allgemeinen Richtlinien fIIr die Vorlnge von Vorschlngs
entwlltfen zu ber:llcksichtigen136: 

Ptmkt 1. Bericht des Wirtschqfts- und SozJaIrats 
Angelegenheiten, die ein Tätigwerden der Genera1ver
sammlung (Dritter: Ausschuß)er:fordem oder ihr: zur 
Kenntnis gebr:acht wur:den 

Fragen. die nicht unter die anderen, dem Dritten Aus
schuß zugewiesenen Gegenstände auf der 'Thgesord
nung der Generalvemammlung fallen 

Ptmkt 2. Beseitigung von Rossismus und Rassendiskrlmin
rung 

JIIhrl/ch 

Dritte Deknde zur BekImpfung von RassiSMUS und 
Rassendiskrimin 
Bericht des Ausschusses fIIr die Beseitigung der Ras
sendiskrimininr 

1St UlllmplmktQ) fstgeb\llllll ZIlertir!ml; die UJI1OIpIUIkIo bJ, c) UDd d) sIad 
8 I zu er&tem. 

'" AufWUJl8Ch _ DoIegImte elao Bdd!Inmg ZIl UnDpUnkI Q) UDd 
___ ZIl den UlIIoIpuIIIdonbJ, c) UDdd) abgeben. Zu den eiDr.ebIen 
UIIIerpIIIIkIon soDjecb:ltjeweIJs aurelao Bdd!Inmg.1 B 3 bon werden. 

lJ6 Ile< HInweIs auf "gerade" bezIeInmgsweIso "ungerade" IaIue-.u 
sich aufKalerulerjabm. 



IX. BesrbJflsso 

Stand der Intemat:iona\cn Konvention iIber die BekiImp
fung und Bes1rafung des Verbrechens der Apartheid 

Finanzlage des Ausschusses für die Beseitigong der 
Rassendiskriminierung 

ZweljlJhrlich 

Slmld des Internationalen Übereinkommens zur Beseiti
gong jeder Form von Rassendiskriminierung (in gera
den Jahren) 

Punkt 3. Selbstbestlmmunguecht der VlJlker 

JlJhrlich 

Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des Selbst
bestimmungsrechts der Völker und der raschen Gewäh
rung der Unahhllngigkeit an koloniale Länder und Völ
ker für die tal!!!icbllche GewlIhr!eistung und Einhaltung 
der Menschen=hte 

Universale Verwirklichung des Selhsthestimmunga
rechts der Völker 

Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der 
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausllbung 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker (wird nnch 
InIu .... "tIieten der Jnterantiona1en Konvention gegen die 
Anwerbung, den Ejnsatz, die F"manzierung und die 
Ausbildung von Söldnern zweijllhrlich behAndelt) 

Punkt 4. SoVale EntwIcklung, einschließlich Fragen im Zu
SIl1IIIIU!1Ihang mit der WeltsozJallage sowie der Ju
gend, demAltem, den Behlnderten UIId der FamIlle 

Jiihrlich 

Weltsoziallagel31 

Weltgipfel für soziale Entwicklung (1995) 

Zehnter Jahrestag des Internationalen Jahres der Jugend 
(1995) 

Zwetjiihrlich 

DurchfUhrung der Rahmenbestimmungen für die Her
atellung der Chancengleichheit für Behinderte und des 
Weltaktionsprogr1llDlD8 für Behinderte und der lang
fristigen Strategie zur DurchfOhrung des Weltaktions
programms für Behinderte bis zum Jahr 2000 und 
danach (in ungeraden Jahren) 

DurchfUhrung des Internationalen Aktionsplana zur 
Frage des Alterns, Internationales Jahr der lllteren Men-

131 1995 - Zwfscbenbed<:ht Obor dh> W'''''''oJJagI\ U1UI BerlchI der 
_ssiO" flIr soziale EntwIcIdJmg. 

1996 - CleneraIdebauo au/i!nDId des BerichIa des ~ U1UI - 1997 - _ Obor dh> We1lso?Wlage 1l!Id _ der KommIssfon flIr 
soziale EntwIcIdJmg. 

1998 - CleneraIdebauo au/i!nDId des BerichIa des ~ 1l!Id 
SozIalmts 

sehen (1999) und damit zusammenhlIngende Aktivitll
ten (in ungernden Jahren) 

Jugeadpolitiken und Jugendprogramme (in ungeraden 
Jahren) 

Erfahrungen der Staaten bei der Förderung der Geoos
aenachaftsbeweguog (in geraden Jahren) 

Anwendung der Leitlinien für Strategien und Maß
nahmen einer eatwicklungaorieatierten Sozialpolitik in 
naher Zukunft (in ungeraden Jahren) 

Internationales Jahr der Familie (1995, danach soweit 
~lichzweijllhrlich) 

FlblfJlJhrlich 

Jahrestag der Erklärung llber soziaIea Fortschrltt und 
Entwicklung auf sozialem Gebiet (1999) 

Jnterantionales Alphabetisierungsjahr (1995) 

Punkt 5. Verbmchensverhlltung UIId Strqfrechtspflege 

JlJhrlich 

Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für Ver
brechensverhlltung und die Behandlung Straftlllliger 

Verbrechensverhlltung und StrafrechtspfJege 

ZweljiJhr/ich 

Interaationale Zusammenarbeit bei der BeklImpfong der 
organisierten Kriminalität (in geraden Jahren) 

FlblfJlJhr/ich 

KongreS der Vereinten Nationen für Verbrechens
verhlltung und die Behandlung StraffIIIliger (1995) 

Punkt 6. FlJnterung der Frau 

JlJhr/ich 

Umsetzung der Zukunftsstrategiea von Nairobi zur 
Förderung der Frau 

Verbessenmg der Sitaation der Frauen int Sekretariat 

Vierte Weltfrauenkonferenz (1995) 

Gewalt gegen Wanderarbeiterinaen 

ZwetjiJhr/ich 

Konvention iIber die Beseitigong jeder Form von Dis
kriminierung der Frau (in geraden Jahren) 

Internationales Forschunga- und Ausbildungsiaatitnt zur 
Förderung der Frau (in ungeraden Jahren) 

Entwicklungafonds der Vereinten Nationen für die Frau 
(in ungeraden Jahren) 

Erfahrungen der Staaten bei der "erb ]] UDII der Lage 
der Frauen in Jl!mlIirhen Gebieten (in ungernden Jahren) 



Punkt 7. InteT1llJtlonale DrogenbekJimpfung Schutz von Kindern, die von bewaffneten KonflU,,,,,, 

Jl.IhrUch 

DurchfOImmg des Systemweiten Aktionsplans der Ver
einten Nationen zur BeJclluq'fang des Drogeulllißlrromcbs 
und des Weltweiten Aktionsprogramms gegen die 
unerlaubte Gewinnung von Suchtstoffen und psycho
tropen Stoffen, das unerlaubte Angebot dieser Stoffe, 
die unerlaubte Nachfrage danach, den unerlaubten Ver
kehr damit und die unerlaubte Verteilung dieser Stoffe 

Internationales Vorgehen zur Beklimpfung des Drogen
mißbrauchs und des unerlaubten Suchtstoffverkehrs 

Achtong vor den in der Charta der Vereinten Nationen 
und im Völkerrecht verankerten Gnmdslltzen im Kampf 
gegen den Drogenmißbrauch und den unerlaubten 
Suchtstoffvedrehr 

Programm der Vereinten Nationen fIIr die internationale 
Drogenbekllmpfung 

Maßnahmen zur Stlirkung der internationalen Zu
sammenarbeit gegen die unerlaubte Gewinnnng von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, den unerlaub
ten Verkauf dieser Stoffe, den uner1aubten Verkehr 
damit und die unerlaubte Vertei1ung dieser Stoffe sowie 
damit zlIsammenhllngende Fragen 

DurchflJbrung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Sucht
stoffen und psychotropen Stoffen (in gemden Jahren) 

Punkt 8. Bericht der Hohen Kommisstuin der Vereinten 
Nationm /Ilr FlIlchtlinge, Fragen im Zusammen
hong mit FlIlchtlingen, RIlckkehrem rmd Ver
triebenm sowie hW1lll1litilre Fragen 

JIlhrUch 

Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fIIr 
FlOchtlinge 

HiJfe fllrFlUcht1inge, RUckkebrer und Vertriebene in 
Afrika 

Umfassende Prüfung nnd Untersuchung der Probleme 
von FlOchtlingen, Rllckkebrern, Vertriebenen und san
atiger Wnnderbewegungen (1995) 

Hilfe fIIr unbegleitete minderjährige FlUcht1inge (1995) 

ZweijllhrUch 

Neue internationale hmnanitlire Ordnung (in geraden 
Jahren) 

FIbifjIlhrUch 

Ver1lingerung des Mandnts des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fIIr FlUcht1inge 
(1997) 

Punkt 9. FiJrderung rmd Schull. der Rechte von Kindern 

JIlhrUch 

Internationale Maßnahmen zur Verhinderung des Kin
detfomod I der 1IM ................... ~und der Tl" ..... ~ ---~s, .~,.._u _ ..... ~ 
graphie (1995) 

bettoffen sind (1995) 

Not der Straßenkinder (1995) 

ZWefJllhrUch 

Konvention lIber die Rechte des Kindes (in geraden 
Jahren) 

Berieht des Ausschusses fIIr die Rechte des Kindes (in 
geraden Jahren) 

Punkt 10. AktlvitIJIenpnJgramm der Intematlonalen DekIlde 
der autochthonm Bev01kerungsgruppen der Welt 

JIJhrUch 

Internationale Dekade dCr autochthonen Bevölkernngs
gruppen der Welt 

ZwefJlJhrUch 

Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen fIIr autoch
thone Bevölkerungsgruppen (in gernden Jahren) 

Punkt 11. Menschenmc~gen 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem GebIet der Men
schenmchte 

JlJhrlich 

Effektive Anwendong der internationalen Menschen
rechtsilbereinkOnfte, einsch1ieB1ich der Berichtspflich
ten aufgrund der internationalen MenachenrechtsfJber.. 
einldinfte 

Internationale Konvention zum Schu~ der Rechte aUer 
Wanderarbeitoe1uner und ihrer Fami1ienangehörigen 
(nach Inkrafttreten der Konvention zweijftbrlich) 

Zwe/jl.lhrUch 

Bericht des Ausschusses gegen Folter nnd Stand der 
Konvention gegen Folter und andere grausame, un
menschliche oder erniedrigende Behaudlnng oder Strafe 
(in geraden Jahren) 

Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen fIIr Opfer 
der Folter (in geraden Jahren) 

Stand der Konvention lIber die VerllOtung und Be
strafung des Völkermordes (in gernden Jahren) 

Internationale Menschemechtspakte (in ungemden 
Jahren) 

b) Menschenrechtsfragen, einschlleßUch anderer AnsiIIu 
VU" besseren Gewllhrleistung der effektiven AusIlbll1l8 
der Menschenrechte rmd GT'IIII4fre/heiten 

JIJhrUch 

Andere AnslI!ze sowie Mittel und Wege innerha1b des 
Systems der Vereinten Nationen zur besseren Gewftbr.. 
leistung der effektiven Ausübung der Menaehenrechte 
und Clrundfreiheiten 



IX. B ' Iflsse 

Recht auf Entwicklung 

Beseitigung aller Formen religiöser Intoleranz 

Achtung vor den Grundsillzen der nationalen Souverä
niIIIt und der NIChteinmischung in die inneren Angele
genheiten von Staaten bei Wahlvorglingen 

Verstlirkung der Wll'ksamkeit des Grund"'lt7JlS regel
mlIIIiger und unverflllschter Wahlen 

Menschenrechte und 'Thrrorlsmus 

Stlfrkung des Sekretariats-Zenttums für Menscbenrechte 

ErkIlIrung Ober die Rechte von Personen, die nationalen 
oder etlmischen. religiösen oder sprachlichen Minder
heiten angehören 

Stlfrkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte durch die Filrderung der 
internationalen Zusammenarbeit, und WIChtigkeit der 
Nichtselektivitlit, Unparteilichkeit und ObjektiWlit 

Jahr der Toleranz (1995 und 1996) 

Hoher KommiSAAT der Vereinten Nationen für Men
schenrechte 

Achtung vor· der universalen Reisefreiheit und der 
flherragenden Bedentung der FamilienzusammenfOh
rung(I995) 

Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechts
erziehung 

ZwetjllhrlJch 

Summarische oder willkiIrliche Hinrichtnn (in -
den Jahren) gen gera 

Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der 
Menschenrechte Cm geraden Jahren) 

Regionale Vorkehrungen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte (in geraden Jahren) 

Regionale Vorkehrungen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte in der asiatisch-pazifischen 
Region (in geraden Jahren) 

Frage des Verschwindenla __ s von Personen (in gera
den Jahren) 

Die Menschenrechte und extreme Armut (in geraden 
Jahren) 

Die Menschenrechte und Massenabwanderungen (in 
ungeraden Jahren) 

Die Menschenrechte in der Rech1spflege Cm ungeraden 
Jahren) 

Die Menschenrechte und der wiSMDschaftllch-techni
sche Fortschritt Cm ongeraden Jahren) 

Nationaie Institutionen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte (in ungeraden Jahren) 

Ffln/}IihrUch 

Verleihung der Menschenrechtspreise 

c) Menschenmchtasilumlonen und Berichte der Sonderbe
rlchtersf4tte1' und SonderlU1at.iftragten 

d) Urtifassende Verwirklichung der ErkIilnmg und des 
AktIonsprogramms von men und dlesbeztlgUche 
AnschlqfJmqJJnahmen 

JlihrUch 

Verwirklichung der Brklllrung und des Akti0nspro
gramms von WIen, die von der WeItkonferenz Ober 
Menschenrechte verabscbiedet wurden, und diesbe
zflgliche Anschlußmaßnahmen 

ANLAGEn 

Zwel.Jahresprogramm des DrItten Ansvh!1!!!l!lS 
ftIr den Zeitraum 19!I5-l99ii 

1995138 

Punkt I. Bericht des Wlrtschafts- und Sodolrats 

Angelegenheiten. die ein Tlltigwerden der Generalver
sammlung (Dritter Ausschuß) erfordern oder ihr zur 
Keuntois gebracht wurden 

Dokumentation 

Die entsPlechenden Kapitel im Bericht des Wtrtschafts.. 
und SozialraIs Ilber Fragen, die nicht unter die anderen 
dem Dritten Ausschuß zugewiesenen Gegenstllnde auf 
der 'Thgesordoung der GeneralversammIung fallen 

Punkt 2. Beseitigung von Rassismus und Rassendiskriminie-
rung 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des WJrtschafts
und Sozialrats 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der Ras
sendiskriminierung (Resolution 2106 A (XX» 

Bericht des Genera1sekretII Ober den Stand der loter
nationalen Konvention über die Bekämpfung und Be
strafung des Verbrechens der Apartheid (Resolution 
3380(XXX) 

Bericht des Genera1sekretII über den Stand des loter
nationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminerung (Resolution 2106 A 
(XX» 

Bericht des Geoera1sekretllrs Ilber die Finanzlage des 
Ansschus_ für die Beseitigung der Rassendiskrimin 
rung (Resolution 49/145) 

Mitteilung des Genera1sekretII zur Übermittlung des 
Zwischenberichts des Sonderberichterstatters der 

tU Das Arbeitsp:iogawmu und die ])oltiliiiAiltalfnn fl1r 1995 werden im 
LfI:hb> der VOJIl __ UDd _ 1995 gefa8Ion e!nsch!ftgigen 

Bescblßsse revidiert. 
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MenschenrechtsImmmission für heutige Fennen des 
)lassjsmus, der Rassendiskriminienmg, der Fremden
feindlichkeit und damit zusammenhängender Jnto1emnz 
(Resolution 49/147) 

Frage, fiJr deren Behandlwtg keine Vorausdokumenta
tion angefordert wurde 

Dritte Dekade zur Bekämpfung von )lassismus und 
Rassendiskriminenmg (Resolution 49/146) 

Punkt 3. Selbstbestimmungsrecht der VOlker 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretllrs (Resolution 49/148) 

Mitteilung des GeneralsekretlI zur Übermittlung des 
Berichts des Sonderberichterstatters der Menschen
rechtskommission für den Einsatz von Söldnern (Res0-
lution 49/150) 

Frage, fiJr deren Behtmdlung keine Vorausdokumenta
tion angefordert wurde 

Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des Selbst
bestimmungsrechts der Völker und der raschen Gewilh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker für die tatsiichliche Gewährleistung und Ein
haltung der Menschenrechte (Resolution 49/151) 

Punkt 4. Soziale Entwicklung. einschJießUch Fragen Im Zu
sammenJumg mit der Weltsodol1age sowie der Ju
gend, dem Altem. den Behinderten und der 
FamiueJ9 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wn1schafts
und Sozialrats, einschließlich des endgilltigen Entwut:fs 
des Weltaktionsprogramms für die Jugend bis zum 1ahr 
2000 und danach (Resolution 1993/24 des Wn1schafts
und Sozialrats und Resolution 49/152 der Generalver
sammlung) 

Zwischenbericht über die Weltsoziallagel40 

Bericht des Generalsekretllrs und des Generaldirektor 
der Organisation der Vereioten Nationen für Erziehung, 
WISSenSchaft und Ku1tur über die Fortschritte und Pr0-
bleme bei den BemObungen um eine univeISale A1-
phabetisierung (Resolution 46/93)140 

Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung (Res0-
lution 47192) 

Bericht des Generalsekretärs über das Internationale 
Jahr der Familie (Resolution 47/237) 

Bericht des Generalsekretllrs über den Stand der Bemü
hungen zur SichersteIlung der Cbancengleichheit und 
vo1len Eingliederung Behinderter in die verschiedenen 
Organe des Systems der Vereinten Nationen (Resolu
tion48/95) 

Bericht des GeneralsekretlI über die Anwendung der 
Rahmenhestimmun für die Herstellung der Chan
cengleichheit für Behinderte (Resolution 48/96) 

Bericht des GeneralsekretlI über den Entwurf eines 
Programms zur Vmbereitung und Begehung des 
Internationalen Jahres der lIIteren Menschen (Resolution 
1993112 des Wirtschafts.. und SoziaIrats und Resolution 
48/98 der Generalversammlung) 

Punkt 5. Verbrechensverhfltung und Strqfrechtspj/ege 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wn1schafts
und SoziaIrats, einschließlich der in Resolution 49/157 
angeforderten Informationen 

Bericht des Neunten Kongresses der Vereinten Nationen 
über Verbrecheosverh und die Belvllldbmg StraffiiI
liger 

Bericht des Generalsekretärs über das Afribnische 
Jnatitut der Vereinten Nationen für Verbrechensverhü
tung und die Behandlung StrafftUIiger (Resolntion 
49/156) 

Bericht des GeneraIsekretlI über die DurchfiIhrung der 
Resolution 49/158 

Bericht des GeneraIsekretlI über die DurchfUhrung der 
Resolution über die Politische Erkllirung und den 
Weltaktionsplan von Neapel gegen die grenzüber
schreitende mganisierte Kriminalität (Resolution 
49/159) 

Punkt 6. FOrderung der Frau 

Dokumentation 

Das entspIechende Kapitel im Bericht des Wn1schafts
und Sozialrats 

Bericht des Ausschosses für die Beseitiguna der Dis
kriminierung der Frau (Resolution 34/180)1411 

Mitteilung des GeneralsekretlI zur Übermittlung des 
Berichts des Administrators des Entwicklungspro
gramms der Vereioten Nationen über die TlItigkeit des 
Entwicklungsfoods der Vereinten Nationen für die Frau 
(Resolution 39/125) 

Bericht des GeneralsekretlI über den Stand der Kon
vention über die Beseitigung jeder Form von Dis
krimlnierung der Frau (Resolution 45/124) 

Bericht des GeneralsekretlI über die TlItigkeit des 
Jnterontionalen FOIIIChungs- und Ausbildungsinstitots 
zur Förderung der Frau (Resolutionen 48/105 und 
49/163) 

Bericht des GeneraIsekretlI über die Verbesserung der 
Lage der Frauen in llIndlichen Gebieten (Resolution 
48/109)140 

Bericht der VIerten Weltfrauenkonferenz (Beschluß 
1992/272 des Wirtschafts- und SoziaIrats und Resolu
tion 49/161 der Generalversammlung) 



Bericht des GeneraIsekretll Ober die Verbesserung der 
Situation der Frauen im Sekretarlat (Resolution 1994/6 
des Wmschafts.. und Sozialmts und Resolution 49/167 
der GeneralveIll8Dlllllung) 

Bericht des Generalsekretärs Ober die VOI'f!CIlChIagc 
Znsammmdegung des Jntemationalen Forschungs- und 
Ausbildongsinstituts zur F6rderung der Frau und des 
Entwickhmgsfonds der Vcieinlen Nationen (kesolution 
49/160) 

Bericht des GeneralsekretlI Ober die Umsetzung der 
Zukunftss1rateg von Nairobi zur F6rderung der Frau 
und Ober die Einbeziehung IIlterer Frauen in die Ent
wicklung (Resolutiunen 49/161 und 49/162) 

Bericht des GeneralsekretlI Ober die Anschlußmall
nahmen an die VIerte WeJtfrauenkonfer (Resolution 
49/161) 

Bericht des GeneralsekretlI Ober Gewalt gegen Wan
derarbeiterinnen (Resolution 49/165) 

Bericht des Generalsekreiärs Ober Frauen- und MiId
cheuhandel (Resolution 49/166)1" 

Punkt 7. Intematlontilll Drogenbeklimpfung 

Dokumentlltion 

Das enblpt«lhende Kapitel im Bericht des Wmschafts.. 
und SoziaIrats, einscbJleß1ich der in Resolution 48/12 
der Generalversamwung angeforderten Informatiunen 

Bericht des GeneraIsekretll Ober die DurchfIIhnmg des 
Weltweiten AktionsprogIW1liWI (Resolutiunen 8-1712, 
Anlage. 471100 und 49/168) 

Bericht des Generalsekretärs Ober den Systemweiten 
Aktionsplan der Vereinten Nationen zur Beldlmpfung 
des Drogenmißbrauchs. einschließ1ich organisatious
spezifischer DmchfIIImmgsplllne (Resolutionen 471100 
und 49/168)1" 

Bericht des GeneraIsekretll Ober die Durcbfllhnmg der 
Resolution 49/168 

Punkt 8. Bericht der Hohen KommIssarin der Vereimen 
NtJtlonen fIJr Flilchtlinge, Fragen im ZUsammen
hang mit FlilchtUngen, RilckkBhrem und Ver
triebenen sowie humonltiire Fragen 

Dokumentlltion 

Das entspu dlßllde Kapitel im Bericht des WutBchafts.. 
undSozialmts 

Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Natio
nen fIIr FlOchtlinge 

Bericht des GeneraIsekretll Ober die DurchfIIhnmg der 
Resolution Ober Hilfe für unbegleitete mindeIjllhrige 
Flüchtlinge (Resolution 49/172) 

Bericht des GeneralsekretlI Ober die umfas_de Prü
fung und Untmsuc1nmg der Problmne von F1IIcht1ingen, 
RiIckkebrem, Verfrlehenen und sonstiger Wanderbewe
gungen (Resolution 49/173) 

Bericht des GeneralsekretlI Ober die Situation der 
FlOchtIinge, RQckkehrer und Vertriebenen in Afrika 
(Resolution 49/174) 

Punkt 9. FOrderung und Schutz der Rechte von Kindern 

DokumentIltion 

Bericht des GeneralsekretlI Ober den ScIndz von 
Kindern, die von bewaffneten KonfJikten betroffen sind 
(Resplution 49/2(9) 

Mitteilung des GeneralsekretlI zur Übermittlung des 
Berichts des Sonderherichterstatters der Menschen
rechtskommiBsin für Kinderhandel. Kindmptustitulion 
und Kinclerpomographie (Resolution 49fZl0) 

Frage, fIJr deren Behandlung keine Vorausdokumenta
IiDn tllIgefordert wurde 

Not der Stmßenkinder (Resolution 49fZ12) 

Punkt 10. AIaivitiltenprogramm der InternotJonalen Dekade 
der autochthonen BevOlkerungsgruppen der Welt 

DokumentaliDn 

Bericht des GeneralsekretlI Ober ein ~ 
Aktionsprogramm für die Jntemationale Dekade der 
autochthonen Bevölkerungagtuppen der Welt (ResoJu
Iiunen 48/163 und 49fZ14) 

Punkt 11. Menschenrechtsfragen 

a) Anwendung der Rechtsokte auf dem GebIet der Men
schenrechte 

DokumentaliDn 

Das entsplechende Kapitel im Bericht des WutBchafts.. 
und Sozialrats 

Bericht des Menschenl'echtsan,..,husses (Resolution 
2200 A (XXJ)I" 

Bericht des An,..,bn..,. gegen FolteI (Resolulion 39/46) 

Bericht des GeneralsekretlI Ober den FIeiwilligen 
Fonds der Vereinten Natiunen für Opfer der FolteL 
(Resolutionen 36/151 und 49/176) 

Bericht des GeneralsekretlI Ober den Stand des InteL
nationalen Paktes Ober wirtscbaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, des lntcInationaJen Paktes Ober 
bfJrgeIlichC und politische Rechte und der Fakultativ
protokolle zum lntcInationaJen Pakt Ober biiIgerliche 
und politische Rechte (Resolution 48/119) 

Bericht des GeneralsekretlI Ober den Stand der lntcI
nationaJen Konveution zum ScIndz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehm und ihrer Familienangehörigen 
(Resolution 49/175) 

Bericht des Generalsekretärs Ober die Thgung der 
VOISitzenden der VerttagsorgaDe auf dem Gebiet der 
Menschenrechte (Resolution 49/178) 
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b) Menschenrechls/ragen, einschließlich anderer AnsIiIl.e Jahr der 1bleranz (Resolution 49/213) 
zur besseren GewiJhrleistung der effektiven AusUbung 
der Menschenrechte und GruntIfrelheiten 

Dokumentation 

Du entsprechende Kapite1 im Bericht des W"utschafts
und Sozia1rats, einschließlich der Empfehlungen der 
MenscbenrechtskmnrniS'rion zur Frage der Achtung vor 
der universalen Reisefreiheit und zur llberragenden 
lWenbmg der Famllienzusamm.eg (Resolution 
49/182) 

Bericht des GeneraIsekretIi über nationale institutio
nen zum Schntz und zur Fllrdenmg der Menschenrechte 
(ResoIntion 48/134) 

Bericht des GeneraIsekretIIüber Menschenrechte nnd 
Massenabwanderngen (Resolution 48/139) 

Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
fOr Menschenrechte (Resolution 48/141)140 

Bericht des Generalsekretärs über die Achtung vor den 
Grnndslftzen der nationalen Souveriinität nnd der 
Nichteinmischnng in die inneren Angelegenheiten der 
Staaten bei Wahlvorglingen (Resolution 49/180) 

Bericht des GeneralsekretliIs über des Recht auf &t
wicklnng (Resolution 49/183) 

Bericht des GeneraIsekretIi über die Schaffung eines 
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen fOr Opfer 
des Temnism.us (49/185) 

M"lfreibmg des (Jenera\sekrellirs zur ÜbemrittIJmg des Zwi
schenberichts des Sonderherichtms t1Ir die Besei
tigung aller Fonnen Je1igi6ser IDtoIerauz (Resolution 
49/188) 

Bericht des GeneraIsekretIi über die Stllrknng der 
Rolle der Vereinten Nationen bei der Steigerung der 
W"lIksamkeit des Grundsatzes rege1rnil8iger und unVel'
fliIscbter Wahlen und der Förderung der Demokratisie
nmg (Resolutionen 48/131 nnd 49/190) 

Bericht des GeneraIsekretIi über die wirksame För
derung der Erk1llnmg über die Rechte von Personen, die 
nationa1en oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 
Minderheiten angehören (Resolution 49/192) 

Bericht des GeneralsekretIi über ein Programm im 
Rahmen der Vereinten Nationen zur Stllrknng der 
Recbtgstaat1icltkeit (Resolution 49/194) 

Bericht des GeneralsekretIi über die Stllrknng des 
Sekretarials-Zentrums t1Ir Menschenrechte (Resolution 
49/195) 

Fragen,/Urderen Belumdllmg keine Vorausdokumenta
tion angefordert wurde 

Binnenvertriebene (ResoIntion 48/135) 

Die Menschenrechte in der Strafrechtspflege (ResoIn
tion 48/137) 

Die Menschenrechte nnd der wissenschaft1ich-tech
nische Fortschritt (Resolution 48/140) 

Dekade der Vereinten Nationen fOr Menschenrechts
erziehnng (Resolution 49/184) 

c) Menschenmchtssituatl und Berichte der Sonderbe
richterstatter und Sonderbem4ftragten 

Dokumentation 

Bericht des GeneraIsekretIIüber die Menschenrechts
situation in Myamnar (Resolution 49/197) 

Bericht des Generalsekretllrs über die Rolle des Sekre
tariats-Zentrums fOr Menschenrechte bei der Unterstl1t
zung der kambodschanischen Regierung und des 
kamhodschanischen Volkes bei der Förderung und 
beim Schntz der Menschenrechte nnd über die Empfeh
lungen des Sonderherichtersta (Resolution 49/199) 

Bericht des GeneraIsekretIIüber die Menschenrechts
situation im KOsovo (Resolution 49/204) 

Bericht des Generalsekretllrs über die Vergewaltignng 
und Mißhandlung von Frauen im ehemaligen Jugo
slawien (Resolution 49/205) 

Mitteilnng des GeneralsekretliIs zur Übermittlung des 
Berichts des Sonderherichtmslatte.ts der Menschen
rechtskonunission fOr die Menscbenrechtssituation in 
der Republik Bosnien und Herzegowina, der Repnblik 
Kroatien und der Bnndesrepnblik JngosIawien (Serbien 
nnd Montenegro) (Resolution 49/196) 

Fragen,/Ur deren Belumdllmg keine Vorausdokumenta
tion angefordert wurde 

Die Menscbenm:bfS'rituarion in Sndsn (Resolution 49/198) 

Die Mensc\!emoohlS'rihmfiou in Kuba (Resolution 491200) 

Die Situation der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
in Haiti (Resolution 491201) 

Die Menschenrechtssituation in der Islamischen Re
publik Iran (Resolution 491202) 

Die MenschenrechfS'rilnation in Irak (Resolution 491203) 

Die Mensc\!emoohtssitnation in Ruanda (Reso1ution 
4911.06) 

Die Menschenrechtssituation in Afghanistan (Resolu
tion 49/207) 

d) U11(assende VerwlrfdJchung der ErklII.rung und des Ak
tionsprogramms von Wien und dtesbeztJgl/che An
schll4fJmqßnahmen 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretllrs (Resolution 48/121) 
Bericht des Hohen KronmiSS8J'!l der Vereinten Nationen 
fOr Menschenrechte, einschlieBlieh der in Resolution 
491208 angeforderten Infonnationen140 (siehe Punkt 11 b» 
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Punkt 1. Bericht des Wirtschqfts- und SoValraJs 

Angelegenheiten, die ein Tlltigwerden der Generalver
sammhmg (Dritter Ausschuß) erfordern oder ihr zur 
Kenntnis gebracht wurden 



IX. P 'm .. 403 

Dokumentation 

Die enlspn.'benden KapitIll im Bericht des WiItschafIs.. 
und Sozialrals über Fragen, die nicht UIIIer die anderen 
dem Dritten Ausschuß zugewiesenen GegeNS"n"" auf 
der Tagesordnnng der Generalwrsammlnng faDen 

Punkt 2. Beseftjgung von RtusImrus UIId RassentJl8krlmI-
rung 

Dokumentation 

Das enlspxechende Knpite1 im Bericht des WiItschafIs.. 
und Sozialrals 

Bericht des Anssclrm= fiIr die B iliguDg der Rassen
diskriminierung (Resolution 2106 A (XX» 

Bericht des GeneraIsekreUIt über den SlImd der Jmar
nationalen Konvention über die J!elcsmpl\ ... g und 
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (Resolution 
3380(XXX) 

Bericht des Generalsekretäm über den Stand des Jmar
nationalen Übemirdc'mIilMnszurB"""dIfIDsjederForm 
von Rassendiskrlmiu (Resl1lut1onen 2106 A (XX) 
und 49/144) 

Punkt 3. Selbstbestimmungsm:ht der Vi11ker 

Punkt 4. SoVale EntwIcklung. eInschIl'ifJllch Fmgen im Zu
sammenlumg mit der Weltsot.itzl1Dge sowie der lu
gend, demAltem, den BehIndertBn UIId der FtuIIiIIs 

Dokumentation 

Das enlsplechende KapitIll im Bericht des WiItschafIs.. 
und Sozialrats 

Bericht des GeneraIsekretiI über die Dun:htUhrung der 
Resolution über die Rolle der Gen, ..... nschaften im 
Lichte der neuen wirfschaftJjclten und sozialen T
endenzen (Resolution 49/155) 

Punkt 5. Verbrechensverhiltung UIId Strqfret:htspJlege 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretäm über den Stand der Kon
vention über die Beseitignng jeder Form von Dis
krimiDienmg der Frau und über die Atbeitsmethoden 
des Ausschtm .. fiIr die Beseitigung der Diskriminie
rung der Frau (Resolutionen 4S1124 und 49/164) 

Pllllkt 7. 11ItBnIatitnuJle Drogenbeldimpfung 

Dokumentation 

Das enIspreChende Knpite1 im Bericht des W'n1sChsfts
und SoziaIrats 

Bericht des GeneraIsekretiI über die DutchflJhtung des 
Obereinkommens der Vereinten Nationen gegen den 
unerlaubten Verkehr mit Stwhtstoffion und psychotropen 
Stoffen (Resolution 49/168) 

Bericht des GeneraIsekreUIt mit der zweijährlichen 
Al<tualisierung des Systemweiten Aktionsp1ans der 
VeJein1eo Nationen zur Beldlmpfung des Drogenmiß
braucbs (Resolution 481112, Abschnitt IV)140 

Pllllkt 8. Berlt:ht der Hahm Kommissarin der Vereinten Na
tümenftlr FlIlchtlinge, Fragen im Zusammenlumg 
mit FlIlchtlingen, RlJckkehrern UIId Vertriebenen 
sowie hwnan/tI.Ire Fragen 

DokumentatIon 

Das enIspreChende Knpite1 im Bericht des W'n1sCJud'ts.. 
und SoziaIrats 

Bericht der Hohen Kommissario der Vereinten Nationen 
fiIr F1i1chtIinge 

Bericht des GeneraIsekreUIt über eine neue intemn
tionaIe humanltiIre Ordnung (Resolution 49/170) 

Punkt 9. Fi1nIerung UIId Schutz der Rechte von Kindern 

Dokumentation 

Berh:ht des Ausschnsses fiIr die Rechte des Kindes 
(Resolution 44J2S, Anlsge)I40 

Bericht des GeneraIsekreUIt über den Stand der Kon
vention über die Rechte des Kindes (Resolution 49/211) 

Das enlspxechende Knpitel im Bericht des WlrtschafIs. D:_k 10. A""'''''''---amm der IntematlonaJm DelauJe 
und SoziaIrats ......... ;;:;;;~ Ihvi1lkerungsgruppen der Welt 

Punkt 6. Fi1rderung der Frau 

Dokumentation 

Das enlspxechende Knpite1 im Bericht des WiItschafIs.. 
undSozialrals . 

Bericht des Ausschnsses fiIr die BeseitiJl1llUl der Dis
kriminimnng der Frau (Resolution 34/180)1411" 

Mitteilung des GeneraIsekreUIt zur 'ObermittIung des 
Berichls des. Administrators des BntwicklungspJo 
gramms der Vereinten Nationen über die 1'IIIIgteIi des 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen fiIr die ftrau 
(Resolution 39/125) 

DokumentatIon 

Bericht des GeneraIsekreUIt über den Stand des Frei
willigen Fonds der Vereinten Nationen fiIr autochthone 
Bev6lkenmgsgntp @eschluß49/458) 

Punkt 11. Menschenrechts,fragen 

a) Anwendung der Rechtsokte auf dem Gebiet der Men
schenrechte 

Dokumentation 

Das enlspxechende Knpite1 im Bericht des W'n1sCJud'ts.. 
und SoziaIrats 
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Bericht des Menschenrechtsausschusses (Resolution Fragen, jiJr deren Behtmdlung keine Vo1'lJllSdokwnent-
2200 A (XXI)140 tion angefordert wrmJe 

Bericht des GeneraIsekretii iIber den Freiwilligen Fonds Die Menschenrechte und extreme Armut (Resolution 
der Vereinten Nationen fIIr Opfer der Folter (Resolution 49/179) 
361151) 

Bericht des Ausschusses gegen Folter (Resolution 
39146) Bericht des Generalsekretär iIber den Stand der 
Konvention gegen Folter und nndere grausame, un
JIleDllChliche oder erniedrigende Behandbmg oder Strafe 
(Resolution 49/177) 

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer A:nsIJlze 
zur besseren Gewilhrlsistung der effektiven AuslJbung 
der Menschenrechte rmd GI'IDI4freiheite 

Dokumentotion 

Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
fIIr Menschenrechte (Resolution 48/141)140 

Mitteilung des Generalsekretll zur Übermittlung des 
Berichts des Generaldirektors der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur Ober das Jahr der Toleranz (Resolution 49/213) 

Bericht des Generalsekretll Ober den Ausbau der 
ÖffuntIicbkeilsarlleit auf dem Gebiet der Menschenrech
te (Resolution 49/187) 

Bericht des Generalsekretär iIber regionale Vorkehrun
gen zur FlIrderung und zum Schutz der Menschenrechte 
(Resolution 49/189) 

Bericht des Generalsekretll Ober die Frage des Ver
schwindenlassens von Personen (Resolution 49/193) 

Andere Ansätze sowie Mittel und Wege innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zur besseren Gewähr
leistung der effektiven AusiIbung der Menschenrechle 
und Grundfreiheiten (Resolution 49/186) 

c) Menschenrechtasituationen rmd Berichte der Sonderbe
richterstatter rmd Sonderbemiftragten 

d) U11(assende Verwirklichung der ErldIJrung rmd des 
Aktionsprogramms von WIen rmd dJesbezilgliche An
schl~ 

Dokumenlation 

Bericht des Generalsekretll (Resolution 48/121) 

49/460. Beriebt des Wh1sehafts.. UDd SozIalraIs 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses'" Kenntnis von den Kapiteln 1, m (Abschnitt B). V 
(Abschnitte B. D bis H und K). IX, XlY, XV und XV11 des 
Berichts des Wirtschafts- und SoziaIrats'41. 

14' 0jJIzJe1Jes ProtoIaJ1l der Genenzlvmmnmlun N~ 
2bgung, JJeiItJgß 3 (Al49l3lRev.l.). 

6. Beschlilss" aufgrund der &rlehte des FiJnften Aussehusses 

49/405. FInanzIenmg der BeobaebtermJsslon der Verein- 49/413. FiDanzIenmg der Beobaebtertrnppe der Verefnten 
ten Nationen In m Salvador Nationen fIIr die 'lrnppenenlf!eddnng 

Auf ihrer 31. P1enarsitzungam 14. Oktober 1994. aufEmp
fehlung des FlInften Ausschusses 142, nach Behandlung des 
Berichts des Generalsekretll Ober die Finanzierung der Be
obachtermission der Vereinten Nationen in m Salvador143 und 
des damit zusammenhängenden Berichts des Beratenden Aus
sclnmes fIIr VerwaItongs- und Haushaltsfmgen144 und mit dem 
AII8druck ihrer Besorgnis darUber, daß seit 1. De7Jm!ber 1993 
keine HaushaltsvoDzugsberichte fIIr den Einsatz vorliegen, 

a) ermlIchtigtedie Generalversammlung den Generalsekre
tär, fIIr den Einsatz der Beobachtermission bis zum 30. No
vember 1994 Vmpflichfmlgen in Höhe von 5.643.700 US-Dol
lar brutto (5.040.800 Dollar netto) einzugehen; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretär, 
einen HBmzhaltsvol1zugsbericht fIIr den Zeitraum vom 1. De
zember 1993 bis 31. Mai 1994 vor.rulegen und bis zum 10. No
vember 1994 dem llrsuehen des Beratenden Anssclmsses in 
Ziffer 14 seines Berichts nachzukommen, um ihr eine einge
hende Prfifung des Haushalts des Ein!!l!t?ffl zu ermöglichen. 

'0 A1491S03. ZIfI'er 6. 
'0 A14&'8421AddI umlKmr.I. 
'44 A149/458. 

Auf ihrer 82. Plenarsitzuog am 8. De7Jm!ber 1994 ermlIch
tigte die Generalversammlung den Generalaekretär auf Emp
fehlung des Flinften Ausschusses'''. fIIr den Zeitraum vom 
1. bis 31. De7Jm!ber 1994 fIIr den Einsatz der Beohachter
truppe der Vereinten Nationen fIIr die 1iuppenentflechtong 
Vetpflichfmlgen in Höhe von 2.678.000 US-Dollar brutto 
(2.594.000 Dollar netto) einzugehen. 

49/414. Flna'Rlel nng der Seb,,"" uppe der Vaelnten Na
tionen 

Auf ihrer 82. P1enarsitzuog am 8. Dezember 1994 ermlIch
tigte die Generalversammlung den Generalaekretär aufEmp
fehlung des FlInften Ausschusses .. •• fIIr den Zeitraum vom 
1. bis 31. Dezember 1994 fIIr den EinsaIz der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen Vetpflichtungen in Höhe von 140 Mil
lionen US-Dollar brutto (138.778.800 Dollar netto) ein
zugehen. 

, .. A149nS5, ZIfI'er 6. 
,.. A149n56, ZIfI'er 6. 



4111415. FbnmzIenmg der Operation der Vereinten Natfo. 
nen In SomaHa n 

Auf ibrer 82. PleIllllSitzung am 8. Dezember 1994 ermäch
tigte die Generalversammlung den Generalsekretllr auf Bmp
feblung des FIInften An SSCbu ...... '41. für die Aufrechterhaltung 
der Operation der Vereinten Nationen in Somalia n wlIbrend 
des Zeitraums vom 1. November bis 31. Dezember 1994 
Verpflichtungen in Höhe von 105580.700 US-Dollar brutto 
(104.078.200 Dollar netto) einzngehen. 

4!1/46L 'Oherprlifimg der mllIIllIlstndi.en und flnanzleDen 
EffIzIenz der Vereinten Nationen 

Auf ibrer !lS. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 stellte 
die Generalversammlung auf Bm.pfebIung des FIInften Aus
sen ...... '48 die Bebandbmg des Thgesordnungspunktes 105 mit 
dem Titel "Öberpri1fung der administrativen und finonzielleo 
Effizienz der Vereinten Nationen" bis ZU ibrer wiederaufge
nommenen nennundvierzigsten Thgung zurIIck. 

4111462. Zu ''''''1111111'''' J)pk1l1l ....... ergrifl'am Maßnahmen 

Auf ibrer 9S. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 stellte 
die Generalversammlung auf Bm.pfebIung des FIInften Aus
schusses'" die Behandlung der folgenden Dokumente bis ZU 

ibrer wiederaufgenommenen neunundvierzigsten Thgung 
zurOck: 

a) Bericht des GeneraIsekretll Ober Rechtspflege- und 
Verfahrensmec!umismen für die ordnungsgemäße Verwaltung 
der Ressourcen und Fonds der Vereinten Nationeo"'; 

b) Mittellung des Oeoeralsekretllrs ZOi ObermittIung des 
Berichts der Gr.meinsameo Inspektionsgruppe mit dem Titei 
"Geblludeverwaltong im System der Vereinten Nationeo""o; 

c) Mittellung des GeneraIsekretll ZOi Obermittlung des 
Berichts der Gemeinsamen InspektIonsgruppe mit dem Titel 
"Persona1hewegongen und Verzögerungen bei der Steileo
b eselznng (der Einsparungsfaktor aufgrund verzögerter 
Stellenbesetznng)""'; 

d) Bericht des GeneralsekretlIOber die Verwendung von 
Ruhestandsbediensteten im Sekretariat der Vereinten Na
tionenw; 

e) Bericht des GeneralsekretlI Ober die Reform der inter
neo Rechtspflege im Sekretariat der Vereinten NationenU3

; 

f) Bericht des Oeoeralsekretllrs Ober die Modalitllten und 
Kosten der Peraonalvertretung aeitl992""; 

g) Erster Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal
tungs- und Haushaltsfragen Ober den ProgrammMIIsbaIt für 
den Zweijabreszeitramn 1994-1995 .... ; 

'" A/49nS7._6. 
... A/49/82O, _14. 
, .. A/49/98 und Korr. und Add.1 und 2. 
... A/49fj(J). 
'" A/491564. 
"'Nochnlcbt_ 
'" .1\1C.5149/13. 
'" 0jfIdeu.. Proto/uJU der C1en8mIversamm/ Nl1U1lU1ltMerzJgste 

Tagun"Be/ltqfe 7 (Al49n). 
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h) Bericht des Oeoeralsekretllrs Ober die Überprilfnng der 
Reise- und anderen Koatenerstattungen für Bedienstete der 
Vereinten Nationenw; 

i) Bericht des GeneraIsekretll Ober die Vet6ffent1i
chungspolitik der Vereinten Nationen"'; 

j) Bericht des GeneraIsekretll Ober BltioriIumlichkeiten 
in Genf"'; 

k) Bericht des GeneraIsekretll Ober revidierte Voran
schlfige für die Konferenzdienste in WIen""; 

I) Bericht des Generalsekretllrs Ober die Persona!abgabe 
und den Steuerausgleichsfonds .... ; 

m) Bericht des GeneraIsekretll Ober Verfahren und Nor
men für die Schaflimg. Streichung. Neueinatnfnng. Umwand
lung und Ver1egnng von Dienstposten ... ; 

n) Bericht des GeneraIsekretll Ober Sonderbeanftrag 
Abgesandte und IIlmliche Positionen"'; 

0) Bericht des GeneralsekretlI Ober das Fermneidesystem 
der Vereinten Nationen""; 

p) Mitteilung des Oeoeralsekretllrs Ober die Bescblifti
gongsbedingungen und Zu1agen für Am.tstdlger. bei denen es 
sich nicht um Sekretariatsbed handelt PemIionsplan für 
die Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs'"'; 

q) Mittellung des Oeoeralsekretllrs Ober die BeschIifti
gongsbedingungen und Zu1agen der Mitglieder des interna
tionalen Gerichts ZOi Verfolgnng der Verantwortlichen für die 
seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Ingoslawien 
be~en schweren Verstöße gegen das bumanitllre Völker
recht' ; 

r) Bericht des Generalsekretllrs Ober die Fmanzierung der 
Beobachtennission der Vereinten Nationen für Jmk und 
Kuwait' .. ; 

s) Bericht des GeneralsekretlI Ober die Finanzierung und 
Uquidaton der Obergangsbeh!lrde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha"'; 

t) Bericht des Generalsekretllrs Ober die mufassende Be
wertung aller Aspekte der Verwaltung und des Managements 
der ÜbCrgangsbehtlrde der Vereinten Nationen in Kambod
scha""; 

u) Bericht des GeneralsekretlI Ober die Finanzierung des 
Internationalen Gerichts ZOi Verfolgnng der Verantwortlichen 

'" .1\1C.5148/83. 
'" AlC.SJ48/l0. 
'" A1C.!J148/29. 
'" A/c.5I49f1.4. 
'" A/481'J32. 
• .. A/49/339 und Korr.l. 
.61 A/c.5I4915O • 
'" A/c.5I49f211. 
'" A/C.sJ49/B. 
." AlC.sJ49/lI. 
'" A/49J863. 
'" A/49n14undKorr.1 und2undAdd.l. 



406 General; 

fiIr die seit 1991 im Hobei1sgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
began_ schweren Verstöße gegen das lmmanit1ln:l Völker· 
recht1W1; 

v) Bericht des Generalsekrelllrs tIber die Fmanzlenmg der 
Militärischen Verbindungsgruppe der Vereinten Nationen in 
Kam.bodscbal68

; 

w) Bericht des Generalsekrelllrs llber die Finanzienmg der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in m SalvadOt"". 

49/463. Zweljahres-Arbeifsprogramm des FIlnfbm Aus
schusses fiIr den ZeItraum 1995-1!196 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 blIIlgte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des FlInften Aus
schusses"', in Öbereinstilnmung mit Ziffer 6 ihrer Resnlndun 
461220 vom 20. Dezember 1991 das in der AuIage zu diesem 
Beschluß enthaltene Zweijabres-Atbei1Bptogtamm des FIlnften 
Ausschusses fiIr den Zeitraum 1995-1996. 

ANLAGE 

Zweljahres-Arbeitsprogramm des FIlnfbm A" •• "", 
fiIr den ZeItnmm 1995-l9!I6 

A. ArbeItsprogramm ftlr 1995 

1. Fmanzberichte und geprIIfte Rechnungaabschillsse sowie 
Berichte des Rates der Rec1mungsprllfer 

2. Überpriifung der administrativen und finanzielhm Effi· 
zienz der Vereinten Nationen 

3. Prognunmballsba!tsplan fiIr den Zweijalneszeitnwm 
1994-1995 

4. Entwurf des ProgrammIuIusba fiIr den Zwei· 
jabreszeitraum 1996-1997'" 

5. Verbesserung der Finanzlage der Vcaeinten Nationen 

6. Gemeinsame Inspektionsgruppe 

7. Konferenzplanung 

8. Beitragstabelle fiIr die Aufteilung der Ausgabenlast der 
Vereinten Nationen 

9. Gemeinsames System der Vereinten Nationen 

10. Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Ver
einten Nationen 

'" AlC.S/49/42. 
'" Al49/S2J. 
'" Al491S18 und Add.l. 
'''' Der Ausschuß wfnI1IIIIer diesem Ptmkt ckm I!mwurf des l'\ogJauun

bausbaIIspIaos flIrckm Cl"""'''''''",'' Rat flIr das PeosIuus = der_ 
Nationen behandeln 

11. VerwaI1ungs- und bavsbal!stoolmische Aspekte der Finan· 
zlenmg der Friedenssicherungseinsl!tz der Vereinten 
Nationen 

12. BerIcht des Wirtschafts. und SozIaIrats 

13. Bmemmngen zur Besetzung freiwerdender Sitze in Ne
benmganen und SODBtige Bmemmngen 

14. Finanzienmg des Internationalen Gerichts zur Verfolgung 
der Verantwortliche fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaIlgen Jugoslawien begangenen schweren Ver· 
stöBe gegen das hnmani.tlIre Völkerrecht 

B. ArWitsprogrammftlr 1996 

1. FinanzbericItte und geprIIfte Rechnungsabschlilsse sowie 
Berichte des Rates der RechnungsprIIfe 

2. 'Obeqnilflmg der administrativen und finnnzlellen Effi· 
zIenz der Vereinten Nationen 

3. Progrmnmhausbaltsplan fiIr den ZwelJabreszeitraum 
1994-1995 

4. l'mjjlai!Iii'l,lanung 

5. Vet~ e JJenJng der Finanzlage der Vereinten Nationen 

6. PrOjji8i111uh8!JshaUsplan fiIr den Zweijabreszeitraum 
1996-1997 

7. Verwaltungs- und Haushaltskoordinienmg der Vereinten 
Nationen mit den Sonderorganisationen und der Internn· 
lionaleD Atomenergie-Orgon 

8. ICoDferenzplammg 

9. BelIragSlaheIIe fiIr die Aufteilung der Ausgaben1nst der 
V.einten Nationen 

10. Perscmainumagem 

11. Gemefnsames System der Vereinten Nationen 

12. Penslonssystem der Vereinten Nationen 

13. FinanzIenmg der Friedenssichenmgseinsätze der Ver· 
einten Nationen 

14. BerIcht des Wirtschafts. und SozIaIrats 

15. Bmemmngen zur Besetzung freiwerdender Sitze in 
Nebenorgsnen und andere Emcamungen 

49/464. Programmplammg 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 stellte 
die OeneraIversammlung auf Empfehlung des FIInften Aus
schnss sm die Behandlung des 'IlIgesordnungspunktes 108 mit 
dem 11tel "Prognunmplanung" bis ZU ihrer wiederaufgenom.. 
menen neunundvierzigsten 'IlIgnng znrOck. 

m A/491819,ZUfer7. 



IX. l!esrb_ 

49/4liS. Verwaltuogs.. und BanshglWkoordiolenmg der 
Vexelnten Nationen mit den Sonderorganlsatl'lnen 
und der Internationalen Atomenergle-Orgqnisa
tion 

Auf ihrer 95. PIenarsi1zung am 23. Pezember 1994 nahm die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Fßnften Aus
schusses'" Kenntnis von dem statistischen Bericht des Ver
waltungsausschusses fIIr Koordinierung über die Haushalts
und Finanzlage der Organiaationen des Systems der Vereinten 
Nntionenl'13. 

49/466. FinanzIenmg der MIssIon der Vexelnlen Nationen 
fBr das Referendum In Westsahara 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 auf 
Empfehlung des Fi!nften Ausschusses''', nach Behandlung des 
Berichts des Generalsekretlirs über die Finanzierung der 
Mission der Vereinten Nntionen fIIr daa Referendum in 
Westsaharal'ß und des damit znsmnmenhllngenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- und Haushalts
fragen''', unter Hinweis auf ihre Reaolution 48J2S0 B vom 
23. Juni 1994 und bis zu ihrer ÜberprOfung der akh.alisierten 
Berichte des Generalsekretli und des Beratenden Ausschusses 
über die Finanzierung der Mission, 

a) beschloß die Generalveraammlung, auf dem Sonder
konto der Mission der Vereinten Nntionen fIIr daa Referendum 
in Westsahara fIIr den am 30. November 1994 endenden 
Zeitraum den zusätzlichen Betrag von 2.670.350 US-Dollar 
brutto (7.850 Dollar Nettokredit) beleitzustellen; 

b) beschloß die GeneralveraammlImg außeIdem, daß in! 
Einklang mit ihrer Reaolution 973 (X) vom 15. Dezember 
1995 daa jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten in! Steuer
ausgleichsfonds aus den veranschlagten zusätzlichen Ein
nahmen aus der PersonaIabgabe in Höhe von 2.678.200 Dollar, 
die fIIr den am 30. November 1994 endenden Zeitraum 
gebilligt werden sind, auf die anteiligen Bei1riIge der Mitglied
staaten nach Buchstabe a) anzurechnen ist; 

c) ermlIchtigtedieGeneralversammbmg den Genera1sekre
tär, fIIr die Aufrechterhaltung der Mission wllhreod des 
Zeitraums vom 1. Dezember 1994 bis 31. Januar 1995 Ver
pflichtungen in Höhe von 6,4 Mi11ionen Dollar brutto 
(5.937.400 Dollar netto) einzugehen; 

d) ermächtigte die Generalversammlung den Genemlsekre
tär außeIdem, VOlbehaltlich des Beschlusses des Sicherheitsrats 
über die EntsendImg des fIIr die Beschleunigong der T1ltigkeit 
der Identifizierungs1mmmission erfOIderIichen Personals sowie 
der ÜberprlIfung durch den Beratenden Ausschuß fIIr den 
Monat Januar 1995 ausnahmsweise Verpflichtungen von 
zusätzlich 2,2 Mi11ionen Dollar einzugehen; 

e) beschloß die Generalveraammlung ferner, diese Frage 
auf ihrer wiederaufgenommenen neonundvieIzigsten Thgung 
in! Febiuar 1995 zu pIilfen; 

'" N49m9.ZlffecS. 
'" N49/S88. 
tU A/49JB08, Ziffer 6. 
". N49/SS9. 
". N49ml. 

J) billigte die GenemIveraammlung ausnahmsweise die in 
der Anlage zu diesem Beschluß enthaltenen Sonderregelungen 
fIIr die Mission betreffend die AnweodImg des Artikels IV der 
FinanzOidnImg der Vereinten Nntionen, wonach MittelbewiI
ligongen, die ZU! BegleichImg von Vetpflichtungen gegenüber 
Regierungen, die Kontingente undIoder logistische Unterstilt
zung fIIr die Mission ZU! Verl'iIgung stellen, über den in den 
Artikeln 4.3 und 4.4 der FinanzOIdnung vorgesehenen Zeit
mum weitergelten. 

ANLAGE 

Sonderregelnngen betreffend die Anwendnng des 
ArtlkeIs IV der FInanzoI dmmg der Vereinten Nationen 

1. Am Ende des in Artikel 4.3 der F'manzOIdnung VOl
gesehenen Zwölfmonatszeitraums werden alle nicht abgewik
kelten Verpflichtungen der jeweiligen Finanzperiode in bezug 
auf Lieferungen und Leistungen der Regierungen, fIIr die 
FOIderungen eingegangen sind oder fIIr die feste Erstattungs
sätze gelten, den Verbindlichkeiten zugefilbrt; diese Verbind
lichkeiten werden auf dem Sonderkonto fIIr die Mission der 
Vereinten Nntionen fIIr daa Referendum in Westsahara 
veIbocht, bis die Zablung erfolgt ist. 

2. Alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflichtungen der 
jeweiligen F'manzperiode gegenüber Regierungen aus Liefe
rungen und Leistungen sowie andere Vetpflichtungen gegen
über Regierungen, fIIr die die entsprechenden Forderungen 
noch nicht eingegangen aind, gelten nach dem Ende des in 
Artikel 4.3 der FinanzOIdnung vorgesehenen Zwölfmooats
zeitraum fIIr einen zuslitzlichen Zeitmum von vier Jahren 
weiter; 

3. Wlihreod dieses Vierjabreszeitmums eingegangene 
FOlderimgen werden gegebenenfalls wie in Ziffer 1 VOl
gesehen behandelt; 

4. Am Ende des znsli!zlic1ten Vierjabreszeitraums werden 
alle nicht abgewickelten Verpflichtungen annulliert, Imd der 
dann noch verbleibende Restbetmg etwaiger dafIIr verl'ilgbar 
gehaltener Mittelbewilligungen verflllil 

49/467. FinanzIenmg der Operation der Vereinten Natio
nen In Mosambik 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994, auf 
EmpfehlImg des Fßnften Ausschussesl71

, unter Hinweis auf 
ihre Resolution 48/240 B vom 29. Juli 1994 und bis zu ihrer 
Überprilfung der Berichte des GeneralsekretllIs'" und des 
Berstenden Ausschusses fIIr Verwaltungs- Imd Haushalts
fragenl1'> über die F'manzierung der Operation der Vereinten 
Nntionen in Mosmnbik, 

a) ermIIchtigtedie GenemIveraammlung den Genera1sekre
tär, zusl!tzlich zu dem Bettag von 2S Milllooen Dollar, fIIr den 
die Generalveraammluog in ihrer Resolution 48J240 B bereits 
eine Ausgabeermllchtigong erteilt hat, mit VOlheriger Zu-

111 N49/817,ZIfli:r6. 
". N49/649 und Add.l. 

". N49/849. 
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stimnnmg des Beratenden AUBSChusses fiIr die Liquidation der 
Operation fiIr den Zeitraum vom 16. November 1994 bis 
31. Januar 1995 Verpflichtungen bis zu einem Betrag von 
25.416.300 US-Dollar brutto (24.656.500 Dollar netto) 
einzugehen; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Beratenden Aus
schuß, so bald wie möglich, spätestens jedoch bis zum 
15. Januar 1995, einen schriftlichen Bericht lIber die in dem 
Bericht des Generalsekretärs enthaltenen rmdierten Kosten
V01'IIIISChlIIg fiIr die Liquidationsphase vorzulegen, damit sie 
vor dem 31. Januar 1995 einen Beschluß lIber die Veranlagung 
des Betrages fassen kann, fiIr den in Buchstabe a) eine 
Ausgabeermlichtigung erteilt wurde; 

c) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretllr, 
nachdem sie darauf hingewiesen hatte, daß sie in Ziffer 11 
ihrer Resolution 481240 B um einen Bericht über die Liqui
dationsphase der Operation ersucht habe, ihr so bald wie 
möglich einen vorläutigen Bericht darüber vorzulegen, um ihr 
den Beschluß über die in Buchstabe b) erwlIImte Verao1agung 
zu erleichtern. 

49/468. FImmzIenmg der MIssIon der Venointen NatIonen 
ln HaIti 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994, auf 
Empfehlung des FlInften AUBSChusses18

0, unter Hinweis auf 
ihre Resolution 48/246 vom 5. April 1994 und bis zu ihrer 
Oberprofung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Haiti"1 
und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses 
fiIr Verwaltungs- und Hat'shaltsfragen, 

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem Be
tmg in Höhe von 1.347.(00 US-Dollar brutto (1.217.900 Dollar 
netto) fiIr den Zeitraum vom 1. August bis 31. Dezember 1994 
und dem Betmg in Höhe von 9.509.300 Dollar brutto 
(9.063.400 Dollar netto) fiIr den Zeitraum vom 1. Dezember 
1994 bis zum 28. Februar 1995, die vom Beratenden AUBSChuß 
fIIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen in Übereinstimmung 
mit Resolution 48/229 vom 23. Dezember 1993 bereits geneh
migt wurden, sofern der Sicherheitsrat das Mandat der Mission 
der Vereinten Nationen in Haiti bis Ende Februar 1995 
verlängert; 

b) beschloß die Generalversammlung, als Ad-hoc-Rege-
1ung filrdenZeitraum vom 1. August 1994 bis 31.Januar 1995 
den Betrag von 2036.700 Dollar brutto (1.844.100 Dollar 
netto) auf die Mitg1iedstaaten entspxechend der ZUS8!J!menset
zung der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Versammlungsresolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt 
und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 
46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 
23. Dezember 1992 sowie in ihrem Beschluß 48/472 A vom 
23. Pezember 1993 geändert worden ist, wobei auf einen Teil 
dieses Betrages, nämlich 1.693.560 Dollar brutto (1.533.409 
DoDar netto), den anteilmlißig auf den am 31. Dezember 1994 
endenden Zeitraum entfallenden Betrag, die BeitragstabeIle fIIr 
das Jahr 1994182 angewandt wird, und auf den Restbetmg, das 

... Al49J1!I8, _ 8. 

m Al49J318 und A1Id.I und A1Id.11Korr.1. 
... SIebe Resolutionen 46/221 A und 48/223 A und BescbIuß 471456. 

heißt 343.140 DoDar brutto (310.691 DoDar netto) fIIr den 
Zeitraum vom 1. bis einschließlich 31. Januar 1995, die 
Beitragstabelle fIIr das Jahr 199518>; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß im 
Einklang mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 
1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Stener. 
ausgleichsfonds aus den fIIr den Zeitraum vom 1. August 1994 
bis 31. Januar 1995 gebilligten veranschlagten EiMahmen aus 
der Personalabgabe in Höhe von 192600 Dollar auf die 
anteiligen Beitdlge der Mitgliedstaaten nach Buchstabe b) 
anzurechnen ist, wobei 160,151 DoDar davon anteiImlIßig auf 
den am 31. Dezember 1994 endenden Zeitraum entfallen und 
der Restbetrag, das heißt 32.449 DoDar, auf den Zeitraum vom 
1. bis einschließllch 31. Januar 1995. 

49/469. Unterstfilznngskmrto ftIr Friedensslehen"'ß' ,bI
sitze 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 und auf 
Empfehlung des FlInften Ausschusses1

" 

a) genehmigte die Generalversammlung fIIr den Zeitraum 
vom 1. Januar bis 30. Juni 1995 dreihundertsechsundvierzig 
ständige Diens'I''Jsten, darunter einen Dienstposten der. BesoJ.. 
dungsgruppe 0-1 und einen Dienstposten der Besoldungs
gruppe P-5 fIIr die AhteiIung Finanzierung von Friedenssiche
rungseinslltzen sowie einen DieIlStpOSten der Besoldungs
gruppe 0-1 und einen Dienstpos/eD der Besoldungsgruppe P-5 
fIIr die Bescbaffungsstelle fIIr Feldmissionen, die zuvor aus 
den MitteJn fIIr Zei1personaI finanziert worden waren, und die 
Bet'behaltung der verbleibenden aus dem Unterstntzungskonto 
fIIr Friedenssicherungseinslltze finanzierten eimmd_bzig 
Dienstposten fIIr Zeitpersonal, insgesamt einen Betrag von 
14.105.900 US-DoDar, der wie in Anhang I des Berichts des 
Generalsekretllrs'8S beschrieben auf die Hauptabteilungen und 
Bereiche aufmtellen ist; 

b) stellte die Generalversamm1ung fest, daß die ver
tmgIichen Regelungen fIIr Personal, das ausdrilcklich fIIr aus 
dem Unterstlltzungskonto finanzierte Dienstposten eingestelh 
wurde, rasche Anpassungen im Falle einer Verringerung der 
nach den derzeitigen Regelungen zur VerfI1gung stehenden 
FinAnzmiUel vorsehen; 

c) genehmigte die Generalversamm1ung fIIr einen Zeit
raum von _hs Monaten aus den Mitteln fIIr Zeitpersonal 
einen Betrag von 86.(00 DoDar fIIr die Position eines Sonder
beraters des Generalsekretärs sowie fIIr einen Zeitraum von 
drei Monaten Mittel fIIr fiberstunden (52500 DoDar), Dienst
reisen (30.(00 DoDar), Aus- und Fortbildung (132400 DoDar) 
und Zeitpersonal (77.900 Dollar); 

d) ersuchte die Generalvcnammbmg den Beratenden Aus
schuß fIIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen, ihr bis zum 
15. März 1995 einen vollstlindigen Bericht lIber die Verwal· 
tung und Finanzierung von Tiltigkeiten zur Unterstiltzung der 
Friedenssicherungseinsl!tz vorzulegen und dabei besonderes 
Augenmerk auf das Erfordernis operativer Flexibilität zur 
Berücksichtigung des sich wandelnden Unletstnmmgsbedarfs 

'" Siebe Reso_ 49/19 B. 
, .. A/49/803. _ 5. 

'" Al49n17 undKmr.l und 2. 



sowie auf die BegdJndung des Gesamt-Dienstpostenbedarfs in 
diesem Bereich zu legen. 

49/470. Neuzuonlmmg von BeIarus und der UkraIne zu 
der In ZIffer 3 c) der Resolution 43/232 der Ge
neralversammlung genannten Groppe von MIt· 
gliedstaaten 

Auf ihrer 95. Pleuarsitzung am 23. Dezember 1994 und auf 
EmpfebIung des FilDfbm AUS"ChllsseslBO beschloß die General· 
versammlung. 

a) ausnahmsweise davon auszugehen, daß alle per 1. Ja
nuar 1995 und fIlr 1995 bestehenden Zahlungsrllckstlinde von 
Belarus und der Ukraine bei der Finanzierung der Friedens
sichernngseinsä' re Umstllnden ZIlZlIlIchreibe sind, die sich der 
Kontrolle dieser Staaten entziehen. und daß sich somit die 
Frage der Anwendbarkeit des Artikels 19 der Charta der 
Veteinten Nationen hez!lglich des Verlusts des Stimmrechts in 
der Generalversammlung in dieser Hinsicht nicht stellt; 

b) Belarus und die Ukraine aufzufordern, während der 
wiederaufgenommenen neunun.hierzigslen Thgung der Gene
ralversammlung Vorschllige fIlr die Behandhmg ihrer Zah
hmgsriIckstlind bei der Finanzierung der Friedenasicherungs
einsätze auszuarbeiten; 

c) die Behandlung von Punkt 132 b) ihrer Tagesordnung 
auf ihrer wiederaufgenommenen nennundvieIzigsten 'Thgung 
fortzusetzen. 

, .. N49/821. Zllrer7. 

4914:&3. GewIIbnmg des Beobaehterslatos an die von der 
Organfsatlon der afrIkanIsehen EInhelt undIocIer 
der Uga der arabischen Staaten anerkannten 
lIlItionalen Befteiuugsbewegungen 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Jlezemher 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Sechsten A\I8oo 
schosses'" und Kenntnis nehmend von dI'I!! Bericht des 
Cleneralsekreti Ilber die GewIIlu:nng des Beohachterstatus an 
die von der Organisation der afrikanischen Binltclt undIoder 
der Liga der arablschen Staaten anerkannten nationalen Befrei
ungsbewegungen .... diese Frage auf einer spIIteten 'Thgung der 
Generalversammlung weiter ZU behandeln. 

491424. Antrag anf ein Gutachten des Internatlonalen 
GerIchtshofs 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sechsten Aus
sclm IJI. den Punkt "Antrag auf ein Gutachten des Interna
tionalen Gerichtshofs" auf einer späteren 'Thgung der General
~ersammlung weiter zu bfohandeln 

'" N49f134. ZIIrer 8. 
... N4913'1S • 
... N49n45, ZIIrer 6. 
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4'/471. Fimmzlerung des Internatlonalen Gerldds zur 
Verfolgung der Verantwottllchen ftIr die seit 19!Il 
Im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien !Je. 
gangenen schweren Verstöße gegen das JumumItl!. 
re Villkerreeht 

Auf ihrer 95. Pleuarsitzung am 23. Dezl'lllher 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung auf Empfehlung des Fflnften Aus
schusses"". den GeneraIsekretIi zu ermllchtigen, Verpflichtun
gen in Höhe des znsätzlichen Betrags von 7 Millionen tJS..Dol-
1ar einzugehen, nm es dI'I!! Internationalen Gericht zur 
Verfolgong der Verantwortlichen fiIr die seit 1991 im H0heits
gebiet des ehemaligen Jngoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das hnmanitllre Völkerrecht zu ermöglichen, 
seine Tätigkeit bis 31. MlIrz 1995 forlZUsetzen. wbeschadet 
etwaiger BeschlUsse, die die Generalversammlung im Hinblick 
auf Banshalts- und Verwaltungsfragen und den Finanzierungs
modus faßt, und die Behandlung dieser Frage vor dI'I!! 
28. Februar 1995 wiederaufmnehmen. 

4'/472. Berleht des WIrtsebafts. und SozIaIrats 

Auf ihrer 95. Plenarsitzung am 23. Dezember 1994 nahm die 
Generalversamm1ung auf Empfehlung des Fflnften Aus
schusses'" Kenntnis von den Kapiteln I, VI (Abschnitt E>.IX. 
XI, xn und xvn des Wirtschafts.. und SozinIrats. 

187 N49/81O, ZIIrer7. 
188 N49I67O. ZIIrer 4. 

49/425. CbeIptlifuug des Verfahrens gemlIß ArtIkel n des 
Statuts des Verwaltnngsgerlclds der Veteluten 
Nationen 

Auf ihrer 84. Pleuarsitzung am 9. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Sechsten 
Ausschusses'" und nach Kenntoisnabme des Berichts des Ge
neralse1aetiirs 193, 

a) auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung die Streichung des Arti
kels 11 des Statuts des Verwa1tungsgerichts der Vereinten 
Nationen und alle damit znsammenhiingenden Änderungen, 
die sich daraus mgeheo, im Lichte der während ihrer neunund
vierzigsten 'Thgung bei der Refonn der internen Rechtspflege 
im Sekretariat der Vereinten Nationen erzielten FortschrlUe zu 
bebandeIn; 

b) den Punkt "Oberprufung des Verfahrens gemIIB 
Artikel 11 des Statuts des Verwalnmgsgerichts der Vmeinten 
Nationen vorgesehenen Verfahrens" in die vor1llufige 'IlIges
ordnung ihrer fllnfzigsten Thgong aufzunehmen. 

'" N49n46, ZIIrer 8 • 
'" NC.6I49f2. 
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49/426. Frage der Kriterien fiir die Gewiihnmg des Be
obadtterstatus In der Generalversammluug 

Auf ihrer 84. Plenarsitzung am 9. Dezember 1994, auf 
Empfehlung des Sechsten Ausschusses'" und nach Kenntnis
nahme des mftndlichen Berichts, den der Vorsitzende der 
Arbeifsgruppe ilber die Frage der Krilerien fiIr die Gewährung 

... A/49n47, ZIffer 8. 

des Beobachterstalus in der Generalversamm1ung dem Sechs
ten Ausschuß am 25. November 1994 erstattet hat''', beschloß 
die Generalversammlung, daß die Gewährung des Beobachter
status in der Generalversamm1ung in Zukunft auf Staaten 
sowie auf diejenigen zwiBchenstaallichen Organisationen 
bescbrllnkt sein soll, deren TlI1igkeit sich auf Angelegenheiten 
erstreckt, die fiIr die Versammlung von Interesse sind. 

'" AIC.!il491SR.40. 



Generalversammlung - Neunundvie17Jgste 7IJgrmg 

ANHANG I 

ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE 

Die nachstehende Liste nennt die FundsteIlen fIIr die Zusammensetzung des SichetheitsIats, des 
Wirtschafts. und Sozialrats, des Trenbandrats nnd des Internationalen Gerichtshofs sowie von durch die 
Generalversammlnng elngese1zten Organen. 

AbrOstungskommission 

AbrOstungskonferenz 

Ad-hoc-AusschuB fIIr den Indischen Ozean 

Al1en Mitgliedstaaten offenstehend. Siehe Resolu
tion 8-1012, Ziffer 118. 

Die Liste der Thilne1nnmstaaten an der Thgnng 
1994 der Konferenz ist abgedruckt in: 0.ffidel1es 
Protokoll der Generalverstmtmlung, Nellllll1Ul
vte17Jgste 7bgung, Beilage 27 (Al49tJ:l), Ab
schnitt n.B. 
Siehe 0.ffidel1es Protokoll der Generalversamm
lung, Neunundvie17Jgste 7/Jgung, Beilage 29 
(Al49129). Ziffer 5. 

Ad-hOC-Äl'sschl'B fIIr die Schaffung eines interna- Allen Mitgliedstaaten offenstehend. Siehe Resolu-
tionalen Sttafgerlchtshofs tion 49/53 nnd AlAC.244IINF/1. 

Ad-hoc-AusschuB zur Ausarbeitung eines interna
tionalen Übereinkommens iIher die Sicherheit 
nnd Unversehrtheit des Personals der Vereinten 
Nntionen und des heigeordndeten Personals 

Al1en Mitgliedstaaten offenstehende Ad-hoc-Ar
heitsgruppe der Generalversammlung zur Aus
arbeitung einer Agende fIIr Bntwicklnng 

Al1en Mitgliedstaaten offenstehende Arheitsgruppe 
zur Frage der ausgewogenen Vertretung und der 
Ethöhung der Zahl der M'ttglieder im Sicherheits
rat 

Anlngeausschuß 

Arheitsgruppe zur Frage der F'manziernng des 
Hilfswerks der Vereinten Nntionen fil:r PaIII.
stinaflüchtlinge im Nahen Oaten 

Ausschuß fil:r Antriige auf ÜberprIIfnng von Ur-
teilen des Verwaltungsgerlehts 

Ausschuß fIIr das Pensiouswesen der Vereinten 
Nntionen (Mitglieder werden von der General
versammlung ernannt) 

AlV.sclmB fIIr den Bevölkernngspreis der Vereinten 
Nntionen 

Ausschuß fIIr die Ausilhung der nnveräuBerlichen 
Rechte des paIistinensisch Volkes 

Al1en Mitgliedstaaten offenstehend. Din Liste 
der Mitglieder des Ad-hoc-Ansschusses auf seiner 
ersten nnd zweiten Tagung 1994 ist abge
druckt in AlAC.2421INF/1 heziehnngsweise 
AlAC.2421INF/12. 

Siehe Resolntion 49/126. 

Siehe Resolution 48/26. 

Siehe Beschluß 49/311. 

Siehe Resolution 2656 (XXV). 

Setzt sich zusammen aus den im Präsidja1a1!sschuB 
der Generalversammlnng auf der nennnndvierzig
sten Tagung vertretenen Mitgliedstaaten (siehe 
BeschliJsse 49/302, 49/303 und 49/304). 

Sinhe BeschIiJsse 49/314 und 49/474. 

Siehe 0.ffidel1es Protokoll der Generalversamm
lung, Neunundvie17Jgste 7/Jgung, Beilage 3 
(Al49/31Rev.l). Anhang n. AbschnittF. 

Bhd .• Beilage 35 (Al49/35). Ziffer 1. 
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Ausschuß fIIr die Beseitiguug der Diskriminierung Ebd.. Beilage 38 (AI49/38). Anhang n. 
der Frau 

AusschnB fIIr die Beseitiguug der Rassendiskrimi-
nierung 

Ausschuß fIIr die Beziehungen zum GastIaud 

Ausschuß fIIr die friedliche Nutmng des Weltraums 

AusschnB fIIr die Rechte des Kindes 

Ausschuß gegen Folter 

Beirat des HiJfswerks der V;neinten NatiOllllll fIIr 
Pallfstiuaf/llchtlinge im Nahen Osten (MifgJieder 
werden von der Oeneralversammlung ernannt) 

Beirat fIIr AbrOstungsfragen 

BeitragsansschnB 

Beratender Ausschuß des HiltiIp:rognmun der 
Vereinten Nationen fIIr LeIne, Studium, Ver
breitung und besseres Verstftndni. des Völker-
rechts 

Beratender Ausschuß fIIr das Bildungs- und Aus
bildungsprogramm der Vereinten Nationen fIIr 
das sIldIiche Afrika 

Ebd.. Beilage 18 (A/491l8). Abschnitt LC. 

Ebd.. Beilage 26 (A/48126). Zlft'er 3. 

Siebe BescblnB 49/319. 

Siebe 0jJIde1/es PTOtokoU der Generalvenomm
lang, NellllUlldvienigste 7bgung, Beilage 41 
(A/49/41), Anhang In. 

Bbd.. AchIundvienigste 'lbgung, Beilage 44 
(A/48/44), Anhang n. 
Siebe Resolution 2963 F (XXVD). 

Siebe A/49/3oo, Anhang. 

Siebe BescbInB 491309. 

Siebe Resolution 46150. 

Siehe A/49/491. Zlft'er 9. 

Beratender AusscbnB fIIr VerwaJtungs- und Haus- Siehe Beschlilsse 49/30S A bis C. 
baltsfragen 

Berntungsausschuß des Entwicklungsfonds der . Siebe Bescblilsse 49/317 A und B. 
Vereinten Nationen fIIr die Frau 

Gemeinsame Inspektionsgruppe 

Gemeinsamer Rat fIIr das PensiOllS'iiesen der 
Vereinten Nationen 

Gruppe der Vereinten Nationen fIIr Cbancenför
derung und Thilbabe 

Handels- und Entwick1ungsrat 

Hochmngige, allen Mitgliedstaaten offenstebende 
Arbeitsgruppe zur PrfIfung der Finanzlage der 
Vereinten Nationen 

Hocbraugiger AusscbnB fIIr die Obetpnifung der 
technischen zlIsa"""enm1leit zwischen Entwick
lungsländern 

Hocbraugiger SondemU fIIr die Internationale 
Deknde fIIr Katastropbenvorbeuguug 

lDformationsmJsschuB 

Internationaler Gerichtshof 

Siehe BescblnB 49/321. 

Siebe O.ffidel/es Protokoll der Genemlve1'Sfl1t/1ll
tung, NellllUlldvienigste 'lbgung, Beilage 9 
(A/4919). Anhang x. 
Siebe Resolution 48/00. 

Die Liste der Ratsmitglieder im Jahr 1994 ist 
abgedruckt in: 0jJidel/es ProtokoU der Generalver
sammlung, NellllUlldvienigste 'lbgung. Beilage 1S 
(A/491lS), VoI.l, erster ThiI, Anhang V und zweiter 
ThiI, Anhang II; und Vo1.II, Anhang V. 

Siebe Resolution 49/143. 

Die Liste der Thilnelnner an der achten 'llIgung des 
Ausschusses im lahr 1993 ist abgedruckt in: OJ/i
del/es ProtokoU der Generalve1'Sfl1tl1lllung, Acht
untMenigste 7bgung, Beilage 39 (A/48139), 
Abschnitt ll.B. 

Siebe A/46fl66IAdd.l-FJ199111061Add.1. Zlft'er 2. 

Siehe BeschlnB 49/320. 

Siebe Bescblilsse 48/308 und 49/474. 



Anhang L Z, llliI" I "i <Ior Ozpao 

KoJDIDission der Vereinten Nationen für inter- Siehe Bescbluß 49/315. 
nationales Hande1srecht 

KoJDIDission für den internationalen öffentlichen 
Dienst 

Konferenz der Vereinten Nationen lIber grenzlIber
schreitende und weit wandernde FlSChhestlinde 

KonferenzansscbuB 

Menschenrechtsausschuß 

Prlisidialm·sschuß 

Programm- und Koordinierungsausschuß 

Rat der RechDlIDgsplOfer 

Rat der Universitlit der Vereinten Nationen 

SchJichtungskommission der Vereinten Nationen 
für Pa1ästina 

Sicherheitsrat 

Sonderallsschuß für den Stand der VerwitkJichung 
der Erk1llnmg lIber die GewlIImmg der Unabhän
gigkeit an koloniale Länder und Völker 

Siehe Beschluß 491313. 

Die Uste der Thiloehmer an der dritten und-vierten 
'llIgung der Konferenz int Iahr 1994 ist abgedruckt 
in: AICONF.16412O, Abscbnitt LB beziehungsweise 
A/CONF.I64J2S, Abschnitt LB. 

Siehe Bescb1uß 49/318. 

Siehe OfJ/ZIelles Protokoll der Generalversamm
lung, NeruIlIIIdvterdgste 7Izgung, Beilage 40 
(A/49/40), Voll, Anhang n. 
Siehe BeschlUsse 491302, 491303 und 49~ 

Siehe Beschluß 491307. 

Siehe Beschluß 48/310. 

Siehe OfJ/ZIelles Protokoll der Generalversamm
lung. Neunundvierdgste 7Izgung, Beilage 31 
(A/49/31), Anhang Iv. 

Siehe Resolution 194 (Ill) und dazugehörige An
merkung. 

Siehe Beschluß 491306. 

Siehe OfJ/ZIelles Protokoll der Generalversamm
lung, NeruIlIIIdvterdgste 7Izgung, Beilage 23 
(A/49f23), Kap.I. Ziffer 15. 

Sonderausschuß für die Charta und die Stärkung Ebd., Beilage 33 (A/49133), Ziffer 2. 
der Rolle der Vereinten Nationen 

Sonderausschuß für FriedenssicherungseiDsätze 

Sonderausschuß zur Auswabl der PreistriIger des 
Menschenrechtspreises der Vereinten Nationen 

Sonderausschuß zur Untetsuchung israelischer 
Praktiken, die die Menschenrechte des paIlIsti
oensischen Volkes und anderet Araber der be
setzten Gebiete beeintrilchtigen 

Th",handmlsschuß für den Namibia-Fonds der Ver
einten Nationen 

'I'reuhlinderauhuß für den FreiwUUgen Fonds der 
Vereinten Nationen für Opfer der Foltet 

Treuhandrat 

Siehe Bescbluß 451326. 

Siehe Resolution 2217 A (XXI), Anlage, Empfeh
lunged). 

Siehe OfJ/ZIelles Protokoll der Generalversamm
lung. AchtundzwtmzJgste 7IzgUß8, Beilage 30A 
(AI903O/Add.l), Bescbluß zu Tagesotd
nungspunkt 45. Siehe auch Resolution 44/48 A, 
Ziffer 25. 

Siehe A/49n82, Ziffer 5. Der TrellhandlllJsschuß 
wurde tnit Resolution 49191 aufgelöst. 

Siehe A/48/520, Ziffer 4. 

Siehe 0jJic/Dl Records of the Security Counci1. 
Forty-e/ghth Yem; Special Supplement No. 1, 
Thil I. Ziffer 1. 

Verwaltungsgerieht der Vereinten Nationen Siehe Bescbluß 49/312-

Verwaltungsrat des UmweilptogramtDS der Ver- Siehe Beschluß 481309. 
einten Nationen 

Völkerrechtskommission Siehe Bescbluß 46/313. 

Vollmachtenprilfungsausschuß Siehe Beschluß 491301. 

VOIbeteitungsausschuß für den ftlnfzigsten Iahres- Allen Mitglied .... aten offeosteheod. Siehe Bescbluß 
lag der Vereinten Nationen 46/472. 
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Vorbereitungsausschuß fIIr den Weltgipfel fIIr 
soziale Entwicklung 

Vorbereitungsausschuß fIIr die Konferenz der 
Vereinten Nationen iIher Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat m 

Welternlihnmgstat 

WJrtschafts- und SoziaIrat 

WISSenschaftlicher Ausschuß der Vereinten Natio
nen zUr Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung 

WISSenSChaftlicher und technischer Ausschuß fIIr 
die Internationale Dekade fIIr Katastrophen
vorbeugung " 

Zwischenstaatlicher Verhandiungsausschuß fIIr die 
Ausarbeitung einer internationalen Konvention 
zur Bekämpfung der WOstenbildung in den von 
Dörre undIoder WOstenbildung schwer betroffe
nen Uindern, insbesondere in Afrika 

Zwischenstaatlidler Verhandlungsallsschuß fIIr ein 
RnhmenfIbereinkmmen iIher KIimal!nderungen 

Zwischenstaatliche Ad-hoc-Arbeitsgruppe von 
Sachverständigen nnch Resolution 481218 der 
Generalversammlung (Überpr!lfnng der admini-
strativen und finanziellen Effizienz der Vereinten 
Nationen) 

Die Liste der Thllnehmer an der eISten und zweiten 
Thgung des Aosschnsses im Jahr 1994 ist abge
druckt in: 0Jfitje1le8 ProtokoU der Generalver
smnmlung, Neunundvlerdgste 7bgung, Beilage 24 
(A/49f24), erster 'ThiI, Abschnitt LB beziehungs
weise zweiter 'ThiI, Abschnitt LB. 

Die Liste der AusschnBtei1neluner im Jahr 1994 ist 
abgedruckt in: 0ßIde1le8 PmtokoU der Gen8ralver
smnmlung, NeuntIIIIlvierdgste 7bgung, Beilage 37 
(A/49/37), Abschnitt LB. 

Siehe Beschlllsse 49/316 und 49/474. 

Siehe Beschluß 49/308. 

Siehe Beschluß 47/320. 

Siehe A/46I266IAdd.l-E1199111061Add.l. An
hangIT.An1ageL 

Die Liste der Ausschnllteilnehmer im Jahr 1994 
ist abgedruckt in: A/49184, Anhang, Abschnitt HoC 
und A/49I841Add.l, Abschnitt HoC und 
A/491841Add.2, Anhang, Abschnitt ß.D. 

Die Liste der Thilnehmer an der neunten und 
zehnten Tagung des Ausschnsses im Jahr 1994 ist 
abgedrnckt in: A/Ac.237/SS. Abschnitt ß.D bezie
hungsweise A/AC:l37n6. Abschnitt ß.D. 

Siehe Beschluß 48/322. 

Zwischenstaatliche Ad-hOC-Arbeitsgruppe zur An- Siehe Resolution 49/19. 
wendung des Gmndsatzes der Zahlllngsflihigkeit 



ANHANGll 

ÖBERBINKilNFTE, ERKLÄRUNGEN UND ANDERE RECHTSAKTE 

Die nachstehende Liste nennt die FundsteUen fIIr in den ResolutionsbUnden im Wortlaut wieder
gegebene 'ObereinkBufte. Erklärungen und andere Rechtsakte. 

A .......... tiberdieZt. " ... w".'eUUDddlel!ez!e!mng1mzwlschenden __ UDdder 
'WeItoagauJ8!!tlm fitr"Dtrrrigmpg •.••.••.••••••.••...•.....•.••.••...•.............. 

Abknmmen _den __ UDddem 1""""O,L",ol ... FoDdsfllr __ baftUcbe 

l!ntwIckIung •••••••••••••••••••••••••.• : .••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Ah)","""''' _ den __ UDd den VenoInlgten _ "'" AmedIra tiber den 

AmIBsIIzder __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ablmmrnen zwischen den __ UDd der ~ tiber die NUI2Img der 

II!!nmßc_ des FdedonspaIasIes ID Dea Haag mit 'lmatzabImmmon •••••••••••••••••••• 
Ab!mmmen _ den __ UDd der Or"''''88,I .. " der __ flIr 

-1!ntwIckIung ••.....••..•....................................••.••••.. 

Abknmmen zwischen den __ UDd der WeJtma "'tlun flIr geistiges EIgenImn •••• 

AUgemeIno l!ddliIung der MonschomechIe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cllartader wh,&+JtpftJfcben Rechte und PfUchtea.derStaaten •••.••.••.••.••••••.••.•••••••• 

De!!n!t!on der AgsnssIon ......................................................... . 

l!ddliIunganlllllJlch des _gstenJalnestogs derV __ ••••.•••••••••••• 

l!ddliIung der addzIger.JalDe mrZ_ Abrflstnnssdemle ............................. . 
l!ddliIung der.-.zlger Jahm mr DrIaeo ~ •••••••.••••••••••••••••••••••• 

l!ddliIung der _ des KIndes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I!ddliIungder __ tiberdle P J:ljsnngallorl'mmlmderR""""""")·I ... I,,,,"uug •••• 

l!ddIinmg des Tndlscbon Ozeans mr __ ..................................... .. 

I!ddIinmgtiber Apadheld UDd _ ... stilier_ Folgen im sI!dIIchen Afrika •••••.••••••••••• 

l!ddIinmg tiber des Reell! autl!nlwfclduug ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 

l!ddliIung tiber des Reell! der V_autPdeden •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I!ddIinmgtiberdes Verbot der AInmIduas_UDd __ •••• ~ ••••••••• 

I!ddIinmgtiberden Sclndzallor_ vordem _ ••••••••••••••••••••••• 

EddlIruDg Ober den ScJmtz alJmo Pmsa:aen vor Folter um1 BDderet g1e, se '''''. 1IIIJneDßCh"cber odar 
omledrl ......... ßebandlmtg __ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l!rldlInmg tiber den ScIndz \'Oll _ UDd KlmIem ID __ NOIstaIIds UDd im bo._ 
KonfIlkI ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••.•••••••••••••••••••••••••. 

l!rldlInmg tiber die ßeIc!!mpftmg des DmgenImndeIs UDd des ~ •••••••••••••••• 

I10IdiIrcmgtiberdie P "Ijsnng aller _ vonlntn1emnz .... DWnl ... "" .. uug aufipund der RaI1g!on 
_der'Obmau_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

I!ddliIungtiber die l!ese!tIjpmg der DlWludubmwg der Frau ............................. . 
J!ifr:IlInmgtiberdle __ derGewall __ •.••••••••••••••••••••••••••••.••• 

l!ddIinmg tiber die 1!aicbIu!Ig.m. ___ WI ... "h~"lmmll ••••••••..•..•..• 

I!ddliIungtiber die Pesd.guDg der bdeJ'1A1fc •.• pJen Slclteritelt ••••••.••••.••.••.••.••.•••••.•• 

f!drlllnmgtiberdleFönlmuugderldealedes FriedoDs. der _ ltlgen AchmngUDd derV_-
~beI derJ--' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

l!ddliIung tiber die ClewIIImmg der UnabldbtglgkellNl kDIoaIahI LlinderUDd V_ ••••••••••••• 

J!ifr:IlInmg tiber die laitIsclIo Wh,&ltaA tage ID Afrika ................................... . 
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32/156 

32/107 

169 (D) 

{ 
84(1) 

2902 (XXVI) 

40/180 

3346 (XXIX) 

217 A(IU) 

3281 (XXIX) 

3314 (XXIX) 

2SI1(XXV) 

35/46 

4S162A 

1386(XJV) 

1904(XVD1) 

2832 (XXVI) 

801611 

411128 

39m 

1653 (XVI) 

47/133 

3452 (XXX) 

3318 (XXIX) 

39/142 

3IiI5S 

2263(XXD) 

48/104 
3201 (8oVl) 

2734 (XXV) 

2037 (XX) 

IS14 (XV) 

39/29 



416 GeneraI'&AA""'dung-Neunundtw 's 7 Tagung 

BddJInmg Obcrdie MetIS" 1M' !iUbte VOll Personen, die nicht Staatsangebörlge des Landes sind. in dem 
sie leben •••••••.•.•••••••.•••••....•••••.••.•••••••• ., ••••••••••••••••••••••• 

EddlInmg Uber die MItwIdomg der Frau an der FIlIdenmg des Wel!1i!edens und der _iIO,h.llo!en 
Z, ""kiil8ibeft .. •.......•.•..•...•........•..•..••.••.••.••..•..•..•..•..•..• 

BddJInmgOberdleNlllmDgdes wissensdmftl/nb...,!tn!sobm _im _des _ und 
ZDID Wohle der Menschheit .... .............................................•..•.. 

EddlInmgOber die Rechte der _ •••••••••.••..••••••••.•••••••••••••••••••••• 

IlddlIruDg Ober die Rechte der sefstlg Zurill:kgeblleb •.....•......•......•.••.••.••.••. 

EddlInmg Ober die Rechte von Personen, die _ oder etlmlscbon reJlgIJIson und """""lieben 
MlnderI!elJen angehören ••••••.•••.••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EddlInmg Ober die RechtegrmulsJlJzo fiIr des V_ von_ bei der Iirfumdumg und NIIImDg 
des WeItmums •••••••••••.•••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

BddJInmg Ober die _ und __ GnmdsI!Jzo filrden ScIndz und des Wobt von KimIem UIIIer 

__ eldlgnngderUnJmbrlnguoginPllogoslellon und der AdopJinnIlllf_und 

inJemaJionaler EbeIIo •••••••••••••.•••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

BddJInmgOberdleThI'"1 .... wllJlangclmobdle_NaJIommaufdemOeblel derWalmmgdes 
WeItfriedens und der fntemationalen Stcberbeit •.••.••..•..••.••.••.••..•..•..•.•••.•• 

EddlInmgOber die U_1l!ssfglmItder _ in die _ AngsleganhelJtm der _ und Uber 

den ScIndz Ihrer lTnablriinglglrelt und SouveriIaIIl!l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BddJInmg Ober die U_1l!ssfglmIt der _ und der l!!mn!scImogin die _ AngsIeganheIJtm 

von_ •••••.••.•••••••••••••••••••••••••.•.•••.•.••.••••••.•••••••••••••• 

EddlInmg Uber die VerhIllImg einer atomaren Ka!asJropho ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BddJInmgUberdie VeddlJungund _gang von Stre!!IgkeIbm und SI""I" ... o., die den W_ 
und die inJemaJionsIe __ kIInnen, und Uber die Rolle der _ NaJIommIlllf 

diesem 0ebleI ••.•....•••••••••••.•••••••••••..••.••.••.••.•••••••••••••••• : ••• 

IlddlIruDg Uber die Ven!UIrkung der _ des GnmdsaJzes der U_''''''''''8 einer Androlnmg 
oder Anwendung von Gewalt in den __ BezleJmngan ........................ . 

BddJInmgOberdleVen!Ulrkungder Zi IIWNlri,boitzwiscltonden_NaJIommundreglonsien 
AbmacInmgen oder Rlm!c1rJnngen bei der WaIuong des Wel!1i!edens und der fntemationalen Sicher-
bell ....................................................................... .. 

EddlInmg Ober die ~g und Festlgang der inJemaJiona!enlln1spanaong •••••••••••••••.•• 

EddlInmg Ober die '&lte.teiJung der Menschen und Völker lIIIf oIn Leben in Frieden ••••••••••••• 

IlddlIruDg Uber_ und Emwh:kinug IIIIfsozlalem 0ebleI ........................... . 

BddJInmgOberClmndplinzipleederrecbJmälligee IleJumdluqgvon V~ und Opfern von 
MaobJmi8inaneb .............................................................. . 

BddJInmgOber!nJernationa!e wh1scintIIllcbo 71,8''' bell, __ Ober die Neabolebeng des 
~undderEmwh:kinuglttdenl!ntwlcldmtgsll •.••.•••••••••••••• 

EddlInmgUber inJemaJionoln Zn ""'''W,beII mII dem ZIel der AhrOstJmg •••••••••••.••.••••• 

EddlInmg Ober Maßnahmen zur Beseitigung des fnternatlnrmlen 'Ibrrorimms ••••••••••••••.••• 

EddlInmg Ober SUdaftika ......................................................... . 

EddlInmg Ober_ Asyl .................................................... . 

ErkUlrungOber vf.flkerrecbtUc GnmdsWze fUr fteundschaft:Ji Beziebnngen und z. "",e lall. da 
zwisclton den _ im EInklang mII der CbarJa der V_ NaJIomm .................. . 

BddJInmg von GtumIsIlW>ö fiIr den Meerosboden und den Meeresun!mgnmd jeaseIJs der Gnmzen des 
BereIchs undonaler_goIsso ............................................ .. 

EddlInmg vmiManila Uberdie fdedliche BelIegu:og von h:tteiiIßUi"IaJen Strettig1relrm ....•..•..• 

Gnmdprlnzlpien fiIr die BebandJmg der Getimganan .................................... . 

~und Ak!itmspJogtmwndes l'IogtW1li08 der V_N_lIIIfdem 0ebleI der 
VedlrecbensverbU und der StrafrecItJspII ..................................... . 

~Iog fiIr den ScIndz _ lrgandoIner Ponn von Haft oder Stlld'gellmg_ 
1IlIterwoIfonee Personen ........................................................ . 

GnmdsI!Jzo ßJzdlcher Bdrlk bn 7JJ "i1k\i"'ang mit der Rolle von tned1".,1 J IJ. PerBonaI. fnshesnnOOre 
von ÄnJen, beim ScIndz von SImf~ganan und _ vor Folter und anderer 81 ......... 
unmenschlicher oder enrleclrlgender Behandlung oder Stndb .••.••.•..••....••.....•..••. 

GnmdsWze beJJell'end die SmIIung _ iJIsJItutIonee zur FIlIdenmg und zmn ScIndz der 
MeJJschenrecIde ............................................................. .. 
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37/63 

3384 (XXX) 

3447 (XXX) 

28S6(XXV1) 

47ß35 

1962(XV1D) 

41J8S 

ll31 (XX) 

W103 

W100 

43/51 

42/22 

49/57 

3lII55 

33/73 

l542(lOOV) 

40134 

8-18/3 

34188 

49160 

341930 

%lll(XXU) 

Z749(XXV) 

37ßO 

45/111 

431173 

37/194 

481134 



Gnl!IdslIIze beb_ die 1lnI!'emeIkiuuh 8IIS dem WoIInwm •••••••••••••••••••••••••••• 
o.u.dslll .. "Ier __ fIlr __ .................................. . 

0._ ftJr .... --1!tJioBieciuoII Im WoIInwm ......................... . 
GnmdsIIIze fIlr .... ScIwIz """ psycldsch Knmkou uud die _ .. g dor JISl""ds'rlsc'" 

\TeIsoi!!WJg ................................................................. .. 

~ .......... sieb die Stuuteu bei _ ldIuftlguu MaIlMbmert zur lIIufdonmg uud 
Reduzleluug dor ___ lassensolluu ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GrundsItze ZID' Regebmg des EtnsaIzes Jd1nstIIchet BnJseteUften fUr die Inre"'e"nnale FemseJt .. 
dheIdflbortruau dIm:h Stuuteu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, __ BuJ.wit:k1n_"Hleglefllrdle Drille IlnlwlclduugIdedor __ •••• 

r,.INi/d'IoIDoJe EDtwfckl!I'Ig&4Cij'egle fUrd1e Vierte Butw1cktu:ngsde der VemIntim NaIiotteJl •••• 
__ ~fIlrdleZwelteBuJ.wit:k'''''''kadedor __ ••• 

_ ... Je BrkIIIruuggegua AparIheId Im Sport .................................... .. 

__ 'e KDuveuIIon gegua AparIheId Im Sport ................................... .. 

_ KonveoIIon gegua die Auwedluu& .... 1!lusa!z, dleR " '1'1111 uud dleAnsbUdnua von 
SIIIduom .................................................................... . 

Tntematfanale KDuveuIIon gegen Q:dgelnafnne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

__ KDuveuIIon Ober die Be18'1q""'suud-.tlmgdes __ dor AparIheId •••• 
_ KDuveuIIon .... ScIwIz dor _ alIur W_ .. ,,,m_ uud lIuer FamIlIen-

uugeh!ldgeu ................................................................. . 

',,"'m.' .... aIer Pakt Ober l>fIrgedIcbo uud poIlIIscbo _ mit FakuIlalIvpmIol •••••••••••••• 

lure, "aI'iliidler Pakt über wirtsdmtUt!he, soziale und kultmeJle Rechte ...••••••••••••••••.••• 

L.,WawUOi'aJes 'QbereIn):nrmmn zur B mgnngjederFonn von RsssemRs\.''''Julenmg ..•..•... . 

KDuveuIIon der V8I'Bfaten Nationen Ober ''''Wilall""aJe Wecb:sel ••••••.•••.••.•••••••••••••• 
Konm!dongegua _uud ....... __ u .... odorerrdedriguudoBeJmudbmgodor - ..................................................................... .. 
Konm!don Ober des Verbot dor_hou odor_soustigeu fubu!selIgeu Nu!zuug_-

Bndernder 1bcbniken •.•••.•••••.•••.••.••.••••••.•••.••...••••..••.•••••.••••••• 

KDuveuIIon Ober den __ ADspnu:h aufRlcbliptollung •••••••••••••••••••••••••• 

Kw,eutiuu Ober die Beseltlguugjedor Fmm """ makJIm!II!W""" dor Fmu •••••••••••••••••••• 

Konveutiuu Ober die NIcbIanweudbadm .l1li Ve!jIIImIUgsvoI auf Krlegs,wtnechen uud 
VedJIecben gegen d1e Mensch1icbJcrdt • .••••.••.••.••.•.••.••.••.••..••••••.••.•••••. 

Kwveutiuu Ober die _ des KIudes .............................................. . 
KwveutiuuOberdle ___ dor __ uudbelgeonlnehmt_ •• 

Kwveutiuu Ober die V~ uud -.tImg des VIllkermonIes ........................ .. 

Kwveutiuu Ober Soud_ uud FakuIlalIvpmIol Ober die obIIgaIOJiscbo Belleguug """ 
Stteillgltefli:hI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kwveutiuu .... UDIeJbIuduug des M ............... uud dor AusuuIzung dor l'IostIItttkm """- •• 
LeIdIuJeu dorV __ ftJrdle VerIdl!uugdor J~ (RbuI-LeldluJeul •••••• 

Muster .. Aus1lefetUllß8'iiSibag •••••••••••••••••••••.••...••••••••••••••••••••••••••••• 

_'CI"",, ~ die tlboauuguug dor AufsIcht Ober bedingt WIIIIIIliIIe odor bedingt """"-"" _ .................................................................... . 
_'W,,",,~ dlo ObeRmauug VIIII V_In SIrafiIaclIon ••.••••••••••••••••••• 
_,",,,,,,,Ober die RecbtsLIIfe In _ ... uud FakuIlalIvpmIol2l1 dem _, .. """ Ober 

die RecltbMtfirt in SIrafiIaclIon 'eheffimd Ertri!ge BDS Straftaten ..........•.............•.• 
Neue Ageuda dor __ ftJr die ButwIcIduug AfdIms In den iWiiZIget ,_ •••••••• 

_''''!''''''''''j"",dor __ ftJrdlell1lJ011d8Wfch1s(Be\llug-Regelnl ••••• 

Ra1mrenJe .. 1I11'IIiI'I'PD _ VerelDtea NatloDen für nichtfreDeflQj' I Ighende Maßnahmen (I'okIoo 
Regeln) ......................................................... , .......... .. , I 

Ita!rnpd !I 'gell filr die HenrtefIttns der OurnrenaJefcbbeit fUr BehInderte ••••••••••••••• 
Regeln dor __ fIlr den ScIwIz von JII)!OIIdI ........... Ihre F,<uJheII euIZOgeu Ist ••• 

0b0reJn!mmmeu Ober des Verbot dor l!ntwh:Idung. Hemte11uug uud Lagenmg ba!ctednlogkc .... 
(bInIosIschet) Walfeu uud """ 'lb!dnw_ sowie Ober die VerukbtttrJa solober Walfeu •••••••• 

417 

41165 

46/91 

47/68 

4IiI119 

44I114A 

'$Im 

35/S6 

4S/I99 

2621i(XXV) 

32I105M 

4OIIi4G 

44/34 

341146 

3068 (XXVDI) 

4S/I58 

22OOA(XXJ) 

22OOA(XXJ) 

1106A(XX) 

43/165 

39/46 

31172 

630 (VII) 

341180 

1391 (XXID) 

44115 

49/59 

260A(ID) 

1530 (XXIV) 

317 (IV) 

4S1111 

4S/I16 

4S/I19 

4S/I18 

4S/I17 

4IiI151 

4Oß3 

451110 

48/96 

4S/I13 

1816 (XXVI) 
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Oba I I llberdle MIl!nmg dos l!bowIIIeas, das "., ..... , • , .... und die lIegisIrIonmg VOll 
"IIoocIt11elluJtaon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Obmol tl. IOIIIIhot dIo pnlltIscIton l!ecIIIlI der _ ..................... , ............ .. 

0bm0InJmmmen IIhotdlo RegIsIdoi .... VOll In .... Webnmm ...... _ ""81 '''""de,. . ........ . 
Obomm\:ommon IIhotdle R-.g und RfIcIdiIJmmg VOll Raumfaluem ........ die ROckgabo .... In .... 

'Weltraum gest&t1etW1 (]oB 41 rIo ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0bm0InJmmmen lIhot dIo 8tmJtsangehlldp>lt .~ _ •••••••••••••••••••••••••• 

0b0mmJmrnmm IIhotdle VedtaImtg. ~ und lIestmI\mg VOll _ gegen vIIIkemlcbdIcb 
geschßtrte Personell efnscMfeRUch D.iptmDateIl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ObemInkonnnen lIhot die völkerrechdlcIte lIidlJmg tllr ScbIkIea _ Welb~ •..... 

0bemIi"\4ii"Ueh Ober die VbrrecbIB und fl,"ilililJ'lfwl detSondtaWj 'sa"onm ............... . 
0bm0InJmmmen lIhot die _ UDd 1!III!UI!!""Im, der_ NatIonen •••••••••••••••••• 
0b0maIamtmea zur RegeIuog der 1'IIIJaIooIteu .... _ auf cIom Mond und......... HImmels-

ldIJpom .................................................................... .. 

__ tllr lIeamIe mit J>oUaII"ft'8""se" .................................... .. 
Vemtgllhotdas _ der AnbrbIsuua VOll Komwatfeo ............. Massenvemkluu i watfeo auf 

cIom M_ und Im Meeaawt!tagtwal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vemtgllhot dIo r_ zur Reaehmg der'l'lillglwl!en _SlaaIeoItei der Ftfjn:bnng .... NuIztmg 
dosW __ dt dos Mondos .... __ skIIrper .•••••••••••••••••••• 

VOJIroS lIhot dIo Nlclttvabteltuug VOll Komwatreo ................... ! .................. . 

Wellcharlatllrdlo_ ............................................ " ............ . z_ FttLuIIadvpmrok m cIom h"."'.U •• , .... Pakt lIhot bOJBedlcIte .... ~1!ecIIIlI ZIII' 

AbscItaffimgderTodessImfe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1763 A (XVII) 

640(Vß) 

323S(XXIX) 

234S(XXD) 

1040 (XI) 

3166 (XXVOI) 

rT77(XXVJ} 

179 (D) 

22A(O 

34/68 

341169 

2660 (XXV) 

2222 (XXI) 

2373(XXD) 

nn 



ANHANGm 

VERZBICHNIS DHR RESOLUTIONEN UND BEScm.OSSE 
NACH TAGESORDNUNGSPUNKTBN 

Die nllllbstebende Liste fIIhrt die VOD der Oeneralversammlung zwischen 20. September und 23. J'emmber 1994 
verabscJriedeten Resolutionen und Bescblilsse uach Tagesordnungspunkten auf Das nach laufenden Nummern geordnete 
Vemm:hnis der Resolutionen und Beschlllsse findet sich in Anhang Iv. . -I BriIfIimIIg der 'IIqpms dmdt den..- der DeIegudun au,...,. 

2 MIJwIe sdIIon GobeIs odor Innonor_hmg 

3 "'_ cIer_lIlrdle JIOIII1Uldhimzlsj>1e 'llqpmsderGelloml_hmg 
a) Brnennmts4er M1tgUr4« des 1MD I r i DR i ii.!msges .............. ; ... , ... . 

b) Bedchtdes1lOn" ,! luQfin;g iSsbngges •••••• '" , •••••••••••••••••••••••••• 

4 WBhI des J'dIsIdmtten clerClollleral1emam ........................................ . 
5 WBhI der Am1sIdIpr der H ... I .... ·$ ... _ ............................................ . 

6 WaJdder'iiui H IJe !l6!1derClollleral1emam •••••••••••••••.••.••••••••.•••••••••• 
7 Unterd ........ dmobden ____ 12Absa1z2derClarlacler __ 

" Annahme der T S dmmgund ArbehspIan: _ des pri!sM!a1,,!Sgllll.Sffi .............. .. 

9_ 
10 _des~lIborclle1'illfslooltder __ .•.••.••••••••••••••... 

11 BeridIt des m.b;1 JlgArS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

12 _ des WhIscbaIIs- und lfozIa!tats ............................................... . 

13 Be:dcbt des I,,'e, uaU. malen lJetfchtshofs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 Bed:cbtderLilwlialhmahmA:tutueoe:a:gh>g 'Mu.M' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

15 W_ zur B ... tieI_deoder S!tzo In den Ha!ipIuqpweu 
a) WBhI \'OII1iInf .... , I. clip MIqJIIeclem des __ BIS ...................... .. 

b) WBhI \'Oll acidzoIm MIqJIIeclem des WhIscbaIIs- und lfozIa!tats ..................... . 
c) WBhI_ Mbaßeds des _!en tlerIMts_ ............................ . 

16 Wah!en zar B .. tieIwenIemIer S!tzo In den NobeJwigaDen und _ Wah!en 

a) WBhIVOI!zwt!lfMlqJlleclemdes~ ............................ .. 
b) WBhI VOll _ 'MItjjIIrAem des PWS"D.m- und KoonIhdmu!i8 "BQ I· ••••••••••• 

c) Wahl VOll sIebzdm 'MItjjIIrAem der KmnmfssIon der VemfnteD NatioJal fUr 1"re"ißU •• aaJeq 

Ifaodelsrecht ........................................................... .. 

JIescbIuB 49ßOI 374 
R .... _ 49/4 A und B 4 

JIescbIuB 491302 374 

JIescbIuB 491303 374 

JIescbIuB 49/304 375 

JIescbIuB 49/443 382 

JIescbIuB 49/401 380 
JIescbIuB 491402 380 
Resch"""" 49/403 A und B 381 
JIescbIuB 49/474 382 

11009>_ 491143 65 
JIescbIuB 49/406 382 

JIescbIuB 49/407 382 

JIesolutlnn 49/3 3 
11009>_ 49/41 130 
Resn_ 491129 185 
R .... _49113O 185 
R .... _491131 186 
...... _491132 187 
Resnhrtfon 49ß33 187 
Jlec:ofntlon 49/134- 188 
Resolution 49Jl3S 188 
Resolutfm 49/136 189 
JIescbIuB 49/441 388 
JIescbIuB 49/442 388 
JIescbIuB 49/459 395 
JIescbIuB 49I4fiO 404 
JIescbIuB 49/472 409 
JIescbIuB 49/473 382 

JIescbIuB 491404 381 
...... _49165 47 

JIescbIuB 4913015 375 

JIescbIuB 49J308 376 

JIescbIuB 49/474 382 

JIescbIuB 49/316 378 

JIescbIuB 4913f11 375 

JIescbIuB 49/315 377 
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17 "" .. "''''....,_8 "'IlIeto ... _SilzeiodesNobonoqjammund_Br_ 

a) Fmemnmgvon MIIjrlIedgm des ""' •••• ' A"" '!I"&"'IUrVerwalJEmgs- und HausI!aIIsfI'ag 

b) Rmemmng .... M!tgIIedenJ .... BeltmS "'d".&"' ............................ .. 

c) Rrmnmmg eioes MltiIßeds .... Rates dor l!ecbnJmsspriII ......................... . 
tI) __ dorRmemmng .... _ .... em des AnI_bnsses .••••••••••••.•••• 

• ) Rmemmng .... M!tgIIedenJ .... VerwW" 2 S "''''''der VemInton Natkmon •••••••••••• 
f) KO!!U!tfssfon fiIr den fnrematIortp!en llfFent1fcben Dienst ....................••...... 

g) F!'''''''''''I_MIIjrlIedgmundl!rsa17JnftglledesAnsscbnssesllJrclas_der 
VemIntonNatkmon ....................................................... . 

h) Rmemmng der MItgIleder des ßenJ'IIJI",","'§" ' des J!ntwlcIduugsfo der VemInton 
NatkmonllJrdlePmo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 

I) Rmemmng .... M!tgIIedenJ .... KonlIa ................................. .. 

j) Rmemmng .... _ .... emderC' .. ".. ,~ .................... . 
18 VawiJldlclmngdor I1ddlInmgtlberdie GowllbuIIIS dor Unabbi!Dglgblt an _ Underund Villker 

19 AIdimhmo """'" MItgIlederio die VemInton Natkmon ................................... . 
20 7. ,",be!! zwIscbe!l des VemInton NaIiJmeD und dem ~ Rec!diIem. 

blllgBH 1-9 bgB •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

21 Z, "" .. '''''zwlscbendesVemlntonNaliJmeDunddorOlganlsatlnndor __ 

22 UObästUlZLiDa'" der MI, I D!iillilUg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

23 '''''10'' ..... HIlfe llJr die N~ und den WledoJ_ NIcaraauas: __ gen des 
Krieges a:nd der Na"'" AI "upben ..••.....••.....••................•............. 

24 N«wemßsbIt dor I!eencflsuns der von den VereInlgton _ .... Amedka sesan Kuba ""oI'flII"" 
WlrIscbaßs.. HandeJs. und FftmnzbIncJmdo ........................................ .. 

25 DIe SIIanIion io BunmdI ......................................................... .. 

26 '%'t"st!!ndJget Abzug dBr 8IJS1IndIsaben StmItJqt!fte aus dem HOld' .. 4 dt4 der baJtiscben Staaten .. . 
%7 7., ' .. w'i>oI! zwlscbeu den VemInton Natkmon und der KOJJfonmz tIber SJchedJe!t und_ 

arbeIt In I!uropa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
28 7 ifh .. fWlbe!t zwIscbe!l den VemInton NeIimIoo und der LIp. der _ -.. •••••••••• 

29 Z "'ik1bJ1belt zwischen den YereIaten NaIlonen 1IDd dem T.atnJ"H'Il6i ilnmhr.c1ten Wlrtscbaftssyst 

30 II!!dat!ant!srlMl Zone des Fdedens und dor 7>, IIJI be!! ............................... . 
31 Z, I' 'm'belt zwJschen den Verefnte:nNatlonen und derOlganlsatlnn der 'slamJscben Konfe.tenz 
32 Z ifh .. "aobe!! _ den VemInton NaIiJmeD und der OJtt>"'Ol'.'!1 der afri!mn!sobon BiDbe!t •• 

33 "-dor ...... _ Vetl'''''"''' und der BdIöImng dor Zo!IJI der _ ...... Im SI-'M' '''10' und 
cIamII " lilleu!J!!npnde i\tJgelegetIIMJ ......................................... . 

34 DIe SIIanIion der~ undder~io HaI!I ........................... .. 

35 SeemcbI ..................................................................... .. 
36 JImF der Kommanlmiel Mayouo .................................................... . 

'SI 'VemII!tkte JCnnn!iof"""'S dor ''I '1fI!, .. HIlfe und Ka!mropbanbIIfe der VemInton Na!ImMlo, 
efnscbUe8Uch der Wirtschafts ... itJerhUfe 

a) .knd:dde KoordInIenmg der '" ihM ullft,eu Nothilfe der Vereinten NattoJlen •••••.••.•••• 

b) ~1lJr'",,'lrifl","LIIIaIor_Resfonon ............••....•..•... 
e) , __ Je 1lelooIo1lJr~ ............................. .. 
d) bfh ... ·,ak>Z ' .. ,., .... , _MlIderansderUlllW01IfoI&an,dleslcbaufgnmdderSima. 

tion zwIscbe!lllllk und _1lJr _ und _ Under io der RegIon erpben 

-
8erhI1!sse 49130S A bis C 375 
Bescblu849J309 376 
Bescblu8 491310 376 
Bescblu8 49/311 376 
lIescbIDB 491312 m 
Bescblu8 49/313 m 

1lescblDB491314 m 

8erhI1!sse491317 A und 8 m 
lIescbIDB 491318 m 
Bescblu8 49/321 m 
R..,,1mIon 49/40 129 
Reso!ut!on 49/44 134 
ResoJnt!nn 49/45 135 
Reso1nt!onen 49146 A und 8 136 
"-1mIon 49/47 143 
Resolmlon 49/89 51 
_1IIkm49J!lO 52 
Bescblu8 49/417 384 
Bescblu8 491420 3115 
Bescblu8 49/421 3115 
Bescblu8 49/422 3115 
ResnJntfon 49/63 45 

ResoIutfop 4918 7 
ResoJnt!nn 49/5 4 

R .... 1mIon 49/215 li5 

"-1mIon 49116 16 

Reso!ut!on 4919 8 
ResoJnt!nn 49fT 6 
Bescblu8 49/412 382 

"-1mIon 49113 12 
Jtesolqdon 49ß4 13 
R_1ntkm 49/6 5 
ResoJnt!nn 491.!6 36 
ResnJntlon 49/15 15 
"-1mIon 49/64 45 

lIescbIDB 49/474 382 
Remlntkm 49m 'SI 
Rgs:oIntfon 49128 38 

ResoJutlon 49/18 18 

"-1nt!onen 491139 A und 8 38 
_49121 AblsN 19 
I_nt. 111"1149122 A und B 31 



.) T""",,,hM.oI. Noddlfe ßIr Frieden, NormaIIIil und den __ ehls _ ..... stiIJ .... 

AfgbanIsIatt .............................................................. R...,JutInn 49n4O 

fj T_maJe Noddlfe ßIr eine UIsung ehls Flllchlllngsprobl die _l1uJIg ehls 
lIIIpmeInen Friedens, den __ und die sozio/lknnomlscbe _8 Im krlegs-

... stiIJ .... _ ........................................................ . 

g) I!ondm!!!Jfa ßIr LIIIIder, die FlflclIIIInge ans _ __ •••••••••••••••••••••• 

38 DIe_ImNahenOsten ...................................................... . 

39 DIe _In _ und Hmzegowlna ............................................ . 

40 _14'".&ago .................................................................. . 
41 lIlIcInngs- und AJJSbUdj",BSPiogtillillll der VemInIOü Nadomm ßIr ehls sIIdllcbo AfrIka .••••••••••• 

42 DIe _In :hntraJmneri!m' Verfahren mr Hod>oIfiIImmg eines tmgfIihlgon und d"10""."" Frie-
dens sowie _ bei der CWalluJIg einer Region ehls Friedens, der FreIboIt, der Demokrade 
und der l1atwIddung •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

43 NeagIIedenmg und ", ... be!ebnng der VemInIOü Nadomm Im __ und _ und auf 

damit ZI """84, "rlen Gebieten .. ..•.......................................... 
44 BogeInmg ehls llInfzI ...... J~ derVemlnlOüNadommlmJabro 1995 •••••••••.••••••••• 

45 Fmgo der _In (MaMuas) ................................................ .. 
46 EddIInmgder ~ der __ und RegIenmgschofs derOIgaabialion der aft!!mo!scbm EInboIt 

Ober den \'Oll der g g 'Wllldgen Reglenmg der 'IetebII!IIOü _Im AprlII986 ... der Luft und 
von der See 8!!8 gafiJimaa rnDh1IrIscben Aagrift' auf die __ LIbyBch-AIlIbIsche Volks-
DstImnmbft\ja •••••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••.• 

47 Bew ffi""o_AggrnssIon gogenlmldsche _"" AnIagoa und iIne scbwmwIegoaden 
Aaswldwagon auf ehls --. "'iN i '''oDale s,.tmn ßIr die _ Nutzuag der Kemmietgie, 
die ~g\'Oll Kernwaffen sowie den WeIII'riodon und dlelmmmil!omllo Sfeberlmlt ••• 

48 Ingsngse"ung gIoba!er ~ Ober _ 1lntw!ckIuJIfI unM "hObelt auf 
wInscImftIk:bem Geblet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

49 Dun:hIllbnmg der ResofnIlonen der VemInIOü Nadomm ................................. .. 
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